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Tätigkeitsberic4t des Rechnungshofes 
Verwaltungsjahr 1976 

Vorbemerkung�n 11. Im Jahre 1976 'wurde die Gebarung der 
I. Der Rechnungshof hat gemäß Art. 126 d Bundesländer BurgenIand, . Salzburg, Kärnten 

Abs. 1 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der und Vorarlberg, der Stadtgemeinden Wolfsberg, 
Fassung von 1929 dem Nationalrat über seine Leoben und Baden, des Stadttheaters· Klagenfurt; . � 
Tätigkeit im vorangegangenen Jahr spätestens des Landes-Unfallkrankenhauses Feldkireh· und 
bis 15. Oktober jeden Jahres Bericht zu erstatten. des Allgemei!,en öffentlichen Krankenhauses der 
Der hiemit . vorgelegte Tätigkeitsbericht des Stadt Feldkuch, der Kongreßhaus Bau7Ges. 
Rechnungshofes (Verwaltungsjahr 1976) schließt, m. b. H., Inns�ruck (B�� des �ongreßhaus�s 
an' den am 13. Oktober 1976 unter· Z1 . 877-Prf76 I�lOsbruck), �we1er GemelOdeverban?e des 'poh� 
eingebrachten Tätigkeitsbericht 1975 (Ill-49 der t1sche� Bez1r�es Wolfsberg, .dre1e

,
r Tuoler 

Beilagen) und an den am 1. Feber 1977 unter G:me�ndeverbande, des Wasserle1tungsverbandes 
Z1. 97-Pr/77 vorgelegten Nachtrag zum Tätig- Nordhches B.�rgenIand .. 

und. des Ab�asse�er­
keitsbericht 1975 (Zu llI-49 der Beilagen) an. ba�des Bad Vosla� gepru�t. D1e Ergeb�sse �eser 
Der Nationalrat h�t den Tätigkeitsbericht 1975 Pr.ufungen finden 1n: v.?rhegenden, Bertch�. ke�nen. 
und den Nachtrag zu diesem Bericht am 24. März N1ederschlag, da �llerub�r nur den zustand1gen 
1977 auf Antrag des Rechnungshofausschusses Landtagen zu bertchten 1st. 
(4}2 der Beilagen) durch Beschluß zur Kenntnis 

.ge�ommen. 
Aufgrund des Schreibens des Präsid.enten des 

Nationalrates vom 13. November 1975, Z1 . 576-
NR/75, führte der Rechnungshof im Jahre 1979 
auf Verlangen von Mitgliedern des Natiomil-

. rates gemäß § 99 Abs. 2 des Geschäftsordriungs­
gesetzes 1975 besondere Akte' der ßebarungs­
überprüfung betreffend den Budgetvollzug 1975 
durch. Er,Iegte J:?it Schreiben vom 1. Feb.er 1977, 

.' Z1 . 3213-1/76, den Bericht über diese Prüfung 
dem Nationalrat vor (Ill-56 der Beilagen), der 
ihn auf Antrag des Rechnungshofausschusses . (473 der Beilagen) am 24. März. 1977 durch 
Beschluß zur Kenntnis nahm. 

In den folgenden Bericht wurden die in der 
Zeit.vom 1. September 1976 bis �1. August 1977 
berichtsreif gewordenen . Ergebnisse der vom 
Rechnungshof in ,den Verwaltungsbereichen des 
. �undes im Jahre 1976 außerdem ,noch durchge­
führten Prüfungen aufgenommen. Den nacl;1 Ver-

.. waltungsbereichen geordneten Prüfungsergeb­
nissen sind Nachträge zu früheren Berichten 
voranges'teJlt, wenn�ol�he Ergänzungen not­
wendig erschienen. Die 'Ergebnisse jener Prü­

'fungen im Jahre 1976, 'die am 31. August 1977 
noch nicht' 'berichtsreif vorlagen,· werden allen­
falls in einen Nachtrag zu diesem Tätigkeitsbericht, 
sonst aber in den nächstfolgenden Tätigkeits-. 'bericht aufzunehmen sein. 

111. Neben seiner Prüfungs tätigkeit hatte der 
Rechnungshof im Jahre 1976 den Bundesrech­
nungsabschluß 1975 ?:u verfassen, den er am 
19. Oktober 1976 dem Nationalrat vorlegte (Ill-
48 der Beilagen), und gemäß §'ldes Rechnungs� 
hofg�setzes die Abweichungen' der Gebarung 
des Bundes vom' Bundesvoranschlag .. 197,6 zu 
überwachen. Er wirkte im Rahmen seiner Zu� 
ständigkeit gemäß den §§ 6 und 10 d�s R<:;ch­
nungshofgesetzes an der Ordnung des Rechri:iings� 
wesens und an der Finanzschuldengebarung' �es 
Bundes mit. . . ' .  

IV. D<:;r Rechnungshof gibt .im vorliegenden 
Bericht dem Hohen Haus einen umfassenden 
Überblick über :.die Ergebfiis�e selner Kontroll­
tätigkeit im Jahre 1976, mußte sich hiebei jedoch 
auf die Wiedergabe. der ihm. bedeuts!lm erschei�, 
nenden Feststellungen, Wahrnehmungen, Emp­
fehlungen und Mängel beschränken. . . .  

V. Abgesehen von aligemein üblicpen Abkür­
zungen wurden für die im Bericht häufig wieder­
kehrenden Wörter Bundesministerium (Bundes­
ministerien), Bundeskanzleramt,. Rc:::chnungshof 
und Tätigkeitsbe�icht . die Kurzpezeichnungen 
BM, BKA, RH und TB verwendet, soweit nicht 
der Zusammenhang die offene ·Schreihweise ver- . 
langte. Andere Kurzbezeichnungen sind in den' 
einzelnen Absätzen gesondert angeführt.: 
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.' 

...... 

::: ') . 

. , . " . � 

.,:' 
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_ Tätigkeitsberidtt 1976 
I. ABSCHNITT 

Verwaltungs bereiche des Bundes und 
der $ozialversicherungsträger (aus­

g�nom':ßen Kapitalbeteiligungen) 

Verwaltungsbereidt 
des Bundeskanzleramtes 

Elektronische 
Datenverarbeitung 

1 Ende 1976 betrug die Anzahl der im 
Prüfungsbereich des RH verwendeten elektro­
nischen Datenverar15eitungsanlagen 395. 

Auf den Prüfungsbereich der Gebarung des 
Bundes entfallen davon' 246 Anlagen. Sie ver-
teilen sich auf,folgende Bereiche: 

. 

Verwaltung . . . . . ...... . . . . . . . . 71 Anlagen, 
Betriebe . . . . . .... . . . .. : . . . . . . . . 5 Anlagen, 
Wirtschaftliche Unternehmungen. 147 Anlagen, 
Sonstige Rechtsträger . .. . . . . . ... 23 Anlagen. 

In den Prüfungsbereichen Gebarung der Länder, 
Gemeindeverbände, . Gemeinden und anderer 
durch Gesetz' bestimmter Rechtsträger standen 
Ende 1976 149 Anlagen'in Verwendung .. 

Von de� am Ende des Berichtsjahres vor­
handenen Anlagen zählten 169 zu den größeren 
und 226 zu elen mlttleren und kleineren Ein­
richtungen dieser Art. 

Verwaltungsbereidt des Bundes­
ministeriums für Inneres 

a) Nacht�äge z'u Berichten  aus  d�n 
Vorjahren 

Unterstützungsinstitut der 
Bundessicherheitswache Wien 

2.1 Der RH hat anläßlich der Gebarungsüber­
prüfung beim Unterstützungsinstitut der Bundes­
sicherheitswache Wien im Jahre 1963 den Mangel 
einer gesetzlichen Grundlage für diese Ein­
richtung beanstandet ulld das BM f. Inneres 
ersucht; für den Ersatz der Kosten der bei der 
Verwaltung des Unterstützungsinstitutes ver­
wendeten .Sicherheitswachebeamten vorzusorgen 
(siehe zuletzt TB 1975 Abs. 2). 

2.2 Die dem Bund im Jahre 1976 -durch die 
Verwendung von Sicherheitswachebeamten bei 
der Verwaltung. des Unterstützungsinstitutes ent­
standenen Kosten beliefen sich auf 2,5 MilI. S, 
so daß sich die Gesamtkosten seit der Gebarungs­
überprüfung auf 24,6 MilI. S erhöhten. 

2.3 Das BM f. Inneres hat zwar den Stand­
punkt des RH 

. 
grundsätzlich anerkannt, darüber 

hinaus 'aber zum Ausdruck gebracht, daß es 

5 

außerstande sei, eine rechtliche Sanierung dieser 
Einrichtung herheizuführen und den Ersatz der 
Personalkosten zu veranlassen. . 

2.4 Diese Situation besteht seit Jahren un­
verändert fort. Der Aufwand für die bei der 
Verwaltung des Unterstützungs institutes ver­
wendeten Sicherheftswachebeamten wird von der 
Geschäftsführung 'dieser Institution in den' jähr':: 
lichen Rechnungsabschlüssen als Personalsub­
vention durch den Bund ausgewiesen. 

Polizei- und 
Gendarmeriemass�fonds 

3.1 Der RH weist immer wieder, zuletzt im . 
TB 1975 Abs. 3, darauf hin, daß für die derzeitige 
Form der Dienstkleiderbewirtschaftung bei der 
Bundespolizei und bei der Bundesgendarmerie die 
gesetzliche Grundlage fehlt. Darüber hinaus ist 
die Organisation der Dienstkleiderbewirts�haf,: 
tung, derzufolge für. jeden der vier Wachkörper 
des Bundes ein selbständiger Massafonds geführt 
wird, unzweckmäßig und unwirtschaftlich. 

. �.2 Aus den Rechnungsabschlüsseri d�r b,eiden 
dem BM f. Inneres unterstellten Massafonds geht 
hervor, daß allein im Jahre 1976 an Massateil-, 
nehmer ohne gesetzliche Grundlage aus Massagut­
haben dn Beirag von rund 5,4 Mill. S ausgezahlt 
wurde. Die Forderungen der Massateilnehmer an 
die Fonds betrugen Ende 1976 rund 28,1 MilI; S. 
Sie werden spätestens beim Ausscheiden aus"dem 
Dienstverhältnis fällig. _ :\ 

, 3.3 Das. für die Behandlung . dieser . Frage 
führend zustänQ.ige BKA teilte vor Jahren mit; 
daß die' Schwierigkeiten einer tösungvor allem 
in den. unterschiedlichen Verhältnissen bei den 
einzelnen' Wachkörpern zu suchen. seien. Eine 
Bereinigung würde außerdem eine beträchtliche 
finanzielle BelastUng des Bundes 'bewirken, so daß 
die Verhandlungen noch geraume Zeit in Anspruch 
nehmen würden. 

3.4 Eine Lösung wurde bisher nicht gefunden. 

Bundespolizeidirektion 
Klagetifurt 

4.1 . 1  Der RH regte im Hinblick auf'die im 
Verhältnis zur Entlohnung geringe Monatsdienst­
leistu!?-g der Polizeiärzte an, für die Verwendung 
von Arzten im polizeiärztlichen Dienst leistungs­
gerechtere Dienstverhältnisse anzustreben (siehe 
TB 1971. Abs. 14.1) .. 
. 4.1.2 Da das BM f. Inneres eine entsprechende 
Lösung bis zum Jahre 1976 nicht gefunden hatte, 
verfolgte der RH diese' Frage anläßlich der in 
diesem Jahre durchgeführten Gebarungsüber� 
prüfung bei der Bundespolizeidirektion Leoben 
weiter (siehe TB 1976 Abs . . 9). 
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4.2.1 Der RH empfahl ferner, die Auszahlung 
von Vergütungen an Bedienstete des polizeiärzt .. 
lichen Dienstes für die Gutachtertätigkeit im 
Rahmen der Untersuchung von Führerschein­
werbern mangels' gesetzlicher Deckung einzu­
stellen (siehe T B  1971 Abs. 14.2). 

4.2.2· Da das 13M f .. Inneres der Empfehlung 
des RH auch in dieser. Frage bis zum Jahre 1976 
nicht entsprochen hatte, wurde sie ebenfalls an­
läßlich der vorerwähnten Gebarungsüberprüfung 
bei der Bundespolizeidirektion Leoben weiter­
verfolgt (siehe T B  1976 Abs. 9). 

Landesgendarmeriekommando für 
Niederösterreich 

5.1.1 Die Kanzleivorschrift für die öster­
reichische Bundesgendarmerie sieht' vor, daß bei 
allen Gendarmeriedienststelleri ein Eingangsbuch 
zu führen ist, in das alle ein- und auslaufenden 
Dienstsilicke einzutragen sind. Die Handhabung 
dieser Vorschrift ist äußerst arbeits- und personal­
aufwendig. Aufgrund positiver Erfahrungen bei 
den Sicherheitsdirektionen und Bundespolizei­
behörden empfahl der RH, für bestimmte c.;e­
schäftsfälle die protokollose Aktenverwaltung 
nach einem Aktenplansystem einzuführen (siehe 
T B  1972 Abs. 11.5). . . 

5.1.2 -Nach �ängerem Schriftwechsel hat das 
BM f. Inneres eine Arbeitsgruppe mit der Aufgabe 
betraut, die Kanzleivorschrift für die öster­
reichische Bundesgendarmerie zu überarbeiten. 

5.1.3 Die Beratungen dieser Arbeitsgruppe 
gehen mit Erfolg weiter; die neue Vorschrift 
konnte. jedoch bisher, nicht fertiggestellt wer�en. 

5.2.1 Wegen der unterschiedlichen Praxis in 
den einzelnen 'Bundesländern bei der Anordnung 
von' T ransportbegleitungen nach den Bestim­
mungen des Kraftfahrgesetzes empfahl der RH 
Verhandlungen über eine Beschränkung und Ver­
einheitlichung 'solcher die Verkehrsabteihingen 
der Landesgendarmeriekommanden erheblich be­
lastenden Dienstleistungen (siehe T B  1972 
Abs. 11 .10). 

wendigen S;Lchaufwandes ,(Miete; Beleuchtung, 
Beheizung,' Kraftfahrzeug- und sonstige Aus­
stattung) unwirtschaftlich sinq (siehe T B  1973 
Abs. 16.1).  

6.1 .2 . Das Landesgendarmeriekommando für 
Burgenland, die zuständige Sicherheitsdirektion 
und das BM f. Inneres wiesen auf Pläne für eine 
NeuorganisatiQn des Funk-Journaldienstes im 

Bereich der Bundesgendarmerie hin .. Erst nach 
Erstellung eines Konzeptes sollte beurteilt werden, 

ob kleinere Dienststellen als sogenannte Kontakt­
posten bestehen bleiben oder aufgelöst werden. 

,6.1.3 Diese Neuorganisaclon wurde bisher 
nicht realisiert. 

6.2.1 Der RH beanstandete die Gewährung 
einer Entschädigung gemäß § 25 des Gehalts­
gesetzes 1956 ,an bestimmte leitende Beamte des 
Landesgendarmeriekommandos für eine Unter­
richtstätigkeit in der Schulabteilung (siehe 
TB 1973 Abs. 16.8) . 

6.2.2 Da der RH eine übereinstimmende Auf": 
fassung mit dem BM f. Inneres nicht erreichen 
konnte, regte er die Einholung einer Stellung­
nahme des BKA und des BM f. Finanzen an. 

6.2.3 Stellungnahmen dieser beiden . Zentral­
stellen wurden dem RH" bisher nicht mitgeteilt. 

i 
6.3.1 Der RH bemängelte ferner die Zuer­

kennung einer Gefahrenzulage ge1l1äß § 1 9'b des 
Gehaltsgesetzes an die beim Stab des Landes­
gendarmeriekommandos 'verwendeten Beamtep. 
auf der Berechnungsbasis von 40%' der im je­
weiligen Monat im Dienstplan vorgeschriebenen 
Dienststunden als unzulässige Pausc:halierung 
(siehe T B  1973 Abs. 16.9). . 

6.3.2 Auch in dieser Frage kam es zu keiner 
übereinstimme�dln Auffassung mit dem BM f. 
Inneres. Der RH ersuchte' daher das BM, eine 
Stellungnahme des BKA und des BM ·f. Finanzen 
einzuholen. Entsprechende Stelhingnahmen liegen 
bisher nicht vor. 

5.2.2 Das BM f. Inneres hat diese Empfehlung 
seinerzeit dem BM f. Handel, Gewerbe und 
Industrie zugeleitet. 'Entsprechende Anordnungen . 
sind dem RH bisher nicht bekanntgewo�den." 

b) Prüfungserge bniss,e a u s  d e m  
.J a h r e  1975 

Bundesministerium fÜr Inneres 
und nachgeordnete Behörden 

und Dienststellen; 
I Ausgaben für die 

Sicherheitsverwaltung Landesgendarmeriekommando 
für Burgenland 

6.1.1 Der RH empfahl, die mit weniger als 
vier' Beamten besetzten Gendarmerieposten aufzu­
lassen, weil.diese Dienststellen wegen der geringen 
Personaldotierung bei der geltenden Arbeitszeit-

'regelung oft unbesetzt sind und daher vom 
St!U1dpunkte der Sicherheits verwaltung aus nur 
geringe Wirkung haben, darüber hinaus aber 
wegen des auch bei kleinen Dienststellen not-

7.1.1 Anläßlich der Überprüfung des Fahr­
zeugwesens im Bereich des BM f. Inneres über­
prüfte der RH beim BM f. Inneres - Zeritral­
leitung' sowie bei den· Sicherheits direktionen, 

Bundespolizeibehörden und Landesgendarmerie­
kommanden auch die Gebarung mit den Mitteln 
für AU,sgaben für die Sicherheitsverwaltung (ftüher 
Zentralausgaben). Grundlage war die. vqm . BM 
f. Inneres· nach der Gebarungsüberprüfuqg im 

III-89 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 7 von 267

www.parlament.gv.at



Jahre 1970 ausgearbeitete Dienstanweisung über 
die Gebarung mit diesen Mitte1n(siehe T B  1971 
Abs. 9.2). -

7.1.2 Wenngleich anläßlich der nunmehrigen 
überprüfung bei den einzelnen Behörden und 
Dienststellen neuerlich Mängel festgestellt wurden, 
ist doch darauf hinzuweisen, daß die Dienstan­
weisung des BM f .. Inneres im wesentlichen zu 
einer ordnungsgemäßen Gebarung mit den 
Mitteln für Ausgaben für die Sicherheitsverwaltung 
geführt hat. 

Die nunmehr festgestellten Mängel waren 
formeller Natur, wie etwa Fehlbuchungen, fehler­
hafte Belege und unzulässige Sammelbelege, 
betrafen aber bei einzelnen Behörden oder Dienst­
stellen auch die Ausschöpfung der zugewiesenen 
Mittel zum Jahresende ohne zwingende Not­
wendigkeit und schließlich unnötige oder un­
zweckmäßige Einzelausgaben. 

7.1.3 Das BM f. Inneres gab zu den einzelnen 
Gebarungsfällen' eine ausführliche Stellungnahme 
ab und veranlaßte die Behebung der festgestellten 
Mängel. . 

c) P r ü f u n g s e r g e b n i s s e  aus  d e m  
J a h r e  1976 

Bundespolizeidirektion Steyr 

8.1.1 Die Bundespolizeidirektion (kurz BPD) 
Steyr ist in einem schloßähnlichen Gebäude neben 
anderen Dienststellen des Bundes und des Ma­
gistrates der Stadt Steyr untergebracht und verfügt 
über zwei Eingänge.' Im Amtsgebäude ist zum 
Unterschied zu allen übrigen Bundespolizeibe­
hörden kein Wachzimmer' untergebracht. Außer­
halb der Dienstzeiten der Allgemeinen Verwaltung 
sind lediglich die Fernsprechzentrale und der 
Dauerdienst durch einen oder zwei Kriminal­
beamte besetzt. 

Die baulichen und örtlichen Gegebenheiten 
des Amtsgebäudes sind derart, daß dem unbe­
merkten Eindringen unbefugter Personen keine 
nennenswerten Hindernisse entgegenstehen. 

8.1.2 Der RH beantragte deshalb, für eine 
entsprechende Sicherung des Amtsgebäudes zu 

7 

im Zuge von Lenkeraustorschungen im Rechts­
hilfeweg, bei der Weiterleitung dieser Dienst­
stücke und teilweise auch infolge mangelhafter 
Erledigungen durch die ersuchten Behörden und 

Dienststellen. 
Di.e verzögerte und fallweise auch mangelhafte 

Erledigung von Verwaltungs strafsachen bedingt 
nicht'. nur einen Einnahmeausfall für die in Be­
tracht kommenden Gebietskörperschaften; es 
wird auch die durch verstärkten Einsatz der 
Exekutive angestrebte Erhöhung der Verkehrs­

disziplin und Verkehrssicherheit mangels Sank­
tionen für festgestellte Rechtsverletzungen in 
Frage gestellt. 

8.2.2 Der RH empfahl, soweit es sich um 
den Dienstaufsichtsbereich des BM f. Inneres 
handelt, für eine ordnungsgemäße Erledigung von 
Verwaltungsstrafsachen zu sorgen. Weiters regte 
er an, bei der Ausforschung zunächst unbekannter 
Lenker von Kraftfahrzeugen den derzeitigen 
Verwaltungsablauf, an dem zuerst die Strafbehörde 

(Bezirksverwaltungsbehörde oder Bundespolizei­
direktion), anschließend die zuständige Zu­
lassungsbehörde und eine Exekutivdienststelle 
(Gendarmerie- oder Polizeidienststelle), in weiterer 
Folge nach der Lenkerausforschung nochmals die 
Zulassungsbehörde und abschließend wieder die 
Straf behörde beteiligt sind, durch Weglassung der 
nochmaligen Befassung der Zulassungsbehörde 
mit dem Erhebungsakt zu vereinfachen und zu 
beschleunigen. 

8.2:3 Das BM f. Inneres teilte dazu mit, daß 
dle Frage der beschleunigten Behandlung von 
Lenkerausforschungen ein T hemenpunkt der 
nächsten Dienstbesprechung des BM f. Inneres 
mit den Leitern der Sicherheitsdirektionen und 
der Bundespolizeibehörden sein werde. 

8.3.1 Im Interesse einer Kosteneinsparung 
empfahl der RH, die bisher in eingeschriebenen 

Briefen übermittelten Strafregisterbescheinigungen 
den Parteien in gewöhnlichen Briefen zuzusenden, 
da nach dem Strafregistergesetz . 1968, BGBL 
Nr. 277, die Zustellung zu eigenen Handen des 
Antragstellers nicht angeordnet ist. 

sorgen. 8.3.2 Die BPD Steyr kam dieser Empfehlung 
8.1.3 Das BM f. Inneres sagte alle erforder- nach, wodurch

. 
sich eine Ersparung von 8 S pro 

lichen Maßnahmen zwecks Schaffung eines aus- 'Z:ustellung ergIbt. 
reichenden Gebäudeschutzes zu. 8.4.1 Bei der BPD Steyr besteht wie bei 

8.2.1 Bei stichprobenweiser überprüfung von anderen Bundespolizeibehörden eine von einer 
Verwaltungsstrafverfahren, die gemäß § 45 Abs'. 1 privaten Firma installierte Notrufanlage. Jeder 
lit. c des VerWaltungsstrafgesetzes _ VStG 1950 T eilnehmer an einer derartigen Notrufanlage ist 
wegen Verfolgungsverjährung eingestellt worden vertraglich verpflichtet, der Republik Österreich 
waren, wurde festgestellt, daß der Grund hiefür bei Auslösung eines Fehlalarmes 500 S als Kosten-

ersatz zu zahlen. fast ausnahmslos in der wenig zielstrebigen Be-
arbeitung solcher Dienststücke durch die zu­
ständigen Bezirksverwaltungs-. und Bundespolizei­
behörden sowie die Gendarmeriedienststellen ge­
legen· war. Der grüßte· Zeitaufwand ergab sich 

Seit einiger Zeit verfügen Firmen.und Privat­
personen über Notrufanlagen, die in der Weise 
über das T elefonnetz funktionieren, daß bei einem 
Alarm automatisch der polizeiliche Notruf ge-
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wählt wird und ein Tonband die Meldung unter 
Angabe der Adresse weitergibt. Für solche An­
lagen besteht keine vertragliche Vereinbarung 
zwischen der RepublikÖsterreich und den Firmen, 
die sie installieren. Da diese Anlagen zumUnter� 
schied von den eingangs erwähnten Anlagen an 
dilS qffentliche Fernsprechnetz angeschlossen sind, 
liegt ihre Errichtung außerhalb der Einflu�sphäre 
der Buridespolizeibehörden. Der durch solche 
Anlagen: im AlarmfaII ausgelöste Einsatz der 
Sicherheits kräfte erfolgt jedoch im gleichen Um­
fang wie bei Alarmen durch die Vertragsanlagen. 
Dementsprechend sind die dem Bund bei Fehl­
alarmen erwachsenden Kosten gleich hoch, ohne 
daß hiefür aber ein Beitrag entrichtet wird. 

. 8.�.2. Dei: RH empfahl, die Bundespolizeibe­
hörden allenfalls nach Einholung einer gutacht­
lichen Äußerung der Finanzprokuratur anzu� 
weisen, bei Fehlalarmen durch derartige Anlagen 
auf zivilrechtlicher Basis einen Kostenersatz . an-
zusprechen. . 

8.4.3 Das BM f: Inneres wies die in Betracht 
kommenden Behörden entsprechend an. 

8.5. 1  Das Gefangenenhaus der BPD Steyr 
wird gemäß § 12 VStG 1950 auch von den 
Bezirkshauptmannschaften Steyr-Land, Kirchdorf 
an der Krems,' Amstetten und den .Magistraten 
Steyr und Waidhofen an der Ybbs für den Straf­
vollzug in Anspruch genommen. Im Polizei� 
gefangenenhaus wurden im Jahre 1975 insgesamt 
1821 Arresttage verbüßt. In einzelnen Fällen ist 
die Haftdauer relativ lang (bei�pielsweis� 77 Tage). 
Gerade bei länger. dauernden Haftstrafen fällt 
jedoch der . Umstand; daß für die Polizeige­
fangenenhäuser keine rechtlich "einwandfreie Gefan­
genenhausordnung besteht, besonders ins Gewicht. 

8.5.2 . Der RH hat daher im Hinblick auf Art. 18 
B-VG neuerlich den Antrag gestellt, um eine 
ausre.ichende Rechtsgrundlage für Anhaltungen in 
Polizeig�fangenenh�us.ern besorgt zu sein. .' 

8.5.3 Das BM f. Inneres teilte dazu mit,daß 
im . vorbereiteten Entwurf eines Sicherheits� 
polizeigesetzes detaillierte Bestimmungen über 
den Vollzug des Gewahrsams in Haftanstalten 
und Hafträunien der Sicherheits behörden ent­
halten· seien. Derzeit sei jedoch die Einbringung 
einer Regierungsvorlage über ein Sicherheits­
polizeigesetz nicht beabsichtigt. Da aber die 
Notwendigkeit bestehe, e�tsprechende V ollzugs­
vorschriften zu erlassen, werde die Möglichkeit 
geprüft, eine entsprechende Norm auf Gesetzes­
stufe zu schaffen. 

In der Folge teilte das BM f. Inneres mit, 
daß sich das Bundeskanzleramt-Verfassungsdierist 
wegen möglicher Kompetenzprobleme gegen 

.eine solche Lösung ausgesprochen habe. Das BKA 
habe aber eine entsprechende Novellierung des 
VStG 1950 angeregt. -In Verfolgung dieser An­
regung habe bereits eine interministerielle Be-

sprechung . stattgefunden. Im Falle einer Novel­
lierung des VStG 1950 werde eine entsprechende 
Regelung vorgesehen werden. 

8.6 . Die Empfehlungen und Anträge des RH 
auf den Gebieten der Aktenaussonderung, der 
Aktenablage, der Karteiführung in Waffen-, 
Schieß- ' und Sprengmittelangelegenheiten und 
bei Personalerhebungen haben zu Verwaltungs­
vereinfachungen, hinsichtlich ,der Ausstattung 
mit Schreibmaschinen .und bei der Verwendung 
von Dienstkraftfahrzeugen zu Einsparungen und 
bei der Vergebührung von Dienststücken zur 
Behebung von Mängeln geführt. .' 

Bundespolizeidirektion Leoben 

9.1 .1  Vom BM f. Inneres wurden im Zu­
sammenhang mit· einer Dienstpostenbewerturig 
für die Verwendungs gruppen B und C die Tätig­
keitsmerkmale für· Dienstleistungen, die diesen . 
Verwendungs gruppen und ' den analogen Ent­
lohnungsgruppen bei. .- den Vertragsb�diensteten 
entsprechen, k�talogisiert. Aufgrund' des. f�st­
gestellten Arbeitsanfalles 'wurde für die nachge­
ordneten Bundespolizeibehörden eine ressort­
interne Dienstpostenzuteilung . vorgenommen. 
Diese sieht für das Personal- und Präsidialreferat 
bei Behörden mit dem Arbeitsumfang ��r Bundes­
polizeidirektion (kurz BPD) Leoben, das ist bei 
allen früheren Bundespolizeikom'missariaten, einen 
Bediensteten der Verwendungs- bzw� Ent­
lohnungsgruppe BJb und zur Unterstützung eirien 
Bediensteten der Verwendungs-· bzw .. Entloh­
rtungsgruppe eJc als "Hilfsreferenten" vor:-. . 

Bei der BPD Leoben stehen.im Personal- und 
Präsidialreferat hingegen :zwei BJb. Bedi�flstete, 
d.afür aber �eiri Hilfsreferent in Veiwendil1ig. 

9.1 .2 Der RH empfahl daher; d�n zweiten 
Bediensteten vom Personal- und Präsidialreferat 
abzuziehen und ungeachtet seiner Leit�rf�ktion 
im Rahmen' der.verwaltungspolizeil�chen· Ab­
teilunß. als zweiten' Strafreferent�n e�nzusetzen. 
Die �ehQrde ve�fügt. ü�er die nötige Anzahl 
von eic-bienstp'osten für eine Besetzung ' des 
Hilfsreferentenpostens. Durch" die vorgeschla­
gene Personalmaßnahme würde die Entstehung 
eines unechten Personalbedarfes im Strafamt, wo 
nur ein Bediensteter als Strafreferent arbeitet, 
vermieden. · · · 

9.1.3 Die BPD Leoben nahm dazu ausführlich' 
Stellung und begründete . diese. Personallage mit 
der historischen Entwicklung seit der Verbund­
lichung' der Behörde und mit der lange. Zeit 
bestehenden personellen Unterbesetzung. . 
.' 9.1 .4 Der RH er�iderte; daß die Situation.bei 

der B.ehördenicht: der vom, BM f.· Inneres aus­
gearbeiteten Dienstpostenzuweisung ent�preche, 
daß die Nichtverwendung eines eie-Bediensteten 
als Hilfsreferenten im Personll-l- und P�äsidial­
referat .eine durch· keine zwingende Notwendig-

• 
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keit erforderliche behördeninterne Maßnahme dar- Inneres vom 4. Juni 1973 und dient der VerwaI­
stelle und daß es durch die von ihm empfohlene tungsvereinfachung bei der Verrechnung der 
Maßnahme zu einer sehr wesentlichen Entschär- Gefahrenzulage. Im Erlaß des BM f. Inneres vom 
fung der Personalsituation im Strafamt und damit 24. Mai 1973 wird allerdings bestimmt, daß aus 
zu einer zweckmäßigeren Aktenerledigung bei 'welchem Grund immer nicht geleistete Dienst­
dieser Dienstelle. ohne Personalvermehrung stunden, also auch Ersatzruhezeiten und Freizeit­
kommen würde. ausgleiche für Überstunden, für die verwaltungs­

9.1.5. Eine neuerliche Stellungnahme der Be­
hörde ist dem RH bisher nicht zugegangen. 

vereinfachende Verrechnung nicht herangezogen 
werden dürften. 

9.2.1 Im Straf amt wurden die Angelegenheiten 9.4.2 Diese Praxis führte in den. Fällen, in 
des Strafvollzuges von einem Vertragsbediensteten denen während eines Journaldienstes oder wäh-. rend einer Überstunde exekutiver Außendienst der Entlohnungsgruppe c nur mangelhaft wahr-
genommen. Häufig fanden sich offene, .rechts- geleistet und die Gefahrenzulage im vollen Aus-
kräftig vorgeschriebene Strafbeträge ohne jede maß dafür verrechnet wurde, zu einer doppelten 
weitere Bearbeitung .. Verwaltungsstrafsachen, bei Abgeltung dieser exekutiven Außendienstleistung, 

und zwar einmal im vollen Ausmaß im Rahmen denen die postalische Zustellung nicht möglich des Journaldienstes oder der Überstunde, und war, bliehen unerledigt. das andere Mal durch Zurechnung der für diese 
9.2.2 Der RH beantragte, durch geeignete Dienste gewährten Ersatzruhezeiten oder Frei­

Maßnahmen für einen Abbau der Rückstände und zeitausgle�che zur Gesamtmonatsdienstleistung, 
filr eine ziels'trebige' Bearbeitung vol1streck�arer für . die eine Abgeltung der exekutiven Außen­
Verwältringsstrafentscheidungen 'zu sorgen. dienstleist)lngen im vereinfachten Verrechnungs-

9.2.3 Die BPD Leoben teilte 'mit, daß mit weg erfolgte. 
1. März 1977 ein überaus bewährter Beamter Der RH beantragte, für eine ordnungsgemäße 
der Verwendungs gruppe C mit den Aufgaben des Verrechnung der Gefahrenzulage zu sorgen. 
Strafvollzuges betraut werde. Es sei ferner vor- ' . 
gesorgt, daß bis zu dieser personellen Maßnahme 9.4.3 Das BM f. Inneres teilte dazu mit, daß 
alle. Rückstände aufgearbeitet würden. Den die nachgeordneten Behörden in' einem Erlaß 
Arbeiten' im Strafvollzug werde in Hinkunft ein entsprechend angewiesen worden seien, wodurch 
'besonderes Augenmerk gewidmet werden. eine Doppelverrechnung in Hinkunft aus ge-

\ schlossen sei. 
. 9.3.1 Bei den Anträgen auf Ausstellung von 9.5.1 Bei der BPD Leoben wurden die von Strafregisterbescheinigungen fehlten in zahl- . 

Sicherheitswacnebeamten geleisteten Überstunden reichen Fällen' Stempelmarken für die Bundes-
Verwaltungsabgaben. In zwei Fällen waren bereits durchwegs finanziell und nicht durch Freizeit-
geklebte Stempelmarken nachträglich entfe!-'nt. ausgleich abgegolten, ein Vorgang,"der vom RH 
worq.en. Diese beiden Fälle wurden dem Behör- bei den seit dem Inkrafttreten 'der 24. Gehalts­
d�n1. eiter zur weiteren "Erhebung übergeben. gesetznovelle überprüften Bundespolizeibehörden 

und Gendarmeriedienststellen regelmäßig festzu-
. 9.3.2 Die BPD Leoben gab bekannt,' daß stellen war. 

gegen den in Betracht kommenden Beamten eine Häufig wurde die Funktion des betreffenden Untersuchung ' eingeleitet und schließlich eine Beamten als Begründung für die Unmöglichkeit Strafanzeige wegen Verdachtes des Verbrechens eines Freizeitausgl�iches, z. B. "Kommandant des Mißbrauches der'Amtsgewalt nach § 302 des der Sicherheits wache undA-Referent" oder "stell­Strafgesetzbuches erstattet worden sei. Der Be- vertretender Kommandant der Sicherheitswache", amte sei bei einer festgestellten Schadenshähe angeführt. von 3 960 S vom Kreisgericht Leoben rechts-
kiäfti.g bedingt zu einet Freiheitsstrafe von vier Nach den geltenden Bestimmungen ist für ge­
Monaten verurteilt worden. Es sei auch der leistete Überstunden in erster Linie Freizeitaus­
Zuspruch eines Schadenersatzes. an den Bund gleich zu gewähren. Dies geht nicht nur aus dem 
erfolgt. Weiters sei über den Beamten eine Wortlaut des Gesetzes, sondern auch' aus den' 
Disziplinarstrafe verhängt worden.' . dazu vom BKA herausgegebenen Durchführungs-

9.4.1 . Die Kriminalbeamten der BPD Leoben bestimmungen hervor. In diesen Bestimmungen 
wird auch darauf hingewiesen, daß eine genaue verrechneten die Gefahrenzulage im Sinne eines Begründung für die Nichtgewährung eines' Frei­Erlasses des. BM f. Inneres vom 24. Mai 1973 

mit 'einem bestimmten Hundertsatz der monat-' zeitausgleiches erforderlich sei. Allgemein. ge-
haltene Be.gründungen seien unzulässig; lichen Dienststundenanzahl unter Einschluß jener 

Zeiten, für 'die eine Ersatzruhezdt nach Journal- 9.5.2 Nach Ansicht des RH ist eine 'Begrün­
diensten oder ein Freizeitausgleich für Über- dung, daß bei einer bestimmten Funktion ein 
stund�n gewährt wurde. DieseVerrechnungspraxis Freizeitausgleich für geleistete Überstunden 
stützt sich allgemein auf einen Erlaß des BM f. generell ausgeschlossen sei,' nicht ausreichend. 
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Er  empfahl daher, die nach geordneten Behörden 
und Dienststellen entsprechend zu informieren. , / 

9.5.3 Das BM f. Inneres teilte mit, daß es 
der Empfehlung des RH durch eine entsprechende 
Anweisung an sämtliche nachgeordnete Behörden 
nachgekommen sei. 

9.6.1 In den Durchführungsbestimmungen des 
BKA zur 24. Gehaltsgesetznovelle wird bezüglich 
der überstundenverrechnung ausgeführt, daß 
eine Auf- und Abrundung von Bruchteilen einer 
überstunde, die an einem Tag geleistet wurde, 

im § 10 Abs. 1 lit. f die Verpflichtung des 
Teilnehmers vor, für jeden durch Fehlalarm ver­
ursachten Einsatz einen pauschalierten Kosten­
ersatz von 500 S an den Bund zu leisten. 

Beim Wirtschaftsverwaltungsdienst der BPD 
wurden 17 Meldungen über Einsätze anläßlich 
von Fehlalarmen in der Zeit vom 21 . April 1975 
bis 1 1 .  Mai 1976 festgestellt, bei denen trotz der, 
eindeutigen Vertragsbestimmung bis zur Ge­
barungsü berprüfung Kostenersatzforderungen 
unterblieben waren. 

unzulässig sei. Erst bei der Summe der gesamten 9.8.2 Der RH empfahl, die offenen Kosten­
überstunden in einem Monat seien Bruchteile ersätze ehestens einzufordern und künftig Kosten-
auf Zehntelstunden zu runden. ersätze sofort nach ihrer Fälligkeit anzusprechen. 

9.6.2 Bei der stichprobenweisen überprüfung 9.8.3 Die BPD Leoben kam dieser Empfeh-der überstundenverrechnung wurde festgestellt, lung nach. daß derartige Rundungen bereits bei den Einzel-
, eintragungen von Überstunden und nicht erst 9;9.1 In dem bezüglich des Betriebes der 

bei der Summierung am Monatsende erfolgten, Notrufanlage ) mit einer Privatfirma ,abge­
wodurch es zu einer Mehrverrechnung kam. schlossenen Vertrag ist vereinbart, daß diese 

Firma zweimal' jährlich der Republik die für den 
9.6.3 Der RH empfahl, für die Abstellung Betrieb der Notrufanlage sowie für die Heizung, dieses Mangels zu sorgen. Beleuchtung und Reinigung des zur Verfügung 
9.6.4 Das BM f. Inneres kam dieser Emp- gestellten Raumes oder Raumteiles auf laufenden 

fehlung nach. Kosten in ,einer' Höhe zu ersetzen habe, die ge-
9 7 1 Die BPD Leoben hat mit Dienstan- sondert festzulegen ist, Nach einer besonderen 
: . 

8 M '  1974 f" t d ß f" Weisung des BM f. Inneres sollten diese Kosten weIsung vom . a1 ver ug , a ur , . -
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und drei Nachtüberstunden verrechnet werden Ge arungsu erpru ung ruc t. 
dürfen. 

Wie aus den monatlichen Überstundenabrech­
nungen zu ersehen war, wurden diese insgesamt 
sechs überstunden pro Monat regelmäßig ver-

9.9.2 'Da es sich um eine Frage von allge­
meiner Bedeutung handelt, ; ersuchte der RH das 

BM f. Inneres, einheitliche Richtlinien für den 
Kostenersatz zu erlassen. 

rechnet. Ein Freizeitausgleich fand in keinem Falle 9.9.3 Das BM f. Inneres teilte mit, daß die statt. Vorgangsweise der -Bundespolizeibehörden hin-
9.7.2 Nach Ansicht des RH ist es im Hinblick sichtlich der Kostenvorschreibung für den Betrieb 

auf den unterschiedlichen Arbeitsanfall nicht von Notrufanlagen bisher sehr unterschiedlich 
gerechtfertigt, daß sich die unterstützende Kon- gewesen und bei mehreren Behörden der Kosten­
trolltätigkeit der leitenden Beamten monatlich ersatz überhaupt unterblieben sei. Im Einver­
jeweils gleichmäßig auf drei Tag- und drei nehmen mit der ' Vertragsfirma wurde die Er­
Nachtüberstunden erstreckt. stellung einheitlicher Richtlinien für eine Strom-

Da es sich dabei, erhaltener Auskünfte zufolge, kostenvorschreibung zugesagt. 
um eine allgemeine Praxis bei den Bundespolizei- Mit Erlaß des BM f. Inneres vom 27. April 1977 
behörden handeln soll, empfahl der RH, die Be- wurden alle in Betracht kommenden Bundes­
hörden anzuweisen, künftig solche Dienste nicht polizeibehörden angewiesen, über die Stromkosten 
als "Pauschale" aufzufassen, sondern überstunden des Betriebes der in ihrem Bereich eingerichteten 
nur in begründeten Einz�lfällen anzuordnen. polizei-Notrufarilagen Zusatzvereinbarungen ab-

9.7.3 Das BM f. Inneres teilte dazu mit, daß zuschließen. Gleichzeitig wurden den Behörden 
die nachgeordneten Behörden auf den Erlaß vom einheitliche Richtlinien für die Berechnung des 
28. November 1972 hingewiesen worden seien, Pauschalbetrages bekanntgegeben. 
demzufolge es den Anordnungsbefugten zur 9.10.1 Anläßlich der Gebarungsüberprüfung Pflicht gemacht worden sei, die dienstliche Not- bei der BPD Leoben hat sich der RH neuerlich wendigkeit jeder Überstunde genau zu prüfen. mit _ dem bisher noch nicht gelösten Problem 

9.8.1
' Der zwischen einer Privatfirma und der Dienstleistung der Polizeiärzte im Verhältnis 

der Republik- Österreich abgeschlossene Vertrag zu ihrer Entlohnung befaßt (siehe TB 1971 
über den Betrieb von Polizei-Notruf anlagen sieht Abs. 14.1). 
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Nach dem von den beiden bei der Behörde als 
Vertragsbedienstete I/a angestellten Ärzten ge� 
führten Dienstbuch wurde unter Einschluß aller 
T ätigkeit�n, und zwar auch solcher' aus der Ruf­
bereitschaft, ausgehend von der Annahme einer 
gleichmäßigen Dienstverteilung, 'eine Dienst­
leistung im Monat Feber 1976 von 21 , im Monat 
März von 17, im Monat April ,von 1 1  und im 
Monat Mai 1976 von 16 Stunden ermittelt. Nach 

/ dem Vertragsbedienstetengesetz 1948 ist für voll­
entlohnte Vertragsbedienstete eine wöchentliche 
Dienstleistung von 40 Stunden vorgesehen. Die 
vollentlohnten Vertragsbediensteten des polizei­
ärztlichen Dienstes der BPD L,eoben leisteten von 
den errechenbaren rund 160 Monatsstunden in 
der Zei t vom März bis Mai 1976 lediglich rund 
ein Zehntel. 

9.10.2 Der RH beantragte daher neuerlich, die 
Entlohnung der Polizeiärzte nach den bestehenden 

gesetzlichen Bestimmungen vorzunehmen und 
eine allgemeine Dienstzeitregelung für den polizei­
ärztlichen Dienst zu treffen. 

9.10.3 Das BM f. Inneres teilte dazu mit, daß 
der polizeiärztliche Dienst die ständige Erreich­
barkeit eines Arztes erfordere. Bei der Organisa­
tion dieses Dienstes müsse auf den Umstand Rück­
sicht genommen werden, daß der Arzt jederzeit 
gewärtig sein müsse, zum Einsatz zu kommen, 
da� ' aber die Zeit der tatsächlichen T ätigkeit als 
Arzt im Verhältnis zur Bereitschaft sehr gering 
sei. Die vom RH angestellte Berechnung der 
Monatsdurchschnittsdienstleistung der Polizei­
ärzte der BPD Leoben sei unbestritten, alle bis­
herigen Lösungsversuche dieses Problemes seien 
aber bisher ge"scheitert. Das BM f. Inneres sei 
jedoch um eine rechtlich einwandfreie Lösung 
bemüht, die Bereitschaftszeit der Amtsärzte, wenn 
auch nur in einem noch zu bestimmenden Prozent­
satz, als effektive Dienstverrichtung anzuerkennen. 
Auf die neuerliche Empfehlung des RH, die derzeit 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten, 
erwiderte das BM f. Inneres, daß die vom RH 
vertretene formaljuristische Auffassung über dieses 
Problem die Aufrechterhaltung des polizeiärzt­
lichen Dienstes gefährden würde. 

9.10.4 Der RH hielt dem entgegen, daß 
einem Entgelt eine angemessene Leistung gegen­
überzustehen habe. Er empfahl schließlich, im 
Rahmen der für Bundesbedienstete in Aussicht 
'genommenen Neuregelung des gesamten Besol­
dungswesens im Zusammenwirken mit dem BKA 
um eine befriedigende Lösung bemüht zu sein. 

11 

schädigungen gemäß § 129 des Kraftfahrgesetzes 
(kurz KFG) 1967 gesetzlich nicht gedeckt ist 
(siehe T B  1971 Abs. 14.2). 

1m Zuge der Gebarungsüberprüfung bei der 
BPD Leoben hat der RH eine gleiche Sachlage 
vorgefunden. 

9.1 1.2.1 Im seinerzeitigen Schriftverkehr ver­
trat das BM f. Inneres den Standpunkt, die Zuer­
kennung dieser Gebühren sei rechtlich vertretbar; 
es wies weiters auf eine beim Verfassungsgerichts­
hof anhängige Klage mehrerer Polizeiärzte gegen 
den Bund hin und deutet an, daß im Laufe dieses 
Verfahrens möglicherwejse der Anspruch für die 
Untersuchung von Führerscheinwerbern erörtert 
werden würde. 

9.1 1 .2.2 Dem inzwischen vorliegenden Er­
kenntrus des Verfassungsgerichtshofes (kurz 
VfGH) vom 22. Oktober 1975, Z1. A 15/74-25 
und A 1/75-22, ist zu entnehmen, daß der Bund 
in seiner Klagsentgegung im wesentlichen der 
Argumentation des RH gefolgt ist. 

Eine Entscheidung über den Anspruch auf 
Entschädigungen nach § 129 KFG hat der VfGH 
aber nicht gefällt. ' 

9.1 1 .3 Mit Rück�icht darauf, daß der Bund 
hinsichtlich des Zeitaufwandes der Polizeiärzte 
der besonderen Mühewaltung und des Sachauf­
wandes bei der Gutachtertätigkeit der Auffassung 
des RH beigetreten ist, beantragte der RH neuer­
lich, die Zuerkennung von Entschädigungen ge­
mäß § 129 KFG an Polizeiärzte einzustellen. 

9.1 1 .4 Das BM f. Inneres kam diesem Antrag 
nicht nach und teilte mit, daß § 129 KFG die 
Vergütung für Gutachten in Form einer Abgeltung 
für Zeitversäumnis, Mühewaltung und Aufwand 
vorsehe. Hinsichtlich des Ausmaßes der Ver- -
gütung bestimme die Verordnung des BM f. 
Handel, Gewerbe und Industrie vom 30. Juni 1967 
(KDV 1967), daß Sachverständigen, die dem 
Personalstand einer Gebietskörperschaft ange­
hören und nicht bereits im Ruhestand sind, 
Gebührenansprüche nur im Ausmaß von 75% 
der Grundvergütung zustehen. Wenn aber der 
Gesetzgeber den im Personalstand einer Gebiets­
körperschaft stehenden ärztlichen Sachverständi­
gen eine verminderte Vergütung zugestehe und 
hinsichtlich der Zeit der Ausübung der Gutachter­
tätigkeit keinen Unterschied zwischen Dienstzeit 
und Freizeit mache, so könne geschlossen werden, 
daß von einer Vergütung für Zeitversäumnis 
abzusehen sei. 

9.1 1 .1 Anläßlich einer Gebarungsüberprüfung 
bei der BPD Klagenfurt stellte der RH seinerzeit 
fest, daß den Polizeiärzten, die als Sachverständige 
im, Verfahren zur Erteilung von Lenkerberechti­
gungen tätig werden, keine Zeitversäumnis, keine 
besondere Mühewaltung und kein Sachaufwand 
erwachsen, so daß die Zuerkennung von Ent-

Obwohl der vom RH verneinte Gebühren­
anspruch nicht Gegenstand des Verfahrens vor 
dem VfGH gewesen sei, habe der VfGH doch 
mittelbar darüber entscheiden mtissen, ob ein 
Anspruch dem Grunde nach bestehe. Diesen 
Anspruch habe der VfGH anerkannt. Wenn 
der VfGH in seiner' Begründung ausführe, 
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es sei vom pe,rsonal- und besoldungspolitischen 
Standpunkt aus unverständlich, den zum Personal­
stand einer Gebietskörperschaft stehenden ärzt­
lichen Sachverständigen die selben Vergütungen 
zu zahlen wie jenen, die nicht im Dienste einer 
Gebietskörperschaft stünden, so habe er damit 
indirekt die Anspruchsberechtigung der Polizei­
amtsärz�e auf die verminderte Vergütung für 
ihre ' Gutachtertätigkeit nach § 129 KFG bejaht. e • • 

Der VfGH habe in seiner Begründung ferner 
auch ausgeführt, daß die Erstellung der betreffen­
den Gutachten zu den Dienstobliegenheiten der 
Amtsärzte gehöre und daß dann, w�nn der Arzt 
im Zusammenhang mit seinen sonstigen Diehst­
pflichten eine Mehrleistung erbringe, deren Ab­
geltung nach den dienstrechtlichen Vorschriften 
zu beurteilen sei. Eine Abgelt'ungsmöglichkeit 
nach dienstrechtlichen Vorschriften bestehe hiefür 

. aber nicht. 
9.1 1 .5 Der RH erwiderte, daß die Gutachter­

tätigkeit der Polizeiärzte nach dem Kraftfahrgesetz 
unbestritten in ihrer Dienstzeit ausgeübt werde. 
Da der Zeitaufwand für diese Tätigkeit und die 
Mühewaltung bereits mit dem Gehalt abgegolten 
werden und im übrigen 'durch -die Verwendung 
der . amtlichen Behelfe auch kein Aufwand ent­
stehe; kö.t;mten· die Voraussetzungen des § 129 
KFG für die Zuerkennung der Entschädigungen 
für die Polizeiärzte nicht erfüllt werden. Sofern 
di� Gutachtertätigkeit auße�halb dei 40stü�4ig",n 
W ochendienstzcit liege, habe der Beamte An­
spruch auf eine Überstundenentscradiguhg. Da 
aber auch Überstunden als Dienstzeit zu wetten 
seieh, könnten auch in dieser Zeit die Voraus­
setzungen nach § 129 KFG nicht erfüllt ,verden. 

9.1 1 .6 Wie de; SCl}rIftwechsel zeigt, ist eine 
übereinstimmende Auffas�ung zwischen BM f. 
Inneres und RH ,nicht zu erzielen. 

9.12 Empfehlungen und Anträg� des RH 
hinsichtlich der Führung von , Aufzeichnungen 
in den Be��ichen des Veranstaltungsamtes, des 
Strafamtes und der Sicherheitswache ,sowie bei 
dei: ' Abrechnung von Organstrafverfügungs­
blöcken haberi zu Verwaltungs vereinfachungen, 
auf dem Gebiet des Fundwesens und der Unter� 
kunfts-, Inventar- und Materialverwaltung. iur 
Behebung geringfügigerer Mängel geführt. 

Bundespolizeidirektfon 
Wr. Neustadt 

10.1 .1  Alle Geschäftsstiicke, die sich auf 
gerichtlich straf bare Handlungen beziehen, wer­
den. bei den Bundespolizeibehörden zweifach 
geführt. Nach Abschluß der Erhebungen und 
Erstattung der Strafanzeige an die' Gerichte werden 
die Kopienakte (Handakte) abgelegt. Eine Skar­
tierung solcher Kopien'akte erfolgte bei der 
Bundespolizeidirektion (kurz BPD) Wr. Neustadt 
bisher nicht. " 

10.1.2 Der RH · hat sich erstmals ' anläßlich 
einer Gebarungsüberprüfung bei der BPD Salz­
burg im Jahre 1971 die ausnahmslose Anlage 
von Kopienakten im Hinblick auf den damit 
verbundenen Aufwand und wegen des ständig 
steigenden Raumbedarfes für die Auf bewahrung 
als nicht erforderlich und somit als· unzweck� 
maßig bemängelt. 

10.1 .3 Er empfahl im Interesse einer ' Ver­
waltungsvereinfachung neuerÜch, Kopienakte hur 
mehr von Geschäftsstücken anzulegen, an deren 
Auf bewahrung ein dienstliches Interesse besteht. 

10.1 . 4  Die BPD teilte mit,' daß vorbehaltlich 
der Zustimmung des BM f. Inneres beabsichtigt 
sei, solche Geschäftsstücke, statt wie bisher 
erst nach 50 Jahren, bereits nach 20 Jahren aus­
zusondern. Die ausnahmslose Anlage von Kopien­
akten sei jedoch in allen Fällen erforderlich . 

Dll:s BM f. Inneres teilte dazu mit; daß die Frage 
der Verkürzung der Skartierungsfrist zusammen 
mit der Frage der Führung von Kopienakten 
bei der Kriminalpolizeilichen Abteilung geprüft 
werde und daß nach seiner Ansicht insbesondere 
bei jenen Geschäft�stücken, die ungeklärte Ver­
brechen und Vergehen betreffen, eine Verkürzung 
der Fristen vertretbar sei. 

10.1.5 In sei�er ' Gegenäußeru'ng . regte der 
RH bezüglich d�r FÜ,hrung von Kopienakten 
an, die Regelung im § 1 1  Abs. 3 der Fahndungs­
vorschrift dahingehend zu erweitern, daß nicht 
nur bei F�hrlässigkeitsdelikten, sondern bei allen 
Deliktep, bei denen . dies vom kriminalistischen 
Standp:unkt aus vertretbar s�i, die Anlage ei!1es 
Kopienaktes unterbleiben könne. 

10.2.1 . Von Kriminalbeamten . der BPD 
w.r. Neustadt w�rden . täglich von 21.00 : bis 
24. 00 Urr und ' a!). .Sonn-· u.t?-d Feiertagen von 
22.00 bi8 24.00 Uhr Hotelkontrollen ' durchge­
führt. Bereits bei' Anordnung dieser Überstunden 
wurde verfügt,' d�ß die dabei anfallenden Tages­
übers'tunden (21.00 bis 22.00 ,Uhr) durch Freizeit­
ausgleich, alle Nachtüberstunden dagegen finan­
ziell abzugelten seien. Die finanzielle Abgeltung 
aller Nachtüberstunden wurde ' damit , begründet, . 
daß ein. Freizeitausgleich infolge des erhöhten 
Arbeitsanfalles nicht denkbar sei.' . 

. 10'.2.2 Der RH ' bemerkte dazu; daß . aus 
der gesetzlichen Überstundenregelung (§ ' 1 6  
Abs. 2 GG 1956) nicht abgeleitet werden könoe, 
daß Tagesüberstunden als g'eringer honorierte 
Mehrleistungen in Freizeit und die wegen des 
Zuschlages Mehrkosten verursachenden Nacht­
überstunden nur finanziell abgegolten werden 
sollten. Er verwies darauf;daß es der ausdrückliche 
Wille des Gesetzgebers sei, Werktagsüberstunden 
ohne Rücksicht auf Tages- oder Nachtüberstunden 
i? erster Linie durch Freizeitausgleich abzu�elten. 
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. 10.2.3 Dazu teilte' die , 'BPD mit, daß die 10.4.2 Der RH vertrat die Ansicht, daß 
gänzliche Abgeltung der Nachtüberstunden durch Exekutivdienstleistungen dieses Ausmaßes vom 
Freizeitausgleich auf den Widerstand der Persona1 - arbeits medizinischen Standpunkt aus nicht ver-
ver"tretung stoße, da die am Stadtrand und außer- tretbar seien. " 
halb der Stadt wohnenden Beamten zu den 10 4 3 D BM f I fi' ht t d' . . as . nneres p lC e e lesen 
Hotelkontrollen nur mit ihren Kraftfahrzeugen Überlegungen bei und führte aus, daß eine 
anreisen könnten. durchgehende Kommandierung von Kriminal-

10.2.4 Der RH führte dazU: aus, daß eine beamten zu 30 Überstunden, wie im konkreten 
derartige Begründung nicht, geeignet sei, die Fall, bzw. eine Kommandierung zu derart 
ausnahmslose finanzielle Abgeltung aller Nacht- ' langdauernden Dienstleistungen grundsätzlich ab-

, zulehnen sei. überstunden zu rechtfertigen. ' 
10.5.1 Der BPD wurde ' im Jahre 1968 ein 

tti.3.1 Ein Kriminalbamter der BPD W r. Neu- PKW zugewies�n. Das Fahrzeug wurde über" stapt führte jeweils an fünf Tagen eines Monates wiegend für Fahrten des Behördenleiters einge­
außerhalb der Dienstzeit Preiskontrollen durch. setzt. Die Fahrleistung bis zum Jahre 1975 
Die dabei anfallenden Überstunden �urden aus- betrug 19 033 km, ,die eiriemJahresdurchschnitt 
nahmslos finanziell abgegolten. Die Preiskontrol- von 2 540 km entspricht. Das Fahrzeug befand 
len in Überstunden erfolgten jeweils unmittelbar sich in einem dementsprechend guten Zustand 
im Anschluß an den Dienst von 15.30 bis und war voll einsatzfähjg. Es wurde im Jahre 1975 
17.30' Uhr. ohne Antrag der Behörde auf Weisung "des BM f. 

D R ' I: hl d' K 11 Inneres gegen einen neuen PKW 'ausgetauscht . 10.3.2 er H emp1a , lese ontro en 
9 5) während der, normalen Dienstzeit zwischen (An- und A.bmeldung am 5. Dezember 1 7 

7.30 bis 15.30 Uhr vorzunehmen. und stand dann unbenützt bis . 18 .  März 1976 
bei der Dienststelle. Erst dann' erfoigte eine 

10.3.3 'Die BPD teilt� dazu mit" es sei not- Zuteilung an eine andere Behörde. 
wendig, daß dieser Fachbeamte für Preis über- 10.5.2 Der RH bemängelte diese Maßnahme wachung auch außerhalb ,der normalen Amts- und empfahl aus' Gründen der Sparsamkeit, die stunden Preiskoritrollen" durchfÜhre und daß Notwendigkeit der Neuanschaffung von Kraft­der Beamte im Auftrag des Amtes der Nieder- fahrzeugen im Zusammenwirken mit den be­österreichischen Landesregierung als Preis behörde troffenen Dienststellen' genau zu ' erheben und auch ' Preis erhebungen vorzunehmen habe, die rechtzeitig zu ermitteln, von welcher Dienst­nur im Zusammenwirken mit den .Geschäfts- stelle allenfalls ein auszutauschendes einsatz­leitern de� Hand, elsbetriebe mög' lich seien. Diese b 't F h W 't d b " 't' t erel es a rzeug zur el erverwen ung eno 19 Personen stünden in der Regel erst am späteren werde, Nachmittag für Auskünfte zur Yerfügung. 

10.5.3 Dazu teilte das BM f. inneres mit, 
10.3.4 , Der RH 'verwies in seiner Gegen- daß ein Austausch der Fahrzeuge wegen deren 

�ußerung darauf, daß gerade von 15.30 'bis schlechtem Gesamtzustind damals auch bei den 
17.30 Uhr der Geschäftsgang wesentlich iriten- BPDen Schwechat, St� Pölten, Steyr, Wels; 
siver sei, was gegen ' die ' Abkömmlichkeit von Leoben und Villach erfolgte. Außerdem sei diese 
Betriebsangehorigen zu Auskunftszwecken Maßnahme erforderlich gewesen, weil bei den 
spreche. Seine Einwände gegen die Anordnung Olympischen Winterspielen 1976 'in Innsbruck 
dieser t>,ienste außerhalb ,der Amtsstunden hielt eine größere Anzahl voll brauchbarer viertüriger 
er aufrecht. PKW benötigt worden sei. ' 

10.4.1 Anläßlich :der Anwesenheit einer aus- 10.5.4 Der RH hielt de� entgegen, ' paß ' es 
ländischen Delegation in Wr. Neustadt wurden sicher zweckmäßig sei, anläßlich einer derartigen 
von ' zwei Kriminalbeamten ' ohne Unterbrechung Großveranstaltung für eine entsprechende Aus-
30 Überstunden geleistet. Diese 30 Überstunden. stattung des Fuhrparkes der ,Exekutive zu sorgen, 
wurden finanziell abgegolten und die gesamte doch ergebe sich daraus nicht die Notwendigkeit, 
Zeit -für die Gefahrenzulage durchgehend als auch Fahrzeuge auszutauschen, die aufgrund 
exekutive Außendienstleistung verrechnet. ihres Allgemeinzustandes noch voll einsatzfähig 

seien. Er verwies weiters auf seine Feststellung Von einem · anderen Kriminalbeamten der bei der BPD St. Pölten, die zu einer gleichartigen Behörde wurden in einer Woche neben seiner Bemängelung Anlaß gab. I 
normalen: Dienstleistung von 40 Stunden noch 
62,5 Überstunden verrechnet. Das bedeutet, Der RH hielt seine Beanstandung und die damit 
daß der Beamte von den -in sieben Tagen mög- verbundene Empfehlung zu größerer Sparsamkeit 
lichen 168 Stunden · 102,5 Stunden Dienst ver- aufrecht. , 
sehen ·hat. In diesem Zeitraum standen ihm nur 10.6.1 .  Mit Erlaß des BM f; Inneres vom 
insgesamt 65,6 Stunden Freizeit (Ruhezeit) zur 21. Oktober 1975 wurde neben anderen Beamten 
Verfügung. von Bundespolizeibehörden auch ein Beamter 
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der BPD Wr. Neustadt Zu einem vom 18. bis 
20. November 1975 dauernden Sonderkurs ein­
berufen. Als An- bzw. Rückreisetag wurde der 
17. bzw. 21 . November 1975 bestimmt. Ent­
sprechend dieser Anweisung fuhr der Beamte am 
17. November von Wr. Neustadt nach Wien 
und trat die Rückfahrt erst am 21 . November 1975 
an. 

10.6.2 Der RH bemängelte die starre Fest­
setzung eines An- bzw. Abreisetages, die beispiels­
weise im vorliegenden Fall zu vermeidbaren 
Kosten an Tages- und Nächtigungsgebühren 
geführt hat, weil die An- bzw. Rückreise am Tag 
des Kursbeginnes bzw. des Kursendes möglich 
-gewesen wären. Er empfahl, künftig bei - Ein­
berufungen darauf Bedacht zu nehmen. 

10.6.3 Das BM f. Inneres teilte mit, daß 
künftig in ähnlich gelagerten Fällen von der 
Anordnung bestimmter Reisetage Abstand ge­
nommen werde. 

10.7.1 Bei der BPD Wr. Neustadt wurden an­
ders als nach der bei der BPD Leoben festgestellten 
und bemängelten Praxis die drei T�g- ur:-d drei 
Nachtüberstunden für Kontrolldienste leitender 
Sicherheitswachebeamten pro Monat nur dann ver­
rechnet, wenn in einem Monat nicht bereits aus 
einem anderen Grund mindestens sechs Über­
stunden angefallen waren. Erreichte die Summe' 
der aus anderen Gründen angefallenen Überstun­
den in einem Monat nicht sechs Stunden� wurde 
die fehlende Zeit nUt "Kontrolldienst-Über­
stunden" auf sechs Stunden ergänzt. 

10.7.2 Der RH bemängelte auch diese Praxis, 
da sie noch deutlicher einer Pauschalierung von 
Überstunden pro Monat gleichkommt, und ver­
wies auf die allen Bundesministerien zugegangenen 
Durchführungsbestimmungen des BKA zur 
24. GG-Novelle. 

10.7.3 Dazu führte das BM f. Inneres aus, 
daß laut Dienstbefehl des Generalinspektorates 
dei Wiener Sicherheits wache vom 23. Juli 1973, 
der auch für die BPD Wr. Neustadt gelte, die 
im Rahmen der Kontrolltätigkeit monatlich 
geleisteten Überstunden sechs Stunden nicht 
übersteigen dürfen. Weiters wurde bemerkt, 
daß selbstverständlich auch bei der Anordnung 
von Überstunden für die leitenden Siche,rheits­
wache beamten auf die Bestimmungen der Dienst­
pragmatik Bedacht genommen werden müßte. 

10.7A Der RH entgegnete, daß ihm die 
sachliche Rechtfertigung für die Anordnung 
solcher Überstundennicht mehr gegeben erscheine, 
wenn bei' der BPD Leoben monatlich pro leiten� 
den Sicherheitswachebeamten regelmäßig sechs 
Stunden für Kontrolltätigkeiten außerhalb der 
normalen Dienstzeit erforderlich seien, bei einer 
vergleichbaren Behörde (BPD Wr. Neustadt) 
sich das dienstliche Erfordernis der Kontroll-

tätigkeit aber ausschließlich an dem Ausmaß 
der in einem Monat bereits aus anderen Gründen 
angeordneten Überstunden orientiere. Er wieder­
holte daher seinen Hinweis auf die genannten 
Richtlinien des BKA vom 8. November 197Z. 

10.8 Außerdem führten die Empfehlungen, 
Anregungen und Anträge des RH bei der Per­
sonalaktenführung und im Amt für Wliffen-, 
Schieß- und Sprengmittelwesen bezüglich der Füh� 
rung von Aufzeichnungen zu Verwaltungsverein­
fachungen sowie im Rahmen des Verkehrsamtes, 
bei den Ausgaben für die Sicherheitsverwaltung 
für kriminalpolizeiliche Zwecke, bei der V er� 
wahrung von Duplikatsschlüsseln und im Rahmen 
der ,Amtsbibliothek zur Behebung von Mängeln. 

Sicherheitsdirektion für das 
Bundesland Tirol 

11.1 .1 Für die Erteilung einer Bewilligung 
zur Ein- oder Durchfuhr von Schieß- und Spreng� 
mitteln war ungeachtet der in diesem Zusarnmen� 
hang zu leistenden , nicht unbeträchtlichen V er� 
waltungstätigkeit bei der Sicherheits direktion für 
das Bundesland Tirol in Ermangelung _einer be­
sonderen Tarifpost die Verwaltungsabgabe nach 
Tarif A Z. 1 d,er �undes-Verwaltungsabgabenvet­
ordnung in der Höhe von' 30 S zu bemessen. 
Gleiches galt für die Erteilung von Bewilligungen 
für die Ein-, Aus- und Durchfuhr von Kriegsgerät. 

11.1 .2 Die Verwaltungsabgaben sind als Ge­
genleistungen für wesentlich im Privatinteresse 
der Parteien liegende Amtshandlungen der Be­
hörden anzusehen, weshalb das Ausmaß der Ver­
waltungsabgabe in einem angemessenen Ver­
haltnis zu der in der Amtshandlung liegenden 
Leistung der Gebietskörperschaft stehen muß 
(vgl. Erkenntnis des VfGH vom 10. Juni 1959, 
Slg. 3550) . ,  

' 

, Da nach Ansicht des RH der mit der Erteilung 
von Bewilligungen der genannten Art verbundene 
Verwaltungs aufwand (Verzeichnung des , Ein­
und Ausganges des Anbringens, Bearbeitung und 
Erledigung, Verständigung der in Betracht kom� 
menden Behörden und Zollämter, Überwachung 
der Ein-, Aus- oder Durchfuhr u. dgl.) den Betrag 
von 30 S weit übersteigt, beantragte der RH, 
um die Festsetzung einer besonderen Tarifpost 
in entsprechender Höhe für die aufgezeigten 
Fälle bemüht zu sein. 

11.1 .3 Das BM f. Inneres pflichtete der Auf� 
fassung des RH grundsätzlich bei und führte aus, 
daß die Ein-, Aus- und Durchfuhr von Schieß­
und Sprengmitteln neu geregelt werde. Sobald 
die neuen Bestimmungen vorliegen, werde eine 
Arihebung der entsprechenden Tarife der Bundes� 
Verwaltungsabgabenverordnung angestrebt wer­
den. •• 
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11.2.1 Bei der Sicherheitsdirektion wurde 
neben dem Journaldienst der Beamten des rechts­
kundigen Dienstes ein Journaldienst von Krimi­
nalbeamten ' versehen. Der Journaldienst der 
Kriminalbeamten, war wie folgt geregelt : 
an Wochentagen 1 Beamter von 16.00 bis 08.00 Uhr 
und 1 Beamter von 16.00 bis 23.00 Uhr ; an 
Wochenenden urid an Feiertagen t" Beamter von 
08.00 bis 08.00 Uhr und 1 Beamter von 08:00 bis 
23.00 Uhr. 

15  

berechtigung auf die Zuerkennung der Gefahren­
zulage erweitert werde, sei sie gesetzlich nicht 
gedeckt. 

Der RH beantragte daher neuerlich, die Zu� 
erkennung von Gefahrenzulagen ohne rechtliche 
Deckung einzustellen. 

11.4.1 Auf Antrag des RH erließ das BM f. 
Inn(,':res im Jahre 1972 Richtlinien für die Er­
teilung von Personalauskünften (siehe TB 1971 
Abs. 16,6). Sie sehen im Interesse einer Ver-

11.2.2 Der Journaldienst ist grundsätzlich ein waltungsvereinfachung vor, daß sich solche 
Anwesenheitsdienst. Die Aufgaben des Kriminal- Informationen im allgemeinen auf die Erteilung 
beamtenjournaldienstes waren ,im wesentlichen von Strafregisterauskünften und allenfalls auf die 
Telefon- und Fernschreibdienst sowie die sich Mitteilung bestimmter behördlicher Vor-
daraus ergebenden Veranlassungen. merkungen zu beschränken haben. 

Angesichts des regelmäßigen Arbeitsumfanges 11.4.2 Diese Richtlinien wurden insofern nicht 
und der Tatsache, daß auch von Beamten des immer eingehalten, als nach wie vor Erhebungen ' 
rechtskundigen Dienstes Journaldienst versehen in der Wohnumgebung der Personen, über die 
wurde, empfahl der RH, den Umfang des Krimi- Auskunft zu erteilen war, durchgeführt worden 
nalbeamtenjournaldienstes einzuschränken, und waren. Insbesondere bemängelte der RH, ,daß 
wies darauf hin, daß vor dem Inkrafttreten der in einigen Fällen Personalerhebungen über Ein­
gesetzlichen Nebengebührenregelung bei fast stellungswerber in den öffentlichen Dienst oder 
allen Sicherheitsdirektionen Journaldienst ledig-' im Verfahren wegen Auszeichnungen erst in 
lich von einem Kriminalbeamten gehalten wurde. einem Zeitpunkt vorgenommen wurden, in dem 

11.2.3 Das BM f . . Inneres wies die Sicherheits­
direktion an, den Journaldienst in Hinkunft 
nur von einem Kriminalbeamten versehen zu 
lassen. 

11.3.1 Den 13 der Datenstation bei der Bundes­
polizeidirektion IrlOsbruck zugeteilten Bea�ten 
der -Sicherheitsdirektion wurde neben sonstigen 
NebengebÜhren, wie etwa einer EDV-Zulage, auch 
eine Gefahrenzulage auf der Basis von 40% der 
monatlichen Dienststundenanzahl zuerkannt. 

11.3.2 Gemäß § 19 lit. b des Gehaltsgesetzes 
1956 und der Verordnung des Bundesministers 
fÜl; Inneres vom 19. März 1973, BGBL Nr. 208, 
gebührt den Wachebeamten für jede Stunde einer 
tatsächlichen Tätigkeit im exekutiven Außendienst 
die Gefahrenzulage. Da das der Datenstation zu­
geteilte Personal ausschließlich Innendienst ver­
sah, beanstandete der RH die Zuerkennung der 
Gefahrenzulage an diese Beamten. 

11.3.3 , Das ' BM f. Inneres führte dazu aus, 
daß die Anspruchsberechtigung auf die Gefahren­
zulage mit Erlaß vom 24. Mai 1973 geregelt sei. 
Die Kriminalbeamten der Datenstation verrech-' 
neten, sofern sie exekutivdienstfähig seien und 
sohin jederzeit zum Außendienst herangezogen 
werden könnten, gemäß Abschnitt II Punkt ' 1 
lit. c des zitierten Erlasses 40% der m01).atlichen 
Dienststundenanzahl für die Gefahrenzulage. Die 
Verrechnung der Gefahrenzulagt: nach dieser 
Richtlinie sei gerechtfertigt. 

11.3.4 Der RH erwiderte, daß eine' Ge­
fahrenzulage nur für eine tatsächliche exekutive 
Außendienstleistung gebi?-hre. Sofern mit dem 
zitierten Erlaß des BM f. Inneres die Anspruchs-

der Betreffende den öffentlichen Dienst bereits 
angetreten hatte bzw. in dem das Ehrel1zeichen 
bereits verliehen worden war. Angesichts des mit 
solchen Personalerhebungen verbundenen be­
trächtlichen Verwaltungsaufwandes wies der RH 
darauf hin, daß Entscheidungen vor Kenntnis­
nahme der verlangten Auskünfte die Notwendig­
keit dieser Verwaltungstätigkeit in Frage stellen. 

11.4.3 Das BM f: Inneres pflichtete der Auf- ' 
fassung des RH bei und ersuchte die in Betra<;ht 
kommenden Behörden, ' Personalauskünfte recht­
zeitig zu veranlassen. Im übrigen werde dafür 
Sorge getragen, daß die genannten Richtlinien 
genau eingehalten würden. ' 

11:5.1 Im Rahmen der Erhebungen in Staats­
bürgerschaftsangelegenheiten wurden in fast jedem 
Fall Dienstreisen der Kriminalbeamten der Sicher­
heitsdirektion durchgeführt, und zwar nicht selten 
in mehrere Orte im Bereich des Bundeslandes, 
da Staatsbürgerschaftswerber sich manchmal in 
mehreren Orten aufgehalten hatten. 

11.5.2 Da solche Personalerhebungen in der 
Regel sehr arbeitsaufwendig und kostenintensiv 
sind, empfahl der RH, sie nicht von den Kriminal­
beamten der Sicherheits direktion durchführen zu 
lassen, sondern den örtlich zuständigen Gendar­
meriedienststellen zu übertragen. 

11.5.3 Das BM f. Inneres führte daim aus, 
daß St�atsbürgerschaftserhebungen oft im Zuge 
von Dienstreisen wegen anderer Angelegenheiten' 
durchgeführt würden. Der Anregung des RH, 
diese Ermittlungen den zuständigen Gendarmeri,e­
dienststellen zu übertragen, könne deshalb nicht , 
gefolgt werden, da einerseits diese Dienststellen 
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vom Amte der Landesregierung ohnedies in 11.6.2 Der RH vermochte sich der Zweck­
jedem Falle befaßt worden seien und andererseits mäßigkeit dieser Praxis nicht zu verschließen; 
das Amt der Landesregierung darauf Wert lege, er verwies aber darauf, daß in solchen Fällen die 
daß die Stellungnahme aus staatspolizeilicher Berechnung der Reisegebühren nach . der Reise­
Sicht von der Sicherheitsdirektion abgegeben gebührenvorschrift zu kaum mehr vertretbaren 
werde. Eine solche Stellungnahme könne von Ergebnissen führt, weil in Anwendung der Be-

· einer Gendarmeriedienststelle nicht erwartet wer- stirrimungen der §§ 5 Abs. ' 1 und 1 6  Abs. 5 
den. der Reisegebührenvorschrift sowohl für die 

Reisekostenvergütung als !luch für die Bemessung 11.5.4 Der RH erwiderte, daß seiner Ansicht der Dauer der Dienstreise ausschließlich der nach die Stellungnahme aus staatspolizeilicher Dienstort als Ausgangspunkt der Dienstreise gilt, Sicht eine direkte Erhebung durch Organe der auch wenn die Dienstreise nicht von dort, sondern Sicherheits direktion an Ort und Stelle nicht er- vom Wohnorte aus angetreten wird. Hat daher fordere. Zweckentsprechende Ermittlungen im ein etwa in Kufstein wohnhafter Beamter außer­Sinne des § 10 des Staatsbürgerschaftsgesdzes 1965 halb dieser Gemeinde im Bezirk Kufstein Er­könnten durch die Sicherheits direktion nur unter hebungen durchzuführen und tritt er die Dienst-Einschaltung der in Betracht kommenden ört- reise nicht von der in Innsbruck gelegen�n Dienst­lichen Sicherheitsdienststelle durchgeführt werden" stelle, sondern von seinem Wohnort aus an, so wie dies in der Praxis ohnedies geschehe. Die ört- hat er nach der Reisegebührenvorschrift Anspruch lichen Erhebungen könnten aber von den ört- auf die Reisekostenvergütung von Innsbruck nach lichen Sicherheitsdienststellen auch allein durch- dem Ziel ort und zurück sowie auf die danach geführt werden. Dies schließe nicht aus, daß die zu bemessende Reisezulage. Der tatsächliche Stellungnahme der örtlich zuständigen Sicherheits- Aufwand des Beamten ist aber wesentlich geringe.r. dienststelle der Sicherheits direktion zugeleitet und· 
von <#eser anhand der staatspolizeilichen Evi­
denzen ergänzt und endgültig erledigt werde. Ein 
derart gestalteter Verwaltungsablauf müsse ohne 

' QuaIitätsverlust schon wegen des Entfalles zahl­
reicher Dienstreisen zu einer bedeutenden Er­
sparung führen. 

11.5.5 Die abschließende Stellungnahme d�s 
BM f. Inneres steht noch aus. 

. 11.6.1 Die Dienstreisen von Kriminalbeamten 
· im . Bereich des Bundeslandes Tirol dauerten oft 
länger, als es nach den vorzunehmenden Dienst­
verrichtungen notwendig gewesen wäre; außer­
dem' wurden Dienstreisen mit Benützung von 
Massenbeförderungsmitteln verrechnet,. obwohl 

· die Reisebewegung mit Dienstkraftwagen zweck­
mäßiger und sparsamer hätte. durchgeführt werden 
können. Der Grund hiefür liegt darin, daß .fast 
alle Kriminalbeamten . der Sicherheits direktion 
nicht in ihrem Dienstort Innsbruck, sondern in 
ihren Überwachungsrayonen, die in anderen ' 
politischen Bezirken liegen, wohnen. Die in Be­
tracht kommenden Beamten traten daher ihre 
Dienstreisen regelmäßig nicht von ihrem Dienst­
ort, sondern .. von ihrem Wohnort aus an und 
beendeten sie auch dort. Zur Reisebewegung be­
nutzten sie in der Regel ihre Privatkraftfahrzeuge. 
Hätten die Beamten ihre Dienstreisen regelmäßig 

, vom Dienstort Innsbruck aus durchzuführen, 

Der RH vertrat dazu die Auffass�ng, daß 
Reisegebühren entsprechend ihrer Natur als Auf­
wandersatz nur dann einen Anspruch auf Kosten­
ersatz begründen sollten, wenn als Folge einer 
Reisebewegung tatsächlich ein Mehraufwand ent� 
standen ist. Hat demnach in Verfolgung des an­
geführten Beispieles der Beamte eine .Reise­
bewegU1�g von Innsbruck nach Kufstein gar nicht 
durchgeführt, so sollte ihm auch keine Reise­
kostenvergütung gebühren. Da es sich nicht um 
Einzelfälle, sondern um Frage1?- allgemeiner Be­
deutung ·handelt, regte der RH an, dazu eine 
Stellungnahme des .. �Ki\ ei,nzuholen . .  

11:6.3 Das BM f. Inneres sagte die Einholung 
einer entsprechenden Stellungnahme des BKA 
zu. Sie is! dem RH bisher noch nicht zugekommen: 

Österreichisches . 

Polizeikontingent. auf .eypern 

12.1 Die Kosten des Einsatzes des 44., '45.; 
46. und 47. Polizei kontingentes' auf Cypern, die 
bei den Vereinten Nationen zur Refundierung an­
zusprechen sind, betrugen im Jahre 1975 
7 661 727,33 S und setzten sich aus 6 544 944,55 S 
für den Personal- ' und 1 1 16 782,78 S für den 
Sachaufwand zusammen. 

würde dies in Anbetracht der zum Teil großen Der Personalstand des· Polizeikontingentes be­
Elltfernungen der Wohnorte vom. Dienstort zu trug bis zum 46. Polizeikontingent 55 Beamte', 
unnötigen Härten für die Beamten und auch zu ab dem 47. Polizei kontingent 32 Beamte . 
unnötigen Reisebewegungen führ,en. So müßte 
z. B. ein in Osttirol wohnhafter Beamter zunächst . 12.?, Die Überprüfung durch den RH hat die 
von dort nach Innsbruck und schließlich zur Übereinstimmung der vom BM f. Inneres für 
Durchführung von' Erheb�ngen anschließend das Jahr 1975 angesprochenen Kosten mit den 
sofort wj�d7r nach Osttirol reisen. tatsächlichen Kosten .ergeben. . . 

1* 

• 
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Der RH hat dem BM f. Auswä�tige Angelegen­
heiten .mitgeteilt, daß er die Richtigkeit der Ab­
rechnung im Sinne des Verlanges der Rechnungs� 
prüfer der �ereinten Nationen beglaubigt hat. 

L;lUt Rechnungsab�chluß für das Jahr 1975 
bestand am 31. Dezember 1975 ein Zahlungsrück­
stand vo.n 20 450 765 S, der vo.n den Vereinten 
NatIo.nen no.ch ni.cht beglichen war. 

Die Inlandsbezüge der Angehörigen des Po.lizei-
" ko.nt�ngentes auf Cypern, die vo.n Österreich. ge­

tragen werden, beliefen sich vo.m 13. April 1964 
bis 31 . Dezember 1 975 auf insgesamt 
43 651 850,97 S. 

. 

Verwaltungs bereich d�s Bundes­
ministeriums für Unterricht und Kunst 

a) Prüfungsergebnis s e  aus  dem 
. . Jahre 1974 

. Österreichiseher Bundes­
. theaterverband; Bau­
maßnahmen 

, ; b.i per RH hat vo.m März bis Oktober' 1974 
die Gebar\lng des Österreichischen Bundes,: 
the.aterverbandes (kurz OBThV) überprüft und 
darüber im TB 1975 Abs. 74 berichtet. Die 
Gebarungsüberprüfung bezo.g sich auch, auf 
Baurnaßnahmen in der V o.lkso.per, i1l1 Kulissen­
depo.t im Arsenal so.wie im Betriebsgebäude der 
Bundestheater, über deren Ergebnis, . wie . im 
TB 1975 Abs. 74:158 angekündigt wurde, nun­
mehr berichtet wird. 

13.2 Die Kredite für die Baumaßnahmen 
(einschließlich Inst�dhaltung) in: Bundestheater­
gebäuden waren bei Kapitel n veranschlagt. 
Für diese Kredite war bis 1971 das BM f. Bauten 
urid Technik und nach 1971 der ÖBThV anwei­
sungsberechtigt. Die bauliche Betreuung der 
Bundestheat!,!rgebäude :verblieb jedoch beim 
BM f. :Bauten und Technik. 

17  

Volksoper - Baumaßnahmen 1971/1972 
13.3.1 Betriebliche Et;fordernisse machten den 

bereits , für 1965 vo.rgesehenen Ausbau des 4: 
und 5. Stockes der Volks oper notwendig, für 
den der im Rahmenbaupro.gramm für 1971 vo.rge­
sehene B.etrag vo.n 2,5 Mill. S auf .�,6 Mill. S 
aufgestockt ' werden mußte .. 

. 13.3.2 Der RH wies darauf hin, daß auch der 
Betrag von 3,6 Mill. S nicht realistisch veran� . 
schlagt worden sei, weil diese Baumaßnahnieil: 
letztlich einen Aufwand vo.n 4,86 Mill. S erfor': 
derten. 

. . 

13.3.3 Diese, Mehrkosten wurden in · der 
Stellungnahme mit zusätzlichen Baurnaßnahmen; 
die der Verbesserung der Bausubstanz der Vo.lks­
o.per dienten, begründet. 

13.3.4 Diese zusätzlichen Baurnaßnahmen 
führte . der RH aber auf eine unzureichende' 
Planung und auf die dadurch entstandene Fehl­
einschätzung der Küsten im Rahmenbaupro-
gramm zurück. . 

13.4.1 Nach Genehmigung der Aufsto.ckung 
d"s Vo.lkso.perngebäudes wurde das Rahmenbau-: 
pro.gramm 1971 um dieses Bauvo.rhaben erweitert. 
Für die Planung, Ausschreibung und Ve�gabe 
der gesamten Bauleistungen standen nur knapp 
acht W. o.chen zur Verfügung. . . 

13.4.2 Der RH hielt den Planungs� und V o.r­
bereitungszeitraum für diese ..1�aumaßnahmen 
nicht für ausreichend. So. ko.nnten etwa die 
Installatio.nsarbeiten nicht anhahd fertigeJ; ' In-
stallatio.nspläne ausgeführt werden. 

. 

13.4.3 In der Stellungnahme wurde einge-:­
räumt, daß Bauvo.rhaben dieser Größeno.rdnung 
im Regelfall einer län.geren Planungs- und , V 9r:" 
bereitungszeit bedürfen; Weil anso.nsten drie 
mit einem verlo.renen Au(wand verbundene . 
Erhöhung der Bauküsten anzunehmen sei. 

13.5. 1  Abgesehen vo.n unvorhersehbaren·Aus­
gaben, die bei Umbauten nicht immer vermeidbar 
sind, ergaben sich bei der Aufstockung' des 
Vo.lkso.perngebäudes erhöhte Kosten durch Mehr-

Im Zuge der Umwandlung der seinerzeltlgen ·leistungen, weil verschieden<;: Arbeiten unter 
Bundestheaterverwaltung (kurz BTh Vw) in den größtem Zeitdruck und erst während der Bau: 
ÖBTh V wurde als eine der drei Hauptabteilun- ausführung geplant worden waren. . 

gen jene für ,�Bauangelegenheiten und Gebäude- So. wurden bei den . Baumeisterarbeiien vier 
veiwaltung�' geschaffen und mit. deren Führung Ko.stenvo.ranschläge für Mehrleistungen im Zuge 

. der Leitet;' der für die Bundestheatergebäude zu� der Bauausführung erfo.rderlich, die zusätzli�he 
ständigen Abteilung IIj9 der Bundesgebäudever- Mittel von mehr als 1 MilL S erforderten. Auch 
waltung I Wien (kurz BGV I) bestellt. Wegen bei den Pro.fessio.nistenarbeiten kam es durch die 
4ies.es engen o.rganisatorischen Zusammenhanges zu kurze Planungs- und ' V �rbereitung��eit z.u 
zwischen dem ÖBTh V und der BGV I auf dem Kostenübetschreitungen vo.n mehr als 500 000 S . . 
Gebiete der Bauangelegenheiten wurden die 
Prüfungsmitteilungen. des RH sowohl dem. BM 13.5.2 Der RH .empfahl, künftig Bauarbeiten 
f. t)nterricht und Kunst (ÖBThV) wie auch dem s·o. vo.rzubereiten, daß Mehrkosten . nach :Mög� 

lichkeit vermieden werden. ' . 
�M f. Bauten und Technik (BGV I) übermittelt. 
Beide Ressorts haben zu den Mitteilungen des 1f5.3 

'
In der SteIlungn.ahme wurd� den 4us� 

RH eine gemeinsame SteIlungnahme abgegeben. führungen des R� .· beigepflichtet, .' gleichzeitig 

2 
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aber auch geltend gemacht, daß trotz des nicht 
ausreichenden Planungszeitraumes ein ve_rlorener 
Aufwand weitestgehend· vermieden werden 
konnte. 

. 

13.6.1 In 25 Fällen fehlten im Leistungsver­
zeichnis Arbeiten, die zum Zeitpunkt der Aus­
schreibung der Aufstockung des Volksopernge­
bäudes aus Plänen ersichtlich und für die Bau­
durchführung erforderlich gewesen wären. Für 
diese zusätzlichen Leistungen mußten erst im 
Verlauf der Bauausführung Kostenvoranschläge 
eingeholt werden. 

13.6.2 Der RH wies darauf hin, daß das 
Leistungsverzeichnis für die ' Baumeisterarbeiten 
mangelhaft war. Er empfahl, in Hinkunft die 
Leistungsverzeichnisse so . zu erstellen, daß sie 
alle für den Auftragsfall erforderlichen Leistun­
gen enthalten. 

13.6.3 In der Stellungnahme wurden die vom 
RH festgestellten Mängel mit Terminschwierig­
keiten begründet und darauf hingewiesen, daß es 
sich in der Mehrzahl der 25 Fälle um Leistungen 
im Übergangsbereich zum Altbau gehandelt 
habe, die' erst �ährend der Baudurchführung genau 
erfaßbar gewesen seien, 

13.7.1 Die Baumeistetarbeiten für die Auf­
stockung des Volksoperngebäudes mit einer 
geschätzten Auftrags�umme von 1,46 Mill. S 
wurden entgegen ' den Vergaberichtlinien nur 
beschränkt ausgeschriebell' 
. 13.7.2 . Der RH. wies insbesondere darauf hin, 
daß sich die Kosten der Baumeisterarbeiten infolge 
der umfangreichen Mehrleistungen während der 
Bauausführurig von 1,96 Mill. S (Auftragssumme) 
auf 3,15 Milt S (Schlußrechnungsbetrag) erhöht 
hatten und somit der Differenzbetrag von 1,19 
Mill. S keinem Wettbewerb unterworfen. war. Da 

.' die Höhe der Einheitspreise vom Ausmaß des 
Bauvolumens beeinflußt wird, wären im vorlie­
genden Falle allenfalls günstigere Einheitspreise 
erzielbar gewesen, wenn die Ausschreibung den 
gesamten Bauumfang erfaßt hätte. 
. 13.7.3 In der Stellungnahme wurde ausgeführt, 
bei dem kurzfristig durchzuführenden Bauvor­
haben an der Volksoper sei ein "unvorhergesehe­
ner Notstand" vorgelegen, weil andernfalls die 
rechtzeitige Fertigstellung nicht möglich gewesen 
wäre. 

i3�8.1 Gemäß Punkt 5 des am 28. Dezember 
1960 zwischen der Gemeinde Wien als Vermie­
terin des Volksoperngebäudes und der Republik 
Österreich als dessen Mieterin- abgeschlossenen 
Mietvertrages verpflichtete sich die Vermieterin, 
Herstellungskosten wertvermehrender baulicher 
.veränderungen, neuer Einrichtungen und An­
lagen technischer und architektonischer Art. zum 
Zeitpunkt der Beendigung des Mietvertrages 
und nach Abzug . der vertraglich vereinbarten 
Amortisationsquote bar abzulösen. 

13.8.2 Der RH wies darauf hin, daß diese 
Verpflichtung der Gemeinde Wien voraussetzt, 
der Vermieterin die beabsichtigten Arbeiten 
und eine Zusammenstellung der voraussicht­
lichen Kosten rechtzeitig nachweislich bekannt­
zugeben und die Zustimmung der Vermieterin 
einzuholen. Die Kosten des Zubaues und der 
Aufstockung der Volksoper (rund 5,5 Mill. S) 
sind jedoch erst auf Veranlassung des RH der 
Gemeinde Wien mitgeteilt worden. 

13.8.3 . Der Stellungsnahme zufolge hatten die 
Bundestheater angenommen, . daß die seit 1960 
durchgeführten Baumaßnahmen in der V olks­
oper von der Gemeinde Wien im Zusammenhang 
mit dem Baugenehmigungs- und Benützungs­
bewilligungsverfahren zur Kenntnis genommen 
worden seien. Die BGV I und der ÖBTh V haben 
sich jedoch der Ansicht des RH angeschlossen, 
daß zur 'Geltendmachung des Rechtsanspruches 
auf Ablöse der .Investitionen eine genaue Fes't­
legung des reinen Investitionsaufwandes erfor­
derlich ist. 

Volksoper - Baurnaßnahmen 1973/1974 I . 
13.9.1 Schon 1963 bestand die Absicht, das 

Zuschauerhaus der Volksoper umfassend zu 
erneuern. Da in der l"olge ,die in den jeweiligen 
Rahmenbauprogrammen für die Erhaltung des 
Gebäudes geforderten Mittel ständig gekürzt 
wurden, konnten nicht einmal alle dringenden 
Instandhaltungsarbeiten durchgeführt werden. Es 
war daher eine Frage der Zeit, wann wegen des 
schlechten Zustandes des Gebäudes, der Sicher­
heitseinrichtungen, der Elektroinstallation, der 
Heizungsanlage und der Stühle im Zuschauer­
haus . die Bespielbarkeit des Hauses nicht mehr 
gegeben sein würde. Anfang 1971 standen die 
verantwortlichen Funktionäre des' ÖBTh V vor 
der Wahl, entweder eine Generalsanierung der 
Volksoper durchzuführen oder das Haus wegen 
Unbenützbarkeit zu schließen. Da im Rahmenbau­
programm 1973 die für eine Generalsanierung . 
notwendigen Mittel nicht bereitgestellt waren, 
wurde dieses Programm geändert und die Durch­
führung von Baumaßnahmen mit einem Aufwand 
von 6,97 Mil!. S vorgesehen. Die Gemeinde 
Wien stellte der Direktion der Volksoper in 
Anbetracht des 75jährigen Bestandsjubiläums 
für die SanierUng des Zuschauerraumes einen 
Zuschuß von 4 Mil!. S in Aussicht, worauf das 
Rahmenbauprogramm ·1973 auf. 10,11 Mil!. S 
aufgestockt wurde. 

13.9.2 Diese rund zehß.jährigen, erfolglosen ' 
Bemühungen der Verwaltung der Bundestheater 
um eine Sanierung der Volksoper zeigten, daß 
ein langfristiges Investitionsprogramm mit einer 
Prioritätenreihung fehlte. Prioritäten' hätten aber 
nach Ansicht des RH gesetzt werden sollen, 
um bei Beachtung der übrigen Betriebserfor­
dernisse jeweils technisch und wirtschaftlich 
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wirksame Schwerpunkte für Baumaßnahmen an 
den einzelnen Gebäuden vorsehen zu können, so 
daß eine , sorgfaltige Vorbereitung (Planung, 
Ausschreibung) und Durchführung der einzelnen 
Vorhaben möglich gewesen wären. 

13.9.3 .. In der Stellungnahme wurden die 
Feststellungen des RH zwar bestätigt, gleich­
zeitig jedoch darauf hingewiesen, daß 1969 von 
der BGV I der zum T eil äußerst schlechte Bau-

. zustand der Bundestheaterobjekt� zum Anlaß 
genommen worden sei, dem BM f. Bauten und 
T echnik ein Langzeitprogramm vorzulegen. 
Außerdem sei in der Spielzeit 1971 /72 versucht 
worden, die Baumaßnahmen im Bundestheater­
bereich nach einem Prioritätenprogramm, welches 
bereits alle sich aus der Umwandlung der BT hVw 
in den ÖBT h V ergebenden Organisationsge-

- sichtspunkte berücksichtigt hätte, durchzuführen. 
13.9.4 Der RH nahm die Mitteilung, daß 

seit 1972 Investitionsschwerpunkte mit einer 
Prioritätenreihung gesetzt würden, zur Kenntnis, 
wies jedoch darauf hin, daß das "Langzeit­
'programm" aus 1969 zusammen mit dem dies­
bezüglichen · Bericht ' vom BM f. Bauten und 
T echn.ik ohne weitere Veranlassungen eingelegt 
worden sei. 
. 13.10.1 In sechs Fällen stellte der RH fest, 
daß Angebote von Firmen mit einer Gesamt­
aJ,lgebotssumme von rund 340 000 S erst bei 
Lieferung, . nach Erfüllung . des Auftrages oder 
erst im Z.uge der. Bearbeitung der Schlußrechnung 
geprüft worden waren. Drei Angebote in Höhe 
von insgesamt 220 000 S trugen überhaupt keinen 
Prüfungsvermerk. 

'13.10.2 Der RH wies darauf hin, daß alle 
Angebote · vor der Auftragserteilung zu über­
prüfen ge�esen wären. 

13.10.3 In der Stellungnahme wurde mitge­
teilt, daß alle mit der Überprüfung von Ange­
boten und Rechnungen befaßten Bauaufsichts­
organe im Sinne der Empfehlung des RH belehrt 
worden seien. 

13.1 1 .1 . 1  Die Baumeisterarbeiten für die 
Generalsanierung der Volksoper wurden ent­
gegen den Richtlinien für die Vergabeleistungen 

. beschränkt ausgeschrieben, obwohl die erwar­
tete Baukostensumme von rund 1 Mill. S über 
der maßgeblichen Wertgrenze lag und somit 
eine öffentliche Ausschreibung ' durchzuführen 
gewesen wäre. Außerdem wurden nicht die 
gesamten für die Generalsanierung der Volks­
oper erforderlichen Baumeisterarbei�en ausge­
schrieben. Für die im' Hauptangebot rucht er­
faßten Leistungen wurden während der Bauaus­
führung vier Nachtragskostenvoranschläge ein­
geholt, über die eine berichtigte Schlußrechnung 
von 2,45 Mill. S gelegt wurde, welche die ur­
sprürigliche Auftragssumme' von .945 906 S um 
rund 160% überstieg. 

19 

.13.11 .1 .2 Bei der Vergabe von Professio­
nistenarbeiten und sonstiger Leistungen wurden 
gleichfalls die Vergaberichtlinien nicht einge­
halten. So wurden die Zimmererarbeiten, welche 
im Rahmenbauprogramm 1973 mit 540 000 S 
veranschlagt worden waren, nur beschränkt 
ausgeschrieben. Für T apeziererarbeiten waren 
640 000 S vorgesehen, die einzelnen" Arbeiten . 
wurden freihändig an eine Firma vergeben, an 
die schließlich rund 1,38 Mill. S gezahlt wurden . 
Auch die Bestuhlung des Zuschauerhauses (Ko­
sten 1,9 Mill. S) wurde nur beschränkt ausge­
schrieben. Weitere Aufträge im Gesamtbetrag von 
1,6 Mill. S wurden wegen Dringlichkeit gleich­
falls freihändig vergeben und somit keinem Wett­
bewerb unterworfen. 

13.11 .2. Der RH bemängelte die Nichtbe­
achtung der Vergaberichtlinien. Er wies auch 
darauf hin, daß bei den Baumeisterarbeiten Lei­
stungen von rund 1,5 Mill. S keiner Konkurrenz 
unterworfen worden waren. 

13.11 .3 Die beschränkten Ausschreibungen 
und freihändigen Vergaben von Leistungen wur­
den in der Stellungnahme mit T erminschwierig-
keiten begründet. . 

13.12.1 . 1  "Die verglaste Vorderwand des T on­
leitstandes in der Volks oper war mit Vorhängen 
und Deckenkarniesen ausgestattet worden. Wegen 
einer nachträglichen Änderung der Fensterkon­
struktion mußte diese Ausstattung abmontiert 
und durch Scheibenvorhänge ersetzt werden, 
was zuzügliehe Kosten von 8 560 S bedeutete. 

13.12.1 .2 Über die endgültige Gestaltung 'der 
Abschlußwände der Beleuchterschlitze wurde 
erst nach mehrfachen Änderungen an Ort und 
Stelle entschieden, was der Stellungnahme zufolge 
einen verlorenen Aufwand von rund 50 000 S 
nach sich zog. 

13.12.1 .3 Im Parkettbereich wurden sämtliche 
544 Sessel anstelle eines üblichen Sitzgestelles 
mit einem perforierten Standrohr, durch welches 
die Warmluft vom Luftmischraum in das Zu­
schauerhaus geführt werden konnte, ausgestattet. 
Diese Ausführung der Standrohre verursachte 
Mehrkosten von 100 S pro Stück. Es war jedoch 
wegen der Fußbodenkonstruktion nicht möglich, 
alle 544 Sessel mittels dieser Rohre an den Luft­
mischraum im Keller anzuschließen. Die Kosten 
für rund 250 nicht angeschlossene Standrohre 
stellten ' dahei gleichfalls einen verlorenen Auf­
wand in Höhe von rund 25 000 S dar. 

13.12.1 .4 Als Verbindungsstutzen zwischen 
den neuen Stühlen im Parterre und der Luft­
mischkammer wurden 540 Einsträmkonusse zum 
Stückpreis von 85 S gekauft, aber nur rund 
300 Stück verylendet, so daß ein weiterer ver­
lorener Aufwand von rund 20 000 S entstand. 
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13;12.2 Der RH bemängeite diese Mehrkosten,. �rde einer solchen Überprüfung nicht unter­
,welche 'insbesondere bei der Bestuhlung :des zogen. Unter Bezugnahme auf die von einer' 
Zuschauerraumes ' zu vermeiden gewesen wären, Lieferfirma beigebrachten Atteste über die brand­
wenn die Durchführbarkeit der Anschlüsse sichere Verlegung des Bodenbelages und die 
durch einen Vergleich des Deckenplanes der Imprägnierung der Stoffe des neuen Bühnenvor­
Stahlbetondecke des Luftmischraumes mit dem hanges erteilte das BM f. Bauten und Technik 
Bestuhlungsplan vorher überprüft worden wäre. am 8. Feber 1974 die Betri�bsbewi11igung für 

,13.12,3 Den Ausführungen des ' RH wurde den umgestalteten Zuschauerbereich der Volks­
, entgegengehalten, daß es sich bei den Vorhängen oper. 
für den Tonleitstand um keinen 'verlorenen Auf- 13.14.2 Der RH beanstandete, daß am 23. Sep­
wand gehandelt , habe,: weil diese, Vorhänge tember 1973 der Spielbetrieb in der Volksoper 
nunmehr im ' Burgtheater verwendet wÜrden. aufgenommen worden war, obwohl weder eine 
Bei , der Beurteilung der Änderungsarbeiten Betriebsbewilligungvorlag noch alle V oraussetzun­
an den Abschlußblenden der Beleuchterschlitze gen, für einen wirksamen Brandschutz im , Zu­
müsse berücksichtigt werden,. 'daß die architek- 'schauerbereich gegeben waren. 
tonische Aufgabenstellung äußerst schwie#g 13 14 3 D A ["' h ' d ' RH ' cl' gewesen sei. Bezüglich der Bestuhlung wurde . .  en us u rungen ,e� wur . e 
geltend 'gemacht, daß erst bei der Freilegung e�tgege11:gehalten, daß dem GesI�htspunkt der 
der Fußbodenunterkonstruk,tion über der Roh- SIcherheIt an �en 

,,�
und�stheatern

, 
1m be

,�
onderen 

de'cke d M' h dI' I' Z d B ' Maße durch dIe Tatlgkelt des "BeIrates fur Feuer- , es , ISC raumes, e m uge er au- . h h ' " R h d '  D' T" " , f"h n 1: 'I t . d' D hf':' h ' .. l' h SIC er elt ec nung getragen wer e. Ie atlg-u ru g er�o g seI, Ie urc u rungsmog IC - k . d" B . . 
keiten für die Lüftungsrohre z�m Mischraum elt leses elrates, der SIch u. a. aus Ver�retern 
festgestellt werden konnten. Die Altbestands- ' der BGV J, des BM f. Bauten un� !echmk, der 
pl" n h"tt . h' t di t t " hl' h V h"lt' " Berufsfeuerwehr und des ArbeltSlnspektorates a e a en mc e a sac IC en er a msse ' . . ' 
aufgezei t. zu.sammenset�,

t, erfolge 1m engen Emvernehmen 
, 

g mIt der Gebaudeverwaltung der Bundestheater; 
13.13.1 In verschiedenen Fälle� stellte der Außerde� seien die Bauarbeiten nach k. urzer RH fest, daß die in den Punkten 4,8, und 5,1 ' 

der ÖNORM B 211 0 festgelegten Vorlagefristen Bauzeit erst am 23. September 1973 abgeschlos,sen 
für die. Rechnungslegung und die Fälligkeits- worden. Die , formelle Betriebsbewilligung hilbe 
fristen für die Rechriungsprüfung nicht beachtet sohin wie ' bei allen größeren Bauführungen im 
worden waren. Überdies behielten die mit der Bereich der Bundestheater nach 1945 ' erst nach 
Rechnungsprüfung betrauten Sachbearbeiter nicht Wiederaufnahme des Spielbetriebes erteilt werden 

di können. Das EinverständnIs der beteiligten immer 'e Deckungs- und , Haftrücklässe ein. 
Ferner wurden Teilrechnungen, bei denen nicht Stellen habe jedoch vorausgesetzt werden können, 
ersichtlich war, ob- der Rechnungsbetrag der weil der Vorgang bei der Erteilung der Betriebs­
tatsächlichen ' Verdienstsumme entsprach, ange- bewilligung im Falle der Generalsanierung der 
wiesen. Volksoper eine Wiederholung des Baugenehmi­

gungsvorganges gewesen und die .Bauführung 
im ständigen Kontakt mit den Mitgliedern des 
"Beirates für die Feuersicherheit" erfolgt sei. 
Schließlich wäre es fur jedertnann unverständlich 
und allgemein unvertretbar gewesen, wenn auf­
grund des Fehlens , einer formellen schriftlichen ' 
Aussage des Beirates eine Verschiebung des 
Eröffnun�stermines erfolgt wäre. 

' 13.13.2 De� ' RH , bemänge�te diese Unz�­
länglichkeiten und empfahl, auf die rechtzeitige 
V orlage aller für die Rechnungsprüfung erforder-
lichen Unterlagen zu achten. ' 

13.1-3.3 Die vom RH festgestellten: Mängel 
wurdel1 mit der Größe der Bauvorhaben, die 
unter Termindrtick durchzuführen waren, begrün� 
det. Die Bauaufsichtsorgane würden . jedoch 
künftig zur sorgfältigen Überprüfung der Teil­
und Schlußrechnungen angehalten werden. , , J 
·' 13.14.1 Bei der Renovierung der Volks oper 

wurden die Stoffe für , den Hauptvorhang, die 
Stuhlbespannung, die Logendekoration und die 
Bespannung , der Säulen und Brüstungen mit 
einer flammenhemmenden Imprägnierung '  ver-
sehen. ' ' 

Am 26. September 1973, drei Tage nach der 
Wiedereröffnung der Volksoper, ' wurde zur 
Feststellung dieser flammensicheienImprägnierung 
der Stoffe für den ' Raffvorhang, das Portal und 
'die Logenbespannting eine Bran'dprobe durchge­
führt. Der Stoff für die Bespannun� der " Stühle 

13.14.4 Der RH erwiderte, daß der dauernde 
Kontakt zwischen Organen des BM f. Bauten 
und Technik und des ÖBThV eine schriftliche 
Festlegung in ein�r derart wichtigen Ange1eget;,­
heit nicht zu ersetzen vermöge. Darüber hinaus ' 
sei das Material für die Bespannung der Bestuhlung 
im Zuschauerhaus überhaupt erst auf Anregung 
des RH im Jahre 1975 überprüft 'worden. Auch 
das Ansuchen um Erteilung einer schriftlichen 
Betriebsbewilligung sei �rst nach einem ' rund 
vierwöchigen Spielbetrieb gestellt worden. 

13.15.1  Da während" der , G;ebarungsüber­
prüfung nicht nachgewiesen werden konnte, daß 
dem "Beirat für Feuersicherheit" das Ergebnis 
ger Brandprobe vom 26. September 1973' zur 
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Kenntnis gebracht worden war, e,rsuchte der 
RH �m Vornahme einer neuerlichen Brandprobe, 
welche am 5. '  Juni 1975 durchgeführt wurde. 

Bei dieser Brandprobe wurden überprüft : 
, a) ein Stoffmuster, das bei der Montage des 

Hauptvorhanges abgefallen war, 
, b  ) ein Stoffmuster, das aus 'dem Hauptvorhang 

herausgeschnitten wurde, und 
c) ein aus dem Lagerbestand stammendes 

Stoffmuster : des Sesselbezugsstoffes. ' 
, Diese Brandprobe : hat ergeben, daß die aus­

gewählten Stoffmuster als leicht brennbar zu 
bezeichnen sind und somit nicht den Vorschriften 
entsprachen. 

21 

Gegebenheiten vertraute Betriebsfeuerwehr der 
Bundestheater und die Gebäudeinspektion mit-, 
wirken. 

13.16.4 Der RH wies in seiner Gegenäußerung 
nochmals auf die Verpflichtung der Bundes­
theater hin" das Kommando der Stadtischen 

Berufsfeuerwehr mit den Plänc;:n über bauliche 
Veränderungen an den Bundestheaterobjekt,en 
zu ,beteilen� 

13.17.1 ' Das Zuschauerhaus der Volksoper 
war während der Bühnen- und Orchesterproben 
in einem für diese Zwecke nicht erforderlichen 
AusmaB beleuchtet. 

13.17.2 Der RH empfahl Einsparungen bei 
13.15.2 Dieser Sachverhalt wurde vom RH der Beleuchtung in den Gangbereichen, Stiegen� 

beanstandet,' worauf : sowohl in der Volksoper häusern, Foyers, Garderoben und im Buffet, 
wie auch in allen anderen ' Bundestheatern die wobei auch durch eine straffere Organisation 

Bühflentextilien feuersicher imprägniert wurden. bei der Reinigung des Zuschauerbereiches in 
13.15.3 Dem RH wurde dazu mitgeteilt, der Zeit ' zwischen Feber und September die' 

daß die beim Hauptvorhang der , Volks oper Ausleuchtung dieser Räume durch Tageslicht 
ursprünglich durchgeführten Brandproben vor- besser ausgen�tzt werden könnte: Ferner sollte 
, t b fr' di d I c' , I Z d durch den Embau von stufenlosen Schaltern ers e le gen ver aUlen selen. m uge er , , , ' , " " V nd dt' V h h b . h . d h die bedarfsgerechte Emstellung der Ltchttntensttat erwe ung es es or anges a e SIC Je oc .. " d . ,  , " d ' ' I '  ' 

herausgestellt, daß die Imprägnierung keine ermogJtcht ;n dam�t 10 er Fo ge Energte 
anhaltende Wirkung gehabt habe. ' Darauf hin ,gespart wer en. , 
habe der "Beirat für Feu'ersicherheit" für die 13.17.3 Die Gebäudeverwaltung der Bundes­
Imprägnierung des Hauptvorhanges und der theater hat den Einpfehlungen des RH inzwischen 
sonstigen Bühnentextilien besondere Auflagen Rechnung getragen. ' " 

erteilt, denen durch die Verwendung eines 
neu entwickelten, dauerhaften Imprägnierungs­
rpittels entsproc,\1en worden sei. Nunmehr würden 
jedoch 'auf dem Textilmarkt auch permanent 
flammenhemmende Textilien angeboten, deren 
Verwendung nunmehr zwingend vorgeschrieben 
,sei. Dadurch würden sich in weiterer Folge 
laufende Überprüfungen und kostspielige Nach-

, imprägnierungen , erübrigen., ' ' 

Aufstockung d�s Kulissendepots im Arsenal 

13.18.1 .1  Das 1950 bis 1954 im Bereich des 
Arsenals errichtete zweigeschossige ' KuJissen7 
depot wurde in den Jahren 1971 bis 1974 aufge­
stockt. Bei dit,sen Baumaßnahinen wurden ,ver� 
schiedentlich Bestimmungen der Bauordnung 
für Wien nicht eingehalten. 

13.16.1 Einer ' Vereinbarung zwischen dem' 13.18.1 .2 :So wurde die Bauverhandlung zur 
Bund und der Gemeinde Wien zufolge sollten Erteilung der Baubewilligung von der Magistrats­
'alle die Lösch- und Alarmeinrichtungen in den abteilung (kurz MA) 64 für den 25. August 1971 
Bundestheatern betreffenden Pläne beim Kom- festgesetzt, mit 'der Ba4durchführung war jedoch 
mando der Städtischen Feuerwehr hinterlegt schon 14 Tage vorlier begonnen worden. " ' 
werden. "

13.18.1 .3 Erst 'mehr 'als 'zwei 'Monate 'nach 
, 13.16.2 Der RH bemängelte, daß die im Baubeginn wurde bei der MA 3()'um Bekanntgabe 
Planarchiv der Städtischen Feuerwehr auf liegen- der Baufluchtlinie angesucht; obwohl der FI).lcht­
den Pläne nicht dem derzeitigen Baubestand der linienbescheid mit den amtlichen Fluchtlinien­
Volksoper entsprachen. Er empfahl, im Interesse plänen bereits dem Ansuchen um Baubewilligung 
einer wirksamen Brandbekäinpfung dem Kom- anzuschließen gewesen wäre. ' 
'mando der Städtischen Feuerwehr unverzügliCh 
die I'läne über , die in den Jahren 1971 bis 1973 
an der Volksoper durchgeführten Baurnaßnahmen 
zu übermitteln. 

13.16.3 Dem RH wurde dazu mitgeteilt, 
daß der Gemeinde Wien die neuen Pläne auf 
deren Verlangen selbstverständlich zur Verfügung 
gestellt würden. Sollte es jedoch zu einem Einsatz 

, der Berufsfeuerwehr der Stadt Wien' an der V olks­
oper kommen? würden dabei die mit den örtlichen 

, 13.18.1 .4 Dem , Verlangen , der Baubehörde, 
ihr 14 Tage , vor Begit;J.n der jeweiligen Bau­
konstruktionsherstellungen die statischen Berech­
nungen und die zligc;:hörigen Biegepläne vorzu­
legen, wurde gleichfalls nicht rechtzeitig ent­
sprochen. Diese Unterlagen ' wurden' zuril Teil 
erSt 'llach Baufertigstellung 'und nach Aufforderung 
durch den RH beigebracht. Die statischeniBerech­
nungen waren überhaupt in Verlust geraten und 
mußten nachträglich rekonstruiert werden. -
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13.18,i.5 Am 22. August 1974 wurde um 
die Benützungsbewilligung für den Aufstockungs­
bereich angesucht. Die durch die Aufstockung 
geschaffenen Räumlichkeiten wurden jedoch schon 
vorher. benützt. 

13.18.1 .6 Die zur Erteilung der Benützungs­
bewilligung von der Baubehörde anberaumte 
mündliche Verhat:tdlung mußte unterbrochen 
werden, weil der Bauwerber keinen Kanalbefund 
vorlegen konnte. Überdies mußte die , ganze 
Statik nochmals überprüft werden. 

13.18.2 Der RH bemängelte die Nichtbe­
achtung der Bauordnung· und der sonstigen 
Vorschriften und empfahl, künftig der Baubehörde 
rechtzeitig einreichungsreife und den Vorschriften 
der Bauordnung entsprechende Unterlagen vor­
zulegen sowie die vorgeschriebenen Auflagen 
zu erfüllen; 

. 13.18.3 Der vorzeitige Baubeginn wurde in 
der Stellungnahme mit der langen Dauer des 
Baubewilligungsverfahrens begründet. Auch· sei 
das gesamte Behördenverfahren von zahlreichen 
Änderungen in der Bauaufsicht und durch perso­
nelle Veränderungen bei den Mitarbeitern des 
mit der Planung beauftragten Architekten beein­
flußt gewesen. 

13.19.1 Die Baumeister- und Stahlbeton­
arbeiten zur Aufstockung des Kulissendepots 
wurden am 9. Juni 1971 öffentlich ausgeschrieben. 

13.19.2 Der RH machte darauf aufmerksam, 
daß der mit der Planung beauftragte Architekt 
bereits am 1 .  Juni Unterlagen an eine Baufirma 
weitergegeben hatte. Damit hätten dieser Bau­
firma, die an der öffentlichen Ausschreibung 
teilnahm und die letztlich aufgrund . eines gleich­
zeitig mit dem Angebot von ihr erstellten Alter­
nativangebotes mit der Bauausführung beauftragt 
wurde, Vorteile für die Ausarbeitung des Ange­
botes eingeräumt werden können. , 

13�19.3 In der Stellungnahme
·
wurde auf eine 

Äußerung des Architekten Bezug genommen, 
wonach dieser die Unterlagen nicht am 1 .  Juni, 
sondern erst am Tage nach der Veröffentlichung 
der Ausschreibung (10. Juni) der Baufirma 
übergeben habe. Der dem RH vorgelegene Liefer­
schein wäre irrtümlich mit 1 .  Juni datiert worden. 
Der Architekt habe jed?ch in jedem Falle seine 
Befugnis überschritten. 

13.20.1 Die gegenständlichen Baumeister- und 
Stahlbetonarbeiten wurden in drei Zeitungen 
öffentlich ausgeschrieben. Die Veröffentlichung 
'im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" erfolgte 'am 
9, Juni 1971.. Abgabetermin für die Angebote 
war der 23. Juni 1971.  .. 

13.20.2 Der RH wies auf die Bestimmungen 
-des Abs. 5,14 der "Technischen Dienstanweisung" 
(kurz TDA) hin, wonach im Hinblick auf dep. 
unterschiedlichen Redaktionsschluß bzw. Er-

scheinungstag der einzelnen · Zeit�ngen eine 
ausreichende Ausarbeitungsfrist von mindestens 
drei Wochen für die Angebote zu berücksichtigen 
gewesen wäre. Der 'RH empfahl, die Angebots­
fristen künftig zeitlich so zu bemessen, . daß für 
die anbietenden Unternehmungen die Möglich­
keit besteht, die Planungsuntedagen und die 
örtlichen Gegebenheiten entsprechend· zu berück., 
sichtigen. 

13.20.3 Dem RH. wurde mitgeteilt, daß 
seinen Empfehlungen entsprochen werde. 

13.21 .1  . Die voraussichtlichen Kosten der 
Baumeister- . und' Stahlbetonarbeiten für die 
Aufstockung des Kulissendepots wurden dem 
BM f. Bauten und Technik mit Schreiben :vom 
3. Juni 1971 mit 5 Mill. S bekanntgegeben. 
Nach der öffentlichen Ausschreibung (9. Juni 
1971) ,,?urde eine Arbeitsgemeinschaft von Bau­
firmen mit einer Angebotssumme von rund 
10 Mill. S Bestbieter. Die, restlichen Offerte 
lauteten auf 11  bis 14  Mill S'. 

Der Unterschied zwischen den präliminierten 
Kosten von 5 Mill. S und dem Angebot des 
Bestbieters von rund 10 Mill. S wurde gegenüber 
dem BM f. Bauten und Technik mit der Durch­
führung der ,Ausschreibung in den konjunktur- . 
stärksten Monaten und mit den inzwischen 
eingetretenen Baukosterierhöhungen begründet. 

13.21.2 Der RH fand die für �lie große 
Differenz zwischen Kostenschätzung und Offert ab­
gegebene Begründung sachlich nicht zutreffend, . 
weil die Steigerungsrate des Baukostenindex 
im Wohnungsbau von 1970 bis 1971 6,5% betrug. 
Der sich daraus . ergebende Steigerungsfaktor 
für die Baumeisterarbeiten lautete für denselben 
Zeitraum auf 7,4%. Die unzulängliehe Kosteri� 
schätzung beruhte nach b-nsicht des RH vielmehr 
auf einem ungenauen und mangelhaften Leistungs­
verzeichnis. Er . empfahl daher, Ausschreibun:" 
gen nur aufgrund eines sorgfältig ausgearbeiteten 
Leistungsverzeichnisses vorzunehmen. 

13.21.3 In der Stellungnahme wurde einge­
räumt, daß die ursprünglich mit 5 Mill. S ange­
nommenen Baukosten eine offensichtliche Fehl­
schätzung gewesen seien. 

13.22.1 Der 1972 errichtete Kulissenwagen­
aufzug war für ein Gesamtgewicht bis 7 t zuge­
lassen, obwohl bereits seit 1957 10 t schwere Kulis­
senwagen verwendet wurden. 1973 wurde mit 
einem Aufwand von 373 445 S die maximale' Trag­
kraft des Kulissenwagenaufzuges von 7 t auf 8,5 t 
erhöht. 

13.22.2 Der RH . beanstandete· di<! . durch 
mangelnde Planup.g und unbefriedIgende Ko�rdi� 
nation zwischen dem Baudienst und der Trans­
portabteilung des ÖBThV. angefallenen Kosten 
der Verstärkung des Aufzuges. 

• 

... 
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ein Kulissenwagen durch die um einen halben 
Meter zu kleine Durchfahrtsöffnung s.tark be­
schädigt. 

13.24.2 Der RH wies darauf hin, daß die 
entstandenen Mehrkosten für die Vergrößerung 
des Portals und für die Verlängerung der Schacht­
a,bschlußtüren von insgesamt 70 .809 S zum Teil 
hät):en vermieden werden können. 

13.22.3 Dem RH wurde hiezu mitgeteilt, in 
Angelegenheiten des Transportwesens sei die 
ehemalige Technische Direktion der Staatsoper 
federführend gewesen, die ursprünglich die 
Tragkraft des Aufzuges mit 7 t ausreichend 
gefunden habe. Dies wäre auch bis zur Zentralisie­
rung des Transportwesens der Bundestheater 
zutreffend gewesen, weil bis dahin die in der 
Regel schwereren Dekorationen der Staatsoper 
im Erdgeschoß und die leichteren des Burg- 13.24.3 In der Stellungnahme wurden diese 
theaters im Obergeschoß des Kulissendepots Planungsfehler mit einem oftmaligen Wechsel 
gelagert worden seien. Erst. im, Rahmen der in der Bauaufsicht begründet, der. durch die 
Zentralisierung des Transportbetriebes der Bun- Strukturveränderung im . Bundest4eaterbereich 
des theater seien die Lagerflächen, um sie besser bedingt gewesen sei. 
zu nutzen, anders aufgeteilt .worden. 13.25.1 Um d�n Dekorationstransport auf 

13.23.1 Zwei Konstruktionspläne mit Anga- .�ontain
d 

erbetri�B 
.. umst�lleri 

.
zu können, wurd�n 

ben über Durchbrü�he und Ausnehmungen 1m Er gesch� uber die gesam�e F'ahrkorbbreltc;:. " 
für den ' Einbau " des Kulissenwagenaufzuges des 

.. DekoratlOnsaufzuges zwei 1 ,20. m. ho.he 
wurden zu "einem Zeitpunkt, zu dem das Schacht- Sch�rz�n aus Stahlb!ech angebr.�cht, die eln­
mauerwerk bereits fertiggestellt war, " auf die �Chll�?�lCh der elektnschen Ausrustung Kosten 
Baustelle geliefert, so daß sämtliche zum Versetzen in Ho e von 47 000 S verursachten. 
der Führungsstützen notwendigen Durchbrüche 13.25.2 Bei einer rechtzeitigen Entscheidung 
und Ausnehmungen 'nachträglich, gestemmt wer- über den Ablauf des Verladeb�triebes - wegen 
den mußten. der aufwendigen Baumaßnahmen ist der ÖBTh V 

13.23.2 Der RH bemängelte diese durch die von einem Containerbetrieb wieder abgerückt � 
verspätete Planlieferung bewirkte unwirtschaft� hätten diese Kosten vermieden werden können,. 
liche Baumaßnahme und die dadurch entstandenen 
Mehrkosten. 

13.23.3 Der Stellungnahme zufolge wurden 
die Konstruktionspläne für den Kulissenaufzug 
bereits zehn Wochen nach der Auftragserteilung 
von der Baufirma übermittelt. Die genauen Anga­
ben der Baunebenleistungen . seien . jedoch nur 
nach kompletter Durchkonstruktion der Anlage 
möglich gewesen. Vorher hätten detaillierte 
Bauangaben größere Mehrkosten verursachen 
können als das nachträgliche Einstemmen von 
einigen "Führungsstützen. Lasse man die auf 
jeden Fall notwendig gewesenen Stemmarbeiten 
außer Betracht, so habe der Mehraufwand für 
das Einstemmen der ' Führungsstützen 68 185 S 
betragen. 

13.23.4 Der RH hielt dem entgegen, daß eine 
Sonderkonstruktion wie ein Kulissenaufzug recht­
zeitig hätte geplant werden müssen. Dadurch 
wären vollständige Angaben bereits bei der 
Erstellung des Leistungsverzeichnisses für die 
Baumeisterarbeiten bekannt gewesen, und sämt­
liche zum Versetzen der Führungsstützen not­
wendigenDurchbrüche und Ausnehmungen hätten 
nicht erst nachträglich gestemmt werden müssen. 

13.24.1 Das Aufzugsschachtportal wurde 1971 
für die 7,5 m hohe Aufstockung nach den Erfor­
dernissen der 1965 geplanten, "jedoch nicht 
ausgeführten zweigeschossigen Aufstockurig irr­
tümlich nur 4 m hoch ausgeführt. Dement­
sprechend wurden auch die Schachtabschlußtüren 
hergestellt und eingebaut. Bei seinem ersten 
Transport in das zweite Obergeschoß wurde 

13.25.3 Der ÖBTh V erachtete diesen Auf­
wand für nicht verloren, weil auch ohne Con­
tainerbetrieb das Umladen vom Kuli.ssenwagen in 
die Aufzugskabine durch die Schürzen aus "Stahl� 
blech erleichtert werde. 

. ' 

13.26.1 Wegen des Einbaues des KtiÜssen­
wagenaufzuges mußte für mehrere Monate eine 
Ausfahrt gesperrt werden, wodurch nach Ansicht 
der Technischen Direktion " der Staatsoper die 
Dekorationstransporte gefährdet waren. 

13.26.2 Der RH bemängelte, daß deswegen 
mit einem Aufwand von 22 000 S eine in der 
Folge für Dekorationstransporte nie benÜtzte 
provisorische Fuhrwerksbrucke errichtet worden 
war. Nach seiner Auffassung hätte diese Ausgabe 
durch eine bessere Koordination vermieden 
werden können. 

13.26.3 In der Stellungnahm� wurde den 
Feststellungen des RH nicht widersprochen. 

Errichtung der Kassenhalle 
13.27.1 Die Baumeisterarbeiten zur Errichtung 

einer Kassenhalle wurden mit einer Auftrags­
summe von 1 513 000 S vergeben. Das Auftrags­
volumen wurde in der Folge durch zusätzliche 
Aufträge im Anhängeverfahren erweitert und 
mit vier "Schlußrechnungen", die auf eine Ge­
samtsumme von 3 351 854 S lauteten, abgerechnet. 

13.27.2 Der RH bezeichnete die Bauführung 
als unwirtschrftlich, weil die seinerzeitigen "Aus­
schreibungsu-!1terlagen aufgrund der " zum da­
maligen �Zei�punkt noch ungeklärten Gesamt-

I 
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planung erstellt und die Durchführung der mit 
dem Kassenhallenbau zusammenhängenden Bau­
maßnahmen in der Folge wesentlich von den 
erst v.:ährend der Bauführung' getroffenen Ent­
sc;heidungen des Generalsekretariates des ÜBTh V 
beeinflußt worden waren. 
, 13;27.3 In der Stellungnahme wurde eine un­
wirtschaftliche' V cirgangsweise in' Abrede gestellt. 
,Änderungen am ursprünglichen Baukonzept hätten 
nur' in seltenen Ausnahmefällen zu einer Kosten­
vermehrung 

, 
gefülirt. 

13.27.4 Dem hielt der RH 'entgegen, daß bei 
einer relativ kurzen Bauzeit wesentliche Er­
höhUngen der Baukosten dann vermieden werden 
können, wenn die c 'Planung aufgrund ' eines 
exakten: Raum- und, Fu'nktionsprogramms erfolgt 
und wenn von diesem ,während der Baudurch­
führung mÖglichst ruchf abgegangen wird. . 

13.28.1 Wie schon bei der' Aufstockung des 
Kulissendepots wurden auch die Bauarbeiten bei 
der Errichtung der Kassenhalle ohne die ent­
spre�henden baubehör�lichen Baubewilligungen 
durchgeführt. Ebenso wurden die Objekte ohne 
Benützungsbewilligung verwendet. 

13.29.3 Der ÖBTh V hielt die Anordnung'von 
Lichtkuppeln wegen der großen Ausladurig , des 
Vordaches für notwendig, weil sich auch , schon ' 
eine geringfügige Verbesserung des Lichteinfalles 
günstig auswirke. 

" 

13.30.1 . 1  In der Abonnementkasse wurde eine 
Stahlbau-Schalterwand am 21 . Juni "1972 geliefert 
und montiert, am 18. SepteqJ.ber 1972 aber wieder 
geändert. Der ' v�rlorene Aufwand , wurde ' , in 
diesem Falle :vom ' RH mit 14 996 S fesi:gestellt. 

' 13.30.1.2 Wegen Planänderungen während der 
Baudurchführung mußten' die in der Werkstatt 
bereits begonnenen Portalschlosserarbeiten für den 
Verbau des Fernschreibraumes eingestellt werden, 
wodurch ' sich ein verlorener Aufwand von 
17 866 S ergab.' ' ' , 

13.30.1 .3 Wegen der Änderung von zu hoch , 
versetzten Fußbodentrennschienen in der Vorhalle 
des Kassensaales entstanden ' Mehrkosten von 
-3 651 S. 
" 13.30.1.4 ' Vom Generalsekretari�t des ÖBTh V 
wurden ' für 'die Kassenhalle 240 Plexiglastafelri 
mit deutscher, englischer und französischer Be� 
schrifturig angeschafft, für die 38 590 S zu zahlen 
waren. Aus arbeitstechnischen ' Gründen und aus 
Platzmangel wurde jedoch von einer Verwendung 
dieser Plexiglastafeln abgesehen. 

13.30.1.5 Im Schalterraum der Kassenhalle 
wurde mit einem Kostenaufwand von , 46 859 S 
,eine später nicht benützte Lautsprecheranlage für 

, 13.28.3 , �,n der Stellungnahme wurde erwidert, Musik eingebaut. 
,,"on 'den' Behörderivertretern seien weder im Ge-' , 

13.28.2 Der RH wies auch in dieseqJ. Zusam­
menhang auf Punkt 4,3 der TDA hin, wonach 
die für die 'Bundestheater zuständige Baudienst­
stelle ,zur Einhaltung der Wiener Bauordnung ver-
pflichtet ist. ' ' 

'nehniigungsverfahre� vor Inangriffnahm:e ' d�r 13.30.2 '  Der RH bemängelte diese Mehrkosten. 
Arbeiten noch im Verfahren um EtteiIung der ' 13.30.3 Die Änder�ng der Schalterwand wurde 
Benützungsgenehmig'ung Einwände gegen die dem RH gegenüber mit <km , erst . nach , der 
Bauführung und gegen die Benützung der neuer- Montage festgelegten' Arbeitsablauf in der 

,riehteten Baulichkeiten erhoben worden. ' AbonnementabteiIung begründet. Auc:h sei die 

, 13.28.4 , Der RH hielt diesen Ausführtingen die 
, Bestimmungen des Punktes 4,3 der TPA ' sowie 
.der .§§ 60 A�s.1, 72 und 128 Abs. 1. der' Wiener 
'Bauordnung ' ,entgegen, wonach vor Rechtskraft 
der Baubewilligung mit Bauarbeiten nicht . be­
gonnen werden darf Desgleichen dürfen Neu�, 
ZU- ,oder Umbaut'en nicht vor Erteilung der 'Be­
nützungsbewilligung benützt werden. 

Entscheidung ' über die An()rdn�ng cles Fern­
schreibers der Bundestheater im Bereich des 
Pressebüros zu einem Ze,itpunkt gefällt worden, 
zu dem die Werkstättenarbeiten der beauf�ragten 
Schlosserfirma , bereits im Gange waren. , pie 
Plexiglastafeln seien inzwischen in Verwendung 
genommen worden. Auch die Lautsprecheranlage 
sei fallweise in Betrieb gestanden. 

13.30.4 Der RH erwiderte, daß seiner Auf-
13.29.1 'Im Vordach über dem Eingang der fassung nach ein nur fallweiser Betrieb einer La,ut­

, Kassenhälle w.urden zur besseren Belichtung des sprecheranlage deren Kosten nicht rechtfertige. 
, Vorraumes der Kassenhalle fünf Lichtkuppeln aus 13.31.1 Im Dachgeschoß des Bundestheater-
-gelbem Ornamentglas eingebaut. betriebsgebäudes ' lagerte ' Ersatzmaterial für 

'13.29.2 Tatsächlich tragen diese Lichtkuppeln Schwachstromanlagen (Stecker, Dosen für Mikro-
fone und Lautsprecher)� ' ohne daß für die fach-jedoch nicht wesentlich zu einer bessere,n Be- .. . . ' 

"
, . ' leuchtung bei" sondern bed�uten ,bei Undicht- gerechte u�d ubersIchthche ,Lagerun.g : "  dIeses 

heiten im Bereich der Aufsatzkränze eine zusätz- ,Ersatzma.terlals ges()�gt wurde., 
'" liche' Ge6ihrenquelle für die Dachhaut. Der 'RH ' 13.31.2 Der RH , empfahl, die Lagerung und 
' erachtete 'daher den Einbau der Lichtkuppeln für Aufzeichnung de� Ersatzniaterials nach :den Richt­
' ,unzweckmäßig. Die hiefür aufgewendeten Kosten linien für die Materialverwaltung des Bundes ,vor-
. von 36 421 S hätten erspart werden können. zunehmen. ' 
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. . 
13.31.3 Der ÖBThV, welcher den Wert dieses 

Ersatzmaterials mit rund 56 000 S angab, teilte 
�it, daß er der Empfehlung des R� entsprochen 
habe. ' , . ' 

, , ' b) Prüfu n g s er'gebni s s e  a u s  den 
J ahren 1975 und 1976 

Förderung der 
Erwachsenenbildung und 
des Volksbüchereiwesens 

14.1 Im Juli 1919 : wurde im Rahmen des 
damaligen Unterrichtsressorts eine zentrale Haupt­
stelle für die staatliChe Förderung des Volks­
bildungswesens errichtet. Diese Einrichtung 
wurde später als "Volksbildungsstelle" und in 
weiterer Folge bis 1938 als "Zentralstelle für 
Volksb�ldung" , bezeichnet. Nach 1945 ressor-

, tierten Angelegenheiten der Erwachsen.enbildung 
und des Volksbüchereiwesens, zum BM f. Unter­
richt und gehören derzeit zum BM t;  Unterricht 
,und Kunst, . 

. , 

, Bis 1973 entbehrten Maßnahmen zur Förderung 
der Erwachsenenbildung und des V olksbücherei­
wesens einer gesetzlichen Grundlage. Das Bundes­
gesetz vom 21 . März 1973 , über die Förderung 
der Erwachsenenbildung und des Volksbücherei­
wese!1s aus Bundesmitteln, BGBl. Nr. 1 71 . (kurz 
EBFG 1973), gestützt auf Art. P B-VG, ver­
pflichtete nunmehr den Bund, staatliche Einrich­
tungen der Erwachsen!;:nbildung zu führen und 
Förderungsmaßnahmen zu treffen. ' In Vollzug 
dieses Gesetzes wurden in den Läridern Burgen­
land, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, 
Salzburg, Steiermark und Tirol "Förderungs­

' stellen des Bundes für Erwachsenenbildung" 
(kurz ' Förderungsstellen) als nachgeordnete 
Dienststellen des BM f. 'Unterricht und Kunst 

·eingerichtet. , , 
Für die ' im EBFG' 1 973 festgelegten Aufgabe� 

wurden von 1973 bis 1975 aufgewendet :  
Jahr 

1973 
· 1974 
-1975 

' "  . 
. . , . 

Förderungen 

45,3 
50,3 
48,7 

Aufwendungen Gcsarilt-
der Dienststellen ausgaben 

. in Mill, S 

15,1  60,4 
16,7 67,0 , 
19,1 67,8 

Der 'RH überprüfte von Oktober 1975 bis 
Feber 1976 die Gebarung der Förderungsstellen 
und der Fachabteilung im BM f. Unterricht und 

' Kunst sowie die Verwendung der vom BM f. 
Unterricht und Kunst dem Verein "Verband 

. Österreichischer Volksbüchereien", gewährten 
, Förderungsmittel. 

: Förderung�stelle des Bundes für Erwachsenenbildung 
, für das Burgenland 

14'.2.1 Ein 'seit Juni 1975 in der Förderungs­
' stelle beschäftigter ' Beamter der Verwendungs­, gruppe A war zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 

25 

nur rund 20% der Dienstzeit in der Förderungs­
stelle anwesend. Außer in fünf anderen Neben­
beschäftigungen war er auch ais Studiecleiter des 
Europahauses in Eisenstadt tätig, wo er den 
überwiegenden Teil seiner Dienstzeit verbrachte. 

14.2.2 Der ' RH wies darauf hin" daß sich 
dadurch die Tätigkeit dieses Beamten für die 
Förderungsstelle zwangsläufig in engen Grenzen' 
gehalten hat, was sich 'auf den Dienstbetrieb der 
Förderungsstelle nachteilig auswirkte. 

Der RH empfahl, den Beatnte.n unter Hinweis 
auf die Dienstpragmatik anzuweisen, seine ihm 
in der Förderungsstelle obliegenden Aufgaben 
in vollem Umfange 'zu erfüllen. 
, 14.2.3 Der Empfehlung des RH wurde durch 
entsprechende' Weisungen des Dienststellerueiters 
sowie ' des Leiters der Fachabteilung des B,M f. 
Unterricht und Kunst Rechnung getragen. 

14.3.1 Eine seit September 1946 , der Förde­
rungsstelle angehörende Vertragsbedienstete I/c 
war seit längerer Zeit zum Teil mit höherwertigen 
Aufgaben als jene, die ihrer Einstufung ent­
sprochen hätten, befaßt. überdies leistete 'sie 
monatlich rund 40 überstunden, von denen 25 
pauschal abgegolten wurden. 

14.3.2 Der RH empfahl, Bedienstete aus­
schließlich für Tätigkeiten, die ihrer Einstufung 
entsprechen, einzusetzen. Durch eine dienst­
rechtlich einwar:tdfreie Regelung sollte sich auch 
eine wesentliche Verminderung oder ein Wegfall 
der überstunden dieser Bediensteten ergeben. ' 

14.3.3 Die Förderungsstelle teilte dazu I11it, " 
es sei derzeit ein , arbeitsgerichtliches Verfahren 
anhängig, dessen Ausgang abgewartet werden 
müsse. Den Empfehlungen des RH werde jedoch 
nach Beendigung dieses Verfahrens 'Folge ge­
leistet werden. 

14,4; 1 In der , Kanzlei der Förderungsstelle 
wurden die vorhandenen Evidenzen unordent­
lich und lückenhaft geführt. Bereits' erledigte 
Geschäftsstücke wurden vielfach nicht ausge­
tragen, das Ablage- und Vormerksystem wurde 
nicht sachgeordnet gehandhabt. Zu diesen 
Mängeln trug nach Ansicht des RH insbesondere 
das Fehlen einer Kanzleiordnung bei, aber auch 
die Arbeitsüberlastung der· zuständigen Be­
diensteten, die überwiegend mit Büchereiaufgaben 
befaßt waren. 

14.4.2 Der RH bemängelte diese Unzuläng­
lichkeiten urid empfahl, bis zur Einführung einer 
eigenen Kanzleioidnung für die Förderungsstellen 
die Kanzlei in Anlehnung an 'die ;Kanzleiordnung 
für die Bundesministerien zu reorganisieren. , ' 
. 14.4.3 Die Förderungsstelle ist den Emp­
fehlungen des RH nachgekommen, 
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14.5.1 Eine arbeitsmäßig ohnehin überlastete 
Bedienstete führte verhältnismäßig' viele Dienst­
reisen durch. An einigen dieser Dienstreisen 
nahm auch der Dienststellenleiter teil. 

14.5.2 Dem RH erschienen wegen der vielen 
überstunden dei: Bediensteten diese Dienstreisen 
nicht vertretbar. Er fand es auch nicht notwendig, 
daß an Dienstreisen neben dem Leiter der För­
derungsstelle eine weitere Bedienstete teilge­
nommen hatte. 

14.7.4 Der RH blieb bei seiner Auffassung, 
daß Ausgaben für Konsumationen, auch wenn sie 
anläßlich verschiedener Veranstaltungen anfallen, 
repräsentativen Charakter haben. Er ersuchte 
neuerlich, seinen Empfehlungen Rechnung zu 
tr.llgen und derartige AusgabeJ;l bei der für 
Repräsentationsausgaben vorgesehenen Post zu 
verrechnen. 

14.8.1 . 1  Fünf Gemeinden, denen für die 
Errichtung bzw. den Ausbau ihrer -Büchereien 
Subventionen von insgesamt 203 000 S gewährt 

Der RH empfahl, vor der Bewilligung von worden waren, haben trotz mehrmaliger Be-­
Dienstreisen auf die Arbeitslage mehr Bedacht treibungen und Fristerstreckungen die vorge­
zu nehmen und vor jeder Dienstreise zu prüfen, sehenen Ver�endungsnachweise nicht vorgelegt. 
ob die T eilnahme mehrerer Bediensteter tatsäch-
lich unerläßlich ist. 14.8.1 .2 Das BM f. Unterricht und Kunst 

hat bei _ der Förderungsstelle ausständige V er� 
14.5.3 Die Förderungsstelle teilte 'mit; es wendungsnachweise für bereits 1974 gewährte 

werde bei der Genehmigung von Dienstreisen Subventionen von zusammen 87 000 S, die eben­
im Sinne der Empfehlungen des RH bereits ein falls Stadt� und Gemeindebüchereien zur Ver­
strengerer Maßstab angelegt. fügung ge�tellt worden waren, wegen Ablaufes ' 

der Vorlagefrist eingemahnt. 
14.6.1 Bei 13 von insgesamt 92 Dienstreisen, 

die der Leiter der Förderungsstelle von Dezember 14.8.2 Der RH ersuchte, die Vorlagefrist für 
1973 bis Oktober 1975 durchgeführt hatte, ver- Verwendungsnachweise in Evidenz zu halten und 
wendete er seinen eigenen PKW und verrechnete die VerweJ;ldungsnachweise bei Verzögerungen zu 

. , betreiben. gemäß § 10 Abs. 2 der Reisegebührenvorschrift 
(kurz RGV) das amtliche Kilometergeld. Für den 14.8.3 Die Förderungsstelle versicherte, 
erwähnten Zeitraum wurden ihm insgesamt rund' künftig würden Verwendungsnachweise inner-
28 500 S an Kilometergeld ausgezahlt. ' halb der vorgeschriebenen Frist vorgelegt werden. 

14.6.2 Da die Reisekosten . bei Benützung 
eines Massenverkehrsmittels wesentlich niedriger 
gewesen wären, empfahl der RH, daß künftig 
im Sinne der RGV nach Möglichkeit Massen­
verkehrsmittel benützt werden. 

14.6.3 Die Förderungsstelle wird die Emp­
fehlung �es RH künftig befolgen. 

14.7.1 Der Förderungsstelle standen für Re­
präsentationszwecke pro Jahr 1 000 S zur Ver­
fügung. Anläßlich verschiederier Veranstaltungen 

(Seminare, Kurse, T agungen) hat sie von Okto­
ber 1973 bis Oktober 1975 jedoch für Speisen 
und Getränke rund 28 000 S aus Förderungs­
,mitteln ausgegeben. 

14.7.2 Der RH beanstandete die Höhe der 
Repräsentationsausgaben und die Bedeckung des 
Mehrbedarfes aus Förderungsmitteln, die mit den 

Bestimmungen der T Z  2,421 der Kontenpläne 
für Gebietskörperschaften (kurz KOG) nicht in 
. Einklang stand. Er ersuchte, die Vorschriften der 
KOG künftig zu beachten und bei den Ausgaben 
für Repräsentationszwecke die hiefür vorge­
sehenen Beträge nicht zu überschreiten. 

14.7.3 Die Förderungsstelle erwiderte, ihrer 
Ansicht nach hätte es sich um unerläßliche Aus­
gaben für Mitarbeiter in der Erwachsenenbildung 
und im öffentlichen Büchereiwesen gehandelt und 
nicht um Repräsentationsaufwendungen .. 

14.9.1 . 1  Die Büchereiordnung der Förde­
rungsstelle sah als Rückgabefrist für entlehnte 

Bücher ein halbes oder ein volles Jahr vor. 
Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung waren 

6 640 Bücher, für welche die vorgesehene Frist 
schon lange abgelaufen war, ausständig. Am 
1. Jänner 1975 betrug der Gesamtstand der 
Wanderbücherei 12 233 Bände. 

14.9.1 .2 Aus den Beständen der Wander­
bücherei wurde von 13' Personen vorwiegend 
teure Fachliteratur entlehnt. Zum T eil waren 
derartige BÜcher schon jahrelang von denselb�� 
Personen entlehnt, ohne daß die Förderungsstelle 
die Rückgabe betrieben hätte. Für diese Personen 
waren viele Sachbücher, die dem RH für die 
Wanderbücherei kaum geeignet schienen, zu­
meist erst auf ausdrückliches Ersuchen der 
späteren Entlehner angeschafft worden. 

14.9.2.1 Der RH bemängelte, daß mehr als 
die Hälfte des Bücherbestandes länger als . zwei 
Jahre an einzelne Büchereien verliehen war. Er 
sah den Zweck einer Wanderbücherei darin, daß 
die vorhandenen Bücher in angemessener Zeit 
turnus weise allen zu betreuenden Büchereien 
zur Verfügung gestellt werden, und empfahl, die 
noch ausständigen Bücher, ' die. in den Jahren 
zwischen 1967 und 1975 den Büchereien zur 
Verfügung gestellt worden waren, einzufordern 
und sie in der Folge für' den Versand an andere 

Büchereien vorzubereiten. Ferner empfahl der 
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RH, für einen rascheren Wechsel der Bücher aus 
der Wanderbücherei zu sorgen und auf die 
Einhaltung der Ldhfristen entsprechend Einfluß 
zu nehmen. 

14.9.2.2' Weiters beanstandete der RH die 
Anschaffung teurer Sachbücher zur Entlehnung 
an Einzelpersonen, weil dies den Bestimmungen 
des § 10 Abs. 2 Iit. e EBFG 1973 nicht entspricht. 
Er empfahl, diese Bücher einzufordern und 
künftig ' Bücher ' der Wanderbücherei. an Privat-
personen nicht zu verleihen. ' 

14.9.3 Nach Mitteilung der Förderungsstelle 
. ist ei';J. Teil der übermäßig lange von den Ge­

meindebüchereien entlehnten Bücher bereits 
zurückgestellt worden. Die noch fehlenden 
Bücher. würden nach Maßgabe der in der Bücherei­
steIle vorhandenen Lagerungsmöglichkeiten zu­
rückverlangt werden. Die für einzelne Personen 
angeschafften, für die Wanderbücherei kaum 
geeigneten Sachbücher würden zum Teil in die 
Fachbücherei übernommen und zum Teil als 
Sachsubvention Einrichtungen der Erwachsenen­
bildung und Höheren Lehranstalten im Burgen­
land zur Verfügung gestellt werden. 

Förderurigsstelle des Bundes für Erwachsenenbildung 
für Kärnten 

14.10.1 Die für eine ordnungsgemäße Füh­
rung der Förderungsstelle nötigen Gesetze, Ver­
ordnungen, Erlässe und Verfügungen waren nur 
zum Teil oder überhaupt nicht vorhanden. Einige 
Arbeitsbehelfe waren mangels laufender Ergän­
zung. lückenhaft und entsprachen " nicht dem 
letzten Stand. 

14.10.2 Der RH empfahl, alle für die Dienst­
stelle notwendigen Unterlagen zu beschaffen, die 
vorhandenen auf den letzten Stand zU bringen 
und die Sachbearbeiter zu einer geordneten Füh­
rung und Ergänzung ihrer Arbeitsunterlagen zu 
verhalten. 

'14.10.3' Die Förderungsstelle teilte dazu mit, 
es lägen nunmehr alle nötigen Unterlagen auf 
und würden laufend ergänzt, so daß eine ord­
nungsgemäße Führung der Dienststelle gewähr­
leistet sei. 

14.11 .1  Anläßlich verschiedener Veranstal­
tungen, welche die Förderungsstelle in den 
Jahren 1974 und 1975 gemeinsam mit anderen 
Organisationen der Erwachsenenbildung durch­
geführt hatte, legten der Dienststellenleiter und 
eine Mitarbeiterin, die an den Veranstaltungen 
meist als Kursleiter und als administrative Kraft 
teilnahmen, Reiserechnungen. Die beiden Bedien­
steten waren bei diesen Veranstaltungen kostenlos 

, verpflegt und untergebracht worden. 
, Obwohl diesen Bediensteten bei ihren Dienst­

reisen demnach kein Mehraufwand für Ver­
pflegung und Unterkunft erwachsen war, bean-
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spruchten sie bei der Rechnungslegung außer den 
Reisekosten auch Tages- und Nächtigungs­
gebühren. 

14.11 .2 Die Förderungsstelle führte dazu aus, 
die Reisezulagen seien von den beiden Bedien­
steten im guten Glauben geltend gemacht worden. 
Seit der Gebarungsüberprüfung durch den RH 
würden jedoch die Bestimmungen der RGV 
strikt eingeh�lten. 

14.12.1 Bis zur Gebarungsüberprüfung hielt 
die Förderungsstelle jährlich gemeinsam mit 
anderen. Organisationen der Erwachsenenbildung 
V olkstanzkurse ab, die aus Bundesmitteln geför­
dert wurden. Der Leiter sowie eine Mitarbeiterin 
nahmen an diesen Veranstaltungen teil und über­
nahmen organisatorische und ' administrative 
Aufgaben. ' 

14.12.2 Der RH wies darauf hin, daß der­
artige Veranstaltungen, soweit es sich nicht um 
Aufgaben auf gesamtösterreichischer Ebene oder 
um internationale Kontakte handle, nach dem 
EBFG 1973 von einer Förderung ausdrücklich 
ausgenommen sind. Durch die Dienstreisen des 
Leiters der Förderungsstelle sowie einer Mit­
arbeiterin sind dem Bund weitere Ausgaben 
entst�den. 

Der RH empfahl, künftig unter Beachtung 
des EBFG 1973 Veranstaltungen, die lediglich 
regionalen Charakter haben, nicht mehr zu för­
dern. 

14.12.3 Die Förderungsstelle teilte mit, den 
Empfehlungen des RH werde insofern Folge 
geleistet, als ab 1977 diese Kurse auf gesamt­
österreichischer Ebene ausgeschrieben würden 
und somit auch Teilnehmern aus anderen Bundes­
ländern offenstünden. 

14.13.1 Von drei Gemeindebücherden waren 
bis zur Überprüfung durch den RH über die ihnen 
im Jahre 1973 gewährten Förderungsbeiträge 
für Bücherankäufe von insgesamt 9 000 S noch 
keine Nachweise über die Verwendung dieser 
Mittel erbracht worden. Für die 1974 an sieben ' 
Gemeindebüchereien gewährten Subventionen 
von insgesamt 14 000 S lagen ebenfalls noch keine 
Verwendungsnachweise vor. 

14.13.2 Der RH wies darauf hin, daß Zuwen­
dungen zurückzuerstatten sind, wenn keine 
Nachweise beigebracht werden. 

14.13.3 Die Förderungsstelle teilte dazu mit, 
alle Verwendungsnachweise seien nach mehr­
maligen Einforderungen nunmehr vorgelegt 
worden. 

' 

Förderungsstelle des Bundes für Erwach�enenbiidung 
für Niederösterreich .. 

14.14.1 Im Amtsgebäude, in ,dem' außer ,der 
Förderungsstelle noch die Redaktion der vom 
BM f. Unterricht und Kunst herausgegebenen 

III-89 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)28 von 267

www.parlament.gv.at



28 

Zeitschrift ,;Erw�chsenenbildung in Österreich" 
untergebracht war, befanden sich zwei Kanzlei­
steIlen. Mit Kanzleiangelegenheiten waren ins­
ge�a!l1t -fünf Bedienstete befaßt. 

14.14.2 Der RH hielt mit Rücksicht auf die 
Zahl der einlaufenden und abgehenden Post� 
stücke zwei Kanzleistellen für nicht notwendig. 
Er- empfahl, - die Katizleiagenden zusammenzu-

_ fassen und der Kanzleikraft der Förderungsstelle 
zu_ übertragen. -

-

14.17.1 Am 30. April 1975 wurden einem 
Restaurant 9 730 S angewiesen. Ein - gleich hoher _ 
Betrag wurde auch am 30. Juni 1975 aufgrund 
einer weiteren Originalrechnung überwiesen. 
Beide Rechnungen bezogen sich auf eine Einla­
dung des BM f. Unterricht und Kunst im Zusam­
menhang mit einer Ehrenzeichenverleih�ng. 

14.17.2 Der RH bemängelte, daß das BM f. 
Unterricht und Kunst Rechnungsbeträge, die zu 
Lasten seiner Kredii:mittel zu verrechnen gewesen 
wären, über eine nach geordnete Dienststelle 

14.14.3 Die Förderungsstelle teilte mit, den begleichen ließ. Weiters beanstandete er die Empfehlungen des RH werde nach Möglichkeit Doppelanweisung eines Betrages und ersuchte, bei Folge geleistet ; im Einvernehmen mit dem BM der Behandlung von Rechnungen mehr Sorgfalt L Unterricht und Kunst werde eine praktikable anzuwenden. _ .  
Lösung angestre�t. 

14.17.3 Wie die Förderungsstelle mitteilte, 
14.15.1 Die Förderungsstelle vergab Maler- seien ihr inzwischen -9 730 S gutgeschrieben 

und Anstreicherarbeiten um rund 216 000 S, einen worden. ' -
Einrichtungsauftrag für_- zwei Mansardenzimmer 
um rund 128 000 S und erwarb Geräte sowie Ein­
richtungsgegenstände um rund 176 000 S, ohne 

. daß Ausschreibungen erfolgt oder schriftliche 
Vergleichsangebote eingeholt .  worden wären. 

14.i5.2 Der RH wies auf die ' ÖNORM 
A 2050 hin und ersuchte, künftig die V ergabe� 
richtlinien einzuhalten. 

14.15.3 Die Förderungsstelle versicherte, in 
Hinkunft die Bestimmungen der ÖNORM 
A 2050 zu berücksichtigen: -

14.16.1.1 Die Förderungsstelle verrechnete in 
den Jahren 1973 bis 1975 Repräsentationsaus­
gaben von 100 165 .s  bei anderen als der hiefür 
vorgesehenen Post. Hiebei handelte es sich um 
Rechnungen für Speisen und Getränke bei 
Sitzungen, für Heurigenbesuche, für Mittagessen 
von Bediensteten des BM f. Unterricht und Kunst 
zusammen ' mit ausländischen , Besuchern, für 
Mittagessen verschiedener Jury teilnehmer bei 
Verleihungen dei: Würdigungspreise sowie bei 
Sitzungen der Normenkommission. 

14.18.1 Weitere flcht Zahlungen in Höhe von 
158 233 S, die vom BM f. Unterricht und Kunst 
zli leisten gewesen wären, wurden ebenfalls von 
der Förderungsstelle angewiesen. Hiebei handelte 
(;:s sich um die Anschaffung audiovisueller Geräte 
und von Bürogeräten für andere Förderungsstel" 
len und für die zuständige F:ichabteilung des BM 
f. Unterricht und Kunst. Zum Teil wurden die­
se Rechnungen erst zwei Jahre nach deren V orla­
ge bezahlt; außerdem trugen sie nicht die bei der 
ZahlbarsteIlung vorgesehenen Inventarisierungs­
vermerke. Weiters - stimmten die Adressaten der 
Rechnungen nicht: mit den tatsächlichen Empfän­
gern der _ angeschafften Geräte -überein. 

14.18.2 Der RH bemängelte den schleppenden 
Zahlungsvollzug _ und die fehlenden Inventari­
sierungsmerkmale.- Auch in diesem Zusammen­
hang beanstandete er, daß Gebarungsfälle, die vom 
BM. f. Unterricht und Kunst oder von _ anderen 
Dienststellen zu vollziehen gewesen wären, über 
die Förderungsstelle abgewickelt worden waren. 

14.18.3 Die Förderungsstelle führte hiezu aus, 
daß der Ankauf der verschiedenen Geräte aus 

,14.16.1 .2 Von Jänner bis April 1975 wurden Rabattgründen getätigt worden sei. Die Inven-
für Repräsentationszwecke rund 21 900 S yeraus- tarisierungsmerkmale würden nachgetragen 
gabt, die' bei der hiefür vorgesehenen Post ver- werden. 
rechnet wurden. In diesen Fällen handelte es ' 
sich überwiegend um Repräsentationsausgaben 
des BM f. Unterricht und Kunst. ' 

14.18.4 Der RH stellte klar, daß er nicht den 
gemeinsamen Ankaufder Geräte bemängelt hatte, ' 
sondern die Bezahlung von Ei!).zelrechnungen 

14.16.2 Der RH beanstandete die unrichtigen für verschiedene Förderungsstellen und das BM 
Verrechn�ngen von Repräsentationsausgaben und f. Unterricht und Kunst durch eine andere nach­
die Bezahlung von Repräsentationsspesen für geordnete Dienststelle. 
das BM f. Unterricht und Kunst. Die Förderungs- 14.19.1 Von den Inventargegenständen fehlten stelle wurde ersucht, Repräsentationsausgaben nach den Aufzeichnungen 7 Schreibmascpinen, künftig nur in begründeten Fällen und im Rahmen 2 Magnetophone, 3 Plattenspieler, 3 Diktaphone 

- der VOll) BM f. Unterricht und Kunst zugewie- und 1 Radio. 
senen Kreditmittel zu -tätigen. 

14.19.2 Die Förderungsstelle begründete den 
' 14.16.3 Die Förderungsstelle erklärte hiezu, Fehlbestand damit, - daß vier Schreibmaschinen 

' die beanstandeten Ausgaben seien vom BM f. an eine Organisation der Erwachsenenbildung 
Unterricht und Kunst angeordnet worden. - weitergegeben, inventarmäßig aber nicht abge-
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schrieben worden seien. Die weiteren Fehl­
bestände' lieien entstanden, weil Geräte an andere 
Dienststellen weitergegeben- wurden. Mit Beg� 
des Jahres 1976 seien eine Bestandaufnahme aller 
Inventargegenstände durchgeführt und nach den 
Bestimmungen der RIM heue Aufzeichnungen 
erstellt worden. 

14.19.3 Der RH ersuchte die Förderungsstelle 
um Mitteilung, an welche Dienststellen die Geräte 

, weitergegeben worden waren. 
14.20.1 Das -,Land Niederösterreich gewährte 

in den Jahren 1973, 1974 und 1975 der Förderungs­
stelle für die Wanderbücherei Förderungszu­
schüsse:; von j e  100 000 S, die auf einem Durch­
lauferkonto vereinnahmt wurden. Anfang 1973 
betrug das Guthaben auf diesem Konto 110  837 S, 
zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 220 837 S. 
Für Buchankäufe wurden 130 044 S und an Hono­
raren für BüchereiarJ?eiten , 60 393 S ausgegeben. 

Als Abrecpnung für die Subvention 1974 legte 
die Förderungsstelle dem Amt der Niederöster­
reichischen Landesregierung eine Liste über Buch­
ankäufe für die Wanderbü<;herei in der selben 
Höhe vqr. Tatsächlich waren jedoch aus Landes­
mitteln nur 18 134 S verwendet und der restliche 
Betrag- von 81 866 S a,us, Bundesmitte1n bestritten 
worden. 

14.20.2 Der RH bemängelte die durd:tlaufende 
Verrechnung der Förderungsbeiträge des Landes 
sowie die niChtordnungsgemäße _ Verwendung 
und Nachweisung dieser Mittel. KÜl).ftig sollten 
Förderungsbeiträge voranschlagswirksam ver­
re�hnet und widmungsgemäß verwendet werden. 

14.203 Die Förderungsstelle teilte hlezu mit, 
der Empfehlung des RH werde Folge geleistet 
werden. 

14.2U \Ton 95 Büchereien, die 1973 För­
derungsbeiträge erhalten hatten, legten 36 ledig­
lich Listen über' angekaufte Bücher als Verwen­
dungsnachweise vor. 1974 lieferten von 99 Büche­
reien , 3  keinen und 42 einen unzureichenden 
Verwendungsnachwel,s. " 

' 

14.21.2 Der RH bemängelte, daß von der 
Förderungsstelle Buchlisten als Verwendungs­
nachweise \lnerkannt worden waren., Er ersuchte, 
von' allen geförderten Büchereien Originalrech� 
nungen über Buchankäufe als , Verwendungs-
nachweise Zu verlangen. " 

, '14.21.3 Die Förderungsstelle sagte dem 
Ersuchen des RH zu. 

14.22.1 Beim Versand einer Sonderbuchliste 
wurden von ,einer Firma für die Herstellung der 
Umschläge und das Einschleifen rund 9 500 S 
verrechnet. 

14.22.2 , Der RH vertrat die Ansicht, daß auf­
grund des Personalstandes der Büchereistelle für 
diese Leistungen keine Firma hätte beauftragt 
werden müssen. 
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14.22.3 Die 'Förderungsstelle sicherte zu, die 
in der Büchereistelle anfallenden Arbeiten künftig 
soweit wie möglich mit dem eigenen Personal zu 
besorgen. 

14.23.1 In den, Jahren 1969 und 1971 bean­
tragte die Förderungsstelle beim BM f. 'Unterricht 
und Kunst die 'Anschaffung von Stahlregalen zum 
Preis von rund 17 500 S, um im Keller der Dienst­
stelle eine Abiage für Bücher, die nur mehr fall­
weise verwendet würden, einrichten zu können. 
Beide Anträge wurden vom BM f. Urüerricht und 
Kunst genehmigt. 
, Die im Keller lagernden rund 900 Bücher waren 
'durch das zeitweise 'eindringende Wasser beschä. 
digt und größtenteils unbrauchbar geworden. 

14.23.2 Der RH ,beanstandete die unsach­
gemäße Lagerung der Bücher. Es wäre zweck­
mäßiger gewesen, diese ,Bücher anderen Dienst­
stellen anzubieten oder Büchereien zur Ver­
fügung zu stellen. So hätten zumindest die Kosten 
für die Anschaffung der Regale erspart werden 
können. Der RH ersuchte, das Bücherdepot in 
diesem ungeeigneten Keller aufzulassen. ' 

14.23.3 Die Förderungsstelle beabsichtigt, der ­
Empfehlung nachzukommen. ' 

14.24.1 Verschiedene Stadt- und Gemeinde-, 
büchereien wurden in der Weise gefördert, daß 
ihnen Bücher im Wert des Förderungsbetrages 
von jährlich rund 100 000 S geliefert wurden. Zu, 
diesem Zweck wurde entgegen der Weisung des 
BM f. Unterricht und Kunst in der BüchereisteIle 
ein umfangreiches Bücherlager geführt, das zur 
Zeit der Gebarungsüberprüfung rund 2 900 Bände 
umfaßte. ' ' 

14.24.2 Der RH hielt die Führ�ng eines 
Bücherlagers aus mehreren Gründen für un­
günstig. 

Pro Jahr wurde lediglich ein Drittel des Bücher­
lagers umgeschlagen. Neben der Kapitalbindung 
und den Lagerhaltu1.lgskosten war dadurch auch 
die Gefahr der Veralterung best�mmt�,r Teile des 
Lagerbestandes gegeben. Außerdem wäre es 
zweckmäßiger, wenn die Vertreter der Stadt- bzw. 
Gemeindebüchereien zwar fachlich ' von der 
Büche�eistelle betreut wü�den, iril übrigen jedoch 
die Bücher aus dem vie1fältigeren Sortiment des 
Buchhandels wählen könnten. Schließlich wies 
der RH darauf hin, daß die Büchereistelle mehr­
mals vom BM f. U�terricht u'nd Kunst aufge­
fordert worden war, den An- und Verkauf von 
Büchern einzustellen und das BücherIager aufzu- ' 
lösen. 

Der RH empfahl, das Büchedager aufzulassen 
und künftig keine Bücher zu kaufen und zu ver­
kaufen. Die dadurch freiwerdenden Arbeitskräfte 
sollten verstärkt -bei der fachlichen Beratung der 
Stadt-, bzw. Gemeindebüchereien verwendet 
werden. ' 
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14.24.3 Nach Mitteilung der Förderungs­
stelle wurde das Buchlager . der BüchereisteIle 
bereits aufgelassen. Künftig würden keine Bücher 
mehr an- und verkauft werden. 

14.25.1 Die Förderungsstelle kaufte Bücher 
u. a. bei einer Wiener Firma, welche 10% Rabatt 
gewährte. Die Rabatte wurden der Förderungs­
stelle gutgeschrieben._ 

14.25.2 Der RH bemängelte; daß die För­
derungsstelle eine Gutschrift von rund 25 000 S 
18  Monate lang nicht in Anspruch genommen 
hatte, obwohl in diesem Zeitraum um rund 
388 000 S Büche"r erworben worden waren und 
diese Gutschrift hiebei nicht berücksichtigt wurde. 
Der RH empfahl, Rabatte künftig rasch zu ver­
werten. 

14.25.3  Die Fördeningsstelle ist dieser Emp­
fehlung -bereits nachgekommen. 

Förderungsstelle des Bundes für Erwachsenenbildung 
für Oberösterreich 

14.26.1 . 1  Für die Lieferung von Büchern 
wurden im Dezember 1972 an zwei Buchhand­
lungen 27 060 S und im Dezember 1974 an sechs 
Buchhandlungen 47 962 S vorausgezahlt. Bis 
November 1975 wurde nur von einer Firma eine 
Gegenleistung von 10 000 S erbracht. Die Vor­
auszahlungen erfolgten aufgrund von Original­
rechnungen der Firmen, die sachliche und rech­
nerische Richtigkeit wurde von der Rechnungs­
führerin, die gleichzeitig auch die BüchereisteIle 
leitete, bestätigt. 

Auf Verlangen des RH ließ sich die Förderungs­
stelle von diesen Firmen Gutschriftsbestätigungen 
in Höhe von 64 962 S ausstellen. 

�4.26.1 .2 Eine Buchhandlung stellte am 
31.  Dezember 1973 für den Verkauf von Büchern 
eine Rechnung auf 6 798 S aus. Der Jahreskredit­
rest von 6 686 S, welcher der Förderungsstelle 
beim fuuinzgesetzlichen Ansatz 1/12628 Ende 1973 
noch zur Vet:fügung stand, wurde aufgrund dieser 
Rechnung am ' 4. Jänner 1974 angewiesen. Die 
Auslieferung der Bücher erfolgte erst später. 

14.26.1.3 Am 27. Dezember 1973 wurden an 
eine Einkaufszentrale für öffentliche Büchereien 
5 000 S angewiesen. Die Rechnung vom 20. De­
zember 1 973 war als "Vorausfaktura " bezeich-
net. 

14.26.1 .4 Am 17. Feber 1969 stellte die er­
wähnte Einkaufszentrale für eine 1968 voraus­
bezahlte Rechnung eine Gutschrift von 4 392 S 
aus. Die Förderungsstelle berücksichtigte diesen 
Betrag erst am 31.  Dezember 1973 bei der Bezah­
lung einer Rechnung. 

14.26.2 Der RH beanstandete diese Voraus­
zahlungen, die entgegen den Verrechnungsvor­
schriften nur · einer _ Kreditausschöpfung gedient 
hatten, und -die Bestätigung des Wareneinganges 
auf den Fakturen vor der tatsächlichen Lieferung. 

14.26.3 Die Förderungsstellt:: hat der zustän­
digen. Bediensteten die Verrechnungsvorschriften 
des Bundes in Erinnerung gebracht. 

14.27.1  Von zwei Adressiermaschinen, die in 
den Jahren 1960 und 1975 angeschafft worden 
waren, wurde das ältere Modell nicht mehr 
benützt. Ein Radiorecorder stand nur 10- bis 15mal 
jährlich in Gebrauch. Von vier Tonbandgeräten 
und drei Plattenspielern verwendete die Dienst­
stelle nur je eines ständig. 

An Projektionsapparaten standen der Dienst­
stelle ein -Tonfilmgerät, drei Projektoren und ein 
Overheadprojektor zur Verfügung. Ein ProjektQr 
war - für- Seminarzwecke verliehen worden, ein 
Episkop und sechs Musikinstrumente waren als 
ständig verliehen vermerkt. 

Zwei Tonbandgeräte wurden bei der Über­
prüfung . nicht vorgefunden. Eine Stereoanlage 
geriet bei der Übersiedlung der Dienststelle in 
Ver�ust. 

14.27.2 _ Der RH bemängelte die ungenügende ­
Auslastung der Geräte, den Verleih bundes­
eigener Gegenstände an private Vereinigungen 
und -die fc:ohlerhafte Führung des Inventars. Er 
empfahl, einen Einsatzplan für die Geräte zu 
erstellen und nicht benötigte Geräte anderen 
Dienststellen im Sachgüteraustausch anzubieten. 

14.27.3 Die Dienststelle führte hiezu aus, daß 
gewissenhaft geprüft werde; welche Geräte im 
Sachgüteraustausch anderen Dienststellen ange­
boten werden könnten. Das Fehlen der Tonband­
geräte führte die Förderungssielle darauf zurück, 
daß sie diese in den Jahren 1962 und 1963 auf 
Weisung des BM f. Unterricht wohl inventari­
sieren mußte, eine Lieferung sei jedoch nicht 
erfolgt. 

14.28.1.1 Die Büchereistdle und die Förde­
rungsstelle waren in einem Hochhaus unter­
gebracht, Nach der Übersiedlung der Förderungs­
stelle in das Landeskulturzentrum Ursulinenhof 
wurden die freigewordenen Räume von der 
BüchereisteIle übernommen. Die BüchereisteIle 
verf�gte zur Zeit der Gebarungsüberprüfung über 
Räume im Ausmaß von 200 m2• Die Kosten der 
Miete und der Reinigung beliefen sich 1975 auf 
rund 322 000 S. 

14.28.1 .2 Für die Einrichtung der zusätz­
lichen - Räume wurden u. a. um rund 16 000- S 
fünf Rollschränke gekauft. In diesen Rollschrän­
ken wurden Belege ,und Akten aus den Jahren ' 
von 1945 an gelagert. 

14.28.2.1 Die räumliche Ausweitung der 
BüchereisteIle wäre nach Ansicht des RH durch 
organisatorische Maßnahmen vermeidbar gewe­
sen, z.' B. durch Übergabe von Musiknoten­
material an das Landesinstitut für Volksbildung 
und Heimatpflege in Oberösterreich, durch 
Weitergabe von älteren Büchern und der Rest- " 

III-89 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 31 von 267

www.parlament.gv.at



bestände aus dem Verkaufslager an Stadt- und 
an- Gemeindebüchereien sowie durch Ausschei­
dung jener Bücher, die seit Jahrzehnten nicht mehr 
entlehnt worden waren. ' 

14.28.2.2 Weiters empfahl der RH, fÜr die 
nach Sichtung unter Beachtung der Aufbewah­
rungsfristen verbleibenden alte Belege und Akten 
kostengünstigere Lagerräume zu suchen. 

14.28.3 Die Förderungsstelle führte dazu aus, 
daß eine funktionsfähige Bücherei über ent­
sprechenden Raum ' verfügen müsse. Weiters 
müßten die Akten- und die Rechnungsbelege, die 
der Aufbewahrungsfrist unterliegen, gelagert 
werden. 

14.28.4 Der RH verblieb bei seiner Ansicht 
und wird die Angelegenheit weiterverfolgen. 

14.29.1 Von 114  Büchereien, die 1973 Förde­
rungsbeiträge erhalten ' hatten, legten 71 keine 
oder unzureichende Verwendungsnachweise vor. 
1974 kamen von 125 Büchereien 40 ihrer Nach­
weispflicht nur mangelhaft nach. 

14.29.2 Der RH ersuchte, als Verwendungs­
nachweis Originalrechnungen über Buchankäufe 
zu verlangen. 

14.29.3 Die Förderungsstelle entspricht seit 
1975 diesem Ersuchen. 

14.30.1 Rund 1 500 Bücher, die in den Jahren 
1972 bis 1975 um 270 000 S gekauft worden 
waren, waren noch nicht ausgepackt und inven­
tarisiert. 
, 14.30.2 Der RH beanstandete, daß diese 
Bücher bis tu drei Jahre der Bücherei nicht zur 
Verfügung standen. Er ersuchte, für eine rasche 
Inventarisierung und Einarbeitung dieser Bücher 
zu sorgen, um deren Aktualität zu wahren. ' 

14.30.3 Die Förderungsstelle teilte mit, daß 
die Bücher zum Teil bereits an Stadt- bzw. 
Gemeindebüchereien verliehen worden seien. 

14.31.1 . In der Wanderbücherei waren 2 000 
bis 3 000 Bücher seit 20 bis 25 Jahren nicht ent­
lehnt worden. Darunter befanden sich Bücher, 
deren Inhalt nicht mehr aktuell war. 

14.31 .2 Der RH empfahl, solche Bücher 
auszuscheiden. 

14.31 .3 'Die Förderungsstelle sagte zu, nach 
sorgfältiger Prüfung diese Bücher auszusondern. 

Förderungsstelle des Bundes für Erwachsenenbildung 
für Salz burg 

14.32.1 , Zur besseren Versorgung der öffent­
lichen Büchereien mit Büchern aus der Wander­
bücherei der Förderungsstelle wurde mit dem 
Amt der Salzburger Landesregierung vereinbart, 
daß der Förderungsstelle für 80 Tage pro Jahr 
ein Kleinbus gegen ein Jahrespauschale von 
50 000 S zur Verfügung gestellt werde. 

31 

Gegen diese Abmachung erhob der Leiter der 
Förderungsstelle Bedenken, weil eine ,Auslastung 
des Kraftfahrzeuges nur für 30 Tage bzw. bei 
einer Verkürzung der Bücherleihfrist für 45 Tage 
gegeben sei. 

14.32.2 Der RH schloß sich diesen Bedenken 
an und ersuchte, das t,Jbereinkommen s'o zu än­
dern, daß es den tatsächlichen Bedürfnissen der 
Förderungsstelle entspreche. 

14.32.3 Laut Mitteilung der Förderungsstelle 
sei ein' neues übereinkommen beabsichtigt, das 
50 , Ausfahrtstage und ein Jahrespauschale von 
30 000 S vorsehe. 

14.33.1 Die Förderungsstelle war mit Büro­
maschinen und technischen Geräten überreich­
lich ausgestattet. Von sieben Schreibmaschinen 
waren zwei verliehen. Der Einsatz von drei 
Rechenmaschinen, zwei Vervielfältigungs- und 
zwei Kopiergeräten war ungenügend. An audio­
visuellen Geräten befanden sich zwei Tonband­
geräte, ein Radiorecorder, ein Projektionsapparat, 
ein Plattenspieler und ein Radioapparat in der 
Dienststelle. 

Der Radioapparat wurde vom Dienststellen­
leiter benützt, der Radiorecorder war noch 
originalverpackt. Die beiden Tonbandgeräte 
wurden nur selten verwendet, der Projektions­
apparat und der Plattenspieler waren überhaupt 
noch nicht benützt worden. 

14.33.2 Der RH beanstandete die unverhält­
nismäßig_ große Zahl von Büromaschinen und 
technischen Geräten. Er empfahl, für die Geräte 
einen Einsatzplan Zu erstellen und nicht benötigte 
Geräte anderen Dienststellen anzubieten. Weiters 
regte er' an, die Vervielfältigungsgeräte abzugeben 
und die Vervielfältigungsstelle 'des Landesschul­
rates für Salzburg mitzubenützen. 

14.33.3 Die Förderungsstelle teilte hiezu mit, 
daß den Anregungen des RH entsprochen wird. 

14.34.1 ' Verschiedentlich wurden die Verrech­
nungsvorschriften nicht eingehalten. So wurden 
der Grundsatz der Bruttoverrechnung nicht ­
beachtet, zum Zwecke der Kreditausschöpfung 
der Kontenplan des Bundes nicht eingehalten und 
Ausgaben nicht bei den vorgesehenen Ansätzen 
verrechnet. 

14.34.2 Die Förderungsstelle führte die un­
richtigen Verrechnungen auf die Unkenntnis der 
Vorschriften zurück und sicherte die Einhaltung 
der haushaltsrechtlichen Bestimmungen zu. ' 

14.35.1 Im Zuge der Neuausstattung der 
BüchereisteIle wurden einer Firma für Tapezierei­
und Bodenbelagsarbeiten sowie' für Vorhänge 
42 879 S überwiesen. Eine Buchzentrale stellte 
der Förderungsstelle für die Lieferung von 
Bücherregalen 94 971 S in Rechnung. Bei der 
Begleichung dieser Rechnung kam es durch eine 
mangelhafte Evidenz der Akontozahlungen zu 
einer Überzahlung von 13 000 S. , 
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Diese Anschaffungen erfolgten ohne Aus- bis zu 41/2 Jahre nich� entlehnberei� waren. Für 
schreibung ,und ohne Vergleichsangebote. . einen Teil · von ' ihnen . wurden 1975 Zweitexem-

14.35.2 . Der RH bemängelte die Nichtan- plare anges�hafft. 
welldung der ÖNORM A 2050 und die Anschaf- Ungefähr 2 500 Bände enthielten meist keinen.' fung nicht benötigter Bücherregale um 17 628 S. Eigentumsvermerk : und standen der Wander-

14.35.3 Die Förderungsstelle nahm die Be- bücherei nicht zur Verfügung. 
mängelungen des RH zur Kenntnis und teilte mit, 
daß ihr der Betrag von 13 000 S bereits über-: 14.40.2 Der RH empfahl eine baldige Inven-
wiesen worden sei. tarisietung und Einarbeitung der Bücher ' sowie 

die rasche Weitergabe der ' Bücher, die für die 14.36.1 Ende 1973 überwies die Förderungs- Wanderbücherei angekauft worden waren. Ein stelle an zwei Buchhandlungen 30 484 S und Ende Ankauf von Zweitexemplaren wäre erst dann 1974 an neun Buchhandlungen 103 000 S als zweckrliäßig, wenn nach einem Buchtitel überaus Vorauszahlungen. rege Nachfrage herrscht. Teure Kunstbücher 
Für die 1973 an eine Buchhandhing geleistete sollten überhaupt erst beschafft werden, wenn sie 

Vorauszahlung von .14 484 S erfolgte die Lie- von Interessenten gewünscht werden. , , 
ferung der Bücher erst am 19. November 1975. 

14.40.3 Die Förderungsstelle ist inzwischen 
14.36.2 . Der RH wies da�auf hin, daß V oraus- den Empfehlungen des RH nachgekommen . . 

zahlungen für Lieferungen, die einen Kredit-
verfäli verhindern sollten, unstatthaft sind. 

14.36.3 Die Förderungsstelle nahm die Bean-
Förderungsstelle des Bundes für Erwachsenenbildung 

für Steiermark . 

standungen des RH zur Kenntnis. 14.41 . 1  Im Jahre 1972 wurde für die För-
14.37 Von 87 Büchereien, die 1973 . einen derungsstelle ein Kleinbus angekauft. Da jedoch 

Förderungsb�itrag erhalten hatten, legten 51 kein Berufschauffeur zur Verfügung stand, wurde 
keinen oder . einen unzulänglichen Verwendungs- der 'Dienstwagen seit Jänner 1973 von einem 
nachweis vor. Im Jahre 1974 .waren es von Bediensteten des Amtes der . Steiermärkischen 
86 Büchereien' 26, die ihre Nachweispflicht nicht Landesregierung gelenkt. Zwischen 'dem BM f. 
vorschriftsgemäß erfüllten. Unterricht und Kunst und dem Amt der Stder-

14.38.1 Die Bücherei der Stadt Salz burg märkischen Landesregierung wurde vereinbart, 
richtete in den Jahren 1973 bis 1975 j e  ein Schrei- das Fahrzeug an drei Arbeitstagen pro Woche 
ben an den Leiter der. Förderungsstelle mit der dem Landesmuseum Joanneum Und an zwei Tagen 
Versicherung, daß die mit der Gewährung des der Förderungsstelle zur Verfügung zu ' stellen. 
Beitrages von 180 000 S verbundenen Auflagen Die Personalkosten für den Lenker sollte das Land, 
vollinhaltlich erfüllt worden seien. . die Kosten für die Versicherung und die Kraft-

fahrzeugsteuer der Bund tragen. Die Garagierung 
14.38.2 Der RH ersuchte, in, Hinkunft von und laufende Wagenpflege sollte in der .Landes­

der Bücherei der Stadt Salzburg . die Original- garage erfolgen. Die Hälfte der Bet�iebskosten 
rechnungen über Buchankäufe als Verwendungs- (Kraftstoff, Wartung usw.) sollte dem Bund 
nachweis zu verlangen. '. vierteljährlich refundiert werden. . 

14.38.3 Die Förderungsstelle wird dem Er- TatsächIi�h bezahlte jedoch das ' Land Steier-suchen des RH nachkommen. Ü mark entgegen dem bereinkommen keine 
14.39.1 Die von der Büchereistelle der För- Wartungskosten, obgleich für Landeszwecke um 

-' derungsstelle angekauften Bücher wurden in insgesamt 13 286 km mehr gefahren wurden als 
einem umständlichen Verfahren, das überdies für die Förderungsstelle. 
einige Doppelgleisigkeiten aufwies, inventarisiert 
und entlehnfertig gema<:ht. 14.41 .2 Der RH bemängelte, daß für einen 

14.39.2 Der RH empfahl, in Hinkunft die Lenker-Dienstposten nicht vorgesorgt wurde und 
daß die Förderungsstelle nicht auf einer Beteili­Inventarisierung und Einarbeitung der neuen gung des Landes an den Reparatur- und WarbIngs-Bücher rationeller zu gestalten und keine über� kosten von rund 52 000 S bestanden hatte. Er ' flüssigen Aufzeichnungen zu führen, was die ersuchte, die . Hälfte der von Jänner 1973 bis Förderungsstelle· auch zusagte. Oktober 1975 angefallenen Kosten für den 

14.40.1 Von ' den von d�r Büchereistelle Betrieb und die Instandhaltung dieses Fahrzeuges 
erworbenen Büchern waren zur Zeit der Geba- vom Land Steiermark zu verlangen. 
rungsüberprüfung rund 1 400 Bände nicht ent-
lehnbar, weil sie entweder . noch nicht in die 14.41 .3 In der Stellungnahme führte die 
Wanderbücherei eingearbeitet oder noch nicht Förderungsstelle u. a. aus, die Kosten des Aus­
katalogisiert worden waren. Darunter befanden· tausches des Motors zählten zu den Anschaffungs­
sich Bände, die im März 1971 angeschafft, aber ' ko�ten ' und wären daher vom Bund zu tragen. 

2* 
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14.41 .4 : Der RH hielt dieses Argument Hit 
nicht stichhältig und ' ersuchte neuerlich, ' vom 
Land die Hälfte aller Reparatur- und Wartungs" 
kosten (rund 26 000 S) , zu verlangen. 

14.42.1 In' der : WartderbÜcherei lagerten 
640 Bü�her, die in" 'den jahren 1973 bis 1975 
angekauft; ab:er für eine Verwendung in der 
Wanderbücherei" noch nicht vorbereitet waren. '  " , , 

14.�2.2 ' Auf Anregung des �H wurden diese 
Bücher "inzwischen ' z�m größten Teil aufgear­
l?eitet. 

Förderungsstelle 4es, Bundes für Er�achsenenbildung 
für Tirol " ' " , 

14.43.1 Im angemieteten Amtsgebäude der 
Förderungsstelle wurde die Ölheizung durch eine 
Vertr�gsfirma het,wlt. 'Die Heizkosten beliefen 
sieh in dei Heizperiode 1973/74 auf rund 31 000 S 
und . 1�74/75 auf rund 54 000 S. ' 

" , 14.43,.2 Angesi�hts die�er Steigerung regte der 
Rß an, über d�n Gesamtzustand ;der Heizanlage 
ei!). G.utachten einzuholen und der Vertrag mit 
der Betreuungsfirma zu kündigen.: 

14.43'.3 ' Die Empfehlung des RH ' wurde 
befolgt. " Die ' :Heizkosten ' konnten auf rund 
35 000 S :gesehh werden;:, , 

, 
, ' , " 

14.44.1 In zwei Fällen wurden Voraus� 
zahlung�n in ,Hö�e , .von 19 826 S getätigt, ,die 
bestellten Büdier .... waren aber ,noch immer nicht 
geiiefe�t worde�. ' Weiters �urde�, bei 13 Gel?a7 
rU!1gsfä�le� Ve�rechnungsPQ�te'n: , gew�hlf, , di� 
��ht de,m Kontenplan entspra,chen:, ' " . 

," . . ! 
" ,14.44.f. , 'per , Die,nststellenleiter , ve):sicherte, 
künftig ßie < V et;rechn�rigsvorschriften , genau , zli 
beachten, " , " ' 

' 
J 

, 14.45.1 Die F6rderungsstelle hat'vo� längerer 
Zeit Dienststellen des Landes Tirol (Werk­
bücherei; Laride�jugendbücherei) bundeseigene 
G,egenstäride' im 'Wert vön rund 28:000 S zlim 
dauernden 'Gebriluch zur Verfügung gestellt . 

. . " '  . '  . , ' . 
, 14.45.2' , Der RH empfahl" diese , Gegenständ� 
d,ern- Amt der Tiroler ,Landesregierung zum Kauf 
anzubieten. 
" 14.45.3 Die Förclerungsstelle ist der' Empfeh­
lurtg 9,es RH bereits gefolgt. Sollte ein Ankauf 
seit{�ns &s Landes riicht stattfinden, würden ' die 
G�genstände � anderen Bu�desdienststellen ange-
boten werden. " ' , 

, 14.4.6.1  VerschIedene BÜcher der Wander­
�üch(#i, ,der'en Anschaffung bis 1961" zurück­
feicnte, waren '�dn eirizig�s Mal ' entlehnt �word�n. 

14.46.2 Die Förderungsstelle sicherte , zu, der 
Empfehlung des RH,. bei ' Neuanschaffungen 
künftig mehr auf die Verwendbarkeit der Bücher 
zu achten, nachzukommen. , 

3 
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Bundesministerium für 
,Unterricht und Kunst; 

Erwachsenenbildung 
Übertragung der Geschäfte der: Fö�-

' 

derungsstellen an den Landeshauptmann ' , ' .  . . . . 
15� 1 . 1  Die Förderungsstelle des , Bundes für -

Erwachsenenbildung für Oberösterreich, war ge­
meinsam mit dem Landesinstitut für Volks­
bildung' und Heimatpflege , in Oberösterreich 
(kurz Landesinstitut) im Landeskulturze!1trum 
Ursulinenhof in Linz untergebracht. ,Eine Ab­
grenzung zwischen der Bundes- und der Landes� 
dienststelle - beide leitete ein Landesbedienstetet: 
- bestand weder in räumlicher' noch in verwal­
tungsmäßiger Hinsicht, lediglich die �ücl;J.erei� 
st�pe war personell und räumlich davon getrennt 
unt<;!rgebracht. ' , , ' , : . 

' " ' 
" Dje 'Aufgaben der Bundesdienststelle wurden 
von drei Bundesbediensteten; sieben ,Landes,­
bediensteten und zwei Angestellten ,des _ Y er� 
bandes Österreichischer Volksbüchereien, (kurz 
Verband}�wahtgenommen. Von diesen, zwölf Be� 
diensteten waren ein Landesbediel1stc;t<:;r, " zwei ' 
Angestellte des ' Yerbandes urt9, zwei, Bundesbe­
dienstete ausschließlich für. die Bundc;sdienststelle 
tätig. Für Aufgaben der Landesdienststelle' waren 
vier Landesbe,dienstete und ein Bediensteter einer 
Marktgemeinde zuständig. Sieben " der insgesamt 
17 Mitarbeiter der beiden Dienststellen waren mit 
Agenden" beider Dienststellen befaßt;- , ' : :' : ' , , 'Auch 'bei: der Förde�u�gsstelre des ,Bundes für 
Erwachsenenbildung EUr Tirol bestand eine enge 
Verbindung mit der Abteilung IV/f (Buthd:ei; 
VolksbiIdun.g) des Amtes ,der Tiroler , Lap,des­
regierung. ,per :Leiter' <;ler : Förderungs,stell�, wat: 
zugleich Leiter der Abteilung IVjf. Zwei Bu�cles­
bedienstete, vier :Landesbedienstet('! sowie , vier 
Angestellte 'des Verbandes ,nahmen die Aufgaben 
der beiden Dienststill�n wahr. E:,irie 'T:rel:Ulung 
nach Aufgaben , bzw. ein� Zuordnung von ' Auf­
gaben an ei!1zelne ,Bedienstete wal; ,meist, rucht 
möglich. Den gesamten Sachaufwand der Landes-
�enststelle trug der Bund. ' 

, , 

15.1 .2 W�gen dieser engen räumliche!)., p�r­
sonellen , und aufgabenmäßigen Verflechtungen , 
'regte der RH gemäß § .10 Abs. 3 EBFG 1973 eine 
pbertragung der Besorgung ' der ' Geschäfte, der 
beiden Förderungsstellen , an die ' LandeshaUpt- ' 
männer von Oberösterreich und von Tirol ' nach 
Art. 104 Abs. '2 B-VG an. -

15.1.3 Das, BM teilte hiezu mi,t" aus , grund­
sätzlichen Erwägungen könne e,s dieser Anregung 
des RH nicht nähertreten. J:!:s würden jed9ch in 
nächster Zeit Gespräche über Fragen der Kom-
p'etenzabgrenzung geführt werden. ' .. ' 

-,' 
15.1 .4 D.er RH ersuchte, ihm eine absch1ießen� 

de Mitteilung insbesqndere ül?er die Auf teilung 
.des Personal- u11.d des Sac4aufwandes zwischen 
Bun,d und den beiden Län.dern zug�hen zu lasse�. 
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Pers()!lalangelegenheiten 
. 15.2.1 . 1  ' Für die bundesstaatlichen Einrich­

tungen der Erwachsenenbildung waren im Dienst­
postenplan 1975 68 Dienstposten (31 für Beamte 
und 37 für Vertragsbedienstete) vorgesehen. 1975 
waren in diesen Dienststellen jedoch insgesamt 
1 07 ·Personen beschäftigt. Für die 94 ganztägig 
und 13 halbtägig bzw. in der Saison beschäftigten 
Bediensteten wären 100,5 .Dienstposten riötig ge­
wesen. Für 39 Bedienstete waren somit keine 
Dienstposten vorgesehen, so daß die Zahl der 
veranschlagten Dienstposten um 32,5 überschrit­
ten worden war. Das BM unterließ es, das BKA 
um entsprechende Vorsorge im Dienstpostenplan 
zu ersuchen. 
, 15.2.1 .2 ' Bei den Förderungsstellen des Bun.des 

und bei der Redaktion der vom BM f. Unterricht 
uno Kunst herausgegebenen Zeitschrift "Er­
wachsenenbildung in Österreich" waren 75 Be­
dienstete beschäftigt, die teils in einem öffentlich­
rechtlichen oder privatrechtlichen Dienstver­
hältnis' zum Bund oder zum jeweiligen Bundes­
land standen, ' oder aber Privatangestellte des Ver­
bandes waren. Für 22 Angestellte des Verbandes 
waren keine Dienstposten vorhanden; Auch für 
einen Teil der Landesbediensteten, die in den 
Förderungsstellen für Oberösterreich und Tirol 
tätig waren, war im Dienstpostenplan nicht vor­
gesotgt; Ein Dienstposten. der Förderungsstelle 
für Salzburg war hingegen mit einem 'Bedienste­
ter. besetzt, der außerhalb der Diens,tstelle als 
Vorstand ei�e:� Institutes für Erw�chsenenbildung 
tätig war. 

15.2.i .3 20% (� 1 5  Bedienstete) der Be­
diensteten der Fötderungsstellen waren Landes­
bedienstete. Zusammen mit dem Anteil von 29,3% 
(= 22 Bedienstete) der Angestellten des Verbandes 
setzte sich fast ·die Hälfte (49,3%) aller an den 
Förderungsstellen und in der erwähnten Redak­
tion tätigen Personen aus Bediensteten zusammen, 
dIe 'keine Bundesbediensteten waren. 

15.2.2 Der RH ersuchte, künftig ausnahmslos 
nur so viele Bedienstete zu verwendert, als Dienst­
posten vorhanden sind. 

Er machte darauf aufmerksam; daß die ' 22 
Angestellten des Verbandes aus Förderungszu­
wendungen des Bundes entlohnt worden sind 
(1974 rurid 2,5 Mill. S) und daß die Bruttoent­
lohnung der Verbandsangestellten wesentlich 
höher als die Bezüge vergleichbarer Bundes­
bediensteter sei. 1975 hätten diese Mehrkosten 
rund 146 000 S betragen. 

Insbesondere wies der RH aber darauf hin, 
daß nach Art. 20 Abs. 1 B-VG auf Zelt gewählte 
Organe oder ernannte berufsmäßige Organe die 
Verwaltung des Bundes und der Länder aufgrund 
der Gesetze zu führen hätten. Die Vorgangsweise 
des BM, mangels entsprechender Dienstposten 
Personal eines privaten Vereines sowie LilU�es-

bedienstete zu verwenden, begegne daher auch 
verfassungsrechtlichen Bedenken. Der RH emp­
fahl, künftig für die Vollziehung des EBFG 1973 
nur Bundesbedienstete heranzuziehen. 
, 15.2.3 Das BM teilte hiezu mit; die bean­
standete Vorgangsweise gehe bis auf das Jahr 
1955 zurück. Von einer AntragsteIlung um Auf­
nahme der benötigten Dienstposten in den Dienst­
postenplan sei hauptsächlich wegen der Rund­
schreiben des BKA zum Dienstpostenplan Ab­
stanq genommen worden. In Hinkunft werde 
aber das BM entsprechende Anträge stellen. 
Es ersuchte aber um Verständnis, daß bis zur 
endgültigen Sanierung die über den Bücherei­
verband angestellten Bediensteten unbedingt. be­
nötigt würden. 

I 
15.2.4 Dei RH ersuchte, den verfassungs-

rechtlich bedenklichen Zustand ehestbaldig zu 
beenden. 

15.3.1 Im Dienstpostenverzeichnis s'ind jähr­
lich für die bundesstaatlichen Einrichtungen der 
Erwachsenenbildung Dienstposten für Beamte 
und Vertragsbedienstete der Allgemeinen Ver­
waltung sowie Bundeslehrerdienstposten vor­
gesehen. Die Besetzung dieser Dienstposten hat 
ausschließlich mit Bewerbern zu erfolgen, welche 
die für ihren Dienstzweig vorgesehenen Anstel­
lungserfordernisse erfüllen, sofern hievon nicht 
Nachsicht erteilt würde. 

Von den zehn an den Förderungsstellen ver­
wendeten Bundeslehrern erfüllten nur vier die 
für einen 'Dienstzweig der Verwendungsgruppe 
L 1 'vorgeschrieJ:>enen Anstellungserfordernisse. 

Weitere, fünf Bedienstete wurden auf Dienst­
posten der Verwendungsgruppe L 1 ernannt; ohne 
für einen Dienstzweig 'dieser Verwendungsgruppe 
die über das abgeschlossene Hochschulstudium 
hinausgehenden Anstellungserfordernisse zu er­
füllen. 

Der Leiter einer Förderungsstelle wurde unter 
Nachsicht des Anstellungserfordernisses der Lehr� 
amtsprüfung und der Einführung in das praktische 
Lehramt zum provisorischen Professor ernannt, 
obwohl gemäß § 38 Abs. 1 des Gehaltsüberlei­
tungsgesetzes eine solche Nachsicht nur gewährt 
werden kann, wenn die Erteilung des Unterrich­
tes an.derweitig nicht gewährleistet ist. Die Nach­
sicht wurde ·in . diesem Fall jedoch nicht zur Er­
teilung des Unterrichtes, sondern. zur Ausübun.g 
einer Verwaltungs funktion (Leitung einer Förde-
rungsstelle) erteilt. 

. 

15.3.2 Der RH machte aufmerksam, daß Bun­
deslehrer ernannt worden waren, ohne daß dafür 
die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben waren. 
Er empfahl, bei der Besetzung von Dienstposten 
für Bundeslehrer im Bereich der bundesstaatlichen 
Einrichtungen der Erwachsenenbildung keine 
Nachsicht von der Erfüllung der Anstellungser­
fordernisse zu erteilen. 
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15.3.'3 Das BM sagte eine ' genaue Prüfung 
der vom RH aufgezeigten Probleme zu. Über die 
getroffenen Maßnahmen werde der RH informiert 
werden . . 

15.4:1 . Für den Dienst an Volksbibliotheken 
sieht die' Dienstzweigeordnung als Definitivstel­
lung�erforderrus die erfolgreiche Ablegung der 
Prüfung fÜr . den höheren Bibliotheksdienst oder 
der Prüfung "für den gehobenen V olksbibliotheks­
dienst an VolksbIbliotheken vor. Aufgrund des 
Bundesministeriengesetzes 1973 ist der Bundes­
minister für Unterricht ;und Kunst für das Volks­
büchereiwesen zuständig und hätte somit die 
Prüfungsordriungen für den höheren .und ge� 
hobenen Volksbibliotheksdienst zu erlassen ge-
habt. . ,  

15.4.2 Der RH wies darauf hin, daß diese 
Prüfungsordriungen bisher ·noch nicht erlassen 
wurden, so daß von den in Frage kommenden 
Bediensteten die entsprechenden Prüfungen nicht 
abgelegt werden konnten. 

15.4.3 . Die Mitteilung des RH steht beim BM 
noch in Bearbeitung. . 
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reisen für , Repräseritationszwecke durch. Nur 
fünf Dienstreisen' des Abteilungsleiters waren 
dem Besuch von · Förderungsstellen gewidmet. 
. Für mehr als ein Drittel der 71 Dienstreisen, · 

die der Abteilungsleiter von 1973 bis 1975 unter­
nommen hatte, waren kein.e Unterlagen über eine 
allfällige Nutzanwendung vorhanden. 

15.7.1 .3 Ein für die Organisation und das 
Personal der Förderungsstellen zuständiger ' Be­
amter der Fachabteilung hat in den Jahre'n von 
1973 bis 1975 insgesamt nur zwei Förderungs-
stellen besucht. . 

15.7.1 .4 Überwiegend repräsentativer , Natur 
waren zehn Dienstreisen eines weiteren Bedienste­
ten in den Jahren 1973 und 1974. 

15.7.2 Das starke Ansteigen der Dienstreisen 
des Leiters der Fachabteilung, die zahlreichen 
Dienstreisen mit repräsentativem Charakter, das 
häufige Fehlen schriftlicher Berichte über Dienst­
reisen und die geringe Reisetätigkeit der Ange- . 
hörigen der Fachabteilung zu den Förderungs­
stellen zum Zwecke der Dienstaufsicht gaben 
dem RH Aclaß .zur Kritik. Er empfahl, künftig 
Dienstreisen nur in notwendigen Fällen und in 
einem vertretbaren Ausmaß durchzuführen, bei 
denen insbesondere die nachgeordneten Dienst­
stellen . betreut werden' sollten, 

15.5.1 Im Mai 1972 wurde ein Landesbe­
diensteter mit der Leit�ng der Fördertingsstelle 
des Bundes für Erwachsenenbildung für Kärnten 
betraut; Aufgrund einer Vereinbarung mit dem 
Amt d�r Kärntner Landesregierung verpfliChtete 
sich 'das' BM, 50% der Bezüge des Dienststellen- 15.7.3 Die Zunahme ,der Dienstreisen. führ!e 
leiters dem Land Kärnten zu refundieren: das BM vor allem auf die wachsenden Aufgabt:n 

15.5.2 Z�r Zeit der Gebaru�gsiiQerprüfung im Bereich der Erwachsenenbildung zurück. Das 
�atte der Bund noch keinen

.
' Ersatz ge. leistet. stärkere Ansteigen der Dienstreisen im Jahre 

1975 war durch . zahlreiche Jubiläumsveran-
15.5.3 Das BM ' teilte ' 'hiezu mit, die Refun- staltungen der Erwachsenenbildung bedingt ge-

. dierung sei mittlerweile .erfolgt. wesen. Der Abteilungsleiter habe dabei öfters 
15�6.1 Das Personal der für die Erwachsenen- den

h
R
di
essO

Z
rtleit

h
er vertreten müssen, woraus sich 

bildung zuständigen . Fachabteilung im BM f, a�� . e una me von ��enstreis�n �epräsenta­
Unterricht und Kunst bestand zur Zeit der Ge- t�:ven �hara�ters �r�e�en hat�e. 

,
Im ubt;lgen werde 

barungsüberprüfung aus sieben ·Bediensteten.' Da ' fur Dlenstr�lsen In Hmkunft eIn noch strengerer 
drei Bedienstete mit den ihnen. übertragenen Auf� Maßstab angelegt werden. 
gaben nicht ausgelastet waren, empfahl der RH, 15.8.1 Verschiedene Organisationen der Er­
für eine bessere Arbeitsaufteilung und einen ent- wachsenenbildung veranstalteten 1972, 1973 und 
sprechenden Einsatz, der Bediensteten zu sorgen. 1974 Studienreisen nach Israel, den Niederlanden, 

15.6.2· Wie das BM mitteilte, sei einem der 
drei Be�iensteten im Jänner 1977 bereits ein zu­
sätzliches Aufgabengebiet ' Übertragen word�n. 

Dienst- und Studienreisen 

15.7.1 .1 Die Angehörigen der Fachabteilung 
des BM führten von 1973 bis 1975 153 Dienst­
reisen durch, für welche Ausgaben von rund 
220 000 S anfielen. �n diesen drei Jahren befanden 
sich diese Bediensteten an 398 Arbeitstagen auf 
Dienstreisen. ' .. 

15.7.1.2 Die Zahl der Dienstreisen des Leiters 
der Fachabteilung stieg von 15  im Jahre 1973 auf 
33 im Jahre 1975. Der Leiter der Fachabteilung 
führte 1973 zwei, 1974 sechs und 1975 elf Dienst-

Schweden; in die . Bundesrepublik Deutschland 
und nach Brüssel; die 'u. a. auch Programme für 
Erwachsenenbildner enthielten. An diesen Reisen 
nahmen auch einige ' Beamte der Fachabteilung 
teil, denen aufgrund von Ansuchen für die Teil­
nahme an diesen Reisen Sonderurlaube gew.ährt 
worden waren. Zur teilweisen Deckung ' der 
Kosten erhielten die Beamten einmalige BeiOh� 
nungen oder einen Reisekostenzuschuß. 

15.8.2 Der RH , stellte , den Wert derartiger 
Studienreisen, falls aus ihnen auch eine ent­
sprechende Nutzanwendung für den Dienst ge­
zogen wird, grundsätzlich nicht in Frage, hielt 
es aber nicht für notwendig, z. B. drei Bediensteten 
zur Teilnahme an Studienreisen in dasselbe Land 
einen Sonderurlaub zu gewähren. 
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Für Zuschüsse zu den Reisekosten in Form 15.11 .1 .1 . Bei verschiedenen. . Yeranstal�ngen 
. einmaliger Belohnungen fehlen nach Ansicht im Rahmen der Erwachsenenbildung hielten 
des' RH die Voraussetzungen, weil es sich bei den Bedienstete des 'BM und einiger FÖl:�erl).llgs", 
Reisen nich� um außergewöhnliche Dienstleistun- . stellen Vorträge, die mit ihrer di.enstlichep. : 1)i� 
gen im Sillne des § 19  Abs: 1 des Gehaltsgesetzes , tigkeit, . in engem: Zt\salJ1menh,a,.ng stand�Ii. Die 
1956 ge.handert habe. ' . . . 

nötigen Vorbereit1,l;ugsarbdten fielell ,in der Regel 
Der RH empfahl, künftig genau zu prüfen, in dk ' Dienstzeit. ' Für 4erartige im , di(':n�tlic�e.n: 

inwieweit an derartigen Studienreisen tatsächlich Interesse gelegene , VQrträge wurd<;n, den ,Refe- I 
ein dienstliches Interesse besteht. , renten a�s Bundesmitteln zumeist Honorare in 

. unte_rs�hied1icher Hohe 'ausgez;thlt: 
' . 

15.8.3 Bei den angeführten Studienreisen 15: 1 1 . 1 .2 Für ' Vorträge bei verschiedenen habe es sich nach Mitteilung des BM um günstige Veranstaliungen der Ei:wachsenenbildung wurden Gel,egenheiten gehandelt, Einrichtungen der Er- auch Gastvortragende herangezogen. Die ' Hono­wachsenenbil,dung im Ausland kennenzulernen. rare für 'diese Referenten, die keine Angehörigen Den Empfehlungen des ' RH werde künftig von Dienststellen der, Erwachsenenbildung des Rechnung getragen ''Yercien. . 
. 

Bundes waren, wurden oft in verschiedener Höhe 
Dienstaufsicht · und Richtlinien 

gezahlt. Für die Festsetzung der Hqo,orar5!. , gab 
es keine Richtlinien.. '. " " -' ' 

15.9.1 . Mit den Leitern der Förderungsstellen . 15.1 1 .2 Der RH hielt :die Tätigkeit deFBun� 
fanden zweimal : jährlich Pienstbesprechungen desbediensteten von Dienststellen der Erw-lich': statt. Kontakte zwischen den Angehörigen der senenbildung durch die l�ufenden Monatsbezüge Fachabteilung des BM und den Bediensteten der und den Ersatz ' von 'allfälligen Reisespesen als 
Förderungsstellen ergaben sich jeweils a]lch bei im wesentlichen abgegolten. Er empfahl, künftig 
verschiedenen Tagungen, . im Bundesinstitut für von derartigen Zuwendungen Abstand zu neh­
Erwachsenenbil9-ung . , sowie bei , verschiedenen men. Bezüglich der Honorierung von Gastvor­
Vera,nstaltungen von Organisationen der Er- tragenden ersuchte der RH, 'eine einheitliche 
wachsenenbildung. Selten fanden jedoch Dienst- Regelun.g · z� treH:en . . . ' ' . , : ' , . ' : reisen zu Förderungss�ellen , zum . Zwec!c� ,�er ' . . . . . . ' . .  
Dienstaufsicht oder zu, r Erteilung vo. n Anwei- 1�.11 .3 Das . BM stellte .eine Regelung der 

d . Honorarfrag'en für :  den, gesamten ' Ressortbe.r�ich suiigen'oder :zur Erörterung a ministratlVer Fr�:-
gen ' at?- Ort' und Stelle statt. So wurde beispiels� in Aussicht . . , ' . 

weise die Förderungsstelle für Burgenland seit 15.12.1 Bei den , meisten Förderungsstellen 
1973 nicht, die Förderungsstelle fÜr Kärnten riur fehlten schdftlid.\e 'Richtlicien Über di� Führung 
von einem . Vertreter : des BM. aufgesucht. " der ' 'Kanzleigeschäfte�' was zu ' einer, Reihe vhn 

'. ' . , Unzulänglich�eiten beitrllg. 
, 15.9.2 Der Rfl empfahl, künftig ei�e wirk- 15.12.2 Der RH empfahl, für die Förderungs-. samet;e . Dienstaufsicht über die Fö,rderu�gs� 

stellen auszuüben und Dienstreis.en in die ;Sundes- stellen eine zweckqläßige Kanzleiordnung zu er-
länder mehr als .bisher mit Besuchen der Färde- lassen.' .' ,  . 
rungsst�llen, der�n Problemen e�tspr�,chend :Zdr ' . 1�:12.3 ,Das B� teiIte' "

hiezu ' mit, daß �m 
gewidmet werden sollte, zu verbinden. " 1. Jan�er 1978 ;h.e1 allen Forderungsstellen eme . Kanzleiordnung 1U Kraft treten :werde . .  
" 15;9.3 In ' seiner ,Erwiderung. schloß sich· das . . . . ' i " : 

BM den Empfehlungen: des RH an. · " ; '. .Budget und Verrechnung , ,' 

: i5.10.1 Zur Zeit der Gebarungs.überprüfung f 
15.13·1.1

nl
, Die Ärnter der 

b
Landesregierungen 

war�n bei den,FÖrderungsst<;llen ke�ne Geschäfts- ür Burge and, Kärnten, 0 erösterreiCh, Salz-
burg, Steiermark und Tirol waren .in den . TeiI­verteilungs- bzw. Orginisationspläne . vorhanden. 

Derartige Unterlagen, aus denen ersichtlich seiri heften zu dyn Kapiteln 12 und 13 als anwei'sende 
sollte, mit welchen Aufgaben die einzelnen Be- Stellen der Förderungsstelleri bezeichnet. Gemäß 
diel1steten betraut ware/J., wurden bei einige1.1 § 10 Abs. 1 EBFG 197� sind die Förderungs­
Forderungsstellen erst auf Ersuchen des RH er- stellen jedoch nachgeordnete Dienststellen des 
steIlt: . . ': . . " 

.
' 

.
' 
. 

" '
.:

: BM f .. Unterricht und' Kunst. ' ' 
1.5: 13.1 .2' Die . . Buchhaltu.ng' en ' der Amter der 15.10.2 Der RH empfahl, im Hinblick auf 

eine ausgeglichene Pesonalauslastung sowie zur �i:wähnten Laridesregierungen wiesen �er;t: För� 
leicht�ren Kontrolle einer allfälligen Über- oder detungssteIlen Geldverl�ge im Rahmen von Aus� 
Unterbesetzung, einzelner . Förderungsstellen die gabener'mächtigurigen des BM f. Unterricht lind 
,Erstellung und laUfende Führung derartiger Pläne Kilnst an. Dies führte dazu, daß die Förderungs­
zu verlangen. . . stelle:n auf ihren Konten oft mehrere. Monate hing 

höhere Guthaben unterhielten,. wodurch Geld­
:15.10.3 Der Empfehlung des RH wurde mittel . der Disposition der �taatshauptka_sse ent-

Folge geleistet. . zogen waren . . 
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. 1'5.13.2 Der RH ersuchte; für die ' Förde­
rungsstellen Nebenkonten zum Postscheckkonto 
des BM f. Unterricht und Kunst zu eröffnen' und 
die Gebarungen über diese zu ' vollziehen, . um 
eine zu lange Bindung von staatlichen Kassen­
mitteln zu verhindern. 

15.13.3 pas BM kam der Empfehlung des 
RH nach. 
. 15.14.1' Gegen' Jahresende teilte das BM den 
Förderungsstellen Kreditreste zu, die unbedingt 
verbraucht werden sollten. Dies fiil;trte so weit, 
daß , das BM. bei einem Buchhaltungsvorstand 
eine,s '. A).1ltes ·de� _Landesregierung, der auf . die 
Verrechnungsvorschriften hingewiesen hatte, in­
t(!rvenierte, um Vorauszahlungen, für die keille 
entsprechende Gegenleistung vorgesehen war, 
leisten zu können. . 

15,14.2 Der RH ' beanstandete, daß die Be­
·stim1l).�;Ing , der' Bundeshaushalt�ver6rdnung (kurz 
BHV), Ausgaben nur nach Maßgabe des unab� 
weis lichen Bedarfes zu leisten, nicht eingehalten 
worden war . . 

15.14.3 Das BM beg'ründete die Mängel mit 
Terminschwierigkeiten und erklärte, künftig für 
eine korrekte Kreditbewirtschaftung im Sinne der 
Haushaltsvorschriften zu. sorgen, 
. .15.15.1 In den Jahren 1973 bis 1975 wurdeb 

22 .4ie Dien�tstellen d�r Erwachsenenb,ildung be­
treffende " Rechnu,ngen über ' den Kauf audio� 
visueller " Geräte, ' und vo� Einrichtungsgegen:­
ständen ini Gesamtbetrag 'von rund 300' 000 S 
über die Buchhaltung des BM f. Unterric�t und 
Kunst angewiesen. Die Bestellung dieser Geräte 
und Gegenstände· erfolgte weder nach den Ver­
gaberichtlinien, der ÖNORM A 2050 noch nach 
den Richtlinien des BM f. Finanzen. 

, , 
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einzuhalten. Das Bestellwesen werde neu ge­
ordnet werden. Schließlich sagte es zu, die Geräte 
bei den Dienststellen auf ihre Auslastung zu über­
prüfen. 
Preise 'und Ausz�ichnungen für Erwachsenenbildner 

15.16.1 Ab dem Jahre' 1956 verlieh der 
Bundesminister in Anerkennung ' des' Lebens­
werkes von ' Erwachsenenbildnern ähnlich den 
großen Staatspreisen "Würdigungspreise für 
Volksbildung". 1973 wurden drei, 1974 zwei 
und 1975 gleichfalls zwei Würdigungspreise, .die 
mit insgesamt 350. 000 � dotiert waren, ver-
liehen. ' 

, Eine Bewerbung um den Würdigungspreis 
war irp. Gegensatz zum "Förderungspreis für die 
Erwachsenenbildung", den der Bundesminister 
für Unterricht ' und Kunst gemäß § 12 Abs. 3 
EBFG 1973 später gleichfalls verlieh, nicht mög-
lich. . 

'15.16.2 per RH fand die Verleihung von 
Würdigungspreisen nach d(!m . Inkrafttreten des 
EBFG 1973 nicht zweckmäßig. Überdies wies er 
darauf hin, daß der Bundesminister für Unterricht 
und Kunst gemäß § 12 Abs. 3 EBFG 1973 für . 
hervorragende Leistungen auf dem Gebiete der 
Erwachsenenbildung und des . Volksbücherei­
wesens zwar Geldpreise ·verleihen kann; die 
näheren . Bedingungen, unter denen die Geld­
preise gewährt . werden; wären jedoch anläßlich 
ihrer Ausschreiqung be�anntzugeben. 

15.16.3 Das BM teilte· dazu mit, daß künftig 
eine Auslobung von Würdigungspreisen im 
Sinne des. § 1,2 Abs. 3 EBFG 1973 erfolgen wyr�e. 
. 15.16�4 Der . RH' verblieb bei seiner Auffas­

sung; daß ' weitere · Verleihungen von Würdi­
gungspreisen im Hinblick auf die unterschied­

'Der zögernde' 'Zahlu�gsvollzug � .  di� Rech- liehe Zielsetzung des EBFG·1973 und der Richt­
nungen wurden zum Teil erst· ein bis zwei Jahre linien für die Verleihung von Würdigungspreisen 
. nach ', deren, Ausstellung angewiesen- -...:- zeigte, sowie ·wegen der Doppelgleisigkeit , mit dem 
daß' es an einer finanziellen Vorsorge für di,ese 'Förderungspreis nicht zweckmäßig sind. . , 
Anschaffungen :gemangelt hatte. I?ie Rechnungen 15:17.1 Für eÜe Verleihung der zwei Würdi­wurde� überdIes der

. 
Buchhaltung �es BM f. gungspreise 1975 wurden bei einer Firma Ein­Unterr�cht.und Kunst mcht zur Kenntills gebracht, ladung�ka:rten ' mit Staatswappen, Kuverts mit so daß k�Ine entsprec�ende�. B?�hu�gen erf�lg- Klappen-Aufdruck; . Programme, ' zwei- Würdi­

�en und dIese Re�hnungs��trage �omit auch mcht gungspreisurkunden auf Pergament mit Re­In den Nachweisungen uber dIe Schulden ·des liefvergoldung und zwei Mappen aus Oasen­Bundes ,enthalten war(!n. ziegenleder mit Handvergoldung und Pergament­
, ' 15.15.2 I Der ' RH beanstandete diese nicht spiegel bestellt. Die Kosten für diese Bestellungen 

ordl,lUngsgemäße Anschaffung 'von E�nrichtungs- beliefen sich auf 14 498 S. 
gegenständen und techruscheri Geräten. Da er Im Anschi�ß an die Verleihungen der Würdi­:bei 'den FÖrderungsstellen · vielfach Ge�äte vor- gungspreise hat der Bundesminister für 'Unter­
fand, . die nicht oder nicht entsprechend benützt richt und Kunst' in der Regel zu einem Essen ge­
worden waren" ersuchte er, der Ausnützung von laden. An diesen Essen nahmen 1974 und 1975 ·audiocvisuellen und ·technischeri Geräten ein . je 19 Personen teil, wofür ,Kosten von 9 730 S 
besonderes Augenmerk zu widmen. ' (1974) und 9 090 S (1975) anfielen. 

15.15.3 . Das" BM führte ' ; die aufgezeigten 
Mängel auf einen Personalwechsel zurück. Es 
versicherte, in Hinkunft die Vergaberichtlinien 

15.17.2 , Der RH bemängelte die kostspielige 
Ausstattung der Urkunden, der dazugehörigen 
Mappen sowie der Einladungen und Programme 
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und wies darauf hin, daß die Urkunde üb'er die 
Verleihung eines Ehrenzeichens oft nur wenige 
Schilling kostet. Die Namen der Ausgezeichneten 
werden mit Schreibmaschine in die Urkunde ein-
'gesetzt. ' 

Essenseinladungen hätten nach Meinung des 
RH unterbleiben körinen. 

Anschluß an·den Festakt ein Mittagessen, an dem 
bis zu zehn Personen teilnahmen. Die Kosten 
stiegen bis rund 700 S pro, Person. 

15.20.2 Nach Ansicht des RH wären Ein­
ladungen zu 'Mittagessen auch ' bei der Über- ' 
reichung von Ehrenzeichen nicht notwendig 
gewesen. 

15.17.3 Das BM führte dazu aus, daß der 15.20.3 Anläßlich der Überreichung von 
Würdigungspreis einem großen Staats preis gleich- Ehrenzeichen ,werden nach Mitteilung des, BM 
zusetzen sei und deshalb die Urkunden in ent- ebenfalls keine Mittagessen mehr, stattfinden. 
sprechender Form auszustatten wären und der 15 21' 1 A" Ab d d T d V I 'h " m en es ages er er el ung Ressortleiter anläßlich dieser Verleihung ' zu der Förderungspreise waren die Preisträger, einem Essen einladen sollte. die Juroren, ' Angehörige der Fachabteilung 'und 

15.17.4 Der RH sprach sich für eine größere Bedienstete anderer Abteilungen des BM' in 
Sparsamkeit bei der Verleihung von Würdigungs- einem der Bundestheater Gäste des ' Bundes­
preisen aus, wenn das BM glaubt, auf diese Aus- ministers. Die Eintrittskarten kosteten insgesamt 
zeichnungen nicht verzichten zu können. 10 000 bis 12 0.00 S. 

15.18.1 Für die Verleihung der vier Förde- ' 15.21 .2 Der RH sah für diese ' Einladungen 
rungspreise 1974 , wurden Einladungskarten mit zu einem Theaterbesuch keine Notwendigkeit. 
Büttenkuverts und Programme bestellt. Die Er empfahl, künftig 'davon abzusehen. 
Kosten beliefen sich auf insgesamt 5 795 S. 15.21.3 Das BM wird der Empfehlung des 

1 975 betrugen die Kosten für die Einladungs- RH nachkommen. 
, karten, Kuverts und Programme für die Ver- 15.22: 1 Der RH bemängelte, daß dk drei 

leihung der zwei Förderungspreise 4 688 S. Preisträger des Förderungspreises 1974 Bargeld­
Die beiden Preisträger erhielten Urkunden, ,für preise von insgesamt 60 000 S erhielten, die 
die 2 376 S bezahlt wurden. Kosten anläßlich der Verleihung sich aber ,auf 

15.18.2 Der RH fand diese' Kosten zu hoch. , 69 5�0 S, das waren rund 1 169/0 der Bargdd­
preise, beliefen. 1975 wurden den beiden Preis-

15.18.3 Das BM teilte mit, daß die Einladun- trägern des Förderungspreises Geldpreise von 
gen und Urkunden bereits preiswerter herge� 40 000 S gewährt, die Kosten anläßlich der, Ver­
stellt.würqen. leihung betrugen 53 369 S oder rund 134% der 

15.19.1 Nach der Verleihung von Förderung�- Bargeldpreise. , ' ' 
preisen hat der Bundesminister, für Unterricht 15.22.2 Das BM f. Unterricht und Kunst 
und Kunst jeweils , zu Mittagessen geladen, nahm die ,Mitteilung des RH zur Kenntnis. 
an denen die Preisträger mit je einem Familien­
angehörigen, die sechs Juroren, Angehörige der 
Fichabteilung und mehrere Bedienstete anderer 
Abteilungen des BM f. Unterricht und Kunst 

'teilnahQ1en. Die Kosten für das Mittagessen 
betrugen durchschnittlich 600 S pro Person. 

' 15.19.2 ' Der RH' fand diese Mittagessen zu 
aufwendig. Er hielt es auch , nicht für gerecht­
fertigt, daß fast alle Angehörigen der Fachab­
teilung sowie weitere Be'dienstete des BM f. 
Unterricht und Kunst, die mit der Erwachsenen­
bildung keine fachliche Berührung haben, teil­
genommen hatten. 

Der RH empfahl, künftig von derartigen 
' Mittagessen Abstand zu nehmen. 

15.19.3 Nach Mitteilullg des BM wurde der 
Persohenkreis bereits 1 976 rigoros eingeschränkt. 
In Hinkunft würden derartige Mittagessen über­

, haupt entfallen. 
15.20.1 Auch bei der Überreichung von 

Ehrenzeichen an Erwachsenenbildner gab der 
Bundesminister für Unterricht, und Kunst im 

Zeitschrift "Erwachsenenbildung in Österreich" 
15.23.1 Das ' BAI ' gab im Österreichischen ' 

Bundesverlag (kurz ÖBV) die Monatszeitsch,rift 
"Erwachsenenbildung in 'Österreich" als Fach­
zeitschrift für· Erwachsenenbildner und Bibliothe­
kare heraus. Das Personal der Redaktion dieser 
Zeitschrift bestand aus dem Leiter, der Fachabtei­
lung, drei Redakteuren, einer , Mitarbeiterin 
sowie zw:ei Bediensteten für Schreib- und Kanzlei­
arbeiten. 

Anhand der 1974 erschierienen Ausgaben der 
Zeitschrift hat der RH festgestellt, daß zwei 
Redakteure, eine Mitarbeiterin ulld· eine Schreib­
kraft für die Bew:ältigung der in der Redaktion 
,anfallenden Arbeiten , ausreichell würden, weil 
ein Redakteur und eine Schreibkraft nl.lr g�ring­
fügig eingesetzt waren. Die Tätigkeit des Leiters 
der Fachabteilung beschränkte sich vorwiegend 
auf die ,fallweise Aus\yahl be�timmter Beiträge. 

15.23.2 Der RH empfahl, die beiden . nicht 
ausgelasteten Bediensteten von , der Redaktion, 
abzuziehen und anderweitig einzusetzen. 
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15.23.3 Das BM erklärte, der Anregung des 
RH zu entsprechen. 

15.24.1.1 Der Leiter der Fachabteilung erhielt 
vom ÖBV für die Leitung der Redaktion seit 
Juni 1971 ein monatliches Pauschalhonorar, 
obgleich seine Tätigkeit für die Zeitschrift zu 
seinem Aufgabenbereich als Leiter der Abteilung 
"Erwachsenenbildung" zählte. Für Beiträge, die 
er für die Zeitschrift verfaßt hatte, erhielt er 
gesonderte Honorare. 

15.24.1 .2 Auch einige der in der Redaktion 
der Zeitschrift tätigen Bediensteten erhielten 
für fallweise Beiträge vom ÖBV Honorare. 

15.24.2 Da die' Zeitschrift vom BM f. Unter­
richt und Kunst herausgegeben und mit der 
Leitung der Redaktion als fachlich zuständiger 
Beamter der Leiter der Fachabteilung betraut 
war, hielt der RH ein Pauschalhonorar für nicht 
gerechtfertigt. Durch die ihm aufgrund der 
24. Gehaltsgesetz-Novelle zugesprochene monat­
liche Vergütung waren überdies alle Mehrleistun­
gen abgegolten. 

Bei den Honorarzahlungen an andere Bedien­
stete handelte es sich gleichfalls um Entschädigun­
gen für Tätigkeiten im Rahmen des Dienstes, 
weshalb . kein gesondertes Honorar gebührte. 
Der RH empfahl, allfällige Mehrleistungen dieser 
Bediensteten nach den �estiriJ.mungen des Gehalts-
gesetzes 1956 abzugelten. . 

15.24.3 . Das BM teilte' mit, die Frage des 
Pauschalhonorars werde aufgrund der Fest­
steIlungen des RH einer gruJ?dsätzlichen Über­
prüfung unterzogen, die jedoch noch nicht abge­
schlossen sei. Hinsichtlich der übrigen Honorare 
wurden die Ausführungen des RH zur Kenntnis 
genommen und deren Beachtung zugesichert. 

Wanderbüchereien und Bibliotheken 
15.25.1 Nach § 10 A-bs. 2 lit. e EBFG 1973 

hat die Förderungsstelle insbesondere . durch die 
Führung einer Wanderbücherei Orte ohne Volks­
büchereien zu versorgen und Volks büchereien 
·bei deren Tätigkeiten zu unterstützen. . . 

Der Gesetzesauftrag, "Orte ohne Volks� 
büch!!reien zu versorgen", wurde zum großen 
Teil nicht erfüllt. Aus organisatorischen Grün­
den - in .orten ohne Volksbüchereien sind für 
die Bücher der Wanderbücherei weder Räume 
noch geeigneJes Personal vorhanden - erscheint 
eine Erfüllung auch in Hinkunft kaum möglich, . es sei denn, daß alle Orte Österreichs, in denen 
keine Volksbüchereien bestehen, mit Bücher­
bussen versorgt werden, was allerdings mit 
einem erheblichen Aufwand verbunden wäre. 

15.25.2 . Der RH ersuchte, diesbeiüglich Über­
legungen anzustellen und allenfalls dne Novellie­
rung des EBFG 1973 in die Wege zu leiten. 

39 

15.25.3 Das BM führte dazu aus, es werde 
eine Novellierung des Gesetzestextes iri Erwägung 
ziehen. 

15.26.1 .1  Die Unterstützung der Volks­
büchereien erfolgte in der Weise, daß ihnen 
aus den Beständen der Wanderbüchereien ein­
bis viermal jährlich im Austauschweg Bücher 
zur Verfügung gestellt wurden. . ' 

Die Kosten der Führung der Wanderbüchereien 
(Personal, Miete, Kraftfahrzeuge U'. a.) betrugen 
jährlich insgesamt rund 5 MiII. S ;  für den Ankauf 
von Büchern wurden jährlich lediglich rund 
1 ,1 Mil!. S aufgewendet. 

15.26.1 .2 . Eine weitere Form der Förderung 
von Volksbüchereien bestand in der Gewährung 
von sogenannten Basissubventionen. für die 
Stadt- und Gemeindebüchereien. Die Bearbeitung 
der ' Erhebungsbögen durch die Sachbearbeiter 
der Förderungsstellen erforderte durchschnittlich 
acht bis zwölf Arbeitswochen j e  Förderungs­
stelle. Die Erhebungsbögen wurden sodann im 
BM neuerlich bearbeitet. Hiefür wurden rund 
drei bis vier Monate aufgewendet. Bei vielen 
Förderungsfällen war das Ergebnis dieser mehr- ' 
fachen Bearbeitung die Vergabe eines Förderungs­
beitrages von 1 000 S. 

15.26.2 Ziel der Förderung der Büchereien 
sollte insbesondere · deren bessere Ausstattung 
mit Büchern sein. Tatsächlich wurden · rund 
80% der für die Wanderbüchereien vorgesehenen 
Mittel für die administrative Betreuung verwendet. 
Der RH regte daher die Auflassung der Wander­
büchereien in der derzeitigen ' Form an. Die 
Bestände der Wanderbüchereien sollten nach 
Bedarf auf die Büchereien' aufgeteilt werden, und 
in einer Förderungsstelle sollten künftig nur 
Berater · für alle das Büchereiwesen betreffenden 
Fragen beschäftigt sein. 

Die Mittel ·der - Basisförderung ' (jährlich rund 
5,8 . Mill. S), der Projektförderung . (jährlich 
rund 1 ,2 Mill. · S) sowie die durch die vorge­
schlageneÄnderung der Organisation der Wander­
büchereien zusätzlich zur Verfügung stehenden 
Beträge (jährlich rund 4 Mill. S) könnten somit 
in Hinkunft vor allem den Büchereien zur 
Verfügung gestellt werden. Durch diese Umstruk­
turierung könnten den Büchereien jährlich Mittel 
für den Ankauf von rund 90 000 bis 100 000 
Bücher zusätzlich bereitgestellt werden. Damit 
würde nach Ansicht des RH dem Gesetzes­
auftrag besser als bisher entsprochen werden. 

15.26.3 Das BM führte dazu aus, daß zwar die 
bessere Ausstattung ·mit Büchern ein wesentliches 
Ziel der Förderung der Büchereien sei, jedoch 
auch die sonstigen Voraussetzungen für eine 
entsprechende Ausleihe geschaffen werden müßten 
(z. B. Auswahl, Einarbeitung, Aufstellung der 
Bücher). Aus diesem Grunde könne sich das 
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BM 'f. Unterricht und Kunst den Vorschlägen 
des RH hmsichtlich der. Änderung der Organi­
sation der Wanderbüchereien nicht anschließen. 

15.27.4 Der'RH erwiderte, daß seiner'Ansicht 
nach eine Handbibliothek, die vorwiegend den 
Bediensteten des Ressorts zur Verfügung steht, 
aus Gründen der Zweckmäßigkeit in eHe Amts-

' 15.26.4 In seiner Erwiderung vertrat ' der b 'bI h k ' . I ' "  
RH de-n St d kt d ß di BM f" h t 

1 i,ot e elOzug ie4e,rn wäre. 
, an pun , a  e vom ange u r en 

'Aufgaben wesentlich besser , durch die Ent- Förderungszuwendungen ' 
lastung der Bediensteten der Bü'chereistellen von 15.28.1 Als Empfänger von Förderungen 
Verwaltungs aufgaben erfülh werden könnten. 'kommen gemäß § 4 EBFG 1973 nür juristische 

SchließliCh wies der RH noch darauf hin, Personen in Betracht, die ' ihren ' Sitz im Inland 
' , daß sich bei Verwirklichung seiner :Anregungeri haben, deren Tätigkeit nicht aufGewinn' getichtet 

auch die: Frage der 22 bei ' den ' Büchereistelleri ist und die auf dem Gebiet der Erwachsenen­
t�tigen ' Verbands angestellten, ' für , die ohnehin bild�ng 'oder des ' Volksbüchereiwesens 'eine 
keine Dienstposten vorhanden sind; erledigen kontinu,ierliche und pädagogisch-planmäßige Bil­
würde, weil, mit den Bundes1;>ediensteten der ,dungsarbeit leisten. . .  
Büchereistellen , für die vorgesehene Beratung Ob die Empfänger von Förderungszuwendun­
der Volksbüchereien das Auslangen gefunden gen diese Bedingungen erfüllten, wurde von der 
werden könnte. 

" zuständigen Fachabteilung des BM f. Bnterrkht 
und Kunst überwiegend nicht geprüft und fand 
daher in den Geschäftsstücken über die' Förde� 
rungsgewährungen keinen Niederschlag. 

. 15.27.1 Im , Gebäude der Förderungsstelle 
des' Bundes für Erwachsenenbildung für Niedei­
österreich (1070 , Wien) war auch die "Fach­
bibliothek Erwachsenenbildung'! (kur� Fach­
bibliothek) untergebracht. Sie unterstand der 
Fachabteilung des BM f. Unterricht und Kunst 
und enthielt neben der eigentlichen ,Fachliteratur 
über ' ' Erwachsenenbildung, auch eine Vielzahl 
von Büchern, die der Belletristik und sonstigen 
Bereichen zuzuordnen waren. 

, '15.27.2 ,' ',Der RH empfahl, ßieser FachbibJio­
thek nur :jene Bücher zu belassen, die tatsächlich 
als Fachliteratur für die " E�wachsenenbildung 
anZusehen sind. Darüber hinaus hielt er eine 
Ei.ö.gliederung der . Fachbibliothek in die Amts­
bibliothek des , BM f. Unterricht und Kunst 
aus ', folgenden Gründen für wirtschaftlich und 
zweckmäßig : , , � 

Die Fachbibliothek' mit einem' Bestand von 
rund 4 900 Bänden wurde '��n einem Biblicitheka� 
und einer Schreibkraft betreut, in der ' Arilts­
bibliothek des :8M f. Unterricht und Kunst, in 
del: sieben BedieIlstete beschäftigt sind, befanden 
,sich z,ur seIben Zeit rund 270 000 Bändt;. 

' ,Rund 50% der Entlehnungen aus der Fach: 
bibliothek erfolgten du'rch Angehörige', der Fach­
'abteilung, die ihren Sitz in 1010 Wien hat: Die 
Amtsbibliothek des BM befindet sich in unmittele 
barer Nähe der Fachabteilung. " 

Schließlich hielt der RH- die Führung einer 
eigenen, noch dazu dislozierten Fachbibliothek 
für eine Abteilung 'des BM nicht für vorteilhaft. 

15.27.3 Das BM gab hiezu bekannt, v'orei:�t 
eine Sichtung des , Buchhestandes vorzunehmen 
und durch eine , Reorganis�tion der Ausleih­
bestimmungen eine Erw.eiterung des Benützer­
kreises anzustreben. Erst wenn diese Maßnahmen 
nicht d�n gewünschten Erfolg mit si�h brächten, 
würde eine Eingliederung in die Amtsbibliothek 
erwogen w.erden. � 

15.28.Q
" 

Der RH empfahl, künftig zu ,erheben 
und aktenmäßig festzuhalten, 'ob diese ' gesetz­
lichen Voraussetzungen erfüllt sind. 

15.28.3 DasBM'sicherte zu, die Empfehlungen 
des RH zu berücksichtigen. 

' 

15.29� i :giner Vereinigu�i' wurde für ,' ein 
SeminareiIle Fqrderungszuwendung von. 120 OOO'S 
gewährt. )Ton der Fachabteilung wurden dagegen 
Bedenken erhoben, weil eil?-e einma.Iige Bildungs:' 
veranstaltung im Jahr dem Kriterium ' eirier 
kontinuierlichen , ' und pädagogisch-planmäßigen 
Bildungsarbeit auf dem Gebiet der Erwachsenen­
bildung nieht , entspreche. Auf Weisun.g des 
BM wu'rde der Fördertingsbetrag dennoch, ange-
wies'en. ' ' , , '  

15.29.2 Der RH war ebenfalls der Auffassung; 
daß die erwähnte Veranstaltung nicht , die Bedin­
gung des 

,
§ 4 lit. c EBFG 19!? erfüllt�. 

15.29.3 Di� Auffass,ung �ies RH wurde vom 
BM zur:

, 
Kenntnis geri0npnen: ' 

15.30. f Voraussetzung für die, ,�ewi1l�gung 
eines FörderungsJ:>etrages ist gemäß § 5, Abs. 1 
EBFG 1973, 1,1 . . a. die Einbdngung eines Begeq.rens 
beim ,BM f. Unterricht und Kunst unter Angabe 
des Zweckes, für den die Förderung beantragt 
wird. ' 

" 

Im J ahte '1973 ' waren in ' 48, Ge�'chäfts­
stücken :über ' Förderungszuwendi.l!igen , , (run'd 
19,3 Mill. S), 1974 in 84 Geschäftsstücken ' (rund 
29;7 Mill. S) .und" 197� in 81 Geschäftss�ücken 
(ruhd ' 23,4 )Vfill. S): Ansuchen ' der' Föiderungs­
werber nicht vorhanden. Es 'wurde, lediglich auf 
Subveritionen in 'den Vorjahren öder auf besöh-
d�re Aktivitäten 'hingewiesen.'. '; , " 

Auch in den Gesc'häftsstftcken über die B'asis­
förderung, .für ' die gesamtästerreic4ischen. ,Ein­
richtungen fehlten ,überwiegend die entspr.echenc ' 
den Förderungsansuchen. ' 
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. 15.30.2 Der RH beanstandete, daß Förderun­
gen gewährt wurden, , ohne daß der Zweck der 
Förderung im einzelnen· bekannt war. ·Er empfahl, 
künftig Fi?rderungen nur aufgrund eines begrün­
deten Förderungsbegehrens zu· vergeben. 

Weiters. kritisierte der ' RH,. daß die Höhe der 
Basisförderungen im Jahresplan ohne rechneri­
sche Grundlage�. festgelegt wurde. Er empfaJ:11, 
künftig dem Jahresplan .ein Rahmenprogramm 
t?it entsprec�enden Kostenschatzungen zugrunde 
zu legen. ' 

1530.3 . Das BM wird den Empfehlungen des 
RH Folge leisten: 

15.31 . 1  In vielen Fällen gewährte das BM 
Zuwendungen für Vorhaben, die aufgrund des 
EBFG 1973 nicht hätten gefi:irdert werden dürfen: 

15.31 . 1 . 1  1973 wurde einer Religionsgemein­. schaft für den Bau eines Amtsgebäudes ein Betrag 
. von 500 000 S überwiesen. 

. 15.31 . 1 .2 Nach Mitteilung de� BM erfolgte 
�iese Förderung auf Wunsch des BundesminIsters 
für Finanzen. . 

15.31.2.1 ' Der Herausgeber einer Zeitschrift 
ersuchte 1972 um die Gewährung eines För­
derungsbetrages von 300 000 S als Starthilfe für 
eine Publikation. )n einer Infor111atio'n für den 
�undesminister bemerkte die. Fachabteilul1g, daß 
aus Mitteln der Erwachsenenbildung bisher Zeit­
schriften aus grundsätzlichen Erwägungen ni'cht 
gefördert 'worden seien. Wegen der Beispielsfol­
'gerungen wurde vorgeschlagen, von diesem Prin­
'zip nicht abzugehen. Nach Meinung der Fach� 
abteihing wäre ' ,die . geplante �erausgabe einer 
Zeitschrift ein Fall fü� eine Förderung aufgrund 
des : Bundesg�setzes über staatsbürge�1iche Bil­
'durigsarbeit irri Bereich der politischen Parteien 
sowie der Publizistik. Auf Weisung des Bundes­
mill.isters wurde · dein. Herausgeber 19,73 eine 
außerordentliche ' Subvention von 50 000 S 
gewährt. 

' 15.31.2.2 . Das BM nahm die Auffassung des 
RH zur Kenntnis. . 

1531 .3.1 Ei11em Verein, der sich 'mit dem 
Sammeln .und Ausstellen von Schr.iftstücken, 
Vrkunden .und Fahnen beschäftigt, wurde für den 
Anbau bzw. ' die' Aufstockung eines �chiifer­
'magazins ' ein .Förderungs betrag von 80 000 S 
gewährt. . 

" 
' . 

15.31 .3.2 Das BM gab dazu bekannt, daß es 
sich um eine einmalige Zuwendung gehandelt 
habe. " . '  . . 

15.31.4.1 Aus den für die' Förderu�g der Er­
wachsenenbildung vorgesehenen Mitteln w�rden 
1973 1 ,25 Mill. S, 1974 1 ,24 Mill. S und 1975 
1,2 ' Mill. · S als Förderungen für Minderheiten 
angewiesen. 
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15.31:4.2 Der RH wies auf § 2 Abs.' 2 lit. a 
EBFG 1973 hin, wonach , die Pflege des Volks­
brauchtums, soweit es sich nicht um Aufgaben 
auf gesamtösterreichischer Ebene oder um inter; 
nationale Kontakte handelt, nicht in die Förderung 
einzubeziehen sei. Bei .den Förderungsempfän� 
gern handelte es sich um Vertretungen von Volks- . 
gruppen, die nicht als gesamtösterreichische Ein­
richt�ngen im Sinne des ·§ 7 Abs. 1 EBFG 1973 
anzusehen waren. Übe,rdies ging aus den An­
suchen und den Verwendungsnachweisen dieser ' 
Organisationeri ' hervor, daß ' sie ' die erhaltenen 
Förderungsbeträge für nicht dem EBFG 1973 
entsprechende Zwecke verwendeten. . 

, 15.31 .4:3 Das BM führte hiezu aus, daß ab 
dem Budget jahr 1978 die Mittel für die Förderung 
von Minderheiten nicht mehr beim finanzgesetz­
lichen Ansatz 1 /12216 (Erwachsenenbildung) 
veranschlagt worden seien. . . 

15.31.5..1 Einem Verein wurde 1974. ein För­
derurigsbetrag von 50 000 S ange\'(iesen. Im 
Geschäftsstück über diesen Förderungsfall be!"and 
sich' kein Ansuchen. Einer Informäi:ion der Fach­
abteilung :für den Bundesminister war zu ent­
nehmen, daß vorerst eine Förderung mit Zu­
stimmung des 'Bundesministers abgelehnt worden 
ist, weil der Verein auf dem Gebiete der . Erwach­
senenbildung und des Volksbüchereiwesens keine 
.entsprechenden Aktivitäten aufweise ; und ; im 
Bereiche der Volkskulturpflege nur gesamt­
österreichische Angelegenheiten bzw. internatiQ" 
nale Kontakte gefördert werd.en könnten, was 
aber hier nicht der Fall .sei. Die Fachabteilung 
schlug daher v.or, die Ablehnung aufreGhtzuer­
halten. Aufgrund eines handschriftlichen Ver­
merkes des Bundesministers wurden letzlich doch 
50 000 S ange\viesen: 

15.31.5.2 Der RH, hielt diese Förderung für 
nicht gerechtfertigt.. . 

15.31.5.3 Das BM nahm die ,Ansichi des RH 
zur Kenntnis. 

15.31 .6.1 : Eine gesamtösterrefchische Organi­
sation der Erwachsenenbildung ersuchte im 
Oktober 1974 um die .Gewährung einer 'Zuwen­
dung für eine Studienreise von Mitarbeitern nach 
Italien. Die Studienreise wurde im Hinblick auf 
das 20jährige Bestehe!). dieser Organisation· ver­
�nstaltet und 'sollte überdies der Herstellung von 
Kontakten mit Erwachsenenbildnern in Italien 
dienen. Dem beigeschlosse,nen , · Programm war 
zu 'entnehmen, daß von den für diese· Fahrt vor­
gesehenen elf Tagen" lecliglich zwei und ein halber 
Tag für Gespräche mit den ausländischen Er­
wachsenenbildnern dienten und die restliche Zeit 
für Besichtigungen von Sehenswürdigkeiten vor­
gesehen war. ' Für' diese Studienfahrt ·wurden 
18? 000. S gewährt. , 

15.31.6.2 Der RH war der An�icht, daß Stu­
dienreisen, deren I:'rogramme überwiegend B�-
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werbern entsprechende , Informationen einzu­
holen und in Zweifelsfällen stichprobenweise lln 
Ort und Stelle Erhebungen zu pflegen. 

sichtigungen enthalten, nicht zu den förderungs­
würdigen Aufgaben nach dem EBFG 1973 zählen. 
Der RH wies weiters auch auf die große Zahl 
von 45 Teilnehmern hin. 15.33.3 Das BM wii'd der Empfeh�ung nach-

15.31 .6.3 Das BM sicherte zu, in Hinkunft kommen. 
besonders auf die sachliche Notwendigkeit zu 
achten. 15.34.1 Im § 5 Abs. 4 EBFG 1973 wird 

bestimmt, daß vor Gewährung einer För4erung 
festzustellen ist, ob das betreffende Vorhaben von' 
mehreren Stellen des Bundes oder einer anderen 
öffentlich-rechtlichen Körperschaft gefördert wird 
oder gefördert werden soll. 

15.31.  7.1 Einer gesamtösterreichischen Orga­
nisation der Erwachsenenbildung wurde 1973 ein 
Betrag von 1,8 Mil!. S für Projektförderungen 
gewährt. Unter anderem waren für den Ausbau 
und die Kostenabdeckung einer Zeitschrift, die 
rund 50% unter den Gestehungskosten verkauft Diesbezügliche Erhebungen hat das BM ,in 
wurde, 122 000 S bewilligt worden. 168 000 S den meisten Förderungsfällen nicht vorgenommen. 
wurden für Wettbewerbe über Dorfverschöne- 15.34.2 Der RH wies auf die Notwendigkeit rungen, Fremdenverkehrsseminare für , Privat- d h Z zimmervermi<�ter und Seminare zur Heim- und erartiger Er ebungen auch im usammenhang 

mit den Durchführungsbestimmungen zu 'den Orts gestaltung genehmigt. jeweiligen Bundesfinanzgesetzen hin, weil bei 
15.31 . 7.2 Der RH vertrat die Ansicht, daß den einzelnen Verwaltungs stellen des Bundes 

diese Vorhaben mit den Aufgaben der Erwach- gesonderte Posten eröffnet werden müssen, sofern 
senenbildung nicht im Zusammenhang standen. für einen , Förderungswerber Organe mehrerer 

15.31 .7.3 Das BM führte aus, - es werde in Verwaltungszweige des Bundes oder mehrere 
Zukunft solche Anträge genau nach den gesetz- Organe eines Verwaltungszweiges des Bundes 
lichen Bestimmungen prüfen. Förderungszuwendungen anweisen und die hiezU: 

erforderlichen Posten bei der Aufstellung des 
15.32.1 Gemäß § 5 Abs. 2 EBFG ' 1973 darf Bundesvoranschlagsentwurfes noch nicht vor­

eine Förderung aus Bundesmitteln nur insoweit gesehen waren. 
erfolgen, als das Vorhaben ohne Einsatz von 
Bundesmitteln nicht oder nicht zur Gänze in 15.34.3 Das BM wird die Empfehlungen des 
Angriff genommen oder durchgeführt werden RH berücksichtigen. ' 
kann. Weites darf eine Förderung nur gewährt 15.35.1 Gemäß § 8, Abs. 2 EBFG 1 973 darf 
werden, wenn das Vorhaben - unter Berück- die Gewährung einer Förderung davon abhängig 
sichtigung der begehrten Bundesmittel - finan- gemacht werden, daß Besichtigungen an Ort und 
zieH gesichert ist. Stelle und die Prüfung der Verwirklichung des 

Vorhabens durch Organe des Bundes gestattet Ob die. jeweiligen Vorhaben auch ohne Einsatz werden und daß über die Durchführung des_ Vor­von Bundesmitteln hätten durchgeführt werden habens und die Verwendung - der Förderungs­können, wurde vom BM nicht überprüft. Ebenso mittel unter Vorlage von Nachweisen innerhalb wurde nicht untersucht, ob die Vorhaben unter vereinbarter Frist berichtet wird. Berücksichtigung der begehrten Bundesmittel 
finanziell _ gesichert waren. Im - Jahre _ 1973 wurden bei 76 Förderungen 

. (18,2 Mil!. S), 1974 bei 24 Förderungen (7,2 15.32.2 Der RH ersuchte, die erwähnten Mill. S) und 1975 bei 1 7  Förderungen (2.2 Mil!. S) Bestimmungen des EBFG 1 973 künftig zu beach- keine Nachweise über die Verwendung. der För-ten. Das BM sagte dies zu. derungsbeträge verlangt. 
15.33.1 Eine Förderung aus Mitteln der 15.35.2 Das BM wird in Hinkunft Verwen-

. Erwachsenenbildung darf nach § 5 Abs. 3 EBFG dungsnachweise verlangen. ' 
1973 nur unter der Voraussetzung erfolgen, daß 
der Förderungswerber Gewähr für die Erreichung 15.36.1 Die Förderungsempfänger, der För­
des angestreqten Erfolges bietet, indem er ins- derungsbetrag sowie die Abrechnungsfrist; wenn 
besondere fachlich geeignete Mitarbeiter einsetzt eine solche gesetz� worden war, .wurden im Vor­
und Methoden anwendet, die der Erwachsenen- schußvormerkbuch der Buchhaltung des BM 
bildung _ angemessen . sind. Der Besuch von Ver- eingetragen. 
anstaltungen muß jedem offen stehen, er darf nur 
i m  Hinblick auf erforderliche -Vorkenntnisse Obgleich die Buchhaltung, ' deren ' Aufzdch-
beschränkt werden. Weiters muß die Teilnahme an nungen ausstehende Verwendungs nachweise für 
den Veranstaltungen freiwillig sein. die Jahre 1 962 bis 1975 auswiesen, des öfteren mit _ 

Dienstzetteln auf noch nicht abgerechnete För-
15.33.2 Ob die Förderungswerber diese Kri- derungszuwendungen aufmerksam gemacht hatte, 

teden erfüllten, wurde vom BM ebenfalls nicht betrieb die Fachabteilung die ausstehenden Ver­
überprüft. Der RH empfahl, von den Förderungs- . wendungsnachweise nur selten. 
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Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung (1976) 
waren nach den Aufzeichnungen der Buchhaltung 
aus 1973 Förderungen von insgesamt 1,5 Mill. S 

' und aus 1974 von 39,3 Mill. S noch nicht ab­
gerechnet. 

Aufgrund der Unterlagen und der dem RH 
vorgelegenen Abrechnungen waren jedoch -
abweichend von den Meldungen der Buchhaltung 
- aus 1973 Förderungsbeträge von rund 14,6 
Mill. S und aus 1974 solche von rund 1 9,5 Mill. S 
noch ' nicht abgerechnet. Somit fehlten bis zur 
Zeit der Gebarungsüberprüfung für rund 32% 
der Förderurigen aus 1973 und für rund 39% der 
Förderungen aus 1974 die Verwendungsnach­
weise. 

15.36.2 Der RH beanstandete; daß für rund 
ein Drittel aller gewährten Förderungen keine 
Verwendungsnachweise vorgelegt werden konn­
ten. Weiters empfahl er, das händisch geführte 
Vorschußvormerkbuch wegen seines geringen 
Aussagewertes aufzulassen und die Abrechnung 
gewährter Förderungen künftig mit Hilfe der 
ZEDV A des Bundes vorzunehmen. 

15.36.3 Das BM teilte dazu mit, daß es der 
Verwendung der Förderungsmittel mehr Augen­
merk zuwenden und strengere Maßstäbe anlegen 
werde. Die Buchhaltung drucke nunmehr quartal­
weise noch nicht abgerechnete Förderungsbeträge 
aus, die noch ausstehenden Verwendungsnach­
weise würden nachdrücklich urgiert · werden. 

15�37.1 .1  Aus dem Verwendungsnachweis 
. einer Vereinigung über den Förderungsbetrag 
für 1973 von 80 000 S ging hervor, daß u. a. ein 
Teilbetrag von 30 000 S zur Bildung einer Rück­
lage für die Finanzierung eines Seminars ver­
wendet worden war. 

Im Verwendungsnachwds über deri Förde­
rungsbettag von 100 000 S für das Jahr 1974 
wurden u. a. auch Kosten in Höhe von 59 869 S 
für -das ·erwähnte Seminar angeführt. Ein Nach­
weis über die Verwendung der Rücklage wurde 
nicht erbracht. 

15.37.1 .2 Der RH ersuchte, auch die Ver­
wendung v:on RÜcklagen künftig sorgfältiger zu 
·überprüfen·. 

. 

15.37.2.1 Ein Institut für Erwachsenenbildung 
legte 19,73 einen Verwendungsnachweis tiber die 
zum . Ausbau der Kellerräume des Institutes ge­
'währten Förderungsbeträge von insgesamt 
440 000 S vor. Es wurden u. a. · Ausgaben für 
Holzdeckenverkleidungen (rund 126 000 S) und 
einen handgeknüpften Perserteppich (rund 
30 000 S) verrechnet. 

15.37.2.2 Der RH bemängelte die Anerken­
nung von Rechnungen über eine derartig auf­
wendige Ausstatt�ng von KellerräumIichkeiten 

. für ein Institut für Erwachsenenbildung. Er 

�. 
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empfahl, Förderungsbeträge künftig nur für 
sparsame und zweckmäßige Ausstattungen zu 
gewähren. 

15.37.3.1 Ein Trachten- und Heimatverband 
erhielt 1974 einen Förderungsbetrag von 100 000 S. 
Der Verwendungsnachweis enthielt u. a. Belege 
über den Erwerb von Damaszierbildern (rund 
9 000 S), die als Geschenke an Referenten, Ehren­
gäste und politische Funktionäre verteilt worden 
waren. Weiters wurde ein Essen für Funktionäre 
(1 300 S) verrechnet. 

15.37.3.2 Der RH wies in den angeführten 
und mehreren ähnlichen Fällen auf die Bestim­
mungen des § 2 Abs. 1 EBFG 1973 hin, wonach 
derartige Ausgaben nicht förderungswürdig sind. 

15.37.3.3 Das BM gab dazu bekannt, daß in 
Hinkunft entsprechende Überprüfungen vorge­
nommen werden. 

15.38.1 Gemäß § 9 EBFG 1973 ist anläßlich 
der Gewährung einer Förderung zu vereinbaren, 
daß eine Zuwendung nach § 3 lit. a und b EBFG 
1973 zu ersetzen ist, wenn der Bund 'über wesent­
liche Umstände getäuscht wurde, das Vorhaben 
durch ein Verschulden des Förderungsempfän­
gers nicht oder nicht rechtzeitig durchgeführt 
worden war oder nicht durchgeführt werden 
konnte, die Förderung aus Bundesmitteln wid­
mungswidrig verwendet wurde; den Erfolg des 
Vorhabens sichernde Bedingungen nicht einge:­
halten oder trotz Setzung einer angemessenen . 
Nachfrist vorgesehene Berichte nicht erstattet 
oder Nachweise beigebracht ·wurden . 

Erst ab d�m Jahre 1 975 forderte das BM f. 
Unterricht und Kunst die Förderungsnehmer auf, 
eine derartige V ereinbarung zu unterfertigen. In 
zahlreichen Fällen kamen die Förderungsnehmer 
dieser Aufforderung nicht nach, erhielten aber 
dennoch die · Förderun�sbeträge. 

15.38.2 Der RH ersuchte, künftig von : allen 
Förderungsempfängern vor der Anweisung von 
Förderungsbeträgen diese Vereinbarung fertigen 
zu lassen. 

15.38.3 Das BM wird dieser Empf�hlung des 
RH entsprechen. 

Verband Österreichischer Volksbüchereien 
15.39 Die gemeinsamen Aktivitäten der Förde­

rungsstellen und des Verbandes vor allem auf dem 
Personalsektor veranlaßten den RH, die Verwen­
dung der von 1973 bis 1975 vomBM f. Unterricht 
und Kunst dem Verband zur Verfügung gestellten 
Mittel gemäß § 1 3  Abs. 3 des Rechnungshofge­
setzes an Ort und Stelle zu überprüfen. 

15.40 Die Ausgaben des Verbandes wurden 
zum überwiegenden Teil aus Förderungsbei­
trägen des Bundes und nur zu einem geringen 
Teil aus den Mitgliedsbeiträgen, die seit 1948 un­
verändert geblieben waren, bestritten. 
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Übersicht über die Gebarung des Verbandes : 15.43.1 Die Förderungsabrechnungen des 
', ,' 1973 ' 

Ausgaben ... . . . . . " . . .  5,72 
Einnahmen . . . . . . .  , . . .  4,97 

1974 in MiII,S 

6,66 
7,13 

1975 Verbandes über, die, Zuschüsse für den laufenden 
Betri�b der Jahre 1973 (2,2 Mill. �) und 1974 

7,50 (1,9 Mi1l. S) enthielten keine Be,lege, sondern, 
6,31 nur Aufstellungen über die an Volksbüchereierr 

gewährten Barsubventionen und Buchliefer�ngen. Förderungsbeiträge des BM f. Unterricht und Die Abrechnungen wiesen den BruttopreIS der Kunst : ' 
einzelnen ' Bücher auf, die dem Verband gewährten 1973 . , . . . . . . . .  , . . .  ; . . . . . . . . .  4,47 Mill. S Rabatte' wurden nicht berücksichtigt: .  g;� . . . . . . . . . . .  , . . . . . ; . . . . . .  ,;:�� �f�f:, ,� , i5.43.2 Die Ab�echnungen': 'über di� dem . . . . . . ....... . . . . , . . . . . . 
Verband 1973 und )974 gew�hrten Förderungs� 15.41 . 1  Die Kassenmittei, Spareinlagen und beiträge von insge�amt 4,1 Mill. S w�rden :,:om Wertpapiere ' des Verbandes beliefen sich per BM f.' Unterricht und Kunst nicht oder wcht 1 .  Jänner 1973 auf 3,7 Mill. S, per l .Jänner 1974 genau überprüft. Infolge des Ve;rzichtes auf auf rund 3 Mill. S und per 1 .  Jänner 1975 auf Abrechnringsbelege fiel dem BM wcht auf, daß 3,4 Mill. S. Ende 1975 betrugen sie 2,3 Mil!. S. Rabatte von 20% bis 50% erzielt u�d für an:dere Hiezu kamen noch der Wert von rund 1 1 000 Zwecke verwendet worden \Varen. Büchern (935 OOO S) sowie der Wert von Klein- 15.44.1 Im Jahre, 19'73 ' zahl��' der Ve,rband möbeln und Karteimaterial (250 000 S), s'o , daß 
für Buchankäufe der Förderungsstellen 211 187 �. das Gesamtvermögen des Verbandes , per 
Ferner gab, er .v·on 1973 bis t975 af)., die Förde� 31 .  Dezember 19'75 3,5 Mill. S betrug� rungsstellen Geldzuwendungen sowie, Bücher Die Reserven die der Verband trotz 's'einer und Büchereimaterialien, welche mit den ' Förde­geringen eigene� Einnahmen bilden konnte, b,e- rungsbeiträgen des BM ange��hafft ' : wo�den gründete der geschäftsführende Obmann damIt, waren im Gesamtbetrag von 539 294 S weIter. daß dem Verband in den Jahren .1960 und 1961 Schließlich wendete der Verbind von 1973 bis ein großer Buchbestand eines Verlages unent- 1975 für Bu'ndesbedienstete der Fötderungs-� gelt1ich ' übergeben und in den Subvent.ionsa�- stellen an Spesenersätzen; Honoraren für :Arbeits­. rechnungen gegenüber dem BM f. Unterncht fur tagungen und Taxen für Bibliothekarsprüfungen Lieferungen an Volksbuchereien, zum , Verkaufs- insgesamt 85 387 S auf. ;: ' "  " , ' , ' 

preis abgerechnet worden sei. Dadur<;:h sei dem 
15.44.2 Die Weitergabe von.', F�rd�!ungs­Verband, eine Rücklagenbildung , von rund 1,5 mitteln für Aufwendungen 'vori Bundesdienst­Mill. S möglich gew�se:n. " stellen war mit den' Verrechnungsvorschriften Die weiteren' Rücklagen entstanden dadurch, des Bundes nicht vereinbar. daß in den Stibventionsabrechnungen des Ver- , , 

bandes dem BM 'Buchankäufe für Volksbüche- 15.45.1  'Für <;lie 27 Angestellten des Verbandes 
reien ohne Berücksichtigung vop. Rabatten . mit wurden keine Personalakten geführt. Die Personal­
den' Bruttop, reisen n, achgewiesen wurden., ausgaben des Verbandes kOllAten lediglich anhand 

der Gehaltskontoblätter, , allfälliger' Akteriver-: 15.41.2 Das BM f. Unterricht bzw. das, 13M merke gnd aufgrund der Bt:otoko�le. von Be-f. Unterricht und Kunst haben ' dem Verband schlüssen des geschäftsführenden Vorstandes Förderungsbeiträge ge,währt, phne über die Ver- überprüft werden. mögensverhä�tr:iss� ' ' �es Verbandes , informiert 
Bei den Förderungsstellen des Bundes -und in ' gewesen zu , sem: ' , der Redaktion. ' der 'Zeitschrift ' "El'wachsenen." 15.42.1 Von 1973 bis 1975 gewährte das BM bildung in Österreich" waren insgesamf 22 Be­für den Personalaufwand des Verbandes Förde- dienstete beschäftigt, die An.gestellte des V. er­rungsbeiträge von insgesamt 9,48 Mill. S. , bandes waren. Die Entlohnung dieser Bediensteten 

Der RH stellte jedoch d,ie Personalausgaben erfolgte aus Förderungszuschiissen des :' Bu.rides. 
dieses Zeitraumes riur mit 7,36 Mill. S fest. Von diesen Angestellten, die n.ach den. Ansätzen Diese Summe enthielt neben den Kosten der des Kollektivvertrages für die Handelsang�teIIten Verbandsangestellten, die an den Förderungs- bezahlt wurden' war der Großteil besser entlohnt stellen tätig waren, auch alle Persona!ausgaben für als Bundesbedi�nstete iri gleicher Verwendung. die An.gestellten der Verban.dsleltun.g, dere� Bei 19  der 22 an Bundesdienststellen' verwende'�en Reisekosten sowie die im Zusammenhang mIt' Bediensteten war die Bruttoentlohnung ' um Veranstaltungen gewährten Honorare. Der Diffe- durchschnittiich 620 s" 1m MÖnat höher als ' die r��betrag v�n 2,12 M�!l. S wurde entgegen ?er Bezüge von Vertragsbedl.enste!en des �u�?es i,n ForderungswIdmung fur Buch- und Matenal- gleicher Verwendung. ÜberdIes fielen fur , dIe ankäufe' so:wie für Geldzuschüsse an , Volks- Angestellten" des Sekretariates. des ' Verbandes bü<;pereien verwendet. höhere Kosten an, weil drei von ,ihnen nicht irrer 

' 15.42.2 ' Das BM hat gegen diese, widmungs- Tätigkeit entsprechend, sondern, 1,lm jeweils zw:ei 
widrigen Ausgaben keine Einwände erhoben. Gruppen höher eingestuft waren. 
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15.45.2 Durch die Verwendung von Ange- schiedene Transporte 'gegen eine Entschädigung 
stellten des Verbandes bei Dienststellen des BM von 40 S je Fahrstu'nde zuzüglich 20 S als Persona]­
f. ' Unterricht und Kunst fielen erhebliche Mehr- kostenersatz für den Lenker zur Verfügung. Diese 
kosten an. 1975 betrugen sie rund 146 000 S. ' Verrechnungssätze ' galten seit 1973 in unver:: 

15.46.1 , Um die ohne�ies höher entlohnten änderter ' Höhe. 
Angestellten des Verbandes mit den bei den 15.49.2 In Anbetracht der , Fahrleistung für 
Förderungsstellen beschäftigten -Bundesbedienste- die Wiener Städtischen Büchereien von fast einem 
ten hi�sichtlich der Fahrtko�tenzuschüsse gleich- Drittel der insgesamt gefahrenen Kilometer und 
zustellel;l, e'rhielten , i 4 von ihnen in Anlehnung wegen der Preiserhöhungen seit 1973 war der 
an' die Bestimm'ungen des' § 20 ' b des Gehalts- Kostenersatz zu gering. 
gesetZes ' 1956 'dera,rtige Kostenersätze. , ' 15.50.1 Vom Verband wurden laufend Bücher 

Überdi�s hatte der geschäftsführende Vorstand zur Weitergabe an die Volksbüchereien ange­
beschlossen, ' für Halbtagsbeschäftigte gleichfalls kauft. Im Sekretariat und im Magazin lagerten 
monatlich , ; eÜle " Fihrtkostenvergütung ' zu ge� ' zur Zeit 'der Überprüfung rund 1 1  000 aus För­
währen;' die ' bis 'Juni 1972 '14mal jährlich und ab derungsmitteln des Bundes angeschaffte Bücher, 
Juli 1972 12mal pro Jahr ausgezahlt wurde. Zur die einen Wert von rund 935 000 S darstellten, 
Zeit , ' der Gepilrungsüberprüfung betrug di�se aber in keiner Aufzeichnung festgehalten wurden. 
pauschalierte Vergütung für Halbtagskräfte mo- 15.50.2 Mangels entsprechender Aufzeichnun-natlich' 190' 5. ' 

gen war nicht feststellhar; ob alle angekauften 
" .15.46.2 ' Die Gewährung von Fahrtkosten- Bücher noch vol1zahlig, v�rhanden waren. 

vergütj.lngen, die 1975 rund 25 000 S betrugen, 15.51 . 1  Der RH teilte seine Feststellungen, war weder jm Angestelltengesetz noch im Kollek-
tivvertrag für �ie Handelsangestellten vorgesehen. die er bei dieser Verwendungs überprüfung 'ge-

troffen hatte, dem BM f. Unterricht und Kunst 
, , 15.47: 1 In einer Präsidialsitzung beschloß der mit und ersuchte, diese bei einer, ' allfälligen 

gesthäftsführende Vorstand, einer ehemaligen künftigen ' Gewährung von Förderungsbeiträgen 
Angestellten des Verbandes für deren besondere zu berücksichtigen, insbesondere aber für ' eine 
Verdienste Um die Entwicklung ,des Verbandes klare Trennung der Gebarung der , Förderungs­
eine wertgesicherte Ehrenpension zuzuerkennen. ste�e? und , des Verbandes zu, sorgen. , 

15.47.2 Die Gewährung einer Pension ' aus , 15:51 .2 Das BM teilte in der Stellungnahme 
Fö�derungsmitte�n des Bundes stellte eine dem mit, d:l;ß es bestrebt sein werde, den Arir'eg\;lngen 

, EBFG ..1973 :wider�prechende Verwendung von des RH zu entsprechen: Nach gründlichen 'Be-
Bundesm#tehl dar. sprechungen werde das BM dem RH über die 

-15.48;1 Der Präsident des Verbandes nahm an getroffenen Veranlassungen ausführlich perichten.' 
den jährlichen Tagungen ' der internationalen 
Dachorganisation teil. Die Tagung 1974 fand in 
den USA �tatt. Die, ,Flugkosten von 17 1 81 S 
wurdt;n dein Reisebü�o angewiesen und die Reise­
gebühren mit "7 '075 S bevorschußt. Eine end­
gültige Abrechnun� wurde mcht gelegt. 

Im Jahre 1975 beliefen sich die Kosten für die 
Teilnahme des Vertreters des Verbandes an der 
Tagung in Noi:wegen� auf 20 809 S. Der Abreise­
termin lag sechs Tage vor Beginn der Tagung. 
Die Valutenabrechnun'g wies' Währungen aller 
vier skandinavischen Staaten auf, woraus zu eut- ' 
nehmen war, ' daß die R�ise nicht nur der Ver­
bands tagung gegolten haben konnte. 

15.48;2 Der RH' bemängelte; daß der Über­
prüfung der Ausgaben für Dienstreisen nicht die 
entsprechende Aufmerksamkeit geschenkt. wurde. 

'15A�i.1 ; D�r Verbarid hielt zur Zeit der Ver­
wendiingsüberprÜfung' ein eigenes Kraftfa�rzeug, 
das vorwiegend für Büchertransporte und für 
Dienstfahrten'zu den Volksbüchereien verwendet 
wurde. 

Das Fahrzeug samt Lenker stand je nach Bedarf 
auch den Wiener Städtischen Büchereien für ver-

c) Sonst ige Wahrnehmungen 

Einbeziehung der Bundes­
, schulen in das Nebenkontensystem ' 

16.1 .1 D�r RH stellte bei der Überprüfung 
der Geba'rung des Landesschulrates für Burgen­
land 'u. a. fest, daß auf die Postscheckkonten der 
Bundes'schulen monatiiche , Geldverläge über-' 
wiesen 'wurden. Die jeweiligen Verlagsreste ver- ' 
blieben auf den Postscheckkonten 'als Guthaben, 
die zu einer Bindung von Kassenmitteln führten: 
Der RH empfahl damals dem BM f. Uritetdcht 
und Kunst und dem BM f. Finanzen;'diese nach­
geordneten, kassenführenden Dienststellen in das 
Nebenkontensystem des Bundes einzubeziehen, 
weil. dadurch die Anweisung der Geldverläge ent­
fallen und die Kassenmittel des Bundes stärker 
konzentriert würden (vgl. TB 1974 Abs. 19. 15). 
, 16.1.2 Anläßlich der Durchführung beson­
derer Akte der Gebarungsüberprüfung betreffend 
den Budgetvollzug 1975 wurde diese Empfehlung 
auch hinsichtlich der ' Bundesschulen in , den an­
deren Bundesländern ausgesprochen. ' 
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16.2 Das BM f. Finanzen, welches mit dem 
BM f. Unterricht und Kunst diese Anregung des 
RH überprüft hatte, teilte nunmehr mit, daß mit 
Wirkung vom 1 .  September 1977 an rund 370 Bun­
des schulen in das Nebenkontensystem.einbezogen 
würden. Dadurch könnten monatlich durch­
schnittlich rund 700 Mill. S direkt zu Lasten der 
zentralen Kassenmittel des Bundes verrechnet 
und künftig eine vorzeitige Bindung dieser er­
heblichen Kassenmittel vermieden werden. 

Verwaltungsbereich des Bundes­
ministeriums für Wissenschaft und 

Forschung 

a) Nachträge z u  Berichten aus  den . Vor j ahren  

Hochschule für Musik und 
darstellende Kunst in Graz 

17.1 Zum sogenannten Akademievertrag, 
dessen Beendigung seinerzeit vom BM f. Finanzen 
von der Lösung des Raumproblems, insbesondere 
von der Verfügbarkeit eines geeigneten Bauplatzes, 
und von einer entsprechenden Abschlagszahlung 
seitens des Landes Steiermark für die Errichtung 
eines Neubaues abhängig gemacht wurde (siehe 
TB 1975 Abs. 16.1 und 16.2), teilte das BM f. 
Wissenschaft und Forschung am 27. Juni 1977 
mit, daß nunmehr eine Liegenschaft zum Zwecke 
der Erweiterung der Hochschule erworben worden 
sei. Es werde damit auch eine Konzentration der 
derzeit räumlich verteilt untergebrachten Abtei­
lungen und Institute angestrebt. Hinsichtlich der 
Beendigung des Akademievertrages sei aber bisher 
noch keine Sachverhaltsänderung eingetreten. 

17.2 . Entgegen .der früheren Mitteilung des 
BM f. Wissenschaft und Forschung bezüglich 
einer entsprechend�n gesetzlichen Regelung des 
Höchstausmaßes der Lehrverpflichtung der Bun­
deslehrer L · 1 im Bereich der Kunsthochschulen 
(siehe zuletzt TB 1975 Abs. 16.3) teilte das BM 
mit, daß die Verhandlungen über eine einheitliche 

. Regelung der Lehrverpflichtung der Bundeslehrer 
L 1 im Bereich der Universitäten sowie der Hoch­
schulen künstlerischer Richtung derzeit ruhen, da 
nach Auffassung des BKA und des BM f. Wissen­
schaft und Forschung überlegungen über ein 
Hochschullehrerdienstrecht vordringlich seien . . 

Bundesstaatliche 
Studien bibliothek in Linz 

18.1 Zur Empfehlung des RH, die Anzahl 
der Leser an der Bundesstaatlkhen Studien­
bibliothek in Linz (kurz StB) und nicht die 
Anzahl · der aus den Beständen der StB ausge­
hobenen Bände für die Leserstatistik zu ermitteln 

(siehe TB 1975 Abs. 17.6), teilte das BM f. Wissen­
schaft und Forschung mit, daß die Direktion der 
StB angewiesen wurde, die Anzahl der Leser 
nach den Richtlinien der Österreichischen Biblio­
theksstatistik zu ermitteln. . . . : 

18.2 Die von der StB auf Empfehlung des 
RH beifu. Adalbert-Stifter-Institut . des Landes 
Oberösterreich anzufordernde Liste der im Bun� 
deseigentum stehenden Bestände . des Handel­
Mazzetti-Archivs (siehe TB 1975 Abs. 17.8) 
wurde von diesem Archiv bisher noch nicht vor­
gelegt. Sie werde gemäß der Stellungnahme des 
BM f. Wissenschaft und Forschung wegen der 
voraussichtlich mindestens zehn Jahre erfordern­
den Bearbeitungszeit für die Bestände des Handel­
Mazzetti-Archivs auch in absehjJarer Zeit nicht 
ausgefolgt werden können. 

18.3 Zur Feststelhing des RH, daß beim 
Tausch der Graphiksammlung der StB gegen die 
Bibliotheksbestände der ehemaligen Kunstschule 
der Stadt Linz kein Vertrag abgeschlossen wurde 
und die Tauschobjekte nicht hinlänglich bezeichnet 
waren (siehe TB 1975 Abs. 17.9), teilte das BM 
mit, daß nunmehr ein Tauschvertragabgeschlossen 
wurde, und brachte dein RH auch ein entsprechen� 
des · Verzeichnis der Tauschobjekte zur Kenntnis. 

18.4 Die vom RH empfohlene vertragliche 
Regelung der bibiothekarischen Zusammenarbeit 
der StB mit der Landeslehrerbücherei ·(siehe TB 
1975 Abs. 17.11) ist noch nicht erfolgt. 

18.5 Zu den Feststellungen des RH betreffend 
die Raumsituation der StB (siehe TB 1975 
Abs. 17.12 und 17.13) teilte das BM mit, daß die 
Umwidmung einer früheren Dienstwohnung und 
ungenützter Kellerräume für Zwecke der StB 
im Gange sei. 

Auf das Projekt der Errichtung eines Erwei­
terungsbaues auf dem der StB benachbarten 
Grundstück wird das BM nach Schaffung der 
gesetzlichen Grundlagen für das Bibliotheks-
wesen zurückkommen. . 

18.6 Zur Betreuung des Bücherbestandes der 
der Generaldirektion der Österreichisehen Bundes­
forste . unterstehenden Schloßbibliothek Steyr 
durch .Bedienstete der StB und zu dem vom RH 
empfohlenen Verwaltungsübereinkommen (siehe 
TB 1975 Abs. 17.15) teilte das BM ·mit, daß über 
die Aufstellung der Bestände der Schloßbibliothek 
hinausgehende Arbeiten bisher nicht stattgefunden 
häften und vorerst zurückgestellt blieben. Auch 
ein Verwaltungsübereinkommen sei" noch nicht 
abgeschlosseq worden, da eine Äußerung des 
BM f. Bauten und Technik über .das Erg�bnis 
der Feststellung des Bedarfs für das Schloß bisher 
noch nicht erfolgt sei. 

18.7 Hinsichtlich der Sicherheitsvorkehrungen 
(siehe TB 1975 Abs. 17.22) teilte die StB mit, 
daß das BM f. Wissenschaft und Forschung noch 
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keine. Entscheidung getroffen habe. Zur Frage zahl nicht gefolgt ist, und unter Beachtung ' der 
des Anbringens einer Schranke werde dem RH Prognosen den Anträgen auf personelle und 
noch eine Stellungnahme zugehen. räumliche Erweiterungen nicht mehr stattzugeben. 

· b) P rüfungs ergebni s s e  a u s  d e m  
J ahre  1976 

Montanistische Hochschule 
(Montanuniversität) Leoben 

19.1 . Die Montanistische Hochschule führt 
aufgrund des Universitäts-Organisationsgesetzes 
1975 (kurz UOG) seit Beginn des Studienjahres 
1975/76 den Namen "Montanuniversität Leoben" 
(kurz ML). Im Si:üdienjahr 1975/76 bestanden an 
der · ML die Studienrichtungen Berg-, Mark­
scheide-, Erdöl-, Hütten-, Gesteinshütten- und 
Montanmaschinenwesen sowie Kunststoff technik, 
Werkstoffwissenschaften und Montangeologie. 

Lehr- und Studienbetrieb 
19.2.1 Die Zahl der ordentlichen Hörer stieg 

von 569 im Wintersemester 1969/70 auf 658 im 
Wintersemester 1971/72 und auf929 im Sommer­
semester 1975. Die Entwicklung der Erstinskrip­
tionen ordentlicher inländischer Hörer verlief seit 
1971/72 rückläufig : 1971/72 : 1 12, 1972/73 : 82, 
1973/74 : 72 und 1974/75 : 77. Die Zahl der in­
und ausländischen ·ordentlichen und außerordent­
. lichen Hörer . sowie der Gasthörer betrug im 
ersten Semester 1971/72 : 145, 1972/73 : 125, 
1973/74 : 82 und 1974/75 : 103. Im Sommer­
semester 1975 wies die ML insgesamt 1 059 Stu­
dierende auf. 

19.2.2 Der RH wies darauf hin, daß die ML 
mit ihren Verhältniszahlen zwischen ·Personal und 
Studierenden mit Abstand an der Spitze der öster­
reichischen Hochschulen stand. Im Durchschnitt 
kamen in Österreich 53,4 Studenten auf einen 
ordentlichen · bzw. außerordentlichen Professor, 
15,3 Studenten auf einen Assistenten und 17,1 Stu­
denten auf einen Angehörigen des nichtwissen­
schaftlichen Personals. An der ML entfielen 
dagegen nur 20,5 Stüdenten auf einen ordentlichen 
bzw. außerordentlichen Professor, 8,2 Studenten 
auf einen Assistenten sowie 6,3 Studenten auf einen 
Angehörigen des nichtwissenschaftlichen Per­
somils. 

Nach dem Hochschulbericht 1975 war an de� 
ML a�ch das Verhältnis der Nettonutzßäche zu 
den Studierenden nicht nur im Vergleich mit 
anderen technischen Hochschulen, sondern auch 
mit dem Durchschnitt aller wissenschaftlichen 
Hochschulen Österreichs, der bei 7,9 �2 pro 
Studierenden lag, am höchsten. D�rch die 
günstigen Raumverhältnisse der ML kamen im 
Sommersemester 1975 29,5 m2 auf einen Studieren­
den. 

19.2.3 Der RH · empfahl daher dem BM f. 
Wissenschaft und Forschung, im Hinblick auf die 
bisherige Expansion der ML, der die Studierenden-

19.2.4 Das BM teilte hiezu mit, daß bei der 
Planung der Neubauten und der Vermehrung des 
Lehrpersonals nicht vorausgesehen werden 
konnte, daß trotz Einführung neuer Studienrich­
tungen an dieser Universität sich die Zahl der 
Studierenden nicht erhöhen würde. Die geringe 
Auslastung der Kapazität der ML wird bei 
künftigen Anträgen auf :ßrweiterung berück­
sichtigt werden. 

19.3. 1  Infolge der hohen Zahl von Lehr­
personen war das Lehrangebot an der ML relativ 
groß. Auf eine Lehrveranstaltung kamen durch­
schnittlich drei Studierende, im gesamtöster­
reichischen Durchschnitt j edoch acht. · . 

Ferner stellte der RHJest, daß in sechs Studien­
richtungen· 21 bis 44% der Studierenden in einem 
höheren als im 1 1 .  bzw. 12. Semester waren. 

. 

19.3.2 Nach Ansicht des RH wäre die Förde­
rung der Lernleistung, die zur Verringerung der 
Quote der · Studienzeitüberschreitungen führen 
sollte, eine vordringliche Aufgabe, da diese auch 
kapazitätsrelevant ist. Die Förderung der Lern­
leistung wäre aber weniger durch ständig steigende 
Mittel im Personal- und Sachaufwand, sondern 
durch Rationalisierung des Lehrbetriebes und 
durch verstärkte Kooperation und Koordination 
der einzelnen Ausbildungseinrichtungen anzu­
streben. 

19.3.3 Das BM f. Wissenschaft und Forschung 
teilte die Meinung des RH und wird bemüht sein, 
im Rahmen seiner Zuständigkeit alle Maßnahmen 
zu treffen, die geeignet· erscheinen, die Studien� 
ergebnisse an der ML zu verbessern. 

19.4.1 Neue Lehrkanzelinhaber wurden an der 
ML gleichzeitig mit der Leitung eines entsprechen­
den Institutes betraut. Bei den Berufungsverhand­
lungen wurde seitens des BM f. Wissenschaft und 
Forschung die Erfüllung von Berufungswünschen 
hinsichtlich Personal und Ausstattung des Insti­
tutes zugesichert, die mitunter zusätzliche Auf­
wendungen von mehreren Millionen Schilling 
bedingten. 

19.4.2 Nach Ansicht des RH war es bei einer 
technischen Universität nicht . zweckmäßig, jeden 
neuberufenen Lehrkanzelinhaber mit einer In­
stitutsleitung zu betrauen, da gerade bezüglich der 
Institutseinrichtung kostspielige Bedingungen ge­
stellt wurden. Der RH empfahl daher, mit der 
Gründung von· Lehrkanzeln nicht gleichzeitig 
auch Institute einzurichten und dem Trend, 
weitere Lehrkanzeln und Institute durch Ab­
spaltungen von den bestehenden zu errichten, 
entgegenzuwirken. Vielmehr wären sachlich zu­
sammengehörende Lehrkanzeln zu Großinstituten 
zusammenzufassen. Durch .Zusammenlegung von 
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Instituten, einheitliche Leitung und Verwaltung, ' trägen eingegangenen , Beträge zu verwenden 
gemeinsame Institutsbibliotheken, Werkstätten sind, aber auch wie vorzugehen ist, wenn wissen­
und Labors sowie durch gemeinsame Benützung schaftliche Arbeiten .Im Auftrag Dritter, ·die dem 
von .Instrumenten wären nach Ansicht' des . RH ' Professor ad personam erteilt worden waren 
eine bessere' Nutzung der vorhatidenep Lehr- und (private Aufträge), teilweise �m Institut durchge­
Forschringseinrichtungen . z'u .. erreichen sowle führt und hiefür : Einrichtungen des Institutes 
Dienstposten, Raum- und Sachmittel zu ersparen. , verwendet werden. 

19.4.3 Das BM teilte die Auffassung des RH" 19.6.3 Das BM f. Wissenschaft und'Forschung 
daß nicht · jeder neubertifene Lehrkanzelinhaber ' sagte zu,.daß.es um die Erarbeitung entsprechender 
init einer Institutsleitung zu betrauen ' und daß, Vorschläge für eine ge�etzliche Regelung bemüht · 
sOfern er nieht durch die Entwicklung der Wisseh- sein werde unä daß es die Empfehlung .d�s RH, 
schaften, der Forschung und Lehre oder der welche Bestimrimngen im einzelJ;!en in �er ge­
Organisation gerechtfertigt ist, dem Trend, setzlichen Regelurig enthalten sei.n sollten, zur 
weitere Lehrkanzeln und Instiwte . durch Neu- Kenntnis nehme. 
grü�durigen yon den bestehenden. :abzuspalten, 
entgege!1zuwirken sei. - -

19.5.1 Im Jahre 1971 wurderi die Dienstposten 
für . die. Vorstände z\\'eier Institute geschaffen. 
Der ]jienstpo�ten für das eine Institut konnte 
erst mit Beginn des Wintersemesters 1974/75 be­
setzt · werden. Gleichzeitig wurde das Institut 
umbenannt. Der . zweite Dienstposten wurde' im 
Jahre 1973 besetzt und das Institut ebenfalls 
umbenannt. 

Ein weiterer Dienstposten, der fÜr 1973 an 
einem dritten.. Institut für einen ordentlichen 
Hochschulprofessor bereitgestellt wurde, war im 
Jahre 1975 noch immer unbesetzt . . 

19.5.2 Oer RH empfahl, Dienstpösten für Lehr­
kanzelinhaber erst zu schaffen, ·wenn 'bei unbe­
dingter Notwendigkeit auch die Möglichkeit be� 
steht, ein Berufungsverfahren einzuleiten und 
durchzuführen. Der' RH wies au'eh auf die Frist 
von neun Monaten gemäß §'28 VOG t:ür die Vor� 
lage des Besetzungsvorschlages nach Bekannt� 
gabe der Schaffung des Dienstpo's,tens hin. . . . . . 

19.5.3. Das BM; L Wissenschaft und Forschung 
. teilte hieiu mit, daß sich mitunter Verzögerungen 

ergeben, die 'es nicht vermeiden. könne. 
19.6.1 Das Uo.G schuf erstmals eine.vorläufige 

gese.tzliche-Regelung für die Annahme ,und Durch­
führung von Forsc.hungsaufträgen. Gemäß § 49 
Abs. 4 UOG ist bis zur Erlassung näherer ge­
setzlicher Bestimmungen die . Übernahme wissen­
schaftlicher Arbeiten im Auftrag Dritter· von 
der Zustimmung des BM f� Wissenschaft und 
Fqrschung abhängig. EiJ;! schriftlicher Ve-rtrag 
ist auszufertigen, der auch-'den Ersatz der Kosten 
vors·ehen. muß. 

. ' . 

19.6.2 . Der RH regte; U.: a. an zu -klären, ob 
unter ,dem Begriff ;;Wissenschaftliche Arbeiten 
im Au.,ftrag Drit�er" nur· die Auftriilgsforschung 
oder 'aber auch . Gutachten, Untersuchungen und 
Versuche zu ,verstehen sind. Ebenso ', wäre zu 

, . klären, wi� die zu ersetzenden Kosten z� ermitt�ln 
sind, ob z. · B. ,die anteiligen Personal� und 
Institutsbetriebskosten zu berücksichtigen und 
wie die für die Durchführung von Forschungsauf-

. 19.7.1 Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 
bestanderi ari der ML insgesamt 19 Institutswerk­
stätten mit unterschiedlicher' Ausstattung. In 
den Institutswerks�ätten :varen insgesamt 1 1  Be­
amte des handwerklichen'· Dienstes sowie des 
technischen ·Fachdieristes und etwa .1 0  weitere 
Vertrags bedienstete tätig, die jedoch einen Groß­
teil ihrer Arbeitszeit für andere an den Instituten 
notwendige Tätigkeiten aufwendeten. ' 

, . . 19.7.2 . Der RH bemängelte den außerordent­
lieh . unbefriedigenden' Nutzungsgrad der ange­
schafften Maschinen, das Fehlen voq entsprechen­
den Arbeitsaufs�hreibup.gen _ sowie d�e; mang�l� 
haften Feuerschutzvorkehrungen atif Schwe�.ß­
plätze:n. Überdies emp�ahl 'er eine rationellere 
Organisation, d�s Werksdittenbetriebes .. ' ' 

19.7.3 Der Stellungnahme der ML zufolge ist 
die Schaffung einer .Zentralwerkstatt geplant, _ 
durch die in Hinkunft ein besserer Personaleinsatz . 
uIld , eine entspr�chende MaschinenausnÜtzung 
gewährleistet werden" ,so.1let). Auch .- den .anderen 
Anregunge? d.es R,H werde entsprochen \wer�en; 

19.8.1 Von 19 . überprütten Instituteri ve!'': 
fügten 16  über eigene Dunkelhmmern. l 

19.8.2 Der RH regte an,. die photographischen 
'Aufnahme- und Ausarbeitungsgeräte jener . In­
stitute, in denen nicht täglich Photo arbeiten an� 
fallen,.zur zweckmäßigeren und wirtschaftlicheren 
gemeinsamen Benützung in einem zentralen 
Photolabor zusammenzulegen. 

19.8.3 Die , ML wird dieser ' :Anregung des 
RH entsf'rechen. 

19.9.1 NahezU: in .jedem Institut werd,eu mit 
sehr ähnlichen . . Geräten nichtelektrische Größen 
elektrisch gemessen und die gewonnenen Meß� 
werte aufgezeichnet. Die Gerä�e ,�ind in den .ver­
schiedensten Größen und Typen vorhanden. . ' 
" 19.9.2 Der' RH �mpfahl, zur Verwaltung und 
Betreuung der elektronischen Meßwertaufzeich� 
nungsgeräte eine zentrale elektronische Meßwerk­
stätte einzurichten, die zweckmäßigerweise dein 
Institut für . Elektrotechnik anzuschließen wäre. 

3* 
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19.9.3 Die ' ML teilte hiezu mit, daß eine 
zentrale elektronische Meßwerkstiitte sicher zweck­
mäßig und rationell 'sein könne, vorher j edoch 

. die Raumfrage . gelöst werden müsse. 
i9.10.1 Die Überbestände an mechanischen 

Prüfgeräten sind '�n der ML unvertretbar grqß. 
19.10.2 ' Der RH regte daher an, alle größeren 

mechanischen, optischen und elektronischen Werk­
stoffprüfgeräte zu einem zentralen Werkstoffprüf­
labor zu vereinigen. Dadurch könnten ins­
besondere eine .Typenaufsplitterung der Prüfgeräte 
vermieden, die Servicekosten gesenkt und die 
Effektivit�t der Werkstoffprüfung erhöht werden. 

19.10.3 . Der Stellungnahme der ML zufolge 
soll den Anregungen des RH p.ach Lösung des 
Raumproblems entsprochen weiden. ' 

Rechnungswesen 

19.1 1 . 1  Seit dem Studienjahr 1965/66 wurden 
aus Mitteln der Projektförderung am Institut für 
Prospektion, Lagerstättenerschließung und Mine­
ralwirtschaft der ML Kurse im Rahmen der 
Projekte des Interministeriellen . Komitees zur 
Förderung der Entwick1ungsländ�r durchgeführt. 
Als:.,Kursteilnehmer wurden 10 bis 15  PersoJ;len 
zugelassen, die ihr Hochschul� oder Universitäts­
studium bereits abgeschlossen hatten. Für Reise­
kosten der Teilnehmer ·aus dem Ausland von und 
nach ihren Heimatländ�rn wurden 'von der 
UNESCO pro Kurs 4 500 bzw. 5 000 US-Dollar 
gewährt. 

Dieser Kurs ist im Studienführer sowohl als 
Lehrveranstaltung der betreffenden Lehrkanzel 
und des Institutes eingereiht als auch als eigene 
Lehrveranstaltung mit Pflichtfächern angeführt. 
Da es sich bei den für diese Kurse veranschlagten 
Mitteln um Förderungsausgaben handelte, wurden 
von den anweisenden Stellen' .(BM f .. Finanzen 
und ab 1974 BKA) die Mittel, um eine Eigen­
förderung zu vermeiden, auf ein Konto der Ge­
sellschaft der Freunde der Leobener Hochschule 
überwiesen, für das Quästurbedienstete zeich­
nungsberechtigt wa�en. Sämtliche Ausgaben für 
einen Kurs wurden von der Quästur außerhalb 
der Bundesverrechnung geleistet . . Nach Be­
endigung des j eweiligen Kurses wurde eine Ge­
samtabrechnung erstellt und dem BM f. Wissen­
schaft und Forschu'ng übermittelt. 

19. 1 1 .2 Der RH wies, darauf hin, daß alle 
mit diesen Kursen befaßten Stellen, wie das BKA, 
das BM f. Wissenschaft und Forschung und die 
ML, die Ansicht vertraten, daß es sich bei den 
jährlichen Kursen. für Prospektion, Lagerstätten� 
erschließung und Bergbau in den Entwicklungs­
ländern ' um Hochschulkurse handle. Nach den 
gesetzlichen Bestimmungen müßten diese Kurse 
dann aber auch in die Veranschlagung und Ver­
rechnung der ML einbezogen werden. Dem stand 
wieder entgegen, daß gemäß dem Entwicklungs-

4 
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hilfegesetz vom 10. Juli 1974, BGBL Nr� 474; . 
einschlägige Förderungen des Bundes nur ' an die . 
im § ,  1 Abs. 2 dieses Gesetzes bezeichneten 
Organisationen, z. B. an österreichische Vereine 
und Stiftung(in; die in Österreich Rechtspersön­
lichkeit besitzen, gegeben. werden können. Dem- . 
gemäß könnte der Kurs entsprechenc(dem UOG 
nicht mehr als Veranstaltung (Hochschlilkurs) der · 
ML weitergeführt, sondern müßte als Privatkurs 
bezeichnet werden, bei dem auch die Mitwirkung 
der Hochschulbediensteten als Privattätigkdt zu 
werten wäre, für die dei ML voller Ersatz für 
anieilmäßige Bezüge geleisfe't werden müßte. . 

19. 1 1 .3 Die Stellungnahme des BM f. Wissen­
schaft und Forschung macht eine Weiterverfol­
gung der Angelegenheit erforderlich� 

19.12.1 Die Gesanitkosten des Kurses für 
Prospektion, Lagerstättenerschließung und Berg­
bau ' in Entwicklungsländern beliefen sich iql 
Studienjahr 1974(75 auf 1 1 16 580 S und waren 
damit gegenüber 1971(72 (540 707 S) lflehr als 
doppelt so hoch. 

. 19.12.2 Der RH wies darauf hin, daß das 
ständige Ansteigen dieser Kurskosten seine 
Ursache darin hat, daß die Stipendi�n und 
Ausgaben für das wissenschaftliche und nicht­
wissenschaftlichePersonal in analoger Anwendung 
des Gehaltsgesetzes und des Vertragsbediensteten­
gesetzes erfüllt werden mußten und daß .sich 
auch die großzügigen sonstigen Ausgaben, wie 
z. B. Reisekosten, 'Exkursions- und Repräsen­
tationskosten, erhöhten. 

19.12.3 Da die Ausgaben für diesen Kurs 
in einem Studienjahr die Grundlage für die Höhe 
der nachjährigen Förderung aus Bunde�initteln 
bilden, empfahl der RH, in Hinkunft die größt­
mögliche Sparsamkeit anzustreben. 

19.12.4 Einer Stellungnahme des BM f. 
Wissenschaft und Forschung hiezu wird noch 
entgegengesehen. . 

19.13. 1  Bei der Zahlung' von pauschalierten 
Mehrleistungsvergütungen und Aufwandsent­
schädigungen wurde die nach' den gesetzlichen 
Bestimmungen erforderliche Genehmigung des 
BM f. 'Wissenschaft und Forschung nicht ein­
geholt. Die entsprechenden Vergütungen wurden 
auch ohne jeden Abzug, z. B. der Lohnsteuer und 
·der Beiträge zum Familienlastenausgleichsfonds, 
a\lsgezahlt . . 

19.13.2 Der RH beanstandete diese Vorgangs­
weise und empfahl dem BM f. Finanzen eip.e 
Außenprüfung gemäß § 86 des Einkommen­
s'teuergesetzes 1972, um die Lohnsteuer und den 
Beitrag zum Familienlastenausgleichsfonds er­
mitteln zu lassen. . . 

19.13.3 Das BM f. Finanzen teilte mit, daß 
eine Überprüfung vorgenommen und dabei ' 
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eine Nachforderung an Lohnsteuer von 32 719 S 
und an Dienstgeberbeiträgen von 9 999 S vor­
geschrieben wurde. 

, ' 
19.13.4 Die ML gab bekannt, daß in Hinkunft 

Mehrleist,ungsvergütungen nur mehr gemäß der 
24. Gehaltsgesetz-Novelle beim BM f. Wissen­
schaft und Forschung beantragt werden. 

19. 14.1 Bei Nichtgenehmigung von Reisen, 
z.: B. ,wegen verspäteter Vorlage von Anträgen 
oder aus Gründen der , Sparsamkeit, wurde 
dem Rektorat wiederholt vom BM f. Wissen­
schaft und Forschung empfohlen, um Genehmi­
gung von Reisekostenzuschüssen anzj.lsuchen. 

19.14.2 Der RH wies daraufhin, daß Zuschüsse 
für nichtdienstliche Reisen in Form von Reise­
kostenzuschüssen, Reisebeihilfen oder sonstigen 
sozialen Leistungen mangels gesetzlicher Bestim­
mungen und auch aus Sparsamkeitsgründen 
nicht vertretbar sind. 

19.14.3 Das BM f. Wis�enschaft und For-

19.16.1 Bei der Überprüfung der Reise­
rechnungen wurden das Fehlen von Genehmigun­
gen ' bei Dienstreisen gemäß der RGV sowie 
Verbuchungen von Ausgaben bei nicht ent­
sprechenden Posten beanstandet. Ausgezahlte 
Reisekostenvorschüsse wurden mitunter erst nach 
einem Zeitraum bis zu vier Jahren abgerechnet. 
In vielen Fällen waren Reiserechnungen nicht 
dem Amt der Steiermärkischen Landesregierung­
Hochschulreferat als der seinerzeit anweisenden 
Stelle zur Überprüfung , und Anweisung der 
Zahlung vorgelegt worden. Die als Belege den 
Reiserechnungen angeschlossenen Unterlagen 
,waren oft mangelhaft. Ferner enthielt z. B. ein 
als ,Reiserechnung vor'gelegter Beleg weder den 
Grund noch das Ziel der Reise. 

19.16.2 Der RH empfahl der ML, in Hinkunft 
die RGV sowie die Verrechnungsvorschriften 
einzuhalten. 

19.16 .3 Die ML teilte hiezu u. a. mit, daß die 
Reisekosten in einigen Fällen nicht 'unter Ver- , 
wendung des vorgesehenen Vordruckes abge­
rechnet wurden. Derartige Formalgebrechen 
kämen aber nicht mehr vor. Im übrigen würden 
nupmehr schon seit längerer Zeit auch alle 
Formvorschriften der RGV 'eingehalten. 

schung stellte u. a. hiezu fest, daß nach seiner 
Auffassung die . Einrichtung der Reisekosten­
zuschüsse ' mangels einer anderen praktikablen 
Regelung beibehalten werden müsse, um der 
österreichischen Wissenschaft die unentbehrlichen 
innerösterreichischen und internationalen Kon­
takte zu erhalten. 

19.17.1  Von der Quästur wurden wiederholt 
und teilweise ohne schriftliche Genehmigung 
'durch das Rektorat oder das BM f. Wissenschaft 

19.14.4 Die Stellungnahme ' des BM macht und , Forschung Vorschüsse auf Reisekosten, , 
eine Weiterverfolgung der Angelegenheit erfor- auf Kollegiengelder u. a., aus dem Sachaufwand 
derlieh. gezahlt, ohne daß die durch Erlaß vorgesehene 

Höhe der Vorschüsse immer eingehalten wurde. 19. 1 5.1  Gemäß dem Leitfaden für den Ansatz- Ebenso war zu beanstanden, daß in VIelen Fällen und Kontenplan, des Bundes sind zu den frei- die Verwendungsnachweise von Bezugsvor-willigen Sozialleistungen z. B. ' auch "Reise- schüssen nicht erbracht wurden. bdhilfen" zu reclllen. 

19. 15.2 Dazu führte der RH dem' BM f. 
19.17.2 Der RH empfahl, in Hinkunft Vor-

schüsse nur im unbedingt notwendigen Ausmaß 
zu gewähren und, um eine den Ansuchen ent­
sprechende Verwendung der Mittel zu gewähr­
leisten, bei ' Bezugsvorschüssen Verwendungs­
nachweise zu \!'erlangen. 

Finanzen gegenüber aus, daß ' eine Reise eines 
Bediensteten entweder dienstlich begründet und 
über dienstlichen Auftrag erfolgt oder nichtdienst­
lich und demnach privat ist. Auf eine dienstlich 
begründete Reise ist die.Reisegebührenvorschrift 
( ) f h d' l ' h 19.17.3 Die ML wird den Empfehlungen kurz RGV anzuwenden ; ür eine nie t lenst IC e 
Reise besteht j edoch kein Anspruch auf Ent- des RH entsprechen. 
schädigung, auch nicht auf einen "Reisekosten- 19.18 .1  Von der Quästur wurden beantragte 
zuschuß", oder wie immer die Bezeichnung Reisekostenvorschüsse ausgezahlt, ohne zu prüfen, 
lautet. Auch aus Gründen der Sparsamkeit ob ein Dienstauftrag oder eine Genehmigung 
erachtete es der RH für nicht vertretbar, für für eine Dienstr�ise vorlag. Wurde die Dienstreise 
,derartige Reisen Zuschüsse zu gewähren. Er' in der Folge nicht genehmigt, war der schon 
empfahl, die Ausführungen im Leitfaden derart ausgezahlte Reisekostenvorschuß zurückzufor­
zu ändern, daß die Gewährung von, Fahrtkosten- dem. Zahlreiche Vorschüsse wurden allerdings 

' zuschüssen (Reisebeihilfen) nicht der RGV und erst nach Monaten oder im daraUffolgenden 
dem Gehaltsgesetz entspricht und daher nicht Jahr zurückgezahlt oder rückverrechnet. 
zulässig ist. 19. 18.2 Der RH wies darauf hin, daß die 

19.15.3 Das BM f. Finanzen teilte hiezu mit, 
daß die Ausführungen des RH für weitere 
Erhebungen und Veranlassungen in Vormerk 
genommen worden seien. 

Gewährung von Vorschüssen für Reisen, die 
keine Dienstreisen im Sinne der RGV waren, 
gegen die gesetzlichen Bestimmungen verstieß 
und daß V orschüsse, die für eine Dienstreise 
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ausgezahlt wurden, gemäß § 36 RGV bis zum 
Ende des Kalendermonates, der der Beendigung 
der Dienstreise folgt, · abzurechnen gewesen 
wären. 

19.1 8.3 Die Stellungnahme der ML macht 
eine Weiterverfolgung der Angelegenheit erfor-
derlich: . 

19.19.1 Die Kosten einer Auslanddienstreise 
im Zusammenhang mit einem Forschungsauftrag 
wurden mit einem Teilbetrag aus zweckgebunde­
nen Bundeseinnahmen finanziert, nachdem das 
BM f. Wissenschaft und Forschung den Antrag 
auf Genehmigung der Reise aus Gründen der 

. gebotenen Sparsamkeit abgelehnt hatte. 

19.19.2 Der RH wies darauf hin, daß die 
Finanzierung einer vom · BM f. Wissenschaft 
und Forschung abgelehnten Reise aus eigenen 
Einnahmen der Institute nicht zulässig ist und 
daß das BM f. Wissenschaft und Forschung die 
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i9.21 . 1  . Eingänge aus staatlicher Gutachter­
tätigkeit teilte die Quästur in einen Bundesanteil 
(20%) und einen Teil "Gutachten" (80%), der 
jeweils . für Unterrichtserfordernisse verwendet 
wurde. 

19.21 .2 Der RH wies darauf hin, daß Ge- ' 
bühren für staatliche Gutachten in voller Höhe 
zugunsten der Verrechnungspost "Gutachten 
staatlicher Stellen" zu verrechnen sind und für 
Unterrichts- und Forschungserfordernisse ·ver­
wendet werden dürfen. Der RH empfahl daher, 
die Auf teilung in Hinkunft zu unterlassen . . 

19.21.3 Die Quästur ist von der bisherigen 
Praxis bereits abgegang�n. 

19.22.1 Die Einnahmen und Ausgaben im 
Rahmen eines Fo�schungsvorhabens wurden zum 
Teil voranschlagswirksam und zum Teil über ein 
Konto bei einer ausländischen Bank verrechnet. 

Reisen, die aus Forschungsaufträgen finanziert 19 2 D . d f h' d ß 11 .22. er RH Wies arau 111, :  a a e werden und bei denen somit ein Dritter den Auf- . 
Ausgaben und . Einnahmen in der Institutsab-wand ·trägt, unter der Voraussetzun2', daß die h h u rec nung �nd damit voranse lagswirksam zu RGV eingehalten wird, genehmigen sollte. Dem erfassen gewesen wären, da der Auftrag zu diesem RH erschien es zweckmäßiger, aus Mitteln Forschungsvorhaben dem Institut erteilt und vom 

für Forschu�gsaufträge zu finanzierende Reisen Institut auch als Dissertationsarbeit durchgeführt zu bewilligen, anstatt sie abzulehnen und danach wurde. Der ' RH ersuchte, das mit dem For-' Reisekostenzuschüsse, die echte Budgetmittel scliungsvo.rhaben betraute Institut darauf auf- ' 
aus der nicht zweckgebundenen Gebarung erfor- merks am zu machen, daß in Hinkunft auch alle dern, zu gewähren. Er empfahl daher dem BM, Ausgaben und Einnahmen im Zusammenhang 
entsprechende Veranlassungen zu treffen. . 

Auf b mit einem von ausländischen trag ge ern er-
19.19.3 Der Stellungnahme des BM f. Wissen- teilten Forschungsauftrag über die Quästur der 

schaft und Forschung zufolge werden die vom ML abzurechnen sind. Ebenso wären bei der� 
RH angeregten Veranlassungen getroffen werden. artigen Forschungsaufträgen die entsprechenden 

gesetzlichen Bestimmungen (z. B. das . GehaJts-
19'.20.1 Bei der Prüfung von Gutachten und gesetz, die RGV usw.) zu beachten. 

Forschungsaufträgen stellte der RH fest, daß 
an einem Institut verschiedene Rechnungen 19.22.3 Die Quästur wird das Entsprechende 
von den Auftraggebern seit dem Jahre 1971 veranlassen. Im übrigen sei ihr ' nicht bekannt 
'unbeglichen waren, ohpe daß Einbringungs- gewesen, daß Nebenkonten bestanden. 
maßnahmen eingeleitet wurden. 19.23.1 Der Vorstand eines Institutes legte 

19.20.2 Der RH empfahl daher u. a. , die für die Mitarbeit an Forschungsaufträgen zur 
Forderungen genau in Evidenz zu ·halten und in Abgeltung besonderer Aufwendungen Honorar­
Hinkunft unter Ausnützung aller rechtlichen · noten, die von der Quästur der ML beglichen 
Möglichkeiten auf eine rechtzeitige Bezahlung der wurden. 
Forderungen zu achten. Erforderlichenfalls sollten 
in Hinkunft von den Auftraggebern Anzahlungen 
auf die Kosten der zu leistenden Untersuchungen 
verlangt ;werden. Überdies wären die Forderungen 
postenweise in der entsprechenden Beilage zur 
Kassenabrechnung bis zum 31 . Dezember jeden 
Jahres nachzuweisen, was bisher unterlassen 
wurde . . 

19.20.3 Hiezu teilte die ML mit, daß nunmehr 
alle Forderungen und 'offenen Rechnungen, soweit 
sie der Quästur bek�nnt waren, ·.in den Beilagen 
zur Kassenabrechnung postenweise nachgewiesen 
worden seien. Alle Institute, Lehrkanzeln, die 
Hauptbibliothek und die Dienststellen der Uni­
versität seien · bereits entsprechend unterrichtet. 

19.23.2 Der RH stellte fest, daß die dem 
Institut erteilten Forschungsaufträge staatliche 
Aufträge darstellten. Die aus dies'en Aufträgen 
erzielten Einnahmen waren daher Bundesein­
nahmen. Alle Entschädigungen an Hochschul� 
bedienstete wären daher nur nach <;ten einschlägi­
gen Bestimmungen des Gehaltsgesetzes, des Ver­
tragsbedienstetengesetzes und des Hochschul­
assistentengesetzes zu leisten . . 

Ferner stellte der RH fest, daß die Verrechnung 
der Zahlungen auch nicht den haushaltsrechtlichen . 
Bestimmungen entsprach. Er. empfahl daher, die 
Quästur auf die entsprechenden Bestimmungen 
hinzuweisen. . 
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-19.23.3 Das BM f. ' Wissenschaft und For- 19.26.1 Ausgaben für Repräsentation 'fielen 
schung wird dieser Empfehlung des RH nach- hauptsächlich für Einladungen und Bewirtungen 
kommen. anläßlich a.kademischer Feiern, für Einladungen 

19.24.1 Für die Zeit der Bearbeitung eines fremder Delegationen und Einzelpersonen sowie 
Forschungsauftrages durch einen Dozenten der für Ballspenden an. 
ML wurden dessen Bezüge durch die Auftraggeber 19.26.2.1 Da bei der ML im Jahre 1974 
der ML ersetzt. doppelt so hohe Repräsentationskosten wie 1973 

19.24.2 Der RH stellte fest, daß der Kosten- anfielen, empfahl der RH, in Hinkunft auch bei 
ersatz an das ZBA zu leisten gewesen wäre, und der Verwendung der Repräsentadonsmittel mit 
empfahl deshalb, den bei der Quästur der ML der gebotenen Sparsamkeit vorzugehen. 
noch erliegenden Betrag fcir die Refundierung 19 26 2 2" D RH t llt L L t d ß b . . ). . er s e e lerner le& , a ' el 
heranzuziehen. Da der dem , Auftraggeber ange- der ML nicht , klargestellt war, wer über' Reprä­
lastete Betrag zu gering berechnet war, empfahl sentationsmittel verfügungsberechtigt ist. Es lagen 
der RH überdies, ' alle Institute der ML darauf nämlich auch Rechnungen an Institute und den 
hinzmyeisen, bei der Ermittlung von Bezugser- Vorstudienlehrgang vor. Der RH empfahl, die 
sätzen im Zusammenhang mit Forschungsauf- ' Quästur anzuweisen; Rechnungen über Reprä­
trägen aucl]. die vom Dienstgeber zu tragenden sentationsaufwendungen nur dann zu begl�ichen, 
Aufwendungen zu berücksichtigen. wenn eine Anordnung des Rektors als , Vor-

19.24.3 Das BM f. Wissenschaft und For- sitzender des Universitäts:kollegiums vorli�gt. 
schung teilte hiezu mit, daI,3 es den bei der Quästur 19.26.3 Die ML hat bereits das Entsprechende der ML liegenden Betrag für die Bezugsrefun- veranlaßt. dierung heranziehen,undhinsichtlich der künftigen 
Regelung'der Bezugsers�tze das ,Erforderliche ver- 19.27.1 Weitere Bemärigeiungen betrafen da� 
anlassen werde. ' Bestellwesen. 

19.25.1 Am 18.  Oktober 1975 bewIlligte das 19.27.2 Der RH empfahl u. a., auf bestehende 
BM f. Wissenschaft und Forschung für den Monat ÖNORMEN Bedacht zu nehmen sowie in Hin­
Oktober 1975 außerordentliche Dotationen , für kunft die bundeseinheitlichen Bestc::llscheinvor­
verschiedene Institute der ML in der Gesamthöhe drucke zu verwenden. 
von 651 100 S. Die Dotationen waren noch in 
die Verlags abrechnungen fcir Oktober 1975 auf­
zup.ehmen. ' Einzelne Institute konnten jedoch 
mangels Lieferungen und mangels fälliger Rech­

. nun gen die ihnen zugewiesenen , Mittel nicht ver­
wenden. Die Quästur überwies deshalb die ent: 
sprechenden Beträge auf ein Sperrko,r;,to bei einer 
Bank. 

19.25.2 , Der RH stellte fest, dilß ' die späte 
Überweisung zur Vermeidung eines Kreditver­
falles zwangsläu'fig zu der obgenannten Vorgangs­
'weise führte. Er empfahl daher dem BM f. Wissen­
schaft und Forschung, alle einlangenden An­
suchen um Gewährung von außerordentlichen 
Dotationen sO ,zu erledigen, daß die Verwendung 
der zugewiesenen Mittel ohne Schwierigkeiten 
im festgesetzten Zeitraum möglich ist. ' 

19.25.3 D�s BM f. Wissenschaft und For­
schung' teilte hiezu ,mit, daß die Universitäts­
Institu�e einerseits verhalten seien, Bestellungen 
erst' dann aufzugeben, wenn sie durch die Be­
willigung einer ersten Rate oder durch eine 
schriftliche Mitteilung dazu ermachtigt wurden; 
andererseits außeror�entliche Dotationen inner­
halb , eines Monate's , bei sonstigem' Verfall ab­
rechnen müssen. In der' 'relativ kurzen Frist ist 
es in' den" meisten Fällen ,j edoch nur schwer 
möglich, beiden, Forderungen gerecht zu werden. 
Das BM f. Wissenschaft ,und, Forschung werde 
j eqoch bemüht sein; durch geeignete Maßnahmen 
den Anregungen des RH zu entsprechen. 

19.27.3 Die ML , hat diesen . Empfehlungen 
bereits entsprochen. ' , 

19.28.1 ' Die Quästur als Kasse der ML führte 
auch Verrechnungs geschäfte außet:halb der Ge­
barung der ML durch. So wurden vier Handkassen 
und die 'dazugehörenden Kassenbücher sowie 
einige Sparbücher vorgefunden. Der RH wies 
darauf hin, daß es den einschlägigen Kassen- und 
Verrechnurigsvorschriften widerspricht, wenn in 
der Quästur Zahlungsmittel verwahrt und umfang­
reiche Arbeiten, wie die Führung von Kassen­
büchern, die Belegablage, der ' Schriftverkehr, 
Ein- und Auszahlungen u. dgt; für Forschungs­
aufträge durchgeführt werden, die einzelnen 
Professoren von privaten Instituten ad personam 
übertragen wurden. ' -

19.28.2 Der RH empfahl dem BM f. Wissen­
schaft und Forschung zu veranlassen, daß die 
Besorgung von Kassengeschäften für fremde 
Rechnung eingestellt werde. 

19.28.3 Das BM teilte hiezu mit, daß. es ge� 
eignete Maßnahmen entsprechend den Anre� 
gungen des RH treffen werde. 

19.29.1 Bei den Vorschüssen für. Reisekosten, 
qen Kollegiengeldern und den Bezugsvorschüssen 
war die umständliche Buchung zu beanstanden, 
die einen beachtlichen Arbeitsaufwand erforderte. 
Die von der Quästur ausgestellten Ausgabenbe- . 
lege wiesen in vielen Fällen keine Verrechnungs­
merkmale auf. Weiters wurden von der Quästur 
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Zahlungen durchgeführt, füt die weder ein ord­
nungsgemäßer Zahlungsauftrag noch die Unter­
schrift des Rektors oder seines Vertreters vorlagen. 
In verschiedenen Fällen wurden finanzielle Aus­
gleiche 'in der Weise durchgeführt, daß die Über­
schreitung eines finanzgesetzlichen Ansatzes ohne 
Zustimmung des BM f. Finanzen bei einem 
anderen finanzgesetzlichen Ansatz abgedeckt 
wurde. 

19.29.2 Der RH empfahl die Einhaltung der 
Verrechnungsvorschriften. . 

19.29.3 Der Stellungnahme der ML zufolge 
wurde die Abstellung der aufgezeigten Mängel' 
bereits veranlaßt. 

Rechenzentrum 
19.30.1 Im Jahre 1968 wurde an der ML eine 

gemietete EDV A in Betrieb genommen. , Die 
jährlichen Mietkosten stiegen durch Erweiterun­
gen des Systems von 484 677 S im Jahre 1969 
auf 1 002 898 S im Jahre 1974 an. 

19.30.2 Aus den zur Einsicht vorg�legten 
Unterlagen ging nicht hervor, daß seitens der ML 
das Gesamtsystem oder - Teile desselben gemäß 
der ÖNORM A 2050 öffentlich oder beschränkt 
ausgeschrieben wurden. Der RH empfahl daher, 
in Hinkunft vor Vergabe von EDV-Leistungen 
eine genaue Leistungsbeschreibung zu erarbeiten 
und sie zum Gegenstand einer Ausschreibung im 
Sinne der ÖNORM zu machen. 

19.30.3 Hiezu teilte das BM f. Wisse�schaft 
und Forschung mit, daß die Beschaffung der 
ersten Rechenanlage seinerzeit unter ganz anderen 
EDV -Markt- und Verwaltungsverhältnissen als 
,heute erfolgte. Soweit sich ermitteln ließ, war die 
Lieferfirma damals am meisten bekannt und die 
entsprechende Type für wissenschaftliche Zwecke 
am besten geeignet . .  

19.31 . 1  ' Bis zum September 1975 waren ins­
gesamt Mietk:osten in Höhe von 4 693 000 S 
aufgelaufen. Ein Vergleich mit den Kosten, die 
bei einem Kauf angefallen wären, zeigte, daß 
unter Berücksichtigung der Wartungskosten, die 
vom Käufer zu tragen gewesen wären, die Miet­
kosten nach etwa 50 bis 55 Monaten die Höhe der 
Kosten im Falle eines Kaufes erreicht haben. Da 
die Anlage zur Z�it der Überprüfung bereits 
90 Monate lang gemietet war, konnte die ge­
wählte Vertragsform nicht als ' vorteilhaft be­
zeichnet werden. 

19.31.2 Der RH empfahl daher, bei der An­
schaffung von derartigen Anlagen deren voraus­
sichtliche Ei�1satzdauer abzuschätzen und hierfür 
die wirtschaftlichste Vertrags form zu wählen. 

19.31.3 Das BM f. Wissenschaft und For­
schung stellte hiezu fest, daß ein Maschinenkauf 
wegen der Höhe des Preises nicht erwogen 
werden konnte. Ein Kauf nach langer Mietzeit 
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erschien aus technischer Sicht nicht mehr gerecht­
fertigt. 

19.32.1 Im Jahre 1 974 genehmigte das BM f. 
Wissenschaft und Forschung den Ankauf eines 
Luftkühlgedtes zum ' Preis von 40 300 S. Bei der 
Überprüfung konnte nicht festgestellt werden, o.b 
Vergleichs angebote anderer Firmen eingeholt 
worden waren. 

' 

19.32.2 Der RH wies daher darauf hin, daß 
auch bei freihändiger Vergabe gemäß der ÖNORM 
A 2050 nach Möglichkeit mehrere Angebote zum 
Zwecke des Preisvergleiches einzuholen sind. 

19.32.3 Der Stellungnahme des BM f. Wissen­
schaft und Forschung zufolge wurden vor der 
Bestellung des Klimagerätes umfangreiche Pro- , 
spekte mehrerer Hersteller an der ML durchge­
sehen und das preisgünstigste Gerät ausgewählt. 
Im Sinne sparsamster Verwendung öffentlicher' 
Mittel erschien es zweckmäßiger, rasch ein L\lft­
kühl gerät zu beschaffen, als durch eine öffentliche 
Ausschreibung allenfalls Schäden an der Rechen­
anlage zu riskieren: 

19.33.1 Dem Rechenzentrum standen zur Zeit 
der Gebarungsüb,erprüfung vier Dienstposten zur 
Verfügung. Zu Lasten der Dienstposten der Ver­
wendungsgruppe A (EntlohllUngsgruppe a) wur­
den in den Jahren 1968 bis 1 975 insgesamt neun 
Personen als halbtags beschäftigte oder vollbe­
schäftigte wissenschaftliche , Hilfskräfte oder als 
Universitätsassistenten verwendet. 

19.33.2 Der RH bezeichnete sowohl die quanti­
tative als auch die qualitative Personalausstattung 
nicht als zielführend. So erschien z. B. die Be­
'trauung von wissenschaftlichen Hilfskräften (halb­
tägig oder auch ganztägig) mit Aufgaben der 
Programmierung von Verwaltungsaufgaben und 
Rechenzentrum-Organisationsaufgaben nur dann' 
sinnvoll, wenn die Kontinuität des Betriebes 
durch einen allfälligen Wechsel des Personals 
nicht gestört wird. 

19.33.3 Das BM f. Wissenschaft und For­
schung plant nunmehr, auch am Rechenzentrum 
der ML in Hinkunft möglichst nur mehr Ver­
tragsbedienstete mit Sondervertrag, und keine 
Universitäts- bzw. Vertrags- oder Studienassisten­
ten anzustellen. 

19.34.1 Anträge der ML auf Zuerkennung von 
Nebengebühren für die Tätigkeit eines Be­
diensteten als Chefprogrammierer bzw. als Chef2 
organisator waren seit Jänner 1973 bzw. seit 
Feber 1975 bis zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 
im Oktober 1 975 vom BM f. Wissenschaft und 
Forschung noch .nicht erledigt. ' 

19.34.2 Der RH erachtete es als im Interesse 
der Leistu!).gsbereitschaft ,des Personals gelegen, 
daß derartige Anträge so rasch wie möglich er­
ledigt werden. 
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19.34.3 Das BM f. Wissenschaft und For­
schung wies auf 'die Schwierigkeiten bei der Be­
�chaffung aller erforderlichen Unterlagen hin. 

19.35.1 Die Leitung des Rechenzentru1)J.s 
stellte an den Bauausschuß der ML den Antrag, 
den Raumbedarf des Rechenzentrums, der mit 
165 m2 beziffert wurde, beim Ausbau eines 
Institutsgebäudes entsprechend� zu berü�ksichti­
gen. Diesem Antrag wurde aber nicht entsprochen. 

19.35.2 Der RH wies darauf hin, daß im 
EDV -Bereich zusammengehörende Arbeitsgebiete 
nach Möglichkeit örtlich nicht voneinander ge­
trennt werden sollten ; er hielt die dislozierte 
Raumve�teilung und Unterbringung im Bereich 
der EDV nicht für zweckmäßig. 

19.35.3  Der Stellungnahme des BM f. Wissen­
schaft und Forschung zufolge konnten ent­
sprechend der Anregung des RH mittlerweile trotz 
der schwierigen Raumsituation der ML geeignete 
Räume für die EDV-Anlage gefunden werden. 

Lehrveranstaltungen, die für dieselbe Zeit ange­
kündigt werden; im Rahmen der händischen 
Bearbeitung durch die Evidenzstelle. Seit der 
EDVmäßigen Abwicklung unterblieb aber diese 
Überprüfung. 

19.38.2 Der RH empfahl, ehebaldigst geeig­
nete Maßnahmen zu treffen, die eine Überwachung 
der Doppelbelegungen, z. B. bei Mehrfachstudien, 
gewährleisten. 

19.38.3 Das BM f. Wissenschaft und For­
schung wird diese Anregung des RH erst mit 
der Einführung des EDV-Stundenplanes ver­
wirklichen. 

19.39.1 Die Dokumentation des Programm­
, komplexes bestand zum überwiegenden Teil nur 
aus Listen der Quellenprogramme, die durch die 
Verwendung von Kommentarkatten übersiCht­
licher gestaltet ' wurden. ' Es fehlte jedoch eine 
systematische und lückenlose Darstellung ebenso 
wie eine vollständige Beschreibung des Arbeits­
ablaufes. 

19.39.2 Der RH wies darauf hin, daß die 
Dokumentation nicht nur eine Grundlage für 
eine programmierunabhängige Durchführung 'des 
laufenden Wartungs- und Änderungsdienstes 
liefern, sondern auch Unterlagen für die Über­
prüfung der Ordnungsmäßigkeit und Zweck­
mäßigkeit eines , Programms zur Verfügung 
stellen sollte. 

19.36.1 Während an der Technischen Hoch­
schule in Wie'n und an der Hochschule in Linz 
die Inskription und Immatrikulation bereits im 
Studienjahr 1968/69 mit Hilfe der EDV durchge� 
führt wurden, erteilte das BM f. Wissenschaft 
und Forschung infolge wiederholter Aufschübe 
aus budgetären Grunden für die ML erst im 
November 1972 seine Zustimmung zu Ausbau­
plänen zur maschinellen Durchführung der 
InSkription. 19.39.3 , Das BM f. Wissenschaft und For-

19.36.2 Der RH wies darauf hin, daß der schung teilte hiezu mit, daß 'an einer Dokumen­
Umstellungs aufwand an der ML durch Einsatz tation des Programmkomplexes laufend gearbeitet 
des an der Hochschule Linz entwickelten und werde. 
seit 1968 verwendeten Inskriptionsprogramms 19.40.1 Der Stundenplan und die Druckvor-
hätte niedriger sein können. lage für das Vorlesungsverzeichnis wurden an der 

19.36.3 Das BM entgegnete, daß keines der ML händisch hergestellt. 
damals erprobten Rechenprogramme an der ML 19.40.2 Der RH regte an, die Möglichkeiten 
zur Inskription habe verwendet werden können. für eine automatisch� Stundenplanerstellung zu 
Dennoch seien Einsparungen bei der Umstellung prüfen. 
von der händisch verarbeiteten auf die maschinelle 19.40.3 Aus der Stellungnahme des BM f. Inskription erzielt worden. Wissenschaft und Forschung geht hervor, daß 

19.37.1 Weitere Empfehlungen betrafen orga- die Basisdaten zu einem EDV-Stundenplanmodell 
nisatorische Maßnahmen, die eine reibungs- und vom Institut für Angewandte Mathematik erar­
verzögerungslose Abwicklung des Inskriptions-' beitet werden. Sobald ' diese Daten vo!liegen, 
vorganges garantieren sollen, sowie entsprechende wird an der Universität in Linz ein Stundenplan 
Programmänderungen. für die ML erstellt werden. 

19.37.2 Der Stellungnahme des BM f. Wissen- 19.41.1 Für die zentrale Verwaltung waren 
schaft und Forschung zufolge hat die Universi- bei der ML außer für das Arbeitsgebiet Inskription 
tätsdirektion der ML im Einvernehmen mit dem und Immatrikulation einschließlich der Statistik 
Rechenzentrum nunmehr eine Organisation der 
Ablocharbeiten bei der Immatrikulation und 
Inskription gefunden, die Verzögerungen ver­
hindert. Auch die vom RH angeregten Programm­
änderungen wurden bereits durchgeführt. 

19.38.1 Bis zur Einführung der Inskription 
mit Hilfe der EDV erfolgte die FestHeIlung der 
unzulässigen Inskription zweier oder mehrerer 

EDV-Programme nur in bescheidenem Umfang 
vorhin den. 

19.41 .2 Der RH wies auf weitere EDV­
Anwendungsmöglichkeiten hin, vor allem auf 
jenen (;ebieten, auf denen der für die Inskription 
aufgebaute Datenbestand in sinnvoller und ratio­
neller Weise weiter verwendet werden kann. 
Ebenso ergeben sich weitere Arbeitsgebiete aus 
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der Vollziehung des § 5 ("Hörerevidenz") der 
4. Durchführungsverordnung zum Allgemeinen 
Hochschul-Studiengesetz. 

I 
19.41 .3 Das BM f. Wissenschaft und For­

schung teilte hiezu mit, daß hinsichtlich der 
EDV gerechten Buchhaltung die Quästur zur 
Zeit noch auf eine bundes einheitliche Regelung 
wartet. 
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19.44.2 Nach Ansicht des RH trug die Viel­
zahl der möglichen Vertreter keineswegs zur 
Transparenz der gewählten Organisationsform 
bei. 

19.44.3 Das BM f. Wissenschaft und For­
schung teilte hiezu mit, daß das Rechenzentrum 
der ML den Benützern 24 Stunden am Tag und 
desgleichen an Wochenenden und Feiertagen 
zur Verfügung steht. Um diese Benützung zu 

19.42.1 . Nach einer . Maschinenbenützungs- gewährleisten, wurde in einer Benützerver­
statistik der Jahre 1973 bi5 1915 setzten von den sammlung am 7. Juni 1974 beschlossen, den 
33, präsumtiven EDV-Benützern (32 Institute Leiter der Rechenanlage durch mehrere Personen 
und das Rechenzentrum für die Verwaltungs- vertreten zu lassen, um jederzeit die beste Be­
arbeiten) maxima:I 14 ' Benützer die an der ML treuung der Benützer sicherzustellen. 
installierte EDVA zur Lösung ihrer Probleme 
bzw. zur Unterstützung bei der Lösung ihrer 19.45.1  Das Rechenzentrum stellt eine Dienst­
Probleme ein. Zwischenergebnisse aus dem Jahre leistungseinrichtung für die Institute, die Ver-
1975 wiesen auf eine schwerpunktmäßige EDV- waltungsstellen und die besonderen Universitäts­
Anwendung durch nur vier Benützer hin. einrichtungen dar. Aus diesem Grunde , hielt 

es der RH nicht für zweckmäßig, das Rechen-
19.42.2 Der RH 'empfahl, nach Maßgabe der zentrum organisatorisch einem einzigen Institut 

Ausbildungserfordernisse weitere Einsatzmög- unmittelbar zu unterstellen. Überdies enthält die 
lichkeiten der EDV A in jenen Bereichen der Betriebsordnung keine Anhaltspunkte für die 
Wissenschaft und Lehre auszunützen, die bisher dem Rechnerpersonal bzw. der Leitung des 
von diesem Hilfsinstrument keinen Gebrauch Rechenzentrums zukommenden Befugnisse. 
gemacht haben. 

19.42.3 Das BM f. Wissenschaft und For­
schung teilte mit,. daß nach der Benützerstatistik 
wenige Assistenten den Hauptbenützeranteil aus-, 
machen. Zufolge der mehr als 200%igen Rechner­
auslastung müßten sich aber neue ·Interessenten 
bemühen, nachts oder an \Vochenenden zu rech­
nen. Dieser unbefriedigende Zustand werde sich 
erst mit dem Austausch der EDV A ändern. 

19.43.1 Ferner bezweifelte der RH den Wert 
bzw. die Aussagefähigkeit des Maschinen-Zeit­
protokolls uud der aufgrund dieses Dokumentes 
erstellten statistischen Auswertung. Er hielt es 
entsprecheqd dem § 90 Abs. 4 lit. cl und e UOG 
für erforderlich, nicht nur auf eine genauere 
Eintragu'ng der Maschinenbelegungszeiten zu 
achten, sondern auch dafür zu sorg<:n, daß die 
Programme klarer und treffender bezeichnet 
werden. Überdies biete sich eine sinnvolle 
Überwachung der Tätigkeiten der Studenten und 
Dissertanten durch die laufende Auswertung 
der Maschinenzeitprotpkolle an. 

19.43.2 Das BM f. Wissenschaft und For­
schung teilte hiezu mit, daß das Zeitprotokoll 
der EDV A angelegt worden sei, um den jeweili­
gen Rechcnzeitbedarf einzelner ' Benützer fest­
zuhalten und um gegebenenfalls für größere 
Schäden Ursachen und Verursacher zu erfassen. 
In Zukunft könne mit der neu zu installierenden 
Anlage maschin'enmäßig protokolliert werden. 

19.44.1 Neben dem Leiter des Rechenzentrums 
und dessen Stellvertreter wurden vier weitere 
Bedienstete als Stellvertreter "im Verhinderungs-
falle'.' ernannt. 

. 

19.45.2 Der RH empfahl, die Betriebs- u!1d 
Benützungsordnung entsprechend zu ändern und 
gemäß § 90 Abs. 9 UOG dem BM f. Wissenschaft 
und Forschung zur Genehmigung vorzulegen. 

19.45.3 Der Stellungnahme des BM f. Wissen­
schaft und Forschung zufolge wird nach Installie­
rung der neuen EDV A die Betriebs- und Be­
nützungsordnung dem § 90 UOG angepaßt 
werden. 

19.46.1 Weiters stellte der RH fest, daß nicht 
nur die Verwaltungsprogramme, sondern auch 
die dem Rechenzentrum zur Verfügung stehende 
sonstige Anwendungs-Software ungenügend 
dokumentiert wurden. 

19.46.2 Der RH regte an, der Programmver­
waltung in Hinkunft mehr Augenmerk zuzu­
wenden, um den Benützern eine Unterstützung 
zu bieten und dadurch auch Doppelentwicklun­
gen und lange Einarbeitungszeiten zu vermeiden. 

19.46.3 Wie das BM f. Wissenschaft und 
Forschung mitteilte, wird an der vollständigen 
Dokumentation der Programme gearbeitet. Eine 
Dokumentation der meisten Programme der 
Studierenden, die der Übung dienen, hielt das 
BM für nicht erforderlich. 

19.47.1  Häufig wurden für EDVunterstützte 
Diplomarbeiten und Dissertationen erhebliche 
Computerzeiten aufgewendet. 

19.47.2 Der RH empfahl in diesem Zusam­
menh:l11g, Maßnahmen für eine gezielte Über­
wachung der Rechenzeiten Zu ergreifen, und ver­
trat die Ansicht, daß ein Teil der beanspruchten · 
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Maschinenzeit bereits durch Maßnahmen, die 19.49.3 Das BM f. Wissenschaft und For­
im Vorfeld der Anlagenbedienung und der' schung teilte hiezu mit, daß mit Beginn . der 
Programmdurchführung liegen, eingespart werden Beizperiode .1976 für alle Wohnparteien im 
könnte. Universitätsgebäude Pauschalentgelte für die 

19 47 3 D BM f W· h' f d F Heizung ermittelt und zur Einzahlung vorge-" as . Issensc a t un or- schrieben wurden. schung wird der Anregung des RH vor allem 
beim Betrieb der neuen EDV-Anlage Rechnung , 19.50.1 Ferner stellte der RH fest, daß eine 
tragen. W ohnu�g an der ML schon längere Zeit nicht 

Raumangelegenheiten 
19.48.1 Die Angaben im Hochschulbericht 

1975 wichen von den Auskünften, die dem RH 
. bei seiner Ü.berprüfu�g von der MI.. gegeben 
wurden, hinsichtlich des Raumausmaßes nahezu 
um das Doppelte ab. Bis zum Jahre 1970 ver­
fügte die ML nach eigenen Angaben über eine 
Gesamtfläche von 19 720 m2• Im Jahre ' 1970 
gewann sie durch einen N�ubau weitere 18 900 m2• 
Dazu kam mit Wirkung vom 1 .  September 1971 
an eine Anmietung ' im Ausmaß von 280 m2• 
Das Universitäts gelände hat sich daher nach 1970 
auf 38 900 m2 erweitert. 

Im Hochschulbericht 1975 ,wird der Stand der 
gesamten Nettonutzfläche der ML allerdings 
unverändert seit 1969 mit 22 128 m2 angegeben. 
Dieses Flächenausmaß enthält auch den Neubau, 
der .im Herbst 1969 bezugsfertig wurde. 

19.48.2 Der RH empfahl, als Entscheidungs­
grundlage für geplante Maßnahmen eine unan­
fechtbare Raumevidehz zu erstellen und, um 
Differenzen zu vermeiden, für alle Hochschulen 
eine' einheitliche Begriffsbestimmung festzulegen. 

19.48.3 Der Stellungnahme des BM zufolge 
sind in den Zahlenangaben der ML zweifellos 
Flächen enthalten, welche nicht der Nettonutz­
fläche zuzurechnen sind. Das BM wies aber darauf 
hin, daß bereits ein Auftrag zu einer neuen 
Raumbestandserhebung an den Universitäten und 
Kunsthochschulen ergangen ist. . 

19.49.1 Im Tiefparterre des Hauptgebäudes 
der ML befinden sich vier Dienst- bzw. Natural­
wohnungen. Schon bei seiner letzten Gebarungs­
überprüfung im Jahre 1954 bemängelte der RH, 
daß die Wohnparteien im Hochschulgebäude für 
den Anschluß an der Heizanlage keinen Heiz-· 
kostenersatz . geleistet haben. In der Folge soll 
für kurze Zeit ein Heizkostenbeitrag vorgeschrie­
ben worden sein. Da aber nur während der Dienst� 
zeit geheizt wird und die W6hnparteien Zusafz­
öfen verwenden, wurde . bald wieder von der 
Einhebung eines Heizkostenbeitrages Abstand 
genommen. 

19.49.2 Der RH empfahl, uri.beschadet der 
Tatsache, daß die Zahl der Wohnungen im Hin­
blick auf den seitens der ML geltend gemachten 
Raumbedarf überhaupt zu reduzieren wäre, den 
Wohnparteien einen Heizkostenbeitrag' unter 
Berücksichtigung der 'Eigenleistungen vorzu-
schreiben. . 

mehr bewohnt war. ' 
' 

19.50.2 Der RH empfahl, die Anzahl der 
Wo.r.nungen zur gegebenen Zeit zu verringern 
und selbst die Dienstwohnungen für den Portier 
und den Gebäudeaufseher nach Möglichkeit nur 
für die Zeit des aktiven Dienststandes zu öelassen. 

19.50.3 Laut Mitteilung des BM wird die 
Verringerung der Zahl der Dienstwohnungen 
der ML noch Gegenstand einer Überprüfung 
durch das BM sein. 

19.51 .1  In einem Institut stellte der RH fest, 
daß ein ' Übungslabor . seit zwei Jahren fertigge­
stellt war, jedoch bis zur Zeit der Gebarungs­
überprüfung nicht benützt wurde, da die erfor­
derlichen Demonstrations- und Übungs geräte 
fehlten. 

19.51.2 Der RH beanstandete die Nichtbe­
nützung . des mit hohen Kosten adaptierten 
Übungsraumes und empfahl, stets gleichzeitig 
mif der Adaptierurlg von Übungs räumen auch 
für die Beistellung . der erforderlichen Übungs­
geräte zu sorgen. 
. 19.51 .3 Der Stellungnahme der ML zufolge 
sind die seit zwei Jahren fertiggestellten Übungs­
räume nunmehr soweit eingerichtet, daß bereits 
im Sommersemester 1976 ein Drittel von ihnen 
durch die Studenten benützt wurde, im · darauf 
folgenden Wintersemester die restlichen Übungs­
plätze adaptiert wurden und sodann der Übungs­
betrieb einsetzen konnte. 

19.52.1 Im Jahre 1971 beantragte der Rektor 
der ML beim BM f. Wissenschaft und Forschung 
die Anmietung einer Wohnung zur Unterbrin­
gung eines Instituts. 

Die Kosten der Nutzbarmachung dieser Woh­
nung war;n vom Amt der Steiermärkischen Lan­
desregierung im Jahre 1971 zunächst auf, rund . 
320 000 S geschätzt worden. Das BM f. Wissen­
schaft und Forschung ermächtigte die ML zum 
Abschluß des Mietvertrages unter der Bedingung, 
daß die Adaptierung der Räumlichkeiten durch 
"eigene Einnahmen" der . Hochschule gedeckt 
werde. Im Jahre 1973 wurden die Umbaukosten . 
der angemieteten Räume auf 590 000 S und die 
Einrichtungskosten auf 450 000 S geschätzt. Das 
BM f. Wissenschaft und Forschung ers�chte im 
Jahre 1974 das BM f. Bauten und Technik um 
Übernahme das angernieteten Objektes ' in die 
bautechnische Betreuung der BGV I und um 
Durchführung der Adaptierungsarbeiten, für die 

III-89 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 57 von 267

www.parlament.gv.at



im Rahmenbauprog�amm 1974 ein Betrag von 
500 000 S vorgesehen wurde. Nachdem mit diesem 
Betrag das Auslangen nicht gefunden werden 
konnte, überwies die ML 335 500 S aus "eigenen 

57 . 

19.52.5 Die Angelegenheit wird vom RH noch 
weiterverfolgt. 

Verschiedenes 
Einnahmen" an die Landesbaudirektion; Diese 19.53.1 , Die im Jahre 1958 gegründete Ver­
"eigenen Einnahmen" hatte jedoch ein anderes vielfältigungsstelle (kurz Vv) ist als Abteilung 
Institut. für die Durchführung von Forschungs- des Rektorates betrieblich und organisatorisch 
arbeiten erhalten. Dazu kam noch, daß die ML eng mit der Bibliothek verbunden. Dadurch 
das BM f. Wissenschaft und Fbfschung um konnte die Vv Mittel aus dem Universitäts­
G,enehmigung einer außerordentlichen Dotation 'und dem Bibliotheksbudget ansprechen und 
im Gesamtbetrag von 360 000 S für die AnscJ:taf- Geräte für die Bibliothek und die ML vorfinan­
fung von mobilen Einrichtungen für das Institut zieren. 
ersuchte. Hievon wurden bis Oktober 1975 
96 000 S genehmigt. 

19.52.2 Im Oktober 1975 waten die Räum­
lichkeiten von der ML noch nicht bezogen, da 
die Adaptierungs- und' Umbau arbeiten nicht 
abgeschlossen waren. Der Mietvertrag bestand 
aber bereits seit 1 .  September 1971 , so daß die 
ML seitdem Miete in Höhe von insgesamt rund 
145 000 S zu zahlen hatte. 

19.52.3.1- Der RH bemängelte, daß der Miet­
vertrag das Ausmaß des Mietobjektes nicht ein­
deutig festlegte und daß die Räumlichkeiten 
angemietet wurden, obwohl die Dauer der Adap­
tierungsarbeiten und die Beziehbarkeit der Räume 
nicht abzusehen waren. 

19.52.3.2 . Da sich das räumliche Ausmaß der 
·ML durch den 'Neubau nahezu verdoppelt hatte, 
ohne daß die Entwieklung der Studierendenzahl 
einigermaßen gefolgt ist, beanstandete der RH 
überdies, daß ein Jahr ' nach der Übergabe des 
Neubaues die Notwendigkeit einer Anmietung 
geltend gemacht wurde. Er empfahl, in Hinkunft 
Anträge auf Anmietung oder Neubau von Räumen 
eingehender als bisher auf ihre Notwendigkeit 
zu prüfen. 

19.52.3.3 Zur Verrechnung der Kosten der 
Nutzbarmachung dieser Wohnung bemerkte der 
RH, er halte es nicht für vertretbar, für bestimmte 
Aufgaben zweckgebundene Einnahmen der ML 
gleichsam als Vorschuß oder Kredit für andere, 
widmungswidrige Zwecke zu verwenden. Er 
ersuchte daher, in Hinkunft die vorhandenen 
Mittel nur ihrer Bestimmung entspre�hend zu 
verwenden und vor Abschluß von Mietvertragen 
um eine entsprechende Bedeckung der nqtwen­
digen Uinbaukosten bemüht zu. sein. . 

19.52.4 Das BM f. Wissenschaft und For­
schung führte dazu aus, daß es bei der Anmietung 
und nachfolgenden Adaptierung des Mietobjektes 
zu . verschiedenen Verzögerungen und Unzu­
kömmlichkeiten gekommen sei, für welche es 
jedoch nicht unmittelbar verantwortlich gemacht 
werden könne. Die Universitätsdirektion der 

. ML sei im .übrigen um einen genaue1� Bericht 
über die Entwicklung der Angelegenheit vom 
Zeitpunkt 'der Ermächtigung zum Mietvertrags­
abschluß bis zur Fertigstellung der Räumlich-. 
keiten ersucht worden. 

\ 

19.53.2 Die Vervielfältigungen und' Xero­
kopien wurden den Instituten und der Biblio­
thek der ML zu den gleichen Preisen in Rechnung 
gesfellt wie allen übrigen Benützern 'der Vv. 
Seit dem Jahre 1959 \vurden durch Zuschläge 
zum Preis �es Vervielfältigungspapiers und der 
Xerokopien jährlich größere Rücklagen gebildet 
qnd daraus Geräte bezahlt oder vorfinanziert. 
Insgesamt erzielte die Vv aus den Xerox-Ver­
vielfältigungen in den Jahren von 1964. bis 1974 
Überschüsse von 609 881 S. 

19.53.3 Der RH vertrat die Ansicht, daß. 
weder vor · noch nach dem Inkrafttreten des 
Hochschul-Taxengesetzes 1972 innerhalb der 
Hochschulverwaltung Kopien und Vervielfälti­
gungen von der Vv den Instituten und der Biblio­
thek in Rechnung gestellt und, wie dies der Fall 
war, Geräte für die Vv, die Bibliothek und die 
ML ohne Genehmigung des BM f. Wissenschaft 
und Forschung angekauft und aus sogenannten 
"eigenen Einnahmen" der Vv finanziert werden 
durften. 

Der RH empfahl, die Verrechnung bei . der 
Vv in Hinkunft entsprechend den einschlägigen 
Vorschriften vorzunehmen. 

19.53.4 Der Stellungnahme der ML zufolge 
wird die . Verrechnung gemäß den haushalts­
rechtlichen Bestimmungen und dem Hochschul­
Taxengesetz 1972 durchgeführt sowie aufgrund 
der Prüfungsergebnisse der ganze Fragenkomplex 
neu geplant ur;d normiert werden. 

19.54.1 Der RH beanstandete, daß' in der 
Vv u. a. Aufträge zum Druck universitätsfremder 
Publikationen ausgeführt' wurden, da ein solcher 
Druck mit den gewerberechtlichen Bestimmungen 
in Widerspruch steht. 
. 19.54.2 Der RH empfahl daher, in Hinkunft 

Kopien und Vervielfältigungen ausschließlich für 
die ML herzustellen. 

19.54.3 Die ML wird der Empfehlung des 
RH entsprechen. 

19.55. 1 Eine Reihe von Beans,tandungen betraf 
die. geringe Inanspruchnahme von Geräten der 
Vv, insbesondere einer Mikrofilmanlage, deren 
Kaufpreis 181 900 S betrug, sowie die Anschaffung 
einer vollautomatischen Zusammentragemaschine 
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um 205 412 S. Außerdem wies der RH darauf 
hin, daß in der Vv nahezu alle für den Offset­
druck erforderlichen Maschinen mehrfach in 
verschiedenen Größen und. Typen ' vorhanden 
waren. 

19.55.2 Bezüglich der Zusammentragema­
schine v,ertrat der RH die Ansicht, daß die An­
zahl der zusammenzulegenden Vervielfältigungen 
zu gering ist, um eine derartige Anlage zu recht­
fertigen, und dieser Arbeitsvorgang durchaus 
von den Auftraggebern hätte vorgenommen 
werden können. Die Anschaffung der Mikro­
filmanlage bezeichnete der RH im Hinblick auf 
die geringe Nutzung als eine Fehlinvestition. 
Zusammenfassend empfahl er eine sparsamere 
und wirtschaftlichere Gestion der Vv. 

19.55.3 Der Stellungnahme zufolge wird in 
Hinkunft der Empfehlung des RH entsprochen 
werden. 

19.56.1 Zwei Bedienstete der ML boten einer 
österreichischeJ:} Unternehmung die Verwertung 
ihrer Erfindungen im In- und Ausland an. Die 
Unternehmung nahm das Angebot an, wobei als 
Entschädigung eine Vergütung festgesetzt wurde, 
wie sie bei dieser Unternehmung für Dienster­
findungen üblich ist. Eine Mitteilung an den 
Dienstgeber hatten die Erfinder, die in einem 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis standen, 
entgegen den Bestimmungen des § 12 Abs. 1 
des Patentgesetzes 1970 unterlassen. . 

19.56.2 Die Erfindungen wurden in Durch­
führung eines staatlichen Forschungsauftrages 
gemacht. Der RH empfahl daher, die Bediensteten 
der ML auf die Bestimmungen des Patentgesetzes 
1970 .hinzuweisen und zu überprüfen, ob eine 
Haftung der Dienstnehmer gemäß § 12 Abs. 2 
'des zitierten Gesetzes in Anspruch· genommen 
werden kann. 

19.56.3 Das BM f. Wissenschaft und Forschung 
teilte hiezu mit, daß es die vom RH angeregten 
Maßnahmen treffen werde. 

19.57.1 In Anbetracht der Höhe der Stück­
kosten des Studienführers (1974/75 betrugen �ie 
143,38 S) beanstandete der RH die große Zahl 
der kostenlos abgegebenen Exqnplare. 

19.57.2 Der RH empfahl, den Verteilerplan 
gründlich zu revidieren und bei sparsamer 
Vergabe von Freiexemplaren die Auflage auf 
das tatsächliche Erfordernis zu verringern. Über­
dies empfahl er eine billigere Herstellungsart, 
da die ansehnliche Ausführung des Studien­
führers unwirtschaftlich und unzweckmäßig er­
schien. 

19.57.3 Die ML teilte mit, daß sie eine Ver­
ringerung der .Zahl der kostenlosen Exemplare 
versuchen werde. Das verwendete Papier werde 
vom Verlag für alle seine Druckwerke verwendet 
und zu einem so niedrigen Preis verrechnet, daß 

ein in seiner Güte wesentlich schlechteres, vop 
andeFer Seite zu kaufendes Papier ' ebensoviel 
kosten würde. Um jedoch die Gebarung für den 
Studienführer günstiger zu gestalten, werden von 
der Universität und vom betreffenden Verlag 
Firmen zweck� Einschaltung von Inseraten ange­
schrieben. 

19.58.1 · Angesichts der ständig steigenden 
Kosten für Ferngespräche an der ML empfahl 
der RH den Einbau von Fernverkehrssperren. 

19.58.2 Der Auftrag für den Einbau von 
Telefonsperren wurde von der ML bereits ver­
geben . . 

19.59.1 �eitere Empfehlungen betrafen die 
mangelhafte Führung der Standesausweise und 
Hinweise auf eine zweckmäßigere kanzleimäßige 
Behandlung der Geschäftsstücke. 

19.59.2 Der Stellungnahme zufolge werden 
die entsprechenden Rationalisierungsmaßnahmen 
im Bereich der Universitätsdirektionen von der 
Arbeitsgemeinschaft der · Universitätsdirektoren 
gemeinsam geplant. 

Verwaltungs bereich des Bundes­
ministeriums für soziale Verwaltung 

a) Nachträge  z u  Ber ichten  a u s  d e n  
V o r j ahren  

Schülerausspeisung 

20 Auf seine Empfehlung, die Schüleraus­
speisung endlich einer gesetzlichen Regelung zu­
zuführen (siehe TB 1975 Abs. 1 8), ist dem RH 
keine weitere Mitteilung über den Fortschritt der . 
Bemühungen auf diesem Gebiet zugegangen .

. 
Landesarbeitsamt Wien und 

Landesarbeitsamt Salzburg 

21 Die Überprüfung der Organisation des 
Landesarbeitsamtes Salzburg durch das BM f. 
soziale Verwaltung (siehe TB 1975 Abs. 20.1) 
ergab, daß drei Referate aufgelöst und zwei 
weitere Referate nur zur Vermeidung dienstrecht­
licher Härten vorläufig weiter belassen wurden. 
Eine Nachbesetzung dieser freiwerdenden Funk­
tion,ep. wird jedoch nicht erfolgen. Der Weiter­
bestand von drei Referaten wu'rde als sachlich 
erforderlich festgestellt. 

Der· RH vermochte sich dieser Auffassung des 
BM nur bezüglich eines Referates anzuschließen. 

b) Prüfu n g s e r g eb rii s s e  a u s  d e m  
J a h r e  1975 

Gebarung mit Mitteln 
des Kapitels 16 . 

22.1 Die Ergebnisse der Überprüfung der 
Gebarung mit Mitteln des Kapitals 16 "Sozial­
versicherung" durch den RH wurden, soweit sie 
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auch Gegenstand pes Prüfungsverlangens des 
Nationalrates gemäß § 99 des Geschäftsordnungs­
gesetzes 1975 waren, bereits in den Absätzen 6.1 
(Bund;.;sbeitrag zur 'Pensionsversicherung der 
Arbeiter), 6.2 (Bundesbeitrag zur Pensionsver­
sicherung der gewerblichen Wirtschaft und Sozial­
versicherung der Bauern), 6.3 (Ersatz des Aus­
gleichszulagenaufwandes) und 6.4 (Ersatz des 
Wohnungsbeihilfenaufwandes) des Berichtes des 
RH über die Durchführung besonderer Akte der 
Gebarungsüberprüfung betreffend den Budget­
vollzug 1975 (IH-56 der Beilagen XIV. GP) dar­
gestellt. 

. Die weiteren Ergebnisse der Gebarungsüber­
prüfung durch den RH werden im folgenden be­
handelt. 

Bundesaufsicht über die Träger der Sozialversicherung 

22.2.1 Aufgrund des § 448 Abs. 2 des Allge­
meinen Sozialversicherungsgesetzes - ASVG war 
am 1 .  September 1975 bei 15 Trägern der Sozial­
versicherung je ein Bediensteter des BM f. soziale 
Verwaltung als Aufsichtskommissär best�llt. Da 
diese Organe zu allen Sitzungen der Verwaltungs­
körper eingeladen \vurden, hatte das BM als 
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folgend seien in diesem Zusammenhang auch 
fallweise Konferenzen der Aufsichtskommissäre ' 
in Aussicht genommen. 

22.3.1 Die für den Prüfungsdienst und ' das 
Rechnungswesen der Sozialversicherungsträger 
zuständige und zur Zeit der Gebarungsüber­
prüfung mit fünf Bediensteten besetzte Abtei­
lung 8 der Sektion II des BM nahm gemäß § 449 
Abs. 4 ASVG nach einem jährlich festgelegten 
Plan in den Jahren 1 970 bis 1972 jeweils bei bis 
zu zehn Sozial versicherungsträgern oder deren 
regionalen Ausglieder\:!ngen in den Bundes­
ländern amtliche Uritersuchungen ohne Be­
schränkung auf einen bestimmten Gegenstand vor. 
Vom Jahre 1 973 an wurden bestimmte Vorgänge 
bei allen hiefür in Betracht kommenden Sozial­
versicherungsträgern einer vergleichenden Kon- ' 
trolle unterzogen, z. B. im Jahre 1973 die eigenen 
Einrichtungen der Pensionsversicherungsträger , 
im Jahre 1974 die von den Krankenversicherungs­
trägern durchgeführten J ugendlichenuntersuchun­
gen und im Jahre 1975 bei allen Gebietskranken­
kassen die Auswirkungen des mit 1 .  September 
1 974 ,in Kraft getreten�n Entgeltfortzahlungsge­
setzes. 

Aufsichtsbehörde die Mö'glichkeit, mittels der 22.3.2 Der RH regte an, regelmäßig amtliche 
ihren Vertretern eingeräumten beratenden Stimme Untersuchungen insbesondere hinsichtlich der 
auf die , Geschäftsführung der Selbstverwaltung Beiträge des Bundes zur Pensionsversicherung, 
Einfluß zu nehmen, wobei nicht bloß die Ver- der AusgIeichszulagenersätze und der Leistungen 
waltungstätigkeit beim einzelnen Träger, sondern des Bundes zur Krankenversicherung anzuste�len. 
auch die Entwicklung des gesamten Sozialver- Dabei sollte vor allem bei den Anstalten, die 
sicherungswesens zum Anlaß für 'aufsichtsbehörd- neben der Pensionsversicherung auch für andere 
liehes Einschreiten genommen ' werden konnte. Versicherungszweige zuständig sind, auf einen 
Zwischen den vom BM entsandten Aufsichts- angemessenen Auf teilungs schlüssel für den Ver­
kommissären bestanden jedoch keine so engen waltungsaufwand geachtet werden. Des weiteren 
Kontakte, die einen Erfahrungsaustausch und eine , empfahl er, hiezu geeignete Feststellungen des 
einheitliche aufsichts behördliche Haltung zu, Prüfungsdienstes zum Anlaß für aufsichtsbehörd­
aktuellen Problemen ermöglicht hätten; so wurden liehe Verfügungen zu nehmen und diese - ohne 
z. B. die mit ·1 . Dezember 1973 in Kraft getretenen die betroffene Anstalt oder Kasse namentlich zu 
Einreihungsbestimmungen für Sozialversiche- benennen - auch den anderen Sozialversiche� 
rungsbedienstete sehr unterschiedlich vollzogen, rungsträgern' zwecks Erzielung einer davon aus­
ein Umstand, der in überaus aufwendigen Dienst- gehenden Präventiv wirkung zur Kenntnis zu 
postenplänen mancher Träger seinen Niederschlag bringen. 
fand. 

22.3.3 Das BM wird den Anregungen des RH 
22.2.2 Der RH vertrat die Auffassung, daß Folge leisten und auch die seit einigen Jahren 

die Bundesaufsicht unbeschadct der Selbstver- vorgenommenen vergleichenden Kontrollen fort­
antwortung der , Versicherungsträger eine weit- führen und weiterentwickeln. Die Ergebnisse von 
gehende Übereinstimmung in der Geschäfts- Prüfungen werden künftig auch anderen Versiche­
führung vergleichbarer Anstalten zu gewähr- rungsträgern zur Kenntnis gebracht werden, so­
leisten hätte, und empfahl, in Hinkunft die Tätig- fern den dabei getroffenen Feststellungen eine über 
keit der Aufsichtskomn;üssäre stärker zu koordi- den j eweiligen Anlaßfall hinausgehende Bedeutung 
nieren. zukommt. 

22.2.3 Das BM wies darauf hin, zu wichtigen 
Fragen auch schon bisher durch Runderlässe an 
alle Beauftragten der Aufsichtsbehörde Stellung 
bezogen zu haben. Dessenungeachtet werde es 
aber in Hinkunft bemüht sein, anhand aller ihm 
zu Gebote stehenden Mittel ei11 intensiveres Ein­
vernehm.�n herzustellen. Der Anregung des RH 

22.4.1 Gemäß § 444 Abs. 1 ASVG waren dem 
BM seitens aller Versicherungsträger Schlußbilanz 
'und Erfolgsrechnung jedes Geschäftsjahres vorzu­
legen; § 449 Abs. 3 ASVG verpflichtete sie über­
dks, die Aufsichtsbehörde von den Sitzungen der 
VerwaItungskötper unter gleichzeitiger Vorlage 
aller Unterlagen zu verständigen . . Überdies 
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wurden dem BM regelmäßig Sitzungsprotokolle . zugeleitet, denen die Beschlüsse der geschäfts­
führenden Organe zu ent�ehmen waren. 

22.4.2 Der RH empfahl, diese Informationen 
systematisch auszuwerten, .um alle Vorgänge, die 
aufsichts behördliche Interessen berühren, laufend 
wahrzunehmen. Dies gelte insbesondere für die 
der ' aufsichts behördlichen Genehmigung unter­
liegenden Geschäftsfälle. 

. 
22.4.3 Da's BM berichtete, für die Bearbeitung 

aller ihm zur Verfügung stehenden Informations­
quellen entsprechende .V orsorge getroffen zu 
haben, deren Schwerpunkt die kartei mäßige Er­
fassung des im Bereiche der Sozialversicherung 
festgestellten Baugeschehens se�. . " 

22.5.2.1 Auch der Sozialversicherungsa�stalt 
(kurz SV A) der Bauern, 'deren Wünschen im Zu­
sammenhang mi,t der beabsichtigten Errichtung 
eines Neubaues in Graz das BM in den Jahren 
1974 und 1975 ablehnend gegenübergestanden 
war wurde mit Erlaß vom 23. Mai 1975 die Ver­
wen'dung von 1 31 ,8 Mil!. S zur Errichtung einer 
Sonderkrarikenanstalt in Badgastein gemäß § 168 
des Bauern-Krankenversicherungsgesetzes (kurz 
B-KVG) genehmigt. 

22.5.2.2 Der RH vertrat die Auffa�sung, daß 
auch dieser Anstalt, die nach ' wie vor zur Er­
füllung ihrer gesetzlich�n Leistung�verpfl�ch­
tun gen in allen drei V ers1cherungszwelgen el�es 
Bundesbeitrages bedarf, ein Bauaufwand n�r 1m 
un,umgänglichen Ausmaß zu bewilligen gewesen 
wäre. Das BM' müsse den Sozialversicherungs­Immobiliengebarung der Sozial versicherungsträger 
trägern durch eine solche Haltung zu der �i?-s�cht 

22.5.1 .1  Der Erwerb und die Veräußerung von verhelfen daß in Hinkunft selbst med1Z1n1sch Liegenschaften sowie die Errichtung oder Er- gutzuheißende Projekte nur unter Berüc�sic�ti­weiterung von Gebäuden sind den So?ialversiche- gung der Finanzierungsmöglichkeiten verwlrkhcht 
rungsträgern gerpäß § 447 Abs. 1 ASVG ?-ur mit werden könnten. . , 
der im Einvernehmen mit dem BM f. FInanzen 

22.5.3" Das BM hielt de� 'entgegen, 'daß bei erteilten Zustimmung des BM f. soziale Verwal- der Beurteilung derartiger Projekte auch das tung gestattet, sofern für 'diese Zwecke ein Betrag grundsätzliche gesundheitspolitische Konzept, d�s aufgewendet werden soll, der 5 v. T. der vom auf die Verhütung vorzeitig eintretender Invah­betreffenden Träger im vorangegangenen Kalen- dität abziele, berücksichtigt werden müsse. Ins­derjahr erzielten Gesamteinnahmen, überst�igt. besondere sei zu bedenken, daß das Ausmaß des Somit obliegt der Aufsichtsbehörde dIe Verpfllch- Bundesbeitrages bei einem wachsenden . Anfall tung, die Immobiliengebarung der einzelnen An- . von Invaliditätspensionen stärker ansteIge �ls ' stalten und Kassen, mit ihren finanziellen'Möglich- durch den mit der Errichtung einer Sonderhell-keiten abzustimmen. anstalt verbundenen einmaligen, Aufwand. Dem 
Mit Erlaß vom 1 1 .  Juni 1971 genehmigte das Sparsamkeits gebot könne aber'insofern RechnujJ,g BM f. soziale Verwaltung die Verwendung von getragen werden, als den Versicherungsträgern Mitteln, der Pensionsversicherungsanstalt (kurz nur die SchaffunO' der für den Gesetzesvollzug PV A) d�r Arbeite� im Ausmaß v.on 79,14 ,Mi!!. S unumgäflg�ich no�wendigen Einrichtungen zuge­zur Ernchtung ewer Sonderheilanstalt In Bad .standen werde. Aussee ; mit Schreiben vom 4., Juli 1973 wurden 22.6.1 Mit Erlaß vom 20. Oktober 1972 ge­im Rahmen dieses Vorhabens weitere 14 Mil!. S nehmigte das BM der Allgemeinen Unfallver­für die Schaffung von Personalwohnhäusern zuge- sicherungsanstalt die mit 312 Mil!. S veranschlagte standen. Die mit Schreiben vom �7. Feber 1974 Errichtung ' eines Hauptverwaltungs- und For­

erteilte Genehmigung eines z�sätzhchen Mehrauf- schungszentrums In Wien. Am 18. Jul� 19�5 er­wand es von mehr als 26 MII!. S nahm das BM klärte die Anstalt daß sich die vorausslchthchen zum Anlaß, die Anstalt anzuweisen, in Anbetracht Netto-Baukosten 
'
au'f rund 676 Mil!. S belaufen ihrer schwierigen Gebarungssituation von "einer würden: Wie die Aufsichtsbehörde feststellte, war weiteren Immobilisierung der liquiden Mittel die Erhöhung auf das Doppelte der ursprünglichen Abstand zu nehmen". Bereits im darauffolgenden Bausumme nicht nur auf unumgängliche Kosten­Jahr revidierte das BM diesen vom Gri.!?-dsatz steigerungen, sonderri vor allem auf wesentliche der Sparsamkeit getragenen Standpunkt, ,wdem Anderungen und Erweiterungen des Projektes, es das Ansuchen der Anstalt vom 20. Jum �975, die einer neuerlichen Genehmigung gemäß § 447 mit de!l). sie um die Freigabe von 244 Md!. . S Abs. 1 ASVG ,bedurft hätten, zurückzuführen. für die· Errichtung einer ' Son?erheilanstalt · ln Außerdem wurde aufgrund von Beschlüssen der Bad Isch! einkam, positiv beschIed. Verwaltungs körper der Anstalt vO,m 9. - Au!?ust 

22.5.1 .2 Nach Auffassung des RH wären 1973 im Jänner 197� �t der Err1���ung elnes 
gerade im Falle dieser Anstalt gewisse Beschrän- Krankenhau�,es sO';le elnes zugehongen Ver­
kungen bei der Genehmigung von Bauführungen waltungsge?audes .ln Graz . b.�go�nen, obw?hl 
angebracht gewesen, da sich j eder Mehraufwand zum. damah�,en :z:.e1tpunkt hl�fur dl� �otwendlge 
infolge des ' zur Finanzierung des Leistungsauf- aufslchtsbeh�r�hche G:enehnu�ung mc�t vorlag. 
wandes bei weitem nicht ausreichenden Beitrags- Das BM erhielt von dIesem nut 650 Md!. S ver­
aufkommens ' zwangsläufig in einem höh�ren anschlagten Projekt erst im Laufe des Jahres 1975 
Bundesbeitrag niederschlug. Kenntnis. 
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22.6.2 Der RH nahm das in mehrfacher Hin­
sicht unzulässige Vorgehen dieses Sozial ver­
sicherungsträgers " zum Anlaß, dem BM eine 
strenge Ausübung seiner aufsichtsbehördlichen 
Funktion zu empfehlen. Darüber hinaus regte 
er an, die Genehmigung d�r Bauführung von der 
Vorlage entsprechender Planungsunterlagen sowie 
eines detaillierten Finanzierungskonzeptes ab­
hängig zu machen, um die El1tstehung eines ver­
meidbaren Mehraufwandes durch nachträgliche 
Abänderungen und die Inanspruchnahme von 
Fremdkapital hintanzuhalten. " 

, 

, 22.6.3 Das BM nahm die Anregung " des RH 
zum Anlaß, alle Sozialversicherungsträger mit 
Erlaß vom 8, Juli 1976 darauf hinzuweisen, daß 
eine , genehmigungspflichtige Bauführung nicht 
vor der Erteilung der aufsichts behördlichen Be­
willigung begonnen werden dürfe. Es berichtete, 
die leitenden Funktionäre schon zu einem früheren 
Zeitpunkt auf ihre persönliche Verantwortung für 
die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften auf­
merksam gemacht zu haben. Mit dem angeführten 
Erlaß sei ihnen aufgetragen worden, vor einer 
Genehmigung gemäß § 31 Abs. 6 und § 447 ASVG 
weder schriftliche noch mündliche Verpflich­
tungen einzugehen, die eine vertragliche Bindung 
des Versicherungsträgers bewirken könnten. 

22.7.1 Die zur Zeit aer Gebarungsüberprüfung 
geltende Rechtslage machte den Abschluß der 
von Sozialversich'erungsträgern beabsichtigten 
Rechtsgeschäfte über Liegenschaften und Bau­
vorhaben nur dann von der aufsichts behördlichen 
Zustimmung abhängig, wenn hiefür ein Betrag 
aufgewendet, werden sollte, der 5 v. T. der Ge­
samteinnahmen des Versicherungsträgers im 
letzten vorangegangenen Kalenderjahr überstieg. 
Diese Regelung ermöglichte es insbesondere den 

" großen Pensions versicherungsträgern, über mehr­
stellige Millionenbeträge zu disponieren, ohne 
daß das BM darauf Einfluß nehmen konnte. 
Ebenso vermochte es die oberste Aufsichtsbehörde 
nicht auf jene Träger, die die genannte Freigrenze 
jährlich nahezu ausschöpften, ohne sie aber z'u 
,überschreiten, im Sinne des Sparsamkeits grund­
satzes einzuwirken. Das gleiche galt für solche 
Bauvorhaben, die in Teilprojekten, deren Kosten 
j eweils unter der Freigrenze lagen, schrittweise 
realisiert wurden. ·' ' 

22.7.2 Der RH stellte daher zur Erwägung, 
für eine diesen Bedenken Rechnung tragende Er­
weiterung der aufsichtsbehördlichen Kompetenzen 
einzutreten, um die seit Jahren unveränderte 
Rechtslage den gegenwärtigen Erfordernissen an­
zupassen. Schließlich sei zu bedenken, daß die 
Investitionsvorhaben , der Sozialversicherungs­
träger in Anbetracht ihrer finanziellen Auswir­
kungen eine mögliche Belastung des Bundes dar-
stellten. 

" 

'22.7.3 Das BM erklärte, diese Auffassung des 
RH grundsätzlich zu teilen, und wies ' in diesem 
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Zusammenhang auf die Regierungsvorlage zur 
32. Novelle zum ASVG hin ; diese sehe nämlich 
vor, daß Beschlüsse der Verwaltungskörper der 
Sozialversicherungsträger über die im § 447 
Abs. 1 ASVG genannten Angelegenheiten, die der 
Genehmigung nicht bedürfen, binnen einem 
Monat na,ch Beschlußfassung dem BM gesondert 
anzuzeigen wären. Aufgrund dieser Anzeigepflicht 
werde das BM zunächst einen besseren Überblick 
über die Bauführungel). der Sozialversicherungs­
träger- erlangen und anhand der so gewonnenen 
Unterlagen sodann im Rahmen der bestehenden 
gesetzlichen Möglichkeiten seinen Einfluß dahin­
gehend geltend machen können, daß die Immo­
bilisierungsaufwendungen jedes einzelnen Ver­
sicherungsträgers in eine betriebswirtschaftlich 
günstige Relation zu seiner gesamtwirtschaftlichen 
Lage stünden. 

Sozialversicherungsanstalt 
der gewerblichen Wirtschaft 

22.8.1 Die sich aus dem Titel der Aus­
gleichszulagenersätze zum jeweiligen ,BiIanzstich­
tag gegenüber dem Bund ergebenden Forderungen 
der, Anstalt zeigten im Verlauf der letzten sechs 
Jahre eine steigende Tendenz. 

in MiII. S 

1970 . . . . . . . . . . . . . .  ;" . . . . . . . . . . . . . . . . .  169,42 
1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  198,32 
1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  209,16  
1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  225,57 
1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  241,64 

'22.8.2 Die Anstalt hatte mit den Ausgleichs­
zulagen vier bis fünf Monate' ' in Vorlage zu 
treten, d. i. ein Zeitraum, der von anderen auf 
die Zuteilung von Budgetmittelri angewiesenen 
SQzialversicherungsträgern bei weitem nicht iri 
Kauf genommen werden mußte. Aus diesem 
Grunde nahm auch die Entwicklung des Rein­
vermögens der Anstalt, gemessen an den durch 
die verfügbaren Mittel gebildeten Deckungs­
quoten, keine befriedigende Entwicklung. Zum 
Bilanzstichtag des Jahres 1974 setzte sich das 
mit 796,22 Mil!. S ausgewiesene Reinvermögen 
nur mehr zu 26,35% aus der Summe von Bar­
beständen,- Geldeinlagen und Wertpapieren zu­
sammen. Der RH empfahl, die Anstalt durch die 
pünktliche Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen 
des Bundes in die Lage zu versetzen, eine günsti­
gere Relation zwischen Reinvermögen und ver7 
fügbaten Mitteln zu erzielen. 

22.8.3 Das BM berichtete, die R�fundierungs­
frist für die Ausgleichszulagen im E,invernehmen 
mit dem BM f. Finanzen inzwisch,en um zwei 
Kalendermonate verkürzt zu' haben, wodurch 
die Anstalt nunmeht den anderen Trägern zu­
mindest gleichgestellt sei. Das Reinvermögen. der, ' 
Anstalt sei Ende 1975 schließlich zu 38,68% durch 
verfügbare Mittel gedeckt gewesen, v,:omit sich 
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gegenüber der Deckungsquote vom 31.  Dezem­
ber 1974 eine wesentliche Verbesserung ergebep 
habe. 

Liquiditätsreserve 
22.9.1.1 Bei der , PV A der Arbeiter bestanden 

seit Jahren Liquiditätsengpässe. Die folgende 
Übersicht zeigt die in den Jahren 1974 und 1975 
jeweils ab Beginn des Monats Juli für die Dotieru�g 
des Dauerschecks fehlenden Kassenmitte!. 

1974 1975 
in Mill. S 

Juli . . . . .  '. . . . . . . . . . . . . . . . . '98,8' 
August . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488,8 
September . . . . . . . . . . .  , . . . .  ' 1 233,7 
Oktober . . .  : . . . . . . . . . . . . . . 200,8 
November 
Dezember 

822,0 
26 (j" � 

893,5 
1 41 7,4 
3 675,0 
4 385,8 
3 907,7 

sichtlichen Jahr�sbetrag, der gemäß § 80 Abs. 1 
ASVG aufgrund einer Erfolgsrechnung durch 
,Gegenüberstellung des Aufwandes und der 
Einnahmen de� Versicherungsträgers, bezogen 
auf das Geschäftsjahr, ermittelt wird, begrenzt. 
Da hiebei aber Einnahmen, die erst im Nachjahr 
eingehen, bereits im laufenden Geschäftsjahr 
als Erträge der Anstalt berücksichtigt werden, 
ergab sich zum Jahresende zwangsläufig ' 'eine 
Diskrepanz zwischen der Bevorschussung , des 
Bundesbeitrages und dem kassamäßigen Bedarf 
der Anstalt. 

Der sich für ein Geschäftsjahr aus der endgülti­
gen Abrechnung des Bundesbeitrages zugunsten 
der Anstalt ergebende Bundesbeitragsrest wurde ' 
erst im darauffolgenden Jahr nach Anerkennung 
durch das BM überwiesen. ' , 

22.9. 1 .2 I� Jahre 1975 war die unzureichende '
d 

So w
A
' ur�e 

A
bei

b
sp�elsweise

d 
die

A 
Restforderüng 

I, h B h d B d b '  er PV . uer r eiter aus er brechnung des monat lC e evorsc ussung es un es eltrages B d b '  f" d J h 1973 ' d H " h  d ·  h . d U h f" d' Z hl _ un es eltrages qr as a r In er 0 e le sc werwIegen ste rsac e ur le , a ungs d 59 2 M'll S 30 S ' b 19 4 h . . k ' d PVA d ' A b 't D' von run , , 1 .  am . eptem er , 7 sc wleng elten er er r el er. leser cl d' f" d J h 1974 d 5' 21 0 M'll S G d ll ' . h . d h . h d G un le ur as a r von run , 1 .  run a eIn relc te Je oc 111C t aus, as esamt- , 29 D b 1975 b r h D' ' " 1 '  h ausmaß der Kassenfehlbeträge zu erklären, stand am . . ezem er . .eg lC en. lese zelt lC .e 
doch beispielsweise Ende Oktober 1975 einem Versch17bung bedlngte

"
lm Zusammenh�,ng ml,t 

noch ausstehenden voraussichtlichen Bundes- der Stelgerur:g der Hohe der . Restb
,
etrage �us 

beitrag für das Jahr 1975 von 3 677 Mill. S d�.r B�ndesb�ltrag�ab�e��nung eIne weItere Be,elh­
(ipklusive des , Restes aus der Bundesbeitrag- trachtlgung, der, LtquldItat .der PVA der

, 
Arbeiter. 

Abrechnung 1974 von 521 Mil!. S) ein Kassen� Schließli�h lag in der Tatsache, daß die Rück­
bedarf von 4 386 Mill. S gegenüber. Ebenso stände an Beiträgen für Pflichtversicherte von 
bestand im Jahre 1974 - bei einer mit Ausnahme Jahr zu Jahr zunehmen, eine weitere Ursache 
des Abrechnungsrestes von 521 Mil!. S richtigen für die angespannte Kassenlage der PV A der 
Bevorschussung des Bundesbeitrages - in allen Arbeiter. 
Monaten ein finanzieller , Engpaß, der Ende 
September 1974 mit 1 234 Mil!. S das Maximum 
erreichte. 

22.9.2 Hiezu bemerkte das BM, es verbleibe 
der Anstalt zufolge der Ausfallshaftung des 
Bundes jährlich ein Überschuß in der Höhe von 

22.9.1 .3 Für die Liquiditätssituation ' der 1,5% der Gesamtausgaben. Nach Zuführung 
PV A der ' Arbeiter waren daher noch weitere eines Drittels des Überschusses an die gebundene 
Umstände maßgebend, die im folgenden beispiels- Rücklage stünde somit 1 % der Gesamtausgaben 
weise angeführt sind. zur Bedeckung des Unterschiedes zwischen der 

Die PVA der Arbeiter hatte für den Aufwand kassamäßigen und der erfolgsrechnungsmäßigen 
an Ausgleichszulagen in Vorlage z'u treten, da Gebarung zur Verfügung. Es sei allerdings 
von Gesetzes wegen eine Bevorschussung nicht richtig; daß dieser Betrag nicht ausreicht, die 
zulässig ist. Der bestehende Abrechnungsmodus, kassamäßigen Erforder.nisse zu decken. 
der die Refundierung' durch den Bund im zweiten 22.10.1 Der Gesetzgeber hat in § 80 Abs. 2 
Monat nach derAuszahlung vorsah, beansprucfite ASVG für den Fall einer vorübergehend un­
allein schon die Kassenmittel der PV A der günstigen Kassenlage eines Versicherungsträgers 
Arbeiter in der Höhe des Aufwandes zweier dahingehend vorgesorgt, daß unter dieser Voraus­
Monate. Darüber hinaus war die PV A der Arbeiter setzung über die aufgrund dieser Gesetzesstelle 
zu den Sonderzahlungsterminen Mai und Oktober abgesondert angelegten Mittel des Versicherungs­
jeweils für zwei Monate im Ausmaß des Sondere trägers (gebundene Rücklage) mit Zus'timmung 
zahlungsanteiles der Ausgleichszulagen (im Mai des BM f. soziale Verwaltung und des. BM f. 
1975 rund 162 Mil!. S, im Ok1;ober rund 166 Mill. S, Finanzen verfügt werden darf. Diese Anordnung 
zusätzlich kassamäßig bela�tet. schloß nach Auffassung des RH gleichzeitig für 

Die Regehing der Bevorschussung des Bundes-' 
den Versicherungsträger die Pflicht ei.n, bei 

beitrages nahm ' einerseits auf die kassamäßigen 'Liquiditätsschwierigkeiten die Mittel der,gebunde-, 
Gegebenheiten der Anstalt Rücksicht, als im nen Rücklage heranzuziehen. ' 

, 
'§ ,80 Abs. 3 ASVG die monatliche Bevorschussung Die PVA der Arbeiter hat davon in den Jahren 
in erforderlichem Ausmaß vorgesehen ist. Ande-, 1974 und 1975 nur zur Überbrückung der Fl!üiJ).­
rerseits war die Bevorschussungem:it dem voraus- zierungslücke zum L Oktober, die 1 974 über 
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1 Milliarde S und im Jahre 1975 über 4 Milliarden S 
betrug, Gebrauch gemacht und die Aufsichts­
behörde um Zustimmung zur Verfügung über 
300 Mill. S bzw. 340 Mill. S an Festgeldern aus 
den Deckungsmitteln für die gebundene Rücklage 
ersucht. Diese Zustimmung wurde in der jeweils 
beantragten Höhe auch erteilt. 

Der Sollbetrag der gebundenen Rücklage der 
PVA der Arbeiter belief sich zum 31.  Dezember 
1973 auf rund 1 425,5 Mill. S und zum 31.  Dezem� 
ber 1974 auf rund 1 670,9 Mill. S; Zu diesen: 
Stichtagen waren Deckungsmittel an Wertpapieren 
und gebundenen Einlagen bei Kreditinstituten 
in Höhe von 1 078,0 Mill. S bzw. 1 395,8 Mill. S 
vorhanden. Am 31.  August 1974 hatten die 
Deckungsmittel das Ausmaß von 1 608,8 Mill. S 
und am 31 . August 1975 die Höhe von 
1 785,3 Mill. S ,erreicht. 

.Im Hinblick auf die Höhe ihres jeweils ausge­
wiesenen Bestandes hätten die Wertpapiere und 
Festgelder im Jahre 1974 und bis September 1975 
ausgereicht, die Kassenfehlbeträge abzudecken. 
Die legale Vorgangsweise zur Überbrückung 
der Liquiditätsschwierigkeiten wäre daher auf­
grund der Bestimmung des § 80 Abs. 2 ASVG 
die Heranziehung von Mitteln der gebundenen 
Rücklage, allenfalls deren totale Auflösung 
gewesen. Erst der ab Oktober 1975 bestehende 
finanzielle Engpaß wäre durch diese Mittel nicht 
zu bewältigen gewesen. 

Die nur geringe Inanspruchnahme der gebunde­
nen Rücklage wurde seitens der PV A der Arbeiter 
und des BM f. soziale Verwaltung damit begrün­
det, daß die gesetzlich angeordnete langfristige 
Bindu!lg der Mittel der gebundenen Rücklage 
entweder in mündelsicheren inländischen Wert­
papieren oder in gebundenen Einlagen bei Kredit­
unternehmen einer kurzfristigen Realisierung 
größerer Beträge im Bedarfsfalle entgegensteht 
und damit die gesetzlichen V orschriftel,1 in der 
Praxis nicht durchführbar seien. 

22.10.2 Diese Auffassung erschien dem RH 
nur insoweit zutreffend, als tatsächlich· kurz­
fristig größere Beträge erforderlich gewesen 
wären. Die relativ geringen monatlichen Fehl­
beträge im Jahre 1974 (mit Ausnahme der Monate 
September und November) und im Monat 
April 1975 hätten ohne weiteres durch Rücklagen­
auflösungen gedeckt werden können. Des weiteren 
wären bei entsprechender längerfdstiger Planung 
auch noch größere Finanzierungslücken überwind­
bar gewesen. 

22.10.3 Das Bl\1 wies darauf hin, daß die 
Geschäftsführungsbefugnis bei den Sozialver­
sicherungsträgern ausschließlich in den Händen 
der dafür zuständigen Verwaltungs körper liege 
und daher, 'ungeachtet der erforderlichen Zustim­
mung der Aufsichtsbehörden, eine Entscheidung 
darüber, ob über Mittel der gebundenen Riicklage 
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verfügt werden solle, nur in den Verwaltungs­
körpern der Anstalt getroffen werden könne. 

22. 1 1 .1 Infolge der nur teil weisen Ausnützung 
der gebundenen Rücklage und mangels aus­
reichender Geldmittel hat die PV A der Arbeiter 
in den Jahren 1974 und 1975 ihren für den Dauer­
scheck erforderlichen Kassenbedarf durch Auf­
nahme von Darlehen und sonstigen Krediten 
sichergestellt. . 

Im Jahre 1974 h;t die Anstalt jeden Monat 
d�e folgenden Kredite in Anspruch genommen, 
deren Laufzeit jeweils zirka 20

. 
Tage betrug : 

in Mill. s 
Jänner' . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' , '  73 
Feber . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

' 
. . . .  '. . . . . . . .  120 

März . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  177· 
April : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 
Mai . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . .  310 
Juni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
Juli . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  297 
August . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135 
September . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  504 
Oktober . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
November . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  312 
Dezember . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  813 

Anfang Oktober 1974 wurde zusätzlich' ein 
Bankkredit in der Höhe von 400 Mill. S mit einer 
Laufzeit von 3 Monaten sowie ein Darlehen 
der PV A der Angestellten im Betrag von 
400 Mill. S mit einer Laufzeit bis Ende Mai 1975 
aufgenommen, das jedoch vorzeitig zwischen 
dem 10. Feber und dem 20. März 1975 getilgt 
wurde. ' . 

Im Jahre 1975 bedeckte die PVA der Arbeiter 
vom April ap die bestehenden . kassamäßigen 
Fehlbeträge durch Kreditaufnahmen (Konto­
korrent-, Lombard- und sonstige Kredite) in 
folgender Höhe : . 

April . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Juni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Juli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
August . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .' 
September . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Oktober . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
November . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
'Dezember . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .  . 

in Mill. S 

320 
1 190 

920 
970 

1 060 
1 450 
3 410 
3 915 
3 700 

Die Laufzeit dieser Kredite betrug bis einl 
schließlich September 1975 ebenfalls durc9schnitt­
lieh 20 Tage; im Oktober mußten Kredite im 
Ausmaß von 2 080 Mill. S und im November 
von 2 800 Mil!. S jeweils bis zum nächsten 
Monatsende prolongiert werden. 

Der Zinsfuß für die aufgenommenen Kredite 
bewegte sich im Jahre 1974 zwischen 7 Y4 und 
9 %% und im Jahre 1975 zwischen 7 % und 
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9 %%. An Kreditzinsen entstanden im Jahre 1974 des Vollzugsauftrages zu überwinden, zumal nach 
26 512 360,62 S und 1975 ' 89 631 993,12 S, Auffassung des BM die im konkreten Fall gewähl­
zusammen 1 16 144 353,74 S. ' ten Mittel durch § 81 ASVG nicht ausgeschlossen 

22.1 1 .2 Der RH vertrat die Auffassung, daß 
das ASVG ' eine andere Möglichkeit zUF Über-. 
brückung von Liquiditätsschwierig!ceiten als die 

.' recrtzeitige Zahlung der Bundesbeiträge und 
die Verfügung über die gebundene Rücklage 
nicht vorsehe. Die Aufnahme von Krediten 
und Darlehen war daher mangels gesetzlicher 
Ermächtigung unzulässig. Im Sinne . des § 81 
ASVG, der bestimmt, daß die Mittel der Sozial­
versicherung nur für .die gesetzlich vorgesehenen 
oder ' z�lässigen Zwecke ' · verwendet werden 
dürfen, entbehrten somit nicht nur die Kredit­
operationen an' sich, sondern auch die damit 
verbundenen Ausgaben an Kreditzinsen . einer 
gesetzliehen Grundlage. 

Der RH hob j edoch unbeschadet der vor­
stehenden rechtlichen Beurteilung der Kredit­
aufnahmen hervor, daß sich in den Jahren 1974 
und 1975' die gebundene Rücklage in der gegen­
wärtigen Form nicht als ausreichendes und 
wirksames Instrt;tment zur Behebung von Liquidi­
tätsschwierigkeiten größeren Ausmaßes erwieseh. 
hat und daß infolge der unzureichenden Bevor­
schussung des Bundesbeitrages im Jahre 1975 

würden. Es hätte sohin für die Aufsichtsbehörde 
auch kdn Anlaß bestanden, die Kreditaufnahmen 
zu beeinspruchen. 

22.11 .4.1 Der ' Auffassung des BM hielt der 
RH e:ntgegen, daß der Gesetzgeber für den Fall 
einer vorübergehenden ungünstigen Kassenlage 
eines Versicherungsträgers nur die Verfügung 
über die gebundene Rücklage vorgesehen hat, 
so daß Überlegungen hinsichtlich der Zweck­
mäßigkeit nicht ausschlaggebend ,sein könn�n. 
, ' 22.11 .4.2 Dem RH erschien auch eine isolierte 
Betrachtungsweise , der Kreditaufnahm�n , der 
Anstalt unabhängig von der gesetzlichen Pflicht 
zur Rücklagenauflösung nicht zielführend. Er 
verblieb bei seiner Auffassung, daß der Vüll­
ziehungs auf trag an die Versicherungsträger zur 
Auszahlung der Pensionen durch die im Gesetz 
vorgesehene rechtzeitige Zahlung der Buhdes­
beiträge und die Verfügung über die Mittel , der 
gebundenen' Rücklage auch im falle kurzfristiger 
Liquiditätsschwierigkeiten hätte gesichert werden 
müssen und daß j ede , andere Vorgangsweise 
nicht dem Gesetz entsprach. 

vom Oktober an selbst die Auflösung der gesam-
22.12.1 Die Liquiditätsprobleme dei:' , PV A ten Mittel der gebundenen Rücklage die Finan- der Arbeiter erforderten nach 'Auffassung des zierungslücke nicht hätte schließen können. RH unverzügliche Maßnahmen, um die Anstalt 

22.1 1.3.1 Der Entgegnung des BM zufolge m�t liquiden Mitteln in einer für die Bewältigung 
kanne das Vorgehen der Anstalt, zur Über- ihrer gesetzlichen Aufgaben ausreichenden Höhe . brückung kurzfristiger Liquiditätsschwierigkeiten auszustatten. Er ,schloß aber die Möglichkeit 
Kredite aufzunehmen statt langfristig gebundene der Bevorschussung seitens des Bundes nach dem 
Mittel aufzulösen, nicht 'unbedingt als unzweck- Liquiditätsbedarf der Anstalt nicht nur deswegen 
mäßig angesehen werden. aus, weil damit eine ungeheure finanzielle Belastung 
. 22.1 1 .3.2 Betrachte 'man im übrigen die des Bundes verbunden wäre, sondern auch, 

Frage, ob die Aufnahme von Kredit:n unter dem weil ein solches System die Anstalt in eine noch 
Blickwinkel des § 81 ASVG zulässig sei, für größere .L\bhängigkeit von den Zahlungen des 
sich allein und ohne Zusammenhang mit der Bundes bringen und damit die Selbstverwaltung I 
in den Prüfungs mitteilungen des RH aufge- in Frage stellen , würde . 

. worfenen weiteren ' Frage, ob. die �nstalt niCht Der' RH empfahl daher, durch legistische 
st�tt der A��nahme :.on Kr�,

dlten dle gebun�ene Maßnahmen von der bisherigen Regelung der 
�ucklage hatte a�flosen �ussen, dann: er�abe? gebundenen Rücklage im § 80 Abs. 2 ASVG 
slch doch berechtigte Zwelfel an de� Rlchtigkelt abzugehen und ' für eine Reserve an liquiden 
der �uffassung, daß § 81 ASVG ewer solch�n Mittel.n vOrzusorgen. Hiebei sollte das Ausmaß 
�redltaufnahme bzw. der Zah.lung ,von Kredlt- dieser Liquiditätsreserve im Verhältnis zu den 
zln

,
sen entge�engestand�n sel. ples .deshalb, jeweiligen Aufwendungen des Versicherungs­

well de.r Verslche�,
ung,�tra�er ,zwelfel�os �m Rah" trägers festgelegt werden ; hiefür könnte die bei 

men se�ner Geschaftsfuhrungsbef�gnls 111C�lt n�r den Krankenversicherungsträgern bestehende 
berechtigt, sondern auch verpfhchtet sel, den Regelung des § 447 b ASVG als Anhaltspunkt 
ihm vom Gesetzgeber ,auferlegten Vollziehungs- dienen. 

. . 

. 

auftrag 'zu erfüllen. Ist der Versicherungsträger 
aus welchen Gründen immer nicht in de'r L�ge, 
den Gesetzesauftrag, im vorliegenden Fall die 
Auszahlung der Pensionen, zu , erfüllen; dann 
könne, ja müsse er sieh als Körperschaft des 
öffentlichen Rechtes mit Rechtspersöhlichkeit 
j edes in der Rechtsordnung zugelassenen Mittels 
bedienen, um das Hindernis für die. Erfüllung 

Die Mittel für diese Liquiditätsreserve könnten 
durch schrittweise Auflösung der Deckungsmittel 
der gebundenen Rücklage .sowie durch eine 
wie bisher gesetzlich vorgeschriebene Zuführung 
eines Teiles des jährlichen Mehrertrages auf­
gebracht werden. Hiebei wäre auch zu ' prüfen, 
inwieweit eine Auffüllung der Reserve allenfalls 

4* 
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durch einen 'finanziellen Ausgleich zWiSChen j' Das -BM hat bereits im Jahre 1972 an:läßIich 
Pensionsversicherungsträgern erreicht werden ' der Prüfung der ,

.
Bur:desb��trag�abrechnung bei 

kann. ' " 
" der PV A,der ArbeIter 'Im'Prufbencht festgehalten; 

Da Liquiditätsprobleme in ähnlicher F�r� I daß es die ' zitierte gesetzliche
.: 

Bestimmung: 
bei allen Pensiönsversicherungsträgern, die einen I 

c;{�of1erei zur 
d
Abg���z

.
ung �er. gebtn�enen 

Bundesbeitra{ erhalten, be'standen, sollte durch M�c (l
age

d vo
A
n ' en

l 
� ngen

I
,
,,.
- re� ver u

f�h
aren 

, . h d 1 ' · · ' ·  h' V 1 ' h ' ' . . ' Itte n er nsta' t elgene ",-onten " zu u ren.' entsprec en e , . eg1stlsc e or ce rungen eine GI . h . . d '  d h '  'k ' d ' ß d' allen beteiligten'Pensior\sversicherungsträgern ge- ' ll
e�c ze

h
1t1g 

d
Wur e Je o�

h 
ane.: l

�n
l
nt, . ad d

1�s 
' h  , :  d d F d" L' 'd' " , "  a ein sc on es wegen nlC t mog lC l seI, , a  le rec t wer en e orm er ' 1qUl ltatsreserve r . d L d A l ' d A I angestrebt ·werderi. " ,  1<;1111 .e age er nsta" t eln� geson ert� ,r: age , ' "  " : , , der bIsher angefallenen ' Betrage ausschlIeße. 
22.12.2 Das BM teilte in seiner Stellungnahme ' , " 

hiezu mit, daß in Anbetracht der Tatsache, daß In einem Prüfbericht des BM aus dem Jahre 
�i.e , .:werfpapiere und ,Festgelder d�r bish�rig�n 1974 hat dieses neuerlich auf den ungeänderten 
geö'undenen I{ücklage zur'Behebung von Liqyidi- Fdrtbestand dieses ungesetzlichen Zustandes hin-' 
tätsengpasseri praktisch' z�'rri ' größten Teil nicht gewiesen. ' Eine ' Lösung wurde 'bisher :-- niCht 
verfügbar seien,' die in parlamentarischer Behand� gefunden. ' " , " 
hing stehende Regieiu,ngsv6!lilge betreffend eine , 22.13.1 .2 Dem jeweiligen ' Soll-Betrag , ' d�� 32. Novelle zum' ASVG in einem n'euen § 444 a gebundenen Rücklage sollte, auch ' wenn, die bereits' ' Vorschriften" über ' die Bildung ' einet: , gesetzlichen Bestimmungen über die gesonderte Liquiditätsreserve bei den Trägern der Pensions� A I l' ht f" l'lt d t t " ' 1 . h ; :  ' , , n age n c er u , wur en, s e s  eIn ' g elc v�rslcherung enthalte. ' hoher Betrag an Wertpapieren und ' gebundenen 

Es könne erwartet werden, daß ab dem ' Zeit- Einlagen bei 'Kreditunternehmungen als buch­
punkt , des 'Erreichens , des Sol11?etrages der mäßige D'eckungsmittel g�genüberstehen; Unter 
Liquiditätsreserve , durch kurzfristig- verfügbare Zugrundelegung ' der Ansicht , der PV A , der , 
Mittel 'die Träger der Pensionsversicheruhg in Arbeiter, · daß eine " vor , dem 1 .  Jänner, 1966 
der L;tge sein werden, vor,übergehende finanzielle vorhandene Vermögenssubstanz von ' rund 
Engpässe durch Rückgriffe auf die Liquiditäts- 293,8 Mill. S nicht zu berückSichtigen sei, ergab 
reserve zu üb�rbrücken. ' Das BM glaube, daß sich, daß die gebundene Rücklage der PVA 
mit ,einer solchen Neuregelung den Vorstellungen qer Arbeiter seit Jahren nicht gedeckt, war. 
de� RH weitgehend entsprochen und den dies- ,-Aber selbst bei Berücksichtigung dieses Betrages 
bezüglichen Beanstandungen für die Zukunft fehlten in einigen Monaten der letzten Jahre 
de'r Bo��'n entzogen werde. ' Mittel zur Deckung der gebunde,nen Rücklage. 

22.12.3 Die vom BM in Aussicht gestellten Darüber hin��s wurden die Zinsenerträg� Vorschriften 'des § 444 a ASVG über die Liquidi- der zur Deckung herangezogenen, gebundenen tjitsreserve sil)d aufgrund der 32. Novelle ,zum Einlagen und 'Wertpapiere nicht der gebundenen ASVG, , 'BGBl. Nt. , 704/76, in Kraft ' gesetzt Rücklage zugerechnet, sondern flossen in die . worde·n .. � "-. �llgemeirien I<assenniittel der Anstalt. "Diese 
', Gebu,ndene Rücklage Vorgangs weise be,wirkte zwar ,' rechnungs mäßig 

22.13.1 .1 § 80 Abs. 2 ASVG, der in seiner eine Erh�hung der ' Erträge urid ' damit eine 
utsprüI.1glichen ' Fassung auf das Pensions an- Verringerung des Bunde�beitrages, ' war ' aber 
passungsgesetz vom 28. April 1965, BGBl. Nr. 96, nach Auffassung des RH mit dem Gesetz. nicht , 
zurückging, sah vor, daß ein Drittel des sich na\=h in Einklang zu bringen. Die 'Anordnung im 
§ 80 Abs. 1 ASVG ergebenden ,Mehrertrages § 80 Abs. 2 ASVG, ein Drittel des jährlichen 
jedes ,Geschäftsjahres abgesondert , vom übrigen Mehrertrages abgesondert vom übrigen Vermögen 
Vermögen des Yersiche'rungsträgers zins bringend zins bringend anzulegen, bedeutete nämlich die 
entweder in mündelsicheren inländischen Wert- Pflicht zur Anlage ' eines Sondervermögens, 
papieren , oder ip gebqndenen Einlagen bei de�: auch qessen Zinsen�rträge , zuzuschrei�en 
Kreditunternehmen anzuJegen ist. . " , gewesen �ären. 

Die PVA der Arbeiter , verfügte über e111en 22.13.2 Der RH wies darauf hin" daß diese 
Bestand 'an Wertpapieren und gebundenen Ein- Umstände dem BM seit Jahren bekannt waren. ' 
lagen bei Kreditinstit'uten in wedisdrider 'Höhe. Es ' hatte entsprechende 'Maßnahmen' zu ' treffen 
Diese Mittel wurden von der PV A der Arbeiter gehabt, um , die im Gesetz , ,vorgeschriebene 
zur rechnungsmäßigen Deckung der' gebundenen Regelung in die Praxis umzusetzen. Allenfalls 
Rücklage" deren Soll betrag sich jeweils aus dem wären geeignete Gesetzesänderungen einzuleiten 
�om BM f. soziale Verwaltung ·' anerkannten gewesen, wenn die bisherigen gesetzlichen 'Be­
Jahresabschluß ergibt, herangezogen. Eine geson- stimmungen aufgrund der tatsächlichen Verhält- . 
derte .Veranlagung der seit, ,dem : Jahre -1966 nisse; ipsbesondere der Liquiditätslage : ·der Ari� 
der gebundenen Rücklage ' zuzuführenden Mehr- stalt, nicht als ausreichend erachtet, worden' sein 
erträge ist bisher nicht erfolgt. " , , ), , '  sollten. 

5 
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22.1 3.3.1 Das BM führte hiezu aus, der Ge­
setzgeber habe mit der Einführung der gebundenen 
Rücklage den Pensionsversicherungsträgern be­
stimmte finanzielle Reserven sicherstellen wollen. 
Die Pensionsversicherung'sträger hätten auch, dem 
Gesetzesauftrag folgend, alljährlich eine ge­
bundene , Rücklage im erforderlichen Ausmaß 
gebildet und in ihrem Rechnungsabschluß nach­
gewiesen. 

Es sei aber zutreffend, daß der weitere Auftrag 
des Gesetzgebers, diese Rücklagte abgesondert 
vom übrigen Vermögen zu veranlagen, ' nicht er­
füllt worden ist, weil teinfach die finanziellen V or­
aussetzungen dafür gefehlt hätten. Die in Aus­
sicht genommenen gesetzlichen Vorschriften über 
die ' Bildung einer Liquiditätsreserve bei den 
'trägern der pensionsversicherung (§ 444 a ASVG) 
werden auch diesen unbefriedigenden Zustand 
beenden. , 

22.13.3.2 Zur Feststellung des RH, daß' die 
PV A der Arbeiter ihre liquiden Reserven, die sie 
vor 'Einführung der gebundenen Rücklage ange­
sammelt hatte; nicht als gebunden betrachten 
wollte und daher diese Vermögensteile jeweils 
aus der Liquiditätsbetrachtung ausgeschieden hat, 
bemerkte das BM, daß der Gesetzgebe,r diesbezüg­
lich keine entsprechenden Übergangsbestimmun­
gen bei der Einführung der gebundenen Rücklage 
getroffen habe. Das BM habe daher im Hinblick 
darauf, daß die Anstalt ein einheitlicher Ver­
mögensträger sei und auch vor der gebundenen 
Rücklage stets einen Bundesbeitrag in Anspruch 

' genommen habe, bei der Liquiditätsbetrachtung 
immer die gesamten liquiden Mittel herangezogen. 

22.13.3.3 Die Zuführung von Zinsenerträgen 
an die gebundene Rücklage schließlich habe nur 
dann ihre Berechtigung, wen!1 die Versicherungs­
träger über, ein gesondertes Vermögen verfügen. 
Da die Pensions versicherungsträger wegen Liqui­
ditätsschwierigkeiten ein Sondervermögen nicht 
hätten bilden können, sei auch die Zuführung 
von Zinsenerträgen nicht möglich gewesen. Auch 
diese Problematik werde aber , durch die Neure­
gelung des § 444 a ASVG bereinigt werden. 

22.14.2 In den für den Ersatz des Ausgleichs­
zulagenaufwandes maßgeblichen Bestimmungen 
des § 299 ASVG und des § 2 des Finanzausgleichs­
gesetzes 1973 (F AG 1973) ist ejne Fälligkeits­
bestimmung nicht enthalten. Mangels einer solchen 
war der RH der Ansicht, daß hiefür nur der 
Zeitpunkt der Rechnungslegung durch die Pen­
sionsversicherungsanstalten ausschlaggebend sein 
kann. Da diese einheitlich im Monat nach der 
Auszahlung der Ausgleichszulagen erfolgt, wäre 
der Ersatz dieses Aufwandes auch in diesem 
Monat fällig: , 

In Anbetracht der 'tatsache, daß eine Ver­
kürzung des bisherigen, den Vorschriften .nicht 
entsprechenden Refundierungsmodus yon ' zV{�i 
bis drei Monaten auf einen Monat nach der 
Auszahlung innerhalb eines Finanzjahre;.s eine 
starke finanzielle Mehrbelastung des Bundes mit 
sich brächte, empfahl der RH, die Anpassung 
an die den gesetzlichen ,Bestimmungen ent­
sprechende Vorgangsweise durch schrittweisen 
Einbau zusätzlicher Monatstangenten zu be­
wirken. ' 

22.14.3 Das BM f. Finanzen entgegnete, es 
könne der Auffassung des RH nicht folgen. Die 
technische Regelung gehe dahin, daß die Rech­
nungslegung, der , Anstalten einer Überprüfung 
durch das BM f. soziale Verwaltung bedürfe und 
erst auf dieser Grundlage eine entsprechende An­
forderung für den folgenden Monatsvoranschlag 
erfolge. Die nähere Regelung werde durch einen 
Durchführungserlaß des BM f. soziale Verwaltung 
im Einvernehmen mit dem BM f. Finanzen ge­
troffen. 

Bei der SV A der gewerblichen Wirtschaft sei 
jedoch in Berücksichtigung der Ausführungen 
des RH bereits im Herbst 1976 eine Regelung 
erfolgt, die den Zeitraum der Refundierung des 
Ausgleichszulagenaufwandes an diese Anstalt um 
zwei Monate verkürze. 

22.14.4 Der RH hielt seine Ansicht aufrecht, 
daß die Fälligkeit des zu ersetzenden Ausgleichs- , 
zulagenbetrages mangels ausdrücklicher gesetz­
licher Festlegung mit der Rechnungslegung durch 
die ' Pensionsversicherungsanstalten eintritt und 
der Ersatz dieses Aufwandes nach Überprüfung 

Ausgleichszulagen durch das BM f. soziale Verwaltung noch im 
22.14.1 Die von den 'trägern der Pensions- Monat der Rechnungslegung zu erfolgen hätte. 

versicherung in ,einem Kalendermonat aus ge- Die entgegenstehende Praxis wäre daher diesen 
zahlten Ausgleichszulagen wurden vom BM im Erfordernissen anzupassen, wie es bei der SV A 
Einvernehmen mit dem BM f. Finanzen erst mit der gewerblichen Wirtschaft bereits im Herbst 
einer zeitlichen Verzögerung ersetzt, und zwar 1976 den Bestrebungen des RH entsprechend 
der PV A der Arbeiter zwei Monate, den übrigen geschehen i5t. 
'trägern der Pensionsversicherung nach ' dem Im übrigen verwies der RH auf die im Rund­
ASVG und der SV A der gewerblichen Wirtschaft i schreiben des BM f. Finanzen vom 12. November 
drei Monate im nachhinein. Die SV A der Bauern , 1976 vorgenommene , Definition des Begrifftes 
erhielt hingegen im Monat der Auszahlung der I "Fälligkeit", die dann gegeben ist, wenn eine ' 
Ausgleichszulagen· einen Vorschuß gegen.' Be- Lieferung pder sonstige Leistung erbracht und 
gleichung des Abrechnungsrestes im zweitfolgen- I,' hierüber die dazugehörende Rechnung vorgelegt 
den Monat. wurde. , , 
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22.15.1 über den Ersatz des Aufwandes an 
Ausgleichszulagen nach dem B-PVG bestanden 
keine Durchführungsb,estimmungen. 

22.i5.2 Der RH empfahl, solche Durchfüh­
rungsbestimmungen ehestens zu erlassen und bei 
dieserri Anlaß zu prüfen, ob es erforderlich sei; 
daß die Träger der Pensions versicherung das Er­
löschen eines Anspruches auf Ausgleichszulage 
dem zuständigen Fürsorgeverband bekanntgeben 
und daß sie fachkundigen Organen der Länder eine 
fallweise überprüfung der Abrechnungen an Ort 
und Stelle zu gestatten haben. 

22.1 5.3 Das BM teilte mit, es werde d�r Emp­
fehlung des RH auf Erl�ssung von Durchfüh­
rungsbestimmungen und Vornahme von P.rüfun-
gen entsprochen werden. 

' 

Einhe�ungsvetgütu�g 
. 

; 22.16.1 ' . Die Vergütung, welche die Träger 
deJ:' Krankenversicherung gemäß § 82 Abs. 1 
ASYG. zur Abgeltung der Kosten erhalten, die 
ihnen durch die Mitwirkung an der Durchführung 
der Unfall- und Pensions ver sicherung entstehen, 
beträgt nach dem noch in Geltung stehenden 
Erlaß des BM vom 24. November 1949 in der 
Fassung des Erlasses ' vom 21 . Mai 1955 seit 
1. Jänner 1954 0,1 bis 3,2% der Beitragsein­
nahmen. Diese Regelung gründete sich auf den 
im wesentlichen gleichlautenden § 83 Abs. 3 
des Sozialversicherungs-überleistungsgesetzes und 
wurde gemäß Erlaß des BM vom 7. Jänner 1956 
wie das ASVG vom 1 .  Jänner 1956 an wirksam. 

67 

22.16.3 Das BM bestätigte, daß die Einhe­
bungsvergütung für die Träger ,der , Kranken� : 
versicherung nicht der laufenden Entwicklung 
angepaßt worden ist. Ursache hiefür sei, daß ein 
namhafter Teil der Kosten, der für die Höhe der 
Einhebungsvergütung ' von maßgeblicher Be­
deutung ist, nicht bekannt sei und auch nicht 
verläßlich geschätzt werden könne. Außerdem 
habe de� Gesetzgeber den einzelnen Kranken­
versicherungsträgern laufend neue Aufgaben für 
die Pensionsversicherungsträger übertragen, die 
hohe Kosten verursachen, wie die Verpflichtung 
zur laufenden Führung 'und Aufbewahrung der 
Versicherungsunterlagen, die Erteilung von Aus­
künften darüber, die Speicherung und übergabe 
laufender Versicherungs daten an den Haupt­
verband sowie die rückwirkende Erfassung von 
Versicherungsunterlagen. 

Das BM stimmte jedoch mit ?em RH darin 
überdn, daß eine überprüfung der Einhebungs­
vergütung dringend notwendig ist, um eine. A�­
passung an die derzeitigen Verhältnisse erzielen 
zu können. Es habe dem Hauptverband bereits den 
Entwurf über die Einführung einer Kostenarten­
und Kostenstellenrechriung zur Stellungnahme 
übermittelt. Die Träger der 'Sozialversicherung 
sollen dadurch zu einer Betriebsabrechnung ver­
halten werden, wodurch' es möglich sein werde, 
in die Kostenstruktur der einzelnen KostensteIlen 
näheren Einblick zu bekommen und die Frage 
der Einhebungsvergütungen objektiv zu beant­
worten. 

Eine Neufestsetzung wurde in ' diesem Zeitpunkt Das BM werde unabhängig vom Abschluß des 
nicht für .  möglich erachtet. Daher sollten die bis- Begutachtungsverfahrens .den Trägern der Sozial­
herigen Vergütungssätze bis zur endgültigen · versicherung empfehlen, die Kostenstellenrech­
Festsetzung gegen nachträgliche Verrechnung nung mit Wirksamkeit vom Geschäftsjahr 1977 
weiterhin Anwendung finden. an einzuführen, um damit auch eine brauchbare 
, 22.16.2 Die derzeit angewendeten Vergü- Basis . für die Lösung des gegenständlichen 

. 
d H h Problems zu erhalten. tungssätze basieren , somit h.insichtlich er ö e 

der Verwaltungs kosten bei den Trägern der 
Krankenversicherung, der Zahl der Versicherten 

Auft�ilung der Verwaltungskosten und der Höhe der Beitragsvorschreibungen immer 
noch auf den Entscheidungsgrundlagen des 22.17.1 Das' BM hat der von der Versiche­
Jahres 1949. Nur für die Pensionsversicherung bei rungs,anstalt der österreichischen Eisenbahnen als 
der damaligen Land- und forstwirtschaftlichen Träger einer Kranken-, Unfall- und Pensionsver­
Sozialversicherungsanstalt wurde aufgrund der sicherung vorgeschlagenen rechnungsmäßigen 
für . das 1 :  Halbjahr 1954 ermittelten geänderten Auf teilung der gemeinsamen Einnahmen und Aus­
Verhältnisse mit Wirksamkeit vom 1 .  Jänner 1954 gaben auf die einzelnen Versicherungszweige unter 
an eine Herabsetzung der Vergütung angeordnet. Anwendung eines Personalschlüssels zugestimmt. 

Der RH stellte fest, daß somit weder die vor Im Falle der SV A der gewerblichen Wirtschaft 
20 Jahren in Aussicht genommene Neufestsetzung als eines Träg�rs der Kranken- und Pensions­
der Vergütungs sätze noch die Anpassung an die versicherung hingegen wurde die Auf teilung nach 
laufende Entwicklung in den betroffenen Ver- einem Beitrags-, Vermögens-, EDV _ und Personal­
sicherungszweigen erfolgt ist, was zu deutlichen schlüssel bewilligt. Dies mit dem Vorbehalt, daß 
Kostenverschiebungen zwischen den Versiche- nachträglich eine entsprechende . Berichtigung 
rungsträgern geführt hat. vorzunehmen wäre, wenn eine spätere Uber-

Der RH empfahl, die Vergütungssätze nach prüfung, der Auf teilung auf der Basis einer Kosten­. 'genauer Ermittlung der Grundlagen neu festzu- stellerirechnung Anlaß zu einer aufsichtsbehörd,-
setzen. lichen Verfügung geben sollte. 
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Hinsichtlich' ·des Verwaltungskostenschlüssels habe daher den Q�antragten Auf teilungen ' bi� zu , .. der : SVA der Bauern als ' eines' Trägers .der einer einheitlichen Regelung nu! . mit Vorbehalt 
Kranken-, 'Unfall- · .und . Pensionsversicherung zugestimmt. ' " , . . . 
haben si<;h unterschiedliche Auffassungenzwischen Durch die vom BM a\lsgearbeitetc;:n und, 4�m' dem BM: f. "soziale Verwaltung 'und' dem' B:M:. f. Hauptverband zur Stellungnahme über�it.telteJ} Finanzen ergeben. Bei der .endgültigen Festo Weisungen über J>.os,tenarten- und Kostenst�I.Ien- . �etzung und 'Abrechnung des ' Bundesbeitrages rechnungen ' der; Ver�icherungsträger seien ;,.:).ie gemäß § .19 B-PVG für ,das Jahr 1974 hat schließ- Pensionsversicherungsträger mit mehreren . Ver- ' lich ' das BM ·f. Finanzen die SV A der ,.:Bauern si�herungsiweigen p.unrnehr v�rhalten, sowqhl die' darauf hirigewiesen, daß sich hinsichtlich :des,Yer- Perscinal- ,als . auch di� Sach.ko,sten genau zu' eJ:-Waltungsaufwan. des ·der einzelnen. Versicherungs- 1: d d ' I lassen un . en ·elnze nen V ersicherungsz',Ve.ig�n zweige verschiedene ziffernmäßige Ausgangsbasen '1 E' . h . I' h' I zuzutel en. lne eln elt. 1c, e·; Rege ung;im Si.nn!'! ergeben hätten. und die Abrechnung .des Bundes- der .Empfel).lungen des Rtf werde <iaher in Hin­beitrages 1974 entsprechend ' berichtigt . werden kupJt gewährleistet seit).: . ' . , . ' . , . müßte, wenn sich. im Zuge det; .weiteren Ül:>er-. , • < :.' . .  '. 

: .prüfung ein anderer Auffeilungsschlüsel . ergeben '
Landesinv�lid�minit 

für Voradberg sollte. ' , 
22.17.2 Die Versicheru�gsträ�er h�b'�n' na�h '23;1.1 . 1  Das L�p.��sinyalidenamt (kurz LIA) 

den 'giCichläutenden Bestimniungen der §§ 444 für V, orarlberg hatt� ' zur' Zeit der , Gebarungs­
Abs. ' 2 ASVG; ,178' Abs, '2 , GSPVC" , und . 1 66 überprüfurig 'mit 23 Bediellsteten 5 200' 'Renten­
Abs. 2 B-KVG für jeden Versicherungszwei'g 'die fälle: zu betreuen';: :Dieser 'Arbeitsuinfang recht­
Erfolgsrechnung getrenrit zu erstellen. Gemeim 'fertigte ' nieht 'm�ni die Existenz eines'� eigenen 
same . Einnahmen und Ausgaben ' sind ' auf · /die . LIA. "Trot'z des C als 'uberli'öht anzusehenden 
Versicherungszweige :aufgrund von Vorschlägen Per�oilalstindes gelang es nur schwer,' sämtlicl{e 
der Versieherungsträger; ' die der ,· Zustimmung Züständ�gkeitsbereiclie 'ordnungsgemäß z'u, ' be� 
des BM bedürfen,: aufzuteilen: . , . treuen . . Die Heef,(:5vetsorgung wurde zum Teil 

bereits abgezogen; die' 'Schiedskomm:ission war , Der RH hat darauf.'hingewiesen, daß dem Zu- nur zeitweise arbeitsfähig; ' und die' Buchhaltung 
stimmungsverfahren zufolge , des" Abgangsdek- konnte ihren Aufgabenbeieieh nur mit Ausnahnie- , 
kungssystems in der Pensionsversicherung be- genehmigungen aufrechterhalten: . 
sondere Bedeutung zuk:omm�, Das BM ist dadur�h 23

:' 1 
'
1" 2" W· h' " d d' ,' , . ' .. . ' . ' '. 

d ' 1: ' Z h . . '. . ä ren er Gebarungsüberprüfung . in . er L�ge, unger�chtlert1gte �lfec nungen, z� wurde ein Amtsgebäude zur gemeinsamen Unter- . 
Lasten ,dleses Verslcherungszwelges und damlt b : ' d' " . A 'f': ' . 

.' . :  ' . :  L : ' . d . B ' 'd " h' . h I ' , W" .' . . h nngung es L� ur Vorarlberg SOWle sleben zu asten es- un es Intanzu a ten. le' 'SlC , " ' ," , . . , 
: ./ d 'B' : . ' I "fäl' I" ' . . " b d 'b ' h' . ' , . ' wetterer· .. . Bundesdlenststelkn (Landesarbeltsamt aus en elsple s, en erga , wur e lS er ver- ; V· ' I'b ' A' b : "  'B' ' 0 A b ; ' k ' " . b ' dl" h ' h b ' I '  . , .. orar erg" r eltsamt regenz, r. eltslnspe to" saumt, ver ln lC e verursac ungs- . zw. elstungs- t f' " . d . 

1' 5 A f ' ht b ' k' , B ' , . 
h' Z hri. "  ß" ,, "  . f: "  11 " ra , ).Ir ,en " u ,SlC s eZlr In regenz, gerec te urec ungsma staue au zuste en. H l' b 't k : ,  ' " G' . d " , ' , , ' . , , . . . , . " e mar el s ommlsslO�,,: ' en arm�neposten 

D ·  d BM b b' '. h' , " f'" 11 S· ' I ' , Bregepz-Vorkloster, Eichamt, Wildbach- und a as ea SlC ttgte ' ur a e OZla ver- L " ' b  ) ' h ' AI ' , , 'd'" , " " , ' ; .  ,; .. " ' . ' " aw�nenver auung , errlc tet. s elnZlge leser slcherungstrager nahere Grundsatze uber dle, , °ht B d ' d ' 't' t' 11 ' ' d . .. f"nf d . 
" ' , " . . ac un es lens s e en, von enen u .. ' efn Durchfuhrung elller Kostenrechnung In Form 'B '· i h de BM f " i I . V ' It . h '. . · einer KostensteIlenrechnung mittels Betriebsab- h . .  et�

e C
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" , ': ' ; , " , ' ," " , a as ' ur' orar erg elne gese z lC rechnungsbogens zu erlassen, damlt e1t:e welt- verankerte Buchhaltu'ng. " ' . .. . 
gehende genaue Zurechnung der Gemelnk;o,sten " . 
auf . die .einzelnen Versicherungs zweige ge�ähr� 

.
23.1 .2, 1 D,er, 'RH empfahl, zum Zeitpunkt 

leistet ist, ,empfahl der RH;': dieses " Vorpabep. der �bersiedlung ., in , .das neue AmJsgebäude , 
wegen der . finanziellen Interessen des B)lnde,s sämtllche Kassen,- und .Bu�hha�tuilgsgeschäfte 

. ehes'tens zu verwirklichen, · Dies: schon: �eshalb; dieser Bundesdienststel!en bei .der Buchhaltung 
weil ,nach ' seiner Auffassung .die, in den ,Beispiels: des LIA ,,für VorarIberg �u .vereinigen �nd diese 
fällen ausgesprochenen ,Zustimmungsvorqehali:e M�Gnahm.e im ,Eir,lVernehtJ;len, mit den, beteiligten 
gesetzlich ' nicht gedeckt . waren und die Zu- Ressorts umgeherid vo�zubereiten, ' damit ,noch 

. stimmüng zur AilftdIung 'dei Gemeinkqsten eine 'vor der Einrichtun( des neuen H�uses auf diese 
\vesentliche Vorau�setzüng ' für :dnen <;>rdn';1ngs- ()rga?is,ations��d,eru?-� R�cksicht gen�m�en �er­
'gemäßen Rechnungsabschl,uß' der Versicherungs,, 'den: kanJ?� Da ri�r bel eln�r solch�n Kqi:).zentratlOn 
träger 'darstellt: : . , " . ' dei Buchhaltungsgeschäfte die: Auslasturig eines 

, " . 
. ..  , \ ; .� ,  fur ,'die orclnungsgeqläße Führung 'einer' Buch-

; i 22.17:3 Das 'BM erwiderte, es hätten sich erst h�Ii:ung erforderliChen " �indestpersonalstande's 
ni1l::h' der Zusammenlegung von Versicherungs- gegeben wäre, sah der: RH in dieset Lösung 
trägerD; in' den' Verwaliungskosteri derjenigen, die die . einzige ' Rechtfertigung ,für den: . .weiteren 
mehrere VersiCherüngszweige ':. durchzuführen Bestand, einer . Buchhaltung beim LIA, für V or- ' 
haben, größere Unterschiede ergeben. Das BM, arIberg:· . ' : :' 
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'23.1 .2;2 Der RI:I -e::mpfahl dem BM f. soziale 23.1 .3.4 'Zu den Rationalisi'erungs- und Ver-
Verwaltung ferner, alle weiteren Möglichkeiten einfachungsvorschlägen " gab das: BM bekannt; 
für eine Rationalisierung - und Vetwaltungs- daß , :-die Hausverwaltung, die Telefonzentrale 
vereinfaclwng; , die:: , sich !iurc):! die gemeinsame und der, �ortierdienst gemeinsam besorgt wer!ien. 
Unterbrip.gung von mehret;en �unde;sdiensts�ell�n D: '  :Ni:' ] "  hk ' ' . ' ' Z 

' , 
b '  _ . 

1n einem Amtsgebäude ergeben, z�, unters,uchen ' , le og lC elten ewer usamme�ar elt , 1m , 
und ähnliche :M�ßnahmen, wie .sie im Regierungs,- Beschaffungswesen werden noch gepruft. , 
geb.äude bereits , :verwirklicht, ' sind, ' zu t��ffe? Die 'Be�{itzung des Datenfernschreibers wird 
Für eine solche gemeinsalI�e Betreuung kämen igl Rahl?en der Maßna�n::,en "Vereinigung der 
vor allem di�Hausverwaltung, die Telefo"nzentrale, Kassen- und , Bu�hhaltungsgeschäfte" geregelt 
der Portierdiemt, der Fernsch1;eiberdienst, ' die : werden. " 
Ein- und Auslaufstelle und die Kopiereinrichtun� , 
gen für ' d�s 'gesamte Haus in lktricht. , Ferner 
könnten Dienstwagen zur , Benützun'g 'durch 
alle fünf Dienststellen des , " Ressorts " Sotiale 

Der Dienstwage� wird vom Landesarbeitsamt, 
DA" ArbeitSamt und' Arbeitsinspektorat benütit 
werden. " 

, Ver\valtung zilt" Verfügung gestel�� '  , werden. , :23. 1 .3 .5  Die Anr�gung des ' RH betreffend 
Eine Besorgung ' solcher' Agenden fiir 'mehrere eine zusammengefaßte Betreuung der Behinderten ' 
Dienststellen 'sollte jeweils Jener Stelle übertragen, wurde im Sinne eines besseren Verwaltungs­
werden, die die besten Voraussetzungen hiefür services aufgegriffen. Bei Sprechtagen in sozialen 
bietet. ' , 

' Angelegenheiten habe ' auch ei� ·, Vertreter ' der 
' 23.1 .2.3 Darüber ' hinaus -könnten die dem 

BM f. soziale Verwaltüng untersi:ehenden Dienst­
stellen qie Möglic4keiten einer zusammengefaßten 
Betreuung der , Behinderten durch 'das Laiides­
invaljqe!iamt, das Landesarbeitsamt, das Arbeits­
amt und das Arbeitsinspektorat in einem Hause 
nutzen und durch eine allfällige Unterbringung 
des B,eamteri der ' Außenstelle der Sozialversiche­
rung' in ' Bregenz in diesem Amtsgebäude noch 
erweitern: 
, 23:'! :vi ' Fitlls die Empfehlungen des RH 

nicht verwirklicht werden können; wären schlfeß­
li�h die Age�d�n' de,s LIA für, V orarlberg durch 
das LIA für Tirol oder 'das 'LIA für Wien, Nieder­
österreich ünd Burgenla,nd , zu betreuen und' i9-
Bregenz -lediglich '.wie in ' der 'Sozialversicherung 
eine Außenstelle zu belassen. .. 

" 23. 1 .3 .1  Das BM, f. 'soziale, Verwaltu�g �gab 
bekannt, daß sich- 'die Überlegungen und Fest� 
stellungen des '�H im großen und ganzen mit 
den Wahrnehmungen, des eigenen Ptüfdienstes 
und den Zielsetzungen der Fachsektion decken. , , . '  .. . . ' . . . ' .  � 

23.1 .3.2 , D�s BM , befürwortete die vom RH 

Arbeitsmarktverwaltung anwesend 'zu sein: Ob 
eine allfällige Erweiterung der Betreuung von 
Behinderten durch die Unterbringung ', eines 
Beamten' der Sozialversicherung im Amtsgebäude 
möglich .ist, werde noch geprüft. 

pie räumliche Unterbringung eines ,Beamten 
der AußensteUe der Sozialversicherung im neuen 
Arritsgebaude in Bre'genz würde nach Ansicht 
des BM 'nicht auf- Schwierigkeiten stoßen. 

, 23.2.1 Eine klaglose Abwieklung der Buch­
haltungs geschäfte durch , die Buchhaltung des 
LIA für Vorarlberg war gefährdet, weil auch , 
unter Berücksi�htigung ,der bisher gemäß § 3 
Abs. 4 und § 8 Abs. 2 der, Buchhaltungsdienst­
verordnung (BDV) zur Unterstützung der Buch­
haltung bewilligten weitgehenden Erleichterungen 
bd der Einhaltung der Unvereinbarkeitsbestim­
mungen Verstöße gegen die Haushalts- ' und ' 
Vertechnungsvorscbriften festgestellt' wurden. 

23.2.2.1 Vom Standpunkt , der Gebarungs-, 
sicherheit aus können die , bisherigen Sonder­
regelungen für die Buchhaltung des LIA , für 
Vorarlberg nicht :weii:e,r a:ufrech� erhalten wer!ien. 

empfohlene Vereinigung säpltlicher Kassen: und 23.2;2.2 Eine Vermehrung des Personalstandes 
, Buchhaltungsgeschäfte'der im neuen Amtsgebäude auf ein Maß, das eine klaglose Durchführung 
untergebrachten Bundesdienststellen bei der Buche: aller Buchhaltungsgeschäfte ' unter ' Beachtung 
haltung des ' LIA für ' Vorarlberg. Es werde die dee Unvereinbarkeitsbestimmungen ermöglicht 
erforderlichen Maßnahmen für die Dienststellen und in de'r Wertigkeitsstruktur den Erfordernissen 
seines'Bereiches vorbereiten, wobei"auch erwogen angep'aßt' ist; wäre ' nur , dann vertretbar, wenn 

, wird, d[e' Liquidierung der Ge1dleistungen nach die Buchhaltung; die im Wirkungsbereich des 
' öe� Opferfüfsorgeges,etz dieser Buchhaltung Z1,l Amtes nicht , ausgelastet ' ist, allenfalls' neue 
ubertragen.-: ' , " ' , ' , Aufgabendutch die Besorgung von'Buchhaltungs-

23. 1 . 3. 3  Der Empfehlung des RH, �iie weite- und Ver,iechnungsgeschäften anderer Stellen über? 
, " " nimmt. rer(Möglichkeiten für eine Rationalisierung und 

Verwaltungsvereinfachung, : die:' sich 'durch ,die , "  Andernfalls würde im Hinblick auf die rück- -
, Unt�rbringüng mehr�rer Btindesdienststellen in läufige Entwicklung im ,Bc;:reich der Kriegsopfer­
einem Arhtsgebäude ' ergeben; ' ,  zu" unters'uchen versorgung ' einerseits und die fortschreitende , 

, und entsRrechende , Ma.ßnahmen ' zu· i ergreifen, I' Auto,ma�isieru,ng der �uchh�ltungsaufg�ben ande­
wurde glelchfalls zugestltnmt." : ' ,  " " '� " : ' , ' , -'c' ' rerselts 'nur dle ,Auflosung der Buchhaltung, des 
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LIA für Vorarlberg in Betracht kommen, wobei 
künftig die Eingabe sämtlicher Belege über eine 
zu belassende' Eingabestelle erfolgen könnte. 

23.2.3 Das BM f. soziale Verwaltung befür­
wortete die vom RH empfohlene Vereinigung 
sämtlicher Kassen- und Buchhaltungsgeschäfte 
der im neuen Amtsgebäude untergebrachten 
Bundesdienststellen bei der Buchhaltung des 
LIA für Vorarlberg und wird die empfohlenen 
Maßnahmen vorbereiten. 

23.3.1 Beim Arbeitsamt Bregenz werden die 
Arbeitsbescheinigungen wie im bisherigen händi­
schen Verfahren dem zuständigen Träger der 
Krankenversicherung zur überprüfung der Anga­
ben zugeleitet. Der ' vorgesehene Datenaustausch 
ist noch nicht zur Gänze verwirklicht. 

23.3.2 Der RH empfahl, den Datenaustausch 
voranzutreiben, Maßnahmen ' zur Beseitigung 
allfälliger Unterschiede zu den Meldungen des 
Hauptverbandes der österreichischen Sozialver­
sicherungsträger zu treffen und die Aufarbeitung 
der Meldungen genauer zu regeln. 

23.3.3 Laut Stellungnahme des BM f. soziale 
Verwaltung steht der Datenaustausch mit den 
Sozialversicherungsträger� in Bearbeitung. Es 
wurde bereits ein Entwurf für· entsprechende 
Richtlinien ausgearbeitet und dem beteiligten 
Hauptverband der österreichischen �ozialver­
sicherungsträger und dem BM f. Finanzen zur 
Stellungnahme übermittelt. 

Personal angelegenheiten 

23.4.1.1 Der Ist-Personalstand des LIA . für 
Vorarlberg betrug 23 Bedienstete (1 A, 11  B, 
3 C, 7 D und · 1 E); Zu den 23 Dienstposten 
kam noch je ein Dienstposten der Verwendungs­
gruppe A für den ärztlichen Dienst und des 
Entlohnungsschemas II für den Reinigungsdienst, 
beide mit ganzjähriger Teilbeschäftigung. 
Darüber hinaus war seit 1 .  Oktober '1975 eine 
Bedienstete der Verwendungs gruppe C als Fern­
schreiberin dem Amte dienstzugeteilt. 

23.4.1.2 Das Personal wies eine auffallend 
hohe überalterung und eine im Vergleich . mit 
den anderen Landesarbeitsämtern im Durch­
schnitt wesentlich schlechtere Dienstbeurteilung 
auf. Beides ist hauptsächlich auf läriger zurÜck­
liegende Versäumnisse in der Personalergänzung 
sowie auf die' besondere Situation im Land 
Vorarlberg zurückzuführen. In diesem Bundes­
land sind aufgrund des bestehenden Lohnniveaus 
ausreichend qualifizierte Kräfte für den Bundes-
dienst nur schwer zu gewinnen. . . 

23.4.2 Eine Verminderung des Personalstandes 
hielt der RH unter den gegebenen Verhältnissen 
nicht für vertretbar. Es ist zu erwarten, daß 
·durch die übernahme der Dateneingaben in 
die EDV A auf dem Gebiete der Arbeitslosen-

versicherung und durch die Auswei�u�g des 
Sozialdienstes zusätzliche Aufgaben für das Amt 
anfallen werden. 

. 

23.4.3 Das BM erwiderte, daß es seit der 
Eirischau des RH im Oktober 1975 gelungen 
sei, drei ausgeschiedene Bedienstete durch jüngere 
Kräfte zu ersetzen. Es werde auch in Zukunft 
darauf geachtet werden, daß junge und quali­
fizierte Bewerber eingestellt werden. 

Schiedskommission 

23.5.1 Bei der Schiedskommission waren 
37 Berufungsverfahren anhängig. Die Statistik 
über die Erledigungen und die Rückstände gab 
keine Möglichkeit für eine Beurteilung der Tätig- , 
keit der Schiedskommission, da in den Unterlagen 
nicht zum Ausdruck kam, wie lange Berufungs­
fälle offen sind. 

23.5.2 Der RH empfahl, die Statistik zu 
ergänzen und Berufungsfälle mit einer längeren 
Dauer des Verfahrens auszuweisen. ' 

23.5.3 Das BM erwiderte, 'daß den Verfahrens­
verzögerungen in Zukunft wirksam begegnet 
werde, da eine automatisierte Verfahrensüber­
wachung projektiert sei. 

23.6.1 Für die Auswahl der zu erledigenden 
Fälle der Schiedskommission waren keine objek­
tiven Kriterien maßgebend. Es wurden jüngere 
Fälle, die leichter zu erledigen waren, vorge­
zogen und ·ältere Fälle mit schwierigerem Inhalt 
zurückgestellt. In Einzelfällen blieben Berufungen 
vier Jahre lang unbearbeitet. 

23.6.2 Der RH empfahl, geeignete Maßnahmen 
zu einer rascheren Erledigung der Berufungen 
zu ergreifen. 

23.6.3 Das BM erachtete die Ausführungen 
des RH als zutreffend. Konkrete und allgemeine . 
Weisungen seien wiederholt erteilt und deren 
Beachtung in Einzelfällen geprüft worden. Den­
noch bestünden wegen der Besonderheit der 
Personallage die aufgezeigten Mißstände weiter, 
wenn auch ' in einem etwas verringerten Maße. 

23.7.1 Die Arbeit der Schiedskommission 
beim LIA für Vorarlberg war dadurch erschwert, 
daß der Vorsitzende außer halb von Bregenz 
wohnte und daß füt die Sitzungen nicht genügend 
geeignete Senatsmitglieder zur Verfügung standen. 
Jahrelange Säumigkeiten der Schiedskommission 
hatten in Fällen der aufschiebenden Wirkung 
der Berufungen nicht unbeträchtliche, für den 
Bund nachteilige Auswirkungen. 

23.7.2 Der RH empfahl, entweder im Zusam­
menwirken mit den Landesbehörden eine funk­
tionsfähige Schiedskommission beim LIA für 
Vorailberg e!nzurichten oder die Agenden so. ' 
wie im Bereich der Heeresversorgung einer 
anderen Schiedskommission zu übertragen. 
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23.7.3 Das BM f. soziale Verwaltung ver­
sicherte, daß durch den Wechsel in der Person 
des Vorsitzenden der Schiedskommission; der 
nunmehr seinen W ohn- und Dienstsitz in Bregenz 
hat, eine raschere Erledigung der Berufungsfälle 
möglich sei. Unter Ausnützung aller organisatori­
schen Möglichkeiten werde auch seitens des 
Büros der Schiedskommisson versucht werden, 
Sitzungen in kürzeren" Abständen abzuhalten. 

23.8.1 Beim LIA für V orarlberg hatten 
Berufungen nicht immer aufschieb�nde W�rkung. 
Diese Vorgangs weise entspricht nicht dem Allge­
meinen Verwaltungsverfahrensgesetz 1950 und 

, führte zu einer subjektiven Behandlung und zu 
einer Rechtsunsicherheit. 

' 

23.8.2 Der RH empfahl, bei jeder Berufung 
zu prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen 
für eine aufschiebende Wirkung , der Berufung 
erfüllt sind, und bejahendenfalls diese Wirkung 
auch anzuerkennen. Gleichzeitig wies er darauf 
hin, daß solche Fälle zur Vermeidung von Über­
genüssen ohne Verzug zu erledigen wären. 

23.8.3 Nach der Stellungnahme des BM 
habe die unterschiedliche Praxis der Landes­
invalidenämter bereits zu einer Regelung durch 

, das BM geführt. Auch auf diesem Gebiete werde 
infolge der Vervollkommnung des EDV­
Programms eine differenzierte Vorgangs weise 
ausgeschlossen werden, wobei - hauptsächlich 
unter dem Aspekt der Vermeidung von Über­
genüssen '- die automatische Verfahrens über­
wachung eine wertvolle Ergänzung vorsorglicher 
Maßnahmen darstellen wird. 

Härteausgleich 
gemäß § 76 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 , , 

23.9.1 Den im Zollausschlußgebiet Kleines 
Walsertal wohnhaften Kriegsopfern werden zu 
den Versorgungsleistungen im Wege des Härte­
ausgleiches gemäß § 76 des Kriegsopferver­
sorgungsgesetzes (KOVG) 1957 Zulagen gewährt. 
Ein Erlaß des BM f. soziale Verwaltung setzt 
diese Zulagen mit 85% der Versorgungs leistungen 

, fest. Ferner können auch, die einkommens­
abhängigen Leistungeu durch entsprechende 
Erhöhung der Einkommens- und Freigrenzen 
erhöht werden. 

Die häufigen und zu verschiedenen Sätzen 
vorgenommenen Umrechnungen führten zu 
monatlichen Rentenleistungen, die im Vergleich 
mit den Leistungen der Kriegsopferversorgllng 
im übrigen Österreich nicht mehr als Härteaus­
gleichsabgeltung angesehen werden können. 

' 23.9.2 Der RH -ist der Auffassung, daß keine 
Veranlassung besteht, die einkommensabhängigen 
Leistungen zweiinal um 85% aufzuwerten. Diese 
Vorgangsweise findet im KOVG 'keine Deckung 
und widerspricht auch den tatsächlichen Gegeben­
heiten. 

71 

Der RH wies auf die Möglichkeit hin, das 
KOVG 1957 zu novellieren und darin, ähnlich 
wie im Arbeitslosenversicherungsgesetz 1958, 
Sonderbestimrriungen für Zollausschlußgebiete 
vorzusehen. Er empfahl, in sämtlichen Ver­
sorgungsfällen, in denen Zulagen gemäß § 76 
KOVG 1957 für einkommens abhängige Leistun­
gen an Bezieher in den Zollausschlußgebiet�n 
geleistet werden, bei Überzahlungen den gesamten 
Monatsbezug so lange in gleicher Höhe zu' belassen, 
bis er durch spätere gesetzliche Erhöhungen 
erreicht wird. 

23.9.3 Das BM f. soziale Verwaltung pflichtete 
dem RH bei, daß jene Zulagen, die gen Kriegs­
opfern, die in den Zollausschlußgebieten Kleines 
Walsertal und Jungholz wohnen, im Härte­
ausgleich gewährt wurden, nach der letzten 
Entwicklung des Kaufkraftverhältnisses Schil­
ling-Deutsche Mark als überhöht , anzusehen 
sind. Es beabsichtige daher, diese Zulagen - bis 
zu einer allfälligen Neuregelung - ab 1 .  Jänner 
1977 nicht anzupassen. 

Die vom RH beanstandete Vorgangsweise 
bei der UPlrechnung Deutsche Mark-Schilling ' 
werde nicht mehr praktiziert. Die Umrechnung 
erfolge nunmehr nach dem jeweiligen Mittelkurs 
für Devisen. 

In Entsprechung der Empfehlung des RH wird 
vom BM geprüft, ob für den Bereich der, Kriegs­
opferversorgung eine Regelung, wie sie das 
Arbeitslosenversicherungsgesetz 1958 im § 66 
�nthält, übernommen werden soll. 

tlbergenüsse 

23.10.1 Beim LIA für Vorarlberg traten in zu­
nehmendem Maße Übergenüsse im Zusammen­
hang mit der Versorgung von Witwen auf, die 
alters- oder konjunkturbedingt eine Pension aus 
der Sozialversicherung beantragen und dabei 
Versicherungszeiten im Ausland nachweisen. Die 
besondere Lage Vorarlbergs, aber auch anderer 
Bundesländer mit regem Grenzgängerverkehr, 
wurde bevorzugt , zur Verschweigung eines 
Arbeitseinkommens ausgenützt. 

23.10.2 Der RH empfahl, in allen Fällen, in 
denen ein Antrag auf Alters- oder Invaliditäts­
pension aus der Sozialversicherung bekanntge­
geben. wird und vom LIA in der Vergangenheit 
eine vom Einkommen abhängige Leistung er­
bracht wurde, Erhebungen im Zusammenwirken 
mit den Behörden der Sozialversicherung hin­
sichtlich V er�icherungszeiten und des , er7ielten 
Einkommens zu pflegen. ' 

23.10.3 Das BM f. soziale Verwaltung wird 
der Anregung des RH betreffend die Vermeidung 
von unrechtmäßigen Bezügen im Zusammenhang 
mit der Verschweigung von Arbeitseinkommen' 
durch eine entsprechende Weisung nachkommen. 
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" 23. 1 1 . 1  Besondere Schwierigkeiten- mit dem für Arbeit und Sozialordnung hat mitgeteilt, daß 
Hauptverband der österreichisehen , Sozialver- es diese Ansicht , teile und versuchen' werde, die 
sicherungsträger entstanden dem LIA für ' V or- ' anhängigen Fälle, in dene� Rentennachzahlungs­
arlberg im Zusammenhang mit der Durchführung beträge ohne Verstandigung des zuständigen 
des § 54 a, KOVG .1957:, Das ,LIA vertrat gegen- Landesinvalidenamtes irrtümlicherweise bzw. auf� 
über der Bundesversicherungsanstalt für Ange- grund einer technischen Panne zur Auszahlung 
stellte in Berlin den Standpunkt, daß gemäß gelangt sind, in diesem Sinne zu bearbeiten. In 
Art. 14 Abs. 1 des Vertrages zwischen der Republik der Folge hat sich nunmehr die Bundesversiche­
Österreich und der Bunde&republik .Deutschland rungsanstalt für Angestellte ,in Berlin eberfalls 
über Kriegsopfer und Beschäftigung Schwerbe- dieser Rechtsauffassung angeschlossen und auch 
schädigter; BGBI. Nr. 21 8/1964, die, österreichi- bereits Ersatzleistungen �berwiesen. 
sehen Rechtsvorschriften, nach denen der An-
spruch eines Versorgungsberechtigten , auf ,eine Die Durchführung des Art. 14 des Vertrages 
Rente aus" der Sozialversicherung,auf "den Kosten- im Sinne der obigen Ausführungen" werde im 
träger " der in :Bcotracht kommenden .KriegsoPf�r- J:i:rlaßwege geregelt werden .. 
'versorgung übergeht, auch auf den Anspruch auf 
eine Rente aus der deutschen SozIalversicherung 
anzuwenden seien. Die -Bundesversicherungsan­
stalt für - -Angestellte in " Berlin hat zunächst auf 
formelle Fehler im Verfahren nach § 54 a KOVG 
1957 zu Lasten " des Hauptverbandes der öster­
reichischen .. Sozialversicherungsträger hinge­
wiesen und eine Ersatzpflicht 'bestritten. Darüber 
hinaus hat diese Anstalt aber, ,;Übergeordnete 
allgemein,e Erwägungen" geltend ge?1acht. 

" Übergenüsse dieser Art, die mangels einer 
Durchsetzbarkeit des § 54 a KOVG 1957 nicht 
hereingebracht werden konnten" wurden als un­
einbringlich abgeschrieben. 

' 23.1 1 .2 Der RH empfahl, umgehend ,niit dem 
Hauptverband der österreichischen Sozialver� 
sich�rungsträger Verbindung 'aufzunehmen, um 
vorzusorgen, daß von " Rentenanträgen, die an 
ausländische Sozialversicherungsträger weiterge­
leitet werden, das zuständige Landesinvalidenamt 
rechtzeitig " verständigt wird. Darüber .hinaus 
'einpfahl er, die Anregung " dei: Bundesversiche-

, rungsanstalt für Angestellte in Berlin aufzugreifen 
und , Maßnahmen, zur. Lösung ' der 'gemeinsamen 
Aufgabe aller beteiligten österreichischen Steilen 
zur Sicherung der Ersatzansprüche zu setzel1. 
.. 23.1 1 .3' Um eine übereinstimmende Auslegung 
und ' Durchführung des ' Art. 14 des Vertrages 
zwischen der Republik Österreich und der Bundes­
republik Deutschland über Kriegsopferversorgung 

, und Beschäftigung Schwerbeschädigter vom 
7. Mai 1963 zu ' erreichen, hat sich das BM f. 
'soziale Verwaltung an das Bundesministerium für 
Arbeit und Sozialordnung in Bonn , gewendet. 
Es wurde die Auffassung vertreten, daß es aus­
schließlich �ache des deutschen V ersicherungs� 
trägers bzw. der deuts�hen Verbindungsstelle sei, 
österreichische Staatsbürger, die '-eine ,Rente 'aus 
dei deutschen Sozialversichetung beantragen, " zu 
befragen, ob sie im' Bezug von Vetsorgungs­
leistungen nach ' dem Kriegsopferverso'rgungs­
gesetz stehen, und zutreffendenfalls die , Ver­
ständig-ung des zpständigen Landesinvali�en­
'amtes von der Einleitu"ng des Rentenfeststellungs­
verfahrens zu veranlassen. Das Bundesmirusterium 

Kanzleiwesep und Statistik 

23.12. 1 . 1  Die vom UA für "Vorarlberg ge­
führten Aufzeichnungen und Nachweisungen,sind 
mit denen der übrigen Landesinvalidenämter nicht 
vergleichbar, was zu sehr unterschiedlichen Be­
lastungen der Bediensteten der Landesihvaliden­
ämter, geführt hat. So werden beispielsweise vom 
LIA für Vorarlberg für die Bearbeitu�g der Ange­
legenheiten von Bäderkuren drei Aufzeichnunge� 
geführt, die sich jedoch inhaltlich voneinander 
nur wenig unterscheiden. 

23.12.1.2 Gleich ist auch die Vorgangsweise 
bei der Ausgabe von Jahresberechtigungsmarken 
für die Inanspruchnahme der für Schwerkriegs­
beschädigte vorgesehenen Fahrpreisermäßigung 
auf den Österreichischen Bundesbahnen. 

23.12.1.3 Der Eingang der , Geschäfts�tücke 
wird nicht nur in einem Hauptprotokollbuch, 
sondern aucb in zwei Evidenzbüchern festgehalten. 

23.12,2 Der RH empfahl, Weisungen für: eine 
rationelle und für alle Landesinvalidenämter " ein­
heitliche Vorgangsweise zu geben. 

23�12.3 Nach Mitteilung 'des BM f. soziale 
Verwaltung wird die in Ausarbeitung befindliche 
"Kanzleiordnung ' f�r die Landesinvalidenämter 
und Schiedskommissionen" auch Anweisungi:;n 
darüber enthalten, 'welche Aufzeichnungen 
(Bücher, Listen, Ka,rteien usw.) nach welchen , 
Gesichtspunkten und bei welchen ' Stellen ' :;;u 
führen sind. 

Da dü� von den Landesinvalidenämtern ge­
' führten Aufzeichnungen, z. B: über die Ausgaben 
von Schwerkriegsbeschädigtenausweisen und Be­
rechtigungsmarken fii,r die Inanspruchnahme der 
Fahrpreisermäßigung, uneinheitlich und teilweise 
auch parallel "geführt werden, ist vorgesehen, nach 
Überleitung des Datenbestandes in das Real-time_ 
Verfahren .im Verlaufe des Jahres 1977 die er­
gänzenden Daten zu erfassen und danach, bundes" 
einheitlich eine Kartei über die Inhaber" -,,"on 
Schwerkriegsbeschädigtenauswei�en -mit Apmer­
kung über die allfällige Inanspruchnahmt; " :der 
Fahrpreisermäßigung zu erstellen. 

� .; 
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23.13.1 ' Die Gebatungsüberprüfting durch den 
RH zeigte, daß auch aus der Sicht des LlA für 
\T orarlberg eine Vereinheitlichung und R,eorgani­
'sation deOs Formularwesens notwendig 'sind. , , 

, 23 .. 13.2 Der RH empfahl; die Bemühungen um 
, eine dnheitlichl:O Arbeitsweise und um die Aufl�ge 

eiriheitlic;her Formulare zu ver'stärken. . 

23: 13.3 Das BM teilte mit, daß Formblätter 
für ' den ' internen Verkehr sowie einschlägige 
Karteien u: dgL sukzessive vereinheitlicht werden. 
, 

23.14. 1 Die UA haben Üb�r. ihre Tätigkeiten 
jährlich rund 26 Statistiken bzw. Meldungep zu 
erstellen und dem BM vorzulegen: 

23.14.2 Nach Ansicht des RH sollten einige 
Statistiken aufgelassen und zeitaufwendige oder 
händisch erstellte Statistiken so weit als , möglich 
,der EDV übertragen werden. 

23.14.3 Das BM erwiderte, es habe begonnen, 
das vorhandene ' Statistikmaterial zu sichten und 
auf seine Zweckmäßigkeit hin zu überprüfen. Es 
sei beabsichtigt, den Empfehlungen des RH zu 
entsprechen. " " 

, Das , BM f. , Finanzen sei ersucht worden, im 
Hinblick auf die Einführung des Reaktime-Ver­
fahrens die Erweiterung bzw. Modifizierung der 

, Aufbereitung von Daten entsprech�nd ,den Er-
fordernissen einzuplanen. ' 

c) Prüfungs ergebni s s e  a u s  d e m  , J a h r e  1976' 
Arbeitsinspektorate in 
Eisenstadt und Salzburg 

24.1 Die gesetzliche Grundlage für' die Tätig­
keit 'der Arbeitsinspektorate ' (kurz Al)' bildet das 
'Arbeitsinspektionsgesetz 1974 vom 5. Feber: 1974, 
BGBL Nr. 143. 

Di� Cebarupg �er AI findet ihren fina�zielleh 
Niederschlag' bei den Ansätzen des Kapitels 15  
"Soziales", § 1592 "Arbeitsinspektion"; Im Jahre 
1975 beliefen sich, die 'diesbezüglichen Ausgaben 
auf 59 879:404,70 S, Einnahmen wurden in der 
Höhe von 1 732 '528,62 S erzielt. ,'� ' .. . . . ; ' . . '  

Der Personalstand des AI in Salzburg betrug 
elf, der , des , AI .in Eiset;lstad,t zehn Bedienstete. 
Dazu kam jeweils eine teil beschäftigte Bedienstete 
des Entlohimngsschemas n: -

, Prüfdienst 

24.'2.i Der RH hat schon bei' seiner Über� 
prüfung des ' Ztntralarheitsinspektorates (kurz 
ZAI) ,im Jahre 1967 empfohlen, daß - es di� er� 
forderliche fachliche Aufsicht über die Tätigkeit 
der AI nicht nur" , aufgrund der ' schriftlichen 
Un,terl�gen, sondern meh� als bisher an Ort u�d 
Stelle 'ausüben möge. " , C ' 
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Trotz Zusage hat 'das ZAI bei' den" AI in 
Eisenstadt, und Salzburg keine Prüfung an Ort 
uq.d Stelle vorgenommen. " " 
" 24.2.2 ' De� RH ;�rtnit die A�ffass�ng" daß die 

bei seiner Gebarungsüberprüfung festgestellten 
Mängel, Uilkt'schiede und Unklarheiten :durch 
periodische Überprüf urigen seitens des ZAI ' zu 
einem Großteil hätten vermieden werden können. 
Er -empfahl, im Hinblick auf § 4 Abs. 1 des Bundes" 
ministeriengesetzes 1973 die, Dienstaufsicht �über 
die AI insbesondere aufdem Gebiete der- Organi­
sation, der ' Verwalhing : und des' Kanzleiwesens 
in regelmäßigen Zeitabständen an 0rt und Stelle 
auszuüben. In diesem Zusatnillenharig wurde dem 
ZALluch'nähegelegt, sämtliche Feststellungen des 
RH, die die 'AI betreffen, allen AI zur Kenntnis zu 
bringen: damit nicht immer'vom RH die gleichen 
Feststellungen getroffen werden müssen, ' ' 

· 24.2.3 ' Das BM schl�ß sich der Meinung des 
RH an, wies aber darauf hin, daß infolge deos am 
1. Jänner 197} in Kraft getretenen Arbeitnehmer­
schutzgesetzes und' 'neuer Arbeitnehmerschutz" 
vorschritten eine Überprüfung , von AI an, ,Ort 
und Stelle in den letzten '1ahren aus Zeitmangel 
kaum möglich war. Der Fach- und Dienstaufsicht 
werde j edoch in Zukunft mehr Augenmerk zuge-
wendet werden. , " 

Auch werden die' für alle AI in Betracht kom­
:mende� , Hinweis� des RH aufgturid seiner Ge:' 
barungsüberprüfungen auch den nicht überprüften 
AI gesondert oder anläßlich der Amtsvors'tände­
konferenzen mitgeteilt werden. ' 

Zusammenlegung ��n Aufgaben 
,24.3:1 ' De�' RH hat bereits' aus-Anlaß der , Ge­

baiungsüberprüfung beim Landesinvalidenamt 
(kurz LIA) , für Voradberg im Jahre 1975 "die 
Vereinigung , :sämtlicher ' Kassen- ' und Buch­
haltungsgeschäfte von gemeinsam untergebrachten 
Bundesdienststellen bei der Buchhaltung des: LIA 
empfohlen und angeregt, alle weiteren Möglich­
keiten für. eine Rati<?nalisierung ynd VeI\valtungs­
:vereinfachung; die sich durch die gerrieipsame 
Unterb�ingu'ng von mehreren Bundesdienststellen 
in " einem Amtsgebäude ergeben, wahrzunehmen; 

Die Frage der ' Z�sammenl�gung vop. Agende,n 
war 'auch Gegen'stand der Gebarungs�berprüfung 
bei den AI in Eisenstadt .und Salzburg, da das ' AI 
in Salzbtirg zusamme'n mit dem Landesarbeitsa�t 
(kurzLAA) Salzburg, dem Arbeitsamt (kurz AA) 
S�lzburg und dem LIKfür Salzburg und das AI 
.in Eisenst'adf zi.isim�eri ' mit dem LAA '-Burgen� 
fa,nd; 'dem AA Eisenstadt und 'dein Vermessungs-
amt -.uhte'rgebracht sind, , ' ' , ' 

24.3.2.1 : D�r':' RH zeigte auf, daß sich ' hi�r 
Vereinfachungen auf dem Gebiete ,der Fuhrung 
der Kassengeschäfte;der Abrechnung der Verlage, 
der Liquidierung" der'Reiserechnungen sowie der 
Einzahlung; Verrechn'ung uhd Mahnung von 
Kommissionskosten 'erzielen -ließen: 
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, 24.3.2.2 Weiters empfahl der RH Rationalisie­
rungsmaßnahmen, wie eine gemeinsame Inventar­
verwaltung und eine Zusammenarbeit auf dem 
Gebiete der Sachverwaltung, insbesondere des 
Einkaufes. 
. 24.3.3.1 Das BM entgegnete, daß der für die 
kommenden zwei Jahre in J\ussicht genommene 
Anschluß der Untersuchungs anstalten des BM f. 
Gesundheit und. Umweltschutz an die Zentrale 
elektronische Datenverarbeitungsanlage über die 
Buchhalrungen der LIÄ gegenwärtig alle für 
derartige Rationalisierungsmaßnahmen verfüg­
baren Arbeitskapazitäten der gemeinsamen Zen­
tralsektion binde. Diesen Projekten müsse derzeit 
eine höhere ' Priorität zugeordnet werden als der 
Einbeziehung der Kassen- ünd sonstigen Ver­
rechnungsgeschäfte der AI in die Buchhaltung 
des jeweiligen LIA, einem Vorhaben, dessen 
Realisierung frühestens nach Ablauf dieses Zeit­
raumeS in Aussicht genommen werden könne. 

24.3.3.2 Ob und inwieweit sonstige Rationali­
sierungsmaßnahmen zu einem früheren Zeitpunkt 
ermittelt . ' und durchgeführt werden könnten, 
müsse erst geprüft werden. 

Inspektionstätigkeit 

24.4.1 Die Anzahl der Außendiensttage pro 
Inspektionsorgan betrug bei den AI in Eisenstadt 
und $alzburg in den Jahren 1973 bis 1975 130 
bis 137. 

24.4.2 Der RH vertrat die Auffassung, daß 
unter Zugrundelegung von jährlich 32 Urlaubs-

, und 20 Krankentagen sowie 47 Tagen für Journal­
dienst pro ' Inspektionsorgan die Leistung von 
150 Tagen Außendienst durchaus zumutbar wäre. 
Er empfahl dem BM, für eine intensivere Außen­
dieristtätigkeit bei den AI in Eisenstadt und 
Salzburg zu sorgen, so daß pro Inspektionsorgan 
jährlich, zumindest das Dtirchschnittsausmaß von 
150 Außendiensttagen erreicht wird. 

24.4.3 Das BM bemerkte ' hiezu, es fiel für 
die Arbeitsinspektoren selbstverständlich auch 
eine große Menge an Arbeit im · Amte an. Eine 
Ausweitun'g des ' Außendienstes , müsse sich 
zweifelsohne auf die ertorderliche Tätigkeit im 
Amte auswirken. 

24.4.4 Der RH verblieb bei seiner Auffassung, 
daß eine durchschnittliche Außendiensttätigkeit 
von 1 50 Tagen pro Inspektionsorgan und Jahr 
zumutbar und daher anzustreben wäre. Für die 
Bewältigung der Arbeiten im Amte müßten die 
vom RH für jedes Inspektionsorgan jährlich mit 
47 Tagen angenommenen Journaldiensttage aus-
reichen. ' 

24.5.1 Von den insgesamt rund 5000 beim 
AI in Salzburg vorgemerkten Betrieben entfallen 
auf den �ereich der Stadt Salzburg rund 2800 Be­
triebe. Die gesamte Zahl der . Außendiensttage 

dieses AI verteilte sich im Jahr 1975 auf 259 
Außendiensttage am Amtssitz und 803 Außen­
diensttage außerhalb desselben. Im Jahre 1974 
betrug dieses Verhältnis 200 zu 71 1 Außendienst­
tage. 

24.5.2 . Im Hinblick auf dieses gegenüber der 
Zahl der vorgemerkten Betriebe' nicht ausge­
wogene Verhältnis der Dienstverrichtungen in 
und außerhalb der Stadt Salzburg empfahl der 
RH, im Interesse einer gleichmäßigen Wahr­
nehmung des 'Dienstnehmerschutzes auf eine Er­
höhung der Tätigkeit des AI in Salz burg am 
Amtssitz zu dringen, womit auch eine Ersparnis 
an Reisekosten verbunden wäre. 
, 24.5.3 Das BM führte demgegenüber aus; die 

stärkere Außendiensttätigkeit außerhalb des Amts­
sitzes von Arbeitsinspektoraten ergäbe sich ins­
besondere au� dem Umstand, daß die Anzahl 
der kommissionellen Verhandlungen auf dem 
Lande im allgemeinen ' größer sei als in der 
Landeshauptstadt. Da bei der Beschickung von 
Kommissionen aber auch für eine entsprechende 
Auslastung des Dienstkraftwagens gesorgt werden 
müsse, ergäbe sich von selbst, daß die Zahl der 
Außendiensttage am Amtssitz geringer ist. 

24.5.4 Der RH hielt auch unter Bedachtnahme 
auf diese Umstände seine Empfehlung aufrecht, 
da eine gleichmäßige Wahrnehmung des Dienst­
nehmerschutzes und die gleichzeitige Einsparung 
Von Reisekosten als vorrangig betrachtet werden 
müssen. 

24.6.1 Im Zusammenhang mit der Inspektions­
tätigkeit fielen bei neun Inspektionsorganen des 
AI in Salzburg im Jahre 1975 insgesamt 82 Über­
nachtungen an. Eine Bedienstete hatte bei 
89 Außendiensttagen außerhalb des Amtssitzes 
keine einzige Übernachtung zu verzeichnen. 

24.6.2 Der RH war der Auffassung, daß der 
Außendienst durch vermehrte Übernachtungen 
und entsprechende Planung der Inspektions­
tätigkeit nicht nur wesentlich billiger 'käme, 
sondern daß durch den Wegfall unnotiger Reise­
zeiten auch mehr Amtshandlungen vorgenommen 
werden könnten. Daß eine Ausweitung der Zahl 
der Übernachtungen zumutbar ist, zeigt der Ver­
gleich mit dem Jahr 1974, in dem beim AI in 
Salzburg 1 53 Nächtigungen angefallen sind. 

24.6.3 Nach Mitteilung des BM sei die höhere 
Anzahl von Übernachtungen in den früheren 
Jahren , insbesondere in der Durchführung von 
Nachtinspektionen in Backwarenerzeugungsbe­
trieben begründet gewesen. Solche Nachtinspek­
tionen seien aufgrund des , geänderten Bäckerei­
arbeitergesetzes nun, nicht mehr erforderlich. 
Eine Steigerung der Übernachtungen sei auch 
kaum möglich, da aufgrund der kommissionellen 
Verhandlungen die Arbeitsinspektoren in den 
V'erschiedf;nsten Gebieten des Aufsichtsbezirkes 
eingesetzt werden müßten und somit Nächti-
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gungen kaum eine wesentliche Zeit- und Reise­
kostenersparnis mit sich bringen würden. Über­
dies müsse bei Verwendung des Dienstkraft­
wagens auch berücksichtigt werden, daß die 
Insassen am nächsten Tag meist wieder in ver­
schiedenen Bezirken des Landes tätig sein müssen. 

24.6.4 Der RH entgegnete, daß trotz der vom 
13M angeführten Umstände die vom RH aufge­
zeigte Möglichkeit, den Außendienst durch ver­
mehrte Übernachtungen kostensparender und 
intensiver . zu gestalten, nicht außer Betracht 
gelassen werden sollte. Dies wäre bei entsprechen­
der Planung der Außendiensttätigkeit durch .den 
Amtsvorstand realisierbar. 

Dienstkraftwagen 

24.7.1 J?er Dienstkraftwagen beim AI in 
Eisenstadt war ofmals nur mit einem Inspektions-

. organ, im Durchschnitt' mit zwei, jedoch fast 
nie mit drei Inspektionsorganen besetzt. 4uch 
beim AI in Salz burg wurde der Dienstwagen 
im Durchschnitt durch 'zwei Bedienstete benützt. 

24.7.2 Der RH ' war der Auffassung, daß 
aufgrund der nunmehrigen Ausstattung der AI 
mit. Dienstkraftwagen der Marke "VW-Passat", 
,die sowohl im Fahrgastraum als auch im Koffer­
raum ausreichend Platt; bieten, eine rationelle 
Auslastung nur durch Mitnahme von durch­
schnittlich drei Außendienstbeamten neben dem 
Kraftwagenlenker gewährleistet wäre. Er empfahl 
dem BM, den bei den geprüften AI nahezulegen, 
den ' Dienstkraftwagen durch die Mitnahme 
von mehr Inspektoren besser auszunützen und 
dadurch den Außendienst sparsamer zu gestalten. 

24.7.3 Das BM versicherte, daß der Dienst­
wagen soweit als möglich ausgelastet werde; 
dem stünden jedoch oft kommissionelle Verhand­
lungen in verschiedenen Landesteilen entgegen, 
so daß aufgtund der räumlichen Entfernung 
der Verhandlungs orte der Oienstkraftwagen nicht 
immer mit mehreren Personen besetzt werden 
könne. 

Auf die Notwendigkeit der rationellen Aus­
lastung der Dienstkraftwagen würden die AI 
bei jeder sich ,. bietenden Gelegenheit, insbe­
sondere .aber bei der Zuteilung neuer Dienst­
fahrzeuge, besonders aufmerksam gemacht. 

24.8 .1  Beim AI in Eisenstadt besteht seit 
dem Jahre 1959 eine auf zwei bis drei Bedienstete 
beschränkte Genehmigung des BM zur Benützung 
beainteneigener Kraftfahrzeuge für Dienstfahrten 
im- Ausmaß von 2 000 bis ' 6  000 km jährlich 
gegen besondere Entschädigung gemäß § 10 
Abs. 2 der Reisgebührenvorschrift (RGV) 1955. 
Beim AI in . Salz burg wurden bisher solche 
Genehmigurigen nicht erteilt. 

Bei beiden AI wurde die Inspektionstätigkeit 
nur dadurch im gewünschten Umfang aufrecht-
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erhalte'n, daß die Inspektionsorgane neben dem 
Dienstkraftwagen und den . Massenverkehrs­
mitteln zeitweise auch eigene PKW gegen Ver­
rechnung der Kosten eines Massenbeförderungs­
mittels für Dienstfahrten benützten. 

24.8.2.1 Interne Berechnungen des AI . in 
Eisenstadt sowie überschlagsmäßige Ermittlungen 
des RH beim AI in Salzburg ergaben, daß die 
durchschnittlichen ' Kosten für den Dienstkraft­
wagen pro gefahrenen Kilometer wesentlich 
höher lagen als die besondere Vergütung gemäß 
§ 10 Abs. 2 RGV 1955. Aus diesem Grunde und 
auch im Hinblick auf die erforderliche Mobilität 
der Inspektionsorgane stellte der RH fest, daß der 
Genehmigung zur Benützung der beamteneigenen 
PKW gegenüber der Haltung' eines Dienstkraft­
wagens der Vorzug zu geben wäre. Er empfahl, 
im größtmöglichen Umfang die Dienstkraftwagen 
bei den AI durch die Genehmigung der Benützung 
beamten eigener PKW gegen besondere Vergütung 
zu ersetzen. Da jedoch keine rechtliche Möglich­
.keit besteht, die Bediensteten zur Verwendung 
de� eigenen PKW zu verhalten, regte der RH 
an, dieses Ziel auf freiwilliger Basis anzustreben, 
wie dies beim AI in Wiener Neustadt geschehen 
ist. 

24.8.2.2 Vom Standpunkt der Wirtschaftlich­
keit aus sah es der RH als gerechtfertigt an, 
bei verkehrsmäßig ungünstig gelegenen AI 
auch neben dem Einsatz des Dienstkraftwagens 
probeweise , . die Genehmigung zur Benützung 
beamteneigener PKW zu erteilen. Voraussetzung 
hiefür wäre allerdings, daß eine gezielte Planung 
des Einsatzes und dessen Kontrolle durch den 
Amtsvorstand gewährleistet ist, daß die Kapazität 
des Dienstkraftwagens und die Möglichkeit 
zur Benützung vOn Massenverkehrsmitteln voll 
ausgeschöpft werden, daß für lange Fahrtstrecken 
primär der , Dienstkraftwagen herangezogen und 
daß schlie.ßlich die Inspektionstätigkeit im Dienst,. 
ort nicht .vernachlässigt wird . '  Der RH erwartete 
sich dadurch vor allem eine Verringerung der 
Überstunden sowie eine Steigerung der Inspek­
tionstätigkeit. 

24.8.3 Das BM teilte mit, daß den einzelnen 
AI für die Benützung beaf!1teneigener Kraft­
fahrzeuge durch Arbeitsinspektoren auf frei­
williger Basis monatliche Kilometerkontingente 
zuerkannt worden seien, deren Auf teilung durch 
den Amtsvorstand erfolge. Diese ' Regelung 
gelte aufgrund der gegebenen finanziellen Mög­
lichkeiten vorerst bis 30. Juni 1977. , Je nach 
den bis zu diesem Zeitpunkt gewonnenen Erfah­
rungen würden weitete Maßnahmen getroffen 
werden. 

Mit einer Verringerung der Überstunden 
werde 'kaum zu rechnen sein, hingegen könne 
eine Intensivierung der Inspektionstätigkeit . er­
wartet werden. 

III-89 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)76 von 267

www.parlament.gv.at



./ 

76 

Personalangelegenheiten und ' :Bemessung allfälliger Zulagen sowie als 
, 24.9.1 Das ;SM hat entsprechend, der seiner- Ausgangspunkt einer objektiven Festlegung des 

Personals'ollstartdes det AI heranzuziehen. ,?eit!g�n Empfehlung des RH aus Anlaß seiner 
Gebarungsüberpr#ung bei den AI in Gra� !lnd 24.9.3 pas BM , führte hiezu aus, daß die 
Linz mit Erlaß vom 30. Jänner 1975 "Vorläufige vorläufig�n Richtlinien ' fÜ,r den Einsatz von 
Richtlinien ' für :den Einsatz der Arbeitsinspek� , Arbeitsinspektoren aufgrund der bisher gewonne­
toren", erlassen, die den allgemeinen Rahmen für nen Erfahrungen überarbeitet werden müssen. 
die Verwendung der , Bediensteten des höheren Dabei werde versucht werden, alle in Betracht 
technischen Diep.stes, des ,gehobenen Dienstes kommenden ' Merkmale, z. B. die :,Größe der 
und des Fachdienstes festlegen.' Betriebe nach der Beschäftigtenzahl, die Betriebs-

24.9.2. 1; Nach Auffassung des RH sind diese einrichtungen;:' die , verwendeten Arbdtsstoffe; 
, I" C R' htl' . 11 " h lt die Arbeitsverfahren,' die Schutzmaßnahmen und vor aungen IC lmen zu a gemeIn, ge. a, en, , ' " , andere Faktoren, zu berücksichtigen., um eine taugliche Grt?-,nqlalSe �i,ir �it,le ei!1gelltig� 

Einreihung, der Tätigkeiten entsprechend den Bei der Überarbeitung der
: 
Richtlini�n würd�n 

Verwendungsgruppen bilden zu ,können. Der auch ,die ' vom RH angeführten, bisher in den 
RH empfahl, in der , endgültigen ,Fassung der Richtlinien nicht enthaitenen Tätigkeiten , mit 
Ric:I1tlinien , die ' Begriffe "größere Betriebe''; einbezogen werden. ' Mischverwendungen ' 'hin­
"Betriebe his zu niiti:lerer Größe" und "klein� gegen , würden sich im Sinne einer rationellen 
Betrieb�" durch Zuordnung, einer bestimmten Gestaltung des Dienstbetriebes ' nicht vermeiden 
Anzah� von Dienstne1).piern ,abzugrenzen unq so lassen. 
weit' wie möglich' festzulegen, welche Betriehs� , " 24.10.1 Für ' die Bearbeitqng, der ' Kanzlei-einrichtungen, technologischen Gründe us,w. 

und der ' Schreibarbdten waren bei den ' AI in dnem Betrü�h höhere Anforderungen an die ' Ausbildung der Bedien'steten stellen und wie hoch Eisenstadt und Salzburg je' .zwei , Bedienstete 
daher' die ' Wahrnehmung des Dienstnehmer- der Verwendungs(Entlohnungs)gruppe D (d) 
schutzes einzustufen ist. eingesetzt� Für ihre Befassung mit Schreibarbeiten 

in erheblichem Umfang erhielten diese Bedienste-, 24.9.2.2 , " Ferner :hielt es der RH für not� ten , Zulagen. 
-Wendig, die TeilnahtIle an ' Kommissionen und 

, die Durchführung' von Erhebungen, deren Bewer- 24.10.2 Nach 'Auffassung ' des RH gingen 
tung derzeit 'ebenso von der Größe der betroffenen einige der in' der ' Kanzleistelle anfallenden 
Betriebe undderen'tec�nologischen Einrichtungen Tätigkeiten, wie z. B,' die Kassaführung, der 

b' 1 'tet wI'rd g'ena' r bz g nzen' Zahlungs- ' und Verrechnungsdienst, so.wie die a , ge el , ue a , u re
" ' 

. 
Proi:okollführung, über die von einer D-Kraft 

' 24.9.2.3 Der RH· wies ' weiters darauf hiri, zU erwartenden Arbeitsleistungen' hiriaus und 
daß verschiedene Tätigkeiten, wie z. B. die Wahr- könnten der Verwendungs gruppe C zugerechnet! , 
'nehmung des Mutterschutzes, die Angelegenheiten werden. Andererseits reichte das Ausmaß : oer 
der Heimarbeit und' die Durchführung ' von insgesamt anfallenden ' ,.Maschinschrdbarbeiten 
Kraftfahrzeugkontrollen, in den 'Richtlinien' nicht nicht· aus, um Zulagen a11' beide Bedkrtstete, zu 
gesondert' eingestuft ' sind. ' Andere ', Tätigkeiten" rechtfertigen, ' : 
wie statistische Arbeiten und die gesamte Tätigkeit Der RH empfahl, die Wertigkeiten der in der der Kanzleikräfte, wurden überhaupt ' ,  außer Kanileistelle 'der AI vorkommenden Tätigkeiten Betracht gelassen. festzulegen und dementsprechend die Dienst-

Der ' RH empfahl; in den endgültigen E,in- ' posten neu zu bewerten. ' 
reihungsrichtlinien aufgrund der bisher gewon- ,24.10.3 ' Das BM schloß sich " dieser ' Ansicht nenen . Erfahrungen , �ämtliche , pei den AI vor- des RH an und bemerkte, daß :eine endgültige kommenden Tätigkeiten zu erfassen , u!ld den allgeme;ineRe'gelung allerdings erst. nach Erlassuiig einzelne? Verwendungsgruppen ' zuzuordnen. ' der 'n�uen : Kanzleioidnung im Zusammenhang 
. ?�.9:2.4 Bei b�iden 'üb�rprüften 'AI wurd�n mit der' " Erstellung 

, 
�er Einreihurigsrichtliruen 

Bedienstete , verwendet, deren Gesamttätigkeit möglich' sein werde.'" ' 
' ,s, kh in ' �nter, s, c,bied,lichem Ausmaß aus Tätig'- ' " 

I ß 
. .  " ' 24.1 1 . 1  Mit: Er a des BM vom 7. Dezem-" ke,iten mehierer V, et,wendungsgruppen,zusamm,' en- b . 1 , ' , , ', " ' d" A ' ' d d ' " AI er 972 ' wurden le mtsvorstän e er setzte. ' ' , , "  , ' 

ermächtigt, Über�tunden, die' nicht durch Freizeit 
Der, RH " empfahl sü;herzust�llen, daß , die ausgeglichen W:erden kÖ,nnen, '- , Dis , 'zu ' eineni 

Bediensteten der AI in Hinkunft entsprechend bestimmte'n :, m�'nätlichen ' Höchst'ausmaß anzu­
den endgültigen Einreihungsrichtlinien , über- ordnen. i-Iie�� ��rde 3;usdrücklich h�rvorgeho ben, 
wiegend mit Tätigkeiten, ' befaßt , werden, die daß Zeiten von Reiseb�wegurigen nicht als Über­
ihrer Einstufung entsprechen: Im- übrigen wären stunden gelten und riicht vergütet eider · durch ' 
diese Richtljnien als Grundlage , für ' eine ver- Freizeit ausgeglichen werden dürfen,. jedoch 
wendungsgerechte Einstufung der Bediensteten im Hinblick auf geplante Regelungen, bei Anord� 

, , 
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nu�g von Überstunden auf das Gesamtkontingent 
anzurechnen sina. , 'Eine " Überschreitung , deS 
Kontingentes an Überstunden ist nur aus'nahms­
weise auf begründeten Antrag des AI m�t Geneh-
migung des , BM zulässig. " 

Der ' RH stellte ' fest, daß die Amtsvorstände 
der' AI in Eisenstadt' und Salzburg 'bei Anordnung 
von Überstunden und Überwachung des zustehen­
den Kontingentes die Zeiten der Reisebewegungen 
gänzlich außer Betracht ließ�n. . . ; . . 

' 

77 

Diese.. Regelung des . . Überstundenpauschales 
hatte eine 'gesetzlich<! . W ocheridienstzdt ": v,O� 
42 ,St"unden �ur Grundlage. Die mit ,Wirksamkeit 
vom ,1. Jänner 1975 'ap ' ,erfolgte Herabsetzung 
der. gesetzlichen Wochendienstzeit auf 40 Stunden 
ist ' bisher bei, . diesem Pauschale unberücksichtigt 
geblieben. : . 1 ' · · · " . , " 
, ', 24.12. 1 .2' Bei A�r Berechnung d�r täglichen 
pienstzeit de,s Kraf�:vagenlen�ers wurde . v09-
der . .  nach . ,d�n Eintragungen , im .Fahrtenbucl?­
ermittelten . Arbeit�zeit 

. aufgrund irriger Aus� 
Sie: rechtfei#gten diese, Vorgangsweise :dam,it, legung eines Erlasses je\veils eine halbe Stund� 

daß durch , Ei'nbeii'ehllil'g . qer . R�iseze;ten das 'aIs - Mittagspause abgezogen. ; , '  
Kontingent in jed<:m' 'Mo"nat bedeutend über- ; 24� 12:2.1  Der., RH ' wi�� da�auf . hin, daß 
schritten würde,und ,jeden Monat eineAusnahme- yom I,: Jänner 1975 an ):iereits je,de Dienstleistung 
genehmigung des BM erfo'r&rlich wäre:, Zudem über die 173. Stunde hinaus als Überstunden­
wäre dem BM die Üb,erschreitung der Kontin- leidtung ' zu werte� ist, und ' empfahl �ine ' e�t­
gente. �us den .monatlich ,Vorge\egten Diens�zeit- �prec:hende Angleichurig der Vereinb,ar�ng'. 
nachv.;-eisen und Reis�rechnungen erkennbar. . '  . 

24.12.2.2 " Im Abzug einer hilben Stuqde von , 
24' 1 1' 2' 1 'D' RH

:
; '  t t dl'e' Au' f"f' assung' der tägIlchen Arbeitszeit erblickte ' der RH. eine . " ,  er yer ra . , , �  � . 

daß das BM eine Anpassung des Erlasses an die Benachteiligung des Kraftwagenlenkers . ·bei der 
tatsächlichen ,Gegebenheiten . hätte' , v'orn�hmen Ermittlung seiner geleisteten Dienststunden und 
müssen, um den Amtsvorständen der AI eine damit des ihm gebührenden Freizeitausgleiches. 
praxisbezog�n� C�undlage für 'die in i,hre Verant- : Erregte an, die Berechnungen der Dienstleistun­
wortung gelegte Anordnung von ' Überstunden gen ' dieses Kraftwagenlenkers zu überprfrfen 
an die Hand zu geben. und den Anspruch des Bediensteten auf Freizeit­

24':1 1 .2,2 Im übrigen erschien dem' RH die 
Kontingentierung der Überstunden bei den, AI 
eri�behrlich" da einerseits aufgrund der dem BM 
momitlich vorgefegten Dienstzeitnachweise und 
'Reiserechnungen .ein· entspreche'ndet Überblick 
gewährleistet 1st und anaerersdts auch jetzt schoIf 
Üöerstundei1 von .der· Anrechnung auf das Kon­
tingent ausgenommen sin'd, die sich unvQrherseh­
bar aus besonderem Anlaß ergeben. ' , ', , ., . 

" 24.1.1 .3.1 Das BM entgegnete, daß bei. Ein" 
(ührung deJ;' Überstundenregelu{lg nicht feststand, 
o.b .oder . inwieweit ,Rei�c:zeiten als Überstunden 
·zu wertefl und ,als solc):J.e, oder nach anderen 
,Grunds�tzen zu entlohpen sind. Die Anpassung 
des Erlasses werd�. zweckmäßigerweise erst 
nach allgemeiner Klärung dieser Frage erfolgefl' 

24.1 1 .3.2 Von einer' ,Kontingeritierung abzu­
sehen, erscheine , nicht vertretbar, weil sie , sich 
im Verwaltungs bereich des .BM bisher allgemein 
als sehr wirksam g�zeigi: hätte. Das , BM hoffe 
,aber, eine endgültige Regelung dieser Angelegen� 
h.eit ' nach Klärung de'r Re<;htslage �ntweder" ifl 
der Form �iner Pauschalieru1}g oder 'einer' ,Einzel­
abgeltung von ÜberstuI?-d�r;, !reffen' .z)l : .körine� . 

ausgleich · richtigzustellen': ' 
24.12.3 Das BM gab bekal1nt, es w�r�e der 

Empfehlung des RH zur Angleichung des, Über­
stundenpajischales ' des " KraftwagenleJ;lkers beim 
AI : in Eisens't�dt an die ' 40-Stunden; Woche 
entsprochen werden. Im Zusamri:t�nh,�ng 'daniit 
werde auch die irrige Auslegung der Regelung 
der Mittagspaus� \:>ereinigt werden., 

24;13.1 Die Bediensteten der AI beziehen 
'aufgr�nd der ' Bestimmungen 'des § 18  -Abs: 3 
des Gehaltsgesetzd:(kurz GG) 1956 in der Fassung 
vor ' dem 'Inkrafttreten der ' 24.- ' GG-Novelle 
in Verbindung mit Art. VI der 24. GG-NoveIle 
Personalzulagen für Mehrleistungen, die 'j e nach 
der Zugeh�rigkeit zu den Verwendungs (Ent­
lohnurigs)gruppen A (a)" B (h) und C (c) 500 S, ' 
40.0 S bzw. 300 S :monatiich betragen . .  Darüber 
hinaus wurde , eine, Vergütung. Nr geleistete 
,tJberstunden nacli, den §§ 16 1;1nd'. 17 GG 1956 
in' der , vc;ml . i. Dezember 1972 an. geltenden 
Fas,supg der 24. ' GG�Nov�lle . vor'genommen. 
Bei der Festsetzung wurde die:Anzahl der Über� 
s'tunden, die durch die Personalzulag� für Mehr­
leistungen: abgegolten war, angerechnet: .  
. , 24;13.2.1-' Der: RH 'vertrat 'die Auffassung, 
daß die Anwendung' der §§ 16 und , 1 7  GG :1956 

24.12.1 . 1  Der Kraftwagenle;J,ker beim AI in d<;r Fassung der 24. GG-Novc;lle die gleich� 
in Eisenstadt erhielt 'aufgrund einer sonder- zeitige Weiter gewährung der Persona1;mlagen 
vertraglichen Zu�atzvereinbarung , zum 'Dienst- für M�hrleisfungen nach den früheren Be'stimmun­
vertrag seit L Jänner 1972 ein Überstunden- gen ausschließe. Da die Neu��g�iu�g ge�äß 
pausch:).le für 22 Stunden, u. zw. für Dienstleistun- der 24. GG�Novelle seit" i .  Dezember ' 1972 'i'n 
gen über der, 182. Stunde 'bis zur 204. Stunde im :K';raf� ." steht, wären : .  die Personalzulagen " ,für 
Monat. ' "  . , ' . , ' , . ,: .Mehrleistungen ,jedenfalls überzuleiten ' gewesen. 
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24.13.2.2 In diesem Zusammenhang regte 
4er RH auch an, von der im GG 1956 vorgesehe­
nen Möglichkeit der Pauschalierung von Über­
stundenvergütungen Gebrauch zu machen. 

24.13.2.3 Für die halbjährlic;he Abrechnung 
der Überstundenvergütungen gemäß §§ 16.  und 1 7  
G G  1956 fehlte nach Auffassung des �H die 
gesetzliche Grundlage. Die ' Abrechnung hätte 
unmittelbar nach der monatlichen Vorlage der 
von den Bediensteten der AI erstellten Dienst­
zeitnachwdse zu erfolgen. 

24.13.3 Das BM pflichtete grundsätzlich der 
Auffassung des .RH bei; daß bisher aufgJ,"und 
des Art. VI der 24. GG-Novelle weitergezahlten 
Personalzulagen für Mehrleistungen überzuleiten 
sind, wobei aus verwaltungsökonomischen Grün� 
den von der Möglichkeit der Pauschalierung von 
Überstundenvergütungen Gebrauch zu macheri 

' wäre. Es strebe eine solche Regelung. bereits 
seit dem Jahre 1973 an. Allerdings müsse ein­
deutig feststehen, welche Zeiten als Überstunden 
zu werten sind. Im Bereich der AI entfalle ein 
Großteil· der außerhalb der Soll-Zeit ·liegenden 
zeitlichen Mehrleistungen auf Reisezeiten. Ob 
diese Reisezeiten als Überstunden zu bewerten 
sind, sei aber derzeit noch nicht allgemein geklärt. 
In Anbetracht dieser unklaren Rechtslage würden 
daher an die Bediensteten neben den ' Mehr­
leistungszulagen Vorschüsse in Form von " Über­
stundenabrechnungen" auf die endgültige Rege­
lung geleistet" und dies nicht mehr wie zur Zeit 
der Gebarungsüberprüfung halbjährlich, sondern 
vierteljährlich berechnet. 

24.14.1 Das BM führt zentral für alle AI 
die Aufzeichnungen über Urlaube und Kranken­
stände der Bediensteten. Zum Zweck der lücken­
los'en Erfassung sind die AI verpflichtet, sämtliche 
Krankenst'ände und Urlaube sowie den Wieder­
antritt des Dienstes umgehend der Zentralsektion 
des BM ' zu melden. 

24.14:2 Der RH fand diese Vorgangsweise 
unwirtschaftlich. Er hielt es ' für , zweckmäßig, 
die Führung der Aufzeichnungen über Urlaube 
und Krankenstände der Bediensteten, soweit 
nicht bezugsrechtliche Auswirkungen damit ver­
bunden sind, den AI zu übertragen und , die 
Meldungen an das BM auf die einmalige jährliche 
Abstimmung des Urlaubsanspruches zu beschrän­
ken. Dadurch wäre 'einerseits eine spürbare 
Entlastung der zustä�digen Abteilung der Zentral� 
sektion des BM gegeben,. andererseits könnten 
durch den Wegfall der zahlreichen Meldungen 
Kosten eingespart werden. 

24.14.3 Das BM sagte zu, die Führung der 
Aufzeichnungen über Urlaube der' Bediensteten 
der ' AI den AI zu übertragen. 

Hingegen sei die vorläufige Belassung der 
Evidenz der : Krankenstände bei der Personal-

. \ 

abteilung des BM , ökonomischer, solange die 
Kanzleibediensteten der ,AI nicht entsprechend 
geschult sind. ' 

Material- und Sachverwaltung 
24.15.1 Die Landesarbeitsämter (kurz LAÄ) 

erzielten beim Einkauf von Büro-, Kanzlei- und 
Reinigungsmaterial bessere Konditionen als die 
AI, die ihren Bedarf im Kleinhandel deckten. 

24.15,2 .Der RH empfahl, den Einkauf der 
AI auf den Jahresbedarf abzustellen und das 
Einvernehmen mit den LAÄ herzustellen, um 
gleich günstige Konditionen zu erreichen. , ' .  

24.15.3 Das BM wird versuchen, in diesem 
Sinne gegebenenfalls' einvernehmlich mit an�eren 
Dienststellen vorzugehen. 

24.16.1 " Aufgrund der bisherigen Erfahrungen 
mit dem Einbau von Telefon-Fernverkehrssperren 
bei ' verschiedenen Bundesdienststellen, wonach 
sich der damit verbundene Aufwand rasch amor­
tisiert hat, empfahl der RH, bei allen AI, die wie 
die überprüften über solche noch nicht verfügen, 
einen solchen Einbau zu veranlassen. 

' 

24.16.2 Das BM sagte dies nach Maßgabe der 
technischen und finanziellen Möglichkeiten zu. 

24.17 Die vom RH empfohlene Vereinfachung 
bei der Verrechnung der anteils mäßigen Betriebs­
und Telefonkosten, der Ausgabe von Büro- und 
Reinigungsmaterial, der , Auflegung von bundes­
einheitlichen Formularen, der Führung von Auf­
zeichnungen für die Amtsbibliothek sowie;: der 
Führung von Personalunterlagen u. a. m. wurde 
der Stellungnahme des BM zufolge teils verwirk­
licht, teils in Aussicht gestellt. 

24.18  Schließlich hat das BM aufgrund der 
Feststellungen des RH u. a. hinsichtlich der 
Gebarung mit den Bundesstempelmarken, . der 
Verwendung des Dienstsiegels, der nicht ord­
nungsgemäßen Führung der Fahrtenbücher 'sowie 
der Ausscheidung und Abschreibung von Inven­
targegenständen die erforderlichen Maßnahmen 
getroffen. 

Kassenwesen 
24.19 Die vom RH im Bereich des Kassen­

wesens festgestellten Mängel, wie z. B. die Unter­
lassung der vierteljährlich vorgeschriebenen un­
vermuteten Kassenprüfungen durch den Amts­
vorstand und die Nichteintragung eingehobener 
Kommissionsgebühren iin Kassabuch, wurden 
nach Mitteilung des BM behoben. 

, Kanzleiwesen 
24.20.1 Bereits anläßlich einer im Jahre 1967 

beim ZAI und bei den Wiener Arbeitsinspekto­
raten - durchgeführten Gebarungsüberprüfung 
(siehe TB 1967 , Abs. 24.31) hatte der RH emp- ' 
fohlen, die Kanzleiordnung für die AI neu zu 
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fassen, da sie 'in der Durchführung zu arbeits auf- 25.3 Der Vermögensstand des Reservefonds 
wendig ist und einen modernen, rationellen Kanz- liegt unter dem Durchschnitt der in den letzten 
leibetrieb nicht gewährleistet. fünf Jahren eingegangenen Arbeitslosenversiche-

rungsbeiträge, weshalb sich eine Senkung des 24.20.2 Die Gebarungsüberprüfung bei den Arbeitslosenversicherungsbeitrages gemäß § 64 
AI in Eisenstadt und Salzburg ergab den unge- Abs. 4 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes , änderten Fortbestand dieser unbefriedigenden (AIVG) 1958 erübrigt. ': Situation. ' , . . . 25.4 Die Kostentragung des Teilersatzes ' . 24.20.3 �as BM teIlte .mIt, daß der Entwurf des Wochengeldes gemäß § 33 Abs. 4 AIVG 
etner KamdelOrdnung ferttggestellt und de� AI, (siehe TB 1975 Abs. 21.5) soll in einer Novelle 
zur Erprobung und Stellungnahme überffilttelt zum AIVG geklärt werden. 

. 
worden sei. Nach Berücksichtigung der ge­
wonnenen Erfahrungen bei der notwendigen 
Überarbeitung beabsichtige das BM, die Kanzlei­
ordnung endgültig in Kraft zu setzen. Hiebei 

, werde , es auf die zahlreichen Vereinfachungsvor­
schläge. und Empfehlungen des RH Bedacht 
nehmen. 

24.21 Die vom RH .aufgezeigte Möglichkeit, 
auf die sehr arbeitsaufwendige Führung von 
Karteiblättern in der Heimarbeit im Hinblick auf 
andere Aufzeichnungen bei den AI zu verzichten, 
wird nach Mitteilung des BM geprüft werden. 

25.5 Bezüglich der Bruttoverrechnung der · 
Beiträge und' der Vorschüsse des Familienlasten­
ausgleichsfonds (siehe TB 1975 . Abs. 21.6) ist 
eine Prüfung in Aussicht genommen. ' 

25.6 Mit dem Ergebnis der finanziellen G�­
barung der Arbeitslosenversicherung wurde dem · 
RH auch eine Gebarungsübersicht des Winter- , 
mehrkostenausgleichstonds vorgelegt, dem auf: 
grund des § 65 a Abs. 2 AIVG �958 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 179/1974 im Jahre 
1975 erstmals Mittel zuflossen. Dem Fonds mit 
einem Kapitalstand von 34 126 267 S wurden im 
Jahre 1976 keine Mittel zugeführt. ' 24.22 Der Anregung des RH, die bereits be­

stehenden Richtlinien für die . Erstellung der 
Statistik so zu ergänzen, daß künftig bei den AI 
eine einheitliche Vorgangsweise bezüglich der Träger der Sozialversicherung 
in die Statistik aufzunehmenden Geschäftsstücke 
gewährleistet ist, wird das BM entsprechen. d) Ü be r b l i c k  ü b e r  d i e  Entwi ck l u n g  d e r  

G e b a rung d e r  ö s terre ichi s c h e n  S o zia l­
Reservefonds nach dem 
Arbeitslosenversicherungsgesetz 

v e r s i c h e r u n g s t r ä g e r  

Vorbemerkungen 
25.1 Die Gebarung der Arbeitslosenversiche- 26.1 Wenn auch für den nachstehenden 

rung ergab im Jahre 1976 einen 'Abgang von 'Überblick über' die finanzielle Situation der 
276 203 380,57 S, der durch eine Überweisung Sozialversicherung nur vorläufige Gebarungs­
vom Reservefonds gedeckt wurde. Dadurch ver- ergebnisse zur Verfügung 'standen, wird dadurch 
ringerte sich der buchmäßige Geldstand des Re- der Informationsgehalt nicht wesentlich beein­
servefonds auf 1 366 906 765,62 ' S. Auf dem trächtigt, da die vorläufigen Werte bereits Ent­
Konto des Reservefonds befand sich am 31.  De- wicklungstendenzen erkennen lassen. 
zem�er 1976 einschließlich d�r bish�rigen Zinsen- Auf die mit 1. Jänner 1974 vollzogene Konzen� 
zuwachse von rund 177,2 �Ill. S etn Betrag von tration in der Sozialversicherung, durch die 1 � 505 642.809,71 S, der

., 
SIch zufolge d�r nach die Zahl der Versicherungsträger auf 28 ver­

dlesem 
.. 
Stt�htag durchzufuhrenden ÜberweIsungen ringert wurde, brauchte im folgenden Üb.erblick 

hauptsachhch zur Abdeckung des G:ebar�ngsab- nicht mehr Bedacht , genommen werden, weil 
ganges 1976 auf 1 228 673 176,12 S vermInderte. im letzten berücksichtigten Vergleichsjahr 1974 

Unter ' EInbeziehung der Darlehensforderung 
gegen den Bundes-W ohn- und Siedlungsfonds 
(8 Mill. S) ergab sich Ende 1976 ein Gesamtver­
mögen des Reservefonds von 1 374 906 765,62 S. 

Außerdem bestand Ende 1976 aus der zweckge­
bundenen Gebarung der Arbeitslosenversiche­
rungsbeiträge ein Rest von 579 595 647,27 S. 

25.2 Im Hinblick auf einen für 1977 zu er.: 
wartenden Gebarungsüberschuß hat der RB 
seine . Anregung in Erinnerung gebracht, einen 
allfälligen Gebarungsüberschuß unmittelbar nach 
dessen Ermittlung auf das Konto des Reserve­
fonds zu überweisen (siehe TB 1974 Abs. 34.2). 

schon die neue Organisationsstruktur gegeben 
war. 

Gesamtentwicklung 

26.2 Die vorläufigen Gesamteinnahmen der 
ös(erreichischen Sozialversicherungsträger beliefen 
sich im Jahre 1976 auf 102,9 Milliarden S, das 
sind 16,1% mehr als 1975. In' den 'vorangegan­
genen Jahren hatte die Erhöhung 14,6% bzw. 
16,7.% betragen. In dieser Einnahmensum111e 
sind al�erdings auch die Überwei�ungen innerhalb 
des Bereiches der Sozialversicherung, z. B. die 
Beiträge der Pensions- und , Unfallversicherungs­
träger zur Krankenversicherung in Höhe von 
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4,044,6 MiU. S und, der Finanzausgleich zwischen 
- . der �ensionsversiche�ungsanstalt der Angestellten 

und der Rensionsversicherungsanstalt der.Arbeiter 
in ,Höhe von 2 137,7 Mill. S, enthalten. 

26.3 'Um den gleichen Betrag erhöhten: diese 
internen 'Überweisungen" die . Gesamtausgaben 
der Sozialversicherungst�äger, 'die füi: 1976 . vor­
läup.g. mit .102,4 Milliarden . S ang�geben werden 
können.. G;egeni,ibe� 'dem. Jahre 1975 , 'trat, eine 
Steigerung um 1 7,1% ein.: 1975 und"1974' hatten 
die Erhöhungen gegenüber den vor�ngegangenen 
Jahren 1�,1 % bzw. 1�,9% betragen. 
' " , . : , "

, 
" . 

, , 2,6.4. · Da.raus . ergibt sich für ' das . Berichtsj�hr 
1976 ' ein v9rläufiger 'Gebarungsüberschuß iI;l 

' Höhe von rund 501,2 Mill. S. gegenübe�J ' 134,4 
Mill. S. im Jahre 1975 und.' l 973,9 Mill. S im 
Jahre ' 1974. Ohne . Bundesbeiträge, jedoch mit 
den vom Bund in der ' Pensionsversicherung z� 
leistenden Ersatzen für Ausgldchszulagen' hätten 
sich i? allen drei' abgelaufenen Jahren beträchtliche 
u,nd raschansteigenöe Gebarungsabgänge etg�ben, 
nämlich . . . . " ' . 

. 18 195' Milr: s 'imJahre i976, 
15 251' MlIl. 'S im' Jahre ' 1975 und ' 
10 609 Mill.· 's" im J�hre 1'974. ' 

26.5 Die Beitragseinnahmen waren 1976 mit 
71 179 Mill. S: um 1 J,4% höher' als'.im Vorjahr; 
1975' und 1974 betrugen die Erhöhungen 10,2% 
bzw. 15,2%. Mit einem Antei� von 69,2% (ln 
den Vorjahren 72,1% und 75%) an den Gesamt­
einnahmen erwiesen sich 'die ' Beitragseinnahmen 
auch 1976 als die wichtigste . Einnahmequelle 
der Sozialversicherung. . ' . 

26.6" Die . Beiträge des Bundes: ' .gemäß d�m 
A�VG, . dem GSPVG, dem B-PVG und dem 
B:KYG betrugen'imJahre 1976 rund 18 696 Mill. S 
l:!r:� 

. 
wareI;1 damit .gegenüb,er dem Jahre 1975 

:um 2 31JMilL S.oder 14,.1 % höher. Einschließlich 
der Ersätzdiir Ausgleichzulagen leistete der Bund 
somit , . . '. . 

·i97.6 . .  : . . . . . .  ' . . . .  '. . rund 23 352' Mill. S, 
1975 . . .  ; . . . . .. : . . .  , 'rund 20 651 Mill. S �una 
1974 .... . . . . .  : . . . . ; '  . .  rund 16 384 Mill. S, 

so daß von je 1 000 S: dei: Gesamteinnahmen im 
Ja]jre' " , . . 

'1976 ' . : ; :  " . . . .  , . ' . . . . . . . .. . . . .  , , . .  227 S: 
' 1975 . .  ;;' . : ;' . .  ': � . . .  : .

.
. . . . . . . . . .  ; 233 S lind 

1974 : . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  212 S 
, : 

aus dem Bundesbeitrag . und den A1!sgleichs­
zulagenersätzen des B'updes stiimmte�. 

26.7 Für Leistungen: ' . mußten . . die Sozial-
versicher��gsträger im Jahre . 
" 1976: . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .  93 774 Mill.. S, · 

1975 : .. , .; . . . . . . . . . . . . . . .  81 180 �1:i11. S und . 
1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70 108 MUl. S 

aufwenden. Damit erhöhte sich zwar der Leist'ungs­
aufwand : gegenüber 1975 um rund 15,5,% (in 
den .. Vorjahren um 15,8'% bzw. 17,2%), dOGh sank 
de� Anteil' des Leistungsaufwandes . im ,. den 
Gesamtausgaben, von 93,1% im Jahre 1974 und 
92,8% .im : Jahre 1975 . au( 91,6.% im ·Berichts-
jahr :1976. . , :  , 

26.8: Die übermäßige Steigerung des ' Ver­
waltungsaufwandes in den Vorjahren '(1974 um 
28,3% und 1975 um 17,1 %) hat sich im Berich,ts­
jahr (1976 um 10,7%) nicht fortgesetzt. Im 
Jahre 1976 . wurden 3 570 Mill. S für die Ver­
waltung . aufgewendet, in den J a.hren . 1975 .und 
1974 betrug der Verw:altungsaufwarid 3 ·225 Mill. S 
bzw. 2 755 Mill. S. Somit entfielen "on je :1 000 S 
Gesamtausgaben auf die Verwaltungs kosten 
. ' 1976 . ' . ' . . .  � ' . , . . . . . . . . . . . �' . . . .. . . . . 35, S, ' 

1975 . . . . . . . .. . . . . . . • . . . . . .. . . . . .. . . .. 37,:.S .. und 
.1974 . . .. . . . . . . .. . . . . . . .  " .' .' . .  , . . . .  37 S . · 

. Krankenversicherung 

.26.9 Wie in den Vorjahren war auch im 
Berichtsjahr 1976 der Gebarungserfolg der sozialen 
Krankenversicherung vor allem dadurch geprägt; 
daß die Einnahmen prozentuell in einem geringe­
ren Ausmaß stiegen als in den Vorjahren. 'Die 
Ursache .dieser ungünstigen . Entwicklung ist 
in er�ter Linie auf die starke Steigerung der 
Ausgaben für ärztliche Hilfe, Anstalts'pflege 
und Heilmittel. · ·zurückzuführen.. : Allein d�ese 
qrei Gebarungsposten erhöhten sich gegenüber 
dem Vorjahr um ' 1 8,8%, ' wobei die Ausgaben 
für Anstaltspflege mit 24% die höchste Steige­
rungsrate zu verzeichnen ' hatten. Demgegenüber 
belief sich die Erhöhung dc::r Gesamtausgaben 
nur auf 1 6,2%., '. 

26:10 Die Gesamteinnahmen 
. 
d�r Ktanken" 

versicherungsträger im Berichtsjahr und die 
prozentuelkn Einnahmenerhöhungen 'in den Ver­
gleiehsjahren betrugen: 

. , Einnahmen 1976 Prozc:ntuel1e Erhöhung 
. ' . Krankeriver�icheru'ngsträger . in MitJ. S ' 

Alle ·Kr;�k�nv��sich�ru�gsträg�r . . . . .
.

. , . .  -:: :. : '  �5 619,4 " , 
. 'G�bi�tskrank�nkas�en . . : .. . .. , .. . .  : :  . . . .. .. � : :�. :,: 18 :752,9 

Betriebsk�ankenkassen . . . .  : ' . .  ' . . .  .' . . . . .• . . . . .  : :  . , -432,5. '.: 
Versicherungsanstalten ' . . . . . . . .  ' . . . . . .  ; . .  : 3 973;7 
SV A ·. der gewerblicher\.'. Wirts�hift . '. : ': ::-; : :. " ' 1 '163;3' ' ..

. 

SVA 'der Baue�n :: . . . .  :: . ' . . . . . .  , . .  : .. . . : : :. -. : " ·· ·· 1 297,0 
. 

• • • • •  ..r. •• . '  " .  er 
Wiene,r .. <;ebieiskrapk,.erikasscr, allein . . . . . . . .  '. 5 ,6,2:1.,0-

1976 

12;2 
12,2 
:9,8 
13,2-, . 

7,3 
. " 14,6 
, . 13,6 , .  

1975 
. 

1 1 ,4' 
' 1'0;4 ." 

5;0 
14,3 
17;2 

. . 14,'4 
," , 10,0 '. -

·1974 . 

17,4 
17,4 
l3,4 
21,5 . 
. 1 5,4 
. 9,3 
16,5 

5* 
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26.11  Ausgaben der Krankenversicherungsträger: 

Krankenversicherungsträger 

Alle Krankenv'ersicherungsträger . . . . . . . . .  . 
Gebietskrankenkassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 
Betriebskrankenkassen . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Versicherungsanstalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SV A der gewerblichen Wirtschaft . . . . . . .  . 
SV A der Bauern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Wiener Gebietskrankenkasse allein . . . . . .  . 

Ausgaben 1976 
in Mill. S 

27 1 88,7 
19 784,1 

433,0 
4 231,3 
1 369,7 
1 370,6 
5 997,3 

1976 

16,2 
1 5,5 
10,9 
18,1 
18,0 
21,1 
16,6. 

Prozentuelle Erhöhung 
197.5 1974 

14,9 .23,5 
. 13,3 24,0 

6,3 14,2 
19,7 26,2 
26,5 21,2 
18,4 13,4 ' 
11,9 23,3 

26.12 Daraus ergibt sich folgender Gebarungserfolg qer Krankenversi<::herungsträger: 

Krankenversicherungstrager 

Alle Krankenversicherungsträger . . . . .  -: . .  . 
Gebietskrankenkassen . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Betriebskrankenkassen . . . .  : . . . . . . . . . . . .  . 
Versicherungsanstalten . . . . , . . . . . . . . . . . . . .  . 
SV A der gewerblichen Wirtschaft . . . . . . .  . 
SV A der Bauern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Wiener Gebietskrankenkasse allein . . .. . . .  : 

1976 

-1 569,4 
-1 031,2 

0,5 
257,7 
206,4 

73,6 
373,3 

Gebarungserfolg in Mill, S 
1975 

-558,9 
-413,9 
+ 3,6 
- 71,2 
- 76,8 
- 0,4 

. -193,0 

1974 

+140,9 
+ 15,6 
+ 8,0 
+ 77,0 
+ 7,2 
+ 33,1 
- 98,3 

81 

26.13 Im Berichtsjahr konnten von d�n 
bestehenden 24 Krankenversicherungsträgern nur 
sieben Betriebskrankenkassen ein positives Ge­
barungsergebnis erzielen. Im Jahre ·1975 hatten 
.noch neun und im Jahre 1974 gar noch 19  Kran­
kenversicherungsträger einen überschuß . aus­
gewiesen. Ohne den Bundesbeitrag von 
385 Mil!. S hätte sich bei der Sozialversicherungs­
anstalt der Bauern in der Sparte der Kranken­
versicherung ein um diesen Betrag erhöhter 
Abgang ergeben. 

anstalt des österreichischen Bergbaues 150,5 Mill. S 
zugeführt, während · der Bund einen Beitrag 
von 50 Mil!. S leistete. Im Jahre 1976 wurden 
insgesamt drei Zuschüsse in Höhe von 26,2Mill. S 
und vier Zuwendungen in Höhe von 1.09,9 Mill. S 
an die Gebietskrankenkassen Wien, Oberöster- , 
reich, Burgenland und Steiermark zuerkannt. 

Dem Ausgleichsfonds der Krankenversiche­
rungsträger wurden im Berichtsjahr von den 
Gebietskr,ankenkassen und der Versicherungs-

Die Ende 1976 zwar beschlossenen, aber von 
den zuständigen Bundesministerien noch nicht 
genehmigten Zuwendungen im Betrag ' von 
261,4 Mil!. S und Zweckzuschüsse in Höhe 
von 81,7 Mil!. S werden erst im Geschäftsjahr 
1977 Berücksichtigung finden. 

26.14 Beiträge für Versicherte im Jahre 

Krankenversicherungsträger 

Alle Krankenversicherungsträger . . . . . . . . . .  
Gebietskrankenkassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Betriebskrankenkassen . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . : 
Versicherungsanstalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
SVA der gewerblichen Wirtschaft . . . . . . . . 
SV A der Bauern : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Krankenvctsicberungsträ&"cr 

Alle Krankenversicherungsträger . . . . . . . .  . 
Gebietskrankenkassen . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  . 
Betriebskrankenkassen . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Versicherungsanstalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
SV A der gewerblichen Wirtschaft . . . . . . .  . 
SV A der'Bauern . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . .  . 

6 

1976 : 

Beiträge 1976 . Prozentuelle Erhöhung 
in Mill. S 1976 1975 197� 

22 640,6 13,8 9,1 16,7 
16 853,� 13,9 ....7,8 16,2 

398,3 10,6 3,9 - 13;2 
3 568,0 14,2 13,8 21,1 
1 067,1 8,2 14,4 14,7 

753�9 1 9;8 1 3,1  14,8 

Prozentueller An�eH der . Versicherungsbeiträge an den Gesamteinnabmen 
1976 1975 

. 
1974 

88,4 
. 89,9 
92,1 
89,8 
91,7 
58,1 

87,1 
88,5 
91,4 
88,9 
90,9 
55,6 

88,9 
90,6 
.92,4 
89,7 
93,2 
56,3 
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26.15  Leistungsaufwand der Krankenversicheru�gsträger im Jahre 1976 : 

Krankenversicherungs.träger 
L�istungen 1976 Prozentuelle Erhöhung 

in MiI!. S 1976 1975 1974 

Alle Krankenversicherungsträger . . . . . . . . . .  24 583,1 16,9 13,7 19,6 
Gebietskrankenkassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 825,1 16,2 1 1 ,7 19,8 
Betrie bskrankenkassen . . . . . . . . .  " . . . . . . . . 414,7 12,0 4,7 1 1 ,5 
Versicherungsanstalten 0 . 0  • • • • • • • • • • • • • • • •  3 833,8 18,5 19,2 22,6 
SV A der gewerblichen Wirtschaft . . . . . . . .  1 252,4 18,5 27,0 18,6 
SV A der Bauern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 257,1 22 ,5 18,9 12,0 

Prozentueller Anteil des Leistungsaufwandes' an den Gesamtausgaben 
Krankenversicherungsträger 1976 1975 . 1974 

Alle Krankenversicherungsträger . . . . . . . .  . 
Gebietskrankenkassen . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Betriebskrankenkassen . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Versicherungsanstalten . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
SV A der gewerblichen Wirtschaft . . . . . . .  . 
SV A der Bauern . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . . . .  . 

26.1 6  Die Verwaltungs kosten betrugen: 

Krankenversicberungsträger 

Alle Krankenversicherungsträger . . . . . . . . .  . 
Gebietskrankenkassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Versicherungsanstalten . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
SV A der gewerblichen Wirtschaft . . . . . . .  . 
SV A der Bauern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  

90,4 
90,1 
95,8 
90,6 , 
91,4 
91 ,7 

Verwaltungsaufwand 1976 
in Mill. S 

1 086,2 
765,5 
170,9 
69,3 
80,0 

1976 

12,2 
1 1 ,3 
15,4 
14,2 
1 1 ,2 

89,9 
89,6 
94,8 
90,3 
91 ,1 
90,7 

Prozentue
l
l�;

5
Erhöhung . 

19,2 
1 8,5 
18,9 
21,6 
24,3 

90,8 
90,8 
96,3 
90,7 
90,7 
90,3 

1974 

34,9 
43,4 
26,5 
20,5 

- 0,2 
KrankcQ.versicherungsträger Prozentueller Anteil des Verwaltungsaufwandes an den Gesamtausgaben 

1976 1975 1974 

Alle Krankenversicherungsträger . . . . . . . .  . 
Gebietskrankenkassen . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Versicherungsanstalten . . . . . . . . . . . . . .  ', ' . .  . 
SVA der gewerblichen Wirtschaft . . . . . . .  . 
SV A der Bauern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

4,0 
3,9 
4,0 
5,1 
5,8 

4,1 
4,0 
4,1 
5,2 
,6,4 

4,0 
3,8 
4,2 
5,4 
6,1 

Unfallversicherung 
26.17 Wie im Vorjahr ergab sich auch, im 

Berichtsjahr 1976 für die Unfallversicherung ein 
negatives Gebarungsergebnis. Die nachstehende 

Tabelle zeigt die Gesamteinnahmen der Unfall­
versicherung und die prozentuellen Veränderun-

Unfallversicherungsträger 

Alle Unfallversicherungsträger 
Allgemeine U nfallversicherungs-

anstalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
SV A der Bauern . . . . . . . . . . .  : . .  . 
VA der österreichischen, Eisen-

, bahnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . , VA öffentlich Bediensteter . . . . .  . 

gen gegenüber dem Vorjahr : ' 

Gesamteil:mahmen in Mill. ,S (prozentuelle Veränderung) 
1976 1975 

3 970,0 (+ 8,0) 

3 252,8 (+ 7,3) 
463,6 (+ 1 1  ,4) 

167,8 (+12,4) 
85,8 (+11 ,4) 

3 674,4 (+ 7,9) 

3 031,8 (+ 8,5) 
416,2 (- 1,3) 

149,4 (+11 ,8) 
77,0 (+36,7) 

1974 

, 3 404,4 

2 793,1 
421,4 

133,5 
56,4 

26.1 8  In der folgenden Tabelle über die den beim Hauptverband errichteten Erstattungs­
Gesamtausgaben der Unfallversicherungsträger fonds zu leisten hatte. Vorschußweise überwies 
und deren prozentuelle Veränderungen , sind die A UV A für 1976 den Betrag vön 66 Mil1. S ;  
für dkJahre 1975 und 1976 jene Beträge berück- 1975 hatte sie 66,6 Mil1. S überwiesen. 
sichtigt, die die .A UV.A aufgrund des EFZG an 

Unfallversicherungsträger 

Alle UnfallversiCherungsträger 
Allgemeine 

Unfallversicherungs anstalt . . . .  . 
SV A der Bauern . . . . . . . . . . . . . .  . 
VA der österreichischeri Eisen-

bahnen . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' . . .  . 
V A öffentlich Bediensteter . . . . .  . 

Gesamtausgaben in Mill. S (prozentuelle ErhöhWlg) 
1976 1975 

4 099,5 (+ 7,2) 

3361,3 (+ 5,7) 
494,9 (+1 5,7) 

1 63,3 (+12,3) 
80,0 (+14,4) 

3 824,2 (+16,4) 

3 1 81,1 (+16�9) 
427,7 (+p,9) 

145,5 (+12,1) 
69,9 (+18,8) ' 

1974 

3 285,2 

2 721,1 
375,5 

, 129,7 
58,9 

III-89 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 83 von 267

www.parlament.gv.at



83 

26.1 9  Wie bereits erwähnt, schlossen die den die . SV A der Bauern erhielt, hätten die 
Unfallversicherungs träger insgesamt im Jahre Unfallversicherung im ganzen mit einem Abgang 
1976 mit einem negativen Gebarungsergebnis ab, von 236,5 Mill. S statt von 129,5 Mill. S und die 
nur die VA der österreichischen Eisenbahnen SV A der :ßauern selbst mit. einem Abgang von 
und die VA öffentlich Bediensteter konnten Über- 138,4 Mill. S statt von 31,3 Mill. S abgeschlossen. 
schüsse erzielen. Ohne den Bundesbeitrag in Im einzelnen zeigen die Jahresabschlüsse der 
Höhe von 107,05 Mi/I. S (1975 : 100,79 Mill. S), letzten Jahre folgende Ergebnisse : 

Unfallversicherungsträger Gebarungserfolg in Mill. S 
1976 1975 1974 

Alle Unfallversicherungsträger . . . . . . . . . . .  . -129,5 -149,8 +1 19,2 
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt . . .  . -108,5 -149,3 + 72,0 
SV A der Bauern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 31 ,4 1 1 ,6 + 45,9 
VA der österreichischen Eisenbahnen . . .  . + 4,5 + 3,9 + 3,8 
VA öffentlich Bediensteter . . . . . . . . . . . . .  . + 5,9 + 7,2 2,5 

26.20 Abgesehen von dem erwähnten Bundes- ausschließlich aus den Beiträgen für die Ver­
beitrag für die SV A der Bauern stammen die sicherten. Die nachstehende Tabelle zeigt die 
Einnahmen der Unfallversicherungsträger fast Entwicklung d"es Beitragsaufkommens : -

Unfallversicherungsträger 

Alle Unfallversicherungsträger 
Allgemeine Unfallversicherungs an-

. stalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
SV A der Bauern . . . . . . . . . . . . . . .  ' 
VA der österreichischen Eisen-

bahnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
VA öffentlich Bediensteter . . . . .  .. 

Unfallversicherungsträger 

Beiträge für Versicherte in Mill. S (prozentuelle Veränderung) 
1976 1975 

3 641,1 (+ 9,4) 

3 051,4 (+ 8,6) 
344,8 (+14,4) 

1 64,6 (+12,7) 
80,3 (+13,4) 

3 328,1 (+ 8,3) 

2 809,9 (+ 8,5) 
301 ,4 (+ 0,0) 

146,0 (+1 1 ,7) 
70,8 (+34,7) 

1974 

3 074,2 

2 589,7 
301 ,2 

1 30,7 
52,6 · 

Prozentueller Anteil der Beiträge für Versicherte an den Gesarnteinnahmen 
1976 1975 1974 

Alle Unfallversicherungsträger . . . . . . . . . .  : . 
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt . . .  '. 

91,7 
93,8 
74,4 
98,0 
93,5 

90,6 I 
92,7 
72,4 
97,7 
91,9 

90,3 
92,7 
71,5 -SV A der Bauern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

VA der österreichischen Eisenbahnen . . .  . 
V A öffentlich Bediensteter . . . . . . . . . . . . .  . 

97,9 
93,3 

26.21 Die beiden folgenden Tabellen geben Unfallrenten im Dezember 1976, 1975 und 1974 
einen Überblick über den Leistungsaufwand und ihre Veränderungen gegenüber den Vorjahren 
der Unfallversicherungsträger. Die Anzahl der sind aus der dritten Tabelle zu ersehen. 

Unfallversicherungsträger 

Alle Unfallversicherungsträger 
Allgemeine U nfallversicherungsan-

stalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
SV A der Bauern . . . . . . . . . . . . . .  . 
VA der österreichischen Eisen-

bahnen . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . .  . 
VA öifentlich Bediensteter . . . . .  . 

Unfallversicherungsträger 

Leistungsaufwand in Mill.S (prozentuelle Veränderung) 
1976 1975 1974 

3 384,1 (+13,6) 2 979,0 (+14,1) 2 61 1 , 1  

2 776,3 (+13,1) 2 455,8 (+ 13,9) 2 156,4 
392,7 (+17,7) 333,7 (+16,5) 286,5 

144,5 (+ 13,2) 127,7 (+10,7) 1 1 5,3 
70,6 (+14,2) 61,8 (+16,9) 52,9 

ProzentueIIer Anteil des Leistungsaufwandes an den Gesamtausgaben 
1976 1975 1974 

Alle Unfallversicherungsträger . . . . . . . . . . . . . 82,S' 77,9 79,5 
Allgemeine . Unfallversicherungsanstalt . . . .  
SV A der Bauern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
V A der österreichischen Eisenbahnen . ' . .  
VA öifentlich Bediensteter . . . . . . . . . . . . . .  

82,6 77,2 79,2 
79,3 78,0 76,3 
88,5 87,8 88,9 
88,2 88,4 89,9 
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Unfallversicherungsuäger 

Alle Unfallversicherungs träger ' . . .  
Allgemeine Unfallversicherurigsan- . 

stalt . . . . . . . . . . .  ; . . . . . .  , , '  . . . .  . 
SYA der Bauern . .  .' . .  ' . . . .  ; . . . .  . 
V A der österreichischen , Eisen-

bahnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
V A öffentlich Bediensteter . . . . . .  . 

Anzahl der Renten im Dezember (prozentuelle Veränderung im Jahre) 
1976 ' . 1975 ' , .1974 

125 325 (+0,4) . 124 788 · (+1,0) 123 605 

81 785 (+0�3) 81 563 (+0,4) 81 263 
. 36 304 -(+0,7) 36 052 (+2,4) 35 217 

5 298' (�0,8) 5 340 (-1,0) 5 393 
1 938 (+5,7) 1 833 (+5,8) 1 732 

26.22 Höhe und, Entwicklung des Verwaltungsaufwandes in der Unfallversicherung :  

Unfallversicherungsträger 

Alle Unfallversicherungsträger 
Allgemeine Unfallversicherungs,an-

stalt . . . . . .  , . . .  , ' . . . . . . . . . . . .  . 
SV A der Bauern . .  ; . . . . . . . . . .  . .  
V A der österreichischen Eisen-

bahnen . , .. . . . . . . . . . . . . . . . .  " ,  
VA öffentlich Bediensteter , . . . .  . 

-, 

Verwaltungsaufwand in Mill, S (prozentuelle Veränderung) 
. 1976 1975 1974 

342,8 (+ 4;3) 328,6 (+ 12,5) 292;0 

240,5 (+ 3',?) 232,1 (+13,6) 204,3 
82,3 (+ 6,2) 77,5 , ( + 7,4) 72,2 , 

13,6 (+ 5,9) 12,9 (+22,2) 10,5 
6,4 (+ 5,1), . 6,1 (+23,6) 5,0 

Unfallversicherungsträger Prozentueller Anteil des VerwaJtungs3ufwandes an den Gesamtausgaben 
1976 1975 1974 

Alle Unfallversicherungs träger . . . . . . . . . . .  . 
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt . . .  . 
SV A . der Bauern ·' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
VA der österreichischen Eisenbahnen . . .  . 
VA öffentlich Bediensteter , . . . . . . . . . . . .  . 

8,4 
7,2 

16,6 
8,3 
8,1 

8,6 
7,3 

18,1 
8,8 
8,8 

8,9 
7,5 

19,2 
8,1 . 
8,4 

Pensionsversicherung der Unselbständigen 32. Novelle zum ASVG an die Pensionsver-
26.23 In den folge.qden Tabellen über die sicherungs anstalt der Arbeiter als Finanzausgleich 

vorläufigen Gesamteinnahmen und Gesamtaus- leisten mußte. Weiters sind in den Einnahmen 
gaben 1976 der PensionsversiclJ-erung der Unselb- der Pensions versicherungsträger der Unselb­
ständigen ist der ,Betrag von 2 137,7 Mill. S , ständigen aufgelöste Rücklagen in HÖhe von rund 
enthalten, den die Pensionsversicherungsanstalt 2,3 Milliarden S berücksichtigt. . 
der Anges,tellten aufgrund des Artikels VIII

, 
der 

Pensionsversicherungsträger 

Alle Pensionsversicherungsträger 
PV A der Arbeiter . . .. . . . . . . . . . .  . 
VA der österreichischen Eisen-

bahnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 
PV A der Angestellten , . . . . . . . ' . 
VA des österreichischen Bergbaues 

Pensionsversicherungsträger 

Alle Pensionsversicherungsträger 
PVA der Arbeiter . ,  . . .  , . . . . . . .  . 
V A der österreichisehen Eisen-

bahnen . . . . . . . . . . . .  .- . .. . . . . .. . .  . 
PV A der Angestellten . . . . . . . . .  . 
VA des österreichischen Bergbaues 

Einnahmen in Mill, S (prozentuelle Veränderung) 
1976 

. 
1975 

62 225 (+17,9) 
38 458 (+18,7) 

741 (+20,8) 
20 958 (+16,1) 

2 068 (+19,6) 

52 792 (+16,0) 
32 405 (+16,6) 

,613  (+10,0) 
18 045 (+15,3) 

1 729 (+13,8) 

Au;gaben in Mill, S (prozen';'ell� Veränderung) 
, I . 1975 1976 

60 356 (+18,3) 
35 920 (+ 13,0) 

692 (+13,9) 
21 812 (+29,0) 
. 1 932 (+12,7) 

51 022 (+16,3) 
31 795 (+15,4) 

608 (+10,1) 
1 6 905 (+18,6) 

1 714 (+13,7) 

1974 

45 526 
27 792 

557 
1 5 657 

1 520 

197� 

43 875 
27 559 

" 552 
14 256 

1 508 

26.24 Der Gebarungsüberschuß belief sich ausgleich, hätte die Pensionsversicherungsanstalt 
im Jahre 1976 auf rund 1,9 Milliarden S ' oder der Angestellten ;wie in den Vorjahren auch 
3% der Gesamteinnahmen .und Eig damit unter 1976 einen Gebarilllgsüberschuß von rund 
den Werten der Vorjahre (1975 : 3,4% ; 1974 : 1 283 MUt- S erzielt, ' 
3,6%). Ohne den bereits erwähnten Finanz-
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Pensionsversic�eiuogst�äger 

Alle Pensionsversicherungsträger . . . . . .  : . " . 
PY A der Arbeiter . . . . . . . . . . .  ' .' . . . . . . . .  . 
VA der , österreichischen Eisenbahnet:l . . .  . 
PVA der Angestellten . . . . . . . . . . . . . . .  : . .  . 
VA des österreichischen �erg�aues 

1976 

+1 868,3 
+2 537,0 
+ 49,2 

854,3 
+ - 136,4 

Gebarungserfolg in Mill. S 
1975 

+1 769,9 
, + 609,2 

+ 5,6 
+1 139,8 
+ 1 5,3 

1974 

+1 650,7 
+ 232,4 
+ 5,3 
+1 401,3 
+ 1 1 ,7 

85 

26.25 'Höhe der Beiträge für Versicherte und deren Anteil an den Einnahmen : 
PensionsversicherÜngsträger 

Alle Pensions versicherungsträger 
PV A der Arbeiter . . . . . . . . . . .  ' . . . 
VA der österreichischen Eisen-

bahnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
PV A der Angestellten . . . . . . . . .  . 
VA des österreich�schen Bergbaues 

Pensionsversicherung�träger 

Beiträge für Versicherte in MilJ.S (prozentuelle Veränderung) 
1976 

42 312 (+10,4) 
21 538 (+ ,8,9) 

440 (+ 8,0) 
19 752 ' (+12,4) 

582 , (+ 3,3) 

1975 1974 

38 315 (-+10,9) 
19 774 (+ 7,2) 

408' (+20,2) 
17  570 (+15,0) 

563 (+11,6) 

34 561 
18 442 

339 
15 275 

505 
Prozentueller Anteil der Beiträge für Versicherte an den Gesamteinnahmen 

1976 1975 1974 

Alle Pensionsversicherungsträger . . . . . . . .  . 68,0 
56,0 
,59,4 

72,6 
61 ,0 
66,5 
97,4 
32,6 

75,9 
66,4 
60,8 
97,6 
33,2 

PV A der Arbeiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
VA der österreichischen Eisenbahnen . . .  . 
PV A der Angestellten . . .  " . .  " . . . . . . . . . . .  . 
V A des österreichischen Bergbaues . . . . .  . , 94,2 

28,1 

26.26 , Die erste der drei nachstehenden absoluten Beträgen. Die dritte Tabelle stellt 
Tabellen zeigt die .Höhe des Bundesbeitrages den Anteil dieser Einnahmen an den Gesamtein­
gemäß § 80 ASVG, die ' zweite die Summe aus nahmen seit 1974 dar. 
Bundesbeitrag und Ausgleichszulagenersätzen in 

Pensionsversicherungsträger 

. Alle Pensionsversicherungsträger 
PV A der Arbeiter . . . . . . . . . . . . .  . 
VA, der österreichischen Eisen-

bahnen . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .  
PV A der Angestellten ., . . . . . . . .  . 
VA des österreichischen Bergbaues 

Bundesbeitrag gemäß § 80 ASVG 
in MiJI. S 

(prozentuelle Veränderung) , 1975 1976 

1 1  857,9 (+10,1) 
10 336,0 (+' 8,6) 

229,3 (+30,8) 

1 292;6 (+19,1) 

10 774,3 (+35,2) 
9 513,6 (+39,2) 

175,3 (� 7,8) 

1 085,4 (+15,2) 

1974 

7 968,4 
6 836,1 

190,2 
, 942,1 

Die im Vergleich zu den Vorjahren merklich Angestellten zur Gänze und bei der PV A der 
geringere Erhöhung des Bundesbeitrages gründet Arbeiter teilweise bei der Berechnung des 
sich darauf, daß gemäß Art. VIII der 32. ASVG- Bundesbeitrages unber\icksichtigt bleiben mußte. '. 
Novelle der Finanzausgleich bei der PV A der 

Pensionsversicherungsträger 

A1.le� Pensionsversicherungsträger 
PV A der Arbeiter . . . . . • . . . . . . . .  
VA der österr�ichischen , Eisen-

bahnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; . .  
, pvA der Angestellten . . . . . . . . .  . 
VA des österreichischen Bergbaues 

Pensionsversicherungsträger 

Bundesbeitrag und Ausgleichszulagenersätze 
in MiJI. S 

1976 

' 14 575,0 (+ 9,7) 
12 845,0 .( + 8,5) 

249,2 (+28,5) 
141 ,2 (+ 9;1) 

1 339,6 (+18,7) 

(prozentuelle Veränderung) 
1975. 

13 288,4 (+29,9) . 
11 83Q,1 (+32,6) 

193,8 (- 6�4) 
129,5 (+13,4) 

1 129,0 (+15,0) 

1974 

10 227,2 
8 924;3 

207,0 
1 14,2 
981,7 

Prozentueller Anteil des Bundesbeitrages samt AusgJeichszulagenersätzen an den 
Gesamteinnahmen 

. 

1976 1975 . 1974 

Alle Pensionsversicherungsträger . . . . . . . .  . 23,4 
33,4 

, 33,6 
0,7 

64,8 

25,2 . 
36,5 
31,6 

22,5 
32,1 
37,1 

, PV A der Arbeiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
VA der österreichischen Eisenbahnen . . .  . 
PV A der Angestellten . :  . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
V A des österreichischen Bergbaues 

0,7 
65,3 

0,7 
64,6 

III-89 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)86 von 267

www.parlament.gv.at



86 

26.27 Ohne Bundesbeiträge, Ausgleichszu- ,' siche,rung der Unselbständigen aufgrund der 
lagenersätze und den mehrfach erwähnten Finanz- vorläufigen Ergebnisse folgende Gebarungs­
ausgleich hätten die Träger der Pensions ver- erfolge erzielt : 

Alle Pensionsversieherungsträger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . .  . 
PV A der Arbeiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . 
VA der österreichischen Eisenbahnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
PVA der Angestellten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; . . . . . .  . 
VA des österreichischen Bergbaues . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Geh.rung,erfolg 1976, 
in MiII, S • 

-12 706,7 
-12 445,6 

200,0' 
+ 1 142,1 
- 1 203,2 

26.28 In den ersten zwei der folgenden ' I Dezember 1 976, 1975 und 1974 aufrechten 
Tabellen sind die Entwicklung des Leistungs- Pensionen und deren prozentuelle Veränderungen 
aufwandes, in der dritten die Anzahl . der im . dargestellt : 

Pensionsversicherungsträger 

Alle Pensionsversicherungsträger 
PV A der Arbeiter . . . . . . . . . . . . . .  ' 
VA der österreichischen Eisen-

bahnen . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
PV A der Angestellten . . . . . . . . .  . 
VA des österreichischen Bergbaues 

Leistungsaufwand in Mill. S (prozentuelle Veränderung) 
1�6 . 

1�5 

55 608,3 (+14,8) 
34 307,9 (+13,6) 

653,1 (+14,9) 
18 790,6 (+17,1) 
1 856,7 (+13,4) 

48 444,5 (+16,3) 
30 187,4 (+15,3) 

568,2 (+ 9,5) 
16 052,1 (+18,7) 
1 636,8 (+ 13,8) 

1974 

41 653,2 
26 171,5 

519,1 
13 523,7 
1 438,9 

Pensionsversicherungsträgcr 
'Prozentueller Anteil des Leistungsaufwandes an den Gesamtausgaben 

1976 1975 1974 , 

Alle Pensionsversicherungsträger . . . . . . . .  . 
PV A der, Arbeiter . . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . .  . 
V A der österreichischen Eisenbahnen . . .  . 
PV A der Angestellten . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
VA des österreichischen �ergbaues 

92,1 
. 95,5 

94,4 
86,1 
96,1 

94,9 
94,9 
93,5 
95,0 
95,5 

Pensionsversicherungsträger 
1976 

Anzahl der Pensionen im Dezember 
(prozentuelle Veränderung im Jahre) 

1975 

Alle Pensionsversicherungsträger 
PV A der Arbeiter . . . . . .  : . . . . . .  . 
VA der ' österreichischen Eisen-

bahnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
PV A der Angestellten . . . . . . . . .  . 
VA des österreichischen Bergbaues 

1 1 15 997 (+1,2) 
789 595 (+0,6) 

15 878 (-0,3) 
280 983 (+3,2) 
29 541 (-1,0) 

1 102 786 (+1,8) 
784 786 (+1,1) 

15 933 (+1,6) 
272 230 (+3,9) 
29 837 (-0,3) 

94,9 
95,0 
94,0 
94,9 
95,4 

1974 

1 083 648 
776 043 

15 683 
261 987 

29 935 

26.29 Höhe und ' Entwicklung des Verwaltung aufwandes in der Pensionsversicherung der 
Unselbständigen : 

Pensionsversicherungsträger 
Verwaltungsaufwand in Mill. S (prozentuelle Veränderung) 

1976 . 
1975 · 

Alle ' Pensionsversicherungsträger 
PV A der Arbeiter . . . . . . . . . . . . .  . 
VA der österreichischen Eisen-

bahnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
PV A der Angestellten . . . . . . . . .  . 
VA des österreichischen Bergbaues 

Pensionsversicherungsträger 

1 728,3 (+10,7) 
960,0 (+ 8,3) 

28;3 < + 6,1) 
685,9 <+14,3) 
. 54,1 (+11 ;4) 

Alle Pensionsversicherungsträger . . . . . . . .  . 2,9 
2,7 
4,1 
3,1 
2,8 

PV A der Arbeiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . .  
VA der österreichischen Eisenbahnen . . .  . 
PV A der Angestellten . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . 
VA des österreichischen Bergbaues . . . . .  . 

1 561,9 (+17,1) 
886,3 (+15,3) 

26,7 (+19,9) 
600,3 (+ 19,9) 

48,6 (+14,9) 

3,1 
2,8 
4,4 
3,6 
2,8 

1974 

1 334,0 
768,8 

22,2 
500,7 

42;3 

3,0 , 2,8 
4,0 
3,5 
2,8 
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Pensions versicherung' der Selbständigen 
26.30 Einnahmen der Pensions versicherung der SelbständJgen und deren Entwicklung seit 

1974 : 
. Pensionsversicherungsträger 

Alle Pensionsversicherungsträger 
SV A der gewerblichen Wirtschaft 
SV A der Bauern . . . . . . . . . . . . . .  . 
VA des österreichischen Notariates 

Einnahmen in Mill. S (prozentuelle Veränderung) 
1976 1975 

1 1  070,6 (+19,0) 
6 017,2 (+1 8,6) 
5 006,1 (+19,7) 

47,3 (-+; 7,3) 

9 300,4 (+18,4) 
5 074,1 (+1 8,0) 
4 1 82,2 (+19,0) 

44,1 (+15,2) 

1974 

7 854,0 
4 299,9 
3 515,8 

38,3 

26.31 Gesamtausgaben der . Pensions versicherungsträger der Selbständigen seit 1974 und 
deren Entwicklung : 

Pensionsversicherungsträger 

Alle Pensionsversicherungsträger 
SV A der gewerblichen Wirtschaft 
SV A der Bauern . . . . . . . . . . . . . . .  . 
VA des österreichischen Notariates 

Ausgaben "in MiII. S (prozentuelle Veränderung) 
1976 1975 

10 738,9 (+16,4) 
5 847,3 (+16,1) 
4 844,9 (+16,7) " 

46,7 (+18,8) 

9 227,2 (+18,4) 
5 034,6 (+18,0) 
4 153,3 (+1 8,9) 

39,3 (+1 8,2) 

1974 

7 790,9 
4 265,9 
3 491,7 

33,3 

26.32 Auch im Jahre 1976 konnte die Pc;n- lag. Nur die Versicherungsanstalt · des öster­
sionsversicherung der Selbständigen einen Ge- reichischen Notariates, die keinen Anspruch auf 
barungsüberschuß aufwdsen, der dank der höhe- Bundesbeiträge hat; erzielte,' einen gering�ren ' 
ren Bundesbeiträge über dem des Vorjahres Gebarungsüberschuß als im Jahre 1975 . .  

Pensionsversicherungsanstalt 
Gebarungsübersch�ß in 1>1m. S 

1976 1975 

Alle Pensionsversicherungsträger . . . . . . . .  . 331,7 73,2 
SV A der gewerblichen Wirtschaft . . . . . . .  . 169,9 39,5 
SV A der Bauern . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . .  . 161,2 28,9 
VA des österreichischen Notariates . . . . .  . 0,6 . 4,8 

26.33 Beitragseinnahmen der Pensions versicherung der Selbständigen : 

Pensionsversicherungsträger 

Alle Pensions versicherungsträger 
SV A der gewerblichen Wirtschaft 
SVA der Bauern . .  ' . . .  : . . . . . . . . .  . 
VA des österreichischen Notariates 

Beiträge für Versicherte in Mill. S (prozentuelle Veränderung) 
1976 1975 

2 584,6 (+10,7)' 
1 553,3 ( +  8,2) 

987,2 (+14,8) 
44,1 (+ 9,4) 

2 335,0 (+11 ,8) 
1 435,1 (+13,8) 

859,6 (+ 8,5) 
40,3 (+13,5) 

1974 

63,0 
33,9 
24,1 

5,0 

1974 

2 088,8 
1 261 ,1 

792,2 
35,5 

Pensionsversicherungsträger 
Prozentueller Anteil der Beiträge für Versicherte an den Gesamteinnahmen 

. 1976 1975 1974 

Alle Pensionsversicherungsträger . . . . . . . . . 23,3 25,1 26,6 
SV A der gewerblichen Wirtschaft . . . . . . . .  25,8 28,3 29,3 
SV A der Bauern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,7 20,6 22,5 
VA des österreichischen -Notariates . . . . . .  93,2 91 ,4 92,7 

26.34 Ähnlich wie die Pensionsversicherung Jahres 1 976 gegenüber 1975 um 10,7% stiegen, 
der Unselbständigen konnte auch die Pensions- erhöhten sich die Bundesbeiträge gemäß § 27 
versicherung der Selbständigen nur zufolge der GSPVG bzw. § 19 B-PVG im gleichen Zeitraum 
Leistung eines Bundesbeitrages ein positives um 23% ; zusammen mit den Ausgleichszulagen­
Gebarungsergebnis erzielen; .  dies gilt nicht für ersätzen betrugen die Leistungen des . Bundes 
die VA des österreichischen Notariates, die 74,8% der Gesamteinnahmen der Pensiöns­
auch ohne Bundesbeitrag positiv abschließen versicherung der Selbständigen. 
konnte. Ob\vohl die Beitragseinnahmel1 des 

Pensionsversicherungsträger 

Alle ' Pensionsversicherungsträger 
SVA der gewerblichen Wirtschaft 
SV A der Bauern . . . . . . . . . . . . . . . 
VA des österreichischen Notaria'tes 

Bunde,beitrag in Mill. S (prozentuelle Veränderung) 
1976 1975 

6 346,1 (+23,0) 
3 545,7 (+23,6) 
2 800,4 (+22,3) . 

5 1 59,3 (+23,2) 
2 869,3 (+22,5) 
2 290,0 (+24,2) 

1974 

4 1 86,3 
2 342,0 
1 844,3 
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PensionsversicherungsUäger 

Alle Pensiortsversicherungsträger 
SV A' der gewerblichen Wirtschaft , , 
SV A der Bauern . . . . . . . . . . . . .  , .  
VA des österreichischen Notariates 

Pensionsversicherungsträger 

Bunde,beitrag und Au'gleichszulagenersätze in Mill. S (prozentuelle Veränderung) 
1976 1975 1974 · 

8 284,8 (+19,9) 
4 334,� (+20,0) 
3 950,3 (+19,7) 

6 910,6 (+20,6) 
3 611,5 (+19,8) 
3 299,1 (+21 ,6) 

5 728,1 
3 015,5 
2 712,6 

Prozentueller Anteil 9CS Bundesbeitrages samt Ausgleichszulagenersätzen an den , Gesamteinnahmen 
1i176 1975 1974 

I 
Alle Pensionsversicherungsträger . . . . . . . .  . 74,8 

72,0 
78,9 

74,3 
71,2 
78,9 

72,9 
SV A der gewerblichen Wirtschaft . . . . . . .  . 
SV A der Bauern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
V A des österreichischen Notariates . . . . .  . 

70,1 
77,2 

' . 26.35 Ohne Bundesbeiträge und AUSgleichS- I vorläufigen ' Ergebnisse 
zulagenersätze hätten die Träger der Pensions- erfolge erzielt : 

folgende Gebarungs-

versicherung der Selbständigen aufgrund der . . 

Pensionsversicherungsträger Geliarungaetfolg 1976 
. in Mill. S 

Alle Pensions versicherungsträger . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . .  :. -7 953,1 
, SV A der gewerblichen Wirtschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; . -4 1'64,6 

SV A der . Bauern . . . . . . . . . . . . . . .  ' . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -3 789,1 
VA des 'österreichischen Notariates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . _+ 0,6 

26.36 _ Die folgenden Tabellen zdgen die Entwicklung des Leistungsaufwarides und die 
Anzahl der Renten in d�n letzten· drei Jahren : 

Pcnsions'Vcrsicheiuogsträger 

Alle Pensions versicherungsträger 
SV A der gewerblichen Wirtschaft 
SV A der Bauern . .  : . . . . . . . . . . . .  
VA des österreichischen Notaria�es 

Pensionsversicherungsträger 

Lei.tungsaufwand in Mill. S (prozentuelle Veränderung) 1976 1975 
10 198,9 (+16,9) 

5 592,6 (+16,7) 
4 562,7 (+17;1) 

43,6 (+20,1) 

8 725,9 (+1 8,7) 
4 793,7 (+18,3) 
3 895,9 (+19,2) 
. . 36,3 (+18,1) 

1974 
7 351,0 
4 051,3 

. 3 269,0 
30,7 

. Prozentueller Anteil des Lcistungsaufwandes an den Gesamtausgaben 
1976 1975 1974 ' 

Alle Pensionsversicherungs'träger . . . . . . . .  . 95,0 
95,6 
94,2 
93,3 

94,6 
95;2 
93,8 
92,3 

94,4 
95,0 
93,6 
92,3 

SV A der gewerblichen Wirtschaft . . . . . . .  . 
SV A der Bauern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 
VA des österreichischen Notariates . . 

Pensionsvcrsicherungsttäger 
. Alle Pensionsversicherungsträger. 

SV A der gewerblichen Wirtschaft 
SV A der Bauern . . . . . . . . . .  :- . . . . 
VA des österreichischen Notariates 

Anzahl der Pensionen im Dezember (prozentuelle Veränderung im Jahre) 1976 1975 1974 
296 656 (+1 ,4) 
128 977 (+2,2) 
167 347 (+0,7) 

332 (+2,5) 

292 704 (+2,9) 
126 146 (+3,4) 
166 234 . (+2,6) 

324 (+0 ) 

·284 414 
122 003 
162 087 

324 

26.37 . Entwicklung des Verwaltungsaufwandes in der Pensionsversicherung der Selbständigen: 

. Pensionsvcr8ic�erungsuäger Vetwaltungsaufwand in Mill. S (prozentuelle Veränderung) 1976 1975 .- 1974 
Alle Pensionsversicherungsträger 
SV A der gewerblichen Wirtschaft 
SV A der Bauern· . . . . . . . . . . . . . .  . 

413,0 (+12,9) 
195,2 (+13,3) 
215,6 (+12,5) 

365,9 (+15,7) 
172,4 (+11,5) 
191;5 (+19,7) 

316,2 
154,6 
160;0 

VA des österreichischen Notariates 

�eilsion;ve:sicherungs.trägc:r 

Alle Pensi6nsversic;herungsträger . . . . . . . .  . 
SV A der gewerblichen Wirtschaft . . . . . . .  . 
SV A der Bauern . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . '; . .  
VA des österreichischen Notariates 

2,2 (+14,3) 1,9 (+21,3) 1 ,6 

PtobtueUer Anteil des Verwaltungsaufwandcs an, den Gesamtausgaben 
1976 1975 · 1974 

3,8 
· 3,3 
4,4 
4,8 

4,0 
3,4 
4,6 
5,0 

4,1 
3,6 
4,6. 
4,8 
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e) Prüfungsergebni s s e  au s  dem 
Jahre  1976 

Pensionsversicherungsanstalt 
der Angestellten 

Organisation 
. 27.1 .1 Das ,Büro der Pensionsversicherungs­

anstalt der Angestellten (kurz Anstalt oder 
PV Ang) ' unterstand wie bei anderen Sozial­
versicherungsträgern dem leitenden Angestellten 
.und seinem ständigen Stellvertreter. Während 
dein leitenden Angestellten fünf der acht Ver­
waltungsgruppen zugeordnet waren, war letzterer 
für die restlichen drei als übergeordnete Leitungs­
instanz zuständig. Der diese Kompetenzen. auf­
grund eines Beschlusses des ' Verwaltungsaus­
schusses bestimmende und mit Dienstanweisung 
vom 27. März 1 974 in Kraft gesetzte Geschäfts­
verteilungsplan enthielt auch die Anordnung, 
daß bei Meinurigsversch�edenheiten zwischen 
den beiden Angestellten der Obmann bzw. die 
Selbstverwaltungsorgane die ' Entscheidung zu 
treffen haben. . 

27.1 .2 Der RH vertrat die Auffassung" diese 
Regelung entziehe dem leitenden Angestellten 
das Weisungsrecht gegenüber den seinem ständi­
gen Stellvertreter unterstellten Verwaltungs­
gruppenleitern und widerspreche daher dem 
§ 27 Abs . .3 der Satzung, wonach der leitende 
Angestellte wegen' seiner Verantwortlichkeit für 
die ordnungsgemäße Durchführung der Büro­
geschäfte als unmittelbarer Vorgesetzter des 
Personals zu gelten hat. Er empfahl, vom direkten 
Weisungs recht des leitenden Angestellten weder 
dessen Stellvertreter noch einige Verwaltungs­
gruppenleiter auszunehmen und - die Entschei­
dungszuständigkeit des Obmannes in diesem 
Zusammenhang auf die Fälle des § 8 Abs. 2 der 
Dienstordnung A für die Angestellten bei , den 
Sozialversicherungsträgern Österreichs (kurz 
DO.A) zu beschräriken. 
. 27.1 .3.1 Die Anstalt erwiderte, es habe bei 
der oben erwähnten Dienstanweisung nicht die 
Absicht bestanden, das Weisungs recht des leiten­
den Angestellten zu beschränken: Im übrigen 
würden zu dieser FeststelJung Überlegungen im 
Schoße der Selbstverwaltung angestellt werden. 

27,1.3.2 Das BM f. soziale Verwaltung lud 
die Anstalt ein, es vom Ergebnis ' dieser Über­
leguf!:gen in Kenntlüs zu setzen und über die 
in . dieserp. Zusammenhang getroffenen Maß-
nahmen zu berichten. ' 

27.2.1 Die im Jahre 1973 erfolgte Neuge­
staltung der Organisation der HauptsteIle der 
Anstalt, die' neben acht Verwaltungsgrlfppen 
noch fünf Geschäftspereiche schuf, wirkte sich 
in hohem Maße auf die Anzahl und die Wertigkeit 
der Dienstposten für Verwaltungsangestellte aus. 
So erhöhte sich zum Stichtag ' der. Neufassung 
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des § 37 DO.A die Zahl der Posten des leitenden 
Dienstes auf 16, die des höheren Dienstes auf 
43, die des gehobenen und mittleren Dienstes 

, auf 315 und die des Verwaltungs-, Kanzlei� und 
Hilfsdienstes auf 1 008. Die Erhöhungen gegen­
über 1970 entsprachen Steigerungs raten von 
128,57%, 138,89%, 74,03 und 20,72%, während 
die gesamte Personalvermehrung in diesem Zeit­
raum 32,76% betrug. Dieser Personalvermehrung 
stand zudem nur eine Zunahme an Versicherten 
um 27,4% und an Pensionsbeziehern von 1 1 ,5% 
gegenüber. 

27.2.2 Der RH hob die- unterschiedliche 
Vermehrung der Dienstposten hervor, die bei 
den leitenden und höheren Posten mehr als 
das Doppelte betragen hatte, und wies darauf 
hin, daß diese überproportionale Zunahme quali­
fizierter Dienstposten weder zu Personalein­
sparungen führte noch mit der Entwicklung 
des Versichertenstandes in einem vertretbaren 
Verhältnis stand. Sie hat sich auf die Vermehrung 
der Posten des gehobenen und mittleren Dienstes 
insofern negativ ausgewirkt, als sich auch diese 
überproportional erhöhten. 

Ungeachtet .der Personalaufstockung in den 
Leistungsabteilungen wurden im Jahre 1974 allein 
von den. Bediensteten dieser Organisationsein­
heiten 79 417 Überstunden verrechnet. Demna�h 
entfielen in diesem Geschäftsjahr auf jeden Ver­
waltungsangestellten durchschnittlich 262 Über­
stunden, und waren für jeden Leistungsfall 
2,56 Überstunden aufzuwenden. . 

Nach Auffassung des RH sollte sich die Anstalt 
in verstä,rktem Maße vom Grundsatz der Spars'am­
keit leiten lassen. 

27.2.3.1 Dagegen wendete die Anstalt ein, 
das starke Ansteigen der Dienstpostenzahl sei 
auf die geringen Änderungen in den Jahren 
1967 bis 1970 zurückzuführen. Außerdem habe 
eine Reihe von ,Forderungen auf Höherreihung 
bestimmter Gruppen von Sozialversicherungs­
bediensteten in den neuen Einreihungsgrund­
sätzen ihren Niederschlag gefunden. Überdies 
hätten die vom Gesetzgeber vorgegebenen Auf­
gaben zugenommen, und sei der Anteil der 
pflichtversicherten Angestellten an der Gesamt.., 
zahl aller Pensionsversicherten ge�tiegen. . 

Hinsichtlich des Ausmaßes der Mehrdienst­
leistungen sei zu bedenken, daß nieht nur die 
Bearbeitung von Erstanträgen, sondern auch das 
Pensionsbetreuungsverfahren die Leis tungs ab­
teilungen belaste. Die Anstalt werde ihre An­
strengungen auf dem Gebiete der Mitarbeiter­
schulung verstärken, um künftig bessere Arbeits­
ergebnisse zu erzielen. 

27.2.3.2 Der vom RH vertretenen Auffassung 
trat das BM f. soziale Verwaltung vollinhaltlich 
bei und stellte in einer Tabelle die Anzahl der 
auf einen Verwaltung�bediensteten entfallenden 
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Pensionisten bei der geprüften Anstalt den 
vergleichbaren Zahlen bei der Pensionsversiche­
rungsanstalt der Arbeiter (kurz PVArb), bei 
der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen 
Wirtschaft und bei der Sozialversicherungs­
anstalt der Bauern gegenüber. Hiebei ergaben 
sich als extreme Werte bei der PVArb 301 und 

27.3.4 I-Iierauf antwortete der RH, die PVAng 
sei in ihrer Stellungnahme weder auf das Ver­
säumnis eines mittelfristigen Provisoriums noch 

· auf die Frage eingegangen, warum die Anstalt 
das dem Stammgebäude benachbarte Grundstück 
nicht für eigene Zwecke genutzt habe. 

bei der PV Ang 165 Versicherte. Hieraus folgerte EDV und deren Organisation 
das BM, der beträchtliche Abstand zu einem 27.4.1 . Zur ' Bewältigung automatisierbarer 
Versicherungsträger mit gleichen Aufgaben sei Arbeiten bediente sich die PVAng ab dem Jahre 
nicht verständlich und sti,i.tze die Ansicht 'des RH, 1961 einer elektronischen Datenverarbeitungs­
daß der Sparsamkeit auf dem Personalsektor anlage (kurz EDV A). Als sie 1965 von der ' 
nicht im gebotenen Maße entsprochen worden lochkartenorientierten Anlage abgehen wollte, 
sei. Es werde eingehender Überlegungen bedürfen, nahm sie eine Ausschreibung vor und ließ im 
um durch Maßnahmen auf dem Gebiete der H;:rbst 1966 eine Anlage mit einer Hauptspeicher­
Organisation dem Grundsatz der Verwaltungs- . größe von 32 K -Bytes installieren. Diese Kon­
ökonomie in jenem Ausmaß zum Durchbruch figuration erweiterte sie bi� 1973 in Etappen 
zu verhelfen, wie es der § 460 Ab8. 1 ASVG auf 64, 196 und 256 K-Bytes; Als aber im Juli 1973 
fordere. Das BM lud die Anstalt ein, über die im Rahmen' der E�weiterung der Kernspeicher­
dringend erforderlichen Maßnahmen zu beraten kapazität auf 512 K-Bytes die Zentraleinheit 
und nach Abschluß dieser Untersuchung deren ausgetauscht wurde, ' verzichtete die Anstalt 
Ergebnis mitzuteilen. auf eine Ausschreibung und begründete dies 

27.3.1 Die starke Erhöhung der Verwaltungs- mit der nur provisorischen Unterbringung der 
kosten war nicht nur auf den Anstieg der Personal- Anlage im Verwaltungs gebäude Margareten­
kosten, sondern auch auf das überproportionale straße. Auch die neuerliche Erweiterung der 
Anwachsen des Sachaufwandes zurückzuführen. Hauptspeicherkapazität auf 1024 K-Bytes im 
Während sich die Personalkosten von 1965 bis Jahre 1974 genügte auf die Dauer nicht. Auf 
1974 von 64 Mill. S auf 262 Mil!. S und 'demnach Antrag der Verwaltungsgruppe V realisierte 

die Anstalt im Feber 1976 die erste Stufe eines um 209% erhöhten, stieg der Sachaufwand 
. in diesem Zeitraum von 1 1  Mil! . S auf 59 Mil!. S, Ausbaukonzeptes, ,'bei der mit dem Wechsel 
somit um 336%. der Zentraleinheit die Hauptspeicherkapazität 

auf 1,5 Mega-Bytes erweitert wurde .. Bei a11 
27.3.2 . Diese außergewöhnliche Steigerung diesen Vergrößerungen nahm die PV Ang von 

führte der RH vor allem auf die räumlichen einer Ausschreibung Abstand, obwohl die laufen­
Verhältnisse bei der Hauptstelle der Anstalt den Erweiterungen eine Erhöhung der monat­
zurü�k, die in nicht weniger als fünf voneinander. lichen Mietkosten der Anlage von 1966 bis 1977 
getrennten Amtsgebäuden in Wien, nämlich in auf das 4,85fache mit sich brachten. 
der Blechturmgasse, Rainergasse, l'dargareten-
straße, Weyringergassc und Burggasse, unter- 27.4.2 Der RH vertrat die Auffassung, daß 
gebracht war. Zudem befand sich die fach" spätestens vom Feber 1976 an, dem Zeitpl+nkt 

des zweiten . Austausches der Zentraleinheit, ärztliche Begutachtungsstelle an einer sechsten 
Stelle, u. zw. in der Zclinkagasse. Nach 'Ansicht keine schrittweise Kapazitätserweiterung mehr 
des RH hat es die Anstalt verabsäumt, ihren vorlag und daher die Notwendigkeit einer 
vorhersehbaren Raumproblemen bis zu deren' neuerlichen Ausschreibung bestanden hat. 
definitiver Lösung mit einem mittelfristigen 27.4.3 In ihrer Stellungnahme sprach die 
Provisorium planvoll zu begegnen, u1!-d hat PVAng von einem schrittweisen Ausbau der 
damit zum Entstehen eines vermeidbaren Mehr- EDV-Kapazität und bestritt den Wechsel des 
aufwandes beigetragen. In diesem Zusammenhang EDV-Systems 'und damit die Notwendigkeit 
erhob sich auch die Frage, warum die Anstalt einer Ausschreibung, die nach ihrer Meinung 
das i!D Jahre 1966 erworbene, dem Stammgebäude auch einen entsprechenden Aufwand an Mitteln 
in der Blech�urmgasse benachbarte Grundstück verursacht hätte. . 
nicht für eigene Zwecke genutzt, . sondern zu 

I f 27.4.4 Demgegenüber verwies der RH im ungünstigen Bedingungen ver (au t hat. allgemeinen auf die Voraussetzungen einer frei-
27.3:3 Die PV Ang wies auf die starke Zu� händigen Vergabe und im besonderen ' auf -

nahme des Versicherten- und Pensionisten- Punkt 1 ,4333 der ÖN.QRM A 2050 und meinte, 
standes hin, die eine Vermehrung des Personals bei den Konfigurationsänderungen seit der letzten 
und eine Vergrößerung der EDV-Anlage erfordert Ausschreib':lng wären die Voraussetzungen nicht 
habe. Zu folge des unzumutbaren Überbelages immer erfüllt gewesen. Auch die Einwände 
sei sie gezwungen gewesen, umgehend durch . bezüglich der Kosten einer Ausschreibung ließ 
Anmietung und Erwerb entsprechender Objekte er ·nicht gelten, denn meistens bringt ein erhöhter 
der Raumknappheit zu begegnen. Konkurrenzdruck günstigere Preise und ' sonstige 
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Vorteile, wie etwa Umstellungshilfen bei einem 
Systemwechsel, Ersparnisse bei der Anmietung 
von Secondhand-Anlagen oder beim Einsatz 
einer mixed hardware. Diese Vorteile würden 
die Kosten eines Ausschreibungsverf�hrens hin­
länglich ausgleichen. 

27.5.1 Der Betrieb der EDVA beschränkte 
sich auf die Zeit von 7.00 bis 21.30 Uhr und 
wurde in zwei Schichten geführt. Zur Bewältigung 
von Arbeitsspitzen wurde gegebenenfalls eine 
dritte Schicht eingelegt oder auf die arbeitsfreien 
Tage des Wochenendes ausgewichen. Insgesamt 
lief die Anlage im Jahre 1975 3 581 CPU-Stunden: 

27.5.2 Da bei der gegebenen Konfiguration 
5 000 CPU-Stunden möglich wären" regte der 
RH an, die vorhandenen Maschinenzeitreserven 
zu nützen, zumal sich die Anlagenmiete von der 
183. CPU-Stunde an auf ein Zehntel vermindert. 
Er wies auf die Empfehlungen des EDV-Sub� 
komitees, das ist das Beratungsorgan der Bundes­
regierung in EDV-Fragen, zum Thema "Ein­
sparungsvorschläge" ' hin, die , die Erhöhung 
der Auslastung mittels verstärkter Nutzung des 
Schichtbetriebes zum Inhalt haben . . Diese auf 
eine Senkung' der Kosten eines EDV-Betri�bes 
zielenden Empfehlungen sollten trotz der Bestre­
bungen, den Arbeitsplatz human zu gestalten, 
Beachtung finden. 

27.5.3 Die PV Ang betonte ihren Standpunkt, 
ihre EDV-Mitarbeiter hätten ungeachtet der Höhe 
der hiedurch entstehenden . Kosten ein Anrecht 
auf die Humanisierung ihres Arbeitsplatzes. 

27.5.4 Hiezu bemerkte der RH; die Realisie­
rung dieser Bestrebungen sei im Zusammenhang 
mit deren wirtschaftlichen Auswirkungen zu 
beurteilen. Der ständig steigende Verwaltungs­
aufwand der Anstalt belaste nicht nur sie und 
ihre Versicherungsnehmer, sondern in weiterer 
Folge über das System der Finanzierung der 
Sozialversicherungsträger auch den Bund. Der 
RH habe daher für eine sparsame Verwendung 
der Mittel einzutreten. 

27.6.1 Einem neuen Betriebssystem, das die 
PVAng einsetzfe, fehlten die Accounting-Infor­
mationen zum ' Zwecke' der Nachweisführung. 
Es bestand bei diese1l:l System nur mehr die 
Möglichkeit, die CPU-BeIastung temporär, nicht 
aber für abgeschlossene Durchläufe festzustellen; 
die' Laufzeiten der jeweiligen Jobs konnten den 
Konsolprotokollen entnommen werderi. 

27.6.2 Nach Ansicht des RH reichten die 
getroffenen Maßnahmen nicht aus, der Leitung, 
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zu machen, empfahl- der RH, bei Anschaffung 
einer neuen Anlage die Mitlieferung einer 
leistungsfähigen Accouriting-Routine zu bedin­
gen. 

27.6.3 Die Anstalt ' versprach, die Anreg;ung 
des RH zu befolgen. 

27.7.1 Die EDV-Dokumentationsunterlagen 
bestanden vor allem aus den programmweise 
ausgearbeiteten Analyseunterlagen, ergänzt durch 
den letzten gültigen Ausdruck der Programm­
umwandlungslisten. Eine Ausnahme bildeten 
nur die Arbeitsgebiete "Personalverrechnung" 
und "P AG", bei denen alle Versionen der 
Umwandlungslisten aufbewahrt wurden. Somit 
handelte es sich nur um eine Dokumentation 
des Ist-Zustandes, eine solche der laufenden 
Änderungen lag mit Ausnahme der beiden 
genannten Arbeitsgebiete nicht vor, 
' 27.� .. 2 Der RH vetrat die Auffassung, daß 

eine Uberprüfung der Ordnungsmäßigkeit der 
Abwicklung eine Archivierung der Programm­
umwandlungslisten, und zwar eine solche aller 
Versionen der eingesetzten Programme, voraus­
setze. Dies erschien ihm unter Zuhilfenahme 
der Mikroverfilmung möglich. 

27.7.3 Die PVAng bestritt den betrieblichen 
Bedarf einer derartigen Gesamtdokumentation, 
sagte jedoch zu, die Möglichkeit einer Mikro­
verfilmung überprüfen zu wollen. 

27.7.4 Der RH erwiderte, diese Betrach­
tungsweise schließe einen Nachweis der Ord­
nungsmäßigkeit der Datenverarbeitung aus. Die­
sem Erfordernis werde nämlich auch mit- dem 
Vollausdruck der Einzelfalldaten nicht Genüge 
getan, weil es hiebei zu einer wirkungsvollen 
Nachkontrolle mit den Methoden der System-" 
prüfung mangels Unterlagen nicht komme. Auf 
solche Methoden könne .aber bei Überprüfung 
umfassender automatisierter Verfahren zwecks' 
Nachweises der F�nktionstüchtigkeit, der Ord­
nungsmäßigkeit und der Sicherheit der Anlage 
nicht verzichtet werden. 

27.8.1 Die Innenrevision wirkte weder bei 
der Planung n"och bei der ' Realisierung neuer 
EDV-Proj<:�te mit. Die Ausarbeitung der Test­
fälle, die Uberprüfung der Testergebnisse und 
die abschließende Feststellung der Richtigkeit 
der Programme erfolgte ausschließlich von der 
Abteilung Datenanalyse, die auch die , Problem­
analysen und Programmvorgaben für die Ab­
teilung Programmierung erstellte. 

der internen Revision oder einer allfälligen 27.8.2 Der RH regte , im Hinblick auf die 
externen Kontrolle einen Überblick , über den Projekte , im Planungsstadium an, die internen 
,EDV-Betrieb in zumutbarer Zeit zu ermöglichen. Kontrollorgane zu einem Zeitpunkt in den 
Um die Spitzenöelastungen der EDVA, die Prozeß der Systemgestaltung ' einzube?iehen, iti 
für die Beurteilung der bereitstehenden Kapazität dem die Aspekte der Revisiqn noch ohne wesent­
von ' entscheidender Bedeutung sind, sichtbar . lichen Mehraufwand Beachtung finden könnten. ' 
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Weiters empfahl er, das Personal der Innen-
' revlSlon für EDV-Überprüfungen zu schulen, 
um es in die Lage zu versetzen, ' mit Hilfe der 
Methoden der Systemprüfung die Ordnungs­
mäßigkeit der Abwicklung der automatisierten 
Verfahren laufend zu überwachen. 

27.8.3 Die PV Arig bestätigte \vohl die Rich­
tigkei� der Vorschläge des RH, meinte j edoch, 
daß deren Verwirklichung an der Schwierigkeit, 
geeignetes Personal zu bekommen, scheitere. 

, 
27.8.4 Der RH anerkannte die vielfältigen 

Aufgaben , einer Innenrevision wie auch' die 
Schwierigkeiten bei der Besetzung der Dienst­
posten und empfahl daher, daß sich die Anstalt 
für diese Aufgaben um qualifizierte Bedienstete 
und deren fachliche Ausbildung bemühe� 

27.9.1 Die für das Rechenzentrum geltende 
Arbeitszeitregelung führte in der' Zdt von 13 .15 
und 15 .15 Uhr zu 'einer Überschneidung der 
bei den Schichten. In diesen bei den Stunden 
versah das gesamte Personal . des Rechenzen­
trums - das waren bis zu 1 6  Bedienstete -
Dienst. 

27.9.2 Der RH anerkannte grundsätzlich die 
Notwendigkeit der Überschneidung der beiden 
Schichten, hielt aber die festgesetzte Dauer 
für zu lang. Nach seinen Erfahrungen m?ßte 
eine Zeitspanne von einer halben Stunde für 
die Schichtübergabe genügen. 

27.9.3 Die PV Ang sagte zu, die Möglichkeit 
einer Einschränkung der Übergabezeit zu prüfen. 

27.10.1 Die den Bestand der Pensionsdatei 
verändernden Daten durchliefen vor ihrer end­
gültigen Ablage eine Reihe von Kontrollen. 
Neben den Formalkontrollen faßte die Anstalt 
die logischen Kontrollen in einem eigenen 
Programm zusammen, das jedoch nur gelegentlich 
eingesetzt wurde. Deswegen bestan''d die Gefahr, 
daß der ursprünglich richtige Datenbestand im 
Zuge des "Änderungsdienstes über Antrag" 
fehlerhaft verändert wurde. 

27.10.2 Dem RH .erschien es nicht ziel­
führend, aus Gründen einer rascheren Einzel­
abfertigung auf den . Einsatz eines vorhandenen 
Kontrollinstrumentes zu verzichten. Er empfahl 

. daher, die wesentlichen Bestandteile des �gegen­
ständlichen KontrollJ.'rogramms ständig in den 
Arbeitsablauf ,des Anderungsdienstes , einzube­
ziehen. 

27.10.3 Die Anstalt erwiderte, das in Aus-
arbeitung befindliche EDV-Pensionsbetreuungs­

, projekt sehe die Vornahme . programmie�ter 
Kontrolleli zur Vermeidung der derzeit möglichen 
fehlerhaften Eingaben vor. Bis zum Einsatz 
des Projektes werde sie sich verstärkt des Kon­
trollprogramms bedienen. 

27. 1 1 . 1  Die Anstalt führte die Anpassung 
der Pensionen gemäß § 108 f ASVG mit Hilfe 
der EDV A. nach einem stufenweisen Ablaufplan 
durch. Im Zuge von Vorläufen schied . sie die 
maschinell nicht umrechenbaren Fälle - immer­
hin 0:9% der Gesamtfälle - aus und ' zeigte 
sie der Pensionsliquidatur oder den Leistungs­
abteilungen in Form von Lochvorlagen und 
Klebeetiketten oder von Lochkarten zur händi­
schen Bearbeitung ,an. Bei den bis zum P AG­
Lauf, der !llaschinellen Anpassung der Pensionen, 
nicht berichtigten Fällen nahm die EDV A 
eine maschinelle Umrechnung nicht vor, sondern 
avisierte anläßlich der Umrechnung des Folge­
jahres die bis dahin nicht berichtigten Pensionen 
noch einmal 'und vermerkte anschließend die 
Überschreibung der Kennung in der Pensions­
datei. 

27. 1 1 .2 Das praktizierte System hielt der 
RH für nicht genügend ' sicher, weil es ' keine 
Gewähr bot, daß nicht bei einzelnen Fällen 
infolge in Verstoß geratener ·Avisokarten die 
Anpassung der Pension unterblieb. Er empfahl 
daher Maßnahmen zur Überwachung ' der zur 
händischen Bearbeitung weitergeldteten Fälle. 

27.1 1 .3 Die Anstalt teilte mit, sie werde 
im Sinne der 'Empfehlung des RH zum Zwecke 
der Überwachung Begleit- bzw. Evidenzlisten 
ausdrucken lassen und sie den jeweiligen Fach­
abteilungen z�leiten. 

27.12.1 Am 1.1 .  Juni 1975 überprüfte die 
Anstalt mittels eines Kontrollauf�s den gesamten 
Datenbestand der Pensionsdatei und stellte nach 
Ausscheiden nicht erheblicher Fehleranzeigen 
etwa 13 000 fehlerhafte Datensätze fest. Die 
Bandbreite der aufgezeigten ,Fehler . umfaßte 
nicht oder falsch gesetzte Kennzeichnungen 
ebenso wie tatsächlich in falschem Ausmaß 
zuerkannte Pensionen. Bei der im , Anschluß 
daran vorgenommenen Untersuchung eines Teiles 
der maschinell · aufgezeigten Fehler stellte .die 
Gruppe Datenerfassung unter 1 600 Fällen 44 
irreparable , Fälle fest. Dieses Ergebnis meldete 
die Gruppe in Berichtsform im November 1975 
an die Verwaltungs gruppe H. 

' 

27,.12.2 Der RH bemerkte dazu, daß hin­
sichtlich der mit ' dem Kontrollauf aufgezeigten 
unrichtigen , Pensionen bis zum Feber 1976 
keine Veranlassungen getroffen worden waren . 
Er wies mit Nachdruck auf die Bedeutung . 
einer Bereinigung der Fehler hin und regte. an, , 
durch Bereitstellung geschulten Personals ehestens 
Abhilfe zu 'schaffen. 

27.12.3 Die PVAng teilte �it, sie habe im 
Laufe des Jahres 1976 13 960 Pensions fälle von 
qualifiziert<:;n Bediensteten der ' Leistungsabtei­
lungen untersuchen und richtigstellen lassen., 
Es . habe sich bei 91 ,5% der Fälle um Daten­
erfassungs- und in 1 684 Fällen um Berechnungs­
fehler gehandelt. 
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Personal wesen 

27.13.1  Anläßlich der Reorganisation der 
Anstalt ün November 1973 wurden zwar die 
Stellen der Abteilungsleiter, nicht jedoch die 
der Verwaltungsgruppen- und Geschäftsbereichs­
leiter'. ausgeschrieben. Da die Bewerbungsfrist 
nur zwei bis drei Tage betrug, gelangten die 
Ausschreibungen nicht ' allen interessierten .Be-
diensteten zur Kenntnis. 

. 

27.13.2 Der RH wies auf § 36 Abs. 4 DO.A 
hin, demzufolge bei der Besetzung von Stellen 
der Gehaltsgruppen D bis G den Angestellten 
des Versicherungsträgers Gel�genheit zur Be­
werbung zu geben ist, und regte die Einräumung 
einer ausreichenden Bewerbungsfrist zur Siche­
rung des Ausschreibungserfolges an. · In jenen 
Fällen, in denen nur Bewerbungen nicht geeig­
neter Kandidaten vorliegen sollten, empfahl er, 
die Stelle neu auszuschreiben. 

27.13.3 Die Anstalt behauptete in ihrer Stel­
lungnahme, daß sie je ein Exemplar jeder Aus­
schreibung an alle · Dienststellen, ·auch an die 
Außenstellen und eigenen Einrichtungen, ver­
sende. Sie . werde in Zukunft eine ausreichende 
Bewerbungsfrist einräumen. Die Stellen der 
Direktoren habe sie nicht ausgeschrieben, son­
dern mi� jenen Mitarbeitern besetzt, die sich 
aufgrund)hrer Stellung im Rahmen der früheren 
Struktl.lr hiefür qualifiziert hatten. . 

27.13.4 Mit der Abstandnahme von einer 
Ausschreibung der im November 1973 besetzten 
Funktion des leitenden Dienstes verstieß nach 
Ansicht des RH die Anstalt gegen § 37 Abs. 7 
DO.A in der, damals geltenden Fassung. Das 
Vorgehen der Anstalt war daher entgegen den 
von ihr dargelegten Beweggründen dienstrechtlich 
nicht gedeckt. 

27.14.1 Die in den Zuständigkeitsbereich des 
V orstandes fallenden personellen Verfügungen, 
wie etwa die Verlängerung befristeter Dienste 
verhältnisse, die Bewilligung von Gehaltsvor­
schüssen, die Anstellung neuer Bediensteter 
und vor allem die Bestellung �ller Direktoren 
im Rahmen der Neuorganisation Vom Novem­
ber 1973, wurden nicht von diesem oder einem 
der gemäß § 436 Abs. 1 ASVG hiezu ge­
bildeten Ausschüsse, sondern mit ausdrücklicher 
Berufung auf § 25 Abs. 4- der Satzung vom 
Obmann allein 'getroffen. Nur bezüglich der 
bei der Neuorganisation notwendigen Bestellun-

. gen lag ein Vorstands beschluß vor, 'der aber 
die dem Vorstand nachgeordneten Verwaltu.ngs­
körper und nicht den Obmann zu personellen 
Besetzungen ermächtigt hatte. 

27.14.2 Hiezu führte der RH aus, daß § 25 
Abs. 4 der Satzung die Besorgung von in 
den Wirkungs bereich des Vorstandes fallenden 
Angelegenh�iten seitens des Obmannes nur 
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bei Gefahr in Verz�g und nur in jene!l1 Ausmaß 
vorsehe, als dies. zur Abwehr eines drohenden 
Schadens notwendig ist. Da eine solche Situation 
aber nicht gegeben war, entsprach die Vor­
gangs weise des Obmannes nicht der Vorschrift. 
Auch .sei die Ermächtigung des ' Vorstandes 
an nach geordnete Verwaltungs körper, nicht aber 
an den Obmann ' ergangen. 

27.14.3.1 Die PVAng rechtfertigte das Vor­
gehen des Obmannes mit dessen Verpflichtung, 
einer aufgrund der , Ausschreibung so vieler 
Dienstposten und des Inkrafttretens des neu 
textierten § 37. DO.A aufgekommenen Unruhe 
zu begegnen. Die Vorwegnahme der Posten­
besetzung sei durch d,ie nachträgliche, . am 
10. Dezember' 1973 erfolgte Genehmigung seitens 
des' Verwaltungsausschusses saniert worden. Be­
züglich der Anwendung des § 25 Abs. 4 der 
Satzung vertrat die Anstalt die Meinung, 
daß die Satzung damit den .obmann nicht nur 
ermächtige, sondern sogar verpflichte, Ange­
legenheiten, die in den Wirkungsbereich .des 
Vorstandes fallen" selbst zu' besorgen, wenn 
die Notwendigkeit besteht, einen -der Anstalt 
drohenden Schaden abzuwehren oder einen ihr 
sonst entgehenden Vorteil zu sichern. 

27.14.3.2 -Das BM f. soziale Verwaltung , 
legte die Vorschrift des § 25 Abs. 4 der Satzung 
dahingehend aus, daß von dieser nur solche 
Angelegenheiten erfaßt werden können, die in 
d�n Wirkungskreis der Hauptversammlung oder 
des Vorstandes fallen. Ob und inwieweit solche 
Angelegenheiten dann vom Obmann. ohne Verzug 
zu besorgen seien, weil andernfalls der Anstalt 
ein Schaden droht oder ,ein Vorteil entgeht, 
sei im konkreten Fall zu beurteilen. Selbst 
wepn diese Voraussetzungen für die Anwendung 
der in Rede stehenden Satzungsbestimmung 
vorlagen, habe der Obmann unverzüglich den 
zuständigen Verwaltungs körper einz�berufen und 
von ihm die nachträgliche Genehmigung einzu­
holen. Die Genehmigung könne sich stets nur 
auf bestimmte Handlungen des Obmannes be­
ziehen, die im Wortlaut des Beschlusses des 
zuständigen Verwaltungskörpers über die nach­
trägliche Genehmigung ausdrücklich zu be­
zeichnen ' seien und daher dem entsprechenden . 
Sitzungsprotokoll zu entnehmen sein müssen. ' 

27.15.1  Vier der fünf Verwalter eigener 
Einrichtungen waren höher eingereiht, als es 
die Dienstordnung vorsieht. So waren .. der 
Verwalter des Diätheimes Aflenz in F II statt 
in E II, der des Kurheimes Bad Schallerbach -
in F II statt in F I und die Leiter der Sonder� 
heilanstalten (kurz SA) Bad Tatzmannsdorf und 
Bad Hofgastein in F III statt in F II eingereiht. 

27.15.2 Die Einreihungen der Verwalter ent­
sprachen zwar dem Dienstpostenplan, die An­
stalt hatte aber die Dienstposten zu hoch be-
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wertet. Der RH empfahl daher, den Dienst­
postenplan mit den Einreihungsgrundsätzen der 
DO.A in Einklang zu bringen. 

Eine andere Einreihung der Verwalter hielt 
das BM für unzulässig und pflichtete der Emp­
fehlung , des RH, den Dienstpostenplan an die 
vorstehend angeführten Einreihungsmerkmale 

27 15 3 1 Dl'e PVAng a twortet cl K anzupassen, vorbehaltlos bei. " . . n e, em ran- , 
kenanstaltengesetz sei der Begriff "Rehabilita­
tionszentrum" (kurz _RZ) fremd, es werte alle 
derartigen Einrichtungen der Sozialversicherung 
als SA. § 37 DO.A hi.ngegen sehe die Ein­
reihung der mit der verantwortlichen Leitung 
des wirtschaftlichen, administrativen und tech­
nischen Dienstes in '  RZ ' betrauten Bediensteten 
in F In vor. Da nun RZ SA im Sinne des oben 
zitierten Gesetzes seien, sei die in der 'Dienst­
'ordnung vorgesehene Unterteilung rechtlich nicht' 
haltbar, zumal auch in der verwaltungsmäßigen 
Leitung zwischen den beiden Arten kein Unter­
schied bestehe. 

. Die Bewertung des Verwalterpostens des 
Diätheimes erklärte die Anstalt mit der Unter­
bringung kurbedürftiger Patienten, woraus zu 
schließen sei, daß die Einrichtung eine Kur­
anstalt und nicht ein Genesungsheim darstelle. 
Eine- Überprüfung der Tätigkeitsmerkmale und 
Aufgabenbereiche habe eine Vergleichbarkeit 
mit den Aufgaben von Verwaltern in SA er­
geben und damit eine Einreihung in die Ge­
haltsgruppe F und in die Dienstklasse II ge-
rechtfertigt. ' 

27.15.3.2 H'ü:zu bemerkte das BM f. soziale 
Verwaltung, bei der Beurteilung der Einreihung 
sei davon auszugehen, daß nach den Bestimmun­
gen in der ab dem 1 .  November 1975 gültigen 
Fassung 'die Gehaltsgruppe F Dienstklasse In 
nur für Angestellte vorgesehen ist, die mit der 
verantwortlichen Leitung des wirtschaftlich" ad­
ministrativen und technischen Dienstes in all­
gemeinen Krankenanstalten gemäß § 1 Abs. 9 
Z. 1 DO.A in Arbeitsunfallkrankenhäusern 
oder in RZ der Allgemeinen Unfallversicherungs­
anstalt betraut sind. Demnach sei eine ' Ein­
reihung von Verwaltern der PV Ang in die 
Dienstklasse In ab dem obigen Datum nicht 
zulässig. 

Die Dienstklasse II dieser Gehaltsgruppe sei 
für Angestellte vorgesehen, die mit der Leitung 
im obigen Sinn in SA gemäß § 1 Abs. 9 Z. 2 
DO.A betraut sind. Für eine solche Einreihung 
kämen die Verwalter der SA Bad Tatzmannsdorf 
und Bad Hofgastein sowie des RZ Hochegg 
in Betracht. 

Der Verwalter des Kurheimes Bad Schallerbach 
wäre, da er eine Kuranstalt gemäß § 1 Abs. 9 
Z.  7 leitet, in F I, der Verwalter des Diätheimes 
Aflenz als Leiter eines Heimes für Genesende, 
:die ärztlicher Behandlung und besonderer War­
tung bedürfen, in E II' einzureihen. 

27.16.1 Entgegen den zwingenden Bestim­
mungen der Dienstordnung behandelte die An­
stalt Bedienstete, deren tatsächliche Verwendung 
eine Einreihung nach der DO.C (für Arbeiter) 
erfordert hätte, als Angestellte . So unterstellte 
sie alle Chauffeure der DO.A und reihte sie 
in B I, B II oder C I ein. Diese Vorgangs weise 
rechtfertigte sie mit deren zusätzlichen , Be­
schäftigung mit nicht näher dargelegten Ver­
waltungsaufgaben. 

27.16.2 Den Bezugsüberleitungsblättern zum 
1 .  Feber 1974 konnte der RH jedoch entnehmen, 
daß solche höherwertige Tätigkeiten von den 
Chauffeuren keineswegs in einem erheblichen 
Ausmaß und regelmäßig geleistet worden waren. 
Außerdem hatte der Erstbearbeiter des Personal­
büros als tatsächliche Verwendung "Chauffe�r" 
angeführt, die erst später in "Bearbeiter" ge­
ändert wurde. 

27.16.3.1 Die PVAng meinte hiezu, eine 
Einreihung der im Kanzlei- und Kraftfahrdienst 
eingesetzten Bediensteten in den Angestellten­
status sei durchaus nicht unüblich, und führte 
eine Reihe von in den Kanzlei- und Kanzlei­
hilfsdienst fallenden Beschäftigungen der 
Chauffeure an. 

27.16.3.2 Das BM f. soziale Verwaltung 
verwies auf den § 36 Abs. 2 DO.A, nach 
dem eine Einreihung u. a. davon abhängig sei, 
daß der jeweils umschriebene Aufgabenbereich 
den dauernden Arbeitsinhalt der betreffenden 
Tätigkeit darstelle. Bei Überlagerungen von 
Tätigkeiten aus verschiedenen Aufgabenbereichen 
sei der Angestellte nach der höherwertigen 
Tätigkeit einzureihen, wenn sich diese in einem 
erheblichen Ausmaß und regelmäßig wiederhole. 
Wenn aber diese Kriterien nicht zutreffen, wie 
es der RH festgestellt habe, erscheine die Ein­
reihung sämtlicher Chauffeure durch die dienst- , 
rechtlichen Vorschriften nicht gedeckt., 

27.17.1 Mit Beschluß des Verwaltungsaus­
schusses vom 26. September 1972 gewährte 
die PV Ang dem damaligen ständigen Stellver­
treter des leitenden Angestellten aus Anlaß 
der Eröffnung des RZ Hochegg eine einmalige 
Belohnung im Ausmaß von zwei Monatsbe­
zügen und den Bediensteten des RZ nach Maß­
gabe ihrer besonderen Leistungen einmalige 
Belohnungen, deren Höhe sich allerdings nach 
der jeweiligen Dienstzeit in der Anstalt richtete. 
Mit einem weiteren Beschluß des Verwaltqngs­
ausschusses vom 27. November 1972 wurde 
ohne nähere ' Begründung , verschiedenen Be-
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diensteten der Bauabteilung, des Chefärztlichen 
Büros, der Generaldirektion, des Organisations­
referates und der Personalabteilung eine ein­
malige Belohnung in Höhe von einem halben 
bis zu zwei Monatsbezügen zuerkannt. 

Aber nicht nur die Eröffnung, sondern auch 
die Schließung eines Heimes nahm die PV Ang 
zum Anlaß, einmalige Belohnungen zu gewähren. 
Der dies bezügliche Beschluß des Verwaltungs­
ausschusses erwähnte zwar außerordentliche Lei­
stungen, legt� aber nicht näher dar, worin 
diese anläßlich der Einstellung eines Kurbe­
triebes bestanden hatten. 

Ein Beschluß des Verwaltungsausschusses vom 
10. Dezember 1973 , begründete die Gewährung 
einmaliger Belohnungen an 400 Bedienstete 
zwar mit jener Mehrarbeit, die eine Aktion 
im Rahmen des Sozialversicherungsabkommens 
mit der Bundesrepublik Deutschland hervor" 
gerufen hatte, bestimmte jedoch das Ausmaß 
der Zuwendurig nach der Dauer und der Art 
der Dienstverwendung. Infolge dieser Vor­
gangsweise gelangte auch ein Bediensteter, dessen 
Dienstbeschreibung für das Jahr 1971 auf 
"nicht entsprechend" gelautet hatte, in den 
Genuß eirier einmaligen Belohnung. 

27.17.2 Der RH wies auf § 35 Abs 9 DO.A 
hin, nach dem einmalige Belohnungen nur in 
Einzelfällen bei Vorliegen außerordentlicher Lei­
stungen gewährt werden können. Diese Formu­
lierung schließe sowohl eine nicht näher be­
gründete als auch eine nur mit Mehrarbeiten 
gerechtfertigte Zuerkennung einer Belohnung 
aus. Er empfahl" bei der Beurteilung außer­
ordentlicher Leistungen einen genaueren Maß­
stab anzulegen und Mehrarbeiten künftighin 
mit Überstundenvergütungen gemäß § 59 DO.A 
zu honorieren ; 'hiebei wären Bezieher von 
Leitungs- und Funktionszulagen gemäß § 59 
Abs. 3 DO.A auszuschließen. , 

27.17.3.1 Hiezu führte die Anstalt aus, sie 
habe Belohnungen für besondere Leistungen 
bei der Errichtung von Einrichtungen und 
für Sonderarbeiten bei der Auflassung solcher -
hier gleichsam als Treueprämie - gewährt. 

Die 400 Bediensteten zugute gekommene 
Zuwendung sei für die Aufarbeitung von 1 8 000 
zwischenstaatlichen Pensions anträgen zuerkannt 
worden, weil diese Arbeit die Bewältigung 
einer bisher fremden Materie eingeschlossen 
habe. Deshalb habe auch ein l'vIitarbeiter die 
Belohnung. erhalten, bei ' dem ein vorzeitiger 
Kräfteverschleiß eingetreten war. Diesen aus­
zuschließen, habe die Anstalt aus menschlichen 
Gründen unterlassen. 

27;17;3.2 Das BM ' f. soziale ,-Verwaltung 
pflichtete sowohl der Ansicht als auch , der 
Empfehlung des RH ohne Einschränkung bei. 
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27.18.1 Die Einschulung und Weiterbildung 
des Personals der Anstalt nahmen acht Bedienstete 
der Personalabteilung II, aber auch andere 
Angestellte des gehobenen und höheren Dienstes 
sowie in geringem Ausmaß anstaltsfremde Vor­
tragende vor. Die PV Ang zahlte nicht nur 
letzteren, sondern auch ihren eigenen Ver­
waltungsangestellten ein Vortragshonorar, so 
daß diese neben ihren laufenden Bezügen ein , nicht unbeachtliches Zusatzeinkommen erzielten. 
Dieses erreichte im Jahre 1 974 beim Abteilungs­
leiter 64 1 16  S, bei dessen Stellvertreter 71 445 S 
und bei zwei weiteren Angestellten der Anstalt 
1 5 225 S und 18 675 S. 

27.18.2 N ach Ansicht des RH stellte die 
Honorarzahlung an Mitarbeiter jener Personal­
abteilung, der die Personalschulung obliegt, 
eine in der Diens'tordnung nicht vorgesehene 
Doppelentlohnung dar. Aber auch bei den 
übrigen Anstaltsbediensteten rechtfertigten gele­
gentliche, in der Dienstzeit gehaltene Vorträge 
keinesfalls die Gewährung derartiger Honorare, 
weil die Einschulung neuer Mitarbeiter zu den 
Dienstobliegenheiten von Angestellten in leiten­
der Funktiori gehört. Sollten diese Angestellten 
im Rahmen der Personalausbildung Überstunden 
geleistet haben, so waren diese, entweder durch 
eine ohnedies gewährte Leitungs- oder Funk­
tionszulage abgegolten, oder es wären Über­
stunden gemäß § .59 DO.A zu vergüten ge­
wesen: 

27.18.3.1 Die PV Ang , erwiderte, die ' Auf­
gabenstellung der Personalabteilung II umfasse 
die Planung und Durchführung der Aus- und 
Weiterbildung sowie die Feststellung des Bil­
dungsbedarfes, die Gestaltung der Lehr- und 
Lernbehelfe und letztlich die Lehrtätigkeit. In 
Anbetracht dieser Vielfalt sei �s nicht möglich, 
nur mit den in der Abteilung tätigen Bediensteten 
den Bildungsaufgaben nachzukommen. Die Hono­
rierung erfolge in Anlehnung an die vom Haupt­
verband der österreichischen Sozialversicherungs­
träger (kurz HV) aufgestellten Richtlini::n, nach 
denen es unmaßgeblich ist, ob die Vorträge 
während oder außerhalb der Dienstzeit gehalten 
werden. 

Die im Bericht angeführten beiden ersten 
Honorare betrafen zwei Angehörige der in 
Rede stehenden Abteilung" die die grundlegenden 
Arbeiten des Aufbaues und des Ablaufes zu 
erbringen gehabt hatten; mit d'�n Honoraren 
wurden ausschließlich Arbeiten in der Freizeit 
abgegolten. Mit ' der Zuteilung weiterer Mit­
arbeiter an diese Abteilung wurde die Zahlung 
von Vortragsvergütungen vom Juni 1 975 an 
für diesen Pers,onenkreis dngesteiIt. 

27.18'.3.2 Das BM f. soziale Verwaltung 
bezeichnete die rechtliche Beurteilung im An­
schluß an die Feststellung des RH als ebenso 
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zutreffend wie die Ansicht, daß eine Abgeltung 
von außerhalb der Dienstzeit geleisteten Mehr-

, ' a�beiten im Wege, einer Überstundenentlohnung 
hätte erfolgen müssen, ' sofern dies nicht wegen 
des Bezuges einer Leitungs- oder Funktions­
zulage ausgeschlossen ' gewesen sei. 

27.19.1  Die PVAng bestellte mit Beschluß 
des Verwaltungsausschusses vom 20, März 1970 
einen Bediensteten der Hauptstelle zum Ver­
walter des Diätheimes Aflenz und ermächtigte 
den Obmann zur Festsetzung des Abordnungs­
termines, den dieser mit dem 28. April _ 1970 
bestimmte. Mit Schreiben vom 10.  Mai 1971 
widerrief die Anstalt 'die Bestellung und ver­
wendete den Bediensteten wieder in der Liegen­

' schaftsverwaltung der Hauptstelle. 

Nach seiner Rückversetzung verlangte der 
Angestellte mit Berufung auf seine seinerzeitige 
vorbehaltlose Bestellung zum" Verwalter von 
der Anstalt seine Höherreihung von der Ver­
wendungsgruppe IV in III ab dem Zeitpunkt 
der Bestellung und somit die Nachzahlung 
des Differenzbetrages. Da die PV Ang seine 
Ansicht nicht teilte, wendete sich der Bedienstete 
an das Arbeitsgericht, das seiner Klage stattgab. 
Nunmehr hatte die Anstalt den Differenzbetrag 
zu zahlen und auch die Höherreihung , für die 
Zukunft beizubehalten. Zusätzlich hatte sie 
noch für die Dauer seiner tatsächlichen Ver­
wendung als Verwalter eine Abordnungszulage 
und für die im Zusammenhang angeschafften 
Möbel eine Ablöse zu leisten. 

,schöpfte in der Folge seinen ihm' gemäß § 60 
Absatz 1 DO.A zustehenden Entgeltfortzah­
lungsanspruch von eineinhalb Jahren zur Gänze 
aus. 

Während dieses Krankenstandes erkannte ihm 
die Anstalt mit Beschluß des Verwaltungsaus­
schusses vom 26. Feber 1973 ein jederzeit wider­
rufliches ' Überstundenpauschale von 25% des 
Dienstbezuges als "Anerkennung der mit der 
Auflösung des Heimes angefallenen Mehrarbeit, 
der Liquidation . und der Kontaktaufnahmen 
mit d�n Behörden bzw. aufgrund der geleisteten 
Überstunden" zu, obwohl der Personalakt keiner­
lei Angaben bezüglich einer neuerlichen dienst­
lichen Verwendung enthielt. Auch die infolge 
der Änderung des § 37 DO.A zum 1 .  Feber 1974 
vorzunehmende Neueinreihung der Bediensteten 
nahm die Anstalt zum Anlaß, ihn in F II und 
damit zu hoch einzustufen. Im Falle' des nicht 
mehr bestehenden Kurheimes hatte es sich 
nämlich um eine nach § 1 Abs. 9 ,  Z. 8 DO.A 
als Krankenanstalt zu wertende Einrichtung 
gehandelt, für deren Leitung der neugefaßte 
§ 37 DO.A nur eine Einstufung in E ll vorsieht. 
Die zu hohe Einstufung wirkte sich für den 
ehemaligen Heimleiter in einer zirka 20%igen 
Bezugserhöhung aus. 

Aufgrund der vom Chefarzt der Anstalt am 
22. Oktober 1974 festg�stellten dauernden Be­
rufsunfähigkeit gewährte die PV Ang dem Ge­
nannten eine Berufsunfähigkeitspension, obwohl 
zwei von anderen Ärzten vorgenommene Unter­
suchungen keine oder eine nur vorübergehende 
Berufsunfähigkeit ergeben hatten. Auf sein An-

27.19.2 Der RH mißbilligte die sofortige, suchen. versetzte die PVAng den ehemaligen 
ohne Probezeit erfolgte Bestellung zum Ver- Heimleiter rückwirkend und mit Wahrung des 
walter und ' schhig , vor, künftighin Bedienstete Abfertigungsanspruches von 172 613,20 S in den 
mit einer Heimleitung vorerst zu betrauen und Ruhestand und ' überwies ihm gleichzeitig mit , 
sie , erst nach Bewährung zurq Verwalter zu der Akontierung der ASVG-Pension eine Ur­
bestellen. Auf den Charakter der zuerst nur laubs abfindung von 62 597,50 S, weil er während 
provisorischen Pienstzuteilung wäre hiebei hin-, des Krankenstandes den Urlaub nicht hatte 
zuweisen, um Forderungen für private, mit konsumieren können. Außerdem rechnete sie 
der Abordnung zusammenhängende Anschaf- ihm auf Ansuchen 70 Monate gemäß § 17  DO.A 
fungen hintanzuhalten. als Dienstzeit für die Pensionsbemessung an ; 

, die hiefür gemäß § 101 DO.A nachzuent-27.19.3 Die Anstalt antwortete, sie sei ge- richtenden Pensionsbeiträge von 51 205 S er­zwungen gewesen, die Konsequenzen aus dem mäßigte sie auf 2 2Q5 S und räumte ihm für arbdtsgerichtlichen Verfahren zu ziehen, ]lnd diesen Restbetrag zwölf , Monatsraten ein. würde nunmehr bei der, Bestellung eines Ver­
walters im Sinne der Empfehlung des �H ver­
fahren. 

27.20.1 Da sich mit der Eröffnung des 
RZ Hochegg die Führung des Kurheimes in 
Bad Gleichenberg erübrigte, tverkaufte die PV:Ang 
letzteres dem Land' Steiermark. Nach erfolgter 
Übergabe trat der bisherige Heimverwalter 
seinen Erholungsurlaub an, und als er nach 
dessen Ablauf seinen Dienst nicht antrat; schrieb 
ihm die Anstalt, sie nehm:e an, er befinde sich 
nunmehr im Krankenstand. Der Verwalter 

27.20.2 Der RH erblickte in der dargestellten 
Vorgangsweise eine weit über das übliche Maß 
hin-ausgehende und mit der Dienstordnung nicht 
zu vereinbarende Begünstigung des ehemaligen 
Heimleiters. Er empfahl, Bedienstete, die aus den 
im § 32 Abs. 3 Z. 1 DO.A genannten Gründen 
entbehrlich werden und die Wartezeit erfüllen, 
in den Ruhestand zu versetzen. 

27.20.3. 1 Die PV Ang erklärte ihr Vorgehen 
damit, daß der Heimverwalter sich in prekärer 
Lage befunden habe. In Unkenntnis der beab-

6* 
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sichtigten AUflassung des Kurheimes habe er 
sich jn Bad Gleichenberg ein Haus gebaut und 
sei beträchtliche Schulden eingegangen. Weitere 
Belastungen entstanden aus Veränderungen der 
familiären Verhältnisse. Aufgrund dieser .finan­
ziellen Situation, seiner langjährigen verdienst­
vollen Tätigkeit und der eingetretenen Berufs­
u1!fähigkeit sei ihm d�e Anstalt entgegen ge-. kommen. 

27.20.3.2 Das BM f. soziale Verwaltung 
äußerte sich dahingehend, die erstmalige Zuer­
kennung von Überstundenpauschalien an Be­
dienstete während einer Zeit ohne tatsächliche 
dienstliche Verwendung, die ' Einstufung . in 
Gehaltsgruppe ' F pienstklasse II, ' die Zuer­
kennung der Urlaubsabfindung und schließlich 
die Ermäßigung der nachzuentrichtenden Pen­
sionsbeiträge habe nicht den' dienstrechtlichen 
Vorschriften entsprochen ; es könne auch ni<;ht 
in dem Vorbringen der Anstalt eine nachträg­
liche Rechtfertigung finden. 

Leistungswesen 

27.21 .1  Die nach repräsentativen und problem­
orientierten Gesichtspunkten sowohl bei den 
Leistungsabteilungen der Hauptstelle als auch in 
den Außenstellen Linz, Graz und Klagenfurt aus­
gewählten Stichproben' ergaben nach genauer 
Auswertung von insgesamt 366 Pensionsakten 
nur Beanstandungen in bestimmten Randbereichen 
des Leistungswesens. So hatte es die Anstalt bei 
der Zuerkennung von Witwerpensionen verab­
säumt, das Vorliegen der in § 259 ASVG ge­
forderteri besonderen Voraussetzungen der Er­
werbsunfähigkeit und der Bedürftigkeit · des 
Leistungswerbers noch vor Abschluß des Pen­
sionsfeststellungsverfahrens ordnungsgemäß zu 
überprüfen. ' 

27.21 .2 Der RH vertrat die Auffassung, daß 
. Bedürftigkeit im Sinne des Gesetzes nur dann 
vorliegt, wenn jemarid über ein für die Bestreitung 
des notwendigen Lebensunterhaltes ausreichendes 
Einkommen, das auch aus dauernden Erträgen 
eines . Vermögens bestehen kann, nicht verfügt. 
Er empfahl, zur Feststellung der Mittellosigkeit 
grundsätzlich die zuständigen Fürsorgeträger ein­
zuschalten und die Erhebung der übrigen Vor­
aussetzungen für die Zuerkennung der Witwer-

. pension sorgfältiger vorzunehmen. 
27.21 .3 Die Anstalt berichtete, sie habe der 

Empfehlung des RH mittels einer entsprechenden 
Dienstanweisung Rechnung getragen. Die mit 
der Zuerkennung von Witwerpensionen ver­
bundenen Ermessensentscheidungen oblägen je­
doch dem Pensionsausschuß. 

27.22.1 Die dem begünstigten Personenkreis 
des § 500 ASVG angehörenden Anspruchs­
werber behalfen sich bisweilen mit Urkunden 
ausländischer Herkunft, die den Ariforderungen 
nicht entsprachen. 

7 
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27.22.2 Der RH empfahl, auch bei der Be­
arbeitung dieser Sonderfälle die üblichen Maß­
stäbe anzulegen, um die grundsätzliche Gleichbe­
handlung von in- und ausländischen Anspruchs­
werbern zu gewährleisten. Der Weg hiezu' würde 
bei letzteren in der Forderung ,einer amtlichen 
Beglaubigung von Vollmachten und wichtigen 
Schriftstücken bestehen. 

I 
27.22.3.1 Die Anstalt versicherte, sie werde 

zur Frage der Anerkennung von Beweisunterlagen 
ausländischer Dienststellen eine grundsätzliche 
Entscheidung des Pe'nsionsausschusses herbei­
führen. 

27.22.3.2 Das BM f. soziale Verwaltung 
forderte die PV Ang auf, ihm ' die in Aussicht 
gestellte Regelung bekanntzugeben. 

Liegenschaftsgebarung 

27.23.1 Mit Kaufvertrag vom 25./26. Jänner 
1973 erwarb die PVAng zum Zwecke der Unter­
bringung eigener Dienststellen das Fabriksgebäude 
Margarethen.straße 65 zum Kaufpl'eis von 
54,5 Mill. S. Dieser Kaufpreis erhöhte sich auf 
56,3 Mil!. S, weil die Anstalt in ein mit der 
Zentralsparkasse der Gemeinde Wien bestehendes 
Bestandverhältnis eintreten mußte und ihr eine 
von der Bestandnehmerin. geleistete Mietzins­
vorauszahlung von rund 1 ,8 Mill. S auf den Kauf­
preis nicht angerechnet wurde. Diese Kaufpreiser­
höhung nahm sie auf sich, obwohl ein von ihr 
beauftragter Sachverständiger den Verkehrswert 
der Liegenschaft aufgrund seiner ursprünglichen 
Widmung als Fabriksgebäude . auf 48,5 Mill. S 
und aufgrund der zur Verfügung stehenden Nutz­
fläche auf 45,3 Mill. S geschätzt hatte. 

Zu diesem Aufwand kamen noch die für 'die 
Unigestaltupg des Objektes notwendigen Adap­
tierungskosten, die insgesamt statt der im Sach­
verständigengutachten veranschlagten 1,9 Mill. S 
schließlich 30,2 Mil!. S betrugen. Auf,diese Weise 
kam der Anstalt ein Quadratmeter Nutzfläche auf 
rund 19 900 S zu st�hen. 

27.23.2 Dem RH erschien ' die bedeutende 
Differenz zwischen dem Schätzwert und dem 
'Kaufpreis weder dur�h eine qualifizierte Lage noch 
durch eine besondere Eignung des Objektes aus­
reichend begründet. Infolge der e�forderlichen 
Adaptierungskosten - konnte nach seiner Auf­
fassung kaum mehr von einer kostengünstigen 
Raumbeschaffung gesprochen werden, weil der 
obige Quadratmeterpreis den marktüblichen preis 
vergleichbarer bestausgestatteter BürofIächen bei ' 
weitem überstieg. 

27.23.3 Die PVAng führte aus, sie sei im 
Jahre 1972 aufgrund ihrer katastrophalen Raum­
knappheit gezwungen gewesen, ein entsprechend, 
gr<,:>ßes Objekt umgehend in nächster Umgebung 
des ,!"fauptgebäudes zu mieten oder zu erwerben. 
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Diese Zwangssituation habe sich ungünstig auf 
den Kaufpreis ausgewirkt. Der in harten Be­
sprechungen erreichte Kaufpreis sei der Anstalt 
noch tragbar erschienen, habe; doch qas Sach­
verständigengutachten im Hinblick auf Baupreis­
steigerungen' und auf die günstige Lage . des 
Objektes die Vertretbarkeit einer zehnprozentigen 
Überschreitung des Verkehrswertes einge� 
schlossen. 

stellten unterfertigt;  als Vertreter der Käuferin 
zeichnete der Obmann der Anstalt in seiner 
Eigenschaft als Geschäftsführer der Wohnbau­
vereinigung für Priv:atangestellte neben .einem 
weiteren ,Vorstandsmitglied. Entgegen der Be­
stimmung des § 3 Abs. 23 der Geschäftsordnung 
der Anstalt fungierte er in jener Vorstands sitzung, 
in der der Verkauf der Liegenschaft beschlossen 
wurde, auch als Berichterstatter in dieser Ange-
legenheit. , 

-
Die Fehleinschätzung der Adaptierungskos1;en 

erklärte die Anstalt damit, es sei dem Gutachter 27.24.2 Der RH wies auf den der Anstalt 
kein Raumkonzept zur Verfügung gestanden ; er durch die Annahme des offensichtliCh zu niedrigen 
sei deshalb von einem allgemeingültigen Minimal- Kaufangebotes entstandenen Vermögensnachteil 
aufwand ausgegangen. Besonders verteuernd hin, der durch die Zusicherung der K�uferin, ein 
hätten sich die Installierung der Stark- und Drittel der zu errichtenden Wohneinheiten Be­
Schwachstrqmanlagen,: die Telefon- .und EDV- diensteten der Anstalt zum Kauf anzubieten, nicht 
Verbindungen zum Hauptgebäude, die Einrich- aufgewogen wurde. Auch die vorhersehbare 
tung der erforderlichen Anzahl von Sanitär- Nachentrichtung der Grunderwerbsteuer wäre bei 
räumen, die Klimatisierung des Gebäudes und der Bemessung des Kaufpreises zu berücksichtigen 
der EDV-Anlage und letztlich der Umbau des gewesen. Diese Unterlassung hat den bei dieser 
Fabriks- in ein Bürogebäude ausgewirkt. Die .An- Grundstückstransaktion in Kauf genommenen 
stalt betonte, ohne Einrichtung habe sich ein Verlust auf 0,5 Mill. S, bei Zugrundelegung des 
Quadratmeterpreis von ' 18 044 S ergebe�, der vom Sachverständigen festgestellten Verkehrs­
aber durch den erforderlichen hohen technischen -\vertes sogar auf mehr als 1 Mill. S erhöht. 
Aufwand begründet sei. per RH erblickte in dem dargestellten Sach-

verhalt überdies den Fall einer Interessenkollision 27.23.4 In seiner Gegenäußerung konnte der , und beanstandete, daß nicht im Einklang mit , 
RH die von der Anstalt vertretene Auffassting, den dafür geltenden Bestimmungen vorgegangen der' Unterschiedsbetrag zwischen Verkehrs- und wurde. ' 
Verkaufs wert sei als verhältnismäßig gering zu ' , 
bezeichnen, nicht teilen, weil der vom beauftragten 27.24.3 Die PV Ang erwiderte, dem Kaufpreis 
Sachverständigen als tragbar , angesehene zehn- von 3 Mill. S sei von den Selbstverwaltungs­
prozentige Spielraum noch um fast 3 Mill. S körpern einhellig zugestimmt worden, wobei die 
überschritten worden war. Die Anstalt ist auch Nebenabrede, ein Drittel der zu errichtenden 
beim Kauf des Fabriksgebäudes von falschen 'Wohnungen werde Anstaltsangehörigen zu einem 
V t Cl• l' h t '  günstigen Preis ' angeboten werden, aussch.lag-orausse zungen ausgegangen, enn s e a e111en 
relativ hohen Kaufpreis unter der Voraussetzung gebend gewesen sei. Die vom RH bezüglich der 
niedriger Adaptierungskosten hingenommen, die Grunderwerbsteuer angestellten Überlegungen 

h11' ßl1' h b d f" nfz hnf h Bet seien überholt, weil die vorerst von der Anstalt sc e c a er en u e ac en rag er-
reichten. beglichene Steuer inzwischen vom Liegenschafts-

erwerher refundiert wurde. 
27.24.1 Mit Kaufvertrag vom 29. jänner! Zu der vom RH festgestellten Interessen-

13. Feber 1974 veräußerte die PVAng das im kollision vertrat die Anstalt die Auffassung, daß 
Jahre 1966 von der Gemeinde Wien um insgesamt die Anwendung des § 3 Abs. 23 der Geschäfts-
3 265 000 S ,  erworbene, 1 545 m2 große und ordnung deswegen unterbleiben konnte, weil nach 
dem Aintsgebäude Blechturmgasse benachbarte, dieser Bestimmung ein Sitzungsteilnehmer nur 
unbebaute Grundstück an die gemeinnützige dann fernzubleiben habe, ' wenn in der gegen­
GeseIlschaft m. b. H. "Wohnbauvereinigung für ständlichen Sitzung Angelegenheiten behandelt 
Privatangestellte" um 3 Mill. S, obwohl der von werden, die ihn selbst oder einen seiner Ange­
einem Sachverständigen ermittelte Verkehrswert hörigen persönlich berühren. Dies sei aber beim 
des für eine siebengeschossige Verbauung zuge- Verkauf einer Liegenschaft durch eine öffentlich­
lassenen GJ;undstückes 3,78 Mill. S betrug. Infolge rechtliche Körperschaft an eine Genossenschaft 
dieses Weiterverkaufes kam jedoch die ursprüng- nicht der Fall: 
liehe, gemäß § 110, ASVG gegebene Grunder-
werbsteuerbefreiung in Wegfall, so daß die Anstalt 27.24.4 Das BM f. soziale Verwaltung pflich­
im Feber 1975 an das Finanzamt für Gebühren te te der Beanstimdung durch den RH , bei und 
und Verkehrsteuern 240 000 S Grunderwerbsteuer bestätigte, daß bei diesem Rechtsgeschäft die 
zu zahlen hatte. Käufer- und Anstaltsinteressen in der Person des 

Obmannes einerseits - als Geschäftsführer der 
Der 'gegenständliche Kaufvertrag wurde namens Wohnbauvereinigung und andererseits als Be­

der Anstalt vom zweiten Obmannstellvertreter und richter statt er im Verwaltungskörper zusammen­
vom ständigen Stellvertreter des leitenden Ange- gefallen waren. 
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27.25. 1  Aufgrund des Verwaltungsausschuß­
beschlusses vom 27. März 1973 erwarb die Anstalt 
mit Kaufvertrag vom 4. Juli 1975 die im zweiten 
Gemeindebezirk zwischen der Engerthstraße 1 53 
und dem Handelskai gelegene, etwa 29 000 m2 
große Liegenschaft ·zum Zwecke der Errichtung 
eines neuen, zentralen Verwaltungsgebäudes. 

· Obschon sie den Kaufpreis von 50 491 000 S 
bereits am 4. Feber 1974, also im voraus, ent­
richtet hatte, gelang es ihr bis zum Ende der 
Gebarungsiiberprüfung im Jänner 1976 nicht, die 
für die Baureifmachung der Liegenschaft er­
forderliche Einverleibung ihres Eigentumsrechtes 
zu erwirken. 

27.25.2 Der RH wies auf den Umstand hin, daß 
durch die lange Bindung der Mittel eine weitere 
Erhöhung des mit 1 750 S pro m2 festgesetzten 
Kaufpreises eingetreten ist. Überdies wurde der 
Anstalt die Liegenschaft · bereits in den Jahren 
1968 und 1969 zu einem weit niedrigeren Preis 
angeboten. . 

27.25.3 In ihrer Stellungnahme nahm die 
PV Ang den Standpunkt ein, es sei keine Voraus­
zahlung des Kaufpreises erfolgt, denn dieser sei 
nach der am 9. November 1973 erfolgten Annahme 
des Vertragsentwurfes geleistet worden. Seine 
Höhe werte sie als Erfolg, da der Grundeigen­
tümer ursprünglich 1 900 S/m2 gefordert habe. 
Die Angebote in elen Jahren 1968 und 1969 
hätten wohl . einen Quadratmeterpreis von nur 
1 400 S vorgesehen, es. sei aber die inzwischen 
eingetretene Geldentwertung Zu berücksichtigen, 
wodurch der jetzige Kaufpreis angemessen er­
scheine. Zu einer Realisierung der seinerzeitigen 
Angebote sei es nicht gekommen, weil die Anstalt 
günstiger scheinende Projekte verfolgt habe, die 
sich später zerschlagen hätten. Da die Parzelle . aus dem in Privatwirts�haftsverwaltung stehenden 
Eigentum der Gemeinde Wien in öffentliches Gut 
übertragen werden müsse, habe sich die grund­
bücherliehe Einverleibung des Eigentumsrechts 
verzögert. 

27.25.4 In seiner Antwort" legte der RH dar, 
bei Liegenschaftskäufen erfolge die Zahlung des 

· Kaufpreises im allgemeinen Zug um Zug mit der 
Unterfertigung des Kaufvertrages und der an­
schließenden körperlichen Inbesitznahme des 
Kaufobjektes. Die vorzeitige Überweisung der 
Kaufsumme seitens der Anstalt und die Ver­
zögerung bei der Übergab� des Grundstückes 
müßten daher als unüblich sowie in Ansehung 
des entgangenen Zinsengewinnes auch als un­
wirtschaftlich angesehen werden. 

27.26.1 . 1  Durch Vermittlung eines Realitäten­
maklers mietete die Anstalt per 1 .  April 1974 
fünf Stockwerke sowie mehrere Nebenräume 
eines in der Weyringergasse 33-35 gelegenen 

· Büroneubaues. Als Bestandgeberin trat eine 
Gesellschaft auf, deren Geschäftsführer bereits 
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im Jahre 1968 bei der Leitung dreier anderer 
Unternehmungen mit finanziellen Schwierigkeiten 
zu kämpfen hatte. Obwohl eine im Feber 1974 
eingeholte Bankauskunft der Bestandgeberin über­
dies eine "wenig transparente Vermögenslage" 
sowie eine schmale Kapitalbasis bescheinigte · und 
im Grundbuch ob der gegenständlichen Liegen­
schaft die Rangordnung. für die beabsichtigte 
Belastung sowie die beabsichtigte Veräußerung 
rechtswirksam angemerkt waren, kam es zum 
Abschluß eines verbindlichen Mietvorvertrages, 
der ein mit 1 .  April 1974 beginnendes Bestand­
verhältnis und eine fünf jährige Mietzinsvoraus­
zahlung von über 13  Mill. S vorsah. 

27.26. 1 .2 Obwohl die bedungene Mietzins­
vorauszahlung erst vier \Vochen nach der schließ­
lich am 1 .  Juli 1974 erfolgten Übergabe des Miet­
objektes zu leisten gewesen wäre, kam . es al!-f 
Veranlassung des zweiten Obmannstellvertreters 
bereits am 1 .  und am 29. April 1974 zu Akonto­
zahlungen von insgesamt 10  Mil1. S. Dieses 
Entgegenkommen geschah ohne Wissen und Zu­
stimmung der zuständigen Verwaltungskörper. 
Ebenso erfolgte die Zahlung der ab April 1974 
in Rechnung gestellten Betriebskosten von rund 
30 000 S offensichtlich ohne Berechtigung, da 
sich das Objekt zu diesem Zeitpunkt noch im 
Baustadium befand. ' 

27.26.1 .3 Als im Herbst 1974 die drohende 
Insolvenz der bestandgebenden Gesellschaft in 
der Öffentlichkeit bekannt wurde, war es der 
Anstalt bis dahin noch immer nicht gelungen, 
von der Bestandgeberin eine den bücherlichen 
Erfordernissen entsprechende Ausfertigung des 
Mietvertrages zu erhalten. Erst im Dezember 1974 
standen die für die grundbücherliehe Einver­
leibung des Bestandrechtes erforderlichen Unter­
lagen zur Verfügung, jetzt wies jedoch das. Grund­
buchgericht mit Beschluß vom 17. Dezember 1974 
das bezügliche Begehren der Anstalt ab, da sich 
die vertrags gegenständliche Liegenschaft zu diesem 
Zeitpunkt nicht mehr im Alleineigentum der 
Bestandgeberin befand. Die Anstalt mußte zur 
Durchsetzung ihres V erbücherungs begehrens 
schließlich weitgehende Zugeständnisse machen, 
indem sie sich . gegenüber den nunmehrigen Mit­
eigentümern im. Falle der Konkurseröffnung über 
das Vermögen der Bestandgeberin ·zu ein�r 
Haftungsübernahme im Betrage von 846 590 S 
sowie zu einer Pauschalzahiung von 30 000 S 
verpflichtete. Dennoch gelang es der Anstalt 
erst am 21. Mai 1975, somit· einen . Monat nach 
dem von den betreibenden Gläubigern am 
20. April 1975 eingebrachten Konkursantrag, 
die einer Hypothekarforderung von 20,8 Mil1. S 
nachrangige Einverleibung ihres Bestandrechtes 
zu erwirken. 

27.26.2 Der RH nahm das von wenig Sorgfalt 
gekennzeichnete Vorgehen der Anstalt zum.Anlaß, 
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dem Überwachungsausschuß der Anstalt die 
verstärkte Wahrnehmung der ihm gemäß § 437 
Abs. 1 ASVG obliegenden Pflichten zu empfehlen. 
Darüber hinaus regte er an, Rechtsgeschäfte ähn­
Jicher Art in Hinkunft unter Heranziehung eines 
geeigneten Rechtsbeistandes abzuschließen. 

27.26.3 Die Anstalt erwiderte, es sei bei Ab, 
schluß des Vorvertrages nicht vorhersehbar ge­
wesen, daß die grundbücherliche Sicher stellung 
ihrer Rechte so lange auf sich warten lassen würde. 
Zu der'vom RH beanstandeten vorzeitigen Miet­
zins vorauszahlung erstatte.te sie eine der Akten­
lage widersprechende Stellungnahme; sie wies, 
jedoch ,darauf hin, daß am 1 8. Mai 1976 der Aus­
gleich über das Vermögen der. Bestaridgeberin 
aufgrund einer Bankgarantie bestätigt worden sei. 

Bauführung 
Rehabilitationszentrum Hochegg 

27.27.1 Die bei der Bauführung des RZ 
Hochegg einlangenden Angebote eröffnete die 
PV Ang ausnahmslos in Abwesenheit der Bieter ; 
nach den zur Verfügung gestellten Unterlagen 
verzichtete sie auch auf eine kommissionelle Ange­
botseröffnung im Sinne der Richtlinien des Haupt­
verbandes . ' 

27.27.2 In dieser Vorgangsweise sah der RH 
einen Verstoß gegen Punkt 4,21 der ÖNORM 
A 2050, der die Bieter bei öffentlichen Ausschrei­
bungen grundsätzlich berechtigt, an der Eröffnung 
teilzunehmen. 

27.27.3.1 Die PVAng erklärte ihr Vorgehen 
mit einem am 22. Feber 1968 'an den HV ge­
richteten, satzungs gemäß unterfertigten Schreiben, 
in dem sie festgestellt hatte, bei ihr würde eine 
Angebotseröffnung in Abweichung von den Be­
stimmungen. der ÖNORM nicht öffentlich er­
folgen. Die Praxis habe nämlich gezeigt, daß durch 
diese abweichende Vorgangsweise rechnerische 

der Vergabe von Leistungen gegen den Punkt 4,21 
der genannten Norm verstoßen, so könne dieser 
Feststellung nicht bloß entgegengehalten werden, 
die Anstalt habe schon in einem Schreiben an den 
HV im J ahre' l968 erklärt, sie werde sich ihrerseits 
bei der Angebotseröffnung in keinem Fall an die 
genannte Bestimmung halten. Das BM verkenne 
nicht die Schwierigkeiten in bestimmten Einzel­
fällen, weise aber in diesen Fällen auf den Artikel II 
der Richtlinien hin, der eine flexible V organgs­
weise ermögliche. Eine grundsät�liche A:usnahme 
vom Geltungsbereich der auf die ÖNORM A 2050 
weiterverweisenden Richtlinien könne durch ein 
an den HV gerichtetes Schreiben jedoch nicht 
bewirkt werden. 

Das BM lud die PV Ang ein, ihre Stellungnahme 
unter Beachtung der obigen Ausführungen ent­
sprechend �u ergänzen. 

27.28.1 Bei der Ausschreibung der Sanitär-, 
Heizungs- und Lüftungsanlage g�währte die An­
stalt nur eine Angebotsfrist von fünf Wochen, 
die sich noch dazu infolge der Weihnachtsfeiertage 
verkürzte. Wegen des hiedurch gegebenen Zeit­
mangels traten von 21 interessierten Unterneh­
mungen zehn von der Angebotslegung zurück ; 
nur vier reichten ein komplettes Angebot ein. 

27.28.2 Der RH zeigte auf, daß , die PV Ang 
hiedurch gegen Punkt 2,41 der vorgenannten 
ÖNORM verstoßen habe. Dies�r schreibe näm­
lich eine angemessene. Angebotsfrist vor, bei der 
sowohl auf den Postlauf als auch auf allfällige 
erschwerend� Umstände Bedacht zu nehmen sei. 

27.28.3 Die PV Ang stellte sich auf den Stand­
punkt, eine Angebotsftist von fünf Wochen sei 
ausreichend, weil nach ihrer Erfahrung die einge­
ladenen Unternehmen unabhängig von der Länge 
der Frist ohnehin erst in der jeweils letzten Woche . 
die Bearbeitung des Leistungsverzeichnisses vor­
nehmen. 

Überprüfungen, Korrekturen und eine richtige 27.28.4 Hiezu meint'e der RH; daß sich die 
Reihung störungsfrei erfolgen und Interventionen Angemessenheit einer Angebotsfrist nicht bloß 

. ausgeschaltet werden können. Die Angebotser- aus der Zahl der Tage und Wochen: ergebe, son­
öffnung sei aber kommissionell erfolgt, nur fall- dem auch die Berücksichtigung allfälliger in diese 
weise seien die Protokolle 'nicht von' allen An- Frist fallender gesetzlicher Feiertage erfordere. 
wesenden unterschrieben worden. Damit sei . Allein die Tatsache, daß von 21 Unternehmungen 
nach Ansicht der Anstalt der Vorschrift der lediglich vier Angebote vorlegten, spreche für die 
ÖNORM voll entsprochen worden. von ihm vertretene Auffassung. 

27.27.3.2 Hiezu führte das BM f. soziale Ver­
waltung aus, daß die am 1. April . 1974 vom 
Präsidialausschuß des Hauptverbandes über die . 
"Vergebung von Leistungen durch Sozialversiche­
rungsträger und den HV beschlossenen Richt­
linien, denen das BM f. soziale Verwaltung mit 
Erlaß vom 7. August 1974 gemäß § 31 Abs. 5 
ASVG seihe Zustimmung erteilt habe, auch für 
die geprüfte Anstalt verbindlich seien. Wenn also 
der RH festgestellt habe, die Anstalt habe bei 

Sonstige Feststellungen 

27.29. 1  Am 1 .  Oktober 1974 räumte die 
Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten der 
Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter ein zur 
Überbrückung eines drohenden Liquiditätseng­
passes benötigtes Darlehen von 400 Mil!. S ein. 
Die Flüssigmachung des Darlehens erfolgte un- . 
geachtet der noch ausstehenden Zustimmung der 
zuständigen Verwaltungskörper. 
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27.29.2 Nach Auffassung des RH wurde in 
dieser Angelegenheit der Vorstand der Anstalt 
hinsichtlich seiner ihm gemäß § 436 Abs. 1 ASVG 
obliegenden Geschäftsführungskompetenz über­
gangen, da das Einverständnis des Obmannes 
nicht auch ' die Zustimmung aller übrigen Vor­
standsmitglieder einschloß. 

27 .. 29.3 Die Anstalt erklärte, daß der Obmann 
mit dieser ' Darlehenseinräumung einen unum­
gänglichen Solidaritätsakt gegenüber der Pensiöns­
versicherungsanstalt der Arbeiter gesetzt habe, 
dem vom Vorstand und vom Überwachungsaus­
schuß der Anstalt nachträglich zugestimmt worden 
sei. 

27.29.4 Das BM f. soziale Verwaltung hatte 
mit Bescheid vom 19. September 1974 dJe beab­
sichtigte Darlehensgewährung an die Pensions- ' 
versicherungsanstalt der Arbeiter "vorbehaltlich 
der zustimmenden Beschlußfassung der zustän­
digen Verwaltungskörper�' genehmigt. ' Es wies 
aber gegenüber dem RH darauf hin, daß die vor­
zeitige Flüssigmachung des Darlehens von d�r 
Pensions versicherungsanstalt der Angestellten zu 
vertreten sei. 

27.30.1 .1 Am 12. März 1974 unterzeichneten 
der . Obmann und der ständige Stellvertreter 
des leitenden Angestellten einen Mietvorvertrag, 
de� ' die Anstalt · zu . . einer Mietzinsvorauszahlung 
von über 13 Mil!. S verpflichtete. Dieser Vertrags­
abschluß, der binnen Jahresfrist infolge der 
mangelnden Bonität des Bestandgebers die in 
Abs. 27.26 dargestellten Probleme und Risken 
für die Anstalt nach sich zog, wurqe dem' Ver­
waltungsausschuß erst am 25. März 1974 zur 
Beschlußfassung vorgelegt. . 

. 

27.30.1 .2 Bei der im Sommer 1974 getroffenen 
Auswahl und nachfolgenden Beauftragung von 
Ziviltechnikern zur Erstellung eines Arbeits­
kataloges für die Errichtung eines neuen An­
staltsgebäudes handelten der Obmann und der 
ständige Stellvertreter des leitenden Angestellten 
vorgreiflich erst zu erwartender Beschlüsse des 
Verwaltungs ausschusses. Auch in diesem Fall 
gingen die ohne entsprechende Vollmachten 
namens der Anstalt tätig gewordenen Organ­
walter hohe Zahlungsverpflichtungen von ins­
gesamt mehr als 6 Mil1. S ein. 

27.30.2 Der RH beanstandete hinsichtlich 
dieser Geschäftsfälk nicht nu� die Verletzung 
wesentlicher Formvorschriften, sondern vor allem 
die unzulässige Einschränkung der Geschäfts­
führungskompetenz des Vorstandes. Er .nahm 
seine Feststellungen zum Anlaß, die Organwalter 
an ihre allfällige persönliche Haftung im Sinne 
des § 424 ASVG- und des Organhaftpflichtgesetzes 
zu. erinnern. ' 

27.30.3 Die Anstalt hielt de.n Bedenken des 
RH entgegen, daß der Obmann in Anbetracht . 
des in beiden Geschäftsfällen gegebenen Zeit­
druckes von der Ermächtigung des § 25 Abs. 4 
der Satzung. Gebrauch . gemacht habe, um der 
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Anstalt ihr ansonsten entgehende Vorteile zu 
sichern. Darüber hinaus sei er jeweils im Einver­
nehmen mit seinen beiden Stellvertretern vor­
gegangen. 

27.30.4 Das BM f. soziale Verwaltung machte 
die Anstalt darauf aufmerksam, daß den vom 
Obmann getroffenen Verfügungen im Außen­
verhältnis auch dann Rechtswirksamkeit zu­
komme, wenn der zuständige Verwaltungskörper 
eine nachträgliche Genehmigung versagen sollte. 
Im übrigen behielt es sich in den vom RH auf7 
gezeigten Fällen eine gesonderte Prüfung der 
V organgsweise der Anstalt vor. 
Sonderheilanstalt Bad Hofgastein und Rehabilitations­

zentrum Hochegg 
27.31 Von den der Rehabilitation dienen­

den anstaltseigenen' Einrichtungen überprüfte 
der RH die Sonderheilanstalt für Erkrankungen 
des rheumatischen Formenkreises Bad Hofgastein 
(kurz SHA Bad Hofgastein) und das Rehabili­
tationszentrum für innere Erkrankungen und 
Erkrankungen der Atmungsorgane Hochegg 
(kurz RZ Hochegg). 

Beide Anstalten sind Sonderheilanstalten gemäß 
§ 2 Abs. 1 Z. 2 des Bundesgesetzes vom 1 8. De­
zember 1956, BGB1. Nr. 1/1957, über Kranken­
anstalten (Krankenanstaltengesetz - KAG) in 
der Fassung der 2. KAG-Novelle vom 3. Mai 
1974, BGB1. Nr. 281 . Sie werden als private 
Krankenanstalten im Sinne der §§ 39 und 40 
KAG geführt. . 

Die SHA Bad Hofgastein und das RZ Hochegg 
sind nach den dem RH zur Verfügung stehenden 
Unterlagen bezüglich ihrer Gestion und ihres 
Gebarungsvohimens annähernd mit einem Stan­
da�d- bzw. einem Schwerpunktkrankenhaus ver­
gleichbar. Der Betriebsaufwand der SHA Bad 
Hofgastein reichte knapp an jenen zweckmäßig 
strukturierter un.d gut geführter Standardkranken­
anstalten in Fremdenverkehrsorten heran (1974 
rund 400 S pro Pflegetag), jener des RZ Hochegg 
lag z. B. 1974 merklich über den Betriebsausgaben 
der Schwerpunktkrankenanstalten in Nieder­
österreich und in anderen Bundesländern. 

27.32.1 Die SHA Bad Hofgastein und das 
RZ Hochegg erzielten in den Jahren. 1973 und 
1974 folgende Gebarungsergebnisse:  

. 

SHA Bad Hofgastein 

Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Abschreibungen . . . . . . . . .. . . .  . 
Gesamta�fwand . . . . . . . . . . . .  . 
Einnahmen . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Abgang 
a) ohne Abschreibungen . . . . .  
b) bei Einbeziehung 

der Abschreibungen . . . . . . 

1973 1974 
in Mi!l. � 

19,76 
3,1 1  

22,87 
0,05 

19,71 

22,82 

23,49 
2,96 

26,45 
0,07 

23,42 

26,38 
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RZ Hochegg 

Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Abschreibungen . . . . . . . . . . . .  . 
Gesamtaufwand . . . . . . . . . . . .  . 
Einnahmen . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Abgang 

1973 1974 
in Mill. S 

28,28 . 
1 1 ,42 
39,70 

0,08 

43,10 
9,53 

52,63 
0,49 

a) ohne Abschreibungen . . . . , 28,20 42,61 
b) bei Einbeziehung 

der Abschreibungen . . . . . .  39,62 52,14 
27.32.2 Der RH bemerkte hiezu, daß der 

durch das vielfältige Eingreifen der PV Ang in 
das Betriebsgeschehen dieser Anstalten ve!l1!­
sachte Zentralaufwand in den Betriebsausgaben 
der bei den Anstalten nicht verrechnet wird, aber 
auch in den AQrechnungen der PV Ang nicht ge­
sondert ausgewiesen wurde; sondern lediglich in 
den entsprechenden Sammelposten der Gesamt-' 
Rechnungsabschlüsse der PV Ang enthalten ist. 
Auch die bisher von der "Zentralverwaltung für 
eigene Einrichtungen" äufgestellte Kostenrech­
nung gibt dar�ber keinen Aufschluß. 

Die PV Ang vertrat die Ansicht, daß aufgrund 
der bestehenden Rechnungsvorschriften der Auf­
wand der Zentrale für 'die eigenen Einrichtungen 
weder in den Abrechnungen noch in der Kosten­
rechnung der eigenen Einrichtungen ausgewiesen 
werden kann. 

Der RH hielt dem entgegen, daß der Zentral­
aufwand wirtschaftlch gesehen nur den Ge-, 
barungsergebnissen der eigenen Einrichtungen zu­
gerechnet werden dürfe, da er nur durch die Zen­
tralisierung von Betriebsagenden der eigenen 
Einrichtungen bei der Zentralverwaltung entsteht. 
Die Ergebnisse der vom BM f. soziale Verwaltung 
vorerst probeweise eingeführten "Kostenarten­
und Kostenstellenrechnung" wären unvollstän­
dig, würden die bei der Zentralverwaltung für 
die jeweiligen Einrichtungen erwachsenden Ver­
waltungskosten im einzelnen nicht konkret er­
mittelt. Erst durch eine richtige Kostenzuordnung 
wird die Beurteilung der Effizienz der Verwal­
tung bei den einzelnen Einrichtungen und bei der 
Zentralstelle möglich. 

27.32.3 Der Gebarungsabgang der beiden 
Anstalten wäre niedriger gewesen, wenn die Ent-. 
gelte für Anstaltsaufenthalte von Personen, die 
nicht Versicherte oder Angehörige von Versi­
cherten der PVAng ' sind, etwa kostendeckend 
festgesetzt ,würden, und wenn die Ersätze für 
Personalverpflegung sowie die Entgelte für die 
Bereitstellung von Personalunterkünften in einem 
vertretbaren Ausmaß angehoben worden wären. 
Beim RZ Hochegg fielen beispielsweise im Jahre 
1975 1 163 Pflegetage für Patienten von Rechts­
trägern an, , die in keinem Nahverhältnis zur 
Sozialversicherung stehen. 

27.33 Das Rechnungswesen der beiden An­
stalten erschien insofern ergänzungsbedürftig, als 
neben einer lückenlosen Nachweisung der bei den 
Anstalten anf�llenden Gebarungsfälle im Rahmen 
der jeweiligen Anstalts-"Abrechnung" auch die . 
Voraussetzungen für mehr Transparenz der An­
staltsgebarung durch Einführung krankenhaus­
orientierter Kostenstellenrechnungen zu schaffen 
wären. Hiezu gehört auch eine umfassende Kran­
kenanstaltenstatistik mit zahlenmäßig erhärteten 
Angaben über die Effizienz vor allem der spezi­
fischen Anstaltsbehandlungen. 

Die Anregung des RH auf Einführung einer 
Kostenstellenrechnung wurde in der 5. Ergän­
zung der Rechnungsvorschriften, die laut Erlaß 
des BM f. soziale Verwaltung für 1977 probe­
weise in Kraft ist, berücksichtigt. Die Ausarbei­
tung einer Leistungsstatistik erfolgt im Rahmen 
eines' Forschungsprogramms im Zusammenwir­
ken mit der Kardiologischen Universitäts klinik 
Wien, m'it dem Soziologischen Institut an der 
Universität Wien sowie mit dem Statistischen 
Zentralamt. 

27.34.1 In das RZ Hochegg wurden im Jahre 
1975 445 Patienten aus den Ländern Salzburg, 
Kärnten, Tirol und Vorarlberg sowie 928 Pa­
tienten aus Wien ' eingewiesen. Die Lage des 
von den westlichen Bundesländern weit entfern­
ten RZ Hochegg ist dann von Nachteil, wenn es 
sich um die möglichst rasche Überantwortung 
von Patienten aus Akutkrankenhäusern in diesen 
Bundesländern zur Nachsorgebehandlung in das 
RZ har:delt. In bezug auf das Einzugsgebiet ist 
die Lage der SHA Bad Hofgastein auch nicht die 
günstigste, zumal in den Ländern Kärnten, Tirol 
und Vorarlberg keine Einrichtungen von der Art 
dieser Anstalt bestehen und es in Österreich über­
haupt noch keine sogenannten Rheumakliniken 
gibt. ' 

27.34.2 Diese Unterversorgung der westlichen 
Bundesländer ist bei der PV Ang Gegenstand von 
Überlegungen. 

27.35 .1  Die von Sozialversicherungsträgern 
geführten Einrichtungen in ein und demselben 
Kurort, wie z. B. in Bad Hofgastein, könnten 
gegen Verrechnung angemessener Verwaltungs­
kostenbeiträge tinter der Leitung einer im Ort be­
findlichen Anstalt eines Sozialversicherungsträg�rs 
zusammengefaßt werden. Die Grundsätze der Ver­
waltung könnten im Einvernehmen mit den be­
troffenen Trägern festgelegt werden. Dabei 
müßte -im Durchschnitt mit nur einem Verwal­
tungsbediensteten für mindestens 40 Betten das 
�uslangen gefunden werden, während 1974 in 
der SHA Bad Hofgastein auf 29 und im RZ Hoch­
egg bereits auf 24 Betten ein Verwaltungsbedien-
steter entfiel. ' 

Die Konzentration ließe sich im Laufe der 
Zeit weitgehend auch im medizinisch-therapeu­
tischen Berei�h verwirklichen) indem alle in ein 
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und demselben Ort vertretenen Sozialversiche­
rungsträger bei entsprechender Kostenaufteilung 
ein gemeinsames, leistungsfähiges Therapiezen­
trum schaffen und betreiben. 

sonalauslastungsverhältnis im RZ Hochegg wird 
mit der auffallenden, personalintensiven Sonder­
behandlung, z. B. mit Terrainkuren, begründet. 

27.37.2 Der RH empfahl, im Zuge der Inbe-
In diesen Therapiezentren könnten nach Maß- triebnahme des neuen Therapietraktes im RZ 

gabe der vorhandenen Kapazitäten noch andere, Hochegg einen neuen Stellenplan unter Anwen­
nicht pflichtversicherte Patienten, allenfalls solche, dung strenger Maßstäbe zu erarbeiten, um den 
die " Anopruch auf S9zialhilfeleistungen haben, Bedienstetenstand im medizinisch-therapeutischen 
gegen angemessene " Kostenbeteiligung betreut Dienst, in welchem auf einen Therapiebediensteten 
werden. Dies würde nach Meinung des RH einen faktisch zwei Patienten entfielen, ;ngemessen zu 
ersten Schritt zur Zusammenarbeit auf dem "Ge- besetzen. 
biet der Rehabilitation bedeuten. Die der Sozial- 27.37.3 Die PVAng hat eine Überprüfung des 
versicherung zugedachte Vowtngstellung er- Dienstpostenplanes in Aussicht gestellt. 
scheint nach Meinung des RH schon damit be-

d d ß 9 11 f 27.38.1 Bisher " waren im RZ Hochegg 13  grÜn et, a etwa 8°10 a er Beru "stätigen, I)en- bk f f d I I( Schrei -rä te, au geteilt auf ie einze nen Sparten sionisten und Familienangehörigen bei ihr pflicht- des medizinisch-therapeutischen Bereiches, tätig. ve1"sichert sind. Der RH schlug aus Ersparnisgründen die Schaf-
27.35.2 Die PVAng erklärte, daß eine gemein- fung eines zentralen Schreib dienstes vor. 

same Verwaltung der von den Sozialversicherungs- 27.38.2 Die PV Ang bezweifelte diese Er­trägern geführten Einrichtungen in ein und dem- sparungsmöglichkeii:, " obwohl sich die Einrich­selben Ort mit dem Prinzip der Selbstverwaltung tung eines zentralen Schreib dienstes sowohl " in der Sozialversicherungsträger und den verschie- Krankenanstalten der Sozialversicherungsträger denen Formen der Gesundheitsfürsorge und Re- als auch in allgemeinen öffentlichen Krankenan­habilita�ionseinrichtungen unvereinbar sei. stalten bewährt und zur wesentlichen Verminde-
27.35.3 Nach Ansicht des RH sollten seine rung der Zahl der Schreibkräfte geführt hat. 

Hinweise zumindest bei der Prüfung von Ratio- 27.39.1 Die Patientenunterbringung in Einzel­
nalisierungsmäglichkeiten im Anstaltenbetrieb zimmern bedingt einen verhältnismäßig hohen 
der PV Ang berücksichtigt werden. Stand an Hauspersonal (28 Bedienstete bei der 

27.36.1 Der RH stellte fest, daß die Kompe- SHA Bad Hofgastein und 40 Bedienstete beim 
" tenzen, die die Hauptanstalt der PV Ang an sich RZ Hochegg). Als aIIgemeine Richtzahl gilt bei 

einem gutgeführten Krankenhaus ein Auslastungs­gezogen hat, in den Anstaltsordnungen nicht be- verhältnis von" 1 : 12 bei einer Arbeitszeit von 40 rücksichtigt werden, " obwohl diese gemäß den . Wochenstunden. gesetzlichen Vorschriften den inneren Betrieb der 
Anstalten im einzelnen regeln sollen. Im Interesse 27.39.2 Der RH empfahl, den Hausdienst 
der Klarheit wäre es zweckmäßig, in der Anstalts- noch mehr als bisher als funktions bestimmte 
ordnung zum Ausdruck zu bringen, welche Kom- Gruppeneinsätze (z. B. Zentralreinigungsdienst, 
petenzen der Hauptstelle zufallen. Hol- urid Bringedienst) zu organisieren. 

27.36.2 Eine Überprüfung der innerbetrieb- Der Küchendienst eines Krankenhauses ist bei 
lichen Strukturen, insbesondere hinsichtlich der einem Auslastungsverhältnis von 1 : 30 gut be­
Wirtschaftsführung und Abgrenzung der Verant- setzt. Bei Berücksichtigung auch der Pcrsonal­
wortungsbereiche ärztliche Leitung; Pflegeleitung verpflegung entfielen auf einen Küchenbedienste­
und Wirtschaftsleitung, wurde seitens der PV Ang ten bei der SHA Bad Hofgastein 27 Patienten 
in Aussicht gestellt. und beim RZ Hochegg sogar nur 20 Patienten. 

27.37.1  In der SHA Bad Hofgastein bzw. im Demzufolge müßten im Küchendienst beider An­
RZ Hochegg waren am 31 .  Dezember 1974 95 stalten Personaleinsparungen möglich sein. 
bzw. 1 97 Bedienstete beschäftigt. Hievon waren 27.39.3 Die PV Ang stellte Rationalisierungs-
5 bzw. 13 Ärzte und 34 bzw. 92 medizinisch-thera- maßnahmen im Rahmen der Dienstpostenplaner­
peutisches Fachpersonal. Der Rest entfiel auf Ver- stellung in AussiCht. 
waltungs- und Hauspersonal. Der Anteil des Per- 27.40.1  In der Verwaltung der beiden An­sonalaufwandes' am Gesa1]l.taufwand betrug 57% stalten ergibt sich unter Einbeziehung , der Be­
bzw. 66% . diensteten in der Zentrale der PVAng eine Aus-

Das Personalauslastungsverhältnis lag bei der lastungsquote von 1 : 25 Patienten, die einem all­
SHA Bad Hofgastein mit je einem "Bediensteten gemeinen Krankenhaus mit umfangreichen Ab­
zu 1 ,7 Patienten etwas günstiger als bei Standard- rechnungs vorgängen entspricht. Anstalten in der 
krankenanstalten (1 : lA), beim RZ Hochegg hin- Größenordnung der SHA Bad Hofgastein und 
gegen mit j e  einem Beqiensteten zu 0,9 Patienten des RZ " Hochegg müßten nach Meinung des RH 
im Rahmen der Verhältnisse bei Schwerpunkt- mit einem Verwaltungsbediensteten auf etwa 30 
krankenanstalten. Dieses an sich ungünstige Per- . patien,ten auskomm.en, vorausgesetzt, daß der 
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Schriftverkehr,mit den verschiedenen Stellen der 
PV Ang (z. B. Routineangelegenheiten auf dem 
Personalsektor) auf das unumgängliche Maß ein­
geschränkt wird. Ferner ist eine entsprechende 
Ausbildung der . Verwaltungsbediensteten, die 
eine ausreichende Kenntnis des Krankenanstalten­
rechtes und der krankenanstaltspezifischen be­
trieblichen Vorgänge gewährleistet, erforderlich. 

27.40.2 Der RH empfahl, der Ausbildung des 
Verwaltungspersonals ein besonderes Augenmerk 
zuzuwenden. Dies wurde seitens der PV Ang zu­
gesagt. 

27.41 . 1  Der ' Jahresdurchschnittsbezug 1 974 
lag bei den Bediensteten der beiden geprüften An­
stalten um rund 15% höher als der eines vergleich­
baren Spitalsbediensteten in einem allgemeinen 
öffentlichen Krankenhaus. Daneben werden den 
Bediensteten der Sozialversicherungsanstalten um� 
fangreichere - Sozialleistungen gewährt, ' wie sie 
schon bei Krankenanstalten die Regel sind. , " 

27.41 .2 Die wesentliche Besserstellung der Be­
diensteten der Soziaiversicherungsanstalten in 
der Besoldung gegenüber den Bediensteten der 

- von den Gebietskörperschaften betriebenen Kran­
kenanstalten kann Anlaß zur Abwanderung und 
Abwerbung' von Krankenhausbediensteten sein. 

27.42.1 Beim Bau des seit 1972 in Betrieb 
stehenden RZ Hochegg wurde weder für die V or­. haltung der Therapiebereiche noch für die Bereit­
stellung von Patientenzimmern in allen Belangen 
ausreichend und zweckmäßig vorgesorgt. 

Der von vornherein zu klein ausgelegte Thera­
piebereich .erforderte die Umwidmung vop 20 
Patientenzimmern urid Aufenthaltsräumen für 
Therapiezwecke. Er ist zum Teil disloziert und 
umfaßt auch Räume, die nur über Stiegen erreich-
bar sind. . 

Entlüftungsanlagen, z. B. für das Inhalatorium 
und den Rauchsalon, mußten im März 1 974 ge­
sqndert eingebaut oder vers'tärkt werden. ' 

Im Bereic!: der CO2-Bäder war nachträglich für 
Liegen vorzusorgen. 

Die unterschiedlich hohen Niveaus der einzel­
nen Anstaltsteile wurden ' zweckmäßigerweise 

. durch sogen;tnnte schiefe Ebenen ausgeglichen. 

In der Gymnastikhalle war der Austausch des 
Fußbodenbelages erforderlich. 

In den Patientenzimmern wurden, keine Reini­
gungsbäder oder Duschen eingebaut. Erst im 
Jahre 1 974 wurden in einem breiten Gang als 
Notlösung 1 8  s'ch�ale Duschräume ' mit einem 
Aufwand von rund 680 000 S eingerichtet. In der 
Küche wurde eine zu kleine Geschirrspülanlage 
aufgestellt, außerdem war dürt noch. eine Dunst-
abzugshaube anzubringen. . 

In der Eingangshalle waren nachträglich zwei 
für Patienten zugängliche Telefonzellen zu' er­
richten. Für. Notbetten, die bei Bedarf zur vor­
übergehenden Belegung dienen, wurde nicht vor­
gesorgt. 

27.42.2 Der RH regte trotz der absehbaren 
Inbetriebnahme eines neuen Therapietraktes eine 
fachmännische Überprüfung des RZ Hochegg in 
seiner Gesamtheit hins!chtlich der zweckmäßigen 
Größe, Ausstattung und Art der bestimmungs­
gemäßen Verwendung an, um nach dem Ergebnis 
der Begutachtung vor allem dort Abänderungen 
vorzunehmen, wo ein rationellerer Anstaltsbe­
trieb als bisher erreicht werden kann. 

27.42.3 Die PVAng erwiderte, daß für s'ie das 
Ziel der Bauausführung die Anpassung an den 
modernsten Stand der Wissenschaften mit wirt­
schaftlich vertretbaren Mitteln unter möglichster 
Einhaltung des 'finanziellen und terminlichen 
Rahmens ,gewesen sei. 

27.43.1  Für den Standort des RZ Hochegg 
sprechen vor allem die anstaltseigene, 24 ha große 
Liegenschaft, die' ruhige Lage in mittlerer Höhe 
eines waldreichen Gebietes mit günstigen Tempera­
turmittelwerten im Sommer und Winter sowie die 
geringe Nebelbildung. Überdies sind Möglich­
keiten für weitgehende Bewegungstherapien, ins­
besondere für zahlreiche Kuren auf Wiesen und 
Wegen, vorhanden . 

Nachteile ergeben sich aus der verhältnismäßig 
weiten Entfernung ' bis zur nächsten größeren 
Siedlung im besonderen für die aus Wien stam­
menden gehfähigen Patienten, für die Bediensteten 
des medizinischen Bereiches und deren Kinder, 
die sich in Ausbildung befinden. Diese Umstände 
bedingen eine dienstrechtliche Besserstellung der 
Bediensteten, z. B. durch Gewährung höherer 
Sozialleistungen, um dadurch Personal in ausrei­
chender Zahl für den Dienst in der Anst�ilt zur 
Verfügung zu haben. 

Das Beschaffungswesen und die Servicedienste 
sind kostenintensiver als bei Anstalten in der 
Nähe von größeren Orten. 

27.43.2 Die PV Ang wird diesen Überlegun­
gen bei der Auswahl des Standortes für ein all­
fälliges RZ West Rechnung tragen . 

27.44.1 Die Bewegungstherapie in Form so- , 
genannter Terrainkuren in der Umgebung der ' 
Anstalt bis zu einer Entfernung von 40 km bilden 
einen wesentlichen Teil der Behandlung dieser 
Rehabilitationseinrichtung. In sie sind ständig 
etwa 100 Patienten einbezogen. Die von der An­
stalt am weitesten entfernten Wanderbereiche der 
verschiedenen Schwierigkeitsgrade werden mittels 
eines 'eigens hiefür gemieteten Autobusses erreicht. 
Dafür wurden im Jahre 1974 164 700 S ausgege-
ben. ' 
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27.44.2 In diesem Zusammenhang warf der 27.47.2 Die' PV Ang veranlaßte die Trennung 
RH die Frage auf, ob für diese Therapie aus Er- zwischen der Küchenvorgabewirtschaft und der 
sparnisgründen nicht doch mehr als bisher das Küchenwirtschaft. ' 
anstaltseigene Terrain dienen könnte, das wegen 27.48.1 Den in den Sonderheilanstalten be­
seiner Größe und der verhältnismäßig starken schäftigten Bediensteten wird in Anlehnung an 
Höhenunterschiede für die erwähnte Aufgabe den Kantinenbetrieb bei der Zentrale in Wien mo­
durchaus geeignet ist. natlich ein Essenszuschuß von 250 S gewährt. 

27.44.3 Die PV Ang erwiderte, es sei den Dieser Zuschuß entfällt bei Urlaub, Krankheit 
leistungsstärkeren Gruppen, die bereits größere oder aus sonstigen Gründen (z. B. bei Freizeit­
Wegstrecken' zurücklegen können, unzumutbar, gewährung). 
immer dieselben Wegstrecken im Anstaltsbereich Diese Regelung hat zu einem aufwendigen Ver-
zurücklegen zu müssen. 

' 
rechnungssystem geführt, da in jedem Einzelfall 

27 45 1 D t RH r t d Ab 1 1  ß on geprüft und errechnet werden muß, in welchem , . .  e eg e en sc 1 u V ' 

Konsiliararztverträgen mit den in der SHA Bad Ausmaß der Essenszuschuß gebührt. 
Hofgastein bzw. im RZ Hochegg fallweise tätigen 27.48.2 Der RH empfahl, die , Einsparung 
Fachärzten der verschiedenen, in der Anstalt nicht die.<;er Mittel zu er wagen, da das Personal durch 
vertretenen Disziplinen an, um die ärztliche Ver- die mäßigen Kostenersätze für Mahlzeiten weit­
, sorgung besfmöglich sicherzustellen. gehend ' begünstigt wird, oder den Zuschuß in 

27.45.2 Die PV Ang führte dazu aus, eine der- durchschnittlicher Höhe zu pauschalieren und das 
artige Regelung erscheine ihr entbehrlich, da die aufwendige Verrechnungs system einzustellen. 
Konsiliartätigkeit nicht regelmäßig, sondern nur '27.49.1 Die Kurkommission , der Marktge- ' 
nach Bedarf erfolge. , meinde Bad Hofgastein hat von d(:r SHA im 

27.45.3 Der RH konnte sich dieser Meinung ' Jahre 1 974 386 200 S an Kurtaxen 'eingehoben. 
nicht anschließen und wies in seiner Gegenäuße- Der RH ist der Meinung, daß bei den in der An­
rung abermals auf die Notwendigkeit von Kon- stalt angewandten Therapien nur mehr selten von 
siliaiarztverträgen hin. einem Kurgebrauch gesprochen w:erden kann 
. 27.46.1 Die SHA Bad Hofgastein bzw. das und daher den meisten Pfleglingen der Anstalt 
RZ Hochegg lagen mit ihrer Verköstigungs- die Befreiung nach §, 4 Abs. 1 lit. d des Kurtaxen­
quote von 37,50 S bzw. 47,16  S weit über den in gesetzes, Salzburge! LGBl. Nr. 67/65, zustehen 
den betreffenden Bundesländern vergleichsweise müßte. Sollte diese Befreiung nicht erreicht wer­
heranziehbaren Krankenanstalten. den können, wären die amtliche Bemessung der 

Kurtaxe in einer Pauschalsuinme und ihre bescheid-
Die Kostenersätze für die , Verpflegung, ,die mäßige Vorschreibung zweckmäßiger, da die 

aufgrund des § 67 der DO.A, ?tand 1 .  Juli 1 974, Summe wegen des ganzjährigen Betriebes der An­
im Zusammenhang mit dem Rundschreiben Nr. stalt ohne Schwierigkeiten im Schätzungswege 
465 'vom 17.,Dezember 1 973 von den Angestellten ziemlich genau ermittelt werden könnte und für die 
zu leisten sind, ' decken nicht den Lebensmittelein- Anstalt selbst durch den Wegfall der erforderli­
satz. ehen Aufzeichnungen eine wesentliche Vermin-

27.46.2 In den ' Krankenanstalten Österreichs derung des Verwaltungsaufwandes erreicht würde. 
ist der Lebensmittelaufwand für die Personalver- 27.49.2 Diese Anregungen des RH' werden 
pflegung bei ähnlichen Bezugsbedingungen durch zukünftigen Überlegungen der PV Ang zugrunde die Kostenersätze des Personals gedeckt.' Dies gelegt werden. 
müßte auch bei den Anstalten der PV Ang möglich 
sein. Ferner vertritt der RH grundsätzlich den 27.50.1 Die PV Ang hat zur Entsorgung des 
Standpunkt, daß die Kostenersätze der Gäste dem RZ H6chegg und des Orts teiles Hochegg der 
tagächlichen Aufwand entsprechen sollen. Marktgemeine Grimmenstein eine Kläranlage er-

richtet, an der die Gemeinde bei einer 50%igen . 
, 27.47 . .1 Der RH bemängelte die Durchbre- Kapazitätsauslastung mit 50% an den Baukosten chung der in der Küc.henwirtschaft , üblichen sowie mit 50% an den Wartungs-, Erhaltungs-Trennung zwischen Küchenvorgabewirtschaft d B ' b 1 I' h b '1 ' , un etne s,(osten vert, .rag lC etel lgt 1st. (Wirtschaftsleitung) und Küche, indem die Wirt-

schaftsleitung die Lebensmii:telmengen lieferte, Weaer ist die vertraglich vereinbarte Abrech� 
die aufgrund von Erfahrungswerten durch ' die nung des Personal- und Sachaufwandes mit der 
Küchenleitung errechnet wurden. Bei Einhaltung Gemeinde erfolgt, noch scheinen Forderungen 
der Trennung zwischen Vorgabewirtschaft und aus diesem Titel gegenüber der Gemeinde in den 
Küche hat jedoch die Errechnung der erforder- Abrechnungen 1973 und 1 974 des RZ I-Iochegg 
lichen Nahrungsmittelmengen unter Zugrunde- auf. 
legung des Verpflegsstandes und. Speisen- 27.50:2 Die PV Ang erklärte, daß hiemit bis 
planes durch die Wirtschaftsleitung zu erfolgen, zur ' endgültigen Genehmigung der ausgebauten 
die dann die ermittelten Lebensmittelmengen an Kläranlage durch die Niederösterreichische Lan-
die Küche auszufolgen hat. desregierung zugewartet werde. 
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27.51 . 1  Im RZ Hocpegg wurden im Jahre 
1974 Fernsprechgebühren in der Höhe von 
313 500 S ausgewiesen. Dieser Betrag setzte sich 
aus Dienst- und Privatgesprächen zusammen, 
die teils über die in der Anstalt installierten Fern­
sprechanschlüsse, teils über di� Vermittlung der 
Rezeption geführt wurden. 

27.51 .2 Der RH empfahl, den Fernsprech­
aufwand durch eine Verminderung der Zahl der 
Fernsprechanschlüsse, durch Vermittlung der 
Ferngespräche über die Rezeption und durch Ver­
rechnung der Privatgespräche mittels Summen­
zählers und Gebührenarizeigers zu vermindern. 

27.51 .3 Die PVAng hat die entsprechenden 
Maßnahmen eingeleitet. 

Kärntner Gebietskrankenkasse ' 
für Arbeiter und Angestellte 

Finanzielle Gebarung 

28.1 . 1  Während die Kärntner Gebietskranken­
kasse für Arbeiter und Angestellte (kurz Kasse) 
in den Jahren 1972 lfnd 1973 Mehrerträge von 
26,0 Mill. S und 64,0. Mill. S erzielen: konnte, 
verringerten sie sich in den Jahren 1974 und 
1975 auf 17,3 Mill. S und 9,0 Mill. S. Aber auch 
das ,Ergebnis von 9,0 Mill. S wurde nur erreicht, 
weil der Kasse Ersätze für Leistungen nach dem 
Familienlastenausgleichsgesetz in Höhe von 
12,7 Mill. S zugeflossen 'waren, ' von denen 
9,2 Mill. S vergangene Jahre betroffen hatten ; 
diesem letzten Betrag standen somit keine Auf­
wendungen des Geschäftsjahres 1975 gegenüber. 
ZWiir stieg das Beitragsaufkommen von 1972 
bis 1975 von 534,1 Mill. S auf 875�7 Mill. S, 
doch stand dieser Zuwachsrate von 64% ein 
zumindest vergleichbar höheres Leistungsvolu­
men gegenüber. Bei den ' Positionen "Ärztliche 
Hilfe" und "Zahnbehandlung" waren Steigerungs­
raten von 70 bzw. 104% zu verzeichnen, die 
Aufwendungen für Anstaltspflege stiegen um 
82%. Lediglich die Aufwandspost "Kritnken­
unterstützung" war zufolge des Entgeltfort­
zahlungsgesetzes geringer. Der "Allgemeine Ver­
waltungsaufwand" erhöhte sich hingegen seit 
dem Jahre 1972 um 167% und erforderte im 
Jahre 1975 bereits 44,9 1\1ill. S. 

28.1 .2 Der RH empfahl, in Hinkunft bei allen 
,beeinflußbaren Aufwendungen Zurückhaltung zu 
üben, wo bei die Stabilisierung -des Verwaltungs­
aufwandes als vordringlich erkannt werden 
sollte. 

28.1 .3  Die Kasse erf'1iderte, daß die Entwick­
lung im Verwaltungs aufwand vorwIegend auf 
das neue Besoldungsrecht sowie auf die Über­
nahme von 25 Bediensteten und 26 Pensions be­
ziehern der ehemaligen Landwirtschaftskranken­
kasse zurückzuführen sei ; sie werde jedoch be­
müht sein, durch die Einschränkung von Neu­
einstellungcl1 und die fortschreitende Automation 
der Arbeitsabläufe: einen Ausgleich zu bewirken. 

28.2.1 Anläßlich der Teilnahme an der Haupt­
versammlung bezogen einige in den Unterlagen 
der Kasse als Angestellte geführte Versicherungs­
vertreter Entschädigungen aus dem Titel eines 
Verdienstentganges. 

28.2.2 Der RH vertrat die Auffassung, daß 
gemäß § 7 der Grundsätze für die Gewährung von 
Entschädigungen an Mitglieder der Verwaltungs­
körper derartige Vergütungen -nur für Arbeiter, 
die als Stunden- oder Wochenlohnempfänger in 
Ausübung ihrer Funktion Verdiensteinbußen er­
leiden, in Betracht kämen. Er empfahl, in Hinkunft 
die Abrechnungen der Anspruchswerber genau 
zu überprüfen, um jede Möglichkeit eines unge-' 
rechtfertigten Vorteils auszuschließen. 

28.2.3.1 Die Kasse erwiderte, daß einige Ver­
sicherungsvertreter' unter Vorlage einer ent­
sprechenden Bestätigung auf der Abgeltung eines 
Verdienstentganges bestanden hätten , obwohl sie 
weder als Stunden- noch als \Y/ ochenlohnemp­
fänger anzusehen gewesen seien. Da es aber nicht 
Aufgabe der Kasse sein könne, von Dienst­
gebern ausgestellte Bestätigungen auf ihren Wahr­
heitsgehalt zu überprüfen, habe sie den jeweils 
bescheinigten Verdienstentgang abgegolten. 

28.2.3.2 Das BM f. soziale Verwaltung wies 
darauf hin, daß den auf § 420 Abs. 5 ASVG 
beruhenden Grundsätzen für die Gewährung von 
Entschädigungen an Mitglieder der Verwaltungs­
körper für den gesamten Bereich der Sozialver­
sicherung verbindliche 'Wirkung zukomme. Daher 
sei es der Kasse verwehrt, an Versicherungs­
vertreter, deren Dienstverhältnis dem Ange­
stelltengesetz unterliege, solche Vergütungen aus­
zuzahlen. Die Frage der Anspruchsberechtigung 
sei demnach nicht anhand etwaiger Bestätigungen, 
sondern aufgrund der im, Einzelfall vorliegenden 
arbeitsrechtlichen Qualifikation des Dienstver­
hältnisses zu entscheiden. ' 

Personalwesen 

28.3.1 Die Überprüfung der Besoldungspraxis 
der Kasse ergab, daß in insgesamt 25 Fällen 
durch Dienstpostenplan und Einreihungsbestim­
mungen nicht gedeckte sogenannte "Ad-per­
sonam-Einreihungen" vorl;;.gen. Aufgrund eines 
von 22 Leistungssachbearbeitern gegen ihre Ein­
reihung in Gehaltsgruppe C Ir erhobenen Ein­
spruches, hatte der Verwaltungsausschuß in seiner 
Sitzung am 5. November 1974 die rückwirkende 
Höherreihung in die Gehaltsgruppe C III verfügt, 
obwohl be� keinem der Begünstigten die für 'die 
zugestandenen Dienstbezüge v()rgeschriebenen 
Tätigkeitsmerkmale zutrafen. \Y/ eiters wurde ein 
zum Leiter der Arbeitsgruppe Krankenüber­
wachung bestelltet Bediensteter' mit Wirkung vom 
1 .  Dezember 1973 an in die Gehaltsgruppe C III 
eingereiht. Ungeachtet der Thtsache, daß bereits 
diese Einreihung dem § 37 DO.A widersprach, 
erfolgte am 1 .  Juli 1974 dessen neuerliche Höhet:-
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reihung, und zwar in D I, weil er inzwischen die 
besondere Fachprüfung abgelegt hatte. Die beiden 
restlichen Fälle dienstrechtlich nicht gedeckter 
Einreihungen stellte der RH im Bereiche der 
Personalabteilung und der Poststelle fest. 

28.3.2 Der RH empfahl, in Hinkunft zur 
Vermeidung von Beispielsfolgen keiner Be­
dienstetengruppe mit den Einreihungsbestim­
mungen unvereinbare Vorteile zu gewähren. 
Ferner wies er darauf hin, daß die Erfüllung einer 
formellen Qualifikation nur in Verbindung mit 
einer höherwertigen Verwendung eine besoldungs­
mäßige Besserstellung nach sich ziehen könne. 

28.3.3.1 Die Kasse berichtete von ihren 
zwischenzeitlichen Bemühungen; jeden der un­
richtig eingereihten Bediensteten nach Maßgabe 
freiwerdender Dienstposten gemäß seiner be­
soldungsrechtlichen Stellung zu verwenden. 

28.3.3.2 Das BM legte in einem an die geprüfte 
Kasse gerichteten Erlaß dar, daß die nachträgliche 
Betrauung der in den Prüfungs mitteilungen er­
wähnten Bediensteten mit anderen Funktionen 
an der ursprünglichen Rechtswidrigkeit ihrer 
Einreihung nichts zu ändern vermöge, weshalb es 
den Ausführungen des RH vorbehaltslos bei­
pflichte. 

28.4.1 Die Kasse gewährte 1 8  Verwaltungs­
angestellten Außendiehstzulagen gemäß § 74-
DO.A und weiteren acht Angestellten Pauschal­
vergütungen für die dienstliche Nutzung ihres 
privaten Personenkraftwagens. Dabei handelte es 
sich n·eben den Beitragsprüfern und Kranken­
überwachern insbesondere um den Leiter der 
Abteilung Versicherungs- und Beitragswesen so­
wie seinen Stellvertreter, obwohl diese nur 
gelegentlich im Außendienst verwendet wurden. 
Die Bezieher der Pauschalyergütung für die dienst­
liche Nutzung privater P.ersonenkraftwagen hatten 
bis zum Jahre 1973 einen Nachweis "für die im 
Auftrag der Kasse zurückgelegten Fahrten zu 
erbringen ; in den folgenden Jahren erhielten sie 
die Vergütung auch ohne diesen Nachweis. 

28.4.2 Der RH empfahl, bei der Zuerkennung 
von Außendienstzulagen am Tätigkeitsmerkmal 
einer regelmäßigen Außendienstverwendung fest­
zuhalten. Zur Frage der Pauschalvergütung ver­
trat er die Auffassung, daß auf einen Nachweis 
der dienstlich gefahrenen Kilometer zu Unrecht 
verzichtet wurde, da die tatsächliche Fahrleistung 
eine Voraussetzung für die Berechtigung und die 
richtige Bemessung der Pauschalvergütungen ist. 

28.4.3 Die Kasse erwiderte, daß mit der 
organisatorischen Umgestaltung der f.-rbeits­
bereiche Beitragswesen und Versicherungswesen 
im Feber 1976 die vom RH erwähnten Bedienste­
ten wieder regelmäßig im Außer;tdienst'verwendet 
würden. Bei der Zuerkennung und Festlegung der 
:Pauschalvergütung für die dienstliche Nutzung 
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bediensteteneigener PKW werde in Hinkunft im 
Sinne der Empfehlungen des RH vorgegangen 
werden. 

Bcitrags- und Meldewesen 

28.5.1 Die Kasse bediente sich bei der Bei­
tragsvorschreibung und Mahnung sowie bei der 
Ausfertigung der Fahrnisexekutionsanträge der 
EDVA des Amtes der Kärntner Landesregierung. 
Die ungünstige Zuteilung der der Kasse einge­
räumten Maschinenzeiten bewirkte j cdoch eine 
Verzögerung der Beitragseinhebung, so daß der 
bis zum Ausdruck der Exekutionsanträge gegen­
über den gesetzlichen Fristen in Kauf genommene 
Zeitverlust auf ungefähr vier \Vochen anwuchs. 

28.5.2 Der RH empfahl ' eine raschere Ab­
wicklung des Beltragseinzuges, um Zinsenver­
luste hiptanzubtlten. 

28.5.3 Die Kasse berichtete, daß seit Inbe­
triebnahme der kasseneigenen EDV A im De­
zember 1976 eine verzögerungsfreie Abwicklung 
der Beitragsvorschrdbung und des Beitragsein­
zuges gewährleistet sei. 

28.6. 1 . 1 Der Vorstand der Kasse hatte dem 
Verwaltungsausschuß umfal1greicheKompetenzen 
auf dem Gebiet des Beitrags- und Meldewesens 
vorbehalten, wodurch die prompte Erledigung be­
stimmter Geschäftsfälle erheblich behindert wurde . . 

28.6. 1 .2 Nach der Geschäftsordnung der Kasse 
oblag die Nachsicht von Verzugszinsen und 
sonstigen Nebengebühren von mehr als 2 000 S 
dem Verwaltungsausschuß. Dasselbe galt für die 
Bewilligung von Ratenzahlungen bei Beitrags­
rückständen von über 10 000 S, wenn gleich­
zeitig eine Fristerstreckung von mehr als sechs 
Monaten begehrt wurde. 

28.6.1.3 Der Leiter der Exekutionsabteilung 
hatte nicht die Berechtigung, ohne Bewilligung 
des Verwaltungsausschusses gegen säumige Bei­
tragsschuldner Konkursanträge zu stellen. Die 
dadurch bewirkte Verzögerung führte in einzelnen 
Insolvenzfällen zu einer Vergrößerung der 
Schadenssumme. 

28.6.2 Der RH schlug vor, den Leiter der 
Beitragsabteilung zum Abschluß von Zahlungs­
vereinbarungen bei Beitragsrückständen bis zu 
60 000 S zu ermächtigen ; bei einem Rückstand 
bis zu 300 000 S sollte die Entscheidung des 
Verwaltungsgruppenleiters genügen, da eine be- . 
traglich abgestufte Delegation der Entscheidungs­
befugnisse eine raschere und einfachere Erledigung 
von Teilzahlungsansuchen erwarten ließe. Darüber 
hinatlS empfahl er, das Erfordernis der Zustim­
mung des Verwaltungsausschusses bei der Stellung 
von Konkursanträgen aufzuheben und die Ent­
scheidungsbefugnis den mit den Einzelheiten der 
Geschäftsfälle besser vertrauten Leiter der Exeku­
tionsabteilupg zu übertragen, um die finanziellen 
Interessen der Kasse durch ein rascheres Von!ehen 
sicherzustellen. 

" .  
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28.6.3 Die Kasse hat die Geschäftsordriung 28.8.3.1 Die Kasse hielt der Auffassung des 
im Sinne der Anregungen des RH abgeändert. RH entgegen, daß für die Richtigkeit der Arbeits-

28.7.1 ,Mit Schreiben vom 25. Mai 1 972 be- , und ' Entgeltsbestätigungen ausschließlich der 
auftragte die Kasse . einen Architekten mit der Dienstgeber verantwortlich sei. Sie habe jedoch 

in den vom RH beanstandeten Einzelfällen den Planung des Umbaues der Verwaltungsstelle 
Feldkirchen, obwohl dessen Beitragskonto seit gesetzlichen Zustand im Sinne der §§ 101 und 
Jahren nie ausgeglichen war und die Beiträge 1 07 ASVG hergestellt. 
fast immer nur im Wege der Zwangsvollstreckung 28.8.3.2 Das BM wies die Kasse darauf hin, 
eingebracht werden konnten. daß eine hinreichende Überprüfung der Bestäti-

28.7.2 Der RH erachtete dieses Vorgehen als gungen die, logische Voraussetzung sei, Dienst­
ungeeignet zur Verbesserung der Zahlungsmoral geber im Falle der Unrichtigkeit dieser Bestäti­
und empfahl, in Hinkunft von einer Auftrags- gungen zur Verantwortung zu ziehen. Der dies­
vergabe an notorische Beitragsschuldner Ab- bezüglichen Kontrolltätigkeit wäre daher ein 
stand zu nehmen. entsprechendes Augenmerk zuzuwenden. 

28.7.3.1 Die Kasse führte hiezu aus, sie 28.9.1 Zur Heilmitt.elverrechnung bediente 
habe zur Einbringung der rückständigen Sozial- sich die Kasse eines aufwendigen Systems der ' 
versicherungsbeiträge keine andere Möglichkeit Retaxierung und Rechnungskontrolle ; '  dennoch 
gesehen, als diesen, Auftrag zu vergeben und unterließ sie es, .die durchschnittliche Höhe des 
das' daraus resultierende Honorar dem Beitrags- Aufwandes pro Rezept, bezogen auf den ein­
konto des Auftragnehmers gutzuschreiben. Im zelnen Vertragsarzt, sowie den durchschnittlichen 
übrigen sei laut Punkt 4,5 der ÖNORM A 2050' Wert der von den einzelnen Apotheken eingelösten 
eine Auftragsvergabe an Bewerber mit Beitrags- Rezepte regelmäßig zu ermitteln. Dieses Versäum-

, rückständen nicht ausdrücklich untersagt. ' nis hatte zur Folge, daß die Kasse von auffallend 
, hohen Verordnungs durchschnitten erst durch den 28.7.3.2 Das BM wies die Kasse im Erlaß- RH Kenntnis erhielt. Als Beispiel seien die Ver­wege 'darauf hin, daß sie ,öffentliche Gelder zu schreibungen eines hausapothekenführenden Ver­verwalten und daher alles in ihren Kräften tragsarztes angeführt, der im Laufe des Jahres 1 975 Stehende zu veranlassen habe, um finanzielle d 

. 
k sich un seinen Familienangehörigen e1ne ost-Nachteile zu vermeiden. Sie sei daher keinesfalls spielige Penicillinspezialität nicht weniger als berechtigt, Eintreibungsmaßnahmen, , zu deren siebzehnmal auf Rechnung der Kasse verschrieben Ergreifung sie kraft Gesetzes verpflichtet sei, im hatte. Hinblick auf eine allenfalls zu erwartende Mög-

lichkeit einer Kompensation zu verzÖgern oder 28.9.2 Der RH empfahl, die Kontrollrnaß­
gar zu unterlassen. Im Hinblick auf die mit dem nahmen der Kasse entsprechend zu ergänzen, um 
Architekten als Beitragsschuldner gemachten mögliche Mißbräuche rasch erkennen zu können. 
Erfahrungen wäre im konkreten ' Fall überdies Er vertrat überdies die Auffas'sung, daß, die 

C b d Z Abrec,hnungen der hausapothekenführenden 'Yer-zu prülen gewesen, 0 nicht essen uverlässig-
keit im Sinne des Punktes 4,322 der ÖNORM tragsäq:te eingehender überprüft werden sollten. 
A 2050 zu bezweifeln 'und sein Angebot deshalb 28.9.3.1 Die Kasse erklärte, seit dem zweiten 
gemä,ß Punkt 4,51 derselben ÖNORM auszu- Quartal des Jahres 1976 die Verordnungs durch­
scheiden gewesen wäre. schnitte entsprechend den Anregungen des RH 

zu ermitteln. ' 
\ , 

Leistungswes'en -
28.9.3.2 Das BM stellte hiezu fest, daß diese , 28.8.1 Die Überprüfung der von der , Kasse Zusicherung im Hinblick auf die Feststellung'en in den Jahren 1 975 und 1 976 abgehandelten des RH nicht zu befriedigen vermöge, und er­Mutterschaftsfälle ergab, daß die Kasse von einer suchte die Kasse um Mitteilung, ob und welche Kontrolle der von den Dienstgebern ausgefertigten Konsequenzen sie hinsichtlich des iri den Prü­Arbeits- und Entgeltsbestätigungen, denen für die fungsmitteilungen des RH genannten Vertrags­Leistungsbemessung wesentliche Bedeutung zu- arztes gezogen habe. kommt, weitgehend Abstand genommen hatte. 

Dieser Verzicht führte in einzelnen Fällen zur 
Auszahlung zu hoher Geldleistungen, wirkte sich 
jedoch mitunter auch zuungunsten der Ver­
sicherten aus. 

28.8.2 Der RH empfahl, auf die Bearbeitung 
der Mutterschaftsfälle in Hinkunft mehr Sorgfalt 
zu verwenden. Da bestimmte Dienstgeber wieder­
holt unrichtige Arbeits- und Entgeltsbestätigungen 

, vorgelegt hatten; regte er in diesen Fällen er­
gänzende Kontrollen anhand des der Kasse zur 
Verfügung stehenden Meldegutes an. 

Ambulatorien 

28.10. 1 . 1  Das Villacher Zahnambulatorium 
wies laufend ungünstige Gebarungsergebnisse 
auf, die im Jahre 1974 einen Mehraufwand von 
480 000 S erreichten. Somit stellte dieses Ambu­
latorium die für die Kasse kostspieligste eigene 
Einrichtung dar. Das ungünstige Gebarungser­
gebnis ' war offensichtlich auf einen zu hohen 
Personalstand zurückzuführen. Während die Kasse 
im Zahnambulatorium Klagenfurt sechs Behandler 
beschäftigte; hatte sie dem Ambulatorium in 
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Villach acht derartige Dienstposten eingeräumt; 
es stand somit einer Arbeitskapazität von etwa 
200 Wochenstunden (Klagenfurt) eine solche von 
rund 240 Wochenstunden (Villa eh) gegenüber. 

28.10.1 .2 Im Gegensatz zum Röntgenambu-

109 

neuerlich entsprochen habe, jedoch auch dieser 
Verwaltungs akt von der . Ärzte- und Dentisten­
kammer bekämpft werde. Sie werde sich jedoch 
in Hinkunft bemühen, das Verhältnis mit den 
Vertragspartnern so zu gestalten, daß bei künftigen , 
Veränderungen im Ambulatoriumsbereich . das 
Einvernehmen mit den Standesvertretungen im 
Sinne des § 339 ASVG hergestellt werden könne. 

, latorium Klagenfurt, das in den Jahren 1970, 
1972 und 1974 Mehrerträge von mehr als 4 Mill. S 
erwirtschaftete, vermochte das Ambulatorium 
in Villach nicht annähernd solche , Gebarungser-
folge zu erzielen; vielmehr war sogar eine deutlich Elektronische Datenverarbeitung 
sinkende Tendenz der ohnedies bescheidenen 28.12.1 Ab dem Jahre 1 973 erfolgten 'EDV-
Mindererfordernisse zu verzeichnen, die ebenfalls Auswertungen der, Kasse mittels.der EDV-Anlage 
den Schluß auf eine mit der personellen und eines Rechenzentrums. Die Maschinenbenützung 
apparativen Ausstattung nicht in Einklang war aufgrund eines mit dem Rechenzentrum ab­
stehende Patientenfrequenz zuließ. geschlossenen Mitbenützungsvertrages nach dem 

28.10.2 Der RH empfahl der Kasse, sich in Bedarf und den technischen Erfordernissen g�­
Hinkunft bei de,r Schaffung von ärztlichen Dienst- regelt. Am 6. Feber 1 976 beschloß der Vorstand 
posten und der allenfalls in Aussicht genommenen nach Einholung von Angeboten die Anmietung 
Erweiterung eigener Einrichtungen vom Er- einer eig�nen EDV-Anlage. ' 
gebnis entsprechender Bedarfserhebungen leiten 28.12.2 Der RH wies darauf hin, daß die 
zu lassen. mit der Anmietung einer eigenen EDV-Anlage 

28.10.3 Die Kasse 'erwiderte, daß , die un- anfallenden Kosten von bisher rund 2 900 000 S 
günstigen Gebarungsergebnisse des Zahnambu- um etwa 50% jährlich höher sein werden. Er 
latoriums Villach in einem überdurchschnittlichen hielt" es für zweckmäßig; bei Fragen des Auf­
Ausmaß an Krankenständen begründet gewesen und Ausbaues von Rechenzentren das Kon­
seien, die schließlich zur vorzeitigen Pensionierung zept ' der "mixed hardware", also ,die Möglich­
zweier Zahnbehandler geführt haben. Im Röntgen- keit des Bezuges von Komponenten einer ' 
ambulatorium Villach sei der Personalstarid ent- EDV-Konfiguration , von verschiedenen Her­

' sprechend der Empfehlung des. RH verringert stellern, zu prüfen. 
worden. ' 

' 28.12.3 Die Kasse teilte mit, daß sie durch 
28. 1 1 . 1  Entgegen einem Bescheid der Kärntner eine eigene EDV-Anlage Verwaltung�arbeiten 

Landesregierung aus dem Jahre 1 950, der die automatisieren, Verwaltungs kosten einsparen und 
Anzahl der im Zahnambulatorium Villach zu- ihre Tätigkeit wirkungsvoller gestalten könne. ' 

, lässigen Behandlungseinheiten auf ,vier be- Sie sagte zu, das Konzept der "mixed hardware" , schränkte, stellte die Kasse im Zuge der örtlichen kÜnftig berücksichtigen zu wollen. 
Verlegung des Ambulatoriums zwei weitere ' 
B h dl ,. hl f I . V 1: h 28.13.l In der Datenerfas�ung wurden anstelle e an ungsstu e au . n ellem erla ren vor 
dem Verwaltungs gerichtshof gelang es der Öster- von Lochern und Prüfern 9 Diskettengeräte zur 
'reichischen Dentistenkammer; die Bescheide der Erfassung und Prüfung von etwa 94 Millionen 

, , Zeichen verwendet. Über die von den einzelnen Kärntner Landesregierung vom 21. und 
29. August 1 975, mit denen diese ,die Betriebsbe- Mitarbeitern geleisteten Anschläge wurden Lei-

stungsstatistiken g'eführt. Die Übergabe der zu willigung für die ·neuen Ambulatoriumsräumlich- � 
keiten erteilt und die Errichtung einer fünften erfassenden Belege erfolgte mit Ausnahme des ' 
Behandlungseinheit genehmigt hatte, erfolgreich '  Arbeitsgebietes "Freiwillige Versicherung" in 
anzufechten. Das neuerrichtete Ambulatorium Stapeln ohne Begleitzettel mit Prüfsummen. . 

stand jedoch zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 28.13.2 Der RH wies darauf 'hin, daß in der 
ungeachtet , des ' Fehlens der ' vorgeschriebenen Datenerfassung die Möglichkeit von fehlerhaften 
behi?rdlichen Bewilljgung in Betrieb ; darüber Ausgangsdaten auf ein Minimum verringert 
hinaus' war auch hinsichtlich der Anzahl der Be- \\Terden sollte. Zu diesem Zweck schlug er die 
handlungs einheiten der rechtmäßige Stand noch Anwendung eines neu aufzulegenden , Durch-

, ' nicht hergestellt. schJ;eibebeleges vor, in dem Abstimmkreise, . 
28. 1 1 .2 Der RH vertrat die Auffassung, daß Prüfsummen und entsprechende Übergabe- und 

dieses Verhalten der Kasse geeignet war, ihr Verarbeitungsvermerke festgehalten werden . . Einvernehmen mit den Vertrag�partnern zu 'be- Ferner emchtete er es als zweckmäßig, die aus der 
lasten. Er empfahl, bei künftigen Veränderungen Leistungsstatistik ersichtlichen Arbeitsspitzen ab­
im Ambulatoriumsbereich den von den ein- zubauen und die Anzahl der Überstunden zu 
,schlägigen Gesetzen bestimmten Weg einzuhalten. verringern. 

28. 1 1 .3 Die Kasse berichtete, daß das Amt 28.13.3 Die Kasse teilte hiezu mit, daß sie 
der Kärntner Landesregierung mit Bescheid einen neuen Durchschreibebeleg aufgelegt habe 
vom 20. Oktober 1 976 den Anträgen der Kasse und daß durch verschiede�e Rationalisierungs-
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maßnahmen die Überstunden in  der Datener- und legte nahe, eine sicherere Methode der Be­
fassung eingestellt und ein Dienstposten eingespart seitigung von Datenträgern zu wählen, damit den 
wurden. Erfordernissen des Datenschutzes Rechnung ge-

28.14.1  Magnetplattenstapel, Magnetbänder, tragen werden kann. 
Disketten und Lochkarten wurden nur teilweise 28.16.3 Die Kasse nahm die Ausführungen des 
durch die Operators in Evidenz gehalten. Eine RH zur Kenntnis und sagte zu, zur Beseitigung 
Inventarisierung von Datenträgern erfolgte nur der nicht benötigten EDV-Ausdrucke einen 
dann, wenn der Anschaffungswert dieser Anlage- Aktenwolf anzuschaffen. 
güter die Bagatellgrenze überschritt. Schriftliche 28.1 6.4 Das BM f. soziale Verwaltung be­
Bestätigungen über die Entnahme oder den bemerkte hiezu, daß in der Regel das EDV­
Empfang von Datenträgern wurden von der Abfallpapier in den diversen Abteilungen als 
Kasse nicht verwendet. , Vormerkpapier, zu DIN-Format geschnitten, 

28.14.2 Der RH gab zu bedenken, daß auf Verwendung findet. Ferner wies es darauf hin, 
den Plattenstapeln, Magnetbändern und Disketten daß das Abfallpapier zum Teil Daten enthält, die 
Milliarden von Zeichen gespeichert sind, und in Telefon- oder Adreßbüchern zu finden sind 
regte aus Gründen des D?tenschutzes und der und, sofern es Schillingbeträge sind, komplexes 
Datensicherheit eine Inventarisierung dieser Wissen für ihr Verständnis notwendig sei. Es_ 
Datenträger an. Die Vollzähligkeit der Daten- sagte , aber zu, künftig der Frage des Schutzes 
träger sollte anhand von 'Nachweisungen laufend, von personenbezogenen Daten besondere Auf-� merksamkeit zuzuwenden. ' zumindest aber einmal j ährlich in Form einer 
Inventur, geprüft und damit den Bestimmungen 28.16.5 Der RH verblieb bei seiner Anregung, 
des § 56 Z. 7 der "Weisungen für die Rechnungs- eine sicherere Methode der Beseitigung von EDV­
legung und Rechnungsführung der Sozialversiche- Abfallpapier zu wählen, um den Erfordernissen 
rungsträger" entsprochen werden. des Datenschutzes Rechnung zu tragen, und ver-

wies auf § 460 a ASVG, in dem die Geheimhaltung 28.14.3 Die Kasse · hat der Empfehlurig des aller Angelegenheiten, die den Bediensteten der RH entsprochen. Sozialversicherungen in Ausübung ihres Dienstes 
28.15.1 Bei der Durchführung bereits abge- bekannt werden, geregelt ist. , 

schlossener Programme war neben dem für die 28.17. 1  Die Kasse hatte ' mit einer EDV­
Maschinenbedienung zuständigen Operator fall- Lieferfirma einen Vertrag über 700 Arbeitsstunden 
weise auch der jeweils verantwortliche Pro gram- EDV-Unterstützung zum Pauschalpreis ' von ' 
mierer anwesend. Das Rechenzentrum wird im 501 200 S abgeschlossen. 
"Open-Shop-Betrieb" geführt, bei dem die Daten- 28.17.2 Der RH kam zur Auffassung, daß verarbeitungsanlage den Programmierern und eine Unterstützung durch externe Kräfte in diesem Organisato�en jederzeit zugänglich ist. Dieser Ausmaß einen wesentlichen Teil der für ein Personenkreis kann bei einer derartigen Betriebs- Arbeitsgebiet notwendigen EDV-Arbeiten in die art die EDV-Anlage selbst bedienen, Programme Hände Dritter legt. Er regte an, bei derartigen testen und ablaufen lassen. Projekten künftig eine Wirtschatflichkeitsrech": 

28.15.2 Der RH sprach sich gegen eine der- nung vorzunehmen, die Kosten eines eventuell 
artige Maschinenbedienung aus. Programmierer neu anzustellenden kasseneigenen EDV-Spezia­
sollten aus Sicherheits gründen überhaupt keinen listen mit den Kosten der Unterstützungsleistun­
oder nur einen geringen Teil der Tests an der gen zu vergleichen und daraus entsprechende 
Maschine , selbst durchführen. Schlüsse zu ziehen. ' 

28.15.3 Die Kasse sicherte dem RH zu, für 28.17.3 Die Kasse teilte mit, daß aus dem 
die neu installierte 'eigene EDV-Anlage einen angeführten Vertrag lediglich 209 Stunden ver­
"Closed-Shop-Betrieb" einzuführen und ein J ob- rechnet wurden und daß sie nach Einstellung 
Begleitblatt zu verwenden, das dem Operator entsprechender Fachkräfte großteils selbst in der 
künftig die Durchführung seiner Arbeiten ohne Lage sei, die Software-Probleme zu lösen. , 
Anwesenheit von Dritten ermöglicht. 28.18.1  Die Aufwendungen für die Benützung 

von EDV-Anlagen stiegen mit der Zahl der durch -28.16'.1 Das im Rechenzentrum angefallene dieses Organisations mittel bewältigt�n Aufgab�n 
und durch die EDV-Anlage bedruckte, aber für von 1 239 450,92 S im Jahre 1970 auf die Endauswertung nicht verwendbare Papier 2 922 144,58 S im Jahre 1975. Für das Jahr 1977 wurde ebenso wie unbrauchbar gewordene Loch- zeichnet sich anhand der abgeschlossenen Hard­karten in offenen Behältern gesammelt und durch ware-Mietverträge ein Betrag von 4 100 000 S das Raumpfiegepersonal z.ur Abholung durch die ab. Da sich für die Kasse noch weitere bedeutende 
Müllabfuhr, bereitgestellt. Aufwandspo�titionen durch den Bau des eigenen 

28.16.2 ' In Anbetracht der für personenbe- Rechenzentrums, wie qualifiziertes Personal, .�r­
zogene Daten einzuhaltenden Sicherheit hielt der geben, ist künftig mit EDV-Kosten von etwa 
RH diese Vorgangsweise für nicht entsprechend 1 0  Mil1. S zu rechnen. 

III-89 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 111 von 267

www.parlament.gv.at



28.1 8.2 Der RH empfahl eindringlich, alle 
nur möglichen Rationalisierungseffekte der EDV 
auszuschöpfen. und insbeso.adere vor Um- oder 
Neuorganisationen von ' Arbeitsgebieten ent­
sprechende Wirtschaftlichkeitsüberlegungen an­
zustellen. Der von det Kasse auf Teilgebieten 
bereits eingeschlagene \'Veg, software' und Er­
fahrungen anderer Sbzialversicherungsträger zu 
nützen, sollte künftig häufiger beschritten werden, 
um Parallelentwicklungen von EDV-Applika­
tionen tunlichst zu vermeiden. 

28.18.3 Dazu führte die Kasse aus, daß sie 
ab dem Ende des Jahres 1976 mit der Errichtung 
der eigenen EDV-Anlage in verstärktem Maße 
in der Lage sein werde, ihren Verwaltungs auf­
gaben nachzukommen, und daß daher die Pro­
gnose des RH von EDV-Kosten in der Höhe von 
10 Mill. S verfrüht wäre. 

28.18.4 Der RH teilte dazu der Kasse mit, 
. 'daß es sich bei dem erwähnten Betrag um Kosten 
handle, die aus den Aufzeichnungen der Buch­
haltung abzu.1eiten seien, wobei die Miete der 
hardware nur eine von vielen EDV-Kostenposi­
tionen ist. 

28.19.1  Mit Hilfe des Job-accounting wurden 
durch die EDV-Anlage Werte, wie ePU-Zeit, 
Zugriffe, Druckzeilen usw. , für jedes Programm 
festgehalten. Eigene Aufzeichnungen über sonstige 
mit der Datenverarbeitung zusammenhängende 
Kosten 'wurden nicht geführt. 

28.19.2 Der RH empfahl, alle der EDV zu­
rechenbaren Kostenelemente zu el:fassen und 
in Reise-, Ausbildungs-, Hardware-, ·Software-, 
Systemberatungs-, Datenerfassungs-, Raum- und 
sonstige Kosten zu unterteilen. Eine derartige 
Ermittlung der Kosten bildet nach Ansicht des 
RH die Voraussetzung, daß die EDV-Abteilung 
als ein in sich abgeschlossener Dienstleistungs­
betrieb ihre Leistungen den einzelnen Benützern 
richtig zurechnen kann. Damit könnten die EDV­
Kosten überwacht und rechtzeitig wirksame Maß­
nahmen für eine Kostensenkung �ctroffen werden. 

28.19 .3 Dazu antwortete die Kasse, daß vom 
1 .  Jänner 1977 an Weisungen des BM f. soziale 
Verwaltung betreffend Kostenrechnung bei So­
zialversicherungsträgern gelten und dadurch die 
EDV-Kosten ihren Verursachern zugerechnet 
werden könnten. 

28.20.1 Zeitweise erfolgten Plan kontrollen 
bzw. Soll-/Ist-Vergleiche anhand' der für die 
Bereiche "Organisation" und "Programmierung" 
ausgearbeiteten Pläne. Der Kasse standen 6 Pro­
grammierer zur Verfügung, für die sich eine 
verfügbare Mann-Stunden-Summe . von etwa 
10 080 pro Jahr errechnen ließ. Ungefähr 80% 
dieser Zeit wurden für die Pflege und .20% für 
die Neuerstellung von P.i:ogrammen aufgew:ndet. 
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28.20.2 Der RH erachtete den Aufwand vo'n 
8 064 Mann-Stunden pro Jahr für die Programm- . 
pflege als überhöht und regte an, durch Doku­
mentationsrichtlinien, eine verbesserte System­
analyse sowie eine entsprechende Organisation 
die Effizienz der EDV-Abteilung zu erhöhen und 
frei werdende Kapazitäten vQll für die Neuer­
stellung von Programmen zu verwenden. Er 
verwies ferner auf die Notwendigkeit der Er­
stellung von PIanen über Arbeits- und Testzeiten, 
in denen die Projekte, der Arbeitsfortschritt, die 
Mitarbeiter und die Arbeitsgebiete mit den ent­
sprechenden Ist� und Soll-Werten aufgezeichnet 
werden sollten, und empfahl, derartige Zusam­
menstellungen ehestens anzulegen und auszu-
werten. / 

28.20.3 Die Kasse berichtete, daß derzeit 60% 
der verfügbaren Mann-Stunden für die Pflege 
und 40% für die Neuerstellung von Programmen 
aufgewendet werden. Die vom RH empfohlenen 
Pläne über Arbeits- und Testzeiten wurden ein­
ge'führt und werden angewandt: 

28.21 . 1  Bei der Ausschöpfung der Möglich­
keiten, die sich bei der organisatorischen und 
programmäßigen Gestaltung ergeben, wurden 
beispielsweise im Arbeitsgebiet "Ärzteverrech­
nung" mehrfache Plausibilitätsprüfungen nicht 
vorgenommen. Die Kennziffernrechnung und 
Periodenvergleiche mit den zur Verfügung 
stehenden Programmen wurden nicht durchge­
führt. Da sich gerade durch derartige Kontrollen 
die Anzahl der zusätzlichen, aufgrund von Fehlern 
notwendig werdenden Nachbearbeitungen ver­
ringern ließe, könnte bei Beachtung dieses 
Organisationsleitsatzes ein hoher Rationalisie­
rungseffekt erzielt werden. 

28.21 .2 Der RH empfahl, künftig zur Er­
höhung der Sicherheit bei automatisierten Arbeits­
gebieten mehrfach Plausibilitätsprüfungen durch­
zuführen. 

28.21 .3 Die Kasse teilte mit, daß zufolge der 
Verwendung einer Mittleren-Datentechnik-Anlage 
(MD TA) im Arbeitsgebiet "Ärzteverrechnung" 
Plausibilitätsprüfungen nur begrenzt durchführbar 
seien, und sagte die Anwendung dieses Organi­
sationsgrundsatzes auf der Großanlage zu. 

28.22.1 . Die kasscneigene Mittlere-Datentech­
nik-Anlage wlude ab 1971 für die Buchhaltung 
sowie für die Gehalts- und Ärzteverrechnung 
stufenweise verwendet. Ein EDV-Plan, Kosten­
Nutzen-Rechnungen und andere Entscheidungs­
grundlagen für die Abwicklung der MDT­
Arbeitsgebiete über ein Rechenzentrum mit Groß­
EDV-Anlagen waren nicht vorhanden. 

28.22.2 Der RH hielt das Fehlen eines Planes 
der EDV-Aktivitäten f!,uf dem Hard- und Soft­
ware-Sektor vor 1 971 für einen Nachteil. Ein 
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derartiger Plan hätte eine umfassende EDV - systeme und Datenträger in ihrer Größe ' lind 
Lösung erleichtert und die Ausgaben für eigene Kompatibilität rechtzeitig ausgetestet werden 
oder von Dritten gemietete ' hardware und soft- können. ' 
ware verringert. Sollten die Arbeitsgebiete Ge- 28 24 3 Die Kasse sagte zu, für Maschinen­haltsverrechnung, Buchhaltung, Kostenrechnung ausfiiUe

' 
im Rechenzentrum entsprechende Aus­und Ärzteverrechnung im, neuen Rechenzentrum weichsysteme ausfindig zu machen und eine ge­der Kasse, d. h. mit Hilfe der höl)eren Daten- 'genseitige P, artnerschaft mit diesen anzustreben. technik, abgewickelt werden, würden sich für 

diese Bereiche neue Kosten ergeben, die zu den 28.25.1 Die Änderung der bereits in Produk­
seinerzeitigen Kosten der MDT-Hardware und tion befindlichen Programme wurde für jedes 
-Software noch hinzuzurechnen wären. Arbeitsgebiet durch einen dafUr bestimmten 

Der RH empfahl, künftig bei der Automati­
sierung von Arbeitsgebieten von vornherein nach 
einem möglichst alle Organisationseinheiten er-, 
fassenden EDV-Plan vorzugehen, um nur kompa­
tible, integrationsfähige EDV-Lösungen zu reali­
sieren, wobei MDT-Anlagen aufgrund ihrer 
Basisintelligenz, Speichermöglichkeiten und 
Arbeitsmöglichkeiten durchaus ihre Berechtigung 
haben könnten. 

28.22.3 Die Kasse erwideJ;te, daß es das neue 
eigene Rechenzentrum ab Ende 1976 ermöglicht, 
den ab 1972 bestehenden EDV-Plan als Entschei­
dungsgrundlage für die Abwicklung ":'veiterer 
EDV-Arbeitsgebiete heranzuziehen. 

28.23.1 Vorschriften über Organisation, Pro­
grammierung und Geschäftsverteilup.g sowie 
Arbeitsplatzbeschreibungen für die EDV-Ab­
teilung der Kasse waren nur zum Teil vorhanden. \ 

28.23.2 Der RH empfahl, im Interesse ' eines 
wirtschaftlichen und reibungslosen -BPV -Betriebes 
ehestmöglich derartige Vorschriften zu erlassen. 
Sie sollten die Strukturorganisation, Stellen­
beschreibung, Personalplanung, Arbeitsplanung, 
Dokumentation, Leistungserfassung, ,die Kosten­
und Leistungsverrechnung, ferner " das Melde­
wesen, die Verantwortungsbereiche, die Maschi­
nenbedienung sowie die Arbeitsabläufe regeln 
und auf die Gestaltung der Räume und deren 
Einrichtung, die Alarm- und Sicherheitseinrich­
tungen sowie auf die Durchführung der Pro­
grarpme Bezug nehmen. 

_ 28.23.3 ' Die Kasse sagte zu, 'ein derartiges, 
, Papier auszuarbeiten und als verbindliche Arbeits­, richtlinie auflegen zu wollen. 

28.24.1 ,  Zur Zeit , der Gebarungsüberprüfung 
, war die Kasse Benützer eines Rechenzentrums. 
Für die Zeit ab dem Jahre 1977 ist der Betrieb 
eines kasseneigenen Rechenze'ntrums geplant. Ab­
machungen über die Benützung von Ausweich­
anlagen bei Ausfall' des eigenen Systems waren 
nicht vorhanden. 

28.24.2 Der RH , empfahl, für Notfälle so 
vorzusorgen, daß Ausweichsysteme verfügbar 
sind und daß vor allem Programme, Betriebs-

Mitarbeiter ausgeführt. Wenn dieser für diese 
Tätigkeit ausfiel, wurde ein anderer Angestellter 
für die Pflege der Programme herangezogen. Da 
letzterer in die Besonderheiten der einzelnen 
Arbeitsgebiete nicht immer eingearbeitet war, 
fiel dessen Arbeitsleistung nicht optimal aus. 
Aufzeichnungen von Projektabwicklungen, Pro­
grammen, Testfällen, Änderungen und Programm­
pflegernaßnahmen waren nur teilweise vorhanden, 
obwohl die Dokumentation als Grundlage für 
die Überprüfung der formellen und materiellen 
Richtigkeit der Bearbeitung von Geschäftsfällen 
eng mit den Grundsätzen einer ordnungsmäßigen 
Buchführung zusammenhängt. , 

28.25.2 Der RH sprach sich gegen die bis­
herige Praxis aus und regte an, ,aus Gründen der 
Arbeitsproduktivität und Sicherheit das Prinzip 
der gegenseitigenVertretbarkeit von Bediensteten 
bei der Programmpflege zu beachten und ' ent­
sprechende Maßnahmen rechtzeitig zu ergreifen. 
Er empfahl ehestens Dokumentationsrichtlinien 
zu erlassen, um die , Kontinuität der Arbeits­
leistung der EDV-Abteilung bei personellen 
Veränderungen zu' gewährleisten und den Pflege­
aufwand für Programme zu minimieren. 'Um die 
Wiedergabe von Geschäftsfällen ?u ermöglichen 
und den Nachweis der vollständigen und richtigen 
Erfassung aller. Geschäftsfälle leicht und sicher 
führen zu kÖnnen, wäre eine derartige Doku­
m(;ntation pro Arbeitsgebiet und pro Progr:tmm 
anzulege'n, auf , dem laufenden zu halten und 
ordnungsgemäß aufzubewahren. 

28.25.3 Die Kasse schlug vor, die vom RH 
empfohlenen Dokumentationsrichtlinien verbind� 
lieh in die Weisungen für die Rechnungslegung 
und Rechnungsführung für , die Sozialversiche­
ningsträger aufzunehmen und, soweit'es personell 
möglich ist, eine gegenseitige Vertretbarkeit von 
EDV-Bediensteten zu organisieren. 

28.26 Das BM f. soziale Verwaltung l�ahm den 
EDV-Bericht des RH betreffend die Kärntner 
Gebietskrankenkasse wegen seiner für EDV­
Anwender'grundsätzlichen Bedeutung zum Anlaß, 
ein entsprechendes Rundschreiben an alle Sozial­
versicherungsträger und den Hauptverband der 
österreichi�chen Sozialversicherungsträger zu 
richten, und ersuchte darin, die Übereinstimmung 
der , Auffassungen der betreffenden Stellen mit 
jener des RH herzustellen. 

, ' , 
7* 

III-89 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 113 von 267

www.parlament.gv.at



Verwaltungs bereich des Bundes':' 
ministeriums für Gesundheit und 

Umweltschutz ' 

a) Nachträ'ge  zu  Ber ichten  a u s  den  
Vo'rj ahr en 

Bundesniinisteri�m für 
Gesundheit und Umweltschutz ; 
Sachgebiet Umweltschutz , 

29.1 Zur Empfeh}ung des RH (siehe TB 1973 
Abs. 42.20.2.2), für die Vergabe ·von Mitteln des 
BM f. Gesundheit und Umweltschutz für Zweck­
forschungsaufträge ehestens verbindliche Richt­
linien -zu erlassen, teilte das BM atri . 2. Juli . 1976 
mit, daß · nach Vorliegen entsprechender Er­
fahrungswcrte Richtlinien endgültig festgclegtund 
sodann dem RH 'und dem BM.f. Finanzen zuge­
leitet würden. 

29.2 Trotz mehrfacher Betreibungen ist seit­
her eine, weitere Stellungnal1me unte:�lieben. 

Bundesstaatliche Impfstoff­
gewinnungsanstalt .und Bundes­
staatliche Schutzimpfungsanstalt . 
gegen , Wut 

30 Neue Richtlinien für. die Einr�ihung. der 
Bediensteten der . Untersuchungsanstalten . der 
Bundesstaatlichen Sanitätsverwaltung' (siehe TB 

· 1973 .Abs. 27 und TB 1.974 Abs. 40) stej1en n,och 
immer · aus. · 

Eine ,wdtere 'StelJu�gnahnie des ' BM f. 'Ge­
sundheit'und Umweltschutz ist tro'tz mehrmaliger 
Betreibungen il.Och ausstä�dig. · ,. 

. . . . . 

, 1 13  

31.3 nie Aktionen zur bundeseinheitIichen 
Regelung des Eutergesundheitsdienstes (siehe 
TB 1975 Abs, 28.6) wurden fortgesetzt. 

Der RH ersuchte, die Verhandlungen voranzu­
treiben, um ehebaldigst zu 'einer Regelung zu 
gelangen. ' 

31.4 Die Überarbeitung der für die BA gelten-. 
den Gebar�ngs- und VerrechnungsrichtIinien 
ist noch immer nicht abgeschlossen (siehe TB 1974 
Abs. 42.22.2 und 42.22.3). 

31.5 Die Erhöhung der Gebührentarife (siehe 
TB 1974 Abs, 42,23'.3) erfolgte mit Wirkung vom 
L November 1975 an und betrug 100%. 

31.6 Das Transportfahrz�ug .der BA Linz 
wurde im Wege des Sachgüteraustausches ersetzt 
(siehe TB 1975 Abs. 2? 9). 

31.7 Das Formularwesen. (siehe TB 1975 
Abs., 28,10) wur,de seitens des BM geregelt. Die 
Vereinfachung der Bücherinventare und der 
Protokollbücher wurde nocj1 nicht durchgeführt. 

Bün�esapotheken 

32 Hinsichtlich der Schlußabrt;chnung aus 
dem Versandgeschäft (siehe TB 1975 ,ASs. 29. 12) ' 
teilte das BM mit, daß mit ' dem Heiimittelwerk 
am 7. · Feber 1977 ein Vergleic;h abgeschlosst;n 
worden sei und nach Zahlung eines Betrage� :von 
480 000 S durch den Bund beide: Teile' erklärten; 
aus . de,� , vorliegenqen Geschäft keinerlei Rechte 
mehr ' zu besitzen. 

b) S o n s ti g e  Wahrnehmunge n' 

Durchführungsverordnung züm 
§ 59 a des Krankenanstaltehgesetzes 

33.1 Der RH hat zuletzt im TB 1975 Abs. 30 
seine Auffassung bekundet, daß Anhaltspunkte ' 
für eine . aussagefähige . �eurteilui1bo- der Spitals-31.1 . Zu der vom BM f. Gesundheit und Um- ökonomik und damit- auch -Entsche1dutigsgrund-

Bundesanstalten für veterinär­
medizinische Untersuchungen 
in Linz und in Innsbruck 

weltschutz in Aussicht gestellten Erlassung eines lagen für eine Reform der Krankenhausf1nan-eigenen -Bundesgesetzes über' Einrichtung und zierring mit Sicherheit nur gewonnen werden Betrieb der veterinärmedizinischen Bundesan- können, wenn ' das Rechnungswesen der rund stalten (kurz BA ; siehe TB 1 974 Abs. 42.1 .3) hat 320 Krankenanstalten, deren Rechtsträger (Spitals­das BM iq seiner ersten Stellungnahrp.e mitgeteilt, erhalter) teils Gebietskörperschaften (Länder und " daß .
die Vor.arbeiten fü;. die Schalfung .einer ge- Gemeinden), teils sonstige Rechtspersonen (Sozüi.l­.setzhchen Grundlage 1m, Gange selen. Am,. versicherungsträger und' Private) sind, zwischen-18 .  Juli 1977 gab es dem RH jedoch bekannt, b . ' bl" h V I '  h - l' h ' 

daß .die Vorarbeiten wegen anderweitiger. dring- etr�� lC e t;rg elC ' e er au t; 

licher Y9rhaben zutückgesteI�t wet:.den ri1Ußt�n. 33·4 Nach Abbru�h der im Jahre 1 975 unte� 

Der RH erwiderte, daß er auf das Fehlen dieser 
, gesetzlichen Grundlage bereits 19,50 hingewiesen 
'und : deren eheste Regelung empfohlen hat. Er 
ersuchte daher; die Vorarbeiten .vordringlich 
weiterzuführen. ' " , " 

3i.2 ' Die Richtlinien für die Bewertung der 
bei ', , den ' BA vorkommenden Tätigkeiten 
(siehe TB 1974 Abs . . 42,5:2) stehen noch >immer 
aus.' : . 

8 

Beteiligung der Vertreter säm�Ücher , Spit�lser­
halter und der 'zuständigen ZentralstelIen, so auch 
des. gemäß § 1 1  Abs. 2 . des Krankenanstalten­
gesetzes (KAG) zur Überprüfung der meisten 
K�ankenanstalten berufenen RH, geführten. Ver- . 
handlungen zur Vorbereitung eines Verordnungs- . 
entwurfes, zum § . 59 a  KAG · hat das BM f. Ge- ·. 
sundheit , und Umweltschutz ' eine . aus 'Spitals­
ökonomen gebildete Arbeitsgemeinschaft mit:den : 
Vorarbeiten zu einem neuen Entwurf betraut. 
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Auf der Grundlage dieses· Gutachtens beruhte 
der im Dezember 1976 zur Begutachtung ver­
sendete Entwurf, zu dem der RH am 2. März 1977 
eine ausführliche Stellungnahme abgab; 

33.3 Der RH bezeichnete es als besonders 
bedauerlich, daß der neue Verordnungsentwurf 
zwei in den früheren Besprechungen entwickelte 
Ziele aufgegeben hat, nämlich eine VR V (V or­
anschlags- und Rechnungsabschluß-Verordnung)­
konforme Lösung im Interesse der von Gebiets-

. kö�perschaften betriebenen Krankenanstalten, 
welche ihre Finanzbuchhaltung zwingend nach 
den Bestimmungen der VRV 1974 in der Fassung 
der .2. VRV 1976 einzurichten haben, zu finden 
und weiters die interne Betriebsbuchhaltung auf 
der externen Finanzbuchhaltung nach entsprechen­
der Transformierung aufzubauen. 

33.4 · Eine Bundeskompetenz, die . auf das 
Buchführungssystem für die Kostenermittlung 
und die Kostenstellenrechnung beschränkt ist 
(§ 59 a KAG), bleibt ebenso unzureichend wie 
die auf eine formelle Vereinheitlichung der V or-

33.7 Weiters bezeichnete es der RH als un­
erläßlich, vor Anwendung der Verordnung das 
betroffene Verwaltungspersonal der Kranken­
anstalten eingehend und gründlich zu schulen. 
Um kleineren Anstalten die Durchführung .der 
neu verordneten Kostenrechnung zu ermöglichen, 
sollten allenfalls die Voraussetzungen für einen 
Rechnungsverbund unter tragbaren Bedingungen 
geschaffen werden. . 

33.8 Die Kra�kenilnstaltenkostenrechnungs­
verordnung (kurz KR V) wurde inzwischen :vom 
BM f. Gesundheit und Umweltschutz im Einver­
nehmen mit dem BM f. Finanzen am 10. Mai 1977 
erlassen und ist nach der Kundmachung im 
BGBl. Nr. 328/1977 zum Teil am 1. Juli 1977 
in Kraft getreten und wird mit dem restlichen 
Teil am 1 .  Jänner 1978 Geltung erlangen. In der 
endgültigen Fassung der Verordnung wurden 
einige Anregungen des RH berücksichtigt. 

Verwaltungsbereich des Bundes­
ministeriums für Justiz 

anschläge und der Rechnungsabschlüsse einge- Landesgericht für 
engte Zuständigkeit de� Bundes für das' Haus- Zivilrechtssachen Graz 

, haltswesen der Gebietskörperschaften (§ 16  Abs. 1 Personalangelegenheiten 
des Finanzverfassungsgesetzes) , materielle Ent- ' .  . . I 
scheidungen der Krankenanstaltenträger etwa in 34. 1 . 1  Ü?er Je�en Rl�hter, Beamten , .�nd 
der Richtung vorwegzunehmen, ob Kranken- Vertragsbedlenst:n 1st gemaß § 12 �er Geschafts­
anstalten als Betriebe besonderer Art mit finanz- ordnung der GerIchte (kurz Geo) eIn Standesaus­
wirtschaftlichem Sondervermögen im Sinne des' weis in d�r erforderlichen Anzahl von Ausferti­
§ 3 Abs. 2 und 3 VRV zu führen sind. Der RH gunge.?, .und zwar .. die Ers:aus�ert!gung von d�r 
weist jedoch auf derartige Gestaltungsmöglich- Beschaftlgung.sb�?orde, dIe ubrIßen Ausfertl-

. keiten hin, welche die Anwendung eines kran- ��ngen VO�l den, ube.�geordneten DIenststellen, zu 
kenhausspezifischen Rechnungswesens erlauben. fu?�en. �le.se B,?hord.en haben d�rch gegen-. seltlge MitteIlung 1m DIenstwege dafur zu sorgen, 

33.5 Die im KAG gegebene Verordnungs­
kompetenz nötigt noch zu zwei weiteren Be­
schränkungen: Einerseits erscheint es nicht 
möglich, eine zum Rechnungswesen im weiteren 
Sinne g�hörende Statistik aufzubauen, auf deren 
Führung der RH im Interesse eines geordneten 
Krankenhausbetriebes wiederholt verwiesen hat, 
anderseits bleibt auch die an die Kostenarten-. 
und Kostenstellenrechnung üblicherweise . - an­
schließende , Kostenträgerrechnung ungeregelt. 
Nach Auffassung des RH müßte hiebei von 
einem einzigen Kostenträger, etwa dem Pflegetag, 
schrittweise zu einem differenzierten System, z. B .  
mit einer Unterscheidung ' nach Krankheitsart, 
Krankheitsgruppe oder Einzelleistungen, über-
gegangen werden. ' 

. 33.6 Der Verzicht auf ein integriertes Buch­
führungssystetrt unter Einschluß der Finanzbuch­
führung führt nach Meinung des RH dazu, daß 
die Krankenanstalten nunmehr verhalten werden, 
ein zusätzliches Buchführungssystem einzuführen, 
von dem mit Siche�heit ein zusätzlicher Personal­
und Sachaufwand in nicht unbeträchtlicher Höhe 
zu erwarten ist. 

daß alle Ausfertigungen des Standesausweises 
inhaltlich übereinstimmen. . 

Demnach ist '  der Standesausweis für die Be­
diensteten eines Bezirksgerichts (kurz BG) drei­
fach, nämlich beim BG, beim Gerichtshof 
1. Instanz und beim Oberlandesgericht . (kurz 
OLG), und für die Bediensteten eines Gerichts­
hofes 1. Instanz ' zweifach, nämlich bei diesem 
und beim OLG, zu führen. ' 

Das Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz 
(kurz LG f. ZRS Graz) führt hingegen für seine 
Bediensteten - 38 Richter, 26 Beamte und · 
29 Vertragsbedienstete - zwei Standesausweise 
(Erst- und Zweitschrift), so daß auch in diesem 
Falle 'drei Ausfertigungen der Standesausweise 
vorliegen. . 

34.1 .2 Der RH erachtete eine dreifache Füh-, . 
rurig der S�andesausweise für nicht unbedingt 
erforderlich und ' empfahl, die Standesausweise 
künftighin nur mehr von dem für Perso'nalange- . 
legenheiten zuständigen OLG führen zu hissen. 

Er schlug dem BM f. justiz daher vor, die 
Bestimmungen des § .12 Geo aufzuheben und: 
eine bundes einheitliche, neue Regelung �u treffen . .  
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34.1 .3 Das BM f. Justiz wird diese Angelegen­
heit im Rahmen der in Aussicht genommenen 
Erneuerung der gesamten Geschäftsordnung auf­
greifen. 

34.2.1 Auch die Personalakten für Bedienstete 
der Gerichtshöfe 1. Instanz und der Bezirksgerichte 
werden zwei- bzw. dreifach; und zwar für Be­
dienstete der Bezirksgerichte sowohl bei diesen 
als ' auch bei den übergeordneten Landes- bzw. 
Kreisgerichten und den Oberlandesgerichten so­
wie für Bedienstete ' der Gerichtshöfe 1. Instanz 
bei diesen und dem übergeordneten OLG, geführt. 

34.2.2 Der RH hielt die Führung mehrerer 
Personalakten nicht für erforderlich und regte 
im Hinblick auf den damit verbundenen Verwal­
tungsaufwand an, künftighin . pro Bediensteten 
nur mehr einen Personalakt anzulegen. ' 

34.2.3 Das BM f. J ustiz teilt� die Meinung 
des RH und bemerkte hiezu, daß es eine Verein­
fachung der derzeit bestehenden Organisation im 
Zuge der Neuordnung der Geschäftsordnung Zu 
prüfen beabsichtige. 

34.3. 1 . 1  Die ' Vereinigung österreichischer 
Richter, Sektion Steiermark, veranstaltet seit 1959 
alljährlich einen vier bis fünf Arbeitstage , um­
fassenden Schikurs für Richteramtsanwärter (kurz 
RiAA), Richter und staatsanwaltsch�ftliche Be­
dienstete, und die Personalvertretung seit 1972 
einen Schikurs für die' nichtrichterlichen Be­
diensteten. 

Hinsichtlich der RiAA werden diese Schikurse 
als Übungs kurse nach den Bestimmungen , des 
§ 14 des Richterdienstgesetzes (kurz RDG) und 
somit als Dienstverrichtung gewertet: 

Bezüglich der übrigen Schikursteilnehmer hat 
das OLG Graz jeweils einen dreitägigen Sonderur­
laub erteilt und den nachgeordneten Gerichten 
Gleiches empfohlen. Ein solcher Urlaub wurde 
auch dann gewährt, wenn dieselben Bediensteten 
mehrmals (vereinzelt sogar siebenmal) an diesen 
Schikursen teilgenommen haben. Die über die 
drei Tage hinausgehenden Schikurstage wurden 
bei den nichtrichterlichen Bediensteten ' als Er­
holungsurlaub gerechnet, bei den'richterlichen Be­
diensteten jedoch in keiner Weise berücksichtigt. 

34.3.1.2 Die gemäß § 14 RDG einzurichtenden 
Übungskurse , zur Ausbildung ' sollen die RiAA 
in den Stand setzen, ihre Rechtskenntnisse 
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die Ansicht, daß ein einziger Vortrag nicht aus­
reicht, um einen vier bis fünf Arbeitstage dauern­
den Schikurs als Übungskurs für , RiAA gemäß 
den Bestimmungen des § 14 RDG zu rechtfertigen. -

34.3.2.2 Der RH war überdies der Auffassung, 
daß die Gewährung eines Sonderurlaubes für die 
Teilnahme der übrigen Bediensteten am Schikurs, 
somit zu Erholungszwecken, nieht dem Sinn und 
Zweck der Bestimmungen des - §  74 RDG, des 
§ 43 a der Dienstpragmatik und des § 27 des 
Vertrags bedienstetengesetzes entspricht. Auch 
konnte er keine hinreichenden Gründe finden, 
warum nicht auch bei den Richtern wie bei den 
nichtrichterlichen Bediensteten die über die drei 
Sonderurlaubstage hinausgehenden Schikurstage 
auf den Erholungsurlaub angerechnet worden 
sind. 

34.3.3.1 . Das OLG Graz entgegnete, daß die 
an diesen Schikursen teilnehmenden Richter 
meistens Ausbildungsrichter seien und daß sich 
die von Fachkräften der Unterrichts verwaltung 
geleiteten Kursstunden neben dem Schilauf auch 
auf Unterweisungen im hochalpinen Gelände zur 
Vermeidung und Beurteilung von Berg-, Schi­
und Lawinenunfällen erstrecken. Außerdem 
würden einschlägige Lehrfilme vorgeführt. Der 
"Schikurs" in der Form einer geschlossenen Ver­
anstaltung ermögliche darüber hinaus auch die 
Ausbildung der RiAA gemeinsam mit der Fort­
bildung der Richter, insbesondere der Ausbil­
dungsrichter, was deshalb schwierig sei, weil eine 
dienstrechtliche Regelung hinsichtlich der Ver­
pflichtung der Richter zur berufsbegleitenden 
Fortbildung und für die Tätigkeit als Ausbildungs­
richter fehle. Das OLG wies ferner darauf hin, 
daß infolge der erheblichen Anzahl von Schi­
unfällen und wegen des Mangels an geeigneten 
Sachverständigen erhöhte Anforderungen an die 
Rechtsprechung gestellt würden, denen die 
Richterschaft ohne zweckentsprechende Fort­
bildung nicht voll gewachsen sei. Überdies sei 
beim Schikurs 1976 neben dem Vortrag über 
Schire.chtsprobleme auch über Probleme. des 
Strafvollzuges 'referiert worden. Das OLG Graz 
habe Vorsorge getroffen, ' daß derartige Veran­
staltungen in den kommenden Jahren zumindest 
in diesem vermehrten Ausmaß in das ' Kurs­
programm im Sinne des § 14 RDG aufgenommen 
werden. 

praktisch zu verwetten, die Fähigkeit, Rechtsfälle 34.3.3.2 Weiter& bemerkte das OLG Graz, daß 
mündlich und schriftlich darzustellen und zu ent- im Jahre 1976 die Meldungen über die Inanspruch­
scheiden, fördern und das Verständnis für die nahme des Erholungsu,rlaubes seitens der Schi­
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zusam- kurs teilnehmer aus dem Richterstand in verein­
menhänge wecken. Die RiAA sollen auch die zelten Fällen unterlassen worden waren. Diese 
für Richter unerläßlichen Kenntnisse auf dem Versäumnisse seien inzwischen nachgeholt 
Gebiete der Kriminologie, des Strafvollzuges, ' worden. 
der Kultur und der Wirtschaft erwerben. 34.3.4 Der RH erwiderte, daß er die Be. 

' 34.3.2.1 ' Bei den Schikursen wurde bisher in deutung der Übungskurse gemäß § 14 RDG 
der Regel nur ein juristischer Vortrag über Pro- nicht verkenne, jedoch der Auffassung sei, daß 
Heme des Schirechtes gehalten. Der RH vertrat solche Kurse nur Rechtsangelegenheiten Zllm Ge-
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genstand haben können und daß die Rechts- seiner tatsächlichen Verwendungsd:mer' entspre­
vorträge statt im Rahm�n der Schikurse auch chenden Teil der dort gemeinsam erbrachten 
anderswo hätten gehalten werden können. Der J,eistung zuzurechnen. . . 
Schikurs als rein sportliche yeranstaltung recht- 34.4.3 Das LG sagte zu, diese Empfehlungen fertigt aber weder einen Ubung5ku�s gemäß zu beachten. § 14 RDG noch die Gewährung eines Sorider-
urlaubes. 

. 

' . Zur Behauptung des OLG Gra?, _ daß die am 
Schikurs teilnehmenden Richter ' meistens Aus­
bildungsrichter seien, verwies der RH auf das 
Teilnehmerverhältnis (1974 1 1  RiAA und 63 Rich­
ter; 1975 12 RiAA und 58 Richter). Auß�rdem 
hatten in den· Jahren 1969 bis 1975 1 7  RiAA 
zweimal und 1 RiAA sogar dreimal an diesen 
Schikursen teilgenommen und hiefür jedesmal 
Reisegebühren erhalten . . 

Kassen- und Rechnungswesen 

34.5.1 ' Die zur Barauszahlung persönlicher 
BeZÜge und Nebengebühren bestimmten Beträge 
wurden nicht immer erst nach deren Ausfolgung 
an die Bezugsberechtigten, - sondern ' zuweilen 
schon geraume Zeit vorher als verausgabt gebucht; 
Außerdem. wurden die für den Rechnungsführer 
bestimmten UnterschJiftsproben der zur Unter­
fertigung von Auszahlungsanweisungen berech­
tigten P�rsonen vermißt, und die Bestimmungen 
der Kasse1).sicherungsvorschrift . . den _ mit ein­
schlägigen Aufgaben betrauten Bediensteten bis­
her nicht nachw�isbar ,zur Kenntnis gebracht. 

34.5.2 Der RH empfahl die Beachtung der 
hiefür maßgebenden Dienstvorschriften. 
. 34.5.3 Das LG versprach, die'se Bestimmungen 

künftighin zu befolgen. . 

34.6.1 Das, aus dem regen Parteienverkehr il!l 
Kassenraum des LG f, ZRS Graz sich ergebende 
erhöhte. Sicherheitsrisiko veranlaßte dieses Geri<,:ht 
bereits vor , etlichen Jahren, an das . OLG mit. 
dem . Ersuchen um Anschaffung einer den un­
mittelbaren Arbeitsbereich des Rechnungsführers 
abschirmenden Barriere heranzutreten. 

34.4. 1 . 1  Die Berechnung der Gerichtsgebühren 
und sonstigen Verfahrenskosten obliegt heim LG 
f. ZRS Graz nicl:it - wie bei anderen Gerichten � 
den Leitern der' jeweils zuständigen Geschäfts­
abteilungen, s'ondern drei spezialisierten Kosten­
beamten, die in dieser Eigenschaft allen Abteilun� 
gen des Gerichtshofes die' zumeist sehr zeitauf�. 
wendige Gebühren- und Kostenermittlung ab­
nehmen. Da der für die Bemessung der Mehr­
leistungsvergütung (Leistungszulage) maßgebende 
Leistungsschlüssel keine gesonderte Bewertung 
der Gebühreri- und Kostenberechnungermöglicht; 
wirkt"Sieh diese Orgaiüsationsform für die spezia/.i­
sie'rten Kostenbeamten . insofern nachic:ilig aus, 
als die oft stundenlang dauerrid_e ' Durchrechnung 
eines Aktes bloß mit -der fur die AusfertigUng 
der Gebiihrenvorschreibung' (Zahlungs auftrag) 34.6.2 Da dieser Antrag bisher unbeantwortet 
vorgesehenen und sohin nur einen 'Bruchteil des geblieben ist, erinnerte der RH das OLG daran, 
effektiven Zeitaufwandes erfassenden · Schlüssel- · daß eine derartige Sicherheits einrichtung auch 
zahl bewertet wird. nach den-Bestimmungell der Kassensicherungsvor-

schrift notwendig ist. Er empfahl daher, dem 
34.4.1 .2 Obwohl dem Rechnungsführer des Antrag des LG ehebaldig zuzustimmen. 

überprüften Gerichtshofes fallweise ein zweiter . 
Beamter als Mi�arbeiter zur Verfügung - steht, 34.6.3 Das OLG teilte mit, daß die Errichtung 
blieb diese Arbeitsteilung bei der _Bemessung der. der beantragten Barriere, die sich \vege-n " eines 
Mehrleistungsvergütung (Ldstungszulage) bisher seinerzeit beabsichtigten Kassenraumwechsels ver� 
unberücksichtigt. Der aushelfende Beamte' �urde zögert habe, nunmehr bereits veranlaßt worden . 
nämlich mit der auf die Rechnungsführung ent- sei. 
fallenden Arbeitszeit als Mitarbeiter anderer ·Ge- 34;7.1 Trotz der bereits vor 'mehreren Jahren schäftsabteilungen . ausgewiesen und an ' deren erfolgten Umstellung des gerichtlichen ' Verrech­Leistungsvolumen beteiligt, ·so daß� dem Rech�. nungssystems . auf das Durchschreibeverfahren nungsführer die aus dem GesehäftsanfaJI er- wurde von den Rechnungsführern der 'C;;erichte rechnete Gesamtleistung stets ungeteilt zugute noch immer eine ehemals wohl notwendig ge­
kam. . wesene, nunmehr a.ber entbehrlich . geworden� 

' . 34.4.2 Der :RH verwies cfar"auf, daß zum' Auf- außerbücherliche Kreditevidenz - das sogenal/'nte 
gabenbereich des Leiters einer Geschäftsabteilung' "Verzeichnis " der Haushaltsausgaben" gemäß 
aucl;i die selbständige Berechnung aller Gebühren § .24& Abs . . 5 . Geci -. geführt. . 

und Kosten gehöi:�, und empfahl daher, den zu- 34.7.2 Der RH wies daraufhin, daß die Summe 
lagenmäßig benachteiligten Kostenbeamten künf- der- jeweils: .in .Anspruch genommenen . Kiedit­
tighin auch einen Teil der Gesamtleistung jener' mittel ohnedies aus der in , den Kontoblättern 
Geschäftsabteilul1gen:' zuzu'rechnen, denen .sie mit vorgesehenen -Saldos palte . . feststellbar ' . ist, , . .  und 
ihrer:Tätigkeit einen erheblichen Teilder Arbdis- empf3;hl daher dem BM J. Justiz, die zur Fühnlng 
last . abnehmen. Weiters empfahl er; künftighin dieser Nebenaufschreibung'. verpflichtende . . :i3e� 
au�<;h derp :fyfitarbeiter des Recpn:u�gsführers einen stimmung aufzuhehen. ., ' " . , . . 
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34.7.3 Das BM f. Justiz teilte mit, daß ein 
die ' Auflassung überflüssig gewordener Hilfs­
und Nebenaufschreibungen betreffender Erlaß 
bereits herausgegeben worden sei. 

. 

34.S.1  . Mehrere Parteiengelderkontoblätter 
wiesen unvorschriftsmäßige Berichtigungen 
(Überschreibungen) auf. In einigen Fällen wurden 
entgegen der bestehenden Ermächtigung Erläge 
über 10 000 S beim Rechnungsführer 'in Empfang 
genommen. 'Mehrere Buchll11gsvorgänge wurden 
umständlich durchgeführt. 
· . 34.S.2 Der RH "iies darauf hin, ' daß bei Aus­
besserungen die bisherigen' Eintragungen lesbar 
bleiben 'müssen und daß Erläge über 10 000 S 
nur bei der Verwahru'ngsabteilung zu deponieren 
sind. ' Et empfahl vereinfachte Sammelhuchungen. 

34.S.3 Das LG hat das Erforderliche bereits 
veranlaßt. 

1 1 7  

34.12.3 Das LG teilte mit, daß die Leiter der 
Geschäftsabteilurigen' im Sinne der "Anregung des 
RH besonders angewiesen wurden. 

.34.13 .1  Auf Verlingen der Leiter mancher 
Gerichtsabteilungen müssen die Gebühren und ' 
Kosten häufig auch in jenen Fällen berechnet 
werden, in de.nen bei den Parteien Verfahrenshilfe 
gewährt wurde' und daher- eine Einhebung von 
Forderungen di�ser Art . gar nicht möglich ist. 
Dazu' kommt, 'daß die den Parteien eingeräumte 
Gebührenbefreiung zumeist auch nach Abschluß 
des V qfahreps erhalten bleibt und sohin . ,das 
Ergebnis dieser zeitaufwencligen Berechnungen 
nur sehr selten verwertbar ist. 

34.13.2 Der RH �nipfahi, den Gerichtsab­
teilungen .nahezulegen, von · dieser Gepflogenheit 
abzusehen. ' . 

34 . .13.3 Dieser Empfehlung ist der überprüfte 
Geschäftsabteilungen . Gerichtshof nachgekommen. 

34.9.1 Die gemäß § 137 Abs. 3 Geo für die 34.14.1 In
. 
zahlrei�hen Geschäftsabteilungen 

Abfertigung von Geschäftssfücken durch den sind zwischen dem ' Entstehen der Gebühren­
Schreibdienst festgesetzten Fristen von 4S Stunden pflicht gemäß § 2 des Gerichts- und Justizver­

.biw. 9 Tagen wurden öfters nicht eingehalten; waltungsgebührengesetzes 1962, der Kostenbe-
rechnung und der Versendung der Zahlungsauf-34.9.2 . Das LG teilte hiezu 'mit, daß es keine träge öft viele Monate verstrichen. In den letzten 

Rückstände mehr gebe und daß künftighin Eng- Jahren wurde zudem ein großer Teil der Zahlungs­
p.��se jeweils durch Überstun<;len aufgearbeitet aufträge überhaupt erst in den Gerichtsferien . ge­
w.urden. schrieben, wodurch nicht nur eine nicht vertret­

· 34.10.} Es kam vor, daß Geschäftsstücke in .bare Verzögerung bei der Gebühreneinbringung, . den Registern zweier Abteilungen gezählt wurden; sondern auch eine' zeitweilige Überlastung der 
weil irrtümlich eingetragene oder einer anderen Einbringungsstelle bewirkt wurde. 
Abteilung abgetretene Geschäftsstücke nicht ent- 34 14 2 D RH . d f h ' d ß d d h h d d . V h' ·ft d' § 36' 3 Ab 1 G . .  er ·W1es arau 1n, a a urc sprec en er orsc n es s. . eo d ' 1'· f" ll' G b · ·h . ß ' .. b . h d 

. 1e angst a 1gen e u ren erst mit gro er a gestrlC en wor en waren. · v  .. d B cl fl' ß d d ß d ' E" · . '  erspatung em un zu 1e en un a 1e 1n� 34.10.2 ��r RH empfapl, solche
. Stre1��u��en bringung durch häufig . eingetretene Adressen­

der Geo gemaß vorz�neh.me�, um e�ne �nnditlge änderungen, . .  Konkurse, Todesfälle und . Rück­
Bewertung der ArbeItsleIstungen h111tanzuhalten. fragen von Parteien wesentlich ersch�ert wird. 

34.10.3 Das LG hat die· Geschäftsabteilungen ßr erinnerte an § 211 Geo, der eine unmittelbare 
angewiesen; die diesbezüglichen Bestimmungen Berechnung der Gebühren und Kosten nach Be­
der Geo zu beachten. . . . endigung des . Verfahrens vorsieht, und empfahl 

34. 1 1 .1 Vielfach wurden Gerichtskostenmar- eDtsprech�nde organisatorische Maßnahmen. 
ken auf' Eingabestücken nicht sogleich oder nur 34.14.3' Das LG 'sagte zu; der Empfehlung. des 
mangelhaft entwertet, wodurch die Gefahr ffiiß- RH zu entsprechen. 

. 

bräuchlicher Doppelverwendung entstand. 
. 34. 1 1 .2 Der RH legte eine geriaue Einhaltung 

der Bestimmungen des § 1 6  'der Gerichtskosten­
. markenverordnung und· des § lOS Geo nahe. . ' . . 

34. 1 1 .3 . Das LG s.agte zu, diesen Normen 
künftighin. besonderes Augenmerk zuzuwenden. 

. 34.12.1 Die Verzeichnisse ' über die abge­
fertigten · ·Zahlungsaufträge wurden in viele!). 
Fällen ' mangelhaft geführt ; so wurde oft: nur die 
Gebührensumme ohne die Einhebungsgebühr von 
10 S pro Fall eingetragen. . .  

34.12.2 Der RH empfahl; diese. V�rzeichnisse 
den .§§' 217 und 21S Abs. 3 Geo entsprechend zu 
führen, . um ihre Übersichtlichkeit · ·und . Voll­
ständigkeit zu wahren. 

Gebäudeverwaltung 
34.15.1 . Anläßlich einer vom 13M f. Bauten und 

Technik im' Jahre . 1971 :angeregten Verstärl�ung 
des 'Brandschutzes wies der Präsident des OLG 
<;;raz erlaßmäßig die Präsid�nten .der Gericht�höfe 
und die ' Vorsteher der BG an, dem Brandschutz 
ein verstärktes Augenmerk 'zuzuwenden, insbe­
sondere die AUShänge über' das Verhalten im . 
Brandfalle und die Btandschutzordnungep. : auf 
ihren neuesten Stand zu überprüfen. ' 

. , 

34 .. 15.2 Die daraufhin vom Präsidenten des 
LG f. ZRS Graz erga.ngenen Anweisungen wurden 
weder von den Bezirksrevisoren anläßlich ihrer 
außerordentlichen Geschiiftsprüfungc;n noch pei 
den . Amtsunt'ersuchungen : "oder Kurzamtsein-
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schauen ausreichend berücksichtigt. Zudem konnte 
festgestellt werden, daß im Gerichtsgebäude in 
Graz, in dem das LG f. ZRS und das OLG 
untergebracht sind, überhaupt kdne Brandschutz­
ordnung vorhanden war sowie daß die Aushänge 
über das Verhalten im Brandfalle aus dem Jahre 
1970 stammen und somit längst überholt waren. 

34.15.3 Der " RH regte an, die Aushänge 
rasehest zu erneuern und auf die Einhaltung des 
zitierten Erlasses mehr als bisher Bedacht zu 
nehmen. 

34.15.4 Das LG teilte hiezu mit, daß den 
Empfehlungen des RH bereits entsprochen wurde. 

Dienstaufsicht und Organisation 
34.16.1 Das OLG Graz hat beim LG f. 

ZRS Graz bisher n,och keine Amtsuntersuchung 
vorgenommen. Auch das LG f. ZRS Graz hat die 
Geschäftsführung einer Reihe seiner Sprengel­
gerichte schon seit längerer Zeit, und zwar bis 
zu acht Jahren, nicht mehr untersucht. 

34.16.2 Der RH erinnerte sowohl das OLG 
Graz als auch den überprüften Gerichtshof an 
§ 75 des Gerichtsorganisationsgesetzes, wonach 
die Gerichtshöfe 1. Instanz sowie " die BG 
wenigstens alle zwei Jahre eingehend zu unter­
suchen sind, und wies überdies darauf hin, daß 
durch die "endgültige Einstellung der Visitations­
'tätigkeit des BM f. Justiz insbesondere den Amts� 
untersuchungen durch die OLG nunmehr eine 
erhöhte Bedeutung beizumessen sein wird. 

34.16.3 Beide Dienststellen ve�sprachen; das 
Versäumte nachzuholen und die Visitations pläne 
künftighin vorschriftsgemäß zu erstellen: 

34.17.1 Das OLG wendet sich im Schrift­
verkehr mit den nachgeordneten Bezirksgerichten 
nicht unmittelbar an diese Dienststellen, sondern 
richtet seine Weisungen, "Mitteilungen oder An­
fragen zunächst an den für das Sprengelgericht 
zuständigen Gerichtshof 1. Instanz, der sodann 
den mitunter mehrere Seiten lange� Sachverhalt 
in einer von ihm selbst verfaßten Zuschrift an 
das betreffende Gericht weiterzuleiten hat. 

34.17.2 Der RH vertrat die Ansicht, daß solche 
Abschreibarbeiten vermieden werden sollten, und 
empfahl dem OLG, derartige Schriftstücke bereits 
in " einen für das Empfangsgericht geeigneten 
Wortlaut " zu kleiden und diese sodann mit einer 
für den Gerichtshof 1. Instanz bestimmten Durch­
schrift. auf dem Dienstwege weiterzuleiten. 

34.17.3 Das OLG teilte mit, daß die Gerichts­
höfe 1. Instanz künftighin mit der für die Be;: 
erforderlichen Anzahl von Ausfertigungen be­
teilt werden. 

34.1 8.1 Gemäß den Bestimmungen der §§ 197 
bis 203 ZPO hat bei Verhandlungen vor Gerichts­
höfen der Vorsitzende des Senates und ansonsten 
der Einzelrichter für die Aufrechterhaltung der 

Ordnung bei der mündlichen Verhandlung zu 
sorgen und alle hiefür notwendigen Verfügungen 
zu treffen. 

34.18.2 Im Hinblick auf die in letzter Zeit 
festgestellten Bedrohungen . auch von J ustiz­
behörden erachtete es der RH aus Sicherheits­
gründen für angezeigt, daß entsprechende Ver­
haltensmaßregeln in einem Sicherheitsplan zu­
sammengefaßt sind. 

Da für die praktische Durchführung von sit­
zungspolizeilichen Maßnahmen nicht in ausrei­
chendem Maße vorgesorgt war und im Gerichts­
gebäude keine Justizwache untergebracht ist, 
empfahl der RH, einen den Erfordernissen ange­
messenen Sicherheitsplan auszuarbeiten und diesen 
den Bediensteten des Gerichtshofes zur Kenntnis 
zu bringen. 

34.1 8.3 Die Dienststelle sagte zu, der Emp­
fehlung des RH zU entsprechen . . 

Verschiedenes 
34.19.1 Die Prüfung der Gebarung mit den 

Gerichtskostenmarken ergab, daß der vom Kosten­
markenverwalter erzielte Verkaufserlös nicht 
immer zeitgerecht an den Rechnungsführer abge­
liefert wurde. Außerdem führten allzu häufige 
Markenfassungen einer privaten Verschleißstelle 
sowie überflüssige Eintragungen in der Kosten­
markenabrechnung zu einer vermeidbaren Mehr­
belastung der Verwaltung. Auch hat der beamtete . Kostenmarkenverwalter noch niemals am un­
mittelbaren Verschleißgeschäft teilgenommen, 
sondern die Parteien bisher immer an die im 
Gerichtsgebäude befindliche, jedoch bloß vor­
mittags geöffnete private Verkaufsstelle verwiesen. 

34.19.2 Der RH verwies auf § 268 Abs. 3 Geo, 
wonach Verkaufserlöse von mehr als 3 000 S 
noch am selben Tag dem Rechnungsführer aus­
zufolgen sind und Privatverkäufer ihren Bedarf 
an Gerichtskostenmar�en in der Regel bloß 
einmal wöchentlich decken dürfen. Er regte eine 
einfachere Führung der Kostenmarkenabrechnung 
an und empfahl, den Kostenmarkenverwalter 
daran zu erinnern, daß sich seine Verkaufspflicht 
nicht nur auf Wiederverkäufer, sondern auch auf 
die Parteien erstreckt. 

34.19.3 Der überprüfte Gerichtshof teilte mit, 
daß die erforderlichen Maßnahmen bereits er­
griffen worden seien. 

34.20.1 Um die in einem Streitverfahren ange­
fallene Sachverständig�ngebühr auszahien . zu 
können, mußte neben dem für diesen Zweck 
bereits erlegten K9stenvorschuß noch ein Betrag 
von nahezu 48 000 S aus Amtsmitteln flüssig­
gemacht werden. Die Bemühungen um Herein­
bringung dieses vorschußweise beglichenen Ge­
bührenrestes verliefen zunächst mehrere Monate 
hindurch erfolglos und führten schließlich zum 
Angebot der zahlungspflichtigen Partei, die Ver­
bindlichkeit in kleinen Monatsraten zu tilgen. 
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34.20.2 Der RH vertrat die Ansicht, daß 
sowohl der auf diese Weise verursachte erhebliche 
Verwaltungsaufwand als auch das dadurch in 
Kauf genommene Risiko eines finanziellen 
Schadens bei entsprechender Beachtung der §§ 332 
Abs. 2 und 365 ZPO, denenzufolge die beantragte 
,Beweisaufnahme vom vorherigen Erlag,eines aus­
reichenden Kostenvorschusses abhängig zu 
machen ist, hätten vermieden werden können. 
Er regte an, die Richterschaft in geeigneter Weise 
an diese Vorschriften zu erinnern. 

34.20.3 Das LG teilte mit, daß die Leiter 
der Gerichtsabteilungen entsprechend angewiesen 
worden seien. 

34.21 .1  Bei der Anschaffung von verschiedenen 
Einrichtungsgegenständen wurde nicht immer eine 
ausreichende Anzahl von Angeboten eingeholt. 

34.21 .2 Der RH verwies auf die vom BM f. 
Justiz erlassenen Richtlinien zur ÖNORM A 2050 
und empfahl deren künftige genaue Beachtung. 

34.21 .3 Das OLG erwiderte, daß es bei der 
Anschaffung von Vorhängen und Teppichen mit 
der Lieferfirma bis dahin die besten Erfahrungen 
gemacht habe und daß diese Firma auch die 

' günstigsten Preise geboten habe. Unabhängig 
davon seien immer wieder bei anderen Firmen 
generelle Angebote eingeholt worden, welche 
ungünstiger ,waren. Im übrigen würden die 'Ver­
gaberichtlinien ' künftig genauestens beachtet 
werden. 

34.21.4 Der RH entgegnete, daß die Ge­
pflogenheit des OLG, von Zeit zu Zeit bei ein­
schlägigen Firmen generelle Angebote einzuholen, 
zwar eine nützliche Marktinformation bringe, 
jedoch eine Ausschreibung nicht ersetzen könne. 

Verwaltungs bereich des Bundes­
ministeriums für Landesverteidigung 

a) Nachträge  z u  Ber ichten  a u s  den  
Vor j ahren  

1 19  

Ferner teilte das BM mit, e s  stimme mit der 
Ansicht des RH überein, daß in der Bereitschafts­
truppe außer dem, Kaderpersonal nur freiwillig 
verlängerte Grundwehrdiener Verwendung finden 
sollten, doch stelle dieses Ziel die Optimallösung 
des Problems dar. Bis diese Optimallösung er­
reicht sei, würden für einfache taktische und inner­
betriebliche Funktionen durchdiene'nde Grund­
wehrdiener eingesetzt. Gegebenenfalls wäre auch 
die volle Einsatzbereitschaft der Bereitschafts­
truppe in wenigen Stunden dadurch herzustellen, 
daß Reservisten kurzfristig zu a. o. Übungen 
einberufen werden. 

Gebarung des BM f. Landes­
verteidigung mit den Mitteln 

für Wohnbauvorhaben 

36.1 . 1  Die Unklarheiten in der Gebarung des 
BM f. 'Landesverteidigung auf dem Gebiete des 
Wohnungswesens (siehe TB 1975 Abs. 35.1) 
konnten auch' aufgrund einer weiteren Stellung­
nahme dieses Ministeriums noch nicht zur Gänze 
beseitigt werden. 

Die Überprüfung der offenen Zahlungsver­
pRichtungen durch das Kontrollbüro des BM f. 
Landesverteidigung (siehe TB 1975 Abs. 352) 
wurde zugesagt. 

36.1.2 Um die Berichterstattung über die 
Prüfung der Gebarung des BM f. Landesv'erteidi­
gung mit den Mitteln für Wohnbauvorhaben 
endgültig zu einem Abschluß zu bringen, wurde 
mit dem Leiter des Kontrollbüros des BM f. 
Laa'desverteidigung vereinbart, alle noch offenen 
Fragen in einer Besprechung soweit als möglich 
zu klären. 

36.2.1 Zur Festsetzung der Vergütung für 
Naturalwohnungen (siehe TB 1975 Abs. 35.4) 
teilte das BM f. Landesverteidigung mit, daß 
hierüber mit dem BKA und dem BM f. Finanzen 
eine Neuregelung getroffen werden konnte. Die 
Vergütung sei nur noch bei Naturalwohnungen 
in bundeseigenen Gebäuden durch einen 25%igen 
Abschlag von der Grundvergütung zu ermitteln. 
Bei Naturalwohnungen in Mietobjekten sei die 
hiefür zu entrichtende Vergütung neuerdings ein-

3. Panzergrenadierbrigade heitlich für das gesamte Bundesgebiet mit 0,045% 
und 7. Jägerbrigade des Gehaltes eines Beamten der Allgemeinen 
" 35 Auf das Ersuchen des RH, der Bundes- Verwaltung, Dienstklasse V, Gehaltsstufe 2, 
mln1ster für Landesverteidigung möge die pro m2 WohnnutzRäche zu bemessen. In beiden 
Bundesregierung veranlassen, gemäß Art. VIII Fällen gelten die ermäßigten Vergütungs sätze nur 
Abs. 2 der Wehrgesetznovelle 1971 Maßnahmen für aktive Bedienstete. 
zu ergreifen, die zur Aufstellung der für die 36.2.2 Die Neuregelung der Bemessung der 
Bereitschaftstruppe erforderlichen, ständig ein- Naturalwohnungsvergütung in Mietobjekten ent­
satzbereiten mobilen Streitkräfte notwendig sind spricht nach Ansicht des RH nicht den hiefür 
(siehe TB 1975 Abs. 34.5), teilte das BM mit, geltenden Bestimmungen des § 24 Abs. 1 des 
daß ihm eine Befassung der Bundesregierung nicht Gehaltsgesetzes 1956 und des § 23 des Vertrags� 
erforderlich erscheine. Seiner Ahsicht nach sei bedienstetengesetzes 1948. Danach ist bei der Fest­
sowohl die personelle als auch die materielle setzung der Höhe der Vergütung auf die örtlichen 
Einsatzbereitschaft der Bereitschaftstruppe sicher- Verhältnisse sowie auf die dem Bund erwachsen-
gesteIlt. I den Gestehungskosten Bedacht zu nehmen. 

" 
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36.3 Zu der EmpfehlU1;g des RH, das BM f. 
Landesverteidigung möge seine Wohnbauaktion, 
für die es aufgrund des Bundesministerienge­
setzes 1973 nicht zuständig ist, beenden und die 
weitere Beschaffung von Wohnraum dem BM 
f. Bauten und 'Technik und der Gemeinnützigen 
Wohnungsgesellschaft für Bundes bedienstete 

, GmbH (BUWOG) überlassen (siehe .TB 1975 
Abs. 35.6), teilte das BM f. Landesverteidigung 
mit, daß seiner Ansicht nach die Beschaffung und 
Erhaltung von Wohnraum für die Ressortange­
hörigen ohne Mitwirkung des Bedarfsträgers 
nicht möglich sei. Es werde sich künftighin aber 
darauf beschränken, die Durchführung des W ohn­
bauprogramms nur mehr durch das BM f. Bauten 
und Technik und die , BUWOG zu veranlassen. 
'Andere gemeinnutzlge Wohnbauunternehmen 
würden nicht mehr eingeschaltet. 

13 Dienstposten sind für das Kommando der , 
Verfügungskompanie vorgesehen ; 34 Dienst­
P9sten entfalleli auf die restlichen , Teile der 
LSTS und werden den Angaben des BM f. 
Landesverteidigung zufolge benötigt, um die 
Aufgaben des el:iemaligen KdöBaonJBML V ge­
genüber',dem BM weiter durchführen zu können 
,und außerdem die personellen Voraussetzungen 
für die Bedürfnisse eines modernen militärischen 
Schulb�triebes einigermaßen zu gewährleisten. 

37.1 .4 Der RH ist der Ansicht, daß für die 
Zuordnung der' im BM f. Landesverteidigung 
beschäftigten Unteroffiziere zur LSTS und die 
zu diesem Zweck erfolgte Errichtung der Ver­
fügungskompanie, für deren Kommando 
13 Dienstposten vorgesehen wurden, kein stich­
hältiger Grund, besteht. 

37.2 In Ergänzung seiner Stellungnahme zu , 
Armeekommando' und der vom RH angeregten Ausweitung der Zu-, sammeharbeit zwischen militärischen i.Ind ziyilen nachgeordnete Dienststellen Flugsicherungsdieriststellen (siehe ' TB . ' 1975 

37.1 . 1  Bezüglich der Vermehrung der, Dienst� Abs. 36.22) teilte das BM f. Landesverteidigung 
posten für die Luftschutztruppenschule (kurz mit, daß eine weiter� Zusammenlegung von zivilen 
LSTSY anläßlich der Auflösung des Kommando- Flugsicherungs- und Militärflugleitungsdiensten 
bataillons des BM t. Landesverteidigung (kurz wie am Militärflugplatz H!:irsching vermutlich auf 
KdoBaonJBML V) ergibt sich �ufgrund einer den Widerstand der zivilen Flugsicherungsbe­
neuerlichen Stellungnahme des BM f. Landes- diensteten stoß,en würde. Eine negative Stellung­
verteidigung (siehe TB 1975 Abs. 36.4) folgender nahme für eine Zmammenlegung der österreichi� 
geänderter Sachverhalt. - sehen Wetterdienste sei, im Jahre 1968 bekannt-, gegeben w,orden. . 

37.1 .2 Für die LSTS waren zu Beginn der 
Heeresgliederung 1?72 53 Dienstposten und zum 37.3. 1  Aufgrund der vom RH empfohlenen 
Zeitpunkt der Auflösung des KdoBaonJBML V Neuregelung der als "Fliegerfrühstück" bezeich­
am 1 .  Dezember 1973 55 Dienstposten geplant. neten Fliegerzubuße (siehe TB 1975 'Abs. 36.25) 
Weitere '30 Dienstposten ,varen für eine Luft� beabsichtigte das BM, f. Landesverteidigung 
schutzpionierkompanie vorgesehen, die der LSTS lediglich deren lJmwandlung in eine Verpflegungs� 
unterstellt war. ' , ' zubuße. Da diese Umwandlung an der aufgezeigten 

Anläßlich der Auflösung des KdoBaonJBML V Doppelverköstigung nichts ändern ' wi!rde, trat 
wurden dessen Aufgaben gegenüber dem _ BM f. der RH für eine ersatzlose Einstellung der Zubuße 
Landesverteidigung in den Bereichen der Personal- ein. 
und Geräteverwalter, des Wirtschafts- (Beklei- 37.3.2 Nunmehr teilt das BM f. Landesverteidi­
dung, Kochstelle) , und des Kraftfahrdieristes ' g lng mit, daß die, Angelegenheit' noch inimer in 
(Kraftfahrbetriebe und Instandhaltung) an die tiearbeitung &ei. 
LSTS übertragen. Zu diesem Zwecke wurde die 
LSTS in das Schulkommando mit einer . Stabs" 
kompanie, in eine Lehr- und eine V erfügungs� 
kompanie gegliedert. Die Luftschutzpionier­
kompanie wurde in die Lehrkompanie einbezogen. 
Gleichzeitig wurde die , Zahl. der i!). den Organi­
sationsplänen systemisierten Dienstposten von 
zuletzt insgesamt 85 auf 312; demnach um 227, 
erhöht. 

37.1 .3 Die 227 zusätzlichen Dienstposten ver­
teilen sich wie folgt : ,  180 Diens tposten der , Ver­
fügungskompanie entfallen auf Unteroffiziere, die 
im BM f: Landesverteidigurig beschäftigt sind 
und dort, von :fallweisen militärischen Diensten 
(Schieß ausbildung; Körpertests, Einteilung zum 
Dienst als Offizier vom Tag) abgesehen, in gleicher 
Weise Diensfversehen wie die Zivilbediensteten ; 

b )  P r ü fu n g s e r g e b n i s s e  a u s  d e m 
J a h r e  1 9 7 5  

MWtärkommando Steiermark 
und Verwaltungs stelle Graz 

Heeresgliederung 
38.1 . 1  im Bereich , , des Militärk()mniandos 

Steienpark (MilKdp �t). befinden sich filnf Yer­
waltungsstellen, von denen zwei, wie schon ,b�i 
fri.j.heren. Gebarurigsüberprüfungen' darauf hinge� 
wiesen wurde, wegen zu geringer Auslastung' auf� 
zulassen wären (siehe TB 1975 Abs. 36.35). " 

'38.1 .2 Der RH wiederholte seine Empiehlu�g, 
aus Gründen der Personalersparung kleine Ver­
waltungsstellen zusammenzulegen oder 'a:ufzu� 

III-89 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 121 von 267

www.parlament.gv.at



lassen. Er ersuchte das BM f. Landesverteidigung 
ferner um Auskunft, ob dessen Mitteilung vom 
September 1974, im Zuge der Neuorganisation 
des Wirtschaftsdi�nstes gemäß der Heeresgliede­
rung 1972 und der zu erwartenden Neuordnung 
des Haushaltsrechtes die Zahl der Verwaltungs­
stellen zu verringern, im Hinblick auf den dem 
BM f. Finanzen im Juli 1975 unterbreiteten anders­
lautenden Vorschlag noch Gültigkeit hat. Diesem 
Vorschlag zufolge, der den Ausbau der Automati­
sierung des R,echnungswesens betrifft, bleiben 
nämlich alle Verwaltungsstellen weiter 'bestehen. 

38.1 .3  Das BM f. Landesverteidigung teilte 
mit, daß diese , seine Mitteilung noch gilt. Bei 
der Beurteilung 'der Möglichkeiten eines An­
schl�sses von Verwaltungsstellen an die Zentrale 
elektronische Datenverarbeitungsanlage im Bun­
desrechenzentrum se! der Status quo der Organi­
sation des Militärwirtschaftsdienstes als Aus­
gängsbasis angenommen worden, Im übrigen sei 
bei den Sitzungen des Arbeitskreises "Trennung 
der , Sachgebarung von der Geldmittelgebarung" 
auch diese ' Empfehlung ,des RH den ,diesbezüg­
lichen Überlegungen zugrunde �elegt worden. 
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liche Lage, die Belagstärke und allfällige Nebe!1auf­
gaben (z. B. die Verwaltung von, Garnisons- und 
Truppenübungsplätzen sowi� von Schießstätten) 
bestimmt ist, zugeordnet. In der Praxis sei mit 
dieser Differenzierung das Auslangen gefunden 
worden. 

In Mietgebäuden, in denen nur Kanzleien 
einer Dienststelle untergebracht sind, reiche im 
allgemeinen das Personal dieser Dienststelle zur 
Besorgung der Kasern- bzw. Hauskommandoan­
gelegenheiten' aus. Befinden' sich mehrere, orga­
nisationsmäßig verschiede11e Dienststellen i� 
'einem Mietgel::iäude, sei nach Ansicht des BM f. 
Landesverteidigung dafür ein entsprechender Ver­
waltungsapparat erforderlich. 

38.2.4 Der RH gab sich mit dieser Antwort 
nicht zufrieden. Ein Schriftwechsel ist noch im 
Gange. 

' ' 

38.3.1 , De'n Militärkommanden wurden nach 
ihrer ;Errichtung mit ' 1 .  Jänner 1963 die raumge­
bundenen Landwehr-, Grenzschutz-, Sicherungs­
und Wachtruppen ' unterstellt. Hiebei handelt es 
sich um Truppenkörper und Einheiten des 
MobHeeres: die zum weitaus größten Teil aus 

38.2.1 " Die Kasernkommanden sind größen- Wehrpflichtigen der Reserve bestehen. 
bzw. personalstärkemäßig in mehrere Typen ein-
geteilt. Beim kleinsten Typ (K) sind zwei, beim 38.3.2 Der RH stellte fest, daß für' die Auf­
nächstgrößeren (M) fünf Dienstp.osten systemi- stellung dieser Mob Verbände nur wenige Dienst-, 
siert. Die�er Unterschied von drei Dienstposten posten bzw. Angehörige des aktiven Kaders be­
erscheint dem RH, wie er schon anläßlich der nötigt werden,. Der Aufwand für die Ausstattung 
Gebarungsüberprüfung beim ehem�ligen dieser Truppenkörper mit Waffen und Gerät ist 
Gruppenkommando II im Jahre 1970 festgestellt verhäl,tnismäßig gering. Trotzdem wurde der 
hat, wegen der nur geringfügig unterschiedlichen Plan über die Aufstellung raumgebundener 
Arbeitsbelastung der beiden KO,mmandotypen zu Mob Verbände in der Steiermark innerhalb der 
groß. Auf Ersuchen des RH; den Personalstand Jahre 1962 bis 1975 nur etwa zu einem Drittel 
der Kasernkommanden deren Aufgabenbereich ,erfüllt. 
besser anzupassen, teilte das BMJ. Landesverteidi­
gung zuletzt im Juni 1972 mit, daß im Zuge der 
Heeresreform die Kasernkommandotypen über­
prüft würden. Bisher ist dIesbezüglich jedoch keine 
Änderung eingetreten. ' ' 

38.3.3 Das BM führte dazu aus, daß mit dem 
Landwehrkonzept 1968 für die raumgebundene 
Land wehr ab 1969 ein Rahmen festgelegt worden 
sei, innerhalb dessen sich dei weitere Ausbau zu 
vollziehen habe. Das Ausbautempo hange weit� 

Ein' Kasernko'mmando K befindet sich auch in 'gehend von den zur Verfügung stehenden perso-
einem Zweigstellengebäude' der Steiermärki- nellen und materiellen Möglichkeiten ab. 
sehen Bank, das für die Unterbringung von Dienst- ' . .. 
stellen des Bundesheeres teilweise angernietet ' 38.4.1 . 1  Aufgrund des gemäß § 13 Abs. ,  1 des 
wurde. Wehrgesetzes von der B,undesregierung beschlos-

38.2.2 Der 'RH erinnerte das BM an seine senen Planes für die Heeresgliederung , 1972 
, (Friedensgliederung) sind im Bereich des Militär-Zusage, -im Zuge der Heeresreform die Kaserfo1- kommandos Steiermark als Basis für die "mobile ' kommandotypen zu überprüfen. Er vertrat dIe L d h " d f" d ' A b'ld ' d  G d A ff ' ß ' ' .. ' " , an we r un ur le us 1 ung er run -u assung, da ln MIethausern, dIe nur teIlweIse h d" ' St b b t '11 d ' L d h von Dienststellen des Bundesheeres benützt , we 
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d ' , b d A 1 d ' aus 1 ungsreglment ,au zuste en. lese euau -wer en, SOWIe In ortsge un enen nsta ten un t 11 ' d t H ' h ' , V , ' " " s e  ungen Sln un er eranZle ung Jener ,er-Lagern eIgene Kasernkommanden mcht erfor- b' "  d d bl' h I' .' A b' ld d E" t d I' h ' d an e er s er gen us 1 ungs- un lnsa z-er lC sln . truppenkörper durchzuführen, die nicht für die 
38.2.3 Das BM antwortete, daß das Organi� ,Bereitschaftstruppe gemäß Artikel VIII , Abs. 1 

s'afionssystelTi des Bundesheeres acht der Größen- der Wehrgesetzn<;Jvelle 1971 vorgesehen .oder als 
ordnung' n;lch gestaffelte Kasernkomrnandotypen Armee- oder Korpstruppen dem Armeekommando 
enthalte. Diese ' Typen werden der jeweiligen oder den Korpskommanden unmittelbar unter� 
Kaserne nach deren Größe, die durch ihre räum-, stellt sind. ' , 
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38.4..1 .2 Die für die genannten Neuaufstellun­
gen verfügbaren Truppenkörper, größtenteils die 
einer bisherigen Jägerbrigade, wurden mit Wir­
kung vom 1. Juli 1974 an dem Militärkommando 
Steiermark unterstellt. Ihre Zusammenlegung in 
ein Stabsbataillon und ein Landwehrausbildungs-

- regiment wurde vorerst nicht durchgeführt. 

38.4.1 .3 Mit Wirkung vom 15 .  Juli 1975 an 
wurden auch das Kommando und das Stabs­
bataillon der Jägerbrigade, die ursprünglich zur 
Bereitschaftstruppe eingeteilt worden waren, der 
mobilen Landwehr zugeordnet und dem Militär­
kommando Steiermark untergeordnet. Die Bri­
gade wurde in ihrer vor Beginn der Heeresgliede­
rung 1972 bestehenden Form wieder hergestellt, 
nur die Anzahl der übergeordneten Kommanden 
ist von einem auf drei angewachsen. Vor der 
Heeresgliederung 1972 befand sich über dem 
Brigadekommando mir' das Gruppenkommando ; 
jetzt sind ihm das Militärkommando, das Korps­
kommando und das Armeekornmando vorgesetzt. 

38.4.2 Der RH bemerkte, daß die im Rahmen 
der Heeresgliederung 1972 geplante Friedens­
gliederung . des Bundesheeres nur soweit zügig 
und infolge der Errichtung von sieben statt der 
beabsichtigten fünf Ämter sogar über das vorge­
sehene Maß hinaus verwirklicht wurde, als damit 
eine Aufwertung von Dienststellen und höheren 
Kommanden verbunden war, nicht jedoch in der 
mittleren und unteren Kommandostruktur, wo 
es um die Auflassung der Brigadekommanden 
und die Zusammenlegung von Regimentern und 
Bataillonen geht. 

38.4.3.1 Das BM erwiderte, die derzeitigen 
Unterstellungsverhältnisse im Befehlsbereich des 
Militärkommandos Steiermark trage? der Tat­
sache Rechnung, daß die Aufstellung einer wei­
teren Division der Bereitschaftstruppe erst zu 
einem späteren Zeitpunkt erfolgen wird. Deshalb 
sei die erwähnte Jägerbrigade geschlossen dem 
Militärkommando unterstellt worden. Die Zu­
ordnung des Stabsbataillons der Jägerbrigade 
verstärke die Basis der Landwehrausbildung. 

38.4.3.2 Bei den beiden über die ursprüngliche 
Anzahl von fünf hinaus errichteten Ämtern 
handle es sich nach Ansicht des BM nicht um 
die Schaffung neuer Dienststellen, sondern um �ie 
Umwandlung bereits bestehender Einrichtungen 
in eine zweckmäßigere, den angewachsenen und 
geänderten . Anforderungen entsprechendere 
Organisations struktur . 

38.4.3.3 Der steigende Arbeitsumfang bei der 
GebührensteIle für freiwillige Waffenübungen des 
Militärkommandos Wien (1971 waren rund 
2 000 Bescheide, derzeit sind jährlich über 50 000 
Bescheide zu erledigen) habe es notwendig ge­
macht, diese Dienststelle entsprechend zu verstär­
ken. Vor allem aber die über das Militärkommando 

Wien hinaus gehende Bedeutungdieser Dienststelle 
habe die Errichtung des Heeresgebührenamtes zur 
Folge gehabt. 

38.4.3.4 Das A�t für Landesbefestigung sei" 
die ehemalige Abteilung C des Heeres-Bau- und 
Vermessungs�mtes, aus dem sie hc::rausgelöst 
worden sei, eine Lösung, die von der Aufgaben­
steIlung und Dislokation dieser ehemaligen Ab­
teilung bestimmt gewesen sei. 

38.4.3.5 Vor Errichtung des Armeekomman­
dos konnten die Führungsaufgaben vom BM f. 
Landesverteidigung nur unzureichertd erfüllt 
werden. Die Errichtung des Armeekommandos 
als nachgeordnetes zentrales Kommando habe den 
ministeriellen Apparat für seine eigentlichen Auf­
gaben freigemacht. 

. 38.4.3.6 Die Verstärkung der Korpskomman­
den gegenüber den ehemaligen Gruppenkomman­
den ergebe sich vor allem aus der Tatsache, daß 
zwei neue KOrJ)skommanden die Aufgaben von 
drei Gruppenkommanden zu übernehmen hatten. 

38.4.3.7 Eine Verstärkung der Militär­
kommanden sei zur Erfüllung neuer Aufgaben, 
z. B. wegen der Unterstellung von Truppenkör­
pern (LandwehrabteiluI?-gen) oder wegen der ver­
mehrten Öffentlichkeitsarbeit, notwendig ge-
wesen. 

38.4.3.8 Die Heeresgliederung 1972 mit ihren 
Zielsetzurigen sei von Anfang an daraufausgelegf 
gewesen, in Phasen nach Maßgabe der personellen 
und materiellen Möglichkeiten verwirklicht zu 
werden. Dieses schrittweise Vorgehen habe immer 
unter Bedachtnahme auf eine uneingeschränkte 
Mobilmachungsfähigkeit des Bundesheeres zu 
erfolgen. Die Bildung eines Stabsbataillons und 
eines Landwehraus bildungsregimentes - je Militär7 
kommandobereich als Friedensbasis für die Ver­
bände der mobilen Landwehr sei derzeit noch 
nicht möglich, da vor allem die personellen 
Voraussetzungen fehlen. 

38.4.3.9 Das Anwachsen der Anzahl der 
vorgesetzten Kommanden der erwähnten Jäger­
brigade von eins auf drei könne nach Ansicht 
des BM nur so gesehen werden, daß das Armee­
kommando die ' Truppenführungsfunktion des 
BM übernommen hat und" das Korpskommando 
an die Stelle des Gruppenkommandos . getreten 
ist. Lediglich die Ebene des Militärkommandos 
stelle eine Vermehrung dar. Gerade bei dieser 
Maßnahme überwiegen die Vorteile, da damit 
dem Grundsatz der Einheit der Führung Rech­
nung getragen werde. Alle Landwehrverbände 
eines Bundeslandes stehen nun; sofern sie nicht 
Armee- oder Korpstruppen sind, unter ei"uem 
Kommando. 

38.5.1 Laut TB 1975 Abs. 36.6 hat das 
BM zwischen den Stichtagen 10. August 1972 
und 15.  Jänner 1975 3169 zusätzliche Dienst­
posten in seinen Organisationsplänen systemi-
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siert. Bis ,zum Stichtag 15. Jänner 1976 hat 
sich diese Zahl um 278 auf insgesamt 3 447 er­
höht. Weitere für bestimmte Funktionen syste­
misierte, vorläufig aber "gesperrte" Dienstposten 
sind darin nicht enthalten. 

Hingegen ist die Zahl der Dienstposten' 
laut Dienstpostenplan des Bundesfinanzgesetzes, 
die schon am Stichtag 10. August 1972 weit 
unter dem damals systemisierten Stand lag, 
im Vergleichszeitraum nur um 18 angestiegen. 

38.5.2 Der RH gab zu bedenken, daß mit 
einer entsprechend starken Vermehrung der 
finanzgesetzlich genehmigten Dienstposten in 
absehbarer Zeit nicht; gerechnet werden könne. 

38.5.3 Das BM bestätigte die Bedenken des 
RH. Seiner Meinung nach stellen die neuen 
Organisationspläne mit ihren Soll-Stärken je­
doch Forderungen dar, deren Erfüllung ' wesent­
liche Voraussetzung für die Effektivität des 
Bundesheeres sind. 

38.6.1  Aufgrund des , bestehenden Grund­
wehrdieneraufkommens erhalten die als Basis 
für die Bildung der Landwehr vorgesehenen 
Truppenkörper ' nur jedes zweite halbe Jahr 
ein Vollkontingent an Grundwehrdienern, mit 
welchen sie eine ihrer Waffengattung entspre­
chende Ausbildung durchführen. Zwischendurch 
wird ihnen ein sogenanntes Überbrückungs-

, kontingent an Grundwehrdienern zugewiesen, 
das nur fcir die Besetzung von systemerhaltenden 
Funktionsposten (Schreiber, Kraftfahrer, Werk­
stättenpersonal, Ordonnanzen usw.) bestimmt ist 
(siehe TB 1974 Abs. 50.7) . In dieser Zeit machen 
sie Truppen- und Kaderübungen. 

38.6.2 Der RH empfahl, die als Basis für 
'die Landwehr zur Verfügung stehe'nden Truppen­
körper, der vorgesehenen Friedensgliederung 
entsprechend, pro Bundesland in ein Landwehr­
ausbildungsregiment niit nur so vielen Einheiten 
umzugliedern, als aufgrund des Grundwehr­
dieneraufkommens für die Ausbildung erforder­
lich sind. Diese Einheiten könnt,en auch besser 
mit Kaderpersonal, insbesondere für die Aus­
bildung, ausgestattet werden. 

Die Truppen- und Kaderübungen wären 
möglichst im Rahmen der MobVerbände durch­
zuführen, die unter Heranziehung der an diesen 
Übungen teilnehmenden Wehrpflicntigen der 
Reserve zu bilden sind. 

38.6.3 Das. BM erwiderte, daß die Aus� 
bildungs kapazität und Infrastruktur der Truppen­
körper des . Bundesheeres durch. das jährliche 
Aufkommen an Grundwehrdienern voll ausge­
lastet s.eien. Es müssen Anstrengungen unter': 
nommen werden, um das infolge der ansteigenden 
Jahrgangsstärken und des effektiver arbeitenden 
neuen. Stellungssystems steigende Grundwehr­
dieneraufkommen aufnehmen zu können. , Ein 
Truppenkörper könne jährlich nur ein Voll-
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kontingent aufnehmen und ausbilden, da die 
darüber hinaus zur Verfügung stehende Zeit 
für Truppen- und Kaderübungen, freiwillige 
Waffenübungen, Kaderfortbildung sowie Frei­
zeitausgleich und Erholungsurlaub des Kader­
personals erforderIlch ist. 

Die Verwendung von Grundwehrdienern auf. 
systemerhaltenden Funktionsposten sei so lange 
eine Voraussetzung zur Aufrechterhaltung des 
Betriebes in. weiten Bereichen des Bundesheeres, 
als es an Dienstposten für ziviles oder mili­
tärisches Kaderpersonal mangelt, das hiefür 
eingesetzt werden kann. 

Die vom RH empfohlene Friedensgliederung 
der Landwehrverbände sei in der Heeresgliede­
rung 1972 vorgesehen. Sie werde nach Maßgabe 
der personellen und materiellen Möglichkeiten 
eingeführt werden. Derzeit seien die Voraus­
setzungen für diesen Schritt nicht gegeben. 

38.7. 1  Das noch aus der Zeit vor der Heeres­
gliederung 1972 stammeride zum Bereich des 
MilKdo St gehörende Ausbildungsregiment 10 
bestand nur aus der Stabskompanie, der NTI­
Kompanie und der Tel-Kompanie. 

38.7.2.1 Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 
war die ' Stabskompanie am besten mit Kader­
personal ausgestattet. Bei der Tel-Kompanie hin­
gegen fehlten rund 50% des Kaderpersonals. Die 
einzelnen Züge und' Trupps waren daher nur 
ungenügend oder überhaupt nicht besetzt. Bei 
der NTI-Kompanie waren alle Instandsetzungs­
trupps unbesetzt. 

38.7.2.2 Instandsetzungsarbeiten wurden nur 
vom Instandsetzungszug der Stabs kompanie aus­
führt. Dieser Zug war in einer nicht heizbaren 
ehemaligen Lagerhalle untergebracht. Im Winter 
mußten daher oftmals bei tiefen Temperaturen 
die Arbeiten eingestellt werden. Außerdem besaß 
die Werkstätte keine Schmiergrube. 

38.7.3.1 Das BM erwiderte, daß die prekäre 
personelle Situation mancher , Dienststellen be­
kannt sei. Als wirksame Maßnahmen zur Abhilfe 
würden sich eine Erhöhungder Anzahl der Dienst­
posten im Dienstpostenplan und Werbung von 
Kaderpersonal auf unterster Ebene anbieten. Eine 
Erhöhung der Anzahl der Dienstposten im Dienst­
postenplan sei aber derzeit nicht möglich. Zur 
Feststellung des RH, die Stabskompanie sei am 
besten mit Kaderpersonal ausgestattet gewesen, 
bemerkte das BM, daß die Kommandanten in 
ihrem Bereich selbständig entscheiden, welche 
Dienstposten vordringlich zu besetzen sind. Eine 
Einengung oder Wegnahme dieser Befugnis 
würden eine nicht vertretbare Einschränkung der' 
Dispositionsfähigkeit eines Kommandanten be­
deuten und überdies einen zusätzlichen Verwal­
tungsaufwand bedingen. 

38.7.3.2 Den' drei Kompanien kämen aus­
schließlich Ausbildungsaufgaben für die Landwehr 
z,u. 
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38.7.3.3 Der bauliche Zustand der ehemaligen 
Lagerhalle sei bereits seit einigen Jahren bekannt, 
doch hätten 'die vom RH aufgezeigten Probleme 
mangels entsprechender Budgetmittel bisher noch 
nicht gelöst werden können. 

38.8.1 .1 Von 'September 1971 bis September 
1975 erhöhte sich der Personal-Iststand der Er­
gänzungsabteilung des MilKdo St von 86 auf 1 15  
Personen. Im gleichen Zeitraum stieg die Anzahl 
der , Dienstposten laut ' Friedensstärkenachwei­
sungen von 90 auf 1 1 7., Trotz dieser günstigen 
Personallage wurden'in dieser Abteilung noch zu­
sätzlich acht freiwillig verlängerte Grundwehr­
diener zu Schreibarbeiten und Hilfsdiensten ver-

, wendet, obwohl dies im Organisationsplan nicht 
vorgesehen war. Diese Soldaten waren beim 
S�5-Trupp, bei der Versorgungsgruppe, beim 
FM-Betriebs zug und beim Pionierzug der Stabs­
kompanie des MilKdo St eingeteilt. ' 

karteimäßig ' zu erfassen und evident zu' halten, 
die im Einsatzfall für die erforderliche Auffüllung 
des MobHeeres herangezogen werden sollen. 
Von den Bezirksverwaltungsbehörden, denen als 
anfordernde Behörden hinsichtlich der Durch­
führung des Militärleistungsgesetzes eine Schlüs­
selstellung zukommt, wurden keiqe entsprechen­
den Maßnahmen ergriffen. Der RH hielt diesen 
Zustand für unbefriedigend und verwies i!l 
diesem Zusammenhang , auf § 12 des Militär­
leistungsgesetzes, der die Möglichkeit eröffnet, die 
Erfassung der erforderlichen Gerätschaften so 
weit vorzubereiten, daß im Ernstfall eine möglichst 
rasche Einsatzbereitschaft des Heeres gewähr­
leistet ist. 

38.9.3 Das BM wies in seiner Stellungnahme 
auf die von ihm getroffenen Maßnahmen im 
e!genen Bereich hin und gab bekannt, daß der 
Bundesminister für , Landesverteidigung mit 
Schreiben vom'7. Jänner 1976 den Landeshaupt-

38.8.1.2 Auch in der Hauptkanzlei des MilKdo männern die schrittweise Realisierung des Be­
, St wurden drei freiwillig verlängerte Grundwehr- reitstellungsverfahrens nach § 12 des , Militär-
diener zu Schreibarbeiten herangezogen. , leistungsgesetzes angekündigt habe. ' 

38.8.2 Der RH vertrat die Ansi�ht, ' daß 38.9.4 Der RH ersuchte das BM, ihn, in 
freiwillig verlängerte Grundwehrdiener nur im dieser Angelegenheit auf dem laufenden zu halten. 
Truppendienst, insbesondere bei der Bereitschafts­
truppe, einzuteilen wären. Bei Ergänzungsab­
teilungen oder sonstigen Stabsstellen wären da­
gegen vornehmlich Zivilbedienstete oder für den 
Truppendienst nicht , rp.ehr geeignete Militär­
personen zu verwenden. 

38.8.3 Das BM begründete den erhöhten 
personellen Aufwand bei der Ergänzungsabteilung 
mit der gemäß der Wehrgesetz-Novelle 1971 
eingeleiteten Umstellung des Reservistenstandes 
in den MobEinheiten und mit den Änderungen 
in der Ableistung der Wehrpflicht. Der damit ver­
bundene Personalmehrbedarf könne infolge Aus­
schöpfung des Dienstpostenplanes für Zivil­
personen nur durch solche Aushilfen abgedeckt 
werden. ' 

38.9.1 , Gemäß § 1 des Militärleistungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 174/1968, können flir, das Bundesheer 
zur Erfüllung sefner Aufgaben Leistungen ange� 
fordert werden, die im § 2 Abs. 1 des Wehrgesetzes 
näher bezeichnet sind. Die Anforderung von der" 
artigen Leistungen obliegt den Bezirksverwal­
tungsbehörden und erfolgt in der Regel auf Antrag 
des Militärkommandos, in dessen örtlichem 
Wirkungsbereich die Anfo;�erungsbehorde ihre� 
Sitz hat. ' 

38.9.2 Generelle V9rsorgen im Sinne des 
Militärleistungsgesetz�s wurden vom BM f. 
Landesverteidigung bisher insoweit getroffen, als 
mehrere Weisungen ' und DU1;chführungs bes,tim­
mungen ' etIassen lind die Militärkommanden 
verhalten wurden, die Bestande ' j ener Lastkraft­
wagen und Gerätschaften ' des zivilen Sektors 

38.10.1 Auf ' einem Truppenübungsplatz im 
Bereich des MilKdo St werden Angehörige des 
Verteidigungsressorts und deren Familienange­
hörige während der Sommermonate, der Zeit um 
Weihnachten und der Semesterferien als Urlaubs­
gäste aufgenommen. Die Betreuung der Urlaubs­
gäste erfolgt durch das Kaderpersonal und die 
Grundwehrdiener des Truppenübungsplatz­
kommandos. Zur Verstärkung dieses Personals 
werden jeweils ,für die Dauer einer Uilaubssaison 
auch von anderen Dienststellen und Truppen-' 
körpern Grundwehrdiener zur Betreuung der 
Urlaubsgäs'te als Servierer, Küchenhelfer, Köche 
oder Heizer abkommandiert. Für di,e $ommer­
saison 1975 wurden erstmals auch zivile Hilfs­
käfte angestellt. 

38.10.2.1 Der RH bemerkte dazu, daß die 
Verwendung von Heeresangehörigen zur Be­
treuung von Urlaubs gästen nach dem Wehrgesetz 
und aufgt:und der Allgemeinen Dienstvorschriften 
für das Bundesheer (ADV) nicht zulässig ist 
und daher .einzustellen 'wäre. ' 

38.10.2.2 Er wies ferner darauf hin, daß auf­
grund der Unterbringung und Betreuung der 
Urlaubs gäste durch Überstundenleistungen des 
beim Truppenübungsplatzkomrnanq()'eingeteilten 
Kaderpersonals sowie durch l;1ie Aufnahme ' zu­
sätzlicher Hediensteter erhöhte Personalkosten ent� 
stehen und ' darüber hinaus noch vermehrte Aus­
gaben fü� 'elektris�he'n Strom� Hei,zmaterial und 
soqstige Betriebsmittel anfallen. Er ' ersuchte das 
Bl\1 U,ffi' Mitteilung, welche ' Kostenbeiträge von 
den ' Urlaubs gästen zu entriehten ' sind und wie 
diese Kostenbeiträge ermit�elt 'wurden. 
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38.10.3.1 . pas ,13M antwortete, daß die Bei­
stellung von Grundwehrdienern als Ordonnanzen 
für das Offizierskasino und Köche für di� 
Truppenküclie des 'Truppenübungsplatzes nicht 
nur allein zur Betreuung der Urlaubs gäste, sondern 
aüch für die Betreuung der auf dem Truppen­
übungsplatz übenden Truppenteile ' erfolge. In 
den Monaten Juni bis August 1974 habe sich �er 
Gesamtverpflegsstand wie folgt zusammengesetzt : 

Juni 1974 . . . . .  . .  
Juli 1974 . . . . . .  . .  
August 1974 . . . .  . 

Tageskostportionen für 
roH. Küchenteilnehrner Urlauber 

2 666 
2 681 
2 706 

239 
1 065 
1 240 

Die Kostenbeiträge betragen : 
Erwachsene Kinder 

Tagesverpfleg�sat2: ' . . . . . .  30 S 15  S 
3 Verpflegszubußen . . . . .  9 S 4,50 S 
Betriebskostenzuschlag 5 S 5 , S 

44 S 24,50 S 

38.10.3.2 Für Einweisungen von erholungs­
suchenden . Ressortangehörigen stünden auf dem 
erwähnten Truppenübungsplatz insgesamt elf 
Zimmer mit 36 Betten zur Verfügung. Ausnahms­
weise seien im Jahre 1974 auch Einweisungen 
in das Offiziers heim (neun Zimmer mit 25 Betten) 
durchgeführt worden. Für diese Unterkünfte 
wären pro Nacht und Bett in Einzelzimmern 8 S 
und in Mehrbettzimmern 5 S zu zahlen. 

38.10.3.3 Nach Ansicht des BM ergebe sich 
aufgrund der Urlaubsaktion kein'e merkliche Er­
höhung des Aufwandes für Strom, Heizmaterialien 
und , sonstige Betriebsmittel, da auch für die an­
wesenden ' Truppenteile gekocht und geheizt 
werden müsse. , . ' .

' 

38.10.3.4 Die eingewiesenen Urlauber hätten 
die ihnen ' zugewiesenen Räumlichkeiten auf die 
Dauer ihrer Einweisung selbst zu reinigen und 
bei Verlassen die Unterkunft in gereinigtem Zu­
stand,zu Übergeben., Sofern die Unterkünfte nicht 
zentralgeheizt .werden, haben sie das Heizmaterial 
selbst zil beschaffen und die Öfen selbst zu heizen, 
Laut Hei�ordnung (Merkblatt für Urlaubsgäste) 
dürfen die Grundwehrdiener , von Urlaubern 
nicht zu Dienstleistungen herangezogen. werden. 

38.10.3.5 Seit 1975 seien auf dem Truppen­
übungsplatz zwei Geschirrspülmaschinen vor­
handen. ,Außerdem seien zwecks Einsparung von 
Grundwehrdienern in' der Sommersaison 1975 
erstmals ,vit::r zivile Hilfskräfte kurzfristig aufge­
nOmmen worden. Künftighin würden die Urlaubs­
gäste verhalten werden, sich die Verpflegung von 
eijJ.em Ausg�beschalter �.elbst abzuholen und das 
bc;nützte Eßgeschirr selbst: zurüc�zustellen, . um 
dadurch Ordonnanzen ·einzuspan:n., : ,  

Bauliche Angelegenheiten 

38.1 1 . .1 Mit , dem Bundesmiriisteriengese�z 
1973, das am 1 .  Jänner i974 in Kraft trat, wurden 
die :Zuständigkeiten auf dem Gebiete des mili­
tärischen Bauwesens für das BM f. Bauten und 
Technik und das BM f. Landesverteidigung neu 
festgelegt. 

38.1 1 .2  Bis November , 1975 war zwischen 
, beiden Ressorts in , vielen Belangen noch keine 
Einigung erzielt worden und das Bundesmini­
steriengesetz auf delTI Gebiete, des militärischen 
Bauwesens in seinen wesentlichen Bestimmungen 
noch niCht vollzogen. . 

38.11 .3.1 Das BM f. Landesverteidigung teilte 
mit, daß es mangels einer einvernehmlichen Auf­
fassung über den Umfang deI; vom Verteidigungs­
ressort zu übernehmenden Bau- und Verwaltungs­
ag�nden den Verfassungsdienst des BKA . um ein 
Gutachten ersucht habe. Nach Erhalt des. Gut- . 
achtens im Dezember 1974 habe es .dem BM . 
f. Bauten und Technik im Juni 1975 eine Auf­
stellung über d,k vom Verteidigungsressort zu 
übernehmenden Aufgaben hinsichtlich der mili­
tärischen Munitionslager, der Schieß- und Übungs­
plätze sowie der sonstigen militärischen Zweck­
bauten zugesendet und Vorschläge zur Lösung 
der personellen Fragen sowie für die Übergabe� 
und Übernahmemodalitäten gemacht. In dem an­
schließenden Schriftverkehr, · hätten sich ; aber 
neuerlich ,beträchtliche Unterschiede in den Auf­
fassungen der bei den Ressorts . gezeigt. Um 
dennoch zu einer Lösung Zu kommen, habe sich 
der Bundesminister für Landesverteidigung im 
Jänner 1976 unmittelbar' an den, BlJndesminister 
für Bauten und T�chnik gewendet und vorge­
schlagen, von weiteren rechtlicher: Auseinander­
setzungen Abstand zu nehmell und zusätzlich 
zu den 13 Bediensteten, die das BM f. Bauten und , 
Technik bereits früher angeboten hatte, der Über­
stellung, jener Bediensteten, die mit den vom 
Verteidigungs ressort zu übernehmenden Agenden 
befaßt waren, zuzustimmen. Aufgrund einer 
Ressortbesprechung am ' 22. April 1976 , habe 
schließlich das BM f. Bauten und Technik die . 
Übergabe der Agenden betreffend die militärischen 
Mtinitionslag�r, die militärischen Kontrollpunkte 
und Peilstationen sowie die Einmietungen für 
militärische Zwecke angeböten. 

38.11 .3.2 Mit der Übernah'me dieser Agenden 
durch das Verteidigungsressort sei daraufhin im 
Mai 1976 vorerst im Land �ärnten begonnen 
worden. ' . .  

38.12. 1 . 1  Im Jahre 1958 war im Bereich des 
MilKdo St ein ehemaliges Mühlengebäude samt 
umliegender Grundstücke ut;ll · 608 000 S für das 
Bundesheer g�kauft und in d�n folgenden Jahren 
mit einem Aufwand von rund 1 ,5. Mill. S in ein 
"Grenzschutzausbildungslager" umgestaltet wor­
den. 
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38.12.1.2 Das Grenzschutzausbildungslager 38.12.3.2 Eine Anfrage des MilKdo St beim 
liegt zur Gänze im Überschwemmungsgebiet Amt der Steiermärkischen Landesregierung habe 
eines Flusses. Fast , jährlich kam es zu Über- ergeben, daß Schutz bauten zur Verhinderung von 
schwemmungen, bei dep.en die Hochwasserstände Überschwemmungen des Lagers nicht möglich 
seit dem Jahre 1970 ständig zunahmen und sind. Im Zuge der bereits in nahezu vollem Aus­
Höhen bis zu 163 cm (1973) erreichten. maß durchgeführten Flußregulierung sei aber mit 

Üb�rflutungen im Ausmaß j ener der Jahre 1972 38.12.1 .3 In einigen ebenerdigen Gebäude- und 1973 nicht mehr zu rechnen. 
teilen; die zu Magazinen umgebaut worden waren, 
lagern schon seit Jahren beträchtliche Mengen an 38.13.1 Die Ab:vicklung der Bauangelegen­
Waffen und Gerät für die Landwehr. Bei einer heiten im Bereich des Verteidigungsressorts war 
Hochwasservorwarnung trachteten die Geräte- durch eine Vielzahl Von Erlässen und Einzel­
verwaltungstrupps stets, durch sofortiges Um- richtlinien geregelt, die im Laufe der Jahre vom 
lagern oder Hochlagern die Magazinsbestände zu BM f. Landesverteidigung, dem Heeres-Bau- und 
sichern. Dies gelang jedoch nicht immer. Im Juni Vermessungsamt sowie Von Gruppenc und Mili-
1973 z. B. ' stieg das Hochwasser doppelt so tärkommanden verfaßt worden waren. Die da­
schnell, als dies früher der Fall gewesen war. In durch entstandene Unübersichtlichkeit hatte den 
den Waffenlagern stand das Wasser 1 ,30 m hoch, RH bereits anläßlich seiner letzten Gebarungs­
die Stellagen in allen Magazinen waren zu zwei überprüfung auf dem 'Gebiete des militärischen 
Dritteln im Wasser. Unter Wasser befanden sich Bauwesens veranlaßt, eine einheitliche und um-

. Sturmgewehre, Maschinengewehre, Maschinen- fassende Regelung dieses Arbeitsgebietes zu 
pistolen, Granatwerfer, Pionierausrüstungssätze, empfehlen (siehe TB 1972 Abs. 44.4), die seitens 
Pioniersprengausrüstungssätze mit Zündmaschi- des BM auch in Aussicht gestellt wurde. 
nen und eine große Anzahl weiterer Geräte und 38.13.2 Die Gebarungsüberprüfung beim 
Werkzeuge sowie Teile der Munitionsausstat- MilKdo St zeigte, daß die Unübersichtlichkeit in 
tung. ' der Zwischenzeit noch größer geworden war, da 

Ü viele Weisungen wegen der organisatorischen Ver-38.12.1.4 Nach jeder berflutung war das .. d h b d' d b h an erungen nur me r e mgt 0 er ü er aupt Personal, das durch Hilfskräfte verstärkt werden nicht mehr anwendbar waren. Das Fehlen einer mußte, monatelang mit den Aufräumungs- und entsprechenden Dienstanweisung hatte nicht nur Reinigungsarbeiten sowie mit den Konservie- die reibungslose und ordnungsgemäße Abwick-rungsarbeiten beschäftigt. Da das Mauerwerk nur 1 d ' B 1 h 't d h d' ung er auange egen el en, son ern auc le langsam austrocknete, wurde in den Gerätelage.rn 
noch Monate nach dem Hochwasser eine Luft- wirkungsvolle Ausübung der Dienstaufsicht er­

schwert. Der RH empfahl daher, die beim feuchtigkeit bis zu 100% gemessen. Die einge- Heeres-Bau- und Vermessungsamt bereits vorbe-lagerten Waffen und Geräte wurden dadurch reitete Vorschrift ehestens zu verlautbaren. stark in Mitleidenschaft gezogen. 
38.13.3. Laut Mitteilung des BM ist diese 

38.12.2 Der RH bezeichnete die im Grenz- Vorschrift noch im Dezember 1975' als "Vor­schutzausbildungslager derzeit zur Verfügung läufige Dienstanweisung Bauwesen" in Kraft 
stehenden. Räume als ungeeignet für die ständige getreten. 
Aufbewahrung von Waffen und Gerät. Er 
empfahl, in einer in der Nähe gelegenen Kaserne 38.14.1 . 1  Aufgrund eines im April 1972 von 
geeignete Lagerräume einzurichten,. zumal dort einer Grazer Baufirma dem Kasernkommando 
die Depotbestände auch sicherer als in dem etwas Belgierkaserne vorgelegten Kostenvoranschlages 
abseits gelegenen Grenzschutzausbildungslager für die Staubfreimachung des Exerzierplatzes im 
untergebracht werden könnten. Schließlich er- Betrage von 606 550 S bewilligte das BM f. 
suchte der RH festzustellen, ob und welche Landesverteidigung im Oktober 1972 eine Aus­
Hochwasserschutzmaßnahmen in diesem Gebiet gabe in Höhe von.610 000 S und wies das MilKdo 
geplant .sind. St an, die Ausschreibungs- und Vergabericht-

linien zu beachten sowie das Ausschreibungs-
38.12.3.1 Das BM erwiderte, daß im Bereich ergebnis zu melden. Das damalige Gruppen­

der erwähnten Kaserne wegen des nur zu einem kommando II zog jedoch die Vergabe an sich ' 
Viertel des urprünglichen Bauplanes verwirk- und bestellte im November 1972 freihändig ohne 
lichten Ausbaues keine geeigneten Lagerräume. Einholung von Vergleichsangeboten bei einer 
für das im Grenzschutzausbildungslager befind- arideren Grazer Baufirma die Durchführung der 
liche . Gerät zur . Verfügung stünden. Wohl sei Baumaßnahme in der Belgierkasern� zum Preis 
in der Raumbedarfsmeldung ein Waffenmagazin von 610 000 S. Im Auftragsschreiben 'führte das 
vorgesehen, es hätte aber bisher dafür keine Gruppenkommando II an, daß die Vergai?e '"im 
finanzielle Bedeckung gegeben. Auch werde der- Anhängeverfahren" an eine Von dieser Firma im 
zeit untersucht, inwieweit anderweitig Lagerraum Jahre 1971 für die Flughafenbetriebsges�llschaft 
angernietet werden könne, da sich in der Nähe Graz erbrachte Leistung erfolge, bei der damals 
Objekte dafür anbieten. die Bundesgebägdeverwaltung II (kurz BGV II) 

'. 
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die Bauleitung innehatte. Es begründete die frei- mit Verschleißschichte durch eine Privatfirma 
händige Vergabe mit einer Bestimmung in unter Mitwirkung von Truppenkräften. Beide . 
Punkt 1 ,4331 der ÖNORM A 2050, wonach diese Projekte waren vom ehemaligen Gruppen­
dann erfolgen kann, "wenn Art, Güte oder· Um- kommando II öffentlich ausgeschrieben worden. · 
f�ng der Le.istung.oder. die Ums.�ände, unter denen . 38.15.1 .2 In den beim MilKdo St aufbewahrten s�.e zu erbnngen 1st, SlC? erst .1m Zuge der Aus- Bauakten waren keine Unterlagen und Aufzeich-· fuhrun� so genau un� elnde�lt1g feststellen .lassen, nungen über die von der Truppe erbrachten daß eIne A,:sschre�?u?-g .m,:

ngels geeIgneter Leistungen· vorhanden. Das Ausmaß der von der Grundlagen nlcht moghch 1st . Firma tatsächlich ausgeführten Arbeiten war daher 
38.14.1 .2 Im Dezember 1972 legte die Bau- nicht. mehr exakt festzustellen, und eine genaue 

firma eine auf mehr als 650 000 S lautende Rech- Überprüfung nicht möglich. 
nung über die "tatsächlichen Leistungen laut 38. 15.2 Der RH ersuchte zu veranlassen, daß 
gemeinsam festgestelltem Aufrnaß" auf dem in Hinkunft die Aufzeichnungen über Arbeiten, 
Exerzierplatz in der Belgierkaserne vor. die von Truppenkräften in Ergänzung von Fir­

· 38.14.2 Der RH bemängelte, daß das ehemalige 
Gruppenkommando II sowohl · die ÖNORM· 
A 205.0, nach der eine öffentliche Ausschreibung 
�rforderlich gewesen wäre, als auch die vom BM 

menleistungen erbracht werden, exakt geführt und 
den Bauakten beigeschlossen werden, da ansonsten 
die Überprüfung des Umfanges der Firmen­
leistungen nicht möglich ist. 

erteilte Auflage nicht beachtet · hatte. Er wies 38.15.3· Das BM antwortete, daß · bedauer-
darauf hin, daß die Berufung auf Punkt 1 ,4331 licherweise kein Bautagebuch geführt worden sei · 
der ÖNORM A 2050 ebenso wie die Bezeichnung und somit die Arbeitsleistung der Truppe nicht 
als Bestellung im "Anhängeverfahren" unzu- mehr. hätte ermittelt werden kö·nnen. Die Bau­
treffend ist und die von der Baufirma vorgelegte aufsicht und Bauführung seien nunmehr durch 
Rechnung keine . detaillierten Angaben enthält, so d�e "Vorläufige Dienstanweisung Bauwesen" ge­
daß ein Verglei.ch mit dem Bestellauftrag und dem regelt. 
vom Kasernkommando Belgierkaseine eingehol- 38.16.1 Beim MilKdo St waren die Unter­ten Kostenvoran'schlag der anderen Grazer Firma lagen über die abgeschlossenen Bauvorhaben · 
nicht möglich war. vielfach systemlos abgelegt . und zusammenge-

38.14.3.1 Das BM erwiderte, daß die kurze · hörende Geschäftsstücke in verschiedenen Akten­
Zeitspanne von der Erteilung der Ausgabebefugnis ordnern eingereiht. Teilweise fehlten auch . die 
bis zum. Jahresende eine ordnungsgemäße Aus- Abrechnungsunterlagen und Aufrnaßaufstellungen 
schreibung und Vergabe nicht gestattet habe. Um sowie die letztgültigen Baupläne. Die vom MilKdo 
den genehmigten Betrag nicht verfallen zu lassen, St in Eigenverantwortung durchgeführten und 
sei daher einvernehmlich mit der BGV II/Graz abgeschlossenen Baurnaßnahmen waren daher nur 

· die geschilderte Vorgangsweise gewählt worden. sehr schwer zu überprüfen. 
. 

Als · Grundlage habe das Angebot der Firma 38.16.2 Der RH empfahl dem MilKdo St, gedient, die Bestbieter für die Arbeiten zur Er- dafür zu sorgen, daß in Hinkunft vollständige weiterung der Bewegungs- und Verkehrs flächen Bauakte geführt werden, die alle für drie Bau1l?-aß-auf. dem.· Flughafen· Graz gewesen sei. Im übrigen h . h . V h I na me WIC tl gen orgänge ent a ten . . seien im. November· 1972 eine örtliche Begehung 
durchgeführt sowie die Preise vereinbart und im 38.i6.3 Das MilKdo St teilte mit, es habe 
Leistungsverzeichilis verbindlich vorgeschrieben die Unterlagen über die durchgeführten und ab­
worden. Die in Gegenwart von · Vertretern der geschlossenen Baurnaßnahmen geordnet und für 
BGV II/Graz vereinbarten Preise auf der Basis jeden Geschäftsfall einen Bauakt angelegt, in dem 

. 1971 seien als finanzieller Vorteil für das Bundes- die Abrechnungsunterlagen nun zusammen- . 
heer zu bewerten. 

38.14.3.2 Das· BM teilte ferner mit, daß auf­
grund der Ausgabe der "Vorläufigen Dienstan­
weisung Bauwesen" . die vom RH beanstandete 
Vorgangsweise in Zukunft beim Heeres-Baue und 
Vermessungsamt und anderen mit Bauangelegen-. 
heiten befaßten Dienststellen nicht mehr zu er-

hängend aufliegen. 
38.17.l.1 Im Jahre 1973 begann das MilKdo St, 

Kellerräume in militärischen Objekten mit einem 
Grundschutz zu versehen. Im Feber 1973 schrieb 
das MilKdo St die Baumeisterarbeiten und die 
Errichtung der Schutzraumbelüftung für drei 
Objekte beschränkt aus. 

warten sei. 38.17 .1 .2 Bei den Baumeisterarbeiten .erhielt 
38.15 .1 .1  Im ' Jahre 1970 · wurden in der der Billigstbieter, .eine Graier Firma, den Zu­

Belgierkaserne der Panzerwerkstättenvorplatz und schlag im Aus!l}aß ·von 373 000 S. Nach Durch­
das Straßenteilstück "Süd" mit eiriem Kosten- führung der Arbeiten legte diese .. Firma dem 
aufwand von rund 584 000 S saniert. Es· handelte MilKdo St ein Angebot zum Ausbau von zwei 
sich dabei uni verschiedene Pflasterringsarbeiten weiteren Grundschutzräumen ·um den Gesamt­
sowie um das Aufbringen einer Bitumenkieslage preis von 231 OOO S vor. 
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. 38.1 7.1.3 Im November 1973 beantragte 38.18. 1 .2 .1m April 1975 erfolgte durch Organe 
hierauf das MilKdo St beim Heeres-Bau- und des MilKdo , St 'eine Baustellenbegehung. Der 
Vermessungsatnt eine Ausgabebefugnis und darüber verfaßten Niederschrift ist Zu entnehmen, 
führte aus, daß ein . "Ausschreibungsverfahre�'" daß sämtliche in der erwähnten Schlußrechnung 
stattgefunden' und die " BGV II/Graz die Preise enthaltenen und bereits bezahlten Leistungen zu 
laut Leistung'sverzeichnis überprüft und für diesem Zeitpunkt noch nicht ' erfüllt waren. Iti 
richtig befunden" habe. . - . dem seinerzeitigen Bestellauftrag war der Baufirma 

Diese Angabe war unrichtig, da für die beiden der Termin 15.  Juli 1 974 zur Fertigstellung ge- I 
setzt worden. 

" < 
Projekte keine Ausschreibung stattgefunden und 

38.18.2 Der RH ersuchte um Mitteilung, ob 
die Arbeiten in der Zwischenzeit ordnungsgemäß 

die BGV II die .Preisangemessenheit nicht über­
prüft hatte . 
. 38.17.1.4 Nach G�währung der Ausgabe- ausgeführt worden seie�. . 

befugnis übertrug das MilKdo St der betreffenden 38.18.3 , Das MilKdo St teilte daz� mit, daß 
Firma die Baumeisterarbeiten für den Ausbau die Bezahlung der Rechnung über die Durch­
der beiden Grundschutzräume zum Preis von führung der Baumeisterarbeiten aufgrund einer 
231 000 S. In den Bestellschreiben war angeführt, mündlichen .Meldung des ehemaligen Beamte!J. 
daß die Aufträge "im Anhängeverfahren im Sinne des . MilKdo St erfolgt sei, daß die in Rechnung 
der ÖNORM A 2050" h;folgten. Im April 1974 gestellten Arbeiten ordnungsgemäß ausgeführt 
erteilte das MilKdo St dieser Firma einen weiteren und abgeschlossen seien. Dehalb hätten keine 
Auftrag im Ausmaß von 192 000 S, gleichfalls · Bedenken bestanden, die sachliche Richtigkeit 
ohne Einholung von Vergleichsangeboten. iu bestätigen und den Zahlungsvollzug zu ver-

Der ' Einbau .der Belüftungseinrichtungen für anlassen. Eine Baustellenbegehung durch' Vorge­
diese drei Objekte (192 000 S) wurde gleichfalls setzte des betreffenden Beamten sei damals nicht 
im "Anhängeverfahren" jener Firma erteilt, die erfolgt. 
bei der erwähnten beschränkten Ausschreibung Die Arbeiten seien jedpch inz\Vis�hen ordm:i�gs­
im Feber 1973 als Bestbieter den Auftrag für ge.tpäß fertiggestellE \Vorden. . 
Schutzraumbelüftungen mit einer ' Zuschlag-
summe von 1 52 000. S erhalten hatte. . 38. 19 . 1  In zwei Objekten untersuchte der RH 

38.17.2 Das MilKdo St hat demnach an beide die im Zusammenhang mit der Errichtung eines 
. . . . ' Grundschutzes erbrachten . Ba.urn,�istera,rbeiten. Firmen Aufträge' in Höhe. von me.h. r' a. l.s 600 .. 00 .. 0 S . .  Hiebei stellte sich . heraus, daß ·viele · der in den freihändig und ohne Einh()luhg von Vergleichs- (bereits beglichenen) Teil- .und Schluß.re.cl1qu�gel� . angeboten vergeben. Der RH wies darauf. hin, enthaltenen Positionen .nicht überpr�fbar waren, daß diese Vorgangsweise mit den Vergebungs- da in den Bauakten nicht nur die Aufmaßblätter richtlinien nich. t in Einklang stand. 

. 
und die Abrechnungspläne, sondern auch die 

38.17.3 Das MilKdo St teilte dazu mit, daß Aufstellungen über erbrachte 'Regiearbeiten und 
die Einladung der Firma ·zur Anbotiegung für die Bautagebücher fehlten. Der RH konnte aber 
den Ausbau weiterer Grundschutzräume durch feststdlen, .daß u. a. die für beide Objekte ver­
einen ehemaligen Beamten des Militärkommandos rechnete Leistung "Abtragen von' Straßenkonc 
ohne Wissen seines Fachvorgesetzten erfolgt sei. struktionen ' bestehend aus Asphaltdecke, Trag­
Außerdem trage das eingetroffene Angebot samt schichte und Frostkofferschichte" nicht angefallen · 
Leistungsverzeichhis keinen Eingangsstempel, es war. Wie ein Vergleich mit den verfügbaren Lage­
sei auch nicht dem erwähnten Fachvorgesetzten plänen über die Kellergeschosse ergab, sind auch 
zur Kenntnisnahme und Abz.eichnung vorgelegt andere Arbeiten nicht in dem Umfang angefallen, 
worden. Die Angabe in dem Ansuchen um die wie sie in Rechnung gestellt wurden. 
Ausgabebefugnis; ein Ausschreibungsverfahren 
habe stattgefunden und die BGV II/Graz habe 
die Preise laut Leistungsverzei ch.pis überprüft -und 
für richtig befunden, sei : durch eine 'falsch� 
Unterrichtung ·des Fachyorgesetzten durch den 
erwähnten ehemaligen " Beamten des Militär­
kommandos zustande . gekommen. 

38.18 . 1 . 1  Im Dezember 1974 -legte eine Bau­
firma eine auf 32 .600 S la)lteqde Schlußrechnung 
zu einem im Wege der freihäp9igen Vergabe aus­
führten Auftrag vor. ;Nachdem seitens des MilKdo 
St die Ausfühiulig un.d die sa<:hl1ch� Richtigkeit 
der in Rechnung gestellten Arbeiten bestätigt 

. worden waren, überwies ·die Verwaltungsstelle 
Graz den Rechnungsbetrag an die.Firma. 

38.19:2" De�·. RH bemänge1te, daß ' .die Ab­
nahme der Baumeisterarbeiten aurch Organe des 
MilKdo St nicht l7lit der nötigen Sorgfalt erfolgte. 
. 38 . .19.3· 6as MiiKdp .St 'erwideite, daß in der 

Zwischenzeit eine Kollaudierung bd allen Gturid� 
schutzbaute!J. von einer eigens dafür eingesetzten 
Kommissioq durchgeführt worden sei. Hi.ebei sei 
festgestellt worden, daß ' Firmenleistungen an�r­
kannt worden sind, die gar nicht erbracht worden 
waren'. 

Da diese' Leistungen bezahlt' wurd{!n; 'sei de� 
Republik. Österreich e�n �chaden in 'Höhe ' v9�' 
rund 1 35 000 S -zugefügt worden. Die Aner­
kennung nicht erbrachter Leistungen sei dadurch 

8* 

III-89 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 129 von 267

www.parlament.gv.at



1�9 

möglic? gewesen, daß die B�u�bnahmen von dem I achtung, von denen die Übernahme der E��atz­
ehernahgen Beamten des MIIKdo St, "sofern , oder Reparaturkosten durch den Bund abhangt, 
. solche überhaupt stattgefunden haben; allein mit i durch die örtliche Gebäudeverwaltung. 
einem Firmenbeauftragten durchgeführt" worden ' 
sei�n. Sein Vorgesetzter bzw. Organe der Kas�rn- 38.21 .2 ·· Der RH wies darauf hin, daß ' �ie 
verwaltui-J.g hätten die Bauabnahmeprotokolle' Durchführung der Anordnung des Heeres-Bau­
zwar mit "gesehen" abgezeichnet, aber bei der und Vermessungsamtes Schwierigkeiten verur­
Ba'uabnahme nie mitgewirkt. sacht, weil den Militärkommanden hiefür kein 

Unmittelbar im Anschluß an die Ge- entsprechend ausgebildetes Personal zur Verfü-38.20.1 . . gung steht. Hingegen befindet sich solches Per-. barungsüberprüfung .. teilte das MilKdo St dem sonal bei den Gebäudeverwaltungen, die seinerzeit 
RH mit, daß es gegen den. erwähnten ehemaligen eigens für die · Betreuung der Kasernen und 
Beamten des Mil.Kdo St Straf�nzeige bei der WohnhäuSer des Bundesheeres errichtet wurden. 
Staatsanwaltschaft Graz und Disziplinaranzeige Außerdem ist der örtliche Wirkungsbereich der 
bei der Disziplinaroberkommission beim BM f. Gebäudeverwaltungen kleiner als jen�r der Mili­Landesverteidigung erstattet habe. Ferner sei die tärkommanden, so daß .die Gebäudeverwaltungen 
Einsetzung einer Unt�rsuchungskommission beim die· Geräteüberprüfungen mit einem geringerell 
BM f. J.,anqesverteidigung beantragt worden. Aufwand an Zeit und Reisekosten durchführen 

38.20.2.1 Der . RH ,ersuchte das MilKdo St, können. Der RH ersuchte daher, das BM f. 
ihm. den Stand der Angelegenh,eit mitzuteilen. ' bl11desverteidigung, im Einvernehmen mit dem -

38.20.2.2 Gegenüber dem BM vertrat der RH B
d.
M

G
f. Baut

b
en und Technik, zu veranlassen, daß­

den Standpunkt, daß die aufgezeigten , Verstöße le eräteü erprüfungen auch in den vom BM f. 
gegen bindende Vorschriften durch mangelnde Landesverteidigung angemieteten Naturalwoh­
Dienstaufsicht und Kontrolle erleichtert wurden. nungen von den Organen der. örtlichen Gebäl,lde-

verwaltungen durchgeführt und die Gutachten 
38.20.3.1 Das MIIKdo · St berichtete dem RH, 

daß sich nach Auskunft der Staatsanwaltschaft 
Graz' d�s Verfahi-en noch' immer im Unter­
suchti�g�st��liu� befinde und . weitere Einver­
nahmen des Beschuldigten und von Zeugen durch-
zuführen seien. ' , . .. . 

hierüber dem zuständigen Militärkommando 
übermittelt werden . 

38.2L3 Laut Stellungnahme des BM f. Landes� 
verteidigung wurde die Anregung des RH an das 
BM f. Bauten und Technik herangetragen: 
Prinzipiell sei dieses bereit, die Bundesgebäude-38.20.3.2 , Das BM teilte mit, daß der ehe- verwaltung zu beauftragen, die' Geräteüberprü­malige Beamte des MiIKdo St das ihm entgeg�n- fungen im Sinne der Anregung des RH dutchzu-

gebrachte Vertrauen, nicht gerechtfertigt habe. führen. Der zuständige Abteilungsleiter habe sich Wenngleich das Gebiet ,des . Bauwesens für einen allerdings vorbehalten, das Ersuchen des Heeres­
fachlich nicht .gründlich Vorgebildeten schwer Bau- und Vermessungs amtes rechtlich und fachlich überschaubar sei, so liege doch offenkundig ,eine prüfen zu lassen und dann entspre!=hen4 Bescheid Fehlleistung des unmittelbaren Fachvorgesetzten zu geben. 
vor" da zufolge übermäßiger Gutgläubigkeit 
eine ständige straffe Kontrolle · niCht ausgeübt 38.22 Bezüglich der Naturaiwohnungen in 
worden ist. Der . Militärkommandant habe ge- vom BM '  f. Landesvetteidigung · angemieteten, 
melde�" daß er über den im fraglichen Zeitraum Wohnobjekten bemängelte 'der RH, daß zwecks 
für, die Ausübung der Dienstaufsicht verant- Einsichtnahme in die Belege zu den Betrieps­
wortlichen Fachvorgesetztep wegen dieser, Fehl- kostenabrechnungen z. B� von Naturalwohnung,�n 
leistung eine Disziplinars"trafe erteilt hat. Diese in Graz . . ein Angehöriger des . MilKdo St sich je�_ 
Maßnahme \verde · vom BM ais ausreichend er- vieils zur zuständigen Hausverwaltu1;lg nach Wjen 
achtet. '  ,begeben muß, weil das BM die Überprüfung 'der 

Betriebskostenabrechnungen im Jahre 1975 an , 38.21,.1 Das tIeeres�Bau- und Vermessungs- die Militärkommanden delegiert hat. Bezüglich. amt hat· ,. l'n ." el·nem· Schreiben . an das Armee- d' 1\1 ß h d d leser H a na me, d,ie , as BM amit begründete, kommando angeordnet; , daß bei Anträgen auf daß sei.nem Wohnungsrefe�a.t hiefür nicht das 
Er�atz oder. , Ir:standsetzung von schadhaft ge- erforde;rliche . Personal. zu� . Verfügung stehe, .ist: wordenen Geräten oder sonstige'tl ?:ur Grundaus- . S h 'f h l '  ' 
sta'ttung gehörenden Wohnungseinrichtungen in· eln . . c , n t,wec se ,noch. im" Gange. . , . 

' den vom,BM f. Landesverteidigung angemietefen' -38.23 .1 .1  Berdts · anHißlith seiner :Gebaru:ngs-: 
' Naturalwohnungen das örtlich· "uständige ' Mili- überprüfung bei der BGV II im Jahre 1958 stellte 
tärkommando zu prüfen,und zu begutachten habe, der RH fes't, daß für ei'ne Reihe von Wohnungen 
ob der Sc4adeq auf normale Abnützung oder· auf · in bundeseigene'n Gebäuden sämtliche Brennstoffe 
unsachgemäße :Bedienung oder Behandlung' zu- durch die BGV II ,zu Lasten· des Budgets' des' 
rückzuführen sei. Bei den -von der J3GV II ver- BM f. Landesverteidigung besorgt wurden.- Von 

. walteten . Naturalwohnungen in,, · bundeseigenen den Wohnungsinhabern wurde hiefür eine wesent­
Gebäuden erfolgt diese Überprüf,ung und Begut- lieh niedrigere, pausc,ha1iert� Heizgebühr g�zahlh 
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Der RH bemängelte in den Folgejahren mehrmals 
diese Vorgangsweise und empfahl die Brennstoff­
b_esorgung durch die Wohriungsbenützer selbst. 

38.23.1.2 Nunmehr wurde festgestellt, daß 
diese Gepflogenheit unverändert weiterbesteht. 
Es werden für 268 benützte Naturalwohnungen 
Brennstoffe �esorgt. Der hiefür geleistete Heiz­
kostenersatz beträgt lediglich 32% der Brennstoff­
kosten. Aus Budgetmitteln wurden im Jahre 1974 
für diese ' Heizkostenverbilligung 1 650 364,24 S 
aufgewendet. 

38.23.2 Der RH kritisierte diese V organgs­
weise, weil sie eine ungerechtfertigte Bevorzu­
gung einer Minderheit gegenüber den anderen 
Angehörigen des Ressorts und anderer Venval­
tungsbereiche, darstellt, die voll für ihre Heizkosten 
aufkommen müssen. Dies umso mehr, als sich 
unter deri" ' Begünstigten eine sehr große Anzahl 
von Offizieren ' hoher und höchster Dienstgrade 
befindet. Er , drang daher darauf, die seit zirka 
18 '  Jahren anhängige Angelegenheit nun endgültig 
zu bereinigen und die Beschaffung und Bezah�ung 
des notwendigen Heizmaterials den W ohnungs­
benützern selbst zu überlassen. 

38.23.3 Das BM f. Landesverteidigung er­
widerte, daß diese Form der Brennstoffbeistellung 
von der BGV 11 übernommen worden sei" u�d 
daß es bereits versucht habe, den Intentionen des 
RH nachzukommen. Einerseits seien die Heiz­
'kostenersätze laufend erhöht worden, andererseits 
erfolgten wiederholt Bemühungen um eine 
Änderung . der ' Heizanlagen in den betroffenen 
Wohnungen. Eine Einstellung der Brennstoff­
zuteilungen im Jahr 1964 mußte nach Protesten 
und ' Interventionen wied�r ausgesetzt werden. 

Der Bundesminister für Landesverteidigung 
habe im Jahre 1975 die Einsetzung einer Kom­

. mission angeordnet. Sie sollte unter BerückSichti­
gung aller Punkte einen Lösungsvorschbg , bis 
Anfang 1977 erarbeiten. 

38.23.4 Der RH drang unter Hinweis auf die 
verstrichene Zeitspanne auf eine rasche Bereini­

, gung im , Sinne 'seiner Empfehlung. Die Ange­
lcgenheit wird weiterverfolgt. 

Geräte- und Materialausstattung 
38.24.1 Die dem Verteidigungsressoi:t ' zur 

Verfügung' g�ste�lten Budgetmittel dienen 'dem 
Zweck :dner ' größtmöglichen Effektiv�tät des 
Bundesheeres. Der RH. befaßte sich daher auch 
mit der Ausstattung der im Bereich des MilKdo St 
am 1. Oktober 1975 bestehenden Verbände 'und 
Einheiten. 

38.24.2 Gem�ssen an der .MobStärke war die 
Ausstattung , :mit Handfeu,erwaffen zum Teil 
überkomplett. ' , '  ' 

,Die ' Erstausstattung mit Munition war auf 
Waffenstärke oerechnet und lag bei einigen 
Sorten über dem Soll. ' 

Engpässe bestanden bei ' gewissen . Sprerig­
mitteln. Die Fehlmenge war jedoch zum Teil 
durch Mehrbestände bei anderen Sorten ausge­
glichen. 

Bei den Kraftfahrzeugen hätte die MobStärke 
nur durch Zuweisung von MobFahrzeugen er­
reicht werden können. 

Die vorgesehene Ausstattung mit Fernmelde­
gerät war zum Teil nicht gegeben. 

38.24.3 Das BM teilte mit, daß es bei den 
Munitionssorten der Erstausstattung im Bereich 
des Armeekommandos einen Ausgleich verfügt 
habe, wobei allfällige Überbestände eingezogen 
worden seien. Nach Lieferung der bestellten 
Sprengmittel könne im Jahre 1977 die Erstaus­
stattung der Truppe auf 100%

, 
aufgefüllt werden. 

Die Ausrüstung aller Truppenteile mit Räder­
Kraftfahrzeugen erfolge im Rahmen der Möglich­
keit nach der Friedensstärkenachweisung" 

Mit der Zuweisung der fehlenden Fernmelde­
Ausrüstung sei im Rahmen der derzeit'anlaUfenden 
Beschaffungsprogramme ab dem Jahre 1-977 zu 
rechnen. ' 

, 38.25.1 Bei- der Überprüfung der Waffenbe­
stände der Stabskompanie des MilKdo St war 
die Übereinstimmung zwischen dem Soll- und 
dem Ist-B�stand oft nicht sogleich festzustellen, 
weil sich Waffen, die laut den Ausrüstungs­
blättern ausgegeben waren, in den Magazinen 
befanden und dort ohne Hinweis auf die -' wie 
sich später ' herausstellte - nur " kurzfristige 
Hinterlegung bei den ' Lagerwaffen aufbewahrt 
wurden. 

38.25.2, Der RH ersuchte in diesem Fall so\vi'e 
wegen . einiger anderer geringfügiger Verstöße 
gegen die Richtlinien für die Geräteversorgung 
um entsprechende Veranlassung. 

38.25.3 Das MilKdo St teilte mit, daß es vom 
Nachschubpersonal künftig die strikte Einhaltung 
der· Vorschriften verlangt habe. ' 

38.26.1 Bei einem Kipperfahrzeug der Stabs­
kompanie des MilKdo St war ein Rahmenriß 
aufgetreten. Erhebungen - des RH bei einer 
Heeteszeuganstalt ergaben, daß diese Rahmen­
schäden bei allen Fahrzeugen ' dieses ' Typs im 
Bereiche der Heereszeuganstali: aufgetreten waren. 
Die Sanierung der Fahrzeuge durch V �rstärkung' 
der Fahrzeugrahmen erfotderte 'ihsgesamt rund 
394 000 S: , " ' ,- " , " ' - ,', 

'38�26.2_ Dei: , RH ersuchte das BM, ihm das 
Ergebnis der- seinerzeitigen Tr.uppenerprobuhg, 
,die Gesamtzahl der ' gelieferten" fahr�euge, , :die ' 
Anzahl der sanierten Fahrzeuge , und die hiebei 
angefallenen KO'sten sowie allfällige an die in-, 
ländis�he " Herstellerfirma ' gestellte , ' Regreßan .. 
sprüche mitzuteilen., " 
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38.26.3 Das BM antwortete, daß bei der um­
fangreichen Truppenerprobung keine Rahmen­
schäden aufgetreten seien und eine Verstärkung 
der Rahmen deshalb nicht für erforderlich ge-

' halten wurde. Die Behebung der Rahmenrisse 
sei bei allen Kippern dieses Typs notwendig ge­

' wescn. Rund ein Drittel der Fahrzeuge sei bei 
den , Heereszeuganstalten instandgesetzt worden, 
wobei die Herstellerfirma das Material kostenlos 
zu� Verfügung gest�llt habe. Der Großteil , der 
Kipper ' sei von der Herstellerfirma zum Kulanz­
preis von rund 1,3 Mill. S repariert worden. 
Ursache für die Rahmenrisse sei zum' erheblichen 
Teil die volle Beladung, vielleicht auch übermäßige 
Beanspruchung; nach der bisherigen Laufleistung 
könne aber auch eine Materialermüdung eine 
Rolle spielen. 

38.'26.4 DerRH erwiderte, daß ihm neuerliche 
Rahmenrisse bereits sanierter Fahrzeuge zur 
Kenntnis gelangt sind. Darüber hinaus wurden 
solche Schäden auch bei anderen Lastkraftwagen 
mit dem' gleichen Fahrzeugrahmen, dic ' einer 
geringeren Inanspruchnahme als die· Kipper 
unterliegen, festgestellt. Die vom BM angeführte 
Schadensursache könne daher nicht allein aus­

131 

höherer Treibstoffverbrauch entstehe. Jährliche 
Steigerungsraten von :30% kön'nten damit allein 
nicht beg�ütidet werden. 

Weiters 'wies der RH darauf hin, daß als Ver� 
anstalter der Garnisonsbälle das Kaderpersonal 
auftrete. Auch erfolge die "Ausgaben- und , Ein­
nahmenverrechnung außerhalb der Bundesver­
rechnung,; ein eventueller 'Einnahmenüberschuß 
werde nicht als Bundeseinnahme abg�führt. 

Verwaltungs stelle Graz 
38.28.1 Di� Verfahrensvorschriften für die 

Verrechnung des Bundes ' sehen .zur Gewähr­
leistung der Kassensicherheit laufende Überprü­
fungen vor. Hiebei wird zwischen den' täglichen 
und den unvermuteten Kassenptüfungen unter­
schieden. Während die,täglichen Kontrollen wohl 
erfolgten, ein Vermerk dariiber .aber fehlte, unter­
blieben die ' unvermuteten Kontrollen durch 'den 
Dienststellenleiter . 

38.28.2 , Der R'H' venyies auf die Notwe�dig'­
keit, den auf dem Gebiet des Kassenwesens an­
geordneten ' Übcrprüfungen gewissenhaft nach­
zukommen. 

38.28.3' Von der Verwaltungsstclle wurde zu-schlaggebend sein. 
, , gesagt, ab sofort laufend Kassenüberprüfungen 

. Der RH ersuchte das BM um MitteIlung der durchzuführen. ' 
tatsächlichen Schadcnsursachen und des Gesamt- , 
aufwandes dcr Sanierungskosten beider Typen. 38.29.1 .1  Die v: erwaltungsstelle ist ,l�Üt der 

Dienstbetrieb 
I Lagerung und BeWIrtschaftung der Bekleld�ngs-
und Rüstungssorten- für bestimmte Einheiten 
befaßt. Zur Bestandsübe'rprüf�,l11g ' ist jährlich 
einmal der gesamte Wirtschaftsvorrat vollständig 
zu erfassen. 

38.27.1" Der Treibstoffverbrauch der. Stabs­
kompanie des MilKdo St stieg in den Jahren 
1973 bis 1975 jeweils um mehr. als 30%. 38.29.1.2 Stichpro benweise Überpr?fungen 
, 38.27.2 ' D�r RH , zeigte dem MilKdo St eine der Magazinsbestände erbrachten bei einer Reihe 
Reihe von Einsparungsrriöglichkeiten auf, die ' von Positionen zum Teil erhebliche Differenzen. 
u. a. die verstärkte Benützung öffentlicher Ver- 38 29 2 Der RH er cl te die e U terschi' d' k h' . 1 d' E' 11 d d "  . . su 1 s ,  n e e -� , rsmltte , le l11ste ung es relmOnatlgen ' zu bereinigen und in Hinkunft eine sorgfältige El11satzes von Fahrzeugen zum Kartenvorverkauf j Lagerwirtsch ft nd B fsichtl'g g 'l'ch _ 
f d G . b ' 11 ' G d ' . I' a u eau un s erzu ür en ar11lsons a In raz un el11en ratlOne - t 11 
leren Postabholdienst betrafen. ' s e en, , 

38.29.3 Die Verwaltungs stelle teilte mit, daß 
38.27.3 Das MilKdo St begründete den stei- bei einer nachfolgenden neuerlichen Überprüfung 

gen den Trei�stoffverbrauch mit ' der höheren In- der beanstandeten Sorten alle Differcnzbestände , 
anspruch nah me von Heeres-Kfz bci zunchmenden aufgeklärt' werden konnten. 
T ruppen- · und Kaderübungen. Die vermehrte 38.29.4 Der RH ersuchte ,abschließend um , Benützung öffentlicher Verkehrsmittel sei ange� ' , 
ordnet worden. Die Vorbereitung und Durch- Mitteil)lng der Umstände, die diese nachträgliche 

' Aufklärung ermöglichten. Er ver'wies nochmals führung eines Garnis()nsballes liege im dienst� 
lichen Aufgabenbereich jener militärischen auf die Wichtigkeit rt;gelmäßiger Inventuren und 
Kommanden, die zur Herstellung und Aufrecht- die Verwertung der dabei gewonnenen Ergebnisse. 
erhaltung von Kontakten zur Zivilbevölkerun'g 
beniferi ,sind. , Der Einsatz von Dienstfahrzeugen 
sei deshalb gerechtfertigt. Schli�ßlich , gab das 
MlJKdü St l;>�kanrit, daß ein rationeller ,Postabh.ol-

' und Postzustelldienst eingerichtet worden sei: 
38;27.4 , Der RH erwiderte, daß durch Trup­

pen- und Kaderübungen wohl' die Fahrzeuge Ver� 
mehrt in Anspruch gerio�men werden und ein 

38.30.1 Bei der Verwaltungsstelle Graz ist 
ein Dienstposten für einen Kanzleiunteroffizierl 
:K.a�zleileiter/Dicnstführender Unteroffizier vorge­
sehen. Der auf di<;!sem Dienstposten eingeteilte 
Unteroffizier versah jedoch Dienst im Bekleidungs­
,magazin. 

38.30.2 Ein Dienstführender Unteroffizier ist 
bei der Verwaltungsstelle Graz nicht erforderlich, 
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da . sie kein Truppenkörper ist, der Grundwehr- Bekl�idungsmagazine aufgelöst, und' die Verwal­
diener militärisch auszubilden und ·einzusetzen tungsstellen mußten den 'überwiegenden Teil 
oder zu betreuen hat. Der einzige als Kraftfahrer ihrer :Bestände abgeben. 
beschäftigte Grund:wehrdiener war Angehöriger "38.32:1 .3 Durch diese Regelu�g' entfielen . bei einer' Einheit, die über einen eigenen Dienst- den Verwaltungsstellen zum Großteil die zeit-führenden ' Unteroffizier verfügte: Die Aufgaben aufwendigen marlipulativen Tätigkeiten, wie Be­des' Kanzleileiters und Kanzleiunteroffiziers wur-. ' . . . ' . . . . . . kleidungstranspoite zu und von den Wirtschafts- . den von zwe1 Vertragsbed1ensteten m1terled1gt. t 11 b 'i E" 1 1 . d d Ab .. t d G d Der RH empfahl daher, 'den 'Di�ns.tposten des s e

h
en
d' 

e 1n ( :1 
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u?:g u� . rus
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ung e
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r . rt;rn -

'K l '  ffi ' / K 1 ' 1 " / 'D' f" h . we .r 1ener SOW1e 1e Re1n1gung er Be le1dung. anz elUntero Zler anz e1 elter 1enst u ren- . . 
d�� Unteroffizier bei der Verwaltungs stelle er- . 3.8.32.2 Der RH bemängelte 'die wegen der 
satzlos zu streichen. gerl11gen Anzahl der zu betreuenden Truppen­

38.30.3 Das BM teilte dazu mit; daß eine er­
satzlose ' Streichung dieses Dienstpostens nicht 
vorgenommen werden · könne; · 

. 
da für. d�e 'in­

zwischen den Verwaltungs,stellen neu Über­
tragenen Aufgaben kein zusätzliches Personal 
z.ur Veffügung gestellt werden konnte . . Diese 
neuen . Aufgaben werden durch Bedienstete ge­
leistet, die vom OrgPlan her eine andere Bezeich­
nung tragen. Im Zuge der in Bearbc;itung stehen­
deri Neuorgariisation des Wirtschafts dienstes werde 
eine Bereip.igung erfolgen. 

38.31 .1  Bei der Verwaltungsstelle Graz,. die 
keine Truppenküche oder Kochstelle betreibt, ist 
ein Dienstposten für einen WirtschaftsunterOffi­
zier/Verpflegung vorgesehen. Der auf diesem 
Dienstposten eingeteilte Unteroffizier war fast 

körper zu hohe Einstufung der . Verwaltungsstelle 
Graz und hielt dem BM vor, daß die Verringerung 
des Aufgabengebietes auf dem Beldeidungssektor 
keine Einsparung von Dienstposten ' zuJ; Folge 
hatte. . 

38.32.3 Das BM verwies auch in diesem Fall 
auf �ie ih Bearbeitung st�hende Neuorganisation 
des Wirtschaftsdienstes, in deren Rahmen eine 
teilweise Umschichtung der Dienstposten und des ,  
vorhandenen Personals vorgesehen sei. 

Verwaltungs bereich. des Bundes­
, ministeriums für Finanzen 

a) P rüfu n g s e r gebni s s e  a'u s dem 
] ahre  1976 

ausschließlich mit Angelegenheiten der Unter- Finanzamt für' den I. Bezirk kunftsgeräteverwaltung beschäftigt. Die .. wenigen in Wien Autgaben auf dem Verpflegssektor erforderten 
eine11' sehr geringen Arbeitsa).lfwand, so daß sie 39.1 . 1 Der RH führte in der Zeit von Okto­
ohne nennenswerten Mehraufwand von anderen ber 1 975 bis Jänner 1976 beim: Finanzamt ' fur 
Bediens�eten miterledigt werden könnten. . den 1. Bezirk in Wien (kurz FA Wien I) eine 

Gebarungsüberprüfung durch. Diesem FinanZamt 
38;,31.2 Der RH "empfahl dem BM, den Dienst- obliegen . neben der Erhebung der Abgaben, 

'posten des Wirtschafts unteroffizier/Verpflegung soweit dies'e nicht anderen Behörden durch Ab­
bei alleri Verwaltungsstellen; die keine 1�üche gabenvorschriften übertragen ist'·· (allgemeiner 
betreiben, einzusparen, da:. das : I>ersonal, .wie z. B. Aufgabenkreis), für den Bereich d�s Landes Wien 
bei der Verwaltungsstelle Graz, mit Verpflegs- die"Erhebung der von beschränkt steuerpflichtigen 
angelegenheiten nicht ausgelastet ist natürlichen Personen zu entrichtenden Abgaben 

38.31 .3 Das BM erwiderte, daß im Zuge der vom Einkommen und Verm'ögen sowie die Er­
Neuorganisation des Wirtschaftsdienstes die An- hebung ,der von diesen Personen zu entrichtenden 
regung . des RH berücksichtigt .werde. Abgaben vom Umsatz, sofern diese Personen keine 

Umsätze aus Land- und Forstwirtsch.�ft, Gewerbe� 
betrieb· oder selbständiger Arbeit im , Sinne der 
einkommensteuerrechtlichen Vorschriften im' �n­
land .erzielen. 

' . . 
38.32.1 . 1  Für den Bekleidungssektor sind bei 

der Verwaltungsstelle Gniz. zehn Dienstposten 
systemisic;rt. Dieser ' Personalst�nd ist laut den 
Orgariisationsplänen für die Betreuung von 15 
bis 25 Truppenkörper vorgesehen. Im Bere1che 
der . Verwaltungsstelle Graz . befa'nden' sich ' -hin­
gegen nur sieben Trupperikörper und ':eine Reihe 
kleinerer Dienststellen, die :zusammen die Stärke 
eines Truppenkörpers nicht erreichten. . . • ' . ' • • • .  I " 

. 38.32.1.2 Seit ' der Festlegul).g dieser 'Personal­
stärken in den Organisations'plänen wurden Auf� 
gaben, die bisher den Verwaltungs stellen oblagen� 
den Wirtschaftsstellen der Tiuppenkörper über-. 
tragen . .  So wurden etwa die vort,deri Verwaltungs-: 
stellen bei den Kasernkommal).den eingerichte�eri 

Fern.er ist das FA Wien I mit der . abgabenc,e­
hördlichen Buch- und Betriebsprüfung der Groß� 
betriebe des Bereiches der Finanzlandesdirektion 
für Wien, Niederösterreich und Blj.tgenland (kurZ 
FLD -Wien) mit Ausnahme der beim Finanzamt 
für Körperschaften in Wien ver�nlagteri Betriebe; 
. . . . mit' der zerit�alen Erf�ssung der Daten über alle 
Swifverfaliren .. wege� Fil,1anzvergehen ' aus dem : 
gesamten . Bundesgebiet und Auskunftserteilung 
an q,ie Dienststellen . der Fina:nz�erwaltung .s9wie 
E�stellung . yon, . Strafstati�tiken : für das : BM f. 
Finanzen · und die FLI) Wi�n, . " " 
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mit der Führung der Ageriden des aufgrund der 1971 beschäftigten 422 Bediensteten am 1 .  Jänner 
Bestimmungen des ' § 65 des Finanzstrafgesetzes 1975 nur noch 236 (-186) Bedienstete Dienst. Im - ' 
1958; BGB!. Nr. 129, beim FA Wien I als Organ' Verhältnis zum Personalstand vom 1 .  Jänner 1966 
sämtlicher Finanzämter der Länder Wien und betrug die Fluktuationsrate 69,1 %, im Verhältnis 
Niederösterreich errichteten Spruchsenates, zu dem vom 1 .  Jänner 1971 44,1 %. Demgegen-

ml't d r B a b l'tung d r Ge rbe t ' e z r über betrug die Fluktuationsrate beim Finanzamt e e r e e we s eu r e -
legungsfälle in jenen Fällen, in denen sich Innsbruck im Jahre 1972 im Verhältnis zum 
Filialbetriebe im Bereich eines Wiener Finanz- Jahre 1964 54,3% und im Verhältnis , zum 
amtes, die Geschäftsleitung der Betriebe sich je- Jahre 1968 38,2%. 
doch außerhalb dieses Bereiches befinden, 39.2.1 .3 In dem für die Kontrolle der Voll-

mit der Führung der zentralen Kartei für be- ständigkeit 'des' Abgabenaufkommens ' wesentli­
schränkt steuerpflichtige natürliche Personen im ehen Bereich der abgabenbehördlichen Buch- 'und 
Bundesgebiet und Betriebsprüfung verfügte das FA Wien I in der 

Stamm-BP über 199 Bedienstete, das sind 58,3% mit der Führung der zentralen Kartei für Gast- des Bedarfes von 341 Prüfern. Die Amtsbetdebs-arbeiter im Bundesgebiet befaßt. prüfungsstelle umfaßte 12 Bedienstete ; der Bedarf 
39.1 .2 , Die zum 1 .  Jänner 1975 erfaßten von 37 Bediensteten war zu 32,4% erfüllt. In 

19  666 Veranlagungsfälle verteilen sich auf der Kleinbetriebsprüfungsstelle waren 1 0  Be-
6 779 Branchenfälle, 1 952 Rayonsfälle, 8 344 be- dienstete tätig, das sind 55,5% des Bedarfes von 
schränkt steuerpflichtige natürliche Personen und 1 8  Bediensteten. Während zur Erfüllung des vor-
2 591 sonstige Veranlagungsfälle. gesehenen dreijährigen Prüfungsturnus bei der 

Stamm-BP rund 100 zusätzliche Bedienstete er-
39.1 .3 Das FA Wien I nahm im Jahre 1975 forderlich wären, führte der Mangel an Amts­

mit einem Abgabenaufkommen (Nettoabstattung) und Kleinbetriebsprüfern bei Mittel- und Klein­
von 3 1 68 Mil!. S unter den 31 FinanZämtern betrieben sogar zu einem Prüftingsturnus von 
mit allgemeinem Aufgabenkreis der FLD Wien den 8 3 b 27 9 J h ' , zw. , a ren. 
zweiten, unter den insgesamt 78 Finanzämtern im 
. Bundesgebiet nach den Finanzämtern Linz, Graz- 39.2.2 Der RH wies darauf hin, daß infolge 
Stadt, Salz burg, Innsbruck, Klagenfurt und dem des Personalmangels Einbußen bei der Abgaben-' 
Finanzamt für den VI., VII. und XV. Bezirk in erhebung unvermeidbar sind und sein werden, 
Wien den siebenten Rimg ein, räumte aber auch ein, daß die beengte Personal-

lage eine nicht unwesentliche Ursache für die , , 39.1 :4 Die Prüfung umfaßte alle Abteilungen bei der Einschau festgestellten Mängel -darstellte. und Stellen, darunter ,auch die Stamm-Betriebs- Außerdem birgt der Personalmangel die Gefahr prüfungsstelle (kurz Stamm-BP), mit 20 Gruppen in sich, daß es durch das punktuelle Vorgehen der und insgesamt rund 200 Bediensteten, Abgabenverwaltung zu einer , unterschiedlichen 
39.2.1 . 1  Die . Personalknappheit und die Behandlung der Abgabenpflichtigen kommt und 

ständige Fluktuation des Personals stellten für die sich als weitere Folge davon die Steuermoral 
Amtsleitung das zentrale Problem dar, Dem nach verschlechtert. Der RH stellte dem BM f. Finanzen 

, den Grundsätzen des vom BM f. Finanzen er- gegenüber in diesem Zusammenhang auch fest, 
stellten Bedarfstellenplanes zum 1 .  Jänner 1975 daß in den östlichen Teilen des Bundesgebietes 
ermittelten Personalbedarf von 597 Bediensteten nunmehr bereits Verhältnisse anzutreffen waren� 
stand ein. Personal-1st-Stand von 368, das sind wie sie vor einigen Jahren nur in den westlichen 
61,6% des Sollstandes, gegenüber. Werden jene Bundesgebieten vorgefunden wurden. Die Voll­
Bediensteten, welche aus verschiedenen Gründen ziehung der Abgabengesetze erfordert aber nicht 
(Ausbildung, karenzurlaub, Präsenzdien'st,Krank-. nur aus Gründen der gleichmäßigen Behandlung 
heit, Dienstzuteilung) keinen Dienst leisten, aus-. aller ' StaatsQürger, sondern auch im Hinblick 
geschieden, 'so ergibt sich zum obigen Stichtag ein auf die budgetäre Lage der Gebietskörperschaften' 
jahresdurchschnittlicher Personalstand von 331Be- einen entsprechend ausgeglichenen Personalein­
diensteten. Im Verhältnis zum Sollstand ' von satz für die ,Erhebung der Abgaben. Ein allgemein 
597 Bediensteten war somit der Person'albedarf geringerer Personaleinsatz könnte nur durch eine 
lediglich zu 55,4% gedeckt. Somit war die wesentliche Vereinfachung der Abgabenerhebung 
Personal situation beim FA Wien I am 1 .  Jänner erreicht werden. . ' 
1975 noch ungünstiger als jene, die im Jahre 1972 39.2.3 Das BM f. Fin�nzen erwiderte in beim Finanzamt Innsbruc'k mit 59,9°/0 festgestellt I( � seiner Stellungnahme, der c;lurchschnittliche Per-wurde (siehe TB 1973 Abs. 54.2.1 .1) .  sonalbedarf des FA Wien I sei. am 1 .  Jänner ' 1977 

39.2.1.2 . Dazu kamen noch die nachteiligen bereits ' zu 57% gedeckt; dies entspiicht einer 
Folgen des dauernden Personalwechsels. Von den Verbesserung gegenüber dem Stand am 
am 1. Jänner ,1966 beim FA Wien I beschäftigten 1 .  Jänner 1975 um 1,6%. Im übrigen werde schon 
430 Bediensteten verrichteten am 1 .  Jänner 1975 im Hinblick auf die folgenden ' Ausbaustufen der 
nur noch 133 (c-297) und von den am 1 .  Jänner a�tomatisierten Abgabenfestsetzung dem Ausbau 
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des 'Außendienstes Vorrang ' eingeräumt. Die 
Finanzlandesdirektionen seien deshalb auch ange­
wiesen worden, die aufgrund des Dienstposten­
planes 1977 zu Lasten der D-Posten vermehrten 
B-Posten sci1werpunktmäßig den Amtsbetriebs­
pr�fungsstellen zuzuweisen und überhaupt die 
Stadtfinanzämter im Verhältnis zum ermittelten 
Personalbedarf nicht schlechter zu stellen als die 
Landfinanzämter und PersonalabwanderUngen von 
Stadt- zu Landfinanzämtern nach Möglichkeit zu 
vermeiden. ' 

39.3.1 Zu Beginn der Überprüfung des FA 
Wien I waren in der Veranlagungsabteilung 133, 
in der , Lohnsteuer- und Beihilfenstelle 8 und 
in der Bewertungsstelle 79 Berufungsanträge noch 
unerledigt, für welche die im § 27 des Verwal­
tungsgerichts"\lofgesetzes 1965 festgelegte Frist 
von sechs Monaten bereits abgelaufen war. 
52 Berufungsanträge wurden der FLD Wien als 
Abgabenbehörde zweiter Instanz vorgelegt, davon 
35 Berufungsanträge mehr als sechs Monate nach 
dem Einbringungsdatum. Über 28 Berufungsanträ­
ge hatte die FLD Wien noch nicht entschieden. 

39.3.2 Der RH empfahl dem FA Wien I und 
der FLD Wien, schon um allfällige Säumnisbe­
schwerden beim , Verwaltungsgerichtshof zu ver­
meiden, um eine rechtzeitige Erledigung dieser 
Rechtsmittel besorgt zu sein. 

39.3.3 Sowohl das FA Wien I als auch die 
FLD Wien sagten in ihrer Stellungnahme zu, 
Rechtsmittelentscheidungen in Hinkunft mög­
lichst zeitnah zu fällen. Hiebei seien ihnen jedoch 
durch die Zahl der anhängig gemachten Fälle und 
die angespannte Personallage . Grenzen gesetzt. 

39.4.1 Wie der RH feststellte, w.urde bei der 
Anerkennung von Aufwendungen der privaten 
Lebensführung, wie Repräsentationsaufwendun­
gen insbesondere bei Rechtsanwälten sowie Kraft­
fahrzeughaltungskosten bei Fachärzten und 
Apotheken, als Betriebsausgabel1 teilweise unter-
schiedlich vorgegangen. ' 

39.4.2 , Der RH empfahl unter Hinweis auf 
die bei Rechtsanwälten ' nicht erlaubte Werbe­
tätigkeit eine sorgfältige Prüfung der Repräsenta­
tionsaufwendungen und eine möglichst ' gleich­
mäßige Behandlung der Abgabenpflichtigen bei, 
der Ermittlung der Privatanteile für die private' 
Nutzung von Persone'nkraftwagen, die auch die 
Erfahrungen des täglicben Lebens berücksichtigt. 

39A.3 Das FA Wien I stimmte in seiner 
Stellungnahme der Auffassung des RH zu und 
meinte, eine eingehende Überprüfung der Reprä­
sentationsspesen sei aus Zeit- und Personal mangel 
nicht durchführbar, weshalb es sich als günstig 
erwiesen "habe, nach' Erfahrungssätzen, das sind 
Prozentsätze des Umsatzes, 'vorzugehen. Die 
private Nutzung der Kraftfahrzeuge' werde nach 
Maßgabe des Arbeitsanfalles gen au er überprüft, 
werden. 

39.5. 1 . 1  Bei den Veranlagungen eines Rechts­
anwaltes , zur Einkommensteuer berücksichtigte 
das FA Wien I in den Jahren 1969 und 1 970 
Aufwendungen für Inserate, Werbung und 
Repräsentation in Höhe von 35 090 S  bzw. 
48 000 S, 1971 für Werbung und Repräsentation 
in Höhe von 52 000 S und 1972 für Repräsentation 
in Höhe von , 106 000 S. 

39.5.1 .2 Für üblicherweise nicht , belegbare 
Ausgaben gemäß § 1 8  Abs. 4 des Einkommen­
steuergesetzes 1967 bzw. § 4 Abs. 6 des Einkom­
mensteuergesetzes (kurz ESte) 1972 anerkannte 
das FA Wien I an Pauschalbeträgen im Jahre 
1969 3 000 S, 1970 3 000 S sowie 1971 und 1972 
je, 10 000 S. 

39.5. 1 .3 Bei der Veranlagung für das Jahr 1969 
schied das FA Wien I von den beantragten 
Repräsentationsspesen in HÖhe von 40 705 S 
einen Betrag von 20 000 S aus und begründete 
dies im Einkommensteuetbescheid 1969 vom 
15.  November 1971 damit, daß "das vorgelegte 
Konto keinerlei überprüfung zuläßt". Mit Beru­
fungsvorentscheidung anerkannte es jedoch für 
das Jahr 1969 letztlich .deich Repräsentations­
spesen im Ausmaß von 35 000 S, obwohl aus 
dem dem FA Wien I vorgelegten Kontoblatt über 
Repräsentationen des Jahres 1969 tatsächlich nur 
zu ersehen war, daß es sich hiebei um Aufwendun­
gen für Getränke, zwei Gulden-Kassetten, J uristen­
ball, Blumen, Bewirtungen u. dgl. handelte. 
Die Namen von Klienten waren auf dem Konto 
nicht festgehalten. Auch auf dem Konto für 
Repräsentationsaufwendungen des Jahres 1972, 
das in Fotokopie dem Arbeitsbogen über die 
Betriebsprüfung beilag, waren nur Angaben 
allgemeiner Art enthalten. 

39.5. 1 .4 Dem Arbeitsbogen des Betriebs-' 
prüfers war zu entnehmen, daß er die Repräsenta­
tionsaufwendungen in voller .Höhe erfaßt hatte 
und auch in die Zusammenstellung für die 
Schlußbesprechung auf{1ahm. Warum diese Auf­
wendungen jedoch dann vom Finanzamt zur Gänze 
als Betriebsausgaben anerkannt wurden, war weder 
im Arbeitsbogen noch im Betriebsprüfungsbeticht 
noch im Veranlagungs akt vermerkt. Die Betriebs­
prüfung wurde letztlich'ohne Erfolg abgebrochen. 

39.5.2 ' Gemäß der Rechtslage und der dazu 
ergangenen Rechtsprechung lagen jedoch keine 
abzugsfähigen Repräsentationsaufwendungen vor. 
Der RH empfahl, bei der Beurteilung, ob Reprä­
sent�tionsaufwendungen als Betriebsausgabe 
anzuerkennen sind, die einkommensteuerrecht­
lichen Bestimmungen genau zu beachten. 

39.5.3 In seiner Stellungnahme erwiderte 
das FA Wien I, daß anläßlich der Veranlagung 
1969 die entsprechenden Belege angefordert, 
jedoch lediglich Kontoauszüge beigebracht wur­
den. Im Rahmen der Berufungserledigung konnte 
der Abgabepflichtige bei einer persönlichen 
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Vorsp'rache die vom' Finanzamt vorgebrachten 
Bedenken zerstreuen und ' anhand . der Belege 
die Aufwendungen als betriebsbedingt nachweisen. 
Die Anerkennung der Aufwendungen für die 
Jahre 1970 bis 1972 begründete das FA Wien I 
mit dem Ergebnis einer Betriebsprüfung. Im 
Zuge der Überprüfung der Überschußrechnung 
das Jahres 1973 forderte das F A Wien I den 
Steuerpflichtigen mit einem Bedenk.envorhalt 
auf, eine Aufgliederung und die Belege für 
Repräsentationskosten in Höhe von 1 68 334,48 S, 
Reisespesen in Höhe von 235 457,12 S und 
Substitutionskosten in Höhe von 1 422 478,46 S 
nachzureichen. \Vie das Finanzamt weiter aus­
führte, wurde dieser Vorhalt "nach nochmaliger 
ErinnerungvomAbgabepflichtigen in provokanter 
Weise dahingehend beantwortet, daß es nicht 
möglich sei, die gewünschten Unterlagen zu 
bringen, jedoch in der Kanzlei Einsicht genommen 
werden könne." Das FA Wien I habe hierauf 
unter Hinweis auf eine spätere Überprüfung 
durch die Betriebsprüfungsstelle den Umsatz­
und Einkommensteuerbescheid für das Jahr 1973 
yorläufig erlassen. 

39.5.4 Der RH entgegnete dem FA Wien I, 
er habe in seinen Prüfungsmitteilungen vor 
allem bemängelt, daß die Besteuerungsgrundlagen 
der Jahre 1970 bis 1972 entgegen den Darstellun­
gen im Arbeitsbogen des Betriebsprüfers unter 
Mitwirkung des Finanzamtes unverändert ge­
blieben sind. Der Hinweis, die Veranlagung 
der Jahre 1970 bis 1972 folgte den Ergebnissen 
der Betriebsprüfung, führte somit zu keiner 
Klärung des beanstandeten Sachverhaltes. 

Weiters wies der RH darauf hin, daß der 
Bedenkenvorbehalt eine behördliche Anordnung 
ist, die gemäß § 1 1 1  der Bundesabgabenordnung 
(kurz BAO) erz�wungen werden kann. Bleibt das 
Zwangsmittel ohne Erfolg oder erscheint es 
von vornherein ' als unzweckmäßig oder nicht 
zielführend, kann die Behörde unvollständige 
Angaben durch eigene Feststellungen oder be­
gründete Annahmen (erforderlichenfalls Schät­
zung gemäß § 1 84 BAOY ersetzen. Der RH warnte 
anschließend das FA Wien I davor, wegen der 
möglichen Beispielsfolgen Verletzungen der ab­
gabenrechtlichen Offenlegungsv:erpflichtung zu 
dulderl. 

39.6. 1 . 1  Ein Abgabepflichtiger legte den Ein­
kommensteuererklärungen für die Jahre 1969 
bis ' 1973 , jeweils ' eine Aufstellung bei, die er 
als ,;Glaubhaftmachungder beantragten Werbungs­
kosten und Betriebsausgaben" bezeichnete. Im 
einzelnen handelte es sich um Taxi-, Telefon-, 
Bewirtungs- und Repräsentationsspesen sowie 
um Aufwendungen für Berufskleidung und Fach­
literatur. In den Jahren 1969 bis 1973 betrugen 
diese "pauschalefl Werbungskosten und Betriebs­
ausgaben" 1 1 0 200 S, ' 108 050 S; 122 080 S, 
155 030 S und 1 13 380 S. 
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39.6. 1.2 Das FA Wien I forderte den Abgabe­
pflichtigen niemals auf, seiner Aufzeichnungs� 
pflicht nachzukommen, und unterließ es, ihm 
für die Veranlagungen der Jahre 1969 bis ein­
schließlich 1973 einen Bedenkenvorbehalt zuzu­
senden. 

39.6.2 Der RH empfahl, künftig solche 
pauschale Werbungskosten und Betriebsausgaben 
nicht mehr anzuerkennen. ' . 

39.6.3 In Zukunft wird das FA Wien I, 
wie es mitteilte, für Betriebsausgaben einen 
entsprechenden Nachweis verlangen. 

39.7.1 In den Jahren 1968 bis 1972 wurden 
von einem Abgabepflichtigen unter anderem 
Messespesen in Höhe von 1 066 914 S, Reise­
spesen in Höhe von 334 919 S, Kosten der Wer­
bung und Repräsentation in Höhe von 327 918 S 
und ein Aufwand für Miete und Pacht von 
1 105 086 S verrechnet und vom FA Wien I 
ohne weiteres Ermittlungsverfahren anerkannt. 
Lediglich für das Jahr 1970 wurde dem Abgabe­
pflichtigen u. a. aufgetragen, den Pachtaufwand 
gesondert auszuweisen und auch zu begründen. ' 
Hiezu teilte der Abgabepflichtige bloß mit, 
daß es sich ausschließlich um Lokalmieten 
handle. Aufgrund eines Ergänzungsauftrages 
für das Jahr 1970 ausgewiesener Darlehens­
verbindlichkeiten (1968 : 710 534 S, 1969 : 589 250 S 
und 1970 : 1 023 400 S) teilte der Abgabepflichtige 
mit, daß die Laufzeit sämtlicher Darlehen unbe­
stimmt s�i und nur für eines Zinsen in der Höhe 
von 7% vereinbart worden seien. Im übrigen 
wäre es infolge der Verwandtschaft mit den 
persischen Dadehensgebern für dortige Ver­
hältnisse geradezu undenkbar, schriftliche Dar­
lehens verträge abzuschließen; Schließlich legte 
der Abgabepflichtige zwei Geschäftsbriefe in 
persischer Sprache und eigener Übersetzung bei. 
Das FA Wien I nahm diese Ausführungen ohne 
Bedenken zur Kenntnis. Eine Buch- und Betriebs­
prüfung wurde bis zu diesem Zeitpunkt nicht 
vorgenommen. 

39.7.2 Der RH empfahl" im Hinblick auf 
die trotz behaupteter Verwandtschaft iin Wirt­
schaftsleben eher unübliche Art der Darlehens­
hingabe (kein schriftlicher Vertrag, unbestimmte 
Laufzeit, weitgehend unverzinslich, unbesichert) 
und die angef�hrten'verrechneten Aufwendungen 
eine Buch- und Betriebsprüfung anzusetzen. 

39.7.3 Das FA Wien I teilte in seiner Stellung­
nahme mit, zur Zeit finde bei diesem Abgabe­
pflichtigen .eine abgabenbehördliche Buch- und 
Betriebsprüfung statt. Angesichts de,s gleich­
zeitig laufenden Strafverfahrens beim Zällamt 
Wien sei mit einer eingehenden Prüfung zu 
rechnen . . ' 

39.8:1 .1  Im Juli 1974 langte beim FA Wien I 
ein Ansuchen um Stundung und Ratengenehmi­
gung ein. Hierin ersuchte der Abgabepflichtige 
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um :Stundung rückständiger · Abgaben in Höhe 
von 169 000 S und beantragte mit der BegrÜndung,. 
daß er die vorhandenen Barmittel zur Sicherung 
seiner Lebenshaltullgskosten benötige, monatliche 
Ratenzahlungen von je 20 000 S. 

39.8 .1 .2 Das FA Wien I erledigte das Ansuchen 
flntragsgemäß, ohne jedoch bei seiner -Entschei� 
dung eine Kontröllmitteilung zu berücksichtigen, 
der zu entnehmen war, daß der Abgabepflichtige 
am 1 .  April 1974 gegen einen Barkaufpreis von 
1 ,5 Mill. S ein Grundstück im Ausmaß von 
2 954 m2 erworben hatte. 

39.8.2.1 Da im vorliegenden Falle der 
Abgabepflichtige imstande war, zum 1 .  April 1 974 
einen Betrag von 1 ,5 Mil!. S aufzubringen, war 
die sofortige oder volle Entrichtung. des Abgaben­
rückstandes in Höhe von 169 000 S zum Zeitpunkt 
seines Ansuchens um Stundung und Raten­
genehmigung nicht mit erheblichen Härten 
verbunden. Daß Ansuchen wäre abzuweisen 
gewesen. 

39.8.2;2 · Der RH empfahl, kiinftig vor der 
Entscheidung üb-er Ansuchen um Zahlungs� 
erleichterungen auf die Bestimmungen des § 212 
Abs. 1 BAO zu achten. 

39.8.3 Das FA Wien I wird dieser Empfehlung 
nachkommen. 

· 39.9.1 "Im Jahre 1 970 erhielt ein Abgabe­
pflichtiger, von der Gemeinde Wien für die 
Aufgabe seines Büros eine Investitionsablöse. 
Er minderte die Anschaffllngskosten· für das neue 
Büro um diesen Betrag, übertrug somit die 
aufgelöste stille Rücklage auf das Ersatzwirt­
schaftsgut. und macht�- von dem ' verbliebenen 
Restbetrag eine vorzeitige Abschreibung und 
eine Abs�tzung EUr Abnutzung geltend. 

39.9.2 Diese Vorgangsweise war aber unzu­
lässig, . da das betreffende Wirtschaftsgut weder 
infolge höherer Gewalt noch zur Vermeidung 
eines behördlichen Eingriffes aus dem Betriebs­
vermögen ausschied. Eine Übertragung stiller 
Rücklagen auf das neue Wirtschaftsgut wurde 
erst mit Wirksamkeits beginn des EStG 1972 
(1 .  Jänner 1 973) allgemein zulässig (§ 12 . EStG 
1972): Der Gesamtbetrag der zq Unrecht geltend 
gemachten und vom FA Wien I anerkannten 
j\bschreibungen betrug im Jahre 1 970 insges·amt 
690 000 S. Der RH 'vertrat den Standpunkt, 
daß im vQrliegenden Fall die Gewinnermittlungs­
vorschriften nicht- beachtet wurden. 

39.9.3 Das FA Wien I berichtete· in seiner 
Stellungnahme, inzwischen · sei für . die Jahre 
1970 bis 1972 eine abgabenbehördliche Buch- und 
Betriebsprüfung vorgenommen w·orden, welche 
zu einem Mehrergebnis von 326 295 S getührt 
habe ; die Übertragung der aufgelösten stillen 
Rücklage auf das Ersatzwirtschaftsgut sei jedoch 
im Betriebsprüfungsverfahren . dem · Grunde nach 

anerkannt worden. Die FLD Wien schloß .sich 
jedoch der Auffassung des RH an und beabsichtigt, 
wie sie in ihrer Stellungnahme mitteilte, anläßlich 
der angeordneten Aktenvorlage zu überprüfen, 
ob eventuell noch aufsichtsbehördliche Maß­
nahmen gesetzt werden können. 

39.10.1 In .den Gewerbesteuererklärungen für 
die Jahre 1 963 bis 1967 - führte eine Abgab�­
pflichtige- die Hälfte des in den betreffenden 
Kalenderjahrenandenlnhaber der Kinokonzession 
abgeführten Pachtschillings als Hinzurechnung 
gemäß § 7 Z. 8 des Gewerbesteuergesetzes 19'53 
an. Ab 1968 unterblieben diese Hinzurechungen 
in- ihren Erklärungen. Auch das F A Wien I 
unterließ diese Zurechungen, obwohl in den 
Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 1 968 
bis 1 974 der Pachtschill1ng wie in den Vorjahren 
unverändert unter der Bezeichnung "Konzessions­
abgabe" aufschien. In . den Jahren 1 968 bis ) 974 
unterblieben somit bei der Ermittlung de� 
Gewerbeertrages Hinzurechnungen im Ausmaß 
von rund 409 000 S. 

f . . . 
39.10.2.1 Gemäß § 7 Z. 8 des Gewerbe-

steuergesetzes 1 953 wird dem Gewinn aus 
Gewerbebetrieb die Hälfte der Miet- und Pacht­
zinse für die BenÜtzung der nichi in 'Grund­
besitz bestehenden Wirtschafts güter des Anlage­
vermögens, die im EigentUm eines anderen stehen, 
wieder hinzugerechnet, soweit diese Betr�ge· 
bei der Ermittlung des Gewinnes abgesetzt 
sind. 

39.10.2.2 Der .RH regte eine abgabenbehörd­
liche Prüfung gemäß § 147 Abs. 2 BAO an und 
meinte, eine Wiederaufnahme des Verfahrens 
gemäß § 303 Abs. 4 .  BAO wÜrde bei Vorliegen 
von Wiederaufnahmsgründen für pen Prüfungs­
zeitraum zur vollständigen Vorschreibung . der 
Gewerbesteuer führen. -

39.10.3 Der · Veranlagungsakt wu�de nach 
Mitteilung des FA Wien I unter Bedachtnahme 
auf di� Beanstandungen des _ RH. der Betriebs­
prüfup-gsstelle zugeleitet. . .  . . .  

39. 1 1 .  Li · Neben seinen Einkünften aus selb­
ständiger Arbeit und aus Gewerbebetrieb erklärte · 
ein Abgabepflichtiger in den Jahren 1972 und 
1 973 auch die im jeweiligen Kalenderjahr bezoge­
nen·Einkünfte aus einer der im § 1 6  Abs. 5 EStG . 
1972 genannten Funktion als sonstige Einkünfte, 
wobei neben einem Werbungskostenpauschale 
(1972 : 136406 S, 1 973 : 1 52 861 S) jeweils auch der 
Klubbeitrag . (1972 :· 14 745 S, 1 973 : . 18 485 . S) 
und der Parteibeitrag (1972 : 14 764 . S, 1973 : 
19 618 S} sowie für 1973 zusätzlich die Pensions­
beiträge in Höhe von 25 880 · S a1s ahsetzbare 
.Werbungskosten geltend gemacht wurden. Ins­
gesamt setzte er im Jahre 1972 165 9!5 S und ,im 
Jahre 1 973 216 844 S ohne besonderen Nachweis 
als Werbungskosten ab. . -
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39.1 1 . 1 .2 Im Jahre 1974 machte ein anderer 
Abgabepflichtiger bei den Einkünften aus nicht­
selbständiger Arbeit als Landtagsabgeordneter 
ohne besonderen" Nachweis Werbungskosten 
in Höhe von, insgesamt 150 724 S geltend. 

39.1 1 .2.1 Gemäß § 9 Abs. 2 EStG 1967 und 
§ 1 6  Abs. 5 EStG 1972 ist die Hälfte der Bezüge, 
die Bürgermeister" Vizebürgermeister (Bürger­
meister-Stellvertreter) oder Stadträte (amts­
führende , Gemeinderäte) in dieser Eigenschaft 
erhalten, mindestens aber ein Betrag von 10 800 S 
jährlich, ohne besonderen Nachweis als Werbungs­
kosten anzuerkennen� soweit die genannten 
Bezüge die Entschädigungen eines Mitgliedes 
des Nationalrates nicht übersteigen. Ohne beson­
deren Nachweis durften somit in den Jahren 1972 
142 542 S und 1973 176 052 S geltend gemacht 
werden. ' 

39.1 1 .2.2 Gemäß §, 1 6  Abs. 4 :e,StG 1972 
beträgt der Werbungskostenpauschbetrag bei 
Mitgliedern eines Landtages ohne , besonderen 
Nachweis höchstens die Hälfte des den Mit­
gliedern des Nationalrates zustehenden Werbungs­
kostenpauschbetrages. Es wäre daher ohne beson­
deren Nachweis' lediglich ein Werbungskosten-, 
pauschale in , Höhe von 96 000 S anzuerkennen 
gewesen. 
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39.13.1 Im Jahre 197,4 wurde von den im 
Prüfungs dienst tätigen Bediensteten im Durch- ' 
schnitt bei , elf Großbetrieben eine abgabenbe­
hördli�he Buch- und Betriebsprüfung vorge­
nommen. Einige Bedienstete blieben j edocn ganz 
erheblich unter diesem ' Durchschnitt, obwohl die 
von ihnen bearbeiteten Prüfungsfälle weder be­
sonders schwierig, noch sonst irgendwie be­
merkenswert waren. 

39.13.2 Der RH empfahl, dte Ursachen für 
quantitative Minderleistungen zu erheben und 
darauf zu achten, daß auch jene Prüfer, deren 
Leistung , erheblich unter dem Durchschnitt liegt, 
in Hinkunft eine diesem Durchschnitt nahe kom­
mende Leistung erbringen. 

39.13.3 Ursachen für quantitative Minder­
leistungen waren, wie das FA Wien I mitteilte, 
in den meisten Fällen Dauerkrankheit, mehr­
wöchige Kuraufenthalte, ein langer Prüfungszeit­
raum u!ld in Einzelfällen die zeitaufwendige Aus­
übung' von außerdienstlichen Funktionen. 

39.14.1 ' Der RH überprüfte die Arbeitsbögen ' 
der Betriebsprüfer und, empfahl aus diesem Anlaß 
dem FinanzaD1t, darauf zu achten, daß alle im 
Prüfungsbericht dargestellten Umsatz- und Ge­
winnänderungen aus dem Arbeitsbogen ableitbar 
sind und Feststellungen Über die Prüfung der 
Kassenführung und der Vollständigkeit der ver­
buchten Erlöse im Arbeitsbogen getroffen werden. 

39.1 1 .2.3 Werden höhere Werbungskostt;n 
geltend gemacht, ist der gesamte Aufwand 
und nicht bloß der den nicht nachzuweisenden 

' Betrag übersteigende Teil der Aufwendungen 
nachzuweisen. - ' 39.14.2 Im Rahmen einer ausführlichen Grup­

penleiterbesprechung wurden die Empfehlungen 
39.11 .2.4 Der RH empfahl die Beachtung der -des RH allen Prüfungs organen nachdrücklich in 

gesetzlichen Bestimmungen. Erinnerung gerufen. ' , 

39. 11 .3 Während das FA Wien I i� ersten 39.15 .1  In den Jahren 1969 bis 1971 wurden 
Fall auf seiner Rechtsansicht beharrte, schloß bei einer Druckerei Provisionen im Ausmaß von 
sich die �LD �ien de� A�ffa�sung des RH an rund 9% des Expor'tumsatzes ohne Angabe von 
un<J sa�te aufslchtsbehordltc�e Maßnahmen- zu. Empfängern als- Betriebsausgaben 'anerkannt. Bei 
Im zwelten �all trat das F A Wl�n I der Auffassung einem Unternehmen, welches Heizungs- und 
des RH bel. Klimaanlagen herstellte, wurde der Gewinn um 

39.12.1 Im Bereich der Stamm-BP ergaben die Hälfte der Barzuwendungen an ungenannte 
sich Beanstandungen verschiedener Art, aufgrund Empfänger erhöht (1969 bis 1971 insgesamt rund ' 
deren der RH empfahl, darauf zu achten, daß die 41 090 S). ProviSionszahlungen eines Architekten 
Prüfungsaufträge den Bestimmungen der ' BAO an genannte Personen; die, wie Erhebungen des 

, 'eni:sprechen, ,neue Prüfungsfälle nur zuzuteilen, Prüfungsorganes zeigten, keinerlei Tätigkeit für 
wenn die alten abgeschlossen sind oder Hinder- das Unternehmen entfaltet hatten; wurden dennoch 
nisse außerhalb des Einflußbereiches der Dienst- zur Gänze als Betriebsausgaben berücksichtigt 
stelle vorliegen, alle - zugesandten Abgabenakten (1965 bis 1969 insgesamt 365 000 S). Provisionen 
zu protokollieren, eine eingehende Prüfungs- eines Unternehmens für Hosenerzeugung an nicht 
vorbereitung durchzuführen, Betriebsbesichtigun- ge:nannte PersoneJ? wurden zur Gänze dem Ge­
gen vorzunehmen, möglichst alle Prüfungs- winn zugerechnet - (1970 - bis 1972 insgesamt 
handlungen im Arbeitsbogen festzuhalten und 361 000 S). 
Betriebsprüftingen ?ügig durchzuführen. 39.15.2 ' Gemäß § 1 62-BAO kann die Abgaben-

39.12.2 In seiner Stellungnahme wies das behörde, wenn der Abgabepflichtige beantragt, 
FA Wien I darauf hin, daß die vom RH festge- daß Schulden, andere Lasten oder Aufwendungen 
stellten Mängel teilweise bereits wiederholt abgesetzt werden, verlangen, daß der Abgabe­
Gegenstand von GruppenIeiterbesp�echungen pflichdge die Gläubiger oder die Empfänger der 
waren, die Prüfungsmitteilungen jedoch zum abgesetzten Beträge genau -bezeichnet. Soweit der 
,Anlaß für eine neuerliche Belehrung aller Be- Abgabepflichtige die von der Abgabenbehörde 
diensteten der Stamm-BP genommen wurden. verlangten Angaben verweigert, sind die be-

III-89 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)138 von 267

www.parlament.gv.at



138 

antragten Absetzungen nicht anzuerkennen. Der 
RH empfahl, in Hinkunft um eine gleichartige 
Vorgangs weise bemüht zu sein. 

39.15.3 Das FA Wien I führte dazu aus, die 
Stamm-BP sei im Zuständigkeits bereich von 
31 Finanzämtern tätig und die tägliChen Begleit­
umstände brächten es mit sich; daß einwandfrei 
erhobene Sachverhalte von einzelnen Veranla­
gungsfunktionären manchmal recht unterschied­
lich beurteilt werden, weshalb die wünschenswerte 
Gleichmäßigkeit der Besteuerung nicht immer er-

, reicht wir�. Es werde den Prüfungsorganen immer 
wieder aufgetragen, bei der Betriebsprüfung ein­
deutig erhobene Sachverhalte auch gegen eine 
eventuell anders lautende Beurteilung durch die 
Finanzämter aufrecht zu erhalten. Auch in Hin­
kunft werde die Stamm-BP ständig bemüht sein, 
innerhalb ihrer Verantwortungs grenzen für eine 
gleichartige Vorgangsweise zu sorgen. 

39.16.1 Von den im VI. Betriebsprüfungs­
turnus (1972 bis 1974) beendeten 3 652 Großbe­
triebsprüfungen und 677 Mittelbetriebsprüfungen 
der Stamm-BP wurden 3 341 (91,5%) bzw. 665 
(98,2%) mit einem Rechtsmittelverzicht des Ab­
gabepflichtigen abgeschlossen. Dieses Verfahren 
kommt einem Vergleich sehr nahe und wird des 
öfteren auch als solcher angesprochen werden 
müssen; obwohl .das öffentliche Recht keine der" 
artigen Vergleiche kennt. 

39.16.2 Der RH empfahl daher, vonl Prinzip 
des Rechtsmittelverzichtes abzugehen und ab­
gabenbehör�liche Buch- und Betriebsprüfungen 
ohne Rechtsmittelverzicht zu beenden. Die Er­
fahrung in anderen Bundesländern zeigt, daß 
kaum mit einem Ansteigen von Rechtsmitteln 
zu rechnen ist. 

39.16.3 Hierauf erwiderte das FA Wien I, daß 
eiri Rechtsmittelverzicht bei abgabenbehördlichen 
Buch- und Betriebsprüfungen vor allem deshalb 
angestrebt werde, weil dadurch der Prüfungsfall . und auch das Veranlagungsverfahren endgültig 
abgeschlossen sind. Darauf zu achten, daß dabei 
die gesetzlichen Grenzen nicht überschritten 
werden, ist Aufgabe der mit dem Prüfungs fall 
befaßten Organe. Die Stamm-BP beabsichtige 
daher weiterhin Prüfungsverfahren, wenn mög­
hch, unter Rechtsmittelverzicht ' abzuschließen. 

39.1 6.4 In seiner Entgegnung anerkannte der 
RH durchaus die Zweckmäßigkeit von Rechts� 
mittelverzichten, die der Vereinfachung des Ver­
fahrens und der Entlastung der Verwaltung 
dienlich sein köntlen. Er meinte jedoch, daß die 
gerade im Bereich der Stamm-BP beobachtete 
Institutionalisierung dieser Rechtseinrichtung zu 
einer Begünstigung risikofreudiger Abgabepflich­
tigef werden könne, weil sie damit rechnen, daß 
die Finanzverwaltung wegen des begehrten 
Rechtsmittelverzichtes beim Abschluß des Be­
triebsprüfungsverfahrens eine gewisse Nachsicht 

bei der Beurteilung zweifelhafter, abgabenrecht­
lich erheblicher Sachverhalte an den Tag legen 
könnte. Dies führe aber zu einer Verletzung, des 
Grundsatzes der Gleichmäßigkeit der Besteuerung. 

39.17 .1 Vereinzelt nahmen die Prüfer im 
Einvernehmen mit dem zuständigen Finanzamt 
bei der Ermittlung der steuerlichen Bemessungs­
grundlagen auch auf die wirtschaftliche' Lage des 
Abgabepflichtigen Bedacht. 

39.17.2 Hiezu meinte der RH, Aufgabe j eder 
abgabenbehördlichen Buch- und Betriebsprüfung 
sei es, alle steuerrechtlich erheblichen Sachverhalte 
zu ermitteln und der Bemessung der Abgaben 
zugrunde zu legen. Die wirtschaftlichen Ver-. 
hältnisse des Abgabepflichtigen sind erst bei 
der Einbringung bereits festgesetzter und fälliger 
Abgaben zu berücksichtigen (§ 236 BAO). 

39.17.3 Diese Empfehlung des RH wird in 
Hinkunft beachtet werden. 

39.18.1 Die Sachverhalts darstellung und deren 
rechtliche Würdigung, die letztlich die Ände­
rungen der Besteuerungsgrundlagen ,begründen 
soll, war in den Betriebsprüfungsberichten teil­
weise �ehr dürftig gehalten. 

39.1 8.2 Der RH empfahl, Betriebsprüfungs­
berichte so abzufassen, daß sie für die in der 
Folge erlassenen Bescheide eine a�sreichencie 
Begründung bieten. 

39.1 8.3 Das FA Wien I teilte hiezu mit, die 
Empfehlung des RH werae in Hinkunft beachtet 
werden. 

39.19. 1 . 1  Dem Prüfungs beriCht über ' eine 
abgabenbehördliche Buch- und Betriebsprüfung 
bei einem Gebäudeverwalter war zu entnehmen, 
daß er im Jahre 1968 einen Anteil an einer 
Liegenschaft in Wien JII um 430 000 S erwarb. 
Diesen Liegenschaftsanteil schenkte er im No­
vember 1971 seiner Mutter. ' 

. 

39.19.1 .2 Hiezu vertrat das FA Wien I den 
Standpunkt, daß dieser Liegenschaftsanteil als 
notwendiges Betriebsvermögen zu behandeln 
sei. Die Schenkung der Liegenschaft.an die Mutter 
des Unternehmers sei demnach erst nach einer 
Entnahme des Liegenschaftsanteiles aus dem Be­
triebsvermögen möglich. Nach �em Wortlaut des 
§ 6 Abs. 4 EStG 1967 sind Entnahmen des Steuer­
pflichtigen für sich, für seinen Haushalt oder für 
andere betriebsfremde Zwecke mit dem Teilwert 
anzusetzen. Der Teilwert des Liegenschaftsan­
teiles im Zeitpunkt der Entnahme wurde im 
Prüfungsverfahren mit 1,5 Mil!. S geschätzt. Um 
die Differenz zum Buchwert der Liegenschaft 
wurde 'der erklärte Gewinn erhöht. 

39.19.1 .3 Aus dem Arbeitsbogen des Be­
triebsprüfers ergab sich jedoch, daß die Ge­
schenknehmerin den Liegenschaftsanteil wenige 
Wochen nach der Schenkung um 3,875 Mil!. S 
verkauft , hatte. 
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39.19.2.1 Da' kaum angenommen werden 39.20.1 .2 Hiezu bemerkte der RH, entweder 
konnte, daß dem abgabepRichtigen Gebäudever- wäre zufolge der Aufnahme ' des Adaptierungs­
walter die Ertragsträchtigkeit dieses Grundstücks- aufwandes in die Verlust- und Gewinnrechnung 
anteiles zum Zeitpunkt der Entnahme unbekannt auch das Gäste- und Ferienhaus in das Betriebs­
war, und die Schenkung an seine Mutter offen- vermögen aufzunehmen, der Aufwand für die 
sichtlich zum Zwecke der Nichtrealisierung eines Adapitierung zu aktivieren und entsprechend der 
Veräußerungsgewinnes - eine Schenkung stellt betriebsgewöhnlichen Restnutzungsdauer dieses 
keinen Erwerb .im Sinne des EStG dar - vor- Objektes abzuschreiben oder der gesamte Adaptie­
genommen wurde, erschien dem RH der vom rungsaufwand aus der Verlust� und Gewinnrech­
FA Wien I angesetzte :teilwert im Hinblick auf nung auszuscheiden gewesen. 
den kurzen Zeitraum zwischen 'Entnahme und 39.20.2 Den eingegangenen Komprorniß fand Veräußerung der Liegenschaft als zu gering. der RH unbefriedigend . und gab zu bedenken, 

39.1 9.2.2 Gerade in diesem Fall, wo der im daß mit einer Aufnahme in das Betriebsvermögen 
freien Wirtschaftsverkehr erziel bare Marktwert jede Veräußerung dieses Hauses mit dem Unter­
durch eine kurz nach der Entnahme erfolgte schiedsbetrag zwischen dem Buchwert im Zeit­
Veräußerung feststand, war nach Auffassung des punkt der Veräußerung und dem Verkaufserlös 
RH eine Schätzung entbehrlich und der Ansatz den Ertragsteuern unterlegen wäre. Der RH be­
dieses Wertes als Teilwert geboten. Er empfahl mänge1te in seinen an die FLD Wien gerichteten 
daher, in Hinkunft den wirtschaftlichen Gegeben- Prüfungsmitteilungen aus den angeführten Grün­
heiten entsprechende Teilwerte anzusetzen. den auch die von. den Organen des zuständigen 

39.19.3 Hiezu gab das FA Wien I bekannt, Finanzamtes getroffene Entscheidung. . 

der von ihm im Einvernehmen mit dem Abgab.e- 39.20.3 In ihrer Stellungnahme teilte die FLD 
pftichtigen angesetzte Teilwert der Liegenschaft Wien mit, dem Betriebsprüfer und seinem 
betrug ohnedies das 2,5fache des seinerzeitigen Gruppenleiter sei nahegclegt worden, in Hinkunft 
Kaufpreises. Der weitaus höhere Veräußerungs- dem Finanzamt nur solche Kompromisse vorzu­
preis im Feber 1972 wäre in der Ausmietungs- schlagen, die im Gesetz ihre Deckung finden. 
und Abbtuchsmöglichkeit durch die ' Käufer Wenn auch die Entscheidung über diesen Vor- · 
begründet. schlag von den Organen des zuständigen Finanz-

39.19.4 Der RH erwiderte, bei Ermittlung der amtes getroffen wurde, so befreie dies die Organe 
Höhe des Teilwertes kann die Behörde mangels' der Betriebsprüfung nicht davon, Fehlentschei­
anderer Anhaltspunkte für gegenteilige Annahmen dungen zu verhindern. Der Dienststellenleiter der 
den Teilwert dem Verkehrswert gleichsetzen. Stamm-BP wurde überdies angewiesen, darauf zu 
Sicherlich können sich innerhalb dreier Monate achten, daß im Zuge der nächsten Beti:iebsprüfung 
Wertveränderungen eines Objektes ergeben ; eine dieser Komplex beim Abgabepflichtigen neuerlich 
Wertsteigerung um 2,375 Mill. S oder 158% ist beurtejlt wird und die sich daraus ergebenden ' 
aber als höchst unwahrscheinlich anzusehen. steuerlichen Folgerungen gezogen werden. 

39 20 1 1  E· Ab b R' h . h R 39.21 . 1 . 1  Im Betriebsvermögen einer OHG • " lfi ga ep IC tIger mac te e- d paraturkosten für ein Gefolgschaftsferienhaus in befan sich auch ein Anteil von 50% eines im 
einem Kurort im Ausmaß von 2 459 773,10  S Mai 1972 angeschafften Flugzeuges. 
geltend. Das Haus wurde nach dem Auszug des 39.21 . 1 .2 Anläßlich deJ; abgabenbehördlichen 
einzigen Mieters instandgesetzt und entsprechend Buch- und Betriebsprüfung wurde die Betriebs­
ausgestattet. Die Betriebsprüfungsstelle, welche notwendigkeit des im Betriebsvermögen aufge­
mit der Angelegenheit befaßt \vurde, vertrat zwar nommenen Flugzeuges anerkannt und lediglich 
die Ansicht, · daß eine werterhöhende Investition ein Teil der im Aufwand verrechneten Kosten als 
nicht vorliege, anerkannte jedoch die Reparatur- Privatanteil ausgeschieden. Weder im Arbeits­
kosten zum Teil als Betriebsausgabe. Der Argu- bogen' noch im Aktenvermerk zum Prüfungsbe­
mentation des AbgabepRichtigen, daß infolge der richt wurde die Entscheidung über die steuerliche 
durch die Entfernung bedingten mangelnden Allf- Anerkennung der Aufnahme des Flugzeuganteiles 
sicht die Kosten 'bedeutend überhöht seien und in das Betriebsvermögen näher erläutert. 
damit verlorener Aufwand vorliege, wurde nach 39.21 .2 Der RH empfahl, in Hinkunft die Vergleich der Abrechnung mit sonst üblichen Aufnahme von PrivatRugzeugen ins Betriebsver­Kosten gefolgt ; als Abgrenzung zur privaten mögen besondets kritisch zu würdigen. Sphäre des AbgabepBichtigen wurden 959 772 S 
den Privatentnahmen 1 973 zugerechnet. Das als . 39.21 .3 In seiner Stellungnahme sagte das 
Gäste- und Ferienhaus bezeichnete Objekt ver- FA Wien I �ies zu. 
fügte bei rund, 60 m2 verbauter Fläche (Keller, 39.22.1 Bei Lohnsteueraußenprüfungen war 
Erdgeschoß, 1 .  Stock und ausgebaute �ansarde) aus den Lohnsteuerakten (Arbeitsbogen und 
über zehn Betten. Es war nicht in das' Betriebs- Prüfungs bericht) meist nur das Prüfungsergebnis, 
vermögen des Abgabepftichtigen, der seinen Ge- nid1t jedoch auch die Grundlage für die Ermittlung 
winn gemäß § 5 EStG ermittelte, aufgenommen. der Abgabennachforderungen .ersichtlich. . In 
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ellligen Fällen kam es wegen der ungenauen 
ErmIttlung der Nachforderungsbeträge auch zu 
Berufungen, denen dann stattgegebeq werden 
mußte. 

39.22.2 ' Der ' RH empfahl, künftig in den 
Prüfungsunterlagen eine Darstellung der Be­
rechnungen zu geben, damit die Bemessungs­
grundlagen' gesichert sind. 

39.22.3 Das FA Wien I sagte in seiner 
Stellungnahme zu, der Empfehlung des RH zu 
entsprechen. ' 

39.23.1 Die FLD Wien bestimmte auf Antrag 
von 22 Abgabepflichtigen, die vom Österreichi­
schen Gewerkschaftsbund Funktionsg(,'!bühren be­
zogen und deren steuerliche Eingaben vom 
Rechtsbüro der Gewerkschaft der öffentlich 
Bediensteten erfolgten, das FA Wien I als für 
die Erhebung der Einkommensteuer dieser Per­
sonen zuständiges Finanzamt. 

fälle bearbeitet, die 1 5% der im gesamten Bundes­
gebiet am 1. Jänner 1 975 vorhandenen 434 670 
Umsatzsteuerfälle entsprechen. 
- 39.24.2 Die als Prüfungs ziel erwartete Klärung 
des Zurückbleibens des Umsatzsteueraufkom­
mens 1 974 sowie das Ausmaß der mit Einführung 
der Mehrwertsteuer allenfalls eingetretenen Aus­
weitung der vorsätzlichen Aogabenverkürzungen 
konnten, soweit , vom BM f. Finanzen bekannt 
wurde, nicht erreicht werden. Hingegen war fest­
zustellen, daß als Folge der sich verschlechternden 
Personalsituation bei den Stamm-BP, der stei­
genden Anzahl von Großbetrieben, hauptsäch­
lich jedoch wegen der im Jahre 1 975 anfallenden 
Prüfungsfälle, der Prüfungsturnus im Bundesge­
biet innerhalb von 5 Jahre,n von 2,7 Jahren auf 
6 Jahre, im Bereich der FLD Wien (ausgenommen 
das Finanzamt für Körperschaften in Wien) von 
2,9 Jahren auf 7 Jahre stieg und die Minderung 
des Mehrergebnisses im Jahre 1975 bei Prüfer­
leistungen, die denen ' des Vorjahres entsprächen, 39.23.2.1 .  Anstelle des gemäß §§ 55 bis ,70 d 542 M'll S b  D RH b .� 1 d h BAO .. t11' h t" d' F- t k . run 1 . • etrug. er ezwel e te a er or c zus an 1gen 1nanzam es ann im Hinblick auf den langen Prüfungs turnus und aus Gründen der Zweckmäßigkeit, insbesondere den Ausfall an Mehrsteuern die Wirtschaft­zur Vereinfachung oder Beschleunigung des Ver- lichkeit und Zweckmäßigkeit der angeordneten fahrens, für die Erhebung einer Abgabe ein Aktion. anderes sachlich zuständiges Finanzamt bestimmt 

werden, · sofern nicht überwiegende Interessen 39.24.3 In seiner Stellungnahme entgegnete 
des Abgabenpflichtigen entgegenstehen. Di� das BM f. Finanzen, die angeordneten Umsatz­
Trennung der örtlichen Zuständigkeit bei der steuernachschauen seien einerseits als Service­
Einkommen- und Vermögensteuer bewirkt nun leistung der Finanzverwaltung für die \X1irtschaft 
aber den Verlust einer der ohnehin nicht zahl- gedacht gewesen, andererseits sollte durch den 
reichen wirksamen Verprobungsmöglichkeiten massiven Einsatz des · gesamten Prüferpersonals 
und erfordert einen neuen Iaufenden Nad).rich- bei einer möglichst großen Anzahl von Abgabe­
tenaustausch z\vischen dem für die Vermögen- pflichtigen eine Präventivwirkung in Richtung 
steyer weiterhin zuständigen Wohnsitzfinanzamt auf eine vollständige . Erfassung aller umsatz­
und dem für die Erhebung der Einkommensteuer steuerpflichtigen Lieferungen und Leistungen 
delegierten Finanzamt . . Eine Delegierung der sowie des Eigenverbrauches ausgelöst werden. 
Zuständigkeit für die Erhebung der. Einkommen- Es wäre der , Abgabenverwaltung aber klar ge- . 
steuer bedeutete bis 1 972 überdies auch eine Aus- wesen, daß der Erfolg dieser Zielsetzung nur 
weitung dieser Anordnung auf die mit den An- in sehr geringem Ausmaß meßbar gemacht 
tragstellern gemeinsam . zu . veranlagenden Per- werden könne. Daher sage der Hinweis des RH 
sonen (Ehegatten, Kinder, Lehensgefährten). auf unterbliebene Turnusprüfungen und dadurch 

nicht erzielbare , Steuernachforschungen ' letztlich 
39.23.2.2 Aus diesen Erwägungen empfahl nichts' tiber den Erfolg der Aktion aus . .  

der .RH, die Aufhebung aller Delegierungen 
dieser Art anzuordnen und die Einkommen- - 39.24.4 Der RH erwiderte dem BM f. Finan­
steuer dieser Personen bei den nach § 55 BAO . zen, er stimme mit ihm darin überei�, daß der 
zuständigen Finanzämtern zu. e�fassen. , " Erfolg der Aktion nur in geringem Ausmaß meß­

39.23:3 Die FLD Wien teilte in ihrer Stellung­
nahme mit, sie, werde di� ausgesprochenen 
Delegierungen aufheben. . 

39.24.1 . Zu 
-
Beginn des ' Jahres '1975 �rdriete 

das BM f. Finanzen an, durch die Amts- und 
Kleinbetriebsprüfer in der , Zeit vom 3. Feber 
bis 30. April 1975 und durch die Starpm-Betriebs­
prüfer bis Ende März 1975 auf möglichst breiter 
Basis Umsatzsteuernachschauen im Rahmen der 
Bestimmungen des § 144 BAO vorzunehmen. 
Von' Feber bis 'April . 1975 wurden durch 1056 
eingesetzte Pri.!fungsorgane 65 358' Nachschau-

bar gemacht werden könne, 'er bezweifle aber, daß 
die infolge der unterbliebenen .Turnus prüfungen 
nicht vorgeschriebenen Abgabennachforderungen 
in einem angemessenen Verhältnis zu dem uber­
dies' nicht quantifizierbaren behaupteten Ergebnis 
ste�en. ' 

39.25.1 .1  Nach einer Auswertung von 250 
Prüfungs berichten der Stamm-BP aus dem Jahre 
1 974 betrafen nur rund 42% aller Zurechnungen 
Gewinnerhöhungen, die ohne die Feststellungen 
der Betriebsprüfung nicht zur Vorschreibung von 
Abgaben geführt hätten (echte Mehrsteuern), und 
wurden lediglich in fünf Fällen Umsatzverkür-
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zungen festgestellt, die zu einer Schätzung der Der Mangel an Betriebsprüfern führt 
Besteuerungsgrundlagen führten. 58% aller Zu- zu einem beträchtlichen AbgabenausfalL , 
rechnungen stellten lediglich , Gewinnverschie- . 

somit 

bungen dar. 
39.25. 1 .2 Seit der 'Neuorganisation der Be­

triebsprüfung im Jahre 1956 haben sich �hre 
Methoden, vor allem aber das Instrumentarmm 
der Verprobungen - die sogenannten indirekten 
Prüfungsmethoden -, kaum geändert. 

Die wirtschaftliche Entwicklung und VOr allem 
die Kenntnis der Abgabenpflichtigen von diesen 
Verprobungsschemen verminderten nun deren 
Erfolgsaussichten, wenn sie überhaupt ange­
wendet wurden, immer mehr. 

39.25.1 .3 Die Überprüfung der .wirtschaft­
lichen Arbeitsweise aller Stamm-BP und der mit 
ihnen verbundenen Amtsbetriebsprüfungsstellen 
nach der Anzahl der für eine' Betriebsprüfung 
einschließlich aller .manipulativen Arbeiten und 
der Schreibarbeitcn für den Bericht aufgewende­
ten Arbeitstage ergab unterschiedliche Werte, die 
VOn 20,6 bis 33,2 Tagen für die Durchführung 
einer ' abgaben behördlichen Buch- und Betriebs� 
prüfung bei einem Großbetrieb reichten, wobei 
zwei Mittelbetriebe bzw. vier Kleinbetriebe 
einem Großbetrieb gleichgesetzt wurden. Die 
Ursachen für den unterschiedlichen Arbeitsauf­
wand konnten vom RH 'nicht festgestellt werden. 

39.25 .1 .4 Ein . wesentlicher Mangel jeder 
Außendiensttätigkeit liegt in der. schwer zu 
handhabenden Dienstaufsicht über die im Außen­
dienst tätigen Be�iensteten. Die lediglich f�rmelle 
Dienstaufsicht, die darin besteht, daß d�e An­
wesenh�it der Bedi�nsteten in ihren j eweiligen 
Einsatzorten durch Anwesenheitskontrollen über­
prjift wird; ist zu wenig. Zweckmäßig wäre eine 
meritorisch ausgerichtete Kontrolle der Prü-, 
fungsörgane. ' 

39.25.1 .5 . Zum 1 .  Jänner 1975 war der nach 
den Grundsätzen des vom BM f. Finanzen er­
stellten Bedarfstellenplanes . ermittelte Bedarf an 
Bediensteten im gesamtcn Bundesgebiet bei den 
Stamm-BP :Zu 57,8%, bei den Amtsbetriebsprü­
fungsstellen zu 38,5% und bei den Kleinbetriebs­
prüfungssteIlen zu 44,8% erfüllt. 

Die gesamte 'Betriebsprüfung einschließlich 
der Umsatzsteuerrevision und Nachschauen 
brachte in den letzten Jahren ohne Berücksichti­
gung des Ausfalles wegen der Umsatzsteuernach-

39.25. 1 .6 Die Einhaltung des Prüfungstur­
nus hätte auch eine - allerdings ziffernmäßig 
nicht faßbare - Minderung der Abgabenver­
kürzungen' zur Folge, weil das Risiko der nach­
träglichen Vorschreibung verkürzter Abgaben 
steigen würde. . 

39.25 .1 .  7 Das Organisatioriskonzept der 
Finanzverwaltung für die weitere Automatisie­
rung der Abgabenfestsetzung und Einhebung 
sieht vor, daß in naher Zukunft neben der be­
reits automatisierte� Festsetzung der Umsatz­
steuer und der Abgabe von alkoholischen Ge­
tränken auch die Festsetzung der Einkommen- und' 
Vermägensteuer, der Körperschaftsteuer , des Erb­
schaftssteueräquivalents sowie der Gewerbe­
steuer automatisiert werden wird. D.azu werden 
die entsprechenden Abgabenerklärungen auto­
matisierungsgerecht er,stellt, von den Abgabe­
pflichtigen ausgefüllt und nach einer kurzen 
Prüfung und allfälligen Ergänzung durch die 
Veranlagungs abteilung von den Bediensteten der 
Finanzkasse mit Hilfe von Dateneingahegeräten 
in die Datenverarbeitungsanlage eingegeben. Da 
dieser Arbeitsvorgang ein turnus\ye!ses Ermitt­
lungsverfahren vorsieht, liegt das �-Iauptgewicht 
für die richtige und vollständige Erhebung der 
Abgaben ab diesem Zeitpunkt bei der Betriebs- ­
prüfung. 

39.25.2 Aufgrund der getroffenen Feststel­
lungen empfahl der RH dem BM f. Finanzen 
die nachfolgenden Maßnahmen : 

39.25.2.1 Den Prüfungsorganen wären Richt­
linien über die bei den einzelnen Unternehmens­
arten unbedingt vorzunehmenden Prüfungs­
handlungen, entweder in Form einer Prüfliste 
oder als genaue Prüfungsanweisungen, zur ' Ver-
fügung zu stellen. 

. 

39.25.2.2 Mit der Kontrollmitteilung ist der 
Betriebsprüfung , ein wesentlicher Prüfungsbe­
belf in die Hand gegeben. Der RH empfahl daher 
die Ausfertigung zeitnaher Kontrollmitteilungen. 

. . 
39.25.2.3 Für überlegenswert hielt der RH 

auch die an:nähernd gleichzeitige Prüfung aller . 
einer Branche angehörigen Zuliefer-, Produktions-
und Handelsbetriebe. . ' . 

sehauen zu Beginn ; .  des Jahres 1975 (siehe 39.25.2.4 An die Stelle der j ährlich ausge-Abi;: 39.24.2) folgende Mehrergebnisse : . wiesenen Mehrsteuern sollte, ein differenzierter 
1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 (i89,901 Mill. S . Ausweis treten, der dIe endgüIi:igen Mehrste1.J.ern, 
1975 . . . . .. . .. . .  ; . . . . . .  : . . . .  2 576,263 Mill. S gegliedert· nach den· einzelnen Abgaben, enthält: 
1 976 . . . .  � :  . . . . .. . . .  , . '  . . . . .  2 502,740 Mil]' S 

Summe . . .  7 768,904 Mill. S 
Dcmnach ergibt sich in dlcsel1 Jahre.n im 

Jahresdurchschnitt .ein Mehrergebnis von rund 
2,6 Milliarden S. 

. 

39.25.2.5 Der unterschiedliGhe kröeitsauf-
wand für Betriebsprüfungen iri den einzelnen 
Stamm-BP sollte Anlaß zu eingehendeh Unter� 
suchungen bilden. DIe dabei gewonnenen Er­
fahrungen könnten bundesweit genützt' werden.' 
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, 39.25.2.6 Der RH gab zu bedenken, daß eine 
Automatisierung der Veranlagung, die zu einem 
stark eingeschränkten Ermittlungsverfahren führt, 
ohne eine gleichzeitige Stärkung der Betriebs­
prüfung verfehlt ist. 

Da somit das neue Organisations konzept der 
Finanzverwaltung zur, Automatisierung der Ab­
'gabenfestsetzung ohne schwerwiegende Nachteile 
für den Abgabengläubiger nur dann 7U verwirk­
lichen sein wird, wenn es für den Bereich des 
Bet��ebsprüfungsdienstes gelingt, annäher!1d den 
Bedarf an Bediensteten zu decken, empfahl der 
RH, wie bereits mehrfach in anderen Prüfung�­
mitteilungen, für diesen Dienstzweig die not­
wendige Anzahl an Bediensteten bereitzustellen. 

daß sie in Widerspruch zu den zwingenden ge­
setzlichen Vorschriften des §14 7 Abs. 2 BAO stehen, 
und empfahl, um eine entsprechende Novellierung 
des § 147 Abs. 2 BAO bemüht zu sein. 

39;26.3 Das BM f. Finanzen wird eine solche 
Novellierung des § 1'47 Abs. 2 BAO , anstreben. 

39.27.1 .1  Dem beim FA Wien I eingerichteten 
nnanzstrafrechtlichen Erhebungsdienst obliegt 
es, für den gesamten Bereich der FLD Wien 
schwierige und umfangreiche nnanzstrafbe­
hördliche Erhebungen und Amtshandlungen, die 
vor allem den gleichzeitigen Einsatz mehrerer 
Erhebungsorgane erfordern, sowie insbesondere 
Prüfungen gemäß § 99 Abs. 2 des Finanzstraf­
gesetzes im Zusammenhalt mit den §§ 147 bis 

39.25.2.7 Für die meritorische Kontrolle der 151 BAO durchzuführen. Obwohl der nnanzstraf-
Prüfer regte dei RH die Einrichtung einer eigenen rechtliche Erhebungsdienst schon seit Jahren nur 
Prüfungsgruppe an, die aus besonders qualifi- über zwei erfahrene Prüfer und höchstens zwei 
zierten Prüfern 7usammengestellt wird und im weitere 'vollwertige Erh'ebungsorgane verfügte 
Bedarfsfall die Tätigkeit der Betriebsprüfer an und vier weitere ab dem Jahre 1974 zugehörige 
Ort und Stelle kritisch zu würdigen hat. Erhebungsorgane erst auszubilden und noch 

39.25.3 Das BM f. Finanzen führte in seiner wenig für eigenverantwortliche Prüfungshand­
Stellungnahme aus, daß dort, wo Richtlinien für lungen einsetzbar waren, wurden' im Jahre 1974 
Prüfungshandlungen zweckmäßig erschienen, 12 Fälle mit Mehrsteuern in Höhe von 3,2 Mill. S 
solche bereits zur Verfügung gestellt worden und im Jahre 1975 ' 16  Fälle mit Mehrsteuern in 
seien. Was , den differenzierten ' Ausweis der Höhe von 1,4 Mill. S ' abgeschlossen. 
Mehrsteuern ' betreffe, stünden einer weiteren 39.27 .1 .2  Am 31 . Dezember 1975 waren 15  
Aufgliedening Bedenken wegeo des , damit ver- Prüfungsfälle zusammen mit schätzungsweise 
bundenen Verwaltungsaufwandes " gegenüber. 5;9 Mill. ,s Mehrsteuern offen sowie rund 30 
Zum unterschiedlichen Arbeitsaufwand für abga- noch auszuwertende Akten unerledigt. 
benbehördlich� Buch- und Betriebsprüfungen in Hiezu war grundsätzlich zu bemerken, daß 
den StamJTI-BP teilte es mit" es werde diese nnanzstrafbehördliche Prüfungen bereits Au;­
Anregung des RH zum Gegenstand eingehender druck einer Fahndungstätigkeit (Aufdeckung und 
Untersuchungen machen, weise aber bereits jetzt Erfassung von Hinterziehungstatbeständen) sind 
darauf hin, daß dem unterschiedlichen Arbeits- und erst einsetzen, wenn der konkrete Verdacht 
aufwand nach den derzeit vorliegenden Untcr- einer nach dem Finanzstrafgesetz zu ahndenden 
lagen auch unterschiedliche Prüfungsergebnisse Abgabenverkürzung erhärtet ist. Die Finanz­
gegenüberstünden. , Zur Frage der Errichtung strafbehörden haben' zur besonderen ' Beweis­
einer Kontrollgruppe und der gleichzeitigen sicherung vor allem die Möglichkeit einer Haus­

, Prüfung aller �iner Branche angehörigen Zu- und Per50nendurchsuyhung sowie der Beschlag-
liefer-, Produktions- und Handelsbettiebe nahm ilahme von Gegenständen. Dadurch ist'. es auch 
das BM f. Finanzen noch nicht Stellung. erklärlich, daß' bei Prüfungen gemäß § 99 Abs. 2 

39.26.1 Im De;ember , 1975 verfügte das B�1 des Finanzstrafgesetzes oft besondere Sachverhalte, 
f. Finanzen im Interesse einer gleichmäßigen wie in einem Fall ' Umsatzverkürzungen in der 
Prüfungs dichte bei den abgabenbehördlichen Höhe von rund 90 Mill. S, festgestellt werden, 
Buch- 'und Betriebsprüfungen unter anderem, daß obwohl eine abgabenbehördliche Prüfung ohne 
im VII. Prüfungsturnus bei Großbetrieben auf wesentliche Ergebnisse gerade stattfindet oder 

, 
, eirie Anschlußprüfung gemäß § 1 47 Abs. 2 BAO schon abgeschlossen wurde. 
, grundsätzlich zu ver7ichten und bei Auswahl der 39.27.1 :3 Trotz der intensiven Aufklärungs-

zu prüfenden Unternehmen im wesentlichen auf maßnahmen d�s BM f. Finanzen durch Broschüren, 
deren Prüfungswlirdigkeit , Bedacht zu , nehmen Vorträge und ORF-Sendungen �ar die Einführung 
sei: ' ; -

, ; ' , ,-. 
, : - ' , des neuen Ums�tz,steuersystems mit Wirkung vom 

39.26:2 ' yemäß '§)47 A�)�. 2 -BAO sind Große , � ,  Jänner 1973 an geeignet, mitunter die ,Nei­
betrie�e mindestens alle 'drei Jahre einmal eIner gung zur Umsatzverkürzung zu' erwecken' oder 
Buch:- und Bciiiebsprüfung zu 'unterziehen. Die ' zu'vcrs tär�en:, da die u,msatzsteuerliche Gesamtbe­
Prüfuno- hat in 'zeitlicher Hinsicht an den zuletzt lastung ln1t ,der offenen Steuerüberwälzung beson-b ' " , 
geprüften ZdtraU1� ;J.J1zuschließeri:. Wenn auch der ders fühlbar wurde. 
RH die vom BM f. 'Finanz�n getroffenen Anord- Das Umsatzsteüeraufkommen wird aber nicht 
nungen für 7.weckmäßig hält (siehe TB 1973 nur durc!1 Umsatzverkürzungen,- sondern auch 
Abs, 54.18), so mußte er doch darajJf l).inweisen, durch die Möglichkeit des Vorsteuerabzuges 
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negativ beeinflußt. Zufolge' der grundsätzlichen 
Berücksichtigung der auf bestimmte"n Betriebs­
ausgaben lastenden Umsatzsteuer bei der Ermitt­
lung de'r Zahllast wurde auch hier die schon bisher 

, von den Finanzbehörden immer wieder : festge­
stellte ßereitschaft, Ausgaben der privaten Sphäre 
als Betriebsausgaben zu behandeln, weiter ver­
stärk;t, was ifl der Regel, soweit eine Korrektur 
durch die Abgabenbehörden unterbleibt, wie bei 
den ' Umsatzverkürzungen auch zu einer "Er­
sparnis" bei der Einkommen-, Gewerbe- und 
Vermögensteuer führt. 

Jahr Fälle 

143 

' 39.27.1 .4 , Die aufgezeigte Entwicklung wird 
dad!lrch unterstrichen, daß im Jahre 1972 wegen 
Steuerhinterziehung 3 403 Bestrafungen, davon 
85 durch die Gerichte, ausgesprochen wurden, 
die Anzahl der Bestrafungen im' Jahre 1975 aber 
auf 4 679, davon 143 durch die Gerichte, anstieg. 

Einen Überblick über die Anzahl der Straffälle 
und der verhängten Geldstrafen sowie über 
den Wert der verfallenen Gegenstände und den 
Wertersatz in den Jahren 1 972 bis 1 975 gibt die 
folgende Übersicht (F = Finanzstrafbehörde, 
G = Gericht) : 

\,'ert der vef-

Geldstrafen 
fallenen Gegcn-

\VI ertcrsatz stände 
S S 

1972 ' . . . . . . .  : . . . . . . .  F 1 8 988 36 205 698 9 232 295 2 737 775 
� -;- G 92 19 424 600 22 879 129 1 6 718 321 

1 9 080 55 630 298 32 1 1 1 424 19 456 096 
l,9i� . . .

.
. . . . . . . . . . : .  F 1 6 333 34 839 942 1 1 748 388 4 881 685 

G 95 16 345 700 30 236 028 1 8 220 906 
1 6 428 51 1 85 642 41 984 416 23 1 02 591 

1 974 . . . . . . . . . . . . . . .  F 1 6 1 1 8  42 033 115  1 6 476 788 6 921 942 
G 106 9 644 000 8 81 6 942 5 425 249 

1 6 224 51 677 1 15  25 293 730 12 '347 1 91 
1975 . . .  ; . . . . . . .  , . . . .  F 16, 422 ' 46 291 361 13 429 057 6 932 479 

G ' , 155 28 991 000 16 663 331 69 742 720 
1 6 577 75 282 36'1 30 092,388 76 675 199 

39.27.1 .5 Die notori�che Arbeitsüberlastung Fälle erwogen werden, in denen - vor allem 
und derPersonalmangel bei den Abgabenbehörden bei nachträglicher Einsicht des Abgabepfiichti­
sind die wichtigsten Ursachen' einer unzureichen- gen - die zunächs� vorenthaltenen Abgaben 
den Kontrolle der Abgabeneinhebung,' die ihrer- anonym auf ein Konto der Abgabenverwaltung 
seits wieder ein Grund dafür ist, daß sich Abgabe- eingezahlt wurden. 
pflJchtige einer, dem Abgabenaufkommen je- 39.27.3 Diese Feststellungen und Hinweise doch abträglichen, verbreiteten Neigung an- des RH Ileß das BM f. Finanzen unwidersprochen. passen 'und sich zu einem "Steuersparen" über Lediglich auf die Anregung, eine Straffreiheit die gesetzlichen M,öglichkeiten hinaus verleiten auch dann zu erwägen, wenn der Abgabepfiichtige lassen. ' die zunächst vorenthaltenen Abgaben anonym 

39.272.1 Der RH empfahl daher dem BM f. auf ein Konto der Abgabenverwaltung einzahlt, 
Finanzeri vor 'allem im Hinblick auf das geplante erwiderte das BM f. Finanzen, daß nach seinen 
automatisit;:rteF:estsetzungsverfahren, Maßnahmen Erfahrungen Selbstanzeigen in aller ' Regel nicht 
zu einer wirksameren Steuerkoritrolle zu ergreifen. nachträglicher Einsicht der Abgabepflichtigen 
Dabei wären neben einer qualitativen und quanti- entspringen, sondern durch äußere ' Umstände, 
tativen Verbesserung sämtlicher Erhebungs- und z. B. durch die Gefahr der!Entdeckung, veranlaßt 
prüfungsdienste, insbesondere aber der finanz� sind, welche ohnedies ein Heraustreten aus der 
strafrechtlichen Erhebungsdienste - der Personal- Anonymität erfordern. ' , 
bedarf des finanzstpfrechtlichen Erhebungs-
dienstes wurde für 'den Bereich der FLD Wien 39.27.4 Hiezu gab der RH zu bedenken, 
'zum 1 .  Jänner 1975 ' nur mit 12 ( !) Bediensteten daß die vom BM f. Finanzen angeführte Erfahrung 
festgesetzt - auch ein bundeseinheitliches Vor� auch bereits die Folge des Fehlens der Möglich­
gehen bei der Ausfertigung qualifizierten Kontroll- keit einer anonymen , Selbstanzeige sein könnte. 
materials sowie ein regelmäßiger ;Nachrichten- 39 28 I' 1 B ' d L h ' 11 d' " A . . . . .  el er 0 nsteuerste e' es F und' Erfahrungsaustausch sämtlicher Erhebungs- Wien I war �on 1965 bis ' 1,971 ein Anst�igen und Prüfungsdienste untereinander unentb�hrlich. der Anträge auf Eintragungen auf der Lohnsteuer­
' 39.27.2.2 Außerdem wies der RH darauf hin, karte auf das Dreifache und von 1971 bis 1975 
daß auch die Abgabengesetze weiterhin vereifl- ein Absinken bis auf die Hälfte zu beobachten. 
facht, und somit . für , die Abgabepfiichtigen Im gesamten Bundesgebiet wurden im Jahre 1974 
leichter verständlich ' gemacht werden sollten. rund 1,4 Millionen und im Jahre 1975 rund 
Weiters könnte eine Straffreiheit . auch für jene 1,3 Millionen Lohnsteueranträge erledigt: 
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39.28.1 .. 2 ' Die vom EStG 1972 erwartete 
Vereinfathung der Lohnsteuererhebung , trat 
absolut gesehen nicht ein. So führte dieses Gesetz 
für die Jahre 1974 und 1975 vielfach zu Mehr­
arbeiten, die z. B. durch § 16  Aqs. J Z:' 9 (Wer­
bungskosteri),. § 1 7  Abs. 4 (Durchschnittssätze), 
§ 34 (Alimentationsleis'tungen), § 57 Abs . . 3 
(Steuerabsetzbeträge), § 73 (Jahresausgleich), 
aber auch durch § 106 infolge Eintragung eines 
Freibetrages für den , Hilflosenzuschuß auf der 
Lohnsteuer�arte und durch § 106 a EStG,' 1 972 
(Mietzinsbeihilfe) verursacht wurden. 

39.28..1 .3 In Verbindung mit der noch immer 
starken arbeitsmäßigen Belastung der Lohnsteuer­
steIlen erscheint ein von den , Finanzämtern 
verwendeter Vordruck erwähnenswert, der an 
Lohnsteuerpflichtige 'versendet wird, die ' einen 
schriftlichen Antrag auf Eintragung von Frei­
und Absetzbeträgen auf der Lohi1steuerka�te 
für das abgelaufene Kalenderjahr stellen. Da�in 
wird mitgeteilt, daß infolge des "akuten Personal-

, mangels im Bereich der Finanzverw;tltung" 
dit! Erledigung des Antrages länger a,ls sonst 
üblich dauern wird. Damit jedoch keine steuer­
lichen Nachteile erwachsen, wird darauf auf­
merksam gemacht, daß bis spätestens 31 .  März 
ein Antrag, auf Durchführung eines Jahresaus�. 
gleiches zu stellen ist. 'Damit kommt zum Au's­
druck, daß die L9hnsteuerstellen die bis zum 
31 . Jänner des Folgejahres schriftlich , einge­
brachten Anträge auf Eintragung , von Frei­
und Absetzbeträgen auf der Lohnsteuerkarte 
für ,das a�gelaufene Kalenderjahr nicht bis zum, 
31.  März bearbeiten können. Hingegen erledigen 
die Finanzämter Anträge, die von den Einreichern 
persönlich den Lohnsteuerreferenten vorgelegt 
werden, wenn die erforderlichen Nachweise 
vorliegen, sofort. 

39.28.2.1 Gegen diese wegen ihrer :Raschheit 
zunächst . bemerkenswerten Soforterledigungen 
sprechen folgende Gründe : . 

-:- Der Arbeitsanfall ist sehr unregelmäßig und 
erreicht zeitweise, besonders in den Monaten 
Deze�ber und Jänner; ein enorrhes Au'smaß; 
der allgemeine Zeitdruck , verhindert 'meist 
die Anlegung von Dauerbelegen, etwa über 
bestimmte Versicherungs-, Kauf- und Dar­
lehensverträge, weshalb die Antragsteller ver­
halten . werden, alljährlich dieselben 'Be:weis-

, 'stücke dem Finanzamt vorzulegen; " 

- der durch die Anwesenheit der wartenden 
Partei bedingte . Zeitdruck ist der' inneren 
Kontrql1e bei der Erledigung ajJträglich ; 

- die unter ' Umstä1lllen länger erforderliche 
Anwesenheit der wartenden Parteien iri Ämts­
räumen ist auch der· Wahrung des , Steuer­
geheimnisses nicht förderlich, da die Finanz­
ämter für einen Parteienverkehr dieses Ause • 
maßes nicht eingerichtet sip.d; 

- die durch die Soforterledigungen ir�sgesaint 
verursachten beträchtlichen Wartezeiten gehen' 
im Regelfall zu Lasten der :diese Antragsteller 
beschäftigenden Ar\:leitgeber und damit auch 
zu Lasten , der gesamten Volkswirtschaft. 

39.28.2.2 Der RH empfahl daher, persönlich 
überreichte Lohnsteueranträge ,nicht mehr im 
Rahmen der für den Parteienverh:hr bestimmten 
Amtsstunden sofort zu, erledigen, so�dern sämt­
liche Anträge in der Reihenfolge ihres Einlangens 
unabhängig vom Parteien verkehr, jedoch ohne 
unnötigen Aufschub, zu . bearbeiten. Dadurch 
würde insoweit ein den Rayorisreferaten ähnliche� 
Ermittlungsverfahren im Sinne einer "Klein­
veranlagung" für alle Lohnsteueranträge erreicht 
werderi und sich der belastende Zeitverlust' 
auf die für die Besorgung etwaiger Formblätter 
oder fürsonstigeAuskunftserteilungen im' Rahmen 
des Parteienverkehrs benötigten Zeiten beschrän­
ken. 

39.28.3 Bei dei:, bevor�tehenden Neuorgani­
sation der Lohnsteiier- und ,SeihilfensteIle dei 
Finanzämter sowie im Rahmen der, Neufaisung 
des Erlasses über die, Approbations- und ,'Zeich­
nungsregdung bei der( Finanzämtern wird ' das 
BM f. Finanzen, wie es in seiner Stellungnahme 
mitteilte, die Anregungen des RH in seine 
Überlegungen 'einbeziehen. ' 

39.29.1 .1  Seit dem Inkrafttreten des EStG1972 
arh 1. J änner 1973 wurden die gemäß § 1 7  
Abs. , 1  bis 3 für die Ermittlung des Gewinnes 
nach Durchschnittssätzen vorgesehenen Ver­
ordnungen. für die Ermittlung ' des Gewinnes 
aus Land- und Forstwirtschaft in den Kalender� 
jahren 1973 und, 1974 am .25. ·Jä.nner 1974 (BGBL 
Nr. 90/1974), aus Gewerbebetrieb für die Kalen­
derjahre 1973 l,lnd 1 974 am 8. November 1 974 
(BGBL Nr. 699/1974), '\,-us Land� und Forst­
wirtschaft für das Kalenderjahr 1 975 am 29. April 
1976 (BGBL Nr. 199/1976) ' und aus Gewerbe­
betrieb für die, KJllenderjahre , 1 975 und 1 976 

- für die Bearbeitung' , der übrigen, ' nicht , am 18. August 197,6 ,(6GBL Nr . . . . 475/1976) 
, persönlich ' eingebrachten Lohnsteuerantr�ge e�lassen. . . 
, verbieiben m'eist nur die ' Amtsstunden a�ßer� 
', halb des Pa'rt�ienverKehrs, woraus ' sich' die 
' erw�hhte Verzogerung ergibt; , ' , "  

-:- Zurfrckziebungen CEinsch��nkung�p.} von An­
trägen werden im ' Regelfa�l , nicht mehr 
bescheidmäßig erledigt (entgeg<:l(§ 85 Abs. 2 

, BAO) ; ' . 

j9.29.i.2 ': Für die , Wahl einer ' zulässigen 
Gewinnermittlupgsart am Beginn eines ;Gewinn" 
ermittlungszeitraumes' , �  in' der Regel des 
Kalenderjahres - sollte' der Abg�bepfl�chtige 
über die ' Zulässlgkclt � der gewählten .Gewinn­
ermittlungs art und vor allem auch über die damit 
verbundenen I?fEchten .l.lnd , Gestalt,ungsmi)glich� 
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kelten informiert seln. ,Blsher war es nur , den 
Lind- und 'Forstwirten für das Kalenderjahr 1974 
möglich, die Gewinnermittlungsart der Durch­
schnittssatzbesteuerungen in Kenntnis ' der zu­
grundeliegenden Verordnung zu wählen. Dagegen 
lag eine Verordnung für die Gewerbetreibenden 
betreffend das Kalenderjahr' 1973 nicht einmal 
im Zdtpi.l1ikt der 'gesetzlichen Einreichung'sfrist 
der entsprechenden Abgaben�rklärungen (31 .  März 
des Folgejahres) vor. Gleiches ,gil,t sowohl 
für die Land- und Forstwirte als auch für die 
Gewerbetreibenden für das : Kalenderjahr 1975. 
. . .. . - :1 , '" :' . 

39.29.2 Der RH empfahl, in Hinkunft Durch­
schnittssatzverordnungen so zeitgerecht 'zu erlas­
sen, ' daß , den : betroffenen AbgabepRichtigen 
spätestens '  am Beginn des Gewinnerrriittlungs­
zeitraumes auch die Voraussetzungen und recht­
lichenFolgen einer gewählten Gewinnermittlungs­
art 'bekannt ' sind. ' , " 
. . .  " . 
, 39;29:3 Im allgemeinen waren, wie das BM 
f. Finanzen in seiner, ' Stellungnahme ausführte, 
Verzögerungen bei der Aufstellung von. Dur'chc 
schnitts sätzen sowohl im Bereich der Landwirt­
scha'ft als auch im gewerblichen :Bereich vielfach 
dadurch ,bedingt" daß· bei ' der Festsetzung �der 
Durchschnittssätze die', Ertrags,- und Betriebs­
ergebniss!:! des laufenden Jahres mitberücksichtigt 
wurden. Im Rahmen, künftiger Pauschalierungs­
verhandlungen mit . den .Interessenvertretungen 
wird daher eine Lösung anzustreben sein, bei 
der diese ,Ergebnisse nicht mehr abgewartet 
werden müssen. ' , ' ,  , 

39 .. 30. 1 . 1  ' Bei Betrieben, deren inländische 
Geschäftsleitung ' sich außerhalb ,Wiens befindet, 
wurde die auf die Gemeinde Wien entfallende 
Gewerbesteuer auch in jenen Fällen , vom FA 
Wien I erhoben, in welchen die ,Wiener Betriebs­
stätte im Bereiche eines anderen� Wiener Finanz­
amtes gelegen ,war: Dieser Vorgangsweise lag 
ein ErlaJ3 der FLD.' Wien aus ,dem Jahre 1949 
zugrunde, der für den , Bereich von Wien das 
FA Wien I ,als einhebendes: Finanzamt' ifl Zer-

. legungsfällen bestimmte�, , - " " ' : ', ' ;'; ;  : l 
.' � , ' ' t 

39.30.1 .i, .Gemäß §
' 

60 BAO ist ,  ' fÜr ,die 
Erhebung der, Gewerbesteuer ' bis ' einschließl,ich 
der Festse�ung u�d Zerlegung der �teuermeß­
betrage das Betriebsfinanzamt zustänqig. Bei 
der " ' Gewerbesteuer nach , dem Gewerbeertrag 
und dem G:ewerbekapital sind für die weiteren 
Schritte der Erhebung die Finanzämter örtlich 
zuständig, in deren Amtsbereich, ,sich qie,c:hebe­
berechtigten , Gemeinden , , :befinden. , Erstreckt 
sich eine hebe,herechtigte , Gemeinde , über ,  die 
Amtsbereiche,·m;ehrerer finanzämter, 'so 'ist,. wenn 
eines' derselben das Betriebsfinanzamt ,ist, dieses 
Finanzamt, ,sonst, das Finanzanit örtlic)J zuständig, 
ül,; ;.desseu-, Am.tsbereich die ·wirtschaftlich ' be� 
deutendste Betriebsstä,tte gelegen , ist. : 

10 

39.30.2 Da'  der Eriaß der F'Lb Wien seit 
dem Inkrafttreten ,' der BAO am 1 .  Jänner 1962 
ohne gesetzliche Deckung ist, empfahl der RH; 
die FLD Wieh anzuweisen, den , angeführten 
Erlaß aufzuheben: und eine den Bestimmungen 
der BAO entsprechende Vorgangs weise ' des 
FA ' Wien I anzuordnen, oder vor allem aus 
organisatorischen Gründen (zur Zeit der Geba­
rungsuberprUfung betrug die Gesamtzahl der 
Zerlegungsfälle rund 1 300) für eine entsprechende 
gesetzliche Regelung zu sorgen. 

39��0.3 In ' seiner Stelhmgnahm'e führte . das 
BM .f. Finanzen aus, die vom RH kritisierte 
Vorgangsweise k�nne nur durch eine Anderung 
des : " Abgabenverwaltungsorganisationsge�etzes 
saniert werden. Eine solche sei, bedingt durch 
organisatorisch notwendig erscheinende Maßnah­
men; in absehbarer Zeit. denkbar und vorgesehen. " ; 

39.31 .1  Aufgrund des Art. VI des Abgaben- . 
änderungs gesetzes 1975, BGBL Nr. 636, sind 
die politischen Parteien im Anwendungsbere.ich 
der im § 3 Abs. -3 BAO umschriebenen Abgaben­
vorschriften' wie Körperschaften des öffentlichen 
Rechts zu behandeln, wenn ihnen gemäß § 1 
des Parteiengesetzes, BGBl. Nr. ,404/1975, Rechts­
persönlichkeit zukommt, Damit wurde der vom 
RH zuletzt , im TB 1972 'Abs. ' 46 bemängelte 
Erlaß des BM f. Finanz�n vom 30. Jänner 1946, 
Zl. 6239-9, ' mit Welchem dyn politi,schen Partei�� 
wegen ihrer besphd�ren Stellung im öffentlichen 
Leben auf abgabenrechtlichem Gebiet der Charak­
ter öffentlich�rechtlicher Xörperschifteri ' zuge� 
billigt worden war, gegenstandslos. Der RH wies 
jedoch darauf hin, daß die 'abgabenrechtUche 
Stellung des Österreichischen ' Gewerkschafts� 
bundes, der seinerzeit ' ebenfalls ohne gesetzliche 
Deckung abgabenrechtlich durch den Erlaß 
des ,BM f, Finanzen vpm ,14. Juni 1952, Zl. 27.692-
9/50" den politischen Partei�ll gleichgestellt, wor� 
den war, nicht klargesteUt wurde. : 

39.31.2 , 'Da , der' z�letzt ' �ngeführte :'Erlaß 
ebens'o wie Abschnitt 87 Abs. 3 Z. 6 dei Ein� 
kommens'teue�richtlini�n '197 5 auch weiterhin 
eiper ges'etzlichen GrU.t:l�age entbehrt, empfahl 
der: RH, nunmehr auch bei der abgabenrecht� 
lichen Behandlung des ,Österreichischen Ge�erk� 
schaJtsbundes für, eine entsprechende gesetzliche 
Regehing zu, sorgen. , 

39.3L3 Das BM ' f. Finanzen erwiderte' i� 
seiner ' SteUiIngnahrne, unter B'edachtnahme auf 
die öffentlichen ' Funktionell, mit denen .. der 
6sterreichische ' CewerKschaftsbund betraut ist, 
erscheine es gerechtf'ertigt, ihn abgibenr�cht1ich 
'wie , eine Körperschaft qes' 'öffentlichen ,Rechts 
zu behandeln. Das BM L Finanzen, werde daher 
Überlegungen anstelle!1, ei�e ,  gesetzliche Grund­
lage für die subjektive und objektive , Steuer� 
pflic:ht qt;:s, Österreichischen. Gewerkschaftsbundes ' 
zu schaffen . .  

III-89 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)146 von 267

www.parlament.gv.at



146 

39.32.1 .1  Mit Schreiben vom -August '1973 
ersuchte ein Abgabepßichtiger das BM f. Finanzen, 
gegen eine einmalige Zahlung von 200 000 S 
ihm den Restbetrag von rund 305 000 S nachzu": 
sehen, und begründete dieses Ersuchen mit .dem 
Hinweis auf sein fortgeschrittenes Alter, seine 
Krankheit und das geringe Monatseinkommen 
von rund 3 000 S. Das FA 'Wien I beantragte 
die Abweisung des Antrages, und das BM f. 
Finanzen stimmte dem zu. 

langfristigen Monatsraten - mit erheblichen 
Härten verbunden gewesen wäre, so daß bei 
dieser Sachlage eine Unbilligkeit als gegeben 
angenommen werden konnte. 

39.33.J . l  . Im November .1972. stellte ein 
anderer Abgabepflichtiger an das BM f. Finanzen 
das Ersuchen, ihm seine Abgabenrückstände, die 
mit Ende des Jahres 1972 rund 250 000 S au�h 
machten, gemäß § 236 Abs. 1 BAO nachzusehen. 
Als Begründung führte er im wesentlichen aus, '  
daß ihn die sinkenden Einkünfte zu einer gänz­
lichen Umstellung seiner Lebenshaltung zwingen. 

39.32.1 .2 In einer neuerlichen Eingahe vom 
Dezember 1973 ersuchte der Abgabepßichtige 
gegen Bezahlung von rund 305 000 S um Nach­
sicht des verbleibenden Rückstandes von 200 000 S. 
Das BM f. Finanzen �ies das FA Wien I nunmehr 39.33.1 .2 Das FA Wien I beantragte ·. ,die 
im Wege der FLD . Wien an, geg�n ' Bezahlung Abweisung des Nachsichtsan�uchens " mit der 
eines Betrages von.3S0 000 S einen Teilrückstan.d Begründung, daß der Pßichtige im Jahre .1 970 

ein Nettoeinkommen · von rund 380 000 , S und von rund 105 000 S gemäß § . 23() Abs. 1 BAO 
nachzusehen und für den Restrückstand von im Jahre 1971 ein solches von ,rund 350 000 S 

· 50 000 S 'zuzüglich etwaiger Nebengebühren erzielt habe. Daneben besitze . : er neben einem 
landwirtschaftlichen Betrieb, zwei Einfamilien­eine Stundung bis Dez�mber 1974 zu bewilligen. häusern, einer , Bootshütte, einem unbebauten 

39.32.1 .3 Im August 1974 brachte der Abgabe- Grundstück und einem Bankguthaben von, rund 
pßichtige wiederum ein Nachsichtsansuchen ein 124 000 S noch Anlagenwertpapiere im Kurswert 
und begehrte gegen Bezahlung von 5 000 S von rund 1 100 000 S. Die FLD Wien wiederum 
die' Nachsicht seines Steuerrückstandes, welcher meinte, dem Vorbringen des Pßichtigen könne 
im November . 1974 rund 64'000 S betrug, unter nicht jegliche Berechtigung abgesprochen werden, 
Hin.weis ,  auf sein<; persönlichen und wirts�haft- und führte aus, daß ohne Veräußerung von 
lichen Verhältnisse. Da eine �nderung oder Vermögensteilen der Rückstand 'nunmehr nach 
Besserung der wirts,chaftlichen Verhältnisse des der' Pensionierung ' zweifellos nicht ,abzustatten 
Abgabepßichtigen nicht erwartet werden konnte, sein werde. Es könnte daher eine -Teilnachsicht . 
war es nach . Auffassu!).g des BM f. Finanzen erwogen werden. Das BM f. Finanzen ' schloß 
gerechtfertigt, �em Ansuchen stattzugeb�n. 'Somit sich den Ausfüh,rungen der FLD an und verfügte 
entric�tete der . Abgabepflichtige von .seiner die Nachsicht von 56 000 S. 
Abgabenschuld in Höhe von rund 505 000 S 
endgültig 355 000 S ;  rund 1 50 000 S oder fa,st 
30% wurden nachgesehen. . 

: 39:33.1 .3 ' 'Im Feber 1974 ersuchte der Abgabe­
pHichtige , das ' B1L f. Finanzen neuerlich, ihm 
den größeren Teil seines im Jänner 1974 mit rund 

39.32.1 .4 Der Einkommensteuerbescheid für 209 000 S aushaftenden Rückstandes nachzusehen. 
das' Jahr 1972 wies ein zu versteuerndes Ein- Als Begründung führte er aus; daß 'das fixe 
kommen von rund 1 227 000 S auf. Auf dieses Einkommen lediglich aus einer , Pension von 
Einkommen entfiel eine Abschluß?ahlung von 12 000 S' monatlich bestehe. Das nicht selbst 
rund 419 000 S. Aus der Bilanz zum 20. Dezem- erworbene, sondern ererbte Wertpapiervermögen 
ber 1972 war ersichtlich, daß l�icht realisi<�rbaren sollte' der Alterssicherung dienen, sei , -jedoch 
Verm6genswerten von 1;3 , :Mill. S Verbindlich- bereits für die· notwendigsten . Reparaturen und 
keiten von 262 °90 S gegenü�erstanden. Insgesamt zur Erhaltung eines denkmalgbchützten, gleich­
ve;rfügte, . der Abga.bepHic�tige z�m �eitpunkt falls ererbten Realbesitzes zweckgeb1.;lOden. Zu 
der Veräußerung seines 'Gnter�ehmens über diesem ' neu,erlichen Nachsichtsansucnen . wurde 
ru,?-d ; 1. 038 000 ,S. · . ,; - . weder das FA Wü:n ' I noch die FLD Wien zu 

39.32.2 Der RH meinte, es wäre dem Abgabe- \ei?er Stelh�ngnahme au�gefordert . . Das �M f; 
pflichtigen ' ohne weiters zu.zumuten gewesen, Ftnanzen Wies das FA Wien I an, etnen weiteren 
aus ä�ese'm Betrag ' seine aus haftenden Abgaben- Teilbetrag . von 100 000 S gemäß § ',236 BAO 
schuldigkeiten Z)l e:!t:cken, da ihm, sodann aus der nachzusehen. ' ' • .1 • . • • ', V erä�ßenihg , seines . Unternehm�ns noch immer 
rund" '61 9 000 S verbliebep, 'wär.en. ' '. 

. _: .  ' � ' "  .. . ,  , "  . 
39.33.2.1 ,Die, ,in den beiden Nachsicht­

ansuchen vorgebrachten Gründe reichten unter 
. 39.32.3 D�s BM L Finänzen erachtete jedoch: Berücksichtigung des Nettoeinkommens des 

• wie : seiper Stellungnahme zu entnehmen war, Pflichtigen' in den Jahren 1970 bis 1974 j edo'ch 
die gewährte Nachsicht in Höhe von' 150 000 S nicht aus, eine Nachsicht gerriäß . § 236 BAO 
für gerechtfertigt, \veil ,eine Abstattung angesichts zu ' rechtfertigen; da. , dem Abgabepflichtigen die 

· de's hohen Alters ·und des geringen Einkommens' ' vollständige;Begleichung seiner Abgabenschuldig'; 
des Nachsichtswerbers für diesen ' ,,-: '  selbst in keiten durchaus :zuzutIluten gev .... es·eri wäre;' : ' , ' 
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3933.2.2 Der RH meinte, daß Abgabe­
pflichtigen anläßlich der Aufgabe eines Betriebes 
für vor diesem ' Zeitpunkt anfallende Gewinn­
steuern . keine Nachsicht zu gewähren sei, da 
diese Abgaben nur anfallen, wenn Gewinne 
realisiert werden und den Abgabepflichtigen die 
Bildung von Reserven aus den erzielten Gewinnen 
durchaus zumutbar sei. Das Fehlen solcher 
Rücklagen könne jedoch nicht zu einer Unbillig­
keit der Einziehung der aushaftenden, Rückstände 
führen. Der RH empfahl, in Hinkunft durch die 
Bewilligung von kleineren Monatsr,aten für die 
Einbringung solcher Abgabenschuldigkeiten zu 
sorgen. 

39.33.3 Auch in diesem Fall schienen dem 
BM, f. Finanzen, wie es in seiner Stellungnahme 
'ausführte, die Voraussetzungen für eine Nachsicht 
in Höhe von 156 000 S gegeben zu sein, weil die 
Abstattung . dieses Betrages ohne die ' Veräuße­
tung von Teilen des ererbten Wertpapiervermö­
gens nicht möglich gewesen wäre. 

39.3.3.4 Der RH hielt dem entgegen; daß' 
den vom BM f. Fin;tnzen ausgesprochenen 
Teilnachsichten die Rechtsgrundlage fehlte, da 
qie mangeln<:ie Vorsorge der Abgabepflichtigen 
'für ' zu erwartende Abgabenforderungen keine 
Unbilligkeit im Sinne des § 236 BAD darstellt. 

39.34.1 . 1  In einem anderen Fall beantragte 
ein Abgabepflichtiger im Juli 1 968 beim BM f. 
Finanzen die Nachsicht seiner beim FA Wien I 
bestehenden Abgabenrückstände in Höhe von 
1 223 427,43 S spwie der aufgrund eines Betriebs­
prüfungsverfahrens zu erwartenden Rückstands­
erhöhung von 5 905 239 S. In der Begründung 
führte der Abgabepflichtige aus, daß sich die 
hohen Abgabenschuldigkeiten im wesentlichen 
auf nicht anerkannte ' Privateinlagen aus Spiel­
gewinnen sowie auf die· Berechnung eines bloß 
fiktiven Veräußerungsgewinnes gründeten, daß 
er derzeit über keinerlei Einkünfte aus 'dem zuletzt 
verpachteten Betrieb sowie über keinerlei Ver­
mögenswerte, ausgenommen die Mietrechte am 
Geschäftslokal, verfüge und seinen Lebensunter­
halt · nur aus den nicht sehr hohen Einkünften 
seiner Gattin bestreiten könne. ' 

147 , 

aussichten für die Durchführung von' Zwangs­
maßnahmen 'die aufsichts behördliche Genehmi­
gung zur Einleitung der Zwangsverpac?tung 
beantragt wurden, stimmte das B� f. Finanzen zu. 

39.34:1:4 Daraufhin beantragte der Ahgab�­
pflichtige beim FA Wien I im März 1973 die 
.Einstellung der Zwangs verpachtung mit der 
Begründung, er habe eine Immobilienkanzlei 
mit der Alleinverwertung seines Gewerbebetriebes 
beauftragt. Seine Zahlungsbereitschaft wolle er 
durch Barerlag von i Mill. S sofort nach Ein­
stellung der gerichtlichen Exekution sowie durch 
Erhöhung der monatlichen Zahlungen ' auf 
30 000 S unter Beweis stellen. Da selbst auch bei 
günstigster Zwangsverpachtung die angebotenen 
Zahlu�gseingänge nicht zu, erwarten ' war�n, 
beantragten das FA Wien I und die FLD Wien, 
dem Begehren ' des Abgabepflichtigen - bei 
Aufrechterhaltung der Pfändung . der Gewerbe­
berechtigung sowie des Mietrechtes - zu 
entsprechen. 

Weder die vorgesehene Erledigung d,es BM 
f. Finanzen v:om Mai 1973 (Abweisung wegen 
zu niedrigen Anbotes) noch die vorgesehene 
ähnliche Erledigung vom April 1974 wurden je 
abgefertigt, weil . das Geschäftsstück ' j eweils erst 
nach mehr als einem halben Jahr von der Präsi� 
dialabteilung des BM f. Finanzen zum Sach­
bearbeiter rücklangte und schließlich als bereits 
überholt im März 1 975 abgelegt worden war. In . 
der Zwischenzeit waren nämlich im Oktober 1973 
das Verwertungsverfahren und im August 1974 
das gerichtliche Exekutionsverfahren eingestellt 
worden. überdies fehlte dem FA Wien I der Voll­
streckungs akt, �eil auch' dieser dem BM f. 
Finanzen vorgelegt worden war und erst am 
20. März 1975 rückgestellt wurde. 

39.34.1.5 Im Oktober 1 974 ,teilte , der ' Ab­
gabepflichtige dem BM f. Finanzen ' mit, . daß 
nunmehr die Möglichkeit eines Verkaufes geg!!ben 
sei. Voraussetzung wäre jedoch die Ermäßigung 
der Steuers�hulden, weil diese nur bis zur Höhe 
von 1,8 Mi!I. S vom Käufer übernommen würden. 
Da dieser Vorschlag dem BM f. Finanzen nicht 
annehmbar erschien, bot qer Abgabepflichtige im 

39.34.1 .2 Im Bericht an das BM f. Finanzen Feber 1 975 1 ,3 Mill. S sofort und 700 000 S in 
beantragten das FA Wien I und die FLD Wien Monatsraten a 15 000 S an. Diese Abstattun.gs­
unter Hinweis auf das steuerunehrliche Verhalten regelung hielt. da.s BM ,f. Finanzen für vertretbar. 
des Abgabepflichtigen die Abweisung des Nach- Das FA Wien I wurde entsprechend angewiesen 
sichtsansuchens. Diesem Antrag stimmte das und dem Abgabepflichtigen eine Nachsicht in 
BM f. Finanzen zu. . Aussicht gestellt. Der Betrag von 1 ;3 MilI: S war 

39.34.1 .3  Im Oktober 1 972 suchte der Abgabe.­
pflichtige beim FA Wien I neuerlich um Nachsicht 
seiner Abgabenschuldigkeiten von ' nunmehr 
5 055 758 S an. Den Berichten des FA Wien I 
sowie der FLD Wien, in welchen die Abweis�ng 
auch . dieses Ansuchens sowie infolge der zu 
befürchtenden Verschlechterung der Erfolgs-

bereits einen Monat 'vorher entrichtet worden. 

39.34.2.1 Gemäß § . 236 Abs. 1 BAO können' 
fällige Abgabenschuldigkeiten auf Antrag des 
Abgabepflichtigen ganz oder zum Teil durch Ab­
schreibung nachges�hen' werden, wenn ihre ' Ein­
bringung nach · der Lage des Falles unbillig 
wäre. \ 
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39.�4,2 .. 2 'Das BM f. Finanzen · fand, weder im schlag im Ausmaß von 2 MiIL S angenommen. 
Ansuche!l vomjuli 1968 noch im Anstich�!l .vom Die Empfehlung des RH, auf ' Aussetzung der 
Oktober 1972 , Gründe für .eine· ;Nachsicht. J�!e : Einbringung wurde aus Zweckmäßigkeitsgründen 
f...!lsuch(':n vom Oktober t 974 und vom Feber.1975 aufgegriffen. ;N:J,ch vollkommener Erfüllung der 
enthielten gleichfalls keine besonderen Umstände, vereinbarten Abstattung im Ausmaß von 2 MiILS 
die �ti.e vom Ge�etz geforderte UnbilIigkeit !J.un- wird der dann 'aushaftende ,Rückstand, und .zwar 
ri).ehr oder auch. , in Zukunft. hätten begründ(':n :in der Höhe, wie er zum Zeitpup:kt der vorliegen­
kÖtUlen. t . ' den Regelllng ·bestand, zu löschen sein. Weitere 

Maßnahmen erschienen dem BM f. Finanzen in 
4ieser Angelegenheit entbehrli<;:h. . 39.34.2:3 Dazu kam, daß das BM· f. Fiti'anzen 

bei seiner Erledigung betrags mäßig von unrich­
tigen Voraussetzungeri ausgegangen war, weil der 39.34.4 .Der RH erwiderte, daß auch für die 
Abgabepflichtige, der vom Käufer außer wegen nunmehr beabsichtigte Löschung des Rückstandes 
sein5r Einkommensteuerrücks'tände klag- und durch Abschreibung die gesetzlichen V oraus­
schadlos zu haltefl war, wirtschaftlich nur durch setzungen nach ' fristgerechter Abstattung der 
die· Entricht�ng seiner Einkommensteuer belastet gewährten Monatsraten vorliegen müssen, Er ' 
würde . . Somit ' hätte der Abgabepflichtige trotz verwies jedoch nochmals auf die ErfüIIungsüber­
der Abstattung von 2 Mill. S innerhalb 'von fast nahme des Käufers·für die bis zum 1 0. März 1975 
vier Jahren nur rund 1,3 MiIl. S aus ' e'igenem . entstandenen Betriebsschulden sowie auf die 
zu. tragen gehabt. Überdies wird spätestens ' im monatlich wohl nicht unbeträchtlichen Einkünfte . 
Zeitpunkt der "in Aussicht" gestellten Na,chsicht beider Ehegatten 'in, Höhe von 38 000' S: '  
dem Abgabep'flichtigen monatlich rine wert- , 
gesiCherte Leibrente in der Höhe von 'immerhin 
25 000 S zufli�ßen . . Auch ,die Ehegatt�n . de� ;Ab­
gabepflichugen erzielte seit Feber 1973 monatii.che 
Pachteinnahmen in Höhe von 13 000 S. Da 
iudem geIlläß dc;m . Kal!fve�trag die Ehegattin 
nach' dem Abgabepflichtigen aus dem Vertrag 

b) S o ns t i g e  Wahrnehmungen· auf d e m  
Gebiete  d e r  Finanzverwaltung 

. Reform des 
Haushaltswesens 

. begünstigt wird und damit die .. v�reinbirten 40.1 ' Das BM f. Finanzen teilte dem ,RH mit, 
monatliCh�n Leibrentenzahlungen durch I 'den daß mit Beschluß der Bundesregierung vom' 
WegfaII .eines der ' Leibrentenbegünstigt�n .keine 7. Juni 1977 "AIIgemeine Rahmenrichtliriien für : 
KÜrzung erfahren würden, wäre trotz des h.cihen die · Gewährung von Förderurigen . aus Bundes::' 
Alters des Abgabepflichtigen die. Abst�ttu�g 4es mitteln'" genehmigt' 'worden sind. Sie treten 
Rücks,tandes auf längere Sicht durchal!s r�alisier- anstelle des seinerzeitigeii förderungserlasses des 
b�r: . 

" . . . . . .. BM f. Finanzen vom 1 7; Feber 1954, Amtsblatt 
der " östeiieichischen . FinaJ:?zverwaltung (kurz . 39.34.2.4, : Der RH empfahl, zunächst die laut AÖFV) Nr. 50/1954, und wurden.'am 24. Juni 1977 Kaufvertrag vom-M�rz 1975 vom Käufer über- im' AÖflV unter Nr. 'l36 veröffentlicht. . 

nommeneh Steuerverbindlichkeiren - zur Zeit 
der. Gebarungsüberprüfung waren. es runq 40�2 Der RH vertrat gegenüber dem BM f. 
300 000 S ·  an Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Finanzen die Auffassung;' daß.: diese Richtlinien 
Vermögensteuer und N�bengebühreri -'- heim eine gesetzliche Regelung, wie sie entsprech�nd 
Abgabepflichtigen " ehestmöglich einzuheben, da: dem Grundsatz der doppelten gesetzlichen . Be­
diese- ihn'·wirtschaftlich nicht belasten; und 'Yegen dingtheit für . Akte der , Finanzver\va�tung .nebst 
der hohen Stundungszinsen die ' Aussetzung der de.r Vorsorge ausr.eichender f!na!lzgesetzlicher 
Einbringung: im größtmöglichen . Ausmaße iii Ansätze unerläßlich erscheint und wie' sie zuletzt 
verfügen.· . S'obald dem '. Abgabepflichtigen die in der Regierungsvorlage ' . zu einem Bundes" 
vereinbarten" Le'ibtentcrizahli.ingen· zufließen, förderungs gesetz vom19. Dezember 1972.(606.der 
söllten' aufgrund ;elnes neuen Tilgungsplanes und Beilagen zu den stenographischen Protokollen des 
- soweit erforderlich' - unter . entsprechendem Nationalrates, XIII. Gesetzgebungsperiode) her­
Widerruf' der Aussetzung 'der Einbringung die beigeführt . werden sollte,: ' nicht zu ersetzen ver� 
Voraussetzungen für eine . weitere . Zahlungser" mögen. Eine gesetzlicheRegelungdei Förderungs-
leich'terung geprüft'werden� ' . . . . . verwaltung erscheint dem 'RH ·als· Begleitmaß-

. " , . nahme zur Haushaltsrechtsreform geboten, · auf . 3.9.34 .. 3. ' .,In seiner .S. tellungn. ahme .. e,ntgegnete deren Notwendigkeit zuletzt im Abs. I; .7 des das .BM f. Finanzen, der beim .FA Wien I erfaßte d b . d' D f h b Abg' abenrückstand betrug' . ab" dem Jahre 'i 968 ;Berichtes es RH ü er le urch ü rung ' e-
sonderer. '. Akte 'der Gebari:!Ugsüberprüfung be­im we.sentlichen immer. �t:'nd ' 5 ;JI.1il!. S. Im Jahre trefferid den: Budgetvollzug' 197.5 'verwiesen wurde.' 197.5 bestand na,ch A�ffas�ung des �M f. finanzen, " ; .  . .  ' . . . 

vorerst ��in� \ ·greifbare . 1,1öglichkeit, .Aen . be- 40.3, · :Z:u qet vom .BI\f f. ·.,Finanzen erbetenen 
stehenden Rückstand entscheiderid abz·ubatien. Unterst�tzung der · Zielset�ungerr der "Allgeo. 
In dieser' Situ�i:ibn wurde de; anläßlicH. des Ver-· myinen. Rahmeprichtlinien" erklärte sich . der .RH; 
kauf�� des Betrieb�� angebotene 'Abs'tattungsvor� ber�it,.�:weil er verpflichtet ist, im Zuge der 'Über-
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prüfung von Förderungsausgaben des Bundes .auf und :zu 45% ,den Gemeinden, die eine oder 
die Einhaltung der Grundsätze der Sparsamkeit, mehrere Autobus-, Obus- oder Straßenbahnlinien 
Wirtschaftlichkeit �nd Zweckmäßigkeit zu achten, führen oder ' an einer solchen Nahverkehrsein­
die auch in ' den' Richtlinien zum Ausdruck richtung überwiegend beteiligt sind, zugute. 
kommen. 43.1 .2

' ' Das BM f. Fi�arizeri �ies d�r GemeInde 

Mitwirkung an der 
Ordnung des 
Rechnungswesens 

41 Der RH, der gemäß § 6'RHG gemeinsam 
mit dem BM f. Finanzen für ein möglichst ein­
faches' lind zweckmäßiges Veifah!en der Ver­
rechnung im Bundesbereich zu sorgen hat, 
wirkte auch im Berichtsjahr an der Fortent­
wicklung der Vorschriften für die Verrechn�ng 
des Bundes mit, die den Organen der, Haushalts­
führung in einer Loseblattsammlung vom BM f. 
Finanzen zur Verfügung gestellt werden. Das 
Inkrafttreten der Verwaltungsentlastungsgesetz­
Novelle 1975, BGBl. Nr. 637, und die technische 
Umrüstung des Bundcsrechenzentru,ms erforder­
ten eine neue systematische Gliederung dieser 
Vorschriften, die nunmehr nach Abschluß der 
Erprobung der Datenverarbeitung in ' der Haus­
halts verrechnung nicht mehr als "vorläufig" be­
zeichnet w�rden. 

,Wien 'ftir das Jahr' 1976 55 Mi1l. S und zwölf 
Gemeinden einschließlich Wien 45 Mill. S zu. 
Auf die Gemeinde Wien entfielen von den 
45 Mill. S 6,8%, das sind 3 077 000 S. 

43.1 .3 Der Stadtgemeinde Rottenmann war 
im Jahre' 1973 zu Unrecht ein Zweckzuschuß 
des Bundes gemäß § 1 8  Abs. 1 Z. 7 FAG 1 973 
in Höhe von 463 500 S überwiesen worden. ' 
Dieser Zuschuß wurde von ' der Finanzlandes­
direktion für Steiermark mit den dieser Gemeinde 
zustehende� Gewerbesteuererträgen zur Gänze · 
im Jahre 1975 aufgerechriet und vom BM f. 
Finanzen in die Bemessungsgrundlage der An­
teile für 1975 - ohne Vorzugsanteil der Ge-. 
meinde Wien - einbezogen und auch im Ver­
hältnis der Anteile für 1975 verteilt. Der RH 
wies darauf hin, daß diese Art der Verteilung 
,nicht der Rechtslage entsprach, weil dadurch 
für 1973 nur ein Zweckzuschuß von 99 536 500 S, 
für 1975 jedoch ein solcher von 190 463 500 S 
gewährt wurde. Der Zweckzuschuß ' im Ausmaß 
von 463 '500 S für das ' Jahr 1973. wäre nach 

Änderung der Voranschlags- Maßgabe der Anspruchsberechtigungen für dieses 
und Rechnungsabschluß- Jahr zu verteilen und als Nachtrag für 1973 
verordnung (VRV) den Gemeinden zu überweisen gewesen (siehe 

TB 1975 Abs. 44). , ' 
42 Im Sinne der Anregung des RH (siehe 

TB 1975 Abs. 42.2) wurde die 1974 gemäß 43.1 .4 , Das BM f. Finanzen folgte der Rechts­
§ 16 Abs. 1 ,des Finanzverfassungsgesetzes vom ansicht des RH und ,berechnete die Anteile 
BM f. Finanzen im Einvernehmen mit dem , �H an diesem Zweckzuschuß für das Jahr 1 973 
erlassene Verordnung, mit der Form und Gliede- im Jahre 1976 neu. 
rung der Voranschläge und Rechnungsabschlüsse 43.2 Die Auf teilung des ' 45%igen Ant'ciles 
der Länder, der Gemeinden und von Gemeinde- an ,diesem Zweckzuschuß unter Berücksichtigung 
verbänden geregelt werden, der zwischenzeitlich der , Beteiligung Wiens an, der Wiener Lokal­
in einzelnen Teilbereichen der Haushaltsfiihrung bahn-AG (Badener Bahn) stellt jedoch nach 
gdinderten Rechtslage und den prakti'schen Er- Auffassung des RH eine Änderung des vor­
fahrungen angepaßt ; die 2. VRV wurde im gesehenen VerteilungsschlüsseIs' dar, die mit 
Bundc::'sgesetzblatt unter der Nr. 604/1976 kund- ,§ 18 Abs. 1 Z: 7 FAG 1973 nicht in Einklang 
gemacht. zu bringen ist. 

Zweckzuschuß des Bundes Abgaben�ückstände, 
gemäß § 18 Abs. 1 Z. '7 ' Abgabenabs�hreibungen 
des . Finanzausgleichsgesetzes 1973 44.1 Die auf Abgabenkonten ausgewiesenen 
an qemeinden zur Förderung Abgabenrückstände der Abgabepflichtigen be-
von öffentlichen 
Persohennahverkehrsunternehmen 

trugen, Ende 1976 für die bei Kapitel 52 ver-
. ' rechneten Abgaben 10 376,9 Mil!. 'S. Sie er-' 

43.1 .1  Gemäß § 18 Ab�. 1 Z. 7: · des Finanz- ;höh�en sich gegenüber dem :Vorjahr um 746,2 ' 
, ausgleichsgesetzes 1973, I?GBl. Nr. 445/1972 Mill. S oder 7,7%. Diesen Abgabenrückständen 

(kurz FAG 1973), gewährt der Bund den Ge- standen Ende '1976 auf , Abgabenj(onten aus ge­
meinden zur Förderung von öffentlichen Per- wiesene, Guthaben von 3 829,2 Mill. S gegen­
sonennahverkehrsUnternehmen , eirien , '  an eine über, so daß mit 31 . Dezember 1976 aus 
Grundleistung der empfangenden ' Gemeinden di�ser Abgabengebarung Nettorückstän�e 'von 
gebundenen Zweckzuschuß im' Ausmaß vo� 6 547,7 Mill. S verblieben. Diese Nettorückstände 
insgesamt 100 Mill. S jährlich. Dieser Zweck- erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 
zuschuß kommt zu' 55% Wien als Gemeiride 287.,7 Mill. S oder 4,6%. 
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Die auf Abgabenkonten ausgewiesenen Rück- in der, Nachweisung "Mit der budgetmäßigen 
stände von 10 376,9 Mill. S gliedern sich in Gebarung im Zusammenhang stehende nicht­
fällige Rückstände von 9 009,8 Mill. S, die im fällige Verwaltungsforderungen" aufscheinen. 
Bundesrechnungsabschluß für . das "Jahr 1976 Eine weitere Gliederung ·der Abgabenrückstände 
als Forderungen bei den haushaltsmäßigen Ein- nach Abgabenarten und prozentuellen Anteilen 
nahmen nachgewiesen wurden, und in nicht,. an den Gesamtrückständen sowie an den fälligen 
fällige Rückstände von 1 3.67,l Mill. S, die . im und . den nichtfälligen Rückständ�n zeigt die 
Bundesrechnungsabschluß für das Jahr 1976 folgende i).ufstellung : 

Abgabenrückstände (Kapitel .52) 

Abgabenart fällig nicht fällig 

Einkommen-, und Vermögen-
steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Umsatzsteuern . . . . . . . . . . . . . . 
Einfuhrabgaben . . . .  : . . . . . . . . 
Verbrauchsteuern . . . . .  ; . . . .  , . 
Stempel- und Rechtsgebühren 
Verkehrsteuern . . . .. . . . . . . . . . .  
Nebenansprü�he und Restein-

gänge weggefallener Abga-
ben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Summe Kapitel 52 

davon wurden verrechnet : 
auf ·nicht oder teilweise auto-

MB!. S ., /. 

3 386,7 1) 32,6 ( 37,6) 
4 348,9 2) 41,9 ( 48,3) 

537,3 5,2 ( 6,0) 
165,3 1 ,6 ( 1,8) 
20,9 0,2 0,2) 

154,1 1 ,5 ( 1 ,7) 

396,6 3;8 ( 4,4) 

9 009,8, 86,.8 (100,0) 

matisierten Konten . . . . . . .  , 2 976,7 28,7 ( 33,0) 
auf automatisierten Konten . . 6 033,1 58,1 ( 67,0) 

· MiII: S 

1 041,9 
142,8 . 

20,3 
137,6 

24,5 

1 367,1 

202,7 
1 164,4 

1) dayon entfallen auf: % des I) davon entfallen auf: 

% 

10,1 ( 76,2) 
1 ,4 ( 10,4) 

0,2 C 1 ,5) 
1 ,3 ( 10,1) 

0,2 1 ,8) 

1 3,2 (100,0) 

2,0 ( 14,9) 
1 1,2 ( 85,1) 

Summe Mill. S % 

4 428,6 . 42,7 
4 491,7 43,3· 

537,3 5,2 
165,3 1,6 
41,2 0,4 

291 ,7 2,8 

421,1 4,0 

10 376,9 100,0 

3 1 79,4 30,6 
7 197;5 69,4 

% des 
Mill. S % Auf· lIlill. S % Auf-

veranl�gte Einkommensteuer 1 846,6 54,S 
kommens 

1 1,4 Einf�hrumsatzsteuerJ die gemäß § 175 
des Zollgesetzes 1955 gestundet 

kommens 

Lohnsteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  367,4 
Körperschaftsteuer . . . . . . . . . . . . . . . . 342,2 

10,8 
10,1 

1,1 
5,8 wurde . . .  . . . . . . • .  . . . . . .  . . . . . . . .. . 2 088,7 . 48,0 6,6 

Gewerbe- und Bundesgewerbesteuer . 617,2 18,2 7,1 
Übrige �inkommen- u. Vermögen-

steuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  213,3 6,3 3,4 

Summe Titel 520-521 . . .  3 386,7 100,0 

Von den fälligen Abgabenrückständen auf automatisierten . Konten in Höhe von ·6 033,1 Mill. S 
entfallen auf Abgabenrückstände, 

"lill. S 

für die Zahlungserleichterungen bewilligt sind . . . . . .  , . .  2 007,6 
für die Zahlungserleichterungsansuchen vorli�gen . " . . , 710,1 
deren Einbrin"gung ausgesetzt wurde .. . ' ,' " , .  .. . . . .  . . . . 304,9 
und auf sonstige Rückstände 3 010,5 

. Summe . . . 6 033,1 -----

Hievon befinden sich i!1 Vollstreckung 3 412,7 

, , 

(1m .vorjahr 0/ betrug der I. 
Prozt;;ntsatz) 

33,3 ( 36,2) 
1 1 ,8 ( 1 5,7) 
5,0 ( 4,2) 

49,9 ( 43,9) 

100,0 (100,0) 

56,6 ( 53,4) 

I .  
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44.2 Die Entwicklung der Rückstände an öffentlichen ' Abgaben 111 den Jahren 1967 bis 1976 
zeigen schließlich die folgenden Übersichten : 

Jahr 
Brutto-Ehlnahmen an 

öffentlichen 
Abgaben 

(Kapitel 52) 

Abgaben­
Netto­

rückstände 

.Änderungen gegenüber dem Vorjahr 
in % 

1967 . .  , . .  " "  . . . . .  . 
1968 . . . . . . . . . . . . . .  . 
1969 . . . . . . . . . . . . . .  . 
1970 . . .  , . . . . . . . . . . .  . 

1971 . . . . . . . . . . . . . .  . 
1972 . . .  ' "  . . . . . . . .  . 
1973 . . . . . . . . .  , . . . .  . 
1974 . . . . . . . . . . .. . . .  . 
1975 . .. . . . . . .  ! • • • • • •  , 
1976 . . . . . . . . . . . . . .  . 

61 954,8 
66 797,5 
74 485,9 ' 
83 855,8 
95 103�2 

1 10 634,8 
1 16 352,0 
141 473,9 
149 013,0 
162 784,8 

in Mil!. S 

3 283,9 
3 194,6 
3 448,4 
3 994, 1 
4 562,8 
4 608,8 
5 001,2 
6 007,0 
6 260,0 
6 547,7 -

Abgaben - B r u t t o r ü c k s tände  

Einnahmen 

+ 4,8 
+ 7,8 
+11 ,5 
+12,6 
+13,4 

. +16,3 
+ 5,2 
+21 ,6 
+ 5,3 

, + 9,2 

Abgaben-Netto­
rückstände 

+ 1 ,4 
- 2,7 
+ 7,9 
+15,8 
+14,2 
+ 1 ,0 
+ 8,5 
+20,1 
+ 4,2 
+ 4,6 

Brutto- fällig *) nicht fällig **) Summe 
Einnahmen (Einnahmen- Änderung Änderung Änderung 

Jahr an öffentlichen gegenüber gegenüber gegenüber 
Abgaben forderungen) dem Vorjahr in Mill. S dem Vorjahr in Mil!. S dem Vorjahr 

(Kapitel 52) in i.lill. S in % in % in % 

1973 . . . . .  1 16 352,0 6 225,1 1 656,4 7 881,5 
1 974 . ' . . . . 141 473,9 7 710,7 +23,9 1 541,4 - 6,9 9 252,1 +17,4 
1975 . . . . .  149 013,0 7 930,2 + 2,8 1 700,5 +10,3 9 630,7 ' + 4,1 
1976 . . . . .  162,784,8 9 009,8 +13,6 1 367,1 -19,6 10 376,9 + 7,7 
- *) Die EinnahmeoMForderungen (bis zum Jahre 1975 "Einnahmen-Zahlungsrückstände") der i� das automatisierte Abgabeneinhebungsverfahren 

einbezogenen Abgaben werden seit dem Jahre 1973 nicht mehr wie früher abzüglich der Überzahlungen (Guthaben) 'aIs .,Abgaben-Nettorückstände", 
sondern nunmehr ohne Abzug der überzahlungen als uAbgaben-Bruttorückstände" nachgewiesen. Mit der überleitung eines Abgabenkontos in das auto­
matisierte Abgabeneinhebungsverfahren werden überzahlungen auf einem solchen Konto nicht mehr haushaltsmäßig für Rechnung eines bestimmten finanz-
gesetzlichen Ansatzes, sondern durchlaufend, somit in der unwirksamen" Gebarung, verrechnet. . **) Eine Trennung in fällige und nichtfäUige Abgabenrückstände wird in der Bundesverrechnung erst seit dem Jahre 1973 ausgewiesen: 

44.3 Die von den Finanzämtern im Jahre 1 976 
gemäß den §§ 235 und 236 der Bundesabgaben­
ordnung verfügten Abgabenabschreibungen er­
höhten sich gegenüber dem Jahre 1975 um 
83,1 Mill. S oder 39,6% auf 292,9 Mill. S. Davon 
wurden 1 77,0 Mill. S (60,4%) wegen absoluter 
Uneinbringlichkeit gelöscht und 1 1 5,9 Mill. S 
(39,6%) aus Billigkeitsgründen nachgesehen. 

Im Vergleich zum Jahre 1975 haben die Löschun­
gen um 93,7 Mill. S zu-, die Nachsichten hin­
gegen um 10,6 Mill. S abgenommen. , . 

Bezogen auf die Brutto-Gesamteinnahmen bei 
Kapitel 52 (162 784,8 Mill. S) beliefen ' sich die 
Abschreibungen (Löschungen und Nachsichten) 
im Jahre 1976 auf 0,18% .  

c) Finanz schu ld  
Finanzschuld 1976 

45.1 Im Rahmen der Kontrolle der Finanz" setzmäßigkeit und ihre ordnungsgemäße Ein­
schuldengebarung des Bundes überprüfte der RH tragung in das Hauptbuch der Staatsschuld. 
gemäß der ihm durch § 10 des Rechnungshof- Soweit den Bund verpflichtende Schuldurkunden 
gesetzes 1948 auferlegten Verpflichtung die ausgestellt wurden, vollzog der Präsident des RH 
vom Bundesminister fü� Finanzen im Jahr 1 976 die erforderliche Gegenzeichnung. 
durchgeführten Kreditoperationen auf ihre Ge-

Kreditoperationen im Ausland 

45.2:1 Auslandskredite gemäß Art. VIII Abs. 1 ,  Zl. 01 ' 0310j1-IIjlj76, sowie § 3 Abs. i des 
Z. 1 des Bundesfinanzgesetzes (kurz BFG) 1976, 'Bundesgesetzes VOm 6. Mai 1976, BGBL Nr. 256, 
BGBL Nr. 1, in Verbindung mit dem aufgrund und § 2 Abs. 4 des Bundesgesetzes vom 9. Juni 
des Art. III Abs. 1 Z. 1 und Abs. 4 des BFG 1976 19.76, BGBL Nr. ,302 
ergangenen Erlaß des BMF vom 21 . Jänner '1976, 
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45.2.1.-1 . Schuldverschreibungen 
Bezeichnung Nominale in" 
der Schuld "Millionen 

sfrs ö. S. 

1976 75 526,5 

45.2.1.2 Anleihen 
Beu"ichnung Gezeichnetes 

Nomina1e in der Schuld Millionen 
DM ö: s. 

1976 . . . . . . . 100 715 

us if, ö. s. 
1976 50 . 920 

45.2.1 .3 Buchkredite 
Bczeichn�g 
der Schuld 

1976 . . . . . . .  

1976/II . . . . .  

1976/III 

1976 . . . . . . . 

Nominale in 
Millionen 

DM ö. s. 
50 354 

160 1 132,8 

50' 357,5 

hB ö. s. 
75 515,25 

Zinssatz 
% 

6,75 

Zinssatz 
% 

7,75 

8,75 

Zinssat2� 
% 

8,5 

8,5 , 

variabel !) 

8,25 

Nettoerlös in % Laufzeit Mo�t und Jahr Jährliche Gesamt-
belastung gemäß 

des Nominales in Jahren der Tilgung BFG · 1976 % 

98 7 März 1983 7,1793 

Nettoerlös in % Laufzeit Monat und Jaht 
Jährliche Gesamt-
belastung gemäß. 

des NominaJes in Jahren .der Tilgung . BFG 1976 % 

96,82 10 .  Mai 8,3909 
1983 bis 1986 

97,3 14 August 9,3627 

.- 1977 bis 1990 

Nettoerlös in % Laufzeit . Monat und Jahr Jährliche Gesamt· 
belastung gemäß 

des Nominales in Jahren der Tilgung llFG 1976 % 

96,25 7 Feber 9;4305 
1982 bis 1983 

97,125 7 Feber 9,2898 
1980 bis 1983 . 

99,75 7 Dezember 1983 2) 

99,25 8 . Juni 8,41
'
30 

1983 bis 1984 

1) 7,5% p. 3. bei Kreditbegebung; für die folgenden Zinsentermine jeweils 4% über dem zum Zeitpunkt dei ZinsenfälIigkeit geltenden Diskont· 
satz der Deutschen Bundesbank. 

') Siehe Fußnote ') zu .Ab •• 45.3.1.5 

·45.2.1 .4 Die Kreditermächtigung wurde dem- 45;2.2 Auslandskredite gemäß Art. , VIII · 
nach durch · Kreditoperationen in ausländischer . Abs. 1 Z. 1. in Verbindung mit Art. III Abs. 3 a 
Währung im Gegenwert von ' 4  521,05 Mili. S BFG 1976 in' der Fassung der BFG-Novelle 
ausgenützt. vom, 4. November 1976, BGBL Nr. 605 

45.2.2.1 Schuldverschreibungen 
Bezeichnung· Nominale in Zinssatz . der Schuld Millionen % 

sfra ö. s. 
1976/II . . . . . 106 710 5,75 

45.2.2.3 Buchkredit� 
Bezeichnung Nominale in Zinssatz 
der Schuld Millio�en % '  

sfra ö. S. · 

1976 
1 .  Tranche 34 241,4 5,75 

.. 2. Tranche 33 . 234,3, 5,875 

3. Tranche 33 234,3 ' 6;125 

Ne:ttoedös in % 
des Nominales 

98 

Nettoerlös in % 
des' Nominales 

100· " 
100 
100 

Laufzeit 
in Jahren 

8 . 

Laufzeit · 
in Jahre� 

6 
7 
8 

Monat und Jahr 
der Tilguog 

November 1984 

Monat w,d Jahr 
der 'Tilgung .. 

Dezember 1982 
Dezember 1983 
Dezember 1984 

. .  . ' , 

JährIiche Gesamt· 
belastung gemäß 
BFG; 1976 % 

6,1224 

jährliche Gesamt .. 
belastung gemäß 

BFG 1976 % .  

5,75 
5,875 
6,125 

45�2.2.4 Die K:edit:ern:ä;chtig�ng wu:de. dem- I W;i�ri.111g' im· Gegenwert von l' 420 Miil. S aus-
nach durch KredItoperatlOnen In auslandlscher genutzt; '. . . . : . "  , . , . 
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Kreditoperationen im Inland 
4�;3.1 , Inlandskredite gemäß Art. VIII Abs. 1 Zl. 01 0310/1-II/li76, sowie § 3 Abs. 2 des 

Z. 1 BFG 1976 in Verbindung mit dem aufgrund Bundesgesetzes .vom 6. Mai 1976, BGBL Nr. 256, 
des Art. III Abs. 1 Z. 1 und Abs. 4 BFG 1976 und § 2 Abs. 4 des Bundesgesetzes vom 9. Juni 
ergangenen Erlaß �es BMF vom 21.  Jänner 1976, 1976, BGBL Nr.' 302 

45.3 .1 .1  Bundesanleihen 
Bezeichnung 
der Schuld 

I nvestitionsanleihe 1976/S 

Investitionsanleihe 1976, 

Gezeichnetes 
Nominale in 
Millionen S 

3 000 

Zinssatz . 
% 

8,5 · 

Ausgabe A . . . . . . . . . . . .  : .  844,5 1) 8,5 

Investitionsanleihe 1976, 
Ausgabe .B .  . . . . . . . . . . . . . . 655,5 �,5 

Inv:estitionsanleihe 1976/S/II . 2 000 8 

Investitionsanleihe 1976/II, - '  
Ausgabe A . . . . . . . . .  : . . . . . . 897 2) . 8 

Investitionsanleihe 1976/II, 
Ausgabe B .  . . . . . . . .  . . . . . . 603 

Investitionsanleihe 1976jS/III, 
Ausgabe A . . . . . . . . .  : . . . .  600 3) 

Investitionsanleihe 1976/S/III; 
Ausgabe B . . . . . . . . . . . . . .  ; 1 400 

8 

8 

8 ' 

Nettoer lös in 
% des 

Nominales 

95,375 

94,595 

95,345 

95,625 

96,095 

95,845 

96,295 

96,045 

Laufzeit 
in Jahren 

10 

15  

'10  

10  

1 5  

10  

15  

10 

Monat und Jahr 
der Tilg'ung 

Feber 
1981 bis 1986 

März 
1977 bis 1991 

März 
1982 bis 1986 
Juli 
1983 bis 1986 

Oktober 
1977 bis 1991 

Oktober 
1983 bis 1986 

November 
1977 bis 1991 

November 
1983�bis 19$6 

Jährliche Gesamt­
belastung gemäß 

BFG 1976 % 

9,9665 

9,6998 

9,7218 

8,9042 

8,8330 , 

8,8568 

8,7887 

8,8139 

1) Hievon wurden Nominale 255,748 Mill. S Unter Inanspruchnahme der 15%igen Steuerbegünstigung ge.zeichnet', Daraus ergibt sicb eine Erlös� 
rninderung um 38 362 200,- S. . 

') Hievon wurden Nominale 383,270 MjJJ. S unter Inanspruchnahme der 15%igen Steuerbegünstigung gezeichnet. Daraus ergibt sich eine Etlös-
minderung um 57 490 500,- S. . 

') Hievon wurden Nominale 313,913 Mill. S unter Inanspruchnahme der 15%igen Steuerbegünstigung gezeichnet. Daraus ergibt sich eine Erlös-
minderung um 47 086 950,- S. ' 

45.3. 1 .2 Bundesschatzscheine 
Zinssatz Nettoerlös' in 0/0' Mögliche 

Gesamtlaufzeit Nominale in 
Millionen S - .% . cl,es '�o�nales Jahre 

Laufzeit 
Monate Tage 

Jährliche Gesamt­
belastung gemäß 
BFG 1976 % 

Konver5io9�­
zusagen 

Jabre Monate . Jahre Monate Tage 

1 885 . . . .  . 
400 . . . .  . 
700 . . . . .  : 

1 015 . . . .  . 
820 . . . .  . 
460 . . . .  . 
320 . . .  ' . .  

8,5 99,25 
8,5 99,25 
8,5 99,25 
8 99,65 
8 99,65 
8 99,65 
8: . . 99;65 

45.3.1 .3 Bundesobligationen 

1 
1 
1 
1 
1 
1. 
1 

Bezeichnung 
der Schuld 

Nominale in 
Millionen S 

' 1976 950 

1976/II . . . . . . .  '. ' . . . .  , . .  ' . . . .  1 .441 

1976/III ' . . . . . . . . . . . .  , . . . .  " 1 590 

1976/IV 2 285 

, 1976/V . ; . .  : ' . . . .  : . . . . ; . . . . .. . 1 185 ' 
; .. . 

6 
5 
6 
5 
5 
6 
6 

Zinssatz 
% 

8,5 

25 

27 
27 

Nettocrlös in 
% des 

Nominales 

97 

8,5 96 

8,5 . . 97,5. 

8,5 96,5 

8 97,75 

9,0681 
9,0681 ' 
9,0681 
8,2631 
8,2631 
8,2623 
8,2623 . 

Laufzeit in 
Jahren 

5 

6 

5 

6 

7 

1 
1 
3 
1 
3 
1 
3 

6 
6 

6 

6 

Monat und Jahr 
der Tilgung 

Jänner 
-,' 1 980 bis 1981 

. Jänner 
1980 bis 1981 
Feber 
1980 bis 1981 
Feber 
1980 bis 1981 
Juni . 

. 1982 bis 1983 

3 
2 
4 
2 
4 
3 
4 

11 ' 
6 

1 1  
5 

6 

25 

27 
27 

Jährliche Gesamt­
belastung gemäß 

BFG 1976 % 

9,4501 
. 9,6875 

9,2877 

9,5336 

8,5382 
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1) Jährlicher .Mindestzinssatz. Ab 1977 wird der auf 'Y4% auf- oder abgeru�de[en Gesamtanlegerrendite der jährlich ersten zur öffentlichen Zeich­
nung aufgelegten nicht steuerbegünstigten Bundesanleihe ,,'% hinzugezählt; liegt dieser \'lert über 9,5%. so kommt er für die beiden folgenden Zinsen� 
termine als Zinssatz zur Anwendung. . . . 3) Gemäß l\tt. VIII Abs. 1 Z. 1 lit. b BFG 1976 ist für die Beurteilung der Gesamtbelastung bei Krediten mit variablen Zinssätzen die sich für 
den Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ergebende Gesamtbelastung maßgebend. Da diesem Prozentsatz, der nur für einen Bruchteil der Laufzeit die tat� 
sächlichen Verhältnisse widerspiegelt. kein Aussagewert zukommt und seine Heranziehung Zu Vergleichen mit Kredi,ten zu festen Zinssätzen zu unrich� 
tigen Schlußfolgerungen führen könnte, wird bei den zu variablen Zinssätzen aufgenommenen Krediten von der Anführung de,! Höhe der Gesamtbe� 
lastung gemäß BFG 1976 .Abstand .genommen. . 

3) Mindestens 8,5'7'0 p. a. Ab 1977 wird gleich dem unter Pußnote 1) Jargcstellten Zinsenermittlungsverfahren vorgegangen. 
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45.3.1 .6 Von der Kreditermächtigung machte · 45.3.2 Inlandskredite gemäß Art. VIII Abs. 1 
somit . der Bundesminister für Finanzen auf Z. 1 in Verbindung mit Art. III Abs. 3 a BFG 1976 
dem Inlandsmarkt im Ausmaß von 35 551 Mill. S in der Fassung der BFG-Novelle vom 4. Novem-
Gebrauch. ber 1976, BGBL Nr. 605 

45.3.2.1 Bundesanleihen 
Bezeichnung 
der Schuld 

Investitionsanleihe 1976jSjIV 
Ausgabe A . . .  , . . . . . . . . . . 

Ausgabe B .  _ . . . . . . . . _ . . . .  

Gezeichnetes 
Nominale in Zinssatz 
Millionen S % 

646,5 1) 8 

353,5 8 

Nettoerlös in Laufzeit Monat und Jahr 
Jährliche Gesamt-

, % ,des belastung gemäß 
NomInales in Jahren der Tilgung BFG 1976 % 

96,375 1 5  Dezember 8,771 1 
1977 bis 1991 ' -

96;125 10 Dezember 8,7968 
1983 bis 1986 

1) Hievon wurden Nominale 571,217 Mil!. S unter Inanspruchnahme der J5% igen Steuerbegünstigung gezeichnet. Daraus ergibt sich eine Er-
lösminderung um 85 682 550,- S. . 

45.3.2.2 BundesobIigationen 
Nominale in 

Nettoerlös in Laufzeit . :i\Ionat und Jahr 
Jährliche Gesamt-

Bezeichnung Zinssatz % des belastung gemäß 
der Schuld Millionen S 0' Nominales in Jahren der Tilgung BFG 1976 % /0 

1976jXII . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 8 98,75 7 November 8,3314 
1980 bis 1983 

1976/XIII . . . . . . . . . . . . . . . . .  445 8 98,25 8 November 8,4393 
1980 bis 1984 

1976/XIV . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 8 98,75 7 Dezember 8,3314 
1980 bis 1983 

1976/XV . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 50 8 98,25 8 Dezember 8,4393 , 
19M bis 1984 , 

45.3.2.3 Bankendarlehen 
Bezeichnung Nominale in ' Nettoerlös in Laufzeit Monat und Jahr 

Jährliche Gesamt- . 
Zinssatz % des belastung gemäß 

der Schuld Millionen S % Nominales in Jahren der Tilgung BFG· 1976 % 

1976/VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 320 1) 8,5 99,5 12 November 8,6097 
1979 bis 1988 

1) Das"Gesamtnominale dieses Darlehens betrug 1 920 MiJ1. S. -Für das verbldbende Restnominale in Höhe v�n 600 .i\fill. S erfolgte die DarJehens­"aufnahme im Rahmen einer anderen gesetzlichen Ermächtigung und wird unter Abs. 45.3.1.4 nachgewiesen. 

Aufgrund der angeführten Kreditermächtigung wurde somit der Inlanclsmarkt mit einem Betrag 
von 3 31 5  Mill. S in Anspruch genommen. 

45.3.3 Kreditoperationen zur vorübergehen­
den Kassenstärkung gemäß Art. VIII Abs. 1 Z. 2 
BFG 1976 

45.3.3.1 Der Bundesminister . ftir Finanzen 
war im Jap.r 1976 gemäß Art. VIII Abs. 1 Z. 2 
BFG 1976 ermächtigt, kur7fristige Kreditopera" 
tionen zur vorübergehenden Kassenstärkung 
durchzuführen, wobei der jeweilige Stand der 
Verpflichtungen einschließlich des Gegenwertes 
bei Verpflichtungen in ausländischer Währung 
aus solchen Finanzschulden gen Betrag von 
15  Milliarden S nicht übersteigen durfte. Der 
höchste Stand dieser Verpflichtungen im Finanz-' 
jahr erreichte 3 207 Mil!. S und blieb somit 
,,'eit unter dem vorgesehenen Limit. 

45.3.3.2 . Aufgrund dieser Ermächtigung wur­
de im Berichtsjahr der Inlandsmarkt mit Bundes­
schatzscheinen zu 2,25% 'p. a. und mit Lauf­
zeiten von 2 JHonilten 27 Tagen bis 3 Monate 
im Gesamtnominale von 12 800 Milt S sowie 

1Jlit einem Darlehen zu 4,5% p. a. und mit 
einer Laufzeit von 4 bzw. 1 8  Tagen im Gesamt­
betrag von 7 170 850 . S in Anspruch genommen. 

45.3.4 Kreditoperationen al�fgrund anderer 
gesetzlicher Ermächtigungen 

45.3.4.1 Kreditoperationen zum Zweckc des 
Erlages der österreichischen .Quote · für inter­
nationale Finanzinstitutioncn 

Die Oesterreichische Nationalbank hat dem 
Bund zur Einlösung von Bundesschatzscheinen, 
welche zum Zwecke . des Erlages der öster­
reichische� Quote für internatiomile Finanz­
institutionen gemäß § 1 des 3. Schatzschein­
gesetzes 1948, BGBL Nr. 159, in der Fassung 
des Bundesgesetzes über eine weitere Änderung 
des 3. Schatzscheingesetzes 1948, BGBL Nt. 134/ 
1961, begeben wurden, aufgrund des in der 
Anlage zum Bundesgesetz vom 27 .. Feber 1963, 
BGBL Nr. 51, enthaltenen Übereinkommens 
zwischen dem BM f. Finanzen und der Oester-
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reichischen Nationalbank weitere mit 2% p. a. 
verzinsliche Kredite in Höhe von 153,8 Mil!. . S 
gewährt. 

Zusammenfassung · 
45.4.1 Der Bundesminister für Finanzen hat 

die ihm erteilten gesetzlichen Ermächtigungen 

zur Dllrchführung von Kreditoperationen, .ab­
gesehen von solChen zur · Kassenstärkung, die 
vor Ablauf . des ·Finanzjahres . 1976 zu tilgen 
waren, auf dem inländischen und ausländischen 
Kapitalmarkt in nachstehend angeführtem Um­
fang ausgenützt : . 

Ermächtigung 
Betrag laut 

Ermllcbtigung 
auSgenUtzter 

Bettag . Rest 

Art. VIII Abs. t Z. 1 BFG 1976, 
13GB!. . Nr. 1 (Grundbetrag) . .. .. . 36 057 997 000 S ,  

Erweiterung durch Art� III Abs. 1 
Z. 1 und Abs. 4 BFG 1976, . 
BGB!. Nr. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2'999 936 000 S 

Erweiterung durch § 3 Abs. 2 d . 
. 'BG v. 6. 5. 1976, BGBL Nr. 256 972 000 000 S 
Erweiterung durch § 2 Abs. 4 d . .  

Be v. 9. ·6. 1976, BGB!. Nr. 302 · 60 000 000 S 
------------------------�--�--------------� 

Zwischensumme . . .  40 089 933 000 S 40 072 050 000 S 17 8�3 000 S 
Art. VIII Abs. 1 Z . . l i. V. mit 

Art. IJI Abs. 3 a BFG 1976, 
BGBl. Nr. 1 ,  i .  d .  F. der BFG-
Novelle V. 4. 1 1 .  1976, BGBl. 

Nr. 605 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 000 000 000 S 4 735 000 000 S 265 000 000 S ------------------�---------------------------

Zwischensumme . . .. 45 089 933 000 S 44 807 050 000 S 282 883 000 S· 
§ 1 d. 3. Schatzscheingesetzes 1948, 

BGBl. Nr. · 1 59, i .  d .  F. d.  BG. 
über eine weitere Änderung d .  
3. Schatzscheingesetzes 1948, 
BGBl. Nr. 134/1961 . . . . . . . . . . 1) 153 817 820 S 

--------�--------------------------�--�-----
Gesamtsumme . . .  44 960 867 820 S 

1) Das' jeweils ausstehende Nominale der Schatzscheine darf 2 000 Mill. S nicht übersteigen; die aufgrund dieser Ermächtigung begebenen Schatz 
scheine wiesen im Jahr 1976 ein Höchstnominale von 658382 647,37 S auf und blieben damit unter dem gesetzlichen Limit. . 

45.4.2 · Auf dem ausländischen Kapitalmarkt 
führte der Bund im Berichtsjahr Kreditoperatio­
nen im Gegenwert von rund 5 941 Mil!. S durch. 
Diesen . Kreditaufnahmen standen · Schuldver­
minderungen von 3 045 Mil!. S (2 195 Mil!. S 

· durch Tilgung und 850 Mil!. S durch Netto­
kursgewinn) gegenüber, so daß · sich der Stand 
der nichtfälligen Auslaridsschuld im J alu 1976 
von 32 062 Mill. S um netto 2 896 Mil!. S oder 9% 
auf 34 958 Mil!. S erhöhte. . 

45.4.3 Die Kreditoperationen im Inl�nd er­
reichten im Berichtsjahr 39 020 Mill. S. Diesem 
Betrag zuzüglich . einer Schulderhöhung um 
2 Mill. S I), das sind zusammen 39 022 Mill. S, 
standen Schuldtilgungen von 8 553 Mi I!. . S 
gegenüber, so daß die nichtfällige Inlandsschuld 
im Jahr 1976 von 68 355 Mill. S um netto 
30 469. Mill. S oder 44,6% auf 98 824, Mill. S 
wuchs. . 

. . . 
1) Diese Erhöhung betraf den Anteil des Bundes an der 5% und 7% 

Energieanleihe 1953 und war eine' Folge des Ansteigens des Strompreises, 
auf dem di� Wertsicherung .dieser Anleihe beruht. 

Prolongief\lng von Bundesschatzscheinen 
Nominale in 
Millionen S 

1 .328 

Zinssatz 
% 

6,75 

,- Ursprüngliche Laufzeit in 
Jahren Monaten 

3 

45.4.4 Im Berich�sjahr erhöhte · sich somit 
die gesamte nichtfällige Finanzschuld des Bundes 
von 100 417 Mil!. S um 33 365 Mill. S ·oder 33,2% 
auf 133 782 MiIL · S .  

45.4.5 Die fällige Finanzschuld des Bundes 
betrug am 31 .  nezember�1976 465 583 148;62 . S 
und war um 317 705 253,93 S höher als Ende 1975. 

Prolongierung von Finanzschuh�en 

. · 45.5.1 In Ausnützung der Ermächtigung des 
Art. VIII Abs. 1 Z. 3 lit. a BFG 1976 zur Pro:­
longierung der Schuldverpflichtungen des Bundes 
aus Anleihen, Darlehen . und sonstigen Krediten 
hat der Bundesminister für Finanzen im Be­
richtsjahr die Laufzeit der folgenden, .in den 
Vorjahren begebenen Bundesschatzscheine · aür-: 
grund· der yon den ersterwerbenden Kredit­
instituten abgegebenen Prolongationszusagen um 
den jeweils :vereinbarten Zeitraum bei sons.t 
unveränderten Konditionen erstreckt : 

Prolongierung um 
Jahre . Monate 

1 .: .  6 

Daher Gesamtlaufzeit iri : 
Ja?ren Monate� 

5 .· ·  
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45.5.2 Durch Art. XI des Bundesgesetzes 
vom 15 •. Juni. 1972, BGBl. Nr. 224, in der Fassung 
des Art. II des Bundesgesetzes vom 12. Dezem­
ber -. 1975, BGBL Nr.' 636, und des Art. VII 
des ' Bundesgesetzes ;vom 31 . März 1976', BGBl. 
Nr. 143, wurde der Bundesminister für Finanzen 

. ermä'chtigt, Kredite :'zur Zwischenfinanzierung 
der Vorratsentlastung , gemäß § 27' des Umsatz­
steuergesetzes 1972,; BGB!. Nr. 223, im Gesamt­
ausmaß von · 10  Milliarden S aufzunehmen und 
ohne Begrenzung der Laufzeit zu· prolongieren. 

Gestützt auf diese' Ermächtigung �urden die 
im Finanzjahr 1973 erstmals mit ' einer Laufzeit 
vop 3. Monaten · begebenen und in den Finanz-

Bundes;chatzscheine 
Nettoerlös in %;. 

157 

jahren 1974 und 1975 mehrmals prolongierten 
2,25% Bundesschatzscheine · im Nominale von 
4 000 Mil!. S (siehe TB 1973 Abs: 69.6, TB 1974 
Abs. 67.5.2 un.d TB 1975 Abs. 46.5.2) in dein 
nach ,Tilgung . von 200 Mill. S verbliebenen 
Restnominale von 3 800 Mill. S im Berichtsjahr 
jeweils um 3 Monate bis über das Jahr 1976 
hinaus prolongier�. 

. Konversion von Finanzschulden 
45.6 .1 Der Bundesmini�ter für Finanzen hat 

im Wege der Konversion von Bundesschatz­
scheinen aus den Vorjahren gemäß Art. · VIII 
Abs. 1 Z. 3 lit. b BFG 1976 folgende �undes­
schatzscheine begeben : 

Laufzeit der Jährliche Ge .. mtbelastung 
Nominale in, des Nominales der Zinssatz 

alt 
ursprüngl. neuen gemäß BFG 

Millionen S ursprüngl neuen . neu Bundesschatzscheine 1974 ') 1975 ') 1976 'I. 
% Bundesschatzscheine Jahre Monate Tage Jahre Monate % . ', 

750 ' 99,5779 99,2499 . ' 8,5 ' 8,5 1 5 1 6 8,8352 9,0680 
517  99,5779 99,2499 . 8,5 8,5 1 6 1 6 8,8186 9,0680 
320 . 99,3159 99,8499 8;5 8,5 ' 1  6 1 6 9,0176 8,6130 
750 99,3159 99,8499 8,5 8,5 1 6 1 6 9,0176 ' 8,6130 

1 723 1) ' 99,3159 99,5999 8,5 8 1 , 5 , 29 1 6 9,0186 8,2999 
1 175 2) 99,2499 99,6499 . 8 8 1 6 1 6 ' 9,0680 8,2623 

1) Davo'n für 750 MiIl. S nochmalige Konversionsmöglichkeit um 1 Jahr und 6 Mona.te ' 2) Davo9 für 500 Mill. S nochmalige Konversionsmäglicq.keit um 1 Jahr und 6 Monate 
3) der ursprünglichen Bundesschatzscheine 
") der neuen Bunde�schatzs;heine 

, . , 45.6.2 . Weiters wurden' folgende niclit titrierte 
Firianzschulden konvertiert : . 

45.6.2.1 Schuldscheindarleheri : 
Konversions9-arlehen der. Versicherungsanstal­

ten 1976 
' -Im Berichtsjahr wurde' dn' Großteil der in 

nach dem ursprünglichen Zinssatz, der Rest-' 
laufzeit nach den seinerzeltigen Dadehertsk6ndi-: 
tionen und der sich aus der Konversion ergeben­
den Restlaufzeit bestimmt und zwischen 8,099% 
und. 9,582% beträgt. Die Gesamtbelastung ist 
mit diesem Zinssatz identisch. Bei einem 'til­
gungsfreien Zeitraum : von 4 ' Jahren beträgt 
die Mindestlaufzeit 4 Jahre, die Höchstlaufzeit 
15  Jahre (siehe auch Abs. 48). 

. de� Jahren 1966 bis 1974 zu unterschiedlichen 
Konditionen aufgenommenen Versicherungsdar­
lehen' konvertiert. Für die'se Vetsicherungsdar- 45.6.2.2 Dass�lbe Kreditinstitut erklärte sieh 
lehen im Gesamtnominale von 1 809 661 '100 S 'bereit; ' von ' einem im Jahr 1972 gewährten 
hat ein Wiener Kreditiristitut Tilgungspläne Buchkredit in Höhe von 200 Mil!. S, der' 1982 
erstellt und zu ' einem' Gesamttilgungsplilll zu- fällig gewesen wäre, einen Betrag vori 185,7 Mil!. S 

' sammengefaßt. Aufgrund der KClllver'siOn kommt zu konvertieren. Der Vergleich der Konditionen' 
ein Mischzinssatz , zur Anwendung, der für die der . ursprünglichen ' Kreditoperation und des 

'. einzelnen , Darlehen, verschieden hoch ist, sich Konversionskredits zeigt folgendes Bild : 
Nettoerlös in % des Darlehen­

. .... nominales 
. Zinssatz 

alt neu Laufzeit des Darlehens in . Jahren Jährliche Gesamtbelastung gemäß 
BFG 1972!) 1976 ') 

. alt--·· . neu' % " alt . . neu , % ' 
94,44 . 94,44 6,75 8)69 10 10 . 8,0531 9,4910 

(bis Juli 1982) (bis Juli 1986} 
1) der urspriinglichen Kreditoperation I) d.�r

. 
neuen Kreditoperatioo .• -, 

Kreditoperationen . zu variablen Zinssätzen 
t·:- r ·  . 

45.7.1 :, Bei den , n;üt ;  variablen �inssätzen 
durchgeführten Kreditoperationen >;ist ,die Aus-, 
wirkung der Kreditkonditionen mir dann fest-' 
stellbar, ' ,und der Vergleich mit den im selben 
Zeitr�um mit festen Zin�sätzen aufgenommenen 
Krediten nui: dann möglich, wenn, die während 

der' gesamten Dauer ,dieser Kreditoperationen 
sich ergebende Zinsenbelastung Überblickt we):" 
den kann.. . 

45.7.2 Der RH faßt ,daher alle in den' V or­
jahren aufgenommenen : Kredite, für die >im 
Jahr 1976, -Zinsen anfielen, wie folgt , zusammen: 
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Bezeichnung der Schuld 

$ Kommerzbankkredit 1971/1 
$ Kommerzbankkredit 1971/II . . . . . .  . 
$ Kommerzbankkredit 1971/1II 

J. Tranche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
2. Tranche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
3. Tranche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

$ Kommerzbarikkredit 1971/1V . . . .  . 
$ Kommerzbankkredit 1972 
. 1 .  Tranche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. Tranche . . . . . . . .  ' . ' . . . .  '. '  . . . .  . 
j: : T�anche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Tranche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
$ Kommerzbankkredit 1974/1 . . . . .  . 
$ Kommerzbankkredit 1975 

1. Tranche . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
2. Tranche ; . . . .. . .. .. . . . . .  ' . '  . . . . . . 

1. Vi�rtell .  

$.R;hriienkredit 1972 . . . 7,75 
$ �ommerzbankkredit 

1974/II . . .  .- . . . .  . .  . .  . .  9,0625 

Zinssat� 1976 
1 .  Halbjahr \ 2. Halbjahr 

8,875 
8,4375 

' ; 8,4375 
8,4375 · 
8,25 

, . 

8,4375 

9,125 
9,0625 
$,9375 
8,9375 
9,0625 

8,375 
8 ' 

% 

Zinssl'ltz 1976 
2. VierteIj. 3. Viertelj . 0/ '" 

6,9375 6,9375 

7,0625 7,0625 

6,75 
7;625 

7,6875 ' 
8,0625' 
8 
8,4375 

6,9375 
6,9375 . 
6,9375 . 
7,3125 
7,0625 

8 
7,875 

4. Viertelj . 

. 1,6875 

7,1 875 

Durchschnitts� 
zinssatz 1976 

% 

7,8125 
8;0313 

'8,0625 
8,25 
8,125 
8,4375 

8,0313 
8 
7,9375 
8,125 
8,0625 

8,1875 
7,9375 

Durchschnitts­
zinssatz 1976 

�{, 
7,4583 

7,7708 

Durchschnittlicher 
Zinssatz seit der 
Kreditaufnahme 

.. % 
9,0188 1) 
8,7313 1) 

8,7938 1) 
8,9063 1) ' 
8,9988 1) 
9,0069 1) 

9,3828 1) 
9,4531 1) 

' 9,3906 1) 
9,7813 1) 
9,575 1) 

8;1 875 2) 
7,9375. 3) 

Durchschnittlicher 
Zinssatz seit der 
Kteditaufnahme 

% 
9,0208 1) 

9,8646 1) 
1) .Die durchschnittliche jährliche Gesamtbe!astung im Sinne der Bundesfinanzgesetze seit der Kredit'lUfnahme entspricht dem durchschnittlichen 

Zinssatz seit der Kreditaufnahme. 
. . 

2) Die durchschnittliche jährliche Gesamtbelastung seit der Kreditaufnahme beträgt 8,3815%. 1 
S) Die durchschnittliche jährliche Gesamtbelastung seit der Kreditaufnahme beträgt 8,0883%. 

45.8.1 Die folgenden Aufstellungen vermit- 45,8.2); durch zwei weitere Tabellen ergänzt, 
teln einen Überblick über die Entwicklung der die die Belastung des Bundeshaushalts durch 
nichtfälligen Finanzschuld und des Schulden- den Schuldendienst illustrieren und sich dabei 
dienstes (Zinsen, Begebungskosten, Tilgungs- 'in der Finanz�vissenschaft · üblicher Indikatoren 
aufwand) seit dem Jahre 1967: bedienen. 

Entsprechend der in der - finanzwissenschaft- Die Tabelle in Abs. 45.8.3 zeigt, wie sich 
lichen Diskussion in letzter Zeit' in den Vorder- der Anteil ' des gesamten Schuldendienstes für 
grund- gerückten Auffassung, daß als Kenn- die Finanzschuld und der Anteil der nicht bloß 
zahlen zur Beurteilung der Schuldenentwicklung vennögensumschichtenden Aufwendungep. (ür 
vor allem Verhältnisziffern herangezogen werden die Finanzschuld (d. s .  Zinsen und Bege­
sollen, die entweder Stromgrößen oder Be- bungskosten) am Haushaltsausgabenvolumen ent­
standsgrößen zueinander in Beziehung setz�n, wickelten, während sich aus der Tabelle in 
hat der RH seine bisherige Übersicht, die den Abs. 45.8.4 ersehen läßt, in weichem Ausmaß 
jeweiligen StanCl der Finanzschuid mit der der Nettoertrag der öffentlichen . Abgaben für 
�uinme der Budgetausgaben . des bestehenden die Verzinsung, . die Begebungskosten und die 
Haushaltsjahres vergleicht und zudem die Scnuld- Tilgung der Finanzschuld jeweils gebunden war. 
quote je . .Kopf der Bevölkerung ausweist (Abs. 

45.8.2 
Stand der Finanzschulden 

am 31. Dezember 

1957 
1967 
1968 
1969 
1970 

. . . . . . . . . . 

. • • • . . • •  0 .  

. . . . . . . . . .  
0" 0 • • •  0 • • • •  
. . . . . . . . . .  

1971 ' . ' , , , : , , " 
1972 . . . . . . . . . . 
1973 . . . . . . . . . .  
1974' , . , . . " , ". ' . , ' 
1975 . . . . . . . . . .  
1976 . . . . . . . . .  

Betrag' in 
Mill . S 

10 957 
34 579 
39 841 
43 603 
47 071 
46 778 

:4'9 788 
56 182 
63 395 

· 100 417 
133 782 

Zuwachs der Jährliche 
, Finanzschulden Zuwachsrate 
seit 31. 12, 1957 

(in Prozenten) 

216 18,1 
264 15,2 
298 9,4 
330 8 
327 -0,6 
354 6,4 
413 12,8 
479 12;8 
816 58,4 

1 121 33,2 

.' 
Schuldquote Summe, de; . Finanzschulden 
je Einwohner Bundesausgaben . in Prozent 
in Österreich (lt, BM) der Summe der 
i!l, Schilling in Mill. S Bundesausgaben 

1 549 36 279 30,2 
4 722 76 407 A5,3 
5 421 86 174 46,2 

· 5 914 93 194 46,8 
6 369 · 101 584 46,3 
6 274 1 12 567 41,5 
6 650 127 889 38,9 ' 
7 504 141 150 . 39,8 
8 399' 167 133 37,9 

13 370 ' 196 697 51�1 . 17 811 221 900 , 60,3 

. 
'" 

III-89 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 159 von 267

www.parlament.gv.at



, 45.8.3 

'Jahr 

1967 . . . . . . . .  . 
1968 ' .- : . . . . . .  . 
1969 . . . . . . . .  . 
1970 . . . . . . . . .  ' 
1971 ,' .. . . . . . .  . 
1972 . . . . . . . .  . 
1973 . . . . .  , . .  . 
1974 . . . . . . . .  . 
1'975 . . . . . . . .  . 
1976' , . . . . . . . . .  

45:8 .4 

Jahr 1 , 

1�67 " , .  :, , 1. 

1968 . .  · · , ·t ,· " :, :_, • • • •  '.,0 ' 
1969 . . . . .  , . . .  
1970 . . .  : . .. . . . . 
197.1 . ,' . . . . . . . 
1972 . .  , . . . , . . . 
1973 . . . . .  , . . . 
1974 . . . . . . . .  . 
1975" . .  ' . . .. . . . . 
1976 . . . . . . . .  . 

Zinsen u. BegebWlgs­
kosten f. d. Finanz- . 

schuld (Ir. BRA) . in Mill. S ' 

, 1 .71t 
2154 
i 526 
2 941 ' 
3 236 
3 333 
3,574 

, 3 759 ' 
5 805 . 

' 9 021 " 

Zinsen u. Beg�bW1gs­
kosten f. d. Finanz­

schuld (Ir. BRA) 
' · ' in Mill. S 

, , '1' 712 
2 154 
2 526 ' 
f 941 
3 236 

, 3 333 
3 574 
3 759 
'5 '805 
9 'o2i 

Gesamtaufwand f. d. 
Finanzschuldendienst 
(Zinsen. Begebungs­
kosten u. Tilgung) 

in Mill. S ' 

4 090 
5 063 
7 503 
7 920 
9 290 ' 
9 580 
9 239 � ,  

1 0  639 : 
13 104 
19 758 ' 

Gesarntaufwand f .. cl:' 
Finanzschuldendienst 

, (Zinsen, Begebungs. 
kosten u, Tilgung) , 

in Mill. S 

4 090 
.5 '063 
7 503 
7 920 
9290 
9 580 
9 239 

10 639 
13 104 
19 758 

" 'cl) Son s t �g� Wahrnehmungen auf dem 
G ebiete  der  Finanz schu ld  

Verfechnung der Gebarung 
aus der Wertberichtigung 
der IDA 1976 ' " 

Summe der Bundes- . 
ausgaben 'laut BRA 

in Mill. S 

76 407 
86 174 ' 
93 194 

101 584 
1 12 567 
127·889 
14n50 
161 133 
1,�6 697 ' 
221 900 

Nettoert'rag der 
öffentl. Abgaben 

in Mi)!. S 

39 285 
43 856 
4� 123 
55 1 10 
62 056 
72 091 
72 972 
89 016 
93 839 

102 730 

Zinsen und Begebungs­
kosten in Prozent der 

Summe der Bundes--
ausgaben 

2,2 
2,5' 
2,7, 
2,9 
2;9 , ', 
2,6 
2,5 
2,2 
2,9 " 
4A· . . . .  

Zinsen und Begehungs­
kosten in Prozent des 

Nettoertrages der 
'äffend: -A1=?gäben 

4,4' 
4�9 
5,1 
5,3 
'5,2 ) 
4,6 
4,9, . 
4,2 
6,2 
8,8, 
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Gesamraufwand f. d. 
Finanzschuldendienst 

in Prozent der Summe 
der Briridesausgaben 

5,3 
5:9 
8,1 

. ; 7,8 , 
8,2 ' 

:7,5 
6,5 
6,4 
6,7 
8 9' , • � � 1 

Gesamta�fwand f. d. 
Finanzschtildeiidienst 
in Prozent deS Netto­
. ertrages d. offentl. 

" ',' Abg�ben' ' 

10,4 
- 1 1;5 '  
15;3" 

.'; , 1.4,4". '" 
14,9 
13,3 
12,7 ' 

" 1 1,9 
13,9 

, ,: , 19,2 , 

<ein unbeschränktes Verfügungsrecht über Bundes': 
mittel überläßt, obwohl es selbst mir im Rahmen 
der V:om Bundesfinanzgesetzgeber im jeweiligen 
Bundesfinanzgeset� festgelegten Er�ächtigung'en 
verfügen darf und damit Rechte ' einräumt, die 
es selbst nicht besitzt. 

46.1 . 1  ' Von der Internationalen Entwicklungs- 46.1 .3  Zugleich ers�heint die Annahme von 
organisatio'n (International Development , Asso- Geschäftsbedingungen mit unbestimmten .' Ab­
ziation; kurz IDA) .dem Burid aufgrund ' von buchungs ermächtigungen für ,die OeNB auch des­
Wertberichtigungen deI; Beitragsleistung Östere wegen für den Bund nicht vertretbar, weil da9u,rch 
reichs geleistete Rückzahlungen gehen bei der ohne die Mitwirkung der' anweisenden,; S,telleI.1 
Oesterreichischen Nationalbal1k (kurz OeNB) ein, und deren Buchhaltungen budge�wirksame Aus­
werden einem bei �er Bank' geführten Konto des gaben vollzogen werden, die zu Jahreskre4it­
Bundes gutgesch,riebell, und zugleich von diei;t:m überschreitungen führen können, so daß eine 
Konto zur Tilgung der Bundess�huld an dieOeNB sinnvolle Anwendung des § 1 Abs. 2 RHG un­
�hne vorherigen Banka:uftrag abgebucht. EbensQ möglich wird. . , . . ' :, <-

geht die OeNB in anderen Fällen vor, wenn sie 46.1 .4  Der RH empfahl daher dem BM f: , 
Forc;lerungen an den Bund hat, z. B. aus Provisions- Finanzen, möglichst bald mit der , OeNB eine 
anspruchen. Die rechtlicne Grundlage ' hiefüt: Sonderregelung zu treffen, die deren Abbuchungse 
l;>ietet' Abschnit't IV lit. a Abs. 2 der Allgemeint:n befugnis sachlich ulld betragsm�ßig' begr�nzt. . 
Ge�chäftsb�dingungen der 'OeNB, die sie zur 46.2.1 , Zu den Bec;lenken de,s RH g�g�n, (#�� Abbuchung vön Beträgen' berechtigt, die, ihr, der' Einräumung unlimitierter AQbuchun,gserm�chti�, .I<:01l,toinhaber schuldet " ' , ' -:: . . .: ;  gungen an ,die OeNB äußerte. • sich das BM, f . . 

46.�.2 Da die genannten , Geschäftsbedin- Finanzen nur. bezüglich ,der Rückflüsse der :lDA­
gungen. weder eine sachliche noch eine betrags- Wertberichtigung \lnd der korrespondierendeD: 
mäßige Eingrenzung der. Abbuchungser,mächti- Tilgungszahlungen sowie, sons):iget;)n den- Auf­
gung für · die OeNB ,vprs'eheu; bedeutet ilire An- gabenbereich der Abt. V /1 . des' BM .f. Fina�en 
nahme durch das ' Verwaltungs organ, das ein fallenden Gebarungen. Es vertrat . die Ansicht, 
Konto bei der OeNB eröffnet, daß es einem Dritten bei .,der Verwendung von IDA�Rüc�er�ät?(;,n ?:ur 

, . 
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Schuldtilgung im Wege der Abbuchung durch die 47. 1 .2 nie pauschale Erstatt\lng hat ,gemäß 
OeNB könne eine überschreitung des den Ver- § 107 Abs. , 3 EStG durch die Kreditunter­
waltungsorganen zu'stehenden Ermäcqtigungs- nehm,ung zu , erfolgen, ' bei der die Papiere er­
spielrau!lles nicht eintreten; weil das Bundes- worben und hinterlegt worden sind. Diese for­
finanz gesetz jeweils d�n Bundesminister für dert , den zu erstattenden Steuerbetrag bei der 
Finanzen verpflichte; , ]ahreskreditüberschrei- für sie zuständigen Finanzlandesdirektion an, die 
tungen zuzustimmen, wenn für di� betreffenden ihn zugullsten der SteUerpflichtigen ihr überw�ist: 
Ausgaben zweckgebundene Mehreinnantpen an� 47.1 .3 Da infolge der Prütung d'er Ers'tat�u�g�­fallen., Au�h bei den sonstigen, in den Aufgaben- anträge auf das Vorliegen der gesetzlichen Voraus-bereich der Abt. V/1 des BM f. Finanzen fal.\enden setzungen bei den Finanzlandesdirektionen A�s�a?�n s��. �ege; d�r B��renz�

,�
g 

F
?er Er- zwischen der AntragsteIlung anläßliCh der Zeich­

�ac t�gung ur en un .esmullster ur ', lOaru:.en, :nung ,und der Überweisung des Erstattungsbe� , i::lerartlg� Ausga.be� bew1rkende
. 
Recht�,geschafte , trages.an das Kreditinstitut eraume Zeit - etwa. 

abzuschheßen, 'mdirekt , auch elOe Begrep.zung . b' d . M , g . h ' h . h ' ' . 
d Abb h '  . .. h . . d' 0 NB' zwe1 . 1S re1 onate - verstre1C t, at SlC " bel er 

b . uc ungsermac tlgungen . an� 1e . e , den v:om Bund begebenen steuerbegünstigten Teil-gege en. schuldverschreibungen folgende Praxis heraus ge-
46.2.2 Dennoch habe das BM f. Finanzen nun bildet: . , " 

mit der OeNB vereinbart, die ' Gut�chrift des 47.L4 Anläßlich : d.e� .Abfuhr des Anleihe­
IriA�RücketSatzes 'vom Vollzug der, Tilgiirig der erlöses ,an. den Bund · setzt , das Anleihesyndikat 
Notenhallkschuld zu trennen. Letztere ' werde in jenen, Betrag 'vom Erlös ab" der dem auf die steu�r­
Hinkunft erst nach Kenntnisnahme der , Jahres- begünstigt gezeichneten, :Teilschuldverschreil?ün,­
kreditübersch�eitung dur.ch den RRi' erfolgen, gen entfallenden Erstattungsbetrag . entspr��l;1t: 
wodurch eitle sinnvolle Anwendung 'de� ,, § . 1 Diesen '�etrag stundet' der .Bund bis zu dem Zeit-' 
Abs. 2 RHG ermöglicht werde. 

. ' punkt:. i!1 dem die , Finanilandesdirektionen 'den 
, aufg�und ihrer Prüfung sich ergebenden Er� 46.2.3 ' Die vom Bi'vf. f. Finanzen mit der . 

stattungsbetrag an die.' Kreditunternehmungen 
OeNB getroffene Vereinbarung über die ge- überweisen. ' , 
än<;lerte Abwicklung der IDA-Rüi::kersätze' :  und 
:der da�l.t verbundenen Tilgungszahlungen"nahm 47.1.5 Dieses im Int�resse d�s S�huldner-
der RH zustimmend zur Kenntnis, ersuchte jedbch image , '  des Bundes beobachtete .v erfahren , er� 
um ergänzende Informationen. möglicht es, daß unabhängig von der Dauer der , ' . , " ' ' Prüfung durch . die Finanzlandesdirektionen die 

46.2.4 Z;u der von ihm geri,�r211 aufgew�rfen�ri Anleihezeichner bereits im,Augenblick �er Zeich­
Frage der A�buchungserrriä<:htigungen bemerkte nung in den Genuß der Steuerbegünstigung 
der RH, daß sich die Antwort des 'BM f. Finanzen kommen, ohne daß , der Kreditapparat ,bel;istet 
nur auCden'Teilbereich der Finanzschuld bezieht. wird. Der Bund nimmt dabei auch in Kauf, daß 
Aber auch dort könne es zwar'nicht bei den zu mangels Vorliegens der gesetz,lichen Voraus� 
zweckgebundenen Einnahmen kori:espondieren� . setzungen nicht allen Erstattungsanträgen statt­
den Tilgungszahlungen an die OeNB;a:ber'auf an- gegeben 'wird, so daß der an die . Kredituriter­
deren Gebieten, etwa bei den Provisionszahlungen nehmungen Überwiesene Erstattungsbetrag die 
an die 'OeNB, zu ]ahreskredituberschreitungen' Höhe ,des' gestundeten Anleiheerlöses meist' nicht 
kommen, die der ' anweisenden Stelle und dem erreicht., -

. , . 
RH erst im michhihein bekannt werden und somit ' 

, Schwierigkeiten 'ih haushalts,rechtlicher Hinsicht . 47:2,� A1,11äGlich der Abrechn\lng des Erlösei ; 
bereiten können. der 8Y2%-Investitionsanleihe 19.75/III durch das 

Begehungssyndikat stellte der RH fest, daß diese 
Anreihe ini Gesamtnominale ' von 800 MiII. S 
elle zur st�u�rbegiinstigteh Zeidlnung geeignete 
Ausgabe A im Nennwett v6n 120 ']\-filL S aufwies 
(siehe TB 1 975 Abs. 46.3.3.1). Beide Trafl,chen 

" 
, ; , . f ' _  

Abrechnung des Erlöses der 
. Investitionsanleihe 1975/111 

. � . . . 

47.f1 Beim Erwerb v6n auf Inhaber' la;'Üeh': wu,rden zunäc�sf vom Beg�bungssyndikat über­
den .T�ilschuldverschreibungen , " inländis�her, nommen, .-und der Erlös wtirde dem Burid ' am' 
Schuldner wird gemäß § i07 Abs. l '  des Elri� '�5: Jun1' 1975 zur :Verfügung gestellt. Die Teil-' 
kommeristeuergesetzes 1972 (EStG) unbeschränk,t schuldverschreibungen der Ausgabe A wurden S9-

, Steuerpflichtigen die Einkommensteuer (Lohn:. , darui vom 24. bis 26. Nov:emJ?er 1975 zur' öffent-
steuer) auf Antrag 'pauschal 'erstattet, soweit das 'lichen Zeichnung ' aufgelegt� Bei der Berechriufl,g 
Nominale der erworbenen Wertpapiere im Kalen- des Erlöses der Ausgabe A setzten die Syndikats­
qerjahr ' 100 000 S nicht übersteigt ' und' . die mitglieder vom Nonünale u. a . . einen Betrag im 
weiteren" gesetzlichen Voräuss�tzungen gegeben' Ausmaß von �' 15% ' des Nennwertes ' ab. Dieser 
sind. Das Ausmaß der Erstattung belief. sich bis Betrag,bildete den der 15%igen Steueretmäßig1;lr:tg 
31.  Deiemb:er 1 976 auf 15% �und 'heträgt seither entsprechenden Anteil der ' Syndikatsquote der 
10% des Nennbetrages :det erworbenen Papiere.'- Ausgabe A, den das BM L Finanzen gemäß § "S' 

10* 
�. ". 

I ' 

� I 
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Abs. 1 des Vertrages. mit' dem Begebungs- und 48.1:2 , Den auch vom RH empfohlenen 
Garantiesyndikat bis zum Abschluß der öffent- Bemühungen um Senkung dieses Verwaltungs­
lichenZeichnung stundete. Im Falle der Inanspruch- aufwandes, namentlich durch Zusammenfassung 
nahme der Begünstigung·gemäß § 107 EStG 1972 der Einzeldarlehen zu Darlehenspaketen mit 
durch · Zeichner . hatte der Bund eine weitere jährlich einigen' wenigen Terminen, war nur inso­
Stundung des entsprechenden Teiles des Anleihe- fern ein Erfolg beschieden, als es gelang, die 
erlöses bis zum Zeitpunkt der Anschaffung der Zinsentermine für die Versicherungsdarlehen 
Erstattungsbeträge durch die Finanzlandes- unabhängig vom Zuzählungstag einheitliCh festzu­
direktionen gewährt. Für die Zeit vom 25. Juni legen. Dagegen schwoll die Anzahl der von der 
bis einschließlich : 27. Oktober 1975 hatte der Finanzschuldbuchhaltung .zu . verwaltenden Dar­
Bund die Zinsen, berechnet vom Gesamtnominale, lehen ständig an und belief sich zuletzt auf mehr 
am 28. Oktober 1975 zu vergüten. als 600 Einzelverträge. 

. 

47.2.2 · Der · RH wies das BM f. Finanzen 48.1 .3  Der für den Bund sich beim Schulden� darauf hin, daß § 8 Abs. 1 des Syndikatsvertrages dienst der nicht titrierten Finanzschulclen gegen­für den Bund nachteilig ist. Der Bund hatte .näm- über den Anleihen ergebende Kostenvorteil, d�r lieh danach auch für die Zeit bis zur öffentlichen auch eine höhere Anlagenrendite bei den Darlehen Zeichnung, in' der ein Erstattungsanspruch gemäß ermöglichte, sank· in dem Ausmaß, als ·sich beim § 1.Q7 · EStG 1972 noch nieht gegeben war, einen Sch].lldendienst der Anleihen durch die teilweise der 15%igen Steuerermäßigung für das Gesamt- Ausgabe von Sammelurkunden _ Einsparungen nominale der Ausgabe A entsprechenden Betrag erzielen ließen, denen entspreche�de Aufwands­dem Syildikat gestundet, wobei überdies das minderungen bei der Abw.icklung der Darlehen Ausmaß, in dem bei der öffentlichen Zeichnung h b d nie t gegenü erstan en. die Steuerbegünstigung in Anspruch genommen 
würde, damals noch gar nicht feststand. Da die 48.1 .4 Ab dem Jahr� 1974 wurden wesent­
arn 28. Oktober 1975 fälligen Zinsen auf Basis liehe Teile der der Buchhaltung bei der Ver­
des Nennwertes berechnet wurden, hat d�r Bund waltung der Versicherungs darlehen zufallenden 
für den Zeitraum bis zum Abschluß · der öffent- Arbeiten, wie die Anlage der Kreditkarteiblätter, lichen Zeichnung Zil)sen f\ir einen ihm gar nicht die Buchung der ZinsenbetJ;äge, die Erstellung 
zur Verfügung gestellten Teil der Kreditvaluta von ·Nachweisungen der Schuldenstände und von 
bezahlt, die sich auf rund 2,15 MilL S �eliefen. · Vorschauen für zukünftig fällig. werdende Zinsen-

47.2.3 : ·  Der RH ersuchte das BM f. Finanzen, und Tilgungsbeträge und die Durchführung. des 
in Hinkunft durch sorgfältigere Prüfung det von . Zahlungsverkehrs von der EDV A,. ubernommen, 
der Österrdchischen Kontrollbank AG aus ge- -
arbeiteten Entwürfe Je·r Syndikatsverträge und 48.2.1 Um die Jahresrpitte Ün4 setzten Bemü-
Anleihebedingungen derartige Auswirkungen zu hungen der Versicherungswirtschaft ein, ähnlich 
vermeiden. - der mit Wirkung vom 1 . . Juni 1974 an vorge-

Konversionsdarlehen der 
V_ersicherungsanstalten 1976 
und Versicherungstreuhatid-
darlehen 1976 ' . 

48.1:1 ·Seit dem Jahre 1966 gewährte jährli�h 
ein erheblicher Teil der Versicherungsunter­
nehmungen dem Bund Schuldscheindarl(':hen zur 
Finanzierung des Budgetabganges. Die im Einzel­
fall zur Verfügung gestellten Dai:1ehensbeträge 
waren, gemessen am - Volumen des Gesamt­
abganges, in d�r Regel gering. Dies hatte seine 
Ursache auch darin, daß jeweils mehrere Ver­
tragsarten zur Wahl standen, die sich durch die 
Laufzeit und die an der Laufzeit orientierte11-
Rendite unterschieden. Es kam oft zu mehr: 
maligei: Darlehensgewährung durch ein_ und 
dieselben Versicherungsunternehmungen : wäh­
rend eines Jahres und damit zu einer Vielzahl von 
Darlehensverträgen in ·Größenordnungen- bis zu 
50 000 S nach unten, die die Finanzschuldbuch� 
haltung des BM f. Fiminzen mit einem beträcht� 
lichen adnünistrativen · Aufwand - zu -verwalten 
hatte. -, 

11  

nommenen Bonifizierung der Bundesanleihen 
auch eine Anhebung der Rendite der Versiche­
rungsdarlehen zu erreichen. Im Verlaufe der lang­
wierigen Verhandlungen zwischen dem BM f. 
Finanzen und den Vertretern der Versicherüngs­
wirtschaft trat schließlich die Versicherurigswirt� 
schaft mit dem Vorschlag in denjV order grund, in 
dem berücksichtigt wurde, zur Entlastung der Hau�­
halte der nächsten Jahre Tilgungsfälligkeiten zu 
verschieben und auch die · Österreichische Post­
sparkasse (OPSK) bei der Abwicklu�g der Dar­
lehen heranzuziehen.. · Dieser V orsc�lag . sa� 
weiters ein� Erstreckung der Tilgungs­
fri�t um 4 Jahre, _ eine . Verzinsung des durch 
diese Fristerstreckung ersparten KapitalS zum 
damaligen Marktzinsfuß und die Bildung eines 
Mischzinsfußes für die aushaftenden Darlehens­
reste vor. · · Anläßlich der zu diesem Z�ecke 
mit Jahre�beginn 1976 vorztinehmenden -Kon­
version- sollte gleichzeitig die Vielzahl - der beste� 
henden Versicherungs darlehen - annähernd 700 
"":"'- zu einigen wenigen - formell von -der OPSK 
gewährten Darlehen zusammengezogen werden. 
Die ÖPSK sollte von nun-an auch den Schulden­
dienst für die bestehenden Darlehen übernehmen 
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und zu diesem Zweck einen neuen gemeinsamen 
Tilgungsplan für die nunmehrigen "Konversions­. darlehen 1976" erstellen. 

48.2.2 Dieser Vorschlag bildete dann die 
Grundlage für die vom Bund mit den Versiche­
rungsunternehmern abgeschlossenen Verträge 
über die Konversion (siehe Abs. 45.6.2.1). Daneben 
wurde im Jänner 1976 auch der Vertrag zwischen 
der ÖPSK und dem Burid über die Verwaltung 
der Versicherungs darlehen abgeschlossen. Danach 

� übernahm die ·ÖPSK ab 1 .  Jänner 1976 die Ab­
'Yicklung und Verwaltung der konvertierten Ver­
sicherungs darlehen und die Ausarbeitung eines 
Tilgungsplanes für alle Darlehen jeweils eines Ver� 
sicherungsunternehmens sowie eines Gesamt-
tilgungsplanes. . 

48.2.3 Als Entgelt an die ÖPSK wurden eine 
Pauschalvergütung im Betrag von 3,2 Mill. S für 
die Übernahme der Kontenführung, Errechnung 
der Mischzinssätze und Ausarbeitung neuer Til­
gungspläne sowie eine zu jedem Zinsen- un� Til­
gungstermin zu entrichtende Gebühr für die 
laufende Verwaltung in Höhe von 1/4% des 
jeweiligen Gesamtzinsenbetrages und von 1/8% 
des jeweiligen Gesamttilgungsbetrages vereinbart. 

48.3:1 Auch bei den im Jahre 1976 dem Bund 
von der Yersicherungswirtschaft gewährten Dar": 
lehen (siehe Abs. 45.3.1 .5) wurde die ÖPSK in der 
Form eingeschaltet; daß als Darlehensgeber 
an den Bund zunächst die ÖPSK auftrat, dereh 
Darlehensforderung die einzelnen Versicherungs­
anstalten anteilig übernahmen und der ÖPSK die . treuhändige Verwaltung übertrugen. 

48.3.2 Die ÖPSK erhielt hiefür eine einmalige 
Gestionsprovision im Ausmaß von 1/8% des 
Zuzählungsbetrages und hat, ebenso wie bei den 
Konversionsdarlehen 1976, Anspruch auf eine 
Verwaltungsgebühr von 1h% des jeweiligen 
Zinsen- und 1/8% des jeweiligen Tilgungsbetrages, 
die an jedem Zinsen- und Tilgungstermin fällig 
werden. 
- 48.4.1 Der RH machte hinsichtlich der Kon­
versionsdarlehen 1976 das BM f. Finanzen darauf 
aufmerksam, daß kurze Zeit vor der Übernahme 
der Darlehensverwaltung durch die ÖPSK der 
bis dahin sehr aufwendige und daher vom RH 
bemängelte Schuldendienst für die Versicherungs­
darlehen weitgehend auf elektronische Daten­
verarbeitung- umgestellt worden ist. Die nun­
mehrige , Übertragung der Verwaltung auf . die 
ÖPSK bedeute infolgedessen für das BM f. 
Finanzen und dessen Buchhaltung keine nennens­
werte Veränderung der Arbeitsbelastung. 

48.4.2 Nach Ansicht des RH steht daher den 
vom Bu'nd für die Verwaltung der Konv.ersions­
darlehen an die ÖPSK zu leistenden Zahlungen 
eine entsprechende Kostenersparnis in der Buch­
haltung nicht gegenüber. 

48.4.3 Ebenso bemerkte der RH, daß die bei 
den Versicherungstreuhanddarlehen 1976 für die 
ÖPSK anfallende Gestionsprovision und die 
gebührenden Verwaltungskosten, deren Gesamt­
betrag sich auf rund 4 Mill. S beläuft, in keinem 
Verhältnis zu den durch die Einschaltung der 
ÖPSK erzielten Ersparungen beim Verwaltungs­
aufwand stehen. Er ersuchte um Mitteilung, ob 
das BM f. Finanzen diesbezüglich Kostenberech­
nungen durchgeführt hat, und um Bekanntgabe 
eines allfälligen Ergebnisses. 

48.4.4 Schließlich wies der RH darauf hin, 
daß die für die Verzinsung dieser Darlehen ge­
wählte Xombination von festem und variablem 
Zinssatz - 1/8% über der ersten jeweils in den 
einzelnen Jahren zur öffentlichen Zeichnung auf­
gelegten, nicht steuer begünstigten Bundesanleihe, 
mindestens jedoch 91/2% - den Gläubigern 
zugleich die Vorteile eines fest verzinslichen' 
Darlehens, das einen, .gemessen an�der Marktlage, 
hohen Zinssatz aufweist, . und eines Darlehens zu 
einem gleitenden, an den jeweiligen Markte 
verhältnissen orientierten Zinssatz verschafft. 

48.5. Eine Stellungnahme des BM f. Finanzen 
ist· beim RH bisher nicht" eingelangt. 

e) B u n d e shaft u ngen 
49.1 Das Haftungsobligo des Bundes betrug 

am 31 .  Dezember 1 976 insgesamt 204 408 Mill. S 
und war damit gegenüber dem Stand von 
1 57 571 Mill. S Ende 1 975 um 46 837 Mill. S oder 
29,7% größer. 

Auf Haftungsübernahmen kraft gesetzlicher 
Anordnung entfielen 34 526 Mill. S und auf 
Haftungsübernahmen aufgrund· gesetzlicher 
Ermächtigung des Bundesministers für Finanzen 
169 882 Mill. S. 

49.2 Im Berichtsjahr selbst hat der Bundes­
minister für Finanzen im Namen des Bundes 
Haftungen im Ausmaß von 58 870 Mill. S über­
nommen. Dieser Betrag gliedert sich nach Wirt­
schaftszweigen wie folgt auf: 

Ausfuhrförderung . ,  . . . . . . . . . . . . . .  . 
Ausfuhrfinanzierungsförderung . . . . .  . 
Elektrizitätswirtschaft . . . . . . . . . . . . .  . 
Straßenbau . . . . . . . . . . . . . .  ; ' . . . . . . . .  . 
Andere ·verstaatlichte Unternehmun-

gen und Unternehmungen mit Bun-
des beteiligung . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Larid- und Forstwirtschaft . . . . . . . . .  . 
Wasserwirtschaft . .  , . . . . . . . . .  , . . . . .  . 
Sonstige Wirtschafts zweige . . . . . . . .  . 

Mill, S 

34 876 
·6 756 
6 219  
6 145 

2 441 
325 

1 654 
454 . 

49.3 Diesem Zuwachs standen im Berichtsjahr 
Verminderungen um 16 413 Mill. S gegenüber, 
so daß sich der Stand der auf gesetzlichen Ermäch- . 
tigungen fußenden Haftungsübernahmen von 
127 425 Mill. S Ende 1975 um netto 42 457 Mill. S 
oder 33,3% auf 169 882 Mill. S erhöhte. 
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49.4 Im Jahre 1976 entstanden dem Bund 
durch Schadens zahlungen und sonstige Kosten 
aus Haftungsübernahmen Aufwendungen in Höhe 
von 772 Mill. S (1975 : 322 Mill. S) ; die Steigerung 
betrug 450 MilL S oder 139,8%. Demgegenüber 
ergaben sich !lus Entgelten und Rückersätzen Ein­
nahmen von 297 Mill. S (1975 : 261 MiI!. S) ; hier 
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betrug die Zunahme nur 36 Mil!. S oder 13,8%. 
Es trat damit ein Abgang von 475 Mil!. S (1975 : 
61 Mill. S) ein, der um 414 Mill. S oder 678,7% 
größer war als der des Jahres 1975. . 

49.5 Die nachstehende Tabelle gibt ' einen 
Überblick über die Entwicklung des Haftungs­
obligos : 

Summe der Bundes- Summe des Quote Haftungs- Zuwachs 
Jährliche ausgaben (It. Bun- Haftungsobligos 

Jahe obligo seit 31. je Einwohner de�rechnungs- in Prozenten 
in Mill. S Dezember 1957 Zu wachsr3 te Österreichs abschluß) der Summe der 

(in Prozenten) (in Schilling) MiIl. S Bundesausgaben 

1957 . .  , . . . . . . .  12 .050 1 730 36279 33,2 
1967 . . . . . . . . . .  30 169 150,4 32,5 4 120 76 407 39,5 
1968 . . . .  " , . . .  34 809 ' 1 88,9 15,4 4 736 86 174 40,4-
1969 " " "  , . .  , 41 373 243,3 1 8,9 5 61 1  93 194 44,4 
1970. *) . , . .  , . . .  62 614 419,6 51,3 8 472 101 584 61,6 
1971 . . . . . . . . . .  73 062 506,3 16,7 9 799 1 12 567 64,9 
1972 . . .  " . . .  : . 85 958 613,3 17,6 1 1 481 127 889 67,2 
1973 . . .  , . , . .  , . 98 21 8 715,1 14,3 13 1 18  141 150 69,6 
1974 . . . . . . . . . .  120 192 897,4 22,4 . 15 924 167 133 71,9 
1975 . . . . . . . . . .  1 57 571 1 207,6 . 31,1 20 980 196 697 80,1 
1976 . . . . .  , . . . .  20� 408 1 596,3 29,7 27 204 221 900 92,1 

*) Ab diesem Jahr sind im Haftungsobligo die jeweils am 31. Dezember bestehenden Verbin<;ilichkeiten der Österreichisc.hen Postsparkasse inbe­
griffen, für die der Bund gemäß § 1 Abs. 2 des PostsparkassengcS('tzes 1969, BGB!. Nt. 458, haftet. 

Verwaltungs bereich des Bundes­
ministeriums für Land- und 

Forstwirtschaft 

a) Nachtrag z u m  TB 1975 

Landeshauptmann von Kärnten; 
Zinsenzuschüsse für die 
AlK-Aktion "Verbesserung 
der landwirtschaftlichen 
Wohn- und Wirtschaftsgebäude" 

b) Prüfungs ergebni s s e  aus  d e m  
J a h r e  1975 

Preisausgleichsgebarung 
des BM f. Land- und 

Forstwirtschaft (Kap. 62), 
11. Teil 

51.1 . 1  In Fortführung der Überprüfung der 
Preisausgleichsgebarung des BM f. Land- und 
Forstwirtschaft (siehe TB 1975 Abs. 58) hat der 
RH die Aktionen für inländisches Futtergetreide 
sowie die Exportstützungen für Schlachttiere und 

50.1 Das 'BM f. Land- und Forstwirtschaft tierische Produkte überprüft. 
teilte zum Problem der Förderung von Personen, I 51.1.2 Vom BM . wurden im Rahmen der 
die hauptberuflich nicht in der Landwirtschaft Futtergetreideaktionen Großhändlern und Ge­
tätig sind, mit, dilß es einer Regelung im Sinne nossenschaftsverbänden zur Erleichterung . der 

übernahme inländischer Futtergerste und zur der vom RH angeregten Festsetzung einer Grenze 
für das Verhältnis zwischen landwirtschaftlichem Aufrechterhaltung einer gleichmäßigen Preis ge-
Einheitswert und außerlandwirtschaftlichem Ein- . staltung Zuschüsse zur Einlagerung von ansonsten 
kommen (siehe TB 1975 Abs. 56.2) derzeit aus nicht vermarktbarer Futtergerste gewährt sowie 
agrarpolitischen Gründen nichtnähertreten könne. die Frachtkosten vom Produktionsgebiet zur 

Lagerstelle und ins Verbrauchergebiet vergütet; 
50.2 Der RH ersuchte das BM f. Land- und im Wirtschaftsjahr 1969/70 umfaßte die Aktion 

Forstwirtschaft um Bekanrltgabe jener agrar- kuch die Einlagerung von inländischem Futter­
politischen Gründe, die das BM bewogen haben, �ais. Die Vergütungen im Rahmen dieser Aktion 
von einer Regelung des Problems Abstand iu erreichten in den Wirtschaftsjahren 1969/70 bis 
nehmen. . 1 973/74 folgendes . Ausmaß : 

1969/70 

1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/.14 

�irt8chaftsjahr Warenart 

. Gerste 
Mais 

. Gerste 
Gerste 
Gerste 

. Gerste 

Menge .in to 

1 32 000 
158 000 
148 400 
1 14 700 
236 000 
177 260 

L�gerspesen Frachtvergütung 
in Mil!. S 

17,38 24,32 . 
21 ,63 15,25 
21 ,57 24,51 
27,51 22,94 
19,90 47,91 
12,14 33,23 

. Summe 

. 41 ,70 
36,88 
46,08 . 50,45 
.67,81 
45;37 
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, 51.1.3 Außerdem hat das BM zur Erreichung inländische Grünmehle, , Zuckerrübentrocken­
eines einheitlichen Verbraucherpreises für' in� schnitten, Kartoffeltro,ckenpülpe, Maiskraftfutter 
ländjsches Futtergetreide in ganz Osterrei�h die und Maiskleber. Diese Vergütungen hatten ,in 
Frachtkosten für nicht eingelagertes inländisches I den Wirtschaftsjahren 1969/70 bis 1973/74 fol­
Futtergetreide von den Aufbringungsgebieten in I genden Umfang : , ' 
die , Ve�braucherge�iet� vergütet wie auch für " ' " 

Warenart 1969/70 1970171 197i/72 1972/73 1973/74 
to Mi!!. S to MiI!. S to MiII, S to MilL S to MiI!. S 

Gerste . . . . .  ' . . .  55 025 ' 8,82, 41 174 6,29 1'1 1 1 1 0, 1 5,47 51 687 8,73 82 412 14,44 
Mais ' . . , . . . . . . . 50 848 6,66 102 551 , 13,50 157 879 20,05 161 459 20,48 205 734 ' 25,86 
Hafer . :  . . . . . .  7 463 1 ,47 9 344 1,71 15 454 2,79 13 042 " 2,73 1 8 260 3,52 
Hirse . . . . . . . . . 877 0,14 1 455 0,25 16 744 3,06 2 865 0,36 2 032 0,33 

, Grüninehle . .  , 7 055 1 , 17  7 699 1 ,27 ' 5 873 1 ,03 9 176 1 ,54 6 592 1 , 1 1  
Zuckerrüben-

trocken-
, schnitte . . . ,. . 25 580 1 ,32 . 26 129 1 ,41 . 22 305 1 ,01 28 570 1 ,56 32 657 1 ,79 , 

Kartoffel-
trocken-
pülpe ' . . . . . .  741 , 0,15  , 524 0,10 30 0,01 30 0,01 

, Maiskraft-
futter . . . . .  ' . 1 703 0,25 1 343 0,19  1 471 0,24 1 940 '0�27 2 232 0,30 

Maiskleber . . . .  " 553 0,1 1 477 0,07 267 0,05 

51.1.4 Die Gewährung der Zuschü�se des BM. wesentlich umfangreicheren Brotgetreidepreis­
im Rahmen der Exportaktionen bei Schlachttieren stützung, der Venyertungsaktion für Brotgetreide, 
und tierischen Produkten hatten zum Ziel, einen der Siloaktion, der Mühlenaktion und der 
Rückgang de� Preise für Zucht-, Nutz- und Transportko:sten.vergütung für Qualitätsweizen. 
�chlachtrinder :::u �er�inde�n und den Viehabsatz 51.2.2 , Der RH empfahl, ' zur rationelleren I�S Ausland bel stal1dlg starker we:den�er ,Kon- Abwicklung der Aktionen dem� GWF auch die kurrenz , durch andere St�aten �� erffi,?ghchen. Auszahlung der Vergütungen ' für inländisches Der RH hat folgende ,Akuonen uberpruft : Futtergetreide zu übertragen. 

i�u�!��� 51.2.3 Das BM sagte zu, die Möglichkeit der 
Verwirklichung aieser Anregung zu prüfen, ' L ' Export�tütz�ngen , für ' Rinder und , 

Riridfleisch, Aktion 1966 bis' 1972 . . .  364,86 
2. Herbstviehabsatz 1971 (Zucht- i,l!�d " 

Nutzrinderexporte) in die Bundes­

, I ' 

51.2.4 Dazu meinte der RH, daß mit Rücksicht 
auf die späte Stellungnahme des BM - sieben 
Monate nach Ablauf der gesetzlich , festgelegten 
Frist von drei Monat,en � zu erwarten gewesen republik Deutschland aus den Lä,ndern. 

Tirol und V orarlberg . . . . . . . . . . . .  . 
3. , Verwertungszuschüsse für Schlacht� , 

3,68 wäre, äaß das BM die ins Auge gefaßte Prüfung 
bereits durchgeführt hätte. , 

rinder:" und Rindfleischexporte nach 51.3.:1 Das BM legte in seinen Richtlinien 
Italien, Juli 1973 bis Dezember 1974 . .  24S',3q für die 'Einlagening von inländischer Futtergerste 

4. Verwertungszuschüsse für Zucht- und in "Eigenlagern", u'm 70% niedrigere Zuschüsse 
Nutzrinde�export�, August 1973' bis zu den Ein- urid Auslagerungskosten,und um 30% , Dezeri1ber 1974 . : .- . .  : . . .  : . . .  : . . . . . .. '8?,32 niedrigere Zuschüsse ' zu den Kosten der Lager-S. Stüt�ung von Schweineexpo�ten in. die haltung fest als bei' einer Einlagerung in "Fremd-
Ostst�a:ten im Jahre 1'971 . . . . . . . . . .  35,23 lagern". Da' das BM etst für das Wirtschafts� 

SUl;nm� . . .  734,39 jahr 19731.74 in �einen Richtlinien, verfügte, daß 
es ' sich die Einstufung der Lager, in, Eigen- und . . , '  " -

Futtermitt,elpreisausgleich " Frerridlager im ' Einzelfalle selbst ,vorbehalten 
51 2 1 D G' t 'd . t h ft r d (k wolle" konnte von diesem Zeitpunkt an die, zuvor, , . .  er : e rel eWlr sc ' a Sron S· urz , beträchtliche, wesentlich stärker geförderte Ein-GWF) war vom BM 'beauftragt, die Vorprüfung 

der Abrechnungen über die Gerst�neinlagerungen lagerung in den Fremdlagern (1970{71 : '67;6%, 
und die Frachtkostenvergütungen für inländisches 1971/72 : 82,5%, 1972/73 : 86,0%) auf 56,5% ge� 

senkt werden. Futtergetreide, das unter die Bestimmungen des , ' , 
Marktordnungsgesetzes (kurz MOG) fäl1t" yorzu� 51.3.2 . Der RH bemängelte, daß das BM die 

.nehmen, währen'd " das BM 'di<; Zuschüsse : und I unbefriedjgende Ut;lterscheidung in Eige�- und 
Frachtkostenvergütungen auszahlte. Hingegen Fremdlager in seinen Richtlinien bereits im Jahre 
oblag' dem GWF auf Anordnung des BM , di\.!, 1971 erkannt, aber erst , für das Wirt�chafts-

,' Durchführung :der ' gebarungsn:äßig : insgesamt jahr 19T?/74 ' Maßnahmen' zur Abstellu?g 'clieser 
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Differenzierung gesetzt hatte ; dadurch waren für 
den Bund beträchtliche Mehrausgaben entstanden, 
die sich fur den Zeitraum 1971 bis 1973 mit rund 
7,6 Mill. S errechneten. Weiters hielt der RH 
dem BM vor, daß es in seinen Richtlinien 1973/74 
keine Änderung in der Textierung der Unter­
scheidungsmerkmale vorgenommen hatte, somit 

. bei gleichen Verhältnissen unterschiedlich vorge­
gangen ist, wozu noch kommt, daß die Einstu­
fung erst nach Abschluß der 'Aktion und ohne 
erkennbare Begründung im Einzelfall vorge­
nommen worden war. Er empfahl daher dem BM, 
bereits in den Richtlinien die Unterscheidungs­
merkmale für Eigen- und Fremdlager klar und 
eindeutig festzulegen und danach vorzugehen. 

51.3.3 Das BM erwiderte, daß . eine begriff­
liche Festlegung . von Eigen- und Fremdlagern 
nahezu unmöglich sei. Die fallweisen Entschei­
dungen des BM wären nach sorgfältiger Ab­
wägung aller in Betracht kommenden Kriterien 
unter Berücksichtigung der. Erfahrungswerte� der 
letzten Jahre getroffen worden; _ allzu abrupte 
Maßnahmen hätten den Erfolg der Aktion ge­
fährdet. Im Jahre 1973 habe man bereits die 
künftigen Lagermengen berücksichtigen müssen, 
was die Verzögerung begründe. Bei späteren 
Aktionen werde das BM über Eigen- und Fremd­
lager immer sofort entscheiden. 

51.3.4 In seiner Gegenäußerung hielt der RH 
seine Kritik an der weiterhin beabsichtigten nach­
träglichen Unterscheidung zwischen Eigen- und 
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51.4.4 Der RH' wies 'demgegenüber darauf 
hin, daß das BM auf das Problem der Verpflich­
tung zur Auslagerung nicht eingegangen war, und 
ersuchte neuerlich, seine Empfehlung zu berü�k-
sichtigen. 

. 

51.5.1 Da nach den Richtlinien des BM Zu­
schüsse zur Einlagerung von inländischer Futter­
gerste nur an Großhändler und Genossenschafts­
verbände gewährt : ,  wurden, verkauften Unter­
nehmen niedrigerer Handelsstufen ihre Ware an 
Zuschußberechtigte und kauften sie nach der 
Lagerung wieder zurück, um auf diese Weise 
an den Vergünstigungen teilhaben zu können. 

51.5.2 Der RH wies auf die Tatsache hin, daß 
keine Warenbewegungen stattfänden und die für 
diese Geschäfte ausgestellten Fakturen keine 
ausreichende Grundlage für die Überprüfung 
durch das BM darstellen könnten. Er bezeichnete 
es als bedenklich, wenn . die Abwicklungsformali­
täten . der Richtlinien zu Pro-forma-Geschäften 
zwingen, und empfahl� die Möglichkeit einer Be­
teiligung an der Aktion nur durch die Festsetzung 
einer Mindestlagermenge zu begrenzen. 

51.5.3 Dazu erklärte da� BM, daß die Fest­
setzung von Mindestlagermengen aus fiskalischen 
Gründen nicht erwünscht sei und im übrigen 
durch seine Anordnung, jede Futtergerst� für den 
Eigenbedarf unter Aufsicht des GWF zu ver­
gällen, die tatsächlichen Lagermengen genau er-
faßt seien. . .' 

Fremdlagern aufrecht und wies darauf hin, daß die 51.6. 1 . 1  Gemäß den Richtlinien des BM hatten 
als verspätet kritisierte Änderung im Jahre 1973 die Einlagerer zur Überprüfung der Endabrech­
auch abrupt erfolgt sei, aber keine Nachteile mit nungen im Rahmen der Einlagerungsaktionen für 
sich gebracpt habe. .Futtergerste Ein- und Auslagerungsmeldungen, 

51.4.1 Das BM verfügte in seiner Aktion für Einka�fs- und Verkaufsfakturen sowie Fracht­
'die Einlagerung der Futtergerste der Ernte 1974 briefe (für Frachtkostenvergütungen) vorzulegen. 
die Unterteilung in ;,Sperrlagergerste" mit Ver- Diese Meldungen und Belege waren ' größt�nteils 
gütung· der 'vollen Lagerkosten und Verbot des von den Einlagerern selbst ausgestellt worden. · 
Abschlusses von Terminverkäufen sowie in 51.6.1 .2 Nach Überprüfung der Abrechnungen 
"Freie Lagergerste" nur mit Zuschüssen bei der bloß aI:lhand solcher Belege wurden zwei Firmen 
Ein- und Auslagerung. Dainit · wollte das BM j e  rund 500 000 S zuviel zuerkannt und über­
mehr Dispositionsmöglichke�ten erlangen. . 

wiesen. Diese Fehler wurden nur durch eine dies-
51.4.2 . Da das BM ledigiich wie bisher· den bezügliche Mitteilung seitens dieser. Firmen' auf­

Zeitpunkt festlegen konnte, von dem an d'ie Aus- gedeckt, die in der. Folge die Beträge an das BM 
lagerung zulässig . war, nicht aber imstande war, rücküberwiesen. Die Überprüfung der Abrech­
die Einlagerer zu verpflichten, 10 einem bestimm- nung einer dritten Firma ergab, daß die gesamte 
ten Zeitpunkt auszulagern oder die Waren in Menge mit Kosten von rund 72 000 S nicht in 
ein bestimmtes Gebiet zu dirigieren, empfahl der die Aktion aufzunehme:n gewesen wäre. 
RH, die teure Sperrlageraktion wieder einzustellen 51.6.2 ' D�zu steÜte. der RH fest, daß ' zwa� 
und allenfalls die Ausweitung der Dispositions- die Firmen . schriftlich ihren Irrtum selbst b�­
möglichkeiten durch eine Richtlinienänderung kanntgegeben hatten, die Richtigstellungen aber 
herzustellen. ' . 

erst zu einem Zeitpunkt gemeldet wurden, als 
51.4.3 In seiner 'Erwiderung rechtfertigte das die Wirtschaftspolizei bei einer anderen Firma Er­

BM die Sperrlageraktion damit, daß eine bessere hebungen durchführte bzw. der RH im Zuge der 
Versorgung ohne Preisauftrieb erreicht worden gegenständlichen Überprüfung sich gerade näher 
sei und die Festlegung des Auslagerungszeit- mit der Angelegenheit befaßte. Unter Hinweis auf 
punktes allen Bedarfsträgern die Möglichkeit seine Prüfung im Jahre 1961 (siehe TB 1961 
einräume, bei Unternehmungen ihrer Wahr. zu Abs. 585 bis 590) erinnerte der RH das .BM, daß ' 
kaufen. ' dem Bund bereits einmal rund 5 Mill. S bei der 
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Abrechnung der Importausgleiche vorenthalten 
und erst aufgrund nachträglicher Eingeständnisse 
hereingebracht werden konnten, Wegen der 
neuerlich -festgestellten mangelhaften Kontrolle 
der Abrechnungen empfahl er dem BM, umgehend 
für eine wirksame überprüfung der Preisaus­
gleichsgebarung zu sorgen. 

51.6.3 Das BM teilte dazu mit, es habe in 
seinen Richtlinien für die Lageraktion 1975 ver­
fügt, daß die Futtergerste bei Eigenbedarf und 
bei LKW-Transporten unter Aufsicht des GWF 
zu vergällen sei und daß lediglich die Original­
frachtbriefe als bahnamtliche Dokumente Unter­
lagen für die Auslagerungen sein könnten, wo� 
durch in Zukunft jeder Mißbrauch und Irrtum 
ausgeschlossen würden. . 

51.7.1 Das BM legte in seinen Richtlinien 
über die Frachtkostenvergütungen für Futter­
getreide fest, daß LKW-Frachten, sofern solche 
überhaupt zulässig seien, seiner Genehmigung be­
dürfen. Derartige Anträge wurden zumeist mit 
Waggonmangel begründet un.d vom BM in der 
Regel auch genermigt ; der Anteil der LKW­
Frachten betrug für Gerste der Ernte 1973 
28,6% bei der Einlagerung und 14% bei der Aus­
lagerung. 

51.7.2 Unter Hinweis auf die fehlenden 
Kontrollmöglichkeiten des BM bei einem Entfall 
der Bahnfrachtbriefe, wie es bei Bewilligung von 
LKW-Frachten der Fall ist, empfahl der RH, die 
Genehmigung von LKW-Frachten auf das un­
umgänglich notwendige Ausmaß einzuschränken. 

51.7.3 Das BM erklärte, daß seit der Lager­
aktion 1975 nur LKW�Frachten zur Lagerstelle 
zugelassen seien und bei der Auslagerung erst 
dann verrechnet werden dürfen, wenn die Gerste 
unter Aufsicht des GWF auf Kosten .der Firma 
vergällt worden sei. 

51.8.1 Die vom BM zur Gleichstellung mit 
anderen inländischen Futtermitteln gewährten 
Frachtkostenvergütungen · für - Kartoffelpülpe, 
Maiskraftfuttet und Maiskleber beliefen sich in 
den Jahren 1969 bis 1974 auf insgesamt rund 
1 ,7 Mill. S. 

51.8.2 Da die genannten Futtermittel Neben­
produkte zweier Industriewerke sind, im Vergleich 
zum gesamten Futt'ermittelverbrauch unbedeutend 
erscheinen und die Vergütungen nicht den Ver­
brauchern, sondern den Erzeugungswerken zu­
gute kommen, empfahl der RH, diese Aktionen 
einzustellen. 

51.8.3 Das BM erwiderte, es werde prüfen, 
ob eine Einstellung di�ser Aktion im Hinblick 
auf die von ihm als Folge einer solchen Maßnahme 
angenommene Verteuerung dieser Futtermittel 
für die landwirtschaftlichen Verbrauchef zu ver­
treten sei. 

51.8.4 Auch in dieser Angelegenheit wies der 
RH auf die Zeitspanne von zehn Monaten für die 
Stellungnahme des BM hin und erwiderte, 'daß 
es in diesem Zeitraum möglich gewesen wäre, die 
Überprüfung abzuschließen. 

51.9.1 .1 . Im Jahre 1973 ersuchte der Verband 
der Nahrungs- und Genußmittelindustrie Öster­
reichs das BM aufgrund der Tatsache, daß die 
österreichische Maisstärkeindustrie den Bezug 
von Mais zum Teil aus der inländischen Pro­
duktion beabsichtigte und der Preis für Inlands­
mais über den Weltmarktpreisen , notierte, 'um 
eine Vergütung der Frachtkosten für den In­
landsmais. 

51.9. 1 .2 Der zustimmenden Stellungnahme 
des BM f . . Land- und Forstwirtschaft zu diesem 
Antrag konnte sich das B,M f. Finanzen nicht .an­
schließen. Es wies unter anderem darauf hin, 
daß die Weltmarktpreise für Mais bereits über 
dem Inlandspreis lägen und daher die gegen­
ständliche Frachtvergütung entbehrlich sei. Das ' 
BM f. Land- und Forstwirtschaft konnte wegen 
bereits gegebener mündlicher Zusicherungen 
dieser Auffassung nicht mehr zur Gänze Rechnung 
tragen und daher nur mehr eine zeitliche Ein­
schränkung der Aktion verfügen. 

51.9.2 Der RH bemängelte, daß das BM- die 
Frachtköstenvergütung ohne vorherige Zustim­
mung des BM f. Finanzen und ohne ausreichende 
Untersuchung des Sachverhaltes bewilligt und 
so dem Bund einen Aufwand von rund 1 ,4 Mill. S 
verursacht hatte. Hingegen konnte es andere Ver- . 
pflichtungen im Rahmen des Futtermittelpreis­
ausgleiches, von denen Ende 1974 rund 
40 Mill. S offen waren, aus Mangel an Krediten 
nicht abdecken. 

51.9.3 Das BM bemerkte, daß bei hohen Welt� 
marktpreisen eine inländische Frachtvergütung 
dazu beitrage, die bestehende Preis-Kosten­
Schere bei der österreichischen Stärkeindustrie zu 
entschärfen; ein günstiger ' Rohstoffeinkauf im 
Inland führe . zu Deviseneinsparungen. Die Ab­
satzsicherungsmaßnahmen für inländischen Mais 
seien auch erst im Wirtschaftsjahr 1973/74, als 
sich' nennenswerte Rohstoffmengen für die Stärke­
industrie anboten, vom BM in die Wege geleitet 
worden. 

51.9.4 Da diese Stellungnahme des BM auf 
das Problem der Frachtkostenvergütung ohne 
vorherige ausreichende Untersuchung des Sach­
verhaltes nicht näher einging, hielt der RH seine 
Bemängelung aufrecht. 

51.10.1 Gemäß seinen Richtlinien hatte das 
BM bezüglich der Einlagerung von Futtergerste 
aus der Ernte 1971 in Aussicht gestellt, Zuschüsse 
zu den Lagerkosten höchstens für jene Menge 
zu gewähren, die dem Durchschnitt der in den ' 
vorausgegangenen drei Wirtschaftsjahren von den 
einzelnen Unternehmen im Rahmen der Aktion 
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' eingelagerten Mengen entsprach. Abweichend 
davon hat das BM einer Firma ohne besonderes, 
Ansuchen und ohne aktenmäßige BegrÜndung 
die Einlagerung eines zusätzlichen Kontingentes 
von 504 t Gerste bewilligt; laut Mitteilung be­
ruhte das Entgegenkommen des BM auf der 
Tatsache, daß die Fjrma im Zuge eines Rechts­
streites mit dem BM einem für sie ungünstigen 
außergerichtlichen Vergleich zugestimmt habe. 

, 
51.10.2 Der RH bemängelte die gegenständ­

liche zusätzliche Kost�nvergütung von rund 
187 000 S. Er wies darauf hin, daß 'der erwähnte 
au'ßergerichtliche Vergleich eher ein Zugeständnis 
des BM war, ' da es in einem gleichartigen Rechts­
streit obsiegt hatte, und empfahl, künftighin von 
der Bevorzugung einzelner Firmen Abstand zu 
nehmen. 

51.10.3 Das BM nahm die Beanstandung des 
RH zur Kenntnis. 

Exportstützung für Rinder und Rindfleisch (Aktion 
1966 bis 1972) 

51. 1 1  Das BM begann im Jahre 1966 mit der 
Stützung des Exportes gemästeter, lebender 
Rinder sowie von Riridfleisch, um dem Preis­
verfall auf den österrdichischen Schlachtrinder­
märkten entgegenzuwirken und die Produzenten­
preise zur Aufrechterhaltung der Produktion zu 
stabilisieren. Als Stützung waren 50% der je­
weiligen EWG-Abschöpfung vorgesehen. Die 
Exportstützungen beliefen sich bis zum Ende 
der Aktion im Jahre 1972 auf rund 365 Mil!. S ;  
während der sechs Jahre wurden mit Hilfe des 
Bundes rund 295 000 Rinder und rund 17  000 t 
Fleisch exportiert. 

51.12.1 Zu Beginn der Aktion war aus dem 
betreffenden Geschäftsstück des BM der verwal­
tungstechnische Ablauf der Aktion nicht zu 
entnehmen; insbesondere erfolgte keine öffentliche 
Bekanntmachung. Erst im Laufe der Jahre gab 
das BM. die notwendigen Informationen und 
Abrechnungsmodalitäten, zum Teil mittels Fern­
schreiben ohne, Geschäftszahl, zum Teil tele­
fonisch, an die Interessenvertretungen der 
Exporteure weiter. 

51.12.2 Der RH bemängelte das Fehlen ver­
bindlicher Durchführungsbestimmungen, das zu 
erheblichen Verzögerungen bei der Auszahlung 
der Vergütungen geführt hatte, die mangelnde 

. rechnerische Ermittlung der Höhe der notwendi­
gen Stützung durch das BM und eine mangelhafte 
aktenmäßige Begründung der Festlegung der 
Kostenelemente. Infolge des letztgenannten Um­
standes konnte der RH auch nicht überprüfen, 
ob Einzelzuschüsse dem Grunde und der Höhe 
nach notwendig waren. 

51.12.3 Das BM begründete seine Maßnahme 
mit dem stockenden Absatz von Schlachtrindern 
und Rindfleisch in die EWG. Die Stützung habe 
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rasch ei�setzen müssen ; durch die fernschriftliche 
Bekanntgabe aI'l: die Firmen und regelmäßig abge­
haltene Viehabsatzbesprechungen sei eine rei­
bungslose, rasche Abwicklung der �ktion erreicht 
worden. 

51.12.4 Dazu erwiderte der RH, daß sich das 
B:rvJ; zur Frage der schriftlichen Darlegung des 
Stützungserfordernisses nicht geäußert habe. Er 
empfahl neuerlich, derartige Aktionen in Hinkunft 
sorgfältig zu planen und durchzuführen sowie j ede 
Entscheidung ausreichend zu begründen und 
aktenmäßig festzuhalten. 

51. 13.1  Im Wirtschaftsjahr 1971 /72 bewilligte 
das BM, abweichend von der- ursprünglichen 
Regelung, die 50% der jeweiligen EWG-Ab­
schöpfung vorsah, im Wege kurzfristiger Ver­
fügungen Exportstützungen, die über 50% der 
EWG-Abschöpfung lagen und zum Teil sogar 
die jeweilige EWG-Abschöpfung überschritten. 

51.13.2 Da für die überhöhte, unterschiedliche 
Gewährung von Stützungen durch das BM keine 
Notwendigkeit erkennbar war, bemängelte der 
RH diese Vorgangsweise, was seitens des BM 
zur Kenntnis genommen wurde. 

51.14.1 Das BM hat auch für den Export von 
Verarbeitungsrindern Exportstützungen gewährt. 
Zur selben Zeit importierten österreichische 
Firmen Verarbeitungsrindfleisch und leisteten 
eine vom Viehverkehrsfonds festgesetzte Import­
abgabe, die zumeist unter dem Stützungsbetrag für 
den Export von Verarbeitungsrindern lag. 

51.14.2 Der RH bemängelte eine Export­
förderung in solchen Perioden und empfahl, zur 
Schonung der Bundesflnanzen die Import- und 
Exportpölitik für gleiche Waren in Hinkunft besser 
aufeinander abzustimmen. 

51.14.3 Das BM führte zur Rechtfertigung der 
gegenständlichen Exportförderung an, daß die 
Exportverbindungen aufrecht zu erhalten gewesen 
seien und zwischen Import- und Exportware 
Qualitätsunterschiede bestanden hätten. Es werde 
aber bestrebt sein, der. Empfehlung des RH in 
Hinkunft zu entsprechen, 

51.15.1 Im Jahre 1971 hat das BM mehreren 
Ansuchen einer Firma um Ausfuhrgenehmi­
gungen für Rindfleisch nach Griechenland und 
Gewährung einer Exportvergütung hiefür statt­
gegeben. Der Stützungsbetrag war der gleiche 
wie jener, der zu dieser Zeit für Rindfleischexporte 
nach Italien gewährt wurde. Nähere Kalkulationen 
der Firma bzw. des BM über das gegenständliche 
Stützungserfordernis lagen nicht vor. 

51.1 5.2 Der RH wies darauf hin, daß für das 
nach Griechenland exportierte Fleisch gleich hohe 
Preise wie in Italien erzielt wurden, die Exporte 
jedoch nicht durch EWG-Abschöpfungen belastet 
waren, weshalb ei die gleiche Stützung für diese 
Ausfuhren und für Exporte ' in EWG�Staaten als 
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'nicht gerechtfertigt ansah. Er empfahl auch, in 
Hinkunft die notwendigen Kalkulationsunterlagen 
einz�holen und aktenkundig zu machen. · 

51.15.3 Das BM erwiderte, es werde der 
Empfehlung des RH in Hinkunft nachkommen. 

51.16.1 Das BM genehmigte einer Firma im 
Jahre 1971 die Ausfuhr von 75 Stück Schlacht­
kühen nach Libyen sowie . gemäß ihrem Antrag 
in Anlehnung an eine gleichartig� Stützung bd 
einem Export solcher Tiere in die EWG einen 
Stützungsbetrag von 1 S je kg . Lebendgewicht. 
Nähere Unterlagen über Einkaufspreise, vor­
aussichtliche Verkaufserlöse und Kosten des 
Exports lagen niCht vor. Tatsächlich wurde bei 
diesem Export ein Verkaufserlös erzielt, der pro 
kg Lebendgewicht ohne Stützung um rund 5 S 
über j<:nem auf inländischen Märkten lag. 

51.1 6.2 Der RH bemängelte auch bei diesem 
Exportgeschäft das Fehlen von Unterlagen und 
Kalkulationen und wies darauf hin, daß die 
Angemessenheit der erzielten Exporterlöse unter 
Berücksichtigung der Transportkosten des Expor­
teurs aus 'dem Inhalt der vorliegenden Geschäfts­
stücke nicht ersehen werden konnte. 

. 51.16.3 Auch in dieser Angelegenheit nahm 
das BM die Kritik des RH zur Kenntnis. 

51.17.1 Bei der Prüfung der Abrechnung der 
Exportstützungen zeigte sich, daß die Firmen 
bei der vorg�schriebenen Vorlage von Unter­
lagen und Belegen, bei der Stellung von Stützungs­
anträgen oder Ermittlung der Vergütungsbeträge 
sehr unterschiedlich vorgeg�ngen waren. Außer­
dem. wurden , die Abrechnungen oder deren 
Unterlagen zeitweise dem BM unprotokolliert 
über ein Geldinstitut zugeleitet und zum Teil 
ohne Bestätigung den Antragstellern wieder aus­
gehändigt oder an sie zurückgesendet. Weiters 
konnte den Geschäftsstücken des · BM mangels 
Evidenzierung nicht entnommen werden, welche 
Unterlagen überhaupt , vorgelegt worden waren. 

51.17.2 , Unter Hinweis auf den Umstand, daß 
eine derart unterschiedliche Vorgangs weise im 
Abrechnungsverfahren beim BM e�ne erhebliche 
Arbeitserschwernis und einen Mehraufwand an 
Arbeitszeit mit sich brachte und das Auftreten von' 
Fehlerquellen begünstigte, bemängelte der RH, . daß das Bl\:f bisher keine entsprechenden organi­
satorischen Vorkehrungen zur Vermeidung der 
aufgezeigten Unzukömmlichkeiten getroffen hatte. 

51.17.3 Das BM begründete die uneinheitliche 
Vorlage mit kurzfristigen Anfangs schwierigkeiten. 
Es habe im Jahre 1967 festgelegt, welche Unter­
lagen die Firmen vorzulegen hatten .. Die Original­
belege seien den Firmen auf dem Postwege unter 
Anbringung eines Aktenvermerkes übermittelt 
oder persönlich gegen eine Bestätigung ausge­
händigt worden. 

51.17.4 Demgegenüber erwiderte der RH, daß 
den Abrechnungsakten 'nicht zu entnehmen . war,. 
daß die Originalbelege gegen Bestätigung ausge­
händigt worden ' waren, und ersuchte um ent­
sprechende Veranlassung� 

51.18 .1  Im Jahr� 1966 hatte das BM an den 
Viehverhhrsfonds 12 150 000 S überwiesen zu 
Lasten des finanzgesetzlichen 'Ansatzes Kap. 1 8  
Tit. 10 Paragraph 1 ,  Post 29 a "Lebensmittelpreis­
ausgleich nach Maßgabe der Einnahmen -Ausga­
ben aus dem Importausgleich bei Schlachttieren und 
tierischen Produkten gemäß § 36 MOG -.Über-
weisungen an den Viehverkehrsfonds". . 

51.18.2 Der RH wies darauf hin, daß dieser 
Betrag nicht für Aufgaben gemäß dem: MOG, 
sondern unzulässigerweise iur Zahlung �on im 
Folgejahr fällig werdenden Exportstützungen be­
stimmt war. - .  . 

51.1 8.3 Das BM erklärte, der :Betrag sei für 
Stützungen !m Rahmen der Exporte für Schlacht­
rinder und Rindfleisch verwendet worden. 

51.18.4 Da diese Stellungnahme nur den be­
mängelten Sachverhalt eilthielt, ersuchte der RH 
in dieser Angelegenheit noch um eine konkrete 
Rückäußerung . 
Herbstviehabsatz 1971, Vergütung von Grenzaus-, 
gleichsbeträgen (BRD) für Zucht- und Nutzrinder­

exporte 
51.19 Die EWG hatte im Jahre 1971 ihre 

Mitgliedsstaaten ermächtigt, bei Einfuhren aus 
Mitgliedsstaaten und dritten Ländern, sofern sie 
bei Handelsgeschäften für ihre Währungen Wech­
selkurse zulassen, die ' über den durch die inter­
nationale Regelung genehmigten Bandbreiten 
liegen, Ausgleichsbeträge zu erheben. 

Das BM gewährte für Zucht- und Nutzrinder­
exporte aus Tirol und Vorarlberg in die Bundes­
republik Deutschland auf Ansuchen der Laridwirt­
schaftskammern dieser Länder im Zeitraum 
September 1971 bis Juni 1972 (Herbstvü:hab­
satz 1971) eine Abgeltung der erwiihnten, von der 
Bundesrepublik Deutschland eingehobenen Grenz­
ausgleichsbeträge . . Im Rahmen : dieser Aktion 
wurden rmid 4 600 Rinder exportiert und rund 
3,7 MilL S an Grenzausgleichsbeträgen vergütet. 

51.20.1 . Nach den Richtlinien des BM hatten, ; 
die beiden Landwirtschaftskammern dem BM die 
Abrechnungsu,nterligen zur Überprfrfung' und 
Festsetzung der Vergütungs beträge monatlich 
gesammelt vorzulegen, worauf das BM· die Ver­
gütungen fests�tzte, 'den Kammern deren Höhe 
mitteilte Und zumeist mit dem gleichen Geschäfts­
stück die erforderlichen Geldmittel anwies. In 
einigen Fällen hat das BM noch vor' Anerkenn,ung 
der Anträge, bloß zwecks . Ausschöpfung .des 
.Monats- und Jahreskredites, insgesamt rund 
734 000 S an die Kammern überwiesen, wo die 
Mittel mehrere ' Monate hindurch auf den Bank­
konten ' lagen. 
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51.20.2 Die Beanstandung des RH, daß diese 
Vorgangs weise den Bestimmungen des Art. 6 
Pkt. XV des Verwaltungsentlastungsgesetzes 
sowie den §§ 17 Abs. 2 und 28 Abs. 2 der Bundes­
haushaltsverordnung, wonach die vorzeitige An­
weisung von erst im Nachjahr fällig werdenden 
Ausgaben unstatthaft ist, widerspricht, wurde 
seitens des BM zur Kenntnis genommen. 

51.21 . 1 ' Zur Vermeidung von Verzögerungen 
bei der AbrechnungsvorIage verfügte das BM 
Ende Mai 1972, also knapp vor dem Auslaufen 
der Aktion, daß Abrechnungen binnen vier 
Wochen naCh Ablauf des Exportmonats vorzu­
legen waren. Für zwei Nachtragsabrechnungen 
der . Landwirtschaftskammer für Tirol, : die am 
16. und 21 .  Juni 1972 vorgelegt wurden und die 
Monate März und April 1972 betrafen, wur­
den deswegen keine Zuschüsse gewährt. 

51.21 .2 Der RH bemerkte hiezu, daß dieses 
Vorgehen durch die Richtlinien nicht gedeckt 
war und im übrigen die Vorlagefrist bereits im 
GrunderIaß aus dem Jahre 1971 zu regeln ge­
wesen wäre. 

51.21 .3 Das BM nahm die Kritik des RH 
zur Kenntnis. 

51.22.1 Bei einem Export von weiblichen· 
Rindern durch vier Firmen im Mai und Juni 1972 
stellte das BM fest, daß neben dem Grenzaus­
gleichsbetrag für einen Teil der Tiere der Zollsatz 
von 1 6% für Schlachtrinder und nicht der Satz 
von 6% für Nutzrinder eingehoben worden war, 
und lehnte nicht nur die Forderungen der Firmen 
für die als Schlachtrinder, sondern auch für die 
als Nutzrinder .verzollten Tiere ab. 

51.22.2 Der RH wies darauf hin, daß mangels 
dner ausreichenden Festlegung von Vorbehalten 
in den gegenständlichen Richtlinien im Falle eines 
Rechtsstreites die Situation nicht eindeutig ge­
klärt sei. Er empfahl daher, für die Zukunft ent­
sprechende Handhaben vorzusehen. 

51.22.3 Das BM teilte mit, es werde seine 
Rechtsabteilung mit dieser Frage befassen. 

51.23.1 Bei der Ermittlung des zu vergütenden 
Grenzausgleichsbetrages für . im September 1971 
exportierte Rinder wurde ein unrichtiger Um­
rechnungskurs angewendet ; außerdem gewährte' 
das BM einer Firma einen Gre�ausgleichsbetrag 
für Tiere, die vor dem für die Zahlung von Aus­
gleichsvergütungen vorgesehenen Stichtag in die 
Bunde�republik De,utschland exportiert worden 
:waren. 

51.23.2 Der RH ersuchte , das. BM, bei der 
Prüfung von Abrechnungen künftighin größere 
Sorgfalt walten zu ,lassen, was vom BM auch zu­
gesichert wurde. 
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Verwertungszuschüsse für Schlachtrinder- und Rind­, fleisch exporte nach, Italieq 

51.24 Im Jahre 1973 erklärte sich das BM 
bereit, beim Ankauf von' für den Export nach 
Italien bestimmten über 600 kg schweren Mast­
rindern im Hi�blick auf die infolge Abwertung 
der Lira eingetretenen Preiseinbußen den Pro­
duzenten einen Verwertungszuschuß zu gewähren. 

An Stützungs mitteln des Bundes erforderte die 
Aktion, deren Einzelheiten immer wieder ge­
ändert wurden, im Jahre 1973 rund 41 Mil1. S 
und 1974 rund ' 204 Mil1. S, wobei die durch­
schnittliche Stützung pro kg Lebendgewicht 
2,36 S (1973) bzw. 3,91 ' S (1974) und pro kg 
Fleisch 4,05 S (1 973) bzw. ,6,31 S (1974) betrug. 

51.25.1 Am Beginn dieser Aktion setzte das 
BM ohne nähere Begründung und ohne Beachtung 
diesbezüglicher Anträge den Verwertungszu­
schuß mit 2 S pro kg Lebendgewicht fest. Weiters 
fehlten in den Richtlinien auch administrative 
Vorschriften. 

51.25.2 Der RH wies darauf hin, daß die 
fehlende Begründung die Beurteilung der Ange­
messenheit der Aktion beeinträchtigt hatte. Er 
kritisierte auch die Mangelhaftigkeit der Richt­
linien im allgemeinen sowie die Führung der 
einzelnen Geschäftsstücke , im 'besonderen und 
betonte, daß diese Unzulänglichkeiten in vielen 
Fällen zu erheblichen Verzögerungen bei der 
Abrechnung und zu vermeidbaren Arbeitsbe­
lastungen geführt haber. 

51.25.3 Das BM erklärte, es werde bestrebt 
sein, in Hinkunft derartigen Mängeln vorzu­
beugen und seine Richtlinien entsprechend ab-
fusse� 

, 

, 51.26.1 ' Für 1 000 kg nachweislich exportiertes 
Fleisch wurde auf der Basis von 2 S pro kg 
Lebe.ndgewicht die Stützung für 4 Lebendrinder 
gewährt. Da sich aber die angeführte Fleisch­
menge schon aus zwei bis, drei Rindern erzielen 
ließ, gewährte das BM beim Fleischexport einen 
wesentlich höheren Zuschuß. als bei der Ausfuhr 
lebend�r Rinder. Überdies war der Exporteur nicht 
gezwungen, das gesamte anfallende Fleisch jener 
Rinder auszuführen, für die er den Zuschuß 
erhielt, da ein Nachweis der Identität zwischen · 
lebendem Tier und' exportiertem Fleisch nicht 
verlangt , wurde. 

51.26.2 Der, RH legte anhind einiger Bei­
spiele dar, daß sich bei einer Stützung des reinen 
Fleischgewichtes ohne formelle Beziehung auf 
Lebendgewichte erhebliche Einsparungen an 
Stützungsmitteln ergebe.n hätten. Die gegenständ­
liche Regelung habe außerdem nicht zu der ge­
wünschten vollen Matktentlastung geführt und 
dem BM bei der , Prüfung der Abrechnungen 
umfangreiche, vermeidbare Mehrarbeit gebracht. 
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51.26.3 Das BM ,nahm die Kritik des RH grundlage nehmen ' zu dürfen, dafür aber 4,80 S 
wohi zur Kenntnis, wandte jedoch ein, daß der pro kg Fleisch als Stützung zu berechnen, voll­
Zuschuß von 2 S pro kg lebendes Rind zur inhaltlich statt. 
Verbesserung des Ab�Hof-Kaufpreises für den 
Landwirt erstellt worden sei. 

51.26.4 Dazti erklärte der RH, daß die prak­
tizierte Zu schuß gewährung für Rindfleisch eine 
finanzielle SchlechtersteIlung jener Landwirte mit 
sich brachte, deren Vieh zur gleichen Zeit lebend 
exportiert wurde. , 

51.27,1 Nach den Richtlinien war der Ver­
wertungs zu schuß ausschließlich auf Exporte nach 
Italien abgestellt. Einige Firmen suchten jedoch 
beim BM um Erteilung einer Ausfuhrgenebmi­
gung und um Gewährung einer Stützung für 
Exporte in andere Staaten an. Das BM gab diesen 
Anträgen außerhalb des Rahmens der Aktion in 
vielen Fällen statt und bewilligte auch die be­
antragten, zum Teil über jenen für Italienexporte 
liegenden Stützungsbeträge. 

51.27.2 Nach Ansicht des RH mußte so bei 
allen von obigen Ausnahmen nicht informierten 
Interessenten der Eindruck entstehen, daß nur 
Exporte nach Italien vom BM bewilligt und ge-. 
fördert würden; er bemängelte, daß das BM an 
seiner Praxis auch noch zur Zeit eines erheblichen 
Rückganges des Italienexportes festgehalten hatte. 
Eine Beurteilung , der , Angemessenheit der 
Stützungserfordernisse war dem RH auch in 
diesen Fällen nicht möglich, weil entsprechende 
Unterlagen fehlten und insbesondere die Firmen� 
anträge unzureichend begründet waren. 

51.27.3 Dazu führte das BM aus, daß alle 
in Betracht kommenden Firmen über die Praxis 
der Förderung neuer Exportmöglichkeiten unter­
richtet ge.wesen seien und sich daher eine Be­
kanntgabe erübrigt habe. 

51.27.4 Der RH erwiderte, daß dies aus den 
Geschäftsstücken des BM nicht ersichtlich war. 

51.28.1 Im Oktober 1973 wurde für nach 
Italien exportierte Schlachtkühe ein Verwertungs-

51.29.2 Der RH bemängelte, daß dazu das 
nach den Durchführungsbestimmungen zu den 
jeweiligen Bundesfinanzgesetzen , erforderliche 
Einvernehmen mit dem BM f. Finanzen nicht 
herge�tellt worden war. Weiters kritisierte er, 
daß ' diese neue Förderungsmöglichkeit nicht be-, 
'kanntgemacht wurde und daß es das BM verab­
säumt hat, der Firma das Mindestschlachtgewkht 
schwerer Mastrinder (600 kg) vorzuschreiben, da 
die Stützung wohl auf der Basis von 600 kg 
Lebendgewicht ermittelt, dieses Gewicht zumeist 
jedoSh nicht erreicht wurde. 

. 

51.29.3 
Kenntnis. 

Das BM nahm die Beanstandung zur 

51.30.1, Das BM erteilte im Jahre 1973 einer 
Firma die Genehmigung für den Export von 20 t 
Rindfleisch als Probelieferung und nach klagloser 
Abwicklung eine weitere Lizenz für 80 t mit 
einem Stützungssatz von jeweils 2,50 S pro kg 
Fleisch. Noch im selben Jahr bewilligte das BM 
dieser und einer anderen Firma außerdem gleich­
artige Exporte von 1 300 t bzw. 750 t und erhöhte 
dafür den Stützungssatz, so daß sich insgesamt 
Mehrkosten von 525 000 S ergaben. 

51.30.2 Da die Kaufverträge mit den Ab­
nehmern nicht geändert worden waren und 
überdies sich auch der Kurs des US-Dollars 
laufend verbessert hatte, bemängelte der R,H die 
Erhöhung der Beihilfe, für welche auch zur 
Zeit der Überprüfung weder eine akten mäßige 
Begründung vorlag noch eine mündliche Recht­
fertigung gegeben werden konnte. 

51.30.3 . Das BM erklärte, es könne die Ur­
sache der rückwirkenden Erhöhung der Stützung 
nicht mehr feststellen, werde aber bemüht sein, 
künftighin derartige Mängel hintanzu�alten. 

zuschuß von 1,50 S pro kg Lebendgewicht ge- Verwertungszuschuß für Zucht-und Nutzrinderexporte 
nehmigt. In . der Folgezeit importierten öster-. 
reichische Firmen mit Bewilligung des Vieh­
verkehrsfonds insgesamt rund 5 500 t Ver­
arbeitungsrindfleisch, für das keine Importabgabe 
eingehoben wurde. 

51.28.2 Der RH , kritisierte die mangelnde. 
Abstimmung zwischen der Export- und der 
Importpolitik. 

51.28.3 Das BM hat in seiner Rückäußerung 
dazu noch nicht Stellung genommen. 

. 

51.29.1 Obwohl zu Beginn der Aktion der 
Verwertungs zu schuß ausschließlich allf schwere 
Mastrinder abgestellt war, gab das BM dem 
Antrag einer Firma, zur Refundierung' des Zu­
sc1:\usses an den Produzenten nicht das Lebend-, 
sondern das Fleischgewicht als Berechnungs-

51.31 Zum Zwecke der Stabilisierung der Er­
zeugerpreise für Zucht- und Nutzrinder gab das 
BM' im Jahre 1973 die Gewährung eines Ver­
wertungszuschusses für den Export dieser Tiere 
nach Italien bekannt. Diese Aktion brachte dem 
Landwirt ursprünglich einen Zu schuß von 1 000 S 
für die auf Versteigerungen verkauften Zucht­
rinder und von 600" S für die ab Hof nach Italien 
exportierten weiblichen Zucht- und Nutzrinder. 
Die Voraussetzungen wurden einigemale ge­
ändert, z. B. durch Verdoppelung der Zuschüsse 
.für Bergbauern und Ausdehnung der Exporte 
auf Staaten außerhalb Italiens. 

Die Kosten dieser Aktion beliefen sich in den 
Jahren 1973 und 1974 auf insgesamt rund 
85 Mill. S. 
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51.32.1 Von den einzelnen Landwirtschafts­
kammern wurden für diese Aktion verschieden­
artige Vorschläge erstattet, auf die das BM 
allerdings nicht einging; aus dem Aktenmaterial 
war aber auch nicht zu ersehen, auf welcher 
Grundlage das BM seine Förderungsmaßnahme 
stützte. 

51.32.2 Der RH kritisierte den Mangel an 
Aufzeichnungen, über die Ermittlung der Zu­
schußerfordernisse, was seitens des BM zur 
Kenntnis genommen wurde. 

51.33.1 Mit Erlaß vom 23. Jänner 1974 stellte 
das BM rückwirkend mit 6. Dezember 1973 
einen Bergbauernzuschuß in Höhe des jeweiligen 
Grundzuschusses in Aussicht. 

51.33.2 Der ' RH hezeichnete diese · Art der 
Bergbauernförderung als die nicht bestmögliche, 
weil die Auswahl der nur beschränkt exportier­
baren Tiere und damit auch die Auswahl der 
zu fördernden Bergbauern beim Exporteur lag. 
Die Regelung begünstigte auch jene Bundesländer, 
deren Viehhandel stärker, als es dem VerhäIi:nis der 
Zahl der Bergbauern entspricht, exportorientiert 
ist. Überdies hielt der · RH die Abgeltung von 
Produktions erschwernissen durch leistungsge­
bundene Zuschüsse für zweckmäßiger als die 
Gewährung spezieller Zuschläge nur für die nach 
den obigen Grundsätzen geförderten Tierhalter. 

51.33.3 Das BM erwiderte, daß es bemüht 
sein werde·, in Hinkunft die Bemängelungen des 
RH zu berücksichtigen. 

. 

51.34.1 . Im Jahre 1974 verfügte das BM, daß 
Verwertungszuschüsse auch Bundes- und· Landes­
gütern sowie -anstalten, deren Rinder ausgeführt 
werden, gewährt werden sollen. . 

51.34.2 Unter Hinweis auf die gesetzlich fest­
gelegten Zwecke der Förderungsmittel und auf 
§ 12  Abs. 2 des Finanzverfassungsgesetzes, wo­
nach für die Förderung von Landesgütern und 
-anstalten ein eigenes Bundesgesetz beschlossen 
werden müßte, ersuchte der RH, von der gegen­
ständlichen Förderungsmaßnahme Abstand zu 
nehmen. 

51.34.3 Das BM teilte mit, daß es künftighin 
der Empfehlung des RH nachkommen werde. 

Schweineexportstützung 

51.35 Wegen Absatzschwierigkeiten bei 
Schweinen im Inland gab das BM den Export­
und Stützungsanträgen mehrerer Firmen im 
Jahre 1971 statt. Diese Aktion war ursprünglich 
bis März 1971 befristet und wurde bis Mitte dieses 
Jahres fortgesetzt. Sie erforderte �inen Aufwand 
von rund 35,2 Mil!. S an öffentlichen Mitteln, 
wobei Schweinefleisch in einem Umfang von rund 
6 Millionen kg exportiert wurde. Pro kg· expor­
tiertes Fleisch war daher. ein Aufwand von 
nahezu 6 S erforderlich. 
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51.36.1 Die Überprüfung ergab, daß von zehn 
antragstellenden Firmen acht iri ihren Eingaben 
keine Begründung für ihre Initiative anführten, 
während · die beiden anderen sich auf mündliche 
Stützungszusagen anläßlich von Unterredungen 
mit Vertretern des BM beriefen. Darüber sowie 
über die Einladung zur AntragsteIlung an Firmen 
waren keine aktenmäßigen Unterlagen vorhanden. 

51.36.2 Der RH bemängelte insbesondere, daß 
mündliche Stützungszusagen zu einem Zeitpunkt 
erteilt wurden, als die Höhe des Stützungser­
fordernisses noch gar nicht feststand. 

51.36.3 Das BM nahm die Bemängelung zur 
Kenntnis. 

·51.37.1 Von den angeführten zehn Anträgen 
gab das BM in drei Fällen, die den Export nach 
Polen und in die CSSR mit dem erwähnten 
Stützungsaufwand von rund 35,2 Mil1. S betrafen, 
statt. Das BM gewährte dabei die beantragten 
Stützungen in voller Höhe, obwohl die von den 
drei Firmen dargelegten unterschiedlichen An- · 
kaufspreise und Kalkulationen verschieden hohe 
Exportstützungen zur Folge hatten. Außerdem 
hatte das BM .nur zwei Exportfirmen die Auflage 
erteilt, den Übernahmspreis im Inland nachzu­
weisen. 
· 51.37:2 Der RH nahm die angeführten Mängel 

zum Anlaß, das BM zu ersuchen, in Hinkunft 
den Export von Schweinen und Schweinehälften 
auszuschreiben und dem günstigsten Bieter zu-
zuschlagen. I 

51.37.3 Das BM nahm die Bemängelung und 
Anregung des RH zur Kenntnis und wies darauf 
h.in, daß es bereits anläßlich des Schweineexportes 
im Frühjahr 1976 das .vom RH' empfohlene Ver­
fahren angewendet habe. 

51.38.1 Die Anträge der sieben anderen 
Firmen auf Erteilung von Ausfuhrbewilligungen 
für Schweine und Schweinehälften nach Italien 
und die Gewährung von Exportstützungen 
wurden deshalb abgelehnt, weil das BM vermeinte, 
daß die Voraussetzungen für die Ausstellung der 
veterinärpolizeilichen Zeugnisse beim Export 
von Schweinen und Schweinehälften nach Italien 
ungeklärt seien. Des weiteren hegte es die Be­
fürchtung, daß die EWG-Bestimmungen über den 
Einschleusungspreis, den das BM garantieren 
müßte, von den Firmen unter den gegebenen 
Preisverhältnissen nicht eingehalten werden 
könnten. Außerdem wurde befürchtet, erteilte 
Zusagen für Exporte in Comecon-Staaten nicht 
einlösen zu können. 

51,38.2.1 Zu den veterinärpolizeilichen 
Schwierigkeiten erhob der RH, daß der Verband 
östcrreichischer Viehverwertungsgenossenschaf- . 
ten dem BM mitgeteilt hatte, in der Lage zu sein; 
die geforderten veterinärpolizeilichen Bedingun­
gen zu erfüllen; ergänzend dazu gab das BM 
f. Gesundheit und Umweltschutz eine positive 
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Erklärung betreffend die Befugnis der öster- weis ausgewiesenen Baukosten bei den Maß­
reichischen Veterinärorgane beim Italienexport nahmen Alp- und Weideverbesserungen, bei der 
ab 'und vermeinte, erst bei ' einem allfälligen Errichtung von Güter-, Wirtschafts- und Alp­
Scheitern eines Exportes nach Italien ilUS vete- wegen und bei Seilwegen, aber nur 1 % der 
rinären Gründen könne von einer Undurchführ- Bemessungsgrundlage (70% der Baukosten) für 
barkeit gesprochen ;verden. Belagsarbeiten an Güterwegen. Für die Elektri-

51.38.2.2 Zum Einschleusu�gspreis erhob der fizierung ländlicher Gebiete, Zusammenlegungen 
RH, daß die vom BM gehegte Befürchtung un- sowie Siedlungs wesen wurden keine Verwal-
begründet war, da die Verkaufs erlöse um 0,24 S tungskosten in Rechnung gestellt. ' 
bis 3,87 S über dem damaligen Einschleusungs" 52.2:2 Da die ABB zur Rechtfertigung der 
preis von 13,33 S j e  kg lagen. Einhebung dieser Beitiäge auf keine' Rechts-

51 38 2 3 Z d "h t E p rtz sa grundlage verweisen, konnte und das BM über-. . .  u en erwa n en x 0 u gen, 
des BM bemerkte der RH, daß die Stützungs- dies in einem Rundschreiben aus dem Jahre 1958 
anträge für Italienexporte größtenteils schon vor ausdrücklich untersagte, den im Rahmen der 
der Genehmigung von Ost-Exporten beim BM Förderungstätigkeit anfallenden Verwaltungs auf­
vorgel�ger: hatten. wand den Bundesförderungsmitteln ' anzulasten, 

ersuchte der RH, von der Einhebung dieser 'Bei-51.38.2.4 Der RH stellte daher zusammen- , träge künftighin Abstand zu nehmen. fassend fest, daß die Gründe des BM für die 
Ablehnung einer Förderung der beantragten 52.2.3 ' Der Landeshauptmann von Vorarlberg 
Italienexpörte nicht stichhältig waren. Die späteren (kurz LH) teilte hiezu mit, daß der Anregung des 

' Stützungsmaßnahmen des BM bedeuteten die RH entsprochen worden sei. ' 
Bevorzugung einiger weniger, besonders aus- 52 3 l i d B hh I d A'BB d . . ,  In er uc a tung er ' waren gewählter Unternehmungen und für den Bun zeitweise beachtliche Geldbeträge für die Ent­'überdies Mehrkosten in Höhe von rund 6 Mil!. S. lohnung der von der ABB beschäftigten Bau-

51.38.3 In seiner Stellungnahme zu diesem arbeiter im Panzerschrank deponiert und wurden 
Punkt erklärte das BM, daß es die Kritik des RH am Auszahlungstag jeweils von zwei ,Bediensteten 
vollinhaltlich zur Kenntnis nehme. ' zu den Baustellen gebracht. 

Landeshauptmann von 
V orarll�erg; Überpr üfung 
der Gebarung m�t den 
land- und forst wirtschaftlichen 
Bundesförderungsmitteln 

52.1 . 1  Die Überprüfung umfaßte die För­
derungssparten Agrarische Operationen, Land-

, ' wirtschaftliches Siedlungswesen mit Ausnahme 
der Besitzaufstockung, Forstliche Maßnahmen, 
Verkehrserschließung (Güterwege und Güter­
seilwege), Elektrifizierung ländlicher Gebiete 
und Schutzwasserbau. ' 

52.1'.2 Für die genannten Maßnahmen wurden 
in 'den Jahren 1971 bis 1974 Förderungsmittel 
des- Bundes in folgendem Ausmaß in Anspruch 
genommen: 

Agrarische Operationen . . . . . . . . . . . . . . 
Landwirtsch�ftliches Siedlungswesen . .  
Forstliche Maßnahmen . . . . . . . . . . . . .  . 
Güterwege . . . . . . . . . . . . . . .  ; . . . . . . . . . 
Güterseilwege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Elektrifizierung ländlicher Gebiete . . .  . 
Schutzwasserbau . . . . . .  - . . . . . . .. . . . . . .  . 

in M I. S 
, 2,45 

1 ,26 
3,77 

34,80 
1 ,30 
-1 ,32 

39,93 
Summe . . . . . . .  84,83 

52.2.1 Die Agrarbezirksbehörde Bregenz 
(kurz ABB) berechnete für .die durch P�ojektie­
'rung, Bauleitung und Bauaufsicht bei Durch­
führung der Bauarbeiten durch ihre Bediensteten 
entstandenen Auslagen 2% der im Verdienstaus-

52.3.1 .2 Weiters stellte der RH' fest, daß für 
den Vollzug der Auszahlung vom Bankkonto 
der ABB jeweils zwei Unterschriften , von vier 
Bediensteten der Buchhaltung genügten, die 
Bankgarantien von Baufirmen zumeist die er­
forderliche Anforderungsklausel nicht enthielten, 
Kassenskontrierungen vom Amtsvorstand der 
ABB bisher nicht vorgenommen wurden und 
Vorschriften für den Gebarungsvollzug, die 
Kassenführung und die Verrechnung für die 
ABB nicht vorhanden waren. 

52.3.2 , Der RH empfahl ' unter Hinweis auf 
die eingehenden Sicherheitsbestimmungen, wie 
sie für die Verwaltung von Bundesmitteln, aber 
auch im Bereiche der Privatwirtschaft bestehen, 
entsprechende Anordnungen und Maßnahmen 
auch für die Kassenverwaltung . der AB� zu 
treffen. Insbesondere regte er die bargeldlose Aus-' 
zahlung der Löhne und eine Beschränkung der 
Zeichnungsberechtigung für das Bankkonto auf 
den Amtsvorstand gemeinsam mit dem Rech-
nungsführer an. . 

52.3.3 In seiner Stellungnahme sagte der LH 
zu, dei: Empfehlung des RH nachzukommen. 

52.4.1 Im Rahmen der Maßnahme Agrarische 
Operationen hat die ABB wiederholt einzelnen 
Zusammenlegungsgemeinschaften Bundesförde­
rungsmittel überwiesen, ohne daß Rechnungen 
über erbrachte. Lieferungen oder Leistungen vor­
lagen oder ein unmittelbarer. Bedarf an diesen 
Mitteln gegeben war. 
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52.4.2 Der RH erinnerte an die Weisungen 
des BM in 'dessen "Allgemeinen Bestimmungen 
zu den Sonderrichtlinien für die Förderung der 
Landwirtschaft" über die ' Flüssigmachung von 
bewilligten Fqrderungsbeiträgen für Investitionen 
an die Förderungsnehmer und empfahl, künftig­
hin die Bundesmittel erst dann auszuzahlen, wenn 
sie zur Leistung fälliger Zahlungen bei der 
Durchführung der geförderten Vorhaben be-
nötigt werden. 

. 

52.4.3 Der LH sicherte zu, daß in Hinkunft 
die Allgemeinen Bestimmungen zu den Sonder­
richtlinien eingehalten würden. 

52.5.1 Der RH bemängelte; daß es den In­
teressentschaften als Bauherren von Forstauf_ 
schließungsprojekt�n: freigestellt war, Bauaufträge 
an die Erdbauunternehmungen freihändig, oder 
mittels :Ausschreibup.g zu vergeben: Er empfahl 
daher, bei Bauvorhaben größeren Umf�nges pen 
Förderungswerbern die Vergabe von Bauleistun­
gen nach einer zumindest beschränkten Ausschrei­
bung im Sinne der ÖNORM A 2050 aufzuerlegen 
und die erteilten Aufträge hinsichtlich des Best­
bieters von der Forstabteiluhg des Landes über­
prüfen ' zu lassen. 
" 52.5.2 , Zu,r Frage , der Ausschreibung be­
merkte, der, LH, daß eine Kontrolle nicht not­
wendig , wäre, weil die , wenigsten Förderungs­
werber ,die l)urchführung der ,gesamten .t\.rbeiten 
einem Unternehmer übertragen würden und, weil 
angenommen werden könne, daß ,der Förderungs­
werber .im , eigenen Interesse das preisgünstigste 
Offert berücksichtige. 

52.5.3 Hiezu bemerkte der RH,' daß 'die Aus­
führungen des LH in Widerspruch zu den vom 
BM in den "Allgemeinen Bestimmungen zu den 
Sonderrichtlinien für die Förderung der Larid� 
wirtschaft" festgelegten Vergabegrundsätzen 
stehen. 

52.6.1 ' Von den mit Bundesmitteln geförder� 
ten und in Angriff genommenen 41 Forstauf­
schließungswegen, die noch nicht fertiggestellt 
waren, wurde bis zur Zeit der prüfung in 31 
Fällen die vorgesehene Bauzeit um mindestens 
ein Jahr, zumeist aber um einen erheblich größe,ren 
Zeitraum überschritten. ' , " 
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reichenden Förderungsmitteln im Verhältnis zum 
jährlichen Bauumfang und mit unvorhersehbaren 
Schwierigkeiten (Schlechtwetter, ,Finanzierungs­
schwierigkeiten, Krankheit oder Wechsel des 
Genossenschaftsobmannes u. dgl.). 

52.7.1 Der Obmann der Agrargemeinsdiaft , 
Rankweil war gleichzeitig Leiter der Abteilung 
für Fors!wesen des ' Amtes der Vorarlberger 
Landesregierung. Er ließ in den Jahren 1964 bis 
1973 drei Forstwegebauten' dieser Agrargemein­
schaft mit Gesamtbaukosten von rund 2,3 
Mill. S errichten: Der Anteil der Bundesmittel 
betrug 10% und wurde von ihm in seiner Eigen­
schaft als Landesforstdirektor bewilligt. Er über­
prüfte die eingereichten Belege, nahm die tech­
nische' Schlußüberprüfung eines der Projekte vqr 
und erteilte der Agrargemeinscha,ft Rankweil als 
Bauherr� die Entla�tung: 

' 

52.7.2 Der RH wies auf die Möglichkeit einer 
Interessenskollision hin und ersuchte, in Hin­
kunft bei der Vergabe von Förderungsmitteln 
Vorkehrungen gegen eine solChe Kumulation 
der Funktionen zu treffen. ' 

52,7.3 Der LH gab bekannt, daß seit dem 
Übertritt des früheren Leiters der Forstabteilung 
in den Ruhestand eine solche Situation nicht 
mehr zu befürchten sei. , 

52.8. f Bei" Güterwegbaufen ' war nach qen 
Richtlinien des BM das Ausmaß der Interess�h­
tenleistung vor Beginn d�r Arbeiten festzulegen, 
zu welchem Zwecke die Leistungsfähigkeit eIes 
Förderungswerbers <;lurch Prüfung seine): wirt­
schaftlichen Lage festzustellen war. Die ABB hat 
konkrete Erhebungen 'über Berufe und Einkom­
mensverhältnisse einzelner Förderungswerber 
oder Mitglieder von Güterweggenossenschaften 
nicht vorgenommen. ' ' 

52.8.2.1 Der ,RH regte an, in Hinkunft An­
gaben über Berufs� und Einkommensverhältnisse 
der Antragsteller zu verlangen, 'bd dem nicht ' zu 
fördernden Personenkreis eine ' Reduzierung des 
Förderungsbetrages vorzunehmen.sowie:die För­
derungswerber schriftlich von der getroffenen 
Entscheidung in Kenntnis zu setzen. " ' 

52.8.2.2 In diesem Zusammenhang richtete 
der RH an das BM das Ersuchen, die einschiä-

52.6.2 ' Der RH ' bemerkte, daß die , von der gigen Richtlinien zu ergänzen oder abzuändern; 
Interessentschaft allein zu tragenden Kosten für da nach ihnen die Förderungswürdigk,eit der ge­
die Erhaltung der Wege dem Bauaufwand zuge- samten Weganlage und nicht des einzelnen In­
rechnet werden könnten, und ersuchte" für eine teressenten maßgebend war; diese Bestimmung 
zügige Fertigstellung der begonnenen ;Wege- macht aber wegen des Ausschlusses einzelner In­
bauten zu sorgen sowie umfangreichere Bauvor� teressenü:n infolge mangelnder , Förderbarkeit 
haben mit längerer Bauzeit ', in Teilprojekte zu oder Bedütftigkeit eine nähere Erläuterung er-
unterteilen. forderlich. ' , , 

52.6.3 , Der LH begründete die aufgezeigfen - 52.8:3,1 Der LH erwiderte: der nicht bäuer� 
Bauzeitüberschreitungen mit der späten Anwei- liehe Besitzanteil sei in Vorarlberg unbedeutend 

- sung der Förderungsqlittel , (im Jahre nach Ein.: und die Erhebung der Einkommensverhältnisse 
reichung ', des , Eörderungsprojekt�s), ,mit, unzu- der einzelenen Mitglieder von'Güterweggenossen- ' 

o 
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schaften wäre daher nicht zu vertreten. Jede För- 52. 1 1 . 1  Die Arbeitsstundennachweisungen 
derung würde in Zukunft den Förderungsw�rbern .der Interessentschaften bei Arbeiten zur Elektrifi­
schriftlich bekanntgegeben werden. zierung ländlicher Gebiete wurden nur in Form 

einer summarischen Aufstellung ohne Beischluß 52.8.3.2 Das BM erwähnte in seiner Stellung- von Stundenlisten geführt. Die beanspruchten nahrne, daß die Weganlagen nicht nur den An- Entschädigungen für Arbeitsstunden wurden raiilern, sondern in einem sehr wesentlichen Teil von der ABB zum Teil anerkannt, zum Teil abge­der Öffentlichkeit dienten. Die unmittelbar Be- ändert, ohne daß ein näherer Grund für diese 
troffenen müßten die Interessentenleistung allein unterschiedliche Vorgangsweise ersichtlich war. aufbringen und seien gegenüber Eigentümern 
von Grundstücken an Gemeinde-, Landes- oder 52.1 1 .2 Der RH empfahl, für die Nachwei­
Bundesstraßen sehr benachteiligt. Um Härten sungen der Arbeitsleistungen Stundenlisten auf­
auszugleichen, sei angeordnet worden, nicht zulegen und die Eintragungen durch Kontrollen 
mehr die Leistungsfähigkeit einzelner Interessen- der, Baustellen zu überprüfen. Er regte ferner an, 
ten, sondern die Förderungswürdigkei� des Vor- für wiederkehrende, standardisierte Arbeitsgänge 
habens als Ganzes zu untersuchen und zu beur- einheitliche Richtsätze aufzustellen, die dann als 
teilen. Maßstab bei der Kontrolle und Anerkennung der 

52.8.4 Der RH wies'in seinen Rückäußerungen Arbeitsnachweisungen zu dienen hätten. 
an den LH und an das BM darauf hin, daß gerade 52. 1 1 . 3  Der LH führte im einzelnen die 
die Zunahme von Zweitbesitz (Wochenend- und Gründe an, die zur Reduzierung der Arbeits­
Ferienhäusern) und Fremdenverkehrsbetrieben in stundenentschädigungen geführt hätten: Zu den 
ländlichen Gebieten die Feststell�ng der Leistungs- Anregungen des RH nahm er nicht Stellung, 
fähigkeit der Grundbesitzer erforderlich mache. weshalb um Mitteilung der getroffenen Maß nah-

d men ersucht wurde. \ 52.9.1 Gemäß den allgemeinen För erungs-
grundsätzen des BM f. Firianzen ist vor jeder 52.12. 1 . 1  Nach den v,om BM im Jahre 1972 
Förderung zu prüfen, ob der Förderungszweck verfügten "Wasserwirtschaftlichen Gesichtspunk� 
durch einen Zuschuß oder ein Darlehen erreicht ten für einen mit Umweltschutz und Raumord­
werden kann. Die Förderung hat durch ein Dar- nung optimal abgestimmten, vorbeugenden Hoch" 
lehen zu erfolgen, wenn auf diese Art der Förde- wasserschutz" war die rasche Aufstellung groß- . 
rungszweck erreicht werden kann. räumiger Grundsatzkonzepte für die einzelnen 

Abfiußbereiche die vordringlichste Voraus-52.9.2 Da in den Jahren 1973 und 1974 von setzung zur Erreichung der Ziele des Schutzwasser-den. für die Verkehrserschließung ländlicher Ge- baues ; insbesondere wurde der Erfassung und 'biete in Vorarlberg verfügbaren Agrarinvcsti- Darstellung der Gewässergefährdungsräume be-. tionskrediten in Höhe von 8 Mil!. S il!-sgesamt sondere Bedeutung zugemessen. Auf die genaue 
rund 3,75 Mil!. S nicht beansprucht wurden, er- Beachtung dieser Verfügung wurde in den "All­suchte der RH" auf eine vorrangige Ausnützung gemeinen technischen Richtlinien für den Wasser-
der Kredite Bedacht zu nehmen. bau" des BM hingewiesen. , 

52.9.3 Der LH gab bekannt, daß die Agrar- 52.12. 1 .2 In Vorarlberg sind mit Ausnahme 
investitions kredite in den Jahren 1 975 und 1976 für , die Flüsse III und Bregenzer Ache - der 
voll in Anspruch genommen worden seien. Hochwasserschutz des Rheins ist bereits ausge­

baut - Grundsatzkonzepte nicht vorhanden und 52.10.1 Für einen Seilweg mit einer Länge 
von 1270 m wurden Gesamtkosten in Höhe von somit auch deren Gewässergefährdungsräume 
800 000 S veranschlagt;  das im Jahre 1 965 be- weder erfaßt noch dargestellt. 
gonnene 1?rojekt sollte bis zum Jahr 1 968 fertig- 52.12.2 Im Interesse eines möglichst spar­
gestellt sein. Tatsächlich beliefen sich .die end- samen und zweckmäßigen Einsatzes der für den 
gültigen Gesamtkosten laut Verwendungsnach- Schutzwasserbau bestimmten öffentlichen Mittel 
weis 1972, dem Jahr der Fertigstellung, auf rund empfahl der RH, die Grundlage für die generelle 
2,5 Mil!. S, von denen etwa ein Viertel aus Bundes- Projektierung un4 die darauf fußenden Detail-
mitteln getragen wurde. maßnahmen zu schaffen. 

52. 10.2 Der RH empfahl; in Hinkunft der- 52.12.3 Der LH teilte die Meinung des RH, 
artige Baukostensteigerurtgen und Bauzeitver- daß die Erstellung großräumiger Grundsatz­
längerungen zu vermei0en, und regte an, im In- konzepte für die einzelnen Abfiußbereiche· für 
teresse' eines wirkungsvollen Einsatzes der Förde� :einen optimalen Hochwasserschutz notwendig 
rungsmittel die Kosten der Projekte möglichst · sei. 
genau zu ermitteln und die Vorhaben dann plan- 52.13 .1  , Mit Verordnung vom 17. Juli 1 969, 

BGB!. Nr. 280, wurden neben der. Besorgung der 
Geschäfte der Bundeswasserbauverwaltung auch 
die Verwaltung des öffentlichen Wassergutes und 

.mäßig durchzuführen. ' 
, 52.10.3 Der LH sagte zu, der Empfehlung 
nachzukommen. 

() 
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die Angelegenheiten der Bundesflußbauhöfe den 
Landeshauptmännern vom Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft nach Maßgabe der 
von ihm erlassenen Richtlinien und Weisungen 
übertragen. Von den geplanten Richtlinien lagen 
bisher jene für den Bereich "Wasserbau, Tech­
nische Richtlinien" nur zum Teil vor ; für die 
"Verwali:ung des öffentlichen Wassergutes," und 
die "Bewirtschaftung der Bundesflußbauhöfe" 
wurden noch keine Richtlinien erlassen. 

52.13.2 Der RH empfahl dem BM zwecks 
klagloser Erfüllung der den Landeshauptmännern 
übertragenen Aufgaben, für die eheste Heraus­
gabe der noch ausständigen Richtlinien zu sorgen. 

52.13.3 Das BM gab bekannt, daß die dies­
bezüglichen Arbeite!! im Sinne der Anregung 
des RH beschleunigt würden. 

52.14.1 Zum Zwecke der ' Erfassung aller 
jener flußbaulichen ' Bau- und Erhaltungsmaß­
nahmen in der "EDV im' Flußbau", für die nach 
dem Wasserbautenförderungsgesetz, BGBl. Nr. 
34/1948, Bundesmittel bewilligt wurden, waren 
für alle ' aus Bundesmitteln geförderten oder 
finanzierten flußbaulichen Maßnahmen nach der 
finanziellen Genehmigung vierteljährlich dem 
BM die finanziellen und leistungsmäßigen Ver� 
änderungen bekanntzugeben. Wie der RH fest­
stellte, ergaben sich in einer Reihe von Fällen 
betragliche Unterschiede zwischen den Daten der 
EDV-Flußbaukartei und den Buchungsergeb­
nissen der Verrechnungsstelle des Landeswasser­
bauamtes Bregeriz. 
', 52.14.2.1 Der RH bemängelte, daß diese 
Differenzen bisher noch nicht bereinigt wurden, 
und , ersuchte, die Unstimmigkeiten nach Fest­
stellung ihrer Ursachen ehestens zu berichtigen. 

52.14.2.2 An das' BM erging das Ersuchen, 
die Berichtigung dieser Unstimmigkeiten zu über­
wachen, deren Ursachen festzustellen und den 
RH hievon in Kenntnis zu setzen. 
, '52.14.3.1 Der LH gab bekannt, daß die ge­

nannten Unstimmigkeiten inzwischen behoben 
worden seien. ' 

52.14.3.2 Wie das BM dazu mitteilte, habe 
es bereits die Bundeswasserbauverwaltunge,n der 

, Länder angewiesen, ab dem zweiten Vierteljahr 
1976 die Richtigkeit der Auswertungen der Fluß­
bau kartei von der jeweiligen Landesbuchhaltung 
bestätigen zu lassen. 

52.15 .1  Das Wasserbautenförderungsgesetz 
bestimmt, daß die Abrechnung der fertiggestellten 
Bauten längstens innerhalb Jahresfrist nach Bau­
vollendung durchzuführen, zu prüfen und mit 
den maßstab- und lagegerechten Ausführungs­
plänen in übersichtlicher und leicht prüfbarer 
Form dem BM vorzulegen ist; dieses 'hat sodann 
die Kollaudierung und endgültige Feststellu'ng 
des Förderungsausmaßes Z].l veranlassen. Das 
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BM hat in seinen "Allgemeinen technischen 
Richtlinien für den Wasserbau" hiezu ergänzende 
Bestimmungen erlassen. 

52.15.2.1 Wie der RH feststellte, wurde 
diesen Anordnungen in insgesamt 31 Fällen nicht 
oder nur 'unzureichend Folge geleistet. Im be­
sonderen wurde für flußbauliche Maßnahmen 
mit Gesamtkosten von insgesamt 54,7 Mill. S 
dem BM noch kein , Abrechnungsoperat vorge­
legt. Weiters bemängelte der RH vereinzelte Ver­
zögerungen bei der Erstellung der Rechnungs­
ausweise (Belegaufstellungen) sowie die säumige 
Kollaudierung von Wasserbauten und empfahl, 
geeignete Maßnahmen zur Vermeidung der auf­
gezeigten Unzukömmlichkeiten in die Wege zu 
leiten. 

' 

52.15.2.2 Der RH ersuchte dazu das BM um 
Mitteilung, ob und gegebenenfalls mit y.relchen 
Verfügungen es die Beseitigung dieser beträcht­
lichen Abrechnungsrückstände betrieben habe, 
und empfahl, weitere Förderungsmittel erst nach 
Vorlage der Operate zu bewilligen. Weiters wies 
er auf die Nachteile von Kollaudierungsrück­
ständen hin. 

52.1 5.3.1 Der LH nahm die Bemängelungen 
zur Kenntnis und erwiderte, daß fehlende Ab­
rechnungsoperate bereits dem BM vorgelegt und 
ausständige Kollaudierungen vorgenommen 
'worden seien. 

' 

52.15 .3.2 Das BM teilte mit, daß es vo'n den 
abzurechnenden Vorhaben jenes, das die Sanie­
rung der Harder Bucht betrifft (41,5 Mill. S), 
im Jahre 1973 urgiert und die Vorlage der übrigen 
Abrechnungen in der Zwischenzeit betrieben 
habe. 

52.16.1 Für die Übertragung von Bauleistun­
gen an Firmen sahen die "Richtlinien für die' 
Vergebung von Leistungen' im Wasserbau" des 
BM vor, daß die ÖNORM A 2050 zu beachten 
ist. Die Bestimmung der ÖNORM, daß nach Ab­
schluß der Eröffnung die Niederschrift, die An­
gebote und die Briefhüllen so zu verwahren sind, 
daß sie Unbefugten unzugänglich sind, wurde in 
einigen Fällen nicht eingehalten, da drei Ange-
bote und mehrere Briefhüllen fehlten. J 

52.16.2 Auf die Empfehlung des RH, künftig­
hin entsprechend der erwähnten Vorschrift vor­
zugehen, gab der LH bekannt, daß bereits die 
notwendigen Vorkehrungen getroffen worden 
seien. ' 

52.17.1 .1  Beim Landeswasserbauamt erlagen 
in den Jahren 1972 bis 1975 für die Zweckgebiete 
"Flußbau" und "Landwirtschaftlicher Wasserbau" 
Bundesmittel in beträchtlicher Höhe geraume 
Zeit hindurch ungenützt. Besonders hoch war�n 
die Reste im zweiten Halbjahr 1974. Im August 
beispielsweise erreichten sie sogar die Höhe von 
6 Mill. S, lagen somit knapp unter der Hälfte des 
zugesicherten Jahresbetrages. 
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52.17;1 .2 Das Landeswasserbauamt Bregenz. 52.18.3 . Das BM erklärte, es werde trotz er­
hat wiederholt nicht benötigte Bundesmittel im heblicher Bedenken der Länder bemüht sein, die 
Ausmaß von mehreren Millionen Schilling bei Kreditermächtigung , bei allen Ansätzen des 
seinem Bankinstitut als Festgeld zinsbringend an- Schutzwasserbaues noch im Jahre 1977 einzq­
gelegt" z. B. im Zeitabschnitt Feber bis Mai führen. 
1969 3,5 Mill. S, im März und April 1973 4 52 19 1 1  D' Üb ' F"  d . " le ertragung von or erungs- , 
Mill. S und im Juli und August 1974 3 Mill. S. aufgaben vom BM auf die einzelnen Förderungs-

52.17.2 Der RH bemängelte, daß die Über- stellen (Landwirtschaftskammern, Landarbeiter­
weisungen des BM zu einem Zeitpunkt erfolgten, kammern, Ämter der - Landesregierungen) er­
zu dem ein unmittelbarer Bedarf an Bundes- folgte bisher in der Regel formlos. Die dabei,vom 
mitteln nicht gegeben war, und ersuchte das BM, BM den Ämtern der Landesregierungen zur Ver­
den mit der Abwicklung der Förderungsmaß- fügung gestellten Gelder wurden in den meisten 
nahmen befaßten Stellen die hiefür erforderlichen Bundesländern in der nichtvoranschlagswirk� 
Bundesmittel unter Beachtung des § 16  Abs. 3 samen · Gebarung verrechnet. Damit wurde zum 
der BundeshaushaltsverordilUng nur nach Maß- Ausdruck gebracht, daß es sich um fremde Geld2r 
gabe des unabweislichen Bedarfes zuzuweisen; und Förderungsmaßnahmen 'des BM handelte ; 

über die Art des Rechtsverhältnisses zwischen 52.17.3 Das' BM erwiderte, daß in den Jahren Land und BM wurde damit nichts ausges�gt. ; 1973 und 1974 .die BundeswfLsserbauverwaltung 
in Voradberg wegen der konjunkturell bedingten 52.19.1 .2 In Vorarlberg wurden die Bundes- , 
Auslastung der Bauwirtschaft Hindernisse in der förderungsmittel, ausgenommen ' jene für den 
rechtzeitigen Bauvergabe' zu überwinden gehabt Wasserbau, als voranschlagswirksame Einnahme 
habe ; hinzu seien noch personelle Probleme in- des Landes veranschlagt und bei den Ausgaben in 
folge Pensionierung des Le:iters des Wasserbau- . einem Betrag gemeinsam mit den vom Land be­
amtes Bregenz und wiederholte Verzögerungen reitgestellten Mitteln als Förderungskredite des 
bei der Vorlage der Abrechnungen bauausfüh- Landes ilusgewiesen, somit der Budgethoheit des 
rende_r Firmen gekorritrien. Im Jahre 1976 sei der Landtages unterstellt. Diese Vorgangsweise 
Bundesmittelrest auf eiU vertretbares Ausmaß wurde für unbedenklich gehalten, da diese "För-
v'�rri1igert worden. _ derungsaktionen des Landes�' . mit ,. Hilfe von ' 

Bundesmitteln dieser Ansicht nach auf der Grund-
· 52.17.4 Der RH nahm die letztgenannte Mit- lage privatrechtlicher Veteinbarungen zwischen te:ilung .zur Kenntnis, hü:lt aber im, übrigen seine dem Land und' dem BM beruhten. 

�iitik an der v'orzeitigen Überweisung von 
Bundesriiitteln aufrecht: 52.19.2 Der RH ersuchte das BM, die Rechts-

.. . , . . " ' beziehungen in dieser Angelegenheit zw.lschen 52:18 .1 . 1  Seit dem.]ahre 1949 empfahl der RH dem ,Laqde Vorarlberg und den anderen Bundes­
wiederholt, die Bundeswasserbauverwaltung ländern eiUerseits und dem Bunqe andererseits 
unter · Beachtung der Haushaltsvorschriften des klarzustellen. Er vertrat selbst dabei die Auf7 
Bundes zu dotieren und die vorgesehenen Mittel l'a n daß hl' ' B t d L d h . t " 1: ssu g, er e111,e e rauung er an es aup -
den Amtern de,r Landesregierungen im Wege der " l't d V lt B d " manner . m er erwa ung von un esvermo-
Kreditermächtigung zur Verfügung zu stellen. gen im Sinne des Art. 104 Abs. 2 B-VG 'vorliegt 
Auch das BM f. Finanzen unterstützte diese Be-
s.trebungen. 

. '  und es daher der Publikation einer Verordnung 
bedürfe. Er ersuchte das BM, in allen Fällen' der ,-

52.18.1 .2 Das BM überwies bisher mit Aus- Wahrnehmung von Förderungs agenden durch ' 
nahme einer probeweisen Einführung der Kre- Organe der Länder entsprechende Verordnun­
ditermächtigung beini Al}).t der Niederöster- gen ,zu erlassen. Weiters empfahl der RH, mit den 
reichischen Landesregierung die Förderungs- übrigen Förderungsstellen Geschäftsführungs" 
mittel weiterhin an die Ämter der Landesregie- verträge abzuschließen. 
r\lngen, so daß bei d�n Ländern laufend beacht- 52.19.3 ' Das , BM gab bekannt, es werde zu . liche Bet�äge unverwen�et erlagen. In einem diesem Probl'em noch gesondert Stellung nehmen.' , Schreiben aus dem Jahre 1973 teilte das BM dem 
RH mit, daß der allgemeine Übergang , auf die 52.1 9.4 . Der ' RH wies d�rauf hin, daß d�s Prü­
Kreditermächtigung von bestimmten Zusiche- fungsergebnis dehl BM bereits vor zehn ,Monaten 
rungen des BM f. Finanzen abhängig gemacht ' zugestellt worden war, und' ersuchte daher das 
wurde. ' BM, sich ehestmÖglich zu dieser Angelegenheit 

52.18.2 Der RH; dem - über den Fortgang in 
dieser ' Angelegenheit . trotz seines Ersuchens 
bisher keine Mitteilung zuging, ersuchte daher 
im Hinblick auf , die hohen Bundesmittelreste 
beim Wasserbauamt das BM neuerlich, für einen 

. alsbaldigen Üb�rgang auf die I<:.teditermächtigung 
zu sorgen. 

zu äußern . . 

Österreichische '  Bundes:forste; 
Forstverwaltung Traunstein 

53.1 Die Forstverwaltung Tr�unstein , (kurz 
FV) . der Österreichischen Bundesfcmte (kurz 
ÖSF) wird von G:munden aus bewirtschaftet: 

11* 
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Die Gesamtfläche des verwalteten Gebietes be­
trägt rund 6800 ha, von denen rund 3000 ha 
Wirtschaftswald sind. Der Einschlag pro Jahr 
beträgt laut Operat 1 8 200 fm Holz. 

53.2.1 Die FV war in fünf Försterdienst­
bezirke unterteilt, die von vier Förstern betreut 
wurden. Die Bezirke Traunkirchen und Traunfall 

. wurden von einem Förster beaufsichtigt. Wie nun 
den Fällungsnachweisen der Jahre 1969 bis 1974, 
den . Flächenanteilen und der · im Vergleich der 

1 77 

Im übrigen sei die FV angewiesen worden, sich 
genau an die erwähnten Bestimmungen zu 
halten. 

53.4.1 Da die FV ihr Einnahmen-Soll für das 
Jahr 1974 vorzeitig erfüllt hatte, verschob sie die 
Rechnungslegung für im September und Oktober 
1974 um rund 191 000 S verkauftes und abge­
führtes Holz auf Mitte Dezember, um so Fällig­
keit und ZahllJcng in das Nachjahr aufschieben zu 
können. 

beiden Werte ermittelten Holzabmaßleistung 53.4.2 Unter Hinweis auf seine wiederholten pro Hektar zu entnehmen war, ergab sich für die 
vier einzelnen Gebiete eine äußerst unterschied- Bemängelungen solcher Verstöße gegen die Ver­

rechnungsvorschriften ersuchte der RH, die Ein-liehe Arbdtsauslastung·. nahmen ohne R�cksicht auf die Höhe des V or-
53.2.2 Der RH stellte fest, daß bei der FV anschlages stets rechtzeitig hereinzubringen. 

mit drei Revierförstern das Auslangen gefunden -
werden könnte, und regte an, die gegenwärtige 53.4.3 Die GD erklärte, daß die FV die Kritik 
Arbeitsauslastung zu überprüfen. des RH zur Kenntnis genommen habe. 

53.2.3 Hiezu teilte die Generaldirektion der 53.5.1 Der größte Teil des Traunseegrundes 
ÖBF (kurz GD) mit, daß sie stets geprüft habe, ob sowie einige Ufergrundstücke sind im Besitz der 
bei Freiwerden von Dienstposten durch natür- ÖBF. Da die Grenzen zwischen den Ufergrund­
lichen Abgang eine Auflassung des Postens durch stücken der ÖBF und den angrenzenden Gebieten 
Angliederung der Flächen an Nachbarbezirke in nicht v:ermarkt waren, ergaben sich in der Ver- . 
Frage komme. Versetzungen trotz des Wider- gangenheit immer wieder Streitigkeiten über- den 
standes des Personals seien problematisch. Ebenso Grenzverlauf, wobei die ÖBF in zwei Fällen dem 
sei . die örtliche Bevölkerung an de·r Aufrechtet- Begehren der Anrainer stattgaben bzw. einem 
haltung der bestehenden Organisation interessierL allfälligen Rechtsstreit durch den Abschluß eines 
Im Falle der FV werde .die GD prüfen, ob eine Vergleiches begegneten. 
entsprechende Personalverminderung möglich 53.5.2 Der. RH wies auf die bisherigen Schwie­sei ; i� übrigen sei�ri für den Arbeitsumfang der rigkeiten bei Grenzfestlegungen und die zuneh­
Bezirke die Flächengröße und der Holzeinschlag mende Bedeutung der Seeufer hin und empfahl, 
nicht allein entscheidend. die ordnung�gemäße Vermarkung der Grenzen 

53.2.4 Der RH wiederholte seine Anregung des Seegrundes ehestens in Angriff zu nehmen. 
und wies darauf hin, daß während der Oberprü- 53.5.3 Die GD erwiderte, daß die erford�r-fung der zuständige Oberforstmeister die vor-

d a1 lichen Maßnahmen arbeits- und kostenaufwendig geschlagene Organisationsän erung s zweck-
mäßig bezeichnet und seine Unterstützung im sein würden, sagte aber zu, um eine baldige Ver­

markung der Grenzen bemüht ·zu sein. im Sinne der vom RH angeregten Lösung zu-
gesagt hat. . 53.6.1 ,Entgegen den Richtlinien über eine 

53.3.1 Gemäß den "Allgemeinen Verkaufs- gesicherte Verwahrung der Urkundensammlungen 
und · Zahlungs bedingungen für Holzverkäufe'� und Urkundenverzeichnisse hat die FV diese Do­
durfte das verkaufte Holz der ÖBF nur · gegen kumente in den Kanzleiräumen in Holzkästen mit 

. vorherige Bezahlung oder Sicherstellung des einfachen Schlössern abgelegt. 
Kaufpreises zur Abfuhr freigegeben werden. 
Der zuständige Revierförster der ÖBF hatte das 53.6.2 Der RH bemängelte diese Art der Ver-

d d wahrung und empfahl eine Aufbewahrung der Holz in der. Regel nur aufgrun er vom Forst- Urkunden in Stahlschränken mit sicherem Ver-meister erhaltenen AbgabebewiIligung aus zu- . 
folgen. schluß und eine diesbezügliche Ergänzung der 

Richtlinien. 
53.3.2 Der RH stellte fest, daß in zahlreichen 

Fällen die Holzfreigabescheine schon vor der Be- 53.6.'3 Die GD sicherte zu, eine Normierung 
zahlung oder Beibringung einer Sicherstellung von Mindesterfordernissen für eine gesicherte 
ausgefolgt worden waren. Unter Hinweis auf die Verwahrung von Urkunden in den Richtlinien 
Gefahr der Uneinbringlichkeit von Forderungen in Erwägung zu ziehen. 
aus Holzverkäufen ersuchte der RH daher um 53.6.4 Der RH bemerkte nochmals, daß der · genaue Einhaltung der Bestimmungen über die Verwahrung von Urkunden der Forstverwaltun­Freigabe des Holzes. 

. , 
gen besondere -Bedeutung zukomme, da manche 

. 53.3.3 Die GD erklärte; bei den gegenständ- von ihnen Unikate sind, und ersuchte 'um Be­
liehen Holzkäufern habe es . sich um .bekannt kanntgabe des Ergebnisses der in Aussicht ge­
seriöse und finanzkräftige Personen gehandelt. stellten Regelung� .  

1 2  . 
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53.7.1 Im Jahre 1973 verfügte die GD, daß 
zur Berechnung von wertgesicherten Entgelten 
nicht mehr der Indexwert des Fälligkeitsmonates, 
sondern der des vorausgehenden Monates heran-
zuziehen sei. 

. 

53.7.2 Der RH stellte fest, daß diese Regelung 
sich aber nicht auf die Jagdpac�tverträge er­
streckte, und ersuchte deshalb im Interesse einer 
geordneten Verwaltung und zwecks Vermeidung 
von Irrtümern, auch diese in die Regelung einzu­
beziehen. 

53.7.3 Die GD teilte mit, daß auch die Jagd­
pachtverträge inzwischen abgeändert worden 
seien. 

53.8.1 Nach den Richtlinien der GD für die 
Verpachtung von Seegrundstücken aus dem 
Jabt:e 1966 waren bei der Berechnung der Pacht­
zinse für See-Einbauten neben den unmittelbar. ver­
bauten auch die angrenzenden, durch die Einbauten 
den Gemeingebrauch behindernden Flächen unter 
der Bezeichnung "Wasserfläche" zu berücksich­
tigen. Die FV stellte die "Wasserfläche" · bei 
gleichen Voraussetzungen jedoch nur. dann in 
Rechnung, wenn dagegen kein Einwand erhoben 
oder dies vom Pächter gewünscht wurde. 

53.8.2 Der RH kritisierte, daß die Einbezie­
hung einer solchen Fläche in die Bemessung des 
Pachtzinses vom Willen des Pächters abhänge, 
und regte außerdem an, auch jene Flächen zu be­
rücksichtigen, die durch die Art der Verbauung 
eingeschlossen. wurden, so daß sich auch · die 
Fläche · des durch die Anlagen blockierten See­
grundes auf die Höhe des Pachtzinses auszu­
wirken hätte. 

53.8.3 Die GD gab dazu bekannt, daß sie 
auch die Einhebung eines Entgelts für die Blockie­
rung bzw. Behinderung von See grund für zwe·ck­
mäßig halte und in den nächsten Jahren entspre:" 
chende Richtlinien zwecks einheitlicher Vorgangs-
weise erlassen werde. 

' 

53.9.1 Im Zuge der Abwicklung mehrerer 
von der FV . mit einer Seilbahngesellschaft abge­
schlossener Bestandverträge war die Gesellschaft 
durchschnittlich jeweils ein Jahr im Zahlungs­
verzug. Weiters waren von der FV die Erhö­
hungen der Entgelte aufgrund der Wertsiche­
rungen in drei Jahren um insgesamt rund 6 400 S 
zu niedrig berechnet, und auch zu geringe Kau­
tionen eingehoben worden. 

53.9.2 Der RH legte nahe, die offenen Forde­
rungen hereinzubringen, die Pachtzinse genauer 
zu berechnen, den fehlenden Differenzbetrag ein­
zufordern und den Sicherstellungen mehr Sorg-
falt zu widmen. 

' 

53.9.3 Die GD erwiderte, daß den Empfeh­
lungen des RH entsprechende Maßnahmen in die 
Wege geleitet worden seien. 

53.10.1 . Der Pachtvertrag der · FV mit einer 
Firma zwecks Gewinnung von Kalkstein sah als 
Entgelt einen Grundzins für die benützte Fläche, 
einen Bruchzins für die gewonnene Menge Bruch­
stein sowie einen anteiligen Verkaufspreiserlös 
für verarbeitete Steine vor; auch die Wertbe; 
ständigkeit des Entgeltes wurde vereinbart. 

53.10.2 Der RH stellte dazu fest, daß es die 
FV verabsäumt hat, die laufende Erhöhung des 
zur Sicherung der Wertbeständigkeit herange­
zogenen ·Preises bei den Pachtvorschreibungen 
zu berücksichtigen und allfällige Zinskorrekturen 
vorzunehmen. Ferner bemängelte der RH, daß die 
FV die Arihebung des Pachtzinses und des Bruch­
zinses unrichtig vorgenommen hatte. 

53.10.3 Die GD teilte mit, daß sie die FV ent­
sprechend den Bemängelungen des RH ange­
wiesen habe. 

53. 1 1 . 1 . 1  Die FV hatte einer Gemeinde eine 
Uferfläche gegen einen Pachtschilling von rund 
4 900 S verpachtet. Nach Ablauf dieses Bestand­
vertrages stellte die FV der Gemeinde auf deren 
Antrag größere Flächen zur Verfügung, doch 
kam es mangels Einvernehmens über die Höhe 
des Pachtschillings und des Ausmaßes der be­
anspruchten Grundfläche zu keinem schriftlichen 
Vertragsabschluß. Für . die· Jahre 1968 bis 1972 
wurde daher ein vorläufiger jährlicher Pachtzins 
in Höhe von 8 000 S von der Gemeinde ent­
richtet. 

5�. i 1 . 1 .2 Aufgrund eines Schätzgutachtens 
des Finanzamtes Gmunden vom Dezember 1972 
über den Verkehrswert ·der verpachteten Grund­
flächen verfügte die GD, daß von der Gemeinde ein 
darauf fußender Pachtschilling zu fordern wäre: 
In der Folge wurde im Mai 1974 ein Pachtvertrag 
auf dieser Basis rückwirkend vom Jänner 1972 
an abgeschlossen. 

53 .. 11 .1 .3 Die 'FV schrieb der Pächterin dar­
aufhin allerdings nur den Pachtzins für die 
Jahre 1973 und '1 974 in' Höhe von rund 57 000 S 
vor.· Bei vertragsgemäßer Ermittlung hätten, 
wie der RH fes.tstellte, rund 20 000 S mehr einge­
fordert werden müssen. Die FV begründete diese 
Differenz mit der ablehnenden Haltung der Ge­
meinde, ohne jedoch diesbezügliche Unterlagen 
vorweisen zu können. 

53.11 .2 Der RH ersuchte, die Hereinbrin-, 
gung des zu . niedrig . vorgeschriebenen Pacht7 
schillings zu veranlassen und für die Zukunft ent­
sprechende Vorkehrungen zu treffen. 

53.11 .3 Die GD bemerkte dazu, daß sich bei 
der Überlassung der Uferfläche am Traunsee be­
sondere Schwierigkeiten . ergeben hätten, . der 
nachzuzahlende Pachtzins von der Gemeinde 
aber bereits entrichtet worden sei. 
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53.12.1 Die FV hat in den Jahren 1970 bis 
1974 im Jahresdurchschnitt für die Gmundner 
Traun rund 450 und für den Traunsee rund 750 
Fischereilizenzen vergeben. Die Lizenzgebühren 
wurden zuletzt im Jahre 1973 angehoben. 
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der FV einen : Ausweis über �e Fangergebnisse 
des abgelaufenen Pacht jahres zu übermitteln. Die 
FV hat auf die Vorlage solcher Berichte, verzichtet, 
dafür laut Au�kunft an Ort und Stelle, allerdings 
ohne jedwed�n Vermerk, in sie Einsicht ge­
nommen. 53.12.� Der RH empfahl angesichts der allge­

meinen Preiserhöhungen und der ständig steigen- 53.15.2 Dc:;r RH wies auf die Bedeutung der 
den Personalkosten für das Aufsichtspersonal der laufenden Überwachung der Fangergebnisse und 
FV eine neuerliche Anhebung der Lizenzgebühren. der· Beobachtung der Entwicklung der Fischbe-

stände hin und bemängelte, daß keine Protokolle 
53.12.3 Der Stellungnahme der GD ist zu oder Vermerke über Einsichtnahmen in die Unter­

entnehmen, daß die Lizenzgebühren im Jahre 1976 lagen an Ort und Stelle verfaßt worden waren. 
im Ausmaß von 33% bis 75% angehoben wurden. 

53.1 5.3 Die GD gab bekannt, {faß die FV 
53.13.1 Die Lizenzgebühren für die ' Sport- künftig auf die jährliche Vorlage der Ausweise 

fischerei in der "Gmun,dner Traun" wurden von über die Fan�ergebnisse achten, werde. 
der FV im Jahre 1973 für drei Tage mit 600 S 
und für gewisse längere Zeiträume entsprechend 53.16.1 EiÄem Erlaß der GD aus dem Jahre 
höher festgelegt. Mangels "näherer Bestimmung 1967 gemäß war bei Neuabschlüssen von Ver­
wurden die Gebühren für Lizenzen für einen trägen oder Übereinkommen, die laufend wieder­
und zwei Tage odt;r für mehr als zwei Wochen kehrende Zahlungen an die ÖBF vorsahen, eine 
sowie auch für die ganze Saison vom Forstmeister auf dem Verbraucherpreisindex 1966 basierende 
individuell bemessen. 

. Wertsicherungsklausel in die Verträge aufzu-
nehmen. Die FV hat hingegen im Jahre 1969 53.13.2 Der RH bemängelte die individuelle, mit einem Unternehmen einen zehnjährigen objektiv in keiner Weise zu rechtfertigende Ge- Fischereipachtvertrag ohne diese Klausel abge­bührenfestsetzung in unterschiedlicher Höhe und schlossen und auch später keine vertraglich zu­wies darauf hin, daß Interessenten, die von der ,lässige Änderung des darin festgelegten Pacht­Individualregelung keine Kenntnis hatten, die zinses begehrr Mindestgebühr von 600 S auch bei geplanter 

kürzerer Inanspruchnahme der Lizenz zahlen 53.16.2 Dbr RH bemängelte den Abschluß des 
mußten. Vertrages entgegen der Anordnung der GD und 

die mangelnde Geltendmachung des Rechtes der 53.13.3 Die GD gab hiezu bekannt, daß FV, eine Pachtzinserhöhung wegen wesentlicQ. Lizenzen für mindestens drei Tage vergeben und geänderter y.rirtschaftlicher Verhältnisse zu Ausnahmen von der FV nur aus Toleranzgründen fordern. in wenigen Fällen bewilligt worden seien. Die 
FV sei nunmehr angewiesen worden, . entweder 53.16.3 Die GD hat daraufhin generell ver­
keinerlei Ausnahmen mehr zu genehmigen oder fügt, künftighin Wertsicherungsklauseln auf der 
auf derartige Regelungen in ihrem . Merkblatt Basis des Verbraucherpreisindex auch in die ' 
hinzuweisen. . Fischereipachtverträge aufzunehmen. Beim ge­

genständlichen Vertrag, so wurde mitgeteilt, 53.13.4 Der RH gab zu bedenken, daß die konnte eine Erhöhung und Wertsicherung des Genehmigung von Ausnaqmen nicht der FV Entgeltes err<richt werden. üperlassen bleiben, sollte, und regte eine generelle I 
Festlegung der Mindestgebühr für Sportfischer 53.17.1 Ahläßlich. eines bevorstehenden 

Wechsels derl' Pächter eines Fischereirechtes im an. 
53.14.1 Die von der FV im Mai 1973 fest- Jahre 1971 bereitete die FV einen neuen Vertrag 

samt einer bis dahin nicht enthaltenen Wert­gesetzten Preise für den Verkauf von Fischen 
blieben in der Folge unverändert. sicherungsklausel auf der Basis des Verbraucher­

preisindex vor. Die GD wies jedoch die FV an, 
53.14.2 Der RH wies auf die bereits zum anstelle dieser Klausel eine Bestimmung in den 

Zeitpunkt dieser Preisfestsetzung wesentlich Vertrag aufzunehmen, derzufolge beide Partner 
höheren ortsüblichen Preise hin ' und empfahl, bei wesentlicher Änderung der wirtschaftlichen 
im Hinblick auf die mittlerweile eingetretene Verhältnisse eine Neufestsetzung des Pacht­
erhebliche Änderung der Preis- und Kosten- schillings verlangen können. Da aber dieser Ent­
situation eine Preisregulierung vorzunehmen. wurf vom nepen Pächter nicht akzeptiert wurde, 
" 53.14.3 Der Mitteilung der GD , ist zu ent- erhielt ein dritter das Fischereirecht zu den bis­
nehmen, daß die FV entsprechend angewiesen herigen finankiellen Bedingungen. 
wurde. . I 

. 53.17.2 D;er R� bemänge!te, daß ,der Pacht-
. 53.15.1 Gemäß den "Allgemeinen Fischerei- zms trotz der geanderten wlrtschafthchen Ver.: 

Pachtbedingungen der OBF" 'haben die Pächter hältnisse nicHt erhöht und von einer systemati­
von Fischereirevieren mit Ende jedes Pacht jahres schen Wertsicherung Abstand genommen wurde. 

III-89 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)180 von 267

www.parlament.gv.at



1 80 

53.17.3 Auch in dieser Angelegenheit wies 
die GD auf die erwähnte Neuregelung über Wert­
sicherungsklauseln in den Fischereipachtverträgen 
hin. 

53.18.1 Nach den Aufzeichnungen der FV 
waren die Wildbestände im Verhältnis zu den 
Flächengräßen in den Jagdrevieren: zu hoch. Ein 
Vergleich des Wildstandes und der Abschußpläne 
mehrerer Jahre ließ einen deutlichen Zuwachs 
erkennen. 

53.18.2 Mit Rücksicht auf die immer häufiger 
auftretenden Wildschäden empfahl der RH, für 
die rascheste Herstellung des vertraglich zulässigen 
und waldwirtschaftlich gerechtfertigten Wildbe7 
bestandes zu sorgen. 

53.18.3 Die GD wies auf die Bemühungen 
der FV hin, die in den letzten Jahren in einem 
Jagdrevier der FV eine Verminderung des Rot­
wildbestandes gebracht haben, weiters auf die 
äußerst/schwierige Erfassung des Wildstandes und 
auf die grundlegenden, generellen Weisungen der 

, GD an alle Forstverwaltung�n aus dem Jahre 1976 
über die Waldbewirtschaftung. 

53.18.4 Der RH erwiderte, die Stellungnahme 
der GD beruhe auf Informationen durch die FV, 
die aber, wie der RH im Zuge seiner Überprüfung 
bereits festgestellt hatte, mit den tatsächlichen 
Verhältnissen in Widerspruch standen. Er er­
suchte daher, die Abteilung für Waldbau , und 
Forsteinrichtung der GD der ÖBF mit einer 
Zwischenerhebung zur Feststellung des Standes 
der Wildschäden und ihrer Entwicklung Zu be­
auftragen. 

53.19.1 Was die Abschußpläne betrifft, so 
wurde ' dei zustän'dige Oberforstmeister der FV 
mit ihrer Erstellung Qisher 'nicht befaßt. 

53.19 .2 U nter ' Hinweis auf den verhältnis­
mäßig großen Lebensraum des Wildes und die 
großen geschlossenen "jagdgeqiete der ÖBP im 
Salzkammergut empfahl der RH, zweck� einer 
großräumigeren Wildbewirtschaftung für eine 
entsprechende Einflußnahme der Inspektions­
organe auf die Forstverwaltungen zu' sorgen. , 

53.19.3 Die GD teilte die Meinung des RH 
zur Wildbewirtschaftung und gab bekannt, daß 
sich künftig der Oberforstmeister mit den im 
Bereich der FV auftretenden Fragen besonders 
befassen werde. Weiters wies die GD auf. das 
im Jahre 1974 eingerichtete Referat der ÖBF für 
Wildbewirtschaftung hin. 

53.20.1 In den ,verschiedenen Jagdpachtver­
trägen war die Mitwirkung des ' zuständigen 
Revierförsters der FV an der AusÜbung des Jagd­
schut�- und Jagdbetriebsdienstes_gegen ein vom 

die geänderten Voraussetztingen vorbehielt, wurde 
der einmal festgesetzte Betrag während der Lauf­
zeit des jeweiligen Pachtvertrages nicht geändert. 

53.20:2 Der RH bemängelte dit;sen Umstand 
und regte eine entsprechende Anpassung an. 

53.20.3 Die GD gab bekarint, daß durch die 
in .vorbereitung befindliche Novelle , zur Neben­
gebühren-Verordnung für die Bediensteten der 
ÖBF der Mehrleistungsanteil des Jagdbetriebs­
pauschales mit Wirksamkeit vom 1 .  Juli 1974 an 
wertgesichert werde. . 

53.20.4 Diese Verordnung wurde im Bundes­
gesetzblatt unter Nr. 7 '  am 10. , Jänner : 1977 
verlautbart. 

53.21 .1  Die FV beschäftigte für die in Eigen­
regie betriebene Traunsteinjagd einen Berufs- ' 
jäger, der jährliche Kosten in Höhe von rund 
140 000 S verursachte. 
, ' 53.21 .2 Der RH betonte, daß Regiejagden dei 
jagdlichen 'Ausbildung des Forstpersonals dienen 
sollten, insbesondere der Schulung im Jagdschutz­
und Jagdbetriebsdienst. Aus diesem Grunde sollte 
die hauptberufliche Beschäftigung eines Jägers 
zur Betreuung der Regiejagd aus Wirtschaftlich­
keits- und Zweckmäßigkeitserwägungen unter­
blei,ben; die gesamten Jagdaufgaben wären vom 
Forstpersönal Z? versehen. 

53.21.3 Die GD erklärte, sie werde die Frage 
der Beschäftigung eines Berufsjägers im Zusam­
menhang mit dem Problem der weiteren Bewirt­
schaftung der Regiejagd prüfen, da sich der er­
wähnte Berufsjäger um Versetzung zu einer 
anderen Forstverwaltung beworben habe. 

53.21 .4 Der RH ersucht� ' die GD um dies­
bezügliche weitere Mitteilung. , , 

53.22.1 Gemäß den Bestimmungen des Jagd­
pachtvertrages wurde einem Jagdpächter für die" 
Versehung des Jagdschutz- und Jagdbetriebs­
dienstes ein Berufsjäger , aus dem Personalstarid 
der FV gegen Ersatz der Kosten zugeteilt und die 
Mitwirkung des zuständigen Revierförsters " ver­
einbart. Seit Ende Oktober 1973, als der Berufs­
jäger in den Ruhestand trat und ein daraufhin 
bestellter Jägerlehrling gleichfalls nach kurzer 
Zeit au'sschied, war entgegen den Pachtbestim­
mungen kein Berufsjäger für die genannten , 
Dienste eingesetzt. : 

53.22.2 Der RH bemängelte die Vernach­
lässigung der jagd- und forstwirtschaftlichen 
Interessen der ÖBF und den Verstoß gegen die 
Bestimmungen des Oberästerreichischen' Jagd­
gesetzes betreffend den Jagdschutz und empfahl, 
den in der Regiejagd eingesetzten Jäger diesem 
Jagdrevier zuzuweisen. 

Pächter zu leistendes , monatliches Jagdbetriebs- 53.22.3 Die GD gab hiezu bekannt, daß im 
pauschale vorgesehen. Obwohl sich derVerpächter verpachteten Jagdrevier wohl der zuständige 
ausdrücklich die Anpassung der Vergütung , an Revierförster im: J agdbetriebsdj.enst tätig sei, die 
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Einstellung eines Berufsjägers jedoch bisher vor 
allem an der fehlenden Wohnmöglichkeit ge­
scheitert wäre. Der Pächter des Reviers werde aber 
ini Sinne der Allgemeinen Jagdpachtbedingungen 
zur Anstdlung eines Berufsjägers verhalten wer­
den. 

'53.22.4 Der RH ersuchte dazu um Mitteilung, 
,ob für dieses Revier inzwischen ein Berufsjäger ein­
gestellt worden ist oder ob der Pächter einen 
auch den ÖBF genehmen Jäger 'selbst angestellt 
hat'. 

' 

53.23.1 Die ,überpri,ifung der Abrechnungen ' 
über , d�n Bau der Mossbachstraße , im 'förster� 
dienstbezirk SchlageJ;l der FV, die , im wesent­
lichen vom Bau- und Maschinenhof Steinkogl 
der ÖBF errichtet worden war, ergab, daß der 
FV zum Teil mehr" zum Teil ,weniger Arbeits� 
stunden in Rechnung gestellt als . tatsächlich, er­
bracht wurden. Weiters wurde die Richtigkeit 
der Angaben auf den -Leistungsnachweisen viel­
fach von dem für den Maschineneinsatz zu­
ständigen Bauhofförster anstelle des aufsichts­
führenden Försters der FV bestätigt. überdies 
wurde� auf einigen Leistungsnachweisen Stunden� 
aitgaben nachträgliCh geändert. 

53.23.2 Der RH ersuchte, in Hinkunft ' die 
Nachweisungen ordnungsgemäß zu führen; und 
empfahl, den Maschinen- und Arbeitereinsatz von 
jener Dienststelle überwachen zu lassen,- für die 
die Leistung erbracht wird. , ' 

53.23.3 , Die , GD erwiderte, daß der Emp­
fehlung des Rf{ entsprochen wird. ' 

53.24.1 Die Dienstgrundstücke bei ,der FV 
bildeten zum Teil mit der Dienstwohnung eine 
Einheit, zum Teil standen sie mit ·der Dienst­
wohnung nicht in räumlicher Verbindllng" und 
waren ,in zwei Fällen sogar mehr als 20 · km ·vom 
Wohn- bzw. Dienstort �ntfernt. Das Entgelt 
wurde in ,vier Fällen ' ohne Rücksicht auf die 
Größe gleich hoch bemessen. : ' , 

53.24'.2' Der ' RH empfahl, in Zukunft nur 
solche 'Grundstücke zu begünstigten Bedingungen 
zu vergeben, die mit der ' Dienstwohnung in 
einem unmittelbaren räumlichen Zusammenhang 
stehen. Weiters trat der RH für die Anordnung 
unterschiedlicher VergUtungssätze und , die An­
hebung de$ Pauschalsatz�s für die im Stadtgebiet 
von Gmunden.1iegenden Gartengrundstücke ein. 

5�.24.3 Die GD entgegnete, daß ihrer Mei-
, nung nach ein unmittelbarer örtlicher Zusammen­

hang des landwirtschaftlichen Grundstückes mit 
der Dienstwohnung nicht gegeben sein ' müsse. 
Ein Vorgehen im' Sinne der Empfehlungen' de� 
RH würde" dne Änderung einer jahrelangen 
Übung bedeuten und'bedÜrfe der Zustimmung dei 
Personalvertret,ung. Bei einer Neuregelung d�s 
Fragenkomplexes,. die auch die GD anstrebe, 
müsse bedachtsam vorgegangen werden; als 
erste Maßnahme habe sich die GD die Neuvergabe 
von Dienstgrundstücken selbst vorbehalten. 
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53.24.4 Der RH betonte nochmals, daß ein 
Teil der Dienstgrundstücke den Bediensteten ohne 
dienstliche Notwendigkeit zu begünstigten Tarifen 
überlassen worden war. Er empfahl daher, bei 
der Neuvergabe solcher Grundstücke zu prüfen, 
ob diese überhaupt noch als Dienstgrundstücke 
vergeben werden sollten. 

, c) P rüfungsergeb n i s s e  a u s  dem 
Jahre  1976 

Überprüfung der mit 
der EDV zusammenhängenden 

Gebarung ·der 
Österreichischen Bundesforste 

54.1 Bei den Österreichischen Bundesforsten 
(kurz ÖBF) erfolgt die haushaltsmäßige Ver­
rechnung zur Gän,ze über eine zentrale EDV­
Anlage ; auch ein Großteil der Zahlen für den . 
doppischen Abschluß wird, von der EDV geliefert. 
Die rund 100 Dienststellen der ÖBF übertragen 
die einzelnen bei ihnen anfallenden Gebarungs­
fälle auf Lochstreifen ' und geben sie monatlich 
einmal in , die ED V-Anlage ein. 

54.2.1 Für die Buchhitltungen der Betriebe 
des ' Bundes 'können unter den Voraussetzungen 
des Art: 5 Punkt V des Verwaltungsentlastungs­
gesetzes, durch Verordnung der zuständigen 
Bundesministetien eigene Dienstvorschriften 
erlassen werden, die' auf die betrieblichen Bedürf­
nisse Rücksicht nehmen. Da für die Buchhaltung 
der ÖBF eine solche Verordnung' llicht ergangen 
ist, waren die allgemein für die Buchhaltungen 
der anweisenden Stellen und für die Verrechnung 
geltenden Vorschriften des Bundc::s anzuwenden. 
pie ÖBF hingegen haben hiefür eigene Norl?en 
eingerichtet. " " . ' , 

54.2.2 . Der RH bemängelte, daß die GeneraI­
direktion für die Österreichischen Bundesforste 
(kurz GD) für ihre Sonderregelu'ngen die gemäß 
§ 8 Abs. 4 der ,Buchhaltungsdienstver()rdnung 
und § 6 des RH-Gesetzes erforderliche ' Zustim­
mung des BM f. Finanzen und des RH nicht einge­
holt hat, und empfahl, dieses Versäumnis nach­
zuholen. 

-54.2.3 ' Die GD erwiderte, die Umstellung 
der Verrechnung auf EDV habe zur vollen 
Nutzbarmachung der ' Vorteile der EDV und 
zum Zwecke der Anpassung an. die �igenheiten 
des Betriebes die Erlassung einheitlicher Richt­
linien erforderlich gemacht. So hätten Änderungen 
in der Anlagenbuchführung vorgenommen wer-, 
den miissen, die aber durch die Bestimmungen · 
der ' RIM gedeckt seien; in manchen Bereichen 
bestünden überhaupt keine Vorschriften: Die 
getroffenen . Regelungen hätten sich bewährt, 
müßten aber in den nächsten Jahren neu gefaßt 
werden. , Die G,D ersuchte daher, nicht mehr 
für die bisherigen, sondern nur für diese zukünfti­
gen, in AusarjJeitung befindlichen Richtlinien 
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die erforderliche Zustimmung einholen zu müssen; 
auch an das BM f. Finanzen sei ein diesbezügliches 
Ersuchen gerichtet worden. 

54.2.4 Der RH wies darauf hin, daß mangels 
einer Ausnahmebewilligung die für die Ver­
waltung der Materialien und das unbewegliche 
Bundesvermögen bestehenden Vorschriften auf 
die Verrechnung des Holzmaterials und auf 
die Anlagenbuchführung anzuwenden wären. 
In der Frage der nachträglichen Genehmigung 
der von diesen Vorschriften abweichenden Richt­
linien behielt sich der RH eine gesonderte:: 
Stellungnahme vor. 

54.3.1 Mit Ausnahme der Vorräte bei den 
Sägewerken, der noch nicht gemessenen Holz­
vorräte bei den Forstverwaltungen und der 
sonstigen Vorräte waren alle Primärdaten für 
die Bilanz und für die Gewinn- und Verlust­
rechnung in der EDV erfaßt. Die Auswertung 
dieser Daten war jedoch noch nicht soweit . fortgeschritten, daß daraus die Bilanz und die 
Erfolgsrechnung ·automatisch erstellt ·werden 
konnten. 

54.3.2 Unter Hinweis auf den Umstand, 
daß erst bei voller Automatisierung der not­
wendigen Verrechnungsvorgänge eine arbeits­
mäßige Erleichterung und ein zeitlich�r Gewinn 
erwartet werden können, empfahl der RH, die 
hiefür noch notwendigen Arbeiten beschleunigt 
fortzuführen und zu beenden. 

54.3.3 Die . GD gab hiezu bekannt, daß die 
ÖBF schrittweise einen möglichst weitgehenden 
Ausdruck der Jahresabschlüsse durch die EDV 
anstreben würden. 

54.4.1 . 1  Etwa ein Drittel aIier Dienststellen 
nahm die Entlohnung der Arbeiter selbst vor, 
obwohl die Berechnung und Buchung der Löhne 
für alle Dienststellen der ÖBF zentral von der 
EDV-Anlage durchgeführt wurden: 
. 54.4.1 .2 Die zahlreichen Bestandverträge 
bereiteten� wie der RH anläßlich der Überprüfung 
einzelner Forstverwaltungen der ÖBF erhoben 
hatte, durch die Bindung des Pachtzinses an den 
Lebenshaltungskostenindex den Dienststellen eine 
erhebliche Arbeitsbelastung. 

54.4.2 Der RH empfahl, aus Gründen der 
- Verwaltungsvereinfachung und Arbeitserleichte­

rung bei allen DIenststellen die zentrale Anweisung 
der Löhne einzuführen sowie für die Erfassung 

. der Bestandverträge in der EDV und die aut9-
matische Berechnung und Verbuchung der 
Pachtzinse und Versendung der Zahlungsauf­
forderungen zu sorgen. 

54.4.3 Die GD gab bekannt, daß diesbezüg­
liche Überlegungen angestellt worden seien und 
und konkrete Planungen bestünden und daß die 
Dienststellen hinsichtlich der Lohnauszahlung 
bereits entsprechend angewiesen worden seien. 

54.5.1 Die Kostenrechnung für die Bau­
und .Maschinenhöfe wurde seit dem Jahre 1 969 
über die EDV geführt. Trotz verschiedener 
Verbesserungsversuche ergaben sich immer wieder 
Mängel ; beispielsweise erreichten die Fehlbuchun­
gen der . Kostenrechnung in den ersten zehn 
Monaten des Jahre� 1974 einen . Gesamtbetrag 
von 20 Mill. S. Dieser unbefriedigende Zustand 
wurde .sowohl von der Buchhaltung als auch 
von der für die Bau- und Maschinenhöfe zuständi­
gen Abteilung der ÖBF festgestellt. 

54.5.2 Der RH wies darauf hIn, daß die 
Kostenrechnung der Bau- und Maschinenhöfe 
nicht ausschließlich . eine Dienstleistung der 
EDV für diese Dienststellen ist, sondern daß 
durch die objektbezogene Kostenzuordnung und 
die automatische zwischenbetriebliche Verrech­
nung auch die .Bilanz und die Betriebsabrechnung 
beeinflußt werden; er empfahl, die Mängel 
ehestens abzustellen. 

54.5.3 Die GD wies auf den Arbeitsausschuß 
zum'Zwecke der Ausarbeitung eines einheitlichen 
Kostenrechnungssystems für.alle Bau- und Maschi­
nenhöfe hin und erklärte, daß sie bemüht sei, 
auch diesen Bereich möglichst rasch· zufriecien� 
stellend zu regeln. . 

54.�.4 Der RH gab zu bedenken, daß an der 
Entwicklung der Kostenrechnung nunmehr be" 
reits seit dem Jahre 1969 gearbeitet werde und 
diese daher baldigst. abgeschlossen werden sollte. 

54.6.1 Der den ÖBF zu Beginn der Gebarungs� . 
überprüfung zur Verfügung gestandene Haupt­
speicher hat sich bei nicht virtuellem Betrieb 
für die Durchführung der Programme "Abmaß­
listen" und "Materialbuchführung" .als zu knapp 
erwiesen; gewisse, durch die Programmlogik 
vorgeschriebene Vorgänge . wurden in ihrer 
Durchführungszeit beeinflußt. Die Dimensionie­
rung der externen Speicher zeigte bei Gegenüber­
stellung der Kenndaten mit · jenen der' Zentral­
einheit bezüglich Speichervolumen, Zugriffs­
zeiten und übertragungsraten' eine ungünstige 
Relation. 

54.6.2 Der RH wies darauf hin, . daß bei 
gewissen Planungen für eine entsprechende 
Segmentierung von . Programmen unter Ein- ' 
planung" von Speicherreserven vorzusorgen und 
im Interesse einer- wirtschaftlichen Systemaus­
lastung auf das vorhandene 'Betriebssystem ent- , 
sprechend Bedacht zu nehmen wäre . 

54.6.3 pie GD gab bekannt, daß sie die 
Programme nach der Verfügbarkeit der Betriebs­
systeme, Hardware-Konfigurationen und fremden 
Programme gestalten und auf die Auswahl de� 
Peripherie Rücksicht nehmen werd�. 

54.7.1 In Anwendung des Prinzips der dezen­
tralen Datenerfassung wurden sämtlic.\.J.e Primär­
daten in den funktionell zuständigen Organisations-
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einheiten gesammelt. Die Aufklärung und Be­
reinigung von Datenfehlern in den Ablochbelegen 
erfolgten, zum Teil über Telefon und wurden 
von den Programmierern der EDV-Abteilung 
der ÖBF durchgeführt; bestimmte Berichtigungen 
der Daten der Finanz- und der Betriebsbuch­
haltung nahm ein Bediensteter der Buchhaltung 
·vor. 

54.7.2 Der RH be'mängelte die Verwendung 
von Programmierern für Zwecke der Daten­
erfassung und empfahl, ein langfristiges Organi­
sations- und Hardware-Konzept für die Datep­
erfassung auszuarbeiten. 

54.7.3 Die GD erklärte hiezu, daß die AiIf­
klärung und Bereinigung der erwähnten Daten­
fehier in der Regel von einem nur hiefür zuständi­
gen Sachbearbeiter der EDV-Abteilung vorge­
nommen und ein Programmierer nur dann zur 
Aufklärung hinzugezogen würde, wenn ein 
Datenfehler im Zusammenhang mit einem Pro­
grammfehler stehe. ,Mit der Frage der Erstellung 
eines langfristigen Organisations� und Hardware­
Korizeptes für die ' Datenverarbeitung befasse 
sich bereits ein Ausschuß der ÖBF. 

54.8.1 Bei der Durchführung bereits abge­
schlossener Programme war neben dem für die 
Maschinenbedienung zuständigen Operator fall­
weise, auch der jeweils verantwortliche Program­
mierer anwesend ; dabei wurden gemeinsam 
Bedienungshandlungen über die" am Computer 
�ngeschlossene , Konsolschreibmaschine , vorge­
nommen. 
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54.9.2 Der RH wies darauf hin, daß für die 
wirtschaftliche Auslastung eirier EDV-Anlage 
die monatliche, wöchentliche und tägliche 
Maschinenplanung unter Berücksichtigung von 
Produktions-, Test-, Wartungs- und sonstigen 
Zeiten unbedingt erforderlich sei. Er empfahl 
daher, die Zeitplanung auf eine Stundenplanung 
zu verfeinern und die Plandurchführung wenig­
stem stichprobenweise zu überprüfen. 

54.9.3 Die GD erwiderte; daß bereits ent­
sprechend den Anregungen des RH vorgegangen 
werde. 

54.1 0.1 Im Systemraum der ÖBF wurden 
vom Operator Aufzeichnungen über die anfallende . 
"Blockzeit" (Einschaltzeit mit oder ohne Berück­
sichtigung von Aktivitäten des EDV-Systems) 
und die am Zeitzähler der Zentraleinheit ausge­
wiesene Zeit (Zeit, zu der die EDV-Anlage 
aktiv ist) geführt. Das Verhältnis Zählerzeit zur 
Blockzeit betrug 1 0 :  13. 

54.10.2 ' Der RH bemängelte die im Verhältnis 
zur Zählerzeit zu lange Blockzeit. Er empf�hl, 
für eine bessere Schulung der Maschinenbe­
dienungskräf�e zu sorgen und die bereits begonne­
nen Bemühungen zur Einführung des virtuellen 
Arbeitsmodus weiterhin zu verstärken. 

54.10.3 Die GD gab bekannt, daß durch die 
Einführung des Betriebssystems DOSjVS n:un­
mehr die V oraussetzupg für einen umfassenden 
Multiprogrammbetrieb geschaffen worden sei. 
Nach Ausbau der Peripherie werde sich das 
Verhältnis Zählerzeit zur Blockzeit weiter ver-

, bessern. 54.8.2 Der RH betonte, daß Programmierer 
aus ' Sicherheitsgründen so wenig als; möglich 
an' der Maschine selbst tätig sein 'sollten. Er 
regte an, entsprechende Vorkehrungen in der 
Arbeitsvorbereitung zu treffen und dem Operator 
rechtzeitig Angaben über Vorlaufkarten, Daten­
träger, Termine, Übernahmebestätigungep, Lauf­
zeit, Formularnummern usw. zur Verfügung zu 
stellen. 

54.8.3 Die GD gab 'bekannt, daß sie bereits 
die Organisation und .frogrammierung personell 
vom Bearbeitungsbereich getrennt und damit die 
vom RH empfohlenen Sicherheitsvorkehrungen 
getroffen habe. ' . 

54.9.1 .Im Rechenzentrum der ÖBF 'wurde 
nach Abstimmungmitder EDV-Abteilungsleitung 
pro Arbeitstag eine Aufstellung über die am 
Computer Qurchzuführenden , Arbeiten erstellt, 
wobei eine ,Gliederung in , Produktion sowie 
Test- und Wartungsarbeiten nicht vorgenommen 
wurde. Die Reihenfolge der einzelnen Arbeiten 
wurde oft erst nach persönlicher Kontaktnahme 
des zuständigen Programmierers oder Sach, 
bearbeiters ,mit dem diensthabenden Operator 
neu festgelegt. . 

54.1 1 . 1  Seit der Umstellung auf die EDV­
Anlage im Jahre 1972 hatte das Rechenzentrum 
die, Möglichkeit, Aufzeichnungen über alle lauf 
der Anlage laufenden Arbeiten zu' , 'führen. 
Bis zur Zeit der Gebarungsüberprüfung durch 
den RH haben die ÖBF diese Möglichkeit aber 
nicht genützt. 

54.11 .2 Um eine ordnungsgemäße Abrech­
nung der Maschinenzeiten mit dem jeweiligen 
betl'iebsinternen oder betriebsfremden Auft�ag­
geber zu gewährleisten sowie aus Gründen 
der, Leistungsnachweisung empfahl der RH, 
entsprechende Software-Funktionen zu nützen 
und dafür zu sorgen, daß die bei EDV-Arbeiten 
anfallenden Computerleistungen, gesondert nach 
Arbeitsgebiet, Projekt, Programmierer usw., erfaßt 
werden. 

54.1 1 .3 Die GD erklärte, mit der Anwendung 
des Betriebssystems DOSjVS sei auch das 
Job-Accounting eingesetzt worden. In Zukunft 
würden sich eine weitere Schulung der Operatoren 
und allenfalls die Installation eines Bildschirm­
terminals für das Testen der Programme als 
notwendig erweisen. 
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54.12.1 Durch die ' Führung des Rechen- In der Zwischenzeit ' konnte ' die Frage der 
zentrums im "Open-Shop-Betrieb" war die 'EDV- Kostenbeiträge weitgehend erledigt werden, ledig­
Anlage den Programmierern und' sonstigen, lieh der Anschluß von zwei Wohnhausanlagen 
aucl1 bei den ÖBF nicht ' beschäftigten Personen an die Martinekkaserne in Baden verblieb noch 
zugänglich. Dadurch ergab sich die ,Möglichkeit ungeklärt. Das BM f. Bauten und Technik teilte 
'von " Manipulationen an ,Datenträgern ·oder mit, es sei beabsichtigt, die beiden , Wohnhaus­
Maschinen, da dieser ' Personenkreis die EDV- anlagen, die einer Bau- und ,Siedlungsgenossen-' 
Anlage selbst hätte bedienen sowie die Programme schaft gehören,· in das Eigentum des Bundes zu 
testen und ablaufen lassen kÖnnen. übertragen ' und bei der Festlegung des Kauf-

54.12.2 Der RH empfahl, zur Verbesserung preises die aufgelaufenen Kosten von rund 
, des ' Durchsatzes von Programmen ' und aus 1 ,5 Mill. S zu berücksichtigen. 
Gründen der Sicherheit und des Schutzes von 55.1 . 1 .2' Nach mehrfacher Urgenz seitens des 
Daten einen "Closed-,Shop-Betrieb" einzuführen. RH berichtete das BM f. Bauten und Technik im 
Durch entsprechende technische und organisa- August ' 1976, aufgrund von Vereinbarungen 
torisehe Maßnahmen sollte ' erreicht werden, zwischen der BGV II und dem BM f. Landes­
daß nur 'mehr das Bedienungspersonal der EDV- verteidigung sollen zunächst die in der ersten 
Anlage nach entsprechenden Arbeitsnachweisun- Bauetappe errichteten 36 Wohnungseinheiten vom ' 
gen Programme testen und durchführen kann. B,unCl übernommen werden. ' 

54.12.3 Wie die GD dazu ausführte, seien 55.1.2 Auf eine ,diesbezügliche Anfrage des 
durch die Umstellung , auf , das Bett�ebssystem RH teilte das BM f. Landesverteidigung mit, daß 
DOS/YS un� den bevorstehenden Emsatz v?n

, von, der Absicht, diese ,Anlage in das Eigentum 
T.ermmals dle entsprechenden Maß,nahmen 1m der Republik Österreich zu übertragen; Abstand 
Slnne der Empfehlung des RH berelts veranlaßt genommen worden sei. ' , worden. , 55.1 .3 ' Diesen Sachverhalt, teilte der RH dem 54.13.1 ' Die Zuteilung der Arbeiten an die 13M f. Bauten und Technik mit und empfahl, die Organisatoren und Programmierer erfolgte durch Angelegenheit so bald wie möglich zu erledigen. den ' EpV-Abteilungsleiter, den Cheforganis,ator 
odet den Chefprogrammierer, wobei zeitweise 55,1 .4 Das BM f. Bauten u�d' ,Techiük gäb 
ein sechs Monate laufender Programmierungspilln dazu bekannt, es habe das 'BM f. Landesver­
ausgearbeitet wurde. ' Plankontrollen, Soll-Ist- teidigung ersucht, jener Bau- und SieCllungs­
Vergleiche u. dgl. konnte ' der RH im Zuge genossenschaft, in deren Eigentum sich die Wohn� 
seiner Überprüfung nur ' zum Teil , feststellen. hausanlagen befinden, die Ko�t.en des Ansc�usses 

4 13 D RH ' . f d' N ' d' k ' an das Fernheiiwerk der Martmekkaserne vdrzu-5 . .2 er verWlesau le otwen 19 elt· h 'b d d" B . " h d di d E Il PI" " b A b ' d sc rel en un le eltrage umge en an e ' er �ste u.ng von anen u 
.er . r elt�- un BGV II zu überweisen. , 

Testzelten, 1n denen nach PrOJekt, Arbeltsfort-
schritt, Mitarbeiter ' und Arbeitsgebiet Aufzeich­
nungen mit entsprechenden Ist- und Soll-Werten 
geführt werden sollten, und empfahl, ',derar�ige 
Zusammenstellungen anzulegen. ,  

54.13.3 Die GD gab bekannt, daß sie bemüht, 
sein werd�, der Empfehlung des RH 'zu ent-
sprechen. ' 

V erwaltungsber�ich des ' Bund�s­
ministeriums für 'Bauten 

und Technik 
a) Nachträge z �  Beri c hten ,au s  den  

, Vor j ahren  

Bundesgebäudeverwaltung 11 
55.1 . 1 . 1  Bei , mehrere� Überprüfungen der 

Gebarung der Bundesgebäudeverwaltung II (kurz 
BGV II) wurde unter anderem festgesteIit; daß 
Wohnhausaruagen an die Fernwärmeversorgung 
von Kasernen' angeschlossen worden waren, für 
die dem Bund dadurch entstandenen Kosten 
jedoch kein Ersatz geleistet wurde (siehe TB 1972 
Abs. 76.13, TB 1 973 Abs. 88�2 und TB 1 974 
Abs. 82.2). 

55.2.1 .1 Im TB 1972 Abs. 77.2 sowie , im 
TB 1 975 Abs. 62 berichtete , der RH über den, ' 
Einsatz von Bediensteten der BGV II als Bau­
aufsichtsorgane beim Ausbau der Flugplätze 
Innsbruck-Kranebitten, Linz-Hörsching, Klagen­
furt-Annabich,l; ' Salzburg-Maxglan und Graz­
Thalerhof. Obwohl die'se Bediensteten dort nicht 
für den Bund tätig waren, wurden ihnen im 
Wi<:;I.erspruch zu § 25 des Gehaltsgesetzes 1956 
Entschädigungen für Nebentätigkeit :zuerkannt. ' 
Das BM f. Bauten' und Technik hatte nach der 
Mitteilung des ' Ergebnisses der .Gebarungsprü­
furig des RH' vore.rst bekanntgegeben, es werde 
für diese Fälle eine Neuregelung treffen. ' 

Nachdem ' auch das BM, f. FinanZen in einer 
Besprechung am 8. Jänner 1974. der Rechtsansicht 
des RH beigepflichtet hatte, ' daß es sich ,im vor- , 
liegenden Fall um eine Nebenbeschäftigung für 
eine vom Bund verschiedene Rechtsperson handle, 
erklärte sich das ' BM f. Bauten und Technik 
bereit, von der bisherigen' Vorgangsweise abzu­
gehen. Dennoch urgierte es ain 6. Mai 1974 einen 
im Oktober 1973 gestellten Antrag auf Erhöhung 
der Entschädigungen für die N,ebentätigkeiteri. 
dieser BGV-II-Bediensteten. 
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55.2.1 .2 Im Jänner 1976 teilte das BM f. 
Bauten und Technik schließlich mit, es werde 
den Dienststellen der BGV II Weisung erteilen, 
;,daß sich die beim Bau von Flughäfen einge­
setzten Bundesbediensteten auf bereits im Gang 
befindliche Bauvorhaben zu beschränken und 
diese Tätigkeit bis spätestens 31 .  Dezember 
1976 abzuschließen haben". 
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festgelegt ist, daß die BGV I und die BGV II 
nunmehr "inhaltlich völlig gleich geartete, ledig­
lich . organisatorisch getrennte Aufgaben'" zu 
erfüllen haben . . Die Zuweisung einzelner Objekte 
zur BGV I oder zur BGV II liegt danach in dem 
an verwaltungs ökonomischen Gesichtspunkten 
orientierten Ermessen des BM. f. Bauten und . 
Technik. 

55.2.1 .3 In der. Folge wurde vom Bürger- 55.3.2 Der ' RH ersuchte darauf das BM f. 
meister und vom Kontrollamtsdirektor. der Stadt . Bauten und Technik itm nähere. Erläuterung 
Graz sowie vom Leiter der Abteilung 1/7 des dieser "verwaltungsökonomischen Gesichts­
BM f. Finanzen- darauf verwiesen, daß die vom punkte" und um Mitteilung jener Gründe, . die 
BM f. Bauten .und Technik verfügte kurzfristige ung�achtet der "inhaltlich völlig gleichgearteten 
Abberufung der BGV-II-Bediensteten in ver- Aufgaben" dieser Verwaltungsbereiche für die 
schiedenen Fällen zu Härten führen würde, da Aufrechterhaltung der organisatorischen Tren­
die laufenden Arbeiten nicht bis Ende · 1976 nung der BGV I und der BGV II sprechen. 
abgeSchlossen werden könnten. 

55.2.2 Der RH stellte dazu fest, daß er eine 
derart kurzfristige Abberufung der Bediensteten 
nic�t empfohlen. hat. Es ist jedoch zu berück­
sichtigen, daß das BM f. Bauten und Technik 
bereits· seit der Beanstandung durch den RH im 
Jahre 1972 die Möglichkeit hatte, die Beschäfti­
gungsverhältnisse ohne Zeitdruck entsprechend 
zu regeln .. 

In· einer Besprechung am 1 7. November 1976 
wies der RH erneut auf seine Empfehlung hin, 
nach Möglichkeit BGV-lI-Bedienstete für die 
gegenständlichen Dienstleistungen zu b�ur1auben. 

55.2.3 Das. BM f. Bauten und Technik teilte 
im Juni 1977 fernmüt).d1ich mit, ' der Bundes­
minister für Bauten und Technik habe nach 
gepflogenem Eiirvernehmen mit dem Bundes­
minister für Finanzen entschieden, . daß der 
-Einsatz der BGV-II-Bediensteten bei Flughafen­
betriebsgesellschaften nur noch bis Ende 1977 

. toleriert würde. 
55.3.1 .1  Nach dem seinerzeit gültig�n Organi­

sationsplan oblag der BGV II die bauliche 
Betreuung jener . Bauten, die von militärischen 
Stellen benützt wurden oder früher militärischen 
Zwecken g' edient hatten, aber der Bundesgebäude-

55.3.3 Nach! mehrmaliger Erinnerung teilte 
das. BM f. Bauten und Technik schließlich - im 
April 1977 mit, die vom RH aufgeworfenen 
Fragen seien zum Anlaß genommen' worden, die 
Situation der BGV I und der BGV II in organisa­
torischer Hinsicht .neu zu überdenken. Mit Rück­
sicht auf die komplexe Materie solle demnächst 
eine eigene Kommission eingesetzt werden, deren 
Aufgabe es sein werde, die bisherige Situation 
zu überprüfen und Vorschläge für eine Ver­
besserung der Struktur zu erstatten. 

55.3.4 Der RH wird über 'den Fortgang der 
Angelegenheit berichten. 

. 

55.4.1 Der RH hatte im TB 1 974 Abs. 82. 1 . 1  
berichtet, daß das 13M f. Bauten und Technik mit­
geteilt hat, es werde die Kredite. für die 'soge­
nannten Leasingbauten für Wissenschaft unq 
Forschung, für Unterricht und Kunst sowie für 
Sportbauten in den ' Ressortantrag zu Kap. 64 
für das Bundesfinanzgesetz 1976 aufnehmen • .  

55.4.2 Demgegenüber �urden die genannten 
Kredite sowohl für das Jahr 1976 als auch für 
das Jahr 1977 noch immer nicht bei Kap. 64 ver­
anschlagt. 

55.4.3 Aufgrund weiterer Urgenzen des .RH verwaltung I noch nicht übergeben worden hat das BM f. Bauten und Technik mitgeteilt, daß waren, sowfe jener, 'die der Unterbringung von es . auch ' bei ' den Budgetverhandlungen für das Militärpersonen gewidmet waren. Wie -aus dem Jahr 1978 die haushaltsmäßig richtige Veran­TB 1972 Abs. 77.4 und 5 hervorgeht, wurde die schlagung bei den Krediten des Bautenministe­BGV II jedoch wiederholt auch mit der Durch- riums beantragen werde. Das BM f. Finanzen führung ziviler Bauten, ,z.  B. des �undessport- stellte bezüglich der Kredite für den Sportstätten­heims Kitzsteinhorn, des Bundessportzentrums bau Verhandlungen auf Ministerebene in Aussicht Süd stadt und de.s Bundesgymnasiu�s .Völker- und teilte zu den sogenannten Leasingbauten mit, 
�arkt, betraut, die ?ach dem · OrgarusatlOnsplan daß die bereits bewilligten Vorhaben . unter 1!l den Aufgabenbereich der BGV I fielen. �er RH. weiterer Veranschlagung beim BM f. Unterricht ' hat daher dem BM f. Bauten und Techruk emp- d K b b '  BM f W' h f d D hl . d BGV II ' H' k f k '  B un unst ZW. eim . Issensc a t un o e�, �.

r " 1!l 1!l un .t eme au- Forschung auslaufen sollen. Neue "Leasing-auftrage fur ZiVIle Bauten zu erteilen: Projekte" würden nicht mehr bewilligt. Sollten 
55.3.1.2 Im April 1975 übermittelte das BM sich andere Vorfinanzierungen für Bundesbauten 

f. Bauten und Technik dem RH den ersten Teil anbieten, werden sie, wie das BM f. Finanzen 
eines neuen Organisationsplanes der BGV · I bekanntgab, . über das Budget des BM f. Bauten 
(Stand 1 .  März 1975), in dem unter anderem und Technik abgewickelt werden. 
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Internationales Amtssitz­
und Konferenzzenttum Wien 

56.1 . 1  Der RH berichtete im .TB 1975 
Abs. 63. 1 . 1 ,  daß das BM f. Bauten und Technik 
und das BM f. Finanzen zur Bereinigung der noch 
offenen Forderung des Bundes in Höhe ' von 
rund 757 000 S an die Gemeinde Wien aus der 
seinerzeitigen Kostenaufteilung ein Angebot der 
Gemeinde Wien zur Zahlung eines restlichen 
Anteiles am Sachaufwand des Bundes in Höhe 
von rund 173 000 S unter gleichzeitiger Auf­
rechnung des Anteils an Personalaufwendungen 

. des Bundes 'mit Gegenforderungen der Gemeinde 
Wien aus demselben Titel anzunehmen beab­
sichtigen. 

56.1 .2 Der RH hatte diese Gegenforderungen 
der Gemeinde Wien dem BM f. Finanzen gegen­
über als nicht stichhältig bezeichnet und um 
neuerliche Überprüfung der Angelegenheit 
ersucht. 

56.2 Trotz Betreibung ist dem RH zu seinen 
Feststellungen vom 27. Juli 1976 keine Antwort 
seitens . des BM. f. Finanzen zugegangen. 

. 

b) Prüfungs e rgehni s s e  aus  den 
J ah ren  1975 u n d  1976 

Bundesg�bäudeverwaltung I;  
Justizanstalten. 
Landeshauptmann von Tirol 

57.1 . 1  Der RH hat im Rahmen der Prüfung 
der Gebarung des Landeshauptmannes von Tirol 
mit den Mitteln des· Kap. 64 (Bundesgebäudever­
wiltung I ; . kurz' BGV I) die Errichtung des 
Frauentraktes, der .Werkst�tten und der Außen­
anlagen im landesgerichilichen Gefangenenhaus 
Innsbruck-Völs (kurz Gefh., Ibk.) geprüft. 

Im Zuge dieser Gebarungsübe�prüfung wurde 
festgestellt, daß das Amt der Tiroler Landes� 
regierung (kurz Amt) an die Kammer der 
gewerblichen Wirtschaft für Tirol auf deren 
Ersuchen das Ergebnis von öffen.tlichen und 

. beschränkten Ausschreibungen mitgeteilt hatte. 
Aus der ÖNORM A 2050 ergibt sich jedoch, daß 
über den Kreis der Bieter hinaus keinem Dritten 
Angaben über Angebotsergebnisse gemacht 
werden dürfen. 

57.1 .2 Der RH empfahl daher, �n Hinkunft 
die Mitteilungen. an· die . Kammer zu unterlassen. 

57.1 .3 D�s Amt 'gab b�kannt, es habe ' die 
Mitteilung von Ausschreibungsergebnissen. an die 
Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Tirol 
inzwischen eingestellt. 

57.2.1 Die Angebote der im Vergabever­
fahren nicht zum Zuge gekommenen Bieter 
wurden in der Regel durch das Amt unmittelba.r 
nach Auftragserteilung vernichtet. Die während 
des Baugeschehens von Auftragnehmern vor ge-

. legten · Angebote für geänderte oder zusätzliche 
Leistungen wurden nicht im Eingangsbuch festge� 
halten. 

57.2.2 Der RH empfahl, die Angebote der 
nicht zum Zug gekommenen Bieter für Ver­
gleichszwecke bis zur Abrechnung der betref­
fenden Leistung aufzubewahren und die kanzlei- . 
mäßige Behandlung aller Angebote sicherzu-
stellen. . 

57.2.3' Das Amt sagte zu, den Empfehlungen 
des' RH nachzukommen. 

57.3.1 Die Rechnungen. über Hochbau­
leistungen wurden von den Auftragnehmern an 
die Landesbaudirektion . gerichtet, von deren 
Abteilung Haushalts- und Rechnungsdienst in 
einem Eingangsbuch festgehalten u'nd dem Sach­
bearbeiter der zuständigen Fachabteilung zur 
sachlichen Prüfung übergeben. Erst nach ihrer 
Prüfung wurden die Rechnungen mittels Zah­
lungsauftrages der Buchhaltung übermittelt. 

Nach der Vorschrift über das Bestellverfahren 
sind jedoch die Rechnungen in der Regel sofort 
nach ihrem Einlangen 'der Buchhaltung zuzu­
leiten, welche die Buchung in die Phase 4 -
Schuld - der Phasenbuchhaltung des Bundes zu 
veranlassen hat. 

57.3.2 Der RH beanstandete diese der Vor­
schrift nicht ' entsprechende Behanqlung der ein­
langenden Rechnungen, weil dadurch die recht­
zeitige . und lückenlose ' Erfassung und Nach­
weisung der Schulden des Bundes nicht gewähr-
leistet war. 

. 

57.3.3 . . Das Amt �agte ;q, die sofortige' Ein­
gabe der Rechnungsbeträge, in ' die EDV-Phas.e 4 
durch die Buchhaltuvg sicherzustellen. 

57.4.1 Die Vergabe der Baumeisterarbeiten . 
für die Erric�tung des Frauentraktes, des Werk­
stättengebäudes und der Außenanlagen d,es' Gefh. 
Ibk. erfolgte im Jänner 1968 ; ihre Fertigstellung ' 
warJür April 1970 vorgesehen. Infolge Schwierig­
keiten ·bei der Bereitstellung der Mittel w:uide der 
Fertigstellungstermin eines . Teiles der Außen­
anlagen vorerst · bis Herbst 1971 erstreckt und 
schließlich dieser Bauabschq,itt �nde 1970 vor­
übergehend eingestellt. 

Die Aufforderung des Amtes zu Beginn des 
Jahres 1972, die Arbeiten an den Außenanlagen 
nunmehr , zu Ende zu , führen; beantwortete der 
Auftragnehmer mit Gem Verlangen, die ursprüng­
lichen Abgebotspreise aus dem Jahre 1967 ' den 
derzeitigen Verhältnissen anzupassen, da das An­
gebot unter der Voraussetzung der Einhaltung 
der Bautermine, also ohne Bauunterbrechung, ver­
faßt worden sei. 

Ohne darauf. einzugehen, schrieb das Amt die 
restlichen Arbeiten an den Außenanlagen im 
April 1972 öffentlich aus. Auch der Auftragneh­
mer beteiligte sich an der Ausschreibung, doch 
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lag die Summe seines Angebotes rund 60%über nisch$n Aufgabenkomplexes nicht sinnvoll ge­
der des Billigstangebotes. Bereits vor der Ange- wesen" wäre. · Darüber hinaus habe es sich in 
botseröffnung hatte der Auftragnehmer aber dem diesem Falle als nachteilig erwiesen, daß die Ein­
Amt erklärt, er behalte sich für den Fall der Ver- heitspreise für die zusätzlichen Leistungen nicht 
gabe an eine andere Unternehmung vor, sämtliche entsprechend der ÖNORM B 2110 nach den 
aus dem bestehenden Vertrag ihm zustehenden Preiskomponenten des ursprünglichen Angebotes 
Ansprüche geltend zu machen. vereinbart, sondern jenem Angebot entnommen 

wurden, das bei der neuerlichen Ausschreibung 
Das Amt vereinbarte schließlich mit dem ur- im Jahre 1972 um rund 60% teurer war als das 

sprünglichen Auftragnehmer den sofortigen Ar- BilHgstbietc:rangebot. beitsbeginn zu den Preisen des Angebotes aus 57.4.5 Das Amt schloß sich schließlich der dem Jahre 1967 zuzüglich der bisher eingetrete-
L hnerh ··h ng Z ··tzll·ch Lel·st ngen Ansicht des RH an, daß die zweimalige Ausschr,ei-nen 0 0 u en. usa e u 

wurden nach den Preisen des erwähnten Ange- bung "nicht geeignet war, . den gewünschten 
botes des Auftragnehmers aus dem Jahre 1972 Zweck in· optimaler Weise zu erreichen": 
abgerechnet. 57.5.1 .1 Die Wäschereianlage im Frauentrakt 

57.4.2.1 Der RH beanstandete die Ausschrei- des Gefh. Ibk. sollte nach den Vorstelhingen des 
bung im Jahre 1972 und den damit verbundenen BM f. Justiz und des Amtes durch eine Hoch­
Verwaltungsaufwand, da mit dem ursprünglichen druckdampfanlage versorgt werden. Aufgrund 
Auftragnehmer ein Vertragsverhältnis für die der Projektsbeurteilung durch das BM f. Bauten 
ausgeschriebenen Arbeiten bestand . und dieser und Technik wurde jedoch .die Ausführung einer 
auch willens war, die Arbeiten auszuführen. Eine Niederdruckdampfanlage ausgeschrieben und in 
Lösung des . bestehenden Vertragsverhältnisses Auftrag gegeben. In einem Schreiben wies der 
hätte zweifelos zu berechtigten Forderungen Auftragnehmer · allerdings darauf hin, daß ihm 
seitens des Auftraggebers geführt. vom planenden Architekten eine Aktennotiz 

übergeben worden sei, derzufolge für die Wä-
57.4.2.2 Dem 13M f. Bauten und Technik scherei doch · eine Hochdruckdampfanlage aus­

empfahl der RH zur Vermeidung von Mehr- geführt werden solle. Ein entsprechendes Ange­
kosten bei Bauverzögerungen oder -einstellungen, bot mit zusätzlichen Kosten von über 785 000 S 
die Inangriffnahme neuer Bauvorhaben nur dann nahm das Amt nach Zustimmung des BM f. 
zu genehmigen, wenn . deren Finanzierung ge- Bauten und Technik an. . 
sichert ist. · 57.5 .1 .2 Der Einbau der bampfversorgungs-

57.4.3.1 Das Amt gab bekannt, die rieuerliche anlage erforderte auch einen Notausgang aus dem 
Ausschreibung sei vorgenommen worden, um Keller ins Freie, der ursprünglich nicht einge­
den ständig höher geschraubten Forderungen des plant gewesen war. Ein entsprechender Zusatz­
Auftragnehmers entgegentreten zu können. auftrag von rund 60 000 . S wurde durch das 

Amt an die mit den Baumeisterarbeiten beauf-
57.4.3.2 Das BM f. Bauten und Technik tragte Bauunternehmung vergeben. 

teilte mit, das Bauvorhaben sei aufgrund der Zu- . 
57.5.2 Der RH vertrat die Ansicht, daß derart sicherung des BM f. Justiz, die Gesamtbaukosten grundlegende Fragen, wie die Wahl des Dampf­aus den zweckgebundenen Mitteln der Arbeits- versorgungssystems· und die ·damit verbundenen betriebe· der Justizverwaltung im Überschrei- baulichen Konsequenzen (Notausgänge usw.), be­

tungswege zur Verfügung zu stellen, begonnen reits im Zuge der Planung vor Abfassung der worden. Bereits 1969 habe die nach optimalen Leistungsverzeichnisse für die Ausschreibungen wirtschaftlichen und technischen Gesichtspun.k- zu klären waren. Damit hätte die Vergabe von ten eingeleitete Bauführung gedrosselt und zum umfangreichen Aufträgen �u unkonkurrenzierten Teil eingestellt werden müssen, weil die erforder- Preisen vermieden werden können. Darüber lichen Bauraten durch das BM f. Justiz nicht be- hinaus vermißtederRHAngebendarüber, inwessen reitgestellt worden seien. Auftrag die Änderung des Dampfversorgungs-
Das BM f. Bauten und Technik stimmte zu, systems vorgenommen wurde. . 

neue Bauvorhaben erst nach Sicherung der Fi- 57.5.3 Das Amt gab dazu bekannt, daß bei der 
nanzierung des gesamten Bauvorhabens in An- Planung des Frauentraktes die Leistungsfähigkeit 
griff zu nehmen, weil nur dann eine wirtschaftliche der Niederdruckanlage nicht erfaßt worden war 
Bauführung gesichert werden kann. und Angaben über die . Energiemengen zur Be-

57.4.4 Der RH hielt der Stellungnahme des treibung der neuen Maschinen gefehlt hatten. 
Amtes entgegen, daß die nochmalige Ausschrei- :Erst nach Einschaltung einer Fachfirma· aufgrund 
bung den beabsichtigten Zweck nicht erfüllen der Auftragsvergabe hätten "diese Werte erörtert 
konnte, weil einerseits bereits ein Vertragsver- und genau berechnet werden" können. 
hältnis bestand und andererseits auch nach An- 57.5.4 Zu dem vom RH vertretenen Stand­
sicht des Amtes "die Einschaltung einer ·zweiten punkt, grundlegende Planungsfragen hätten 
Unternehmung für Arbeiten innerhalb eines tech- rechtzeitig vor der Ausschreibung der entspre-
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chenden Leistungen geklärt sein sollen; teilte das 
Amt mit, daß es zwa'r die Auffassung des RH 
teile, jedoch nur Weisungen des BM f. Bauten 
und Technik ausgeführt habe. 

57.6.1 Die Baumeisterarbejten für die Er­
richtung des Frauentraktes,  des Werkstätten­
gebäudes und der Außenanlagen wurden im 
Sommer 1967 zu Einheitspreisen ausgeschrieben. 
Den 'Bietern wurde darüber hinaus die Möglich­
keit gegeben, zu einem Pauschalpreis anzubieten. 

Der spätere Auftragnehmer hatte einen Pau-, 
schalpreis angeboten, der beträchtlich unter der 
Summe seines Angebotes zu Einheitspreisen lag. 
Die Vergabe der Baumeisterarbeit,en erfolgte als 
Pauschalauftrag, jedoch nicht mit der angebotenen 
Pauschalsumme, sondern mit der höheren Summe 
des Einhe1tspreiSangebotes. Für zusätzliche A�­
beiten, die aufgrund von Ausführungsänderungen 
während der Bauzeit notwendig wurden, legte 
der ' Auftragnt;:hmer Nachtragsangebote zu Ein­
heitspreisen vor. In der Schlußrechnung stellte 
der Aüftragnehmer dann das volle Pauschale so­
wie die für Leistungen 'gemäß den "Nachtrags­
angeboten" angefallenen Preise in Rechnung. Ein. 
Entfall von Leistungen aus dem Hauptauftrag in­
folge der Ausführungsänderungen wurde , nicht 
berückSichtigt. 

57:6.2 , Der RH beanstandete, daß das Amt bei 
der Vergabe als Pauschalauftrag nicht die ange­
botene, niedrige Pauschalsumme dem Vertrag zu-
grunde legte. ' . 

57.6,3 Das Amt räumte im Schriftverkehr mit 
, dem RH schließlich ein, daß im Vergabezeitpunkt 
qie bauliche� Folgen unterscl;tätzt �orden waren: 
Es schloß sich der Auffassung des RH an, daß 
die Vergabe zu Einheitspreisen der Pauschalver­
gabe vorzuziehen gewesen wäre. 

57.7.1 Di,e Arbeiten zur Einrichtung der Hei­
zungs-, Sanitär": und lüftungs technischen Anlagen 
für den Frauentrakt und die Werkstättengebäude 
waren ebenfalls als Pauschalauftrag ,vergeben 
worden. IJ;! den Auftragssummen waren Regie­
leistungen sowie Kosten für, ,die Ausarbeitung 
des Vorprojektes, des, Leistungsverzeichnisses 
und der Projektspläne von zusammen über 
140 000 S enthalten. , ' 

57.7.2 Der RH stellte fest, daß neben der 
Abrechnung der Pauschalauftragssumme auch 
Regiekosten verrechnet · worden waren und daß 
die Projektiening und ,Ausarbeitung des Lei­
stungsverzeichnisses bereits ,über ein Jahr vor der 
Vergabe der Installationsarbeiten einer anderen 

" Unternehmung übertragen und gleichfalls schon 
bezahlt worden waren. Der RH beanstandete die 
Doppelverrechnung von Leistungen und emp­
fahl, . die zu Unrecht gezahlten Beträge ,rückzu­
fordern. 

57.7.3 Das Amt teilte �it, daß , die Doppel­
zahlung bereits hereingebracht worden sei. 

57.8 'Zu verschiedenen, vom RH festgestellten 
Mängeln bei der Prüfung von Preisumrechnun­
gen teilte das Amt mit, es habe die- von ihm zu 
Unrecht gezahlten Beträge von der Bauunter­
nehmung zurückgefordert. 

57.9. 1  In der Schlußrechnung über die Bau� 
meisterarbeiten am Frauentrakt und Werkstätten­
gebäude stellte der Auftragnehmer Mehrkosten , 
von rund 268 000 S wegen behaupteter Entloh­
nung seiner Arbeitskräfte über den Kollektiv­
vertrag in ,Rechnung. Diesen Zahlungen habe 
sich der Auftragnehmer im Hinblick auf die durch 
den Bau der Olympia-Kampfstätten in München 
eingetretene Lage auf , dem Arbeitsmarkt nicht 
entziehen, sie andererseits aber in seinem Angebot 
aus de� Jahre 1967 auch nicht berücksichtigen 
können. ' 

Das Amt legte im April 1973 diese Ford�rung 
dem BM f. Bauten und Technik zur Entscheidung 
vor. Die zur Beurteilung der Höhe der Forderung 
benötigten Kalkulati6nsgrundlagen waren vom 
Amt nicht nachgefordert worden: Das Amt unter­
breitete dem Auftragnepmer in der Folge einen 
Vorschlag für die Berechnung der Mehrkosten, 
den er aufgriff und seine Forderung daraufhin mit 
über 600 000 S bezifferte. 

D�s Amt .legte diese erhöhte Firmenforderung 
im Oktober 1974 dem BM f. Bauten und Technik 
vor, 'das jedoch wegen der noch immer fehlenden 
Angebotskalkulationsgrundlagen bis zur ' Zeit 
der Gebarungsprüfung Ende 1975 noch keine 
Entscheidung ,getroffen hatte. ' 

' 57.9.2.1 Der RH beanstandete, daß es'das Amt 
im Vergabeverfahren unter�assert hatte, vom späte� 
ren Auftr'agnehmer vorschriftsgemäß die Kalku­
lationsgrund�agen in Form der sogenannteÄ K­
Blätter zu verlangen. :Er vertrat -die Ansicht, daß 
die,F}rmenforderung nur dann anerkannt werden ' 
könne, wenn sie ihrem Grund und ihrer Höhe 
mich bewiesen ist. 

'57.9.2.2 Dem BM f. Bauten und Technik 
teilte der RH mit; 'daß 'das Amt dem BM die Fir­
m'enforderung erst�als' im 'April 1973 vorgelegt 
hat und daß auch seit der ' letzten Voi:lage von 
Unterlagen durch das Amt im Oktober 1974 be­
reits geraume Zeit vergangen ist. Der RH hielt 
die zögernde Behandlung ' der Firmenforderung 
für sachlich nicht gerechtfertigt und empfahl, 
sobald wie mögl�ch, eitle Entscheidung zu treffen. 

' 57.9.3 Das Amt hat inzwis�hen die Forderung , 
auf überkollektivvertragliehe Lohnzahlung ge­
mäß einer Entscheidung , des BM f. Bauten und , 
Techn'ik in der ursprünglich vom Auftragneh­
mer geforderten Höhe von 268 053,62 S ver­
gütet., 

57.10.1 .  Eine weitere Forderung der bauaus_ 
führenden Unternehmung auf 699 077,41 'S be� 
traf behauptete Mehrkosten für zeitgebundene 
Baustellenregie, die mit einer Bauzeitverlängerung 
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von 111/2 Monaten begründet wurde. Diese Bau­
zeitverlänge:rung war eine Folge der bereits er­
wähnten unzureichenden Bereitstellung von Aus­
gabeermächtigungen. Da ' die Baustellenregie­
preise im Leistungsverzeichnis nicht getrennt 
ausgewiesen waren, hatte der Auftragnehmer die 
Höhe der Mehrkosten aus den Einheitspreisen 
seines Angebotes ,rekonstruiert. In einem V orlage­
bericht an das BM f. Bauten und Technik be­
zeichnete das ' Amt die Höhe der Forderung als 

' ungerechtfertigt und hielt ein Drittel des Be­
trages als "Härteausgleich" für vertretbar. Das 
BM f. Bauten und Technik bezeichne,te in seiner 
Antwort die Forderung der Bauunternehmung 

' als dem Grunde nach zu Recht bestehend. Es 
trug dem Amt auf, die Forderung aufgrund der 

'Kalkulationsgrundlagen zu überprüfen und in 
der festgestellten Höhe anzuerkennen. Das Amt 
hat in der Folge die Mehrkosten in ihrer vollen 
Höhe anerkannt. 

1 89 

BGV-Dienststellen Angebotsschreiben und 
"Rechtliche Vertragsbestimmungen für den 
staatlichen Hochbau" ausgearbeitet wurden, die 
vom BM f. Bauten. und Technik den BGV­
DIenststellen mit der Weisung übermittelt wur­
den, diese ab dem 1 .  Feber 1977 allen Vertrags- ' 
abschlüssen zugrunde zu legen. Die Empfehlun­
gen des RH wurden darin berücksichtigt. 

57.12.1 Die bis zu 5 mm breiten Risse an 
den Fassaden der neuerrichteten Frauenst1;afan: , 
stalt waren nach Ansicht des RH dadurch ent­
standen, daß die Dehnfugen in den Fenster�chsen 
angeordnet waren, ihre Ausbildung in der Fenster­
sohlbank, im Fensterparapettmauerwerk und im 
Sockelmauerwerk jedoch unterblieb. Das durch, 
die Risse eindringende Oberflächenwasser hatte 
u. a. bei den Fenstersohlbänken bereits zu Rost­
bildungen und Freilegung der Bewehrungseisen 
geführt. 

57.10.2 Der RH beanstandete auch in diesem 57;12.2 Der RH beanstandet� die den bau-
Fall das Fehlen der K-Blätter zum Angebot, wo- technischen Regeln nicht entsprechende Ausbil­
dureh eine exakte Überprüfung der Höhe der dung und empfahl, der weiteren Einwirkung von 
Firmenforderung nicht möglich war. Feuchtigkeit durch Fugenabdichtung Z;t begeg-

10 nen. 57. .3 Das Amt teilte dazu mit, es habe die 
Mehrkosten erst nach der Entscheidung des BM 57.12.3 In der Stellungnahme ' der Archi-
f. Bauten und Technik zur Gänze bezahlt. tekten wurde die Lage der Dehnfugen, die in 

57.11 . 1  S,eine Wahrnehmungen im Zusam­
menhang mit der Vorlage von Kalkulationsgrund­
lagen cturch die Bieter veranlaßten den RH, sich 
allgemein mit diesem' Problem zu befassen. Nach 

allen Geschoßgrundrissen vorgesehen waren, als 
eine von zwei Möglichkeiten bezeichnet, gegen 
deren Anordnung seitens des Statikers keine 
Einwände erhoben worden seien. 

der ÖNORM A 2050 ist bei Vergabe nach ver- Das Amt ergänzte dazu, daß die Anordnung der 
änderlichen Preisen dem Angebot ein Preis grund- Dehnfugen wohl eine "extravagante Lösung" 
lagenverzeichnis ' beizuschließen, dessen Fehlen darstellte" ihre Ausführung jedoch den Plänen 
ein Ausscheiden des unvollständigen Angebotes entsprechend erfolgt sei. Alle Fugen seien sorg­
zur Folge hat. Das BM f. Bauten und Technik fältig abgedichtet und , die sogenannten wilden 
hat ,in seinen Durchführungsbestimmungen zur Risse inzwischen durch die bauausführende 
ÖNORM A 2050 festgelegt, daß ' bei Ausschrei- Unternehmung beseitigt worden. 
bung von Bauleistungen die entsprechenden Kal- 57.13.1 , In den Arbeitsräumen tür Holzbear-kulationsgrundlagen in der Form der sogenannten 
K-Blätter vorzulegen sind. beitung ist eine zentrale Späneabsauganlage init 

einem über Dach angeordneten Spänebunker ein­
, 57.1 1 .2 Der RH war , der Ansicht, daß in gebaut. Beim Betrieb dieser Anlage ergaben sich dle.sen Durchführungsbestunmungen weder der laufend Schwierigkeiten bei der Späneentnahme; �e:tp,unkt der Vorlage nO,�h der Umfang der. Kal- , So mußte die Förderschnecke der Anlage nach 
.u atlOnsgrundlagen genugend genau bestlm�t mehrmaligen erfolglosen ' Instandsetzungsver­sl,nd. Er eml?fahl dem BM �. Ba�ten und T�chru�, suchen gegen ein horizontales Förderband aus­die BGV-Dlens�stellen anzuweIsen, zu�lelch mlt gewechselt werden, doch ist es auch jetzt noch d�� An,?eb?t dIe Vorlag: der Kal�ulat10nsform- fallweise notwendig, die Beschickung des Förder­bl�tter fur dIe. Zuschlagssatze �nd fur den Brutto- bandes händisch "  vorzunehmen. , Überdies fehlt mittellohnpreiS als Kalkulat1�ns�rundlagen zu eine Einrichtung zur " Absonderung des beim v�rlangen und Angeb,ote, denen. diese l!nterlagen Betrieb der Bandschleifmaschine anfallenden rucht angeschlossen, s1Od, von eIner .wel�eren Be- ' Schleifstaubes. handlung auszuschheßen. Von den 10 dIe engere 

Wahl kommenden Bietern sollte die Vodage der 
für das Bauvorhaben relevanten Detailkalkula­
tionen vor der Zuschlagserteilung gefordert wer­
den. -" 

57.1 1 .3 Das BM f. Bauten und Technik teilte 
dazu mit, daß nach Gesprächen mit der Bundes­
kammer der gewerblichen Wirtschaft und den 

,Im Spänebunker , stellte der RH eine schwere 
Beschädigung der elektdschen Leitungstrasse 
fest, wodurch sich Dr;ihte mit blanken Enden' 
frei im Raum befanden. · 

57.13.2 Der RH :wies darauf hin; daß die 
Schwierigkeiten bei der Horizontalförderung der 
'Späne vermeidbar gewesen wären, wenn eine 
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andere Lage des Spänebunkers eine direkte Ent­
leerung ermöglicht hätte. Er empfahl, die aufge­
zeigten Mängel umgehend beheben zu lassen. 

57.13.3 Das Amt gab dazu bekannt, daß die 
Anlage im Einvernehmen mit der Gefangenefl:­
haus verwaltung und dem zuständigen Tischler­
meister ausgeführt worden sei. Eine einfache Ent­
nahme wäre nur an der unübersichtlichen Rück­
seite des Gebäudes möglich gewesen und hätte 
zusätzliches Bewachungspersonal erfordert. Alle 
Mängel der Elektroinstallation im Spänebunker 
seien sofort behoben worden. . 

57.14.1 In der Kfz-Werkstätte fehlte eine Vor­
kehrung, durch welche eine sichere und einwand­
freie Ableitung der Abgase von Verbrennungs­
motoren ins Freie gewährleistet 'gewesen wäre. 
Eine diesbezügliche Auflage im Baubewilligungs­
bescheid . blieb unberücksichtigt. Erst aufgrund 
einer neuerlichen Bedingung der Baubehörde 
erfolgte der nachträgliche Einbau einer Abgas­
einrichtung. 

57.14.2 Der RH beanstandete, daß bei der 
Planung nicht nur die baupolizeilichen Vor­
schriften, sondern auch die Bestimmungen der 
Dienstnehmerschutzverordnung außer acht ge­
lassen worden waren .. 

57.14.3 Das Amt· gab dazu bekannt, daß erst 
nach Einstellung eines Kfz-Werkmeisters der 
Arbeitsumfang auf größere Reparaturen erweitert 
worden und dadurch der Einbau einer Abgasan­
lage notwendig geworden sei. 

57.15.1 Im Gebäude der Frauenstrafanstalt 
stellte .. der RH noch eine Reihe weiterer Bau­
mängel fest ;  u . •  a. zeigten sich Feuchtigkeits­
schäden an der Decke durch ungenügende Wärme­
dämmung, ein waagrecht verlaufender Riß zwi­
schen der tragenden Stahlbetonkonstruktion und 
dem Mauerwerk sowie weitere Risse im Außen­
putz. 

57.15.2 Das Amt vertrat die Ansicht, daß eine 
Sanierung der Decke' nicht erforderlich sei. Die 
festgestellten Risse seien nicht auf mangelhafte 
Fundierung zurückzuführen, doch werde diesbe­
züglich - der Empfehlung des RH folgend -
noch ein Sachverständigengutachten eingeholt. 

57.16.1 Aus Eintragungen im Fundamentplan 
vom Juni 1967 war .zu ersehen, daß die Funda­
mentbreiten aufgrund einer "angenommenen zu­
lässigen Bodenpressung'i · ermittelt und gezeichnet 
wurden. Eine weitere Eintragung aus dem April 
1968 bezieht sich auf nachträgliche, im Plan ein­
gezeichnete Fundamentverbreiterungen im nicht 
unterkellerten Gebäudeteil. Diese Verbreite­
rungen waren notwendig geworden, weil die 
durch Proberammungen und Besichtigung der 
Aufschlüsse ermittelte Bodenpressung geringer 
war als der vorher angenommene Wert. 

57.16.2 Der RB beanstandete die unzurei­
chende Planungsvorbereitung un� das Fehlen 
zutreffender Angaben über die Bodenverhältnisse 
zur Zeit der Ausschreibung der Baumeisterarbei­
ten. 

57.1 6.3 Das Amt legte eine Stellungnahme 
des mit der Berechnung der statischen Erforder­
nisse betrauten Ziviltechnikers vor, der auf die be­
sonderen Bodenverhältnisse im Bereich der Bau­
stelle hinwies. Er bezeichnete die zwei ausge­
führten Probegruben wohl als nicht ausreichend, 
stellte aber fest, die Vornahme vieler Probeboh­
rungen hätte zu wirtschaftlich nicht vertretbaren 
Kosten geführt. Im vorliegenden Fall sei die rriitt- .. 
lere Bodenpressung aus der Erfahrung dreier be­
nachbarter Baustellen angenommen worden. 

57.17.1 Mit der Planung und Bauüberwa­
chung des Frauentraktes und des Werkstättenge­
bäudes waren Ziviltechniker beau�tragt. 

57.17.2 . Der RH hat hinsichtlich der festgestell­
ten Planungs-und Baumängel dem Amt empfohlen, 
die mit der Planung und der 0berleitung der Bau­
ausführung beauftragt gewesenen Architekten als 
Sachverständige gemäß §§ 1299 und 1300 ABGB 
zum Ersatz aller auf die mangelhafte Planung 
und Nichtbeachtung der anerkannten Regeln 
der Bautechnik zurückzuführenden Schäden zu 
verhalten und zu prüfen, inwieweit die jeweiligen 
bauausführenden Auftragnehmer allenfalls ge­
mäß Punkt 1 ,33 der ÖNORM B 2110 subsidiär 
zum Schadenersatz ·herangezogen werden könn­
ten. 

57.17.3 Das Amt bemerkte in seiner Stellung­
nahme, daß das rechtzeitige Erkennen insbeson­
dere von Planungs mängeln die Möglichkeiten und 
Voraussetzungen des Bauaufsichtsorganes des 
Amtes bei weitem überstiegen hätte. 

Das Amt vertrat weiters den Standpunkt, nach 
dem Ziviltechnikergesetz seien die von einem 
Ziviltechniker "innerhalb seines Berechtigungs­
umfanges in der vorgeschriebenen Form er­
richteten Gutachten, Berechnungen, Pläne usw. 
öffentliche Urkunden und werden von der Ver­
waltungsbehörde in derselben Weise angesehen, 
als .wenn dieselben von behördlichen Organen aus­
gefertigt wären". Zur Geltendmachung von Scha­
denersatzansprüchen führte das Amt aus, Frauen­
trakt und Werkstätten seien von den Architekten 
im steten Einvernehmen mit dem BM f. Justiz und 
der Anstaltsleitung geplant worden, alle ange­
führten Planungs mängel seien ausschließlich aus 
begründeter Berücksichtigung von Sonderwün­
schen entstanden und könnten deshalb den Pla­
nern nicht angelastet werden. 

57.17.4 Der RH hielt· dem entgegen, daß bei 
der Tätigkeit von Ziviltechnikern grundsätzlich 
zwischen Beurkundungen gemäß § 6 Abs. 1 des 
Ziviltechnikergesetzes 1 957 und Leistungen auf­
grund eines Werkvertrages unterschieden werden 
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müsse. Die vom RH behandelten Ziviltechniker­
leistungen wurden alle im Rahmep. von Werkver­
trägen erbracht, die Ziviltechniker hatten daher . dem Auftraggeber sowohl Gewähr als auch bei 
Mangelhaftigkeit des Werkes Schadenersatz zu 
leisten. Darüber hinaus sei zu erwarten, daß die 
in der Fachabteilung des Amtes tätigen fachkun­
digen Beamten die ZiviItechnikerleistungen auf 
offenkundige Mängel 'überprüfen. Außerdem 
hätten die Planer die Verpflichtung gehabt, Be-\ denken gegen allfällige Sonderwünsche dem Auf-
traggeber schriftlich mitzuteilen. Derartige Unter­
lagen waren dem RH aber nicht vorgelegt worden. 

57.17.5 Das Amt vertrat schließlich den 
Standpunkt, daß durch die festgestellten Bau­
mängel keine Schäden eingetreten seien; es sehe 
daher keine Möglichkeit, entsprechend den Emp­
fehlungen des RH die Architekten zum Schaden­
ersatz heranzuziehen. 

57.17.6 Hiezu bemerkte der RH, daß es einer 
zukünftigen · Beurteilung überlassen bleibe, in­
wieweit die erwähnten Mängel endgültig behoben 
wurden. ' 
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gung des ausgeflossenen Heizöls betrafen und 
somit durch das BM f. Justiz zu zahlen gewesen 
wären . 

57.19.1  Zur Vermeidung von Schäden, die 
durch unsachgeinäße Bedienung oder den Betrieb 
von haus technischen Anlagen und betrieblichen 
Einrichtungen eintreten können, hielt es der RH 
für erforderlich, daß die Baudienststellen den 
z�ständigen Organen des Nutznießers alle für 
den Betrieb des Gebäudes notwendigen Unter: 
lagen aushändigen und für eine Unterweisung 
der für den Betrieb Verantwortlichen anläßlich 
der Übergabe der Gebäude und Anlagen Sorge 
tragen. 

57.19.2 Auf die diesbezügliche Empfehlung 
des RH erklärte das Amt, seiner Ansicht nach 
seien sämtliche in Frage kommenden Betriebs­
anleitungen vorhanden. Demgegenüber teilte 
jedoch das BM f. Bauten und Technik mit, 
es sei festgestellt worden, daß die Übergabe der 
haustechnischen Anlagen entgegen seiner An­
nahme nicht überall mit einer entsprechenden 
Aufklärung und Unterweisung der �ünftigen 
Benützer geschieht. Das BM wird die Aus: 

57.1 8.1 Nach der Füllung von unterirdischen führungen des RH zum Anlaß nehmen, um einen 
Heizölbehältern war das Peilrohr eines Öltanks diesbezüglichen Runderlaß an alle Baudienststellen 
nicht wieder verschlossen · 'worden, so daß ein zu richten. 
Ölaustritt erfolgte. Da auch der angeschlossene 57.20.1 In den mit den Architekten ab ge­betonierte Rohrkanal nicht , entsprechend abge- schlossenen Verträgen war nach Ansicht des dichtet war, konnten die ausfließenden rund RH für einzelne Planungs abschnitte ein zu hohes 40 000 1 Heizöl �n d�n Do�schach�, von da in Ausbauverhältnis �estgelegt worden. Die Ange­
�en Rohrkanal? tn d1e Dratna?ekanale, das um- messenheit der Abschlagszahlungen war weder 
hege�de Erdre1ch und zulet�� ub,er den Ge�olds- durch einen Verdienstausweis nachgeweisen noch bac� tn den Inn gelangen. Fur die, erforderl1chen .durch einen Prüfvermerk bestätigt worden; Saruerungsmaßnah�en fielen Kosten 

k 
v?n als Berechnungsgrundlage wurde eine "vor-592 82�,23 , S an, d1e zu Lasten der Bau red1te läufige Honorar-Endsumme" vom Rechnungs­verrec net wurden. leger eingesetzt. Die Honorar-Schlußrechnung 

57.1 8.2 Der RH beanstandete die Unterlassung des Architekten über 550 055,90 S ist vom Amt 
der Abdichtung, wodurch der Austritt des Heiz- anerkannt worden, obwohl auch dafür keine 
öls in die Umgebung möglich geworden war. detaillierten Unterlagen beim Amt vorhanden 
Weiters stellte er fest, daß die Belastung der waren. Der einzige Hin,,!,eis bestand in einem 
Baukredite mit det). Kosten der Sanierungs- Vermerk des Rechnungslegers auf der Rechnung, 
maßnahmen zu Unrecht' erfolgte, da für die daß das BM f. Bauten und Technik diese Honorar­
Verwaltung des ' Gefangenenhauses das BM f. höhe "fixiert" habe. 
1 ustiz zuständig ist. 

57. 18.3 Das Am! gab bekannt, daß die Sanie­
rung der beanstandeten undichten 'Rohrkanäle 
für das Baujahr 1977 beim BM f. Bauten und 
Technik beantragt werde. Bei der ' vom RH 
bemängelten unrichtigen Verrechnung der Kosten 
der Gegenmaßnahmen habe es sich um die dring­
liche Behebung baulicher Schäden sowie um 
bauliche Vorkehrungen gehandelt, für welChe 
die Baukredite heranzuziehen gewesen seien. 
Außerdem habe das BM, f. Bauten und Technik 
die Mittel für die Beseitigung des Ölschadens 
aus den Neubaukrediten zur Verfügung gestellt. 

57.1 8.4 Dieser Ansicht hielt der RH entgegen, 
daß die verrechneten Kosten von 592 820,23 S 
nicht bauliche Vorkehrungen, sondern die Beseiti-

57.20.2 Der RH beanstandete die unrichtige 
Anwendung der Gebührenordnung für Zivil­
techniker, die mangelhafte Prüfung der Ab­
scrJagsrechnungen sowie das Versäumnis des 
Amtes, die Architektengebühr, wie es im Archi­
tektenvertrag vorgesehen ist, , aufgrund einer 
einvernehmlich veranschlagten Herstellungs­
summe festzustellen. 

57.20.3 Das Amt bemerkte hiezu, bei Anwei­
sung der Abschlagszahlungen sei die Erhöhung 
des Bauvolumens, berücksichtigt, jedoch auch auf 
die Vermeidung einer Überzahlung stets Bedacht 
genommen worden. Die für die Schlußrechnung 
maßgebliche Honorarendsumme sei bei ' einer 
gemeinsamen ,Besprechung im BM f. Bauten und 
Technik festgelegt wOrden. ' 
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Bundesgebäudeverwaltung I; 
Justizan,stalten. 
Landeshauptmann von 
Oberösterreich 

58.1 Der RH hat im Rahmen der Prüfung der 
Gebarung des . Landeshauptmarmes voti Ober­
österreich mit den Mitteln des Kap. 64 (BGV I) 

, die Errichtung einer Werkhalle __ in der Straf­
vollzugsanstalt (kurz StV A) Garsten sowie den 
Neubau eines Werkstättentraktes in der StVA 
Suben überprüft. 

58.2.1 Das Amt der Ob.erösterreichischen 
Landesregierung (kurz Amt) hat verschiedene 
nachträgliche Leistungen und Materiallieferungen 
freihändig , vergeben. Als Begründung hiefür 
wurde nur angeführt, daß dadurch der in den 
" Richtlinien für die Vergebung von Leistungen 
durch Bundesdienststellen" in der Richtlinie 

. (kurz R) 7 festgelegte Grenzwert von 25% der 
ursprünglichenAuftragssummenicht überschritten 
werde. 

Für die freihändigen Vergaben der Material­
lieferungen fehlten überhaupt Begrü'ndungen; 
auch Vergleichsangebote, wie sie in den Durch­
führungsbestimmungen für den Bereich der 
Bundesgebäudeverwaltungen, ' Durchführungs­
bestimmung (kurz DB) 10, vorgesehen sind, 
�aren nicht �ingeholt worden. ' 

58.2.2 Der RH beanstandete in allen Fällen 
das Fehlen von Begründungen für die Zweck­
mäßigkeit der freihändiget;t Vergabe; 

58.2.3 Das Amt gab bekannt, für die frei­
häp.dige Vergabe nachträglicher Arbeiten seien 
Zweckmäßigkeitserwägungen maßgebend gewe­
sen, sagte aber die Einhaltung der Vorschriften 

\ für künftige Fälle zu. 

�trafvollzugsanstalt Garsten 
58.3.1 Das Generalsanierungskonzept für die 

StVA Garsten aus dem Jahre 1964 sah die Errich­
tung einer Werkhalle im Ausmaß von rund' 
100 X 50 m vor. AnIäßIich der Bauvorbereitung 
im Jahre 1972 bezeichnete jedoch das BM f. 
Justiz im Hinblick auf eine in Aussicht genommene 
Herabsetzung des Belagstandes einen Grundriß 
von 100 X 25 m als ausreichend. Dementsprechend 
wurde die Werkhalle auch geplant und aus­
gef�hrt. 

Von der Nutzfläche der Werkhalle entfallen 
350 m2, d. s. �und 14%, auf Verkehrsflächen. 
Durch eine mögliche Verringerung der Gang­
länge von 84 m auf 54 m hätte die Nutzfläche 
der Werkstätten um rund 80 m2 vergrößert 
werden können. 

Weiters wurden 290 m2, d. s. rund · 12% der 
Nutzfläche, vom Pausenbereich beansprucht. 
Während im ursprünglichen Raum- und Funktions­
programm des BM f. Justiz gar keine Pausen-

räume vorgesehen waren; wurden in der Folge 
Flächen im genannten Ausmaß, d. s. ungefähr 
7 m2 pro Arbeitskraft, vorgesehen. Der Aufwand 
für die Errichtung der Pausenräume betrug bei 
Anwendung des vom · planenden Architekten 
berechneten Richtpreises rund 1 ,2 Mill. S . ' 

Weitere 40 m2 Nutzfläche sind für je einen 
Büroraum in der Tischlerei und in der Schlosserei 
bestimmt. Während bei der Schlosserei ursprüng­
lich ein Büroraum für nur einen Aufsichtsbeamten 
gefordert . worden war, wurde dieser Raum dann 
im gleichen Ausmaß hergestellt wie der Büroraum 
für zwei bis drei Aufsichtsbeamte in der Tischlerei. 

Weiters ist die SanitäranIage für die Schlosserei · 
räumlich getrennt von jener der Tischlerei. 
Eine gemeinsame Anordnung der beiden Sanitär­
gruppen hätte eine wirtschaftlichere Herstellung 
der Zu- und, Ableitungen ermöglicht . 

58.3.2.1 Der RH beanstandete, daß es bei 
der Planung verabsäumt worden war, Varianten­
lösungen zu suchen, um einen zweckmäßigeren 
Grundriß zu finden. Etwa durch Wahl einer 
geeigneten, winkelförmigen Grundrißform hätte 
eine Verkürzung der Verkehrswege und damit 
eine Kostenverringerung erzielt werden können. 
Außerdem hätte eine solche GrundrißIösung 
eine günstige Anordnung verschiedener - Räume 
und allfällige Erweiterungen der Werkhalle 
ohne Störung des Betriebes ermöglicht. 

58.3.2.2 Delll BM f. Bauten und Technik 
empfahl der RH, im Zuge des Entwurfsgenehmi­
gungsverfahrens von den antragstellenden BGV­
Dienststellen den Nachweis zu verlangen, daß 
mit dem zur Genehmigung vorgelegten Projekt 
die wirtschaftliehste Lösung gewählt worden sei. 

58.3.3.1 Das Amt gab dazu bekannt, daß die 
längs rechteckige Grundrißform aus sicherheits­
technischen Gründen gewählt worden sie, da 
hiedurch d\!r Anstaltsgarten entlang der Grund­
grenze abgeschlossen- werden konnte. 

Die Größe des Pausenbereiches sei vom BM f. 
Justiz aus Gründen der Humanisierung des 
Strafvollzuges verlangt worden und sollte even­
tuell ,zu einem späteren Zeitpunkt auch die 
Einnahme von · Mahlzeiten er�öglichen. Die 
Kosten des Pausenbereiches hätten durch den 
Einsatz von Häftlingen _ bei den Bauarbeiten 
nicht den Richtpreis des Architekten erreicht. 

, Das Amt bestätigte, daß der Büroraum in 
der Tischlerei zu groß sei, bezeichnete aber · die 
dadurch entstandenen Mehrkosten als gering. 
Es wIes noch darauf hin, daß bei der Planung 
neben den technischen Gegebenheiten auch den 
Sicherheitsanforderungen hätte entsprochen- wer­
den müssen. Die Pläne seien durch das BM f. 
Bauten und Technik im Zusammenwirken mit 
dem BM f. Justiz genehmigt wo�den. 

12* 
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58.3.3.2 . Das · BM . f. Bauten und Technik Baugrubenaushubes von 530 ffi3 laut ' Ausschrei­
betpnte u. a;, daß die Zweckmäßigkeit ' eines bung auf rund 2 260 m3 erhöhte. Durch den Aushub 
Gebäudes nicht nur von seiner Wirtschaftlichkeit, in größeren Tiefen sowie die Hinterfüllung mit 
sonde.rn auch von seiner Nutzungs- und Gesta�- Magerbeton . fielen zusätzliche Leistungen an, 
tungsqualität bestimmt werde. ' die im Leistungsverzeichnis nicht enthalten waren. 

Außerdem war aufgrund ·der Bodenverhältnisse' . 58.3.4.1 Der RH hielt dem Amt entgegen, eine Vergrößerung der Fundamente erforderlic�. , daß bei Verwirklichung der von ihm, vorgeschlage-
nen wirtschaftlicheren Alternativlösung den .Sicher- 58.5.2 Der RH beanstangete die Unterlassung 
heitsanforderungen gleichermaßen Rechnung ge- konkreter Bodenuntersuchungen und wies auf 
tragen worden wäre. Durch Verringerung .des die dadurch verursachten finanziellen Folgen hin. 
Ausmaßes des Büroraunies wäre neben einer Er empfahl, schon bei der Planungsvorbereitung 
Kostensenkung durch Entfall der Trennwände alle erheblichen Umstände zu berücksichtigen: 
auch eine Vergrößerung . der Grundfläche des ' ' . 
Raumes für prod�ktive Zwecke erreicht worden. . 58.5.3 Das Amt räumte Fehler bei Ausarbei-

tung der Leistungsverzeichnisse ein. Die Kontrol-
58.3.4.2 Dein BM f. Bauten und- Technik len durch das Amt seien nicht im vollen Ausmaß 

gegenüber wies der RH darauf hin, daß die von 
ihm angeregte Optimierung der Wirtschaftlichkeit 
von Projekten selbstverständlich auch die vom 
BM erwähnte Nutzungsqualität erfassen muß ; 
auch auf die Gestaltungsqualität von Gebäuden 
ist ohne Zweifel angemessenes Gewicht z� legen. 

58.4.1 Zu einem Zeitpunkt, als der Baugruben­
aushub bereits hergestellt war, 'wurde u .  a. zur 
Erleichterung der Feurwehrzufahrt im ' Einver­
nehmen zwischen Amt, Anstaltsleitung und 
planendem Architekten die ostseitige Bauflucht 
der Werkhalle neu festgelegt. Infolge der dadu�ch 
bedingten Verschwenkung des Gebäudes um 
rund 1 m war eine Fläche von 214 m2 unnötiger­
weise abgegraben worden. Der verlor�ne Auf­
wand für Humusabhub, Baugrubenaushub, Auf­
schüttung und Materialverfuhr betrug ungefähr 
25 000 S. 

58.4.2 Der RH beanstandete. die U�planung 
während der Bauzeit und bezweifelte; daß durch 
die Verschwenkung des . Objektes überhaupt 
eine Verbesserung der Feuerwehrzufahrt erzielt 
werden konnte. Er empfahl, in Hinkunft alle 
E�fordernisse rechtzeitig in die Planung einzu-
beziehen. . - , 

58.4.3 . Das Amt wies darauf hitl, : daß die 
ursprü�gliche B�ufluchtlinie sch<:>n im Vorentwurf 
genehmigt worden sei. E�.sagte,aber Bemühungen 
seinerseits zu, Entscheidungen über die Situierung 
der 'Gebäude bereits im Zuge der· Planung zu 
treffen. 

. 

58.5.1 Für die Planung der Werkhalle und die 
Abfassung der Ausschreibungsu�terlagen ließ 
das Amt keine Boden!Jntersuchungen vornehmen, 
sondern stellte dem beauftragten Architekten 
nur ein Prüfzeugnis seiner. Boden- und Baustoff­
prüfungsstelle aus dem Jahre 1965 zur Verfügung, 
das jedoch 'nicht auf die auszuführende Grundriß­
form abgestellt war. , 

Das Fehlen exakter Bodenuntersuchungsergeb­
nisse hatte zur Folge, daß .der tragfähige Boden 
erst rund 1,6 m tiefer als angenommen ange­
troffen wurde, wodurch ' sich das Ausmaß des 
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vorgenommen worden, da angenommen wurde, 
daß die von einem, Ziviltechniker gelieferten 
Unterlagen �um größten Teil richtig seien. 

58.5.4 Der RH vertrat auch dem Amt gegen­
über den unter Abs. 57.17.4 wiedergegebenen 
Standpunkt und empfahl, in Hinkunft'Projektanten 
im Falle der Mangclha.ftigkeit ihrer Leistungen 
gemäß . §§ 1299 ff. ABGB zur Schadenersatz­
leistung heranzuziehen. 

58.6.1 Erst unmittelbar vor Fertigstellung 
der Werkhalle wurde auf Wunsch der Anstalts­
leitung eine Kfz-Werkstätte eingebaut. Das Amt 
hatte zusammen mit dem BM f .. Justiz eine 
Projekts.änderung '" ausgearb,eitet, nach welcher 
an der Südwestecke der Werkhalle durch Ver­
kleinerung der Schlosserwerkstätte ein weiterer 
Werkstättenraum im Ausmaß von rund, 235 m2 
vorge:ehen wurde. 

58.6.2 ' Der RH bemängelte den Standort' der 
Kfz-Werkstätte, weil er die Aufsichtsmöglich­
keiten in der Schlosserwerkstätte beeinträchtigte. 
Seiner . Meinung .nach hätte . eine . quergestellte 
Kfz-Werkstätte am Südende der Halle diese 
Nachteile ,vermieden und auch eine günstigere 
Gruppierung der Sanitärräume für die Kfz- und 
die Schlosset;werkstätte ermöglicht. ' 

58.6.3 Das Amt pflichtete d�r Ansicht des 
RH bei, gab aber zu b,edenken, daß zu diesem 
Zeitpunkt bei einer anderen Situierung der 
Kfz-Werkstätte . mehr Arbeitsfläche von der 
Schlosserei hätte abgezogen werden müssen. 

58.7.1 Die EIndeckung der Werkhalle erfolgte 
durch. ein als Warmdach konstruiertes Flachdach. 
An . der Untersicht der Hallendecke waren an 
verschiedenen Stellen Feuchtigkeitsflecken fest­
zustellen. Sie waren durch Oberflächenwässer 
verursacht · ' worden, die durch ' Haarrisse der 
Fertigteilplatten oder undichte Stellen im Bereich 
der. Plattenstöße und Fugen von der Dachober­
fläche bis an die Plattenuntersicht gelangt waren. 
Außerdem war die Abdichtung der Hallenfenster 
ungenügend. 
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58.7;2 . Der RH ' empfahl, die Vorlage der halle beauftragt urid die .·Ausarbeitung dem 
seinerzeit vom Architekten der Dachkonstrukdon BM f. Bauten und Technik zur Genehmigung 
zugrunde · gelegten Wärmeberechnung zu· ver- vorgelegt. Das BM änderte das Vorprojekt in 
langen und deren fachtechnische Überprüfung einigen Punkten ab und stimmte im Hinblick 
zu ' veranlassen, da nicht . auszuschließen ist, auf dieDringlichkeit der sofortigen Ausschreibung 
daß Beschädigungen der Stahlbetonplatten, der der Heizungsanlagen zu. Die . projektierende 

· Feuchtigkeitsisolierung und der Dampfsperre Unternehmung hat bei Ausarbeitung des neuen 
durch thermische Spannungen verursacht wurden. Leistungsverzeichnisses jene Leistungen des Vor-

· Der. ··RH . legte nahe, die Ursache der Durch- projektes beibehalten, von denen nur, sie wußte, 
feuchtung festzustellen und die Mängel an der daß diese entweder in einem geringeren Ausmaß 
Decke sowie bei den Fensterabdichtungen be- benötigt oder überhaupt entfallen werden, In 
heben zu lassen. der Folge bot sie bei diesen Positionen außer-

. 58.7.3 Das Amtteilte mit, daß die festgestellten g'ewöhnlich niedrige . Preise ' . an und ' wurde 
Feuchtigkeitsßecken inzwischen ausgetrocknet schließlich als BiIIigstbieter mit den Heizungs-

installationsarbeiten betraut. Wie der RH weiters und nicht mehr aufgetreten seien. Die Wärme-
berechnung wurde angefordert und fachtechnisch feststellte, waren das geänderte Leistungsverzeich-
überprüft. Die Fenster seien inzwischen abge- nis und auch das Angebot des Billigstbieters sach­
dichtet worden. . lich nicht geprüft worden, so daß das Verhalten 

des 'Projektanten. unbemerkt blieb. 
58.8.1 Mit dem planenden Architekten wurde 

ein Vertrag · gemäß der Gebührenordnung für 58.9.2 Der RH verwies darauf, daß gemäß 
Ar�hitekten (GOA), Ausgabe . 1972, geschlossen. den Durchführungsbestimmungen zur ÖNORM 
In einigen Punkten entsprach jedoch der Vertrag A 2050 mit Vorarbeiten für Ausschreibungen 
nicht den Bestimmungen der GOA. (Leistungsverzeichnisse u. dgl.) befaßte Fach-

firmen nicht zur Angebotsstellung eingeladen 
58.8.2.1 Der RH beanstandete u. a., daß dem werden sollen, um für . alle Bieter gleiche Wett­

Auftragnehmer für die Gebührenbemessung 'ein bewerbsbedingungen zu gewährleisten. Da auch 
Ausbauverhältnis von 60/100 zuerkannt worden auf dem Gebiet der "Haustechnik" bereits eine 
war, obwohl nach Ansicht des RH ein solches Anzahl von unabhängigen Proj ektanten vorhanden 
vo� 40/100, wie . . es für. einfache Werkstätten- ist, hä\t der RH die erstrebenswerte Trennung 
g�bäude. vorgesehen ist, angemessen gewesen · von Projektierung und Ausführung grundsätzlich 
wäre .. Er legte nahe, . darauf zu achten, daß die für dlirchführbar. 
�estimmungen: der GOA nicht zum Nachteil Der RH empfahl dem Amt auch, der Prüfung des Auftraggebers 'angewen�et werden. . . und Beurteilung von Angeboten besonderes 
. 58.8.2.2 Dem BM f. Bauten und Technik Augenmerk zuzuwenden und das Ergebnis 

empfahl der RH, die Drucksorten für Verträge aktenkundig zu machen: 
mit Ziviltechnikern jeweils auf dem letzten Stand 58.9.3 Das . Amt gab bekannt, es werde · zu halten und eren Dienststellen der BGV zur durch eingehende fachliche · Prüfung versuchen, 
Verfügung zu stellen. "Hintergehungen" durch projektierende· Unter-

58.8.3.1 Das Amt vertrat den Standpunkt, ne.hmungen auf. ein Minimum zu beschränken. 
daß die Werkhalle der StVA Garsten nicht DerAusschluß derProjektanten von der Angebots­
unter den Begriff "einfache Werkstättengebäude" legung sdabernicht möglich, da kein Installations­
der GOA falle, sondern als "einfache militärische unternehmen um den amtlichen Satz von 1 ,5% 
Werkstätte" beim Ausbauverhältnis 60/100 einzu- der AngebotssumtIle ein Projekf verfassen werde, 
ordnen war; dies sei auch durch das BM f. wenn es zur An'gebotslegung nicht mehr ein­
Baute.t;l und Technik genehmigt worden� geladen werden darf. Der Einsatz von technischen 

. Büros' sei im Hinblick auf die Kosten, die bis 58.8.3.i Das BM sagte zu, der Anregung des zu 6% der Angebotssumme bet�agen können, RH zu entsprechen. unwirtschaftlich. Außerdem sei dem Amt bekannt, 
58.8.4 Der RH hielt dem Amt entgegen, daß auch technische Büros und Zivilingenieure 

daß es selbst im seinerzeitigen Antrag auf Geneh- "in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis zu 
migung des Ver�ragsentwurfes das Ausbau- Firmen stehen". Zum gegenständlichen Fall 
verhältnis für alle Baumaßnahmen mit 50/100 teilte das Amt noch ' mit, daß die projektierende 
festgelegt habe und die nachträgliche Erhöhung Unternehmung im Hinblick auf ihr Verhalten 
auf 60/100 demnach unbegründet ist. Er verblieb zu weiteren Projektierungsarbeiten nicht mehr 
bei seiner Meinung, daß für den Werkhallenbau herangezogen werde. Schließlich gab das Amt 
ein Ausbauverhältnis von 40/100 af?,gemessen bekannt, daß die eingelangten Angebote nunmehr 
gewesen wäre. fachtechnisch überprüft werden. 

. 

58.9.1 Das Amt hatte eine Unternehmung 58.10.1 Für die Spengler- und Schwarzdecker-
mit der Ausarbeitung eines Vorprojektes für arbeiten konnte neben der vorgesehenen Aus­
die Heizungs- und Sanitäranlagen der Werk- führung auch eine weitere im Leistungsverzeichnis 
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beschriebene Ausführungsvariante angeboten wer- angemessenheit· und ' über eine Beauftragung 
den. Das Ausschreibungsergebnis zeigte für die vor. Der Sachbearbeiter des Amtes hatte dazu 
Variante die niedrigeren Preise, im ' Angebot des erklärt, daß die Preise der zusätzlichen Leistungen, 
Billigstbieteis und späteren Auftragnehmers die nich� in den Zusatzangeboten enthalten waren, 
beispielsweise ' uin rund 36% gegenüber der aus ' ähnlichen Positionen des ursprünglichen 
vorgesehenen Ausführungsart. Trotzdem' ließ Leistungsverzeichnisses errechnet worden seien, 
das Amt in seinem Vergabeantrag. an das BM f. doch lagen dem Hauptangebot keine Kalkulations-
Bauten und Technik die Ausführungsvariante grundlagen (K-Blätter) bei. 

. 

außer Betracht. 58.12.2 Der RH beanstandete das Fehlen 
58.10.2 Der RH beanstandete, daß das Amt dieser schriftli�hen Unterlagen. 

dem BM f. Bauten und Te�1u:llk 'nicht über die 
preislich günstigere Ausführungsmöglichkeit be- . 58.12.3 Das Amt nahm die Beanstandungen 
richtet hatte . . ' des RH zur Kenntnis, bezeichnete die Preise 

58.10.3 Das Amt konnte keinen ßrund ange- 'für zusätzliche Leistungen als angemessen und 
ben, weshalb über die Variarite dem BM f. verwies auf die seit 1 .  Feber 1977 in Geltung 
Bauten und Technik nicht' berichtet worden war, stehenden "Rechtlichen ' Vertragsbestimmungen 
schloß aber nicht aus, daß sie qualitätsmäßig für den staatlichen Hochbau", in welchen 'die 

. nicht entsprochen hatte. Vorlage der. Kalkulationsgrundlagen geregelt ist. 

58.iOA Der RH hielt dem entgegen; '  daß 58.13.1 Die Schlußrechnung über die Bau-
Ausführungsvarianten nur darin in ein Leistungs_ meisterarbeiten für die Werkhalle wurde vom 
verzeich,nis aufgenommen weiden sollen, wenn Amt mit einer S�mme :;on 3 964 54-1,39 S 
es sich um technisch einwandfreie . und qualitäts- zuzüglich 634 326,61 S Umsatzsteuer anerkannt. 
:mäßig entsprechende Ausfühtungsw�isen handelt. Bereits anläßlich der .6. Abschlagszahlung ' war 

aber nach 'Abzug eines ' Deckungsrücklasses 58.1 1 . 1  Die in der Schlußrechnung über die eine Verdienstsumme von 3 988 500 S anerkannt Baumeister.arbeiten für die Werkhalle abge- und damit der Schlußrechnungsbetrag über-. rechneten Leistungen wiesen ' gegenüber dem .schritten worden. Durch zwei weitere Abschlags­ursprünglichen Leistungsverzeichnis eine große zahlungen von zusammen 562 000 S erhöhte Anzahl von Abweichungen auf. Für zusätzliche sich die Überschreitung, so daß schließlich die Arbeiten, zu denen nur zum Teil Zusatz'angebote Abschlagsza?1ungen nicht 'nur die volle Ver­vorlagen, und für eine gegenüber der ' Aus- dienstsumme, sondern auch fast die gesamte schreibung geänderte Konstruktionsart der Halle Umsatzsteuer abdeckten. wurden in der Schlußrechnung über 1,9 Mill. S, 
.das $ind rund :48% der Gesamtkosten der ·Bau- 58.13.2 Der .RH führte dazu aus, ' &lß gemäß 
meisterleistungen, verrechnet. Die Einheitspreise § 19 Abs. 2 Z. 1 lit. a des Umsatzsteuergesetzes 
für diese Leistungen . unterlagen keiner . Kon- 19,72 für den Auftragnehmer 'von Bauleistungen 
kurrenz. Andererseits kamen 'ausgeschriebene die Umsatzsteuerschuld erst mit Ablauf jenes 
Leistungen mit veran.schlagten Kosten von über Monates entsteht, in dem die' Leistungen abge-
560 000 S nicht zur Ausführung. schlossen sind. Die Zahlung der Umsatzsteuer 

durch den Auftraggeber kann dementsprechend 58.11 .2 Der RH beanstandete, daß das in . der Regel erst n.ach Vollendung der Leistung Amt und die von ihm beauftragten Projektanten bei Anerkennung der Schlußrechnung erfolgen. die von der bauausführenden Untern.ehmung Andernfalls 'o/ürde es sich um eine. Vorauszahlung vorgeschlagene und auch ausgeführte, bau- der Umsatzsteuer handeln. 
. . 

wirtschaftlich. bessere Konstruktionsart der Werk­
halle nicht selbst gewählt hatten. Er empfahl, 
jn Hinkunft den Vorarbeiten für Ausschreibungen 
größeres Augenmerk zuzuwenden. 
. 58.11 .3 Das Amt stellte sich auf den Stand­
punkt, daß im Zuge des Baugeschehens' immer 
wieder Leistungen erforderlich werden, die im 
Leistungsverzeichnis nicht enthalt�n sind. Die 
Preise diesel; zusätzlichen Leistungen seien jedoch 
im konkreten Fall als angemessen zu bezeichnen. 

. Das Amt sagte zu, den Vorarbeiten für Aus­
schreibungen größeres Augenmerk zuzuwenden. 

58.12.1 Weder für die Leistungen, die in 
den Zusatzangeboten enthalten waren, noch für 
jene, welche erst in der Schlußrechnung durch den' 
Auftragnehmer geltend gemacht wurden, lagen 
amtliche Vermerke über eine Prüfung der Preis-

58.13.3 Das Amt , bestätigte, daß es durch 
Zurechnung der Umsatzsteuer überhöhte Ab7 
schlagszahlungen angewiesen hat, und sagte zu, 
in Hinkunft die einschlägigen Vorschriften ?:u 
b�achten. . . 

58.14.1 Bei der Prüfu�g von Rechnungen 
stellte der RH eine Reihe von Unstimmigkeiten 
fest; 'wie die. Einbehaltung des Deckungsrück­
lasses in zu geringer Höhe, die Anerkennung 
von Materialpreiserhöhungen ohne' vollständige 
Nachweise und , die vertragswidrige Zahlung' 
einer Lohnerhöhung. 

58.14.2 Das Amt begründete die Einbehaltung 
des Deckungsi:ücklasses in zu geringer Höhe 
mit den inzwischen erbrachten Leistungen des 
Auftragnehm�rs, sagte zu, in ' Hinkunft Preis-
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�erhöhungen an den Materialpreisindex zu binden, 
und gab . schließlich bekannt, daß der zu Unrecht 
gezahlte Betrag rückgefoidert werde. ' . 

58.14.3 Dem hielt der RH�ntgegen, daß nach 
der' Vertrags lage Leistungen, die nach Vorlage 
einer Abschlagsrechnung erbracht worden sind, 
bei Berechnung des Deckungsrücklasses nicht 
zu berücksichtigen sind. . '  . 

58.15 .1  Im Zusammenhang mit der bean­
standeten Materialpreiserhöhung wies der RH 
dem BM gegenüber auf qie langdauernde Behand­
lung des Ve1;gabeantrages für .die Heizungs­
installationsarbeiten im BM f. Bauten und Tech-

. riik hill. . . 

58.15.2 Das BM f. Bauten ,und Techtiik 
erwiderte, es. 'habe Maßnahmen ergriffen, um 
die fachtechnische. Bearbeitung von Installations­
projekten zu beschleunigen. Der Personalsta!).d 
der betreffenden Abteilung sei erhöht . worden. 
Außerdem seien eine Dienstanweisung, die eine 
Rationalisierung bei der Bearb�itung haustech­
nischer Anlagen erwarten. lasse, sowie Richtlinien 
tiber die Projektierung derartiger Anlagen erlassen 
worden. ' 

Strafvollzugsanstalt Suben 
58�16.1 Auf dem Dachboden des. Werkstätten­

zubaues bestanq. ein Einstieg in den darunter 
befindlichen Spänesilo der . Ti�chlerei. Infolge 
von: Undichtheiten des Einstieges konnte Lager­
gut entweichen, so daß im Laufe . der Zeit. der 
gesamte Dachbodenraum. und die 'hölzerne Dach­
stuhl konstruktion mit Sägespänen und feinem 
liolzstaub bedeckt wurden. ' Dadurch beständ 
fü:r den . Dachbodellraum , erhohte Brand- und 
ExpolsionsgHahr. 

58.16.2 Der RH empfahl, diese Mängel durch 
bauliche Maßnahmen zu beheben. 

58.16.3 Das Amt teilte mit, es habe 'vor dem 
Einstieg in den Spänesilo auf dem D�chboden 
eine Schleuse mit einer zweiten, staubdichten 
Tür hergestellt, wodurch die ' Mängel behoben 
wurden. ' " 

58.17.1 . Im Leistungsverzeichnis fur ', die 
Zimmermannsarbeiten am Dachstuhl 'des Werk­
stättentraktes waren �eine Holzdimensionen flnge­
geben. Die Bieter sollten i�ren Angeboten einen 
Nachweis über die von ihnen angenommenen 
Holzdimensionen ' beilegen, ujn das Amt in die 
Lage zu 'versetzen, die Angebote iA t�chnischer 
Hinsicht peurteilen zu können. Der Billigst­
biete� legte den verlangten Nachweis nicht vor, 
weshalb ; .sein Angebot .flicht berücksichtigt und 

' der Auftrag . dem Zweitbieter , erteilt wurde. 
Die Aüftragssumme lag um 2,2% über d,em 
Billigstangebot. ' 

58.17.2 ber RH be�nstandete, daß in dem 
der Ausschreibung zugrunde gelegten Leistungs­
verzeichnis genaue Angaben fehlten" wodurch 

,der Angebotsvergleich erscnwert wurde. Er' 
bemängelte ferner, daß aus den Geschäftsstücken 
nicht ersichtlich war, ob das , Verhalten des 
Billigstbieters, das ,einem Rücktritt innerhalb der 
Zuschlagsfrist gleichkam, zum 'Anlaß genommen 
wurde, ihn im Sinne der Durchführungsbestim­
mung (DB) 22 zur ÖNORM A 2050 auf die Dauer 
von zwei Jahren v�:JO jeder ZuschlagserteiIung 
auszuschließen. 

58.17.3 Das Amt bezeichnete wie der' RH 
das Le�stungsverzeichnis des Architekten, in 
welchem die Holzstärken nicht aJ?gegeben -waren, 
als mangelhaft und gab ' bekannt, daß es den 
Rücktritt ,des Billigstbiet�rs als Ausschließungs­
gru�d für' Zuschlagserteilungen angesehen habe. 

58.18.1  Die Baumeisterarbeiteri für 'den Roh­
bau des Werkstättentraktes, wurden öffentlich aus- ' 
geschrieben. Im Leistungsverzeichnis war ' dem 
beabsichtigten Einsatz ' von Arbeitshausinsassen 
für diese Arbeiten dadurch' Rechnung getragen 
worden, daß :Einheitspreise nur für "Sonstiges" 
(Material) anzubIeten waren, während die Lohn­
kosten , f?r , die durch ' Firmenkr,äfte durchzu­
führenden Arbeiten als Regielöhne abgerechnet 
werden sollten. Nach Fertigstellung des Rohbaues 
Ende 1 972 'wurden dem Auftragnehmer die 
Innenausbauarbeiten im Werkstättentrakt und 
in weiterer Folge auch Ausbauarbeiten in bereits 
bestehenden Gebäuden der,StVA Suben aufgrund 
von "Nachtragsangeboten" zu den Bedingungen 
des Hauptauftrages erteilt (siehe auch Abs. 58.19.1). 
Bei diesen Arbeiten entfielen rund 40% der Kosten 
auf das Material und rund 60% auf Löhne. 
Über die vom Auftragnehmer für diese Arbeiten 
verrechneten rund 23 470 Regiestunderi hinaus 
wurden ' nach Angabe der StV A Suben von 
Häftlingen noch weitere rund 83 800 Arbeits­
stunden geleistet. In der'Summe ergibt sich daraus 
ein Übergewicht des Arbeitskostenanteils , in 
einem auch für lohnintensive Ausbauarbeiten 
unüblichen Ausmaß. 

58.18.2 ,  Der RH wies darauf hin, daß die 
Wirtschaftli�hkeit von 'Regiearbeiten in hohem 
Maße von der Überwachung des Arbdtseinsatzes 
der, am' Bau Beschäftigten abhängt. Eine �olche 
war jedoch im konkreten 'Fall nicht gegeben; 
da die Abstellung eines eigenen Bauaufsichts� 
organs des Amtes für das relativ klein� Bauvor­
haben auf eine , Zeitdauer von etwa zweieinhalb 
Jahren nicht gerechtfertigt : gewesen wäre. Der 
RH hielt daher die vom Amt gewählte Vergabe 
von Regiearbeiten vor allem für die Au�bau-
arbeiten nicht für wirtschaftlich. ' 

58.18.3 : Das Amt teilte dazu mit, daß mit 
der von ihm 'gewählten Art des Leistungsver­
zeichnisses eine Lösung für den Einsatz der 
ArbeitshilUsinsassen hätte gefunden wer4en sollen. 
In der Praxis habe sich diese Art bei der Rohbau­
herstellung jedoch nicht bewährt, da dur�h das 
Arbeitshaus , nicht die geeigneten Fachkräfte 

III-89 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 197 von 267

www.parlament.gv.at



zur Verfügung gestellt werden konnten, so daß 
Firmenkräfte in erhöhtem Ausmaß zum Einsatz 
kommen mußten. Die nach Fertigstellung des 
Rohbaues dem Au'ftragnehmer übertragenen 
Arbeiten seien vor allem Ausbauarbeiten gewesen, 
für die der Materialanteil gegenüber dein Lohn-
anteil wesentlich geringer sei. 

. 

58.1 8.4 Der RH hielt dem entgegen, daß 
die bereits bei der Rohb�uherstellung aufge­
tretenen Schwierigkeiten hätten Anlaß sein 

. müssen, für die darauf folgenden Ausbauarbeiten 
eine andere Art der Auftragsvergabe zu wählen. 
Gerade für die Ausbauarbeiten im Altbestand der 
StVA, die in keinem Zusammenhang mit der 
Neuerrichtung des Werkstättentraktes standen, 
hätte sich infolge der· Lohnintensität die Durcj:J.­
führung durch Häftlinge und die Materialbeschaf-
fung durch das Anit angeboten. 

. 

58.19.1 Nach Fertigstellung . des Rohbaues 
des Werkstattentraktes im Dezember 1 972 legte 
die mit dc:n Baumeisterarbeiten beauftragte Unt�r­
nehmung drei Nachtragsangebote vor, u.  zw. 
im August 1973 über den Innenausbau des 
Werkstättentraktes und Umbauarbeiten im West­
trakt, im Feber 197,4 über die Herstellung. der 
Durchfahrt zwischen dem Werkstätten- und: 'dem 
Westtrakt sowie die Errichtung eines Elektro­
Verteilerraumes und im Juli 1974 über Ausbau­
arbeiten für. die Schlos�ereUm Westtrakt. Diese 
Angebote übersandte das Amt im September 1974 
dem BM f. Bauten und · Technik mit der Bitte 
um ·Genehmigung, welche. im Oktober 1974 
erfolgte. Die Arbeiten im Werkstättentrakt wurden 
bereits im Jänner 1973, die übrigen Ausbau­
arbeiten kurz , ·darauf in Angriff genommen. 
Abschlagszahlungen für diese Leistungen wurden 
im April, Juni und Dezember 1973 sowie im 
November 1974 geleistet, die Bezahlung . der 
Regierechnungen erfolgte laufend. ab Jänner 1973. 

58.19.2 D�r RH- beanstandete, daß mit den 
Ausbauarbdten fast zwd Jahre vor d.er Antrag­
stellung an das BM bzw. vor dessen Zustimmung 
und vor Auftragerteilung , begonnen und sogar 
Zahlungen geleistet wurden, bevor noch die 
entsprechenden Zusatzangebot� vorlagen. Dem 
Erfordernis, die Jnnenausbauar)Jeiten für den 
Werkstättentrakt .iw Interesse . ' einer wirtschaft­
liche� Bauführung' unmittelbar: an die . Fertig� 
stellung des Rohbaues anzuschließen, wäre bereits 
durch gemeinsame Ausschreibung . und . Vergabe 
sämtlicher Arbeiten Rechnung zu tragen :gewese!?-. 
Dadurch hätte die freihändige ' Vergabe 9iese.r 
Arbeiten zu unkonkurrenzierten Preisen ver­
mieden werden können. 

58.19;3 · Das Amt gab " daim bekannt, die 
Ausbauarbeiten seien · . dringend notwendig ge� 
wesen und die Bereitstellung . der . erforderlichen 
Kredite sei durch das BM.f. Bauten und. Technik 
telefonisch zugesagt worden; · .die schriftliche 
Genehmigung habe sich jedoch . .verzögert . . 
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58.19.4 Der' RH hielt dem entgegen, er 
habe beanstandet, · daß diese ' vorhersehbaren 
Arbeiten nichtzugleich mit der Rohbauherstellung 
ausgeschrieben worden sind. Auch das BM f; 
Bauten und -Technik 'hatte seine "Allgemeine 
Genehinigung" nicht nur. für den Rohbau, 
sondern für sämtliche Arbeiten zur Errichtung 
des ' Werkstättentraktes erteilt. 

58.20.1 In den Rechnungen über die Bau­
meisterarbeiten wurden Leistungen verrechnet, 
die in den ' Angeboten nicht enth�ten waren . 
Amtliche, Vermerke über eine Prüfung der Ange­
messenheit der Preise fehlten. 

58.20.2 Der RH empfahl, im Sinne der 
ÖNORM B 21 10 die Preise zusätzlicher Leistun­
gen vor deren Ausführung zu vereinbaren, 
zur Vermeidung von Unklarheiten schriftlich 
festzuhalten und . entsprechende Aufträge zu 
erteilen. . 

58.20.3 Das Amt sagte zu, in Hinkunft den 
Empfehlungen entsprechend vorzugehen. ' 

. 

58.21.1  In den Abschlagsrechnungen der 
Bauunternehmung für die Rohbauherstellung 
des Werkstättentraktes wurden vom 'Aint auch 
Leistungen anerkannt, die in der Abrechnung 
in wesentlich geringerem Umfang oder überha,upt 
nicht aufschienen. 

.58.21 .2 .Der RH empfahl, darauf zu achten, 
daß den . Abschlagsrechnungen zumindest an� . 
nähernd ermittelte Ausmaße zugrunde liegen. 

58.21 .3 Das Amt sagte zu, Abschl�gsrechnun� 
gen in Hinkunft genauer zu prüfen . . 

58.22.1 . Der RH stellte auch fest, daß das 
Amt in den ' Abschlagsrechnungen der Bauunter­
nehmung, mit welchen die im Anschluß an die 
Rohbauherstellung vergebenen Ausbauarbeiten 
abgerechnet wurden, B<:träge an�rkannte, die 
nach der Vertragslag<;: dem Auftragnehmer nicht 
zustanden. Im ' Nachtragsangebot . Nummer 2 
vom 27. August 1973 war für Vorhaltekosten 
sowie für Maschinen- und' Gerätemiete für das 
Jahr 1973 ein 'P�uschale v0l! SO OOO .S und für 
die Kosten der Bauaufsicht usw. für. den gleichen 
Zeitraum eiO. Pauschale von 1 8  000 S vorgesehen. 
Einschließlich der 8: Abschlagsrechnung 'waren 
aber vom Amt für diese Leistungen 70 000 S 
und 29 600 S anerkimnt worden. 

5822.2 Der RH elUpfahl, die zu · Unrecht 
gezahlten Mehrkosten von 31 600 S .  zurück-
z.ufordern. . 

58.22.3 Das Amt gab bekannt, - es werde 
die Richtigstellungen in der Schlußre(;hnung 
vornehmen Ul.1d·. in Hinkunft um eine' exakte . 
Prü�urig der Rechnungen bemüht .sein. 

. 58.23.1 Das im bereits erwähn�en "Nach­
tragsangebot Ni. 2" vom 27. August 1973 
angebotene · und vom Amt mit '50 000 S ange-
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nommene Pauschale .für deh'; Baustellenbetrieb 
bei den Ausbauarbeiten enthielt laut Leistungs­
beschreibung au�h ' die erforderliche Maschinen-, 
Geräte- " und Kranmiete. Der, Auftragnehmer 
hat jedoch neben diesem Pauschale in seiner 
6. Abschlagsrechnung , vom 1 1 .  April ' 1973 
getrennt die Kosten der Kranmiete in Rechnung 

58.26.3 Das ' Amt teilte , dazu ' mit, ' daß ,die 
Verrechnungs modalitäten dieser Bauvorhaben vom 
BM f. Bauten und Technik bestimmt wurden. ' 
, 58.26.4 , .Der RH ' hat ,diese A�gel�genheit 

in der Folge an das BM f. Bauten, ,und Techni� 
'herangetragen. 

, gestellt, die vom Amt .mit 'einem Betrag- von 
32 000 S anerkannt wurden. c) Sonst ige Wahrnehmungeri 

58.23.2 Der RH legte nahe, diesen zu Udrecht Lokalpräferenz 
flüssig gemachten Betrag zurückzufordern. Da 
das Amt' bezüglich der Rückforderung. Zweifel 59.1 .1  Im Zuge seiner Überprüfungstätigkeit 
offen ließ, wiederholte der RH unter Hinweis hat der RH festgestellt, daß bei der ' Vergabe 
auf die Vertr�gslage seine Empfehlung: von Lieferungen und. Leistungen durch Dienst-

stellen der öffentlichen Hand der Grundsatz 
58.24.1 Im. Zusammenhang 'mit der Gewäh- des freien. Wettbewerbes nicht immer beachtet 

rung von Vorauszahlungen stellte der RH dem wird. Der RH is't de� Auffassung, daß die Behinde­
BM f. Bauten und Technik gegenüber fest, daß rung des freien Wettbewerbes und die , damit 
gemäß der DB 20 zur : ÖNORM A 2050 der zusammenhängenden Fragen der Preisbildun.g 
Vorstand der anweisenden SteIle einer Verein- von allgemeiner wirtschaftlicher Bedeutung 'sind, 
barung von Vorauszahlungen zustimmen müsse. , so daß auch eine umfassende Behandlung urid 

. Diese DB nimmt auf notwendige Delegierungen. Bereinigung 'des Problems der gebiets mäßigen 
keine Rücksicht. Bevorzugung von U nternehmen, der, sogenannten 

58.24.2 Der RH empfahl daher dem BM f. Lokalpräferenz; vonnöten , erschienen., 
Bauten und Technik, diese Befugnis, etwa nach 59.1.2 Bereits im Oktober 1972 hatte sich 

, 'Betrag�grenzen ,gestaffelt, zu : delegieren, die Bundesregierung mit Problemen der Lokal-
' 58.24.3' Das BM hat hiezu nicht Stellung präferenz beschäftigt und sich in einem Schreiben 

genommen. an die Verbindungsstelle der Bundesländer beini 
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung ' 58.25.1 , Das BM f. Bauten urid Technik hat b' "ß' B h "  k . A ' gegen ge letsma Ige esc ran ungen von us-,dem Amt die Ausgabeermächtigung für , die schreibungen ausgesprochen . •  Unter Hinweis laufenden Baurnaßnahmen in , der St V A Suben , , darauf, daß die Diskriminierung ausländischer ' in Höhe von 3 Mill. S erlaßmäßig erst am 1. Okto- Waren unter bestimmten Voraussetzungen aus-ber 1973 erteilt. Seitens des Amtes, das schon drücklich yerboten ' ist, richtete die Bundes-seit Jänner 1973 laufend Zahlungen für diese regierung an die Ämter, der Landesregierungen Baurnaßnahmen geleistet hat, wurde dazu erklärt, die Empfehlung, künftig bei Ausschr�ibungen dies sei aufgrund einer fernmündlichen Voraus- keine Beschränkung auf Firmen mit Sitz ini Geneh�igung des BM f. Bauten und Technik betreffenden Bundesland vorzusehen. ' 

erfolgt. ' 
58.25.2 Der RH empfahl dem BM f. Bauten 

und Technik, dafür zu' sorgen, daß den mit 
der Besorgung von Geschäften des Bundes als 
Träger von Privatrechten , betrauten Landes­
hauptmännern die Ausgflbeermächi:igungen recht-
zeitig erteilt , wer�en. ' 

58.25.3 Das ,BM teilte mit, es werde bemüht 
sein, der Empfehlung des RH zu folgen. ' 

58.26.1 Die Ausgaben" für .die Errichtung 
der Werkhalle in der St V A Garsten und des 
Werkstättentraktes in der StVA Suben wurden 
zu Lasten der Kredite für die wertvermehrende 
Instandsetzung (finanz gesetzlicher Ansatz 5(64753) 
verrechnet. , 

58.26.2 . Der RH beanstandete ' die Hera:n� 
ziehung von Instandhaltungskrediten für Neubiru­
vorhaben, die nach der Gliederung des Bundes­
v<>ranschlages unter dem ,Ansatz 5{64853 (Neu-, 
Zu-, Auf- und Umbauten; Sonstige Bundes" 
gebäude) zu verrechnen gewesen wären. 

59.1 .3 Die Lokalpräferenz findet' aber nicht 
nur in der Beschränkung des Bieterkreises im 
Stadium der Ausschreibung ihren Niederschlag. 
Durch "Pr,ozent-Klauseln'" wird oft auch erst 
bei Auswahl , aus den vorhandenen Angeboten 
der ()rtsansässige Bietetbevorzugt. Solche Klauseln 
bewirken, daß für die gleiche Leistung mehr 
gezahlt wird, wenn der Bieter in einem bestimmten, 
Gebiet seinen Unternehmens sitz hat. Da' die 
Ausführung von jedem Unternehmer ausschrei� , 
bungsgeniäß und 'den Regeln der Technik ent- , 
sprechend zu erfOlgen hat, erhebt sich die Frage; 
warum der ortsansässige, Bieter, der · gegenüber ' 
den anderen Bietern: z. B. um 5% teuret ist; 
dennoch - 'unter -Arißerachtlassung des Grund­
satzes der Sparsamkeit - den Zuschlag bekommt: 
Der ortsansässige Bieter ist ohnehin durch den 
Entfall von höheren Transportspesen, Trennungs­
geldern und ähnlichem, unter Umständen auch 
durch eine bessere Kenntnis der lokalen Markt" 
situation, der Rohstoffgewinnungsstätten usw., 
im V orte�l geg�nüber , auswärtigen Bietern. 
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59.1 .4 . Die fallweise Begründung für die 
Bevorzugung einheimischer Bieter, daß diese 
ihre Steuern und Abgaben im Ort zahlen, erscheint 
schon deshalb nicht , stichhältig, weil z. B. die 
Lohnsummensteuer, der Hauptanteil der Gewerbe­
steuer, im Ort der dauernden. Betriebsstätte 
gezahlt . �ird, als: �elche' , a,uch eine Baustelle 
mit einer Dauer von mehr' als 12 Monaten 
angeseh<;n viird: Auen der im Finanz;usgleichs� 
gesetz normierte Steuerverbund . verwischt , den 
Zusammenhang' zwischen Firmensitz und Erfül­
lungsort. Die ' m!)glichen, nur abschätzbaren 
Vorteile einer . Vergabe an ortsansässige Bieter 
liegen jedenfalls im Promille-Bereich der Vergabe­
summen und rechtfertigen Prozent-Klauseln 
keinesfalls. 

59.1.5 Darüber hinaus wird durch derartige 
Lokalpräferenzen die Bildting eines durchaus 
erwünschten"Baumarktes"verhindertoder zumin­
dest erschwert. Diese Präferenzen können nämlich 
nachteilige Auswirkungen auf die Bauausführung, 
auf Termine und die Bauprogrammgestaltung 
haben und möglichen Preisabsprachen der orts­
ansässigen Firmen und soriüt Baupreiserhöhungen 
V orschu,b leisten. 

59.1 .6 Die Frage der Lokalpräferenz stand 
z. B . . auch in der · Bundesrepublik Deutschland 
zur . Diskussion: Einer Veröffentlichung der 
Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwal­
tungsvereinfachung in Köln unter dem Titel 
"Zur Auftragsvergabe an auswärtige Bewerber" 
ist die folgende Stelle entnommen : "U nsere, 
durch viele örtliche Erhebungen begründete 
Ansicht fassen wir dahin zusammen, daß die 
Vergebung . .  ' . (von) Aufträgen grundsätzlich 
nur nach dem ökonomischen Prinzip' erfolgen 
soll. Das bedeutet, daß dem preiswertesten (nicht 
schlechthin dem billigsten) Bewerber der Auftrag 
zu erteilen ist, ohne Rücksicht darauf, ob es 
sich dabei um eine einheimische Firma oder um 
eine auswärtige Firma handelt. Diese Auffassung 
entspricht gleicherweise den 'Vorschriften . der, 
Verdingungs ordnung und den Grundsätzen einer 
sparsamen . .  '. Finanzwirtschaft . . . .  Wenn- in 
der Praxis teilweise anders verfahren wird, so 
ist das auf Einflüsse von Personen und Personen­
kreisen zurückzuführen, die vorwiegend außer-
halb der eigentlichen Verwaltung stehen." 

. 

59.1.  7 Der RH hat schon des öfteren 
empfohlen, von einer derartigen Präferenz abzu­
sehen. Er wiederholte im Jahre 1974 diese . Empfehlung und verband mit ihr das Ersuchen, 
das BM f. Bauten und Technik möge in seinem 
Wirkungsb�reich; auch im Hinblick auf , die 
Bemühungen um eine Preis stabilisierung, zur 
Erreichung dieses Zieles entsprechende Maß­
nahmen treffen; zumindest für den Bereich der 
Auftragsverwaltung sollte die Bevorzugung von: 
Bietern, die in einem bestimmten Gebiet ihren 
Unternehmenssitz haben, verhindert werden. 

1 99. 

59.2 Das 'BM f. Bauten und Technik teilte 
nunmehr im Jahre 1977 mit, daß es bereits durch 
Anweisungen, z:' B. im Runderlaß an alle Landes­
hauptmänner für den Bereich der Bundess,traßen­
verwaltung und im Erlaß für den Bereich des 
Wasserwirtschaftsfonds, , den Anreg1,lngen des 
RH entsprochen . habe; auch im Bereich ' der 
Sektion Bundeshochbau sei es, zu keiner Bevor- . 
zugung . ortsansässiger Biet�� gekommen. Ab­
schließend teilte das BM f. Bauten und Technik 
mit, "daß in keinem in seiner V:erwalf�ng 
stehenden Bereich . eine Bevorzugung 10kaJer 
Bieter zugelassen ' wird". 

'Verwaltungs bereich des Bundes­
ministeriums für Verkehr 

. Post- und Telegraphen­
direktion für Kärnten 

60.1 Die Post- und Telegraphendirektion (kurz 
PTD) für Kärnten, in Klagenfurt ist die kleinste 
der fünf Direktionen des Bundesgebietes. Ihre 
örtliche Zuständigk,eit erstreckt si�h auf das Lan,d 
Kärnten mit einer ' Fläche von 9 538 km2 und 
eine Bevölkerung von rund 526 000 Einwohn�rn. 
Die sachlichen Kompetenzen der ,PTD umfassen 
im wesentlichen Personalangelegenheiten, adm�­
nistrative Post-, Postauto- und Fernmeldeange­
legenheiten, Bauwesen, Erhaltung und Beauf­
sichtigung der Fernmeldeanlagen, I):.raft-, Trans­
port- und sonstige Maschinenanlagen, Liegen­
schafts-, .Gebäude- und Wirtschafts sachen, Bud� 
getangelegenheiten sowie Kassen-, Rechnungs­
und Kontrollwesen des Direktionsbereiches. 

Der PTD Klagenfurt sind 208 Postämter und 
27 Posthilfsstellen, ein' Rundfunkamt, ein Fern­
meldebetriebsamt, ein Telegraphenbauamt und 
eine Postautobetriebsleitung nachgeordnet. 

Der Personal-Iststand des Verwaltungs- und 
Buchhaltungsdienstes betrug zum Jahresende 1975 
197 Bediens,tete. Der Betriebsdienst im Bereich 
der PTD verfügte zum selben Stichtag über 3 770 
Bedienstete, davon 2 089 im Postdienst, 1 030 im 
Fernmeldedienst llnd 651 im Postautodienst. _ 

Der Stand an 'Fernsprechhauptanschlüssen be­
lief sich in Kärnten Ende 1975 auf 75 583. Mit 
der Fernsprechdichte von 14,21 Hauptanschlüssen 
pro 100 Einwohner lag Kärnten erheblich unter 
dem Bundesdurchschnitt (19,85) bzw. an fünfter 
Stelle unter den österreichischen Bundesländern. 
Die Zuwachsrate an Fernsprechhauptanschlüssen 
betrug dank der hohen Investitionstätigkeit ge­
mäß dem Fernmeldeinvestitionsgesetz im Jahres­
durchschnitt der letzten drei Jahre 6 592 Anschlüs­
se. 

Im Bereich der PTD Klagenfurt besteht das 
dichteste österreichische Liniennetz des Post­
omnibusdienstes. Ende 1975 war mit 222 Omni­
bussen auf 85 Linien . eine Streckenlänge . von 
2 675 km zu befahren. 
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Postämter und 'Postbetrieb Postamt vorhanden war. Für bestimmte Dienste 
60;2:1 ' , Ein bundesländerweiser V e�gleich er- - 'beispielsweise : den Verkauf , von Postwert­

gab, daß Kärnten über eine'verhiiltnismäßig hohe zeichen oder die 'Abwicklung von Ferngesprächen 
Z�hl v90 'Postämtern verfügt. In dem nach ,  Be� � könnten vermehrt Autom�ten eingesetzt wer­
völkerurigsdichte und topographischer ' Gesfal� den ' (stummes Postamt): 
iung annäh.er�d vergleichbaren Land Silzbuig Es ist alleJ;dings zh erwarte!!, d;tß die 'Schließung 
werden beispielsweise im Durchs<;hnitt von einem von Postämtern auf den Widerstand der betrof­
Po�tamt 1 203, in Kärnten jedoch bloß· 863 Haus- fenen Genieinden �tößt. Es wird d�her notwendig 
halte versorgt. ' 

. 
sein, daß die Post- und Telegraphenverwaltung , 

,:Mitte 1'975 beti�g' die Z�hl der Kiinrtner Post- (kurz PTV), durch eine gezielte und vor allem 
ämter 20'S .  und die der Posthilfsstellen 27. Mit frühzeitige Aufklärungsaktion - bei gldchzei­
Ausnah�t einiger ausschließlicher Aufgabeämter tigem Aufzeigen aller Ausweichmöglichkeiten -
in Klagenfurt, ' Spittal an der Dr'au und Villach um das Verständrus der Postbenützer für "",irt­
, wurde von allen postämtern der volle Auf- und �chaftliche Nonyendigkeiten wirbt. 
Abgabedienst einschließlich der Zustellung be- 60.2.2.2 Weiters , vermeinte der RH, daß als 
sorgt. Konseqvenz der zunehm<::nden Motorisierung 
_ Aufgrund der Zahl der zu betreuenden Haus- des Postbetriebsdienstes ' .der Zustelldienst bei 
halte, der Systempostenzahl und der im Jahre 1974 größeren Bereichspü;tämtern konzentriert und 
erziehen Arbeitseinhetten der einzelnen Postämter dadurch rationeller gesteuert , werden könnte. 
überp�'\ifte der RH die Notwendigkeit, das be- Derartige Bereichsämter sollten auch . gewisse 
stehende Ämternetz aufrechtzuerhalten. Hiebei Aufgahen der Per.sonal- und Betriebsyerwaltung 
wUrde auch die Bedienungspflicht der Post be- zentral besorgen, was weitere' Einsparungen er,. 
rücks�chtig! und darauf Bedacht genommen, i11- .möglichen · müßte. Der im 'Postbetriebsdienst 

, wieweit an�ällige Leisturigseinschränkungen den ohnehin nur beschränkt ' mögliche ' Einsatz ' von 
Postbenützerri zugemutet werden könnten. Es technischen Hilfsmitteln wäre bei größeren' Be­
zeigte' sich, ' daß 25. Postämter ein so geringes Ar� triebseinheiten eher wirtschaftlich; beispielsweise 
-beitsvofumen' au�wiesen; daß sie nach Meinu'ng dürften durch ' einen Containerverkehr bei der 
'des RH ohne einschneidende Härten für die be- Pos�auswechslung noch größere Rationalisie­
tr6ffe�e . Bevölkerung ' aufgelassen werden könn- rungseffekte zu erziden sein. Zudem :ermöglicht 
ten. Weiters·bestünde die Möglichkeit, sechs Voll- ein 'größeres Postam{ ein höheres Maß an Spezia­
ämter in Aufgabeämter oder Aufgabestellen um- lisierung und damit rationellere Arbeitsverfahren. 
·zuwandeln. Im Durclischnitt des Jahres ' 1974 wie- Schließlich wu�de darauf verwiesen" .claß durch s�n �:lie 25 zur AufIassung vorgeschlagenen Ämter ' elle Einrichtung . von . Posthilfsstellen in j�nen nur 30 434 und 'die 6 für eine Umwandlung vor- Orten, wo · jetzt kleinere Postämter die Agenden gesehenen Ämter : 72 299 . Arbeitseinheiten auf. des' "Postbetriebes in vollem Umfang besorgen, · Demgegenüber ' betrug .der Bundesdurchs,chnitt wes�ntliche Einsparungen zu erreichen wären; 1974 rund 160 000 J�hresarbeitseinheiten; oh�e den Kundendienst der Post �u beeinträchti� 

60.2.2.1 Hiezu vertrat der RH die ' Ansicht, gefl:. 
daß das bestehende Postämternetz historisch ge- 60.2,2.3 Zusammenfassend empfahl der RH, 
�achsen ist und daher -häufig nicht mehr der In-. die Möglichkeiten. der ,Änderung der Postämter­
ten,sität und _räumlichen Verteilung der Nac�frage struktur und damit verbunden: des Betriebsao­
nach Leistungen der Post entspricht. Wo si�h e�n laufes. �in.gehend zu prüfen. 11)sbeso.ndere wäre 
Be�arf .�n Postä11l:tern. �ntwickelte, ,:.

ur�en z:var hiebei a�ch 'zu bedenken, ,daß die Schaffung von. 
melst Amter ' neu erflehtet; aus Grunden ' emer BereiChspostämtern und ihre Betrauung mit 
wirtschaftlichen Betriebsführung ' gebotene Post- . einem größeren . :  Wirkungsbereich die künftige 
amtsauflassungen wurden jedoch, verabsäumt. Einführung eine,s moderrien A.breohnungs- und 
Die Schließung zahlreicher Postämter erscheint Verrechnungssystems , mittels EDY: edeichtern' 
schon allein im Hinblick, auf die durch die, fort-' könnte. 
geschrittene Motorisierung ganz wesentlich ' er- ' 
höhte Mobilitat .der Bevölkerung vertretbar. Die ' 60.2.3, Bezüglich der geringen Arbeitsaus- ' 

lastung zahlreicher Kldnpostämter in Kärnten Auflassung eines Postamtes muß zudem , nicht 
unbedingt den Verzicht der petroffenen Bevölke� T�;g

i::p"���v
�;��:��

g
rek

(
l�

r
� ��

)
di

a
:Jd��-

z
��� 

rung auf , örtl,iche , Annahmeleistungen .der Post · . . 
reiclien Aufgaben der Postämter i,m . .. R,ahmen .de's · bedeuten. Im Zuge der Motorisierung .der Land-

-zustellung .wurde nämlich den Zustellern auch die FremQenverkeJ:.rs;� die v:ielfach · :v.on dem , Systqn 
Besorgung' von: Annahnlegeschäften . übertragen. der Arbe!tseinheiten nicht , erfaß.t ,würden .. 
Dieser Kundendienst ·  könnte sogar erweitert Im übrigen bemerkt'e' sie jedoch, die.- Überle­
werden, wenn der motorisierte Landzusteller nach gungen des RH stimmten zwar weitestgehend 
bestimmten .Fahrplänen mit ' seinem Fahrzeug auch mit ihren Ansichten überein, doch .wurden 

· kurzzeitig auch dort amtiert, ·wo .bislang kein davon ' praktisch so viele Bereiche privater und 
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öffentlicher Interessen berührt, daß sich in der 
Mehrzahl . der Fälle zwangsläufig Interessens­
kollisionen ergäben. ·Bei der Auflassung von 
Kleinpostämtern habe sich bisher die "Politik der 
kleinen Schritte" bestens bewährt. Dadurch sei 
bis jetzt grö�tenteils vermied�n worden; daß die 
Post in das Kreuzfeuer der Kritik geriet. 

Welche ·Bedeutung die GD dem aufgezeigten 
Problem beimesse, sei auch daraus zu ersehen, 
daß seit · Dezember 1975 am Sitz der Zentral­
stelle eine eigene Arbeitsgruppe "Änderung der 
Postämt�rstruktur" bestehe. Ein Gutachten .der­
selben hat bisher u. a. ergeben, daß die Frage der 
Schaffung von Bereichspostämtern mit erweiter­
tem Wirkungskreis derzeit noch vorsichtig zu 
beurteilen sei, eine Konzentration des Zustell­
die_nstes bei geeigneten größeren Ämtern j�doch 
eingeleitet werden sollte. Ebenso sprach sie sich 
positiv über die _ Umwandlung kleinerer Post­
ämter in sogenannte "Poststellen" (Posthilfs­
stellen mit verbesserter Ausstattung) aus. 

60.3. 1 . 1  Das Problem .der Samstagzustellung 
von Tageszeitungen wurde vom RH im Bereich 
der PTD für Kärnten aufgegriffen und wegen 
seiner gesatntösterreichischen Bedeutung im Wege 
voti ·Nacherhebungen bei der GD näher . unter­
sucht. Nachdem Anfang 1972 die Briefzustellung 
an Sa�stagen eingestellt worden war, forder�e die 
Gewerkschaft der Postbediet:J.steten in den Folge­
jahren, auch die Zustellung' von· Tageszeitungen 
an Samstagen- aufzulassen. Dieses Verlangen 
.stieß beim ·Verband Österreichischer Zeitungs­
herausgeber und Zeitungsverleger auf heftigen 
·Widerstand. Da bis Ende 1974 keine Einigung 
erzielt werden konnte, nahmen Anfang 1975 die 
Forderungen der Gewerkschaft auf Einstelhing 
der Zeitungszuste1lung an Samstagen ultimativen 
Charakter an. Am 15. Jänner 1975 beauftragte �a­
her der Bundesminister für Verkehr eine Arbeits­
gruppe, ein Organisationsmodell für die Zustel­
lung der Samstagzeitungeri durch private Unter­
nehmungen im Auftrag der PTV auszuarbeiten. 
Die PTDe!l wurden ·mit Dienstanweisung vom 
vom 28. Feber 1975 angewiesen, · die Zustellei� 
stungen gemaß den Bestimmurigen der ÖNORM 
A 2050 nach dem ausgearbeiteten Muster öffent­
lich auszuschreiben. Zu diesem Zeitpunkt wurden 
die Kosten eines .solchen Systems auf etwa 
100 Mill. S pro Jahr geschätzt. Diese erste Aus­
schreibung, die im Bereich der PTDen Wien und 
Innsbruck nur zum Teil Erfolg hatte, umfaßte im 
Ergebnis rund 82% der zuzustellenden Zeitungen 
und ergab bereits . Jahreskosten von ·132 MiII. S. 
Um auch· für die· noch frei gebliebenen Teile de·s 
Bundesgebietes· private Zustellerfirmen zu ge­
winnen, wurde eine zweite Ausschreibung mit 
einer Angebotsfrist bis 6. Juni 1975 durchgeführt. 
Die Bieter hatten mittlerweile die Zwangslage der 
PTV erkannt - die neue Zustellerorganisation 
mußte wegen der Forderungen der Gew:erkschaft 
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bis Anfang Juli 1975 eingerichtet sein und 
nutzten diese. durch . drastische Erhöhung ihrer 
Forderungen aus. Es ergaben sich daher ein­
schließlich der vereinbarten Valorisierungen zu 
erwartende -Jahreskosten von rund 263,4 Mill. S 
ab dem 1 .  Juli 1�n5 . . 

60.3.1 .2 Wege� des · starken Termiridruckes 
war den Direktionen bereits nach Vorliegen der 
Ergebnisse der ersten Ausschreibung Mitte Mai 
1975 ger Auftrag zUpl_ Abschluß· der Zustell­
verträge erteilt worden. Wie bekannt, fand die 
Zustellung der Samstagzeitungen durch private 
Unternehmer schließlich wegen der hohen Kosten 
nicht die Zustimmung der Bundesregierung. Die 
im Vergleichswege erfolgte Stornierung der be­
reits abgeschlossenen Zustellvc::rträge verursachte 
Kosten von rund 26,8 Mill. S. 

60.3.2 ' Der RH vertrat den Standpunkt, daß 
es bei einem Projekt dieser Größenordnung auch 
unter Berücksichtigung des starken Termin­
druckes verfehlt war,. rechtsverbindliche Ver­
träge bereits vor der Feststellung der endgültigen 
Gesamtkosten abzuschließen. Wäre mit der Ent­
scheidung über den Vertragsabschluß bis zum 
Vorliegen des Gesamtergebnisses zugewartet 
worden, hätten die Schadenersatzzahlungen der 
PTV von rund 26,8 Mill.· S vermieden werden 
können. 

60.3.3 Die GD --bemerkte dazu, daß sie mit 
der En�scheidung über_ den Abschl\:!ß der Ver­
träge seinerzeit deswegen nicht bis zum Vodiegen 
des Gesamtergebnisses der Ausschreibungen zu­
wartete, weil sonst der- ohnehiri knappe Zeitraum 
für den Organisationsaufbau noch eine weitere 
Verkürzung erfahren hätte.. Die Entwicklung, 
die durch die Verweigerung der Zustimmung 
der Bundesregierung zu 'den Verträgen ausgelöst 
wurde, hätte aus ihrer Sicht zum damaligei?, 
Zeitpunkt _ nicht erwartet weJ;den können. 

60.3.4 Der RH erwiderte, die . schließIiche 
Stornierung des ganzen -·Projektes beweise wohl, 
daß eine vorherige vorläufige Entscheidung, den 
Termin für das Inkrafttreten des neuen Zustell­
modells um- ein paar -Monate aufzuschieben, auch 
möglich gewesen wäre. 

60.4.1 - Beim Bahnhofpostamt 9020 Klagen­
furt wird täglich eine große Menge an Zeitungen, ­
hauptsächlich Kärntner Tageszeitungen, zur Be­
förderung aufgeliefert. · Die Sendungen wiegen 
rund 2,5 bis 7 t je Auflieferung. Die Aufgabe 
erfolgt in der Regel zum letztmöglichen Zeit­
punkt, etwa -10 bis -20, selten 30 Minuten vor 
Abfahrt des Kurses. Dem Postamt steht zur Fest­
stellung des - Gesamtgewichtes . der Zeitungs­
sendungen nur eine-150�kg-Waage zur Verfügung. 
Stichprobenweise Gewichtsprüfungen können da-: 
her nur sehr umständlich · .und unter größtem 
Zeitdruck in unzulänglichen Räumen vorge- · 
nommen werden. Die Angaben der Zeitungsauf': 
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lieferer- in den Lieferscheinen werden daher nur 
sehr oberflächlich überprüft, wodurch zweifellos 
die Gefahr eines Gebührenentganges gegeben ist. , ' Aufgrund dieser Verhältnisse beantragte das 
Postamt im ' Feber 1975 die Beschaffung einer 
Brückenwaage. Ein eingeholter Kostenvoran­
schlag ergab einen Anschaffungspreis von rund 
78 000 S (ohne Montage). Der 'Antrag wurde 
von der PTD jedoch wegen der angespannten 
Budgetlage abgelehnt, und die Errichtung einer 
Brückenwaage im Zuge des beabsichtigten Neu­
baues ' des Postamtes 9020 in Aussicht gestellt. 

60.4.2 Wie der RH bei der Postamtsleitung 
erhob, haben die unter den gegenwärtigen 
Umständen in der Regel nur einmal monatlich 
möglichen Gewichtsprüfungen mitunter erheb­
liche Unterschiede ergeben. Es wurde daher 
empfohlen, dem Postamt bald eine Brückenwaage 
zilr Verfügung zu stellen, um die betrieblichen 
Schwierigkeiten noch vor dem Neubau des Post­
amtes, dessen Zeitpunkt vorläufig noch nicht ab­
zusehen ist, beseitigen zu können: 

60.4.3 Die GD teilte dazu mit, sie habe be­
reits die Beschaffung einer den betrieblichen An­
forderungen des Postamtes 9020 entsprechenden 
Einbauwaage mit einem Gesamtwägebereich von 
1 300 kg eingeleitet. 

nach, verstärkte .Anstrengungen ·zu unternehmen 
und auch neue' Wege zu gehen, um die Unter..: 
bringung der Postdienststellen zu , verbessern. 

60.'5.2 Aufgrund genauer Prüfung ' der Ver­
trage und der tatsächlichen Verhäli:nisse kam der 
RH zu der " Auffassung, daß es sich bei ' den 
gegenständlichen "Baurechts- und Mietverträgen" 
nicht um ein echtes Leasing, sondern um ver­
deckte ,Ratenkaufverträge mit Eigentumsvor-, 
behalt handelt. Dafür spricht insbesondere, 'daß 
die Verpflichtung zur Bezahlung der Annuität, 
das jst des Hauptmietzinses, nur bis zur Tilgung 
des Baudarlehens, dessen Höhe sich mit den Bau­
und Finanzierungskosten des Gebäud�s 4eckt, 
währt ,und sodann die PTV die Rückübertragung 
des Baurechtes v:erlangen kann bzw. nach 
Erlöschen des Baurechtes das Bauwerk entschädi­
gungslos in das Eigentum der PTV fällt. Die 
Mietbeträge (Annuitäten) sind demnach als 
Kaufpreisraten zu qualifizieren. Auf § 916 ABGB, 
wonach Scheingeschäfte nichtig sind und das 
verdeckte Geschäft nach seiner wahren Beschaffen­
heit zu beurteilen ist, wurde Bezug genommen. 

60.5.3 Die GD schloß sich zwar der Meinung 
des RH an, daß es fraglich sei, ob üherhaupt ein 
Immobilien-Leasing , vorliege, meinte jedoch, 
daß die bezüglich der Postamts bauten Maria 
Wörth, Krumpendorf und Brückl abgeschlossenen 

, Hochbauten Verträge als ,eine Variante der sonst bei Anmieiung , . - , von' Postamtsräumlichkeiten üblicherweise abge-
60.5.1 Die ' Neubauten für , ' die Postämter , schlossenen Mietverträge anzusehen seien. Die 

Maria Wörth, !<rumpendorf und �rüc�l wurden abgeschlossenen Baurechts- und Mietverträge 
mangels ausre1chender Budgetm1ttel 1m Wege seien aus privatrechtlicher Sicht auch bei Berück­
des Immobilien-Leasing fi?anziert. In de�,genann- sichtigung des § 916 ABGB nicht , 'als Kauf­
ten Orten standen 

'
p0ste1g�ne Grundstucke zur verträge mit Eigentumsvorbehalt , zu werten. 

Verfügung. An d1esen L1egenschaften wurde Die Absicht der PTV sei nicht auf einen Kauf­
einer gemeinnützigen Genossenschaft durch "Bau- vertrag gerichtet gewesen, da die von der Rechts­
rechts- und Mietverträge" ein Baurecht auf ordnung aegebene Möglichkeit der Kombination 
30 Jahre eingeräumt. Gleichzeitig wurde die eines Mie�- und Baurechtsvertrages völlig ausge­
Bauberechtigte ermächtigt und verpflichtet, Post- reicht hätte, mit dem Erlöschen des Baurechtes der 
amtsgebäude zu errichten und diese der Grund- PTV da� Eigentumsrecht an den auf posteigenen 
eigentümerin schlüsselfertig zur Nutzung in Grundstücken errichteten Gebäuden erwerben 
Miete zu übergeben. Zur Bezahl�ng der Bau- zu lassen. Diese Variante eines Mietvertrages 
und Bauverwaltungskosten hatte d1e Bauberech- bringe überdies den Vorteil, daß das Anlage­
tigte bei : einem Kreditinstitut ein Darlehen vermögen des Bundes vergrößert werde� 
aufzunehmen. Nach dem Erlöschen der Bau- 60 5 4 ' D RH b k d d ß ' h h f 11 di B k 11 Z b h"  . . er emer te azu, a e s  S1C rec te a en e au wer e samt a em u e or 1: 11 M' " h § 1091 h"d' I d' PTV 1 G d ' lorme zwar um 1etvertrage nac entsc a 19ungs os an 1e a s run e1gen- ABG.B h d 1 "ß' . § 1096" d V ' 
" . . an e t; gema 1st er erm1eter tumenn. ' d h fl' h d B d "  k f ' 

Nähere Vereinbarungen über die Errichtung 
der Bauwerke wurden' jeweils in einem Bau­
übereinkommen festgelegt. Darin verpflichtete 
sich die bau berechtigte Genossenschaft, das 
Bauwerk bis zur schlüsselfertigen Übergabe 
nach den Plänen und �ngaben der Grundeigen­
tümerin herzustellen. Die PTV behielt sich eine 
Reihe ,von Leitungs-, Aufsichts- und Prüfrechten 
vor. Mit der Errichtung von Postämtern nach 
diesem Verfahren kam die PTV einem Auftrag 
des seinerzeitigen Bundesministers, für Verkehr 

Je oc verp 1C tet, as estan stuc au e1gene 
Kosten in ,brauchbarem Zustand zu halten. 
In § 13 lit. c der Baurechts- und Mietverträge 
wird dagegen festgehalten, daß alle Aufwehdungen, 
die der Vermieterin im Zusammenhang mit der 
ordnungsgemäßen Erhaltung und Verwaltung 
der Bauobjekte erwachsen, durch die Mieterin 
zu zahlen sind. Weiters trägt nach der gesetzlichen 
Regelung die Preisgefahr der Vermieter. Geht 
das Mietobjekt ohne Verschulden des Mieters 
unter, so verliert ' der Vermieter den Vergütungs­
anspruch. Gemäß § 19 der Baurechts- und 
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Mietverträge bleibt jedoch ".in einem solchen 
Fall die Haftung der PTV zur Zahlung des 
Mietzinses bis zum Ende des Baurechts aufrecht. 
Es sind somit wesentliche Kennzeichen eines 
normalen Mietvertrage,s in diesem Fall ausdrück­
lich ausgeschlossen . worden. 
, Weiters verwies der RH darauf, daß gemäß '§ 9 
des Baurechtsgesetzes . mangels 'anderer Verein­
barung dem'Bauberechtigten nach Erlöschen des 
Baurechtes' eine Entschädigung in Höhe eines 
Viertels des vorhandenen Bauwertes zu leisten ist. 
Gemäß · § 6 der Baurechts- und Mietverträge 
fallen jedoch die Bauwerke nach Erlöschen ·des 
Baurechtes samt allem ·Zubehör ohne Entschädi­
gung an den Grundeigentümer, obwohl die 
Verträge die nach dem Baurechtsgesetz kürzest­
mögliche Laufzeit aufweisen. Auch ist gemäß 
§ 7 der Baurechts- und Mietverträge die PTV 
u. a. dann berechtigt, 'die sofortige Rücküber­
tragung des Baurechtes zu vetIangen, wenn sie 
die Baukostensummt: samt Bauverwaltungskosten 
zur Gänze zurückgezahlt hat. 

Schließlich verwies der RH noch auf ver­
schiedene Literaturstellen zum Thema "Leasing". 
In einer derselben ' wurde beispielsweise ausge­
führt, daß dann, wenn der Leasingnehmer für 
den Eigentumserwerb kein besonderes Entgelt 
entrichten muß, der Eigentumserwerb also allein 
von der Erfüllung der ini Vertrag übernommenen 
Zahlungsverpflichtungen ' abhängt, es sich um 
einen Mietkauf handelt, wobei die monatlichen 
Mieten als Ratenzahlungen auf den Kaufpreis 
anzunehmen . sind. 

Der RH konnte sich daher der Ansicht der GD, 
daß es sich bei den gegenständlichen Verträgen 
nur tim Varianten der von ihr sonst üblicherweise 
abgeschlossenen Mietverträge handle; nicht 
anschließen. Er verblieb vielmehr auf seiner 
Meinung, daß Ratenkaufverträge vorliegen. 

60.6.1 . 1  Bezüglich der Notwendigkeit des 
im Jahre 1974 fertiggestellten Neubaues. für das 
Postamt Maria Wörth wurde festgestellt, daß der 
Einzugsbereich dieses Amtes nur rund 360 Ein­
wohner umfaßt, von denen in den Wintermonaten 
weniger als 100 ständig anwesend sind. Lediglich 
während der sommerlichen Fremdenverkehrs­
spitze wird das kleine Amt ausreichend frequen­
tiert. Außerdem besteht in nur einem Kilometer 
Entfernung in dem zur Gemeinde Maria Wörth 
gehörenden Ort Reifnitz ebenfalls ein kleines 
Postamt, das aber immerhin pro Jahr um etwa 
50% mehr Arbeitseinheiten aufweist als das 
Amt Maria Wörth. 

60.6.1.2 Die Amtsräume im Neubau ül;Jer­
schreiten das in den technischen Hochbauricht­
linien festgelegte Maximalausmaß von 106 m2 
noch um rund 24 m2• Außerdem wurden s.echs 
Nächtigungszimmer errichtet, die in den Monaten 
Oktober 1974 bis April 19,75 für insgesamt 
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27 Nächtigungen benü�zt wurden und nur in den 
Sommermonaten eine befriedigende Auslastung 
aufwiesen.. 

. 

. 60.6.2 Der RH betonte, daß nunmehr im 
glt;ichen Gemeindegebiet zwei kleine Postämter 
bestehen, die nur während der relativ. kurzen 
Sommersaison ausgelastet sind. Er , meinte, daß 
es genügt hätte, in Maria Wörth Vorsorge für 
ein Saisonpostamt . zu treffen, und daß für die 
Nächtigungszimmer keine dienstliche Notwendig-
keit bestand. ' 

60.6.3 Die GD entgegnete, daß die Amts­
räume zwecks Schaffung einer Raumreserve so 
groß gebautworden seien. Die Exponiertenzimmer 
würden für die in der Hauptsaison den Ämtern 
Maria Wörth und Reifnitz dienstzugeteilten 
Beamten benötigt. 

60.6.4 Der RH · erwiderte, daß · der in den 
technischen Hochbaurichtlinien vorgesehene Spiel­
raum für ein Amt dieser Größe (66 bis 106 m2) 
bereits ausreichende Riumreserven beinhalte: 
Tatsache sei, daß die Nächtigungszimmer vor­
wiegend nicht für dienstliche Zwecke benützt 
werden. 

60.7.1 ·' Das neue Po�tamt in Krumpendorf 
wurde als einstöckiges Gebäude errichtet. Im 
Erdgeschoß sind die Postbetriebsräu'me unter­
gebracht. Weiters weist das Gebäude acht 
Nii,chtigungszimmer und zwei Wohnungen auf. 
Letztere wurden als Amtsvorstand- bzw. Haus­
wartwohnung geplant. Die Wohnungen ·wurden 
an · Bedienstete vergeben, die beim Bahnhof­
po�i:amt 9020 Klagenfurt Dienst versehen. Die 
Nächtigungszimm,er dienen vorwiegend Erho­
lungszwechn. 

60.7.2 Der RH bemerkte dazu, daß weder . 
für die Nächtigungszimmer noch für die W ohnun­
gen eine dienstliche Notwendigkeit bestan.d. 
Vom · Standpunkt ' des Postbetriebes aus gesehen 
hätte auf das Obergeschoß verzichtet werden 
können. Da gleichzeitig mit dem Postamts­
neubau auch eine Erweiterung des daneben­
stehenden Wähl amtes geplant wurde, wäre nach 
Meinung des RH zu prüfen gewesen, das Stock� 
werk des neuen Postamts gebäudes zur Wählamts­
erweiterung heranzuziehen. 

60.7.3 Die GD teilte dazu mit, daß Nächti­
gungszimmer bei Neubauten nur nach eingehender 
Prüfung geplant würden und Wohnungen für 
Postamtsvorst�nde normalerweise , nicht vorge­
sehen seien. Die zweigeschossige Verbauung 
sei vorgeschrieben gewesen. Nachträglich könne 
das Obergeschoß des Neubaues nicht für Wähl­
amtszwecke verwendet werden, da die Decken­
tragfähigkeit und die lichte Höhe'hiefür zu gering 
seien. 

60.8. 1 Im Bereich der Turracher Höhe waren 
Anfang 1970 19  Fernsprechteilnehmer an ein 
Kleinteilamt (kurz KTA) des Wählamtes Ebene 
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Reichenau angeschlossen. Nach Durchführung 60.8.3.1 . Die GD teilte.mit, beim Grunderwerb­
der Ortsnetzabgrenzung beantragte die PTD sei bereits festgestanden, daß an den bestehenden. 
Kärnten im Mai 1970 bei der GD den Bau eines Stützpunkt der Bundesstraßenverwaltung zwei-· 
Teilamtes für 300 Anrufeinheiten ... (kurz AE) geschossig angebaut werden müsse. Damit sei 
samt Garage und drei Nächtigungszimmern die Errichtung eines Einheitstyps für '200 AE 
für die Turracher Höhe. Bereits am 26. Juni 1970 nicht . möglich gewesen. Außerdem sei dieses 
genehmigte die .GD die. Errichtung eines Massiv- Typenhaus schon aufgelassen' gewesen, �eswegen. 
baues mit der Railmgröße der Einheitstype der nächstgrößere Typ für 600 AE als Planungs­
für 200 AE unter der Bedingung, daß eine grundlage gewählt worden sei. Wegen der expo­
spätere Erweiterung des Wählerraumes auf Kosten nierten Lage des Bauwerk(:s sei ein einfacher' 
anderer Räume, etwa der Nächtigungszimmer, Preisvergleich mit dem Wä�l�mtsneubau Ebene. 
möglich sei. Reichenau untunlich. 

Der im Jahre 1972 vom Hochbaureferat der 60.8.3.2 Hinsichtlich der Übernachtungs-. 
. PTD erstellte Vorentwurf eines Wählerhai.Ises zimmer sei zu . bemerken, daß für Nächtigungen 
in Sonderbauweise sah im Erdgeschoß allerdings von Ämterpflegern und Postautolenkern ent-· 
die technischen Einrichtungen . �iner Einheits- sprechende · Unterkunftsmöglichkeiten unbedingt: 
type für 600 AE (ET 600) vor, obwohl die erforderlich seien, da bei Wetterunbilden eine 
Fernmeldeabteilung der · PTD festgestellt hatte, . Talfahrt I des Personals nach Ansicht der PTD' 
daß der Ausbauzustand dieses Teilamtes wahr- Klagenfurt nicht . riskiert werden könne. Der 
scheinlich niemals den einer ET 600 erreichen Aufenthaltsraum stehe sowohl dem Wählamts­
werde. Die Baukosten beliefen sich auf 1 ,9 Mill. S. personal · als auch den Pöstautolenkern zur­
Zur gleichen Zeit wie das gegenständliche Teilamt Verfügung. 
wurde auch das zugehörige Vollamt Ebene Der Einbau der Garage sei für 'die Unter­
Reichenau in der Form eines Typenhauses bringung eines Dienstfahrzeuges erfolgt, diene 
ET 1 (200 AE) errichtet. pie Kosten dieses aber auch für 'die einwandfreie Aufstellung eines 
Baues betrugen 728 000 S. Notstromaggregates, für dessen Anschluß die 

60.8.2.1 Nach Ansicht des RH hätte es entsprechenden Installationen hergestellt worden 
durchaus gen:ügt, auch auf der Turracher Höhe seien. 
ein Typenhaus für 200 AE . mit Erweitenlngs- 60.804 Der RH erwiderte, daß schon beim 
möglichkeit zu errichten. Bei Annahme etwa Grunderwerb auf die Kleinheit . des Amtes 
der gleichen Baukosten wie für Aas Typenhaus Bedacht zu nehmen gewesen wäre. Allenfa:Ils 
in Ebene Reichenau hätte dadurch' gegenüber der hätte die Aufstellung eines · 'Container-Amtes 
gewählten Ausführung in Sonderbauweise ein� genügt. Die Errichtung von Nächtigungszimmern. 
erhebliche Einsparung erzielt · werden können. sei schon deswegen überflüssig gewesen, weil der 

geringe Bedarf an dienstlichen Nächtigungen. 
60.8.2.2 Weiters meinte der RH, daß ange- auch durch die örtliche Fremdenverkehrswirtschaft 

skhts der Kleinheit des Amtes und der dadurch hätte gedeckt werden können. Ebensq verblieb 
bedingten geringeren Notwendigkeit dienstlieher der RH bei seiner Meinung, daß der Bau der' 

. Nächtigungen die Errichtung vOn drei Nächti- Garage nicht notwendig war, weil dienstliche. 
gungszimmern ' und eip.er Garage überflüssig Aufenthalte meist kurz sind und der selten 
war. Es ist anzunehmen, 'daß die ' Zimmer vor- benötigte Anschluß eines fahrbaren Notstrom-· 
wiegend für Erholungszwecke von Postbedienste- aggregates auch anders erfolgen könne. Bei 
ten verwendet würden. Es sind also für die' Errich- Berücksichtigung aller dieser Umstände' hätten. 
tung ' vorwiegend sozialen Zwecken dienender jedenfalls erhebliche Einsparungen erzielt werden. 
Räumlichkeiten FMIG-Mittel zweckwidrig ver- können. 
wendet worden. ' 

60.8.2.3 Im übrigen wurde noch bemängelt, 
daß der Neubau auf der 1'urracher Höhe von 
der PTD als besonders dringlich behandelt 
wurde, obwohl weder Unterlagen über eine 
größere Zahl wegen Wählermangels nicht her­
stell,barer Anschlüsse noch Prognosedaten über 
einen zu erwartenden kurzfristigen dririgenden 
Bedarf vorlagen. Per Ende 1975 bestand�n erst 
31 . Hauptanschlüsse. Auch mögliche bi;lligere 
Alternativlösungen, die angesichts der geringen 
Teilnehmerzahl zu · erwägen gewesen wären, 
etwa die' Errichtung eines Doppel-KTA oder die 
Anmietung von Räumen für Fernmddezwecke, 
wurden nicht untersucht. 

Diverses 
60.9.1 Mit dem bereits 1956 geplanten 'Und� 

mit der Stadt Klagenfurt und den ÖBB verein-· 
barten Neubau eines Autobusbahnhofes sollte: 
auch die etappenweise 'Behebung der s�hwe):'en 
Mängel . des alten Bahnhofpostamtes in einein 
Gesamtprojekt durchgeführt werden. Obwohl die 
PTV im Jahre 1956 eine Anzahhing von 1 460 000 S 
an die Landeshauptstadi Klagenfurt fÜr den. 
Ausbau des Omnibus bahnhofes geleistet hatte, 
kam es aus verschiedenen Gründen, u. a. wegen. 
Grundeinlösungsproblemen und ' finanziellen 
Schwierigkeiten der Stadtgemeinde, noch nicht 
dazu. Die Einrichtungen des Postautobahnhofes, 
Klagenfurt sind daher auch heute noch völlig-
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unzulängli<::h. Die Sani�rung des Bahnhofpost­
amtes unterblieb bisher. aus der Notwendigkeit, 
eine Generalplanung erstellen zu müssen, die 
alle betrieblichen Erfordernisse berücksichtigt, 
die sich aus der Errichtung einer Paket halle 
(Gleishalle) uncl des Autobusbahnhofes ergeben. 

60.9.2 Der RH vertrat die Auffassung, es 
erschiene zweckmäßig, die Sanierung des Bahn­
hofpostamtes auch' unabhängig vom Neubau 
des Autöbusbahnhofes in Angriff zu nehmen; 
dies dann, wenn es in nächster Zeit nicht zu einer 
entsprechenden' Vereinbarung mit der Stadt­
gemeinde Klagenfurt 'kommt. Im übrigen wurde 
bemängelt, daß es trotz der schon lange bekannten 
Unzulänglichkeiten ' bisher versäumt wurde" mit 
,den , ÖBB ein grundsätzliches Konzept über die 
Gestaltung des Bahnpostbetriebes auf dem 
Klagenfurter Hauptbahnhof ausz'uarbeiten. 

205 

weise je Ausfahrt 20 Mehrlei�t1;1ngsminuten aner­
kannt und abgegolten. Dies .machte bei dem ge­
genständlichen Bautrupp im Jahre 1974 rund 
75 Stunden . aus. Da im Bereich der PTD für 
Kärnten 44 Bau- und 5 Meßtrupps bestehen, die 
bezüglich ihrer Lenker ähnliche Regelungen an­
wenden, kommt der Angelegenheit erhebliche 
Bedeujung zu. Im Jahre 1974 ' fielen rund 7 500 
Überstunden , der Bautrupplenker an. 

Beim Kabelmeßdienst wurde festg�steUt, daß 
den Meßhelfern grundsätzlich die gleichen V or­
bereitungs� :und Abstellieiten wie den Kraftfahr­
zeuglenkern als Mehrdieristleistungen anerkannt 
wurden. . 

, -
60.10.2 Der RH empfahl, allen in Betracht 

kommenden Dienststellen in Erinnerung ' zu 
rufen; daß Mehrdienstleistungen nur ' in unbe­
dingt notwendigem Ausmaß angeordnet werden 
dürfen. 60.9.3 Die GD teilte mit, daß im Zusammen­

wirken von BM f. Verkehr, Land Kärnten und 60.10.3 Die GD teilte dazu mit, sie habe 
Stadtgemeinde Klagerifurt nunmehr die Finanzie- im Oktober' 1976 alle Dienststellen angewiesen, 
rung. des Projektes Autobusbahnhof Klagenfurt durch geeignete Maßnahmen für eine verstärkte 
gesichert erscheine. Es werde angestrebt, mit Kontrolle der angeordneten und tatsächlich er­
den ' Bauarbeiten noch 1977 zu beginnen und die brachten Überstundenleistungen , vorzusorgen, 
Betriebsbereitschaft des Autobusbahnhofes ': bis wobei insbesondere darauf Bedacht zu nehmen 
Jahresende 1978 sicherzustellen. Die endgültige sei, daß Überstunden ausnahmslos nur dann an­
Fertigstellung solle gemeinsam mit den an der geor�net werden, . wenn dere'n zwingende Not­
Nordseite des Autobusb.ahnhofes geplanten Hoch- wendigkeit und Unaufschiebbarkeit zweifelsfrei 
bauten . erfolgen. Eine Gene�alsanierung des nachweisbar ist. 
Postamtes 9020 Klagenfurt könne jedoch erst Im übrigen sei bereits ein Tätigkeitskatalog 
d�nn iri Angriff genommen werden, wenn die für die Vorbereitung und Abstellung aller Kraft­
Vor,aussetzung für den Neubau .einer Paket- fahrzeuge des Post- und Fernmeldedienstes 'aus­
umleitehalle gegeben seien, deren Neusituierung gearbeitet worden. Derzeit würden die Zeitwerte 
·derzeit geplant sei. Diesbezügliche Verhandlungen für alle im Katalog angeführten Tätigkeiten fest­
mit den ÖBB hätten jedoch für die PTV bisher gesetzt. 
zu keinem befriedigenden Ergebnis geführt. 60.11 .1  Die Überprüfung der ' Planung und 

60.10.1 Beim Telegraphenbauamt (k'urz TBA) Installation der Beleuchti.Ingsanlagen beim neuen 
Klagenfurt fiel auf, da� vo� 1973 auf 1974 die Verbundamt Treibach hat ergeben, daß. die PTD 
Überstunde!lleistungen der Bautrupplenker an-, Klagenfurt wesentlich höhere Beleuchtungs­
gestiegen waren, obwohl sich im gleichen Zeit- stärken, vorgesehen hat, als nach den Planungs­
raum die Überstundenzahlen der übrigen tech-. richtlinien - des Fernmeldetechnischen Zentral­
nischen· Bediensteten .verminderter;t. Eine genaue amtes notwendig gewesen wären. Eine nähere 
Analyse der Fahrtbetlchte 1974 emes' Bautrupps Berechnung der daraus entstehenden Folgen für 
�rgab, daß b�i einem Diertst?eginn uni 7.30 Uhr einzelne Räume ergab, daß bei zweckentspre­
:lm Kalenderjahr 1974 von msgesamt 258 Aus- chender und sparsamer Planung ,die Hälfte bis ,zu 
fahrten nur 12% vor 8.00 ' Uhr, dagegen 81 % zwei ·Dritteln der installierten elektrischen An­
'zwischen 8.00 und 8.30 Uhr und 7% erst nach lagen hätte eingespart werden , können. 
'8.30 Uhr erfolgt waren. Für den jeweiligen Fahr- 60 1 1 2 D RH E hl b ' N ' 11 '  :zeuglenker waren regelmäßig vor Dienstbeginn di i;

'
h 

1 er . emp a
B 

'
da

e1
h 

eu:sta at�o�n 
gegen 6ine Mehrleistungsgebühr 20 Minuten .e lC tan a

d
gen unter e c t?-a me au e 

vorgesehen, um das Fahrzeug beim TBA be- Richtwerte . es Fernmel�et���nlschen Zentral-
. bereitzustellen. Tatsächlich notwendig wäre die amtes so, zU'plane�, daß die notlge Bele�chtu�gs-

H - ' k h d' l ' stärke mIt dem getlngsten Aufwand erreIcht WIrd, . . eranzlehung des Len ers zu Me r lenst el- . d h d' M" l' hk ' PI b 1 1 . 
k h ' , 

B ' 11 ' d un ' auc le og IC elt von atz e euc ltungen stungen zwe� s rec tzeltlger ereltste ung es " t " . 
. Fahrzeuges ,nur in jenel] 12% der Fälle des Jahres zu pru en.

. . 
. 1974 gewesen, in denen der Bautrupp vor 8.00 60.1 1 .3 Wie die G:D mitteilte, werde sie unter­. Uhr abfuhr. In allen übrigen Fällen hätte ein suchen, ' wie der Stromverbrauch durch ent�pre-' 
Dienstantritt des Lenkers um 7.30 Uhr genügt, chen4e Installationsplanung gesenkt werden 
;um das Fahrzeug rechtzeitig fahrbereit zu machen. könne . . Über die Empfehlungen des RH , hinaus 
�In 87% der �älle wurden demnach überfiüssiger- ' beabsichtige sie auch, die einschlägigen Vor-
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schriften . mit Rücksicht auf die so notwendige 
' Energieeinsparung auf ihre Aktualität. zu über-
prüfen. ' 

60.12.1 Von Beamten eines Kärntner Fern­
meldebetriebsbezirkes wurden mehrere Prüfge­
räte entwickelt und gebaut. Diese Geräte dienen 
dazu, elektromechanische Schaltwerke vor ihrem 
Ausbau zwecks Überholung auf ihre Funktions­
fähigkeit zu' prüfen. Aufgrund' des Ergebnisses 

, der Prüfung (Messung) wird entschieden, welche 
Schaltwerke zu überholen sind und welche von 
der routinemäßig fälligen Wartung ausgen�mmen 
werden können. Weiters sollen die überholten 
Schaltwerke vor ihre� neuerlichen Einbau mit 
Hilfe der neuen Geräte geprüft werden. Bei An­
wendung dieser Wartungsmethode könriten vor­
aussichtlich erhebliche Arbeitsdnsparungen er-
zielt werden. . 

60.12.2 Der RH hat empfohlen, diese Geräte 
möglichst rasch auf ihre Tauglichkeit zu prüfen 
und festzustellen, welche Einsparungen bei ihrem 
Einsatz im gesamten Bereich der PTV erreicht 
�erden können. bzw. ob die Beschaffung dieser 
Geräte auch für alle anderen Vermittlungsstellen 
, des Fernmeldebetriebes, die mit gleichen Schalt­
werken ausgerüstet sind, wirtschaftlich erscheint. 

60.13.2 Die GD hat dazu ausführlich Stellung 
genommen, verschiedene Mängel bereits abge­
stellt oder eine Überprüfung im Sinne der Aus- ' 
führungen des RH zugesagt. 

Fernmeldegebühren-
. 

verrechnung 

Allgemeities r 
61.1 .1 Die Fernmeldegebührenveirechnung 

wird für den Bereich Wien, Niederösterreich und 
�urgenland im Fernsprechgebührenamt Wien 
(kurz FGA) besorgt; das Amt ist der Post- und 
Telegraphendirektion für Wien, Niederösterreich 
und Burgenland (kurz PTD Wien) als selbstän­
dige Oienststelle nach geordnet. Für die übrigen 
Bundesländer werden die Fernmeldegebühren 
jeweils von der Telephonrechnungsabteilung 
(kurz TRA) der Buchhaltung der zuständigen 
PTD verrechnet. Die Verrechnungsstellen . ver­
kehren mit der organisatorisch dem Verband der 
Buchhaltung der Generaldirektion angehörenden 
Patenverarbeitungsstelle (kurz DV) der PTV 
unmittelbar. Bereits seit 1966 bedient sich die 
PTV für die FernmeldegebUhren-Verrechnung 
einer EDV-Anlage. 

60.12.3 ' Wie die GD mitteilte, erprobe sie 6U.2 Die Scp.riftldtung für das Amtliche 
:grundsätzlich alle neuen Prüfgeräte auf ihre Tek!phonbuch (kurz A TB) ist im Bereich der 
Brauchbarkeit und ZweckmäßigkeiJ:. Im übrigen pTD Wien dem FGA, in Vorarlberg dem Post­
bemerkte sie, daß die Wartung der Wählsyste�e amt 6900 Bregenz, in Kärnten und Salzburg dem 
mit' elektromechanischen Schrittschaltwerken so- Telegraphenbauamt (kurz TBA) und in: Steier­
weit wie möglich von vorbeugender Wartung auf mark, Tirol und Oberösterreich unmittelbar der 
Bedarfswartung . umgestellt , werde. Im Ortsnetz j<::weils zustän.digen PTD unterstellt. . 
. Wien sei deshalb · in Wählämtern mit Motorwäh- � .  
lern vor etwa einem Jahr ein grÖßerer Betriebs- 61.1 .3  Ende 1 975 betrug die Zahl dei Fern-
versuch begonnen worden, bei dem routinemäßig sprechteilnehmer in Österreich rund 1 543 000. 
nur mehr unbedingt notwendige Arbeiten, z. B. Die Vorschreibungssummen des Jahres 1975 be­
das Ölen der Wähler, das Messen der Schrittge- liefen sich auf 7,.792 Mill. S. Mit der , Ver­
schwindigkeit und die Prüfung der Zählwerke, in re�hnung de� Gebuhr,eu. und Entgelte war�n zum 
periodischen Abständen durchgeführt würden. St1Cht,�g.1 .  Janner 1 976 msgesam:. 50� Bedle�stete 
Anhand dieses Versuches würden neue Wartungs-' beschaf�lgt. 1.39 �osten standen fur �le ArbeIt a,m 
richtlinien erarbeitet. Es sei beabsichtigt, die Be- .L\ TB emschheßhch �es BranchenteIles zur yer­
darfswartung und die dafür notwendigen Prüf- f�gun�. A�f der B::tSIS der von der Generalduek­
geräte auch bei Viereckwählerämtern einzuführen. tlOn fur �le Post- und Tel�graph�nver�altung 

60 13  1 I "b ' h d RH h " (GD) ermIttelten Durchschmttsbezuge, die auch 
. . . . � u ngen at , er noc e�e die anteiligen .Sach- up.d Pensions aufwendungen ReIhe von EInzelfeststellungen getroffen SOWIe einschließen . betrugen die Jahres-Personalauf­Empfeh�ungen un�- ,Bemängelungen ausgespro- wendungen 

'
unter Einbeziehung auch des auf das chen, die von germgerer Be�eutung oder e�er Verrechnungs gebiet bei der EDV entfallenden formaler Natur waren . . DabeI handelte es SIch Personalkostenanteiles etwa 157 Mill. S, d. s.  �. B. um den �au eIner .Bautruppunterkunft rund 2% der Vorschrdbungssummen des Jahres 1n Velde.n, die Ubernahmsprüfung von Fern- 1975 

meldebauvorhaben, unerledigte Erhebungsauf- .. . 

, träge zu Telefonanmeldungen, die Organisation 
der Gebäudereinigung, die empfohlene Zusam­
menlegung der Postämter, Treibach und Althofen, 
Mängel der Pakethalle des Postamtes Wolfsberg, 
Mehrleistungen des Verwaltungs personals bei 
TBA und Fernmeldebetriebsamt Klagenfurt, die 
Gestaltung der Verträge mit den Inhabern von 
Posthilfsstellen, die Vergabe von Natural- und 
Hauswartwohnungen und ähnliches mehr. 

, Organisation 
61.2.1 Die gesetzlichen Grundlagen für die 

Fernmeldegebührenverrechnung bilden das Fern­
rrieldegesetz, das Fernmeldegebührengesetz samt 
der Fernmeldegebührenordnung (kurz FGO) 
als Anlage, die Fernsprechordnung und die Fern­
schreibverordnung. Diese Vorschriften regeln 
allerdings nicht das Verfahren für die Gebühren­
verrechnung. Desgleichen fehlt es an dnem bun-
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dese.inheitlichen Modell für die Organisation der 61.3.1 .2 Die Bindung. an den Arbeitsplan der 
inneren Arbeitsabläufe. Dies · führte dazu, .daß DV in Verbindung mit der Bestimmung, daß die 
die organisatorische Entwicklung in allen Ver- Kündigung eines Fernsprechanschlusses bis zum 
rechnungs stellen und insbesondere bei den Schrift- Dritten eines Monats erfolgen muß, kann dazu 
leitungen der Amtlichen Telephonbücher ge- führen, . daß die tatsächliche Kündigungsfrist 
trennte Wege. ging. . fast zwei Monate beträgt. Zusammen mit den 

In den letzten Jahren forderten die Verrech- anderen Fristen können von der Ausstellung 
nungsstellen selbst mit Unterstützung der Per- einer Rechnung- bis zur Wirksamkeit' der Kün­
sonalvertretung, die die stark unterschiedliche digung wegen Nichtzahlung bis zu vier Mo­
Arbeitsbelastung l;>ei den einzelnen TRAen als nate vergehen. 
ungerecht empfand, eine bundes einheitliche. Per- 61.3.2 . Zusammenfassend empfahl der' RH, 
sonal-Systemisierung. Da diese einen Tätigkeits- im Zuge der geplanten Erweiterung des Einsatzes 
katalog voraussetzi:e, übernahm es die · für die der DV auf dem Gebiet der Fernmeldegebühren­
DV zuständige Fachabteilung der GD, eine ein- verrechnung die Zeiten 'zwischen ·dem Ende der 
heitliche Vorschrift, die sogenannte "Normie- Zahlungsfrist, der Versendung der Mahnungen rung der Fernmeldegebührenverrechnung", aus- und der Sperre auf ein Minimum herabzusetzen. 
zuarbeiten. Die Ist-Aufnahme brachte die völlig Durch die Datenverarbeitung sollte eine Verkür­
unterschiedlichen Arbeitsweisen und den Mangel zung der langen Beleglaufzeiten erreicht werden. 
an einheitlichen Vollzugsvorschriften erst in Auch das in den TRAen (FGA) derzeit noch 
vollem Ausmaß zutage. händisch besorgte Aussortieren der Mahnungen 

.61.2.2 Der RH vertrat die Auffassung, daß wäre der DV zu übertragen. ,Weiters meinte der die für DV-Angelegenheiten zuständige Abtei- RH, daß die Kündigungsfrist bereits ab der Zu­lung der GD im Hinblick auf ihre Aufgabenstel- stellung der Fernspr.echgebührenrechnungen _ 
lung nicht dazu berufen war, die Normierung der entsprechend der allgemeinen Regelung im AVG Fernmeldegebührenverrechnung in die Wege zu _ zu laufen beginnen sollte. 
leiten. Weiters sollte sich die PTV nicht auf eine 
Vereinheitlichung ' des bestehenden Systems be- 61.3.3.1 Die GD schloß sich der Auffassung 
scli.dnken, sondern vielmehr das auf diesem Ge- des RH an und teilte mit, daß die Festlegung 
biet veraltete Rechnungswesen auf ein modernes eines arbeitsökonomischen Mahnverfahrens · im 
System umstellen. Rahmen der Projektgruppe "Normierung der 

61.2.3 Es wurde empfohlen, einheitliche Voll- Fernmeldegebührenverrechnung" in Behandlung 
.zugsvorschriften für die Fernmeldegebührenver- stehe. Ferner werde die Möglichkeit der Vorver­
rechnung unter Bedachtnahme auf eine möglichst lagerung des Sperrtages geprüft. . 

personalsparende Ablauforganisation im Zusain� Auch die Vereinheitlichung der Vorgangsweise 
menwirken aller in Betracht kommenden Stellen bezüglich des Zeitablaufes für Mahnung, Sperre 
ausarbeiten zu lassen. und Kündigung bei Geltendmachung der Ge-

61;2.4 Die GD teilte mit, daß bereits im bührenrückstände mittels Zahlungs auftrages 
März 1977 eine Projektgruppe "Normierung der werde angestrebt . . 
Fernmeldegebührenverrechnung" unter dem 61.3.3.2 In diesem Zusammenha�g wies die 
Vorsitz eines Vertreters der Abteilung "Fern- GD jedoch darauf hin, daß die vom RH vorge­
melderecht und Vollzugsdienstliche Angelegen- schlagene Vorgangsweise beim Fristenlauf der 
heii:en des Fernmeldeverkehrs" eingerichtet wor- Kündigung bewirken würde, daß die meisten 
den sei. Teilnehmerverhältnisse rucht mit Ablauf eines 
. 61.3.1 .1 Der RH stellte fest, daß bei der ge- .Monates beendet werden. Analog zu § 9 (3) FGO 
genwärtigen Organisationsform . die . siebentägige müßte demnach eip.e Bestimmung geschaffen wer­
Zahlungsfri�t der Fernsprechgebührenrechnungen den, wonach für Monate, in denen das Teilneh-· 
in der Praxis vom Teilnehmer ohne Folgen regel- merverhältnis vor dem 16. des Monats beendet 
mäßig um etwa fünf Wochen überschritten wer- ·wurde; keine Grundgebühr ' vorzuschreiben ist; 
den kann. Aber auch wenn .es der Teilnehmer auf eine solche gesetzliche Regelung hätte für die 
eine Mahn1,lng ankommen läßt, hat er nur die PTV finanzielle Nachteile zur Folge. 
Mahngebühr von derzeit 5 S zu entrichten und 
erhält dafür de facto eine weitere Frist von etwa 61.3.4 Der RH bemerkte hiezu, daß eine dem 

§ 9 (3) FGO ähnliChe Bestimmung im Interesse drei Wochen, bis es zur' Sperre des Anschlusses 
kommt. Eine Reihe von Teilnehmern macht be- einer einheitlichen Vorgangsweise :wünschenswert 

b wäre. reits von diesen Möglichkeiten Ge rauch und 
bezahlt ihre Rechnungen regelmäßig erst etwa 
zwei Monate nach Fälligkeit, also dann, wenn be­
reits die nächste Rechnung vorliegt. Praktisch 
läuft dies auf eine zinsenlose Gebührenstundung 
hinaus, wobei die PTV das volle Risiko der 
Einbringlichkeit trägt. 

61.4.1 Die Systemisierung der TRAen und des 
FGA obliegt den zuständigen PTDen. Da bundes­
einheitliche Systemisierungsrichtlinien fehlen, un­
terscheiden sich die Systemstände der einzelnen 
Verrechnungs stellen sowohl hinsichtlich ihrer 
Zahl im Verhältnis zum Teilnehmerstand als auch 

I 
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hinsichtlich der Verteilung der Posten auf die 
einzelnen Verwendungs gruppen sehr wesentlich 
voneinander. ,Wie ,der RH feststellte, -liegt die 
Arbeitsbelastung ' in der TRA Innsbruck im 
Durchschriitt um rund .40% höher als bei der 
TRA Klagenfurt. Beim FGA Wien liegt die Aus� 
lastung genau im arithmetischen Mittel dieser 
beiden Stellen. Bezüglich der Einstufung des 
Personals wurde festgestellt; daß ' das FGA Wien 
einen Anteil von über 80% an' B-Posten aufweist 
gegenüber nur 50% bei der TRA Linz. Der RH 
meinte, daß gemäß den Arbeitsplatzbeschreibun­
gen ein' großer Teil der mit der Gebührenver­
rechnung zusammenhängenden Geschäfte eher 
als C-wertig denn als B-wertig zu reihen gewesen 
wäre. 

Bei den Schriftleitungen der A TB. waren noch 
größere Uriterschiede in der Systemisierung vqr­
handen al� bei den Verrechnungsstellen. Be­
sonders auffällig war die divergierende Reihung 

, un.d Wertung der Posten. Nicht einmal hinsicht" 
lieh der organisatorischen Zuordnung 'der .Schrift­
leitungen herrschte Einheitlichkeit. 

die besten Arbeitserfolge mit einer Ablauforga­
nisation, die auf dem Prinzip der Spezialisierung 
beruht, Zu erzielen. Hiedurch könnte eine nicht 
unwesentliche" Personaleinsparung erreicht wer­
den. Außerdem solli:e ,Hand in Hand mit der Or­
ganisationsänderung der EDV-Einsatz erheblich 
verbesser,t werden. 

61.5.3 Hiezu gab die GD bekannt, daß die 
organisatorische Stellung und die Ablauforgani­
sation der TRAen 'nach Abschluß ' der Arbeiten 
der Projektgruppe' "Normierung der Fernmelde­
gebührenverrechnung" überprüft würden, wobei 
insbesondere der Einsatz der EDV auf diesem 
Gebiet besonders zu beachten sein werde. 
, 'Ein Urteil über EDV-technische Vorteile bei 
einer Zusammenlegung von TRAen und Rund­
funkämtern könne erst abgegeben werden, wenn 
ein diesbezügliches Organisationsmodell und 
die dazugehörenden Raumpläne vorlägen. 

Darüber hinaus sei der weitere Ausbau der 
Datenfernverarbeitlmg . geplant. 

61.6.1 Für die Beantwortung der Mehrzaht 
, 61.4.2 Der RH empfahl, bei der Erstellung der Teilnehmeranfragen genügen etmge wenige 

der bundeseinheitlichen Systemisierungsrichtlinien stereotype Textvarianten. Die Schreiben ' an die 
den Anteil der höherwertigen Posten zu verrin- einzelnen Teilnehmer unterscheiden sich meist 
gern s<;>wie die Ist-Stände um rund 50 Bedien- nur durch die .unterschiedlichen Angaben über 
stete 'herabzusetzen. Auf Basis der durchschnitt- Verrechnungszeiträume und Beträge. Von der 
lichen' Personalkosten per Juli 1976 entspräche Verwendung von Vordrucken als zweckmäßigste 
dies einer jährlichen Kostenersparnis von etwa Lösung ' machen jedoch nur die TRAen Graz und 
15 Mil!. S. Klagenf�rt Gebrauch. Alle übrigen Verrechnungs-

61.4.3 Die GD schloß sich der Meinung de� stellen verfertigen die einzelnen Schreiben sehr 
RH an und teilte mit, sie werde bemüht sein, zeitaufwendig mittels Schreibmaschine 'und 'ver­
nach Vorliegen, eines bundeseinheitlichen Ar- wenden Vordrucke allenfalls bloß als Textvor­
beitssystems den Empfehlungen des RH bei der lagen. 
Erstellung der Systemisierungsrichtlinien für

h
die 61.6.2 Der RH empfahl" den Schriftverkehr Fernmeldegebührenverrechnung zu entsprec en. mit den Teilnehmern sowdt .als möglich nach 

61.5� 1 Die ' vornehmlichen A1lfgaben der bundes einheitlichen Mustern mittels Vordrucken 
TRAen, wie die Veranlassung von Gebühren- ,abzuwickeln. Auch die Möglichkeit, ' TextVer­
vorschreibungen, das Einmahnen von Gebühren- arbeitungsmaschinen zu verwenden, schien ihm' 
rückständen sowie die . Einleitung von Sperren erwägenswert. ' 
und Kündig�ng

d
en, fallen' weder , in den ��geren 61.6.3' Die GD teilte mit, daß die Empfeh­�uf!?abe�krels , er Buch�alt�ngen, .. no� asse� lungen des RH bei Erlassung einheitlicher Richt­ste steh etndeuttg dem Htlfsdienst fur die anwet� linien für die Fernmeldegebührenverrechnungs­sende Ste,lle zuordnen (§ 3 �bs. 1 �er �uch- stellen Berücksichtigung finden ' würden. haltungsdienstverordnung). Dte orgamsatonsche ' . 

Eingliederung der TRAen in ,den Verbanq der 61.7,1 , Gemäß den bestehenden Vorschriften 
Buchhaltungen und die Einreihung der Beamten sind die Inventargegenstände in Bestandsver­
in den Rechnungsdienst erscheinen daher riicht zeichnissen nachzuweisen. Bei allen den PTDen 
zwingend. ' . . unterstell,ten Dienststellen, also auch beim FGA, 

. 61.5.2 Der RH äußel;te' aie Ansicht, daß es werden die , Verzeichnisse in zweifacher Ausfer­
tigung. angelegt; 'da,s Original dient der Dienst­zweckmäßig wäre, die Verrechnungs stellen der 

Fernmeldegebühren ' aus den Buchhaltungen det stelle, die Zweitschrift der zuständigen PTD. 
r d ' d' 11 d FGA Durch die parallele Führung der Bestandsver-., PTDen auszug te ern, wte tes im Fa e es zeichnisse bei den Dienststellen und bei der PTD in Wien schon vor langem geschehen ist. Um. den . soll die Vollständigkeit der Vormerkungen sicher-Verwaltungsaufwand möglichst gering zu halten, ' , g' est�llt werden. ' wäre zu erwägen, die TRAen mit den Rundfunk-

ämtern, die mit artverwandten Aufgaben betraut 61.7.2 ' Der RH wies mit Nachdruck darauf 
sind, zu Großdienststellen zu vereinigen, Wie hin, daß er schon wiederholt, zuletzt im Jahre 
die Erfahrungen in Innsbruck gezeigt haben, sind' 1974 in seinem Prüfungsergebnis betreffend ' die 

13* 
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Postautobetriebsleitung Wien, die Inventarfüh­
rung in Listenform bemängelt und den Übergang 
auf ein den modernen Grundsätzen entsprechen­
des. Karteisystem ·empfohlen hatte. Trotz der Zu-

. sage der GD, die Vorschriften für die Inventar­
gebarung im Sinne der Empfehlungen des RH 
neu zu' iiberarbeiten, trat bisqer keine Änderung 

209 

Minuten je Fall, in Klagenfurt 7 Minuten'und in 
Wien .5,5 Minuten; die TRAen Innsbruck und 
Linz erledigten diese Mehrarbeiten während der 
regelmäßigen W ochendienstzeit� ' , 

61.8.1 .3" Die Erhebungen ' ergaben, daß die 
TRA Graz sowohl bei der Anordnung von über­
stunden als auch bei der Zeitbemessung in ihrer ein. Großzügigkeit unübertroffen war. Bewigsmäßlg 

61.7.3 Die GD teilte mit, daß sie im April belief sich der Überstundenaufwand im Jahr 1975 
1977 eine Firma beauftragt habe, ein Organisa- in Graz auf rund 1 ,81 .Mill. S, während jener der 
tionsmodell für ein ' Materialbewirtschaftungs- TRA Innsbruck, die mit einem Personalstand von 
system der PTV mittels elektronischer Daten- 36 Kräft'<en gegen 52 in Graz eine nur wenig ge­
verarbeitung (kurz MBS) zu entwickeln. 

. 
ringere Zahl von Teilnehmern (154 517 gegen 

Im Aufgabenkatalog zum MBS . sei auch die 162 334) zu verw�lten und darüber hinaus zusätz� '  
Führung der Inventaraufschreibungen und Er� liche Belastungen durch oie Neuanlage der Schrift­
stellung der Inventarverzeichnisse mit Hilfe der �rkehrsblätter zu tragen hatte, nur 0,97 Mill. S' 
EDV vorgesehen, wodurch . die manuelle Füh- betrug. 
rung der Inventaraufschreibungen sowohl bei 61.8.2 Nach Ansicht des RH hätte es durchaus 
den DienststeIJen als auch bei den . Direktionen möglich sein' müssen, einen Teil der vergüteten 
entfallen werde. Mehrarbeiten.während der regelmäßigen Wochen-

Mit der Beendigung dieser Organisationsar- pflichtleistung zu be�orgen. Insbesondere bei 
I beiten sei im Oktober 1978 zu rechnen, woran der TRA Graz bezweIfelte der RH, daß es not­

sich dann die Einführungsphase mit Program- 'wendig war, sämtliche �ehrleistung.en im Sinne 
.mierung und Datenerfassung anschließen werde. des § 28 Abs. 6 der Dlenstpragmauk außerhalb 

der im Dienstplan vorgeschriebenen Dienst-
Personal stunden zu erbringen; dies im Hinblick auf die 

61.8.1 .1 In allen TRAen (FGA) fi�len über- 'hohe durchschnittliche Überstunden-Dauerbe� 
stunden an, deren Zahl je Bediensteten und Monat lastung von 36 Stunden je Bediensteten und Mo-
in den Verrechnungs stellen sehr unterschiedli�h nat, - . 
w�r. AuffäIlig hoch war der durchschnittliche 61.8.3 Der RH empfahl, die überstundenan­
Überstundenanfall in den TRAen Graz und Inns- ordnungen in den TRAen (FGA) auf ein unver­
,bruck. Während jedoch bei der TRA Innsbruck meidbares Minimum einzuschränken und die tat­
die üb�rd,:�chschnittliche Überstundenzahl mit sächlichen Überstundenleistungen streng zu über-. 
dem ruedngen Personalstand und der dadurch . wachen. . 
bedingten hohen Belastung der Bediensteten be­
gründet werden konnte, fand der RH bei der 
TRA Graz keine befriedigende Erklärung hiefür. 
Der Auslastungsgrad der Bediensteten dieser 
TRA war · unterdurchschnittlich, und außerdem 
war mit einer Sonderarbeit, der Anlegung der 
neuen Schriftverkehrs blätter, noch nicht begon­
nen worden. 
. 61.8.1.2 J3ei der Genehmigung von. über­

. stundenleistungen gingen die Dienststellen sehr 
unterschiedlich vor. Die TRAen Graz und Inns­
bruck ordneten 'bei systemmäßigen Personal­
Unterständen Überstunden im Ausmaß von 85% 
(Graz) bzw. bis zu 58% (Innsbruck) der rechne­
risch ermittelten Zeitausfälle an. In den Bereichen 
Klagenfurt, Linz . und Wien wurden die zwar 
systemisierten, aber nicht besetzten Posten ohne 
Mehrleistungsvergütungen eingearbeitet. Perso­
nalausfälle durch · Besuche amtlicher Lehrkurse 
wurden in Graz zu 100%, in Innsbruck bis zu 
58% und in Wien zu 67% durch Genehmigung 
von überstunden kompensiert. In Klagenfurt 
und Linz wurden hiefür 'Überstunden nicht an­
geordnet bzw. vergütet. Die Zeitwerte für 'die 
Mehrleistungen anläßlich von Umschaltungen 
(Nummernänderungen) betrugen in Graz 1 1  

14 

61.8.4 Die GD teilte mit, der Empfehlung' 
des RH sei im wesentlichen schon entsprochen 
worden. Die Feststellungen des RH bei der TRA 
Graz seien noch Gegenstand von Erhebungen. 

61.9.1 Das FGA verfügt als selbständige 
Dienststelle über eine eigene Amtsverwaltung. 
DIe Agenden der Personalstelle beschränken sich 
fast ausschließlich auf amtsinterne Verwaltungs­
geschäfte. In Dienstrechtsangelegenheiten ist 
das FGA nur Mittler zwischen dem Personal und 
der jeweils zuständigen Abteilung der PTD. Wie 
der RH sich überzeugen konnte,: führt in einigen 
Fällen die unmittelbare Erledigung von Personal­
angelegenheiten durch die PTD zu Mehrarbeiten, 
z. B. bei Neuaufnahmen und der Evidenthaltung 
der Krankenstände; 

61.9.2 Der ' RH empfahl, aus Gründen der 
Verwaltungsvereinfachung sämtliche Personal­
angelegenheiten, deren Erledigung nicht aus 
rechtlichen oder arbeitstechnischen . Gründen 
zwingend durch die PTD oder die Gp besorgt 
werden müssen, an die nachgeordneten pienst­
stellen. zu delegieren, wenn diese über entspre­
chende organisatorische und personelle V oraus� 
setzungen verfügen. . . 
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.- 61.9:3 Die GD bestätigte die Auffassung des 
RH·und teilte mit, daß sie die PTDen angewiesen 
habe, im , Zuge der Neuorganisation der Direk­
tionen jede, Möglichkeit einer Übertragung von 
Zuständigkeiten ,an nachgeordnete Di�nststellen 
wahrzunehme�. Nach Vorliegen die,ser Berichte 
werde sie,auch die Frage der Delegierung von Per­
so�alangelegenheiten. an nachgeordnete Dienst-
stellen ,entsc;:heiden. 

. 

Gebühren 

hebt. Es wurde empfohlen, eine ähnliche Regelung ' 
a\1ch in Ös�er'reich zu treffen; zumindest wäre aber 
die Mahngebühr, insbesondere zwecks Verbes­
serung der Zahlungsmoral, auf ein kostendecken­
des Ausmaß ,zu erhöhen . .  

61.11 .3 Auch in diesem .FaiI verwies �e GD 
auf gebührenpolitische Erwägungen, welche bis:' 
her eine Erhöhung der ' Mahngebühr verhindert 
hätten. Außerdem sei vorgesehen, das Mahnver-
fahren zu rationalisieren. ' , : 

61 12 '1 Anläßli�h ' der Übertragung' :  eines 61.10.1 ,Für die Sperre eines Hauptanschlusses . .  
sieht § 22 FGÖ eine Gebühr von 30 S vor. Hauptanschlusses wird von den Parteien vielfach 
Sind die Kosten der Sperre jedoch höher, sind der Wunsch nach einer Zwischenablesung ge­
die Gebühren in der Höhe der entstandenen äußert. Für die Ausstellung der Zwischenab­
Kosten zu berechnen. ..,. rechnung wird von den TRAen (FGA) mangels 

eines eigenen Gebührentatbestandes . hiefüt' die _ 
für ein Rechnungsdoppel vorgesehene 9'ebühr 
von 10  S eingehoben. Wie der RH feststellte, 
ersuchen Teilnehmer auch aus anderen Gründen, 
beispielsweise bei Auflösung eines Untermiet­
verhältnisses, um Vornahme einer Zwischenab­
lesung und Ausstellung einer Zwischenabrecll­
nung. Nach Mögli<;hkeit wurde auch derartigen ' 

Wie der RH feststellte, findet die arbeits­
intensive Sperre auch , im günstigsten Fa,ll , im 
Mindestsatz kaum ihre Deckung. Im Bereich der 
TRAen Klagellfurt und Innsbruck wurden auch 
in·,:unbesetzten Qrtsämtern.bei Sperren, die wegen 
der anfallend�n Wegzeiten sehr aufwendig sind, 
nur die , Mindestgebühren verrechnet. Z)Jr . Be" 
stimmung der Gebühren nach den tatsächlichen 
Kosten b�merkte der RH, daß deren Höhe je 
nach, der . Anzahl der, in einem , Vorgang . zu 
sperrenden reilri.ehm�r 'und der , Zahl der anzu­
fahrenden Ämter unterschiedlich und dem Teil­
nehmer im vorhinein unbekannt ist. 
, 61.10.2 Der RH empfahl, die Mindestgebühr 

zu erhöhen. und anstelle der im Einzelfall jeweils 
entstandenen Kosten ' ein ' Pauschale aufgrund der 
purchschnittskosten einzuheben. 

' 

Kunden�nsc�en stattgegeben. ' \ 
61.12.2 Der RH empfahl, diesen laufend ge­

handhabten,, ' derzeit in der Gebührenordnung 
nicht berücksichtigten Kundendierist auf eine 
gesetzliche Basis zu stellen und in der FGQ eine 
eigene F'bsition für Zwischenabrechnungen vor-' 
zusehen. 

61.12.3 Auch hier verwie� die GD auf bis­
herige gebührenpolitische Bedenken, sagte jedoch 
zu, zum gegebenen Zeitpunkt eine Gebühr für 

61.10.3 Die GD wies darauf hin, sie habe eine Zwischellabrechnung in die FGO aufzu-
bereits anläßlich der Novellierung der FGO im nehmen. Die Bestimmungen zur Durchf\ihrung 
Jahre 1976, mit welcher "die Grund- und Gesprächs- einer Übertragung würden wesentlich ve�einfacht 
gebühren erhöht und ' die Gebührenzonen ge- und kundenfreundlicher gestaltet werden. , ändert wurden, beabsichtigt, die Mindestgebühr 
neu festzusetzen; aufgrund '. gebührenpolitiscller 61.13.1 Für die Bewilligung zur Erii\=htung 
Erwägungen habe di�s jedoch vorerst zurückge- ulld zum Betrieb

F h
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' 11 d " D' " B ' h d PTD steuerung ' von a rzeugmo e en etragt le ste t wer en mus sen. le 1m erelc er en G b '"h . S d 40 S "'h r h D'  V al Klagenfurt und Innsbruck festgestellten Mängel _ e u r Je en er Ja � IC . Ie erw tung 
würden abgestellt werden. Auf eine Pauschalierung :der F�l1kan1�g�n erfordert eme,n großen Aufwand. 
der S �rr'(Tebühreri werde bei einer Novelle der Da die ,Be�tlhgungen unbe�nstet . ausgesp�oche? 
FGO

P
B d

b 'h"t no n d 
. werden, dIese Funkgeräte m der ÖffentlIchkeIt e ac ge mme wer en. , , : ' , ' , " ' als SpIelzeug angesehen werden und meIst , nur 

61.1 1 . 1  Bel den MahJ;1ungen verursacht das von kurzer Lebensdauer sind, stößt die Einhebung 
Ausdrucken, Aussortieren, Kuvertieren und Ver- der ,jährlichen Gebühren. häufig auf. Schwierig­
senden �inen beträchtlichen Arbeitsaufwand. keiten. Oft ist das Gerät schon lä,ngst betriebs­
Hiezu kommen' di� B�förderu?gskosten. Im Ja�re �nfähig, ode,r , der, Bewilligungsinhaber .m·uß erst 
1975 wurden allem .Im BereIch des FGA WIen ausgeforscht werden. , Außerdem bezweifelte der 
rund 162 OOO :M�hnungen versendet. RH, daß die geringe Jahresgebüh:r: überhaupt den 

61.11 .2 Der RH bezweifelte, daß die Mahn- Verwaltungsaufwand deckt. ' 
gebühr von fünf Schilling noch kostendeckend 61.13.2 Da die Anzahl der erteilten Bewilli­
ist, da allein pro Mahnung drei Schilling ,als gungen beträchtlich ist, empfahl der RH zu über­
Briefporto' in Rechnung zu stellen sind. Er ver- prüfen, ob nicht anstelle der jährlichen; eine 

, wies auf das Beispiel der Deutschen Bundespost, einmalige Gebühr anläßlich der Bewilligung ein­
welche sowohl eine Verspätungs:: als auch eine gehoben werden könnte. ,Als Alternative sei auch 
Stundtingsgebühr verrechnet und von rück": eine generelle Bewilligung zum gebührenfreien 
ständigen Beträgen einen Säumniszuschlag ' ein-: Betrieb solcher Kleingeräte in Betracht zu ziehen. 
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Dem Qebührenentgang stünde in diesem, Fall 
eine �rheblich�, Einsparung an , Verwaltungsa).lf­
wand gegenüber. 

61.13.3' Die GD, teilte mit, sie beabsichtige, 
einer der vom RH, aufgezeigten Alternativen zu 
entsprechen. Eine nähere Prüfung der Sachlage 
sei jedoch noch erforderlich. ' 

Sonstige Feststellungen 

21 1 

61J5.2, Die GD hat dazu ausführlich Stellung 
genommen, verschiedene Mängel bereits , abge­
stellt oder eine Überprüfung im Sinne der Aus­
führungen des RH zugesagt. 

Bundesamt für 
Zivilluftfahrt 

62.1 Die Agenden der Sicherung der Luft­
fahrt wurden bis zum Jahre 1957 im Rahmen des 
BM f. Verkehr und Elektrizitätswirtschaft wahr-

61.14.1 Das po�teigene Gebäude 1010 Wien, genommen. Aufgrund " des 'L�ftfahrtges,etzes 
Fleischmarkt 19, im folgenden kurz FGA-Gebäude (LFG), BGBl. Nr. 253/1957, das am 1 .  Jänne,r 1958 
genannt, beherbergt außer 'dem FGA eine Reihe in Kraft trat, obliegen die in § 119 LFG taxativ 
anderer Postdienststellen. Insgesamt umfaßt der aufgezählten Aufgaben der Flugsicherung dem 
Gebäudekomplex außer den im Parterre unter- Bundesamt für ZiviIIuftfahrt (kurz BAZ). Es 
gebrachten Postamtsräumen etwa ,  '250 Büro- hat gemäß § 139 LFG , seinen Sitz, in Wien und 

'räume, ' ' : ' untersteht unmittelbar dem BM 'f, Verkehr als 
Die Räume' ;erdbn iri der kalten Jahreszeit Oberster Zivilluftfahrtbehörde (kurz OZB). Sein 

durch verschiedene Heizquellen erwärmt. Das örtlicher , Wirkungsbereich umfaßt das ganz!.'! 
Postamt sowie einzelne Stellen der Post�eugver_ Bundesgebiet, Außenstellen des BAZ (Flugsiche­
waltul1g sind an eine Dampf-Zentralheizungsan- rungsstellen) bestehen auf den Flughäfen Wien­
lage angeschloss�n;' die Räume des FGA Wien Schwechat, Linz, Salzburg, Innsbruck, Graz und 
'und der Priifungsstelle III . werden zur Gänze mit Klagenfurt. I 

brikettbefeuerten Einzelöfen und die restlichen Das', BAZ wurde vom RH erstmals geprüft. 
Räume der Postzengverwaltung mit Kohleöfen Aus , 'Gründen einer zeitnahen Berichterstattung 
beheizt. Die Einzel-Ofenheizung wird in 183 Räu- wurde hauptsächlich die Gebarung der Jahre 1970 
men angewendet. Die Beheizung des FGA- bis 1975 geprüft, soweit 'es jedoch der Zusammen-

, Gebäudes mit festen Brennstoffen verursacht eine hang erforderte, auch , die der vorangegangenen 
große Q:ualmentwicklung aus, den zahlreichen Jahre und die laufende Gebarung: 
Schornsteinen und demzufolge . insbesondere bei Die budgetmäßigen Ausgaben betrugen im 

�Niederdruckwetter eine beträchtliche Luftver- Jahre 1970 196,5 Mill. S und stieg�n bis 1975 
schmutzung. auf rund 303 Mill. S. Die Einnahmen erhöhten 

61.14.2 Nach den Berechnungen des , RH sich von 1,7 Mill. S im Jahre 1970 auf 46,1 Mill. S 
müßte sich die Investition für eine Zentralhei- im Jahre 1975. 

zungsanlage bald a�oi:tisiert haben. bie ' Einzel- Der Gesamtpersonalstand des Amtes stieg von 
Ofenheizung und die alte Darripf-Zen�ralheizung 727 am 1 .  Jänner 1970 auf 824 am 1 .  Jänner 1976 .  
verursachten in der Heizpericide 1974/75 laufende 62.2.1 Das BM f. Verkehr ist als OZB in. 
Kosten von 1 ,4 Mill. S. Der Aufwand für ' die einer relativ großen Anzahl von Fällen direkt in 
Beheizung der 470 Räu�e des Gebäudekomplexes erster und letzter Instanz zur Erl,assung von 
der GD mit Fernwärme beliefen sich in derselben Bescheiden aufgrund, des LFG berufen, Hiedurch 
Heizperiode auf nur: rund 1 , 1 5  MiI!. S. steht in solchen Angelegenheiten dem Bescheid-

1 14 d h b ld I adressaten nur mehr die Möglichkeit einer Be-
, 6 .  .3 Der RH regte , a e� an, so a 'a s schwerde an die Gerichtshöfe des öffentlichen inöglich eine vom Fernheizwerk gespeiste Zentral- Rechts offen. heizungsanlage zu errichten. 

, ' 62.2.2 In einigen Fällen erschien die Ent-
61.14.4 Die , GD sagte ' zu, sie werde den scheidungszuständigkeit des BM f. Verkehr nicht 

Betrag für die gegenständlichen Heizungsinstalla- unbedingt erforderlich. Der RH empfahl, um eine 
tionsarbeiteri im Gebäude ' am Fleischmarkt in Beeinträchtigung der Rechtssicherheit zu ver':' 
das Investitionsprogramm aufnehmen, sobald über meiden, bei künftigen Novellierungen des LFG 
die Umwidmung des Gebäudekomplexes nach um die Erhaltung eines Instanzenzuges im Ver:­
Fertigstellung des Rechenzentrums . in Wien- waltungsverfahren bei Entscheidungen nach dem 
Herhals entschieden

, �
�i. LEG besorgt zu sei�. ' 

61.15.1 Weitere 'Feststellungen des RH be­
trafen die Erteilung von .Auskünften an Telefon­
kunden, den Änderungsdienst und die Einzelge­
bührenerfassung, ; die ,  kontenmäßige ,V orschrei-

, bung und Abstattung von fernsprechgebühren, 
Entgelte ,für Beleuchtung und. Reinigung von 
öffentlichen Münzfernsprechern ' und , ähnliches 
mehr. 

, 62�2.3 ' Wie das BM f. Verkehr hiezu mitteilte, 
werde ' es hei ' 'der Ausarbeitung der geplanten 
1 :  Novelle zum LFG ', versuchen, einige 'seiner 
erstinstanzlichen Zuständigkeiten im Interesse der 
Eröffnung eines administrativen I�stanz�nzuges 
und ,dei: Verwaltungsvereinfachung abzugebep,'. 
Vor allem sei an Angelegenheiten von. vorwiegend 
region.aler oder lokaler Bedeu�ng ged�cht. 
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. . 62.3.1 . . In einigen FäJlen· hat .' die OZB · �lOch 
keine Ausführungsverordnungen zu Bestimmun­
gen des LFG im Bundesgesetzblatt verlautbart. 
Insbesondere wurden die Verordnungen gemäß 
§ 21 LFG über .die Erfordernisse der Lufttüchtig� 
keit und der �indestausrüstung der Luftfahrzeuge 
usw., die Verordnung gemäß § 23 LFG über die 
Erfordernisse der Verkehrssicherheit von Zivil­
luftfahrzeugen, die Ausführungsvorschriften ge­
mäß § 131 LFG über die Betriebsvorschriften 
zur Gewährleistung ein.es sicheren Betriebes der 
Zivilluftfahrzeuge sowie über die bei Zivilluft­
fahrzeugen anzuwendenden Beförderungsv?r­
schriften (§ 13.4 LFG) noch nicht erlassen; 

62.3.2 Der RH beanstandete, daß trotz der 
nunmehr fast 20jährigen Geltungsdauer des. LFG 
so wichtige Ausführungsbestimmungen noch nicht 
ergangen sind. Er empfahl die umgehende Aus­
arbeitung und Verlautbarung entsprechender 
Verordnungen. 

62.3.3 Wie das BM f. Verkehr mitteilte, sei 
die Ausführungsverordnung zu den §§ 21, 23, 
131 und 134 LFG (Zivilluftfahrzeug- und Zivil­
luftfahrtgerät-Verordnung) im Entwurf zum Teil 
seit vielen Jahren fertiggestellt. Für diese Vor­
schriften gelten jedoch im besonderen Maße die 
Schwierigkeiten der Verwaltung eines kleinen 
Staates, . die ohne Rücksicht auf die relativ 
geringe Zahl der Anwendungsfälle umfangreiche 
und sehr schwierige Materien zu regeln habe. 

In absehbarer Zeit sei mit der Erlassung der 
Zivilluftfahrzeug- und Zivilluftfahrtgerät-Ver­
ordnung zu rechnen. 

Die Einhaltung der internationalen Mind�st­
normen zur Gewährleistung der Sicherheit der 
Luftfahrt sei durch andere Maßnahmen, wie z. B. 
Luftverkehrsregeln, Flugverfahren, Bescheidauf­
lagen, genehmigte Betriebshandbücher und Be­
förderungs bedingungen, sichergestellt. 

Organisation 
62.4. 1  Im BAZ bestehen zwei technische Ab­

teilungen, von denen eine für die Instandhaltung 
�nd Überwachung sowie für betriebsbedingte 
Anderungen der technischen Einrichtungen der 
Flugsicherung zuständig ist, während der anderen 
die Projektierung, die Beschaffung und die In­
stallation neuer technischer Einrichtungen ob­
liegen. Im Jahre 1972 beabsichtigte der Leiter des 
BAZ, anläßlich . des Übertrittes eines Abteilungs­
leiters in den Ruhestand die technischen Agenden 
in einer Abteilung zusammenzufassen. Die Zu­
sammenlegung kam jedoch aus personellen' 
Gründen nicht zustande. '  

62.4.2 Der RH empfahl, die : Möglichkeiten 
einer Zusammenlegung der beiden technischen 
Abteilungen neuerlich eingehend zu prüfen. 
Hiedurch würden sowohl die bestehenden Ab-

grenzungsp·robleme · der beiden Abteilungen als 
auch die Notwendigkeit ·zur Koordination ihrer 
Tätigkeiten entfallen. · . 

62.4.3 Wie . das BAz mitteilte, werde · sich 
aller Voraussicht' 'nach die Möglichkeit der · Zu­
sammenlegung der beiden technischen Abteilun­
gen nach Abschluß des groß·en Projektes des Flug­
verkehrs kontroll- und Luftraumüberwachungs­
systems ergeben. 

62.5.1 In Österreich bestehen gegenwärtig ein 
Wetterdienst für die Zivilluftfahrt beim BAZ, der 
Wirtschaftswetterdienst der Zentralanstalt für 
Meteorologie und Geodynamik sowie der Wetter­
dienst für militärische Zwecke des BM f. Landes­
verteidigung. Wie der RH feststellte, sind an 
verschiedenen Stellen Wetterdienste zweier Ämter 
nebeneinander eingerichtet. 

62.5.2 Der RH empfahl, die Bemühungen um 
eine Neuregelung der Kompetenzen fortzusetzen; 
insbesondere sollte das Nebeneinanderbestehen 
mehrerer meteorologischer Dienste an einer 
Stelle verhindert werden, da einer der beteiligten 
Dienste die Aufgaben des anderen mit erfüllen 
könnte. · . 

62.5.3 Wie das BAZ dazu mitteilte, sei es 
bereit, die Wetterdienste in den Flugsicherungs­
stellen zusammenzulegen. Es werde in diesem 
Sinne zunächst mit der Zentralanstalt für Meteoro­
logie und Geodynamik Verbindung aufnehmen. 

62.6.1 Für die bei den Flugsicherungsstellen 
eingesetzten zehn Verwalter . beliefen sich die 
Personalkosten im Jahre 1975 . auf 1,7 ·Mill. S, 
während die Abgeltung der· Yerwaltertätigkeit 
eines Bediensteten der Flugsicherung Linz in 
Form von Überstunden lediglich rund 38 000 S 
erforderte. 

62.6.2 Da dieser Einzelfall beweist, daß die 
Agenden des Verwalters bei entsprechendem 
Arb�itseinsatz von einem anderen Bediensteten 
zusätzlich zu seinen eigenen Aufgaben wahr­
genommen werden können, empfahl der RH, 
eine gleiche Regelung bei sämtlichen Flug� 
sicherungsstellen herbeizuführen, wodurch jähr­
lich beträ�htliche' Einsparungen bei den Personal­
ausgaben möglich wären . .  

62.6.3 Das BAZ teilte mit, die Betrauung 
eines Fachdienstleiters -:- zweckmäßigerweise 
jenes des Fachdienstes . Technik - mit der 
Funktion . des Verwalters habe sich bei einer 
Flugsicherungsstelle wohl, bei einer anderen 
jedoch ri.icht bewährt. Es werde aber im Sinne 
der Anregung des RH geprÜft. werden, ob die 
Verwaltertätigkeit von einem anderen Bedienste­
ten miterledigt werden könne. Jedenfalls würden 
neue hauptberufliche Verwalter · für · Flugsiche­
rungsstellen nicht mehr bestellt. 
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Investitionen . 
62.7.1 Die Investitionstätigkeit für die Flug­

sicherung war :am Anfang· durch den · Mangel 
an Erfahrung und an entsprechend ausgebildetem 
Personal beeinträchtigt. Entscheidungen wurden 
häufig kurzfristig nach betrieblicher Notwendig­
keit, aber ohne ausreichende Prüfung der Wirt-

, schaftlichkeit getroffen. Das BAZ erstellte keine 
längerfristigen Konzepte für die ErrichtUng 
und den Ausbau der Flugsicherungsanlagen. 
Das Fehlen solcher Zielvorstellungen führte 
zu einem wiederholten Wechsel der Systeme, 
wodurch nur vorübergehende Einsätze von 
Anlagen als Zwischenlösungenanfielen, die andern­
falls vermeidbare Anschaffungen und Verwaltungs­
arbeiten verursachten. 

62.7.2 Der RH empfahl die Erstellung eines 
langfristigen Irtvestitionskonzeptes sowie die 
Erarbeitung von Einkaufs- und Investitions� 
richtlinien, wodurch eine stärkere Ausrichtung 
der Tätigkeit des Amtes nach wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten erreicht werden könnte. 

62.7.3 In der Stellungnahme verwies das BAZ 
auf die im Regionalplan der Internatiqnal Civil 
Aviation Organisation (ICAO) international ver­
einbarten Ausrüstungsnormen. In Anlehnung 
daran liege ein mittelfristiges Ausbaukonzept 
vor . . Wegen der ständigen Verbesserung der 
Geräte für die Flugsicherung sei zum Teil ein 
Systemwechsel innerhalb weniger Jahre unver­
meidlich. Die Erstellung von Einkaufs- und 
Investitionsrichtlinien wurde zugesagt. Wegen 
der betriebswirtschaftlichen Schulung von leiten­
den Bediensteten wird das BAZ an die Verwal­
tungsakademie herantreten. 

62.8.1 Das geprüfte Amt unterließ bei mehre­
ren Investitionsprojekten eine Ausschreibung 
im Sinne der ÖNORM A 2050. Angebote auf­
grund von Ausschreibungen wurden mitunter 
direkt an den zuständigen Referenten gerichtet. 
Von, der in Punkt 4,22 der ÖNORM A 2050 
vorgesehenen Kennzeichnung der Angebote nahm 
das BAZ generell Abstand. 

62.8.2 Der RH empfahl, bei der Vergabe von 
Lieferungen und Leistungen die Bestimmungen 
der ÖNORM A 2050 genau einzuhalten. Weiters 
wurde angeregt, im Einvernehmen mit der 
Finanzprokuratur allgemeine Vertragsbedingun­
gen für die Beschaffung von Gütern und Dienst­
leistungen auszuarbeiten. 

62.8.3 Laut Stellungnahme wird das BAZ 
den Anregungen des RH entsprechen. 

62.9.1 Anfang 1965 stellte das BAZ die 
Planung von Radarrundsichtanlagen (SRE) fertig. 
Der österreichische Luftraum ·  sollte von je einer 
Mittelbereichs-SRE-Anlage (MBR) in Ni"eder­
österreich und in Oberösterreich sowie von je 
einer Flughafen-SRE-Arilage (ASR) in Graz 
und in Klagenfurt kontrolliert werden. Von den 

I ·  
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beiden geplanten ASR�Anlagen wurde nur jene 
in Graz mit einem Investitionsaufwand vori 
23,7 MUl. S errichtet und 1973 in Betrieb genom­
men. Dazu hätte aber wegen des geringen zivilen 
FlugverkehraUfkommens eine einfachere Anlage 
genügt: 

. 

62.9.2 Der RH kritisierte die vermeidbaren , 
Investitionen, die zu hohen jährlichen Betriebs­
�osten geführt haben. 

62.9.3 In seiner Stellungnahme wies das BAZ 
darauf hin, daß sich durch die militärische Mit­
benützung der Anlage ein höherer Verwendungs­
grad ergibt. 
. 62.10.1 Die Bildsignale der MBR-Anlage 

auf dem Kohlberg in Oberösterreich sollten 
zum Flughafen Salzburg übertragen werden; 
die hiefür benötigten Richtfunkstrecken wurden 
um 3,2 . Mill. S bei der Post bestellt. Vier Jahre 
nach Errichtung ließ das BAZ diese Anlage 
jedoch wieder abbauen und übertrug sie unent­
g�ltlich dem 'BM f. Landesverteidigung im Wege 
des Sachgüteraustausches. 

, 62.10.2 Nach Ansicht des RH \}'äre bei 
entsprechender Planung der Aufwand von 
3,2 Mill. S zuzüglich der verlorenen Auf- und 
Abbaukosten vermeidbar gewesen. 

62.10.3 Wie das BAZ dazu mitteilte, konnte 
aufgrund verbesserter zwischenstaatlicher Zu­
sammenarbeit auf die Inbetriebnahme dieser 
Richtfunkstrecke verzichtet werden. Durch ent­
sprechende Koordination sei es möglich gewesen, 
für die technischen Einrichtungen zur Bildüber­
tragung eine sinnvolle Verwendung im Bereich 
der Landesverteidigung zu finden. 

62.1 1 . 1  Beim Ausbau des Anflug":erfahrens 
Klagenfurt erwies sich ein im Jahre 1958 errichte­
ter Langwellensender nach kurzer Zeit als 
entbehrlich; seit damals stand das auf Kosten 
der Flughafenbetriebsgese,llschaft errichtete Sende­
häuschen leer. Im Jahre 1974 kaufte das geprüfte 
Amt um 450 000 S einen neuen 200-W-Lang­
wellensender als Ersatz für einen im Jahre 1964 
um 300 000 S angeschafften stärkeren Sender, 
der noch einsatzfähig war und daher unentgeltiich 
dem Flughafen Innsbruck zur Verfügung gestellt 
wurde. Nach der Verkleinerung des Flughafen­
kontrollbezirkes Klagenfurt im November 1974 
war es erforderlich, einen 1968 errichteten 
Einflugzeichensender stillzulegen. Trotz der 
Wiederherstellung .des ursprünglichen Flughafen­
kontrollbezirkes im November 1975 war der 
Sender im März 1976 noch immer außer Betrieb: 

62.1 1 .2 Die Abänderungen und Stillegungen 
der kurz zuvor neu in Betrieb genommenen 
Flugsicherungseinrichtungen waren .nach Ansicht 
d�s RH auf eine mangelhafte interne Zusammen­
arbeit und die se�nerzeit noch unzureichende Er-
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fahrung zurückzuführen. Er empfahl, künftig die 
Erfahrungen der Flughafenbetri�bsgesellschaft 
und der Piloten ' stärker zu berücksichtigen. 

62. 1 1 .3 ' Wie das BAZ dazu mitteilte, 'sei in 
Tirol ein stärkerer Sender benötigt worden, 
wogegen erfahrungsgemäß in Klagenftirt mit 
einem 200-W-Sender das Auslangen zu finden 
sei. Im übrigen würde �iie Empf!!hlung 'des RH 
laufend befolgt, da ein Erlaß der Obersten 
Zivilluftfahrtbehörde bestimme, daß An- und 
Abflugverfahren stets erst ' nach Anhörung der 
Beteiligten, das sind vor allem die Luftfahrt­
gesellschaften (vertreten durch AUA), die Flug-: 
hafenbetriebsgesellschaften , und die örtlichen 

62.13.3 Laut Stellungnahme hätten konkrete 
Maßnahmen für die Anwendung des W olken­
durchstoßverfahrens bereits 1973 begonnen, · die. 
Olympischen Winterspiele 1976 seien also nicht 
der Anlaß für dessen Einführung . gewesen. 
Kosten-Nutzen-Analysen könnten auf dem Ge­
biet der Flugsicherung durchaus Entschc;:idungs­
hilfen sein, aber nur insoweit, als die Sicherheit 
jedenfalls gewährleistet ist. Das für Innsbruck 
geschaffene Verfahren sei - topographisch be­
dingt -,- kein normales Standard-Anfiugverfahren. 
Es könne daher noch geraume Zeit dauern, bis 
der Flughafen ' Innsbruck wieder in den Linien­
verkehr eingebunden werde; 

Flugsicher�ngs-Betriebsdienste,festgelegt werden. Da das Verfahren erst kurz vor Beginn . der 
Nicht immer k.önne allerdings volle Üb�rein- Winterspiele eingeführt worden sei, sei noch keine 
stimmung gefunden werden, d� dokale Erfahrungen: inten�ive Benützung zu erwarten gewesen. In 
und Interessen manchmal nicht im Einklang mit der Folge habe es aber rasch · an BedeutUng 
internationalen Vorschriften ' stünden. . gewonnen. Die Betriebskosten seien erheblich 

62.12.1 Zur Überwa�hun� einer, Anlage, ins- ge,ringer, als sie zunächst ange nommen worden 
besondere zur Meldung ' von ' Gefahren und selen. 
Betriebsstörungen, mietete das BAZ ab dem 62.14.1 Vor der Übersiedlung der Zentrale Jahre 1973 eine Leitung der Post. Da aber standen dem BAZ 90 Sprechstellen einer. Neben­die für die Übertragung erforderlichen Geräte stellenanlage mit 10 ankommenden und 5 abgehen-nicht, beschafft wurden, blieb die gemietete den Leitungen sowie einige kleinere Anlagen Leitung unbeQ.ütit. Bis zum Jahre 1976 entstanden in gemieteten Räumen zur Verfügung. Im neuen Mietkosten von rund 75 000 · S. Amtsgebäude wurde eine ' Nebenstellenanlage 

62.12.2 Der RH kritisierte, . daß mangels für 500 Sprechstellen mit '30 ankommenden und 
einer Koordinierung der Gerätebestellung und 20 abgehenden Leitungen installiert . . der Kabelanmietung einerseits der Betriebs­
zustand der Anlage nicht überwacht werden 
konnte und andererseits jahrelang Aufwendungen 
für die nicht genutzte Leitung anfielen. 

62.12.3 Das BAZ bestätigte; die Leitung sei 
reserviert worden, um im. Bedarfsfalle auf alle 
Fälle verfügbar zu sein. Sie werde Ende 1977 
in Betrieb genommen werden. . 

62.13.1  : Die Abhaltung der 12. Olympischen 
Winterspiele 1976 in Innsbruck gab den Anlaß, 
auf dem Flughafen Innsbruck ein Instrumenten­
landeverfahren (Wolkendurchstoßyerfahren) ein­
zurichten. Mangels entsprechender Aufzeichnun­
gen konnte der Investitionsaufwand des BAZ 
nicht erfaßt werden. Die jährlichen betrieblichen 
Mehraufwendqngen, insbesondere beim Personal, 
wurden mit rund 1 ,9 Mil!. S beziffert. Während 
der Oly�pischei1 Winterspiele wurde das Wolken­
durchstoßverfahren lediglich bei 90 von insgesamt 
1 673 Flugbewegungen angewendet. Die Linien­
und Bedarfsluftverkehrsunternehmlingen benütz­
ten nämlich aus Sicherheitsgründeri weiterhin 
den Flughafen München. 

62.13.2 Der RH kritisierte die Errichtung 
des Instrumentenlandesystems au( 9.em Flughafen 
Innsbruck, da auch durch es die Sicherheit für 
den Anflug von Linienmaschinen nicht gewähr­
leistet werden konnte und ' es im <;:harter- und 
Gelegenheitsverkehr nur ' wenig ' benützt w:urde. 
Auch der jährliche Personalmehraufwand erschien 
unverhältnismäßig hoch. 

62.14.2 Nach Ansicht ·des RH hätte auch eine 
erweiterbare Nebenstellenanlage mit nur 250. 
Sprechstellen unter Inanspruchnahme von ins­
gesamt 30 Amtsleitungen bei dem derzeitigen 
Personalstand von rund 220 Bediensteten den 
Bedarf für einige Jahre gedeckt. , 

. 62.14.3 Wie das BAZ in der Stellungnahme 
ausführte, sei die Größe der Anlage von der BGV I 
unter der Annahme festgelegt worden, daß in 
allen Stockwerken je Amtsraum zwei Sprech­
stellen benötigt würden. Ferner sei für den An­
schluß der neuen Flugverkehrskontroll- und 
Luftraumüberwachungs-Zentrale vorgesorgt wor­
den. Die nachträgliche Vergrößerung einer klei­
neren Anlage käme zu teuer. , 

62.14.4 Der RH erwiderte, daß die Anschaf­
fung einer kleineren '- aber erweiterbaren --'­
Anlage, mit der für lange Zeit das Auslangen 
hätte gefunden werden 'können, die -wirtschaft­
lichere Lösung gewesen wäre. 
. 62.15.1 Die Gesprächsgebühren für die zwei­

monatigen Verrechnungszeiträume 'der Post 
stiegen zwischen April 1975 und Februar 1976 
von 33 000 S auf 133 000 S. Erst im Februar 1976 
wurde etwa der Hälfte der Nebenstellen,die Fern­
amts berechtigung entzogen. Die für private Fern­
gespräche refundierten Beträge in der Zentrale 
des BAZ waren' gering ; 1975 ging sogar über­
haupt kein Ersatz hiefür ein. 
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62.15.2 Der RH empfahl, nach' Einbindung 
der Zentrale in· das interne. Fernsprechnetz die 
noch bestehenden Fernamtsberechtigungen rigo­
ros einzuschränken und verstärkt das billigere 
Fernschreibnetz zu benützen sowie für die Re., 

. fundierung der Gebühren · für private Fernge­
spräche zu sorgen . . Weiters' wurde die Anschaf-. 
fung von 40. Rufnummerngebern im Werte von 
350 000 S für leitende Beamte des BAZ bemän­
gelt. 

62.15.3 . Das BAZ erklärte, die Mängel seien 
anläßlich der Übersiedlung des Amtes von sechs 
verschiedenen Dienstverrichtungsstellen in ein 
zentrales Amtsgebäude aufgetreten. Eine Ver­
minderung der fernamts.ber'echtigten Sprechstellen 
sei bereits eingeleitet worden; die Verpflichtung 
zur Bezahlung privater Ferngespräche sei neuer­
lich in Erinnerung gerufen worden. Die Ruf­
nummerngeber hätten sich als zweckmäßig · und 
ökonomisch erwiesen, weil sich in allen neun 
Bundesländern Außenstellen des BAZ befinden. 

62.16.1 Um für den festen und für den beweg­
lichen Funkdienst Weitverbindungen im Lang­
wellen- und Kurzwellenbereich zu schaffen, er­
richtete das BAZ in den Jahren 1955 bis 1960 
eine Funksendezentrale 'mit einem Investitions­
aufwand von rund 200 Mill. S. Durch den späte­
ren Ausbau der drahtgebundenen Leitungswege 
verlor dieses Sendezentrum jedoch bald seine ur­
sprüngliche Bedeutung; bereits 1963 wurden die 
beweglichen Funkdienste eingestellt. In der Folge 
beschränkte sich' die Nachrichtenübermittlung 
auf dem Funkwege auf meteorologische Daten, 
die auch in �iner Punkt-zu-Punkt-Funkverbin­
dung nach Beirut gesendet werden. Im übrigen 
können diese Wetternachrichten auch als Rund-

, strahlsendung im Nahen Osten und im östlichen 
Mittelmeerraum Tag und Nacht abgehört werden. 
Aufgrund der schwankenden Ausbreitungsver­
hältnisse für Kurzwellen müssen ' die Funkfre­
quenzen mehrmals täglich gewechselt werden. 
Insgesamt ist bei der Funksendezentrale ein Per­
sonaleinsatz von 13 Bediensteten mit jährlichen 
Kosten von etwa 3 Mil!. S erforderlich. 

62.16.2 Der RH regte an zu untersuchen, in­
wie�eit . durch eine Änderung der bestehenden . Betiiebsform Personal- und Sachkosteneinspa­
rungen ermöglicht werden könnten. So wäre die 
Verbindung nach Beirut auch über das drahtge­
bundene Fernschreibnetz im Wege einer Seekabel­
verbindung mit Kosten ' von jährlich nur rund 
1 ,2 '  Mill. S sichergestellt; ferner wäre die Auf­
lassung .der Nachtdienste in der Sendezentrale bei 
Benützung fernbedienbarer Kurzwellensender 
möglich. ' .  

62.16.3 . Wie das BAZ dazu mitteilte, 'sei 
Österreich anläßlich einer internationalen Tagung 
ersucht worden, die Rundstrahlung der Wetter­
nachrichten in den Nahen Osten weiterhin auf­
recht zu erhalten: Eine Einstellung dieses Dien-
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stes erscheine a\1s a�ßenpolitischen Erwägungen 
nicht zweckmäßig, zumal die entstehenden Kosten 
bereits jetzt zu einem großen Teil durch , die 
FlugsiCherungsstreckengebühren ersetzt würden. 
Es seien jedoch bereits Untersuchungen eingeleitet 
worden, um durch Modernisierung der Anlagen 
Personal einzusparen. 

62.17.1 Ein Anfang 1970 in den USA ange­
schafftes Funkmeßflugzeug wurde im April 1970 
nach Wien überstellt. Erst nach zwei Jahren wurde 
der Auftrag über einen Teil der Meßausrüstung 
uhd deren Einbau unterzeichnet. Weitere einein­
halb Jahre. später, also Ende 1974, konnte das 
Flugzeug erstmals für Funkmeßflüge eingesetzt 
werden. Für Vermessungen von Instrumenten­
Landeverfahr:en (ILS) der Kategorie II nach ICA() 
war das Flugzeug �ber wegen der fehlenden Steue­
rung des" Suchscheinwerfers für den Infrarot­
Theodoliten (IFIS) "aUch 1977 noch nicht einsatz­
fähig. 

62.17.2 Der RH bemängelte die lange Dauer 
der Beschaffung der Meßeinrichtungen, durch die 
das Flugzeug jahrelang nicht widmungsgemäß 
verwendet werden konnte. 

62.17.3 Wie ' d�s 'ßAz mitteilte, sei für die 
Lieferung der Meßausrüstung eine österreichische 
Firma als Best- und Billigstbieter ausgewählt 
worden. Die zeitli<;:hen Verzögerungen seien im 
wesentlichen darauf zurückzuführen, daß sich 
bei der Regelung von Detailfragen Schwierig­
keiten ergeben hätten. Die Firma sei aber bereits 
im Mai 1971 mit der Durchführung von Vorarbei­
ten betraut worden. Diese Firma habe auch einen 
Irlfrarot-Suchscheinwerfer samt Steuerung' ange­
boten und für dieses Gerät eine Funktionsgarantie 
abgegeben. Da sie jedoch ihre Verpflichtung nicht 
erfüllen konnte, sei sie 1977 von dem Auftrag zu­
rückgetreten. 

62.1 8.1 Die FlugsIcherungsstelle Salzburg 
betreibt im Geländ'e des Schlosses Kleßheim eine 
Flugsicherungsanlage, die in einem aiten Gebäude 
untergebracht ist. In den Jahren 1968 bis � 970 
wurde neben dem Altbau mit Kosten von 1,6 
Mil!. S ein Neubau errichtet, der. jedoch zum 
überwiegenden Teil als Übernachtungsobjekt mit 
10 Betten eingerichtet w,:ude. D'er Auslastungs-
grad ist sehr niedrig. . 

" 62.1 8:2 Der RH bezweifelte die Notwendig­
keit dieses Objektes. Den technischen Erforder­
nissen hätte auch mit geringerem Investitionsauf­
wand entsprochen werden können. . ' 

62.18.3 Das BAZ teilte · mit, der Ne�bau in 
Kleßheim sei auch deshalb errichtet worden, um . 
in Salzburg dienstliche Übernachtungsräume zur 
Verfügung zu haben, wenn die Stadt mit Fremden 
überfüllt und die .kurzfristige Beschaffung :v:on 
Fremdenzimmern kaum möglich sei. 
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Personalangelegenheiten 
62.19.1" .1 'Im Jahre 1960 · wurden Verhand­

lungen geführ( die die Gewährung einer Zulage 
von 400 S monatlich an . die Bediensteten' der 
Flugsicherung zum Ziele hatten. Den Bediensteten 
�utde schließlich eine Aufwandsentscliädigung 
tn Höhe von 250 S monatlich zuerkannt. " Die 
Differenz auf die beantragte Höhe sollte durch die 
��währung von Trennungszuschüssen ausge­
ghchen werden, deren durchschnittliche Höhe 
mit 150 S bis 1 80 S angenommen wurde. Da 
die Bewilligung von Trennungszuschüssen gemäß 
§ 34 Abs. 3 und 4 RGV 1955 zur Voraussetzung 
hat, daß ein Beamter an einen anderen Dienstort 
versetzt wird, dies aber in den meisten Fällen 
nicht der Fall war, wurde fingiert, die Bediensteten 
des BAZ seien in der Zentrale . eingestellt und 

_ mit Wirkung vOm 1. Jänner 1961 an zu den ein­
zelnen Flugsicherungsstellen versetzt worden. 

Verlust des' Trennungszuschusses . ausgezahlt. 
Ende Oktober 1975 stellte · das Amt die Aus­
zahlu?g ein. 

. ' . 
62.20.2 WÜ; der RH feststellte, wurden diese 

Vergütungen tatsächlich nur als Ersatz für den 
Verlust des Trennungszuschusses gewährt. Von' 
den im Jahre 1975 im Genuß dieser Entschädigung 
stehenden 21 Beamten übten 10  überhaupt keine 
Tätigkeit im Rahmen der Vorbereitungslehr­
gänge aus. Den elf Beamten, die tatsächlich 
als Vortragende wirkten, wurde diese Tätigkeit . 
gesondert und ohne Anrechnung auf den Ersatz 
für de� Trennungszus.chuß · abgegolten. Der RH 
bemängelte die Gewährung von Lehrstunden­
vergütungen ohne entsprechende Leistungen. 

�2.20.3 Das BAZ bemerkte dazu, die Maß­
nahme sei notwendig gewesen, um die geeignetsten 
Bediensteten von Flugsicherungsstellen in die 
Zentralleitung zu bekommen. 62.19.1 .2 Wie der RH feststellte, wurde dieser 

Weg gewählt, um eine Erhöhung der Monats­
entgelte derFlugsicherungsbediensteten und damit 62.21 .1 Weitere Feststellungen und Empfeh­
allenfalls verbundene Beispielsfolgerungen hint- lungen des RH betrafen das Ausmaß der Ein­
anzuhalten. , ' I nahmen-Zahlungsrückstände, qrganisatorische 

Im April 1976 bezogen noch 78 Beamte den Maßnahmen hi?sichtlich der, Wirtsc�afts�?teilung 
Trennungszuschuß ; der monatliche Aufwand und des Flugsicherungsbetnebes, die Hohe und 
hiefür betrug rund 44 000 S. Abrechnung der Betriebskosten, die Wahr-

. nehmung der Aufgaben der Amtskontrolle, 
. 62.19.2 Der RH beanstandete die Gewährung die Höhe . des Bestandes an Kraftfahrzeugen, die 

der Trennungszuschüsse, weil hiefür die sachlichen F h d 
. Voraussetzungen fehlten und ein nur formeiIer 

ü rung es Zentrallagers, die ' Abwicklung 
von Disziplinarverfahren sowie die Art : ·der 

Titel geschaffen wurde. Eine 'eingehende ' Über- Erledigung einzelner PersonaIangelegenheiten . . 
prüfung wurde empfohlen. 
. 62.19.3 Wie das BAZ dazu mitteilte hätten 

die Trennurigszuschüsse, die nach Befass�ng des 
BKA u?d des BM f. Finanzen gewährt wurden, 
wesentlich zur Erhaltung des Arbeitsfriedens 
beig�tragen; sie werden derzeit riicht mehr an­
geWIesen. 

62.20.1 . 1  In einer Anzahl von Fällen ero-ab b 
s�ch die Notwendigkeit, Bedienstete der Flug-

62.21 .2 . In der Stellungnahme begründete das 
BAZ seine Maßnahmen bzw. gab bekannt, es 
werde den Empfehlungen des RH entsprechen. 

Einkaufsdirektion und 
-Zentrale 

MaterialsteIle der ÖBB; 
erster Abschnitt 

�,Schienenfahrzeuge" 

63.1 . 1  Die Einkaufstätigkeit der ÖBB ist 
grundsätzlich zentralisiert und wird von der 
Einkaufsdirektion, einem Teil der Generaldirek­
don (kurz GD) der ÖBB, geleitet. Sie besteht 
aus dem Einkaufsdirektor und drei Abteilungs­
leitern. Als ausführendes Organ untersteht ihr 
die Zentrale Materialstelle, welche die Agenden 
·des Einkaufs, der Materialverwaltung und -ab-' 
rech11.ung, der Vorrats kontrolle, der Material­
prüfung und der Materialmagazine b�sorgt. 

sIcherungsstellen zur Dienstleistung bei der 
Zentrale des BAZ einzuberufen, ' wodurch diese 
die vorstehend besprochenen Trennungszuschüsse 
verloren. Zum Ausgleich dieses finanziellen 
Nachteiles schlug der damalige Leiter des Amtes 
im Jahre 1964 vor, diesen Bediensteten für den 
Entfall des Trennungszuschusses eine Vergütung 
für Lehrtätigkeit im selben Ausmaß zu gewähren. 
Als Begründung wurde angeführt, schriftliche 
Ausarbeitungen der betroffenen Bediensteten 
über Fachgebiete könnten . als Grundlagen für 
Lehr- und Lernbehelfe bei Vorbereitungslehr­
gängen herangezogen werden. Das BM f. Verkehr 
und Elektrizitätswirtschaft genehmigte im Feber Das Einkaufsvolumen der ÖBB,. das im Jahre 
1964 diese Vorgangsweise. . 

1976 5 Milliarden S erreichte, unterstreicht die 
volkswirtschaftliche Bedeutung dieses Wirtschafts-

. 62.20.1 .2 Im Jahre 1972 wurden 1 1 7  000 S · körpers als Auftraggeber der österreichischen . 
im Jahre 1973 127 000 S, im Jahre 1974 148 000 S Wirtschaft. Etwa die Hälfte der genannten Summe 
und im Jahre 1975 141 000 S an derartigen entfiel auf die Bestellung von Schienenfahr­
Lehrstundenvergütungen als Ersatz für den. zeugen. 
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63;1.2 Die überaus große 'Anzahl der über­
prüften Geschäftsfälle legte eine'. Teilung 'des 
Prüfungsberichtes nahe. Dem hier vorlü';genden 
ersten Abschnitt "Schienenfahrzeuge" wird im 
nächstjährigen TB der zweite Abschnitt "Sonstige 
Einkäufe und Materialverwaltung" folgen. 

Kauf von 257 Elektro-Lokomotiven der Reihe 1042 
63.2.1 Die ÖBB haben in den .J ahren 1960 bis 

1975 insgesamt 257 Elektro-Lokomotiven der 
Reihe 1042 im Gesamtwert von fast 4 Milliarden S 
bestellt. Der mechanische Teil ' dieser Fahrzeuge 
wurde von einer Lokomotivbaufirma gefertigt, 
die elektrische Ausrüstung erfolgte durch eine 
Gruppe von drei Unternehmungen (kurz E­
Firmen). 

Im genannten Zeitraum stieg der Preis einer 
solchen . Lokomotive, der ursprünglich etwa 
10 MUl. S betragen hatte, nahezu auf das Doppelte. 

63.2.2 Nach Ansicht des RH erschien eine 
Preissteigerung dieses ,Ausmaßes allein durch 
die Lohn- und Materialpreiserhöhungen und durch 
einige technische Verbesserungen an späteren 
Lokomotiven nicht gerechtfertigt. Eine Ursache 

. hiefür wurde vielmehr auch im Verhalten der 
ÖBB bei Preisverhandlungen gesehen, da der 
Preisaufgliederung und Kostenrechnung sowie 
der Produktivitätsentwicklung bei den Erzeuger­
firmen wenig Beachtung gewidmet worden war. 

63.2.3 Hiezu bemerkte die GD der ÖBB, daß 
im geprüften Zeitraum die Löhne und Material­
kosten um 164% gestiegen seien; wenn demgegen­
über der Lokomotivpreis unter Berücksichtigung 
der technischen Verbesserungen nur , um 95% 
gestiegen ist, käme darin zum Ausdruck, daß 
auch die Produktivitätssteigerung Beachtung ge­
funden habe. 

63.2.4 Zur Illustration dieser Problematik 
werden im folgenden anhand eines Lokomotiv­
Kaufvertrages die Themenkreise Nachbau-Rabatt, 
Preisaufrechnung und -aufgliederung sowie die 
Möglichkeit von Preisvergleichen und Kalkula­
tionsüberprüfungen behandelt (siehe Abs. 63.3 
bis 8). 

63.3.1 Mit Vertrag vom 1 1 .  November 1974 
kauften die ÖBB sechs Elekt:ro-Lokomotiven der 
Reihe 1042 (Nr. 660 bis 665). Dabei war verein­
bart worden, der Bestellung "den aufgerechneten 
Preis der Letztbestellung zugrunde zu legen". 
Dies bedeutete zunächst, d�ß die ÖBB beim Kauf 
eines seit mehr als einem Jahrzehnt erzeugten 
Lokomotivtyps keinen Nachbau-Rabatt erzielt 
hatten. 

63.3.2, Der RH hielt dieses Verhandlungs­
ergebnis für ungünstig, da die Erzeugerfirmen 
schon bisher in etlichen 'Verträgen den ÖBB 
Nachbau-Rabatte in der durchschnittlichen Höhe 
von 2,5% gewährt hatten. Diese Rabatte waren 
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dann ' besonders hoch, wenn sich die" ' Unter­
nehmensleitung der ÖBB selbst in die Kaufver­
handlungen einschaltete. So erreichte der General­
direktor der ÖBB im Oktober 1972 den erheb­
lichy,n Rabatt von 5,5% durch den nachdrück­
lichen Hinweis, "daß für den Preis von zwei 
österreichischen Lokomotiven drei deutsche Loko­
motiven erhältlich seien" und daß "doch endlich 
einmal die in den Firmen vorgenommenen 
Rationalisierungsmaßnahmen in den Preisen einen 
erkennbaren Niederschlag finden müßten". Unter 
der Annahme des angeführten Durchschnitts­
rabattes hätte bei dieser Bestellung der Nachlaß 
2,7 MUl. S betragen. 

63.3.3 Die GD der ÖBB verwies darauf, daß 
die Erzielung und die Höhe des Rabattes von der 
Bestellmenge, vom Umfang früherer Bestellungen, 
von ,der Beschäftigungslage der Lieferfirmen und 
ähnlichem abhingen. Bei der Rabattgewährung 
im Jahre 1972 wäre die Bestellung der besonders 
hohen Stückzahl von 30 Lokomotiven ausschlag­
gebend gewesen, die den ÖBB aus finanziellen 
Gründen nur selten möglich sei. Bei dem gegen­
ständlichen Auftrag sei zu dem geringen Bestell­
umfang hinzugekommen, daß mangels budgetärer 
Bedeckung die Lieferfirmen die Finanzierung zu 
günstigen Bedingungen übernommen hätten. 

63.�.4 Da bei dem Vertragsabschluß gleich 
eine Anschlußbestellung von 1 8  weiteren Loko­
motiven vereinbart worden war, sah der RH im' 
gegenständlichen Fall mit Rücksicht auf die kon­
tinuierliche Fertigungsmöglichkeit , von insge­
samt 24 Lokomotiven einen Rabatt als durchaus 
realisi�rbar an. 

63.4.1 . 1  Wie erwähnt, hatten . die ÖBB bei 
dieser Lokomotivbestellung als Kaufpreis "den 
aufgerechneten Preis der Letztbestellung" akzep­
tiert. Daraus ergab sich innerhalb eines Jahres 
die enorme Preissteigerung von 19,5% für die 
elektrische Ausrüstung und von 1 7,3% für den 
mechanischen Teil einer Lokomotive. 

63.4.1 .2 Der RH oefaßte sich eingehend mit 
den Auswirkungen der von der Einkaufsdirektion 
angewendeten Aufre�hnung, die im wesentlichen 
darauf beruht, die nur für einen bestimmten Kauf­
vertrag vereinbarten Gleitpreisbestimmungen auch 
auf künftige, ·um Jahre später geschlossene Ver­
träge auszudehnen, als ob es sich um einen ein­
zigen, fortlaufenden Vertrag mit stets gleich­
bleibender Kostenverteilung und Produktions­
weise handelte. 

63.4.2.1 Nach Auffassung des RH führt eine 
solche Aufrechnung zu überhöhten Ergebnissen, 
da sie durch einseitige Anwendung von Teue­
rungsfaktoren bloß die Umstände berücksichtigt, 
die für die Erhöhung eines Preises maßgeblich 
sind, nicht jedoch jene, die eine Preissenkung her­
beizuführen vermögen. Zu letzteren zählen die 
im Zuge langfristiger Serienfertigung erziel-
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baren Rationalisierung�effektc:: un:d der spä�ere 63.5:3 ' Die GD der ÖBB vertrat die Ansicht, 
, We'gfall der bei Proäuktionsbeginn entstanderien daß di� Zahlen _ des WIFO-Index nur Groß-: 
Kosten für Planung, Entwicklung und besondere handels-' und nicht Erzeugerpreise umfaßten ,und 
V orriehtuhgen. ' auf Lokomotivbestellungen nicht anwendbar 

63.4.2.2 " Die AUffassung des RH war 'offen- seien; so enthalte' der 'Warenkorb für die "elektro- ' 
bar 'auch innerhalb der ÖBB von maßgeblichen technischen Erzeugnisse" fast ausschließli<;h solche 
Stellen vertreten worden; so vom Generaldirektor für den Haushalt, die in Großserien gefertigt und 

zilm Teil aus dem Ausland eingeführt werden. der ' ÖBB in den erwähnten Preisverhandlurigen 
irri" 'Oktober 1972 anläßlich der Lokomotive 63.6.1 Im Jahre 1967 hatte der Ein,kaufs­
bestellung und von der Stabs stelle Betriebswirt- direktor der ,ÖBB bekanntgegeben, daß "eine 
schaft und Revision, die in diesem Zusammen- Elektro-Lokomotive der Reihe 1042 einen Ein- , 
hang im ' Dezember 1974 auf die Tatsache hin- heitspreis von 13,46 Mill. , S habe, während , ein 
wies, "daß die Preise des Fahrpar1!:s der ÖBB im vergleichbares Triebfahrz�ug der Deutschen Bun­
Laufe der letzten zehn Jahre eine Höhe erreicht desbahn umgerechner 

.
nur 9,1 ' Mill. S koste". 

haben, die ' ' internationalen Vergleichen, auch 
' Später vereinzelt durchge'führte Preis anfragen solchen bei Vetwaltungen, die wie die ÖBB kleine an ausländische Erzeugerfirmen hatten zu uribe­Serien vergeben, nur schwer standhalten". Schließ- friedigenden Ergebnissen geführt, vielfach war lich hatten sich sowohl die Lieferfirmen als auch ,bei den ÖBB nicht einmal eine Antwort einge� die ÖBB bei einer außergewöhnlich hohen Rabatt- l,angt. Anläßlich einer internationalen Ausschrei­gewährung , anläßlich des Kaufes ' von ' sechs bring eines Reisezugwagenauftrages im Jahre 1972 Städteschnellzugsgarnituren im Feber 1976 aus- trat das niedrigere Preisniveau des , Auslandes drücklich auf dIe mit kontinuierlicher Fertigung wieder klar zlltage (siehe Abs. 63.25). verbundenen Kostenvorteile berufen. 

63,4;3 Die GD' der ÖBB et;klärte 'dazu, daß 
die -Einkaufsdirektion mit der geschilderten ,Auf7 
rechnung 'von ' Preisen aus vor;ni.sgegangenen 
Verträgeri , lediglich Vergleichshilfen zur Beur­
teilung der Angebotspreise ermittle. In den, Preis­
verhandlungen mit den Lieferfirmen werde dann 
versucht und wurde in den letzten Jahren auch 

, stets durchgesetzt, einen möglichst tief unter 
diesen Vergleichswerten liegenden Preis ' zu er-

' reichen. ' .  • 

63.4.4 Der RH machte auf die ungünstigen 
'Auswirkungen der durchgeführten Aufrechnung 
aufmerksam, die überhöhte Preise :, eines Kauf­
vertrages In den künftigen Verträgen verteuernd 
fortwirken läßt. Vor allem wurde jedoch bean­
standet, daß die ÖBB bei dieser Bestellurig dit': 
Ergebnisse der Aufrechnung als einzige Ver­
gleichsbasis herangezogen' haben; Es hätten auch 
niedrigere Richtwerte, etwa Preis<; vergleichbarer 
ausländischer Erzeugnisse (siehe Abs� 63.6) be­
rücksichtigt werden sollen. 

63.5.1 Die Stabsstelle , für Betriebswirtschaft 
und Revision der ÖBB hatte in dem erwähnten 
S�hreiben vom Dezember 1974 auch darauf" auf­
merksam gemacht, daß, der beim Kauf der gegen­
ständliCl;en sechs Lokomotiven innerh\llb eines 
Jahres ' zu beobachtenden ,Preisentwicklung 
(+ 19,5% bzw. 17,3%) nur eine SFeiger,ung von 

63.6.2.1 ' Dem ,RH erschien es vorteilhaft, daß 
die GD bei Verhandlungen mit der inländischen 
Industrie:: über die Preise vergleichbarer aus­
ländischer ,Lokomotiven informiert ist. Aller- ' 
dings wäre es zweckmäßige::r, ' entsprechende 
Auskünfte von ,den ausländischen Bahnverwaltun­
gen iInd nicht ,von ausländis<:hen Konzernbe� 
trieben iilÜindischer Produzenten einzuholen. ' , 

63.6.2.2 'Im Ztisammenhang damit wurde hin­
siehtlich , der Realisierbarkeit von Lokomotiv� 
käufen im ,Ausland festgestellt, daß in 'den ver- , 
gangenen Jahren von den ÖBB zwei Lokomodv­
serien (18 piesellokomotiven der Reihe 2050 und 
10 Thvristor-E-Lokomotiven der Reihe 1043) im 
AusIa�d gekauft worden sind. Eine faktische 
Unmöglichkeit �on Käufen im Ausland lag somit 
nicht vor. ' 

63:6.3 Die ' GD der ÖBB führte dazu aus, 
daß die ÖBB aus volkswirtschaftlichen Über­
legungen auf die Inlandsproduktion angewiesen 
seien, was zum Teil außerhalb der Betriebsinter­
'essen liege. Die ' beiden erwähnten Auslands­
käufe seien nur zustande gekommen, weil der 
benötigte Lokomotivtyp im Inland ' entweder 
überhaupt nicht 'oder nicht deri Bedürfnissen der 
ÖBB entsprechend vorhanden gewesen sei. Die 
ÖBB hätten wiederholt von ausländischen Bahn­
verwaltungen Preisinformationen erbeten. Soweit 
solche erhältlich waren, sei jedoch ein Vergleich 
wegen technischer Abweichungen und ' Unter­
schieden in ' den Bestellungen ' und sonstigen 
Konditionen schwer möglich. 

, 10% der vom Wirtschaftsforschungsinstitut ver­
öffentlichten Index-Zahlen (kurz ' WIFO-Index) 
der, Großhandelspreise für ' Maschinen und Ver­
kehrsmittel gegenüberstand. , 63.6.4 Der RH ,empfahl, sich mit Hilfe der 
. " ,63.5.2 Obwohl Elektro-Lokomotiven ' in die- lauch ' sonst bestehenden , guten Kontakte mit 
�en Index-Zahlen nicht ,erfaßt sind, schienen dem den, ausländischen Bahnverwaltungen realitäts­
RH 'solche Werte als ' Orientierungs hilfe einen bezogene R�chtwerte für ' ,Preisverhandlungen zu 
Anhaltspunkt' zu, bieten. 

I 
verschaffen. ' 
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63.7;,1 .1 In den Kaufverträgen für Lokomo- ', 63.7.3.2 . Die GD der ÖBB bestätigte, ·daß es 
"tiven werden veränderliche Preise vereinbart. Der ihr nicht möglich gewesen sei" den ' Einblick -in 
vertragli<:h festgelegten Preis aufgliederung kommt die Preiskalkulation 'der , Firmen durchzusetzen . 
.daher besondere, Bedeutung, zu. Diese Aufgliede- Eine solche 'Einsichtnahme wäre allerdings wenig 
rung ist in elen' Kaufverträgen über Elektro- wertvoll gewesen, da Kalkulationen eines ' Er­
:Lokoriiotiven der " Reihe 1042 , stets gleichge- zeugnisses , nur im Zusammenhang mit der Ge­
blieben: 40% Materialanteil, 60% Lohnantei).. ,samtkal!-:ulation der Firma überprüft ' werden 
Diese ' Grundaufteilung wird durch die Verein- könnten, und den ÖBB ein hiezu erforderlicher 
barung eines , Festanteiles von 10% ergänzt, der Prüfungsapparat nicht zur Verfügung stehe. 
sich durch sofort zu .leistende Anzahlungen ent- Dennoch erklärte die GD der ÖBB; die Anregung 
sprechend erhöht. des RH hinsichtlich einer "Preisbegutachtungs-

stelle" aufgreifen zu wolleri: Es' werde überprüft, 63.7, 1 .2 '  Die Einkaufsdirektion ' konnte die ob sich eirie Anwendbarkeit dieses Modells , bei Grundlage dieser Preisaufgliederung nicht über- ' Fahrzeugbestellungen ergibt. ' , prüfen. Versuche aus den Jahren 1964 ,und 1966, 
Einblick in entsprechende , Unterlagen für die 63.7:4 Der RH teilte die Ansicht der GD, daß 

, Elektro-Lokomotive der Reihe 1042 zu erhalten, die' Schw:ierigkehen einer Einsichtnahme in Kal­
stießen auf dje Ablehnung der Lieferfirmen und kulationsunterlagen der Erzeugerfirmen für d�e 

, wurden seither schriftlich 'nicht ' inehr wieder- ÖBB, überaus groß , sind. 
holt. 

Im übrigen scheiterte auch das Bestrebe'n ,  der 
ÖBB im März 1976 anläßlich des Kaufes der neuen 
Thyristor-E-Lokomotive 1044 und der neuen 
Schnellbahn-Garnituren der Reihe 4020, die 
AngelTIessenheit ,des Prei'ses d1.ltch eine zumindest 
stichprqbenweise Überprüfung der Nachkalku­
lation "festzustellen; am Widerstand der Liefer-
firmen. ' , , 

Zum Modell der schweizerischen "Preisbegut­
achtungs stelle" war im übrigen einem Bericht 
des :8M f. Verkehr' vom Juni 1 977 zu entnehmen, 
daß es eine Teilaufgabe dieser Stelle bildet, die 
Kalktilationseinsicht in Betrieben aufgrUnd ver­
traglicher Vereinbarungen durchzuführen. Der 
RH weist ' darauf hin, daß die, Österreichische 
Post- und Telegraphenverwaltung inzwis'chen den 
Beschluß gefaßi: hat, in Anle,hnung an das ge­

'nannte Beispiel eine "Preisprüfungsstelle" ein-
63.7.2 De� RH vertrat den ' Standpunkt, daß zurichten. ' 

bei der Erzeugu!lg von Elektro-Lokomotiven ' , 
ein immer' O'leichbleibendes Verhältnis von Mate- 63.8 ' Zusammenfassen? vertrat der RH dIe 
rial- und Lohnkosten von der lersten bis zur Meinung, daß sich die ÖBB bei Preisv�t�and-
257: Lokomotive in' Ansehung des Produktions-' lungen mit der inländischen . Fah:zeugi,ndustrie 
vorganges höchst unwahrscheinlich ist, Es wurde weg�n der bes.onderen �arkts:tu�tlOn, �,l� dU

,
:t;ch , 

nuf das ' Beispiel ' der Schweizerischen Post-, weruge, Erzeu�er un,d etnen .. emzlgen Kaufer ge-, 
Telefon- und Telegraphenverwaltung verwiesen, kennzel�hnet ' ls,t, .emer ,großeren Anzahl v()n 
die eine "Preisbegutachtungsstelle" eingerichtet Entscheldung�,htlfen , bedIenen sollten.' , In. �e­
hat" welche , unter anderem bei, den Erz�uger- sprechungen ,�b�r dl� vom RH Z�lr DISkUSSIon 
firmen den Produktionsvorgang anhand " von gestellten Moghchkelten ergab SIch aber, daß 
Unterlagen überprüft und,/ die Fertigungszeiten let�ten Ende�, auf Konkur:enzangebote al,s b�ste 
und -methoden beobachtet ' wobei vor allem auf Mlttel zur Prufung der Prelsangemessenhelt rucht 
Rationa1isierungserfofg� b�i Serienfertigung ge- 'verzichte� wer,den dü:fe. Zu diese�. Z,:eck müßte 
achtet wird. Der RB stellte zur Erwägung, sich den �relsen , ve,rglclchbarer , auslan�scher Er­
fallweise ähnlicher Methoden zu bedienen, um zeugrusse ��sonderes Augen�,erk geWIdmet wer­
bei der Ermittlung eines angemessenen Preises de�:. 

Dabel war 'alle�, B�telhgte� bewußt, daß 
für Groß aufträge erstmals echte , Unterlagen zur senose Ang�bote a�slandlscher LIeferfirmen nur 
'Verfügung' zu haben. dann zu erZIelen selJ? werden, wenn es , den ÖBB 

, ' , ' , ' gestattet ist, im Falle stark überhöhter Inlands-
63;7.3.1 Die GD der ÖBB erblickte in der preise b'eabsichtigte Käufe im Ausland auch tat-' 

"Beibehaltung der vom Beginn an unüberprüften sächlich durchzuf�hren; 
, ' 

Preis aufgliederung keinen Nachteil für die ÖBB. 63 9 1  Die Elektro-Lokomotiven der Reihe Da iri: den vergangenen Jahren die Löhne stärker . " 
' 1042 wiesen anfangs so schwere technische :gestiegen sind als die , Materialpreise, hätte eine .Mängel auf, daß die Finanzdirektion den ÖBB spätere Neufestsetzung der Preisaufgliederung nur ,im .J ahre: 1964 ernste Bedenken geg<;n eine weitere zu einern ungünstigeren Ergebnis, nämlich zu Bestellung erhob; }m - Mai 1975 ,berichtete die -einem noch höheren Lohnanteil, geführt. Maschinendirektion. dem Vorstand, der ÖBB, daß 

Dem hieit der RH entg�gen;' daß' ,es bei mehr die , Störanfälligkeit der Motoren trotz Ver� ' 
.als 15jähriger ' Serienfertigung sehr wohl möglich : besserungsversuchen nicht behoben werden konn­
-erscheint, daß durch Rationalisierung des Arbeits- te ;,ein guter Motor sollte die zehnfache Standzeit 
vorganges trotz steigender Löhne eirie Verringe- aufweisen. Sie meinte, vom technischen Stand­
rung des Lohnanteiles' . im Preis ,eintritt. - punkt sollte die Lokomotiv-Reihe' 1042 ' nicht 
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mehr bestellt werden� Trotzaein sagte der Vor- . vollen Preisverhandlungen aus' Beweisgrunden 
stand' - der: ÖBB gegenüber den Lieferfirmen auf eine präzise Protokollführung zu dringen; 
sechs Tage später eine Bestellung von 17 Lokomo- 6 Z Ak k 3.10.3.1 um ersterwähnten tenvermer liven dieser Reihe zu, die wenige Wochen später e�klärte der . zuständige Vorstands direktor der auf 24 Stück erhöht wurde. Ö BB, daß die Liefc;rpreise und die Finanzierungs-

63.9.2 Der RH bezeichnete es als Versäumnis konditionen vom damaligen Vorstand der ÖBB 
d�r Maschinendirektion, den Vorstand der ÖB13 mit den Lieferfirmen mündlich vereinbart worden 
1m Jahre 1975 erstmals �on den gravierenden seien. Gegenüber den E-Firmen hätte der neue 
motorischen Mängeln der Lokomotiv-Reihe 1 042 Vorstand' der ÖBB die Verbindlichkeit der s'einer­
Mitteilung gemacht zu- haben. Aufgrund der zeitigen Vereinbarung ausdrücklich bestätigt ; 

. Tatsache, daß die. Motoren überhöhte Wartungs- eine derartige Zusage müsse auch für die Loko-
kosten verursachten, hätte für den Vorstand der motivbaufirma Geltung haben. . 

ÖBB die Möglichkeit bestanden, von den Er- 63.10.3.2 Die GD der ÖBB schloß sich den 
zeugerfirmen eine Behebung von Mängeln oder Vorstellungen des RH von einer aus Beweis­
eine wesentliche Preisreduktion zu verlangen. gründen . ausführlicheren Protokollführung an:. 
Es erschien dem RH ferner kaufmännisch nicht 
vertretbar, das Bestellvoluinen entgegen den 
ursprünglichen Vereinbarungen um sechs Loko­
motiven aufzustocken, ohne hiedurch einen zu� 
sätzlichen Preisvorteil zu erreichen. 

Bestellung der Thyristor-E-Lokomotive der Reil�e 
1044 

.63.11 .1 .1 Seit dem Jahre 1970 stellten die 
ÖBB Überlegungen an, von den konventionellen 

63.9.3 Die GD der ÖBB bestätigte die ge- auf thyristorgesteuerte Elektro-Lokomotiven 
nannten Mängel der Lokomotiv-Reihe' 1042. Es überzugehen, deren Vorteile in höherer Leistung 
sei erst Mitte 1976 gelungen, die motorischen und einfacherer Wartung bestehen. Zum Zwecke 
Störungen auf ein normales Maß zu senken. der praktischen Erprobung wurden in den 
Der Meinung der Maschinendirektion hätte sich Jahren 1970 und .1972 mit einer schwedischen 
der . Vorstand der ÖBB nicht angeschlossen, da Firma Kaufverträge über 10  Thyristor-Lokomo­
vor der Bestellung der neuen Lokomotiv-Reihe tiven (Reihe 1043) abgeschlossen. Als die 
1044 eine gründliche Erprobung der Prototyp- E-Firmen im Mai 1972 den Auftrag zur Herstel­
Fahrzeuge stattfinden sollte. lung eines Prototyps mit der Leistung von 

5 300 kW und einer Höchstleistung von 160 kmjh 
63.10.1 .1  Bei der Überprüfung von Lokomo- erhielten, stellte der Vorstand der ÖBB fest, daß tiv-Käufen .der Reihe 1042 fiel auf, daß der Inhalt "auch im Falle -der Bewährung eine Serienbe­mancher Aktenvermerke der Einkaufsdirektion . stellung nur dann erfolgen können wird, wenn mit den Tatsachen im Widerspruch stand. So war -ein Preisvergleich mit ausländischen Erzeugnissen einem Vermerk vom August 1974 zu entnehmen, dies rechtfertigen sollte";. daß in einer Besprechung mit den E:Firmen und 

der Lokomotivbaufirma vereinbart worden sei, 63.1 1 . 1 .2 Der Kaufvertrag über 24 Thyristor­
dem im Abs. 63.3 geschilderten Kauf von sechs E-Lokomotiven zum Preis von 21,83 Mill. S pro 
Lokomotiven den aufgerechneten Preis der Letzt- Stück wurde im Juli 1976 unterzeichnet. Kurz · 
bestellung zugrunde zu legen .. Aus einem Vor- zuvor war ein ohne Einladung eingelangtes An­
standsprotokoll und einer Information an den gebot der schwedischen Firma mit einem Stück­
Bundesminister für Verkehr ging jedoch hervor, preis von 18,3 Mill. S abgelehnt worden, weil 
daß die Lokomotivbaufirma bei' der erwähnten sich die angebotene, verstärkte Lokomotive erst 
Besprechung gar nicht vertreten war. im Projektstadium befand. 

63.10.1 .2 In einem Vermerk vom Mai 1969 63.1 1 .2 Der RH bemängelte, daß der ange-
war festgehalten, daß der rabattlose Einkauf von kündigte Preisvergleich mit ausländischen Er-
40 Lokomotiven den Lieferfirmen bei den Ver- . zeugnissen unterblieben ist und daß die ÖBB 

auch bei dieser Lokomotiv-Reihe die schon bei handlungen zugesichert worden sei. Im Preisver-
. handlungsprotokoll war jedoch. nur eine Zu- der Reihe 1042 unüberprüfte Preis aufgliederung 

sicherung über 30 Lokomotiven enthalten, in unverändert akzeptiert haben. Gegenüber der 
einer Information an den Bundesminister für Ver': Lokomotivbaufirma wurde sogar ohne jeglichen 
kehr gar nur eine solche über 20 Lokomotiven. Nachweis einer Erhöhung des Lohnanteiles um 

11  % zuungunsten der ÖBB zugestimmt. Die er-
In beiden Fällen ist durch die Auswirkungen wähnte Ablehnung einer Einsichtnahme in die 

des protokollarisch nicht erwiesenen Verzichtes Nachkalkulation (siehe Abs. 63.7) wurde von 
auf einen sonst üblichen Rabatt den ÖBB ein den ÖBB hingenommen. 
beträchtlicher finanzieller Nachteil entstanden. 

63:1 1 .3 Dazu gab die GD der ÖBB bekannt, 
63.10.2 Da auch sonst die Aktenvermerke daß der ursprünglich beschlossene Preisvergleich 

oft sehr kurz und wenig aussagekräftig gehalten nur bei Existenz emes entsprechenden Kon­
waren, empfahl der RH, bei derart: bedeutungs- kurrenzmodells .möglich gewesen wäre. Das An-
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gebot einer schwedischen Firma hätte aus tech­
nischen Gründen nicht zum Preisvergleich heran­
gezogen werden: können. Die ,von den Firmen 
vorgelegte Preisaufgliederung einschließlich der 
erwähnten Erhöhung um 1 1  % wäre zum , Zeit­
punkt der Bestellung nicht überprüfbar ge­
wesen. Ein entsprechendes Ersuchen der ÖBB 
sei ' abgelehnt worden. 

; 63:12.1 Für den Preis einer Lokomotive der 
Reihe ' 1044 (21,83. Mill. S) waren als Basis die 
Preise äm 1 .  November 1975 vereinbart worden. 
Bei Abschluß des ' Kaufvertrages im Juli '1976 
war der Preis infolge seiner ' veränderlichen 
Grundlage jedoch bereits auf 23,26 MilL S ge­
stiegen. 

63.12.2 Der RH beanstandete, daß von der 
wahreri Höhe des Preises 'bei Verwigsabschluß 
weder der unterzeichnende · Vorstand der ÖBB 
noch ' der Bundesminister für ' Verkehr, der sich 
in die Bestellung aktiv eingeschaltet hatte, infor-

" r,niert worden . waren. Immerhin betrug die 
Differenz zu dem im Vertrag genannten Preis 
bei 24 Lok0tTIotiven bereits rund 34 Mill. S. Im 
gleichgelagerten Fall der Bestellung 20 neuer 
Schnellbahn-Garnituren ,(September 1976) belief 
sich der entsprechende Differenzbetrag 'sogar auf 
46,3 ' Mill. S. 

63.12.3 Die, GD der ÖBB sagte zu, sich , in 
Hinkunft um die Aufnahme aktualisierter Preise 
in die Kaufverträge zu bemühen. 

63.13.1 . 1  Knapp vor Abschluß des Kaufver­
trages beantragten die Lieferfi):men, den verein� 
barten, auf einer acht Monate zurückliegenden 
Basis beruhenden Kaufpreis auf den aktuellen 
Sta!1d bei Vertragsunterzeichnung abzuändern. 
Damit sollte auch die im Festanteil des ' Preises 
enthaltene Anzahlung der ÖBB eine Valorisie­
rung erfahren, was nach der ursprünglichen Ver­
tragsfassung nicht möglich gewesen wäre. Den­
t;J:och wurde der Vertrag ohne die verlangte 
Anderung unterzeichnet. - , ' ' 

2�1 

63.13.3 Der zuständige Vorstandsdirektor der 
ÖBB schloß sich der, Auffassung der Einkaufs­
direktion an, daß die ÖBB bei logischer: Inter­
pretation des Liefervertrages verhalten gewesen 
seien� die 25%ige Anzahlung; der ein entsprechen­
der Festanteil gegenübersteht, auf den zum Zeit­
punkt der Vertragsrinterzeichnung aktuellen 
Preis abzustimmen. 

Die GD der ÖBB hat sich jedoch im Zuge 
der Gebarungsprüfung des RH entschlossen, in 
den künftigen Verträgen die, rechnerische Ermitt­
lung der Anzahlung in einer, ausdrücklichen Be­
stimmung zu regeln. 

, Triebwagen-Garnituren 
'63.14.1 . 1  Auf Antrag der Masdünendirektion 

der' ÖBH machte die Einkaufsdirektion den 
Lieferfirmen im Juli 1970 eine "verbindliche Be­
stellzusage" über 12 Schnellbahngarnituren der 
seit vielen Jahren gekauften Reihe 4030, obwohl 
damals noch keinerlei Vereinbarungen über 'Preis 
oder Lieferbedingungen getroffen worden waren. 
Schon vier W odien später mußte diese , voreilige 
Bestellzusage . storniert werden, da der Bundes­
minister für Verkehr für die Anschaffung moder­
nerer Schnellbahngarnituren nach dem Muster 
der Deutschen Bundesbahn (ET 420) eintrat. Im 
November 1970 erging schließlich eine neue "ver­
bindliche Bestellzusage" , allerdings nur mehr 
über acht Garnituren,der verbesserten Reihe 4030. 
Die beabsichtigte Verwendung des anderen 
Fabrikates hätte wegen der notwendigen Ände­
rung der Außenanlagen (Bahnsteige usw.) einen 
enormen finanziellen Aufwand erfordert. 
" 63.14.1 .2 Bei diesen acht Garnituren kam es 

zu großen Lieferverzögerungen, die ' abzüglich 
vereinbarter Fristerstreckungen ein Gesamtaus� 
maß von 800 Tagen annahmen. Hiefür hätte die 
Lokomotivbaufirma laut Vertrag ein Pönale ent­
richten müssen, das im November 1972 auf 
3,34 Mill. S geschätzt wurde; die endgültige 
Höhe betrug 3,4 Mill. S. Damals legte diese. 
Firma jedoch eine Rechnung für einen ohne Auf- . 
trag ' der ÖBB angefertigten Reisezugwagen-

63.13. 1 .2 Zwei Monate später teilte die Ein- Prototyp ("Amoz") in der Höhe von 8,5 Mill. S 
kaufs direktion den Lieferfirmen mit, daß die von vor. Der Vorstand der ÖBB stimmte daraufhin 
den ÖBB für die 24 Lokomotiven zu leistende einem Verzicht auf die Pönaleforderung zu, wo­
Anzahlung und damit der Gesamtbestellwert um gegen die Lokomotivbaufirma den Wagenpreis 
rund' 8,6 Mill. S erhöht, werde. Die von der um 3 Mill. � ermäßigte. 
Finanzdirektio!l vorgeschlagene , Befassung des 63 1 4  2 1 D f d f Ö ' . .  . er RH machte aü ie 0 t nach-Vorstandes der BB wurde als "reiner Formal-, teiligen Folgen wenig ' fundierter "verbindlicher akt" bezeichnet; von dem Abstand genommen Bestellzusagen" ' ohne vorherige Fixierung der - ,werde. Der Vermerk, daß derartige Anzahlungs- wesentlichen Vertri\gspunkte aufmerksam, hatten erhöhungen ;,bereits wiederholt durchgeführt" doch die Lieferfirmen in diesem Falle bei den worden seieh, entsprach nicht den Tatsachen. , P h späteren reisver andlungen Storno kosten wegen 

63.13,2 Der RH beanstandete die eigen- der ursprünglich größeren Stückzahl geltend 
mächtige Vorgangsweise der. 'Einkaufsdirektion, gemacht. . 

da sie vertraglich nicht gedeckt erschien. , Eine , 63.14.22 Dem RH erschien die 'Kompensa­
Vertragsänderung hätte nur der' Vorstand der tion mit der 'erwähnten Firmenrechnung bedenk­
ÖBB selbst vornehmen können. , , ' lieh, weil die Lokoinotivbaufirma diesen Reise-
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' zugwagen; ' der, wegen . konstruk:tionsmäßiger 
Nathi:eile ein' Einzelstück geblieben ist, den ÖBB 
ohlle'  B'estell�ng geliefert hatte. 

, Weite��. bezeichn�te .der RH den gänzli�hen 
�önaleverzicht zu einem Zeitpunkt, :�ls erst ein 
Yiertel �er Garnituren ausgeliefert war, als un­
zweckmäßig. ' 
, , 63.14.3 Die GD., der ÖBB führte dazu aus, 
daß sie der Entwicklung eines Reisezugwagens 
mit modernem Komfort nicht ablehnei:J.d gegen­
übergestanden sei. Es hätten d.a<;lurch Erfahrun­
gen mit neuem RoHmaterial , gesammelt. werden 
können. ' 

63.14.4 Dem hielt der Rf { entgege,n, d�ß die 
fachlich zuständige Maschinendirektion de,r Ö�B , damals die " übereilt,e 'und ,unserer koordinieren� 
den Mitwirk�ng entzogene , Fertigstellung ' des 

· Wagens" beanstaridet hatte. ' . 

' 63.16.1 " Die Kücheneinrichtung . des Speise:., 
wagensc 'einer S,tädi:i:schnellzugsgarnitur kostete: 
im Ja�re 1975 731 200 S. Der Preis der .Grund-· 
ausstattung' hatte, skh seit dem: Jahre 1967 ' um . 
73;3% ' erhöht. 

,63.16.2, Der RH wies darauf hin" daß der' 
vergleichsweise herangezogene WIFO-Index der 
Großhandelspreise für elektrotechnische Erzeug- ' 
nisse in diesem Zeitraum nur 'um 7,4% gestiegen. 
war. Von besonderem Interesse war es : ferner; 
daß . eine der: drei Elektrofirmen 'bei ,deli ' Preis:',· 
verhandlungen. über die Küchenausstattung den 
ÖBB Einsicht in die Kalkulationsgniildlagen '.ge­
währt hatte. ' . , i r', ' " .; ,  .-

63.16.3 Die GD der ÖBB hielt , den :WIFO-' 
Index nicht für anwendbar, gab. jedoch zu; daß· 
er ' in diesem Falle eher eine Vergleichs basis biete: 
als bei Lokomotiv-Käufen. 

•• • .  �r. 

" 63.15.1 .1 Im Jahre 1973 begarl.Uen die Liefer- Diesel�Lokomotiven 
firmen weitere zehn Schnellbahngarnitureh . der . " 

k k · "ß' I .' R 'h 4030 63.17.1 ..1 . Im J' ahre. 1963 erteilten die ÖBB der onstru tlOnsma 19 vera teten ' el e zu . ,  
erzeugen. Die ÖBB beantworteten zwar die im' vorherg�henderi. PU,nkt erwähnten . kleineren. 
Offerte der Lieferfirmen nicht, ' tolerierten aber Fahrzeugherstellerfirma ,den Auftrag zur. Neukon�­
die Erzeugung; Der Bestellvertrag wur.de erst im struktion ,einer D.iesel-Lokomotive (Rejhe 2043). ,  
März 1974 geschlossen. ' Gleichzeitig begililn auch die andere .Lokomotiv--

baufirrna, allerdings ohne Auftrag der ÖBB, mit · 
. 63.15.1 .2 Die Ursache dieses Verhaltens lag den Konstruktionsarbeiten für . eine derartige­

darin, diß der Bundesminister für Verkehr wegen Maschine (Reihe 21'43); Entgegen den Bestrebun-· 
der ,Gefahr von Personalentlassungen bei den g�n d�r ÖBB, eine ,;Einheits-Lokomotive" zu 
Liefedirme1l,' den ÖBB di� Ermächtigung )erteilt erhalten, entstanden auf diese Weise, ausgehend�. 
hatte, �ei .Fahrzeugbes�ellungen so. vorzugehen, von unterschiedlichen Motoren, verschieden­
a)s ob ' die verfügten Bindungen finanzgesetz- artige Lokomotiven, die von', den ÖBB seither ' 
licher Ansätze nicht bestünden. Außerdem war in gleicher Stückzahl (je 77) von den beiden 
dem Vorstand der . ÖBB d�r Auftrag erteilt Firmen gekauft wurden� 
worden, das Auftragsverhältrus der ÖBB zu der 
Lokomotivbaufirma und zu einer kleiheren Fahr- ' 63.17.1 .2' Obwohl die kleinere Herstellerfirma . 
zeugherstellerfirma vori 3 :  1 wiederh�rzustellen, den ÖBB vertraglich das 'Recht zur' ."geriaueh 
da sich eine Verschiebung diesei' ii1 einem Über- Einsicht in die Nachkalkulation" zugestanden, 

· einkOmmen festgelegten ' Relation ,zugunsten der hatte, das gegebenenfalls sogar mit der Herab-c, 
kleineren Firma . abzuzeichnen begann. " ', setzung des vereinbarte.n Preises (8,44 Mill. S pro. 

Lokomotive) verbunden sein sollte, wurde diese 
,.63.15.2 Oh'ne sich volkswirtschaftlichen At- Einsichtnahme in der Praxis dann doch verwehrt .. 

gumentationen zu verschließen, machte ,der, RH Bei der Folgebestellung diente als Verhandlungs-. 
darauf aufmerksam, daß 4ie starre Einhaltung basis der unkontrollierte, aufgerechnete Preis der: 
des Auftragsverhältnisses nach dem erwähnten Prototyp-Lokomotive, 

. 
t)berein�ommen, das von. den ÖBB nicht ,.vor-
gewiesen werden konnte, Konfliktsituatibnen ,für 63.17.2 ' Nach Ansicht des RH .'wäre es zweck-· 
die OBB erwarten ließ. mäßiger, gewesen" die beiden Firmen zu einem, 

Eine s�l<;:he Zwangslage' war zweifellos bei' den �onstruktiöns� Wettbewerb · einzuladen und vom . 
. gegenständlichen zehn , Schnellbahngarnituren : 'ge7 besseren Prototyp ' eine Großserie , zu bestellen .. 

gebeii; da: sich· die , ÜBE- trotz Fehlens von Durch dep. Verzicht AlE die gewünschte "Ein�, 
4eits-Lokomotive'� haben es die ' ÖBB verab-, Inve$titionsmitteln genqtigt sahen, die Erzeugung 

unmoderner , Garnituren ohne Bestellvertrag zu säumt, Millionenbeträge bei der Ahschaffung und. 
akzeptieren, w.odurch si<::h: ,der Übergang auf die vor allem ):lei der Jnstandhaltung ,zu sparen . .  
technisch wesentlich ,verbesserten· Garnit�ren der Durch den Verzicht auf die vertraglich zuge-

· Reihe 4020'- erstmals mltelektrischer B,remse _ standene Einsicht in 'die Kalkulation haben : sich ' ' 
bis , Septemb�r 1976' hinaussch?b. . die ÖBB der Möglichkeit begeben;·zu erwartende 

: . ' . J , " Kostenvorteile der folgenden Serienfertigung, bei 
63.15.3 ' In' ihrer Stellungnahme hat die GD . den Preisverhandhingen ' konkret 'geltend z'1! 

dei ÖBB , d.ieses ' Thema nicht behandelt; , machen. ,' . 

" 
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63.17.3 . Die GD der ÖBB, die den technischen 

Wettbewerb der beiden ·Firmen positiv bewertet 
wissen wollte, gab bekannt, daß die Überprüfung 
der Nachkalkulation von den Lieferfirmen .nur 
zum Teil ·ermöglicht. worden sei: 

63.1.8.1. 1  Als sich "ungünstige Betriehserfah­
rungen mit den Dieselmotoren der Reihe 2043" 
zeigten, hielt es die· Maschi.nendirektion der ÖBB 
im J u� 1966 "nicht für vertretbar, in nächster Zeit 
weitere solche Motoren in Triebfahrzeuge einzu­
bauen". Vielmehr sollten zur ÜberbrÜckung des 
Bedarfes 10 bis 20. der bewährten Henschel­
Lokomotiven (Reihe · 2050) im Ausland gekauft 
werden, von denen, berechnet für 4 Millionen km, 
pro Fahrzeug eine Einsparung von 7,9 Mill. S 
envartet wurde. . . 

223 

tig Be�tellzusagen - erst nach · verbindlicher Ver­
einbarung der Preise und der- wichtigsten Ver­
tragsbestimmungen gegeben werden dürfen. 

63.19.2 Wie sich 'der RH überze�gen ko�te, 
blieb · die praktische "Auswirkung 4ieser Anord-. nung eher gering. Wohl unterblieben schriftliche 
Bestellzusagen; doch begannen die Firmen .auch 
ohne vorherige Zusti�mung seitens der OBB 
mit der Produktion. · Die ÖBB haben dann in 
allen Fällen die fertiggestellten Fahrieug� auch 
vor Abfassung eines ·Bestellvertrages "" · über-
nommen. 

63.19.3 Die GD der ÖBB hat deri nun .schon 
wiederholten Bt;anstand�ngen " des RH rucht 
widersprochen. . " 

. 63.20.1  Im Rahmen des großen Güterwagen-
63.18.1.2 Diese " von ?e�. Maschinendirek�ion �onderbeschaffungsprogramms der ÖBB vom 

v01?�schlage�e .Alte�nat1vl�sung wurde mcht Jahre ' 1967 (9 000 Güterwageneinheiten). stellte 
realislert, wel.l dle belden LleferfiJ;men,. Usancen der Kauf von 20 Niederflurwagen im Juli 1970 
folgend, bereIts Anfang 1965 "ohne Wlssen und. mit einem Gesamtwert v"on 13 6 Mill. S eine Be­
gegen d�n Willen'� der Maschinendirektion .�hre sonderheit dar, . da er in den

' 
Programmgrund­

P�od?ktl�n fortsetzten. D�r Bestellvertrag �ber lagen nie erwähnt worden war. Die Wagen 
d1e Inzwls�hen s?gar geheferten �okomot1v.en wurden im· Huckepackverkehr · über den Arlberg 
kam erst 1m Marz 1967 zustande. Auch 1m eingesetzt und blieben seit der bald darauf 
Ja?re 19.72 kam es nicht zu der vom Vorstand erfolgten Einstellung dieses Vei:k�hrs (Juli 1971) 
der ÖBB in Erwägung gezogenen Bestellung der kaum verwendbar. . '. . ' . 
preisgünstigen Henschel-Lokoniotiven, da die ' . . " 

beiden erwähnten Lieferfirmen die Erzeugung 63.20.2 · Der RH beanstandete den übereilten 
'und Lieferung ihrer Lokomotiven wiederum ohne Kauf der teuren Spezialwagen. Die Warnungen 
Bestellung weitergeführt hatten und von den ÖBB der Verkaufs direktion der ÖBB, daß die Voraus­
hierauf noch · vor Abschluß des Kaufvertrages setzungen für einen nationalen österreichischen 
Zahlungen geleistet worden waren. . Huckepackverkehr im Hinblick auf die Preis­

63.1 8.2 Der RH bemängelte die den Regeln 
eines geordneten Geschäftsverkehrs zuwider­
laufende V orgaf}gsweise der ÖBB.-

63.18.3 Die GD der ÖBB führte in ihrer 
Stellungnahme aus, daß ·neben den uniyerselleren 
Verwendungs möglichkeiten der österreichischen 
Lokom<:itive . vor allem die im volkswirtschaft� 
lichen Interesse gelegene Beschäftigung der 

" heimischen Industrie den Ausschlag für. diese 
. Bestellungen gegeben habe. / . 

63.18.4- Nach A�ffassung des RH hätte die 
von den ÖBB bewiesene Obsorge den Anlaß 
zu einem besonderen preislichen Entgegenkom­
men seitens der begünstigten Firmen bilden 
können. 

Güterwagen 
63.19.1 Im Dezember 1971 lehnte der Vor­

stand der ÖBB den Antrag der Einkaufsdirektion 
auf Bestellung von .500 gedeckten Güterwagen 
wegen überhöhter Preise ab ; es sollten vorerst 
Vergleichs,angebote ausländischer Waggonfabri­
ken eingeholt werden. Als die Einkaufsdirektion 
aber auf die bereits erteilte Bestellzusage und die 
schon angelaufene Produktion dieser Wagen hin­
wies, widerrief der Vorstand der ÖBB seinen 
Einspruch und erteilte die Anweis.ung, daß künf� 

situation im St1;aßenyerkehr nicht gegeben seien, 
wurden nicht beachtet. 
. 63.20.3 Die GD der ÖBB . hat zu den Aus­
führungen des RH keint; Stellungnahme abge� 
geben. ' . 

63.21 . 1  Im Juli 1975 sollten von den ÖBB 
100 Staubbehälterwagen bestellt wenlen. Tatsäch­
lich lautete die Bestellupg aber auf "200 Wagen. 

63,2t.2 Der ' RH erhöb den Vorwurf, daß 
beim Kalif dieser ·teuren Spezialwagen (rund 
0,7 Mill. S pro Stück) . im Hinblic:k auf ihre ein­
geschränkte kommerzielle" Verwertbarkeit beson­
dere Vorsicht, die angebracht gewesen wäre, 
außer acht gelassen worden war. Die Verkaufs­
direktion .der ÖBB hatte nämlich . gerade für 
diese Wagen noch auf der: Grundlage günstiger 
Konjunkturjahre einen Überbestand pJognosti-
ziert. " 

63.21 .3 Die GD der ÖBB ' räumte ein> daß 
die Verwendung dieser Wagen "der Marktlage 
entsprechend sc4v.rank�nd " gewesen sei. Derzeit 
wären 35 Wagen :nicht im Einsatz; Der große 
Bestellumfang sei "bei der . Festlegung . eines 
prioritätenprogrammes beschloss�n" �orde�l� . 

63.22.1 Als die ÖBB jm Jahre 1972 580 ge­
deckte. Güterwagen mit Schiebewänden kauften, . 
war , der · · . erwähnten Lokomotivbaufirma ·"im 
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Interesse eines , möglichst günstigen Einkaufs- fen. , Voraussetzung sollten eine Ausschreibung 
preises" zugestanden worden, die bisher von den und 'die Erzielung ' angemessener Preise, ' sein; 
ÖBB erworbenen und zur yerfügung gestellten Schon zwei Wochen später j edoch wurde, die, 
Bauteile, ,vor . a�lem Br�msanlage und Radsätze, Einkaufsdirektion beauftragt; ohne' , Ausschrei­
selbst zu beschaffen. Obwohl die Lieferfirma bung an diese Firma eine "verbindliche Bestell� 
diese ' Teile wesentlich b�ll�ge):' als die ÖBB ei�- zusage" abzugeben. Ein Preis war aber sdbst 
kaufen ' konnte, stieg der Pn:�s hiefür gegenüber dann noch nicht vereinbart worden, als die' ÖBB 
der �etzten Wagenbestellung um nahez� 55%, im Jänner und Feber 1972 ;,zur _Finanzierung 
während die Preis erhöhung des übrigen Güter- von noch Zl,l bestellenden Inlandreisezugwagen" 
wagens nur 8,5% betrug. ' insgesamt rund 66,6 MlIl. S, das sind etwa 80% 

63.22.2 Der RH vertrat · die , Meinung, daß des späteren Bestellwertes, überwiesen . 
eine derartige Preiserhöhung bei den genannten 63.24.2 , Beanstandet wurden vom RH die 
Bauteilen selbst bei Anrechnung 'von Manipula- Unterlassung der ursprünglich beschlossenen Aus­�ionsspesen und allgemeinen Preissteigerungen s�hreibung und der für das finanz schwache 
nicht gerechtfertigt erschien. Die ÖBB haben Unternehmen ÖBB ungewöhnliche Vorgang, An­
durch die Anerkennung dieses Preises einen Nach- zahlungen in der Höhe von rund 80% eines 
teil von , mehreren Millionen Schilling erlitten. erst später vereinbarten Kaufpreises zu leisten. 

' 63.22.3 Die GD der ÖBB wendete dagegen 63.24.3 Die GD der ÖBB bemerkte dazu, ein, daß den Minderpreisen aus günstigen Ein- daß nach der erwähnten Bestellzusage eine Aus:, käufen Erhöhungen aus Zuschlägen und Preis- schreibung nicht mehr sinnvoll gewesen wäre: gleitungen gegenüberstünden; außerdem wären Die hohe Anzahlung sei aufgrund eines damals ge� die Vergleichszeiträume unterschiedlich gewesen. rade offerierten Kredites der europäis<;hen Eisen-
63.22.4 . Der RH verblieb bei seiner Auf- bahn-Finanzierungsgesellschaft EUROFIMA ge-

fassung. leistet worden. 
63.23.1" Im Jahre 1967 hatten die ÖBB bei 63.25.1 .1  Reisezugwagen für den inteinatio-

der erwähnten kleineren Fahrzeugherstellerfirma nalen Verkehr (RIC-Wagen) waren von den 
750 Flachwagen bestellt. Als Stückpreis waren ÖBB seit Jahren nicht mehr bestellt worden. 
270 000· S vereinbart worden, obwohl die Auf- Im .J änner 1971 berichtete die Betriebsdirektion, 
rechnung seit einer vorangegangenen Bestellung daß die ÖBB bezüglich der gegenseitigen RIC­
nur etwa 220 000 S ergeben hätte. Wagenleistungen "die mit Abstand größte 

63.23.2 Der RH machte darauf aufmerksam, Sclwldnerverwaltung , Europas" sei. In den 
daß daraus den ÖBB ein finanzieller Nachteil im letzten zwei Fahrplanperioden wären 24,4 Mill. S 
Ausmaß von 37,5 Mill. S erwachsen ist. Fahrzeugmiete an ausländische Bahnverwaltun­

gen zu zahlen 'gewesen. Die Erneuerung des 
63.23.3 Aus den Erklärungen der GD der RIC-Wagenparks der ÖBB sollte mit einer Be­

ÖBB ging hervor, daß der vereinbarte Preis im stellung von 100 Wagen eingeleitet werden . . 
Vergleich ' zu ähnlichen Wagen der Deutschen 63.25.1 .2 Im März 1972 boten die inländischen ' Bundesbahn günstig gewesen sei. Die "durch-
geführte Aufrechnung hätte einen zu niedrigen Firmen einen vollklimatisierten RIC-Wagen um 
Vergleichspreis ergeben", weil ihr ein zwölf Jahre rund 6,5 MiIl. S an. Damals lautete das irtter­
zurückliegender, überau� niedriger Lohnanteil nationale Ausschreibungsergebnis der EURO­
von 33% zugrunde gelegt worden. sei. FIMA für einen entsprechenden RIC-Wagen auf 

4,35 Mill. S. Die Einkaufsdirektion registrierte, 
63.23.4 Nach Ansicht des RH steht diese An- "daß der Inlandpreis trotz Berücksichtigung der 

gabe in auffallendem Widerspruch zu den allge- Zoll- und Einfuhrabgaben um etwa 48% höher 
meinen Ausführungen der GD der ÖBB (siehe liege als der EUROFIMA-Preis. Diese Differenz 
Abs. 63.,4), wonach ' stets versucht worden sei, würde sich bei Entfall der Zollabgaben wesent­
einen möglichst tief unter den' aufgerechneten lieh erhöhen". 
Werten liegenden Preis zu erreichen. Außerdem 
machte gerade dieses Beispiel die Problematik 63.25.1.3 Der somit naheliegenden Bestellung 

bei der EUROFIMA wurde vom Bundesminister einer Aufrechnung über längere Zeiträume 
deutlich. für Verkehr jedoch nur unter der Bedingung zu-

gestlinmt, "daß die Fertigung dieser 100 Wagen 
durch die Bestbietergruppe bei den österreichi­
schen Waggonbaufirmen in Auftrag gegeben 
wird ", die "sich bereit erklärt haben" die Ferti­
gung zum selben Preis zu übernehmen, 'wie dies 
beim Zuschlag an .die internationale Bestbieter­
gruppe vorgesehen ist". Den ÖBB gelang es 
schließlich, bei der' EUROFIMA bzw. bei der 
Bestbietergruppe einen entsprechenden Subliefe-

Reisezugwagen 

, 63.24.1 Als die Maschinendirektion 'im Jahre 
1970- feststellte, daß bis zum Jahre 1975 435 In­
landreisezugwagen' wegen hohen Alters und 
schlechten Bauzustandes auszuscheiden sein wer­
den, beschloß ' der Vorstand der ÖBB im Juni 
1 971 , bei der erwähnten kleineren Fahrzeugher­
stellerfirm,a 35 Inlandreisezugwagen zu beschaf� 

14* 
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rantenai.If'trag 'an die 'beiden ' osterrelGhlschen 63,27.1 Als im jahre 1973 eine Aufstockung 
Fhmen zu erreichen; der größeren der beiden des überalterten Liegewagenparks durchzuführen 
Firmen: wurde in ' diesem Ziisammenhang' aller" wa,r und sich bei der kleineren Fahrzeughersteller­
dings ' von den ÖBB ein ' Anschlußauftrag über ' firma Auftragslücken bemerkbar machten, be-
RIC-Wagen in Au"ssicht ' gestellt. schloß der ,Vorstand der ÖBB, 30 Liegewagen , , , ' , ' . ' bei dieser Firma zu bestellen, wenn sich ihr Offert 63.25.2 Nach Ansicht des RH stellte dieser 
Auftrag ei�en dndeufigen Beweis für das unver- als Bestangebot erweise. 
hältnismäßig hohe Prei�niveau der inländischen 63.27.2 Der, RH hätte diese Bedi�gung als 
Fahrzeugfirmen sowie auch dafür dar, daß sich selbstverständlich erachtet, ' mußte aber schließ­
diese Firmeri bei spürbare:t: Konkurrenz bemühen, lieh beanstanden, daß sie nicht eingehalten worden 
die Aufträge auch zu ' ,wesentlich niedrigeren ist. Die Firma wurde auch nach Eiriholurig eines 
Preisen auszufürren. " ' Nachtragsangebo�es und anschließenden Preis-, ; , ' verhandlungen nicht Bestbieter,. "ihr Angebot 63.25.3 , Die GD eIer , ÖBB führt�" das unter- wäre vielmehr n'ach Ansicht des: BundesminiSters schiedliche Preisniveau darauf zurück, ' daß de'r ' für Verkehr gar nicht z� berücksichtigen ge-Preis der EUROFIMA-Wageri auf einer ' 'Los- ",'lesen: da es die von i�m selbst vorgeschriebene größe von 500 Stück beruhte, während von den Wagenheizung ,nicht en:thaIten , hab�: Dennoch ' 
inländischen Firmen der Kalkulation nur eine wurqe der Auftrag an die Firma erteilt. ' 
Lieferung von 30 Wagen zugrunde gelegt worden 
sei. Diese Firmen hätten dann, den niedrigen 63.21.3 - Die GD der ÖBB hat hiezu keine 
EUROFIMA-Preis akzeptieren können, weil sie Erklärung abgegeben. , 
als nunmehrige Mitglieder' der Erzeugergruppe 63.28.1 Aufgrund ,der FeststeUunge� bei 
für 500 Wage� Zulieferteile zu Preisen erhalten dieser Gebarungsüberprüfung empfahl der RH, 
hätten, die , für sie bei kleineren Se):ien nicht klare Richtlinien für ,den Kauf von Schienen­
erzielbar gewesen seien. fahrzeugen zu , erlassen und für die , laufende 

Nach den weiteren Ausführungen der GD der Weiterbildung, ,de,r Bediensteten auf kaufmän­
ÖBB wäre damals <:ine ' direkte Einschaltung d�r nischem und, technischem Gebiet ' Sorge zu 
inländischen ' Firmen in die Verhandlungell ' mit ,trageJ:.l. 
der EljROPIMj\ bZw. mit der Bestbietergruppe 63�-28.2 Die GD der ,Ölm si�herte zu� dieser 
nicht inöglith gewesen,, :  ' c : ' ' " ' ,' ' Empfehlung nachzukommen. , :  
, 63;2�.4 ' Der: RH: entg�gnete:, daß d��' e���me 

Preisunterschied .zwischen, dc;n , ip.ländischc;n ,An­
geboten und .dem Ergebnis der EUROFIM.A­
Ausschreibung allc;in dUl;ch die günstigen Ein­
standspreise für Zt:il�efert�ile niCht erklärt werden . 
kann. " : " , : ' " , 

,63.26.1 ' Den Auftrag über weitere , 50 RIC­
Wagen vom März 1976 erhielt die Lokomotiv­
bau firma zu einem : Stückpreis von 6,23 Mill. S ;  
der v'on den ÖBB aufgerechnete EUROFIMA" 
Preis wäre niedriger gewesen. ' ' " 

: 63.26.2 , ',Neb�n dies'en p�eislichen , Nachteilen 
für die ÖBB, beanstand'ete der RH, daß die ÖBB 
bei dieser Bestdlu,ng die endgÜltige ' Festi�güng 
der ,Ausstattung der als Standard-:RIC:Wagen 
geltenden, EVROFIM;\-Wagen' nicht a?gewartet 
haben. De,r RIC-Wagen der Lokomotivbaufirrria 
besitzt , nun eine ' andere 'Heizung und andere 
Drehgestel1e, �fls mangels Einheitlichkeit ' zusätz­
liche 19standhaltungsprobleme schafft. 
' 63.26.3 Nach' Angaben d�r GD der ÖBB 

zeichne ' sich ab; daß der EUROFIMA-Wagen 
infolge' der Änderung d,er Preisgrundlagen um 
23.0 000 S billiger sein ' werde als einer ,der 
50 inländischen RIC-Wagen. Die Ausführungs­
unterschiede ' zum Standard-RIC-Wagen ' wurden 
vor allem damit erläutert, daß mit Rücksicht auf 
die Beschäftigungsla'ge der heimischen Industrie 
inländische Produkte bevorzugt" worden' seien. 

15 

n: ABSCHNITT ' " 

, Kapitalbeteiiigunge� '
des' ,  Bundes

' 

Verwaltungsberdch 
des Bundeskanzleramtes 

, 
" Überblick über die 

allgemeine Entwi�klung der 
verstaatlichten Industrie 

' 64.1. , Der RH hat im Berichtsjahr außer den 
Ergebnissen seiner Prüfungen bei ' einzelnen 
verstaatlichten Unternehmungen auch sämtliChe 
ihm gemäß § 12 Abs. 2 des ,RH-Gesetzes 1948 
übermittelten Jahresabschlüsse von Unternehmun­
gen :der verstaatliChten 11ldu�trie, die statistischen 
Meldungen und Erhebungen des BKA und die 
Monatsberichte des Österreichischen. Institutes 
-für Wirtschaftsforschung ausgewertet. . . . ' .  

64.2 Da der vom Bundeskanzler gemäß § 2 
Abs. 2 des , ÖIG-Geset,zes, BGBl. , Nr. 23/1967, 
in der Fassung der ÖIG-Gesetznovelle 1-969, 
BGBl. Nr. 47/1970" dem Nationalrat vorzulegende 
Bericht über , die Lage der in der Anlage zum 
ÖIG-Gesetz angeführten verstaatlichten Unter­
nehmungen in der Darste�lung der Entwicklung 
jeweils nur die Vorjahreszahlen berücksichtigt, 
hält es dei: ' RH für zweckmäßig, sO 'wie in den 

III-89 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)226 von 267

www.parlament.gv.at



226 

Vorjahren Zahlenreihen zur Beurteilung der um 1 ,5% weniger ' Personen beschäftigt als 
Gesamtentwicklung dies�r Unternehmungen in 1975. Die Arbeitsproduktivität (= Produktion 
einem längeren Zeitraum heranzuziehen und je Arbeitstag pro Beschäftigten) stieg um 8,9%. 
zu besprechen. Es muß jedoch berücksichtigt Der entsprechende Produktionswert hat sich 
werden, daß bei einem Teil der Tabellen . ein gegenüber dem Vorjahr um 12,8% erhöht. 
Vergleich der Daten der Jahre 1973 bis 1976 Die Industrieproduktion . 1976 wuchs somit 
mit dem vorangegangenen Jahr nur bedingt rascher als im langfristigen Durchschnitt, die 
inöglich ist, da aus Gründen der Vereinheitlichung Produktionseinbußen des Jahres 1975 konnten 
'der statistischen Begriffe per 1 .  Jänner 1 973 insgesamt aufgeholt werden. Diese Aussagen 
die Erfassung des Zahlenmaterials auf eine gelten jedoch nicht einheitlich für alle Industrie­
neue Grundlage gestellt wurde. überdies ist gruppen und -untergruppen. Die höchsten Pro­
infolge der branchenweisen Zusammenfassung duktionssteigerungen waren bei Bergwerken mit 
von Unternehmungen und anderer gesellschafts-' +29,4% und bei den Metallhütten mit +22,0% 
rechtlicher Maßnahmen sowie eine� Erfassung von zu verzeichnen, während beispielsweise die 
sonstigen Beteiligungen, die erst durch ein Magnesitindustrie einen Rückgang von' 22;1 % 
erweitertes Meldewesen ermöglicht wurde, ein hinnehmen mußte. 
entsprechender Vergleich mit früheren Berichten 64.4.4 Im Zuge der konjunkturellen Wieder­
nur bedingt möglich. Weiters ist zu beachten, belebung ist auch die Produktion in den Betrieben 
daß ein Großteil des Zahlenmaterials für das nahezu aller verstaatlichter Unternehmungen 
Jahr 1976 zur Zeit: der Erstellung des TB noch wieder erhöht · worden. Im Jahresdurchschnitt 
vorläufiger Natur gewesen ist. wurde 1976 pro Arbeitstag mengenmäßig um 
. 64.3 Zur Erfüllung der der Österreichischen 4,1% mehr erzeugt als 1975, wobei allerdings die 
Iridustrieverwaltungs-Aktiengesellschaft (kurz entsprechenden Aufwendungen gleichzeitig um 
ÖIAG) . durch die ÖIG-Gesetznovelle 1969 12% gestiegen sind. Diese abweichende Ent­
übertragenen Aufgaben zur branchenweisen Zu- wicklung dürfte wohl in erster Linie auf die 
sammenfassung ihrer Konzernunternehmungen allgemeine Erhöhung der Material- und Arbeits­
wurden bis 1975 verschiedene Fusionen durch- kosten zurückzuführen sein, in einzelnen Betrieben 
geführt. Die direkten Beteiligungen der ÖIAG aber auch . auf die intensivere und dadurch 
umfassen derzeit zehn Gesellschaften, ap denen aufwendigere "Bearbeitung zahlreicher Produkte, 
eine 1 OO%ige Beteiligung, und drei <;;esellschaf��p, mit denen man auf den Auslands111�r�ten kon­
an denen eine Minderheitsbeteiligung besteht. kurrenzfäh.iger zu werden hoffte. Der Ausbau 

. Im Jahr 1976 kam es zu keinen weiteren Zusam- der Finalproduktion und die Zusammenarbeit 
menfassungen, und es bestehen auch derzeit mit dem Ausland, vor allem mit den Entwicklungs­
keine entsprechenden Absichten. ländern, gewannen zunehmend an Bedeutung. 

64.4.5 Aus ' den Branchenindizes der Pr�-
64.4.1 Die Konjunkturlage der österreichi- duktion, die erheblich voneinander abweichen, 

schen Wirtschaft hat sich im Jahr 1976 bedeutend ist zu ersehen, daß die verstaatlichten Unter­
gebessert. Der Aufschwung verlor . j$;doch ab nehmungen sich sehr unterschiedlich von der 
Mitte 1976 bereits wieder stark an Dynamik. Rezession erholt haben. In den noch im Vorjahr 
Das Bruttonationalprodukt . wuchs dennoch unter Auslastungsmängeln und Absatzschwund 
real um 5,2% und 'war damit höher als vor dem stark leidenden Unternehmungen der Eisen- und 
Rückschlag von 1975, lag allerdings um 0,3% Stahlindustrie, insbesondere aber der NE-Met;lll­
unter dem OEeD-Durchschnitt. Den stärksten industrie, konnten im Berichtsjahr beachtenswerte 
Anteil an dem Aufschwung hatten Industrie Verb.esserungen des Auslastungsgra&:s il;trer Anla­
und Gewerbe . mit ' +8%. 80% des Zuwachses gen und Erhöhungen ihrer Umsätze verzeichnet 
waren auf die Steigerung der ausländischen w!,!rden. Dagegen verlief die Entwicklung in 
Nachfrage zurückzuführen. Zweigen, welche das Rezessionsjahr 1975 relativ 

64.4.2 Das Jahr 1976 übertraf das Produktions- gut .überstanden hatten, wie z.  B. im Maschinen­
niveau des Jahres 1974, die Wachstumsrate und Anlagenbau und in einigen Sparten der 
entsprach wieder dem längerfristigen Trend, EI�ktroindustrie, im Berichtsjahr weniger günstig. 
doch reichte die Nachfrage nicht aus, die gewach- Erfreulich im ' Hinblick auf die oben vermerkte 
senen Produktionskapazitäten normal aus zu- Minderauslastung einzelner Betriebe dürfte in 
lasten. Die Anspannung auf dem Arbeitsmarkt den betreffenden Unternehmungen .die beacht­
und die Auftragslage waren fühlbar sch'\vächer liche Wiederaufstockung der Auftragsbestände 
als in den Hochkonjunkturjahren. sein, deren Gesamtwert Ende. des Jahres 1976 

weit über der Höhe ihrer Gesamtumsätze von 
64.4.3 Die Industrie (ohne Energieversorgung) 1976 lag. Ende ' -1976 belief sich der auf das 

erzeugte nach den derzeit verfügbaren vor- Jahr 1977 übertragbare Bestand an Auftrags� 
läufigen Ergebnissen 1976 insgesamt um 8,6% reserven der verstaatlichten Industrie auf rund 
und je Arbeitstag Upl 7,3% mehr als im Vorjahr. 39 Milliarden S, d. i. um 7,3% mehr als zum 
Im Jahresdurchschnitt waren in diesem Sektor gleichen Zeitpunkt des vergangenen Jahres. 
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64.5.1 Nach dem gemäß § 24 Abs: 3 des 64.5.2 Im Bereich der verstaatlichten Industrie 
Forschungsförderungsgesetzes 1967 von der Bun- wurde 1976 mit 1 643,1 Mill. S' für Forschut:lgs­
des regierung dem Nationalrat jährlich vor- aufgaben einschließlich der Lagerstättenforschung 
zulegenden Bericht über die Lage und die Bedürf- um rund 21,2% mehr als 1975 bzw. mehr als 
nisse der Forschung in Öst�rreich betrugen die das Doppelte des Jahres 1973 ausgegeben. 
Ausgaben fur . Forschung' und Entwicklung Die nachstehende Tabelle läßt die unterschied­
(kurz FuE) von Staat und Wirtschaft in Österreich lichen Forschungsaufwendungen in den einzelnen 
im Jahre 1976 rund 8,6 Milliarden S, d. i. um verstaatlichten Wirtschafts zweigen erkennen . 

. 14,3% mehr als im Vorjahr (7,6 Milliarden . S). Während bis 1974 . die Aufwendungen für die 
Im Vergleichszeittaum 1974/1975 h.atten die Forschung der Eisen- und Stahlindustrie nahezu 
Aufwendungen für FuE um 10% zugenommen. gleich hoch wie die .der Chemie- und Erdöl­
Gemessen am Bruttonationalprodukt stieg der industrie waren, ' wendete ' die Chemie- und 
Anteil der Ausgaben für FuE, die 1976 zu Erdölihdustrie 1975 bereits um 99,7% und 
43,0% VOlIl Bund, zu 12,2% von den Ländern 1976 um 150,3% mehr auf. 1976 wurden vom 
sowie zu 44,8% von der Wirtschaft ' und aus gesamten Forschungsaufwand der verstaatlichten 
sonstigen Quellen finanziert wurden, von 1 ,15% Industrie in der Eisen- una Stahlindustrie 25,9% 
(1975) auf 1 ,21% .  (1975 : 30,0%) und in der Chemie- und . Erdöl-

1972 

Eis�n- und Stahlindustrie . . . . . . . . . . .  . 332,4 
NE-Metallbergbau und Industrie . . . . .  27,4 
Elektroindustrie . ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44,1 
Chemie- und Erdölindustrie . . . . . .  , . . 359,2 
Maschinen- " und Schiffsbau industrie . . .  17,3 
Kohlenbergbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

industrie 64,8% (1975 : 60,0%) zweckentsprechend 
verwendet: 

1973 1974 1975 1976 
in Mi!!. s 

361,3 418,1 407,0 425,4 
37,1 49,5 43,2 40;8 
55,9 74,8 66,9 89,3 

340,5 455,4 812,7 1 064,9 
13,6 14,8 22,6 22,3 

2,4 0,4 

insgesamt . ; . . . . . . . . . . . .  ' . . . . : . . . . . . . 780,4 808,4 1 012,6 1 354,8 1 643,1 · 

64.5.3 Der Stand an FuE�Personal ist auch 
1976 nahezu gleichgeblieben. Der Personal­
faktor (= prozentueller Anteil des FuE-Personals 
an der Gesamtbeschäftigtenzahl) war 19.76 mit 
2,06 gegenüber 197� mit 2,1 1  fast unverändert. 
Der Forschungskoeffizient (= Prozentanteil der 
FuE-Ausgaben am forschungsrelevanten Umsatz) 
ist auf 2,15  gestiegen (1974 : 1 ,63), das heißt, 
daß sich die Forschungsausgaben mehr als 
die entsprechenden Umsätze erhöht haben. 

64.5.4 Im Jahre 1976 stellte die ÖIAG gemäß 
dem Auftrag des ÖIG-Gesetzes Mittel zur Förde­
rung von Forschungsvorhaben in Höhe von 
1 1 ,0 Mill. S zur Verfügung. Die Aufwendungen 
vert�ilten sich mit 8,5 Mill. S auf verstaatlichte 
Unternehmungen und mit 2,5 Mill. S auf For­
schungsprojekte außerhalb der verstaatlichten 
Industrie. 

zurückzuführen. Das Aufgeld für die neuen 
Chemie-Linz-Aktien betrug rund 40 Mill. S; 
so daß insgesamt rund 100 Mill. S aufzubringen 
waren . . Die Hauptversammlung der Wolfsegg­
Traunthaler, Kohlenwerks-AG beschloß 1976 
eine Kapitalherabsetzung um 50 ' Mil\. . S und 
nachfolgend eine Kapii:aler4öhung um 15  Mil\.. S, 
woyon 8,75 . Mill. S 1976 und der Rest von 
6,25 �ill. S im Jänner 1977 eingezahlt wurden. 

64.6.2 Außerhalb des Rahmens der ver-' 
staatlichten Industrie weitete die ÖIAG 1976 
ihre bestehenden Beteiligungen noch durch den 
dem bisherigen Beteiligungsverhältnis ent­
sprechenden Erwerb von rund 43,6% der neu 
ausgegebenen Aktien der Siemens Österreich AG 
aus, d. i. um 60 105 000 S. 

64.7 Der wirtschaftliche Aufschwung 1976 
wirkte sich '- wenn auch nicht einheitlich bei 

64.6.1 Das Nominalkapital der verstaatlichten· allen Gesellschaften - positiv auf die Ertragslage 
Industrieunternehmen· betrug zum 31. Dezem�, der verstaatlichten Industrie aus. Insgesamt 
ber 1976 9 032 MBl. S gegenüber 8 507 Mill. S konnte 1976 ein Gewinn in Höhe von 106,8 Mill. S 
zum 31 .  Dezember 1975. Die Veränderung um (1976 : Verlust 507,7 Mill. S) erzielt werden. 
525 Mill. S war auf eine Zu schreibung von Im Bereich der Eisen- und Stahlindustrie erreichte 
500 Mill. S bei der ÖMV-AG infolge der Ausgabe die VÖEST-Alpine, die 1975 nur durch Auf­
von Gratisaktien, eine Kapitalerhöhung der lösung. von freien Rücklagen ein positives 

, Chemie-Linz AG in Höhe von 60 Mill. S sowie Ergebnis von 1,6 Mill. S ausweisen' konnte, 
eine Minderung des Grundkapitals der Wolfsegg- einen Bilanz-Gewinn von 17,7 MUl. S. In diesem 
Traunthaler Kohlenwerks-AG um 35 Mill. S Ergebnis waren ein von der Kestag AG über-
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�echneter Verlust von 36,0 Milt S und ein von den Finalproduktert nachteilig beeinträchtigteri, 
der Hütte Krems· Ges. m. b. H. und der Wiener bestimmten jedoch auch im Berichtsjahr 
Brückenbau AG . überrechneter Gewinn' . von maßgeblich ' . den :wirtschaftlichen Erfolg . des 
2,6 Mill. S bzw. 0,7 Mill. . S enthalten. Die 1975 Unternehmens. Im Maschinen- und Schiffsbau 

' fusionierten Unternehmungen: der Edelstahl- verbesserte die Simmering-Graz-Pauker AG mit 
industrie verzeichneten .1976 erneut einen .verlust 20,1 Mill. S gegenüber 1975 (17,6 Mill. S) . ihr 
in Höhe von 7,8 Mill. S (1 975 : -1,3 Mill.S), Ergebnis: Die Österreichische Schiffswerften AG 
obwohl freie Rücklagen in Höhe von 260 Mill. S Linz-Korneuburg erzielte 1976 nur einen Gewinn 
aufgelöst wurden. Auf dem Chemie- und Erdöl- von .2,3 Milt S 0975 : 33,8 Mill. S); Der Kohlen-

' sektor konnten auch 1976 Gewinne erzielt bergbau brachte im Berichtsjahr weiterhin Ver., 
werden, die um 16,4 %über denen des Jahres 1975 luste. Das Jahresergebnis 1976 der Wolfsegg­
lagen . . Die Chemie Linz AG wies einen J ahres- Traunthaler Kohlenwerks AG war im Berichtsjahr 
gewinn von' 27,5 Mill. S (1975 : 24,2 Mill. S) aus, zwar mit 31,4 Mill. S (1975 :. -17,4 Mill. 'S) 
Di.e ÖMV-AG erzielte ein positives Ergebnis positiv, doch sind darin der, Sanierungs gewinn 
von 134,4 Mil!. S (1975 : 105,6 Mill. S), wobei von 50 MiU. S aus der Kapitalherabsetzung und 
allerdings nach' der , Übernahme des · Jahresver- ein 'außerordentlicher Ertrag von · 41 . Mill. S 
lustes . der Elan-Mineralölverfrieb AG in Höhe aus der Bergbauförderung berücksichtigt . . ' .  
von 25,0 Mill. S (1975 : +2,8 Mill. S) 24,0 Mill. S 
an freien Rücklagen aufgelöst wurden. In . der 64.8 Bis zum 1 .  August 1977 lagen für 1976 
Elektroindustrie erzielte die Elin-Union AG Divid�ndenbeschlüsse der Ha�ptversammlung der 
nach Überrechnung de� Gewinne der' Kabel- ChemIe L�nz AG �27,25 MIIl. S, d. s. 5� des 
und Drahtwerke AG in Höhe von 41 2 Mill. S Grundkapttals), der ÖMV-AG: (135,0 Mdl. S, 
(1975 : 78,2 Mill. S) einen Jahresge�i�n von -d� s. 9%), der Elin-Union AG (25,0 Mill. S, 
23,7 Mill. S (1975 : 25,0 Mill. S). Beträchtliche d. s. 5�) und der S�mmering-Graz-Paul,<er AG 
Ertragseinbußen mußte die NE-Metallindustrie (21,0 Mdl. S, d. s. 6 Yo) vor . .  
hillnehmen. Die Bleibe�g�r Bergwer�s-Union, 64.9 Die Entwicklung ' der buchmäßigen 
die 1974 noch· einen. Gewinn von 58,7: Mill. S Steuerleistungen der verstaatliChten" Industrie 
ausgewiesen hatte, bilanzierte 1976 einen Verlust nach den einzelnen, Steuerarten"von 1972 bis 1975 
von 22,2 Mill. S .(1975 : -29,6-Mill. S). Die Kupfer- wird in der nachfolgenden Tabelle aufgezeigt. 
bergbau Mitterberg Ges. m. b. H: (kurz KBM) Bei der Beurteilung der Steuerleistungeri für dis 
war mit einem ·Verlust von 66,5 Mill.: ·S (1975 : .Jahr 1975 -:- die entsprechenden Zahlen fü� 1976 
-34,8 Mill. S) - nach Auflösung von Rüc\dagen waren zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch 
,von 20,2 Mill. S -::- weiterhin passiv . . Wegen nicht bekannt � muß berücksichtigt werden, 
anhaltender Verluste : erfolgte mit . 1 .  Növerri:ber 'd�ß ' die , Zahj'ert noch . 'voriäufiger Natctr �ind 
1976 die Schließu�g des Bergbaues der KBM. und die ' Leistu�gen ' ,4er 'rechtlichen Vorgänger 
Der firmenrechtliche Mantel bleibt . vorläufig der Ven;iiügte 'Edelstahlwerke AG nicht ein� 
aufrecht. Den' , höchsteJ). · Verlust jil11erhalb der be:zogenv:erdenkonnten:: -Danach sank die gesamie 
verstaatlichten' Industrie wies 1976 wie auch schön Stei.ledeiSt�ng der verstaatlichten' Indu:stri� . für 
1975 die Vereinigte Metallwerk:e' Ranshof�'n AG das Rezessionsjahr 1975 gegenüber de'riJ. Vorjahr 
niit 98,0 Mill. S (1975 : -590,4 Mill. S) auf; um rund 4,4%., ' (Vergleichszeitraum 19,73/1974 : 
obwohl aufgrund 'einer Änderung des Pensions- +32;5%) ' auE ' 9 587,8 }\1ill. S� Ausschlaggebend 
statuts 1976 201,9 Mill. S bestehendes Sözlal� für das Absinkert war das irifolge der 1975 
kapital aufgelöst worden waren upd i!l de� F,9lge verschlechterten' Ertnig�la:ge um 693,9 Mill . S 
eine Dotierung i11 Höhe von.. 48,8. Mil�. S · untC':r�., vermindert�' AufkomtJ;le:ri afl Körperschaft- und 
blieb. Die, ' Ertragslage besserte ,sich , zw,ar 1976 Gewerbesteuer. Gleichz�itig wurden um :47,3 11;il­
gegenüber 1975 infolge . <;les Aufschwunges ;mf liqnen S weniger Umsatzsteuer, allerdings ·um 
demAluminiummarkt; Strukturschwächen,�c:lch� 188,2 Mill. , S me!lr Mineralölsteuer Und um, 
die Kostengestaltung des ., Leistungsvollz�ges, 51,3. :Mill. S tr?ehr Vermögensteuer und Erb� 
insbesondere bei Buntmetallhalbzeug und ,bei schaftssteueräquivalent �bgefü,hrt. 

St�uerleistung .insge�amt . :  . . . . . .  : .. .. ; . .  . 
Körperschaftsteuer + Zuschläge ' . . . . .  . 
Ge';erbesteuer . . . . . .  � . . . . .  : . . . . '. : ' . .  
Grundsteuer + ev; Landeszuschläge . . .. 
Umsatzsteuer +' i3undesz�schlag und ' 

Stempel gebühr , :: : . .  : " : . .  , . . . . , : . . . 
Lohnsummensteuer . . . . . . . .  ' . : .. . . . .. . .  . 

1) .vorläufig�s Ergebnjs . 

': 1972 : " .-: 
7 1 J3,9 . 

161,6 
· 225,9 

. 23,9 

936,8 
: 180,1 

1973 ' ' 1974' 
in MiII. S 1975 ') . ' 

9 587;8 
792;8 · 
456,5 

25,0 '. 

. 271,6' 
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1972 . . 

Kraftfahrze'ugsteuer . . . . . . . . . .. . . . . . . .  1 ,4 
. Gesellschaftssteuer . . . . . . . . .. • . . . . . . . .  . 4,5 

Aufsichtsratsabgabe . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,9 
Beförderungssteuer . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . .  ' . : 8,2 
Vermögensteuer. und Erbschaftssteuer-

aqUlvalent . . . . . . .  \ . . . . .  " ' :' : . .. . . . . .  299,8 
Minenilölsteuer .. . .. . . . .  : .: . . .  . • . . . . . . . . 4 8.53,1 . ' 

Investitionssteuet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
Mehrwertsteuer . .  " . . . . . . .  ', ' . , . . . " . . . , ' 
Vors teuer .�".: . . . . . . . . .  ; .. . .  ' . . . . .  ' . .  '. ; . .  
Anlagen- und Vori:atse1"l:tlastung . .  " : .: '. 
U-Bahn-Abgabe . '  . . . . . . .. . . . .  ;-. . . . . . . . . . 
SCinstige Steuern . . . . . . . . : . . . . . . .  ; . . . 

1) vorläufiges Ergebnis 

5;4 
. 409,3 

1973 

. 1 ;2 
0,9 . 
4,2 

302,3 
5 334,3 

256,3 
4 613,4 

-3 315,6 
575,6 

5,9 
441,3 ' 

229 

1974 
in MilJ. S' 1975 ') , 

1,3 : 1 ,4 
1 8;6 1 5,5 
4,2 4,3 

308,2 ' . , 359,5; 
? 495,7 .. 5 683,9 

327,6 229,0 ' 
7 272,7 7 .344,3 

�6 153,6 . -6 173,9 

6,6' 6,6 . 

534,5 571,3 . 

64.10:1 Infolge der uneinheitlichen Konjunk- Im selb�n Zeitraum sind die Investitionen der 
turentwicklung in den Bereichen der einzelnen Eisen- und Stahlindustrie um 3,1 % auf 3,2 Milli­
Gesellschaften zeigten auch die 1976 aufgewende- arden S und auf dem �Sektor Maschinen- und . ten Investitionsmittel eine unterschiedliche Ent- Schiffsbau um, 4,9% a�{ 250 Mil!. S gefallen. 
:w-icklung. Wie aus der nachstehenden Tabelle Während 1974· noch · 49,4% der Investitions­
ersichtlich ist, wurde nach den bisher noch'unvoll- mittel auf die Eisen- ·und Stahlindustrie und nur 
ständigen Meldungen 1976 mit 7",6 Milliarden S 37,1 % a�f den ' Chemie- und Ölsektor entfielen, 
gegenüber 6,8 Milliarden S im Jahr 1975 insgesamt betrugen 1976 die Anteile entsprechend dem 
um 12,9% mehr investiert. Mit der sehr beträcht- Trend der beiden , letzten Jahre für die Eisen­
lichen Steigerungsrate von . 29,8% erreichten und Stahlind�strie nur mehr 41,6% u�q für den 
1976 die Investii:ionen auC dem Chemie- und Cnemie- -und Ölsektor 42,1%. Die Investitionen 
Ölsektor 3,7 Milliarden S. Irr der Elektroindustrie dieses Bereith�slagen i976 um 502 Mill. ,S :oder 
betrug die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr 15,7% über jenen der Eiseri- und Stahlip.dustrie. 
78,8% und in der NE-Metall industrie 23,8%. 

, 1972 

Eisen- und Stahlindustrie ' . . . . . . - . .  '. ' . . 3 960 .. 
Chemie- und Öisektor . �  . . . ' . .  : . .  : : . : :  2 ,?59 
Elektroindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 
NE-Metallindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . .  242 
Ma�chinen- und Schiffsbau . .. . . . . .  , . .  162 

1973 

'4 189 . '.�' 
� 482: 

107 
562 
178 

1974' in Mill. S 
.3 '481 . 
2 635 

l U  
464 
371 

1975 

3 284" 
2 853 

90 
264 
263 

.1976 '). 

. 3 181 ' 
;3 683 ' ..... .  . 

:161 
327 

250 
KoJllenbergbau . :  .

.
. " . . . . . . . . . . . . . . . . __ . . _.6_9 _____ ..:..... ____ -.-:._"'--_'""-_____ _ 

51 29 ,1 1 42 
Verstaatlichte -Indus,trie insgesamt 7 192 .8 569 7 Q91 6 765 , 7 644 

1) ·vorläufiges Ergebnis 

, 64;10.2 Trotz einer ' erhöhten lnvestitions- staatlichten Industrie nahm trotz starken Sinkens 
tätigkeit ergab sich 1976 erneut eine stark ' nach wie vor die Eisen- und Stahlindustrie 
gesunkene Investitionsquote (= Anteil des rriit 8,0% (1975 : 10,2%) dn. Auf 6,4% (1975 : 
Investitionsaufwandes am Umsatz). Während 7,8%) fiel die Investitionsquote sehr merklich 
sie: , 1973 im Gesamtdürchschrritt" für die :v:er- in der NE-MetaHindustrie.: Gegenüber dem Vor­
staatlichte . Industrie' noch ' 15% betrug; ist sie jahr zeigten ' der Chemie- :und Olsektor mit 7,9% 
1974. , auf 8,5%; 1975 weiter auf 8% und ,' l976 (1 97S': 7,1%);, die. Elektroindustrie mit 3;5.% 

,im. Gesamtdurchschnitt auf 7,6% gefallen; womit (1 9.75 :.·2;S%) :und 'der Kohlenbergbau mit 3,9% 
sie . den tiefsten Stand seit. 1970 erreichte. Die (1975 : 1 ,0%)·eine vermehrte Investitionstätii?keit. 
höchste ' -Investitions quote innerhalb . der' :ver-
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1972 

Eisen- und Stahlindustrie . . . . . . . . . . .  1 6,7 
Chemie- und Öl sektor . . . . . . .  , . . . . . . .  12,0 
Elektroindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . .  6,3 
NE-Met�IIindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7,1 
Maschinen- und Schiffsbau . . . . . . . . . .  7,8 
Kohlenbergbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7,3 

Gesamtdurchschnitt . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,2 

1973 1974 1975 
Investitionsaufwand in Glo vom Umsatz 

17,6 1 1 ,0 10,2 
14,4 6,7 7,1 
4,1 3,3 2,5 

15,6 10,0 7,8 
8,8 1 1 ,4 7,2 
5,6 2,7 1 ,0 

15,0 8,5 8,0 

1976 

8,0 
7,9 
3,5 
6,4 
7,0 
3,9 

7,6 

64.10.3 Die gesteigerte Investitionstätigkeit und Schiffsbau gefallen ist, während, sie z. B. 
des Jahres 1976 ergab auch eine" höhere Investi- auf dem Chemie- und Olsektor um 28,8%, in der 
tionsintensität (= Investitionsaufwand pro Be- NE-MetaIIindustrie um 27,4% u�d i,n der 
schäftigten), die im Gesamtdurchschnitt mit rund Elektroindustrie sogar um 74,7% gestiegen ist. 
69 500 S um 14,6% über dem des Jahres 19'75 Mit rund 215 900 S Investitionsaufwand pro ' 
mit nur rund 60 700 S lag. Aus der folgenden Beschäftigten stand der Chemie- und Ölsektor 
Tabelle geht hervor, daß die Investitionsintensität innerhalb der verstaatlichten Industrie wie schon 
in der Eisen- und Stahlindustrie und im Maschinen- in den Vorjahren weit an der Spitze. 

Eisen- und Stahlindustrie . ' . . . . . . . . . . .  
Chemie- und Olsektor . . . . . . . . . . . . . .  
Elektroindustrie ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
NE-MetaIIindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Maschinen- und Schiffsbau - - . . . . . . . . . . . 

Kohlenbergbau' : . . . . . .  , . . . . . . . .  ,: . .  : . 
, . '  . : 

Verstaatlichte Industrie insgesamt . ' . . .  
1) vorläufiges Ergeb�is 

1972 1973 

6�,5 65;5 
165,5 225,5 
26,7 14,1 
34,6 ' 79,8 
26,7 29,4 
1 1 ,6 9;0 

69,0 , 81 ,0 

1974 1975 1976 ') 
in 1000 S 

52,5 49,3 48;8 
1 58,8 169,0 215,9 
14,8 1 1 ,8 20,7 
61,0 35,6 45',4 
50,6 34,9 32,4 

,5,1 2,0 8,1 

63,8 , 60,7 69,5 

, 64. 1 1 .1 Die Zahl der in der verstaatlichten lichten Industrie um 1 450 vermindert hat. Dies 
Industrie Beschäftigten wies 1976 . erstmals seit entspricht · auch dem Trend in der gesamten 
1970 wieder eine schwach 'rückläufige , Tendenz österreichischen Industrie, in der 1976 bei einem 
auf. Es waren mit 109 973 um 1 ,3% weniger Stand von 629 300 um 10 000 Arbeiter und 
Dienstnehmer als 1975 beschäftigt, wobei die Angestellte weniger Beschäftigung fanden als 
Zahl der Angestellten ' fast gleichgeblieben ist, 1975. 
während sich die Zahl der Arbeiter der verstaat-

B eschäftigte insgesamt : 
Osterre,ichische Industrie ' .' , " , 0" 0 • • • • • •  
Verstaatlichte Industrie . . . . . . . . . . . . .  

davon : 
Arbeiter . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Angestellte . . . . . . . . . . . . . . . . .  " ,  . . . . .  

1972 

662 323 
104 302 

76 666 
27 636 

1973 

676 252 
106 777 

77 807 
28 970 

1974 1975 1976 

672 990 639 300 629 300' 

1 1 1 007 1 1 1  450 109 973 

80 517 80 050 78 600 
30 490 31 400 31 373 

,, 64.1 1 .2 Innerhalb'der verstaatlichten Industrie durch den Abgang ', von 430 Mitarbeitern der 
zeigte si�h die größte Änderung gegenüber dem Graz-Köflacher Eisenbahn- und Bergbau-Gesell� 
Vorjahr in der Eisen- und Stahlindustrie, . in der schaft (kurz GKB). Gesunken ist die Zahl der 
'mit 65 167 die Zahl der Dienstnehmer. um. 1 389 Dienstnehmer auch in der NE-Metallindustrie" 
geringer war als im Jahre 1975. Wesentlich ver� während alle anderen Wirtschafts zweige gegen­
minderte sich der Stand im' Kohlenbergbau über 1975 mehr- Arbeitnehmer beschäftigten., 
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1972 1973 1974 1975 1 976 

Eisen- und Stahlindustrie . . . . . . . . . . . 62 339 .64 006 66 370 66 556 65 167 
Chepüe- und Ölsektor . . . . . . . . . . . . . .  15 463 16 147 16 596 17 035 17 057 
Elektroindustrie .. . ' .' . . . .

.
. . . . . . . . . . . . 7 499 7 573 7 55? 7 582 7 752 

NE-Metallindustrie . . . . . . . . . . . . .  : :  . . .  " 6 971 . 7 047 7 603 7 390 7 1 87 
Maschinen- und Schiffsbau . . . . . . . . . . 6 062 6 427 7 324 7 517 7 718  
Ko�lenbergbau . .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 968 5 740 5 705 5 523 5 092 

64. 1 1 .3 
. Der gesamte Personalauf\vand der beteiligt (1975 : 1 8,6%). Der vom Bruttoproduk­

verstaatlichten Industrie stieg von 1972 bis 1976 tionswert nach Abzug aller Vorleistungen, die 
von 14,0 Milliarden S um 66,0% auf 23,3 Milli- von anderen Betrieben als Rohstoffe, Halbfabri­
arden .S, pro Beschäftigten von rund 134 300 S .kate, Kraftstoffe usw. bezogen werden, ver­
(1 972) um 57,5% auf rund 211 600 S ·  (1976). bleibende Nettoproduktionswert vermag jedoch 
1976 . mußte die verstaatlichte Industrie gegen- die eigene Wertschöpfung der verstaatlichten 
über dem Vorjahr je Dienstnehmer um ,rund Industrie treffender auszudrücken. Die folgende 
9,3% mehr aufwenden. Tabelle zeigt, in welcher Höhe die Leistungen 

der einzelnen Wirtschaftsbereiche an der Neu-64.12.1 Am Bruttoproduktionswert der Ge-
samte·rzeugu!J.g der österreichischen Industrie schaffung von Werten innerhalb der verstaatlichten 
war di� verstaatlichte Industrie 1976 mit 19,6% Industrie beteiligt waren : 

1972 

Eisen- . und Stahlindustrie . . . . . . . . . . . 12 096 
Chemie- u�d Ölsektor .. . . . . . . . . . . . . . 3 878 · 
Elektroindtlstrie· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 258 
NE-Metallindustrie . . . . . . . . . . . . .  : . . . .  \ · 1  741 ' 

. Maschinen- uhd Schiffsbau . . . . . . . . . . 1 341 
Kohlenbergbau • ' .e • •  ' 0 ' ' ., • • • • • • • •  ' .' . 934 

Verstaatlichte Industrie insgesamt 22 248 
. I) vorläufiges Ergebnis 

Aus der vorstehenden Tabelle geht hervor, 
daß auch im Jahr 1976 die Eisen- und Stahl­
industrie mit 19,6 Milliarden S, d. s. ' 53,3% der 
gesamten Wertschöpfung der verstaatlichten Indu­
strie in Höhe von 36,7 Milliarden S, den größten 
Nettoproduktionswert aus\vies, dem mit 20,8%' 
der . ,Chemie- und Ölsektor folgte. Die Anteile 
beliefen sich bei der Elektroindustrie auf 10,1 %, 
bei der NE-MetalIirtdustrieauf 6,5%, beim Maschi­
nen� und Schiffsbau auf 5,4% und beim Kohlen-. 
bergbau auf 3,6%. 
. . 64.12.2 Die Wertschöpfung der verstaatlichten 

Inäustrie lag 1976 nach vorläufigen Berechnungen 
13,9% über ,der des Jahres 1975, nach Aus-

1972 

·Kohle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,3 
Eisenerz . .  ; '  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,1 
Roheisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2;8 
Rohstahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - .. . . 3,9 
Walzwaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,79 
davon Bleche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,64 
Erdöl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,1 

1973 1974 1975 1976 I) 
in Mill. s .  

13 790 14 585 1 7 534 1 9 563 
3 917 5 407 6 .550 7 661 
2 425 2 659 3 147. 3 715  
1 717 1 829 2 083 2 404 
1 263 i 828 1 '578 1 995 
1 057 1 233 1 283 1 321 

24 169 27 541 -32 175 36 659 

schaltung d�r inflationären Einflüsse beträgt die 
Erhöhung des Nettowertes 7,7%. Mit Ausnahme 
des Kohlenbergbaues, de� eine reale Minderung 
aufwies (-2,7%), konnten . die Eisen- und 
Stahlindustrie (+5,5%), der Chemie- und Ölsek­
tor (+10,5%), die Elektroindustrie (+11 ,6%), 
die NE-Metallind us trie ( + 9,1 %) und der 
Maschinen- und Schiffsbau (+19,5%) reale 
Zuwachsraten verzeichnen. 

64.12.3 Der Mengenausstoß z�igte bei den 
wichtigsten Grundstoffen, Halbzeugen und jenen 
Fertigwaren, die eine gewichtsm,äßige Zusammen­
fassung erlauben, in den Jahren 1972 bis 1976 
folgende · Entwicklung : 

1973 1974 1975 1976 
jn Millionen t 

'3,2 3,18 3,01 2,78 
4,2 4,24 3,83 3,78 
3,0 3,44 3,06 3,32 
4,0 4,46 3,86 4,21 · 
2,80 3,14 2,65 3,09 
1 ,60 1,92 1 ,69 .?,OO 
2,2 1 ,88 1 ,68 1 ,58 
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Hüttemiluminium roh ; . . . . . . . . . . . . . .  
Ku'pferkonzentrate . ' . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kathodenkupfer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. ' 

Elektrolytzink 
: . � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Hüttenblei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
" Superphosphat . . . . . . .  " ." . . . . . . . . . . . .  
Schwefelsäure . . . . . . .  " . . . . . . . . . . . . . . . 

,Erdgas 

. ' " . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . .  . " ! ' 

1972 1973 

106,0 99,2 
7,8 9,5' 

22,1 22,8 
16;9 17,0 
15,4 14,7 
37,0 29,9 
28,4 27,4 

1972 ' 1973 

1 '603,1 1 672,7 

1974 1975 1976 in 1000 t 

106,4 , 98,5 ' 124;1 
9,2 6;7 4,0 

26,7 ' 26,9 28,6 
16,5 16;3 16,5 
14,7 ' ' 14 8, r , 16,2 ' 
4�,8 37,8 23,4 ' 

32,8 27,5 27,4 

1974 1975 , 1.976 in Millionen Nm3 

1 545,4 1 619,6 ' , 1 309;3 

Aus , dieser Tabelle geht , hervor, daß ' die ' Danach liegt "de� reale Wert im Gesamtdurch� 
einzelnen Produkte '1976 eine unterschiedliche schnitt 1976 um 12,7% über , dem y orja�r�s� 
Entwicklung nahmen : Der Ausstoß an Walz- stand. 
waren erhöhte, sich , gegetlüber d�m Vorjahr Up:1 64.13.2 Von den einzt";inen Wirtschaftszw�igen 
16,6%, der darin enthaltene Anteil der Bleche, der ' verstaatlichten, Industrie :wies , die NE- , 
sogar um 18,3% ; Rohstahl wurde um 9,0%, Met�l1ind�strie mit einem geg�nüber 1975 um 
Roheisen um 8,4% und Hüttenaluminium roh 51 ,4% höheren Umsatz die höchste Zuwachsrate 
um 24,0% mehr produziert. Gleichzeitig sank a,uf. Die Elektroindustrie konnte den Umsatz 
die Erzeugung von Kohle (-7,6%), von Eisenerz um 27,9% steigern und lag damit an zweiter (-1)%), von Erdöl (-5,9%), von Erdgas Stelle. In der Eisen-, und Stahlindustrie stieg der 
(-i9�1 %), von Kupferkonzentraten (-40,2%) Wert um 21,7% und auf dem Chemie- und 
und von Superphosphat (-38,0%). Ölsektor um '16,4%. 1976 sind die Umsatzanteile 

64.13.1 Der Gesamtumsatz der verstaatlichten det Eisen- und Stahlindustrie mit 39,3% (1975 : 
I��ustrie stieg von 84,59 Milliarden S im Jahr 1975 38,5%) und des ' Chemie- ,�nd, Ölsekt<:>rs m�t 
um l?,3% auf 10.0,92 Milli:ar�en S im Jahr: 1976. 46,4% , (1975 : 47,6%) des Gesamtum�atzes fast ' 
In ' die,st;t: zum ' Y��gle�chs?�it.raum ' 1973/1974 �nverändert geblieben, Unbedeutend abgefallen 
mit einer Umsatzsteigerungyon 43,4% geringeren ,sind :die Werte für Maschinen- und Schiffsbau 
Wachstumsrate kam aper doch der allgemeine, '�owie für den K'ohlenbergbau�. Seit 1972 iiäh�en 
leichte Konjunkturaufschwung des Berichtsjahres die Umsätze der einzelnen Wirtschafts zweige 

,zum Ausdruck. Die Umsatzentwicklung , des der verstaatlichten Industrie folgende ;Entwick­
Jahres 1976,' erscheint allerdings ungünstiger, lung : 
wenn der inflationäre Faktor ausgeschaltet wird. 
. . . ., "  . i . . . T .  '. ' " • • • ' 

. :  . 

Eisen- und Stahlindustrie 
Chemie- und Ölsektor . � .'::: . . . . : . . . '. 

, " 
Elektroindustrie . . . . . . .  ' . . .  ' . . . . . . . . . " 

NE-Metallindustrie . . . .  , : . . . . . . . . . .
. . .  . 

Maschinen� und Schiffsbau . . . . . . . . .  . 
K?hlenbergbau , ' . . .  " . . . . . . . . . . . . . .  : . 

' Insgesamt ; . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . .. . .
' : 

1) vorläufiges .Ergebnis 

1972 ' 1973 

23 656,8 ,23 866;6'  
' 21 294,6 ' 24 730;5 

3 158,4 ' 2 ,61 5,9 
, . 3  382,2 ' "  '3 590,6 

2 069,5 � 130,1 
942,4 923,,1 

' 54 503,9 57 856,8 

1974 ' in MiIl. 'S 
31 598,5 " 

.. 

, 1975 

32 57-1 ,5 
39 057,3 ' : 40 271;8 

3 350,7 
4 644,5 
3 249,2 
L08.1 ,0 . 

, 82 981,2 

:3 575,3 ' 
3 393,6' , 

3 '665,0 
' 1 109 8' 

. ,' , 

84 587;0 

, , 1 9 76 '); " 

::,39:665,4 

' 46 884 '5i,. , � 

4 570,8 
5 140,4 . 

' . : 
3 '566:8 
1 095,9 , 

100 923;8 

64.13.3 , Die Spanne zwischen den Herstell- aus ihren: Produkten erzielten Erlöse aufgrurid 
kosten und den erzielten Bruttoerlösen, deren erträgnisärmerer Konditionen zustande gekommen 
Aqsmaß wesentlich ist für die BeurteiliIng der sein dürfte , als ip:1 Jahre '1975. Daß mit einer 
Ertragslage, hat , gegenüber : dem Vorjahr eine Exportleistung in Höhe von rund :'35,� Milli­
weitere Verminderung um 5% erfahren (gegen arden S (1975 : 29,4 Milliarden S) im Beiicht�ja:�r 
-1 1% im Vergleichszeitraum 1974/1975). Dies ein um 21,5% höherer Exporterlös erzielt werden 
läßt " darauf schließen, daß mindestens" ein Teil :konnte, dessen Anteil am Gesamtumsatz, : sich 
der ,von den verstaatlichten Unternehmungen au,f mehr als ein Drittel belief, weist da.rauf;hin, 
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daß Preiszugestäridnisse vor allem · auf Auslands- gegenüber 1975 · eine . Erhöhung von 14,6% 
märkten , gemacht ' ·  werden mußten, wo der erreichten ' (Vergleichszeitraum 1973/1974 : . 
Wettbewerb am schärfsten war. · . +26%) schnitt jedoch die verstaatlichte Industrie 

64.14.1 Die' ExportWirtschatt der versta�tlich- im Berichtsjahr 'relativ günstig ab. Ihr Anteil 
ten Industrie konnte 1976 mit der Steigerung von am Gesamtexport der österreichischen Wirt-
21,5% geg�!lüber dem Vorjahr die Zuwachsrate schaft lag de'mnach auch 1976 mit 23,5% wieder 
des VeJ:gleichszeitraumes 1973/1974 mit 56,5% etwas höher als 1975 mit 22,5%. Seit 1972 eni:­
bei weitem nicht erreichen. Im Vergleich zu · wickelten sich , Österreichs Exporte folgender-
den übrigen österreichischen Exporten, die 1976 maßen : ' 

Anteil der ver· 
.Exportleistungen der Exportleistungen der übrigen 

Ös�erreichs F....xport insgesam� ' 
staatlichten 

verstaatlichten Industrie . österreichischen Wirtschaft Industrie am 
Gesamtexbori 

• Jahr MilI, S Index . Mill. S Index Mill. S Index in Proz_e.q� " 
1972 . . . . . . . . . . .  16 294 100 73 453 100 89 747 100 1,8;2 
1973 . . . . . . . . . . .  17 055 105 84 922 1 16  101 977 1 14 ' 16;7 
1974 . . . . . . . . . . . . . 26 696 . 164 106 660 145 133 356 149 20,0, 
1'975 . . . . . . . . . . . 29 426 1 81 iOl 458 138 130 884 146 , 22;5 
1 976 . . . . . . . . . . .  35 766 ' 220 1 16 348 158 152 1 14 169 23,5 

- , 64.14.2 Innerhalb der verstaatl1chten Indu- 26,0% mehr exportieren konnte
'
n, fielen die 

strie zeigten die einzelnen Wirtschafts zweige Auslandsumsätze auf dem Chemie- und Öisektol; 
gegenüber dem Vorjahr wieder eine sehr unter- um 12,2% und beim Maschinen- und Schiffsbau 
schiedliche · Entwicklung, Während die NE- 'um 9,8%.  Itn einzelnen erzielten die Wirtsthafts­
Metallindustrieum 98,8%, die Elektroindustrie um zweige der. verstaatlichten , Industrie seit 1972 
65,5% und die Eisen- und Stahlindustrie um folgende ExporterIäse : 

1972 1973 1974" 1975 1976 in MiII. S 
Eisen- und : St�hlindiIs{rie . . . . . . . . . . . 12 584,9 12 651 ,4 17 812,1 20 965;7 26 410,9 
Chemie- und Ölsektor . . . . . . . . . . . . . . 1 734,8 2-493;3 5 342,2 5 '159,1 4 530,4 
Elektroindustrie ' , '  . ' . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 572,2 492,9 714,7 9�9,1 1 587,6 ., 
NE-Metallindustrie . ' . . . . . .  : . . . .  ; . . . . .  1 062,0 1 071 ,9 1 516,8 1 034,5 2 057�� 
Maschinen- und Schiffsbau . . : . . . . .  : . , !  3'40,1 345,7 1 310,5 1 307,3 1 179;7 
Insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 294,0' 17 055,2 '26 696,3 ,29 425,7 35 766,1 · 

64.14.3 Im Jahr 1976 sind die Exporte etWas 5,7% (1975.: 3,5%). Der Anteil der übrigen 
stärker gestiegen als der Gesamtumsatz. Dadurch Irldustriezweige lag zwisch,en 3 und' 4%. ' . 
lag auch der Anteil der Exporte am {�esamt-' 
umsatz 1976 mit 35,4% geringfügig über ' dem' 64�14.4 In der regl0n�len' Verteilung · ' de� 
.t\nteil im JaJ:!re 1975 mid4,8% . Von den i,inzel- Exporte setzte sich der Trend ·der ' Vorjahre 
nen 'verstaatliChten Industriezweigen verzeichnete zum verstärkten Export na'ch Osteuropa (ohne 
die Eisen- und Stahlindustrie mit 66,5% (1975 : Jugoslawien) 1976 nicht mehr fort. Die Bemühun�: 
·65,0%) weiterhin die höchste Exportquote; gen, aus Wettbewerbsgründeü vor allem in den 
Es folgten die NE-Metallindustrie mit 40,1% Entwicklungsländern neue Absatzgebiete zu fin­
(1975 : 30,6%-), der Maschinen- und Schiffsbau den, schlugen sich 1976, in ·einer Erhöhung : der 
mit 33,0% (1975 : 35,7%), die Elektroindustrie Ausfuhren in Länder, die weder der Europäischen 
mit 34,7% (1975 : · 26,8%) und 'der Chemie- und Gemeinschaft (kurz EG), noch ' der Europäischen 
Ölsektor mit 9,7% (1975 : '12,7%). Freihandelszone (kurz EFTA) oder. Osteuropa 

, . ' . .  (ohne Jugoslawien) zuzuzählen sind, um 36,3% 
' -Die starke .· Exporttätigkeit der Eisen- und · auf 12 396,3 Mil!. S nieder: Dies entsprach 

Stah1industri� drückte sich auch in ihrem Anteil 34,7% vom Gesamte�po�t der verstaatlichten 
am Gesamtexport der verstaatlichten Industrie Industrie, womit 1976 erstmals dem EG�Ra:um 
mit 73,8% (1975 : 71 ,2%) aus. Es folgten mit keine Vorrangstellung mehr zukam. Die, Ausfuhr' 
Abstand ' der Chemie- und Öisektor mit ' 12,7% in die EG-Länder erhöhte sich um 28,6% aUf 
(1975 : 17,5%) und die NE-Metallindustrie mit 12 288,5 Mil!. S, d. s. 34,4% des Gesamtbetrages, 
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während in die EFT A-Staaten und nach Ost- jeweils " sank . .  Die folgende Tabelle zeigt die 
europa (ohne Jugoslawien) , zwar um 3,0% Entwicklung der Außenhandelsverflechtungen 
bzw. 2,7% mehr als 1975 exportiert wurde, der verstaatlichten Industrie mit den einzelnen 
wobei allerdings der Anteil .am Gesamtexport Wirtschaftsräumen seit 1972 : 

Ausfuhr insgesamt EG in % ' EFTA in % 
Osteuropa (ohne 

in. %  übrige: Länder in % Jugoslawien) 
in Mill. S in MiII, S in MiII, S in MiII. S 

1972. : . .  , . 16 294,0 5 432,1 33,3 2 921 ,4 1 8,0 3 250,0 19,9 4 690,5 28,8 

1973 . . . . . .  16 993;5 6 264,2 36,9 2 199,9 12,5 4 293,8 25,2 4 315,5 25,4 

1974 . . .  : . . 26 592,7 8 972,4 33,8 3 064,9 1 1 ,5 6 517,3 24,5 8 038,1 30,2 

1975 . . . . . .  29 425,7 9 555,2 32,5 2 890,8 9,8 7 886,5 26,8 9 093,2 30,9 

1976 . . . . . .  '35 766,1 12 288,5 34,4 2 979,0 8,3 8 102,3 22,6 12 396,3 34,7 
, 

64.15.1 Auch bei den Einfuhren, die insgesamt d. s; 32,9% (1975 : 33,2%) der Gesamteinfuhren; 
1976 gegenüber 1975 um 19,0% (1974/1975 : Obwohl die Importe aus den EFTA-Ländern 
+8,0%) auf 25 865,9 Mill. S gestiegen sind, um 14,1% auf 1 047,0 Mill: S stiegen, sank auch 
gab es regionale Verschiebungen. Aus Ost- ihr Anteil am Gesamtimport, so daß sie 1976 
europa (ohne Jugoslawien) wurde zwar auch 1976 nur mehr 4,0% (1975 : 4,2%) erreichten: Eine 
mit 8 795,3 Mill. S noch der Großteil der Importe Steigerung um 28,7% verzeichneten hingegen 
getätigt: Der gesunkene Anteil von 34,1% (1975 : 1976 die Einfuhren aus sonstigen Wirtschafts-
35,7%) an den Gesamtimporten ' brachte aber ,'gebieten. Sie erreichten mit ' 7 515,0 Mill. S 
mit 13,4% die geringste Zuwachsrate gegenüber 29,0% (1975 : 26,9%) der Gesamteinfuhren. 
dem Vorjahr. Die Einfuhren aus dem EG-Raum Seit 1972 entwickelten sich die Einfuhren aus 
erhöhten sich um 17,7% 'auf 8 508,6 Mill. S, den einzelnen Regionen folgendermaßen : 

Einfuhr insgesamt EG in % EFTA in % 
Osteuropa (ohne 

in % übrige Länder in % Jugoslawien) 
in MiII. S in MiII. S in MiII S in MiII. S 

1972 . . . . . .  .9 660,2 3 690,6 38,� 843,9 , 8,7 3 054,0 31,6 2 071,7 21,S 

1973 . . . . . .  1 1  312,5 4 700,8 , 41 ,6 662,5 5,8 3 659,1 32,4 2 290,1 20,2 

1974 . . . . . .  20 164,0 5 914,3 29,3 1 065,6 5,3 6 1 95,1 30,7 6 989,0 34,7, 

1975 . . . . . .  21 727,0 7 221;0 33,2 917,0 4,2 , 7 751,9 35,7 5 837,1 26,9 

, 1976 . . . . . .  25 865,9 , 8 508,6 32,9 1 047,0 4,0 8 795,3 34,1 7 515,0 29,0 

64.15.2 ' Im Yergleich �azu stiegen die Importe 64.16 Die "Handelsbilanz" (Salden der ciirek-
der übrigen österreichischen Wirtschaft von ten Aus- und Einfuhren) der verstaatlichten 
141 ,7 Milliarden S (1975) um rund 27,2% auf Industrie war auch im BeriChtsjahr mit 9,9 Milli-
1 80,2 Milliarden S (1976). An der Gesamteinfuhr arden S (1975 : 7,7 Milliarden S) aktiv. Lediglich 
Österreichs war demnach die verstaatlichte auf dem Chemie- und Öl sektor (-7,9 Milliarden S) 
Industrie 1976 mit 12,6% weniger stark beteiligt und im Kohlenbergbau (-1 6,1 Mill. S) über-
als 1975 (13,3%). 

. 
wogen die Importe : -

1972 1973 1974 
in Mill. S 

Eisen- und Stahlindustrie . . . . . . . . . . . +7 201,1 +6 670,5 +9 320,4 

1975 

+11 791,5 

Chemie- und Öisektor . . . .  ; . . . . . . . . . . -1 030,7 975,5 -A 270,3 , - 5 013,2 

Elektroindustrie . . . . . . . . . . . . . . . .  ; . . . + 180,9 + 4,0 + 221,5 + 332,4 

NE-Metallindustrie . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . . + 151,6 53,1 + 278,6 1 18,0 

Maschinen- und Schiffsbau . . . . . . . . . . + 132,9 + 57,9 + 899,4 + 738,9 

Kohlenberghau , 1,9 22,9 20,9 32,8 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 

Insgesamt - ,  +6 633,8 +5 680,9 +6 428,7 + 7 698,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1976 

+15 508,8 

- 7 859,5 

+ 8�8,8 

+ 86 8,9 

+ 559,2 

.' 16,1 

+ 9 900,1 
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Wiener Brückenbau- und 
Eisenkonstruktio�s AG, Wien 

Allgemeines 

" 

65. 1 . 1  Der RH hat in der Zeit von ' Mitte 
Oktober 1 975 bis Anfang April 1 976 die Gebarung 
der Wiener Brückenbau- und Eisenkonstruktions 
AG, Wien (kurz WBB), überprüft. 

Die Prüfungshandlungen bei der WBB er­
folgten am Sitz der Unternehmung in Wie? und 
bei der Muttergesellschaft, der " Vereinigte Öster­
reichische Eisen- und Stahlwerke-Alpine 
M�ntan AG" (kurz VA) in Linz. 

65.1 .2 Die Prüfung schloß formell an die 
Prüfung im Jahre 1 958 an. Wegen des bedeutenden 
Gebarungsumfanges beschränkte sie sich im 
wesentlichen auf Sachverhalte der Jahre 1970 
bis 1975. 

Unternehmensentwicklung 
. 65.2. Die seit über einem halben Jahrhundert 

auf Wiener Boden bestehende Stahl- und 
Maschinenbauunternehmung verfügte im Jahre 
1 975 über einen durchschnittlichen Personalstand 
von 809 Bediensteten (1970 : 786) ; davon waren 
5�1 (1970 : 541) Arbeiter und 268 (1970 : 245) 
Angestellte. Am 31 . Dezember 1975 hatte die 
WBB mit 5 496 t den niedrigsten Auftragsstand 
im gesamten Prüfungszeitraum zu verzeichnen 
(1 970 : 12 246 t). Wertmäßig war der Auftrags­
stand Ende 1975 mit rund 310 Mil!. S um- fast 
1 1  % höher als 1970, wobei aber im iusgewiesenen 
Wert die seitherigen Kosten- und 'Preissteige-
rungen unberücksichtigt- sind. " . 

65.3 Die Nettoerlöse konnten von 
152,5 Mil!. S (1 970) auf 435 Mill. S (1975) erhöht 
werden, wobei sich das -Schwergewicht auf die 
Sparten Stahlhochbau und Kranbau verlagerte. 
Der Anteil der Aufträge der Muttergesellschaft 
belIef sich 1 970 auf 51% und ist seit 1 972 (82%) 
auf 40% zurückgegangen. Von den Nettoerläsen 
entfielen im Jahre 1975 rund 36% (1970 : 30%) 
auf Auslandsumsätze. 
. 65.4.1 Zur Zeit der Prüfung durch den RH 

im Jahre 1958 war die Fertigung der WBB auf 
drei Standorte (Wien XXIII., Wien IH. , Wien X.) 
verteilt, was in technischer und wirtschaftlicher 
Hinsicht eine große Belastung für das Unter­
nehmen war. 

65.4.2 Nach der Eingliederung der WBB in 
den Konzern der Vereinigte Österreichische 
Eisen- und Stahlwerke Aktiengesellschaft (kurz 
VÖEST) wurde die Konzentration der Fertigung 
auf einen Standort durchgefüh�t, so daß der RH 
bei der nunmehrigen Prüfung eine völlig anders 
organisierte Unternehmung mit einem einzigen, 
modernisierten Werk vorfand. . 

65.4.3 Gemäß dem 1 .  Verstaatlichungs­
. Organisationsgesetz vom 1 1 .  Juli 1963, BGBI. 
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Nr. 208, ging das -Eigentum an den Anteilsrechten 
der ,WBB von der Republik Österreich auf die 
VÖEST über. Nach deren Verschmelzung mit 
der Österreichis-ch-Alpine Montangesellschaft 
(kurz ÖAMG) am 1 :  Jänner 1973 gemäß dem 
Bundesgesetz vom 15 .  Feber 1 973 zur Zusammen­
fassung der Unternehmungen der verstaatlichten 
Eisen- und StahIindustrie, BGB!. Nr. 109, be­
finden sich sämtliche Aktien im Besitz der VA. 

. 65.4.4 Mit Beschluß · der Hauptversammlung 
vom 2. Dezember 1 965 wurde das Grundkapital 
der Gesellschaft von 35 Mill. S um 45 Mil!. S 
auf 80 Mil!. S erhöht. 

65.4.5 Mit 31 . Juli 1964 schloß die \TÖEST 
mit der WBB ein Gewinn- und Verlustübertra­
gungsübereinkommen :l,b. ' In der Folge wurden 
die Beziehungen' der beiden Gesellschaften auf der 
Grundlage eines , Konzernvertrages (1967) ge­
ordnet, nach dem das Schwergewicht von Betrieb 
und Verwaltung bei der WBB, die maßgeblichen 
kaufmännischen und organisatorischen Agenden 
jedoch bei der Muttergesellschaft liegen. 

Unternehmungspolitik 
65.5 Der Erarbeitung und Festlegung eines . 

Unternehmungszieles stand entgegen, daß die 
WBB gegen Ende des Prüfungszeitraumes neben 
den traditionellen Hauptproduktionen (Stahl­
hoch-, Brücken- und Kranbau) noch über kein 
fest umrissenes Ergänzungsprogramm verfügte. , 

65.6.1 Die erste Programmabstimmung mit 
der VÖEST hat bereits Ende 1959 stattgefunden. 
Eine darüber hinausgehende verfeinerte Pro­
grammbereinigung hat es bis 1 973 nicht gegeben. 
Unter dem Preisdruck des Marktes hat die WBB 
im Laufe der Zeit allerdings einige Fertigungen 
aufgelassen. Ende 1973 wurden - bedingt durch 
die Fusion VÖEST-ÖAMG - die Produktions­
programme der Finalbetriebe des VA-Konzerns' 
katalogisiert, um eine Auf teilung und Abstim­
mung der.Aktivitäten vornehmen zu kannen. Die 
diesbezüglichen Bemühungen der VA führten 
Ende 1975 zur "Produktionsabstimmung in der 
Finalindustrie . mit den Ko'nzernwerken und 
Tochterunternehmungen". Die darin der WBB 
zugeordnete Produktions palette (Stahlhochbau, 
Brückenbau, schwerer Kranbau einschließlich 
Be- und Entladeanlagen nach dem Kran- und 
Greifprinzip sowie Müllverwertungsanlagen) ist 
hauptsächlich auf die Investitionsgüterindustrie 
abgestimmt und unterliegt damit sehr stark 
konjunkturellen Schwankungen. 

65.6.2 Dazu kommt, daß besonders beim 
Stahlhochbau im gesamten westeuropäischen 
Raum erhebliche Überkapazitäten bestehen. Die 
zweite Produktionshauptsparte; der Stahl brücken­
bau, wird bis zu bestimmten Spannweiten immer 
stärker 'durch den Spannbeton konkurrenziert . 
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65.6.3 Die Versuche, in Programm absprachen 65.10.2 Ein anfangs stark sinkendes Umlauf-
mit den österreichisthen Stahlbau unternehmen vermögen bildete 1973 wieder 50% und nach einer 
insbesondere auf dem Kranbausektor Produktions- weiteren kräftigen 'Erhöhung 1974 und 1975 ' 
schwerpunkte zu setzen und zu Produktions- 68% bzw. 65% des': Gesamtvermögens. 
spezialisierungen zu l?elangen, waren ohne Erfolg� 

65.10 .3 Das wirtschaftliche Eigenkapital war 
65.6.4 Die schon ' bisher festgestellten.' um- stets . höher als das Anlagevermögen und �tellte 

fangreichen, jedoch nur in geringem Maße er- von 1965 bis 1973 . im Durchschnitt .. 65% des 
folgreichen' Bemühungen der, WBB und der Gesamtkapitals. 1974 .fiel d�ese Quote infolge, des 
Muttergesellschaft um die Erschließung neuer gestiegenen Kapitalbedarfes und dessen ·Deckung 
Produkte . müssen daher künftig weitergeführt durch Fre,nidkapital auf 40%. ' ' . .  
werden. Den diesbezüglichen Bestrebungen' stehen 
allerdings die sehr weitläufige Produktionspalette 65.f0.4 Die sprungh�fte ErhÖhung der' VO'r� 
der VA-Finalindustrie und die Tatsache, daß . räte und Forderungen konnte 1974 und 1975 ·.nur 
diese . Programmerneuerung laufend für zehn durch eine annähernde Verdreifachung . des 

· Betriebe des Konzerns notwendig is�, entgegen. Fremdkapitals auf ,60% (1974) bzw. 58%', (1975) ' 
des Gesamtkapitals finanZiert . werden. , . ' 

65.7 Der Investitionsaufwand der WBB be- 65.10�5 Aufgrund des hohen Antdies. , der' lief sich 1960 bis '1975 auf rund 210 Mil!. S, , . . . kurzfristigen Verbindlichkeiten und des ' ent-wobei sich die Investitionspolitik der letzten Jahre, sprechend unbedeutenden langfristigen ' Fremd-, s<:hwerpunktrriäßig ·auf eine Mechanisierung des kapitals war die durchschnittliche Laufzeit des Arbeitsprozesses ausgerichtet hat. Tatsächlich ist gesamten Fremdkapitals mit 0,4 ' (1974) b��. eine Verb�seru,ng der Fertigungszeiten erreicht 0,6 Jahren (,1975) kurz. worden, sie konnte jedoch bis zum Ende der 
örtlichen Prüfung des RH die Kosten noch nicht Der Schwerpunkt ' des kurzfristigen Fremd- ' 
bei allen Aufträgen unter die gegebene niedrige kapitals verlegte sich 1971 , 1 974' und 1975 von 

· Erlös.schwelle drücken. 
. den Anzahlungen, Lieferverbindlichkeiten und 

65.8 Der Aufwand für Forschung und ' Ent­
wicklung' entspriCht im Durchschnitt der letzten 
fünf Jahre ungefähr 1 ,3% . der erzielteri Netto­
erlöse, wobei die Bemühungen um die Entwick­
lung neuer Produkte im Vordergrund standen. ' .  . . . . . . 

Rückstellungen auf die Konzernverbindlichkeits­
salden, mit· denen die WBB ' die V ermögensaus� 
weitungen dieser : drei . Jahre , . größtenteils 
finanzierte: 

65.10.6, Obvi,ohl das Verhältnis des wirt­
s,chaftlichen �igenkapitals zum Fremdk�pital nicht 

. . ' , ungünstig war, wies ' die WBB 'wegen der starken . '65.9 In den Jahren 1'965 bis 1969 Jührte die Überhandnahme kurzfristiger Verbindlichkeiten, verschlechterte J\.uslastungssituation iilfolge ' der die'. auch zur ' FinaU?;ie�ung längerfristiger Ver­Marktflaute imf 'dem Stahlsektor zu empfindlich'en ffi.Ög' ensteile herangezogen ' wurden, eine :uri-· Verlusten. Erst in der zweiten Hälfte 1969 und . günstige Liquiditätsstrukfur, auf. In den meisten im: Jahre 1970, verbesserte sich die ' Auftrags� Jahren zwischen 1970 und :1975 überstiegen:' die situation. Mit der zeitverschübenen Auswirkung kurzfris"tigen' Verbindlichkeiten die liquiden ,M�ttd dieser Aufträge war erstmals wieder 1971 eine und die Liquiditätsreserven. Die ständige Zah­V ollauslastung erreicht worden .
. 
Aber bereits im lungsbereitschaft der WBB war jedoch aufgrund J ahre. 1973 wurde die Beschäftigung nur, durc:h die des Konzernvertrages ' durch die MuttergeseU-Hereinnahme von Aufträgen zu Preisen unte� den schaft jederzeit gewährleistet. Werksselbstkosten ' gesichert. , 1 973 und 1974 

mußten 'daher wieder bedeutende Verluste' in . Der ' RH ist sich dabei der Tatsache bewußt, 
Kauf genommen werden. Erst 19,75 gela�g es daß die nach der vertraglichen Regelung de'r' WBB 
der" WBB, ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu nur kurzfristig zur Vd:fügung stehend�n 'Mitt�l 
erzielen: . , der V A im geprüften Zeitraum wirtschaftlicli,.,nicht 

aber rechtlich, ', a,ls ' langJristig betrachtet �erden Finanz.wesen � 
konnten. . 

65.10,1 . Das Gesamtvermögen der WBB war 
von .1965 bis 1975 durch ein leichteres Ansteigen 
des: Anlagevermögens gekennzeichnet, denn die 
WBB investierte mit 145,1 MilI: S n�r um' 16% 
mehr, . als im gleichen Zeitraum abgeschrieben 
wurde. ' 

Der RH führte die zurückhaltende: Investi­
tionspolitik bis 1975 nicht zuletzt auf die noch 
nicht abgeschlossene Suche nach einem-tiagfähigen 
Zusatzprogramm' zurück. 

65. 1 1 . 1  Die WBB überrechnete aufgrund' des 
Gewinn- und Verlustübereinkommens vom '31 . Juli 1964 in den Jahren 1965 bis 1975 einen 
Nettoverlust 'von 246,4 Mil!. S auf die' VÖEST 
bzw. VA: Den"!' standen ein Substanzzuwachs von 
14,2 , MilL S 'und" bis 1971 Einsparungen: oer 
Mui:tergeseIlschaft an Ertragsteuern im 'Ausmaß 
von 1 1 3,8 1\1111. S' gegenüber, so .daß siCh die 
Belastung der VÖEST bzw: der VA durch , die 
WBB 1965, bis '1975 aUf 1 18,4 Mil!. S belief. ' , 
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65. 1 1 .,2 per Erfolg aus V ormateriaUieferungen 
der, ,Mutterge'sellsch�ft an die WB� führte zu 
keiner , wesentlichen Korrektur der obigen Be-
lastung. ' 

65.1 1 .3 ' Der RH verweist ausdrücklich darauf, 
daß nur ,die V crlustübernahmen durch die Mutter­
gesellschaft ausgeglichene Bilanzen ermöglichten. 

65:12 Unter Einbeziehung einer : marktge­
rechten Verzinsung gelang es der WBB nur 1972, 
einen' positiven Betriebserfolg zu erwirtschaften. 
In den übrigen Jahren zwischen 1970 und 1975 
traten hohe Betriebsverluste auf, dementsprechend 
lag die durchschnittliche, negative ' Rentabilität 
des wirtschaftlichen Eigenkapitals bei ' -13,8% 
und die des Gesamtkapitals bei -3,1%. 

1974 und 1975 nahm die WBB 1m Hinblick 
auf das Fehlen, , eines , steuerlichen Einkommens 
der VA keine vo�zeitigen Abschreibungen vor. 

, 65� 13.1 Der Finanzierungsaufwand stieg zwar 
an, lag aber' unter 'j enen Werten, welche sich eirl. 
Kapitalgeber als angemessene Rendite erwarten 

' darf. Daraus folgt, daß der , Finanzierungsauf­
wand kein Hindernis für die Konkurrenzfähigkeit 
und Entwicklungsmöglichkeit der WBB , dar­
stellte. 

, 65.13.2' Der RH empfahl, mittel- und lang-, 
fiistige Finanzpläne zu erstellen und Abweichungs­
analysen zu den tatsächl,ieh erzielten Werten, vor-

' zunehmen. ' . ' ' 
. 65.13.3 Die geprüfte Unternehmung teilte dazu 
rriit; daß sie 'diesen Empfehlungen ' des RH ,nach­
kommen werde', ' ' .. , . , 
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Ersatzinvestition, behielt jedoch die zu ersetzende 
Maschine mit dem Hinweis auf einen möglichen 
Produktionsengpaß in der Umstellungsphase, 
Mangels genauer Maschinenstundenaufzeichnun­
gen schätzte 'die Unternehmung für die pro­
duktionsstarken Jahre 1974 und 1975 für beide 
Maschinen insgesamt 2 000 Betriebsstunden pro 
Jahr, für die nach Ansicht des ' RH eine Schicht 
von nui: einer Maschine fast ausreichen müßte. 
Der RH kritisierte diese Schaffung von maschi­
nellen Reservekapazitäten. Die Unternehmu�g 
stellte sie als zeitlich begrenzte Vorsichts maß-
nahrrie dar. ' 

65.15 .1  Aufgrund des Könzernvertrages galten 
für die WBB prinzipiell auch die Konzern�' 
Investitionsrichtlinien der Muttergesellschaft. Die 
vorgeschriebene Prüfung der Investitionsantiäge 
durch die VA reichte nicht aus. Sie sollte sich 
nach Ansicht des RH',auch auf die Grundlagen, 
z. R auf die Investitionsrechnung und die Über­
prüfung der , Notwendigkeit von Investitionen, 
erstrecken, um auch die häufigen Umwidmungen 
von erheblichen Beträgen auf andere Vorhaben 
einzuschränken. 

65.1 5.2 Die Investitionsrechnu1J.gen wUrden 
oft ohne Detailprojekt mit unvollständigen 
Nutze!1- und Präliminareermittlungen und qhne 
Untersuchung 'von' Alternativlösungen ers'telh. 
Ebenso vermiß'te der , RH die für 'eine richtige 
Investitio�srriittelplanung ausreichenden" reali- -
sierbaren Terminpläne, mit dereq Hilfe di,e hohen 
Überträge von genehmigten, 'aber nicht ausge- , 
nützten Beträgen hätten vermieden' werden 
können. ' 

Investitionen 65.15.3 ' Die in den Jahren: 19�3 " bis 1975 . . besonders forcierte Investitionstätigkeit litt zum ' 65;14:1 Der Investitionsaufwand. der Jahre. Teil unter der sehr raschen Durchführung. Die !960 ?�s 1975 betrug rund 210 MII!. S. Na�h Fertigstellung der De6ülprojekte überschnitt 1nv:est1,t1onsa.r�en J a�ren n�hm erst 19.7,0' dl� sich teilweise mit bereits vergebenen Bestellungen,.. J�hres1nVe?tlt,lOnSS�mme wIed,er , zu. DIe .ab für die, formelle Angebotsvergleiche ,manchmal dIesem Jahr 1n�est1er�en 8.0. MIIl . S sollten sl�h erst nachträglich diIrchgeführt wurden.' Fallweise nur,; zu
, 

rund 3 Yo als , Erweiteru�g und zu �� Yo ergaben sich deshalb hinterher zusätzliche An� ,  zusatzhch zum, Hauptzweck noch kapazltats- schaffungen oder Erweiterungen. ' 
erweiternd ailsw'irkeb.. Dieses Ziel wurde aber 
durch teilweise Weiterverwendung . ersetzter 
Maschin�n, ,Maschinenersatz durch leistungs­
fähigere , Einheiten und Schaffung stiller Kapa­
zitätsreserven überschritten, obwohl bereits bei 
der , 1 961/62 ' begonnenen Zentralisierung der 
Unternehmung zu 'hohe Anlagenkapazitäten ge­
schaffen worden und zusätzliche Erweiterungen 
nach Ansicht des RH nicht gerechtfertigt 'waren. 
Die WBB konnte nie die 1969 in Produktiv­
stunden errechnete jährliche Maschinenbau­
Kapazität voll nutzen.' . 

65.15 .4 Wegen des unzureichenden Projekt­
präliminares konnte das geplante Vorhaben 
manchmal nicht oder nur nach Umplanungen, 
Aufstockung der Mittel durch den Vorstand oder 
Umwidmungen 'bzw. über zusätzliche Baukonten 
ausgeführt werden. ' : '  

65.15.5 ' Der RH empfahl, zusammenhängende 
und einander ergänzende Investitionen bei der 
Investitionsrechnung als Einheit zu betrachten 
und die Begrenzung der Vorstandsermächtigung 
zu , beachten. Der RH vermißte Investitions-

65.14.2 Statt Engpässe durch 'wirksamere Abschlußberichte und Investitionsnachrech-, 
Produktionsplanung und eventuell durch einen nungen, die laut WBB erst , für , die Zukunft 
Mehrschichtbetrieb, wie von der MuttergeseU- geplant sind, sowie ' die vorgeschriebene Über­
schaft empfohlen wurde, zu beseitigen, kaufte sendung von laufenden Soll-1st-Vergleichen des 
die WBB' eine Drehbank um 1,8 ,Mii!. S als I Investitionsfortschrittes an die Konzernplanung. 
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Durch die Weitergabe 
Durchführungsmängel 
worden. 

solcher Elaborate wären 
schnell offenkundig ge-

65:15.6 , Dazu teilte die geprüfte Unternehmung 
mit, ,daß sie ab dem Investitionsprogramm 1976 
in die Koordinierung der Investitionsplanung des 
Konzerns . a,ufgrund einheitlicher Richtlinien, in 
denen den Empfehlungen des RH entsprochen 
würde, eingebunden sei. 

65.18.2 ' Nach einem Einsatz von lediglich 
1 100 Betriebsstunden erfolgte mangels Auf­
trägen die vorübergehende Stillegung dieser Vor­
richtung. 

Der RH empfahl auch bei derartigen, von einzel­
nen Aufträgen abhängigen Vorrichtungen eine 
Abstimmung mit dem Verkauf und die Ein­
holung der Genehmigung des Aufsichtsrates. 

65.19.1 Im Jahre 1973 beantragte die WBB die 
65.16.1  Die Investitionspolitik beschränkte Errichtung einer Bohrstraße. Der RH kritisierte 

sich darauf, als generelle Ziele die Umstruktu- die nicht ausreichende Planung und daß ein Auf� 
rierung auf schwere Produktionseinheiten, soweit stockungsantrag nicht schon vor Beginn der 
sie durch die Programmabstimmung innerhalb Investitionsdurchführung, sondern . erst, ' als die 
des Konzerns erlaubt war, und d�e Beseitigung Überschreitungen großteils schon bekannt waren, 
des anhaltenden Arbeitskräfteengpasses festzu- gestellt wurde. . 
legen. Nach Meinung des RH fehlte ein detaillier-
teres, mittelfristiges Investitionskonzept als Be- 65.19.2 Eine auf Veranlassung des RH durch­
standteil der Gesamtplanung, weil großteils jahre- geführte : rechnerische Überprüfung der Wirt­
lang Unsicherheit über das endgültige Produk- schaftlichkeit der Bohrstraße ergab allein für die 
tionsprogramm herrschte und mittelfristige Ver- Produktion 1975 eine Nettoersparnis von rund 
kaufprognosen nicht erstellt wurden. Es wäre 1,4 Mill. S. Da eine bereits 1968 vom Betrieb 
die gemeinsame Aufgabe deiWBB und der Mutter- vorgeschlagene Investition vorerst abgelehnt 

' ,gesellschaft gewesen, insbesondere unter Mit- wurde, gingen in den Jahren bis 1974 mögliche 
. wirkung des Verkaufes diese Probleme in den Einsparungen verloren. 
Jahren der Hochkonjunktur zu lösen. 

65.20.1 Die WBB begann 1973 mit der Ein-
65:.16.2 Bei der Fertigungstechnologie und führung' von. NC�gesteuerten Maschinen ohne 

für den Maschinenpark fehlten nach Ansicht des vorherige Ausarbeitung eines detaillierten 
RH vor allem bis 1973 ausreichende Bemühungen Konzeptes .  Die wichtige Frage der Program­
um .modernere Alternativen und systematische mierung war Ende 1974 bei Beantragung der 
Verbesserungen. Die durchgeführten Investitionen Investition einer , N C-Brennschneid- und einer 
bestanden . fast durchwegs aus dem Ersatz total . NC-Drehmaschine ebenfalls noch nicht geklärt: 
veralteter Anla.gen. Die WBB wollte die erhofften Vorteile' von NC-

Maschinen umgehend nutzen, während die Aus-65.17 Als 1970 mit der Verlä�gerung der arbeitung ' eines Konzeptes 'für den Gesamt­Brennereihalle begonnen wurde und die gewählte konzern unter Bedachtnahme auf die Bedürfnisse Materialflußlö�ung sich bald darauf erneut als der einzelnen Werke bzw. Gesellschaften längere 
:��:;��:�iCh�:�;:w��:�nd

B;��:���::;���o;; ��i�r�i:��i��:!�e��a:e
e: ;��:�d��:::�n�!�� d�ssen RenOVIerung :erst zweI Jahre vorher mIt stellen eine andere als die in der Folge für den cmem Auf.wand von 140 000 S �bgeschlossen Stahlbau Linz der Muttergesellschaft zum gleichen 

,,:?rden.war, abgetragen werden. D:e�er Abbruch I Zweck angeschaffte elektronische Rechenanlage hatte ?el entsprechen��r und rechtzeltlger Planung I für die Erstellung .d�r Programme der NC-vermIeden werden konnen. Ma,s·chinen. 
65.18.1 Aufgrund ' s�ines tnit 500.000 S be­

grenzten Verfügungsrechtes genehmigte der Vor­
stand Ende. 1973 den mit 500 000 S präliminierten 
Bau einer Brückenträger-Schweißstraße, um damit 
zwei Aufträge rationeller fertigen zu können. Im 
Hinblick sowohl auf . die zur Auslastung be­
nötigten Jahresmengen wie auch auf qie Brücken­
träger-Produktion 1970 bis 1973 war die Investi­
tion nach 'Ansicht· des RH kurzfristig nicht ge­
rechtfertigt, zumal aus ' Temlingründen nicht 
einmal die beiden vorhandenen Aufträge zur 
Gänze damit gefertigt werden konnten. Der RH 
beanstandete, daß das Präliminare um 414 000 S, 
das ist um 83%, überschritten und ohne aus­
reichendes Pouvoir vo'm . Vorstand ' �ufgestockt 
wurde. 

Nach .' Meinung . des . RH 'war mit der NC­
Konzernp.lanung verspätet begonnen worden. 

65.20.2 Die Investitionsrechnu'ng für eine mit 
3,2 Mill. S präliminierte NC-Drehmaschine crgao 
rechnerisch einen Rationalisierungseffekt, der 
nach Meinung ' des , RH unrealistisch war. Dies 
bewiesen ,auch dIe nach der Investition um 3% 
gestiegenen Fertigungskosten und die erheblichen, 
mangels Aufträgen ungenützten maschinellen 
-Kapazitäten. 

65.41 , Das Investitionsprogramm ' 1974 fiel 
durch eine Reihe nicht ausgeführter Projekte und 
durch zugunsten anderer Vorhaben umgewidmete 
Investitionsmittel auf. 
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Der RH empfahl, Umwidmungsanträge grund­
sätzlich vor Genehmigung ebenfalrs durch die 
Konzernplanungsstellen prüfen zu lassen. 

65.22 Von 1969 bis 1975 gab es außer Um­
bauten und der. Errichtung von Fundamenten als 
gewichtigere Bauvorhaben nur die Verlängerung 
der Brennereihalle und die Adaptierung eines 
Bürogebäudes. Die Vergabe der Bauarbeiten 
erfolgte entgegen der ÖNORM A 2050 teilweise 
nach Preisverhandlungen. Da diese nur mit den 
Billigbietern nachweisbar waren, lag eine un­
gleiche Behandlung der Bieter vor. Die Ange­
botsvergleiche sollten nicht nur die Verhandlungs­
ergebnisse, sondern auch die ursprünglichen An­
gebotspreise enthalten. 

65.23.1 Antragsmäßig genehmigte im Aug�st 
197 4 der Aufsichtsrat die Anschaffung eines Leit­
standes zur Fertigungssteuerung. DieseInvestition 
hätte wirtschaftlicher vorbereitet und durchgeführt 
werden können. Nachdem die Fertigung bis 
dahin trotz der Abschaffung des Akkordsystems 
im Jahre 1969 händisch gesteuert und kontrolliert 
und das Projekt auch noch nicht in das Investi-

. tionsprogramm · 1974 aufgenommen worc;l.en war, 
maß man der Investition im Jahre 1974 eine solche 
Dringlichkeit zu, daß zwischen erster Erörterung 
und Zirkulargenehmigung des Aufsichtsrates nur 
zwei Monate verstrichen. Wäre die Einrichtung 
früher geplant worden, hätten es eine weniger 
gedrängte Planung und das normale Genehmi­
gungsverfahren zeitlich erlaubt, die in arbeits� 
technisch vergleichbaren Werken des VA­
Konzerns gesammelteri Erfahrungen bei . dieser 
Investition zu verwerten. 

65.23.2 Eine Rentabilitätsberechnung im 
eigentlichen Sinn lag für den Leitstand nicht vor, 
sondern lediglich eine Analyse der Wirtschaftlich­
keit. Die Kosten sollten in den Stundensatz 
eingerechnet werden. Das Fehlen der Erwähnung 
eines Personalerhöhungseffektes in der Analyse 
verringerte deren Wert als Entscheidungsgrund-
lage jedoch erheblich. Die tatsächliche Erhöhung 
des' Stundensatzes bedeute eine fünfeinhalbfache 
Auswirkung gegenüber der Vorschau. 

65.23.3 Kritikabel fand der RH nicht die 
technische Abwicklung, sondern die Beschaffung 
der Investition. Durch notwendig gewordene 
Nachbestellungen wurde der angeschaffte Leit­
stand zum flexibelsten, aber auch teuersten aller 
verglichenen Systeme. 

Technische Betriebswirtschaft 
65.24.1 Im Gegensatz zu dem umfangreichen 

Weisungsrecht, das sich. die Muttergesellschaft 
gemäß der Konzernvereinbarung auf technischem 
Gebiet vorbehalten hat, steht die Tatsache, daß 
während des Prüfungszeitraumes im gegen­
ständlichen Bereich außer im Rahmen des Auf­
sichtsrates keine einzige schriftliche Weisung von 
der Mutter- an die Tochtergesellschaft ergangen 

ist. Zuletzt bedeutet die Nichtausübung eines 
Weisungsrechtes auch die stillschweigende Zu-. 
stimmung zu Maßnahmen der Untergesellschaft 
auch dann, wenn es sich um Entscheidungen 
handelt, deren Zweckmäßigkeit in Frage gestellt 
wird. 

65.24.2 Hiezu erläuterte die V A, daß sich das 
Führungsprinzip gegenüber den Tochtergesell­
schaften in regelmäßigen Besprechungen mani­
festiere und schriftliche Weisungen Ausnahme­
situationen vorbehal�en bleiben, die im Prüfungs­
zeitraum bei der WBB nicht gegeben gewesen 
seien. Der RH entgegnete, daß an sich bei 
fehlender Übereinstimmung von vorbehaltenen 
und ausgeübten Rechten stets die Gefahr eines 
Führungsvakuums bzw. von Abweichungen von 
der Konze!npolitik bestehe. 

65.25.1 Die Organisation im technischen Be­
reich der WBB war nach Auffassung des . RH 
durch Unvereinbarkeiten und damit den Mangel 
an Kontrollkreisen, durch Personalunionen in 
der Besetzung von Funktionen auf verschiedenen 
Ebenen und damit Kompetenzunklarheiten' sowie 
von unzweckmäßigen und praktisch nicht durch­
führbaren Vertretungen gekennzeichnet und sollte 
daher neu konzipiert werden. Dabei wäre auf 
eine Mindestgliederung des technischen Bereiches 
in Planung und Steuerung, Leitung der Fertigung' 
sowie Kontrolle Bedacht zu nehmen. 

65.25.2 Nach Mitteilung der Gesellschaft ist 
in dem zwischenzeitlich erstellten neuen Organi­
sationsentwurf den Anregungen des . RH voll 
entsprochen worden. 

65.26.1 Die Frage der Kapazitätsauslastung 
war das Zentralproblem der WBB schlechthin. 
Die Erzeugungskapazität wird durch einen 
Rahmen begrenzt, der im wesentlichen durch die 
Kapazitätsfaktoren technische Produktions­
anlagen, produktives Personal (einschließlich 
"Technisches Büro") und nichtproduktives Per­
sonal festgelegt wird. 

Die betriebswirtschaftliche Bedeutung . der 
Kapazität und ihrer Auslastung liegt darin, daß 
.daraus die Fixkostensätze des Werkes abgeleite� 
werden, deren Höhe maßgeblichen Einfluß auf 
die Konkurrenzfähigkeit hat und deren Deckung 
für die Ertragslage der Unternehmung maßgeblich 
ist. 

Das Entscheidungsproblem besteht darin, die 
drei Kapazitätsfaktoren so festzulegen, daß aus 
der sich daraus ergebenden Kostengestaltung, 
Konkurrenzfähigkeit und Erlöserzielung auch die 
bestmögliche Ertragslage resultiert. 

65.26.2 Wenngleich weder von der WBB 
selbst noch von der Muttergesellschaft eine dies­
bezügliche Festlegung ausdrücklich getroffen 
wurde, so war doch anhand zahlreicher Beispiele 
für den gesamten untersuchten Zeitraum festzu­
stellen, daß die Bestrebungen darauf gerichtet 
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waren, _d�rch -Anhebung d�s Faktürs "Procl!1ktive 
Arbeitskräfte" auf das . höhere; Niv_�au der beiden 
anderen' Kapazitätsfakt9,ren zu einer . maxim'alen 
Auslastung der technischen Kapazitäten und zu 
höchstmöglichen Tütmagen zu gelangen. 

Dieses Streben gipfelte in der festgestellten 
Diskrepanz in der Geschä,fisentwicklung · des 
Jahres 1974, die einerseits <dl:1rch einen der 
höchsten bis dahin ·erreichten ··Auslastungsgrade 
der Werhtätten und andererseits durch' ein sehr 
lingünstiges Betrieb�ergebnis g�kennzeichnet war. 

65.26.3 Nach Ansicht des RH mußte dieses 
Mißverhältnis zwangsläufig · entstehen, sobald 
sich durch nicht immer vüll :überschaubare 
Markteinflüsse eine' über die . .optimale Kapazitäts": 
auslastung der Maschinen und Anlagen hinaus­
gehende maximale :AlJslastung· e.rgab. Die �usätz­
lichen· Aufträge .yerursachten eim!rseits progressiv 
fallende Erlöse und- ' andererseits prügressiv 
steigende Kosten, w.ofür . der RH eine Reihe von 
Beispielen aufzeigte. . -

maximalen 
täten und 
gelangen. 

Auslastung der technischen Kapazi-. 
zu möglichst hühen - Tün�agen .zu 

65.29.3 Nach Mitteilung der geprüften Gesell­
schaft k.onnten : die Abweichungen in . der 
Zwischenzeit mitHilfe des Leitstandes wesentlich 
verringert werden... _ .  ' . 

.65.30.1 - Aber auch bei - der Analyse . vün Ab.­
weichungen zwischen Werkstatt- und Nach­
kalkulati.onen war qas Einfließen von produkti.ons­
politischen Überlegungen im Sinne maximaler 
Kapazitätsauslastung in die Kalkulationen fest-
zustellen. - - . - _ ' . -

65.30.2 Eine kalkulatürische Berücksi�htigung 
der Abweichungsfaktürt;ri· wäre dann möglich, 
wenn . eine . Beziehung zwischen Fertigungs­
intensität·- und V<:rbrauchsabweichung besteht. 
Der RH empfahl daher der :Unternehmung, die 
Abweichungsanalysen .in . Hinkunft auch dahü,l­
gehend auszuwertert, üb eine und ....:.... gegebenen­
falls . ---:- welche derartige Beziehung feststellbar . 

65.27 - Die WBB hat in ihren · Küstenbudg�i:s ist. Bejahendenfalls könnten Künsequenzen hieraus 
rund die Hälfte der Gesamtküsten' einer Produk- 'bei der Entscheidung über die Hereinnah�e von· 
tionsstunde als fix dargestellt. Der RH hat zu Geschäften insüferne gezügen werden, als. bei 
dieser -Relatiün eine Gegenberechnüng angestellt besünders abweichungsanfälligen Aufträgen eine 
tind' ist hierin zu der Auffassung .geEmgt, daß im .höhere Preisuntergrenze festzusetzen wäre . .  
Beispielsjahr 1974 - bei langfristiger Betrachtung 
- nur ein geringerer -Teil der gesamten Küsten' . Kaufmännische Betriebswirtschaft 
der WBB .-a:ls absülut fix und nicht als innerhalb" - .. _ - . . . . . ' . . . 
eines 'praktikablen Zeitra�mes abbau fähig ·anzu- _ . . 65.31.1 .Auf ��fürderung des V�rbu.res �r-. 
sehen war. Die Beurteilung der Küstenstruktur ist 'mtttel.�e . dte Betrtebsabrechn�ng 

. . 
fur etnzelne 

einerseits bei-'der Hereinnahme vün. nicht küsten- A��trage Grenzküsten, �üzu dte vartablen Küsten 
deckenden � Aufträgen von grüß er . Bede�tung, d.es Mü�at�budgets herangezügen wurden. Für 
wird aber andererseits durch das geplante Ausmaß etne Opt1mter�ng des _.Absat�- und Erzeugungs-
der . Betriebsbereitschaft beeinflußt. . _ p�ogramms retchten . d1ese Etnze�un.�ersuchun�en 

. . . rucht aus. ' Nach Anstcht des RH ware dazu etne 
65.28.1 Mit Wirkung vüm 1 .  Oktober 1969 Deckungsbeitr�gsrechming besser geeignet. 

an wurde bei, der WBB dn neues Lohnsystem mit 
:analytischer -Arbeitsoewertung · eingeführt, das 
praktisch' auf _ eine Abschaffung des bis ' dahin 
geltenden Akkordlohnsystems hina.uslief und die 
ei11.zelnen . Tätigkeiten · nach ihrem Arbeitswert 
ein.s.i:uft. 

65.31.2 : Die WBB teilte dazu mit, daß die 
Vürarbeiten hiefür im Gange seien. 

65.32.1 .1  Bis zum Ausscheiden des vormaligen 
Leiters der Vorkalkulati.on im April 1974 wurde . 
die Vürkalkulatiün als Stabs abteilung des Vür-

65.28.2 Die Abschaffung des Akk.ordsystems sta,ndes -geführt. Danach wurde kein definitiver 
erfolgte nach Auffassung des RH ins.ofern zu · Nachfülger eingesetzt. Seither untersteht . die 
früh, als die hiefür notwendigen Begleitmaß- Vürkalkulatiün der . Abteilung Arbeitsvorbe­
nah111en mit · erheblicher Verspätung eingeleitet reitung. 
wurden. . 65.32.1 .2 Aufgrund der derzeitigen Stellung 

6p.29.1 . . Beträchtliche Leistungsabweichungen, der einzelnen Abteilungen in der Unternehmung 
ausgedrückt als. Unterschied zwischen den Pro� erscheint die anzustrebende Unabhängigkeit der 
duktiünsstunden in der Vürkalkulati.on . und der Vorkalkulatiün .von Betrieb und K.onstrukti.on 
Nachkalktilati.on, : gehörten in allen Jahren des nicht gewährleistet. 'Überdies vertrat d�r RH die 
untersuchten Zeitraumes zu den Hauptpr.oblemen Ansicht, daß die Nichtbesetzung einer S.o wichtigen · 
der Unternehmung. . P.ositi.on für die gesamte Unternehmung nachteilig 

sein kann . .  ' . 
65.29.2 Als wesentliche Ursache für Übq-

schreitungen _ der Vürkalkulationen vermeinte 65.32.1.3 Dieser Empfehl�ng des RH wurde' 
der RH die Tendenz zu erkennen, mit Hilfe äußerst nach Mitteilung des V.orstandes in der Zw.is�hen­
knapper Kalkulatiünsansätze · zu der dargestellten zeit bereits Rechnung getragen. 

15* 
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65;32.2 Trotz Forderung ' nach" Vereinheitli- der Vergabe von komplizierten Unterlieferungen 
chung der Vorkalkulation gemäß den .Richtlinien mit hohen Wertanteilen am Hauptauftrag eine 
zur' Konzernvereinbarung 1967 wurde mit den verstärkte Risikoüberwälzllng durch konsortiale 
entsprechenden Vorbereitungen erst 1975 begon- Auftragsdurchführung anzustreben. . ' 
nen. Eine einheitliche Handhabung wäre schon 
deshalb von Bedeutung, weil der Verkauf für 65.36. r Da 'infolge unzureichender Produk­
die WBB von der Muttergesellschaft vor genom- tions- und Kapazitätsplanung Best�llungen, von' 

men wird. ' 
Fremdarbeitskräften von Leistungen aus Ingenieur-
büros oft auch kurzfristig vergeben werden 

65.33.1 HinsiChtlich der kalkulatorischen mußten, ohne daß ausreichende Vergleichs­
Kosten verwies der RH auf verschiedene Mängel offerte eingeholt werden konnten, empfahl der RH, 
und empfahl eine den betrieblichen qegebenhei!en eine zeitgerechte Angebotseinholung durch ver-
entsprechende Verrechnung. ' 

besserte Planung zu ermöglichen. 
65.33.2 Da ,Übers.t.unden und Wartezeiten 65.36.2 Im Zusammenhang mit der Frage der 

grundsätzlich,die Stammkostens,tellen der Arbeiter Wirtschaftlichkeit von Leiharbeitskräften verwies 
belasten, ergaben sich teilweise Feplkontierungen der RH , auf die , Problematik, daß ausländische 
bei der ' Kostenstellenrechnung. Der RH schlug Leiharbeitskräftelieferanten herangezogen wur� 
vor, Überstunden und Wartezeiten immer den den, während z. B. 1975 Arbeitsplätze in anderen' , Kostenste�len anzulasten, �ei d<:nen sie ent�tehen. ' Konzernbetrieben teilweise unter Opfern erhalten 

65.33.3 Für di� Kostenplanung e;mpfahl der werden mußten. 
RH, aus Gründen der Vorsicht Kosten .im Zwei- Nach Ansicht des RH dürften ,bei Personal-

' felsfall als variabel anzunehmen. Die Trennung fragen nicht die isolierten Wirtschaftlichkeitsbe­
nach fixen und variablen Kosten sollte rein nach trachtungen der einzelnen Werke ausschlaggebend kostenwirtschaftlichen Gesichtspunkten vorge- sein; es 1llüßten vielmehr die Gesamtinteressen nommen werden; insbesondere sollte in mittel- , , ' 

des Konzerns dominieren. 
und langfristigen Überlegungen die Möglichkeit 
des Abbaues (relativ) fixer Kosten einbezogen 65.37.1 Zur Vermeidung eventuell ungleicher ' 
werden. ' Behandlung von Angeboten bzw. zur besseren 

65.33.4 Der RH bemängelte, daß in ,  den Kontrolle der Vergaben empfahl der RH, die 
Jahren 1974 und 1975 von der geprüften Unter- auf gleiche Leistungsbasis ergänzten Angebots­
nehmung keine Kostenbesprechungen durchge- preise anzugeben, mit sämtlichen Anbietern die 
führt wurden. gleichen Verhandlungen zu führen, und alle 

Verhandlungsergebnisse festzuhalten. Er kriti-
65.33.5 Der RH empfahl, deri Einsatz der sierte vor allem, d,aß Vergaben an teurere Lie-' 

EDV für die "Vorkalkulation in Erwägung zu ferabteQ. aufgrund von subj ektiven Einschätzungen 
ziehen. Dadurch könnten einerseits' ohne wesent- erfolgten, und empfahl, vor Vergabe eine objektive 
lichen Mehraufwand neben der' Vollkosten�' 'auch Bewertungsanalyse , mit Quantifizierung , vorher 
eine Grenzkostenkalkulation und andererseits der festgelegter Kriterien durchzuführen. 
Vergleich zwischen: Vor- und Nachkalkl(lation 
automatisch erstellt sowie eine verfeinerte Ab- . 65.37.2 Die Unternehmung erklärte, daß im 
weichutigsanalyse durchgeführt werderi. Sinne dieser Empfehlung bereits moderne Ent-

scheidungsanalysen Anwendung fänden. 65.33.6 Die Unternehmung sagte zu, den 
Empfehlungen des RH hinsichtlich der Kosten- 65.38 Bezüglich der Energieversorgung emp­
rechnung nachzukommen. ' fahl der RH vor allem eine Kostensenkung durch 

. Materialwirtschaft 
65.34 ' Dem Konzernvertrag 1967 entsprechend 

so�lten alle Verträge über den Bezug ,von Energie 
und von nicht im Konzern 'erzeugtem Walzstahl 
sowie äne Einkaufs- und Rahmenverträge von 
der 'VA 'abgeschlossen werden. Der WBB ver­
bleiben daher nur die Durchführung des darüber 
hinausgehenden Wareneinkaufes sowie der Abruf 
von Lieferungen aus Rahmenverträgen, die Ver­
gabe von Fremdbearbeitung und die Beschaffung 
von Leiharbeitskräften und Ingenieurleistungen. 

65.35 Im Hinblick auf die Tendenz : zu 
größeren K�anan1agen .,und die aufgetretenen 
Probleme bei der Gewährleistungsabgrenzung zu 
Unterlieferanten , empfahl der RH, vor allem 1;>ei 

16 

Vermeidung unnötiger Stromverbrauchsspitzen 
und eine engere Zusammenarbeit mit der VA od�r 
gegebenenfalls eine Änderung der Konzern­
vereinbarung, f�ls bei"Bestellung durch del1 VA­
Zentraleinkauf keine Vorteile gegeben sind. 

65.39.1 ,  Die Vergabe von Transportaufträgen 
erfolgte �eilweise voD? Betrieb und teilweise vati 
der Einkaufsabteilung (kurz Einkauf) ohne ent-' 
sprechende' Transportrichtlinien. Zur Zeit der 
Prüfung durch den RH bereitete der Einkauf 
eine Festlegung von Transportbedingungen und ' 
Rahmen-Transportbestellungen vor, wobei ' der 
RH eine Abstimmung mit den Transportabtei-" 
lungen dc::s Konzerns vermißte. Der RH empfahl· 
außerdem die , organisatorische : Eingliederung 
aller Transportfragen in. den Einkauf, 
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65.39.2 Im Hinblick allf die zunehmende 
Bedeutung der Frachten als Kostenbestandteil 
und die teilweise beträchtlichen Kostenüber­
schreitungen gegenüber der Vorkalkulation wäre 
den Frachtkalkulationen und -vergaben mehr 
Bedeutung beizumessen. Ebenso wäre es zweck­
mäßig, Art und Kosten des Transportes bereits 
bei der Angebotskalkulation genau festzulegen. 

65.39.3 Diesen Empfehlungen des RH bezüg­
lich des 'Sachgebietes Einkauf wird vom Unter­
nehmen bereits Rechnung getragen., ' 

65.40.1 An organisatorischen Hilfsmitteln für 
die Lagerwirtschaft verfügte die WBB über eine 
händisch geführte Materialkartei sowie für Lager­
(Standard)-Material, auftrags gebundenes Material 
und Reste über 17  verschiedene EDV-Ausdrucke 
und seit 1975 über Kontrollblätter für Standard­
und Auftragsmatetial. 

65.40.2 - Von den 17  EDV-Listen, welche 
gegen Entgelt bei der Muttergesellschaft in Linz 
erarbeitet wurden, verwertete ,die Materialbuch­
haltung nur drei. Die Unter1}ehmung sicherte zu, 
die Zahl und den .Inhalt der für die Material­
wirtschaft erforderlichen List�n den echten' Be­
dürfnissen anzupassen: 

65.41 Die Bevorratungsdauer der Roh-, Hilfs­
und Betriebsstoffe verschlechterte sich 1970 im 
Vergleich zu den Vorjahren auf 8,2 Monate, 
konnte aber bis 1973/74 auf sechs Monate gesenkt 
werden. 1975 trat wieder eine Erhöhung auf sieben 
Monate ein. Nach Meinung des RH wurden durch 
die seiher Ansi_cht nach teilweise zu ' hühe V or­
' sicht Reserven in die Bevorratung eingebaut, 
welche einer optimalen Lagerhaltung entgegen­
standen. Die gleiche Feststellung hat der RH 
bereits imläßlich seiner vorhergehenden Prüfung 
bei der WBB 1958 getroffen. -

Die temporären Überbestände ,waren auch auf 
Auftragssistierungen sowie auf von der WBB 
nicht beeinflußbare vorzeitige Materlalanliefe­
rungen zurückzuführen. 

Recht und V erwaltu�g 
_ 65.42 Bei , einem Konsulc;ntenvertrag stellte 
der RH fest, daß nur ein Vorvertrag mit Kündi­
gungsmöglichkeit geschlossen wurde, es jedoch 
-nicht zum Abschluß eines Hauptvertrages kam, 
obwohl die GeschäftsverbindiIng mit" dem Kon­
sulenten fortgesetzt wurde. Nach Ansicht des RH 
waren bei einem Projekt, für das die WBB rund 
�,4 Mill. S aufwendete, in Anbet�acht der unzu­
reichenden ' Unterlagen der angestellten Markt­
untersuchungen, des noch unausgereiften_ Pro­
j ektes und mangels Erfolge anderer Lizenznehmer 
die von der ' WBB geleisteten Vorauszahlungen 
als überhöht zu bezeichnen. ' 

65.43.1 Im ] ahre 1972 beteiligte siCh die WBB 
an einem Forschungsprojekt, ohne' vor Abschluß 
des Vertrages Gutachten, einschlägiger Fachleute 

oder österreichiseher Hochschulen- zur Beur­
teilung . der techniscl).en Verwertbarkeit einzu­
holen. Die Stelhlngnahme unabhängiger Gut­
achter, die aus Geheimhaltungsgründen erst rund 
ein ] ahr -nach Vertragsabschluß - angefordert 
wurde, bestätigte die im Verla�f der Entwick­
lungsarbeiten erkannten Schwierigkeiten, die sich 
der Produktionsreife ' entgegenstellten. 

65.43.2 _ Der RH ermittelte, daß nach Ein­
stellung die,ses Projektes eine Reihe von Patenten, 
nicht mehr verwertbar und schutzwürdig war. 
Er . empfahl, künftig nur solchen Forschungs­
projekten den Vorzug zu geben, die in das Pro­
duktionsprogramm der WBB passen oder es sinn-
voll ergänzen. -

65.44.1 Nach Ansicht des RH sollten in'Anbe­
tracht der Höhe der Prämienzahlungen (1975 : 
4,4 Mill. S) die Versicherungsangdegenheiten 
entsprechend dem Konzernvertrag nicht durch 
einen Makler, sondern von der Muttergesell� 
schaft direkt wahrgenommen werden. Zum 
Zwecke einer rascheren Schadensliq'uidierung 
empfahl der RH, die schadenskausalen Umstände 
mit Hilfe eines standardisierten Fragenkataloges 
vollständig zu erfassen. 

65.44.2 In der Zwischenzeit wurde die WBB 
in - das VersiCherungswesen der Mutt�rgesell­
schaft voll eingegliedert. 

Personalwesen 
65.45.1 Die Konzernvereinbarung der Unter­

nehmung mit der VA enthält auch ein Weisungs­
recht der Muttergesellschaft bezuglieh der Per­
sonalverwaltung; zusätzliche Richtlinien soll�n 
eine einhe.ttliche Personal- und Sozialpolitik 
gewährleisten. Im Aufgabenbereich der Unter­
nehmung verbleiben Belegschaftsführung, Per­
sonal- und Sozialverwaltung sowie erforderliche 
Arbeitseinsatzmaßnahmen. Freiwillige soziale 
Leistungen, individuelle Lohn- und Q-ehalts­
regelungen und die Höhe des Personalstandes sind 
von ' der Muttergesellschaft zu genehmigen. 

65.45.2 Der RH stellte fest, daß erst ab 1974 
eine nach Dienststellen und Qualifikationen ge­
gliederte Personalbedarfsplanung vorlag. 

65.46.1 pie Personalsituation der WBB war 
wie auf dem gesamten Arbeitsmarkt angespannt. 
Zum Ausgleich wurden bei hohem Auftragstand 
in vermehrtem Ausmaß Überstunden verfahren, 
die allerdings zum Teil auch durch knappe Offert-, 
Fertigungs- _ und Liefertermine, ve�spätete Zeich­
nungsbeistel!lmg, Umreihung der Prioritätetl 
sowie verspätete Materialzulieferungen yer,ursacht 
waren. Es wird daher nach Meinung des RH not­
wendig sein, durch -entsprechende- Planung und 
organisatorische Maßnahmen einem übermäßigen 
Anfall von Überstunden entgegenzuwirken.-
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65.46.2 Der RH stellte fest, daß die WBB im 
Berichtszeitraum hohe Fluktuationsraten - im 
Vergleich auch weit über den Werten innerhalb 
des VA-Konzerns - aufwies; _ allerdings mit 
sinkender Tendenz. 

65.47 - Umschulungsmaßnahmen für neu ein­
gestellte Arbeitskräfte zur Behebung bestimmter 
Personalengpässe brachten infolge Interesselosig­
keit kein positives Ergebnis. Auch aus diesem 
Grunde war es erforderlich, sowohl bei den 
Arbeitern als auch bei den Angestellten Leih­
arbeitskräfte aufzunehmen. Nach Meinung des 
RH sollten. Leiharbeitskräf te künftig nur in Aus­
nahmefällen eingesetzt werden. Auf dem Gebiet 
der Fortbildung des Personals werden aber inten­
sivere Bemühungen notwendig sein. 

65.48 Der Personalaufwand pro Beschäftigten 
stieg um 83,8% auf rund 204 000. S. Die VA ver­
zeichnete in diesem Zeitraum ein Ansteigen um 
78,4%. Zusätzlich wurden 1975 für nicht im 
Personalaufwand erfaßte unternehmensfremde 
Arbeit�kr�fte, 1-Iontagearbeiten für Verkaufs­
aufträge, Konstruktionsleistungen und Planungs­
arbeiten sowie für verschiedene Dienstleistungen 
35,38 Mill. S aufgewe�det, das sind um 342% mehr 
als 1970. 

65.49.1 Bei gleicher Arbeite,:zahl im Berichts­
zeitraum stieg der gesamte Lohnaufwand um 
88,8% auf 74,9 Mill. S. 

Der gesamteJ Gehaltsaufwand der WBB ver­
doppelte - sich nahezu innerhalb des geprüften 
Zeitraumes auf 50,5 Mill. S. Das durchschnittliche 
Monatsgrundgehalt lag 1975 mit 12 103 S gegen­
tiber 1970 um 89,35% höher. Das durchschnitt­
liche 'Grundgehaltsniveau der WBB wurde an das 
der VA angeglichen . . 

· 65.49.2 - Der RH war der Auffassung, daß 
regelmäßige Personalbeurteilungen die Begrün­
dUJ;1g von individuellen Gehaltserhöhungen er­
leichtern würden. 

Absatzwirtschaft 
65.50.1 Wie bereits erwähnt, wurde aufgrund 

der Konzernvereinbarung die "Durchführung 
a�ler V.erkaufsgeschäfte nach mit der WBB festge­
le!?ter Produktions planung" der VA übertragen, 

65.50.2 Der RH wies auf die organisatorisch 
nicht günstige Trennung des Personalstandes des 
V erl.milfsbüros, das teilweise im Stande der WBB 
bzw . . teilweise im Stande der Mutterge�ellschaft 
gef\ihrt wird, hin. Inzwischen wurde das gesamte 
Verkaufspersonal . . in den S�and .p.er VA über-
nömmen . . ' " "'1 ' J , 

65.51 . 1 ·Von 1970 bis 1975 lag der wert..: 
mäßige Anteil des: Stahlhöchbaues an der G;esamt­
produktion im purchschnitt bei 59%, der des 
�ranbaues bei 22% und der des Brückenbaues. 
bei 15.%.  pie restliclien .4% verteilen sich 'auf 
diverse kleine Produktionssparten. . 

17 
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·65�51 .2 Die Unternehmung wies darauf hin, 
daß die Forderung nach einer grundsätzlichen 
Änderung des Produktionsprogramms, besonders 
bezüglich der gefährdeten Produktionssparten 
Stahlhoch-. und Brückenbau, nicht erfüllt werden 
konnte, da die anlagen- und personalmäßige Aus­
stattung der WBB. ein grundlegendes Abgehen 
von Stahlbaukonstruktionen nicht zuläßt. . 

65.51 .3 Nach Meinung des RH liegen die 
Möglichkeiten einer wirtschaftlichen Beschäfti­
gung der: WBB nicht nur in der Entwicklung 
und Herstellung neuer Produkte; vielmehr müßten 
eine Konzentrierung und Spezialisierung des der'" 
zeitigen Erzeugungsprogramms und eine weitere 
Rationalisierung der Fertigung angestrebt werden. 

. 65.52 Im langjährigen Durchschnitt (1970 bis 
1975) lag der Anteil der Erlöse durch V A-Auf­
träge am Stahlbausektor bei 56%, am Stahl­
brückenbausektor bei 57% und am Kranbau­
sektor bei 55%. Insgesamt war die VA mit 52% 
am Umsatzgeschehen der WBB beteiligt. 

65.53 Die Nettoerlöse stiegen während des 
geprüften Zeitraumes von 152,5 Mill. S (1970) 
um 185% auf 435 Mill. S (1975) an. Die Gesamt­
entwicklung war jec:ioch sehr unterschiedlich, nur 
die Hochkonjunkturjahre 1971 und 1974 waren 
durch außerordentlich starke Zuwachsraten (53% 
bzw. 70%) gekennzeichnet. 

Bei -einer Gegenüberstellung von In- und Aus­
lands erlösen ist ein Überwiegen des Inlandsmark­
tes (1975 64%) festzustellen ; eine stärkere Ex­
portverflechtung ergibt sich allerdings bei Be­
rücksichtigung der über die Muttergesellschaft 
getätigten . (indirekten) Exporte, be� denen die 
WBB · nur als Sublieferant auftrat (1975 : 49%). 

65.54 Die WBB konnte während des geprüften 
Zeitraumes nur im 'Jahre 1972 ein positives 
Umsatzergebnis erzielen . . Dem Gewinn dieses 
Jahres von 32,4 Mill. S stehen die Verluste der 
übrigen Jahre in der Höhe von rund 90 Mill. S 
gegenüber, so daß si!=h il1sgesamt im Prüfungs­
zeitraum ein U,msatzv,erlust von 57,6 Mill. S ergab. 

Die auf dem Auslandsmarkt erzIelten Ergeb­
nisse trugen wesentlich stärker zum Gesamtverlust 
bei als die Umsatzergebnisse des Inlandsmarktes. 
Die Ergebnisse der direkten Exporte · waren 
von 1970 bis 1975 durchwegs negativ. Insgesamt 
verbesserte sich das Exportumsatzergebnis der 
WBB zwar. d\lrch die indirekten Exportaufträge 
der VA, blieb aber mit Ausnahme von 1972 , und 
1973 dennoch stat;k negativ. 

65.55 Die. bei · dnzeinen Geschäften erlittenen 
Verluste waren hauptsächlich auf d�e folgenden 
Ursachen zurückzufUhren : . 

a) Abschluß von Fixpreisgeschäften ohne Berück­
. sichtigung künftiger Kostenentwicklung 
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b), Verzicht auf die Verrechnung von Verwal­
tungs- .und Vertriebskosten ' bei ' einzelnen 

. Auftragen 
c) beträchtliche Differenzen zwischen dem vor': 

' kalkulierten und dem tatsächlichen Stunden� 
' aufwand , , ' 

d) �ie Not'Yendigkeit, Referenzanlagen zu bauen 
, e) , die Überk�pazität auf dem Stahlbau,sektor. 

\I(egen der ' knappen Termine, der zu geringen 
Arb�itsleistung des ausIandischen Personals und 
der ,unzureichenden anlagenmäßigen Ausstattung 
nicht erreicht . wurden, ausschlaggebend. Die 
orgaf!,isatorischen Schwachstellen bei der Ab­
wicklung von . Großaufträgen (Fehlen eines 
Projekt-Managers, Nichtanwendung der . Netz­
plantechnik) _ wirkten sich ebenfalls ergebnisver� 
schlechternd aus. 

65.56.1 ' Das : KranbauprQgramm ' , umfaßt 65�57.1 Der Stahlhochbau umfaßt alle Varia­
schwerpunktmäßig vor allem Krahtypen des tionen an Stahlkonstruktionen, beginnenci von 
Hüttenwerksbereichs, Spezialkrane .für. den Kraft- leichteren . Lagerhallen bis zu den schwersten 
wei.-ksbau sowie Hafenverladebrücken. Im Kranbau Gerüsten im Industrieanlagenbau und bei Stahl:': 
mußten von 1970 bis 1975 Verluste von insgesamt skelettgebäuden. Mengenmäßig stellt er die be-
13,2 Milt S ·verbucht· werden:, wobei die hohen deutendste Pioduktiortssparte dar, erlös mäßig lag 
Verluste 1971 (23,S Mil!. S) und 1975 (22,2 Mil!. S) der Anteil mit 34% gleich hoch wie beim Kran­
vor allem auf di� Abrechnung von drei . G�oß- qau., Insgesamt ' stiegen die Erlöse während des 

, k .. k f' h  geprüften Zeitraumes um, 316%" �lso auch proJe ten zuruc zu u ren waren. wesentlich deutlicher als beim Kranbau (+2230/0)' ' . 65.56.2 ' Die Kranbau-Umsätze, die auf VA- Diese starke Umsatzaus:weitung, kommt auch ,im 
Aufträgen bas�eren, verbesserten das' Erge�nis steigenden Anteil am Gesamterlös zum Ausdruck : 
der WBB vOn 1970 bis 1975 um rund 33,7 MilL s. 31,9% (1972) bzw. 44,1 %  (1975). Nach Ansicht 

Der Grund für den dennoch niedrigen Anteil des , �H entsprach diese ,Entwicklung, nIcht , den 
der WBB an den Kranbestellungen der VA lag Zielen der Spezialisierung bzw. der Er}Veiterung 
einerseits in der Auslastung ·der Kapazität der bestehender Spezialprogramme, jedoch den Markt-' 
WBB mit Fremdaufträgen bzw. · darin, daß die gegebenheiten. . . 

von den VA-Kunden vorgeschriebenen 'Liefer� 65.57.2 Der Stahlbau brachte 1970 bis 1 975 
termine nicht akieptiert werden konnten, an:- insgesamt �inen Verlust von 24,6 MiIl. S. Nur ' 
dererseits war die WBB mangels ausreichender 1971 (1,5 Mil!. S) und 1972 (7,1 Mil!. ' S) konnte 
freier Kapazität des technischen Büros zeitweise mit Gewinn abgeschlossen werden. Auch beim 
nicht in ,der Lage, (;!ntsprechende Angebote aus- Stah1.hochbau werden die Ergebnisse der einzelnen 
zuarbeiten. Weiters vergab , die VA Kranbau-;: Jahre durch die hohen Verluste bei einzelnen 
aufträge auch aus Preisgründen - in Einzelfällen Aufträgen geprägt. ' 
lagen die Preise der WBB weit über den Konkur- 65.5S:i . Grundsätzlich ist der, Markt . auf dem 
renzangeboten :- ap: fremde Lieferanten. , Stahlhochbausektor von Überkapazitäten gek�nn-' 

65.56.3 DIe unternehniu'ngspolitische ' Ziel_ zeichnet. Konkurrenziert wird die \VBB Insbe� 
setzung der Spezialisierung rind die Schaffung sondere in dem Be�eich vo� Aufträgen bis zu 
von Referenzanlagen 'waren auch. dle -,ausschlag- einem Gewicht von ' 500 t · durch eine große An­
gebenden Motive für die Hereinnahrne' von Auf-. zahl von kleineren Stahlbauanstalten . . 
trägen für Krananlagen; welche zu Verlusten , Die Möglichkeit der WBB, auf die' Export­
führten . . . Gemäß Erfolgsrechnung .' .b�achte ein märkte auszuweichen, war im Gegensatz zum 
bestimmter J\.uftrag der WB� einen Verlust in Kranbau auf dem Stahlhochbausektor nur in 
Höhe . von 61 % .' :des, 'Nettoerlöses. ,Als , Konse- Einzelfällen gegeben, 
q';1en'z �iner ·überprü�u.ng , dieses , Geschäftsfalles 65.5S.2 . Ein Projekt ' einer" schlüss�lfertigen 
durch die �onz,�rn�evI�lon w�rden Anordnungen Anlage brachte gemessen �m Nettoerlös . einen 
getro�en, dIe kunft�g el!!-<;� WIederholung solcher Verlust von 105% ; der Abschluß dieses A�ftrages 
FehlleIstungen entgegenWIrken ;sollen. h��te nach den gegebenen Umständen unterbleiben 

·müssen. 65.56.4 . 'Als ' Hauptverlustursachen sind ' vor 
allem die Größe; des' Aufiragsgegenstandes', wobei 65.5S.3 Auch zu der Hereinnahme eiries .A�f-· . 
die ·konstruktiven und fertigungstechnischen:Pr6- trages " zur Herstellung ' von Si:ahlbaukon'struk�' 
bleme im Angebotstadium unterschätzt 'worden tionen" für eine ausländische Fabrik stellte der , 
waren, sowie 'der . Abschluß zu ·'einem Fi�preis RH fest, daß 'die Entscheidung ' für 'di<::sen" Auf�� ' ­
ohne kalkulatorische Eirirechnung: eines : Fix- trag;" :bei welchem die WBB ' einer ' Preissenkung . . 
preiszuschlages iu hennen: Weiters 'waren ' die zustimmte, · einen Großteil , dei: J:lertigung " an 
kalkulatorische Außerachtiassung bekannter kon- Dritte vergeben mußte , und schließlich: .noch 
struktive'r und fertigungs technischer " Engpässe, pönalepflidi.tig wurde, nicht der gegebepen Aus� 
dle Aufnahme unverbindlicher Zulieferungsan� ·lastungssituation entsprach. Dies<;r Auftrag schloß 
gebote in die Kalkulation" sowie: die kalkuia-' mit einem Verlust ,von 22% vom Nettoerlös, 
torische .Unt·erstellung idealer Konstruktions:", zog' allerdings günstigere Anschlußa�fträge nach· 
Fertigungs- und Montagebedingungt:;n�: die jedoch sich. . 
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65.58.4 Aufgrund der ungünstigeren Auftrags- jektstadium und eine Aufwandsko?-trolle in" den 
lage im Jahre 1973 ging die WBB bei eine� R�ihe wesentlichen Betriebsbereichen, die durch eine 
von Aufträgen auf den von den Kunden vorgege- eigens g'eschaffene Unternehmens kontrolle (Stab­
benen Limitpreis ein. Bei Lohnaufträgen mit ho- stelle des Vorstandes) wahrgenommen: wird. 
hen, schon bei Abschluß vorhersehbaren Verlusten 
kritisierte der RH, daß es unterlassen wurde, Bei integrierter Betrachtung der Wirksamkeit 
Grenzkostenüberlegungen anzustelien. , ' , 

' des , zentralen Produktionsleitstandes und der 
bereits im Einsatz befindlichen NC-Bearbeitungs� 

65.58.5 Bei einem Auftrag aus dem Jahre 1 973 maschinen ist eine positive Entwicklungstendenz 
zur Herstellung 'von Konstruktionen für Stahl- weiter zu verzeichnen. 
werkseinrichtungen kritisierte der RH, daß der ' , 

' Eine Verbesserung der , Effizienz des' Techni­von der WBB erstellte Preis, wegen mangelhafter 
Kalkulationsgrundlagen aufSchätzkosten beruhte. schen Büros soll durch' eine Aufg�benteilung, 

Die , Erfolgsrechnung für diesen Auftrag , ergab nach , managementorientierten Marktaktivitäten 
1· V I t 3501 d N tt rl" d n und produktionsorientierter Auftragsabwicklimg e nen er us von 10' es e oe oses, esse 

. Ursachen allerdings , nicht zur Gänze im Ver- möglich gemacht werden. , 
' 

antwortungsbereich der WBB lagen. Aus diesem Die Bemühungen um eine Programminnovation 
Grund anerkannte die VA als Auftraggeber waren intens,iv fortgesetzt worden" wobei im 
die von der WBB angemeldetel) Mehrforderungen Sinne der im Konzern vorgegebenen Produkt- , 
und die geleisteten Entwicklungsarbeiten� Damit orientierung am Sektor "Fördern und Hc:;ben" 
verringerte sich der Verlust der WBB auf rund mit dem Bau von kontinuierlic.hen Massef,lgut-
9% des Nettoetlöses. ' umschlaganlagen dn neuer Produktsektor in 

65.58.6' Der Auf trag über eine and�re Anlage Angriff genommen wurde. . ' .. " 

wurde aufgrund des starken Konkurrenzdruckes 'Mit ve"rschiedenen neu entwickelten Produkten 
zu einem Preis jibernommen, 'der beträchtlich konnten bereits , Markterfolge erzielt werden, 
unter den Werkselbstkosten lag. Nach Ansicht andere befinden sich im Stadium der Fertigungs­
des RH wäre es t:rforderlich gewesen, mittels vorbereitung: "-

, einer Grenzkostenrechnung festzustellen, ob ein Det veräncier�en Auslastungsmöglichkelt des 
Deckungsbeitrag gewährleistet ist. Dieser Auf- Maschinenbaues durch die Strukturänderung im 
trag brachte der WBB einen Verlust in Höhe von Kranbau (Trend vom Hüttenwerkskran zu Hafen-
66% des Nettoerlöses. umschlaganlagen) wird mit ' neuen Produkten 

65.59 Die Entwicklung der Erlöse beim Brük- Rechnung getragen und eine gleichmäßigere Be­
kenbau schwankte in den Jahren 1970 bis 1975 schäftigung erwartet. 
zwischen 6,9 und 50,1 MiIl. S. Grundsätzlich Die Marktenhyi,cklting als äußere ,Einfluß, grÖß, e 
kann gesagt werden" daß, bedingt vor allem durch auf das Betriebsgeschehen hat der WBB 1976 'und das starke Vordringen, der Spannbetonbrücken, im abgelaufenen Zeitraum 1977 nicht 'die volle der , Stahlbrückenbau bei der WBB nur in be- AU,sschöpfung , der vorhandenen Produktiqns­sche,idenem Ausmaß zur ,G-:t;undawilastung" des mittel ermöglicht. ' Dabei ist anzuführen; daß -Stahlbaues beigetragen hat. ' 

, 
bei gleichen, Kostensätzen - die ' erforderlic;hen 

65.60 Nach Beendigung der Prüfung über- Produktivstunden im Stahlbau von ' monatlich 
reichte der ,Vorstand einen Bericht über die Ge- 44 000 auf 39 000, im Maschinenbau von 8 500 
schäftsentwicklung der Jahre 1976 und 1977, auf 7 500 gesenkt werden konnten: Es ergiht 
der im folgendel)' wiedergegeben wird : sich damit. einers,eits eine Entspannung am Sektor 

"Nach einer ausg'eglichenen' Bilanz im , Jahre, 
des , bei . WBB ' immer knapp,en Arbeitskräfte� 
potentials, ande:t;�rseits zeichnet sich . langfristig 

1975 konnte auch für das Jahr 1976 - trotz auch ein selektiveres Vorgehen bei der Auftrags.., 
ungünstiger Auslastungssituation - eine leicht herein�ahme ,ab. , positive Bilanz vorgelegt werden. Im .1 : Halb-
jahr 19,77 war infolg� der unbefriedigenden. Im Auftragseingang selbst kam es zu ' einer 
Auslastung nur das Umsatzergebnis positiv. Strukturverschiebung dahingehend, 'daß der Hoch­

und Brückenbau mengenmäßig zu- und der Kran-Entsprechend den gesetzten Unternehmens- bau abnahm. Die stark reduzierte Auslastungs� leitlinien war 'die Investitionstätigkeit der Jahre möglichkeit mit Hüttenwerkskranen konnte nu� 1976 und 1977 darauf ausgerichtet, einen höheren durch " Aktivitäten am Sektor von' Bafengroß­Mechanisierungsgrad ' bei höherer , Präzision zu geräten einigermaßen kompensiert werden; Eine erreichen, wöbei grundsätzlich, keine' Kapazitäts- Aufwäitsentwicklung zeicpnet sich auf dem erweiterung angestrebt wird. Die 'Verschrottung Gebiet der Müllkompostieranlagen ab, wobei alter Anlagen wurde praktisch abgeschlossen. hier jedoch hauptsächlich die,Ingenieurleistungen 
Die getroffenen orgilOisatorischen Maßnahmen und die hohen Zukäufe dominieren" die Aus­

zur Verbesserung der Kostenstruktur 'umfassen lasturig im ,Fertigungsbeieich aber niCht wesent-
die \vertanalytische Kostenbetrachtung im Pro- lich beeinflußt wird;" ' " , 
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Verwaltungshereich des Bundes­
ministeriums für Finanzen 

ÖsterreiChische Länderbank AG 

66.1 Di� rechtlichen V erhäl tnisse der Öster­
reichischen Länderbank AG (kurz LB oder Bank) 
haben sich seit der letzten Prüfung des RH im 
Jahre 1966 (siehe TB 1966 Abs. 96) nicht ge­
ändert. Die Beteiligung der Republik Österreich 
am Grundkapital , ist mit 60% gleichgeblieben. 

Gemäß § 2 der Satzung der Bank ist Gegen­
stand des Unternehmens der Betrieb von Bank­
und Handelsgeschäften aller Art im In- und 
Ausland. Die LB. entspricht damit dem Typ 
einer Univetsalbank. Ihre Beteiligu,ngen auf dem 
Industriesektor sind, gemesseR an der Bilanz­
summe der Bank, von untergeordnete� Bedeutung. 

Geschäftspolitik 
66.2.1 Die für den geprüften. Zeitraum gülti­

gen :unternehmungspolitischen' Grundsätze der 
LB waren nicht formell, etwa in der Form eines 
vom Vorstand beschlossenen und vom Aufsichts­
rat genehmigten Unternehmungskonzeptes, fest­
gelegt. Sie flinden ihren Niederschlag in internen 
Arbeitsanweisungen des Vorstandes sowie in 
dessen geschäfts politischen Handlungen und Ziel-
�etzungen. ' . . 

66.2.2 Der RH zeigte auf, daß es im Sinne 
einer modernen Unternehmensführung notwendig 
wäre, zur Erhaltung und Erhöhung der Gesamt­
wirtschaftlichkeit einer Unternehmung eine ge­
schäftspolitische Konzeption durch den V?rstand 
auszuarbeiten. Sie wäre zu beschließen, schriftlich 
festzulegen und dem Mitarbeiterstab bekannt­
zugeben. 

Weiters wies er darauf hin, daß ein mittel­
fristiges Unternehmungskonzept entsprechend 
flexibel sein müßte, was durch eine jährliche 
Überarbeitung mit nadifolgender Revision ' der 
Teilkonzepte erreicht werden könnte. 

66.2.3 Der Vorstand teilte in seiner Stellung­
nahme mit, daß die erste Fass:ung der geschäfts­
politIschen Konzeption, von der beabsichtigt ist, 
sie jährlich zu überarbeiten, bereits im Februar 
1977 den Funktionären der Bank bekanntgegeben 
wurde. 

66.3 Im Berichtszeitraum war die Geschäfts­
politik des Vorstandes darauf gerichtet, unter 
strikter Einhaltung der kredit- und währungs­
politischen Richtlinien zur Stabilisierung ' der 
Wirtschaft unter·besonderer Beachtung der Liqui­
dität und der Sicherheit für ein organisches Wachs­
tum der Bank zu sorgen,. Ziel der ' geschäftspoli­
tischen Maßnahmen war es, größere Sicherheiten 
bei den Aktiven zu schaffen und die Marktstellung 
der LB auszuweiten. Dies , gelang der Bank ins­
besondere durch den 100%igen Erwerb der Öster­
reichischen Cred�tinstitut AG (kurz ÖCI), welche 

berechtigt ist, das Hypothekengeschäft zu betrei­
ben. Dieses Recht besaß die LB als einzige ver� 
staatlichte Großbank trotz jahrelanger Bemühun7 
gen bis dahin nicht. ' , 

66.4 Weiters trug zur erfolgreichen Ge" 
schäftsentwicklung auch die Imagepflege der 
Bank bei, welche es in erster Linie als ihre Auf­
gabe ansah, sich in den Dienst der österreichischen 
Volkswirtschaft zu steHen. Dabei konnte' nicht 
vermieden werden, daß sich Maßnahmen im 
volkswirtschaftlichen Interesse zu Lasten be­
triebswirtschaftlicher Interessen der Bank, etwa 
der Gewinnerzielung, auswirkten. lJnter rliesem 
Aspekt ist es zu verstehen, daß sich. die LB bei 
der Gewährung von Konsumkrediten, insbeson­
dere während der Gdtungsdauer der kredit­
restriktiven Maßnahmen, betont zurückhielt, was 
teilweise auch für die Gewährung von Fremd­
währungskrediten galt. Den sichtbaren Nieder­
schlag fand diese Politik darin, daß die LB in 
diesem Zeitraum zu den Jahresultimos die Noten: 
bankhilfe zur Rdinanzierung von Krediten weder 
durch Wechselrediskont noch durch Wert­
papierlombard in ' Anspruch 'nahm ' und auch 
während der im Berichtszeitraum herrschenden 
Mittelknappheit größten Wert auf Liquidität 
legte. ' 

66.5 Im Auslandsgeschäft war die Geschäfts­
leitung in Wahrung des banktechnischen Grund­
satzes, daß höchstens ein Drittel der Bilanzsumme 
auf den Auslandsbereich entfallen soll, bemüht, 
vorsichtig zu disponieren und die verzweigten 
Plazierungen im internationalen Geschäft regel" 
mäßig zu kontrollieren. Die Risken des Auslands� 
geschäftes wurden überdies dadurch . einge­
schränkt, daß ein Großteil der Forderungen relativ 
kurzfristig veranlagt wurde und keine ,Dritt­
landfinanzierung bestand, wie auch das 'Ausmaß 
der Roll-over-Kredite bescheiden war. . 

In ' Verfolgung dieser Grundsätze lehnte es der 
Vorstand der Bank im Prüfungs zeitraum ab, 
zeitweilig durch die Marktlage bedingte Höchst� 
sätze für Kunden-Schillingeinlagen zu zahlen. 

66.6 Infolge des beachtlichen Wachstums der 
Bilanzsumme, mit dem die Ertragsentwicklung 
nicht Schritt halten konnte, und mangels Kapital­
zufuhr von außen ging der Eigenmittelanteil 
von 6,7% der Gesamtverpflichtungen im Jahre 
1966 auf 2,1 %  im Jahre 1975 zurück. Durch die 
Kapitalerhöhungen in den Jahren 1 967 und 1973 
hatte sich zwar ' das Grundkapital der LB von 
250 MiIl. S auf. 600 Mill. S erhöht, doch war 
damit der Bank kein , neues Kapital zugeflossen, 
da die Erhöhungen aus Gesellschaftsmitteln . er-
folgten. ' ." 

Erst im ' Jahre 1976 wurde das Grundkapital 
von 600 Mill. ·S auf 900· Mill. S durch Kapital­
zufuhr von Aktionärseite aufgestockt, wodurch 
der LB Eigenmittel von 540 Mill. S zuflossen. ' : 
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66.7 Um den Wünschen ihrer Kommittenten 
nach längerfristigen Krediten nachzukommen, 
legte der Vorstand der LB in den Jahren 1975 
und· 1976 Länderbankanleihen auf. Damit nahm 
die LB das volkswirtschaftlich bedingte Interesse 
wahr, auch längerfristige Investitionen zu finan­
zieren. 

66.8 Die Dividendenpolitik der LB war im 
Berichtszeitraum davon bestimmt, jährlich eine 
10%ige Dividende auszuschütten, was mit Aus­
nahme des Jahres 1968 (8%) für den ganzen 
Berichtszeitraum zutraf. Diese ausgeglichene Divi­
dendenpolitik war ein Mittel der gute'n Markt­
pflege der Länderbankaktien, die in der Kursent-
wicklung zum Ausdruck kam. 

. . 

66.9 Der Vorstand der Bank beauftragte im 
Frühjahr 1976 ein auswärtiges Team, die inner­
betriebliche Bankorganisation zu überprüfen und 
ein neues . Organisations schema auszuarbeiten, 
welches den Gegebenheiten eines modernen Bank-
betriebes Rechnung trägt. . 

66.10.1 Die geschäftspolitischen Zielsetzungen 
des Vorstandes der LB brachten es mit sich, daß 

· die Br�ttoerträge einzelner Geschäfstssparten 
nicht in dem Maße ge'steigert werden konnten, 
uni die erheblichen Kostensteigerungen im Be­
riChtszeitraum sowie die seit 1 970 zunehmende 
Zinsspannenverringeru'ng auszugleichen. Der· RH 
bezeichnete es als Aufgabe der Bankleitung, Maß­
nahmen zu setzen, die Ertragslage zu v.erbessern, 
und empfahl, jene Geschäftssparten, in welchen 
die LB im Prüfungszeitraum auf eine größere 
Ausweitung verzichtete, z. B. das Massenge­
schäft, stärker zu pflegen, um einen neuen Kun­
denkreis anzusprechen. Weiters regte er an, das 
Kreditvolumen insgesamt auszuweiten und sich 
im Auslandsgeschäft unter Wahrung der 
bisher vertretenen vorsichtigen Geschäftspolitik 
stär�er zu engagieren. . 

Auch legte er der Geschäftsleitung nahe, trotz 
der nunmehr verbesserten, international gesehen 
jedoch noch zu geringen Eigenkapitalausstattung 

· um eine weitere Kapitalzufuhr bemüht zu · sein. 
66.10.2 Der Vorstand berichtete in seiner 

SteIlungnahrne, daß Maßnahmen, die Ertragslage 
der Bank zu verbessern, bereits eingeleitet 
worden seien. So soU insbesondere das Auslands­
gescl;1.äft verstärkt und das Massengeschäft aus-

· geweitet werden. Auch sei bereits eine Reor­
ganisation des gesamten Unter.nehmens in Arbeit . 
Weiters beabsichtige der Vorstand, wegen einer 
erneuten Kapitalzufuhr beim Bundesminister für 
Finanzen vorsteIIig zu . werden. 

Finanzwirtschaft 
66.1 1 . Die Bilanzsumme der LB erhöhte sich 

in den Jahren 1966 bis 1975 von 13,9 Milliarden S 
um 42,5 Milliarden S auf 56,4 Milliarden S ;  
das entspricht einer Ausweitung um 305%. Zum 
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31 . Dezember 1976 erreichte sie 65,6 MiIIiarden S, 
was eine Steigerung um 16,3% gegenüber dem 
Vorjahr bedeutet. 

66.12.1 Die Spareinlagen nahmen im Berichts- . 
zeitraum von 4 249 Mill. S auf 14 224 Mill. S 
zu. Ende 1976 betrugen sie 16 308 Mill. S (Er­
höhung gegenüber 1 975 14,7%). Dem Zuwachs 
von 234,8% bis Ende 1975 steht eine durchschnitt­
liche Erhöhung dieser Einlagen aller Aktien­
banken von 269,6% und aIIer österreichischen 
Kreditinstitute von 253% gegenüber. 

Der im Kreditapparat festgestelIten Übung, 
über das Habenzinsabkommen hinaus Zinsboni­
fikationen zu gewähren, konnte sich die Geschäft�­
leitung rucht gänzlich entziehen, um nicht Markt­
einbußen hinnehmen zu müssen. Sie setzte im 
ersten Halbjahr 1976 Maßnahmen, das Ausmaß 
der Bonifikationen zu verringern. 

66.12.2 Der RH empfahl, durch gezielte 
W erbemaßn�hmen das Spareinlagenaufkommen 
zu verbessern, wobei das Hauptaugenmerk darauf 
zu richten wäre, durch eine Verstärkung , des 
Massengeschäftes einen breiteren Kundenstock für 
das Einlagengeschäft zu gewinnen. Weiters regte 
er an, die Zinsbonifikationen weiter abzubauen. 

66.12.3 Nach Mitteilung des Vorstandes wur­
den bereits die nötigen Veranlassungen getroffen, 
durch gezielte Werbemaßnahmen das Sparein­
lagenaufkommen wie den Umfang des Mengen­
geschäftes zu vergrößern. Die Problematik der 
;linsbonifikationen werde laufend beachtet. 

66.13 Mit den eigenen, zur öffentlichen Zeich­
nung zum ersten Male 1975 aufgelegten Anleihen, 
die in der Bilanz 1976 mit 1 081 Mill S. ausge­
wiesen wqrden, stehen der Bank nunmehr auch 
fristenkonfcirme Mittel zur Verfügung, .um län­
gerfristige Kredite einräumen zu können. ' Oiese 
Emissionen brachten nicht zur Gänze neue Fremd­
mittel, da Teile aus 'Giro- oder Spareinlagen ange­
schafft wurden, wodurch sich die hereingenomme- . 
nen Gelder verteuerten. Trotz der dadurch ent­
stehenden Ertragseinbuße wird die LB auch kürif­
tig nicht darauf verzichten können, zusätzliche, 
fristenkongruente Mittel aufzunehmen, um der 
zunehmenden Nachfrage der Wirtschaft nach 
langfristigen Krediten zu entsprechen. 

66.14 Der Wertpapierbesitz der LB stieg um 
259,6% auf 4 692,7 Mill. S. Von 1975 auf 1976 
. erhöhte er sich um 67,3% auf 7 851 · MilI: S. 
Er betrifft festverzinsliche Wertpapiere, Aktien, 
soweit keine Beteiligungsabsicht vorliegt, und 
Anteile. Den maßgeblichen Anteil an der Erhö­
hung hatten die festverzinslichen Wertpapiere, und 
bei diesen die Bundesobligationen . . 

Infolge der Erhöhung der Nominalverzinsung 
bei fast aIIen im Umlauf befindlichen Anleihen 
im Jahre 1974 stieg der durchschnittliche Er-
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trag auf 8,25% · (1976), was ertragsmäßig nach 66.17.3 Die Ursachen für den · geringeren 
wie vor als günstige Veranlagungs art bezeichnet Zuwachs der Kredite der LB , (Positionen 
werden kann. Wechsel; sonstige Schuldner) lagen nach den 

66.15  . Einen erheblichen Zuwachs im Prü­
fungszeitraum weisen die · Z wischenbankfor­
derungen wie auch die Zwischenbankv'erpflich­

' tungen auf. So erhöhten sich die Schilling- und 
Fremdwährungsforderungen gegen in- und aus­
ländische Kreditinstitute um 1 173,5% auf 20 232 
Mill. S, ihr Anteil an 'der Bilanzsumme von 1 1 ,4% 
auf 35,9%. 

Die ,Zwischenbankverpflichtungen, die in den 
Positionen "Einlagen österreichischer Kredit­
institute" und "Sonstige Gläubiger" ausgewie­
sen werden, nahmen um 703% auf 21 830 Mill. S 
zu, ihr Bilarizanteil erreichte somit ,Ende 1975 
38,7%. 

66.16.1 Ultimo transaktionen, das sind die 
Zwischenbankveranlagungen über, den Jahres­
wechsel, die in den ersten Tagen des folgenden 
Jahres wieder rückgeführt werd_en, ,hat auch 
die LB in den letzten Jahren vorgenommen. 
Wenn sich ,der RH auch dem Argument der· Ge­
schäftsleitung nicht verschließen �onnte, die 
Bank hätte sich dieser banküblichen Gepflogen­
heit vor allem mit Rücksicht auf ihre internatio­
nalen Bankverbindungen nicht entziehen können, 
empfahl er dennoch, diese Ultimotransaktionen 
einzuschränken. . 

, 66.16.2 Der Vorstand teilte mit, daß er sich 
dieser Meinung ' anschließe und diesbezügliche 
Beschlüsse bereits gefa�t habe. 

. 66.17.1 Die unter der,Bilanzposition "Sonstige 
Schuldner" ausgewiesenen Kredite an ·natürliche 

, und j�1!istische Personen, die nicht ,Kreditinstitute 
sind, erhöhten sich von 5 385 Mill. S Ende 1966 
um 212,5% auf 16 830 Mill. S zum 31 .  Dezem­
ber 1975 :und erreichten am Bilanzstichtag 1976 
20 847 Mill. S, das ist um 23,9% mehr als ein 
Jahr zuvor. 

Im Zeitraum 1966 bis 1975 stiegen die Kredite 
bei den Aktienbanken um durchschnittlich 257,1 % 
und bei allen österreichischen Geldinstituten um 
254,1%. ' 

66.17.2 Die ,Wechselforderungen der LB 
nahmen uni 130,9% auf 6 286 Mill. S zu. ,Mit 
diesem Prozentsatz liegt die Bank etwas hinter 
der Entwicklung aller Aktienbanken (+148,9%) 
und aller Kreditinstitu'te (+155,9%). Im Jahre 
1976 erhöh�eb. sich diese Forderungen 'um 23,5% 
auf 7 761 : Mill. S. . 

Feststellungen des .RH vor allem in der im, Prü­
fungszeitraum wirksame'n geschäftspolitischen 
Zielsetzung ,des Bankvorstandes, der Sicherheit 
den Vorrang . gegenÜber einer übermäßigen 
Kreditausweitl!ng einzuräumen: Maßgeblich hie­
für war jedoch auch die zögernde Aufnahme neuer 
Marktstrategien, zum Beispiel in größerem Um� 
fang das Massengeschäft (mit Kleinkrediten) zu 
betreiben, wie es die Mehrzahl der Kreditinstitute 
,schon lange. tat. ' 

Im Hinblick darauf, daß für das Betriebs­
ergebnis der Bank der Erfolg des Kreditge­
schäftes ,von, entscheidender Bedeutung ist, emp­
fahl der :RH, dieses ' durch · gezielt\! Maßnahmen 
auszuweiten. . . , 

66.17.4 Die Bankleitung führte 'aus, daß 'sie 
der Empfehlung des RH bereits nachgekommen 
�� . , . " . 

66;18 W�� die Bank die Einbringli�hkeit
· 

von Forderungen als zweifelhaft erachtet, werden 
die zu erwartenden Verluste von den �ntsprechen­
den Forderungen noch vor , dem Bil�nZstichtag 
abges�tzt und als Aufwand ' verbucht. Da diese 
Wertberichtigungen aus Vorsicht reichlich dotiert 
wurden, erreichten die · iri den Jahren 1966 bis 
1975 tatsächlich eingetretenen Ausfälle riür, einen 
Bruchteil der erwarteten Verluste. , . . ." -

66.19.1 Die LB begann in der zweiten Hälfte 
der sechziger Jahre ihr internationales , Geldge­
schäft 'auszubauen, wobei es dem Institut gelang; 
eine .bedeutende Position' auf dem · österreichi­
schen Geldmarkt und in der Folg� auf den 
internationaleri Devisenmärkten zu erreichen: 
Demzufolge erhöhte sich der .Anteii der F�eirid: 
währungs forderungen bzw'. -verpflichtungen' am 
Bilanzvolumen von :,1 1 , 1% ' bzw. 9,8% , (1966) 
auf rund 26)% bzw. 23,4% (1975). Die Erträge , 
aus dem Auslandsgeschäft' erhQhten sich iin · Be':: 
richtszeitraum um 1 65,3%', die der zweithöchsten ' 
Ertragssteigerung aller Geschäftssparten ent-
sprechen. ' 

66.19.2 Ungeachtet der beachtlichen Aus� 
weitung des Auslandsgeschäftes bemühte ' ' sich 
die Geschäftsleitung, die ' damit "verbur: denen 
Risken möglichst niedrig zu halten. Dies beweist 
der ' geringe' Anteil' der , als Kredite an sonstige 
Schuldner bereitgestellten Fremdwährungsmittel 
(Ultimo 1975 : 8,9%), während der überwiegende 
Teil , auf kurzfristige ' Forderungen· .unzweifeI-

Die Privatkredite erreichten am 31. Dezember hafter Boriität gegen Kreditinstitute entfällt. 
1966 bei 23 176 Einzelfällen einen Umfang vO,n .Letztlich sind darin auch die Bestrebungen des 
136,8 .Mill. S. Zum Ultimo 1975 hafteten Vorstandes einzureihen, die auf dem Eurodollar-
14 076 Kredite mit 484,1 Mill. S aus. · Zum markt z'u,: der 'Interbankrate fristenkonform, ·re­
Jahresende 1976 betrugen diese Kredite 747 MilL finanzierten ' Roll-'over-Kredite . in begrenztem 
S bei rund 16 900 Kreditnehmern. ' . :, Rahmen zu halten. , " , 
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. Eitragslage , , und , stellte Finanzierungshilfen in Form von 
, 66.20.1 ' Bei einer Geschäft�ausweitung, ge- Bar- · un�. Wechselkrediten s0v.:�e 'Vo� Garantien 
messen an der Bilanzsumme; von 305% stieg zur Verfu!?ung. Vo� �llem bemuhte SIch der Vor­
im Berichtszeitraum ' der " Zinsenaufwand , mit ,stand der ,Bank bel Jenen Gesellschaften, deren 
505,1 %, �ese!ltlich stärk�r als der Zinsenertrag Werte an " de'r �örse notieren, um 'eine gute 
mit 331,1 %; so daß der Zinsenp,etto�rtrag ledig- Mar��pflege. We1t�.rs war er, be�trebt, aus den 
lich U)11. 132,5% zunahm. Somit ging , dieser in BeteilIgungen , Ertrage herauszuwIrtschaften, um 
Prozent der,.Zins�n-Bruttoeinnahmen von 46,7% eine . angem�sse�e , Verzi�sung des ein!?�setzten 
im,. Jahre 1966 g,em allg�meinell Trend folgend KapItals zu erre�chen. DIe . aus der BeteII�gu�gs­
sukzessive' auf 31,6% im -jabre.1974 zurück und veran:1�gung .erzlelte Rendite lag aber , medrIger 
fiel im Jahre'1975 sogar au(25,2%, weil in diesem �s bel . ander�n Veranlag�ngsarten . . Dem steht 
Jahr ,die Durchschnittsverzi�sungen in fast allen Jedoch gegenuber, daß dIese Unternehmungen 
Sparten .des Aktivge�chäftes ,rü�kläufig waren. . : �ur G�nze oder überwiegend i�ren Geldverkehr 

uber dIe LB als Hausbank abWIckeln., oder auch ' 
als Eirileger ' Und Kreditnehmei: ' auftr�teri. '�nd ' 
auf diese Weise nicht unerheblich'zum G'eschafts.: 

66.20.'2 ' Das Mißverhäitnis ' zwischen ' dei: Er­
höhung d�s Bruttoertrages" (+147;7%) , und der' 
des laufenden Aufwandes (+217,7%) ließ riur 
eine Steigerung d�s ordentliche1l ' Geschäftser­
gebnisses vor Verstetterung" um :7.1 ,6% auf 
473 )\1iIL S im Jahre ,1975 zu. Nacp Abzug der 
Steuern vom Ein.kommen', Ertr.ag und Vermögen 
betrug das Ergebnis 390,5 Mill. S. Das Verhältnis 
des ordentlichen J ahre�gewinnes zum arbeitenden 
Kapital (IH�anzsumme abzüglich Durchlaufer­
P9.sten) ging von 1 ,45% im Jahre 1%6 auf 0,70% 
im Jahre 1975 zurück. 

. Trotz ,der ' ,aufgeze'ig'ten Kostenschere ent­
richtete die' L� aus den in den letzten zehn Jahren 
erwirtschafte'ten Gewinnen 1 236,9 Mill. S in 
·Steuern und Abgaben und schüttete 470 Mill. S 
als Dividenden an . ihre Aktionäre aUs.  Weiters 
w!lrden 9.en Rücklagen 360,5 Mil!. S, d,em Sozial­
kapital (Abfertigungsrücklage, Pensio,nsrückstel­
lung) 265 Mill. S und der Sammelwertberichtigung 
255,6 Mill, S zugeführt. Aber aU,eh die stillen 
Reserven wurden erhöht. 

" ' 

erfolg der Bank beitragen. ' ' . , 

66.�3 . Zwei , bedeutende Unternehmen der ' 
chemischen bzw. der Stahlindustrie, an· welchen 
die LB die Aktien.majorität besitzt, ,sind ,ül ihren 
Produ�tionssparten sehr exportorientiert und 
damit ,von der Entwicklung der Weltwirtschaft 
und der Währungskurse erheblich abhängig. 
Dies zeigte sich in der Ertragslage dieser Gesell­
schaften in den Jahren 1966 bis 1975. 

66.24.1 Die LB erwarb 1972 bis 1975 sämt­
liche Aktien des öcr, welche seit Inkrafttrete:n 
des 1 .  Vet:sta.atlichungsgesetzes im Jahre 1946 
im Eigentutn der RepubJik Österreich waren. Die 
Bank war Ende 1975 an diesem -Kreditinstitut 
mit einem Nominale von 200 Mill. S zu 100% ' 
beteiligt. 

66.24.2 Im Jahre 1972 erhöhte die LB das 
Grundkapital des öcr von 50 Mill. S auf 100 Mil­
lionen S und übernahm junge Aktien im Nominale 
von 50 Mill. S zum Ausgabekurs von 500% 

Beteiligungen ', (Agio 400%). Für den Verzicht der Republik 
66.21 . r Die' iB stellt in der Regel von ihrem Österreich, das Bezugsrecht . auszuüben, zahlte 

Anteilsbesitz an Unternehmungen nur Teile des die Bank 50 Mill. S. Der Hauptausschuß des 
Nominalkapitals in die Bilanzpo�ition "B�tei- Nationalrates genehmigte am '28. Juni 1972 
ligungen" ein. Darüber hinausgehende Anteils- , diese Transaktion. 

. , 
rechte an solchen Beteiligungsunternehmen wer- , Die Grundlage für die Höhe des Ausgabe­den unter de� Bilanzpost "Eigen� Wertpapiere" kurses bzw.. des Agiobetrages sowie der Bezugs-au, sgewiesen. ' . ' ' . .  ' . . 

" , : ' rechtsablöse bildeten Berechnungen von Wirt-
: Der RH rechnete den Bet�iligungen auch die schafts prüfern über den Wert de� Aktien Cles ÖCI. 

unter den Wertp\lpierbqtänden erfaßten An.teils- Diesen zufolge belief sich der Wert des öcr auf 
recj:1te)1i!lZu, u,m vom. Umfang und der Bedeutung 300 bzw. 330 Mill. S . .  
des ';Anteilsbesitzes der Bank ein richtiges Bild 66.24.3 Im Mai 1974 beantragte das öcr eine , zu gewinnen. Kapitalerhöhung von 100 Mill. S auf 200 Mill .. S .  
' 66;21;2 : Der Bilarizwert ' der Beteiligungen hat Die LB erklärte sich bereit, diese Kapitalerhöhung 
i1!l Pr�furigszdtrauni geringer zugenommen als durchzuführen und die auszugebenden neuen 
das Geschäftsvo�umen 'der Bank. Aktien in Höhe von 100 Mill. S zum Nennwert 

. 66.# , Die ��tejliguhg�politi!c ' der BiuJ.k . war' z� übern�hm.en. ' Die Repu�lik pst�treich ver7 
d�räuf ausgerichtet; !hren lndust�iebe.tdlig!lpgen; 'z.Ich�ete auf Ihr . Bez��srech�: Fur dIe, NOll .der 
die sie im Prüfungszeit,raum im bisherigen, Um- LB u�ert:l.O?TImene Ka�1talerhohung ohne Aufgeld 
fang beibehielt, ein oi:gani�c�es ' Wachstum, di� lag .eIn WIrtschaftsprufergutachten vor. 
Stärkung ihrer: Eigenkapitalbasis und die Festi-: 66.24.4 Im Jahre 1974 teilte die LB dem BM . 
gung' ihrer ,Marktposition zu sichern. Zu diesem f. Finanzen mit, daß sie die restlichen 25%- des ' ' 
Zwecke übernahm: die BankXapitalerhöh�ngen Grundkapitals des ÖCI zu erwerben beabsic�tige .. 
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Pie ' hiefür eingeholten , Gutachten ermittelten 
für das Aktienpaket von 50 Mill. S Werte zwischen 
20 Mil!. S und 75 Mil!. S, wobei 50 Mil!. S unter 
Berücksichtigung der Leistungen der LB in den 
letzten , Jahren als angemes,sener .K:aufpreis be­
zeichnet wurden. Der, Hauptausschuß des Natio­
nalrates genehmigte in seiner Sitzung ' vom 
21 . März 1975 diesen, ,restlichen Beteiligungs­
verkauf der Republik Österreich, wobei er einem 
Kaufpreis_ von 60 , Mil!. _ S  zustimmte. 

, 66.24.5 Der RH stellte zu diesem Beteiligungs­
erwerb des ÖCI durch- die LB, fest, daß er von 
mehreren Zwe"ckkomponenten be,stimmt war. 
Der Hauptaktionär; . die , 'Republik Öste�reich, 
konnte ,sich durch die A�gabe der Bet�iligung von 
der Verpflichtung, dem ÖCI die dringend benötig-. 
ten Mittel zur Grundkapitalau"fstockung zur Ver­
fügung zu stellen, befrden. Das ÖCI konnte sein 
Eigenkapital stärken und, kann sich nunmehr 
der Erfahrungen und Leistungskraft einer Groß­
bank bedienen. Die LB hat jetzt die Möglichkeit, 
Hypothekenbankgeschäfte über das ÖCI ·abzu­
wickeln, d. h. ihren Kunden langfristige Finan­
zierungen anzubieten. 

66.24.6 Zur Zeit der Gebarungsprüfung war 
es dem ' RH noch nicht möglich festzustellen, in­
wieweit der LB - eine entsprechende Rentabilität 
ihres Kapitaleinsatzes in dieser 'Beteiligung _ ge­
sichert ist. Dies wird erst dann der Fall sein, wenn 
,der Einsatz der LB beim ÖCI auf finanziellem 
und organisatorischem Gebiet voll zum Tragen 
kommt. 

66.25.1 Eine Kommanditgesellschaft befaßte 
sich in den Nachkriegsjahren mit dem fabriks­
mäßigem Betrieb einer Macospinnerei und Zwir­
nerei, der Erzeugung und Veredelung von 
Textilwaren' aller Art und dem Handel von Baum-
wollwaren. 

, -

Haftu�g freizugeben. Der LB verblieb letztlich 
ein Saldo;von 8,721 Milt S, den sie als uneinbring­
lieh abbuchen mußte. 

66.25.2 Der RH stellte fest, daß die Bank 
nur die Wahl hatte, auf Teile ihre-r Sicherheiten 
zu verzichten und dnen Verlust hinzunehmen 
oder bei rigoroser Eintreibung ihrer Forderungen 
das Unternehmen 'zu zerschlagen. Wenn schon 
die Bank sich beim Verzicht, - ihre' Hypotheken 
ob der Firmenliegenschaft zu verwerten, davon 
leiten ließ, ein Ünternehmen in einem wirtschaft­
lichen Notstandsgebiet zu erhalten, so stellte die 
darüber hinausgehende Pfandfreilassung ! der 
zwei Privatliegenschaften ein zu großes Entgegen- , 
,kommen gegenüber d�m Komplementär und den 
Kommanditisten dar.' Der ' LB wären - genug 
rechtliche Möglichkeiten offengestanden, , efne� 
rigorosere Haltung ei�zune�men. ' , " , " 

66.26.1 ' Im Ausgleichsverfahren einer Aktien­
gesellschaft;' die im Burgenland eine 'Textilfabrik 
und in der Steiermark ein Holzwerk betrieb, 
gewährte die LB auf die im Juli 1967 noch be­
stehende Restforderung von 7,3 Mil!. S einen 
Nachlaß von 4,6 Mill. S. · Dieser Forderungs­
verzicht stellte die Vorbedingung dafür dar, daß 
ei�e burgenländische Stadtgemein�e die Realität 
erwarb. Dadurch konnte bereits im Herbst 1967 
im burgenländischen Werk die Arbeit wieder 
aufgenommen werden. 

66.26.2 Der RH stellte fest, daß dieser im' 
öffentlichen Interesse gewährte Forderungsnach­
laß zu vermeiden gewesen wäre, wenn die LB 
dieses bereits seit Jahren gefährdete Kredit­
engagement rechtzeitig bereinigt hätte. 

66.27.1 Die LB gewährte an drei kapital­
mäßig verflochtene Gesellschaften (zwei AG und 
eine OHG), die unter einer gemeinsamen Lei�up.g 
standen, Kredite. 

Als sich ab Mitte der sechziger Jahre bei den ' Bei den drei Kreditnehmern war die Liquidität reinen Baumwollwaren der Druck zollfreier Im- angespannt und verschlechterte sich in der Folge porte ungünstig auszuwirke!). begann, stellte die . weiter. ' ' 
KG, deren Eigenkapitalbasis schwach war, die 
Spinnerei auf die Verarbeitung chemischer Pro- 66.27:2 Nach Eröffnung von Insolvenzver­
dukte um und leitete Gespräche über eine Zu- fahren über zwei Gesellschaften - das Kredit­
sammenarbeit mit einem deutschen Chemie- obligo haftete mit 3,7 Mil!. S, das Wechselobligo 
konzern ein. Als sich diese zerschlugen, zwangen mit 6,2 Mill. S aus - wurde der LB bekannt, 
die im,Jahre 1967 entstandenen hohen Verluste daß die von ihr belehnten Realitäten im Gegen� 
die Firmenleitung, 'am 22. Feber 1968 den Aus- satz zum Schätzgutachten; in welchem ein Wert 

, gleich anzumelden. '. von 31 Mil!. S errechnet- worden war, nur einen 
solchen von 1J ,MiI!. S repräsentierten� Derp.n��h Im Juni 1969 ' wurde das Ausgleichsverfahren war kein voller}3esicherungswert für die von- der aufgehoben, nachdem die neueintretenden Ge- LB eitigeräum�en , Kredite gegeben. Die, LB sellschafter , den Gläubigern eine 40%ige Quote stimmte aus diesem Grunde, ,und um ein Prozeß­garantiert hatten. Die LB erhielt eine Barzahlung risiko zu vermeiden, einem - Vergleich mit dem von 12 Mil!. S. Für die Befriedigung ihrer Rest- Kreditnehrrier zu, der für sie einen Verlust von forderungen wurde sie auf zwei ihr bereits ver- 1 , 1  Mil!. S mit sich brachte. -pfändete Liegenschaften in- Wien verwiesen. Da-

für verpflichtete sich die Bank, die Betriebsliegen- 66.27.3 Der RH zeigte auf, daß der Differenz­
schaft, ein Haus in Wien sowie das Wohnhaus betrag zwischen , dem Schätzwert ' der Liegen­
des Komplementärs der Gesellschaft aus der schaften ' und ihrem tatsächlichen , ,Wert darauf. 

17* 
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zilrückzuführen war, daß das vom Schuldner 
vorgelegte Schätzgutachten den Verkehrswert und 
nicht den Liquidationswert auswies. Er empfahl, 
in Hinkunft bei Kreditengagements, die aus­
schließlich durch Realitäten besichert sind, grund­
sätzlich nur Gutachten anzuerkennen, .die auch 
den Liquidationswert behandeln. 

66.28 Die Bank stand jahrelang mit einer OHG 
in Geschäftsverbindung, die Dauerbrandöfen und 
Herde erzeugte. Auf die gute Geschäftslage des 
Unternehmens vertrauend, erhöhte sie die Kredite 
von 1964 auf 1965 auf mehr als das Doppelte, 
ohne für den blanko geführtep: Kredit Si�her­
.heiten zu verlangen. 

Anfang 1966, nachdem der Bank die Verluste 
der Jahre 1964 und 1965 in vollem Umfang be­
kannt geworden waren, erhielt sie .vor allem 
hypothekarische Sicherheiten. Als Grundlage für 
die Belehnung diente ein 15  Jahre altes, Schätz­
guta.chten, welches die Bank ohne genaue Kennt­
nis der örtlichen Lage der Liegenschaften auf den 
Zeitwert fortschrieb. Bei der zwangsweisenLiegen­
schaftsverwertung nach Ausgleichseröffnung im 
April 1968 lag der Liegenschaftserlös infolge 
ungünstiger Lage der Liegenschaften erheblich 
unter dem Belehnungswert. Die LB mußte von 
dem ihr gegenüber aushaftenden Gesamtdebet­
.saldo von 1 1 ,8 Mill. S per 31 . Dezember 1968 
3,7 Mil!. S abschreiben. Außerdem entstanden 
durch die Zinslos stellung des Kredites Zins­
einbußen von rund 1,5 Mil1. S. 

66.29.1 Die starke Ausrichtung auf den ameri-' 
kanischen Markt, der Kursverfall des Dollars im 
Jahre 1973, die rückläufige Nachfrage nach Fahr­
rädern in den USA wie auch eigene Finanzierungs� 
schwächen waren dafür verantwortlich, daß über 
das Vermögen eines Unternehmens der Fahr­
raderzeugungsindustrie im Jänner 1975 der Aus­
gleich eröffnet werden mußte. . 

Als die Bank Ende 1972 das Engagement mit 
diesem Unternehmen aufnahm, waren dessen 
Finanzierungsmängel oereits evident, sie ver­
schärften sich jedoch. zunehmend durch den 
expansionsbedingten Kapitalbedarf. Obwohl sich 
die wirtschaftliche Situation des Schuldners immer 
mehr verschlechterte, verstärkte die Bank ihre 
Sicherheiten nicht im erforderlichen Ausmaß. 
Zur Zeit der Ausgleichsanmelclung bestanden 
Kreditforderungen der LB von rund 38,8 Mill. S. 
Inwi�weit die als Besicherung dienenden Liegen­
schaften eine volle Deckung bieten, wird sich 
erst 'bei ihrer Verwertung ergeben. In der Aus­
gleichseröffnung erhielt die LB 'eine stimm­
berechtigte Forderung von ursprünglich 5,5 Mill. 
S, mit der sie, falls das Absonderungsrecht 
zur .Befriedigung nicht ausreichen sollte, .an der 
Quotenausschüttung teilnehmen soll. Als Quote 
werden 12  bis 1 5% erwartet. 
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66.29.2 Der RH stellte fest, daß die Bank 
bei diesem' Kreditengage·ment . der wirtschaft­
lichen Abhängigkeit dieses Unternehmens vom 
amerikanischen Markt und vom amerikanischen 
Hauptaktionär nicht in dem erforderlichen Aus­
maß Rechnung trug. Er bemängelte, daß ange­
sichts einer erheblichen Diskrepanz zwischen 
den Schätzwerten der der Bank als Besicherung 
dienenden Liegenschaften die Bank deren Werte 
nicht durch eigene Vertrauensleute ermitteln 
ließ. 

66.30.1 Eine unZur�ich�nde Eigenkapitalbasis, 
erheblicher Umsatzrückgang sowie ·bedeutende 
finanzielle Belastungen durch Zahlung von Ab­
fertigungen an austretende Gesellschafter waren 
die maßgebenden Gründe dafür, daß ein Erzeu­
gungsuniernehmen von Stahl-, Grau- und Tem­
perguß im Jänner 1974 den Ausgleich anmelden 
mußte. Einem im August 1974 beschlossenen 
Zwangsausgleich zufolge ·sollte eine 30%ige 
Quote an die Gläubiger dritter Klasse ausge­
zahlt werden. 

66.30.2 Mitte 1976 gelang es dem Unterneh­
men, nachdem der Betrieb bereits eingestellt 
worden war, durch neue namhafte Kredite unter 
Landesh:i.ftung, Auftragsgarantien sowie Forde­
rungsnachlässe der Groß gläubiger die Produ.ktion 
wieder aufzunehmen. ' Die LB erhielt auf ihre 
Forderung von 17,95 Mil1. S eine Barzahlung 
von 15  Mil1. S ;  den verbleibenden Betrag von 
2,95 Mil1. S mußte sie abschreiben. 
. 66.30.3 Der RH bemängelte, daß die Bank 

auf die Inanspruchnahme der austretenden Ge­
sellschafter aus ihreI handels rechtlichen Haftung 
verzichtet hatte. 

66.30.4 Der Vorstand erklärte, daß diesem 
Verzicht geschäfts politische Interessen zugrunde-
lagen. . 

66.31 Im Kreditengagement eines Filzerzeu­
gungsbetriebes verabsäumte es die Bank" den 
Wert der hereingenommenen Sicherheiten I dem 
steigenden Kreditobligo anzupassen. Dies führte 
dazu, daß die Bank, nachdem über das Unter­
nehmen im Jahre 1969 zufolge Überschuldung 
das Konkursverfahren eröffnet worden war, von 
ihren Forderungep. . von . 1 0,3 Mil1. S nach Ver­
wertung sämtlicher Sicherheiten den verbliebenen 
Debetsaldo von rund 2,9 ·Mil1. S ausbuchen 
mußte. . . 

'66.32.1 Im Kreditengagement eines Verlegers 
verzichtete die LB im Jahre 1968 im Vergleichs­
wege auf 4,8 Mil1. S ihres Forderungsbestandes 
von 9,7 Mil1. S und auch auf Sicherheiten, die sie 
vor weiteren Verlusten bewahrt ' hätte. Wie der 
RH feststellte, war der Schuldner seinen Rück­
zahlungsverpflichtungen nicht nachgekommen. 

66.32.2 Der 'RH bemängelte diesen Forde­
rungsverzicht, da für das Kreditobligo genügend 
S.icherheiten zur Verfügung standen. 
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" 66.33'" Dei Vorstand der Bailk teilte in s�iner 
,-Stellungnahme , mit, daß er bereits die vom RH 
bemängelten Kreditfälle zum Anlaß genommen 
habe, ' ,Vorsorge zu 'treffen, um in , Hinkunft 
nach ' MÖglichkeit Verluste zu vermeiden. Er 
vertrat südann die Auffassung, die auch vüm 
RH geteilt ,wir!1, daß die Ausfallsquote in dem 
,10jährigen Prüfurigszeitraum insgesamt als gering 
angesehen werden kann. 

Organisation 
66.34.1 Die Organisatiünsstruktur' eines Bank­

betriebes hat zu gewährleisten, daß der Unter­
nehmensaufbau ' übersichtlich und , 'damit die 
Küntrüllfähigkeit der einzelnen Bereiche gegeb�n 
ist. Weiters hat sie die Zuständigkeiten der Füh­
rungs- und Leistungsstellen ,klar ,zu ,  regeln und 
damit eindeutige Verantwürtungsbereiche festzu­
legen. 

66.34.2 Der RH stellte f�st, daß die ' Orga­
nisatiünsstruktur der LB diesen Erfürdernissen 
in verschiedenen Belangen nicht entsprach. Der 
V ürstand. der LB leitete deshalb bereits im Mai 
1 976 eine Umstrukturierung der Bankürganisa­
tiün ein. 

fürmell nicht geregelt ' ist und daß grund�ätzlich , 
nur schriftlich ,festgelegte Geschäftsürdnungen 
eine bessere Grundlage . für sachgerechte, Ent­
scheidungen bieten. 

66.36.2 
'
Der Vürstand 'und der Aufsichtsrat 

sagten in ihrer AntwOrtnote zu, der, Anregung 
des RH nachzukommen. ' 

Verwaltungs bereich ,des Bundes­
ministeriums für Handel, Gewerbe ' 

und Industrie 
Dampfkraftwerk Kürneuburg 

Ges.m.b.H., Wien 

Unternehmensentwicklung 
67.1 .1  Im Verwaltungsjahr 1976 prüfte der 

RH erstmals die Gebarung der im Jahr,e 1958 
gegründet,en Dampfkraftwerk Kürneuburg Ges. 
m.b.H. (kurz DKG). Erste Aufgabe di\!ses 
Unternehmens war die Fürtführung der im Jahre 
1957 zwischen der Österreichischen Elektrizi­
tätswirtschafts AG (kurz VG) und der Nieder- ' 
österreichischen Elektrizitätswerke AG (kurz 
NEWAO") beschlüssenen Zusammenarbeit , in '  66.34.3 Der RH empfahl dem Vürstand, Fürm einer Studiengesellschaft zur Errichtung diese Umstrukturierung so. rasch wie möglich , eines Erdgaskraftwerkes. 1958 traten beide Part­dui�hzufi,ihren , und abiuschli�ße.n, um ehestens ner ihren Anteil an dieser Studiengesellschaft an zu .emer müdernen Bankürgamsatlün zu gelangen. die Republik Österreich ab� �die daraufhin eine Bel der Erstellung des neuen Unternehmens- neue Sünder esellschaft mit dem Ziel des Baues 

k�nzeptes müsse es er�,�e Aufgab: der Bankleitung '
eines WärmeLaftwerkes gründete. ' sem, generelle Gesch:aftsgrundsatze und Verhal- " 

tensnürmen zu fürmulieren: 67.1 .2 Die neu errichtete Gesellschaft be-

Personalwesen / 
66.35.1 Die in der Persünalabteilung geführten 

Aufzeichnungen über Arbeitsanfall eignen sich 
infülge ihrer groben Gliederung nicht als Grund­
lagt? für eine Persünalplanung. 

, 66.35.2 Der RH zeigte auf, daß es hiefür sehr 
detaillierter Statistiken über die Entwicklung des 
Arbeitsanfalles in allen ,Geschäftsbereichen be­
dürfte, wübei erkennbare Tendenzen zu berück.:. 
sichtigen wären. , Weiters regte er an, Arbeits­
pIatzanalysen und Arbeitsplatzbewertungen vür­
zunehmen süwie den Auslastungsgrad der An­
gestellten ', zu "untersuchen, um eine ratiünellere 
Persünaldispüsitiün zu ermögl}chen. Letztlich emp­
fahl er, das Ausbildungssystem der Bank in ver­
schiedenen Belangen: zu verbessern, um einen 
erfülgswirksameren Personaleinsatz als bisher zu 
ermög�icheri,. , ' , 

66.36. 1  Der- RH 'stellte fest, daß weder für 
den V ürstand nüch für den Aufsicht�rat der LB 
Geschäftsürdnungen bestehen. Er empfahl; -diese 
Geschäftsürdnungen schriftlich festzulegen. Als 
Gründe hiefür machte er , geltend, daß z. B. die 
Vertretung des- Vürsitzenden des Vürstandes im 
Falle seiner Abwesenheit üder Dienstv�rhinderung 

schlüß in einer ' Vereinbarung mit der NEWAG 
den Bau eines Grüßkraftwerkes in der Fürm, 
daß j eder Partner eine Anlage für sich, aber aus 
wirtschaftlichen Gründen in einer räumlichen 
Verbindung zur anderen, erstellte. Die" Anlage 
der NEWAG bestand aus zwei Gasnirbinen mit 
einer Leistung vün je ,25 MW und einer Abhjtze­
turbine mit rund 26 MW. Die DKG baute einen 
künventiünellen Dampfturbüblück mit einer Lei­
stung vün 80 MW. Dies�r AnIagenteil, der im 
April 1962 in Betrieb genümmen und als Kür­
neuburg I beieichnet wurde, verursachte einen 
Investitiünsaufwand vün 243 Mill. S. 

, 67.1 .3.1 :Oie vün beiden Partnern benützten 
Anlagenteile bil!1en gemeinsames Eigentum. Ein 
aus Vürstandsmitgliedern und Dienstnehmern 
beider Gesellschaften zusammengesetzter Aus­
schuß hatte für eine einheitliche Baudurchfüh­
rung und später' für die wirtschaftliche 'Betriebs­
führung zu sürgen. NEW AG und DKG sicherten 
einander zu, ,freie Leistung j eweils dem ,anderen 
Partner zur Verfügung' zu stellen. ' - , 
' 67.1.3.2 Der RH stellte je<;lüch fest, daß eine 

derartige gegenseitige Bereitstellung niemals 
stattgefunden hatte. Auch der vorgesehene Strom­
lieferungsvertrag kam nicht zustande. Bei der in' 

16* 
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verschiedenen Jahren unzureichenden Ausnüt­
zung des Blockes I der DKG wäre eine Nutzung 
durch den Partner überaus vorteilhaft gewesen, 
doch bestand offensichtlich auf Seite der NEWAG 
kein entsprechender Bedarf, da diese Gesellschaft 
selbst über eine ausreichende Erzeugungskapa­
zität verfügte und die Koordinierung des Aus-. 
bauprogramms zu dieser Zeit noch nicht weit 
genug gediehen war. 

67.1 .4.1 Mit Wirkung vom 1 .  Juli 1960 an 
brachte die VG den bis dahin von ihr als ehe­
maliges deutsches Eigentum treuhändig ver­
walteten Anteil an den am Inn gelegenen Kraft­
werken Ering und Obernberg als Sacheinlage 
in die DKG ein. Im November 1960 bevoll­
mächtigte die DKG die VG unwiderruflich, 
über diese Anlagenteile mit der Innwerke AG 
(kurz IW) einen auf die restliche Konzessions­
dauer laufenden Benützungsvertrag zu verein­
baren. Die VG schloß daraufhin diesen Vertrag 
sowie einen Stromlieferungsvertrag je mit einer 
Laufzeit vom 1 .  Juli 1960 bis 30. Juni 1991 ab. 

67.1.4.2 Mit diesen langfristigen Verträgen 
wurde die vom RH bereits bei der Überprüfung 
der Österreichisch-Bayerischen Kraftwerke AG 
(kurz ÖBK) im Jahre 1968 und der Donaukraft­
werk Jochenstein AG im Jahre 1974 empfohlene 
Zusammenfassung sämtlicher Grenzkraftwerke 
an Inn und Donau zu einem gemeinsamen Betrieb 
durch die ÖBK bedeutend erschwert. 

67.1 .5  Im April 1971 faßte die Generalver­
sammlung der DKG aufgrund verschiedener 
Überlegungen den Baubeschluß über die Errich­
tung eines weiteren Kraftwerkblockes (Korneu­
burg II) mit einer Leistung von 285 MW und den 
Einbau einer Speisepumpenturbine mit 7 MW. 
Dieser im März 1975 fertiggestellte und zur Zeit 
der Prüfung durch den RH größte Kraftwerks­
block Österreichs verursachte einen Investitions­
aufwand von rund 1 356 Mill. S. Bezogen auf die 
Nettoleistung von 277 MW bedeutet dieser Auf­
wand Ausbaukosten von 4 895 S/kW. Die Anlage 
war nicht nur als Ausfallreserve für den Verbund­
anteil am ersten österreichischen Kernkraftwerk ge­
dacht, sondern wegen der größeren Wirtschaft­
lichkeit gegenüber Altanlagen für ei!).en jährlichen 
Einsatz von etwa 4 000 bis 5 000 Vollaststunden 
vorgesehen. Hervorzuheben sind schließlich die 
Investitionen für den Umweltschutz im Wert 
von rund 38 Mi1!. S. So wurde beispielsweise der 
Schornstein um 20 m höher als vorgeschrieben 

. ausgeführt. 

67.1 .6 Die beiden kalorischen Anlagen der 
DKG können sowohl mit Erdgas als auch mit 
Öl betrieben werden. Infolge einer vorerst un­
günstigen Entwicklung in der Gasversorgung 
konnte dieser Energieträger für Korneuburg I 
in größerem Umfang erst ab dem Jahre 1969 zur 
Verfügung ' gestellt werden. Auch zur Energie-

18 
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versorgung von Korneuburg II mußte die DKG 
in stärkerem Maße als ursprünglich geplant Öl 
anstelle von Erdgas heranziehen. Dies erforderte 
die Errichtung eines umfangreichen Tanklagers, 
das im Endausbau eine Versorgungsgarantie für 
rund 1 P Tage bei voller Energieerzeugung bie­
tet, womit die international empfohlene V orrats­
haltung von 90 Tagen _ beachtlich übertroffen 
wird. 

67.1'.7 Einen wesentlichen Einfluß auf die 
Wirtschaftlichkeit der Stromerzeugung in den 
kalorischen Kraftwerken der DKG hatte die 
Entwicklung der ÖI- und Gaspreise . seit dem 
Baubeschluß Korneuburg 1. Nachdem der Raf­
finerieabgabepreis für Heizöl/schwer viele . Jahre 
hindurch gleich geblieben war und erst ab dem 
Beginn der siebziger Jahre allmählich zu steigen 
begann, schnellte er als Folge der sogenannten 
Ölkrise stark in die Höhe. Trotz einer großen 
Speicherkapazität, die für terminbedingt . gün­
stigere Ölkäufe genützt werden konnte, ver­
doppelten sich die Brennstoffkosten für Block I 
zwischen der Inbetriebnahme und dem Beginn, 
der Überprüfung durch den RH. Der Erdgas­
preis erhöhte sich gleichfalls in ' Anlehnung an 
den Ölpreis. Diese PreisentWicklung in Verbin­
dung mit den stets wesentlich langsamer stei­
genden Verbundtarifen brachte eine zumindest 
vorübergehende Verschlechterung der wirtschaft­
lichen Lage des Unternehmens mit sich. Galt · 
Korneuburg I bis zur Jahreswende 1 973/74 noch 
a,ls das am billigsten arbeitende . Kraftwerk im 
Verbundbereich, so lag der Block durch die Ver­
doppelung der Brennstoffkosten mit seinen Kenn­
werten plötzlich im Spitzenfeld aller kalorischen 
Werke. 

67.1 .8  Die Stromproduktion der DKG er­
reichte im Jahre 1975 insgesamt 1 140 GWh. Mit 
dieser Erzeugung trug die geprüfte Gesellschaft 
durch ihren Anteil an den beiden Flußkraft­
werken am Inn mit 3,2% zur Gesamterzeugung 
sämtlicher Laufkraftwerke und mit den beiden 
Blöcken im Wärmekraftwerk Korneuburg mit 
7,9% zur Gesamterzeugung aller Wärmekraft­
werke in der öffentlichen Versorgung bei. 

67.1 .9 Als Folge wasserreicher Jahre, aber 
vor allem bedingt durch das Fehlen eines 'ko­
ordinierten Ausbauprogramms der Landesgesell­
schaften und des Verbundbereiches, hatte sich in 
den späten sechziger Jahren zeitweise eine Über­
kapazität bei den Kraftwerks�nlagen ergeben. 
Sie führte beispielsweise dazu, daß Korneuburg I 
im Jahre 1966 lediglich 36 Stunden im Leistungs­
betrieb eingesetzt wurde, was extrem hohe Kilo­
wattstundenkosten von 13,99 S nach sich zog. 
Durch den laufenden Anstieg des Stromver­
brauches und durch bessere Koordinierung trat 
ab 1969 wieder eine Normalisierung der Verhält­
nisse ein. 
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' 67.1 .10 Die DKG ist durch ein Organschafts-
. verhiil�s mit der VG verbunden. Etwaige Ver­

luste werden von der Muttergesellschaft gedeckt, 
die erzielten Reingewinne sind an diese abzufüh­
ren. Für die gelieferten Strommengen werden 
dem geprüften Unternehmen die buchmäßigen 
Selbstkosten vergütet und ' ein Anteil am Kon­
zerngewinn zugesprochen. Auch im personellen 
Bereich besteht diese enge Verflechtung durch 
eine Personalunion in den Führungs- und Ver-
waltungsfunktionen. , -

67.1.1 1 Die Aufwärtsentwicklung der DKG 
zeigte sich nicht zuletzt in der Bilanzsumme des 
Unternehmens, die vqn 450 Mill. S im Jahre 1962 

, auf 2 370 Mill. S zum Bilanzstichtag 1975 ange­
stiegen war. Diese Zunahme war durch die Er-
höhung des Stammkapitals von vorerst 5 Mill. S 
auf 247 Mill. S sowie durch die Besshaffung um­
fangreicher Fremdmittel, u. a. durch Beteiligung 
an den Emissionen sämtlicher , Energieanleihen 
vom Herbst 1 971 bis zum Jahre 1974, bedingt. 

. 67.1 .12 Eine Erweiterung der Anlagen dürfte 
in nächster Zeit nicht erfolgen, doch regte der 
RH an, zu gegebener Zeit dem verstärkten Stre­
ben nach Verbesserung des Wirkungsgrades der 
Energienutzung Rechnung zu tragen. Zu diesem 
Zweck �äre auch der Abwärmeverwertung bei 
einer eventuellen Erweiterung der Kraftwerks­
anlflgeri entsprechendes Augenmerk zuzuwenden, 
wobei allenfalls die Abwärme der Altanlagen I 
und 11 einbezogen werden könnte. 

67.1 .13 Ungeachtet der Feststellungen und 
Anregungen des RH in den folgenden Ausfüh­
rungen sei darauf hingewiesen, daß die ' bemer­
kenswerte Entwicklung der DKG seit ihrer 
GrÜnd.ung im Jahre 1958 nur durch delJ. vollen 
Einsatz der Geschäftsführung, der Belegschaft 
und der im Verwaltungsbereich im Rahmen der 
Personalunion mit der VG befaßten Bediensteten 
erreicht werden konnte. Insbesondere wird 'hier 
auf die Wirtschaftlichkeit der Investltionsaus­
führung bei sparsamstem organisatorischen Auf­
wand, auf die erfolgreiche . Zusammenarbeit mit 
der NEW AG und auf die Tatsache verwiesen, 
daß mit dem Block 11 die zur Zeit der Prüfung 
größte ' Kraftwerkseinheit Österreichs errichtet 
worden ist. Aber auch die Bedeutung des Wärme­
kraftwerkes in Korneuburg als Energieerzeu­
gungsschwerpunkt in unmittelbarer Nähe der 
Großstadt Wien für die Sicherheit der Strom­
versorgung, die erfolgreichen Bemühungen, die 
mit dem Betrieb kalorischer Kraftwerksanlagen 
anfallende Umweltbelastung möglichst gering zu 
halten, und die Errichtung eines in seiner Dimen­
sionierung die internationalen Forderungen noch 
übertreffenden Tanklagers, das die Eirilagerung 
entsprechender Ölmengen für ' Krisenzeiten er­
möglicht, seien an dieser Stelle besonders hervor­
gehoben. 

Finanzielle Lage 
67.2.1 Das Bilanzvolumen der DKG erhöhte 

sich in dem vom RH näher geprüften Zeitraum von 
1971 bis 1975 von 541 Mill. S auf 2 370 Mill. S, 
somit um 338%� Das Nettoanlagevermögen stieg 
im gleichen Zeitabschnitt um �45% auf 1 552 
Mill. S. Der bedeutende Anlagenzugang entstand 
vor allem durch die Errichtung des Blockes Kor­
neuburg 11. 

67.2.2 Der Eigenkapitalanteil verminderte 
sich durch ständige Fremdmittelaufnahmen wäh­
rend der Errichtung des Blockes 11 von 53% im 
Jahre 1971 auf 25% im Jahre ' 1973. Nach Inbe­
triebnahme dieser Anlage im Jahre 1975 und dem 
fortschreitenden Rückgang des Finanzbedarfes 
erhöhte sich der Eigenkapitalanteil wieder auf 
45%. Am Ende des geprüften Zeitraumes war 
das Anlagevermägen mit 123% durch Eigen­
kapital und langfristiges Fremdkapital ?edeckt. , 

67.2.3 Wenn auch die Aussagekraft des wirt­
schaftlichen Gewinnes sowie 'der Kapitalrenta­
bilität infolge des bestehenden Pool- und Ergeb­
nisabführungsvertrages mit der ' VG eine Ein­
schränkung erfährt, soll doch auf die Wieder­
gabe der Erfolge und Kennzahlen nicht zur Gänze 
verzichtet werden. Nach einem ausgeglichenen 
Ergebnis im Jahre 1971 zeigten sich in den Folge­
jahren Gewinne mit leichtem Aufwärtstrend bis 
zu rund 47 Mill. S im Jahre 1975, der in erster 
Linie auf jeweils höhere Konzerngewinnzutei­
lungen zurückzuführen war. 

67.2.4 Die Rentabilität, zu dere,n Ermittlung 
der wirtschaftliche Gewinn zum wirtschaftlichen 
Eigen- bzw. Gesamtkapital in Beziehung gesetzt 
wurde, verbesserte sich von Jahr zu Jahr. Die 
Rentabilität des Gesamtkapitals stieg von 2,4% 
im Jahre 1971 auf 6,1 %  im Jahre 1975, lag damit 
allerdings auch in diesem Jahr noch erheblich 
unter ,dem Durchschnittszinsfuß von 8,3% für 
Fremdmittel. Die Rentabilität des Eigenkapitals 
entwickelte sich in ähnlicher Weise. 

67.3.1 .. ' Zur Deckung des Finanzbedarfes nahm 
die' DKG einige Kredite' bei Versicherungen auf, 
die über die VG unter Einschaltung eines Bank­
hauses beschafft wurden. Für die Vermittlung und 
Betreuung der Darlehen berechnete dieses Bank­
haus ein Honorar von 2%0 der Kreditsumme. Der 
RH erachtete angesichts der jahrzehntelangen Ge­
schäftsbeziehungen zwischen der VG und den 
Versicherungsunternehmen die Einschaltung 
eines · Bankhauses ' für entbehrlich , und empfahl, 
bei künftigen Kreditaufnahmen auf Vermittler . zu 
verzichten. 

67.3.2' Die Geschäftsleitung erklärte hiezu in 
ihrer Stellungnahme, weder die VG noch die 
DKG habe zu den betroffenen Versicherungen 
Geschäftsbeziehungen unterhalten. Zur Vermei­
dung zeitraubender Kontaktaufnahmen sei ein 
neutraler Dritter eingeschaltet worden. Außer-
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, dem sollte hiedurch eine strikte Trennung des zögerungen bei der Fertigung verschob sich der 
Versicherungsgeschäftes vom Kreditgeschäft er- Beginn des Probebetriebes um mehr , als fünf 
wirkt werden. Monate auf den 10. März 1975. 
. 673.3 Mit, dem Hinweis darauf, daß in den 
letzten Jahren Versicherungs darlehen auch viel­
fach ohne Vermittler zustande gekommen, sind, 
verblieb der RH bei seiner bisherigen Auffassung 
und fügte hinzu, daß eine Trennung des Versiche­
rungsgeschäftes vom Kreditgeschäft auch ohne 
Einschaltung eines Dritten möglich sein müßte. 

Innerbetriebliche Revision 
67.4 Der A:ufgabenbereich der internen Re­

vision wurde für die DKG von der Revisionsab­
teilung der VG wahrgenommen, die das Unter­
nehmen im Jahre 1968 einmal prüfte. Der RH 
hielt im Sinne einer umfassenden und zeitnahen 
Kontrolle des Betriebsgeschehens eip.e häufigere 
Kontrolle für angebracht und empfahl, die Re­
visionsabteilung künftig zu verstärkter Mitarbeit 
heranzuziehen, was das geprüfte Unternehmen in 
seiner Stellungnahme auch zusicherte. 

Grundstücksangelegenheiten 
67.5 Während die für eine Erweiterung des 

Wärmekraftwexkes benötigten Grundflächen von 
der DKG käuflich erworben wurden, stehen die 
älteren Anlagen auf einem Pachtgrund. Der dies­
bezügliche Vertrag läuft beiderseits unkündbar 
bis zum 30. Juni 2018  und verlängert sich jeweils 
um weitere zehn Jahre, sofern er nicht zwei Jahre 
vor Ablauf gekündigt wird. Da verschiedene An­
lagenteile auf dem Pachtgrund auch für den 
Block II und eventuelle künftige Neuanlagen be­
nötigt werden, könnte eine Kündigung durch den 
Verpächter eine schwerwiegende Behinderung 
der l\.nlagen auf dem Eigengrund bewirken. Aller­
dings böten in diesem Fall die Bestimmungen des 
Niederösterreichischen Elektrizitätswirtschaftsge­
setzes die Möglichkeit einer Enteignung. 

Investitionen allgemein und baulicher Teil 
67.6.1 Im Jahre 1969 bei der VG durchge­

führte Untersuchungen hatten für die Jahre 1974 
und 1975 im Verbundbereich zu erwartende 
Leistungs- und Arbeitsdefizite ergeben. Deshalb 
beschloß die Generalversammlung der DKG im 
April 1971 den Bau eines Turboblockes mit einer 
Leistung von 285 MW, dessen Erzeugung als 
Ersatz für fehlende Laufwerks- bzw. Speicher­
energie, aber auch als Ausfallreserve für das 
künftige erste Kernkraftwerk dienen sollte. 

67.6.2 Daß die Detailplanung erst ün Spät­
herbst 1970 und damit nach Ansicht des RH zu 
spät begonnen wurde, begründete das Unter­
nehmen mit der damals in der Öffentlichkeit ge� 
führten Grundsatzdiskussion über die Alternative 
Ausbau von Kernkraftwerken oder von konven­
tionellen Anlagen. Wegeri verschiedener Ver-

67.6.3.1 Infolge des guten Wasserdargebotes 
des Jahres 1974 und der geringen Bedarfssteige­
rung bedeutete die verspätete Inbetriebnahme 
des Blockes jedoch kaum eine Einengung der 
energiewirtschaftlichen Dispositionsmöglichkei­
ten der VG. Die DKG konnte nach eigenen Aus­
führungen sogar Investitionssteuer- und Zinsen­
ersparnisse von etwa 37 Mill. S erzielen. Diesen 
Überlegungen stellte der RH jedoch seine Mei­
nung gegenüber, daß die bis zum geplanten Be­
triebs beginn geleisteten Zahlungen ein halbes 
Jahr zu früh erfolgt waren, wodurch sich letztlich 
nach Kompensation der vorerwähnten Einspa-:: 
rung ' eine Kostenmehrbelastung von, knapp 
3 Mill. S ergeben hatte. 

67.6.3.2 In seiner Stellungnahme vertrat das 
geprüfte Unternehmen die Auffassung, die Zeit 
für die Detailplanung sei wohl relativ knapp, 
aber doch zweckentsprechend bemessen gewesen, 
und vermeinte, dies durch die günstigen Gesamt­
kosten bestätigt zu sehen. 

67.6.3.3 Dazu bemerkte der RH, daß die 
DKG selbst in eigenen Unterlagen auf die durch 
Zeitknappheit bedingte unzureichende V orpla­
nung verwi�sen hatte. Diese sei sowohl für Pro­
jektsänderungen als auch , für kostensteigernde 
Ausführungsänderungen von Bedeutung gewe­
sen. 

67.6.4 Die Projektierung des Blockes II war 
auf eine überwiegend mit Erdgas betriebene An� 
lage ausgerichtet. Als sich in weiterer Folge das 
Erdgaslieferungsübereinkommen der Nieder­
österreichischen Gaswirtschafts AG mit einem 
ausländischen , Lieferanten ,verzögerte, sah sich 
die DKG während ' der Bauzeit genötigt, die 
Kraftwerksversorgung auf breitester Basis mit 
Heizöl/schwer sicherzustellen. 

' 

67.7.1 Bis zum Ende der örtlichen Prüfung 
des RH lag zwar noch keine Endabrechn.ung über 
die Herstellungskosten des Blockes II vor; doch 
können die voraussichtlichen Gesamtausgaben 
mit 1 356 Mill. S angenommen werden. Das Prä­
liminare 1971 wurde damit um etwa 25% über­
schritten, was hauptsächlich auf Mehraufwen­
dungen beim baulichen und maschinellen Teil 
der Anlage zurückzuführen war. Ein we�terer 
Kostenanstieg um 33 Mill. S ergab sich J?ei den 
Bauzinsen. Die Einführung der Investitionssteti�i: 
verteuerte das Vorhaben um rund 70 Mill. S. 

, �7.7.2 In diesem Zusammenhang erachtete 
der RH die Vorgangs weise des Unternehmens für 
unzweckmäßig, die Kosten im Jahre 1971 ohne 
Berücksichtigung der zu erwartenden' Preisstei� 
gerungen zu schätzen. Hiedurch wurde einerseits 
der Finanzbedarf des Investitionsvorhabens zu 
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ungenau präliminiert, und andererseits entstand hungen der Jahre 1973 und 1974 um 1 17% auf 
die Gefahr der Realisierung eines unwirtschaft- etwa 340 MD!. S pro Jahr an. Somit müßten trotz 
lich�n Projektes. dreimaliger Erhöhung in den letzten Jahten die 

67.7.3 Im baulichen Teil nel vor allem die Tarife um weitere 20% angehoben werden, um 
Überschreitung beim Projekt "Betriebs gebäude" ein ausgeglichenes Betriebsergebnis des Blockes II 
auf. Einem Präliminareansatz von 62 Mil!. S zu ermöglichen. -

stand letztlich ein Aufwand von über 120 MD!. S 67.8.3.1 Der RH hielt die so starke Erhöhung 
gegenüber. Weiters war für das Projekt "Sonstige der Brennstoffkosten nicht für vorhersehbar, 
Bauten" 1971 ein Betrag von 1 1 , 1  Mill. S einge- doch bemängelte er die zu optimistische Schät- . 
plant, der Aufwand stieg jedoch bis Ende 1975 zung der übrigen Betriebskosten. Gegenüber der 
auf 46,8 Mil!. S. geschätzten Jahreskostensumme von 7,86 Mill. S 

.67.7.4 Im maschinellen Bereich erhöhten sich stiegen die Kosten- in der Nachkalkulation auf 
die präliminierten Kosten von 633,2 Mill. S auf 20,4 Mil!. S. Statt 20 Bediensteten werden dem 
voraussichtliche 710 Mil!. S. Davon betrafen Proc Block letztlich 36 Mann zugezählt. Weiters 
jektionsänderungen im Betrage von mehr als standen den präliminie�ten 300 000 S für die 
50 Mill. S die gesamte maschinentechnische Er- Hauptverwaltung schließlich 2,6 MD!. S jährlich 
weiterung der Heizölversorgung einschließlich in der Nachkalkulation gegenüber. 
der vier Tanks. Verschiedene Verschätzungen er- 67.8.3.2 Die DKG erklärte hiezu, anhand der 
reichten eine Höhe von 17,4 Mil!. S, an Preis- Vorkalkulation sei eine günstige Verhancllungs­
gleitungen und Kursverlusten. wurden nahezu position mit den Vertragspartnern angestrebt 
129 Mill. S ausgewiesen. worden, und zwar gegenüber der NEW AG be-

67 7 5 1 F di h d 1 K züglich des Personals und gegenüber der VG . . .  ür e na ezu oppe ten osten . 
des baulichen Teils führte die DKG zwei Gründe hinsichtlich der Hauptverwaltungskosten. Der 
an. Einerseits hätte die Zeitknappheit zwischen RH hielt derartige Überlegungen angesichts ver­
Baubeschluß und Baubeginn nur eine ungenü- sierter Verhandlungs partner für unangebracht 
gende Vorplanung ermöglicht, andererseits wäre und kaum erfolgversprechend. 
die Vergabe der Bauarbeiten zu einem konjunk- 67.8.3.3 In der abschließenden Stellungnahme 
turell ungünstigen Zeitpunkt erfolgt. verwies die DKG bezüglich des erhöhten Perso-

67.7.5.2 Da diese 2eitnot und das dadurch nalstandes auf die Arbeitszeitverkürzung. Zu 
bedingte Fehlen einer Detailplanung ihre Aus- den Hauptverwaltungskosien erklärte sie, die 
wirkungen außer im baulichen Bereich auch bei Betrachtungen des RH seien im Hinblick auf das 
anderen Investitionen des Blockes II zeigten, Organschaftsverhältnis mit der VG kaum ziel­
empfahl der RH; künftig nicht nur um einen führend. 
möglichst frühen Baubeschluß, sondern auch um 67.8.3.4 Der RH hingegen verwies auf die 
eine .rechtzeitige Detailplanung vor Inangriff- zum Teil eher theoretische Beziehung zwischen 
nahme von Ausführungsarbeiten bemüht zu sein. Arbeitszeitverkürzung und Personalvermehrung. 

67.8.1 Die DKG ermittelte die Wirtschaft- Hinsichtlich der Hauptverwaltungskosten unter­
lichkeit des Blockes 11 anhand einer Vorkalku- strich er die Notwendigkeit einer genauen Kosten­
lation aus dem Jahre 1971 unter der Annahme zuordnung zur Ermittlung realistischer Kosten 

auf den einzelnen KostensteIlen . . 
von 20 Vollbetriebsjahren mit jährlich 5 000 Be-
nützungsstunden. Sie errechnete dabei einen 67.9.1 Nach den Feststellungen des RH versah 
durchschnittlichen Jahresgewinn von rund die DKG Aufträge an Bauunternehmungen und 
94 Mill. S. Eine weitere Vorkalkulation mit Ver- Professionisten verschiedentlich nur mit unbe­
zinsung des jeweiligen jährlichen Gesamtrest7 stimmten Terminangaben und unterließ überdies 
kapitals ergab einen durchschnittlichen Jahres- Pönalefestsetzungen. Der RH vermeinte, jede . 
gewinn von 75,7 Mill. S. Investitionstätigkeit sollte mit konkreten Ter-

67.8.2 Während der örtlichen Überprüfung minvorstellungen des Auftraggebers verbunden 
erstellte das Unternehmen auf Anregung des RH sein. Ferner wäre zur Verhinderung oder Ab­
auch eine Nachkalkulation unter Berücksichti- geltung eines Schadens durch Lieferverzug die 
gung der gestiegenen Gesamtinvestitionskosten. Festlegung eines Pönales anzustreben. Die bis­
Diese Berechnung ergab erst für das 17. Betriebs- herigen diesbezüglichen Bemühungen des ge­
jahr einen Gewinn und auf Kalkulationsdauer pruften Unternehmens erachtete der RH für un-

zureichend. durchschnittliche Jahresverluste von rund 35 Mil!. 
S. Vori ausschlaggebender Bedeutung für 'die Um- 67.9.2 Weiters sah der RH das Verhalten der 
wandlung eines vor Baubeginn kalkulatorisch wirt- DKG zum Haftrücklaß als unbefriedigend an, da 
schaftlichen Kraftwerkes in ein verlustbringendes dem Auftragnehmer die Wahl überlassen wurde, 
war die Erhöhung der Brennstoffkosten. So stieg die den Rücklaß durch den Garantiebrief einer 
in der Vorkalkulation hiefür eingesetzte Summe Bank zu �rsetzen. Hiedurch bestand für die DKG 
von jährlich 157 MD!. S nach den Ölpreiserhö- das wirtschaftliche Risiko, den Bestbieter nicht 
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eindeutig feststellen zu können. Der RH empfahl 
daher eine Präzisierung der Ausschreibungsunter­
lagen Zur Erreichung gleicher Angebotsbedin­
gungen. 

67.9.3 Der RH stellte ferner fest, daß die 
DKG die vertraglich festgelegte Möglichkeit, 
bei einer Änderung des Leistungsumfanges über 
ein bestimmtes Maß hinaus neue Preise zu ver­
einbaren, nicht genützt hatte. In ihrer Stellung­
nahme erklärte die Gesellschaft, bei künftigen 
Aufträgen dieser Anregung nachkommen zu 
wollen. 
, 67.1 0.1  Im April 1972 übertrug die DKG dem 
Bestbieter einer beschränkten Ausschreibung die 
Baumeisterarbeiten für den Block 11. Bei ,Be­
endigung der örtlichen Prüfung durch den RH 
war die Schlußrechnung noch nieht zur Gänze 
geprüft, in der Stellungnahme teilte das Unter­
nehmen jedoch mit, die Rechnung sei zwischen­
zeitlich mit rund 88,6 Mill. S anerkannt worden. 
' 67.10.2 Bei der Überprüfung der Arbeits­

durchführung stellte der RH insgesamt 19  Nach­
tragsaufträge im Betrage von über 6 Mill. S fes�. 
Da es sich bei einigen von ihnen um neue LeI­
stungen gehandelt hatte, lagen für diese Fälle 
keine Konkurrenzofferte vor, so daß außer den 
Erfahrungswerten der zuständigen Bauabteilung 
kein Nachweis über die Preisangemessenheit be­
stand. Der RH sah darin die zwangsläufige Folge 
des Fehlens einer ausreichenden Detailplanung 
vor dem Baubeginn und empfahl, künftig recht­
zeitig bis ins Deteail zu planen und Leistungsve�­
zeichnisse mit klar umrissene� LeistungsbeschreI­
bungen zu erarbeiten. Für unvermeidbar neu hin­
zukommende Leistungen wären schriftliche Ge­
genofferte einzuholen. 

67.10.3 Die gesondert verrechneten Regie­
leistungen des Auftragnehmers beliefen sich auf 
3,5 Mill. S. Sie bewegten sich damit in einem ver­
tretbaren Rahmen, doch hätten einige dieser Ar­
beiten nach Ansicht des RH bei gewissenhafter 
Planung bereits in das Leistungsverzeichnis auf­
aenommen werden können. Dadurch wären Konkurrenzofferte vorgelegen, und die DKG 
hätte das derartigen Arbeiten üblicherweise an­
haftende Leistungsrisiko nicht allein zu ' tragen 
gehabt. Ferner regte der RH aus gegebenem An­
laß an, den Einsatz hochqualifizierten Personals 
für wenig verantwortungsvolle Arbeiten zu ver­
meiden. 

67.10.4 Bis zur vertraglich festgelegten Fer­
tigstellung der Bauarbeiten im Mai 1974 war der 
Auftragswert ein unveränderlicher Festpreis. Da 
sich die Arbeiten aus nicht vom Auftragnehmer 
zu vertretenden Gründen bis November 1975 
hinzogen, vereinbarten die Vertragspartner eine 
Indexaufwertung für alle Leistungen nach dem 
Mai 1974. Dadurch ergaben sich nach den Ermitt­
lungen des RH 4,4 Mill. S Mehrkosten für die 
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DKG, die bei Leistungen innerhalb der vertrag­
lich festgelegten Frist und zu den unveränder­
lichen _Preisen vermeidbar gewesen wären. 

67.1 1 .1 Die Erdarbeiten am Tankhof erhielt 
aufgrund einer beschränkten Ausschreibung jener 
Auftragnehmer, dem auch die Bauarbeiten zuge­
sprochen worden waten. Der zu Festpreisen ver­
gebene Auftrag erhöhte sich durch Nachtrags­
bestellungen und Massenmehrungen gegenüber 
der Vorausbestellung um · rund 50% auf über 
10 Mill. S. . 

67. 1 1 .2 Insgesamt vergab die Gesellschaft für 
diese Arbeiten Nachtragsaufträge mit einem Be­
stellwert' von 1,8 Mill. S. Der RH wies darauf hin, 
daß zufolge der Vergabe von Nachtragsauf­
trägen und zusätzlichen Leistungen kein Nach­
weis über eine wirtschaftliche Abwicklung des 
Gesamtauftrages erbracht werden kann. Unter­
strichen wird diese Meinung noch durch die Tat­
sache, daß der seinerzeitige Zweitbieter 'nur u� 
5% teurer angeboten hatte. 

67. 1 1 .3 Rund 1 ,6 Mill. S der Auftragsüber­
schreitung entfielen auf Massenmehrungen. Bei­
spielsweise überstieg die Abrechnungssumme bei 
einzelnen Positionen das Auftragsvolumen um 
164 bzw. 208%. Der RH bemängelte, daß diese 
beachtlichen Leistungserhöhungen keinen Nieder­
schlag im Schriftverkehr zwischen Auftraggeber 
und Auftragnehmer fanden. Das beauftragte 
Unternehmen hätte die DKG pflichtgemäß auf 
die zu erwartenden Mehrungen hinweisen müssen, 
diese hätte ihrerseits sodann ausdrücklich· . den 
jeweiligen Auftrag zu erteilen gehabt. Jedenfalls 
wären aufgrund vertraglicher Bestimmungen Ver­
handlungen zu einer Verringerung der Einheits­
preise angebracht gewesen. 

67. 1 1 .4 Ferner kritisierte der RH die teil­
weise unzureichende Planung vor Baubeginn und 
die verspätete Erfassung der baulichen Erforder­
nisse zur klaglosen Durchführung der maschinen� 
baulichen Investitionen auf dem Tankhof. 

Investitionen, maschineller Teil 
67.12.1 Im Juli 1971 bestellte die DKG den 

Dampferzeuger und die Hochdruckleitungen 
zwischen dem Dampferzeuger und der Turbinen­
anlage zu einem Pauschalpreis von 245 Mill. .S 
bei einem österreichischen Auftragnehmer. DIe 
während · der örtlichen Prüfung noch nicht 
anerkannte Schlußrechnung erreichte eine Höhe 
von 289,3 Mill. S, wobei die Preissteigerung 
vornehmlich auf Preisgleitklauseln, . aber auch 
auf einige Nachtragsaufträge zurückzuführen 
war. 

67.12.2.1 . Die DKG mußte die vorgesehene 
Angebotsfrist für die Dampferzeugeranlage von 
rund sechs Wochen zweimal erstrecken, um von 
13  eingeladenen Firmen drei Angebote zu erlangen. 
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Ein viertes Offert traf erst verspätet ein. Schiieß- '67.12.4.3 ' Der RH entgegnete hiezu, angesichts 
lich ergab sich aufgrund der Angebotsvergleiche der umfangreichen mündlichen Absprachen über 
,ein österreichisches Unternehmen als Bestbieter. kaufmännische und technische Details würden 
i 67.12.2.2 Der RH bemängelte die verspatete sich im Strei�fall erhebliche �ewe�ssch:vier!gkeiten 
Ausschreibung dieser wichtigen Anlagenteile �rgebe�. Die �ehlende Willen�uberet?st1mmung 
und verwies darauf, 'daß der herrschende Zeit- , u,ber die �ahlreichen Vertragsemzelheiten ergebe 
druck sicherlich die Vorlage weiterer Angebote sich bere1t� aus der Ta:sac?e,. d�ß der �uftrag­
ye.rhindert habe. Ferner , hätte eine rechtzeitige n�hmer eme SChl�.ßb:iefliche .. Unterzeichnung 
Ausschreibung auch die Einbeziehung des vierten biS zum En?e der orthchen P,ruf:rng durch ?en 
Offertstellers in den Angebotsvergleich ermög- RH ver,,:eigert habe. , Schließhch / verme1nt� 
licht. Schließlich hielt der RH fest daß die der RH, die Gesellschaft sollte nun - etwa zwei 
Abwicklung der Angebotseröffnung . 

'
nicht den Jahre nach Betriebsbeginn - wohl übe� eine 

Empfehlungen der ÖNORM A 2050 entsprach. eventu�lle Vornahme von Abnahmeversuchen 
. . entscheiden. , 

67.12.2.3 Tn ihrer Stellungnahme erwiderte 
die DKG, die ÖNORM A 2050 wäre für ' sie 

, nicht bindend. Die au�ländischen: Firmen hätten 
eine Angebotslegung unterlassen, weil sie sich 
nur sehr geringe Chancen auf eine Auftragerteilung 
hätten ausrechnen können. Der RH hielt noch 
fest, daß die ÖNORM A 2050 für ihn grundsätz­
lich einen Maßstab für die Wirtschaftlichkeit 
und ;Zweckmäßigkeit der Vorbereitung und 
Durchführung von Auftragsvergaben darstelle. 
Im übrigen hätten auch einige EVU in Österreich 
die Anwendung der' Norm bereits verbindlich 
eingeführt. 

67.12.3 Die Mitte 1971 ergangene Auftrags-
' erteilung erfolgte nur in Form einer kurzen 

Vorausbestellung zwecks Ter�inisierung. Die 
Ausarbeitung des Schlußbriefes sollte nach 
Genehmigung 'der Vergabe durch die General­
versammlung im August 1971 stattfinden. Doch 
'ei:�t im November 1974 übersandte das Unter­
nehmen einen 225 Seiten umfassenden Schluß­
'briefentwurf an den Auftragnehmer. Diesem 
Elaborat mit einer Vielzahl von' technischen 
und kaufmännischen' Details fehlte am Ende 
.der örtlichen Prüfung des RH noch die Gegen-
zeichß.ung. ' 

67.12.4.1 Weiters waren die seit Ende 1974 
. offenen Mehr- und Minderpreisforderungen von 
rund 1 Mill. S zu 'diesem Zeitpunkt noch nicht 

, abgehandelt, und die verschiedenen, im Schluß­
brief angeführten Anfahr- und Auslegungsdaten 
der Kesselanlage noch nicht in Abnahmeversuchen 
nachgewiesen. 

67.12.4.2 Die DKG verwies in ihrer Stellung­
nahme auf die knappe Personalbesetzung und 
hob hervor, ihrer Meinung ' nach wären alle 
Vereinbarungen ' rechtsverbindlich getroffen wor-' 
den, obzwar die schriftlichen Bestätigungen 
des Auftragnehmers fehlten . .. Erforderlichenfalls 
hätte der den Verhandlungen zugezogene Bau­
berater das Ergebnis bezeugen können. Weiters 
' hätte der Auftragnehmer letztlich Preisherab­
setzungen von 1,7 Mill. S anerkennen müss�n. 

'Schließlich beabsichtigte ' das Unternehmen, 
, Abnahmeversuche nur dann vorzunehmen, wenn 
. die Gefahr des Nichterreichens der Garantie­
werte erkennbar werde. 

67.12.5.1 Die Bedenken des RH bezüglich 
der unzureichenden rechtlichen Absicherung der 
Bestellung gegenüber dem Auftragnehmer ver­
suchte die DKG mit dem Hinweis zu zerstreuen, ' 
die verschiedenen Detailvereinbarungen seien 
in Aktenvermerkenfestgehalten. Abgesehen davon, 
daß diese Aktenvermerke über mehrere Ordner 
verteilt und mit zahlreichen anderen Schrift­
stücken vermengt abgelegt waren, vertrat der 
RH die Meinung, derart wichtige Vereinbarungen 
wären mittels eingeschriebenen Briefes und 
entsprechender Gegenzeichnung festzuhalten. Er 
empfahl, künftig Aufträge dieser Größenordnung 
mittels Schlußbriefes zu erteilen und um dessen 
rasche Unterfertigung durch den Auftragnehmer 
bemüht zu sein. Eine Auftragsabwicklung, die 
mangels ausreichender Dokumentation ausschließ­
lich dem zuständigen Referenten nachvollziehbar 
ist, wäre unter allen Umständen zu vermeiden. 

67.12.5.2 In der Stellungnahme erklärte . ,die 
Gesellschaft weiters, sie hätte in der Zwischen­
zeit einen ergänzenden Aktenvermerk ausge­
arbeitet, der eine gesammelte Darstellung zahl­
'reicher Auftragsdetails enthalte. 

67.12.6 Wenn auch der Schlußbrief bis zum 
Ende der örtlichen Prüfung keine Gültigkeit 
besaß, verwies der RH dennoch auf die in diesem 
Entwurf für das geprüfte Unternehmen un­
günstige Festlegung der Gewährleistungsfrist. 
Diese begann nämlich bereits mit dem Beginn des 
erfolgreich beendeten Probebetriebes zu laufen, 
wodurch der Gewährleistungszeitraum bei einem 
vierwöchigen , Probebetrieb um einen Monat 
verkürzt wurde. In der .Stellungnahme erklärte 
hiezu die DKG, 'eine günstigere Vereinbarung 
hätte beim Auftragnehmer nicht durchgesetzt 
werden können. 

67.12.7.1 Da zum Zeitpunkt der Vergabe 
des Kesselauftrages die endgültige Auslegung 
der Turbine noch nicht feststand, mußte der 
Kessel rund acht Monate nach Auftragserteilung 
auf einen höheren Wert ausgelegt werden. 
Als Mehrpreis forderte der Auftragnehmer vor,­
erst 1,5 Mil!. S, verringerte später seinen Anspruch 
auf 600 000 S und gab sich letztlich mit ' der 
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,kostenlosen Benützung des Kesselhausaufzuges termine vor. Bis zur Erstellung des Schluß­
zufrieden. Die Kapitalkosten des vorzeitig erfor- briefes erfolgten die Teilzahlungen lediglich 
derlich gewordenen Aufzugseinbaues belasteten aufgrund einer internen Aktennotiz .über Ab­
jedoch die DKG. . sprachen . mit · dem Lieferanten. Infolge einer 

67.12.7.2 Der· RH vermeinte hiezu, eine Verzögerung ' im Arbeitsvorgang leistete das 
rechtzeitige Planung, Ausschreibung �nd Auf- Unternehmen mehrere Teilzahlungen früher als 
tragsvergabe der Turbine hä.tte eine p"assende beabsichtigt, konnte allerdings weitere Zahlungen 
Auslegung des Kessels ermöglicht und die durch Vereinbarung mit dem Hersteller an 
vorerwähnten Mehrkosten vermieden. Die DKG den tatsächlichen Fertigungsfortschritt anpassen. 
erwiderte in ihrer Stellungnahme, die endgültige Der RH empfahl, zur ' rechtlichen Absicherung 
Turbinenauslegung sei schon bei der Kessel- künftiger Terminerstreckungen die Teilzahlungs­
vergabe festgestanden, die nachträgliche Leistungs- zeitpunkte im Schluß brief vorweg 'mit der 
erhöhung des Kessels ohne Mehrpreis wäre Erbringung bestimmter Leistungen zu verknüpfen. 
jedoch kaufmännisch günstiger gewesen. 67.14.3.1 Die Generatorherstellung verzögerte 

sich erheblich und erreichte letztlich einen 67.12.7.3 Dem hielt der RH entgegen, daß 
f d d h d n U t I dl· ·  nd pönalisierten Terminverzug von 89 . Tagen. Die au grun er vor an ene . n er agen e e -

gültige Turbinenauslegung noch nicht fest- Pönalebestimmungen des Schlußbriefes sahen 
gestanden sein konnte. Im übrigen könne ange- eine Entschädigung von maximal 1.0% des 

Auftragswertes vor. Allerdings räumten sie eine sichts der vorzeitigen Aufzugserrichtung nicht Zahlungsbefreiung für den Fall von höherer von einer Leistungserhöhung ohne Mehrpreis Gewalt ein, der - nach Meinung des RH un­gesprochen werden. üblicherweise - auch den Ausfall wichtiger 
67.13.1 Im Mai 1 971 erteilte die DKG einem Spezialmaschinen, welche ' die Terminplanung 

Schweizer Unternehmen als Bestbieter den Auftrag bestimmten und eindeutig auf dem kritischen 
zur Lieferung eines Dampfturbosatzes ohn� Wege im Sinne eines Netzplanes lagen, mit ein­
Generator zum Preis von rund 244 Mill. S. schloß. 
Wie der RH kritisch vermerkte, verfaßte die 
Gesellschaft anstelle eines Schlußbriefes lediglich . 67.14.3.2 Die verzögerte Generatorlieferung 

bildete eine wesentliche Ursache -für die ver­einen internen Aktenvermerk von über 100 Seiten. spätete Inbetriebnahme des gesamten Kraftwerkes. 
67.1 3.2 In der Stellungnahme verteidigte das In den Pönaleverhandlungen folgte die DKG 

Unternehmen seine Vorg�ngsweise auf die gleiche hinsichtlich des Herstellungsverzuges weitgehend 
Art wie bei der Bestellung des Dampferzeugers der Erklärung des Lieferanten; Dieser begründete 
(siehe Abs. 67.12.4.2), vermochte jedoch auch die Verzögerung vornehmlich mit dem Ausfall 
.in diesem Fall den RH nicht zu überzeugen. wichtiger Spezialmaschinen. Somit setzte das 

geprüfte , Unternehmen die mögliche Pönale-
67.14.1 . 1  Nach der Ausschreibung des 330- vorschreibung von 5,5 Mill. S auf lediglich MV A-Turbogenerators wurde ein Unternehmen 2,5 MiII. S, d: s . ·  nur 4,58% des Auftragswertes, 

erst durch einen Preisnachlaß von· rund 2,45 Mil- herab. 
lionen Sund durch die Übernahme der günstigeren 
Konditionen eines anderen Offertstellers zum 67.14.3.3 Die DKG erklärte dem RH gegen� 
Bestbieter. Daraufhin kündigte die DKG diesem über, der Ausfall wichtiger Maschinen stelle 
Anbieter den Auftrag in Höhe von 55 Mill. S ihrer Meinung nach eine berücksichtigungs­
in einem Schreiben vom Mai 1 971 an. Die für würdige Ursache dar, 'da aus wirtschaftlichen 
Mitte Juni 1971 v,?rgesehene endgültige Auftrags- Gründen kein Unternehmen eine Mehrfach .. 
erteilung . wurde jedoch durch · eine weitere ausrüstung seines Spezialmaschinenparks recht� 
Vorbestellung ersetzt, die hinsichtlich der tech- fertigen könne. 
nischen und .kaufmännischen Bedingungen auf 67.14.3.4 Im Sinne der herrschenden Lehre 
den künftigen Schluß brief verwies. Dieser erging und der Rechtsprechung vermochte der RH 
letztlich erst 21 Monate nach Auftragsvergabe von seiner Ansicht nicht abzugehen, daß ein 
im März . 1973. derartiger Maschinenausfall keinesfalls höhere 

Gewalt sei, sondern vielmehr ein Unternehmer­
risiko darstelle, das durch die Beschränk�ng der 
Pönalesumme auf 10% des Gesamtauftrags­
wertes ohnedies begrenzt sei. 

67.14.1 .2 Nach den Ausführungen des geprüf­
ten Unternehmens in der Stellungnahme waren 
aufgrund der Tatsache, daß · der Generator mit 
einer konstrtiktionsfremden Turbine zusammen­
arbeiten mußte, umfangreiche Abklärungen und 
Anpassungen vorzunehmen; die erhebliche Zeit 
erforderten. 

67.15.1 .1  Im Juli 1 972 vergab die DKG den 
Auftrag über die Meß- und Regeleiririchturigen 
des . Blockes II 'zum angebotenen Fixpreis von 

67.14.2 Die erst im Schlußbrief endgültig 23,8 Mill. S. Der mehr als ein Jahr später verfaßte 
festgelegten Zahlungsbedingungen sahen von Schlußbrief sah bereits eine Auftragssumme 
der erbrachten Leistung unabhängige Zahlungs- von �7,6 Mill. S vor, und schließlich erreichte 
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der Lieferumfang durch weitere Ergänzungen 
und Anpassungen 28,6 Mill. S. Der Investitions­
aufwand lag damit um rund 20% über dein 
�rsprünglich angebotenen Festpreis. 

67.15.1 .2 Der RH führte die zum Teil erheb­
lichen nachträglichen Änderungen im Liefer­
bereich auf die zur Zeit 'der Auftragsvergabe noch 
fehlende Detailplanung zurück. Das Unternehmen 
erklärte hiezu j edoch, es sei üblich, das regelungs­
'technische Konzept erst im Zuge der Bauaus­
'führung an die Anlagentechnologie anzupassen. 
Im übrigen sei erst nach Auftragsvergabe das 
'Schwergewicht auf Ölfeuerung gelegt worden, 
und die dadurch bedingte Umstellung, der 
Feuerung auf Einzelbrennerregelung hätte einen 
erheblichen Mehraufwand verursacht. 

67.15.1 .3 Der RH verwies j edoch auf die 
Kostenentwicklung und sah eine Ausschreibung 
auf grund vollständiger Ermittlung des Leistungs­
umfanges ' als, anzustrebendes Ziel an. 

67.15.2 Der RH stellte ferner fest, daß der 
Schlußbrief auch ' beim vorliegenden Auftrag 
von der Leistung unabhängige Zahlungstermine 
vorsah. überdies unterlief dem Unternehmen 
bei der Berechnung der Teilzahlungssummen ein 
Rechenfehler, so daß bereits 91 % der Haupt­
auftragssumme vor Beendigung der Arbeiten 
ausgezahlt wurden. Der RH empfahl, 
künftig in den Schlußbriefen die Zahlungshöhe 
in Prozenten der Auftragssumme anzugeben 
' und die Zahlungstermine von der Erbringung 
bestimmter Leistungen abhängig zu macheri. 
Dies sicherte die DKG in ihrer Stellungnahme zu. 

67.16.1 .1  ,Der Schlußbrief über die Bestellung 
sowohl 'einer V ollentsalzungs- wie auch einer 
Kondensatreinigungsanlage sah vor, daß 90% 
des Gesamtauftragswertes bereits knapp einen 
Monat vor der Fertigstellung der AiUagen bezahlt 
werden sollten. Ferner stimmte das Unternehmen 
zu, die Restzahlung allenfalls auch vor Durch­
führung eines Probebetriebes, allerdings gegen 
Vorlage eines Bankgarantiebriefes zu leisten. 

67.16.1 .2 Der RH fand dieses Entgegen­
kommen im Vergleich zu anderen Investitionen 
der DKG unüblich und zu weitgehend. Er regte 
daher an, von derart frühzeitigen Zahlungen 
künftig Abstand zu nehmen. 

67.1 6.1 .3 Die DKG erklärte in ihrer Stellung­
nahme, sie halte die Zahlung des Restbetrages 
gegen Sicherstellung vor dem Probebetrieb für 
gerechtfertigt, da dieser nicht vom Lieferanten 
bestimmt werden könne und der Auftragnehmer 
mit Recht eine Bezahlung nach seiner Leistung 
erwarten dürfe. 

67.16.1 .4 Dem hielt der RH jedoch entgegen, 
die gewählte Vorgangsweise weiche vom üblichen 
Verhalten des Unternehmens ab ; es sei, vielmehr 
bei einer frühzeitigen Zahlung von 90% des 

Auftiagswertes ein gewisses Entgegenkommen 
des Auftragnehmers hinsichtlich der Restzahlung 
entsprechend den Gepflogenheiten des normalen 
Geschäftsverkehrs' durchaus zu erwarten. 

67.17 Die'  beschränkte Ausschreibung für 
die Anstricharbeiten an den Schwerölbehältern 
erbrachte neun Angebote, wobei der Bestbieter 
den Zweitbieter um 2,8% unterbot. Die DKG 
erachtete diese Preis differenz für erheblich genug, 
um nur mehr mit dem Bestbieter zu verhandeln 
und diesem letztlich auch den Auf"trag im Wert 
von 3,3 Mill., S zu erteilen. Der RH vermeinte 
allerdings, daß mit dem Zweitbieter gleichfalls 
Verhandlungen hätten geführt werden sollen, 
und verwies darauf, daß bei anderen Vergaben 
die DKG selbst bei größeren prozentuellen 
Abständen derartige , Besprechungen geführt 
hatte. 

Verrechnung zwischen DKG und NEW AG ' 
67.1 8 .1 .1  Die Festlegung der Eigentums­

verhältnisse an den in den Jahren 1958 bis 1960 
von 'der DKG und der NEWAG gemeinsam 
errichteten Anlagen des Blockes I erfolgte erst 
im Juni 1963. Der Auf teilungs schlüssel war, 
da er ungünstigerweise erst nach Beendigung 
der Bautätigkeit fixiert wurde, das Ergebnis 
langwieriger Verhandlungen zwischen den beiden 
Gesellschaften. 

Der RH gelangte zu der Ansicht, daß die , 
Eigentumsverhältnisse an verschiedenen Anlagen­
teilen zum Nachteil der DKG festgelegt worden 
waren, da in mehreren Fällen nach internen 
Ausarbeitungen des Unternehmens auch bei 
erheblicher Mehrbeanspruchung dieser Teile durch 
�lie NEW AG eine 50%ige Auf teilung des Eige�­
turns erfolgte. 

67.1 8.1 .2 Die DKG erklärte hiezu, die Auf­
teilung des Eigentums sei provisorisch so weit 
wie möglich bereits bei der jeweiligen Auftrags­
vergabe festgelegt worden. Allerdings habe 
Übereinstimmung zwischen den Partnern bestan­
den, daß die endgültige Fixierung erst nach 
Abschluß der Bauarbeiten sinnvoll sei. Entschei­
dend sei vor allem eine Beteiligung an etwaigen 
künftigen Erweiterungen gewesen. Ferner sei 
zufolge des damaligen Umsatzsteuersystems der 
Auf teilungs schlüssel so festzulegen gewesen, 
daß das Erfordernis einer eventuellen umsatz­
steuerpflichtigen Eigentumsübertragung entfiel. 

67.18.2 Eine endgültige V ereinbaru�g über 
die anteilsmäßige Auf teilung der anfallenden 
Instandhaltungskosten trat erst mit 1 .  Jänner 1969 
in Kraft. Seit Betriebsbeginn wurden diese 
Kosten provisorisch entsprechend den Eigentums­
verhältnissen aufgeteilt, was nach unternehmens­
internen Ermittlungen der DKG gegenüber der 
NEW AG einen Nachteil brachte. Berechnungen 
für einige wenige Anlagenteile ergaben Mehr­
zahlungen der DKG von 220 000 S. Da der 
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Vertragspartner jedoch eine rückwirkende An­
rechnung des ab 1969 geltenden Auf teilungs­
schlüssels entschieden ablehnte, wurde im Jahre 
1972 vereinbart, die gegenseitigen Forderungen 
als kompensiert zu betrachten. 

67.1 8.3. 1  Auch die Betriebs- und Verwaltungs­
kosten wurden seit Bestehen des Wärmekraft­
werkes, provisorisch aufgeteilt, denn die end­
gültige Festlegung wurde erst am i .. Mai 1975 
wirksam. 

67.1 8.3.2 Der RH 'vertrat die Ansicht, sämt­
liche Auf teilungs schlüssel waren für das geprüfte 
Unternehmen von derartiger Bedeutung, ' daß 
Vereinbarungen darüber bereits vor Baubeginn 
zu treffen gewesen wären. Dadurch hätten 
verschiedene Unklarheiten vermieden und zahl­
reiche Verhandlungsstunden leitender Angestellter 
eingespart werden können. 

67.18.4.1 Im Zuge der Betriebsführung ergab 
sich verschiedentlich die Notwendigkeit des 
Ankaufes technischer Geräte. Die NEW AG 
lehnte in einigen Fällen eine Kostenbeteiligung 
mit der Begründung ab, sie benötige diese Geräte 
nicht zum Betrieb ihres Anlagenteiles. Al1erdings 
vereinbarte sie nach dem Ankauf eine Mit­
benützung unter Beteiligung an den Instand­
haltungs- und Betriebskosten. 

67.1 8.4.2 Der RH empfahl dem geprüften 
Unternehmen, künftig mit Nachdruck auch eine 
Beteiligung des Partners an den Anschaffungs­
kosten anzustreben und diese Aufwendungen 
gegebenenfalls nachträglich in Rechnung zu 
stellen. ' 
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67.19.1 .3 Der RH schloß jedoch den Fall 
nicht aus, daß zufolge der langen Laufzeit des 
in Rede stehenden Vertrages durchaus eine 
Änderung der Rechtsverhältnisse beider Gesell­
schaften eintreten könnte, die eine Entscheidungs­
freiheit wünschenswert erscheinen lasse. 

67.19.2. 1 Aufgrund der Vol1macht schloß 
die VG mit der 1W einen Benützungsvertrag 
mit einer 31jährigen Laufzeit vom 1 .  Juli 1960 
bis 30. Juni 1991 ab. Weiters sicherte ein zum 
selben Zeitpunkt mit gleicher Laufzeit 'abgeschlos­
sener Stromlieferungsvertrag zwischen den beiden ' 
Gesellschaften der VG das Recht zu, die Hälfte 
der Energieerzeugung der beiden Kraftwerke zu 
beziehen. 

67.19.2.2 Die Bevollmächtigung, den Vertrag 
auf die restliche Konzessionsdauer der Kraft­
werke abzuschließen, erschien dem RH gleichfalls 
als zu weitreichend. Die Konzessionsdauer für 
das Kraftwerk Ering endet nämlich am 10. März 
2017  und für das Kraftwerk Obernberg am 
5. März 2018.  Somit ermächtigte die DKG den 
Vollmachtsempfänger zu einem Vertragsabschluß 
über mehr als 60 Jahre, wovon die VG allerdings 
bis zur örtlichen Prüfung nicht den vollen 
Gebrauch gemacht hatte. Aber auch die tat­
sächlieh gewählte Vertragsdauer von 31 Jahren 
erschien dem RH unter Berücksichtigung der 
nach seinen Vorstellungen anzustrebenden Ver­
tragsänderungen nicht als die beste Lösung. 

67.19.3.1 Aufg�und des Benützungsvertrages 
entrichtet die IW an die VG eine Jahresver­
gütung für die Mitbenützung der österreichischen 

Rechtsverhältnis zur Innwerke AG Anlagenteile. Der Vertrag sieht weiters vor, 
67 19 1 1 D d' I Üb ,daß di� auf österreichischem Gebiet notwenqig . ' . . a le gep ante ertragung 

der am unteren Inn auf österreichischem Gebiet werdenden Neuinvestitionen von , der DKG zu 
1 An! t '1 d K ft k E ' trag�n sind. Entsprechend dieser Vertragslage -ge egenen agen el e er , ra wer e rlng 

und Obernberg in das Eigentum der ÖBK durch hätte daher die DKG die Aufwendungen zu 
die Bestimmungen des österreichischen Staats- zahlen, der VG hingegen verbliebe das Benützungs­
--vertrages 1955 verhindert worden war, erhielt entgelt. In der praktischen Durchführung wird 
die DKG diese Anlagen im Wege einer Sach- , der Vertrag al1erdings durch die Weiter1ei�uiJ.g 
einbringung mit Wirkung vom 1 .  Juli 1 960 dieser Zahlungen an die DKG korrigiert. Da es 
an übertragen. Zum gleichen Zeitpunkt bevoll- sich dabei um jährliche Beträge von annähernd 
mächtigte das Unternehmen 'als neuer Eigentümer 5 Mil1. S handelt, erschien dem RH eine ver­
dieser Anlagen die VG unwiderruflich, mit der traglicheSanierungdieserVorgangsweise dringend 
IW einen auf die restliche Konzessionsdauer geboten. 
laufenden Benützungsvertrag abzuschließen und 67.1 9.3.2 Das geprüfte Unternehmen erklärte 
alle diesem Vertrag für die DKG entspringenden hiezu, daß eine vertragliche Sanierung der 
Rechte, und Pflichten in eigenem Namen, jedoch bisherigen Handhabung herbeigeführt werden 
auf Rechnung der DKG, wahrzunehmen. wi,irde. 

67.19.1 .2 Nach Ansicht des RH ging diese 67.19.4.1 Bereits im TB 1968 Abs. 83.1 ver-
unwiderruflich eingeräumte Vollmacht zu weit. trat der RH die Meinung, die Betriebsführung 
Das Unternehmen erklärte dazu in der Stellung- der Kraftwerke Ering und Obernberg wäre der' 
nahrne, es könne die Gründe für diese V organgs- genannten Gesellschaft als Eigentümerin der drei 
weise zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mehr anderen Kraftwerke am unteren 1nn zu über­
feststellen, allerdings sei aufgrund dei: engen tragen, wodurch der wirtschaftlichste Betrieb aller 
Verflechtung zwischen der DKG 'und dei: VG fünf Werke erreicht werden könnte. In einer 
'ohnedies kein wesentlicher Spielraum für freie Gesellschafterversammlung der DKG im Jahre 
unternehmerische Willensbildung verblieben. 1970 wurde auf die Einsparungsmöglichkeit, von 
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Verwaltungskosten · durch Überlassung der Be­
triebsführung an die ÖBK verwiesen. Wie der 
RH nunmehr feststellte, waren diesbezügliche 
Bemühungen der DKG bisher von keinem ent­
scheidenden Erfolg begleitet, da nach den Aus­
führungen der Unternehmensleitung die IW 
weiterhiri ihre ?ustimmung zu dieser Maßnahme 
verweigerte. . 

67.19.4.2 In ihrer Stellungnahme sicherte die 
DKG zu, sie werde im Wege ihrer Muttergesell­
schaft zu gegebener Zeit Anstrengungen unter­
nehmen, um der angestrebten Übertragung der 
Betriebsführung an die ÖBK näherzu�omm�n. 

67.20.1 . 1  Der Benützungsvertrag· sah ferner 
vor, daß die IW alle Instandhaltungen und Ver­
besserungen vorzunehmen habe, die für einen 
wirtschftlichen und technisch einwandfreien Be­
trieb erforderlich seien, während die auf Qster­
reichischem Gebiet notwendig werdenden Neu­
investitionen von der IW auf Rechnung der 
DKG vorgenommen würden. Somit wäre eine 
diesbezügliche Unterscheidung bei jeder Ausgabe 
zu treffen gewesen, die allerdings seitens der 
DKG unterblieb. 

67.20.1.2 In seiner Stellungnahme erklärte 
das Unternehmen, der Vertrag sei von Anfang 
an in der Art gehandhabt worden, daß aktivie­
rungsfähige Aus gaben vorweg von österreichiseher 
Seite und Betriebsausgaben yon deutscher Seite 
getätigt wurden. Kostenmäßig träfen beide 
Ausgabenarten die Strombezieher zu gleichen 
Teilen, entweder in Form einer sofortigen 
Zahlung oder im Wege der Abschreibung. 
Dessen ungeachtet stellte der RH fest, die 
praktizierte Handhabung fände in der V ertrags� 
formulierung nicht die volle Deckung. 

67.20.2 Im Jahre 1972 ersuchte die' IW die 
DKG um Übernahme der Kosten des Einbaues 
von Warn- und Sicherungsanlagen in einem 
der DKG gehörenden Pumpwerk. Ohne den 
vorerst hierüber" erbetenen Wirtschaftlichkdts­
bericht abzuwarten, stimmte das geprüfte Unter­
nehmen der Kostenübernahme zu und zahlte den 
um 43% den Voranschlag übersteigenden Rech­
nungsbetrag ohne weitere Rückfragen. 

67.20.3.1 Im Mai 1974 forderte der Vertrags­
partner neuerlich die Übernahme der Kosten 
des Einbaues derartiger Anlagen in drei weiteren 

. Pumpwerken der DKG. Das Unternehmen 
beglich auch diese Rechnung, die neuerlich 
den Voranschlag ·um 17% überschritt: Darüber 
hinaus stellte der RH einen erheblichen Anstieg 
der Installationskosten fest, der vor allem auf 
eine starke Zunahme der von der IW in Rechnung 
gestellten Eigenleistungen zurückzuführen war. 
So lagen die Facharbeiterstunden um durch­
sch,nittlich . 64% höher. 

67.20.3.2 . Die DKG begründete den erhöhten 
Arbeitsanfall mit Mehrarbeit für die Herstellung 
einer Funkverbindung und die dadurch erschwer­
ten Inbetriebnahmebedingungen. Die örtliche 
Arbeitskontrolle sei durch routinemäßige Anlagen­
besuche des Personals eines nahe gelegenen 
Umspannwerkes der VG erfolgt. Eine Einsicht­
nahme in die Stundenausweise der IW sei jedoch 
für entbehrlich , erachtet worden. In Anbetracht 
des erheblichen Kostenanstieges und der deut­
lichen Überschreitung des Voranschlages hielt 
der RH eine verstärkte' Kontrolle allerdings 
für angebracht. 

67.20.4.1 . Weiters bemängelte der RH, daß 
für die Durchführung dieser wie auch anderer 
Investitionen. der letzten Jahre nahezu aus­
schließlich deutsche Firmen herangezogen wor­
den sind. Da diese Ausgaben zur Gänze die 
österreichisehe Seite zu tragen hatte, vermeinte 
er, daß österreichisehe Angebote einzuholen 
und die betreffenden Firmen bei . annähernd 
gleichen Preisen zu berücksichtigen gewesen 
wären. 

67.20.4.2 Hiezu erklärte die DKG, die Heran­
ziehung österreichiseher Firmen sei durch die 
örtlichen Verhältnisse und die zu überwindenden 
Entfernungen oftmals erschwert. Häufig würden 
daher Konkurrenzangebote aus dem Inland nur 
zum Offertvergleich eingeholt. Die Gesellschaft 
werde jedoch künftig darauf dringen, daß der 
deutsche Vertragspartner überall dort, wo es 
technisch und wirtschaftlich möglich ist, öster­
reichische Firmen berücksichtigt. 

Betrieb 
67.21 .1 .1  Die · Erfassung der Schäden und 

Störungen sowie der Instandsetzungen an .den 
einzelnen Anlagenteilen des Korneuburger Wärme­
kraft\yerkes sollte gemäß der Werksordnung in 
einer Maschinen- und Anlagenkartei erfolgen. 
Bei der örtlichen Besichtigung konnten dem RH 
für den maschinellen Teil nur Fragmente ·einer 
solchen Kartei vorgewiesen werden, die · um­
fassende Aussagen über den Betriebszustand 
nicht zuließen. 

66.21.1 .2 Die DKG erklärte hiezu, iofolge 
des knappen PersonaIstandes hätte sich eine 
Karteiführung in der geplanten Form als undurch­
führbar erwiesen. Im Rahmen einer neuen 
Werks ordnung WÜrde diese Frage jedoch gelöst 
werden . 

67.21 .2.1 Das Öl für das Kraftwerk wurde 
auf der Donau angeliefert, wobei täglich ein ' 
Tanker zur Entladung kam� Um- einen nahe 
gelegenen Restaurationsbetrieb nicht zu stören, 
wurde die Entladung · vorwiegend in den 
Nachtstunden vorgenommen. Zur Vermeidung 
von Schäden am Schiffskörper hatte die Ent­
leerung nach einer genauen G�wichtsverteitung 
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, vor sich zu gehen. Die Verantwortung für den 
gesamten Entladevorgang trug die DKG. Da 
die Gefahr von Schäden wegen der Arbeit bei 
Dunkelheit und wegen des Bestrebens der DKG, 
den Personalstand möglichst niedrig zu halten, 
relativ hoch erschien, empfahl der RH den 
Abschluß einer entsprechenden Versicherung. 

67.21 .2.2 Das Unternehmen teilte in seiner 
Stellungnah;ne mit, es habe den Empfehlungen 
des RH . bereits Rechnung getragen und das 
Betriebshaftpflichtrisiko im Zusammenhang mit 
der Schiffsentladestation versicherungs mäßig ge-

- deckt. 

67.21 .3.1 Nach der Revision der Dampf­
turbine des Blockes I im Jahre 1968 traten nach 
der Zuschaltung der Maschine an das Netz 
erhebliche Lastschwankungen auf. Die Ursache 
hiefür waren starke Lagerschäden, die dadurch 
entstanden, daß eine bei der Revision vergessene 
Dichtung den Ölzulauf zum Lager verhinderte. 

67.21 .3.2 Der RH war der Meinung, ein 
unmittelbar nach der Revision durchgeführter 
. Probelauf hätte den bedeutenden Verlust, der 
durch den einmonatigen' Stillstand der Maschine 
erwuchs, hintanhalten können. Ferner vertrat er 
die Ansicht, der vom Maschinenversicherer 
unvergütet gebliebene Teil der Reparaturkosten 
in Höhe von rund 77 000 S ·  wäre der Revisions­
firma anzulasten gew�sen, da sie die Allein­
verantwortung für eine ordnungsgemäße Durch­
führung der Revisionsarbeiten getragen hatte. 

67.21 .4:1 Ebenfalls 1968 verursachte die Fehl­
handl�ng eines Monteurs im Rahmen der Revision 
die Zerstörung eines Maschinengehäuses. Die 
beauftragte Firma entzog sich teilweise der 
Haftung mit der Begründung, der. von der 
DKG beigestellte Kranführer sei für den Schaden 
verantwortlich. Da es die Gesellschaft unter­

, lassen hatte, ihre eigenen Montagebedingungen, 
die eine Haftung des Auftragnehmers auch für 
das beigesteIlte Personal vorsahen, der Auftrags­
vergabe zugrunde zu legen, mußte das Unter­
nehmen im Koniprqmißwege auf 31 000 S der 
ursprünglichen Schadenersatzforderung verzich­
ten. 

67.21.4.2 Entsprechend einer Empfehlung des 
RH sicherte die DKG zu, sie werde künftig 
besonderen Wert auf die Annahme ihrer eigenen 
Montagebedingungen legen: 

Betriebsabrechnung 
· · 67.22.1.1 Die DKG erstellte keinen jährlich�n 

Betriebsabrechnungsbogen. Sie teilte dem RH 
. mit, die buchmäßigen Aufwendungen zuzüglich 
eines Konzerngewinnanteiles würden von der 
VG . vergutet, womit sich kostenrechnerische 
Überlegungen im Rahmen des Unternehmens 
erübrigten. 
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67.22.1.2 Dem hielt der ,RH entgegen, er 
halte aus Gründen der Kostenbeobachtung und 
-analyse die Ausarbeitung einer kontinuierlichen 
Kostenrechnung und eines Betriebsabrechnungs­
bogens für notwendig und den hiedurch verur­
sachten Mehraufwand für gerechtfertigt. 

67.22.2 Auf Ersuchen des RH berechnete die 
DKG für die jüngere Vergangenheit die. Kosten 
pro gelieferter Kilowattstunde aus den Blöcken I 
und H. Bei Gegenüberstellung des Ergebnisses 
mit dem durchschnittlich realisierbaren Ertrag 
nach VG-Tarif VIII ergab sich in den Jahren 
1974 und 1975 einschließlich der kalkulatorischen 
Verzinsung; aber ohne kalkulatorische Abschrei­
bung, ein Gesamtv

,
erlust von etwa 225 Mill. S. 

Einkauf 
67.23.1 .1  Da die DKG über keine Einkaufs­

ordnung verfügte, ware.n die Dienstnehmer 
gezwungen, ihre Aufgaben vornehmlich . unter. 
Beachtung einiger Rundschreiben und Akten­
vermerke wahrzunehmen. Der RH empfahl daher 
die ehebaldige Erstellung einer Einkaufsordnung . 

67.23.1 .2 Das geprüfte Unternehmen teilte 
hiezu mit, es würden Überlegungen angestellt, ' 
die zwischenzeitlich für die VG erstellte Ein­
kaufsordnung auch für die pKG in Geltung 
zu setzen. 

67.23.2.1 Im Dezember 1971 bestellte die 
DKG verschiedene Maschinenteile zum Gesamt­
preis von 2,14 Mil!. S. Diese der Terminsicherung 
dienende Vorbestellung sah als Liefertermin den 
31 . Juli 1973 vor. Dementsprechend wurden die 
Teilzahlungstermine festgelegt. Der detaillierte 
Auftrag erging 1 6  Monate später und brachte 
eine Verschiebung des Liefertermines um ein 
halbes Jahr. Das Unternehmen leistete die Teil­
zahlungen jedoch aufgrund der ursprünglichen I 
Terminvereinbarung, so daß zwei Zahlungen 
von insgesamt 1 ,4 Mil!. S zu früh geleistet wurden, 
was auf Basis der durchschnittlichen Fremd­
mittelkosten dieser Zeit einen Zinsenverlust v,on 
rund 43 000 S .  ergab. 

67.23.2.2 Die Geschäftsleitung erklärte, die 
frühe Bestellung sei erforderlich gewesen, um 
entscheidende Meßdaten für Anschlußarbeiten 
zu erhalten. Dem stellte der RH entgegen, 
durch die Festlegung günstigerer �ahlungs­
bedingungen wäre diese Forderung auch ohne 
Zinsenverlust zu erfüllen gewesen. 

67.23.3 Wie der RH weiter feststellte, machte 
das Unternehmen· auch im Bereich der Einkaufs­
abteilu'ng von der Möglichkeit der Pönaleein­
hebung nicht immer in vollem Umfang Gebrauch. 
Desgleichen konnten die eingeräumten Skonti 
durch Verzögerungen in der Zahlungs abwicklung 
nicht in allen Fällen ausgenützt werden. 
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Material- und Kassenwesen 
67.24.1 Die Lagerwirtschaft gehörte erst ab 

1 .  Jänner 1975 in den Verantwortungsbereich 
der DKG, denn bis zu diesem Zeitpunkt wurde 
das Lager von der NEWAG geführt. Die DKG 
erfaßte das aus den Beständen der NEW AG 
übernommene Lagermaterial bereits zum 31.  De­
zember 1974 inventurmäßig, obwohl die Übergabe 
selbst erst mit 1 .  Jänner 1975 stattfand. Somit 
wies die Gesellschaft in der Bilanz 1974 dnen 
um rund 314 000 S zu hohen Lagerbestand aus. 
Ferner ermittelte der RH einen Fall, bei dem das 
geprüfte Unternehmen buchmäßig einen höheren 
Lagerbestand übernahm, als · er tatsächlich vor­
handen war. DIese Fehlbuchung wurde auch 
anIäßich der Inventur im nachsten Jahr nicht 
korrigiert. 

67.24.2 Nach den Feststelhingen des RH 
waren weiters verschiedene Lagermaterialien nicht 
karteimäßig erfaßt, und auch anlagengebundenes 
Ersatzmaterial im Wert von rund 2 Mil!. S 
fehlte in den Aufzeichnungen. Der RH empfahl 
daher, künftig sämtliches Material mengenmäßig 
aufzunehmen und karteimäßig zu führen, was 
das geprüfte Unternehmen in seiner Stellung­
nahme auch zusicherte. 

67.25.1 Im Bereich des Kassenwesens bemän­
gelte der RH, daß zur Zeit der Kassenprüfung 
ein Buchungsrückstand von rund drei Wochen 
bestand und daß Auszahlungen ohne Unter­
schrift eines Anweisungsberechtigten erfolgten. 
Überdies hatten die in Gebrauch stehenden 

. Belege vorweg keine streng verrechenbare 
Numerierung, sonde<rn erhielten die fortlaufende 
Zahl erst bei ihrer Verwendung. 

67.25.2 Die Geschäftsführung < rechtfertigte 
den Buchungsrückstand mit urlaubsbedingten 
Verzögerungen und sicherte eine künftige V.er­
meidung dieser Mängel zu. Hinsichtlich der 
Gestaltung der Ein- und Ausgabebelege kündigte 
sie eine Überprüfung der bisherigen Handhabung 
an. 

Personalwesen 
67.26.1 Bedingt durch den Bau und die 

Inbetriebnahme des Blockes II stieg der Personal­
stand der DKG in den letzten Jahren von 
60 Bediensteten auf 104 Mitarbeiter im Jahre 1976 
an. Weitere Ursache dieser Zunahme war die 
Ändewng des Personalaufteilungsschlüssels 
zwischen DKG und NEW AG für die gemeinsam 
betriebenen AnIagenteile. Dieser war ursprüng­
lich für die rund 90 Personen mit 50 : 50 vereinbart, 
lag aber nach der Errichtung des neuen Blockes II 
bei 75 : 25. 

67.26.2 Der jährliche Personalaufwand stieg 
in den Jahren 1973 bis 1975 pro Kopf um 55,2% 
auf rund 267 000 S an. Der durchschnittliche 

Monatsbruttolohn lag dabei um 48% über dem 
des Jahres 1973, der durchschnittliche Monats­
bruttogehalt nahm um 64,5% zu. An dieser 
Entwicklung maßgeblichen Anteil hatte die im 
Verhältnis �u den Grundbezügen starke Steige­
rung der Überstundenabgeltung, der Prämien 
und der diversen Zahlungen. Diese betrugen 
im Jahre 1975 64,6% des durchschnittlichen 
Grundgehaltes samt Weihnachtsremuneration und 
Urlaubsgeld. Da die Überzahlung der kollektiv­
vertraglichen Löhne Ende 1975 auf 45,17% 
und die der Gehälter auf 31 ,45% <gestiegen waren, 
empfahl der RH, der Entwicklung des Personal:. 
aufwandes verstärktes Augenmerk zuzuwenden. 

67.26.3 Bei < der Beurteilung des Personal­
standes und -aufwandes ist zu berückSichtigen, 
daß verschiedene < Funktionen, wie die der 
Geschäftsführung· und der Prokuristen, neben­
amtlich von leitenden Bediensteten der VG 
wahrgenonltpen wurden. Außerdem arbeiteten 
Bedienstete mehrerer Abteilungen der genannten 
Gesellschaft in dem geprüften Unternehmen mit. 
Für diese Mitarbeit stel�te die VG beispielsweise 
im Jahre 1975 rund 5,2 MiIl. S der DKG in 
Rechnung, von denen lediglich etwa 20% auf 
den Sachaufwand entfielen. 

67.26.4.1 Seit dem Jahre 1 963 erhielten ledige 
sowie verheiratete Dienstnehmer ohne Dienst­
wohnung eine Fahrtkostenvergütung für ihre 
Fahrten zu Gaststätten, um das Mittagessen 
einzunehmen. Im Jahre 1974 wurde unter diesem 
Titel beispielsweise ein Betrag vOn 76 000 S 
ausgezahlt.< Nach Einführung einer Werksküche 
im März 1976, für die das Unternehmen den 
größten Teil der Kosten übernahm, erachtete der 
RH die WeiterzahlungdieserFahrtkostenvergütung 
für unangebracht. 

67.26.4.2 . Die Geschäftsleitung teilte hiezu 
mit, sie habe dem Betriebsrat die Einstellung 
dieser Zahlung bereits angekündigt. 

67.26.5 Durch die Änderung des Personal­
auf teilungs schlüssels für die gemeinsamen Anlagen 
und den erhöhten Personalbedarf der DKG 
ergab sich die Notwendigkeit, Personal von der 
NEWAG zur DKG zu überstellen. Den über­
nommenen Dienstnehmern sicherte die DKG die 
Beibehaltung aller bei der NEWAG erworbenen 
Rechte zu. Sie erhielt dafür von der NEW AG 
die von ihren Mitarbeitern erworbenen Abferti­
gungsansprüche gutgeschrieben. Da der . Ab­
fertigungsanspruch eines Dienstnehmers jedoch 
sprunghaft ansteigt, hätte die DKG nach Meinung 
des RH allerdings 'darüber hinaus eine Aliquotie­
rung der gutgeschriebenen Abfertigung verlangen 
sollen. Überdies bemängelte der RH, daß bezüglich 
der künftigen Zusatzpensionsleistungen für die 
übernommenenDienstnehmer keine Vereinbarung 
mit der NEW AG getroffen wurde. 
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. Verwaltungsbereich des Bundes­
ministeriums für Bauten und Technik 
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V era�staltung gesetzt. Mit der Gründung dieser 
Organisation, die sich die Bezeichnung "Afrika­
nische Organisation der Obersten Rechnungs-

Tauernautobahn kontrollbehörden" (African Organization of 
Aktiengesellschaft, Supreme Audit Institutions = AFROSAI) gege-
Salzburg ben hat, kann nunmehr, wie in Lateinamerika 

seit Jahren vorbildlich geübt, ' auch auf dem 
68 Die . Prüfung der Gebarung der. Tauern-. afrikanischen Kontinent ·regionale Arbeit geleistet ' 

autobahn Aktie�gesellschaft (kurz TAAG) wurde werden. 
am Sitz der Unternehmung in Salzburg Ende 1974 
begonnen und im März 1975 wegen der Vor­
bereitung zur Eröffnung der Scheitelstrecke 
unterbrochen. Weitere Erhebungen bei der 
T AAG sowie in den Bundesministerien für 
Bauten und Technik und für Finanzen wurden 
mit Unterbrechungen bis zum Jahre 1976 durch-
geführt. ' 

Da sich die schriftliche Beäntwortung einer 
größeren Anzahl von Fragen vor allem des 
technischen Bereiches durch die T AAG ver­
zögerte, war der RH erst im Sommer 1976 
in der ' Lage, der Gesellschaft das vorläufige 
Prüfungs ergebnis zu übermitteln. Trotz mehr­
maliger Urgenzen erstreckte sich die Vorlage 
der Stellungnahme der T AAG an den RH bis 
zum Sommer 1977. 

Die Aufnahme des Prüfungsergebnisses in 
den TB des RH mußte daher neuerlich ver­
schoben werden. Es ist vorgesehen, den Beitrag 
"Tauernautobahn Aktiengesellschaft" in einem 
Nachtrag zum TB 1976 vorzulegen. 

I I I .  A B S C H N I T T  

Internationale Organisation 
der Obersten Rechnungs­
kontrollbehörden (INTOSAI) 

69.1 Anknüpfend an seine Ausführungen 
im TB 1975 Abs. 73 berichtet der RH über 
seine weitere Tätigkeit im Rahmen seiner Funktiol1 
als Generalsekretariat der Internationalen Organi­
sation der Obersten Rechnungskontrollbehörden 
(International Organization of Supreme Audit 
Institution = INTOSAI) in der Zeit vom 16. Sep­
tember 1976 bis 15. September 1977. 

69.2 Wie im TB 1974 Abs. 104.2 und TB 1975 
Abs. 73.3 berichtet wurde, hat - das General­
sekretariat auf Antrag der Vertreter von 21 
afrikanischen Staaten auf dem Madrider Kongreß 
der INTOSAI vo;n Jahre. 1974 die erforderlichen 
Vorbereitungs arbeiten für die Gründung einer 
regionalen afrikanischen Arbeitsgruppe geleistet. 

Der Gründungsakt dieser Organisation wurde 
unter der Mitwirkung der Vereinten Nationen 

. und der Deutschen Stiftung für Internationale 
Entwicklung in J aoundefKamerun im Rahmen 
einer vom 1 5. bis 25. November 1976 währenden 

Bei den Besonderheiten Afrikas, wie sie in 
der Eröffnungsansprache von dem für die ' 
Kontrolle zuständigen Minister hervorgehoben 
wurden - Gründung der Obersten Rechnungs­
kontrollbehörden . (kurz ORKB) erst nach dem 
Erreichen der Unabhängigkeit, Neigungen zum 
präsidentiellen System, Überwiegen des öffent­
lichen Sektors gegenüber dem privaten Sektor 
unabhängig von der politischen Ausrichtung 
sowie die überaus bedeutungsvolle Funktion 
der ORKB für die Organisation und Verbesserung 
der , Verwaltung und des öffentlichen Sektors 
in diesen jungen Staaten -, kommt dieser regio­
nalen Arbeit umso mehr Gewicht zu. 

Im Rahmen der erwähnten Veranstaltung 
wurden auch zwei Fachthemen "Organisation 
und Wirkungsweisen der ORKB in den afrikani­
schen Staaten" und "Grundsätze der Einheit, 
Universalität und Unabhängigkeit der Kontrolle" 
erörtert. Die Veranstaltung schloß mit einem 
Seminar, in dessen ersten Teil unter Zuhilfe­
nahme eines Fragebogens Daten für eine künftige 
Seminarpolitik für Afrika · gewonnen werden 
sollten, und in dessen zweiten Teil anhand 
des Entwurfes des "Grundsatz-Dokumentes der 
Finanzkontrolle", dem Thema I des nächsten 
INTOSAI -Kongresses, Anregungen für die Erstat­
tung eines schriftlichen Beitrages für diesen 
Kongreß gegeben wurden und schließlich eine 
Vorbereitung auf den Kongreß selbst geboten 
wurde. 

69.3 Auf Einladung des Vorsitzenden der 
INTOSAI, dem Leiter der ORKB von Spanien, 
hat vom 4. bis 6. April 1977 im Malaga die 
16 .  Tagung des Präsidiums der INTOSAI 
stattgefunden. Zwecks Änderung der Statuten der 
INTOSAI wurde eine Kommission, bestehend aus 
dem Leiter der ORKB der Vereinigten Staaten 
(V 6rsitz), von Spanien, Peru, Japan und Öster­
reich, eingesetzt; die einen entsprechenden Antrag 
an · den nächsten Kongreß der INTOSAI, der 
vom 17 :  bis 26. Oktober 1977 in LimafPeru 
��attfihden wird, erarbeiten soll. Die wichtigste 
Anderung der Statuten betrifft die Einführung 
einer Beitragsleistung, die eine Finanzierung der 
Kosten des Generalsekretariates sowie von Semi­
n...ar.en und Publikationen ermöglichen soll. Die 
Höhe der Beiträge soll sich nach der bei den Ver­
einten Nationen in Verwendung stehenden Staffe­
lung orientieren. 
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weItere Tagesordnungspunkte der 16. Tagung 
des Präsic:liums waren Referate des Leiters der 
ORKB der Vereinigten Staaten über Probleme 
der Kontrolle multinationaJer Unternehmungen 
und des Leiters der ORKB der Bundesrepublik 
Deutschland über die Prüfung der supranationalen 
Organisationen und den Stand der Bestrebungen 
zur Errichtung eines RH der Europäischen 
Gemeinschaften. 

69.4 Vom 17. bis 26. Oktober 1977 wird 
in LimafPeru der IX. Internationale Kongreß 
der INTOSAI stattfinden. Folgende Themen 

. werden Gegenstand ' 'der Beratungen des 
Kongresses sein : 

1 .  Grundsatz-Deklaration der Finanzkontrolle 
2. Finanzkontrolle der dezentralisierten Körper­

schaften der öffentlichen Verwaltung 

. I 

. 3. Rolle und Forderungen der Finanzkontrolle 
in der Verwaltungsreform . 

4. Finanzkontrolle des Gesundheitswesens und 
des Umweltschutzes. 

Die hohe Aktualität der Themen wurde durch 
die große Anzahl der eingelangten Beiträge 
bestätigt. Es besteht daher berechtigter Anlaß 
zur Hoffnung, daß im Wege einer regen Beteili­
gung an den Arbeiten des Kongresses erhebliche 
fachliche Fortschritte auf für Industriestaaten 
und Entwicklungsländer glekhermaßen bedeut­
samen Gebieten erzielt werden. 

Wien, im September 1977 

Der Präsident : 

Dr. J örg Kandutsch 
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